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Cantralblatt 

die nejanmte Unterrichts - Berwaltung 

in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlichen, Unterrichts: 

und Medizinal-Angelegenbeiten. 
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Ceutralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniflerium der geiftlihen, Unterrihts- und 
Medizinal Angelegenheiten. 

1% um 2. Berlin, den 5. Januar 1882, 
nn — 

A. Miniſterium der seitlichen, Unierricts- und Medizinal- 
ſeri Angel egenheiten. 

Chef: 

Seine Excellenz von Goßler, Staatöminifter. 
(W. Königgräterfitaße 134. W. Behreufireße 72.) 

Unter-Staatöfefretär: 

tucanud. (W. Schöneberger Ufer 46.) 

Abtheilungen des Mlinifteriums. 

L Abtheilnug für die geiſtlichen Angelegenheiten. 

Direktor: 

Barkhauſen, Wirklicher Geheimer Ober» Regierungd- Rath. 
(W. Bälemwfraße 10.) 

Bortragende Räthe: 
D. Zhielen, Feldpropft der Armee, Dber-Konfiftorial-Rath, Hof- 

buebiger, um Domlapitular von Brandenburg. (C. Reue 
Be. Hinter der Garnifonfirdye 1.) 

Yin hoff, Gehe F, Gebeimer Ober-Regierungd-Rath. (W. Echellingfiraße 2.) 
von Wuſſow, dgl. (W. Yotsbamerfiraße 59.) 
Bahlmann, dögl. (W. Hagbeburgerfir. 7.) 
Schallehn, dEgl. (V. Geuthinerfiraße 36.) 

1882. 
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Beinert, Geheimer Ober⸗Regierungs⸗Rath. (W. Eitgoroftraße 71.) 

Dr. Bartih, dsgl. (WV. Lutzowſitaße 66.) 

Spieler, Geheimer Regierungs⸗ und bautechniſcher Rath. (W. Kur- 

fürftenftraße 139.) 

D. Dr. Weiß, Dper-Konfiftorial-Rath und Profeffor. (W. Land⸗ 

grafenftraße 3.) 

gLöwenberg, Geheimer Negierungs-Rath. (W. Littzower Ufer 22.) 

Graf von Bernftorff, Dog Kammerhert. 
(W. Friedrich⸗Wilhelmſtr. 9.) 

Stolzmann, Geheimer egierungd-Rath. (W. Kurfurſtenſtraße 146.) 

Tappen, dögl. (W- Billowftraße 2.) . 

I. Abtheilnug für die Unterrichts» Angelegenheiten. 

Direktor: 

Greiff, Wirklicher Geheimer Ober⸗Regierungs⸗Rath. (W. Genthiner. 

firaße 13F.) 

Mit der Leitung eines Theiles der Abtheilung beauftragt: 

de la Croix, Wirklicher Geheimer Ober⸗Regierungs-Rath. 

(W. Kariebad 33.) 
Vortragende Räthe: 

Linhoff, Geheimer Ober⸗Regierungs⸗Rath. — ſ. J. Abth. 

Wätzoidt, dögl. (W. Maaßenſtraße 18.) 

von Wuſſow, dögl. — . I. Abth. 

Dr. Schneider, dsgl. (8W. Tempelhofer Ufer 32.) 

Dr. Schöne, dögl. und Generals Direktor der Mufeen zu Berlin 

(W. Kurflir enftraße 81.) 

Bablmann, Geheimer Dper-Regierungd-Ratd. — ſ. I. Abth. 

Beinert, dögl. — ſ. J. Abth. 

Dr. Göppert, dögl. (W. Ulmenfiraße 1.) 

Dr. Bariſch, dögl. — |. I. Abth. 

D. Dr. Bontp, dgl. (W. Genthinerſtraße 15.) 

Lüders, dögl. (W. Kurfürſtenſtraßze 55.) 

Dr. Stauder, dögl. (W. Matthäilicchftraße 10.) 

Dr. Bandtner, dögl. (W. Genthinerſtraße 9.) 

Maffel, dögl. (W. An der Apoſtelkirche 11.) 

Dr. Wehrenpfennig, dögl. (W. Magbeburgerfiraße 32.) 

Spieler, Geheimer Regierungs⸗ und bautechnifcher Rath. — 1.1. Abt 

Bohtz, Geheimer Kegierungd-Rath. (W. Schöneberger Ufer 41.) 

Dr. Efſer, degl. (W. Derfifingerftraße 26.) 

Dr. Zordan, dögl. (W. Kurfürftenftraße 133.) 

gömenberg, dögl. — f. 1. . 

Graf von ernftorff, dögl. — J. I. Abth. 

Stolzmann, dögl. — |. I. Abth. 

Tappen, degl. — |. I. Abth. 
— — — 



3 

Mm. Wötheilung für die Medizinal⸗Augelegenheiten. 

Direktor: 
Lucanus, Unter-Staatöfetretär. — f. vorh. 

Bortragende Räthe: 

Dr. Houfjelle, Firklicher Geheimer Ober⸗Medizinal⸗Rath. (w. 
Lüutzowſtraße 31.) 

Se. Ereellen; Dr. von Lauer, dögl., General» Stab8- Arzt ber 
Armee, 20. (W. Marktkgrafenſtraße 53/54.) 

de la Er oir, Birfliger Geheimer Ober» Regierungs- Rath. — 
j. UI. Abth 

Dr. Frerichs, Geheimer Ober-Medizinal-Rath und Profeffor. 
(NW. Bismardfiraße 4.) 

Dr. Eulenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. (SW. Tempel. 
bofer Ufer 3a.) 

Dr. Kerfandt, dgl. (SW. Tempelhofer Ufer 31.) 
Bahlmann, Geheimer Ober Regierungd- Rath. — ſ. L. u. II. Abth. 
Beinert, dögl. — |. I. u. II. Abth 
Spieler, Geheimer Regierungs⸗ und bautechniſcher Rath. — ſ. 

I. u. II. Abth. 

Hülfßarbeiter: 

Polenz, Regierungs⸗Rath. 
-von Bremen, Regierungs-Aſſeſſor. (SW. Bernburgerfiraße 13.) 

Konfervator der Kunftdentmäler: 

von Dehn-Rotfelſer, Regierungd- und Baurath, Profeffor, mit 
Berfehung der Geichäfte beauftragt. (W. Lutzower Ufer 20.) 

Sentral-Burean. 
(W. Behrenftraße 72.) 

Lauer, Geh. Rechn. Rath, Vorſteher. (W. Behrenſtraße 1.) 

Bau⸗Bureau. 
Spitta, Bauinſpektor. (W. Lutzower Ufer 31.) 

Geheime Expedition. 
Vater, Geh. Kanzl. Rath. (W. Potedamerſtraße 51.) 

Geheime Kalkulatur. 
Wernide, Geh. Rechn. Rath, Vorſteher. (W. Stegligerfirafe 63.) 

Geheime Regiftratur der Abtheilungen für die geiftlihen und 
Unterricht8- Angelegenheiten. 

Lauer, Geh. Rechn. Rath (f. vorh.), beauftragt mit den Gefchäften 
des Vorſtehers. 

1* 
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Geheime Regiftratur der Abtheilung für die Medizinal- 
Angelegenbeiten. 

Braufer, Geh. Kanzi. Rath, Vorfteher. (SW. Neuenburgerftraße 31.) 

Geheime Kanzlei. 

Reich, Kanzl. Rath, Geh. Kanzleidirelior. (C. Linienſtraße 69.) 

Generalkaſſe des Miniſteriums. 

Rendant: Haſſelbach, Rechn. Rath. (Schöneberg, Hauptfiraße 74.) 

Wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinalweſen: 

Direktor: 

Se. Exc. Dr. Sydow, Präſident, Wirkl. Geh. Rath, Direktor der 
Hauptverwaltung der Staatd-Schulden. (SW. Oranienftraße 92-94.) 

Mitglieder: 
Dr. von Zangenbed, Geheimer Dber-Medizinal-Ratb, Profeffor ıc. 

Houffelle, Wirkliher Geheimer Dber-Medizinal-Rath. 
Virchow, Geheimer Medizinal-Rath und Profeffor. 
Hofmann, Geheimer Regierungd-Rath und Profeffor. 
Bardeleben, Gebeimer Medizinal-Rath und Profeſſor. 
Duinde, Geheimer Medizinal-Ratb. 
S —* ka, Regierungs- und Geheimer Medizinal-Rath und 

rofeſſor. 
Eulenberg, Geheimer Ober⸗Medizinal⸗Rath. 
Weſtphal, Profeſſor. 
Kerſandt, Geheimer Ober⸗Medizinal⸗Rath. 
Schröder, Profeſſor. 

| | Se Ve Vu u 

u u 4% 

Techniſche Kommiffion für pharmazentifche Augelegeuheiten. 

Vorſitzender: 
Dr. Houfſelle, Wirklicher Geheimer Ober-Medizinal-Rath. 

Mitglieder: 

Kobligk, Apothekenbeſitzer. 
Dr. Schacht, dogl. 
⸗Kortüm, dögl. 

Hobe, dogl. on 

Königliche Zurulehrer-Bildungsauftalt zu Berlin. 

(SW. Friedrichſtraße 229.) 

Direktor :- 
Wätzoldt, Geheimer Ober⸗Regierungs⸗Rath. 
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Lehrer: 
Dr. Euler, zugleich Unterritd-Dirigent, Profeffor. 
Eckler, zugleih Bibliothefar. 

Königliches evangelifches Kehrerinnen-@eminar, Bonvernauten- 
Inftitnt und Peuflouat zu Droykig bei Zeig. 

Direltor: Kripinger. 

B. Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts- 
Derwaltung. 

Anmerlungen. 

1. Wei ben Regierungsfollegien bezw. ben betrefienden Abtheilungen ber- 
jelbeu werben nachfebend außer den Dirigenten nur bie fchullunbigen Mitglieder 
aufgeführt, und dasſelbe gefchieht in ber Provinz Hannover bei den Konfiftorien 
bzw. den Abtbeilungen berfelben. 

2. Die bei den Regierungen engen fiellten Regierungs- und Schulräthe find, 
nad Maßgabe ihrer Funktionen, auch Mitglieder des Provinzial-Schulfollegiums. 

I. Provinz Oftpreußen. 
1. Oberpräfident zu Königöberg. 

Se. Exc. Dr. v. Horn, Wirkl. Geh. Rath. 

2. Proyinzial-Schulkollegium zu Königsberg. 
Präfident: Se, Dr. Dr. v. Horn, Oberpräfident, Wirk. Geh. 

Direltor: v. Schmeling, Reg. Präfident. 
Mitglieder: Dr. Schrader, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Gawlick, Provinz Schulrath. 
Teplaff, Reg. Aſſeſſ., Suftiziar u. Verwalt. Rath. 

3. Regierung zu Köntgöberg. 
a. Regierungd-Präfident. 

v. Schmeling. 

b. Regterungs: Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen. 

Dirigent: Meier, Ob. Reg. jr 
Reg. Räthe: Sie jegert, Reg. u. Schulrath 

inger, bdögl. 
Hülfßarbeiter: * N) t he, Divkfionde Pfarrer. 

— 
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4. Regierung zu Gumbinnen. 
a. Regierungs⸗Praſident. 

Steinmann. 

b. Regierungs⸗Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Dodillet, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Riſch, Reg. u. Schulrath. 

Hielſcher, dagl. 

II. Provinz Weſtpreußen. 

1. Oberpräſident zu Danzig. 

v. Ernſthauſen. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Danzig. 

Präſident: v. Ernſthauſen, Oberpräfident. 
Direktor: v. Saltzwedell, Reg. Präfident. 
Mitglieder: Dr. Kruſe, Provinz. Schulrath. 

Dr. Kayſer, dsgl. Profeſſ. 
Schellong, Reg. Rath, Zuftiziar u. Verwalt. Rath. 

3. Regierung zu Danzig. 
a Megierungd-Präfident. 

v. Saltzwedell. 

b. Regierungd- Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen⸗ und Schulmefen. 

Dirigent: Zimmermann, Ob. Reg’ Rath, 
Neg. Räthe: Tyrol, Reg. u. Schulrath. 

Wanjura, dögl. 

4 Regierung zu Marienwerder. 
a. Regierungd-Präfident. 

Schr. v. Maffenbad. 

b. Regierungd- Kollegium. 
Ubtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Geſddike, Db. Reg. Rath. 
Reg. NRäthe: Denäte, Neg. u. Schulrath. 

r. Schulz, d8gl. 

III. Provinz Brandenburg. 

1. Dberpräfident zu Potddam. 
Se. Exc. Dr. Achenbach, Staatsminiſter. 
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2. Provinzial»Schulkollegium zu Berlin. 

Präfident: Se. Extc. MEHR Achen bach, Staatöminifter, Ober⸗ 
prä 

Dirigent: Herwi Röhe In Seh. 1. Rath (mit dem Range der 

Mitglieder: Dr. Klir, —8* Schulrath, Geh. Reg. Rath. 
Wetzel, Provinz, Schulrath. 
Fürftenen, d 2 
Techow, Reg. Rath, Juſtiziar u. Verwalt. Rath. 

Ehrenmitglieder: Dr. Riehling, Geh. Reg. Rath, Profefl., Gym⸗ 
naf. Direlt. a. D. 

Bormann, Geh. Reg, Rath. 

3. Regierung zu Potddam. 

a. Regierungd-Präfident. 
v. Neefe. 

b. Regierungd- Kollegium. 
Abtheilung für Kirhen- unb Schulweſen. 

Dirigent: Bergius, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Menges, Reg. u. Schulrath. ’ 

Eis mann, dögl., Konfift. Rath. 

4. Regierung zu Frankfurt a. / O. 
a. Regierungd-Präfident. 

v. Heyden. 

b. SRegierungs- Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Rüppell, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Schumann, Reg. u. Schulrath. 

Heiber, dögl. 

1V. Provinz Pommern. 

1. Oberpräfident zu Stettin. 
Se. Exc. Frhr. v. Münchhauſen, Wirkl. Geh. Rath. 

2. Provinzial-Schulklollegium zu Stettin. 
Präfident: Se. Exc. Frhr. v. Münchhauſen, Oberpräfident, 

Wirkl. Geh. Rath. 
Direltor: Wegner, Re Sräfibent. 
Mitglieder: Zetn n, Konfif. Rath, Suftiziar. 

Dr. Wehrmann, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 
Schultz, Provinz. Sculrath. 
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3. Regierung zu Stettin. 
a. Regierungs⸗Präſident. 

Wegner. 
b. Regierungd- Kollegium. 

Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen. 

Dirigent: Opitz, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dittrich, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath. 

Königk, Reg. u. Schulrath. 

4. Regierung zu Kößlin. 
a. Regierungs⸗Präſident. 

v. Auerdwalb. 

b. Regterungd- Kollegium. 
Abtheilung für Kichen- und Schulwejen. 

Dirigent: Böttcher, Ob. Reg. Rath. 
Meg. Räthe: Kahle, Heg. u. Schulrath. 

Anderſon, dögl. 

5. Regierung zu Stralfund. 
a. Regierungd-Präfident. 

Graf v. Behr-Negendant. 
b. Kollegium. 

Meg. Räthe: v. Lattorff, Ob. Neg. Rath, Stellvertreter ded 
Präfidenten. 

Sremer, Reg. u. Schulrath. 

V. Provinz Pofen. 

1. DOberpräfident zu Pofen. 

Se. Exc. v. Günther, Wirkt. Geh. Rath. 

2. Provinzial-Schulfollegium zu Pojen. 
Dräfident: Se. Exc. v. Günther, Oberpräfident, Wirkl. Geh. Rath. 
Dirigent: v. Sommerfeld, Reg. Vice-Präfident. 
Mitglieder: Polte, Provinz. Schulrath. 

Zihadert, dögl. 
Dr. Kügler, He. Rath, Juſtiziar u. Verwalt. Rath. 

3. Regierung zu Pofen. 

a. Präfidium. 

Präafident: Se. wie v. Günther, Oberpräfident, Wirkt. Geh. 
t ath. 

Bice-Präfident: v. Sommerfeld. 
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b. Kollegium. 
Abtheilung filr Kirchen- und Schufmwefen. 

Dirigent: Schied, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dolte, Provinz. Shufraih, 

Luke, Reg. u. Schulrath. 
— Provinz. Schulrath. 
Dr. Dittmar, Reg. u. Schulrath. 
Skladny, dögl. 

4, Regierung zu Bromberg. 
a. Präftdium. 

Präſident: Tiede mann. 

b. Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen⸗ und Schulweſen. 

Dirigent: Dtto, Db. Reg. Rath. 
Peg. Räthe: Lic. Schmidt, Ne u. Schulrath. 

Jungklaaß, dögl. 

VI Provinz Schlefien. 

1. Oberpräjident zu Bredlan. 
v. Seydewitz. 

2. Provinzial-Schullollegium zu Breslau. 

Präfident: v. Seyde witz, Oberpräfident. 
Direktor: Juncker v. Ober-Conraid, Reg. Präfident. 
Mitglieder: Dr. Di A ung nburger, Provinz. Schulcath, Seh. Reg. 

-e Sommerbrodt, dögl. und dsgl. 
⸗ meiden HR Zuftiziar u. Berwalt. Rath, Geh. 

Reg. 
Sander, Reg u. Schulrath. 
Dr. Slawitzki, Provinz. Sculrath. 

3. Regierung zu Breslau. 
a. Regierungs⸗Präſident. 

Juncker v. Ober-Conraid. 
b. Regierungs⸗Kollegium. 

Abtheilung für Kirchen⸗ und Schulweſen. 

Dirigent: Schmidt, Ob. Reg. Rath. 
Reg. gdihe: Jüttner, Reg. u. Schulrath (z. Z. der Regierung 

zu Liegnitz überwielen). 
Sander, Reg. u. Schulrath. 
Seidel, bögl. 
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Außerdem find bei der Abtheilung beſchäftigt: 
Dr. Slawitzki, Provinz. Schuirath. 

«e Pollof, früher Kreid-Schulinipeft. 

4. Regierung zu Liegnik. 
a. egierungd-Präfident. 

Frhr. v. Zedlitz-Reukirch. 

b. Regierungs- Kollegium. 
Abtheilung für Kirhen- und Schulweſen. 

Dirigent: v. Seydewip, Ob. Reg. Rath. 
Meg. Räthe: Tüttner, Reg. u. Schulrath. (j. Breslau.) 

Bold, Reg. u. Sculrath. 
Giebe, dsgl. 

5. Regierung zu Oppeln. 

a. Regierungd-Präfident. 
Graf v. Zedlitz-Trützſchler. 

b. Regierungs-Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Frhr. v. Dörnberg, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Prange, Reg. u. Schulrath. 

Dreps, dsgl. 
Schylla, dögl. 

VII. Provinz Sachſen. 
1. Oberpräſident zu Magdeburg. 

v. Wolff. 

2. Provinzial⸗Schulkollegium zu Magdeburg. 
Präſident: v. Wolff, Oberpräſident. 
Direktor: v. Wedell, Reg. Präfident. 
Mitglieder: Dr. Göbel, Provinz. Schulrath. 

Wöpcke, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath. 
Dr. Zodt, Provinz. Sculrath. 
Nine, Konfift. Rath, Zuftiziar. 
Becher, Neg. Rath, Verwalt. Rath. 

3. Regierung zu Magdeburg. 
a. Regierungs-Präfident. 

v. Wedell. 

b. Regierungd-Sollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schniwejen. 

Dirigent: Sceffer, Ob. Reg. Rath. 

« 
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Neg. Räthe: Wöpde, Reg. u. Schulrath, Konfift. Rath. 

Kannegieber, Reg. u. Sculrath. 

4. Regierung zu Merjeburg. 
a. Negierungd-Präfident. 

v. Diet. 

b. Regierungd-Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Schede, Ob. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Haupt, Reg. u. Schulrath. 

Dr. Lauer, dögl. 

5. Regierung zu Erfurt. 

a. KRegierungd-Präfident. 
v. Kamptz. 

b. Regierungd Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen und Schulwefen. 

Dirigent: v. Tzſchoppe, Db. Reg. Rath. 
Meg. Rath: Hardt, Reg. u. Schulrath. 

Außerdem ift bei der Abtheilung beichäftigt: 
Nagel, Divifiondpfarrer. 

VII. Provinz Schleswig-Holftein. 

1. Dberpräjident zu Schleswig. 

Steinmann. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Schleswig. 

Präfident: Steinmann, Oberpräfident. 
Mitglieder: Dr. Schneider, Reg. u. Schulrath. 

= Lahmeyer, Provinz. Schulrath. 
Barteld, Reg. Aſſeſſor, mit Wahrnehmung der Ge⸗ 

ſchäfte des Zuftiziartus u. Verwalt. Rathes beauftragt. 

3. Regierung zu Schles wig. 
a Präfidium. 

Präfident: Steinmann, Oberpräfident. 
Bice-Präfident: Koch. 

b. Kollegium. 
Abteilung fir Kirchen- und Schulwefen. 

Dirigent: v. Rumohr, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Schneider, Reg. u. Schulrath. 

Kaftan, dögl. 
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IX. Provinz Hannover (mit dem Sadegebiete). 

1. Oberpräfident zu Hannover. 
v. Leipziger. 

2. Provinztal-Schulfollegtum zu Hannover. 

Präfident: v. Leipziger, Dberpräfident. 
Diretor: Rautenberg, Ob. Reg. Rath (auftragsw.). 
Mitglieder: Spieler, Provinz. Schulrath. 

Dr. Hagemann, dögl., Profefl., zu Hildesheim. 
»o Breiter, Provinz. Schulrath. 
= DBiedenweg, Reg. Rath, Iuftiz. u. Verwalt. Rath. 
:» Hädermann, Provinz. Schulrath. 

3. Konftftorien. 

A. Evangelifch[utherifche und reformirte Konfiftorialbehörden. 

a. Konliftorium zu Hannover. 
Abtheilung für Volksſchulſachen. 

Direktor: Bödeler, Konſiſt. Direktor. 
BVorfigender: Rautenberg, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Leverkühn, Reg. u. Sculrath. 

Pabſt, dögl. 
Böckler, dgl. 

b. Klofter Loccum. 
(Demfelben ſtehen im Stiftsbezirle Konftflorialrechte zu.) 

Abt: D. Uhlhorn, Ob. Konfift. Rath. 

c. Konfiftortum zu Gtade. 
Abtheilung filr Volksſchulſachen. 

Direktor: v. Müller, Landgerichts⸗Präfident (auftragsw.). 
Mitglieder: Nienaber, Konfift. Rath. 

Dierde, Seminar-Direltor, Hülfsarbeiter. 

d. Konfiftorium zu Osnabrück. 
Abtheilung für Volksſchulſachen. 

Direltor: Heydenreich, Reg. Rath. 
Mitglieder: Maueröberg, Paftor zu Georgd- Marien » Hütte 

(auftragsw.). 
Dr. Züngling, Seminar-Direftor, Hülfdarbeiter. 

e. Konitftorium zu Aurid. 
Abtheilung für Volloſchulſachen. 

Direktor: Brandis, Landgerihtd-NRath (auftragsw.). 
Mitglied: Müller, Reg. u. Schulrath. 

(eine Stelle unbejeßt.) 
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f. Konfiltorium zu Otterndorf. 
Abtheilung für Volksſchulſachen. 

Diretorium: Softmann, Kreid- Hauptmann zu DOtterndorf, mit 
der Sübrung ded Direftoriumd beauftragt. 

Mitglieder: 3 tille, Superintendent zu Steinau, geiftl. Afeff or. 
Bräß, dögl. zu Neuenkirchen, dögl. 

g. Ober: Kirdhenrath zu Nordhorn. 
Direktor: Henisen, Dbergerichtörath 3. D., zu Odnabrüd (auf- 

tragsw.). 
Mitglieder: Müller, Reg. u. Schulrath zu Aurich (auftragsw.). 

Koppe [m ann, Prediger zu Schüttorf (auftragsw.). 
Lucaſſen, degi. zu Neuenhaus (auftragsw.). 

B. Ratholiſche Ronſiſtorialbehörden. 

a. Konſiſtorium zu Hildesheim. 

Direktor: Dr. Werner, Ob. Konſiſt. Rath. 
Mitglied: -Hagemann, Provinz. Schulrath (auftragsw.). 

b. Konſiſtorium zu Osnabrück. 

Direktor: Wüſtefeldt, Konſiſt. Rath (auftragsw.). 
Mitglieder: Thiele, Konfift. Rath, Pfarrvikar zu St. Johann. 

Dr. Bra ndi, Konfift. Rath. 

x. Provinz Weftfalen. 

1. DOberpräfident zu Münfter. 

Se. Exc. Dr. v. Kühlmetter, Wirkl. Geh. Rath. 

2. Provinzial-Schullollegtum zu Münfter. 

Prafident: Se. Pa Dr e Kühlwetter, Oberpräſident, Wirkl. 
at 

Direktor: Delius, Reg. Bice-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Smend, Konfift. u. Schulrath. 

Schulg, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 
Mirus, Meg. Rath, Zuftiztar. 
Dr. —88 Provinz. —28 

s van Endert, Reg. u. Schulrath. 
v. Weſthoven, —— iſt. Rath, mit Verwaltung des 

Juſtiziariats beauftragt. 

3. Regierung zu Münſter. 
a. Präfidium. 

Präfident: Se. Exc. Dr. v. Kühlwetter, Oberpräfident, 
Wirkt. Geh. Rath. 

Bice-Präfident: Delius. 



14 

b. Kollegium. 
Abtheilung bes Innern. 

Dirigent: v. Biebahn, Db. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Dr. Smend, Konfift. u. Schulrath. 

:» van Endert, Reg. u. Schulrath. 

4. Regierung zu Minden. 
a. Prafidium. 

Präafident: v. Eihhorn. 

b. Kollegium. 
Abtheilung bes Innern. 

Dirigent: v. Scierftedt, Ob. Reg. Rath. 
Rey. Räthe: Dr. Breuer, Reg. u. Schulrath. 

Voigt, dögl. 

5. Regierung zu Arnöbern. 

a. Regierungs-Präſidium. 

Präfident: v. Roſen. 

b. Kollegium. 
Abtheilung für Kirhen- und Schulmwelen. 

Dirigent:  (vacat.) 
Reg. Räthe: Dr. v. Ciriach-Wantrup, Reg. u. Schulrath. 

= Moß, dsgl. 

XI. Provinz Heffen-Raffan. 

1. Oberpräfident zu Kaffel. 

Se. Exc. Graf zu Eulenburg, Staatsminifter. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Kaffel. 

VBorfigender: Se. Exc. Graf zu Eulenburg, Staatöminifter, 
Dberpräfident. 

Stellvertreter: v. Brauchitſch, Reg. Bice-Präftdent. 
Mitglieder: Dr. Rumpel, Provinz. Schulrath. 

Kretſchel, dsgl. 
Mittler, Ober: u. Geh. Reg. Rath, auftragsw. 

Zuftiziar. 
3. Regierung zu Kajfel. 

a. Präfidium. 
Präfident: Se. Exc. Graf zu Eulenburg, Staatöminifter, 

. Dberpräfident. 
BicesPräfident: v. Braudhitſch. 
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b. Kollegium. 

Abtheilung für Kirhen- und Schnlweſen. 

Dirigent: Mittler, Ober: und Geb. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Halle, Reg. u. Schultath, 

Dr. Saldenbeiner, d8 
Außerdem it bei der Abtheilung od Fhitigt: 

Dr. Auth, Gymnaſ. Oberlehrer. 

4. Regierung zu Wiesbaden. 

a. Regierungs⸗Präfidium. 
Prafident: v. Wurmb. 

b. Kollegium. 
Abtheilung für Kirchen⸗ und Schulweſen. 

Dirigent: de la Croix, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Zaver, Reg. u. Schulrath, Konfiftorialrath. 

Dr. v. $riden, Reg. u. Schulrath. 

XU. Mheinprovinz. 

l. Oberpräfident zu Koblen;. 
Se. Exc. Dr. v. Bardeleben, Wirkt. Geh. Rath. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Koblenz. 
Präfident: Se um. Dr. v. Bardeleben, Oberpräfident, Wirk. 

Rath. 
Direftor: Frhr. v. Berlepfh, Reg. Bice-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Höpfner, Provinz. Schulrath. 

Linnig, dögl. 
9 olend, Reg. N, Juſtiziar u. Verwalt. Rath (be⸗ 

urlaubt ſ. Seite 3.). 
Dr. Vogt, Provinz. Schulrath. 
⸗ Wendland, dögl. 

3. Regierung zu Koblenz. 

a. Präfidium. 

Präfident: Se. Exc. Dr. v. Bardeleben, LOberpräfident, 
Wirkt. Geh. Rath. 

Bice-Präfident: Frhr. v. Berlepfch. 

b. Kollegium. 
Abtheilung des Innern. 

Dirigent: Köhn v. Jaski, Db. Reg. Rath. 
Reg. Nähe: 8 enrih, Reg. u. Schnirath, Geh. Reg. Rath. 

Dr. Bezzenberger, Reg. u. Schulrath. 
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4. Regierung zu Düffeldorf. 
a. Präfidium. 

Präfident: v. Hagemeifter. 

b. Kollegium. 
Abtheilung für Kirhen- und Schulweſen. 

Dirigent: v. Schüß, Db. Reg, Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Dy hoff, Reg. u. Voulrath 

Hildebrandt, dsgl. 
Außerdem it bei der Abthetlung beihäftigt: 

Dr. Rovenhagen, Realſch. Oberlehrer, Profeflor. 

5. Regierung zu Köln. 
a. Präfidium. 

Präfident: v. Bernuth. 

b. Kollegium. 
Abtheilung bes Innern. 

Dirigent: v. Guionneau, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe Fort chütz, Reg. u. Schufcath, 

Eine Stelle z. 3. unbefegt, mit Verwaltung derfelben 
beauftragt: 
Dr. Schönen, Kreiß-Sculinipeltor zu Euskirchen. 

6. Regierung zu Zrier. 
a. Präfidium. 

Prafident: Naſſe. 

b. Kollegium. 
Abtheilung bes Innern. 

Dirigent: v. Kroſigk, Ob. Reg. Rath. 
Mey. Näthe: Dr. Kellner, Reg. u. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

.e Schumann, Reg. u. Sculrath. 

7. Regierung zu Aachen. 
a. Prafidium. 

Präfident: Hoffmann. 

b. Kollegium. 
Abtheilung des Innern. 

Dirigent: . d. Mofel, Sb. Ref Rath. 
Reg. Näthe: & tövelen, Reg. u. Schulrath. 

Slasmader 8, Reg. u. Schulrath. 
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Hehenzollerufcdhe Lande. 
Regierung zu Sigmaringen. 

Präfident: Graaf. 
a. Präfidium. 

b. Kollegium. 
Reg. Räthe: v. Longard, Reg. Rath, Stellvertreter des Präfidenten. 

Kohler, Reg u. Scuirath. 

SSR NATPRNM vd 
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C. 

I. 

Kreis-Schulinfpekteren. 

Provinz Oftpreußen. 
1. Regierungdbezirt Königäberg. 

a. Ständige Kreid-Schnlinfpeftoren. 

Dr. Robrer 
Schlicht 
Schröder 
Seemann 
Spohn 
Tarony 
Vigonronx 

b. Kreis⸗ 

zu Guttftadt, Krs Heilsberg. 
Soldan, Krs Neidenburg, kommifſariſch. 
Oſterode. 
Ortelsburg. 
Röſſel, kommiffariſch. 
Prokuls, Krs Memel. 
Braunsberg. 
Allenftein. 
Heilöbery. 

⸗ Warlenburg, Krs Allenſtein. 

M 

van 4 U 

Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bandiſch, Pfarrer zu Üderwangen, Krs Pr. Eylau. 
Corſepius, dögl. 
Eildberger, Superint. 
Frieſe, degl. 
Dr. Gebauer, dsgl. 
Habruder, dögl. 
Henke, Pfarrer 
Horn, Superintend. 
Kittl aus, Pfarrer 
Klapp, Superintenb. 
Krufenberg, dögl. 
Kühn, Superint. Bermei. 

Lindner, Pfarrer 

- Shönbrud, Krs Friedland. 
Königsberg. 
Prß. Eylau. 
atebenan, Krs Fiſchhaufen. 

Pörfchlen, Krs Heiligenbeil. 
Powunden, Krs Köonigsberg. 
Kremitten, Krs Wehlau. 
Raftenburg. 
Prß. Holland. 
Laukiſchken, Krs Labiau. 

van vwd mn 

Gr. Arndtorf, Krs Mobrungen. 
Lackner, Diakonus Königsberg. 

Merlecker, Superintend.⸗ 
1883. 

Fiſchhauſen. 

2 
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Pichier, Superint. Verweſ. zu Nordenburg, Krs Getdauen. 
Schröder, Pfarrer Eichhorn, Krs Prß. Eylau. 
Weſtphal, dsgl. ⸗Drengfurth, Krs Raſtenburg. 

2. Regierungsbezirk Gumbinnen. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Hafemann zu Angerburg. 
Heyſe ⸗Lötzen. 
Dr. Korpjubn + Marggrabowa, Krs Oletzko. 
Densty » Darfehmen. 
Pohl -Tilſit. 
Sternkopf ⸗Inſterburg. 
Tiedtke ⸗Pillkallen. 
(Zur Zeit erledigt) ⸗-Heydekrug. 

b. Kreis.Schulinipektoren im Nebenamte. 

Friedemann, Pfarrer zu Kraupiſchken, Krs Ragnit. 
Gerß, dögl. e GSendburg. 
v. Herrmann, dsgl. » Borzymmen, Krs Lyck. 
Hoffbeinz, Superintend. -Tilſit. 
Johannesſon, dsegl. - Stallupönen. 
Lucks, dögl. Staisgirren, Krs Niederung. 
Schrader, dägl. ⸗ 
Siemienowski, degl. ⸗Lyck. 
Stiller, dsgl. ⸗-Johannisburg. 
v. Szczepanski, dsegl. ⸗Seeheſten, Krs Sensburg. 
Dr. Woyſch, dsgl. ⸗Goldap. 

II. Provinz Weſtpreußen. 
1. Regierungsbezirk Danzig. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Dr. Brabänder zu Prß. Stargardt. 

Ragnit. 

Konſalik ⸗Neuſtadt W./ Prß. 
Nitſch ⸗Berent. 
Dr. Scharfe ⸗Danzig. 
Schellong . ⸗ —* W. / Prß. 
Schmidt ⸗Karthaus. 
(Zur Zeit erledigt) = Prb. Stargardt II. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Bader, Dekan zu Ziegenhagen, Krs Marienburg. 
Boie, Superintend, o Kr g ig 
Kähler, Superint. Verweſ.⸗ Neuteich. 
Krüger, Superintend. ⸗Elbing. 
Luckow, Pfarrer Karthaus. 
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Moot, Pfarrer zu Fiſchau, wir Marienburg. 
Duiring, dipl. - Ladelopp, dsgl. 
Schaper, dsgl. - Doplaff, Landkrs Danzig. 
Wagner, Delan s Elbing. 
Bien, dögl. s Marienburg. 

2. Regierungdbezirt Marienwerder. 
a. Ständige Kreis-Schulinfpektoren. 

Bajohr zu <iradburg W. / Prß. 
Dr. Cyranka⸗ game wetz. 
Dewiſcheit ⸗ 
Gerner ⸗ Pie " Friebland, Krs Schlochau. 
Dr. Hatwig = Flatow. 
Sllgner, »Tuchel. 
Dr. Kaphahn ⸗Graudenz. 
Karaffet e Marienwerder. 
Schröter .» Thorn. 
Streibel » Neumark, Krs Löbau. 
Zreidel ⸗Schlochau 
uhl ⸗Konitz. 
Weiſe ⸗Dtſch Krone 
Dr. Zint s Stuhm. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Rudnick, Superintendent zu Freiftadt, Krs Rojenberg. 

II. Provinz Brandenburg. 

1. Stadt Berlin. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpeltoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

. Dr. Berthold, näbtiicher Schulinſpektor. 
Dr. Diefterweg, dögl. 
b’Hargued, dogl. 
Dr. Krähe, dgl. 
Reinecke, dögl. 
Schill mann, dogl. 
Dr. Zwick, dögl. 

2. Regierungdbezirt Potsdam. 

a. Ständige Kreis-Schulinipeltoren. 
Dr. Ziep, zu Berlin (für Landſchulen in der Umgebung von 

Berlin). 
2 a* 
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b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Beckmann, Superintend. zu —— J Krs Oſtpriegnitz. 
am. Beyer, Erzprieſter 

Boine, dsgl. 
Breeſt, Oberpfarrer 
Büchſel, Superint. Verw. 
Deegener, Superintend. 
Dreſſel, Pfarrer 
Engels, Superintend. 
Fittbogen, dgl. 
Glokke, dögl. 
Golling, d8gl. 
Guthcke, dsgl. 
Heydler, dsgl. 
Höhne, Superint. Verw. 
Hollefreund, Superintend. 
Hoſemann, Pfarrer 
Kober, Superintend. 
Kollberg, dsgl. 
Krätſchell, dsgl. 
Krüger, dögl. 
Lange, dögl. 
Lorenz, Pfarrer 
Mathis, Superintend. 
Meyer, dögl. 
Mühlmann, dögl. 
Müller, Oberprediger 
Niedergefähe, Superint. 
Nitzſch, dagl. 
Petrenz, dögl. 
Petzholtz, döyl. 
Pfeiffer, d8gl. 
Dr. Bfeiffer, dögl. 
Pfitzner, degl. 

Piſchon, dögl. 
Raguſe, dsgl. 
Rafder dsgl. 
Reifenrath, dögl. 
Rutzen, dögl. 
Lic. Saran, dögl. 
Schmidt, dsegl. 
Schumann, dsgl. 

* 
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Note 
Wittenberge. 
Wilsnack. 
Niederfinow, Krs Angermünde. 
Alt⸗Landsberg. 
Saarmund, Krs Zauch⸗Belzig. 
Flieth, Krs Templin. | 
Dahme. 
Rathenow. 
Dom -Brandenburg. 
Spandau. 
Buchholz, Krs Oftpriegnid. 
Sahrenwalde, Krs Prenzlau. 
Sranfee. 
Malchow, Krs Niederbarnim. 
Kietz, Krs Weſtpriegnitz. 
Brandenburg a. / H. 
Fiit 
Manker, Krô Ruppin. 
Teltow. 
Prenzlau. 
Beelip. 
Baruth. 
Detail. 
Charlottenburg. 
Schwedt a./d. 
Strasburg U.,M. 
Templin. 
Potödam. 
Luckenwalde. 
Wufterhaufen a. / D. 
Bochow, Krss Jüterbog⸗Lucken⸗ 

walde. 
Treuenbrietzen. 
Bieſenthal. 
Storkow. 
Bornim, Krs Oſthavelland. 
Putlitz. 
Zehdenick. 
Mittenwalde. 
Königs⸗-Wuſterhauſen, Krs 

Teltow. 
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Schwartz, Superintend. 
Sior, dsgl. 
Dr. Stürzebein, d8gl. 
Stumpf, dägl. 
Walter, dgl. 
Wegener, dögl 
Werner, dögl. 
Beymann, Oberprediger 
Winkler, Erzpriefter 
Bitte, Superiutend. 
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zu Fehrbellin. 
s Havelberg. 

una 4% 

Nauen. 
Angermünde. 
Gramzow, Krs Angermünde. 
Brandenburg a./H. 
Wittenberge 
Havelberg. 
Frankfurt a./D. 
Beeskow. 

3. Regierungsbezirk Frankfurt. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
zu Buchholz bei Fürftenwalde. Deyer, Superintend. 

Dr. Borgiud, Pfarrer 
Broniſch, dsgl. 
Diedrich, degl. 
Ebeling, Superintend. 
Genfiden, dögl. 
Dengftenberg, degl. 
Henfäte, Superint. a. D. 

s 

5 

= 

s 

s 

3 

> 

Kleedehn, Superint. Verw., 
Konfift. Rath = 

Lic. Kreibig, degl. 
Kubale, Pfarrer 
Kühn, Euperint. Berw. 
Lehmann, Superintend. 
Lügen, dögl. 
Maſſalien, dögl. 
Pap, degl. 
Petri, Superint. Bermwei. 
Petri, Superintend. 
Reichert, dsgl. 
Richter, Pfarrer . 
Röhricht, Superintend. 
Rothe, dsegl. 
Schmidt, dgl. 

Klingebeil, Superintend. * 

s 
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> 

= 

5 

5 

s 

5 

5 
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5 

5 

> 

s 

Sranffurt a./D., interimift. 
Kolfwip bei Kottbus. 
Wellmitz, Krs Guben. 
Kottbus 
Berg bei Kroffen a.O. 
Sonnewalde, Krs Rudau. 
Sachſendorf, Krs Lebus. 

Podelzig, Krs. Lebns. 
Sonnenburg. 
Arnswalde. 
Landsberg a. / W. 
Frankfurt a./D. 
Müncheberg. 
Kalau. 
Sorau. 
Königäberg N. / M. 
Bobersberg, 
Küſtrin. 
Revpen. 
Vietz, Krs Landsberg a./W. 
Zũllichau. 
Groß⸗Breeſen bei Guben. 
Soldin. 

Schultz, Vice⸗General⸗Superint. zu Lübben. 
zu Enlo bei Forſt. 

Stockmann, degl. u. Oberpfarrer zu Finſterwalde. 
zu Landsberg a. ®. 

Stange, Superintend. 

Strumpf, Superintend. 
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Zeihmann, Erzpriefter zu Neuzelle, Krs Guben. 
Tietze, Superintend. s Spremberg. 
Tils, Pfarrer. Oſtrow bei Zielenzig. 
Tzſchabran, Superintend. » Pitihen bei Uckro, Krs Luckau. 
Ufrie. Erzprieſter ⸗Mühlbock bei Schwiebus. 
Walther, Superintend. ⸗Schoönfließ N./M. 
Wenzel, dögL » Friedeberg N. / M. 
Rinfler, Erzprieiter. » Ftanffurt a./D. 

IV. Provinz Pommern. 

1. Regterungdbezirt Stettin. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Bäumer zu Kammin 1./Pomm. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Diewitz, Superintend. zu Labbuhn, Krs Regenwalde. 
Droyſen, dögl. ⸗Wolgaſt. 
Eichler, dagl. Ueckermünde. 
Fiſcher, dgl Paſewalk. 
Friedemann, dögl. Greifenberg i. Pomm. 
Gercke, dsgl. Ufedom, 
erde, dögl. 
Grusöl, dögl. 
Hildebrandt, Pfarrer 
Hoffmann, Superintend. 
Hüttner, vgl. 
D. Jas pis, Gener. Superint. 

Werben, Krs Pyritz. 
Neumark i./ Pomm. 
Retzin, Kreis Randow. 
Frauendorf, dögl. 
Barnimslow, dgl. 
Stettin. 

Klincke, Superintend. Jakobshagen. 
Klopfch, dsgl. Naugard. 
Krätzig, Erzprieſter Paſewalk. 
Lenz, Superintend. Wangerin. 
Vittelhauſen, dögl. Treptow a. d. R. 
Möhr. degl. Dramburg. 
Müller, dsgl. Bahn. 
Priesnitz, Erzprieſter. Greifswald. 
Röber, Superintend. Gollnow. 
Schliep, dsegl. 
Sternberg, dögl. 
MWahrendorf, Pfarrer 
Wegener, Superintend. 
Wegner, dögl. 

Wollin i. /Pomm. 
Freienwalde 1./Pomm. 
Anklam, interimtit. 
Belgard. 
Daber. — 



yad oPRnNn TEN - 
11. 

23 

2. Regierungdbezirf Kößlin. 

a. Ständige Kreiß-Schulinipektoren. 

Keine. 

b. Kreiß-Schulinipeltoren im Nebenamte. 

Sauße, Superintend. 

v. Giers zewski, Pfarrer - 
Henske, Superintend. ⸗ 
Herwig, dsgl. ⸗ 
Hoppe, Pfarrer ⸗ 

Kloß, Superintend. 
Krodom, dsgl. 
Lindemann, degl. 
Maliſch, dag. 
Mittelbaufen, dsgl. 
Möhr, dgl. 
Pompe, dögl. 
Raſchig, dsegl. 
Rühle, dsgl. 
Schmidt, dogl. 
v. Stoſch, bögl. 
Stöffel, dsgi 
Wegener, dogl. 

uwoaıa nV ad m 

gu Sorenbohm bet Gr. Möllen 
( Köslin). 

Bernödorf bei Bütom. 
Scivelbein. 
Bublig. 
Gr. Fannewig bei Lauenburg 

1./Pomm. 
Altftadt Stolp. 
Körlin a./Perfante. 
Wendiſch Tychow bei Schlame. 
Rapebuhr. 
Treptow a. d. R. 
Dramburg. 
Lauenburg i. / Ppomm. 
Rummelsburg. 
Neuſtettin. 
Tempelburg. 
Bütow. 
Rügenwalde. 
Belgard. 

3. Regierungsbezirk Stralſund. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. SKreid-Schulinipektoren im Nebenamte. 

Aebert, Superintend. 
Baudad, dögl. 
Diedner, Diakonus 
Droyjen, Superintend. 
Dr. Sofmeyer dögl. 
Knuft, dögl. 
Priesnitz, Erzprieiter 
Sarnomw, Superintend. 
Dr. v. Sydow, degl. 
Wartchow, dipl. 
Wüſthof, Pfarrer 

« Barth. 
⸗Greifswald. 
⸗Wolgaſt. 
⸗Hanshagen, Krs Greifswald. 
⸗Grimmen. 
-Greifswald. 
⸗Stralſund. 
Altenkirchen a./ Rügen. 
⸗Franzburg. 
⸗Trent a./Rügen. 
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V. Provinz Poſen. 

1. Regierungsbezirk Poſen. 

a. Ständige Kreis-⸗Schulinſpektoren. 

Bandtke zu Schrimm. 
Büttner ⸗Schroda. 
Dittmar ⸗Koſten. 
Fehlberg ⸗ Liſſa, Krs Frauſtadt. 
Dr. Förſter ⸗-Neutomiſchel, Krs Bulk. 
Gratzki ⸗Pleſchen. 
Heckert ⸗Wureſchen. 
Dr. ‚oiprauf . Ditrowo, Krs Adelnau. 
Hubert e Kempen, Krs Schildberg. 
Luft » Nogafen, Krs Obornik. 
Zur ⸗Poſen. 
Muſolff ⸗Wollſtein, Krs Bomſt. 
Schwalbe ⸗Krotoſchin. 
Sklarzyk ⸗Samter. 
Zedlenburg +» Meferik. 
Menzel = Rawitih, Krs Kröben. 

b. Krei8-Schulinipeftoren im Nebenamte. 
Auft, Superintend. zu Dobraysa, Krs Krotoſchin. 
Brunow, dögl. Waitze, Krs Birnbaum. 
Eſche, dogi. » Borel, Krs Krotoſchin. 
Fiſ her, dsgl. ⸗ Graͤt, Krs Buk. 
Flicek, Pfarrer ⸗Oſtrowo, Kr3Ndelnau, ſtellvert. 
Dr. Geh, Gener. Superintend. » Poſen, ſtellvertr. 
Großmann, Oberpfarrer = Schwerin a. / W. ſtellvertr. 
Jähnike, Superinlend. ⸗Grneſen. 
Kaiſer, dögl. ⸗Rawitſch, Krs Kroͤben. 
Klette, dsgl. ⸗ Poſen. 

Poſen, für den StadtkrsPoſen. 
Liſſa, Krs Frauſtadt, ſtellvertr. 
Tirſchtiegel, Krs Meſeritz. 

Kohleis, Oberbürgermftr. 
Petzold, Pfarrer 
© ober, Superintend. 
Stämmler, dögl. Duſchnik, Krs Samter. 
Starke, dogl. Behle, Krs Czarnikau. 
Warnig, degl. ⸗Obornik. 
Zarnack, Pfarrer zu Heyersdorf, —*  Frauftadt, ſtellvertr. 

2. Regierungsbezirk Bromberg. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Arlt zu Tremeſſen, Krs Mogilno. 
Bintowstt - Inowrazlaw. 
Cherftein = Bromberg. 
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zu Wongrowitz. 
⸗Gneſen. 
⸗Schneidemühl, Krs Kolmar i./P. 
⸗Nakel, Krs Wirſitzz. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Grützmacher, Superintend. 
(vacat) 
Plath, Suvperintend. 
Schmidt, dogl. 
Schönfeld, dsegl. 
Sudau, dsgl. 

zu Schneidemühl. | 
Gnefen. | 
Schubin. | 
Samotidin. | 
Snowrazlam. 
Br. Kotten bei Gr. Drenfen. 

nn wnn 

mb 2, 2npnponm 

aa a vv m Starte, dögl. 
Zaube, Konfiftorialrath s 

VI. Provinz Schlefien. 

1. Regterungdbezirt Breslau. 

a. Ständige Kreis-Schulinfpektoren. 
zu Neurode. 

Namslau. 
Schweidnip. 
—S 
Habelſchwerdt. 
Militſch. 
Breslau. 
Münſterberg. 
Frankenſtein. 
Ohlau. 

Behle bei Schoͤnlanke. 
Bromberg. 

Dorn 
Fengler 
Gaupp 
Höpfner . 
Jeron 
Köber | . 
Peiper ⸗ 

Pfennig ⸗ 
Dr. Schandau⸗ 
Schröter 
Dr. Stange ⸗Glatz. 
TZriefhmann » Waldenburg. 

b. Kreisſchulinſpektoren im Nebenamte. 

Bäck, Superintend. zu Striegau. 
Bergmann, Pfarrer - Zirkwig, Krs Trebnitz. 

Konradöwaldau, Krs Trebnip. 
Herrnmotſchelnitz, Krs Wohlau. 
Kanth, Krs Neumarkt. 
Raudten, Krs Steinau. 
Neumarkt. 
Herrnſtadt, Krs Guhrau. 
Steinau. 

Emmrich, dsgl. ⸗ 
Hilbrand, Superintend. ⸗ 
Dr. Hübner, Pfarrer ⸗ 
Jantzen, Superintend. ⸗ 
Lauſchner, dsgl. 
Opi ö ‚ Erzpriefter « Neumarkt. | 
Peiſert, Pfarrer _ ⸗Monchmotſchelnitz, Krd Wohlau. 
Peisker, Superint. a. D. ⸗ Hönigern, Krs Brieg. 
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Richter, Superintend. zu Prieborn, Krs Strehlen. 
v. Schalſcha-Ehrenfeld, Pfarrer zu Oels. 
Schmidt, &rzpriefter zu Brieg. 
Stenger, Superintend. ⸗Trebnitz. 
Stiller, Pfarrer .Guhrau. 
Strauß, Superintend. -Mühlwitz, Krs Oels. 
Thiel, Stadtſchulrath ⸗Breslau. 
Ueberſchär, Superintend. ⸗-Oels. 

2. Regierungsbezirk Liegnitz. 
a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Dr. Hörnlein zu Sagan. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Altenburg, Paftor prim. zu Grünberg. 
Anderfed, Pfarrer : Schönau. 
Böthelt, Superint. a. D. = Kreibau, Krs Goldberg:-Haynan. 
Bornmann, Stadtichulinfpeltor zu Liegnig, 
Brüdner, Pfarrer zu Friedersdorf a. d. Landedfrone, 

Krs Görlig. 
Dihm, Superintend. - Spiller, Krs Löwenberg. 
Fichtner, degl. = Neujalz a./D., Krs Freiſtadt. 
Franz, Pfarrer = Kailerdwaldau, Krs Hirfchberg. 
Gebhard, dsgl. ⸗Wahlſtatt, Krs Liegnip. 
Grollmus, dogl. ⸗Primkenau, Krs Sprottau. 
Hadank, dsgl. Keſſelsdorf, Krs Löwenberg. 

Haſelbach, Krs Landeshut. 
Schömberg, dsgl. 
Keſſelsdorf, Krs Löwenberg. 
Rohnſtock, Krs Bolkenhain. 

olſcher, dsgl. Horka, Krs Rothenburg. 
Kähler, dögl. Glogau. 

Hartmann, Superintend.⸗ 

Kinne, Pfarrer ⸗Milzig, Krs Grünberg. 

Heiniſch, Stadtpfarrer 
Herden, Erzprieſter 
8 illberg, Superintend. 

Kluge, dsgl. Nieder⸗Schönfeld, Krs Bunzlau. 
Kuring, degl. Lohſa, Krs Hoyerswerda. 
Langer, Erzprieſter Freiſtadt. 
Lohmann, Superintend. Seitendorf, Krs Schönau. 
Löwe, Stadtpfarrer Hirſchberg. 
Löwe, Pfarrer Rohnſtock, Krs Bollenhain. 
Matzke, Superintend. ⸗Wangten, Krs Liegnip. 
Meißner, Pfarrer ⸗Modelsdorf, Krs Goldberg⸗ 

Haynau. 
Mende, Oberpfarrer » GSeidenberg, Krs Lauban. 
Muche, Erzprieſter ⸗Profen, Krs Sauter. 
Nitſchke, Euperint. a. D. « Bunzlau. 
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Patrunky, Superintend. zu Lüben. 
. Raud, Superint. Verw. ⸗NPoiſchwitz, Krs Sauer. 

2. Reymann, Superintend. » Hohlird, Krs Görlig. 
Nitter, Stadtpfarrer s Liegnip. 

34. Schiller, Superintend. = gummel Krs Lüben. 
35. Schultze, dsgl. ⸗Goörlitz. | 
36. Thuſius, Archidiakonus - Lauban. 
37. Warnatſch, Stadtpfarrer - Glogau. 
38. Billiger, Pfarrer s NiedersKofel bei Niesky, Krs 

Rothenburg O. 2. 
39. Willnich, Stadtpfarrer = Marlliffa, Krö Lauban. 
40. Winter, Superintend. s Sprottau. 

3. Regierungsbezirk Oppeln. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpeltoren. 
1. Battig zu Zublinig. 
2. Dr. Brarator - Robnil. 
3. Czygan « Kattomip. 
4. Elsner Leobſchütz. 
5. Fauſt ⸗Neiße. 
6. Dr. Gieſe = Weihe. 
T. Dr. Grabom - Oppeln. 
8. Hauer ⸗Ober⸗Glogau, Krs Neuftadt D./S. 
9, Dr. Hüppe « Kolel. 

10. Dr. Jeltſch . Gr. Strehlip. 
11. Keihl « Grottlau. 
12. Marr ⸗Gleiwitz. 
13. Dr. Montag = Beuthen O./S. 
14. Paſtuſzyk e Dep. 
15. Porske s Natibor. 
16. Dr. Rhode « Natibor. 
11. Schreier . Oppeln. 
18. Schwarzer . Leobihüp. 
19. Thai « Falkenberg D./S. 
20. Dr. Vogt - Neuftadt D./S. 
21. Woitylak s Zarnowig. 
22. Zacher ⸗Roſenberg D./S. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
l. Geisler, Konſiſtorialrath und Superintend. zu Oppeln. 
2 Lic. Kölling, Superintend. zu Roſchkowitz, Krs Kreuzburg. 
8. Lic. Kölling, dögl. « Dieb. 
4 Schultz, Superintend. Verw. » Leobſchütz. 
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VO. Provinz Sachſen. 
1. Regierungsbezirk Magdeburg. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreis⸗Schnulinſpektoren im Nebenamte. 
Bauerfeind, Superint. zu 
Böters, dögl. . 
Dr. Burkhardt, dögl. 
Buſch, d8gl. 
Dittmar, dögl. 
D. rang, dögl. 
Frobenius, degl. 
Glosl, dögl 
Görne, degl. 
Grabe, dgl. 
Guntau, dögl. va a 8 Lo aD 

Lie. Dr. Holtzheuer, dögl. - 
du ndt, Pfarrer . 

eep, Superintent. ⸗ 
Koch, dsgl. 
Kollberg dsgl. Oberpfarrer⸗ 

Krauſe, Superintend. = 

Lampe, Superint. Bilar = 
Löffler, Propft 8 
Martiud, Superint.a.D., 

Pfarrer » 
Nebe, Superintend. ⸗ 
Dr. Oelze, dsgl. ⸗ 
Oelze, dsgl. ⸗ 
Pinckernelle, —— 
Reimmann, bögl. ⸗ 

Biere, Krs Kalbe a./S. 
Gommern, Krs Loburg. 
Stendal. 
Quedlinburg. 
Iden, Krs Oſterburg. 
Ebendorf, Krs Wolmirſtedt. 
Hohenziatz, Krs Jerichow J. 
Koͤrbelitz, dögl. 
Biederitz, dögl. 
Gröningen, —* Oſchersleben. 
Hohengoͤhren, Krs Jerichow II. 
Weferlingen, Krs Gardelegen. 
Kalbe a.S. 
Warsleben, Krs Neuhaldensleben. 
Kochſtedt, Krs Aſchersleben. 
Brandenburg a./H., Reg. Bez. 

otsdam. 
Nordgermersleben, Krs Neu- 

haldensleben. 
Tangermünde. 
Magdeburg. 

Schwaneberg, Krs Wanzleben. 
Halberftadt. 
Beben Are Reuhatbenöleben 
ihtau, Krs Gardelegen. 

Epeln. 
Salzwedel. 

Dr. Renner, Graflid Stolberg'ſcher Konfiftortalrath, Super- 
intendent und Hofprediger zu Wernigerode. 

Rogge, Superintend. zu Budau bei Magdeburg. 
Scheffer, Oberprediger = 
Schmeißer, Superintend. - 
D. Schmidt, bögl. 
Schmidt, dogl. 
Schneider, dögl. 
Schrecker, dgl. 
Grafv.d.Schulenburg, dögl. = 

eu wu 

Neuftadt beit Magdeburg. 
Altmerdleben, Krs Salzwedel. 
Anderbed, Krs DOfcherdleben. 
Gr. Apenburg, Krs Salzwedel. 
Altenplathow, Krs Jerichow II. 
Seehauſen i. / Altm. 
Wolfsburg, Krs Gardelegen. 



29 

35. Thieme, Superintend. zu arenhfer. 
36. Wagner, dögl. - Zielar. 
37. Wendenburg, dögl. ⸗Woſmirſtedt. 
38. Lic. Wetten, dögl. = Dfterwied. 
39. Dr. Wolf, dsegl. s Ofterburg. 

2. Regierungsdbezirt Merjeburg. 
a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinipeltoren im Nebenamte. 

1. Beſſer, Superintend. zu &rmöleben. 
2. Bode, Propft ⸗Erfurt. 
3. Brauns, Superintend. ⸗Elſterwerda. 
4. Brunner, dogl. ⸗Liebenwerda. 
5. Dirichs, Pfarrer ⸗CTorgau. 
6. Fabarius, Superintend. Reideburg. 
7. FJaber, bögl. « Manöfeld. 
8. Fiſcher, Superint. Verweſ. ⸗Großwölkau bei Erenfig. 
9. Lac. Fö tft er, Superint. a. D., Diakonus zu Halle. 

10. Grohmann, Superintend. zu Könnern. 
11. Harniſch, Pfarrer ⸗Oſſterfeld. 
12. 8 Ipert, dögl. ⸗ Kriegftäbt, 
13. Jahr, Superintend. ⸗Artern. 
14. Dr. Jahr, dsgl. ⸗Weißenfels. 
15. Järgens, dsgl. ⸗Niederbeuna. 
16. Klapproth, dögl. s Lügen. 
17. Kletzſchke, dag. se Heudewalde. 
18. Kretſchel, Oberpfarrer ⸗Eilenburg. 
19. Kromphardt, Superintend >» Sangerhaufen. 
20. Leipold, dögl. Delipid. 
21. Le uj chner, Konſiſt. Rath, Stiftefuperintenb. zu Merfeburg. 
22. Meinshau ‚fe n, Superintend,, Ma zu Schlieben. 
23. Miſchke, Superintend. u Freiburg. 
24. Mofer, Gräfli Stolberg’jcher Ronfiftoriairath und Supers 

intend. zu Robla. 
25. Reubert, Superintend. zu Langenaue. 
26. Dpip, dögl. ⸗Prettin. 
27. Dtto, dsegl. Cöperftedt. 
28. Perf & mann, Superint. Berwei, Oberpfarrer zu Gerbitedt. 
29. Pfipner, Sräfl. Stolberg'ſcher Konfiſt. Aſſefſ. I a Arhlbiar. 

Stolberg 
30. Raabe, Superintend. zu Herzberg. 
31. Dr. Reine ck, Superint. Bermei Kannamurf. 
32. Reinhardt, Superintend. . Golme. 



D- 

u BE nt 2 Zee 

30° 

Lic. Rietſchel, Superintend. zu Wittenberg. 
Scheibe, dögl. 
Schirlitz, dsgl. 

Eisleben. 
s Duerfurt. 

Schmidt, dögl., DOberpfarrer = zu Zörbig. 
Schneider, Pfarrer 

Schöllner, Superintend. 
Schuchardt, dsgl., Propft 
Stöcke, Superintend. 

⸗Burgholzhanſen bei Eckarts⸗ 
berga, interimiſt. 

⸗Belgern. 
»Kemberg. 
s Großjena. 

Thielemann, Gräflid Stolberg'ſcher Konfiftorialafjellor 
und Pfarrer zu Dueltenberg. 

Zrumpelmann, Superint. Berwef. u. Ob. Pfarrer zu Torgau, 
Urtel, Superintend. 
Voigt, dögl. 
Walter, Superint. Bilar 
Weiß, Superintend. 
Dr. Wilke, dögl. 

zu Giebichenſtein. 
⸗Zahna. 
⸗Krumpa bei Mücheln. 
⸗Schkeuditz. 
⸗Bitterfeld. 

Dr. Witte, geiſtlicher Inſpektor, Profeſſor zu Pforta. 
Dr. Zſchimmer, Superint. Vikar zu Schloß-Beichlingen. 

3. Regierungsbezirk Erfurt. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Polack zu Worbis. 
Dr. Regent = Heiligenftadt. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Buſch, Superintend. 
Gaudig, Oberpfarrer 
Georgi, Superintend. 
Dr. Haaje, d8gl. 
Hirſch, Pfarrer 
Kuliſch, Diakonus 
Mellmann, Pfarrer 
Peifer, Superint. Bilar 
Rathmann, Superintend. 
Niedel, dögl. 

zu Weißenſee. 
= Bleicherode, Krs Nordhaufen. 
s DOberdorla, Krs Mühlhaufen. 
s Nordhaufen. 
. St. Kilian, Krs Schleufingen. 
» Hetligenftadt. 
s &rfurt. 
» Urleben, Krd. Langenfalza. 
«= Rangenfalza. 
e Salza, Krs Nordhaufen. 

Rothmaler, Superint. Bilar» Suhl, Krd Schleufingen. 
Rudolphi, Superintend. 
Thielebein, d3gl. 
Wand, Dedant 

- Erfurt. 
« Wernburg, Krs Ziegenrüd. 
⸗ Nordbaufen. 
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VII. Provinz Schleswig-Holftein. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 
Burgdorf zu Tondern. 
Deterjen ⸗Apenrade. 
Stegelmann = Haderöleben. 

b. Kreid: Schulinfpeftoren im Nebenamte. 

Anderen, Kirchenpropft und Hauptpaftor zu Grundhof, Krb 
Flensburg. 

Bröſcker, dgl. u. dögl. zu Ueterſen. 
Dr. Brömel, Superint. und Konfiftorialrath zu Ratzeburg. 
Griebel, Paftor, konſt. Kirchenpropft zu Warder, fra Segeberg. 
Haflelmann, Kirdenpropft und Hauptpaftor zu Krempe. 
Halfelmann, dögl. u. dögl. zu Huſum. 
v. d. Heyde, dsgl. u. dsgl. zu Nortorf. 
Holm, Kirdyenpropft und Paftor zu Hütten, Krs Edernförde. 
Zapfen, Kirchenpropft und Hauptpaftor zu Elmshorn, Krs 

Pinneberg. 
Jeß, Kirhenpropft und Paftor zu Kiel. 
Lilie, Kirhenpropft und Hauptpaftor - Altona. 
Martens, dögl. u. dsgl. zu Neuftadt, Krs Didenburg. 
Mau, Kirhenpropft u.Paftor zuBurg, Krs Süderdithmarſchen. 
Michler, Hauptpafter u. konft. Kirchenpropſt zu Petersdorf 

a. Fehmarn, Krs Didenburg. 
Peters, Kirchenpropft und Hauptpaftor zu Flensburg. 
Prall, dögl. u, dögl. zu Heide, Krs Norderdithmarjchen. 
Schutt, Kirdenpropft u. Hauptpaftor zu Lütjenburg, Krs Plön. 
Schwarz, Kirchenpropft, Hauptpaftor und Konfiftorialrath 

zu Garding, Krs Eiderftedt. 
Sörenfen, Kirdenpropft und 1. Kompaftor zu Neumünfter, 

Krs Kiel. 
Soltau, Paftor und konft. Kirhenpropft zu Zoeftrup, Krs 

Schleswig. 
Tamſen, Kirchenpropft u. Paftor zu Trittau, Krs Stormarn. 
Wagner, Schuldirektor zu Altona. 
Zieſe, Hauptpaftor und Kirchenpropft zu Schleswig. 

IX. Provinz Hannover. 
1. Konjiftorialbezirt Hannover. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Arnold, Superintend. zu Bovenden. 
Baring, dgl. ⸗Einbeck. 
Beer, Prop ⸗Nelzen. 
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Berkenbuſch, Superintend. 
Beyer, Stadt-Superintend. 
Biedenweg, Superintend. 
Blanke, Stadt-Schulinipeft. 
Branded, Pfarrer 
Brügmann, dögl. 
Bückmann, Superintend. 
&ölle, dsgl. 
Cordes, dögl. 
Cordes, dögl. 
Dr. Crome, dsgl. 
Dammers, dsgl. 
Danckwerts, doegl. 
Lic. Elſter, Senior 
Fienemann, Superintend. 
Fiſcher, dögl. 

Fromme, dogl. 

zu Wittingen. 
« Lüneburg. 
e Ebftorf. 

Hannover. 
Eberholzen, Amt Gronau. 
Göttingen. 
Bevenſen. 
Gilten, Amt Ahlden. 
Nienburg. 
Soltau. 
Weyhe, Amt Syke. 
Willershauſen, Amt Oſterode. 
Sulingen. 
Einbeck. 
Peine. 
Limmer, Amt Linden b. Han⸗ 

nover. 
⸗Sievershauſen, Amt Burg- 

dorf b. Celle. 

WE u wu | 
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Frommel, Konſiſt. Rath zu Celle. 
dgl. Gerlach, dsgl ⸗Niederſachswerfen. 

Große, Superintend. ⸗Markoldendorf. 
Grote, dögl. » Gifhorn. 
Guden, Gener. Superint. » Uälar. 
Haccius, Superintend. «» Herzberg. 
Hahn, Konfift. Rath = Hildesheim. 
Herbft, Superintend. s Mrißbergholzen. 
Jacobi, dögl. ⸗ Zunen 
Kleinſchmidt, dsgl. ⸗Oſterode a./H. 
Kleuker, dsgl. ⸗Salzgitter. 
Knoke, dögl. = Maldrode. 
Köhler, dögl. s Pattenjen i./E. 
Lange, Konfift. Rath s Hannover. 
Loofs, Superintend. - Seinfen, Amt SKalenberg. 
Lührs, dsgl. = Dannenberg. 
Mehliß, Pfarrer s Baflum. 
Meißner, Superintend. » Hedemünden. 
Meyer, dögl. s Beedenboftel. 
Meyer, dögl. .» Münder a./D. 
Meyer, dögl. s Biljen. 
Meyer, dögl. « Zellerfeld. 
Mirow, dögl. s Hobnftedt, Amt Northeim. 
Münchmeyer, dögl. s Bergen b. / C. 
Nöller, dsgl. ⸗Ronnenberg. 
Partfind, Pfarrer ⸗ Hiddeſtorf, Amt Hannover, 

interimift. 



SEX Nm [007 

u [_ . 

33 

. Probſt, Superintend. zu Gr. Solſchen. 
. Duanp, dögl. s Nettlingen, Amt Marienburg. 
. Raſch, dagl. - Diepholz. 
, Rauterberg, d8gl. -Borry, Amt Hameln. 
. Dr. Raven, dsegl. s Lüne, Amt Lüneburg. 
. Ritmeier, Paftor prim. » Lunfen, Amt Thedinghaufen 

t. Braunjchw. 
. Rotermund, Superint. - Bodenem. 
. Schänhoff, Gener. Superintend. zu Harburg. 
. Schultze, Superintend. zu Winſen a. d. L. 
. Schuiter, dögl. s Göttingen. 
. Schufter, deal. s 
. Schwane, d8gl. . 
. Eeeverd, Archidiakon. = 
. Sievers, Superintend. ⸗ 
. Sievers. bögl. ⸗ 
. Dr. jur. Sievers, degl.⸗ 

Soltmann, dögl. s Hardegjen. 
. Steding, bögl. «s Dranöfeld. 
. Steinmeg, d8gl. » Göttingen. 

oya. 
Burgwedel. 
üchow. 

Gr. Berfel, Amt Hameln. 
Sarftedt. 
Sehlde, Amt Bodenem. 

. Stölting, d8gl. Burgdorf bet Celle. 
. Suffert,, dögl. Oldendorf, Amt Lauenftein. 

Taube, dögl. Gartow. 
.Twele, bögl. Vienenburg. 
Vahlbruch, dsgl. Alfeld. 
. Wendland, dögl. Stolzenau. 
. Wiedenroth, dogl. Bleckede. 

3. Wolter, dsgl. Klausthal. 

2. Konſiſtorialbezirk Stade. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Rebenamte. 

Götze, Kreishauptmann *— Himmelpforten, Krs Stader⸗Geeſt. 
v. Hanffſtengel, Superint. zu Trupe⸗Lilienthal, KröOfterholz. 
Haſenkamp, bag zu Lehe. 
Kottmeier, dögl. = Notenburg. 
Lüders, dögl. s Dldendorf, Krs Stader-Beeft. 
Meftwerdt, dsgl. = DBerden. 
Meyer, dögl. ⸗Reuhaus a. / D. 
Mügge, Amtshauptniann zu Harſefeld, Krs Stader⸗Geeſt. 
Ocker, Superintend. zu Bremervörde, dögl. 
Rakenius, bag ⸗Leſum, Krs Ofterholz. 
Schröder, dsgl. ⸗Jork, Krs Stader⸗Marſch. 

3 1882. 
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Schänemann, Pfarrer zu Wremen, Krs Lehe. 
Tom 109 tde, dögl. s Büttel, dögl. 
Visbe 
Wedekind, dögl. 
Wittkopf, dsgl. 
Wyneken, dsgl. 

Bettinghaus, Pfarrer 
Durlach, Superintendent 
Grashoff, dögl. 
Jüngling, Seminardirektor 
Mauersberg, Pfarrer 
Raydt, Superintend. 
Rinker, dögl. 

‚ Superint. « Zeven, Krs Rotenburg. 
s Dederquart, Krs Stader⸗Marſch. 
» Debitedt, Krs Lebe, 
s Mulfum, Krs Stader-Geeft. 

3. Konſiſtorialbezirk Dtterndorf. 

a. Ständige Kreids-Schulinfpeltoren. 

Keine. 

b. Kreid-Schulinipeltoren im Nebenamte. 

Bohnenftädt, Seminardireltor zu Bederkeſa. 

4. Konfiftortalbezirt Dsnabrüd, evangeliſch. 

a. Ständige Kreid-Schulinipektoren. 
Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

zu Barkhauſen. 
s Menslage. 

Meppen. 
Osnabrüůck. 
Georgs⸗Marien⸗Hüůtte. 
Lingen. 
Bramſche. 

5. Konſiſtorialbezirk Aurich. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. SKrei8-Schulinfpeltoren im Nebenamte. 

Bode, Superintend. 
De Boer, d8gl. 
Bünting, dögl. 
Elſter, dsgl. 
Frerichs, Paſtor prim. 
— Superintend. 

irchhoff, Paſtor prim. 
Köppen, Superintend. 
Metger, dgl. 
Müller, dsgl. 
Denon, dagl. 
Sanderd, dögt. 
Sifſingh, dögl. 

. 

s 

= 

8 

s 

3 

s 

3 

® 

s 

3 

8 

3 

Aurich⸗Oldendorf, Amt Aurich. 
Reepsholt, Amt Wittmund. 
Detern, Amt Stidhaufen. 
Niepe, Amt Aurid). 
Emden. 
Zergaft, Amt Emden. 
Aurich. 
Neffe, Amt Norden. 
Groothuſen, Amt Emden. 
Bingum, Amt Weener. 
Meener. 
Weſterhuſen, Amt Emden. 
Femgum, Amt MWeener. 
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14. Strade, Superintend. zu Wittmund. 
15. Strate, Paftor prim. + Norden. 
16. Zrip, Superintend. » Xeer. 
17. Vistor, Kirchenrath ⸗Emden. 
18. Voß, Superintendent Eſens. 
19. v. d. Wall, dsgl. « Martenhafe, Amt Norden. 
20. Warncke, Paltor prim. = Leer. 
21. Biarda, Superintend. + Suurbufen, Amt Emben. 
22. ®Bübbena, dsgl. :» Eilfum, Amt Emden. 

6. Bezirk des Ober-Kirchenrathes zu Nordhorn. 

a. Ständige Kreis-Schulinipeftoren. 
Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Keine. 

T. Konſiſtorialbezirk Hildesheim. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpeltoren. 

Keine. 
b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Albrecht, Pfarrer zu Hannover. 
Behre, Dedant -⸗Weſtfeld, Krs Marienburg. 

Nolte, dsgl. 

—1. 
2. 
3. Eichmann, Pfarrer s Bildhaujen, Krs Dfterode. 
4. Eitenktöter, Seminarlehrer » Hildesheim. 
5. Graen, Pfarrer s Hönnerjum, Krs Hildesheim. 
6. Hartmann, dögl. « Hobenhameln, dögl. 
7. Hugo, Volksſchullehrer ⸗Goslar. 
8. Krahwinkel, Pfarrer « Hildeöheim. 
I. Krüger, Dedant s Hildesheim. 
N. Meyer, Pfarrer » Harburg. 

12 ⸗ 
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Seeburg, Krs Oſterode. 
. Spieler, dsgl. —28 Krs Marienburg. 
.Vollmer, dsgl. Rüdershauſen, Krs Ofterode. 

8. Konſiſtorialbezirk Osnabrück, kat holiſch. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreid-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 
Soffe, Dedant zu Haren a./E. 
Heilmann, Pfarrer « Derge. 
Qellma nn, dögl. s Meener. 

r. Hune, Spmnafial-Oberlehrer =» Meppen. 
3* 
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Menne, Seminarlehrer zu Osnabrück. 
Menſe, BDfarrer ⸗Schüttorf. 
Nieters, dsgl. ⸗Haſelünne. 
Recling, dogl. ⸗Twiſtringen. 
Richard, dsgl. ⸗Werlte. 
Schriever, dögl. ⸗Plantlünne. 
Siebenbürgen, dsgl. - Melle. 
Weber, Dedant ⸗Remſede. 

X. Provinz Weſtfalen. 

1. Regierungsbezirk Münſter. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Biſchoff, zu Tecklenburg. 
Feldhbaar - Münfter. 
Hüfer s Bedum. 
Löhe ⸗Ahaus. 
Schmi ⸗Koesfeld. 
Schun = Warendorf. 
Schürhoff +» Burgfteinfurt, Krs Steinfurt. 
Stort , = Borlen. 
Wallbaum » Lüdinghaufen. 
Witte s Redlinghaujen. 

b. Kreis-Schulinipektoren im Nebenamte. 

Keine. 

2. Regierungsbezirk Minden. 

a. Ständige Kreid-Schulinipektoren. 

Bauſch zu Rheda, Krs Wiedenbrück, kommiſſ. 
Dr. Ernft > Büren. 
Jenetzky ⸗Minden. 
Kork ⸗Warburg. 
Dr. Laureck⸗- Hoͤrter. 
Dr. Winter = Paderborn. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Baumann, Pfarrer zu Bünde, Kö Herford. 
Beckhaus, Superint. » Hörter. 
Bovermann, Pfarrer » Steinhagen, Krs Halle, 
Göbel, dögl. s Bielefeld, 
Hartmann, dögl. ⸗Prß. Oldendorf, Krs Lübbede. 
Hudzermeier, dögl. = eepen, Landkrs Bielefeld. 
Kleine, dsegl. s Herford, 
Kunfemüller, dgl. ⸗Brackwede, Landkrs Bielefeld. 



9, Lemcke, Pfarrer zu Holzbaufen I, Krs Minden. 
10. Mabmann, dägl. ⸗Werther, Krs Halle. 
11. Prieſter, dsgl. ⸗Lübbecke. 
12. Schmalenbach, dögl. - Mennighüffen, Krs Herford. 
13. Sander, dsgl. = Herford. 
14. Schengberg, d8gl. ⸗Rheda. 

3. Regierungsbezirk Arndberg. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
1. Rod zu Nuttlar bei Meſchede. 
2. Shallau = Goeft. 
3. Schräder = Blpe. 
4. Schürbol;z - Arnöberg 
5. Sierp s Bodum 
6. Stein s Lippitadt 
1. Wolff s Brilon 
8. Dr. Zumlob - Dortmund. 

b. Kreis-⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Brockhaus, Pfarrer zu Dortmund. 
2. Gernidel, Superint. » Hattingen, Krs Bielefeld. 
3. Florin, Pfarrer - Girkhauſen, Krs Wittgenftein. 
4. Frahne, dsgl. ⸗Soeſt. 
5. Göder, dsgl. ⸗Wetter. 
6. Hackländer, ddl. ⸗Wickede 
7. Hellweg, dsgl. ⸗Breckerfeld. 
8. Huffelmann, dögl. ⸗Reuenrade, Krs Altena, 
9. Kleppel, dsgl. » Bodum. 

10. Klingemann, dögl. =» Gevelöberg, einftweilen beauftr. 
11. Klöne, dögl. « Arnöberg. 
12. Köhbne, degl. s Netphen, Krs Siegen. 
13. zur Nieden, dell. = Fröndenberg, Krs Hamm. 
14. zur Nieden, dgl. = Hagen. 
15. hr otb, Superint. s Neunkirchen, Krs Siegen. 
16, Rottmann, Pfarrer ⸗ Lüdenſcheid, Krö Altena. 
17. Lie. Sachße, dögl. +» Hamm. 
18. Schmidt, dägl. s Bodum, 
19. Stenger, dsgl. = Mödgen, Krs Siegen. 
20. Wefthoff, dsgl. .Ergſte, Krs Sierlohn. 
21. Wille, dögl. s Fiſchelbach, Krs Wittgenſtein. 

XI Provinz Heſſen⸗Naſſau. 
1. Regierungsbezirk Kajjel. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
1. Dr. Konze zu Hünfeld. 
2. Sermond = Fulda. 

37 
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b. Kreis-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 
Bingmann, Pfarrer 
Braund, dögl. 
Salaminusd, Metropolitan 
Dr. Coch, Pfarrer 

Dettmering, Metropolitan 
Diedelmeier, Pfarrer 
Dömidh, Seminardireftor 
Endemann, Pfarrer 
Endemann, Metropolitan 
Fenner, Pfarrer 
Frande, Metropolitan 
Snap, Pfarrer 
Habicht, dgl. 
Hellmwig, Metropolitan 
Hildebrand, Pfarrer 
Karff, Metropolitan 
Kaufel, Pfarrer 
Lic. Klemme, Metropolitan 
Klingelböfer, Pfarrer 
Koh, Metropolitan 
Lamm, Pfarrer 
Lautemann, Metropolitan 
Leimbach, Seminarlehrer 
tiefe, Pfarrer 
Eoderhotfe, Oberpfarrer 
Martin, Metropolitan 
Mayenfeld, dsgl. 
Meyer, Pfarrer 
Nothnagel, dsgl. 
nyroth: Rektor 
Niebold, Pfarrer 
Rollmann, Geiftl. Inſpekt. 
v. Roqued, Metropolitan 
Ruppel, Pfarrer | 
Dr. Schäfer, Lehrer 
Schafft, Pfarrer 
Shember, Metropolitan 
Schminde, d8gl. 
Schumann, Pfarrer 
Spengler, Seminarlehrer 
Stolzenbad, Pfarrer 

Dr. Btal, dögl. 
Boigt, degl. 
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Kirchhain. 
Schreckshach, Krs Ziegenhain. 
Langendiebach, Krs Hanau. 
Vernawahlshauſen, Krs Hof: 

geismar. 
Dreihauſen. 
Obernkirchen, Krs Rinteln. 
Homberg. 
Borken, Krs Homberg. 
Melſungen. 
Spielberg, Krs Gelnhauſen. 
Hofgeismar. 
Karlshafen, Krs Hofgeismar. 
Berge, Krs Witzenhauſen. 
Felsberg, Krs Meljungen. 
Breitenbach, Krs Rotenburg. 
Obermeiſer, Krs Hofgeismar. 
Marköoöbel, Krs Hanau. 
Spangenberg, Krs Melſungen. 
Geismar, Krs Frankenberg. 
Schönſtadt, Krs Marburg. 
Hettenhauſen, Krs Geröfeld. 
Wolfhagen. 
Schlüchtern. 
Eſchwege. 
Wetter, Krs Marburg. 
Gudensberg, Krs Friplar. 
Wolfsanger, Krs Kaflel. 

«e Höringhaufen, Krs Frankenberg. 
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Rotenburg. 
Fritzlar. 
Schmalkalden. 
Fulda. 
Treyſa, Krs Ziegenhain. 
Asbach, Krs Wipenhaufen. 
Marburg. 
Verna, Krs Homberg. 
Lichtenau, Krs Witzenhauſen. 
Sontra, Krs Rotenburg. 
Crumbach, Krs Kaſſel. 
Schlüchtern. 
Niedergrenzebach, Krs a 

ain. 
Hersfeld. 
Rambach. 
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Wepler, Pfarrer 
Bieader, Seminardireltor - Schlüdtern. 
Wörishoffer, Pfarrer - Gelnhaufen. 
Zinn, dögl. = Kirdbauna, Landkrs Kaffel. 

2. Regierungdbezirt Wiesbaden. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Altbürger, Pfarrer 
Baumann, Seminar:Direftor = 
Bayer, Frühmefjer 
Bender, Pfarrer 
Bode, dögl. 
Böll, dögl. 
Braun, dögl. 
Dr. Buddeberg, Rektor 
Büren, dögl. 
Cellarius, Dekan 
Clasſsmann, Pfarrer 
Cuntz, Dekan 
Dörr, Pfarrer 
Ehriidh, Dekan 
Enders, Pfarrer 
Ernft, Retor 
Fabricius, Pfarrer 
Kauft, Dekan 
Fluck, Pfarrer 
Gieſen, Dekan 
Gieße, Pfarrer 
Gottſchalk, Dekan 
Grünſchlag, Pfarrer 
Hapfeld, dögl. 
Herborn, degl. 

Heſſenhover, dögl. | 
Dr. Hoffmann, Semin. Direlt. 
Horz, Pfarrer 
Iigen, Dekan 
Dr. Kieferling, Reltor 
Kirihbaum, Pfarrer 
Klau, Benefiziat 
Klein, Pfarrer 
Kleinſchmidt, dEgl. seven 

zu Marienberg. 
Dillenburg. 
Geiſenheim. 
Schadeck. 
Ruppertshofen. 
Schoͤnbach. 
Gladenbach. 
Naſſau. 
Herborn. 
Battenfeld. 

Griesheim. 
Hadamar. 
Weidenhahn. 
Erbach a. Rhein. 
Langenſchwalbach. 
Dfofenmießbadh. 
Dergeberöbadh. 
Flacht. 
Heddernheim. 
Lindenholzhauſen. 
Filſen, Rheingaukrs. 
Ufingen. 
Winkel. 
Raftätten. 
Baherburg, 
tbenheim. 

Montabaur. 
Danfenan. 
Dberwallmenad). 

zu Waldkappel, Krs Eſchwege. 



nm m 

onnmmm m 

40 
0 

Dr. Kley, Rektor zu Oberurſel. 
Kuch, Dekan » Hadenburg 
Maurer, Pfarrer s Herborn 
Michel, dsgl. s Weilburg 
Michels, dögl. = Höhr. 
Moureau, dögl. ⸗Kubach 
Müller, dsgl. ⸗Winden 
Müller, deal. ⸗Grenzhauſen. 
Müllers, Benefiziat » Kamberg. 
Neff, Pfarrer ⸗Wallau, Krs Biedenkopf. 
Ohly, Dekan ⸗Kirberg. 
Roos, Domkapitular ⸗Limburg. 
Schieffer, Seminar-Direltor » Montabaur. 
Schmalz, Pfarrer = Lahr. 
Schmidt, dgl. = NRodheim.” 
Schmidt, dgl. ⸗Berod, Unterwefterwaldfrd. 
Schneider, dögl. ⸗Buchenau. 
Stähler, dögl. ⸗Ransbach. 
Stahl, dsgl. ⸗Holzappel. 
Stein, d8gl. . Meilburg. 
Bömel, dögl. ⸗Ems. 
Vömel, dogl. ⸗Homburg vor der Höhe. 
Weldert, Direktor ⸗Wiesbaden. 
Wilhelmi, Pfarrer ⸗Braubach. 
Wilhelmi, Dekan ⸗Biebrich⸗Mosbach. 
Dr. Wirſel, Rektor Oberlahnſtein. 
Wiß mann, Pfarrer « Kettenbadh. 
Wolff, dögl. « &mmerichenhain. 

XII. Rheinproninz. 

1. Regierungsbezirk Koblenz. 
a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Bornemann zu Kreuznad). 
Dr. enger = Kond, Krs Kochem. 
Kelleter s Mayen. 
Klein «= Boppard, Krs St. Goar. 
Lieſe ⸗Simmern. 
Läünenborg⸗-Remagen, Krs Ahrweiler. 
Raßmann + Neuwied. 
Shwind s Altenkirchen. 

b. SKreis-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 
Lindenborn, Pfarrer zu Niederkieen, Krs Wetzlar. 
Meurer, Hofpitalgeiftlicher » Koblenz. 
Rinn, Pfarrer s Diliheim, Krs Webplar. 
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2. Regierungsbezirk Düſſeldorf. 

a. Ständige Kreid,Schulinfpeltoren. 

Bauer zu Düffeldorf, für den Landkrs Düffeldorf. 
Sremer, ®ilh. » Mörb,. 
Dieftellamp + Solingen. 
Dr. Fuchte ⸗Eſſen. 
de ake ⸗ Elberfeld, für den Krs Mettmann. 
entenich ⸗ Münden: ⸗Gladbach. 

Klein ⸗ en 
Dlagge a en. 
Dr. SR uland = Krefeld. 
Dr. Schäfer > NRheydt, Krs Gladbach. 
Dr. Schultz e Neuß. 
Thoren ⸗Weſel. 
Vorſter ⸗Lennep. 
Dr. Weilig ⸗Kleve. 
(Zur Zeit erledigt) » Duisburg, für den Krd Mülheim a. d. Ruhr. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Dr. Boodftein, Stadtihulinipeft. zu Elberfeld. 
Brüggemann, Pfarrer « Kettwig, Landkrs Eſſen. 
Dr. Heyer, Stabtichulinfpetor » Düffeldor 
Dr. Keußen, degl. . Krefeld. 
Lenßen, Pfarr ⸗Eſſen. 
Windr ath, Stadtihulinfpeftor » Barmen. 

3. Regierungsbezirk Köln. 

a Ständige Kreid-Schulinfpeltoren. 

l. Dr. Burkardt zu Mülheim a. Rhein. 
2%. Sraune » Bergheim. 
3. Göftrid D Siegburg, Siegkrs. 
4. Proſch ⸗Gummersbach. 
5. Reinkens » Bonn. 
6. Rind . Köln. 
7. Dr. Shönen + Euöfichen (f. Kgl. Regierung zu Köln). 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
. Dr. Brandenberg, Stadtſchulinſpektor zu Köln. 

4. Regierungdbezirt Trier. 

a. Ständige Kreid-Schulinipektoren. 
Eſch zu Bitburg. 
Hartung Bernka tel. 
Hoffmann » Trier. 
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Holp zu Prüm. 
Hop A ein = Gaarlouiß, 
Kreuß  » Gt. Wendel. 
Dr. Rahel - Saarbrüden. 
Schäfer « Saarburg. 
Shröder - Merzig. 
Simon s Wittlich. 
Dr. Tyszkan⸗Ottweiler. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Brandt, Pfarrer zu Dudweiler, Krs Saarbrüden. 
En Bei, Superintend. = Dörrenbadh, Krs St. Wendel. 

Riebn, dögl. 
Spieß, Ob. Konfift Rath 

5. Regierungsbezirk Aachen. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 
Dr. Eſſer zu Malmedy. 
Kallen » Düren. 

Neuenkirchen, Krs Ottweiler. 
Trier. 

He farrer a Baumbolder, Krs St. Wendel. 
Ilſe, Oberpfarrer s St. Johann, Krs Saarbrüden. 
Konter, Pfarrer s Schalfenmehren, Krs Daun. 
Merten 8, dögl. -Züſch, Landfrd Trier. 
Mep, dögl. ⸗Offenbach, Krs St. Wendel. 
Dtto, dögl. -Veldenz, Krs Bernfaftel. 

Dr. Keller ⸗Heinsberg. 
Mundt ⸗Julich. 
Dr. Ratte ⸗Aachen. 
Schönbrod «» Aaden. 
Bandenefh - Schleiden. 
Zillitlend = Eupen. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Hab Al Pfarrer zu Hüdelhoven, Krs Erfelen;. 
Küfter, d « Aadıen. 
Nänny, erkntend, s Aachen. 
Reinhardt, Pfarrer - Düren. 

XII. Hohenzollernſche Lande. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpektoren. 

Dr. Shmip zu Sigmaringen. 
Dr. Straubinger » Hedingen. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Keine. 
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D. Königliche Akademie der Wiffenfchaften zu Berlin. 
(NW. Unter den Finden 38.) 

Droteftor. 

Seine Majeftät der Kaifer und König. 

Beftändige Sefretare. 
(Die mit einem * Bezeichneten find Profefforen an ber Univerfität zu Berlin.) 

a. für die phyſikaliſch⸗ mathematiſche Klafle. 

*Dr. dn Boid-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof. 
⸗ Aunwera Prof. 

für die philofophifch-hiftoriiche Klaſſe. 

“Dr. Furtind, Geh. ns Rath, Prof. 
* Mommfen, Prof. 

1. Drdentlide Mitglieder. 
a. Phyfikaliſch⸗mathematiſche Klaſſe. 

Se. Er. Dr. Hagen, Wirkl. Geheimer Rath. 
Dr. Rieß, Prof. 

“* „ bu Boid-Reymond, Sch. Med. Rath, Prof. 
* Peters, Prof. 
“ 23160. Geh. Bergrath, Prof. 

*= - #Rammeldberg, Prof. 
* s Kummer, Geb. Reg. Rath, Prof. 
“= ss BWeierftraß, Prof. 
®= Reichert, Geh. Med. Rath, Prof. 

⸗ Kroneder, Prof. 
*”. Hofmann, Geh. Reg. Rath, Prof. 

s Auwers, Prof. 
“=. Roth, prof. 

⸗ — 8heim, Prof. 
* ob. Richhoff, Geh. Rath, Prof. 
#; —288 Geh. Raid, Prof. 

s Siemens, Geh. Reg. Rath. 
“= s Birdow, ‚Seh. Med. Rath, EA 
—⸗BWebsky, Db. Derg-Rath a. D., Prof. 
* Schwenbener, Prof. 
*2⸗Munl, Prof. 
“. Eidler, 9 Prof. 

» Landolt, Geb. Reg. Rath, Prof. 

b. Philoſophiſch⸗hiftoriſche Kaffe. 

sDr. v. Ranke, Geh. Reg. Rath, Prof. und Hiftoriograph bed 
Preuß. Staates. 
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*Dr. Schott, Prof. 
* - Lepfius, Geh. Reg. Rath, Ober-Bibliothefar, Prof. ıc. 
*. Kiepert, Prof. 

s Weber, dagl. 
⸗ Mommfen, d8 
= Dlöhaufen, a, Sp. Reg. Rath a. D. 

* : 

ud. Kirchhoff, 9 
Curtius, Geb. Rep Rath, Prof. 
Müllenhoff, Seh. Reg. Rath, Prof. 

⸗ ve h en, Prof., Hiftoriograph der Brandenburgiſchen Ge- 

Bonig, Geb. Db. Reg. und vortrag. Rath im Minifterium 
der geilichen. Mu Angelegenheiten. 

*⸗-Zeller, Geh. Reg. Rath, Prof. 
e Dunder, ar Sb. Reg. Rath a. D. 

*s Bablen, Prof. 
=» MWaip, Geh. Reg. Rath, Prof. 

*. Schrader, Prof. 
» v. Sybel, Geh. Db. Reg. Rath, Direktor der Staatsarchive. 

* Dillmann, Prof. 
s Gonze, Prof., Direktor der Skulpturen-Galerie der Mufeen. 

#2 Wattenbad, Prof. 
*s Xobler, Prof. 
Diels, Oberlebrer. 

2. Auswärtige Mitglieder. 

a. Phyſikaliſch⸗mathematiſche Klaſſe. 

Dr. Wöhler, Geh. Ob. Med. Rath und Prof. a. d. Univerfität 
zu Göttingen. 

s Neumann, Geh. Reg. Rath und Prof. a. d. Univerfität zu 
Königäberg. 

» Bunfen, Geh. Rath und Prof. in Heidelberg. 
⸗Wilh. Weber, Geh. Hofratb und Prof. a. d. Univerfität zu 

Göttingen. 
H. Kop p, Geh. Rath und Prof. in Heidelberg. 

Joſef —8 in Paris. 
ehariet Darwin, Prof. au Domn bei Xondon. 
Rich. Owen, Prof. in Zondon. 
George Biddel-Airy, Direltor der Sternwarte zu Greenwid). 
Zean Baptifte Dumas zu Paris, 

b. SPhilofophiich-hiftoriiche Klaſſe. 
non. Köntgl. Großbritann. Oberft in London. 
v. Mikloſ id, Kaiſ. Defterr. Hofratb, Proß u. Akademiker zu Wien. 
Dr. Hein. Lebr. Fleiſcher, Prof. a. d. Univerf. zu Leipzig. 
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Giov. Batt. de Roſſi in Rom. 
Dr. a Pott, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univerf. zu ' 

alle. 

3. Ehren-Mitglieder der Geſammt-Akademie. 
Peter Merian, Prof. und Rathsherr zu Baſel. 
acer v. Tihihatihef in Florenz. 
e. Exc. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonitz, 

Grand von Portugal, Wirkt. Geh. Rath ꝛc. 
Sabine, aönigl. Großbritann. Gen. Major in London. 
Se. Er. Dr. Graf v. Moltke, Gen. Feldmarſchall ıc. 
Don Baldafjare Boncompagni zu Rom. 
Se. Exc. Dr. Baryer, Gen. Lieut. 3. D., Präfid. des geodätifchen 

Inftitutes 
Dr. Georg Hanfſen, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univerſ. zu 

Göttingen. 
Dr. Zul. Sriedländer, Direli. des Münz⸗Kabinets der Mufeen 

u Berlin. 
Dr. 8. J. Malmften zu Upfala. 

E. Königliche Akademie der Künſte zu Kerlin. 
(NW. Unter den Linden 38. Bureau: NW. Univerfitätsfiraße 6.) 

Protektor. 

Seine Majeſtät der Kaiſer und König. 

Kurator. 
Se. &c. v. Goßler, Staatsminifter und Miniſter der geiſtlichen 

ꝛc. Angelegenheiten. 

Präſidium und Sekretariat. 

Präfident: (fehlt 3. 3.) 
Stellvertreter de Präfidenten: Taubert, Dber-Rupelmeilter. 
Erfter ftändiger Sekretär: Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath. 
Zweiter ftändiger Selretär: Dr. Spitta, a. o. Prof. an der 

Univer!. 
a. Senat. 

as. Seltion für die bildenden Künfte. 
Borfigender: Ende, Prof., Baurath. 

Mitglieder. 

8. Beder, Prof, Geſchichtsmaler. 
Däge, Drof., Gel chichtsmaler. 
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Dr. Drake, SProf., Bildhauer. 
Eybel, Prof., Geſchichtsmaler. 
Schrader, Prof. Geſchichtsmaler. 
Mandel, Prof,, Kupferftecher. 
Pfannſchmidt, Prof. Geſchichtsmaler. 
Albert Wolff, Prof., Bildhauer. 
Knaus, Prof., Genremaler. 
A. v. Werner, Prof., Direltor der allgem, Akademie der bildenden 

Künfte, Geſchichtsmaler. 
Menzel, Prof., Geſchichtsmaler. 
G. Richter, Prof., Geſchichts⸗ und Bildnismaler. 
B. Afinger, Prof., Bildhauer. 
Reinhold Begas, Prof., Bildhauer. 
Dr. Meyer, Direktor der Königl. Gemälde-Galerte. 
de la Croix, Wirkl. Geh. Ob. Reg. Rath. 
Stemering, Prof., Bildhauer. 
E. Ewald, Prof., Direktor der Unterrichtsanftalt des Kunftgewerbe- 

Mufeums und auftragsw. Direktor der Kunft: u. Gewerkſchule. 
Bude, Prof., Landſchaftsmaler. 
Dr. Dobbert, Profeffor an der techniſchen Hochſchule. 
W. Gens, Prof., Geſchichtsmaler. 
% Schaper, Prof., Bildhauer. 
Dr. Zöllner, Geb. Reg. Rath, erfter ftändiger Sekretär. 

bb. Muſikaliſche Sektion. 

Borfigender: Zaubert, Ober-Kapellmeifter. 

Mitglieder. 
Grell, Prof. 
Kiel, Prof., Kompontft. 
Dr. Joachim, Prof., Direktor der Hochſchule für Muſik, Abtbei- 

lung für ausübende Tonkunſt. 
Bargiel, Prof., Mufil-Direktor. 
A. Schulze, Prof., Vorfteher der Gefangabtheilung in der Hoch» 

ſchule für ausübende Tonkunſt. 
Rudorff, Prof, erfter Lehrer der SnftrumentalsAbtheilung dafelbft. 
Haupt, Prof., Direktor ded Snftituted für Kirchenmuſik. 
Sommer, Prof., Mufikdirektor. 
Blumner, Prof., Direktor der Sing⸗Akademie. 
de la Croix, Wirkl. Geh. Ob. Reg. Rath. 
Dr. Spitta, a. o. Prof., zweiter ftändig. Sekretär. 

b. Mitglieder. 

1. Hieſige ordentlihe Mitglieder. 

aa. Sektion für die bildenden Künfte. 

Borfigender: K. Beder, Prof., Geſchichtsmaler. 
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Adler, Seh. Baurath und Prof. 
B. Afinger, Prof., Bildhauer. 
Amberg, Prof., Genremaler. 
Dar Begad, Prof., Geſchichts- und Bildnismaler. 
Reinhold Begas, Prof., Bildhauer. 
€. Biermann, Prof., Landſchaftsmaler. 
®. Biermann, Prof., Bildniämaler. 
Bleibtreu, Prof., Schladhtenmaler. 
Dr. Bötticher, Prof., Architekt. 
L. Burger, Prof., Zeichner und Maler. 
Cretius, Prof., Geſchichtsmaler. 
Däge, Prof., Geſchichtsmaler. 
Dr. Drafe, Prof., Bildhauer. 
Ende, Prof., Baurath. 
Eybel, Prof., Geſchichtsmaler. 
Sedert, Maler und Lithograph. - 
AT Drof., Geſchichtsmaler. 
Gräb, Prof., Hofmaler ıc. 
Graf, Geihichtd- und Bildnismaler. 
v. Großheim, Arditelt. 
Gude, Prof., Landfchaftömaler. 
Habelmann, Kupferftecher. 
Graf v. Harrach, Geſchichtsmaler. 
Henning, Prof., Geſchichts- und Bildnismaler. 
Heyden, Baurath. 
Hildebrand, Prof., Maler. 
Hopfgarten, Prof., Geſchichtsmaler. 
Knaus, Prof., Genremaler. 
Knille, Prof., Geſchichtsmaler. 
Lüderitz, Prof., Kupferſtecher. 
Mandel, Prof., Kupferſtecher. 
Menzel, Prof., Geſchichts- und Genremaler. 
Paul Meyerheim, Genremaler. 
Möller, Prof., Bildhauer. 
4. Orth, Baurath, 
E. Pape, Prof., Landfhaftsmaler. 
Pfannfhmidt, Prof., Geſchichtsmaler. 
E. Rabe, Genremaler. 
Rafhdorff, Prof. und Baurath. 
G. Richter, Prof., Geſchichts- und Bildnismaler. 
Schaper, Prof., Bildhauer. 
Jul. Schrader, Prof., Geſchichtsmaler. 
Stemering, Prof., Bildhauer. 
Guftav Spangenber 8, Prof., Geſchichtsmaler. 
Louis Spangenberg, Landfchaftämaler. 
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Thumann, Prof., Geſchichtsmaler. 
opel Prof. Xy [og raph. 

erner, rot. Direktor, Geſchichtsmaler. 
Werner, Genremaler. 
Alb. Wo (ff, Prof., Bildhauer. 
Wilh. Wol ff, Prof., Bildhauer. 
Wredow, Prof., Bildhauer. 

bb. Sektion für Mufit. 
(NW. Univerfitätsfiraße 6.) 

Borfipender: Taubert, ObersKapellmeifter. 

W. RE DH Prof. 
ellermann, Prof. 

8 lum ner, Prof., Direktor der Sing-Alademie. 
Commer, Prof., Mufikdirektor. 
Dorn, Prof. . Königlicher Kapellmeiiter a. D. 
n re IT, Prof. 
A. H aupt, Prof., Direktor. 
Dr. Soadim, Prof., Direktor. 
Ktel, Prof. 
Rade de, Koͤniglicher Kapellmeiiter. 
Nie, Köniplier Konzertmeifter. 
Jul. S chneider, Prof., Muſilkdirektor. 

2. Ehren⸗Mitglieder der Geſammt⸗ ⸗Akademie. 

Seine Majeſtät der Katfer und König. 
Shre Majeftät die Katferin und Köntain. 
Seine Kaiſ. und Köntgl. Hoheit der Kronprinz des Deutſchen 

Reiches und von Preußen. 
Ihre Kaiſ. und Königl. Hoheit die Kronprinzeffin des Deutſchen 

Reiches und von Preußen. 
Seine — Hoheit Prin Karl von Preußen. 
Seine Hoheit der Herzog Ernſt zu rnſt zu Sachſen-Koburg und Gotha. 

Dr. F. v. Faren heid, Rittergutsbefitzer und Mitglied des Herren- 
Hauſes, auf Beynuhnen. 

Se. Exc. Graf v. Redern, Oberſt⸗Kämmerer, Virt. Geh. Rath, 
Gen. Intendant der Königlichen Hofmufil ı 

Se. Exc. Dr. Graf Stillfried v. Aecantara und Rattonig, 
— von Portugal, Wirkl. Geh. Rath, Ober⸗Ceremonien⸗ 
meiſter ꝛc. 

Se. Exc. Dr. Falk, Staatsminiſter. 



49 
— — 

“ Akademiſche Meiſterateliero. 

für Malerei: v. Werner, Prof., Direktor, Geſchichtsmaler. 
Knaus, Prof., Genremaler. 
Gude, Prof., Landſchaftsmaler. 

für Bildhauerkunſt: R. Begas, Prof., Bildhauer. 
für Kupferftecherkunſft: Mandel, Prof., Kupferſtecher. 

d. Allgemeine Akademie der bildenden Küufte. 
(NW. Unter ben 2inden 38.) 

Direktor: v. Werner, Prof., Geſchichtsmaler. 

e SKuufl und Gewerkſchule zu Berlin. 
(C. Aloſterſtraße 75.) 

Mit Führung ded Direltorated beauftragt: Ewald, Prof., 
Geſchichtsmaler. 

ſ. Hochſchule für Muſik. 

aa. Abtheilung für muſikaliſche Kompoſition. 
(NW. Univerſitätsſtraße 6.) 

Grell, Prof. nern ahe 
Taubert, Ober⸗Kapellmeiſter. 
Kiel, Prof. 
Bargiel, Prof. 

bb. Abtheilung für ausübende Tonkunſt. 
(NW, Königeplag 1.) 

Direktor: Dr. Joachim, Prof. 

g. Juſtitut für Kirchen⸗Mauſik. 

(Unterridhtelofal: O. Uleranberfir. 22. — Geſchäftslotal: N. Dranienburgerfir. 64.) 

Direktor: Haupt, Prof. 

F. Königliche Mufeen zu Serlin. 
(Geſchaftelokal: C. Gebäube des älteren Mufeums am Luflgerten, Eingang 

zunähft ber Friedrichsbrücke.) 

Protektor. 

Se. Kaiſerliche und Königliche Hoheit der Kronprinz 
des Deutfhen Reihed und von Preußen. 

General-Direftor. 
Dr. Schöne, Geheimer Ober-Regierungsd» und vortrag. Rath. 

General» Setretär. 

Dielitz, Seh. Reg. Rath. 
1882, 4 
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Zuftiztar. 

Hubert, Konfiftortalrath. 

Abtheilungen und Sadverftändigen- Kommiffionen. 
1. Gemäldes@alerie. 

Direktor: Dr. $. Meyer. 
Direktorialaffiftent: Dr. Bode, Direktor. 

Mitglieder der Sachverftändigen-Sommilfion: 
D. Begas, Prof., Geſchichtsmaler. 
Dr. Grimm, Prof. a. d. Univerf. 
Dr. Sordan, Geb. Reg. und vorfrag. Rath. 
G. Spangenberg, Prof., Geſchichtsmaler. 

Stellvertreter: G. Richter, Prof., Geſchichtsmaler. 
A. v. Bederath, Kaufmann. 

23. Sammlung der Skulpturen und Gipoabgüſfſe. 

a. für Die antile Plaſtik: 

Direktor: Dr. Conze, Prof. 
Direktorialaffiftent: Dr. Fu Wr wängler. 

Mitglieder der Sadyverftändigen« Kommiffion. 

&. Hübner, Prof. a. d. Univerf. 
a "wolf, Prof. Bildhauer. 

Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univerſ. 
Stemering, Prof., Bildhauer. 

b. für die Plaftif des Mittelalters und der Renaiffance: 

Direktor: Dr. Bode. 

Mitglieder der Sachverftändigen-Rommilfion. 
Sußmann⸗Hellborn, Prof., Bildhauer. 
A. dv. Bederatb, Kaufmann. 

Stellvertreter: A Begas, Prof,, Bildhauer. 
r. Dobbert, Prof. a. d. techn. Hochſch. 

3. Autiquarium. 

Direktor: Dr. Eurttuß, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. 
Univer!. 

Direktorialaffiftent: Dr. Treu. 

Mitglieder der Sachverſtändigen⸗Kommiſſion. 
E. Hübner, Prof. a. d. Univerf. 

Dr Leffing, Prof., Direft. der Samml. im Kunfigewerbe: Mufeum. 
Stellvertreter: Dr. Robert, Prof. a. d. Univerf. 

Dr. Tre ndelenburg, Gymn. Oberlehrer. 
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4. MuũngzoKabinet. 

Direktor: Dr. Friedländer, Ehren⸗Mitgl. d. Akad. 
d. Wiſſenſchaften. 

Direktorialaſſiſtenten: Dr. v. Sallet, Prof. 
Dr. Erman. 

Mitglieder der Sachverſtändigen⸗Kommiſſion. 

Dr. Droyſen, Prof. a. d. Univerf. 
Dr. Mommjen, dogl. 

Stellvertreter: Dannenberg, Landgerichtö-Rath. 
Dr. Sadau, Prof. a. d. Univerf. 

5. Kupferſtich⸗Kabinet. 

Direktor: Dr. Lippmann. 
Direltortalaffiftenten: Dr. v. Seidlitz. 

Dr. Janitſch. 

Mitglieder der Sadverftändigen-Kommilfion.. 

Dr. Grimm, Prof. a. d. Univer!. 
9. v. Bederath, Kaufmann. 

Stellvertreter: Dr. Sordan, Geh. Reg. u. vortrag. Rath. 
Dr. Dobbert, Prof. a. d. techn. Hochſch. 

6. Ethnologiſche Sammlung und Sammlung nordifcher Alterthümer. 

Direktor: Dr. Baftian, außerord. Prof. a. d. Univerſ. 
Direktorialaffiftent: Dr. Voß. 

Mitglieder der Sachverſtändigen⸗Kommiſſion. 

Dr. Birchow, Geh. Med. Rath, Prof. a. d. Untverf. 
Dr. Friedr. Jagor. 

Stellvertreter: Dr. W. Reiß. 
Dr. Wetzſtein, Konſul a. D. 

7. Sammiung der ägyptifchen Alterthümer. 

Direktor: Dr. Lepſius, Geb. Reg. Rath, Ober-Biblio- 
thefar, Prof. a. d. Univerf. 

Direktorialaffiftent: Dr. Stern. 

Mitglieder der Sachverſtändigen⸗Kommiſſion. 
Dr. Sachau, Prof. a. d. Univer!. 
Dr. Schrader, dagl. 

Stellvertreter: Dr. Dishanf en, Geh. Ob. Reg. u. vortrag. 
ath a. D. 

Dr. Dillmann, Prof. a, d. Univer]. 

4* 
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G. National-Gallctrie zu Berlin. 
(©. Hinter dem neuen Packhof 3.) 

Mit Führung der Direktion beauftragt: Dr. Sordan, Geh. Rep. 
u. vortrag. Rath. 

Direftorinlaffiltenten: Dr. Dohme. 
Dr. v. Donop, auftragsw. 

H. Ranuch-Anſenm zu Berlin. 
(O. Kloſterſtraße 75.) 

Vorſteher: Siemering, Prof. 

J. Wiffenfchaftliche Anſtalten zu Berlin (Potsdam). 

1. Königlie Bibliothel. 
(W. Blag am Opernbaufe.) 

Ober⸗Bibliothekar. 
Dr. Lepfius, Geh. Reg. Rath, ord. Prof., Mitglied der Akademie 

der Wiſſenſchaften. 

Kuftoden. 

Dr. Rofe, Bibliothekar. Dr. Kopfermann. 
e Grüzmader, dögl. .» Klatt. 
s v. Delle, d8gl. ⸗Joh. Müller. 
. Söäting. .» Meißner. 
⸗Erman. ⸗Meclenburg. 

Sekretariat. 
Kunſtmann, Geh. Rechnungsrath. 
Jochens. 
Vogel. 

2. Königliche Sternwarte. 
(SW. 2indenftraße +03.) 

Direltor: Dr. Förſter, ordentl. Profeffor. 
Erſter Obfervator: Dr. Beder. 
Zweiter Objervator: Dr. Knorre. 
Dirigenten ded Rechen - Snftitutes 

der Sternwarte: Dr. Tie tjen, „auberorb, Prof. 
Dr. Brund, bögl. 
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8. Königlicher botanifcher Garten. 
(W. Botsbamerftrafe 75.) 

Direktor: Dr. Eichler, ordentl. Profeffor. 
Inipeftor: Perring. 

4. Geodätifhes Iuftitut, verbunden mit dem Gentralbnrenu 
der Europäifchen Gradmeflung. 

(W. Lutzowſtraße 42.) 

Präfident. 

Se. Erc. Dr. Baeyer, Gener.stieut. 3. D. . 

Wiffenihaftlider Beirathb unter dem Vorſitze des 
Präſidenten. 

Dr. Auwers, Prof., Mitglied und ſtändig. Sekret. der Akademie 
der Wiſſenſchaften zu Berlin. 

⸗Helmert, Prof. an der techniſchen Hochſchule zu Aachen. 
⸗Helmholtz, Geh. Rath, Prof. an der Univerfität, Mitglied 

der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 
⸗ Kronge r, Prof., Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften 

u Berlin. 
⸗ Sè emens, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der 

Wiſſenſchaften zu Berlin. 
= Weierſtraß, Prof. an der Univerſität und Mitglied der Aka⸗ 

demie der Willenichaften zu Berlin. 

Sektionschefs. 

Dr. Sadebeck, Prof. Dr. Albrecht, Prof. 
⸗O. Börſch, dsgl. ⸗Fiſcher, dogl. 

Aſſiſtenten. 
Dr. A. Boͤrſch. Werner. 
Löow. Dr. Weſtphal. 

Richter. Simon. 
Seibt. 

Bureau. 

Vorſteher: Thurk, Sekretär und Kalkulator. 

5. Königliches aſtrophyſikaliſches Obſervatorium auf dem 
Telegraphenberge bei Potsdam. 

Kommiſſariſche Direktion. 

Dr. Auwers, Prof., Mitglied u. ſtändig. Sekret. der Akademie der 
Wiſſenſchaften zu Berlin. 

⸗Förſter, Prof. a.d. Univerſ. u. Direktor d. Sternioarte zu Berlin. 
= ©. Kirchhoff, Geh. Rath, Prof. a. d. Univerf., Mitgl. der 

Alademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 



54 

Obſervatoren. 

Dr. Spörer, Prof. Dr. Bogel. 

Aſſiſtent: Dr. Lohfſe. 
Hülfsarbeiter: » ©. Müller. 

- Kempf. 
.:» Wilfing 

K. Die Königlihen Univerfitäten. 

1. Albertns-Univerfität zn Königsberg i. Oſtprß. 

Rector Magnificentissimus. 

Seine Kaiferlihe und Königliche Hoheit der Kronprinz des 
Deutſchen Reiches und von Preußen 

Friedrich Wilhelm. 

Kurator: 

Dr. v. Horn, Wirkt. Geheimer Rath und Oberpräfident der Pro- 
vinz Oftpreußen. 

Zeitiger Proreltor: 

Prof. Dr. Schönborn, Mediz. Rath. 

Univerfitätd3-Ridter: 

Ober-PräjidialRathb Singelmann. 

Zeitige Dekane: 
der theologifhen Fakultät: Prof. Dr. Sommer. 
der juriftiihen Fakultät: Prof. Dr. Zorn. 
der medizinifchen Fakultät: Prof. Dr. Naunyn. 
der —86 chen Fakultät: Prof. Dr. Weber. 

Der akademiſche Senat beſteht aus 

dem zeit. Proreltor Prof. Dr. Schönborn. 
dem zeit. VBice-Proreftor Prof. Dr. Weber. 
dem zeit. Stipendien-Kurator Prof. Dr. Güterbod. 
dem Univerfitätd-Richter, Ob. Präfid. Rath Singelmann. 

den Defanen der theol., der jurift. und der mediz. Fakultät und 
folgenden Senatoren: 

Prof. Dr. Schirmer. Prof. Dr. Luther. 
⸗ Erbkam. ⸗ e Bauer. 
⸗ ⸗Jordan. 
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Faknltaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche — 
Dr. Sommer. Dr. Grau. 
⸗ Erb kam, Konfiſtorialrath. e Sacoby. 
s Boigt I, Pfarrer d. Altftädt. 

Gemeinde. 

b. QAußerordentlidher Profeflor. 

Lic. £löpper. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profelloren. 
Dr. Santo, Seh. Zuftizrath. Dr. Güterbock. 

Shirmer, d8gl. = Krüger. 
= Dahn. s Zorn. 

b. Außerordentlicher Profeffor. 

Dr. Karl Saltomsti. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. ©. 9 ji ch, Geh. Mediz. Dr. Schönborn, Mediz. Rath. 
ath. . s Naunyn 

⸗v e. Wittich, dgl -Jacobſon 
= Hildebrandt, ei Rath. ⸗ Jaffé. 
⸗Ernſt Neumann II, dsgl. :» Schwalbe. 

b. Außerordentlihe Profeſſoren. 
Dr. Bohn. Dr. Rud. Schneider. 

s Grünbagen. e Benede. 
: Samuel. : Zul. Caspary I. 
Pincus, Stadt⸗Phyſikus - Buromw. 

und Mediz. Rath. .» Baumgarten. 
s Berthold. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Petruſchky, Ob. Stabdarzt. Dr. Münſter. 
-» Geybdel, Kreis-Wundarzt. - Schreiber. 

Meicede, Direkt. d. ſtädt. =» Zreitel. 
Kranken=Anftalt. « Langendorff. 

= Albredt. :» Gtetter. 
= v. Seydlip. ⸗Falkſon. 
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4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Franz Neumann J, Geh. Dr. Kißner. 
Reg. Rath. 

⸗ Ilſe. 

Friedländer, Mitglied Rübl 

B 

des Herrenhauſes. ⸗Jul. Walter. 
-Rob. Caspary 1. Pru 
⸗Luther. ⸗Loſſen 
⸗Schade. » Bape 
= Umpfenbad. ⸗WLudwich. 
Jordan. ⸗Hirſchfeld. 
⸗Simſon. «e Adalb. Bezzenberger. 
⸗Spirgatis. Zoppritz. 
-Freiherr v. d. Goltz. - Hertwig. 
s NRittbaufen. 

b. Außerordentliche Profefjoren. 

Dr. Rofenhatn. Dr. Marel. 
⸗Kurſchat, Prediger. ⸗K. Richter, Depart. Thier- 
» Lohmener. arzt u. Beterinär- Affefjor. 
» QDuäbider. - Garbe. 
⸗Voigt LI. » Baumgart. 
« Saalfhüp. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Merguet, Gymn. Lehrer. Dr. Blohmann. 
Wichert. e Schubert. 
» Ienpid. 

d. Lektor. 
Favre. 

Sprach- und Ererzitienmeifter. 

Laudien, Mufikdireftor und Stotge, Lehrer der Tanzkunft. 
akad. Mufiklehrer. Heinrich, Lehrer der Steno 

Dr. Keppner, Fechtlehrer. graphie. 

Beamte der Univerſität. 

Univerfitäts⸗Sekretaͤr: Lorkowski, Rechnungsrath, zugleich Inſpektor 
des Univerſitäts-Gebäudes. 

Univerſitäts⸗Kaſſen⸗Rendant, 2. Depoſitarius und Duäftor: Hennig, 
Rechnungsrath. 
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2. Sriedrih-Wilhelms-Univerfität zu Berlin. 

Kuratorium. 

Stellvertreter: 

Der zeitige Rektor, Geheime Reg zReth, Prof. Dr. Curtius 

der Univerſitäts⸗Richter, Geheime Suftig-Rath Schulz. 

Zeitiger Rektor: 
Dr. Curtius, Geheimer Reg. Rath, Prof. 

Univerſitäts-Richter: 

Schulz, Geheimer Juſtiz⸗Rath. 

Zeitige Dekane: 
der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Semiſch, Konſiſt. Rath. 
der jarifti den Fakultät: Prof. Dr. Bejeler, Seh. Juftizrath. 
der mediziniſchen Fakultät: Prof. Dr. Weſtphai. 
der philofophifchen Sakultät: Prof. Dr. Schmidt. 

Der alademifhe Senat 
befteht au8 dem Rektor, dem Univerfitätd - Richter, dem Prorektor 
Hof. Dr. A. W. Hofmann, Seh. Reg. Rath, 

den Delanen der vier Fakultäten und den Senatoren: 

Prof. Dr. Bardeleben, Geh. Mediz. Rath. 
Zobler. 
Dillmann. 
Mommjen. 
Weber. 

5 
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Fakultaten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Dorner, Ober⸗Konfiftorial-Rath, Mitglied des Gvang. Ober: 

firchenratheß. 
s Semifd, SKonfiftorialrath, Mitglied des Konfiftoriumsd der 

Provinz Brandenburg. 
Steinmeyer. 
Dillmann, Mitglied der Akademie der Wifſenſchaften. 
Weiß, Ober-Konfiftorialrath, vortragender Rath im Minifterium 

der geiftlichen 2c. Angelegenbeiten. 
s SDfleiderer. 
» Kleinert, Konfiftorialrath, Mitglied des Konfiftoriumd der 

Provinz Brandenburg. 

| | zu "7 
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b. Ordentlihe Honorar-Profefforen. 

Dr. Brüdner, Wirt. Ober-Konfiftorialratb, geiftlicher Vice-Prä- 
fident ded Evang. Oberkirchenraths, General-Superintendent 
und Propſt zu Berlin. 

» $reiberr v. d. Golp, Ober-Konfiftorialrath, Mitglied des Evang. 
Oberkirchenraths und Propft zu’ Berlin. 

c. Außerordentlihe Profefloren. 

Dr. Battle. Lic. Dr. Strad. 
s Diper. . s 2!ommapid. 
Meßner 

d. Privatdozenten. 

Lic. Plath. Lic. Dr. Runze. 
« Dr. &. Müller. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Befeler, Geh. Zuftizrath, Mitglied des Herrenhaufeß. 
Dernburg, Geh. Juſtizrath, Mitglied ded Herrenhauſes. 
Bneift, Ober-Verwaltungd-Gerichtd-Rath. 
Berner, Geb. Suftizrath. 
Goldſchmidt, degl. “ 
Hinſchius. 
Brunner. 
Hübler, Geh. Ober⸗-Regierungsrath. 
Eck. 

| ı u | Ge | Sn Suse | Ge Ve Be Pernice. 
b. Ordentlicher Honorar-Profeflor. 

Dr. Wegidi, Geh. Legationdrath z. D. 

c. QAußerordentlide Profeljoren. 
Dr. Lewis. 

= Dambad, Geh. Ober⸗Poſtrath, vortrag. Rath und Zuftiziariud 
im Reichs⸗Poftamt. 

s ». Cuny, Appellationdgerihtörath a. D. 
Rubo, Amtögerichtörath. 

d. Privatdozenten. 

Dr. Ryd, Landgerihtö-Rath. Dr. Bernftein, 

‚3 Medtzinifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. v. Langenbeck, Geh. Dber-Mediz. Rath und GeneralsArzt 1. | 
s» Reichert, Geh. Medizinal-Rath, Mitglied der Akademie der 

Wiſſenſchaften. 
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Dr. Bardeleben, Geb. Medizinal-Rath, General-Arzt 1. KI. 
« Birhomw, Geh. Medizinalratb, Mitglied der Akademie der 

Wiſſenſchaften. 
-Frerichs, Geh. Ober-Medizinalrath und vortragender Rath 

im Miniſterium der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten. 
:» du Boid-Neymond, Geh. Medizinal-Raty, Mitglied und 

beftändiger Sekretar der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Dr. Hirſch, Geh. Medizinal-Rath. 

. Lenden, dögl. 
s Gufferow. 

Schröder. 
Liebreich. 
Schweigger. 
Weſtphal. 

b. Ordentliche Honorar⸗Profeſſoren. 

Dr. v. Lauer, Wirkl. Geh. Ober⸗Mediz. Rath, Leibarzt Gr. 
Majeftät des Katjerd und Könige, General-Stabdarzt der Ar- 
mee und Prof. an der mediz. hirurg. Akademie für das Militär. 

«e Rofe, dirigirender Arzt ded Krankenhauſes Bethanien. 

c. Außerordentliche Profefforen. 
Dr. gen 9 Geh. Mediz. Rath. Dr. Sant Salkowski. 

t ⸗ | 

%“ vH 

: Gurlt. Aritich. 
s Liman, Geb. Mediz. Rat, = Fräntzel, Oberftabs- und 

erichtl. u. Stadtphufifus. Regim. Arzt. 
-= Strzeczka, Geheimer und = Senator 

Regierunge-Mediz. Rat. - Build. 
s Sofef Meyer. :s Hugo Kroneder. 
. gerimann. » Kasdbender. 
-G. R. Lewin. ⸗Schöler. 
» Sacobfon. ⸗Hirſchberg. 
⸗Albrecht. ⸗Küfter, Sanitätsrath. 
⸗»Munk, Mitglied der Aladee - Chriftiant. 

mie der Wiſſenſchaften. : Emald. 
Lucä. 

d. Privatdozenten. 
Dr. Bergſon. Dr. Burchardt, Oberftabdarzt. 

«e Krifteller, Geh. Sanitäts· - Guttmann. 
rath. s Zülzer. 

: Mitiherlid. . Zul. Wolff. 
»Schelske. ⸗Falk, Kreisphyſikus. 
⸗»Tobold, Geb. Sanitäts- - Sander. 

rath. ⸗æRieß. 
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Mendel. Dr. Wolffhügel, Kaiferl. Reg. 
Bernh. Fränkel, Sanitäts⸗ Rath u. Mitgl. d. Reichs⸗ 

rath. Geſundheits⸗Amtes. 
Bernhardt. . Alb. Fränkel. 
Webers Kiel. :s Remal. 
MWernich, Bezirksphyſikus. - Beit 
Mayer, Sanitätörath. s Friedländer. 
Güterbock. = Horftmann. 
Schiffer. « Runge. 
Steinauer. « Salomon. 
Perl. =» Ralfar. . 
Guttſtadt. ⸗Lewinsky. 
Löhlein. = Brieger. 
Mar Wolff. » 2udw. Lewin. 
Wernicke. -Leſſer. 
Landau. ⸗Herter. 
Martin. «e GSonnenburg. 
Litten. «e Rabl-Rüdhard, DL: 
Trautmann, Öberftabs- Stabsarzt. 

und Regim. Arzt. -Behrend. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

v. Ranke, Geh. Reg. Rath, Hiſtoriograph des Preuß. Staates, 
Mitglied der Akademie der Wiffenichaften, Kanzler des Dr: 
dend pour le merite für Wiſſenſchaft und Künfte, 

Joh. Guſt. Droyfen, Hiftoriograph der brandenburgiichen 
Geſchichte, Mitglied der Akademie der Wiffenfchaften. 
oe 0 Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Bil: 

enſchaften. 
Zeller, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie der Wiſſen⸗ 

Ichaften. 
Helm holtz, Geheimer Rath, Mitglied der Akademie ber 

Wiffenichaften. 
Lepfius, Geh. Reg. Rath und Ober » Bibliothelar, Mitgliet 

der Afademie der Wiffenfchaften. 
Mommfen, Mitglied und beftändiger Sekretar der Akademie 

der Wiflenichaften. | 
Guſtav Kirchhoff, Geheimer Rath, Mitglied der Alademi: 

der Wiflenichaften. 
Müllenhoff, Geh. Neg. Rath, Mitglied der Akademie ber 

Wiſſenſchaſten. 
Curtius, Geh. Reg. Rath, Mitglied und beftändiger Sekretar 

der Akademie der Wiſſenſchaften, Direktor des Antiquariums 
der Muſeen. 
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Dr. Bahlen, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Peters, dsgl. 
Wattenbach, dsgl. 
Schrader, dsgl. 
Weizſäcker. 
A. W. Hofmann, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie 

der Wiflenfchaften und des Kaiſ. Patentamted. 
Weierftraß, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Beyrich, Geh. Bergrath, Mitglied der Akademie der Wiſſenſch. 
Adolf Kirchhoff, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
A. Wagner, Mitglied des ftatift. Bureaus. 
v. Treitſchke. 
dr. Albr. Weber, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Schwendener, dögl. 
5 derer. 
Hübner. 
Zobler, Mitglied der Akademie der Wiflenchaften. 
Sadanu. 
Eichler, Direktor ded botaniihen Muſeums und des botani- 

ihen Gartend, Mitglied der Akademie der Wiflenfchaften. 
Grimm. 
Joh. Shmidt. 
Kiepert, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Websky, Dberbergratb a. D., Mitglied der Akademie der 

Wiſſenſchaften. 
Rammeldberg, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Körfter, Direktor der Sternwarte. 
3upißa. 
Robert. 
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b. Ordentlicher Honorar-Profeflor. 

Dr. Lazarus. 

c. Leſende Mitglieder der Akademie der Wiſſenſchaften. 

Dr. Leop. Kroneder, Profeſſor. 
= Landolt, Geb. Reg. Rath, Profelfor. 
= Waip, Geh. Reg. Rath, Profeflor. 

d. Außerordentliche Profefjoren. 

Dr. Midelet. Dr. Dieterici. 
Althaus. -Schott, Mitglied der Alad. = 

der Wiſſenſchaften. E. R. Schneider. 
Werder, Geh. Reg. Rath. ⸗Steinthal. 

Ferd. Heinr. Müller. s Bellermann. 



Dr. Roth, Mitglied der Akad. 
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der Wiſſenſchaften. 
ulla 

Wihelhaus, Mitglied des 
Kail. Patent⸗Amtes. 

Orth. 
Garcke. 
Baſtian, Direktor der eth⸗ 

nologiſchen Abtheilung der 
Muſeen. 

Kny. 
Aſcherſon. 
v. Martens. 
Tietjen. 
Sell, Kaiſerl. Reg. Rath 

und Mitglied des Reichs⸗ 
Geſundheits⸗Amtes. 

Spitta, ſtändiger Sektretär 
der Akad. der Künſte. 
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Dr. Meitzen, Geh. Reg. Rath 
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im Kaiſerl. Statift. Amte. 
Berendt, Landeögeologe. 
Bruns. 
MWangerin. 
Brehlau. 
Paulſen. 
Pinner. 
Dames. 
Liebermann. 
Geiger. 
Wittmad. 
Magnus. 
Barth. 
Brücner. 
Böckh, Reg. Rath a. D., 

Direkt. d. ſtatiſt. Bureaus 
der Stadt Berlin. 

Oldenberg. 

. Seifen, außerord. Prof. an der Univerfität zu Greifswald. 

e. SPrivatdozenten. 

AD. F. Schulg, Geh. 
Mediz. Rath. 

Märker, Profeſſor. 
Hoppe, dsgl. 
Brugſch, dsgl. 
Haffel, Seh. Archivrath. 
Loſſen. 
Kayſer. 
Neeſen, Profeſſor. 
Treu, Direktor. Aſſiſt. an 

den Muſeen. 
Jordan, Geh. Reg. und 

vortragender Rath im Mi⸗ 
niſterium der geiſtlichen ꝛc. 
Angelegenheiten. 
an. 

Aron. 
Laſſon, Profeſſor. 
Henning. 
Hans Droyſen. 
Arzruni. 
Baumann, Profeſſor. 

Dr. Tiemann. 
v. Gizydi. 
Biedermann. 
Jahn. 
Döbner. 
Weftermater. 
Gabriel. 
Nödiger. 
Ebbinghaus. 
Furtwängler, Direkto⸗ 

rial⸗Aſfiſt. an den Mu: 

Delbrück. 
Lehmann⸗Filhés. 
GansEdlerHerr zu Putlitz 
Karſch. 
Deußen. 
Kayſer. 
Thieſen. 
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Sprach⸗Lehrer. 

Dr. Mich gelis, Profefſor, Lektor der Stenographie. 
Napier, Lektor der engliſchen Sprache. 
Feller, Lektor der franzöſiſchen Sprache. 
Rofft, Lektor der italieniſchen Sprache. 

Ererzitien- Meifter. 

Neumann, Univerfitätd-Fechtlehrer. 
Freifing, Univerfitätd-Tanzlehrer. 
Hildebrandt, Univerfitatd-Stallmeifter. 

Bureau: Beamte. 

Laury, Kanzlei-Ratb, Untverfitätd-Sefretär. 
Wetzel, Univerfitätd-Rektoratd- Sefretär. 
Polenz, Geh. Rechnungsrath, Univerfitätd-Quäftor. 
Schmidt, Univerfitätd-Kuratorial-Seftetär. 

3. Univerfität zu Greifswald. 

Das Kuratorium 

verwalten ftellvertretend die Geh. Regierungsräthe Profeffor Dr. 

Baumſtark und Amtshauptmann Häniſch. 

Zeitiger Rektor. 

Dr. Landois, Prof. 

Univerfttäts-Ridhter. 

Gefterding, ſtädtiſcher Polizei-Direktor. 

Zeitige Dekane 
der theologifchen Fakultät: Dr. Wiefeler, Prof. 
der juriftiihen Fakultät: Dr. Bierling, Prof. 
der mediziniihen Fakultät: Dr. Modler, Prof. 
der philoſophiſchen Fakultät: Dr. Ulmann, Prof. 

Der alademifhe Senat 

beiteht außer dem zeitigen Rektor, dem Univerfitätö-Richter und den 
Dekanen der vier Safultäten zur Zeit aus 

dem geitigen Droreltor Prof. Dr. Preuner, 
ten Senatoren Prof. Dr. Baier, 

⸗ ⸗Behrend, 
⸗ Cremer, 
⸗ -Reifferſcheid. 
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Das alademifhe Konzil 

beitebt aus dem Rektor, als Vorſitzendem, und allen ordentliden 
Drofefloren. 

Faknltaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. theol. ®iefeler, Konſiſt. Rath, Mitglied des Konſiftoriums 
von Pommern. 

theol. et phil. Hanne, Paftor an der St. Jakobi⸗Kirche. 
theol. et phil. Zödler. 
theol. Cremer, Paftor an der St. Marien Kirche. 
theol. Wellhauſen. 

b. Privatdozent. 
Lic. theol. et Dr. phil. Gieſebrecht. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Häberlin. Dr. Seuffert. 
e Bierling. = Baron. 
s Behrend. 

b. Privatdozent. 
Dr. Fiſcher, Amtörichter. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

Dr. med. et phil. Budge, Dr. Hüter. 
Geh. Mediz. Rath. » Xandoiß, 

» BDernice, dögl. :» Schirmer. 
s &robe, « Eulenburg. 
: Modler. 

b. Außerordentliche Profefloren. “ 

Dr. Eid ftedt. 
» Hädermann, Kreisphyſikus. 
⸗ ent, Dirett. d. Provinz. Irren⸗Heil⸗Anſtalt zu Greifswald. 
⸗»P. Vogt. 
⸗Krabler. 
Sommer. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Bengelsdorff, Sanitäts- Dr. Frhr. v. Preuſchen von 
Rath. und zu Liebenſtein. 

⸗Schüͤller, Prof. s A. Budge. 
s Beumer. 
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4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. med. et phil. Hünefeld. Dr. Suſemihl. 
= jur.,oeconom.polit.etphil. » ®Preuner 

E. Baum art, Seh. ⸗ jur. et phil. Kießling. 
Neg. Rath, Mitglied des - Schuppe. 
Herrenbaujeß. = Ulmann. 

:» Höfer. . Thome. 
. med. et phil. Münter. » Shmwanert. 
s med. et phil. Freiherr v. = BSitamowit— Möllen— 

Feilitzſch. 
« theol. et phil. Baier. ⸗ mei. et phil. Gerftäder. 
s med. et phil. Zimpridt. = FH ARHL AEG 
Ahlwardt. ⸗Koſchwi 

b. Außerordentliche — 

Dr. med. et phil, Jeſſen. Dr. Eredner. 
= Minnigerode. ⸗Seeck. 
⸗SF. Baumſtark. Konrath. 
Ppyl. ⸗Mucke. 
⸗Zimmer. 

c. Privatdozenten. 

Dr. F. Vogt. Dr. Zachar iä. 

Lehrer für neuere Sprachen und Künſte. 

Dr. Marx, Lektor der engliihen Sprache. 
Bemmann, Mufildirektor. 
Weiland, Zeichenlehrer. 
Range, Zurnlehrer. 

Beamter. 
Räder, Univerfitäts-Sekretär und Quäſtor. 

4. Univerfität zu Breslau. 

Kurator. 

v. Seydewig, Oberpräfident von Schlefien. 

Rektor und Senat für das Jahr 1881/82. 

Rektor: Prof. Dr. Biermer, Geh. Mediz. Rath. 
Exrektor: Prof. Dr. Schwanert. 
Univerfitäts-Richter: Appellationdgerichtd-Rath 3. D. Damebs. 
Dekan der evang. theol. Fakultät: Prof. Dr. Hahn. 
Dekan der —** theol. Fakultät: Prof. Dr. Fri eblieb. 

1882. 5 
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Dekan der juriſt. Fakultät: Prof. Dr. Seuffert. 
Dekan der medizin. Fakultät: Prof. Dr. Heidenhai in. 
Dekan der philoſoph. Fakultät: Prof. Dr. Röpell, Mitglied des 

Herrenhauſes. 

Erwählte Senatoren. 
Prof. Dr. Ponfick. 

a ⸗ B rie. 

⸗ s Dove. 

Fakultäten. 

1. Evangeliſch-theologiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profefjoren. 

Prof. Dr. Bar 
- « SBReifferideid. 

e. - =» Hall 

Dr. Räbiger. Dr. Hahn. 
s= Meup, Konfift. Rath. . Weingarten. 
- Schulß. s Schmidt. 

b. Ordentlicher HonorarsProfefjor. 

Dr. Erdmann, General-Superintendent von Schlefien. 

c. Außerordentlidher Profeſſor. 

Lic, Lemme. 

Lic. Koffmane. 

2. Katholiſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

d. Privatdozent. 

Dr. Friedlieb. Dr. Lämmer, Domherr. 
Bittner. ⸗Scholz. 
= Probft. 

b. Privatdozent. 
Dr. Krawutzky. 

3. Juriſtiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Huſchke, Geh. Suftizrath. Dr. Gierke. 
. Giger, Fürſtbiſch. Konfift. = Seuffert. 

ath. .e BDrie. 
:» Schwanert. ⸗Freiherr v. Stengel. 
s MNegelöberger. 

b. Qußerordentlihe Profefforen. 
Dr. Eberty. Dr. F. Brud. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Roſin. Dr. Eger, Regier. Aſſeſſ. 
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4. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profelloren. 
Dr. Häfer, Geh. Mediz. Rath. Dr. Förfter. 

= Heidenbain. ⸗ aſſe. 
= Biermer, Geh.Mediz. Rath. ⸗ —BR 
⸗Fiſcher, Mediz Rath. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Neumann. Dr. oletblen. 
⸗ 80748 Mediz. Rath. ⸗Rich 
⸗Voltolini. Sit, Stabtphfifus. 
s #riedberg, Kreisphyſikus. ⸗Simon. 
= Auerbad. . Sommerbrodt 
:s 9. Sohn. = Berger. 

c. Privatdozenten. 

Dr. $. Brud. Dr. Roſenbach. 
.e Gottftein. -Buchwald. 
- €. Fränkel. - Gtraffer 
- Sofeph -» Sacobi, Bezirkephyſikus. 
- Magnus. > Biener. 
- Born. ⸗Freund. 
-Kolaczek. « Rour. 
s Soltmann. 

5. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 
Dr. elvenid, eh Peg. Rath. Dr. Poled. 

- Lömwig, dogl. s Diltbey. - 
.» Göppert, Geb.Mediz. Rath. = Reifferiheib. 
s Stenzler, Geh. Reg. Rat. » Nehring. 
⸗ Seinhold. ⸗Schneider. 
= Röpell, Mitglied des He⸗-⸗Magnus. 

tenhaufee. F. Cohn. 
- Römer, Geb. Bergrath. e Brentano. 
⸗ Juntmann. ⸗v. Miaskowski. 
Hertz ⸗æRoſanes 
-Galle Weber 
Roßbach Dove. 
⸗Schroͤter Präãätorius. 
⸗2Meyer. ⸗Funke. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Arinzagzu— Archiv⸗Rath. Dr. Körber. 
-A. Schultz. ⸗Caro. 

5% 
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Dr. Partſch. Dr. Weiske. 
- Freudentbal. = Mepdorf. 
⸗v. Ridter. - #riedländer. 
. Kölbing. = Holdefleiß. 
⸗Liebiſch. Zacher. 
-Gaspary. 

c. Honorar⸗Profeſſor. 
Dr. Grätz. 

d. Mit Haltung von Vorleſungen beauftragt. 
Reg. und Baurath Beyer. 
Forſtmeiſter v. Varendorff. 

e. Privatdozenten. 

Dr. Oginski, Profeſſor. Dr. Gothe in. 
« Bobertag. ⸗Schottky. 
» Hillebrandt. » Auerbad. 
⸗Lichtenſtein. - ©. Fränkel. 

Sprach- und Kunft-Unterridt. 

Lektor der franzöfiiben Sprache: Freymond. 
Lektor honor. der polnifhen Spradye: Dr. jur. Kraiüski. 
Mufiklehrer: Dr. Schäffer, Prof, Mufildirektor. 

⸗ Broſig, Muſikdirektor und Domkapellmeiſter. 
Zeichner: Aßmann. 
Fecht- und Voltigirmeiſter: Pfeifer. 

Univerſitäts⸗Beamte. 

Rendant und Quäſtor: Klepper. 
Sekretär: Nadbyl. 

5. Vereinigte Friedrichs⸗Univerſität Halle⸗Wittenberg. 

Kurator. 

Geheimer Ober⸗Regierungsrath Dr. Rödenbeck. 

Rektor. 
Vom 12. Juli 1881 bis 12. Juli 1882. 

Prof. Dr. Riehm. 

Univerſitäts⸗-Richter. 

Dr. jur. Thümmel, Landgerichtsrath. 

Dekane der Fakultäten. 
Vom 12. Januar bis 12. Juli 1882. 

In der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Hering. 
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In der juriftiichen Fakultät: Prof. Dr. Boretius. 
Sn der mediziniihen Fakultät: Prof. Dr. Krahmer. 
In der vbitofopbifchen Fakultät: Prof. Dr. Pott, Geh. Reg. Rath. 

Daß Generalfonzil 
beftebt aus ſämmtlichen ordentlihen Profefforen und dem Univer⸗ 

fitätsrichter. 

Der akademiſche Senat 

beſteht aus dem Rektor, dem Prorektor, den Dekanen der vier Fakul⸗ 
täten, fünf aus den ordentlichen Profefforen gewählten Senatoren 

und dem Univerſitätsrichter. 

Senatoren 
vom 12. Juli 1881 bis 12. Juli 1882. 

Prof. Dr. aleitmann Prof. Dr. Haym. 
. ⸗Knoblauch, Geh. » =: dv. Fritſch. 

Neg. Rath. 

Univerſitäts-Aedil. 

Prof. Dr. Goſche. 

Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Faco Bf Konfiftorialrath. 
Schlottmann. 

-theol. et phil. Köftlin, Konſiftorialrath, ordentliches Mitglied 
des Konfiftoriume der Provinz Sadjen. 

Beyichlag. 
Riehm. 
Hering. 
Kähler. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 

Dr. theol. et. phil. Herbſt. 
c. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. theol. et phil. G. Kramer, Geh. Regierungs⸗Rath. 
Lic. theol. et Dr. phil. Tihadert. 

2. Suriftifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. jur. et pn. Witte, Geh. Dr. Fitting, Geh.Iuftiz. Rath. 
Juſtiz⸗Rath. ⸗Ernſt We ier. 
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. Boretiuß. Dr. Zitelmann. 
⸗Laſtig. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 

Dr. Schollmeyer. 

c. Privatdozenten. 
Dr. v. Lilienthal- 

. Krabmer, Geh. Mediz. 

Arndt, Kreidrihter a. D. und Zuftiziarius bei dem Ober 
Dergamt. 

3. Mediziniihe Fakultät. 

a. Drdentliche Profefforen. 

Dr. 
Rath, Kreisphyſikus. ⸗ 

Weber, Geh. Mediz. Rath. = 
Olshauſen, dsgl. 
Ackermann. 
Welcker. 
Rich. Volkmann, Geh. 

Mediz. Rath. 

Bernſtein. 
Alfred Gräfe. 
Hitzig, Direktor der Pro— 

vinz. Irren-Heilanſt. bei 
Nietleben. 

Eberth. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Schwartze. Dr. H. Fritſch. 
⸗Kohlſchütter. » Harnad. 

c. BPrivatdozenten. 

Dr. Zahn. Dr. Genz mer. 
= Holländer, Prof. ⸗Kraske. 
⸗-Rich. Pott. Kühbßner. 
-Seeligmüller. ⸗Schwarz. 
-Solger. ⸗Oberſt. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Auguſt Roſenberger. Dr. theol. et phil. Ulrici, 
s Sriedr. Pott, Geh. Reg. Seh. Reg. Rath. 

Rath. -Jul. Kühn, Geb. Reg. Rath. 
«= Erdmann. Lic. theol., Dr. phil. Gofde. 
⸗Knoblauch, Geh. Reg.Rath, Dr. Dümmler. 

Präfid. der Kaiſerl. Leopold. Haym. 
Caroliniſch. Deutſchen Aka⸗ Kraus. 
demie, Mitglied des Herren» Conrad. 
hauſes. 

Jul. Zacher. 
Keil. 

Buft. Droyſen. 
Alfred Kirchhoff. 
Hiller. 
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Dr. Dittenberger. Dr. Elze. 
⸗Suchier. ⸗Cantor. 
= dv. Fritſch. 

b. Außerordentlihe Profefforen. 

Dr. &ijenbart. Dr. Rathke. 
⸗ —A : Püp. 
⸗Taſchenberg. :s Shum. 
= $reytag. ⸗Ernſt Shmidt. 
s Märder. s Oberbed. 
⸗Wüſt. ⸗Kirchner. 
⸗Heydemann. = Krohn. 
:s Aug Müller. - Xhiele. 
:s Ewald. 

c. Privatdozenten. 

Dr. 9. Krauje, Prof. Dr. Dreber. 
» Gorneliuß, dögl. Elſfter. 
= Braun. ⸗Wiltheiß. 
⸗Juürgens. Baumert. 
s @ering. ⸗Freiherr v. Stein. 
= Joh. Schmidt. ⸗ enck. 
⸗Lũdecke. - Lehmann. 
» Bartholoma. = 8. Zoh. Neumann. 
⸗Taſchenberg. 

Lektoren. 

Dr. phil. Franz, Univerſitäts-Muſikdirektor. 
Reubke, UAniverſitäts-Muſiklehrer. 
v. Tiedemann, Land⸗Bau⸗Jnſpeltor. 

Sprachlehrer. 

Dr. Bardenburg (für franzöfiihe Sprache). 
: Aue (für engliide Sprache). 

Grerzitienmeifter. 
Löbeling, Fechtmeiſter. 
Rocco, Tanzmeilter. 
Schenk, akademiſcher Zeichner und Zeichenlehrer. 

Univerfitätsbeamte. 

Hupe, Kuratorial-Sefretär (beauftragt). 
W. Roſe, Univerfitätd-Setretär. 
Boltze, Rendant und prov. Quäſtor. 

Univerſitäts-Architekt. 

Land⸗Bau⸗Inſpeltor v. Tiedemann (beauftragt). 
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6. Ghriſtian⸗Albrechts⸗Univerſität zu Kiel. 

Kurator. 

Dr. theol. et jur. Mommfen, Konfiftorial-Präftdent. 

Rektor. 

Prof. Dr. Möller; vom 5. März 1882 ab Prof. Dr. Heller. 

Dekane 

der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Nitzſch. 
der juriftiihen Fakultät: Prof. Dr. Neuner, Geh. Zuft. Rath. 
der medizinifchen Fakultät: Prof. Dr. Lipmann, Geh. Med. Rath. 
der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Lademann. 

\ Akademiſcher Senat. 

Der Rektor. 
Der Proreltor- Prof. Dr. Wieding; vom 5. März 1882 an: 

Prof. Dr. Möller. 
Die vier Defane. 
Bier von dem alademifchen Konfiftorium gewählte ordentlidhe Pro- 

fefforen, im Winter-Semefter 1881/82: 
Prof. Dr. Henſen. Prof. Dr. Brockhaus. 

.e . Engler. ⸗ Erdmann. 

Akademiſches Konftftorium. 

Mitglieder: ſämmtliche ordentliche Profeſſoren. 

Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. theol. et phil. Züdemann, Dr. Fr. Nitzſch, 
Kirchenrath. : WB. Möller. 

» Kloftermann. » Haupt. 

b. Außerordentlicher Profellor. 

Lic. theol., Dr. pbil. 9. Lüdemann. 

c. Privatdozent. 
Lic. theol., Dr. phil. Bäthgen. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Drbdentlide Profefloren. 
Dr. Neuner, Geh. Juſtizrath. Dr. Brockhaus. 

. H nel. * Schott. 

se MWieding. 
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3. Medizinifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Litzmann, Geh. Mediz. Dr. Heller. 
Kath. ⸗Voölckers. 

= &dmard, Geh. Mediz. ⸗Flemming. 
Rath. ⸗Quincke, Med. Rath. 

: Henlen. 

b. Außerordentliche Profefforen. 

Dr. Bodendahl, Reg. und Dr. Peterjen. 
Mediz. Rath. . Dane. 

-Edlefſen. s Fald. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Jeſſen, Mediz. Rath. Dr. Werth. 
s Geeger. . Neuber. 
. Dähmbardt. = PRheder. 

Außerdem ift dem praktischen Zahnarzte Dr. ride die widerruf- 
liche Erlaubnid zum Halten von Vorlefungen in der Zahnheil⸗ 
kunde ertheilt. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Forchhammer, Geh. Reg. Dr. Shirren. 
Rath. afeiffer. \ 

= Himly. Piſchel. 
Karſten. Pochhammer. 
s Geelig. » Engler. 
Thaulow, Geh. Reg. Rat. » Stimming. 
. eyer. «e xheob. Fildern. 
⸗Theodor Möbiuß. s DB. Erdmann. 
:s Karl mob tt. s Krüger. 
. 3.6. © Hoffmann. . Förkter 
⸗ Bachaus. ⸗Blaß. 
. Ladenburg. s Bujolt. 

b. Außerordentlide Profefloren. 
Dr. Haffe. Dr. Büding. 
⸗Leo. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Groth, Prof. Dr. L. Weber. 

s Alberti. H. Möller. 
. &mmerling. >» Dietid. 
s NBeterd,. s Gottide. 
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Dr. Tönnieß. Dr. Lamp. 
« NRügbeimer. 

Außerdem ift dem Kreisthierarzt Schneidemühl .die wider: 
rufliche Erlaubnid zum Halten von VBorlefungen in der Thierheil- 
funde ertheilt. 

Leltoren. 

Sterro } ‚ Kektor der franzöfiichen Sprache. 
Heife, Lektor der englifhen Sprache. 

Lehrer für Künfte. 

Stange, akademiſcher Mufitdireftor. 
2008, Lehrer der Zeichentunft. 
Brandt, Lehrer der Fechtkunft. 

Beamte 

Syndikus: Düder, Neferendar, kommiſſariſch. 
Rendant: Schmidt. 

7. George Anguftssliniverfität zu Göttingen. 

Kurator. 
Dr. v. Barnftedt, Geh. Reg. Rath. 

Prorektor 
bis 1. September 1882. 

Dr. Ehlers, Prof. 

Univerſitäts-Richter. 

Roſe, Univerſ. Rath. 

Dekane 

in der theologiſchen Fakultät bis zum 15. Okttober 1882: Dr. Wa: 
genmann, Konfift. Rath. 

in der juriftiichen Fakultät bi8 18. Mär; 1882: Dr. rent» 
dorff, Prof. 

in der medizinischen Fakultät bis 30. Suni 1882: Dr. Leber, Prof. 
in den xhlloſophiſchen Fakultät bis 30. Suni 1882: Dr. Schering, 

tof. 

Senat. 

Borfigender: Proreltor Dr. Ehlers. 
Mitglieder: die ordentlichen Profefjoren und der Univerf. Rath Roje 
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Fatultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. Biefinger, Konfift. Rath. Dr. Reuter, Konfift. Rath, 
. En Fr dögl. 
« Ritichl, dögl . Se 

b. Außerordentliche Profefforen. 

Dr. Zünemann. Lie. Wendt. 
Lie. Duhm. 

2. Iuriftifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. Thöl, Geh. Juftiz-Rath. Dr. Ziebarth. 
v. Ihering, dögl. « Srenddorff. 
» Meier, dögl. » John, Geb. Iuftiz-Rath. 
= Dove, dögl., Mitglied dd =» Hartmann, dogl. 

Herren-Haufed, Mitglied - v. Bar, degl. 
des Laudeskonfiſtoriums. 

b. Außerordentliche Profefforen. 

Dr. Wolff. Dr. Leonhard. 

©. Privatdozenten. 

Dr. Sidel. Dr. v. Kries. 
Ehrenberg. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. wählen Geh. Ob. Mediz. Dr. Ludw. Meyer. 
Rath. Leber. 

Saum dögl. . Ebftein. 
= Henle, Ob. Mediz. Rat. =» Marme, 
. geile, Seh. Hofrath. « König. 
. eißner, Hofrath. . Drth. 
» Schwarg, dögl. 

b. Außerordentliche Profefforen. 

Dr. Herb, Dr. Hufemann. 
ranje. . ofenbad. 

Lohmeyer. Eichhorſt. 

ec. Privatdozenten. 

Dr. Bieſe. Dr. Deutſchmann. 
s Hartwig. » Bürfner. 
« v. Brunn. = $lügge 
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4. Philoſophiſſche Falultät. 

&. Ordentliche Profefjoren. 

Dr. Weber, Geh. Hofrath. Dr. At 
⸗ —RW6 Geh. Reg. Rat. = lers 
. v. Leutich, dögl. s Hübner. 
⸗ Bertheau, dögl. ⸗ Sumanns. 
⸗ Liſting. ⸗»Schwarz. 
⸗Wuüſtenfeld. ⸗Klein. 
⸗Wieſeler. ⸗Dilthey. 
. ®. Müller. Volquardſen. 
» Sauppe, Geb. Reg. Rath. = Graf zu Solms⸗Laubach. 
⸗ Sriepenterl. . Steinte. 
⸗Stern. ⸗Wagner 
⸗Schering. ⸗v. Könen. 
=» de Lagarde. : ©. E. Müller. 
» Baumann. « Bollmöller. 
Pauli. ⸗Weiland. 
⸗»Drechsler. ⸗Riecke. 

b. Honorar⸗Profeſſor. 
Dr. Soetbeer, Geh. Reg. Rath. 

c. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Bödeler. Dr. Gödeke. 
s Krüger. ⸗ aller 
. Rlinterfues, ⸗Fick 
⸗v. Uslar. ⸗ Peipers, 
s Enneper. 5 Kehnife, 
- Zollenz. Paoſt. 
. GSteindorff. 

d. Privatdozenten. 

Dr. Zittmann, Aſſeſſor. Dr. Hettner. 
⸗Wüſtenfeld, dögl. Eggert. 
:s Willen. s Sartoriußv. Walter: 
= Bedca. haufen. 
« Bernheim. s Anpdrejen. 
⸗ Battenberg ⸗Bruns. 
⸗Gilbert. «e Haupt. 
. 8rümmel ⸗Schmarſow. 
⸗Becdhtel. ⸗Berthold. 
. golftorff. . Budfa. 
s Schering. » Brod. 

Univerjität8-Bauamt. 

Beckmann, Baurath. Kortüm, Baumeifter. 
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Lehrer für Künfte, Ererzitienmeifter. 

Shweppe, Stallmeifter. 
Hille, Mufikdirektor. ' 
Peters, Zeichenlehrer, Konfervator der Kunſtſammlung. 
Grüneklee, Zechtmeifter. 
Hölpde, Tanzmeiſter. 

Beamte der Untverfität. 
Rofe, Univerf. Rath. 
Möbius, Kurator. Sefretär und Kaltulator. 
Dauer, Univer). Sefretär und Quäſtor. 

8. Univerfität zu Marburg. 

Kuratorium. 
Der dermalige Rektor Profeffor Dr. Enneccernd und der 

ordentliche Profefjor Geheime Juſtiz-Rath Dr. Fuchs. 

Rektor. 
Prof. Dr. Ennecce rus. 

Prorektor. 

Prof. Dr. & Schmidt. 

Der alademifhe Senat 
befteht aus ſämmtlichen ordentlichen Profefjoren der vier Fakultäten. 

Fakultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. theol. et phil. Scheffer, Ober⸗Konſifſtorialrath, Superintendent 
der reformirten Diözefe Marburg. 

Dr. theol. et phil. Ranke, Konfiftorialrath. 
s 2 s Dietrid. 

.: =: MW. Herrmann II. 
Sraf Baudiffin. 

b. Privatdozenten. 
Lie. theol. et Dr. phil. Keßler. 

⸗ 2 s Cornill. 

“ un %“ % 
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2. Zuriftifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Röftell. Dr. Ubbelohde, Mitglied des 
s Arnold. Herrenhaufes. 
⸗Fuchs, Geh. Suftiz Rat, ⸗Enneccerus. 

ftänd. Mitgl. d. Kuratoriums, . MWefterfamp. 

b. Außerordentliche Profefjoren. 
Dr. Platner. Dr. Frantz. 

. Dedcatore. 
c. Privatdozenten. 

Dr. B. Schmidt. Dr. 8. F. 3. Wolff. 

3. Medizinifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 
Dr. med. et phil. K. F. o Deu. Dr. Benete, Geh. Mediz. Rath. 

linger, Geh. Mei. = Mannt opff. 
Rath. :- 9. Shmtdt-Rimpler. 

med. et phil. Naffe, de. - Böhm 
. Roſer, dögl. Stamer, Direktor der 
- Dobhren. Landed-SIrrenhetlanftalt. 
⸗Lieberkühn. s med. et phil. Külz. 

b. QAußerordentlihe Profefloren. 

Dr. Wagener. Dr. & Lahs. 
» Horftmann, Sanitätsrath⸗ Shotteliuß. 

und Kreisphyſikus. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Hüter. Dr. Gaſſer. 

O v. Heuſinger. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordenkliche Profeſſoren. 

. med. et phil. Stegmann. Dr. F. Juſti. = * 
3wenger. Bergmann. 

⸗ Duͤnker, Geh. Bergrath. s med. et phil. Greeff. 
⸗ olget = Stengel. 
. © N. Herrmann I. » Warrentrapp. 
« Wigand : Zinde. 
.«. Gälar. « 9. Cohen 
:» 2 Schmidt .e Rein. 

«e Melde. s Bormann. 
- Diepel . Klode. 
:s Xucä. - 
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b. Außerordentliche Profefloren. 

Dr.v. Drad. Dr. $eußner. 
s de. . ten }- 

: 2. Spybel. 

c. SPrivatdozenten. 
Dr. Nöfta. Dr. Birt. 
Lie. theol. et Dr. phil. Kepler » Kod. 

(f. auch theol. Fakultät. » Klein. 
Dr. Sittica. ⸗Natorp. 

Lektor. 
Cand. phil. Brede, Lektor der franzöſ. Sprache (auftragsw.). 

In Künften und Leibesübungen geben Unterricht: 

Sreiberg, Univerfitäts.Mufifdirektor. 
Schürmann, Univerfitäts-Zeichenlehrer. 
Harms, Fechtmeiſter. 
Daniel, Univerſ. Reitlehrer (auftragsw.). 

Beamte der Univerſität. 

Platner, Syndikus und Sekretär. 
Stiebing, erſter Univerfitäts-Sekretär (verſieht zugleich die Ge⸗ 

ſchaͤfte eines Kuratorial⸗Sekretärs). 
Doͤrffier, Univerſitäts-Kaſſen⸗Rendant. 
Neydenbauer, Bauinſpekt. Univerſitäts⸗Architekt. 

9. Rheiniſche Friedrich⸗Wilhelms⸗Univerſitüt zu Bonn. 

Kurator. 
Dr. Beſeler, Geh. Ob. Reg. Rath. 

Zeitiger Rektor. 
Prof. Dr. Ritter v. Schulte, Geh. Juſtiz⸗Rath. 

" Universitätd-NRidter. 

drodhoff, Geh. Bergrath. 

Zeittge Dekane: 
‚dar tatholiſch⸗theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Menzel. 
der evangelifch-theölogischen Fakultät: Prof. Dr. Kamphauſen. 
| der juriftiſchen Fakultät: Prof. Dr. Hüffer. 
ter mediziniſchen Fakultät: Prof. Dr. Bin;. 
dr philolophiichen Fakultät: Prof. Dr. R. Kekule. 
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Der akademiſche Senat 

beftebt au8 dem Rektor, dem Proreftor Geh. Mediz. Rath Prof. 
Dr. Rühle, dem Univerfitäts-Richter, den Delanen der fünf Fakul⸗ 
täten und den Senatoren: 
Prof. Dr. De laner, Geh. Suft. Rath. 

er, Geh. Mediz. Rath. 
. 00. . Slaufı tus, Geh. Reg. Rath. 
⸗ Neuhäuſer. 

Fakultaͤten. 

1. Katholiſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Menzel. Dr. Langen. 
⸗Reuſch. ⸗Simar. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 
Dr. Kaulen. 

2. Evangeliſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Zange, Ober⸗Konſiſt. Rath. Dr. Kamphauſen. 
Kr Kratft, Konſiſtorial-Rath. = theol. et phil. Ch riftlieb. 
⸗ Mangold. s .e s Bender. 

b. Außerordentliche Drofefforen. 

Lic. theol. et Dr. ‚Phil. Benrath. 
⸗ Bud 

c. Privatdozenten. 

Lic. theol. et Dr. phil. Zimmer. 
a :» GSpitta. 

3. Suriftiihe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Hälſchner, Geh. Sufti Dr. Endemann. 
Rath, Mitglied deößerrens = Be — mann, Geh. Juſtiz⸗ 

t auſes. ath. 
⸗ tinping, Geh. Zufti- = jur. et phil. Hüffer. 
Rat Lörſch. 

Ritier v. Schulte, dsgl. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Nicolovius. 
⸗Kloſtermann, Geh. Bergrath. 
⸗ Sqhloßmann. 
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4. Medizinifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Beit, Geh. Mediz. Rat. Dr. Sämiſch. 
v. Leydig, d8gl. s Bin;. 
Pflüger, dögl. s med. et phil. Baron v. la 
Rühle, dögl. Balette St. George. 
Köfter. 

b. Ordentlicher Honorar-Profeflor. 

.Naſſe, Geh. Mediz Rath, Direktor der Provinzial - Srren- 
Heil» und Pflegeanftalt zu Bonn. 

c. Außerordentliche Profefforen. 
. Schaaffbaufen, Geh. Dr. med. et phil.v. Mofengeil. 

Mediz. Rath. »s Madelung. 
Doutrelepont. :» Nußbaum. 
Dbernier. ⸗Finkler. 
Finkelnburg, Geh. Reg. 

Rath. 
d. Privatdozenten. 

Dr. med. et phil. Fuchs. Dr. ®olffberg. 
- Rod. ⸗ gige Schulz. 
WBalb. ⸗Ribbert. 
Burger. ⸗Kochs. 

5. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Bergemann. Dr. &. Juſti. 
» phil.ettheol. Gildemeiſter. ⸗Neuhaͤuſer. 
s Knoodt. s 2übbert. 
Troſchel, Sch. Reg. Rat. = Straßburger, Hofrath. 
s Rafje, dsgl. =» vom Rath, Geh. Bergrath. 
: B&laufius, dsgl. ⸗Reinh. Kekulé. 
Schäfer, dag ⸗Menzel. 
⸗Bäuücheler, dögl. ⸗Ritter. 
⸗ — ⸗ A un 
⸗Lipſchitz. Aufrecht 
⸗puil. et med. Aug. Kekulé , ⸗- Schönfeld 

Geh. Reg. Rath. ⸗Förſter. 
⸗FJürgen Bona Meyer. ⸗FIrhr. v. Richthofen. 
= Maurenbreder. ⸗v. Laſaulx. 

I . Deliud, Geh. Reg. Rath. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 
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53 c. Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Radicke. Dr. Schlüter. 

Schaarſchmidt. e Andrefen. 
Kortum. . . 

Bifhoff. 
Birlinger. s &. Schmip. 
Andrä. . ehr. v. Hertling, 
Ketteler. « Trautmann. 

d. Privatdozenten. 

Dr. Klein. Dr. Klinger. 
3 . Mitte. ⸗ Franck. 

) s Bertlau. :» Lehmann. 
Bo. s Lippß, s Pohlig. 

Statjen. Lamprecht. 
Anſcütz. Vogler. 

J Lektoren der neueren Sprachen. 
ie: Dr. Panozzo, Leltor der italieniichen Sprache. 
E s Aymeric, Lektor der franzöfiichen Sprache. 

7J Lehrer der Tonkunſt. 
Mendelsſohn, Organiſt. 

F: ‘ Lehrer der Zeichnenkunſt. 
f h Küpperd, Bildhauer. 

4 Exerzitien-Meiſter. 
Ehrich, Fechtlehrer. 

F Beamte. 

Röhmer, Kuratorial⸗Sekretär. 
[et ° Köhler, Kanzleirath, Untverfitäts-Sefretär. 

Hoffmann, Rektorats⸗Sekretär. 
Hövermann, Univerſ.⸗Kaſſen⸗Rendant und Ounäftor. 

3 Univerſitäts-Architekt. 
A Reinike, Regierungd:Banmeifter. 

10. Xheologifche und philofophifche Akademie zu Mänfter. 

Kurator. 
Dr. v. Kühlwetter, Wirk. Geheimer. Rath und Oberpräfident 

der Provinz Weftfalen. 

Rektor. 
Prof. Dr. Bahmanın. 
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Delane 

der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Hartmann. 
der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Lindner. 

Senat. 
Sämmtliche ordentlidhe Profefjoren beider Fakultäten. 

Akademiſcher Richter. 

Tüshaus, Geh. Juftiz- und Appell. Gerichts⸗Rath a. D. 

Fakultaͤten. 

1. Theologifhe Fakultät. 

a Ordentliche Profefloren. 

Dr. Bi8ping. Dr. Hartmann. 
. Schwane. 

b. Außerordentlicher Profeflor. 
Dr. Schäfer. 

c. Privatdozenten. 

Lic. theol. Fechtrup. Lic. theol. Bauß. 

2. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 
Dr. Hittorf. Dr. Bachmann. 
-Karſch, Medizinal⸗Rath. ⸗Spicker. 
.e Stord. s Lindner. 
= 9. Langen. ⸗Körting. 
Stahl. ⸗Niehues. 
»Hoſius. ⸗Sturm. 
⸗Nitſctke. ⸗H. Salkowski. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Schlüter. Dr. Jacobi. 
-Parmet. ⸗v. Ochenkowski. 
-Landois. | .e Hagemann. 
⸗Nordhoff. | 

c. Privatdozenten. \ 
Dr. Hüffer. Dr. @der. 

Lektor. 
Deiters, Lehrer der neueren Sprachen. 

Lehrer für Künſte. 
Mufillehrer: Grimm, Mufikdirektor. 
Zurn- und Fechtlehrer: Kemper, Gymnafiallehrer. 

6 * 
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Alademifhe Beamte, 
Sefretär und Duäftor: Geisberg, Gerihtd-Affeffor a. D. 
Rentmeifter des Studienfonds: Dermann. 

ll. Lyzeum Hosianum zu Braunsberg. 

Kurator. 

Dr. v. Horn, Wirkt. Geh. Rath und Oberpräfident der Provinz 
Dftpreußen. 

Prof. Dr. Dittrid. 
Rektor. 

Dekane. 
Dekan der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Os wald. 
Delan der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Bender. 

Fakultaͤten. 

a. Theologiſche Fakultät. 

Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Oswald. Dr. Dittrich. 

s Hipler. : Weiß, 
Außerordentlicher Profeffor. 

Dr. Marquardt, 

b. Philoſophiſche Fakultät, 

Ordentliche Profefforen. 
Dr. Zeldt, Geh. Neg. Rat. Dr. Michelis. 

s Bender. = MWeißbrodt. 

Privatdozent. 
Dr. Krauſe. 

— — — — — — — 

L. Die Königlichen techniſchen Hochſchulen. 

1. Techniſche Hochſchule zu Berlin. 

4. Mektor und Senat. 

a. Rektor. 
Dr. Winkler, Prof. 

b. Senats. Mitglieder. 
Brand t, Prof. 
Dietrich, Admiralit. Rath. 
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Dr. Großmann, Prof. 
-Hirſchwald, dsgl. 

Hörmann, dsgl. 
Jacobsthal, dagl. 
Kühn, dsgl. 
Kuhnow, Reg. Rath, Syndikus. 
Dr. Liebermann, Prof. 
Meyer, dögl. 
Dr. Yaalzow, dsgl. 
Sclichting, dsgl. 

B. Abtheilungen. 

(Die Mitglieder der Abtheilungs⸗Kollegien find durch ® bezeichnet.) 

Abtheilung I für Arditeltur. 

Vorſteher. 

Jacobsdthal, Prof. 

Mitglieder. 
a. Etatsmäßig angeſtellte. 

*Dr. Dobbert, Prof. *Dpen, Prof. 
*Ende, dögl. und Baurath. »Raſchborff, degl. u. Baurath. 
*Jacobsthal, Prof. *Schwatlo, Prof. u. Reg. Rath. 
*Kübn, dagl. "Spielberg, Prof. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

“Adler, Geh. Baurath u.Prof. Lürßen, Prof. 
Däge, Prof. Strad, Arditelt. 
Elis, Regierungs-Baumeiftr. Wolff, Reg. Baumeilter. 
Dr. Zejjing, Prof. 

c. Privatdozenten. 
Gräb jr., Arditefturmaler. Schäfer, Architekt. 
Dr. Lehfeld. Theuertauf. 
Perdiſch, Poſt-Bau⸗Inſpektor. Tuckermann, Poft-Baurath. 

Abtheilung IL für Bau⸗Ingenieurweſen. 
Vorſteher. 

Schlichting, Profeſſor. 
Mitglieder. 

a. Etatsmäßig angeſtellte. 

Brandt, Prof. »Schlichting, Prof. 
*Dr. Dörgend, dögl. *Dr. Winkler, dögl. 
Göring, dsgl. 
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b. Nicht etatsmaßig angeftellte. 

Dr. Brix. Scholtz, Baumeliter. 
Büſing, Ingenieur, Wolf PR Sifenbahn « Baumeifter 

"Dietrich, Prof. A. 
“Hagen, Geh. Ober-Baurath. 

c. Privatdozenten. 
Böbdeder, Re. Baumeifter. Mehrtens, Reg. Baumeifter. 
Havefta dt, dögl. 

d. Ständige Alfiftenten. 
— aveſtadt, Reg. Baumeiſte. Mehrtens, Reg. Baumeiſter. 
ortüm, Ingenieur. 

Abthetlung III. für Maſchinen-Ingenieurweſen. 

Vorſteher. 
Meyer, Profeſſor. 

Mitglieder. 
a. Etatsmäßig angeſtellte. 

»Conſentius, Prof. »Meyer, Prof. 
*Fink, dögl. »Reuleaux, Geb. Reg. Rath 
Ludewig, dögl. u. Prof. 

b. Nicht etatsmäßig angeſtellte. 

Brauer, Ingenieur. Dr. Shaby. 
"Hörmann, Prof. 

Sektion für Schiffbau. 
»Dietrich, Admiralit. Rath, Gdrris, Mar. Maſchinenban⸗ 

Sektions⸗Vorſt. Ingenieur. 
*Brix, Wirkl. Admiralit. Rath. »Sch warz⸗-Flemming, Mar. 
"Dill, Ingenieur. Shiffbau-Ingentenr. 

e. SPrivatdozenten. 
Wehage, Ingenieur. 

d. Ständige Affiftenten. 
Berſch, Ingentenr. Brauer, Ingenieur. 

Abtheilung IV. für Chemie und Hüttenkunde. 

Borfteber. 
Dr. Liebermann, Profefjor. 

Mitglieder. 
a. Etatsmaßig angeftellte. 

*Dr. r Hirſa mal, dec *Dr. Vogel, Prof. 
iebermann, dsgl. *⸗ Weber, dogl. 

*s Rammelöberg, el. 
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b. Nicht etalömäßig angeftellte. 

Dr. Rüdorff, Prof. Dr. Wedding, Geh. Bergratl. 
J Ba Katjerl. Reg. = Weeren. 

aid. 

ce. Srivatdozenten. 
Dr. Biedermann. Dr. Philipp. 

» Delbrüd. « Römer. 
Kaliſcher. Weyl. 

d. Ständige Affiftenten. 
Dr. Bamberger. Müller. 
» Jaffe. Dr. Philipp. 
» Landöhoff. - Römer. 

" Abtheilung V. für Allgemeine Wiſſenſchaften. 

Vorfteher. 
Dr. Paalzow, Profeffor. 

Mitglieder. 

a. Etatsmaßig angeftellte. 
*Dr. Aronhold, Prof. “Dr. Herper, Prof. 
*Brell, dögl. *. Koflat, degl. 
*Dr. Großmann, degl. *. Paalzow, dögl. 
*. Hand, dögl. *. Weingarten, dögl. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 
Dr. Meyer. Dr. Reinde, Sanitätsrath. 

©. Privatdozenten. 

Dr. Bula. Dr. Liebe, Prof. 
» Hamburger. . Reidel. 
» jur. et phil. Hilfe. Scholz. 

4 Lehrer, welche zur Ertheilung von Unterricht in ben neueren 
Sprachen an der techniſchen Hochſchule berechtigt find: 

Dr. Didmann, Oberlehrr. Madden, Edward Cumming. 
e. Ständige Affiftenten. 

Dr. Grunmach, Affiftent. 

6. Beamte. 

a. Berwaltungsbeamter (Synbiluß). 
Kuhnow, Reg. Rath. 



BE nie Abe ee ee 15 

®., . 

- . - 

88 

b. Büreau-Beamte. 

Etatsmaßig angeftellte. 
Fröauf, Rechnungsrath, Rendant. 
Hoffmeifter, Rechnungsrath, Rendant und erped. Sekretär. 
Seiffert, Sefretär, Bibliothefar und Haußinfpeltor. 

2. Techniſche Hochſchule zu Hannover. 

A. Königlider Kommijfar. 

v. Leipziger, Oberpräfident. 

B. Reltor. 

Launhardt, Prof., Geh. Reg. Rath. 

C. Senat. 

a. Borfipender: 
der Rektor Launhardt. 

b. die Torieher der Abtheilungen l bis V: 
I. Debo, Prof., Baurath. 
II. Garbe, dögl., dögl. 

III. Dr. Rühlmann, Prof, Gh Fr Rath. 
IV. » Beeren il, 
V. Beſſell, Prof 

c. von der Geſammtheit der Abtbeifungs- lea gewählte Se- 
natoren: 

Ulrich, Prof. 
Köhler, dogl., Baurath. 
Ked, Prof. 

Abtheilungs- Mitglieder. 
(Die Mitglieder ber Abtheilungs-Kollegien find mit einem Stern und die Mit- 

glieder des Senates mit zwei Sternen bezeichnet.) 

Abtheilung I für Arditeftur. 

a. Ctatömäßig angeftellte Mitglieder: 
” e 0, ref Baurath. ai ſt h rg f. Bild 

— 
naelbar rof., auer. 

Blande aler. ß "© ‚ Pro 
hu 

“Köhler, Prof, Baurath. "Schröder, Dept. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Engelte, Maler. "Stier, Reg. Baumeifter. 
Dr. Müller, Studienrath. 
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c. Privatdozent. 
Haupt, Architekt. 

Abtheilung II für Bau⸗Ingenieurweſen. 

a. Etatsmäßig angeſtellts Mitglieder. 
"aunbardt, dt, Prof., Geh. Reg. “> olezalef, Prof., Baurath. 

Dr. Sorbdan, Prof. 
**Garbe, Prof., Baurath. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte. 

Merling, Provinzial-Zelegrapb. Barkhauſen, Reg. Baumeifter. 
Direktor 5. D. 

c. Privatdozenten. 

Gerke, Ingenieur. Pepold, Ingenteur. 

Abtheilung IH für Maſchinen-Ingenieurweſen. 

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder. 

Rahmen, Prof., Geh. Reg Riehn, Prof. 
*Frank, dögl. 

Zi ri er, Prof. 
b. Nicht etatsmäßig angeitellte Mitglieder. 

vacat. 

c. Privatdozenten. 

Arele, Ingenieur. Schöttler, Ingenieur. 

Abtheilung IV für hemifhetehnifhe Wiſſenſchaften. 

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder. 
**Dr. Heeren, Prof., Geh. *Dr. v. Duintus Scilius, 

Reg. Rat tb. Prof. 
.uldd, Drof. *Dr. Kraut, dsgl. 

b. und c. vacat. 

Abtheilung V für allgemeine Wiſſenſchaften ıc. 

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder. 

*Brund, Prof. *Dr. geb, Prof. 
#*Dr. ‚Deilell, dogl. *⸗-Kiepert, dogl. 
*Kec, dögl. ' 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte: 

Dr. $ebler. Dr. Schäfer. 
= MH. Meyer. 

c. Privatdozent. 
Rommel, Bibliothekar. Ä 
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Berwaltungd-Beamte. 

für da8 Rektorat. 

Kluge, Sekretär und Rendant. 

für die Bibliothek. 

Rommel, Bibliothekar. 

3. TJechniſche Hochſchule zu Aachen. 

Königlider Kommtifar. 

Hoffmann, Regierungd-Präfident. 

Rektor. 

v. Gizycki, Prof. 

Abtheilungs-Vorſteher, gleichzeitig Senats⸗Mitglieder. 

Für Abteilung J. Dwerbed, Prof. 
U. Dr . Heinzerling, dögl. und Baurath. 

III. Herrmann, Prof. 
. ⸗ IV. Dr. Dürre, bögl. 
. ⸗ V. ⸗ Müllner, dagl. 

Ordentliche Lehrer (Mitglieder ber Abtheilungd-Kollegien). 

Abtheilung I für Ardhiteltur. 
Ewerbeck, Prof. Dr. Lemde, Prof. 
Damert, degl. Reiff, dögl. 
Henrict, degl. 

Abtheilung II für Bau-Ingenteurmeien. 

Dr. Heinzerling, Baurath, Prof. 
v. Kaven, Baurath, Geh. Reg. Rath. 
Dr. Helmert, Prof. 
Intze, dögl. 

Abtheilung I für Majhinen-Ingenieurwejen. 

Herrmann, Prof. Pinzger, Pref. 
v. Gizycki, dögl (Rektor.) Lüders, Dögl. 
v. Reihe, dögl. 

Abtheilung IV für —— und Hüttenkunde und 
hemie. 

Dr. Dürre, Prof. Dr. Claßen, Prof. 
⸗ Stablihmidt, dsgl. ⸗ Laßpenres, dsgl. 
⸗Michaelis, dsgl. Schnulz, dögl. 
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Abtheilung V für allgemeine Wiſſenſchaften, ins- 
befondere für Mathematik und Naturwiffenfchaften. 

Dr. ®üllner, Prof. Dr. Hattendorff, Prof. 
= Mitter, dögl., Geb. Reg - Stahl, gl. 

Rath. ⸗v. Kaufmann, dögl. 

Dozenten. 

Blum, Bildhauer, gehört zur Abtbeilung I. 
Krohn, Prof., .. ⸗ II. 
Reichel, Gewerberath, 
Dr. Grotrian, Prof., gehören zur Abtheilung V. 
Wark, Telegraphen⸗Direktor, 
Siedamgrotzky, Markſcheider, Di⸗ 

rektor des ftädtiſch. Waſſerwerkes. ? gehören zur Abtheilung IV. 
Dr. Branco, Geologe. 

Afſiſtenten. 

Dr. La Coſte, Chemiker. (ſj. a. Frentzen, Banführer, Architekt 
Privatdoz-) Lüty, Chemiler. 

Palme, Bau-Ingenieur. Dr. Stengel, dagl. 
Reintgen, Mafchinen-Ingenieur. Bauer, dgl. 
v. Voß, dögl. Möbius, Amanuenfid. (Bor: 
Kenner, Bau⸗Ingenieur. lefungs-Affift.) 
Dr. Halberftadt, Chemiler. 

Privatdozenten. 

Forchheimer, Ingenieur, gehört zur Abtheilung II. 
Sranfen, Lehrer der Stenographie, gehört zur Abtbeilung V. 
Dr. 2a Coſte, Chemiter, gehört zur Abtheilung IV. (|. oben 

Alfiftenten.) 
v. Reid, Shemiler, gehört zur Abtheilung IV. 

BerwaltungssBeamte. 
Kling, Rendant und Sefretariatöbeamter. 
Deppermüller, Bibliotheks⸗Sekretär. 

M. Gymmoßal-, Real- 0. Lehranfalten. 

Das Berzeichnid diefer Anftalten mird von dem Herrn Reichs⸗ 
Tanzler Anfang bed Sommer-Semefterd neu aufgeftellt und 
demnädft auch in dem Gentralblatte f. d. Unt. Verw. veröffentlicht 
werden. 
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N. Die Königlichen Schuliehrer- umd Lehrerinnen-Ieminare. 

I. Provinz Oftpreußen. 
(6 ewangel. Lehrer-Seminare, 1 kathol. Lehrer⸗Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Königöberg. 

Braundberg, Fathol. Seminar, Direltor: Dr. Kreiiämer. 
Preuß. Eylan, evang. Seminar, ⸗ Platen. 
Friedrigehoff., bögl. ⸗ Dittmann. 
Oſterode, dsgl. ⸗ äch. 
Waldau, dögl. e AMrlaub. 

b. Regierungdbezirt Gumbinnen. 

. Angerburg, evang. Seminar, Direltor: Schröter. 
. Karalene, dögl. :s Rohde. 

I. Provinz Weſtpreußen. 
(3 evangel., 3 kathol. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Negierungdbezirt Danzig. 

8. Berent, Tathol. Seminar, Direktor: Damroth. 
9. Marienburg, evang. Seminar, :  Xriebel. 

b. Regierungsbezirt Marienwerder. 
10. Preuß. Friedland, evang. Seminar, Direktor: Seeliger. 
11. Graudenz, fathol. Seminar, - SFordan. 
12. Zöbau, evang. Seminar, ⸗ Göbel. 
13. Tuchel, kathol. Seminar, Wentßtke 

III. Provinz Brandenburg. 
(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen Seminar.) 

a. Stadt Berlin. 

. Berlin, ur Seminar für Stadt- 
ulen, Direltor: Schulße. 

15. Berlin, evang. Lehrerinnen-Se⸗ 
minar, : Gupprian. 

b. Regierungdbezirt Potsdam. 
16. Köpenid, evang. „. minat, Direktor: Schaller. 
17. Feriß ⸗ ietz. 
18. Neu⸗Ruppin, —— ⸗ Frieſe. 
19. Oranienburg, dogl. ⸗ Holtſch 

e. Regierungsbezirk Frankfurt. 
20. Alt⸗Döbern, evang. Feminar, Direktor: Berdrow. 
21. Drofſſen, dogl. ⸗BGabriel. 
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22. Königsberg N. M. evang. „Feminar, Direktor: Beſig. 
ds 23. Neuzelle, g 

und Waiſenhaus, ⸗ Rüte, Ober: 
pfarrer. 

IV. Provinz Pommern. 
(7 evangel. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Stettin. 
24. Kammin, evang. Seminar, Direktor: Hauffe. 
25. Polig, dögl. ⸗ aaß. 
26. Pyritz, dogl. ⸗ Schwarzkopf. 

b. Regierungsbezirk Köslin. 

27. Bütow, evang. Seminar, Direktor: Knauth. 
28. Dramburg, dögl. »s Kern. 
29. Köslin, dögl. ⸗ Preſting. 

c. Regierungsbezirk Stralfund. 
30. Franzburg, evang. Seminar, Direktor: Bünger. 

V. Provinz Dofen. 
(2 evang., 2 kathol. Lehrer-Seminare, 1 paritätifches Lehrer- Seminar, 1 Lehrer: 

innen: Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Pojen. 
31. Koſchmin, evang. Seminar, Direltor: Shönwälder. 
32. Paradies, kathol. Seminar, - Dr.tbeol.RBarminsti. 
33. Poſen, &ehrerinnen- Seminar, -  Baldamuß. 
3. KRawitih, yarität. Seminar, x Laskowski. 

b. Regierungsbezirk Bromberg. 

35. Bromberg, evang. Seminar, Direktor: Vater. 
36. Exin, Ao. Seminar, ⸗ Szafraͤnski. 

VI Provinz Schlefien. 
(7 evangel., 10 kathol. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Breslau. 

37. Breölau, kathol. Seminar, Direktor: Marks. 
38. Habelfhwerdt, dögl. ⸗ Dr. Volkmer. 
39. Münfterberg, wang „eminat, ⸗ Paul. 
40. Oels, ⸗ Henning. 
41. Steinau a.d.D., —* und 

Baifenhaus, ⸗Wendel. 
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b. Regierungdbezirt Liegnip. 

42. Bunzlau, evang. Seminar, Waiſen⸗ 
und Schul-Anftalt, Direktor: Lang. 

43. Liebentbal, kathol. Seminar, ⸗ Arß 
44. Reichenbah S. ., evang. Seminar, = Dr. Preiſche. 
45. Sagan, dögl. = GSpohrmann. 

e. Regierungsbezirk Oppeln. 

46. Dber-Glogau, fathol. Seminar, Direltor: (fehlt z. 3.) 
47. Kreuzburg, evang. Seminar, Skrodzki. 
48. Oppeln, kathol. Seminar, ⸗ Dr. Ziron. 
49. Peißfretiham, dsgl. Keokott. 
50. Pilcho witz, dögl. ⸗ Braun. 
51. olenberg, dögl. e Dr. Weiß. 
52. Zie enha 8, bögl. ⸗ (fehlt 3 3.) 
53. Zü dögl. . obroſchke. 

VII. Provinz Sachſen. 

(8 evang. Lehrer-Seminare, 1 kathol. LehrerSeminar, 1 Gouvernanten⸗Inſtitut 
1 evangel. Lehterinnen⸗Seminar.) 

a. Regierungsbezirt Magdeburg. 

54. Barby, evang. Seminar, Direktor: Dome 
55. Halberftadt, dögl. ⸗ Kehr. 
56. Oſterburg, degli. . —*8 

b. Regierungsbezirk Merſeburg. 

57. Delitzſch, evang. Seminar, Direktor: Trinius. 
58.1) Kt evang. Gouvernanten- 

nft ’ 
59.9) Droybig, evang. Lehrerinnen« g Kripinger. 

Seminar, 
60. Eidleben, evang. Seminar, Sperber. 
61. Elfterwerda, dogl. : Dr. Hirt. 
62. Weißenfels, dogl. Bethe. 

e. Regierungsébezirk Erfurt. 

63. Erfurt, evang. Seminar, Direktor: Dr. Jütting. 
Schulzß. 64. Heiligenftadt, fathol. Seminar, . 

) Die Unflalten zu Droyßig fiehen unmittelbar ımter dem Königl. 
Minifterium der geiflliden 2c. Angelegenheiten, |. Seite 5 dieſes Heftes. 



95 

VII. Provinz Schleswig-folftein. 
($ evangel. Lehrer-Seminare, 1 evang. Rehrerinnen-Geminar ?).) 

65. Auguftenburg, evangel. Lehrer: 
innen-Seminar, Direktor: Richter. 

66. Edernförde, evang. Seminar, 
(Schleswig) .e NRidter. 

67. Tondern, dögl. (Schledwig) Caſtens. 
68. Segeberg, dögl. (Holſtein) ⸗ Lange. | 
69. Heterien, dsgl. (Holftein) s»  SKeetmann. 

IX. Provinz Hannover. 
(9 evangef. Lehrer-Seminare, 1 kathol. Lehrer-Seminar.) 

a. Landdrofteibezirt Hannover. 
70. Hannover, evang. Seminar, Direftor: Mahraun. 
11. Bunftorf, ddgl. :  Knote, 

b. Zanddrofleibezirt Hildesheim. 
72. Alfeld, evang. Seminar, Direktor: Hechtenberg. 
73. Hildesheim, fathol. Seminar, Wedekin. 

c. Landdroſteibezirk Lüneburg. 
74. Lüneburg, evang. Seminar, Direktor: Köchy. 

d. Landdroſteibezirk Osnabrück. 
75. D8nabrüd, evang. Seminar, Direktor: Dr. Jüngling. 

e. Landdroſteibezirk Stade. 
76. Bederkeſa, ang, Seminar, Direktor: Bohnenftäbdt. 

gl. 7. Stade, ⸗ Diercke. 
18. Verden, dögl. ⸗ Poſtler. 

f. Landdroſteibezirk Aurich. 
79. Aurich, evang. Seminar, Direktor: van Senden. 

X. Provinz Weltfalen. 
(3 evangel., 3 Tathol. Lehrer», 2 Tathol. Kehrerinnen-Seminare.) 

a Regierungsbezirk Müniter. 
80. Langenhorſt, kathol. Seminar, Direllor: Lechtappe. 
81. Münfter, kathol. Lehrerinnen-Seminar, » Dr. Kraf. 

”) Unßerdem befieht zu Rateburg im Kreife Herzogthum Lauenburg ein 
Ranbiiches Lehrer-Seminar, als deſſen Dirigent der Superintendent Dr. Brömel 
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b. Regierungdbezirt Minden. 
82. Büren, kathol. Seminar, | Direktor: Dr. Langen. 
83. Paderborn, fathol. Zehrerinnen- 

Seminar, . Dr. Sommer. 
84. Peterdhagen, evang. Seminar, = Feige. 

c. Regierungsbezirk Arndberg. 

85. Hilchenbach, evang. Seminar, Direktor: Grau. 
86. Rüthen, kathol. Seminar, mit der Leitung beauftragt: 

Stubldreier, erfter Seminarlehrer. 
87. Soeſt, evang. Seminar, Direltor: Fir. 

XI Provinz Heflen-Naflan. 
(2 evangel., 3 paritätifche Lehrer-Seminare, 1 kathol. Lehrer-Seminar.) 

a. Regierungdbezirt Kajfel. 
88. Fulda, Fathol. Seminar, Direltor: Dr. Flügel. 
89. 2: mberg, evang. Seminar, : Dömid. 
9%. Schlüchtern, deal. Wieacker. 

b. Regierungsbezirk Wiesbaden. 
91. Dillenburg, Direktor: Baumann. 
92. Montabaur, Schieffer. 
93. Uſingen, = Dr. Hoffmann. 

XI. Hheinprovinz und Hohenzollern. 
(5 evangel., 10 kathol. Lehrer-Seminare, 2 kathol. Rehrerinnen-Seminare.) 

a. Megierungdbezirt Koblenz. 

94. Boppard, Tathol. Seminar, Direktor: vacat. 
95. Münftermatfeld, dsgl., mit der Zeitung beauftragt: 

Modemann, erſter Seminarlehrer. 
96. Neuwied, evang. Seminar, Direktor: Bode. 

b. Regierungsbezirk Düffeldorf. 
97. Eliten, kathol. Seminar, Direktor: (fehlt 3. 3.) 
98. Kempen, d8gl. ⸗ elten. 
99. Mettmann, evang. Seminar, ⸗ Banſe. 

100. Mörs, dögl. Paaſche. 
101. Odenkirchen, kathol. Semin., Dr. Ganſen. 
102. Rheydt, evang. Seminar, Schulze. 
103. Xanten, kathol. Lehrerinnen⸗ 

Seminar, Hnumperdinck. 

c. Regierungsbezirk Köln. 
104. Brühl, kathol. Seminar, Direktor: Allefer. 
105. Siegburg bögl. «e Dr. Küpper, 
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d. Regierungdbezirt Zrier. 
106. Dttweiler, evang. Seminar, Direktor: Worft. 
107. Saarburg, rather. Lehrerinnen» 

minar, ⸗ Münd. 
108. Wittlich, tatbat Semimar, » Dr. Berbed. 

e. Regterungsdbezirt Aaden. 
109. Kornelymünfter, Nr Semtn., Direktor: Bürgel. 
110. Linnich, Dr. Be 

O. Die Königlichen Präparandenanfalten. 

I. Provinz Oftprenßen. 

a. Negierungsbezirt Gumbinnen. 

Loͤtzen, Vorſteher: Symanowöski. 
Pillkallen, . Kod. 

II. Provinz Weftpreußen. 

a. Regierungsbezirk Danzig. 
3. Preuß. Stargardt, Vorſteher: Semprid. 

b. Regtierungdbezirt Martenwerber. 

— 

4. Rehden, Vorſteher: Palm. 

UI. Provinz Brandenburg. 
(Keine.) 

IV. Provinz Pommern. 
8. Regierungsbezirk Stettin. 

5. Maſſow, Vorfteher: Zeglin. 
6. Plathe, ⸗ Lüdtke. 

b. Regierungsbezirk Kößlin. 

7. Rummelsburg, Vorſteher: Schirmer. 

©. Regierungsbezirk Stralſund. 
8. Grimmen, Vorſteher: Müller. 

V. Provinz Poſen. 
a. Regierungsbezirk Poſen. 

9. Liſſa, Vorfteher: Graszynski. 
10. Meſeritz, Jenike. 
11. Rogaſen, ⸗ Sawißty. 

1882, 7 
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20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
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b. Regierungdbezirt Bromberg. 

Czarnikau, Vorſteher: Ufer. 

VI Provinz Schlefien. 
a. Regierungsbezirt Breslau. 

Landeck, Vorſteher: Marwan. 
Schweidnitz, ⸗ Kleiner. 

b. Regierungsbezirk Liegnitz. 
Schmiedeberg, Vorſteher: Löſche. 

e. Regierungsbezirk Oppeln. 

Oppeln, Vorſteher: Schleicher. 
Roſenberg, ⸗ Lepiorſch. 
Ziegenhals, ⸗ Frobel. 

Zülz, u Puſch. 

VII. Provinz Sachſen. 

a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

Quedlinburg, Vorſteher: Lehmann. 

b. Regierungsbezirk Erfurt. 

Heiligenſtadt, Vorſteher: Hillmann. 

VIII. Provinz Schleswig⸗Holſtein. 
Apenrade, Vorſteher: Högelund. 
Barmſtedt, Böſch. 

IX. Provinz Hanuover. 

a. Kanddrofteibezirt Hannover. 

Diepholz, Vorſteher: Grelle. 

b. Zanddrofteibezirt Osnabrück. 
Melle, Borfteber: Mertelömann. 

c. Landdrofteibezirt Aurich. 

Aurich, Borfteher: Hoffmeyer. 

X. Provinz Weftfalen. 

a. Regierungsbezirk Arnsberg. 

Laasphe, Vorfſteher: Schreff. 

XI. Provinz Heffen-Raffan. 

a. Regierungsbezirk Kaffel. 
Sriplar, Borfteher: Pyroth. 
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b. Regierungdbezirf Wiesbaden. 
29. Herborn, Borfteher: Hopf. 

XU. Rheinprovinz. 
a. Regierungsbezirk Koblenz. 

0. Simmern, Vorſteher: Weyraud. 

P. Die Königl. Taubſtummenanſtalt zu Kerlin. 
(C. Linienftraße 83 — 85.) 

Diretor: Dr. theol. Treibel. 

Q. Die Königl. Klindenanfalt zu Steglitz bei Kerlin. 
(Steglitz, Rothenburgſtraße 6.) 

Direktor: Rösner. 

R. Die öffentlichen höheren Mädchenfchulen. 

I. Provinz Oftprenßen. 

a. Regierungdbezirt Königöberg. 
1. Allenftein, Dirigent: Nicolai. 
2. Bartenftetn, Rektor: Heinrich. 
3. Preuß. Holland, :s NReujder. 
4. Königäberg, Direktor: Sauter. 
5. Memel, ⸗ Halling. 
b. Oſterode, Rektor: Neumann. 
J. Pillau, Schwenzfeier. 
8. Raftenburg, ⸗VPensky. 
9. Wehlau, ⸗ Knorr. 

b. Regierungsbezirk Gumbinnen. 
l. Gumbinnen, Rektor: Leipold. 
2. Juſterburg, Direktor: Goͤrth. 
3. Tiffit, Wilms. 

II. Provinz Weſtpreußen. 
a. Regierungsbezirk Danzig. 

J. Danzig, Direktor: Dr. Neumann. 
2. Elbing, ⸗ Witt. 
3. Marienburg, Rektor: Klug. 

7* 

817438 A 
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b. Regierungöbezirt Martenwerder. 

1. Graudenz, Direltor: Borrmann. 
2. Konip, Rektor: Böſeke. 
3. Marienwerder, ⸗ Diehl 
4. Schwetz, ⸗ Landmann. 
5. Thorn, Direktor: Dr. Prowe. 

Il. Provinz Brandenburg. 
a. Stadt Berlin. 

1. Berlin, Königl. Eliſabethſchule, Direltor: Dr. S 65 Önerm Hr 
te! 

2. Berlin, Königl. Augufta-Schule, Seminar-Direltor Suppriau 
3. Berlin, ‚ Städtiihe Luifen- Schule, Direktor: Dr. Mäpne: 

dr 
4. Berlin, Städt. Biktoria-Schule, Direltor: Dr. Huot. 
5. Berlin, Städtifche Sophien-Schule, Direttor: Dr. Benede, 
6. Berlin, Städt. Charlotten- Schule, Direltor: Dr. Goldbe 

Prei 
b. Regierungsbezirk Potsdam. 

1. Angermünde, Rektor: Riemer. 
2. Drardephurs a./ H., ⸗ ecker. 
3. Charlottenburg, ⸗ v. Mittelſtädt. 
4. Eberswalde, ⸗ Dr. Gröbe. 
5. Havelberg, ⸗ Sparkuhle. 
6. Luckenwalde, ⸗ Rolffs. 
7. Perleberg, ⸗ Hartung. 
8. Potsdam, Direktor: Solltmann. 
9. Prenzlau, Rektor: Henkel. 

10. Neu-Ruppin, ⸗ Dr. Kerſten. 
11. Schwedt a./D., ⸗ Havelandt, interim. 
12. Spandau, ⸗ Baldamus. 
13. Wittſtock, ⸗ Meyer. 
14. Wriezen a./D., Bennewitz, zugeit 

Prediger. 
c. Regterungdbezirt Frankfurt. 

1. Frankfurt a. O., Rektor: Wegener. 
2. Guben, . Dupre. 
3. Königöberg N. / M., ⸗ Kähler. 
4. Küſtrin, Len F 
5. Landsberg a. / W., ⸗ 

das 
1. 
2. 

Jung 
Außerdem beftehen in dem Regierungsbezirke Ein folgende über 
Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentlihe Mädchenſchulen: 
Finfterwalde, gehobene Mädchenſchule, Rektor: Niafe. 
Franffurt a. / O., dögl. Bombe. 
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3. Sriedeberg N./M., a mräbhenjchnfe Rektor: Iskraut. 
4. Fürftenwalde, Vorſteher: Fraude. 
9. Kottbuß, — Rektor: Kürwitz. 
b. Kroffen, deal. ⸗ Zander. 
T. Lübben, ⸗ Harniſch. 
8. Schwiebus, Bänden Biest ⸗ Greulid. 
9. Soldin, ⸗ Ziegel. 

10. Sorau, — ⸗ Wangrin. 
11. Zielenzig, dgl. s WRößler. 

IV. Provinz Pommern. 
a. Regierungsbezirk Stettin. 

1. Anllam, Rektor: Bi ülſen. 
2. Demmin, ⸗ he odin. 
3. Gollnow, ⸗ 

4, Pyritz, Rektorat + 3 erledigt. ) 
5. Stargard, Rektor: Dr. Hagen. 
6. Stettin, Direktor: Dr. Haupt. 
7. Stettin, Rektor: Biſchoff. 
8. Siwinemünde, ⸗ Dr. Faber. 
9. Treptow a. / Rega, .- Haue. 

10. ®ollin, s Dr. Meyer. 

b. Regierungsbezirk Ködlin. 

1. Kolberg, Reltor: Dr. & ‚98 ert. 
2. Stoly, . Kafelip. 

c. Regierungsbezirt Stralfund. 

1. Greifswald, Rektor: Dr. Gruber. 
2. Straljund, s Wagner. 

Außerdem befteht zu 

1. Wolgaſt unter Leitung des Rektors Menzel 
eine über das Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentliche Mäpd- 
chenſchule. 

V. Provinz Poſen. 

a. Regierungsbezirk Poſen. 

1. Kempen, Mit der Leitung beauftragt: Dr. Martin, Rektor 
ded Progymnafiums. 

2. Krotofchin, Rektor: Balde. 
3. Pleſchen, Borfteherin: Fräulein M. Wernide. 
4. Pofen, Luiſenſchule, Seminar-Direftor Baldamus. 
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b. Regierungsbezirk Bromberg. 

1. Bromberg, Direltor Schmidt. 

Außerdem beftehen im Regterungsbezirfe noch folgende über das 
Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentlihe Maͤdchenſchulen: 

1. Bromberg, Mädchen-Mittelfchule, Rektor: Wilske. 
2. Natel, ſtädtiſche Toöchterſchule, ⸗Trippenſee. 
3. Schneidemühl, dsgl. ⸗Ernſt. 

VI Provinz Schlefien. 
a. Regierungsbezirk Breslau. 

1. Breslau, höhere Mädchenſchule am Ritterplap, Direktor: Dr. Lucht 
2. Breslau, höhere Mädchenſchule auf der Taſchenſtraße, 

Direktor: Dr. Glein 
3. Schwetdnig, höhere Mädchenſchule, Rektor: Engmanı. 

Außerdem beſteht zu 
1. Brieg unter Leitung ded Rektors Kurts 

eine gehobene Mädchenfchule. 

b. Regierungsbezirk Liggnip. 

1. Bunzlau, Rektor: Eckersberg. 
2. Glogau, ⸗ Dr. Lundehn. 
3. Goͤrlitz, Dr. Linn. 
4. Hirſchberg, ⸗ Dr. Waldner. 
5. Lauban, ⸗ Preuß. 
6. Liegnitz, Ragoczy. 

e. Regierungsbezirk Oppeln. 

1. Kattowitz, Rektor: Schaumann. 
2. Oppeln, ⸗ Schumann. 

VII. Provinz Sachſen. 
a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

1. Aſchersleben, Rektor: Nehry. 
2. Burg, | ⸗ Jeſſen. 
3. Halberſtadt, Direktor: Kriebitzſch. 
4. Magdeburg, Luiſenſchule, Rektor: Pomme. 
5. Magdeburg, Auguſtaſchule, ⸗ 9 ger. 
6. Neuftadt bei Magdeburg, ⸗ auendorf. 
7. Oſchersleben, ⸗ Käftner. 
8. Quedlinburg, ⸗ Müller. 
9. Salzwedel, ⸗ Schulle. 

10. Seehauſen i./A., ⸗ Schnabel. 
11. Stendal, Hauptlehrer Hagemann. 
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b. Regierungdbezirt Merfeburg. 

1. Delitzſch, Rektor: Paaſch. 
2 Dropbig, (Penfionat) Seminar-Direltor Krißinger. 
3. Eilenburg, Rektor: Stußer. 
4 Eisleben, ⸗ Sommer. 
5. Merfeburg, Rektor: Blod. 
6. Raumburg, ⸗ Dr. Rentner. 
7. Torgau, ⸗ Röttig. 
8. Weißenfels, ⸗ Stövejand. 
9. Zeiß, ⸗ Dr. Hellwig. 

e. Regierungsbezirk Erfurt. 
1. Erfurt, Direktor: Neubauer. 
2. Rangenjalza, Borfteber: Schäfer, Diakonus. 
3. Mühfbauten, Rektor: Zahn. 
4, Nordhauſen, ⸗ Dr. Reinſch. 

VIII. Provinz Schleswig-Holftein. 
1. Altona, Direktor Dr. Wickenhagen. 
2. Kiel, ⸗ Plümer. 
3. Ottenſen, Vorſteherin: Fräulein Heyder. 

Außerdem beſtehen in der Provinz noch folgende über das Ziel 
der Volksſchule hinausgehende öffentlihe Mädchenſchulen: 
1. Apentade, Minelſchulule ſor für Mädchen, Rektor: Schlichting. 
2. Tondern, ⸗ Simonſen. 
3. Heide, vollſtändige ine Kiedenſdun Vorfteber: Lehrer Koch. 
4. Wandsbeck, ggl. Vorfſteher: Lehrer Hennings. 

IX. Provinz Hannover. 
a. Zanddrofteibezirt Hannover. 

1. Hameln, Direktor Brandes. 
2. Hannover, = Dr. Diedmann. 
3. Hanuover, ⸗ ⸗Mertens. 

Außerdem beſtehen in dem Landdrofteibezirke noch folgende über 
das Ziel der Vollsſchule hinausgehende öffentliche Maͤdchenſchulen: 
1. Hannover, ftädtiſche Mädchenſchule, Direktor Dr. Tiep. 
2. Hamover, dögl. ⸗ ⸗ Fichene. 
3. Hamover, bögl. :s Witte 

b. Landdroſteibezirk Hildesheim. 

1. Duderftadt, Borfteherin: Frau Gordian. 
2. Einbed, Rektor: Ohl hoff. 
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3. Goͤttingen, 
4. Goslar, 
5. Hildeöheim, 
6. Klausthal, 
7. Münden, 
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Borfteher: Dr. norgenfiern 

Direktor: Dr. Fiſcher. 
Vorſteher: Pfarrer Tölke. 

r. Bahrdt. 

c. Landdroſtei bezirt Lü 3 
Fo 

. Harburg, 

. Lüneburg, 

.Uelzen, 

.Burtehude, 
2. Otterndorf, 
00 

Se RO u 

. Stade, 

. Aurich, 

. Emden, 

. Leer, 
. Norden, 
. Wilhelmöhafen, 

Direktor: Kuhlgatz. 
Borfteher: Dr. Knopff. 
Dirigent: Karnftädt 
Rektor: Schwentjer. 

d. Zanddrofteibezirt Stade. 

Vorſteher: Stelle 3. 3. erledigt, 
Konreltor: Sagebiel. 
Direktor: Dr. Wyneken. 

e. Zanddrofteibezirt Aurich. 

Vorſteherin: Sräulein Faber. 
Dirigent: 8 wi ß ers. 

BSdultz. 
⸗ Müller. 

Vorſteherin: Fräulein Bre de. 

x. Provinz Weſtfalen. 
a. Regierungsbezirk Münfter. 

(feine.) 

b. Regierungdbezirt Minden. 

1. Bielefeld, ftädtifche evangeliſche höhere Maͤdchenſcule Borttht 
ordgien 

2. Minden, ⸗ ⸗ 2 Mädchenſchule, Vorſt ieher: 

oric. 
3 . Paderborn, evangeliſche hoͤhere Mãͤdchenſchule Vorſteherin: Frl 

Bertelsmann. 

c. Regierungsbezirk Arnsberg. 
1. Dortmund, Rektor: Gräßner. 
2. Hagen, ⸗ Wenzel. 
3. Hamm, ⸗ Bohnemann. 
4. Iſerlohn, Direktor: Dr. Kreyenberg. 
5. Lüdenſcheid, Rektor: Mayer, zugleich Rektor der 

hoͤheren Bürgerf chule. 
6. Siegen, Rektor: Bars. 
7. Soeſt, ⸗ Junker. 
8. Witten, ⸗ Dr. Zöllner. 
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XI. Provinz Heffen-Raffan. 

a. Regierungsbezirk Kaſſel. 

1. Bockenheim, Krs Hanau, Rektor: Roͤpper. 
2. Hanau, Inſpektor: 5 un ungb enn. 
3. Kaflel, Direktor: rummader. 
4. Marburg, Erſter ihrer: "Dr. Bin Ber. 

b. Regierungsbezirt Wieöbaden. 

1. Biebridh, Vorfteher: Pfarrer Meyer. 
2. Frankfurt a. M., Elifabetben-Schule, Direltor: Dr. Rehorn. 
3. Frankfurt a. M., höhere Mädchenſchule der ifraelitiichen Gemeinde, 

Direktor: Dr. Bärwald. 
4. Frankfurt a. M. ve Mädchenſchule der tfraelitifchen Religiond- 

geſellſchaft, Direktor: Dr. Hirſch. 
5. Frankfurt a. M., Bethmanus⸗Schule, Rektor: Schäfer. 
5. Wiesbaden, Direktor: Weldert. 

XII Rheinprovinz. 

a. Regierungsbezirk Koblen;. 

1. Boppard, ftädtifche fimultane höhere Mädchenf chule Rektor: 

2. Koblenz, höhere Mäpgenf@ule der evangeliichen Pfarrgemeinde, 
eltor: Dr. He 

3. Neuwied, ftädtifhe höhere Hoaͤdchenſchule, Direktor: Nohl. 
4. Weplar, dögl., Rektor: Sürßen. 

b. Regierungsbezirk Düffjeldorf. 

1. Barmen, evangelifche höhere Mädchenſchule, Direktor: Dr.Kaijer 
2. Barmen, dögl. in Unter-Barmen, Rektor: Holthaufen. 
3. vorbei, ri höhere Mädchenſchule, Vorſteherin: Fräulein 

4. Crefeld, parttätifche höhere Mädchenſchule, Direktor: Dr. Buchner. 
5. Dülfen, dögl., Vorſteherin: Fräulein E. Stangier. 
6. Düffeldorf, Luiſenſchule, paritätiſche höhere Maͤdchenſchule, Di⸗ 

rektor: Dr. Uellner. 
7. Düffeldorf, Friedrichsſchule, dögl., Direktor: Dr. Uellner. 
8. Elberfeld, ie höhere Mädchenichufe, Direktor: 

ornſtein 
9. Enmerig Fangeliſche höhere Mädchenſchule, Vorſteher: 

10. Eſſen, höhere Simultan⸗Mädchenſchule, Direktor: Dr. Kares. 
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Gelbern, Tatholiiihe höhere Mädchenichule, Vorſteherin: Fräulein 
adhate 

. M. le höhere Simultan - Mädchenfchule, Borfteber: 

. Kennep, paritätiiche höhere Mädchenichule, Neftor: Dr. Fiſchet. 
. Mülheim a. d. Ruhr, dögl, Vorſteher: Realfchuls Direktn 

Hente. 
.Rheydt, deal. Rektor: Manskopf. 
. Weſel, dögl., Vorfleher: Dr. Karl Fiſcher. 

Außerdem beftehen im Negierungäbezirke noch folgende übe 
Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentliche Mädchenſchulen: 

. Crefeld, paritaͤt. Mädchen⸗-Mittelſchule, Rektor: Scheperbs. 

. Düffeldorf, parität. Bürger⸗Mädchenſchule, Rektor: Keßlet. 
. Eſſen, parität. Mädchenſchule, Vorſteher: Dr. Kluge. 
Sberhaufen, parität. Mädchen⸗Mittelſchule, Rektor: Göſſer. 

c. Regierungsbezirk Köln. 

. Köln, ftäbtiiche höhere Mädchenſchule, Direktor: Dr. Erkelen; 

. Mülheim a/Rh., dösgl., Direktor: Dr. Erdmann. 

. Siegburg, dögl., Borfteberin: Fräulein B. Arnold. 

d. Regierungsbezirk Trier. 

. Krier, geatise paritätiiche höhere Mädchenſchule, Direktor: 
Kreymer. 

e. Regierungsbezirk Aachen. 

. Aachen, ftädtiiche höhere Mädchenſchule zu St. Leonard, Ir 
ft eherin: Fräulein A. Weynen. 

. Aachen, dögl. F Bergdrieſch, Vorſteherin: Fräulein 
A. Heckenbach. 

. Burtſcheid, Viktoria⸗Schule, Dirigent: Dr. Eddelbüttel. 
Düren, Iſtaͤdiche paritätiſche höhere Mädchenſchule, Rektot: 

8 
. Stolberg, dogl., Rektor: Dr. Wenders. 
. Malmedy, degl., Vorfteherin: Fräulein 3. Andres. 
. Dontjoie, häntilde höhere Mädchenſchule, Vorfteherin: Fräulein 

ZI. Hohenzolleruſche Lande. 
(Keine.) 
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8. Termine für die Prüfungen der Echrer an Mittelſchulen 
fowie der Rektoren im Jahre 1882. 
l. Ueberfihtuad Provinzen. 

Provinz. Prüfungstermine für Drt. 
Lehrer an Mittelfhulen. Neltoren. 
Tag des Beginned der Prüfung. 

Oſtpreußen 10. März 15. März lesı; 
" 29. September 4. Dftober J Koͤnigsberg. 

Weſtpreußen 16. Mai 17. Mai 
ſpreuß 14. November 16. Rovember Danzig. 

Brandenburg 9. Mat 16. Mai 
event. 20. Juni event. 27. uni Berli 

14, November 21. November erlin. 
event. 28. Novbr. event. 5. Dezbr. 

Pommern 7. Juni 6. Juni | 
13. Dezember 12. Dezember 4 Stettin. 

Doien 8 Mai 11. Mat 
6, November 9. November Poſen. 

Schleſien 22. Mai 26. Mai 
23. Oktober 27. Oktober Breslau. 

Sachſen 10. Mai 15. Mai 
8. November 13. November | Magdeburg 

Schleswig⸗ 13. März 17. März 
Holftein | 18. September 22. September j Zonbern. 

Sannover 3. Mai 1. Mat 
25. Oktober 23. Dftober Hannover. 

Beffalen 20. März 20. März PR 
23. Oktober 23. Oftober Deünfter. 

Heſſen- Naſſau 16. Juni 22. Juni | 
1. Dezember T. Dezember Kaſſel. 

Rheinprovinz 6. Mat 
10. Mat 15. Mat Koblen 
4. November i 
8. November 13. November 
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2. Chronologifhe Heberjidt. 

Monat. Prüfungdtermine für Ort. 
Lehrer an Mitteiſchulen. Reltoren. 
Tag des Beginnes der Prüfung. 

März 10. 15. Königsberg i. Oſtprß. 
13. 17. Zondern. 
20. 20. Münfter. 

Mat 3. 1. Hannover. 
6. — Koblenz. 
8. — Poſen. 
9. — Berlin. 
10. — Magdeburg. 
10. — Koblenz. 
— 11. Poſen. 
— 15. Magdeburg 
— 15. Koblenz. 
16. — Danzig 
— 16. Berlin 
— 17. Danzi 
22. 26. Breslau. 

Juni 7. 6. Stettin. 
16. — Kaſſel. 

event. 20. — Berlin. 
— 22. Kaſſel. 
— event. 27. Berlin. 

September 18. 22. Xondern. 
29. — Königsberg 1. Oſtprß. 

Dftober — 4. Koönigsberg i. Oſtprß. 
23 — Breslau. 
— 23. Hannover. 
23. 23. Münfter. 
25. — Hannover. 
— 27. Breslau. 

November 4. — Koblenz. 
6. — Poſen. 
8. — Magdeburg. 
8. — Koblenz. 
— 9. Poſen. 
— 13. Magdeburg. 
— 13. Koblenz. 
14. — dengis 
14. — Berlin. 
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Prüfungdtermine für Drt. 
Lehrer au Rittelſchnlen. Weltoren. 
Zag ded Beginned der Prüfung. 

Rovember 

Dezember 

— 16. Danzig. 
event. 28. 21. Berlin. 

— Kaſſel. 
_ event.5. Berlin. 

7 Kaflel. 
13. 12. Stettin. 

T. Termine für die Prüfungen der Lehrerinnen nnd der 
Schulvorfieherinnen im Jahre 1882. 

1. Chronologiſche Ueberſicht. 
Prũfungstermine für 

Monat, Lehrer⸗ 
innen. ft 
Tag des 
Beginnes 
b. Prüf. 

Februar 13. 

März 1. 

15. 

17. 

20. 

20. 
20. 

Schulvor- Ort. Art der Lehrerinnen-Prüfung.*) 
chezinnen. 

18. Xanten. Abgangsprüfung an dem Königl. 
LehrerinneneSeminar. 

25. Schleswig. Kommilfiond-Prüfung. 
28. Köslin. dögl. i 

— Münftereifel. Abg. Prüf. an der ftädtifch. 
kathol. Lehr. Bild. Anft. 

9. Stendal. Kommil]. Prüf. (für Lehrerin- 
nen an Volksſchulen.) 

— Koblenz. Abg. Prüf. an der evang. Lehr. 
Bild. Anft. 

— Bromberg. Kommiſſ. Prüf. 
17. Koblenz. 
— Marienburg. Abg. Prüf. an der ftädt. 

Lehr. Bild. Anft. 
18. Bromberg. 

Danzig. Abg. Prüf. an der ftädt. Lehr. 
Bild. Anft. 

Potsdam. Kommifl. Prüf. 
Franffurt a./D. dögl. 

*), Für die Bezeichnung „Lehrerinnen-Bildungs-Anftalt“ if die Abkürzung 
Lehr. Bild. Anſt.“ angewenbet. 



Monat. Behter- Schulvor⸗ 
innen. ſteherinnen. 

April 

Mai 
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Prüfungstermine für 
Ort. Art der Lehrerinnen⸗Prüfung. 

Bromberg. Abg. Prüf. an einer Privat⸗ 
ehr. Bild. Anſt. 

Gnadau. Abg. Prüf. an der Lehr. Bild. 
Anftalt der evang. Brüdergemeinde. 

Paderborn. Abg. Prüf. am Königl. Leh— 
rerinnen⸗Seminar. 

Saarburg. dögl. 
Danzi 

Bild 
Berlin. Abg. Prüf. ander Eutfen-Stiftung 
Berlin. Abg. Prüf. am Köntgl. Lehrerin 

nen«-Seminar. 
Poſen. dsgl. 

Breslau. Abg. Prüf. an einer Privat 
ehr: har Anſt. 

Hannover. . Prüfung an der fftädt. 
Ehe 119 F 

Münſter. Kommiſſ. P 
Koͤln. Abg. ar. n F ftädt. Lehr. 

Bild. Anft. 

g- 
Breslau. Bun FA an einer Privat-Lehr. | 

Anft. ; 

Rönigkberg i Oſtprß. Kommiff. Prüf. 
Halberftadt. dsgl. 
Liegnitz. dgl. 
Halberftadt. 
Keppel (biöher Hilchenbach). Kommiſſ. 

Prüf 
Berlin. dögl. 
Stettin. dsgl. 
Koͤnigsberg i. Oſtprh. 
Koͤln. Kommiſſ. Prüf. 

Graudenz. Abg. Prüf. an einer Priv 
Lehr. Bild. Anſt. 

Tilfit. dsgl. 

Kalle Abg. an an der ftäbt. Leht. 



Monat. echrer- Schulvor⸗ 
Innen, Keberinnen. 

Rai 

Inni 

Inli 

Auguſt 

zathr. 
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Prüfungötermine für 

Tag des 
deßinne⸗ 
d. Priif. 

8. 

10. 
12. 

13. 

15. 

Drt. Art der Lehrerinnen-Prüfung. 

Reuwied .gl Abg. A an der ſtädt. Lehr. 
ild 

Montabaur. Kommiſſ. Prüf. 
Wiesbaden. Abg. Prüf. an der ftädt. 

Lehr. Bild. Anft. 
Auguftenburg. Abg, Prüf._ an dem Kö- 

nigl. Zehrerinnen-Seminar. 
Berlin. 
Breslau. 

Breslau. Kommiſſ. Prüf. 
Eisleben. Ddögl. 

Droyßig. Abg. Prüf. an dem Kgl. Lehrer⸗ 
innen⸗Seminar und an dem Kgl. 
Gouvernanten⸗Inſtitut. 

Berent i. / Weſtprß. Abg. Prüf. an der 
rn Bild. Anft. bei dem Marten: 
tifte. 

Elberfeld. Abg. Prüf. an der ftädt. Lehr. 
Bild. Anft. 

Düffeldorf. Abg. Prüf. an der Lehr. Bild. 
Anft. bet der Luiſenſchule. 

Münſter. Abg. Prüf. an dem Königl. 
Zehrerinnen- Seminar. 

Düffeldorf. 
Thorn. Fa Prüf. an der ftädt. Lehr. Bild. 

nit. 

Hannover. dgl. 
Halle. Abg. Prüf. an der Privat⸗Lehr. 

Bild. Anſt. bei den Franckeſchen 
Stiftungen. 

Schleswig. Kommiſſ. Prüf. 
Frankfurt a. M. Abg. Prüf. an der ſtädt. 

Lehr. Bild. Anſt. 
Poſen. Abg. Prüf. an dem Königl. Leh⸗ 

verinnen-Geminar. _ 
Danzip. ae Kar an einer Privat-Kehr. 

Königöberg i. Oſtprß. Kommif]. Prüf. 



Prüfungstermine für 
Monat. Lehrer⸗ Schulvor·⸗ Drt. Art der Lehrerinnen-Prüfung. 

innen. ftcherinucn. 
Tag bes 
Beginnes 
d. Pruf. 

Septbr. 19. — Bromberg. Abg. Prüf. an einer Privat: 
Lehr. Bild. Anft. 

20. 21. Erfurt. Kommiſſ. Prüf. 
23. — Berlin. Abg. Prüf. an der Luiſen⸗Stiftung. 
25. — Bredlau. Abg. Prüf. an einer Privat-Kehr. 

Bild. Anft. 
27. — Sranffurta.d. Oder. Kommiſſ. Prüf. 
— 28. Königsberg i. Oſtprß. 
29. — Breslau. Abg. Prüf. an einer Privat 

Lehr. Bild. Anft. 

Dftober 2. — Marienwerder. Kommifl. Prüf. 
2. — Machen. Abg. Prüf. bet der Lehr. Bilt. 

Anſt. an St. Leonard. 
3 2. Oppeln. Kommifl. Prüf. 

7. Martenwerber. 
— 13. Aachen. 
14. 14. Keppel Herr Hilchenbach.) Kommill. 

Prüf. 
16. — Berlin. dsgl. 
16. 16. Münſter. dogl. 
17. — Bromberg. dsgl. 
19. 19. Stettin. dögl. 
— 20. Bromberg. 
— 24. Berlin. 

31. 31. Stralſund. Kommiſſ. Prüf. 

2. Alphabetiſche Ueberſicht. 

rüfungdtermine für . 
Drt. —— FA Art der Lehrerinnenprüfung. 

Tag bes Be- fteherinnen. 
ginnesd. Prüf. 

Aachen 2. Oltbr. 13. Oktbr. Abg. Prüf. bei der Lehr. Bild. 
Anit. an St. Leonard. 

Auguften«e 22. Mat — Abg. Prüf. am Köntgl. Lehrerin 
burg - nen- Seminar. 

Berent 19. Sult — Abg. Prüf. an der Lehr. Bil. 

Anft. bei dem Marienftifte. 



Drt. 

Berlin 

Preslau 

Bromberg 

Danzig 

Droykig 

Düffeldorf 

Eisleben 

Elberfeld 

Erfurt 

sranffurt 
a. O 

Frankfurt 
a. M. 

Gnadau 

1882. 

113 

Prüfungstermine für 
Lehrerinnen. Schulvor⸗ 
Tag des Be⸗ 

ginnes d. Prilf. 

25. März 
27. März 

17. 
23. 
16. 

27. 

Sptbr. 
Oktbr. 24. 

März 

31. März 
1. Suni 

25. Sptbr. 

29. Sptbr. 

März 18. 
20. März 

. Sptbr. 

31. 

14. Sptbr. 

in der erften 
Hälfte des 

Zuli 

8. Auguft 12. 

10. Sunt 

5. Auguft 

20. Sptbr. 21. 
20. Mär 
27. Sptbr. 

8. Sptbr. 13. 

20. März 

April 25. 

. Dltbr. 20. 

. März 24. 

12. 

ftcheriunen. 

— 

März 

Dftbr. 

März 

Art der Zehrerinnenprüfung. 

Abg. Prüf. an der Euijen-Stiftung. 
Ang. Prüf. am Königl. Lehrer: 

innen Seminar. 
Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. an der Luiſen⸗Stiftung. 

. Kommifl. Prüf. 

Abg. Dei an einer Privat-Xehr. 
Bild. Anft. 
dgl. 

Kommiſſ. Prüf. 
Abgp ai Mi einer Privat⸗Lehr. 

ild 
dagl. 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Drül an einer Privat-Kehr. 
Bild. Anft. 
dsgl. 

Kommifl Prüf. 

an Prüf. a der ſtädt. Xehr. 
Bild. 
aD Ba. mi einer Privat⸗Lehr. 

ild 

Abg. en an n dem Königl. Lehe 
rerinnen-Seminar und an dem 
Kal. GouvernantenInftitut. 

Auguft Abg. Prüf. an der Lehr. Bild, 

uni 

Anft. bei der Luiſenſchule. 

Kommiff. Prüf. 

ag Prüf. an der ftädt. Lehr. 
ild. Anft. 

Sptbr. Kommiff. Prüf. 

Sptbr. 

dögl. 
dsgl. 

Abg er an der ftadt. Lehr. 

Abg. if an —F Lehr. Bild. Anſt. 
der evangel. Brüdergemeinde. 

8 



Drt. 
Prüfungstermine für 

Lehrerinnen. 
Tag des Be- 
ginnesd. Prüf. 

Schulvor⸗ 
ſteherinnen. 
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Art der Lehrerinnenprüfung. 

Graudenz 1. Mai — aD prit p riner Privat⸗Lehr. 
id | 

Halberftadt 12. April 13. April Kommii. J— 

Halle a.d. 4. Sptbr. — Abg. Prüf. an der Privat⸗Lehr. 
©. Bild. Anft. bei den Franckeſchen 

Stiftungen. | 

Hannover 27. März 27. März Abg. Prüf. an der ftädt. Lehr. 
Bild. Anft. 

4. Sptbr. 4. Spibr. dgl. 

Kaffel 24. März 29. März odgl. 

Keppel(bid- 15. April 15. April Kommiff. Prüf. 
ber Hil» 14. Oktbr. 14. Oftbr. dogl. 
chenbach) 

Koblenz 11. März 17. März Abg. Fair Ri der evangel. Lehr. 
ild 

Koͤln 27. März — Abg. Prit jr ber ſtädt. Lehr. 
ild 

22. April 28. April Kommiff. Prüf. 

Königäberg 12. April 20. April Ddögl. 
i.Oftprb. 19. Sptbr. 28. Sptbr. degl. 

Köslin 28. Febr. 28. Febr. dsgl. 

Liegniiz 13. April 12. April Dögl. 

Marien: 17. März — ag. Prüf. an der ftädt. Lehr. 
burg ild. Anft. 

Mariene 2. Dltbr. 7. Oktbr. Kommiff. Prüf. 
werder 

Montabaur 10. Mai 13. Mat dögl. 

Münfter 27. März 27. März dögl. 
10. Auguft — Abg. Prüf. an dem Königl. Leh⸗ 

rerinnen-Seminar. 
16. Dftbr. 16. Oftbr. Kommiſſ. Prüf. 

Münfter- 1. März — abe. Prüf. an der ftäbt. kathol. 
eifel ehr. Bild. Anſt. 

Neuwied 8. Mai — Abg Prüf. an der ſtädt. Lehr. 
ild. Anft. 



115 

PH rüfungdtermine für 
Ort. Lehrerinnen. Schulvor⸗ Art der Lehrerinnenprüfung. 

Tag bes Be- ſteherinnen. 
giunes d. Vrüf. 

Trdeln 3. Oktbr. 

pdetborn 20. März 

a . 

Yız 27. März 31. 
11. Sptbr. 15. 

sam 20. März 

sihurg 23. März 31. 

Stleswig 21. Febr. 
5. Sptbr. 9. 

8. März; 9. Ztendal 

Stettin 

Thern 

Zt 

Sieöbaden 12. Mai 

Zsnten 

19. April 

26. Auguft 

4. Mai 

13. Zebr. 

25. 

19. 
19. Oltbr. 19. 

Ztrallund 31. Dftbr. 31. 

19. 

18. 

März 
Sptbr. 

März 

Febr. 
Sptbr. 

März 

April 
Oktbr. 

Oktbr. 

Mai’ 

Febr. 

2. Oktbr. Kommiſſ. Prüf. 

Abg. Prüf. am Koͤnigl. Lehrer⸗ 
innen⸗Seminar. 

dögl. 
dögl. 

Kommifl. Prüf. 
Abg. Prüf. am Königl. Lehrer: 

innen-Seminar. 

Kommill. Prüf. 
dögl. 

Kommiff. Prüf. (für Volksſchul⸗ 
lehrerinnen.) 

Kommill. Prüf. 
dögl. 

dögl. 

Abg. Dei an ber ftädt. Lehr. 
Bild. Anft. 

Abg Hrif. an einer Privat-Lehr. 
ild. Anft. 

Abg. Dei an der jtadt. Lehr. 
Bild. Anft. 

Abg. Yräf, am Königl. Lehrer: 
innen-Seminar. 

- Termine für die Prüfungen der Vorfieher und der Kehrer 
für Tanbſtummenanſtalten im Jahre 1882. 

Für die Prüfungen der Vorfteher und der Lehrer von Zaub- 
"ummenanftalten während des Jahres 1882 find die Zaubftummen- 
ritalten an nmachgenannten Orten gewählt und folgende Zermine 
ınberaumt worden: 

L Die Prüfung der Vorſte her findet ftatt 

zu Berlin am 23. Auguſt. 
8" 
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II. Die Prüfungen für Lehrer finden ftatt für die Provinz 

Dftpreußen: zu Königsberg am 15. November, 
MWeftpreußen: -» Marienburg am 8. November, 
Brandenburg: «e Berlin am 23. September, 
Pommern: « Stettin am 31. März, 
Poſen: -Poſen am 9. November, 
Schleſien: e Bredlau am 19. Oktober, 
Sachſen: -Erfurt am 19. Juni, 
Schleswig-⸗Holſtein: =» Schleswig am 2. November, 
Hannover: .« Hildesheim am 17. April, 
Weſtfalen: -Büren am 10. Oktober, 
—R « Homberg am 5. September, 

heinprovinz: -Neuwied am 7. November. 

V. Termin für die Turnlehrerprüfung. 

Für die im Jahre 1882 zu Berlin abzuhaltende Turnlehrer— 
prüfung ift Termin auf 

Montag den 27. Februar und folgende Tage 

anberaumt worden. | 

——— — 

W. Termin für Eröffnung des Kurſus zur Ausbildung von | 
urnlehrerinnen. 

Für die Eröffnung des nächſten Kurſus zur Ausbildung von 
Qurnlebrerinnen, welcher in dem Gebäude der Königl. Turnlehrer⸗ 
Bildungsanftalt zu Berlin (Friedrichſtraße 229) abgehalten werden 
wird, ih Termin auf 

Mittwoch den 12. April 1882 

anberaumt worden. 

X. Termine für die Inrnliehrerinnenprüfungen. 

‚, Die im Jahre 1882 zu Berlin abzuhaltenden Turnlehrerinnen⸗ 
prüfungen werden in den Monaten Mai und November ftattfinden, 
und wegen der Prüfungdtage bejondere Belanntmahungen erlafjen 
werden. 

| 
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Y Termin zur Prüfung für Zrichenlehreriunen au mehrklaſſigen 
Bsiks- nud an Mittelfchulen. 

rer Me im Jahre 1882 zu Berlin abzubaltende Prüfung 
: benlehreriunen an mehrklaſſigen Volks- und an Mittelfchulen 
 Imm auf 

Montaz den 27. März und folgende Tage 

mzzmi worden. 
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Ceutralblatt 
für 

die geſammte Unterrichts -VDerwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniſterium ver geiftlichen, Unterrichts» und 
Mebizinal- Angelegenheiten. 

x de Berlin... Märzbeft. 1882, 

1) Diennterrihtlihe Berforgung der Schulfinder im 
preußiſchen Staate*). 

(Unter Benugung amtlicher Onellen.) 

Nachdem fich der Mangel an Volksſchullehrern bereits früher 
in einzelnen Theilen der Monarchie geltend gemacht hatte, gewann 
tertelbe vor etwa zehn Jahren einen ſolchen Umfang, daß allgemein 
In ihm eine Gefahr für das deutſche Volksleben erfannt wurde. 
Das Haus der Abgeordneten nahm in der Sigung vom 22. Dezem- 
«et 1870 Beranlaffung, die Staatöregierung zur Errichtung neuer 
nd zue Erweiterung beftehbender Seminare aufzufordern. Auch 
endere Körp erſchaften mendeten der Angelegenheit ihre befondere Auf- 
merfiamkeit zu und baten um Bejeitigung ded vorhandenen Noth⸗ 
undes, indem fie auf den Schaden wiejen, welden Staat und 
argerlihe Gefellihaft bei dem Umfichgreifen des Lehrermangeld 
tmen mußten. 

In der That ſah fi die Unterrichtö-Verwaltung außer Stande, 
2 erledigten Schuiftellen mit vorſchriftsmäßig geprüften Lehrern 
n befegen; bier und da erreichte nicht nur die Zahl der unbefepten 
<:llen eine bedenflihe Höhe, fondern ed wurde felbft nicht mehr 
"li, auch nur nothdürftig befähigte Lehrer für fie zu finden; 
3b Schulen ohne jede unterridhtliche Verſorgung. Die Thetlung 
Alter Schulklaſſen ließ fi, jo dringend geboten fie in einzelnen 
“za war, nicht durchführen; es mußten ſogar vollftändig vorbe= 
zerete, baulich fertig geftellte Schuleinrichtungen unbenugt bleiben, 
zeıl feine Lehrer für fie zu finden waren. Alte, kranke, ſchwache 
Lebrer, deren Ablöfung durch jüngere Kräfte erforderlich geweien 

) vgl. Eentralblatt 1871 ©. 644 ff., 1874 ©. 210 ff, 1876 &. 52 ff., 
76. 505 fi., 1878 ©. 507 ff., 1880 ©. 351 ff. 

1883, 9 

nn — * gs 

[nn — a 
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wäre, mußten im Amte erhalten werden, damit ihre Schulen nid 
leer ftünden. Weil die Noth in den größeren Städten faft noc 
dringender war wie auf dem Lande, und weil jene ihre Xehrergehalt 
erhöhten, entitand ein bedenklicher lebhafter Zug der ländlichen Lehre 
nad den Städten; nicht nur jüngere Männer gingen dahin, Yami 
lienväter löften fi von den Kreilen, in welchen fie heimiſch gewor 
den waren, und folgten dem allgemeinen Strome. 

Die Unterrichtös- Verwaltung ſah fi, wenn nur gewiſſe Bedin 
gungen bei der Entlafjung und bei der Berufung der Lehrer erfüll 
wurden, außer Stande, der eingetretenen Bewegung zu wehren, ob 
gleich fie nicht verfannte, welche große Gefahr für die Disziplir 
und die fittlihe Haltung des Echrerftandeß in dem häufigen Wedie 
lag. Der Lehrermangel hatte aber auch andere Nachtheile. Di 
Lehrer, welche in ihren überfüllten Klaffen aushielten und aud nd 
die DBerforgung verwailter Nachbarjchulen übernahmen, fahen he 
über dad Maß ihrer Kräfte hinaus in Anjprud genommen und m 
der Zeit ihrer Friſche und geiftigen Spannfraft beraubt. In in 
überfüllten, fowie in den unzureichend verforgten Schulen Tonnta 
die Unterrichtöziele nicht mehr erreicht werden, vorzüglich aber büßte 
der Unterricht feinen erziehlichen Charakter ein, und die Beziehungen 
zwiſchen Schule und Haus löften ſich. 

Wenn die Unterrichtd-Verwaltung es deshalb als ihre Pflid 
anfab, den Zehrermangel zu bejeitigen, jo konnte fie dies dod nie 
auf eine mechaniſche, rein formelle, fondern nur auf eine Weilen 
ftreben, durch weldye die fittlihen Kräfte der Volksihulerziehun ? 
ihrer vollen Wirkung erhalten, wo möglich geftärkt würden; ed mt 
daher auf manches Mittel verzichtet werden, welches in anderen Sthat 
zur Anwendung gekommen ift. Die Abhülfe durfte weder auf A 
der Lehrerbildung, noch auf Koften der Schule, nach fo geidek 
dag dem Volksbewußtſein entgegengetreten würde. Deshalb 
feine Rede von vorzeitiger Entlafjung der Seminariften oder ! 
einer Abkürzung ihrer Bildungszeit überhaupt. Ebenſo wurde 
Sorgfalt darauf geachtet, daß die allgemeinen Beftimmungen \ 
Einrichtung, Aufgabe und Ziel der Volksſchule möglichft erfüllt m 
den, die fittliche und religiöfe Erziehung der heranwachſenden 
gend die gebührende Pflege erführe und die der Volksſchule übe 
enen Kinder den fidheren Grund für ihre ſpätere Erwerbsfähig 

zu legen vermöchten. Aud von einer Verminderung der Zahl 
vorhandenen Schulen wurde Abftand genommen. In zwiefa 
Beziehung lag die Verfuhung nahe: da, wo an einem Orte m 
einander für die Angehörigen verſchiedener Glaubensbekenntniſſe 
jondere, in ihrer Frequenz ungleihe Schulen beftehen, *) und da, 

*), In einer Stadt von etwa 2500 Einwohnern, welche 1621 von a 
gewanderten niederländiſchen Remonftranten gegründet worden ift, befinden 
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Ye Trennung der Geſchlechter bis in bie unterften Stufen bes 
-itupflihtigen Alters herab durchgeführt ift, hätte durch entiprechenbe 
Zerinigungen mande Lehrkraft erjpart werden können. Diejer 
gift aber nur ausnahmöweile und dann in den meiften Fällen 
nur auf den Antrag der Unterhaltungspflihtigen und unter Durch⸗ 
jütung wirklicher Verbefjerungen des örtlihen Schulweſens bejchrit« 
ten werden. Im Allgemeinen haben die Tonfeffionellen Verhältniſſe 
and de für die Sitte maßgebenden, überlieferten Anfchauungen der 
eiazlnen Gemeinden bie vollfte Berüdfihtigung gefunden, mie die 
meter unten folgenden Zufammenftellungen nachweiſen. 

E erübrigte aljo nur, einmal durch eine durchgreifende Bere 
beictung der äußeren Sage des Kehrerftanded dieſem eine erheblich 
größere Zahl von Bewerbern zuzuführen, und zum anderen für die 
angehenden Lehrer fihhere Wege der Ausbildung zu finden und eine 
auereihende Anzahl von Seminaren zu errichten. Was in erfterer 
Erziehung für die Erhöhung der Lehrergehalte, für die Unterftügung 
der emeritirten Lehrer und für die DVerforgung der Witwen und 
Baiſen der Lehrer geſchehen ift, ift in weiten Kreifen befannt. Es 
genügt alfo hier, an das Geſetz vom 24. Februar 1881 (Gef. Samml. 
S. 41), betreffend die Witwen und Waifenfaffen für Elementar⸗ 
‚sbrer, zu erinnern und auf den diesjährigen Stantöhaushalts-Etat 
und die vergleichende Zufammenftelung der ftantlihen Aufwendungen 
“ar das Glementar-Unterrichtöwefen in den Jahren 1872 bis 1877/78 
'n Gentralblatte für die geſammte Unterrichtd » Verwaltung 1877 
2. 414 ff. wie endlid) auf die dem Haufe der Abgeordneten vorges 
‚en Denlſchriften über die Aufbefjerung der Lehrergehalte zu ver- 
eiſen. 

Wenn die an den bezeichneten Orten näher angegebenen Wege 
r mittelbar auf das Ziel der Befeitigung des Lehrermangeld ges 
‘tet waren, fo follte diefe durch die Reosganifation des Lehrer⸗ 
Yungswejend direkt erreicht werden. Dabei wurde zunähft ind 
ne gefaßt, daß in demſelben eine Lücke auszufüllen blieb. 

Die Volksſchulen, aus melden die große Mehrzahl der Se- 
-ariften hervorgeht, entlafjen ihre Zöglinge im fünfzehnten Le- 

hre. Die Seminare nehmen fie erft im achtzehnten Lebend- 
auf. Die drei freien Jahre follen von den Afpiranten 

: Vorbereitung für die Lehrerbildungd= Anftalten benupt wer⸗ 

ine allgemeine Stadtſchule (nur fir Schüler der Oberfiufe) mit 26 Kindern 
ı ehrer, 
Intherife Säule mit 351_Rindern und 4 Lehrern, 
remonftrantifd-teformirte Säule mit 26 Rindern, 

ze mennonitifhe Schule mit .13 + 
> eine tatholiſche Säule mit . 
» cine Mdifhe Schule mit. . . 4 + . 
> Säulen 2 bi8 6 werden von den betreffenden Religionsgefellihaften 

zalten. 
9* 

13 . 
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den. Während nun in anderen deutichen Staaten entweder, wie in 
Batern, bejondere Präparandenfchulen eingerichtet oder, wie im 
Königreihe Sachſen, den Seminaren Borflaffen gegeben worden 
waren, hatte man in Preußen die Vorbereitung der Seminar:Alpi: 
ranten privaten Händen überlafjfen. Die ftaatlidhe Sorge beſchränkte 
fih auf die Zuwendung fehr ſpärlich bemefjener Remunerationen 
für die Lehrer, Unterftügungen für die Schüler. Letztere waren 
genöthigt, nachdem fie fi drei Sabre, faft allein auf ihre Koften, 
ohne feiten Plan vorbereitet hatten, fi einer Aufnahmepräfung zu 
unterziehen, und felbft deren Befteben gab keine volle Sicherheit fur 
den Eintritt in die Anftalt, wenn die Zahl ausreichend vorbereitete 
Alpiranten größer war ald die der freien Stellen am Seminar. 
Diefer Umstand hat viele junge Leute von der Mahl ded Lehrerbe 
rufed zurüdgehalten, zumal in einer Zeit, wo ed für einen leidlich 
begabten, gut unterrichteten Süngling nirgends an Gelegenheit zum 
Erwerbe fehlte. Es war daher die Unterrichts: Verwaltung Iden 
von etwa 1868 am dazu übergegangen, nicht nur die Grrihtm 
privater Präparanden-Anftalten zu fördern, wie in dem Regierung: 
ezirte Bromberg, ſondern auch an einigen Seminaren Präparan⸗ 

den⸗Klaſſen zu gründen, wie in Oberfchlefien, und fogar felbftän 
dige Präparanden-Anitalten, wie in Pommern, ind Leben zu rufen. 
Im Jahre 1872 wurden bereitd 25596 Mark (8532 Thlr) für Pri 
paranden-Anftalten und 83274 Mark (27758 Thlr) zur Foͤrderun 
des Präparandenweſens verwendet. Seitdem ift der Sade inte 
eine erheblich größere Ausdehnung gegeben worden. Im Sabre 1881/82 
betrug die Audgabe für 30 ftaatliche Präparanden-Anftalten, weh 
über alle Provinzen der Monarchie mit Ausnahme von Brandenhey 
zeritrent find, 402 595 Mark und außerdem verfügte die Unterriätt- 
Verwaltung noch über einen Diöpofitiondfonds zur Förderung id 
Präparandenwefend von 194878 Marl. 

Der auf diefe Weile erftrebte Zweck tft erreicht worden. Ob— 
gleich mit den Berbeflerungen des Präparandenmweiend die Errichtun 
neuer, die Erweiterung fatt fämmtlicher beftehender Seminare Han 
in Hand ging, iſt e8 gelungen, ſämmtliche etatsmäßige Stellen i 
den Seminaren zu beſetzen. 

Daß diefed Ziel erreicht werden konnte, ift der kräftigen Unter 
ſtützung zu danken, welde die Unterrichts⸗Verwaltung * bi 
der Finanz Verwaltung wie bet der Kanded-Vertretung gefunden ba 
Allgemein wurde in der Reorganijation ded eehrerbilbungemei 
eine von den politiihen Bewegungen unabhängige Friedendarbei 
in der Sorge um die Beſchaffung außreichender Lehrkräfte die Abwe 
eined dem Volksleben drohenden Schadens erkannt und gefürde 
mie fi ſchon aus der Thatſache ergiebt, daß ſich der Etat der St 
minare (ausſchließlich des Präparandenweſens) innerhalb des bier i 
Rede ftehenden Jahrzehnte um 3 212 694 Mark erhöht bat. | 

Wenn man Indeflen erwägt, welcher Umfchwung des gefammte 
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ifentlichen Lebens fih in diefer Zeit vollzogen hat, und wie die 
Perhältniffe, aus welchen der Lehrermangel zum großen Theile er» 
wachſen ift, im Anfange ded vorigen Sahrzehntes nicht nur fortdauer⸗ 
ten, ſondern fogar fi in verſtärktem Maße fortjegten, jo wird 
mın anerfennen müſſen, daß ſolche große Opfer unerläßlicd waren. 
Jröbeiondere kommt dabei audy die ſehr erhebliche Steigerung der 
Einwohnerzahl im ganzen Staate, der verjhiedene Charakter feiner 
Pehedelung und die mannigfache, in einzelnen Erfcheinungen nur 
ihwer erftärbare Bewegung der Bevölkerung in Betracht. 

Die eben bekannt gewordenen Ergebniffe der Volkszählung vom 
Dezember 1880 laffen die Größe der Aufgabe erkennen, welde die 
Zunahme der Bevöllerung in den großen Städten und einer nicht 
geringen Zahl mittlerer Städte an die Unterrichts⸗Verwaltung ftellt. 

Bom Dezember 1871 bis dahin 1880 ftieg die Einwohnerzahl 
in Berlin . . . von 826341 auf 1122385 
« Breßlau . . . = 207997 =» 272390 
Köln . » 2». = 129233 »- 144751 
s Königdberg . . =» 112092 » 140896 
Fränkfurt a/M. >» 91040 » 137600 
» Hannover =» 87626 «» 122860 
:» Danzig „88975 » 108549 

zujammen = 1543304 » 2049431. 

Diefe fieben größten Städte der Monarchie haben aljo zuſam⸗ 
nem um 32,8°/, oder um 506127 Einwohner zugenommen, d. h. 
um etwa 1500 Einwohner mehr, ald der ganze Regierungsbezirk 
Minden mit feinen 982 Lehreritellen zählt. 

Noch größer war die Zunahme der Frequenz in einzelnen an- 
teren größeren und mittleren Städten. Es hatten nämlich 

Einwohner 1871. 1880, 
Düffeldorf . . . 69365 95459 
Elberfeld . 71384 93503 
Krefeld . . 57105 13866 
Halle a.d. S 52620 71488 
Dortmund .„.44420 66542 
Miedbaden . . 85450 50238 
Kill. » » 2.831747 43496 
München⸗Gladbach 26326 37382 
Zlensburg . . 21321 30956 
Charlottenburg 19518 30446 
Remiheid . . . 22008 30043 
Witten . . » . 15161 21568 
Mülheim a. Rh. . 13511 20427 
Mhevdt . . . . 18766 19088 
Eisleben. 13436 18180 
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Forſt .d ek . . 790 16118 
Dttenien . . . 7959 15387 
Siegen . . . . 11067 15020 
Ehrenfeld . . . 6671 14866 
Geljenlirhden . . 7576 14620 
Küftrin . . . . 10141 14069 
Grabow a./D.. . 7571 13674 
ISnoweaglam . . 7429 11681 

zufammen 573497 818117. 
Bet diefen 23 Städten beträgt die Vermehrung 42,7%/,, bezw. 

244620; d. i. 30000 Einwohner mehr ald der Regierungsbezick 
Stralfund mit feinen 632 Lebreritellen bat. 

Um das unterrichtliche Mehrbedürfnis diefer dreißig Städte zu 
befriedigen, würden aljo bei dem befcheidenften Anfprüchen minde 
ftend 1600 Lehrerſtellen nöthig geweſen fein, ohne daß darum un 
irgend einem anderen Plape der Monarchie auch nur eine Ste 
entbehrlich geworden wäre. | 

Die Aufgabe der Unterrichtö-Verwaltung, der ftetigen Zunahm 
der Ginwohnerzahl durch eine entiprehende Vermehrung der !ehr: 
fräfte zu folgen, wird durch die Ungleichmäßigkeit in der Bewegunz 
der Bevölkerung noch erfchwert. Selbft in denjelben Gegenden ent: 
zieht fie fich jeder Berechnung; fo vermehrte ſich die Einwohner! 
des Kreiſes Waldenburg von 1871 bis 1875 um 37395; von 18 
bi8 1880 um 307. 

Noch mehr tritt dieſe Ungleichmäßigkeit innerhalb der einzeln 
Bezirke hervor; auch im engiten Gebiete, wie z. B. in dem ir 
bältnifje der Stadtfreife zu den Landkreiſen, von welchen fie uny 
ben find. Sn der Zeit von 1875 bi 1880 vermehrte fich die Le— 
völferung im 

Stadtkreiſe Königsberg. . um 14,87%, 
Zandfreife ⸗ ⸗ ‚68 
Stadtkreiſe Elbing . . 6,68 = 
Zandfreije . . :s 118 = 
Stadtkreiſe Danzig . = 10,84 = 
Zandfreife ⸗ . 2% » 
Bealin . . .. . 15,82 = 
Kreife Teltow . . 14,68 ⸗ 
Kreife Niederbamim . . «» 88 ⸗ 
Stadtkreife Charlottenburg = 17,79 = 
Stadtkreife Frankfurt a. DO. = 5,90 ⸗ 
Kreife Lebuß. . » e» 10 = 
Stadtkreiſe Pofen :» 612 « 
Landfreife WWW . 15,24 = 
Stadtlreife Bromberg . : 880 ⸗ 
Landkreiſe eo... eo 612 » 
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Stadikreife Bredlau.. . . um 13,95 % 
Landkreiſe „2.0.08. 587» 
Etadtkreife Liegnip . s 1821 » 
Landkreiſe ⸗ .. 4132⸗ 
Stadtkreiſe Görlig . . - -= 11,08 =» 
Landkreiſe ⸗ . 6,90 » 
Stadtkreife Erfurt . . . = 10,91 =» 
Landkreiſe ⸗ ...—93416⸗ 
Stadtkreiſe Hannover.. = 15,17 =» 
Landfreife ⸗ .. 814- 
Stadtkreiſe Münfter .1323 = 
Landkreiſe eo 0.0.0 489 = 
Stadtkreife Bielefeld . . = 15,40 » 
Landkreiſe =» 2... 0. WM = 
Stadtkreiſe Bodum. . . = 1790 - 
LandEreije "2.0.08 1459 - 
Stadtkreiſe Kafjel “00 99 »- 
Landkreiſe .. = 5,36 = 
Stadtkreife Wiedbaden . : 15,03 = 
Landkreiſe . 648 » 
Stadtkreije Krefeld . » 1742 = 
Landkreiſe - 644- 
Stadtkreiſe Köͤln...6,93⸗ 
tandfeie » . . . .  » 1092 = 
Stadtkreife Trier. . . . = 13,33 » 
Landkreiſe 220.0. 537» 
Stadtkreife Aahen . . . = 732 = 
Landkreiſe 42 = ee 5 

‚ Rimmt man binzu, daß von den Landkreiſen der Monarchie 
‚ben (17,63°/,), Teltow (14,68°/,), Polen Land (15,24°,,), Mand- 

Gebirgäfreis (15,88%), Bodum Land (14,59%,) die verhält- 
färffte Bevölferungszunahme haben, und findet man unter 

reife, deren Benälterung‘gunahmne nicht über 1%, geftiegen ift, 
"a Gerdauen (— 0,39) auch Elbing Land (— 1,18), Warienmerber 

- I), Dftpriegnig (0,92), Wartenberg (0,32), Militi (0,50), Sran- 
n (0,70), Waldenburg (0,28), Goldberg» Haynau (0,29), 
nau (0,13), Bolfenhain (0,43), Landeshut (— 0,03), Löwenberg 
1), Salfenberg (0,86), Weißenſee (— 0,96), Schleufingen (0,34), 
sieben (0,55), Sonderburg (— 0,47), Tondern (0,62), Sege- 

3 (— 0,51), Herzogthum Lauenburg (0,94), Dfterode am Harz 
43), Hörter (0,00), Obermefterwald (— 0,35), Prüm (0,22), 

berg (0,83), Montjoie (0,66), fo gewinnt man wohl die Ueber- 
ng, daß die Strömungen der Bevölkerung fich nicht voraudbe- 
en laflen, d. b. daß eö nicht möglich ift, dad Bedürfnid ber 

nen Gegenden an Lehrkräften voraus mit einiger Sicherheit 
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gu berechnen. Die Unterrichts-Verwaltung muß fidh darauf beſchrän⸗ 
en, die Erſcheinungen im Auge zu behalten, Hülfe vorzubereiten und 
fie dann dahin zu wenden, wo fie am dringendften verlangt wird. 

Einige Mittheilungen aus den Berichten, welche die Schulauf: 
fichtöbehörden über ihre -Arbeit, namentlih in den Jahren 1877, 
1878 und 1879 erftattet haben, werden die Aufgaben, deren Löſung 
ihnen obliegt, einigermaßen veranſchaulichen. 

1) Der Umftand, dab fi) die Einwohnerzahl von Berlin im 
legten Iahrzehnte von 826341 auf 1122385, aljo um 296044 erhöhte, 
würde bingereicht haben, um der Unterrichtd-VBermwaltung eine nidt 
leichte Aufgabe zu ftellen, denn für die Befriedigung des unterridt: 
lidyen Bephrfniffes einer Bevölkerung von nahezu 300000 Ein 
wohnern würden menigitend 600 Lehrerftellen erforderlich fein. 
Aber im Jahre 1870 war auch für dad Volksſchulweſen der dam 
ligen Bevölkerung nicht audreichend geforgt. Lange Zeit hindun 
hatte ſich die ftädtifche Unterrichtö« Verwaltung damit beholfen, & 
Mehrzahl ihrer ſchulpflichtigen Kinder gegen ein mäßiges, für N 
ärmere Bevölkerung aus Gemeindemitteln gezahlteß, Scyuigelb m 
privaten Elementarſchulen unterrichten zu iaffen und nur eine ge 
ringe Zahl öffentlicher Volksſchulen zu unterhalten. Erſt vor em 
25 Jahren wurde mit diefem Prinzip gebrochen und der Anfın 
mit der Begründung einer größeren Anzahl von Gemeindeſchulen 
damald Kommunalſchulen genannt, gemadt. Bei aller Hingebun 
und Treue ded Begründer diefed neuen Syſtemes Tonnte dadiık 
doch nur langſam verfolgt werden, und ed ift feine Durchfühm, 
erft im legten Jahrzehnte vollendet worden. 

Ende 1870 betrug die Gefammtzahl der auf ſtädtiſche Kofte nin“ 
Gemeindeſchulen und in 18 Privatihulen unterrichteten Kinder 50% 

Im Zahre 1880 empfingen in der Reichähauptftadt 94299 Kir 
der unentgeltlichen Unterricht und zwar 
43277 evang. Knaben, 44597 evang. Mädchen, 
2450 kathol. =» 2444 Tathol. = 
456 jũd. ⸗ 674 jũd. ⸗ 
87 diſſid. = 82 diffid. ⸗in Volksſchulen 

endlich 232 vierfinnige Kinder in Taubſtummen⸗ und Blindenſchulen 
Sie erhielten denfelben in 117 Schulen und 1763 Klaffen, vor 

welchen 1387 in eigenen ftattlidhen Gebäuden untergebracht und welt 
alle mit den erforderlichen Lehrmitteln reichlich ausgeftattet find. 

Mit verſchwindenden Ausnahmen beftehen durchweg bejondet 
Knaben» und Mädchenklaſſen; jede Schule iſt einem Rektor unten 
ftellt; mit einer Ausnahme hat jede ſechs auffteigende Klaſſen, bertl“ 
durchichnittliche Frequenz 54 Kinder beträgt. Selbftverftändiid 2 
fe thatfähhlih in den untern Klaffen größer, in den oberen She 
och erreicht ein nicht Heiner Prozentfag der Kinder das Ziel da 

Schulen. Es waren nämlich befegt (im Durchſchnitt) 
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Kaffe I. mit 40 Kindern, 
s I. >» 47 
:s III. = 53 ⸗ 
IV. =: 56 ⸗ 

V . s 58 = 

8 VI. s 61 * 

Die Aufwendungen für das Volksſchulweſen Berlins betrugen 
im Jahre 1880 ausſchließlich der Baukoften 

4161537,89 Marf, davon 
3456 015,20 Mark für Bejoldung und Remunerirung 

der Lehrkräfte; jo dab auf ein Schulfind 48 Mark kommen. 
1876 betrugen die Koſten der Berliner Gemeindefchulen noch 

2627598,98 Mark, fie haben fih alfo in kaum vier Sahren um 
828 416,22 Mark vermehrt. 

Wie planmäßig und ftetig ſich die Reorganifation des Berliner 
Echulmelend im legten Jahrzehnte vollzogen hat, veranfchaulicyt die 
nachfolgende Heberfidht: 

1870: 53 Schulen mit 615 Slaffen, 
62 = 164 = 1871 M 3 

1872: 71 ⸗ s 853 s 

1873: 76 ⸗ = 50 » 
1874: 82 ⸗ ⸗1068 = 
1875: 89 ⸗ 1155 ⸗ 
1876: 95 ⸗ » 1269 ⸗ 
1877: 100 ⸗ ⸗14365 ⸗ 
1878: 105 ⸗ e 1465 ® 
1879: 107 ⸗ ⸗1605 = 
1880: 117 ⸗ . 1763 > 

Es find aljo in 11 Sahren 64 Schulen mit 1148 Klaffen nen 
antftanden. 

An den gegenwärtigen Schulen arbeiten 
114 Reltoren, 
1082 &emeindelebrer, 

28 Anwärter, 
490 &emeindelehrerinnen, 
28 Anwärterinnen, 

1742 Lehrkräfte, 
rchei nicht eingegäblt find die Lehrer der Zaubftummen- und Blin- 
denſchulen und die etwa 500 techniſchen Lehrerinnen. 

Sn den lebten elf Jahren I demnach mehr al8 1100, in 
dem Sabre reichlich 100, Zehrerftellen neu entftanden; zugleich hat 
“bh der zur Ergänzung der vorhandenen Lehrfräfte Örklaufende 
Pedarf um jpeic etwa 60 erhöht. 

Ein Blid in das Verzeichnid der Berliner Gemeindelehrer zeigt, 
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daß fie aud allen Bezirken der Monarchie zuſammenkommen. Der Stadt 
Berlin und ihrer Unterrichtäleitung fehlt ed nie an Bewerbern; aber 
die Verjorgung der Hauptitadt läßt überall im Lande Rüden entitehen, 
und faft jedes preußifche Seminar arbeitet für die Hauptitadt mit, 

2) DBereitd in den Crläuterungen zu einer früheren Zuſam— 
menftellung (Gentralblatt 1877 ©. 602) ift erwähnt, wie die nädjfte 
Umgebung von Berlin der Unterrichtö-Berwaltung fait noch größere 
Aufgaben ftellte als die Hauptftadt felbft; wie beifpielömeije die 
Bevölkerung der Dörfer Lichtenberg, Nieder» Schönhaujen, Panton, 
Tegel mit Plöpenfee, Borhagen, Friedrichsfelde und Rirdorf, weld: 
1871 21801 Einwohner betrug, fi bid 1875 auf deren 45312 er 
höht hatte, jo daß anftatt 28 Schulklaffen 90 noͤthig gemorden 
waren. 

Die bezüglichen Berhältniffe ließen die Bildung einer el 
ftändigen Kreis⸗Schulinſpektion Berlin-&and geboten erſcheim 
Diejelbe wurde 1877 ind Leben gerufen. Sn diefem Auffichtäher 
find in vier Jahren fernere 58 Klaffen mit 53 Kebrerftellen neu be 
gründet worden, und er umfaßt jegt in 30 Gemeinden 37 Schulen mi 
197 Klaffen, 143 Lehrern, 21 Lehrerinnen, — außerdem 31 Han 
arbeitölehrerinnen — und 11815 Sculfindern, von weldyen 115% 
evangeliich, 187 katholiſch 20 jüdiſch, 13 diffidentifch find. Ni 
aber genügen die vorhandenen Schulflaffen dem Bedürfnifle nit: 
denn ed giebt noch Schulen, in weldhen mehr ald 90, fogar folk: 
in weldyen mehr ald 100 Kinder auf eine Lehrkraft fommen. | 

3) Wie groß auch die Schwierigkeiten fein mögen, weht 
überwinden find, wenn die Herftelung neuer Schuleinrihiam 
und die Beſchaffung der Xehrfräfte für diefelben mit der Zunb 
der Bevölkerung in den Hauptftädten und deren unmittelbatt 
Umgebung gleiden Schritt halten follen, fo wird deren Mebermt 
dung doch durd die Gleichmäßigfeit der dabei in Betracht kommt 
den Verhältniſſe weſentlich erleichtert. 

Erheblich ftärferer Anftrengungen bedarf die Unterrichts »Ter 
waltung, um ihre Ziele in den Provinzen zu erreichen, wo die Ve 
völferung nad Sprache und Belenntnid gemifcht ift, wo die Der 
Ichiedenartigfeit der Bodengeftaltung, und der Erwerböverhältnillt 
ſowie der aud diefen fih ergebenden Bedürfniſſe eine gleichartig, 
Ordnung ded Volksſchuiweſens unmöglich macht und mancherlei No 
behelf unvermeidlich erfcheinen läßt, wie die Beichäftigung von Dur 
derlehrern (in Oſt- und Weftpreußen), die Cinrichtung von Lau 
ſchulen (in Schleſien), von Doppelſchulen (in Heflen-Naffau), 2"; 
Schulen mit verkürzter Unterrichtözeit für Kinder, welche in Kabrilt 
arbeiten oder auf dem Lande zum Hüten des Viehes vermiethet ſu 
(Fabrikſchulen, Hüteihulen, Sommerſchulen). 

Wie eine im Jahre 1871 aufgenommene Zählung ergab, for 
den fi unter ben damaligen Vollsſchulkindern | 



polnifch redende Kinder . - > 2 2 0 ren 431187 
dadon ſolche, welche auch deutfh fpraden. . . . . . 70659 
alio Kinder, welche beim Eintritte in die Schule nur polnisch 
derandennn. .... 360528, 

litthenifch redende Kinde... . 18236 
baven ſolche, welche auch deutſch ſprachen. 83161 
ofie Kinder, welche beim Eintritte in die Schule nur litthauiſch 

MEN rn 10075, 
wendifh redende Kinder . - > 2 2 2 ren 12788 

denen foldye, welche auch deutich fpraden -. -. . . . . 6098 
oflo Binder, weldye beim Eintritte in die Schule nur wendiſch 
anddeennnnn. . 6690, 

mahriſch redende Kinder. 8741 
dadon ſolche, welche auch deutſch ſprachen. . . . 502 

alſo Kinder, weiche beim Eintritte in die Schule nur mähriſch 
(1) 2 8239 

böhmiſch redende Sinder -. >» > 2 > 2 2 2 2 00 1662 
davon ſolche, welche auch deutih fpraden . . . . . . 63 
allo Kinder, welche beim Eintritte in die Schule nur böhmiſch 
verſſanddennnn. een. 1181, 

danif redende ind - > 2 ren 
davor ſoſche, welche auch deutfch fpraden.. . . » » » 4405 

alſo Sinder, welche beim Eintritte in die Schule nur däniſch 
verſtandennn. 21245, 

friefiſch redende Kinder 2 22 2 ren 3824 
davon ſolche, welche auch dentih fprahen . . . . - 2789 
alfe Kinder, welche beim Eintritte in die Schule nur friefiich 
veranden. .. .. 1088, 

2alloniſch redende Kinder -. . . - 2 2 00. . 1577 
davon ſolche, welche auch deutih fpraden. . -. . . . 147 

alfo Kinder, welche beim Eintritte in die Schule nur walloniſch 
befanden 2 en 1430, 
llandifch redende Kinder . . 2 2 0 nen 495 
davon feldye, weiche auch deuti fprahen . -. . . . . 488 
flo Kinder, weiche beim Eintritte in die Schule nur holländiſch 7 

verfbanden > 2 2 2 ren , 
“ua Kinder, welche beim Eintritte in die Volksſchule — 

fein Deut verſtandeenn. en 410380. 

Die polniſch redende Bevölkerung findet fih in Dft- und 
Vepreußzen, Pojen und Oberſchleſien, außerdem in Pommern in 
arı Enklave mit 641 Kindern; die litthauiſch redende in Dit 
steaßen, die wendiſch redende in der Laufig, welche den Regierungs⸗ 
cezitlen Frankfurt a. /D. und Kiegnig angehört; die böhmiſch und Die 
öhriiy redenden Kinder find in ſchleſiſchen Schulen, die däniich 
and die frieſiſch redenden in ſchleswig-holſteiniſchen, die walloniſch 
und holländiſch redenden Kinder in rheiniihen Schulen zu fuchen. 

Dieje mehr als viermalhunderttaufend Kinder haben den gerech⸗ 
a Anfprud darauf, in der Schule zur vollen Beherrſchung des 
Tentſchen, ald der Mutterfprache ihres Baterlanded, erzogen zu 
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werden. Geſchähe ed nicht, fo gingen ſie der meiften Wohlthaten 
ihrer Zugehörigkeit zu einem großen und mächtigen Staatswelen 
verloren; reihe DBildungdquellen für ihr geſammtes inneres, auch 
religiöfes Leben blieben ihnen verſchloſſen, und ihre Erwerböfähigfeit 
würde beſchränkt. Aber auch der Staat hat ein Intereſſe daran, 
alle Volkskräfte, auch Diejenigen an der Peripherie feined Gebietes, 
gu gemeinfamer Thätigfeit ‚heranzuziehen, und zu verhüten, daß ih 
n einzelnen Bezirken die Verſchiedenheit der Sprachen zu eine 
Sceidewand zwiſchen ihren Bewohnern geftalte.e Daraus ergieht 
ſich für die Unterrichts-Behörden die doppelte Pflicht, dafür zu forgen, 
dab ed den bilinguiftiihen Schulen niemald an Lehrern fehle, da 
fie vor allen anderen mit foldyen verforgt werden, und daß dic 
Lehrer nicht nur der deutſchen Sprade ganz mächtig, fondern aut 
zur Ertheilung des Unterrichted in derjelben bei anderd redenke 
Kindern befähigt feten. 

Nach beiden Seiten hin ift in dem legten Sahrzehnte viel x 
Iheben. Beitimmte Anmeifungen für die Ertheilung ded Spradur 
terrichted in den in Rede ſtehenden Schulen find erlaffen, im £r 
minarunterrichte find die angehenden Lehrer zu deren WBerftändn 
und zwedmäßigen Befolgung angeleitet worden und bereitö im Ant 
ftehende Lehrer haben in befonderen Kurfen Gelegenheit erhalt 
ſich für den Spradunterricht beſſer zu befähigen. Die bereits « 
wähnten BerwaltungdsBerichte für 1876—1879 lafjen erkennen, d 
auf den vorbezeichneten verjchiedenen Gebieten erfreuliche Kortidn! 
gemadht werden. 

4) Die Dardführung der Verordnungen wegen des St 
unterrichtes ftößt in der Provinz Oſtpreußen nur auf geringe Eh 
tigfeiten. Im Regierungsbezirke Königäberg haben indbefent 
die Verhältniffe des Ermelandes eine weientliche Veränderung ai: 
ren. Durdy die Erweiterung ded Schullehrer-Seminard zu Braun: 
berg von 60 auf 90 Zöglinge, ſowie durch die Begründung privat 
Bildungd-Anftalten für katholiſche Lehrerinnen zu Guttftadt und it 
Braundberg iſt der Lehrermangel dort überwunden. Nicht nur find alt 

Auch im Regierungsbezirke Gumbinnen, in mweldem inne 
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tılb der drei Sabre 1876 bis 1879: 48 neue Stellen begründet 
worden find, geht ein Kortichritt in den Leiftungen der Schule mit 
teren befferer äußerer Geftaltung und deren höherer Schäßung ſeitens 
tr Bevölferung Hand in Hand. So wurden Hüte: Erlaubnid> 
iheine gelöft: 1874: 5086 

1875: 5232. 
1876: 5564. 
1877: 4828. 
1878: 4376. 
1879: 3511. 

Ebenſo verminderte fih nah den forgfältigen Angaben der 
Schulinſpektoren die Zahl der Schwachen Konfirmanden: 

1874: 676. 
1875: 652. 
1876: 692. 
1877: 552. 
1878: 530. 
1879: 500. 

5) Die Provinz Weftpreußen hat in ihren meiften Theilen 
ne ſprachlich und konfeſſionell gemiſchte Bevölkerung. Im Regie- 
rungs⸗Bezirke Danzig find nur die Kreife Danzig Stadt und El⸗ 
nz Stadt und Land ganz deutſch. Bon den Schullindern des 
dahres 1879 gehörten 54249 Eltern, melde deutſch, 27224 foldyen, 
velhe polmifch reden, an; nur 8940 von den letzteren verftanden 
eim Sintritte in die Schule deutſch. Die hierdurch gegebenen Schwie- 
igfeiten werden durch die ungleiche Befiedelung des Landes und bie 
reße Armuth einzelner Kreiſe erhöht. So fommen auf je eine 
„uadratmeile Landichullehrerftellen: 

im Kreife Berent . . ... 087 
Sata . ... 41 
Danzig Land . 8,4 
Elbing Land 8 

- Marinburg . . . 7, 
Neuftadt ...4 
Pr. Stargardtt. . . 49. 

Im Kreife Berent fommen im Durchſchnitte mehr ald achtzig 
ter auf einen Lehrer; auch find dort noch 2 Wanderlehrer be= 
sitigt. Trotz alledem iſt auch bier ein ftetiger Fortſchritt bemerk⸗ 
ir, fo verminderte ſich die Zahl der verlangten und ertheilten Hüte- 
tlaubnisſcheine in den Stadt: und Landfreifen Danzig und Elbing 
ad dem Kreife Marienburg von 1877 bis 1879 von 485 auf 367. 
n terfelben Zeit vermehrte ſich die Zahl ber Schulllaffen um 23°), 
ie der Lehrkräfte um 22%/,. 
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In dem Regierungs-Bezirte Martenwerder ift die evange⸗ 
liſche Bevölkerung, als die wohlhabendere, in der Tage geweſen, aus 
eigenem Antriebe mehr für ihr Schulmefen zu thun, als die fatho- 
liſche. Ausgleihende Staatöhülfe iſt erft im vorigen Jahrzehnt kraͤftig 
eingetreten. Dadurch ift bewirkt worden, daß die unterrichtlide Ber: 
forgung der katholiſchen Kinder derjenigen der evangeliichen nachſteht. 
Während namlid auf 65 evangeliihe Kinder 1 Lehrer kommt, Io 
entfällt ein jolcher erft auf 93 katholiſche Kinder. Ueberhaupt bedart 
der Bezirk noch der kräftigften Unterftüpung. Obgleich in der Zeit 
von 1877 bi8 1879 = 93 neue Stellen begründet worden find, in 
39 Klaffen die Ueberfüllung befeitigt wurde, fo gab e8 1879 noch 

Klaffen mit 81—100 Kindern 270 
⸗ =» 101—120 ⸗ 178 
⸗ ⸗121- 150 ⸗ 107 
⸗ ⸗151 - 200 ⸗ 46 
⸗ = 201—250 ⸗ 5; 

d. h. es waren 360/, aller Schulklaſſen überfüllt. Bon den übe 
füllten Klaſſen gehörten 70 ſtädtiſchen, 536 ländlichen Schulen ar. 
Außerdem fommt es aber auch noch vor, dab Kinder beim Eintritt: 
in das Schulpflichtige Alter in den vorhandenen Schulen feinen Raum 
finden, wie beifpielöweife im Sahre 1880 in Krojanfe etwa 1% 
Kinder unbeſchult waren. | 

Auch die Rüdfiht auf die fonfelfionellen Verbältniffe und & 
Sorge für Ertheilung des Religiondunterrichte8 an alle Kinder ft 
in dem Bezirke Marienwerder auf große Schwierigkeiten. 

Bon 1185 Schulen des Sahres 1879 wurden nur 
138 ausſchließlich von evangeliichen 
88 ausſchließlich von Tatholiihen Kindern bejudht. 

Zu 344 nur von katholiſchen Kehrern geleiteten Schulen gie 
4522 evangelifhe Kinder; 

zu 455 nur von evangelifchen Lehrern geleiteten Schulen gi“ 
8994 Tatholiihe Kinder in die Schule. 

Es ift, zum Theil nad Ueberwindung mander Schwieriglei 
und unter großen Opfern, möglich geworden, 2743 evangeliidt 
und 5850 katholiſchen Kindern der fonfeffionellen Minderheit Red 
gionsunterricht zu verichaffen; aber 1779 evangeliihe und 3144 lu 
tholiihe Kinder entbehren noch deöfelben, 2400 Kindern, 800 evitt 
eliichen, 1600 katholiſchen, tft er durd Einrichtung paritätiäe 
chulen verſchafft worden. 

6) Die eigenthümlichen Verhältniſſe der Provinz Poſen ha 
die Entwickelung des Volksſchulweſens in derſelben überall aufge 
ten. Durch Verſtärkung der Arbeitskräfte in den Regierungen und 
dem Schulkollegium der Provinz, durch Erweiterung der Lehrerbb 
dungd-Anftalten, durch Bewilligung ſtaatlicher Beibälfe zu den Schri 
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vasbauten, endlih dur Gewährung von Beſoldungszuſchüſſen 
fir die Lehrer ift indei neuerdings viel Zur Förderung ded Schul⸗ 
wind der Provinz geſchehen, wie denn allein im Regierungsbezirke 
Peſen in der Zeit von 1877 bis 1879 nicht weniger als 79 Schul: 
Helen neu begründet worden find und in der ganzen Provinz 1881: 
318 adnungsmäßig beſetzte Lehrerftellen mehr vorhanden waren ald 
1873; dennody bleibt noch viel zu thun, vorzugsweiſe, aber keines⸗ 
wez alein, in den oͤſtlichen und ſüdlichen Kreiſen ded Regierungd« 
bejues Polen, bier find namentlich die Kreife Krotoſchin, Pleichen, 
<hrmm, Schroda, Wreichen beachtenswerth. In denfelben über» 
mit die polnisch redende Bevölkerung die deutich redende in be= 
jendert hohem Grade und die Trennung in dem Volksleben, welche 
durh die verjchiedene Sprache hervorgebracht wird, erweitert ſich 
nch dadurch, daß mit verjchwindenden Ausnahmen die deutich 
redenden Einwohner dem evangeliichen, die polnisch redenden dem 
katholiſchen Belenntnifje angehören. 

Im Jahre 1879 waren in diefen 5 Kreifen 48423 Schullinder 
vorhanden, von diefen gehörten 9380 deutich, 39043 polniſch reden- 
ten Familin an. In den Städten waren 4574 deutih, 8266 pol« 
ai redmde Kinder, auf dem Lande dagegen 4806 deutſch redende, 
30777 polniſch redende Kinder; neben 10 deutſch redenden Kindern 
waren aljo in den Städten 18, auf dem Lande 64 polnisch redende. 

Auf eine Lehrkraft famen in diefen Kreijen 

1877. 1879. 

in den Städten 82,15 80,36 Kinder 
auf dem ande 109,32 10204 ⸗ 

Dabet machen fi innerhalb der bezeichneten Gegend große 
interfhiede geltend; fo betrug der Durdfchnitt der Schülerzahl, 
vide auf einen Lehrer famen, 1879 in den Landjchulen des Kreis 
': Pleihen .125,33, in denjenigen des Kreiſes Schroda 88,5; auch 
merhalb der Kreiſe ſelbſt zeigte ſich eine große Differenz bet den 
"biedenen Konfeffionen, und dieſe wiederum waren in den ein- 
m Kreifen unterrichtlich ungleich verforgt. So famen in ben 
eliichen (meift Diaſpora⸗) Schulen des Kreiſes Wrefchen 36,11 
=, in den evangeliihen Schulen ded Kreifed Krotoihin 79,28 
e auf einen Lehrer. In den katholiſchen Schulen der fünf 
tt famen durchſchnittlich 113,08 Kinder auf einen Lehrer, davon 
* gtöhte Zahl 136,38 im Kreiſe Pleſchen, die Fleinfte 97,86 im 
ze Schroda. Die vorftehenden Zahlen Iaffen bereitd erkennen, 
15 die meiften Schulklaſſen in jenen Gegenden überfüllt fein müffen. 
n welhem Grade died der Fall ift, zeigt nachſtehende Weberficht 
u dem Sabre 1879. 

Es find vorhanden Lehrerftellen für eine Schülerzahl von 
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8 121 161 181 201 241 
Im Kreiſe bis 80] his 1901| bis 160 | His 1801| bis 200 | bis 240 | bis 300 

Krotoihin.. . . 40 44 23 7 4 2 . 
Bleiden . . . 28 26 97 13 5 1 1 
Schrimm . . . 39 48 18 2 1 . . 
Shrova . . . 48 37 9 92 . . 
Bıefden . . . 23 29 9 8 1 2 

Ausgang 1876 
waren vorhanden | 149 | 184 100 22 16 7 2 

alfo 1879 mehr 29 . . 5 . . . 

s» eo weniger . . 14 . 5 2 | 

Die Regierung nimmt an, daß fie, um diefe Ueberfüllung mn 
314 Klaſſen zu bejeitigen, 148 neue Stellen brauche. Auch darf r- 
wartet werden, daß ed nach deren Errichtung nicht mehr vorkommen 
werde, dab die jüngften Sahrgänge der Kinder feine Aufnahme ın 
die Schulen finden fünnten. Died geſchah 1879 

im Kreiſe Krotoſchin an 12 Säulen 
⸗ Schrimm ⸗ 

⸗⸗Wreſchen = 5 ⸗ 
Pleſchen » 2 ⸗ 
nur in Schroda 0 = 

In den Kreifen Abelnau und Schildberg giebt es nebat 
Tatholifchen audy eine ſtarke evangeliſche Bevölkerung polniſcher Zu. 
Die Erwerböverbältniffe find durchgehende wenig günftig, und nit 
unter kräftiger ſtaatlicher Unterftügung laffen fi) nach und nad it 
Hemmniffe überwinden, weldye eine normale Regelung des Stu 
weſens aufhalten. Es waren daher noch im Jahre 1879 einklaffige 
Schulen 

Im greife 

Adenau . . .. 

Shildberg . . . 
0 15 
7 10 

i 

1 

außerdem gab ed im Kreiſe Adelnau von zweiflaffigen Schulen 

2 mit 81—120 Kindern auf 1 Lehrkraft 
4 = 121—150 ⸗ 21 ⸗ 

2 « 151—200 ⸗ ⸗1 ⸗ 
3 = mehr als 200 Kindern =» 1 ⸗ 

mit 1 | mit 81 I mit 121 | mit 151 [me 
bis 80 | bis 120 | bie 150 | bis 200 |und meh 
Kindern | Kindern | Kindern | Kindern | Kindern | 

17 | 

2 
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und 7 mehrflaffige Schulen, wo mehr ald 150 Kinder auf einen 
Lehrer famen, im Kreife Schildberg 7 zweillaifige und 5 mehrklaf- 
he Schulen, mit mehr al8 150 Rindern auf einen Lehrer. Und 
bei aledem waren bei 29 Schulen des Adelnauer Kreijed die jüng- 
Nm Jahrgänge der Schulfinder nicht aufgenommen worden. 

Sclbit in den Kreifen, in welchen das deutſch redende Element 
Rörker vertreten ift, fogar in denen, wo ed vorherrſcht, liegen Die 
Ting wenig günftiger; fo gehören zu den 160 öffentlihen Schulen 
der veſtlichen Grenzkreiſe Meferig und Birnbaum 79 Schulflafjen 
mit mehr als 80 Kindern, nämlich 

29 mit 81 bis 100 Kindern 
26 «= 101 - 120 ⸗ 
19 = 121 = 150 ⸗ 
5 = 15l und mer «+ 

Zu den Ieptgenannten 5 Schulen gehören auch ſolche in rein beut- 
hen und enangelifchen Gegenden. 

In den Kreifen Kröben (mit Kreiöftadt Rawitſch) und Pofen 
kand find 122 fathol. und 38 evang. Schulen. In diefen fommen 
auf einen Lehrer 
weniger ald 80 Kinder: in 18 kathol. und 18 evangel. Schulen 

81 bi 100 = = 26 : 10 
01 » 120 2 =» 30 s :;s 4 

21 = 150 = :- 18 » :s 4 
mehr ald 150 = ⸗ . 2 

ud in diefen Kreifen mußten, und zwar in 19 katholiſchen Schu- 
km, wegen Mangeld an Raum, die jüngften Jahrgänge der ſchul⸗ 
idtigen Kinder zurüdgeftellt werden. 
\ Ein wejentlih anderes Bild bietet dad Volksſchulweſen der 

Aittelftädte der Provinz, ganz befonderd aber dasjenige ihrer Haupt- 
ir on in dem lebten Jahrzehnt eine eingreifende Verbeſſerung 
ttahren bat. 

Die Stadt Poſen läßt in ihren Volksſchulen 6076 Kinder 
hterrihten, von welden 2204 evangeliih, 3498 katholiſch, 374 
"id find; 3053 von ihnen gehören polniſch redenden Familien 
2. Der Unterriht wird in vier einfahen und zwei gehobenen 
xBfchulen ertheilt. Auch in den lepteren fommen durchſchnittlich 
bezw. 55 Kinder auf eine Klaffe; in den-Stadtihulen aber bezw. 
4,12,59, 66. Sm Ganzen beftehen 53 Knaben- und 49 Mädchen- 
liaſſen, an welchen zuſammen 98 Lehrer und 20 Lehrerinnen an- 
rl find. An der Spipe jeder Schule fteht ein Rektor. Schul⸗ 
„.d wird nur in den vier Stadtfchulen gezahlt. - 

Im Regierungdbezirfe Bromberg waren im Jahre 1879 nad) 
“t Zählung der Ortsſchulbehoͤrden 

1582, 10 

“= 2 

s 

s 

uu 1% 8 
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in den Städten 30083 
auf dem Lande 78839 

zufammmen 108922 fchulpflichtige Kinder; 
für dieſe waren eingerichtet 
404 evang. Schulen mit 501 Klaffen, im Durchſchnitte je 1 Klafle 

für 85 Kinder, " 
383 fathol. Schulen mit 487 Klaffen, im Durchſchnitte je 1 Kaffe 

für 106 Kinder, 
28 paritätiihe Schulen mit 161 Klaffen, im Durchſchnitte je 1 Kl. 

für 75 Kinder und 
20 jüdiihe Schulen mit 34 Klaffen, im Durdichnitte je 1 Klaſſe 

für 65 Kinder. 

Mehr ald 150 Kinder fommen auf eine Klafje in 38 Fatholi- 
hen Schulen. 

Sn den Schuien, deren fämmtliche Lehrer evangelifch find, ge 
bören 3403, d. i. 10%,%, der Gejammtzahl, dem katholiſchen; in 
den Schulen, an welchen ausſchließlich katholiſche Lehrer angeftelt 
find, 2033, d. i. 4'/,%/, der Geſammtzahl, dem evangeliichen Befennt- 
niffe an; foweit möglich, ift für den Religionsunterricht der Kinder 
der Minderzahl Sorge getragen worden; indeß hat fidh das nid! 
überall erreichen laffen; für eine nicht geringe Zahl von Kindern, wel: 
des Religiondunterrichteö vorher entbehrten, bat derfelbe nur durt 
paritätiihe Schuleinrihtungen herbeigeführt werden können. Sm 
Ganzen beſuchen 9°, ſämmtlicher Schulkinder paritätifhe Schulen. 

Sn Sclefien ift das Polniihe in den meiften Theilen Mr 
Negierungdbezirfed Oppeln und in einigen auf der rechten Okt 
jeite gelegenen Kreifen ded Regierungsbezirkes Breslau noch Im 
gangsſprache, in den lepteren und in den Kreilen Kreuzburg, Oppel, 
— in evangeliſchen, fonft faſt ausſchließlich in katholiſchen 
amilien. 

Bon Oppeln aus war die Klage über ben Lehrermangel zuer 
und am lauteften erhoben worden. Es wurde 1872 nachgewieſen, 
daß fiebenhundert Lehrer erforderlich jeten, um ihn zu befeitigen. 
In Folge deffen wurde dad evangelifche Schullehrerjeminar zu Kreuz 
burg erweitert, vier Fatholtihe Seminare wurden neu gegrüntel, 
und in der That find 1881 nicht weniger ald 594 Stellen mehr ald 
im Sabre 1873 vorſchriftsmäßig befept gewelen; die Zahl der um | 
befegten Stellen hat ſich nämlid um 89 vermindert und 505 Leh— 
rerftellen find neu errichtet worden. Aud für Schulbauten ift viel 
geihehen. Allein in der Zeit von 1877 bi8 1879 wurden dem Be 
zirke zugewendet 

aud dem Patronatöbaufond® . . . . 57672 Mar. 
Gnadengeihene -. - » > 2 2. 1355 910 ⸗ 
aus dem fchlefifchen Freifurgelderfonde . 326035 > 
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„rund wurde es möglid, audzuführen (bezw. in Angriff zu 
uchmen 
ten Bau von 14 Schulhäufern mit 21 Klaffen an Orten, wo nody 

tane Schule beftand, 
Ya Reubau von 25 Schulhäufern mit 33 Klaffen, wo die alten 
hiuſer baufällig waren, 

den Umbau ven 25 Schulhäufern mit 56 Klaffen und 
fe Erweiterung von 6 Schulhäuſern durch 17 Klaffen. 

Bei all diefen Fertjchritten ift der Nothſtand noch nicht befeitigt. 
Te Regierang ſchätzt ihren Bedarf an neuen Sculitellen noch 
inzer auf etwa 400; und ed muß anerkannt werden, daß die 
tigung nicht zu body fei. 

Denn der Regierungsbezirk Oppeln in dem Nebeneinander- 
bitchen der Montaubezirfe mit ihrer reichen Induftrie und der auf 
Aterban in wenig fruchtbarer Gegend gemwiejenen anderen rechten 
Cieruferfreife. endlich der in befter Kultur ftebenden weftlichen 
Grenztttiſe eine gewiſſe Mannigfaltigfeit von Aufgaben für die 
Sdulrewaltung fteilt, jo geſchieht dies vielleicht in noch höherem 
re im Megterungsbezirfe Breslau mit feinen 11417 polnisch 
tidenden Kindern der Kreile Brieg. Namslau, Oblau, Wartenberg, 
sen velchen übrigend die Hälfte ſchon beim Eintritte in die Schule 
dentich verftebt, und mit feinen in die Kreife Glag, Neurode, Etreb- 
len verftreuten böhmiſch redenden Gemeinden, weldye im Zuhre 1879: 
1482 Kinder zur Schule ſchickten, von welchen ebenfalls die Hälfte 
deim Eintritte in diejelbe jchon deutich verftand. Biel größere Un- 
trihiede, ald dDiefe an Umfang geringe, an Einfluß noch un 
dedeutendere Sprachverichiedenheit bewirken fann, ergeben ſich aus 
der Mannigfaltigkeit der Erwerbs: und Bodenverhältniſſe, die bis- 
reilen innerhalb desjelben Kreijed hervortritt, wie in Reichenbach 
and in Waldenburg. 

Selbftverftändlih wirken dieſe Umftände auf die Geftaltung 
8 Volksſchulweſens ein; jo fommen auf je eine Schule 

im Kreife Waldenburg 2,70 Klaffen 
s ss Schwein 190 = und 
⸗ ⸗Reichenbach 1,90 dagegen 
⸗ ⸗2Habelſchwerdt 1,28 und 
es Mitih 1,17 

Auf eine Duadratmeile fommen 
im Kreile Waldenburg 26 Klaſſen 
- Reichenbach 19 ⸗ 
Schweidnitz 19 ⸗ 
=»  s  SHabelihwerdt 6 ⸗ 
⸗Militſch 58 ⸗ 

In dieſem Regierungsbezirke, in welchem in ber Zeit von 
3 bis 1881: 450 Lehrerfiellen neu begründet worden find, hat 

10* 

“ 

u | 



140 
L 

fih ebenfalls ein erheblicher Lehrer⸗, ein noch größerer Scuiftellen- 
mangel geltend gemadt; noch find mehr ald 200 Schulklaſſen über: 
füllt. Wenn die Zahl der unbefegten Stellen (180) eine verhältnit: 
mäßig große ift, jo bat dies, wie überhaupt in Schlefien, feinen bes 
fonderen Grund in der dort beftehenden Einrichtung der Adjuvanturen; 
jo waren 1879 nur 33 feftdotirte Lehrerftellen, dagegen 204 Adjuvan⸗ 
turen unbefegt. Die Regierung zu Bredlau hat daher die Umwand⸗ 
lung folder in ordentliche LZehrerftellen, in der Zeit von 1877 bie. 
1879 in 94 Fällen, namentlih da durdhgeführt,. wo der Adjuvant 
die fogenannte Laufſchule, d. h. die Schule im Nachbardorfe zu 
verfeben hatte. Außerdem hat fie eine größere Zahl von Adjuvar- 
turen mit glüdlidem Erfolge in Zehrerinnenftellen verwandelt. 

Ebenfo wie im Regierungdbezirke Oppeln, und ebenfo wie dort 
mit Hülfe des Freikurgelderfonds, konnten zahlreiche Neubauten aus 
geführt gverden, allein in den drei Jahren von 1877 bis 1879 
deren 58. 

8) In den Landeötheilen, melde vorzugsweiſe auf Landbau ge 
wiefen find, und in weldyen eine größere Sleichmäßigteit der Leben! 
verhältnifle befteht, al8 in den Provinzen, bezw. Bezirken, ven 
denen bis jet die Rede war, alſo beiſpielsweiſe im Regierung: 
bezirfe Liegnig, in der Provinz Brandenburg mit Ausſchluß ver 
Berlin, in Pommern, in den meilten Gegenden Hannovers, endlid 
auch in der Provinz Sachſen ftellen ſich faft überall gleiche Der 
bältnilfe dar. Im den größeren und mittleren Städten ein lebhaft: 
Sntereffe für das Schulmefen, ein nicht immer von Subjeltividu? 
der leitenden Perjönlidhkeiten freied, aber faft ausnahmslos ar 
willige8 Beftreben, den befonderen Bedürfniffen des Ortes gar! 
zu werden. Die Armenfchulen, Kleinſchulen und ähnliche Einrit 
tungen verfehwinden allmählich; nicht jelten ziert ein Schulhaus mit 
einer Knaben» und einer Mädchen-Volköfchule, welche alle Kinder 
der Stadt aufnehmen, den Ort; biöweilen wird an Orten, welche 
fih mehr in die Länge, als in die Breite auddehnen, alfo den Kin 
dern weite Schulwege veranlaffen, an den Endpunften eine Unter: 
flaffe eingerichtet, jo daß nur die größeren Kinder nach der Haupl⸗ 
Ichule zu gehen haben. Wo die Städte größer find, tritt neben die 
eigentliche Volksſchule häufig eine Bürgerihule, Stadtſchule, Mittel: 
Schule, bisweilen zum Schaden ihrer Entwidelung zugleich als Bor 
ſchule für eine dem Orte fehlende höhere Lehranftalt, haufig abe 
auch in richtiger Erfenntnid des wirklichen Bebürfniffes zur Herar- 
ziehung eined tüchtigen mittleren Bürgerftandes beftimmt. — In 
der unmittelbaren Nähe der größeren Provinzialftäbte mahht fit 
namentlich, wenn diefe Fabrikorte find, oft durch fchnelle Zunahır 
der Bevölkerung ein Schulbedürfnid geltend, dem die häufig armen 
Gemeinden nur ſchwer genügen fönnen. In den eigentlihen Lan 
gemeinden aber ift die Verlegenheit oft noch größer, und die be 
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Rirtigung des Lehrers, mehr noch des Sculftellenmangeld entge- 
zuftehenden Hemmniſſe laffen fih nur langiam überwinden. Co 
elirt es ih, dab im Regierungsbezirke Potsdam nod 30000 
Rinder normalen Unterrichtes entbehren und 252 neue Stellen nö- 
tig jein würden, um ihnen denfelben zu verichaffen, und daß felbit 
im Kegierungsbezirke Frankfurt, deſſen BVerhältniffe eine plan 
misige Ordnung ded Schulweſens erleichtern, noch immer 82 Schul⸗ 
finter auf eine Klaffe fommen. Erwägt man, daß bet diejem Durch⸗ 
ibnitte die Schulen von Frankfurt, Landsberg, Küftrin, Guben, 
Ketttud u. ſ. w. mitgezäblt find, welche günftigere Schulverhältniffe 
daten jo ergiebt fich, dab ed in dieſem Bezirke eine fehr große Zahl 
übrtälter Landſchulen geben muß. 

Denn übrigens die Regierungen der Provinz Pommern von 
dir Biligkeit berichten, mit weldyer die Gemeinden an Schulbauten 
geben, und wenn ald Beleg angeführt werden kann, daß innerhalb 
von drei Sahren im Regierungsbezirke Ködlin 18 Neubauten und 
& Enweterungöbauten, in dem Heinen Bezirfe Stralfund in der- 
ielben Zeit 9 Neubauten und 2 Erweiterungdbauten ausgeführt worden 
ind, je it das immerhin ein Zeugnis dafür, daß ſich dad Verſtändnis 
für den fegendreichen Einfluß der Schule überall im Lande hebt. 

Dadjelbe bezeugt die Negierung zu Magdeburg, melde 
zu berihten hat, dab ſich die Theilnahme der Gemeinden für ihr 
Schulweſen vielfadh in Opfern für dasſelbe, beifpieldweife in Ans 
ichaffung guter Lehrmittel, auch folder, die nicht allgemein vor- 
wihrieben find, fundgiebt, und daß der Widerjpruch gegen neu 
eingeführte Lehrgegenftände, wie weibliche Handarbeiten und Turnen 
lmäglih verftummt fei. Nur über den weiten Umfang, welchen das 
Unwefen mit dem Vermiethen der Kinder dem Hütedienfte, nament- 
ih in der Altmark, annimmt, bat dieje Regierung zu flagen. Gie 
dat indeß felbft zur Verminderung ded Schadens ein zweckmäßiges 
Nittel angewendet, indem fie für alle betheiligten, fogenannten 
hüteſchulen, gleihmäßige Stoffvertheilung vorgefchrieben und dadurch 
wirft hat, dab die Kinder ohne Nachtheil mitten im Jahre von 
inee Schule zur anderen übergehen fönnen. 

Uebrigens Hagt audy die Regierung zu Magdeburg nody über 
Iungel an Lehrern, mehr noch über Mangel an Sculftellen und 
Ei Klage Ichliehen fi die Regierungen zu Merfeburg und 
Erfurt an. Grftere hat in ihrem Bezirke: 

2 Klaffen mit 80 bid 100 Kindern 
16 ⸗ 2101 = 120 ⸗ 

161 ⸗ - 121 = 180 ⸗ 
7 ⸗ ⸗181 = 200 ⸗ 
4 ⸗ ⸗201 u. mehr ⸗ 

Die Beſetzung der erledigten Stellen wird in dem Bezirke durch 
tn ſtarken Ueberkritt von Lehrern in außerpreußiſchen Schuldienſt 
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erſchwert. Allein in der Zeit von 1877 bis 1879 find 66 Lehrer 
‚ nad dem Königreihe Sachſen und den thüringiichen Staaten ge 
ga 

Schulbauten willig zu mahen. An vielen Orten maden ſich die 
Schulhäuſer als die ſchlechteſten Gebäude ded Dorfes kenntlich; die 
Regierung nimmt an, daß zur Beleitigung der größten Uebelſtände 
88 Neubauten nötbig fein würden. 

Dieje Klage fteht übrigens ziemlich vereinzelt, in den meiſten 
anderen Bezirken legen nicht nur Die ftadtiihen, fondern aud vie 
ländliche Gemeinden Werth darauf, gute Schulbäufer zu haben 
So wurden von 1877 bid 1879 im Konfiltorialbezirfe Hannover 
audgeführt: 

Neubauten bet 101 Schulen 
Srweiterungöbauten = 110 = 
Reparaturen :» 85 ⸗ 

Es wurden dazu verwendet: 
aus dem Patronatd:Baufonde . . . . . 9544,63 Marl, 
aus Gnadenbewilligungen . . . . 6411,00 ⸗ 
aus Kirhenärar . 2 2: 2 3111,53 = 
ang Schulvermögen . . . 2. 2... 51 336,63 — 
aus den Mitteln der Gemeinden und der fon- 

ftigen Berpflichteten . . . . . . 1724 972,56 

1 795 376,35 Marl. 

Auch in anderer Beziehung find in diefem Bezirke die Mr 
hältniffe zu günftiger Entmwidelung gelangt; fo hat ſich die Yb 
der Lehrerftellen von 1873 bis 1881 um 208 vermehrt, und M 
Zahl der unbeſetzten Stellen tropdem um 68 vermindert. Die Zahl 
der Klaffen ift zwar nidht, wie in der Grafſchaft Bentheim, dem 
Auffichtöfreife des Dber- Kirchenrathed zu Nordhorn, derjenigen di 
Lehrerſtellen gleih, aber die leptere bleibt nur etwa um 20 hinter 
ihr zurüd. Die Zahl der Schulen verhält fih zu den Klaffen, wie 
100 : 155, ein recht günftige8 Durchſchnittsverhältnis. 

In den anderen Theilen Hannovers ftehen der Görberung v | 
eiten Schulweſens mancherlei anderwärts nicht gekannte Schwieri 

ngen. 
Auch koſtet ed im Merfeburgiichen Mühe, die Gemeinden zu 

entgegen; zum Theil in der Geſetzgebung des Landes begründete. 
ZTropdem ift e8, wie aud den weiter unten folgenden Zuſammen- 
ftelungen hervorgeht, auch dort rüftig vorwärtd gegangen, An et 
zelnen Orten wurden der betreffenden Behörde intereffante Aufgaben 
geftellt, fo in Wilhelmshafen. Diefe jept 12592 (8313 männlidt 
4279 weibliche) Einwohner zählende Stadt, in fürzefter Zeit au 
dem vormald oldenburgifhen Dorfe Neu Heppend emporgeblült, 
hatte noch 1874 eine vierflaifige Schule; eine große Zahl von Kin 
dern war unbeſchult, andere bejuchten die Dorfihule zu Alt«Heppend 
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in Oldenburg. Ausgang 1879 beftanden dafelbft außer ben Unter: 
Kfm eined in der Bildung begriffenen Gymnaſiums und einer 
fünfllaffigen höheren Mädchenfchule: eine vierklaffige Mittelſchule 
mit 141 Kindern, eine achtklaſſige Volksſchule im Mittelpuntte der 
Statt mit 498 Kindern und in den beiden größten Borftädten 
Ehah und Neu⸗-Heppens) je eine dreiklaffige Volksſchule mit bezm. 
1:0 md 155 Kindern. Die Zahl der an diefen Schulen beichäf- 
tizten Lehrer beträgt 18. 

In dem Konfiftorialbezirfe Aurich beſtehen noch in weitem 
Umfinge das Snftitut der Schulgehülfen, das find Lehramts-Aſpi— 
tanten, welche nach einer vorläufigen Prüfung ald Hülfslehrer oder 
m Orten, wo ed nicht angeht, ſelbſtändige Stellen zu begründen, 
st Echulhalter befchäftigt werden. Das Konfiftorium ift eifrig 
demüht, die Schulgehülfenftellen in feitdotirte Xehrerftellen zu ver- 
wandeln, und bei mehr ald einem Drittheil derjelben ift ihm dies 
elungen. 

Tas fatholifhe Konfiftorium zu Osnabrück hat, wie die 
Regierung zur Breslau, den Berfud der Anftellung von Lehrerinnen 
mit gutem Srfolge gemacht und diefe nicht nur für Mädchen-, fon- 
dern andy für gemiſchte Unterklaffen verwendet. 

9) Einen verhältnismäßig ſehr großen Aufihwung hat das 
Vellsſchulweſen in der Provinz Schleswig-Holftein genommen, in 
welcher ebenfall8 neuerdings vielfach Lehrerinnen Anftellung finden. 

Ausgang 1879 waren in der Provinz vorhanden: 
ꝛ den Städten u. Flecken 187 Schulen mit 910 Kl., 812 Lehrern, 121 Lehrerinnen, 
sch dem Lande . 1659 ⸗ .„ 2424 » 2398 +» 10 ⸗ 

zuſammen 1846 Schulen mit 3334 Kl., 3210 Lehrern, 131 Lehrerinnen, 

in den Städten kommen jetzt im Durchſchnitte 4,8; auf dem Lande 
1.4 Klaffen auf eine Schule; 
u begründet find 32 Mittelihulen mit 154 Lehrkräften; außer: 
“m find die Kleinſchulen und Nebenſchulen zum größten Theile 
-eitigt oder im Wandel begriffen. 

Die Aufwendungen für die Schulen betrugen Audgang 1879 
Stlih: 

"den Städten und Fleden . . - » . » . 2212506 Marf 
dem kande 2 2 nenn. 4375731 ⸗ 
TImmen . - . 2.2.6588 237 Mat. 

: fommen davon aufden Kopf: der Bevölkerung, der Schulkinder, 
in den Städten und Fleden . 40,62 Mar, 
davon Leiſtung der Gemeinde . 4,67 30,12 = 
auf dem Lande . . .».. 6,2 32,31 ⸗ 
davon Leiſtung der Gemeinde. 4,39 2294 = 

In diefen Summen find die Cinnahmen aus dem Schulvermö- 
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gen und aud dem Schulgelde, nicht aber die aus den ftaatlihen 
Bewilligungen einbegriffen. Uebrigens wird Schulgeld faft nur 
noch in den Städten und in diefen meiftentheild bloß bei gehobenen 
Schulen eingezogen. Neubauten find von 1874 bis 1879 einichlieh- 
ih: 227 audgeführt worden. 

Aud der Schulbefud ift ein beflerer geworden, und bie Ge— 
meinden haben fi, wenn aud nur allmählich in die ftrengeren Bes 
ftimmungen wegen ded Sommerſchulbeſuches gefunden, welde in 
der legten Zeit auch auf die unter däniſcher Geſetzgebung ftehenden 
Schulen ded Bezirkes Mögeltondern auögedehnt worden jind. 

Noch 1873 waren 21,95), der Schulfinder von dem Sommer: 
ſchulbeſuche Dispenfirt; d. b. fie hatten die Vergünftigung — wenn 
man dad jo nennen darf — verfürzter Unterrichtözeit in den Som: 
mermonaten erhalten: 1876 waren ed 18,56°%/,; 1877: 17,94%: 
1878: 17,38%; 1879: 16,12%. 

Bon den Städten haben namentlich Kiel, Flensburg, Alten 
ihr Schulwefen umgeftaltet. 

Sn Altona beftanden vor 12 Jahren 3 Freiſchulen und 2 Halb 
tagsſchulen, fonft war der gefammte Volksſchulunterricht privaten 
Händen überlaffen. 

1879 beſaß die Stadt Altona, nachdem fie für Schulgrunbftüde 
und Schulhäuſer 1040938 Marf verausgabt hatte, zur Beſchulun— 
ihrer 11 bi8 12000 Sculfinder: 

1 höhere Mädchenfchule mit 10 Kl., g Lehrern, 6 Lehrerinnen, 
17 » ⸗ 1 Knaben⸗Mittelſchule⸗ 1 

1 Mädden = =» : 9:6 = 5 ⸗— 
4 Knaben-Bürgerfhulen » 28 » 238 = 
3 Mäddhene = = e 22 =» 11 = ll ss . 
4 Knaben Freildhulen 24 : 4 ⸗- 
4 Mädchen-⸗⸗ :» 18 s ]2 = 6 ss 

10) Während Schleswig⸗Holſtein nad Bodenverhältniflen, 
Lage der Gefepgebung und Stand der Induftrie und des Ader 
baues bet allen graduellen Unterſchieden doch einen einheitlichen Ch: 
tafter bewahrt, fo ift diefer für die Provinz Heflen-Raffau ſchweret 
zu finden. Gebildet aus dem früheren Kurfürftentyum Heller 
Kaffel, dem Herzogthum Naffau, der sandgrafichaft Heflen- Homburg | 
mit Meijenheim, der Stadt Frankfurt a. / M. und Heinen Theilen von 
Baiern und von Heffen » Darmftadt, jchließt die Provinz auch in 
Bezug auf Volkscharakter, auf Fruchtbarkeit des Bodens und auf 
Erwerböverhältniffe die größten Gegenfäge in fih. Natürlich fomml 
dad auch in Bezug auf die Volksſchule zum Ausdrude. Im Rr 
gierungsbezirke — haben ſich nicht nur Städte mit 
Frankfurt, Wiesbaden, Oberlahnſtein ein blühendes Schulweſen 
geſchaffen, ſondern man findet ſolches auch in kleineren Städten, und 
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chtt Dörfer, welche ſich einer befonderen Snduftrie erfreuen, wie die 
th ihre Thonwaaren berühmten Drte Grenzhaufen und Höhr, ha⸗ 
kn ihre Mittelihule. Dagegen bleibt auf dem Zaunud und dem 
Venewalde noch viel zu thun. Co giebt ed auf letzterem nody viel« 
iad Doppelfchulen der Art, daß einem einzelnen Lehrer neben der 
Vriergung der Schule an feinem Wohnorte nody diejenige einer bid 
4tadkm entfernten zweiten Schule obliegt; nicht jelten liegt zwi» 
‘ben kiden Schulen eine Höhe, deren Ueberſchreitung während eines _ 
incazen Winters bisweilen nicht möglidy ift. Sn ſolchen Zeiten muß 
tie zweite Schule feiern. Bei der Armuth der Gemeinden in jenen Ge» 
zeit Abhülfe nur bei Bewilligung erheblicher Beträge aus Staatd- 
te möglih. Neugründungen von Scuien haben im Regierungs- 
beitle Wieöbaden 1877: 23, 1878: 13, 1879: 31 ftattgefunden. 

Der Regierungsbezirk Kajjel hatte 1879: | 
642 einklajfige Schulen, 
340 Halbtags⸗ ⸗ 
146 dreiklaſſige => mit zwei Lehrern, 
113 mehrflaffige 

‚Ad bier war mit der Berwendung von Lehrerinnen (46) ein 
zinizer Verſuch gemacht. Gegenitand befonderer Sorge war die 
Perſtelung neuer Schulförper, die Theilung von Schulliaffen und 
die Aufführung befjerer Schulhäufer. So berichtet die Regierung, 
daß fie durch die Erweiterung von 19 biöher einklaffigen Schulen 
radezu geſundheitsgefährliche Zuftände befeitigt habe, und daß fie 
5 diefem Grunde wegen der Berbeflerung von 34 anderen Schulen 
«tbandle. In der Zeit von 1877 bis 1879 find im Bezirke 127 
<hulbanten, davon 85 Neubauten, theild vollendet, theild in Angriff 
nommen Worden. 

11) Eine gleich rege Thätigkeit auf diefem Gebiete ift aud dem 
\jierungöbezirte Minden (Weſtfalen) zu beridten, wo bis⸗ 
len ein ftarfer Widerfprud der Gemeinden zu überwinden war, 
mo nad) Ausweis der nachfolgenden Tabellen nody viel zu thun 
“ib. Sm der Zeit von 1876 bid 1879 wurden ausgeführt: 

36 Neubauten für. - 0 2 2 2.2.2.2. 656667 Mark 
3 Ermeiterungäbauten und Hauptreparaturen . 120315 — 

9) wurden vollendet 19 Neubauten für. . . 196710 = 
An 81 Orten ſchweben Verhandlungen wegen ded nöthigen Baues. 

Wie im Regierungsbezirke Minden, jo ilt auch in den anderen 
Sütrten der Provinz Weſtfalen von einem Mangel an Lehrern 
ine Rede mehr; dod haben die 157 Stellen, welche in den lepten 
:St Jahren in dem Regierungsbezirke Münfter neu begründet 
nad, nit genügt, um die Durchſchnittsfrequenz der Schulllaffen 
daB richtige Maß zu bringen. 
Nachhaltiger hat felbftverftändlid die Begründung von 712 
<telen im Regierungsbezirke Arndberg gewirkt; in diefem find 
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auch gehobene Volksſchulen in größerer Zahl entftanden und Mittel: 
ſchuleinrichtungen mit den Volksſchulen verbunden worden. 

12) Im NRegierungsbezirte Koblenz (Rheinprovinz) be 
ftanden 1879 1047 Volksſchulen, 6 höhere Stadtſchulen, 4 höhere 
Mädchenſchulen, und 2 an Volksſchulen angeſchloſſene Mittelichul: 
einrichtungen. Bon den Volksſchulen find 858 einflaffig, 189 mebr: 
klaſſig; die große Zahl einklaffiger Schulen, von weldyen einige ſehr 

. geringe Frequenz haben, erklärt fid) aus dem Bedürfniffe der Ge 
birgögegenden, wo häufig für eine recht Fleine Gemeinde eine be 
fondere Schule eingerichtet werden muß, weil ed nicht angeht, bie 
Kinder in einem Nachbarorte einzufhulen; ferner fommt die Rück— 
fiht auf die Eonfeifionelen Berhältniffe in Betradht, endlich der 
Wunſch der fatholiihen Bevölkerung, Knaben und Mädchen getrennt 
unterrichten zu lafjen. 

Es haben demnad eine größere Anzahl einklaffiger Schulen 
eine geringe Frequenz; neben ihnen beftehen aber auch überfalt: 
Schulen, fo haben 52 einklaffige Schulen mehr als 80, darıfnta 
36 mehr ald 120 Kinder, und bei 54 Klaffen an mehrklajfigen 
Schulen wird die Zahl von 80 Kindern ebenfall8 überfchritten. Für 
die Befonderheit des Bezirkes bezeichnend iſt ed, dab neben 717 
katholiſchen Lehrern 194 katholiſche Lehrerinnen, aber neben 50% 
evangelifchen Lehrern nur 6 evangeliiche Lehrerinnen anftellt find. 

Der größte Schulfreiß der ganzen Monarchie ift derjenige de 
Regierungsbezirkes Düffeldorf; derfelbe umfaßt: 

295 einklaſſige Syſteme 
300 zweiklaſſige 
234 dreiklaſſige 
128 vierklaſſige 
59 fünfktaffige 
60 ſechsklaſſige 
24 ſiebenklaſſige 
3 adhtklaffige 

Die Zahl der vorſchriftsmäßig befepten Stellen im Regierung: 
bezirfe hat fi von 1873 bid 1881 um 1268, die der Lehrerftellen. 
um 1010 vermehrt; und bei alledem gab ed 1879: | 
85 Klaffen, davon 13 an eintl. Schulen, mit mehr ald 100 Kindern 

689 Klaften, davon 60 an einkl. Schulen, mit 81 bid 100 Kindern. 
Wie bereitd mehrfach erwähnt tft, läßt fich die Ueberfüllun: 

der einzelnen Schulklaſſen, namentlich wo fidh diejelbe bet einklaifi- 
gen Schulen herausſtellt, nur ausnahmsweiſe durch Umbildung de 
Schulbezirke bewirken; denn wo wenig beſuchte Schulen eingericht: 
find, ift die eben an Orten geichehen, von denen aus die Schu 
finder das nächſte Dorf nur ſchwer erreihen können. Einen Beles 
dafür bietet die Vertheilung der Schulfinder in den beiden Kreiſen 

us vavn vd 
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"chen und Rheinbach, Regierungsbezirk Köln, an den Bor: 
re der Eifel, wo 23 Schulklaſſen mit einer Frequenz von mehr 
:: 0 Kindern und gleichzeitig 64 Klaſſen mit weniger ald 60, 
zur 13 mit weniger ald 40 Kindern beitehen. 

I:h in dem bezeichneten NRegierungsbezirfe, und zwar in 
:..: Iheilen deßjelben, ift neuerdingd viel für die Heritellung beſſe— 
« Stulbäuier geichehen. Zu dieiem Zwecke wurden in der Zeit 
::2 1877 bis 1879, beide eingeichloffen, aufgebradt : 

im Kreile Bergheim . . . 37271 
Bonn . . . .. 156805 
sch ..... 9373 
Köln Land. . . 159784 
Eudfirhden. . . 53202 
Gummerödbah . . 17140 
Mülheim . . . 125 387 
Rheindah . . . 43140 
Sig .- . 2. ....98449 
Ralbröl . . . 1V5701 
MWipperfürttb' . . 3159 

zulammen 832185 Marl. 

Bine gleihe Opferwilligkeit bethätigte fih im Regierungöbe- 
"& Itier; im dem vorbezeichneten Zeitraume wurden in den 
ren Bitburg, Merzig, Oitweiler, Prüm, Saarlouid und St. 
— adel 32 neue Schulhäufer, davon 5 mit Staatöhülfe, in den 
ren Zrier, Bittli, Saarburg, Eaarbrüden und Daun 60 nene 
<Zuibinier, Davon auch nur 5 oder 6 mit Staatöhülfe, gebaut. 
ruh wie im Konfiltorialbezirte Aurih die Schulgehülfen, jo 
:.ten im Regierungsbezirke Trier noch mehrfach Schulaſpiranten 
endet, um kleine Schulen zu verſorgen; bier wie dort wird 

ibdten Erſatz durch vorſchriftsmäßig geprüfte Lehrer umd außrei- 
"it? Dotation der betreffenden Stellen Bedacht genommen; den⸗ 
> teitanden 1879 im Kreiſe Prüm noch 22, im Kreiſe Bitburg 
m Kreile Trier Land 19, Wittlich 18, Daun 13 folder Schulen. 

Im Regierungsbezirke Aachen waren im Fahre 1879 von 620 
"ırden Schulen nur 297 einklaffig; dagegen von 32 evangelijchen 
-Halfig, Die meiften von dieſen haben jehr geringe Frequenzen; 
: unter den fatholiihen einklaifigen Schulen giebt es ſchwach 
Ste; dennoch fehlt ed auch in dielen Bezirke nicht an über: 
n Klaſſen; an ſechs Schulen mußten 1879 die jchulpflichtig 
zertenen Kinder wegen Mangeld an Raum zurüdgewieien wer- 

.: eine einklaſſige Schule zählte 175 Kinder und felbft an 12 

.zäatfigen Schulen gab es Klaffen mit mehr ald 100 Kindern. 
13) Im den Hohenzollerufhen Landen famen 1879 auf eine 
...tratmeile 5,3 Schulen, auf eine ſolche Schule in den Städten 
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2,4 Klaffen, 2,2 Lehrer, 171 Schüler (alfo auf die Klaffe 71), auf 
dem Lande 1,4 Klaffen, 1,3 Lehrer, 81 Schüler (aljo auf die Klafie 
57). Die Zahl der Schüler, welche auf einen Lehrer entfallen, ift 
durchweg auf dem Lande geringer als in den Städten, nämlich im 
Dberamtöbezirke: 
Gammertingen (42 Einw. auf 1 Q.km) in den Städten 86, auf d. Lande 70 
Haigerloch (86 + -1 +) ⸗ ⸗ 78, 682 
Hechingen. (84 ⸗ «1 +.) ⸗ ⸗ 79, . . 6% 
Sigmaringen (48 - +1 +) ⸗ . 64, .. 5 

Die Frequenz betrug 
unter 50 in 46 Klaflen 26°, der Gefammtzahl 

36 1%,  ® = 51—60 » ® 2 / 0 
61—70 » 39 „22%, = : : 
71-80 » 30 : 17%, » eo 0“ 
81—90 =» 13 ⸗ Top = . 5 
91—10 - 7 ⸗ 4°), ⸗ ;.“ 
101—123 =» 6 ⸗ 3%, ⸗ ⸗⸗ 

Für Schulbauten wurden aufgewendet 

1874— 1876 158 235 Marf. 
1877 — 1879 263 831 Mare. 

So unvollftändig die vorftehenden Notizen fein mögen, je mer: 
‚ ben fie genügen, um ein Licht auf das große und vielgeftaltige Ir- 

beitöfeld der Schulbehörden zu werfen; um erkennen zu laſſen, dh 
dieje überall befliffen find, den ihnen anvertrauten Kindern geordne 
ten Unterricht zu verfchaffen, daß fie die vorhandenen Schäden erken⸗ 
nen und befämpfen; endlid werden dieſe Mittheilungen dazu dienen 
Tönnen, die umftehenden Tabellen einigermaßen zu erläutern. 
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| Aachweiſnng 

über 

die Hahl der vorhandenen Lehrer- und Lehrerinnenftellen an 

den öffentlichen Volksſchulen, und über deren Befehung zu 

Anfang uni 18831. 



Negierungs- x. 

Bezirk. 

Runmr. 

Königsberg 

Gumpbiumen 

I. Provinz Oftpreufken 

Summe a und 5 

1 Danzig . 

‚1 Marienwerder 

II. Brovinz Weftpreufien 

Summe a und 5 

.| Stadt Berlin. 

.| Botsdam 

I Brantfurt . 

111. Provinz Branden- 
burg . . . .. 

Summe a und 5 

150 

nach Konfeifion 
bzw. Neligion. 

2487 
118 

1722 
64 

1990| 497 
52 36 
8 4 
64. 

501 . 
3 . 

4391 |s864| 537] . 
— —— 

4391 

640] 447 2 
83 30 1 

1049| 726| 20 
39 9 

3708 
146 

4209 
182 

1089 
122 

1795 
48 

1173 
47 

2884 |1689 
170 

22 
122 1 

3054 |1811]1220| 23 
— — 

3054 

a 1340 55 2 
615 | 550| 451 20 

a | 2727 2713| 14 
b 167 | 161) 6 

a 2267| 30 
b 9 L 

6320 
801 872 51 

1293 ı21l 150] 22 | 
— — — 

1293 

ordnungsmäßig 

A. 

Ordentliche jet 

2. 

Davon (Kolonne 1) | 

beſetzt. 

1883 
82 

1640 
64 

489 Il 
36 

3523 
146 

3669| 535] . “ 
— — — 

4194 | 

628 “ı | nd 
3 al.ı 

1010| 719| 18 
ss 8 . 

20 Br 

6957! 149| 22 | 108 
— — — 

7128 
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er. z:b Rebrerinnen- Stellen. 

3 4. 
n ꝛc alt befegten Stellen Bor ben nicht beſetzten Stellen (Xofonne 2. b) 

tem 2. b) find 
- b. 

' Suzzı | feit weniger als 

8. b. c. 
werben burch unge» [werben durch geprüfte : 

lediat (PBräparanden 2c.) ren Schule oder Klafie Berforgung 
gi. verwaltet. ꝛc. mitverſehen. j 

=: Asjepal. | Tatb. jud. engl. | katb. | iitd.| eval. | kath. | jübd.f ea. | fath. | jüd. 



Regierungs- ac. 

Bezirk, 
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B. 
Sichrerinnen» (Adjnvanten-, Sehülfen- 2c.) Stellen. 

7. 8. 

ı 3a ridt beſetzten Stellen Bon ben nicht befeßten Stellen (Kolonne 6. b) 
traue 6. b) find 

1. db. b c . 8. . 

» : werben durch unge» Imerben durch geprilfte . 
Nm ſen More ale prüfte Lehrkräfte Lehrkräfte einer ande- —— 5 — 
nee febin en (Bräparanden 2c.) [ven Schule ober Maffe| Berforaun 
a ertedigt. verwaltet. x. mitverfeben. 8 B 
I: lengf. | Tatb. | jtid.! engl. | kath. jüd.J engl. | kath. | jlid.f engl. | kath. | jüb. 
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A. 

Ordentliche fel 

1. 2. 

Regterungs- ır. Anzahl derfelben Davon (Kolonne |) 

8 
* Bezirk. A. 

E innen» | fiber- | nach Konfeifionf orbnungsmäßig n 

& Rellen. | haupt. bzw. Religion. beſetzt. hf 

eval. katb.! jud. eval. Ifatb.! jüb.jenal. 

| em eat" 
. a 11506 11497] 9 | . 1 1477 8| .|% 

2.1 Köln .». . 2 20. 1; 9 2.1. Pa u Br 

3. | Stratfund ra a u 56 1 | - 1°, 

IV. Provinz Pommern 

Sunme a und 5 | 4033 s016) 18 | . 3941 16 | 4 
— — | — — u‘ 

4033 3957 

j [: 1936 | 6781199 59 | 62611130! 57 |3 © 
| Polen. b aaa fa... 

a lırze | eos! ssıl a2 | 587] 515) so 16 
2. | Bromberg | a *31 32 —,4531 2 sis 

| | 

3112 |1281|17301101 13 68 
V. Provinz Pofen. 3; 58| 47 ' 9 o u 1645 9. 

Summe a und b 3170 ha2slızasltos | 12e0l16541 98 |® | 

3170 3012 
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A. 
co and fehrerinnen« Stellen. 

J. 4 
: tee acht beſetzten Stellen \ ; estesse 2.6) find Bon ben nicht befegten Stellen (Kolonne 2.b) 

2. b. 2. b. e. 
Dar ’ werben burch unge- [werden burch geprüfte . 
ea (et wenigen AI | prüfte Leprträfte |Behrkräfte einer ande-| fm ohne Jede 
335 en er (Präparanden ꝛc.) Iven Schule oder Klafſe Berforgun 
Di edigt. verwaltet. ꝛc. mitverſehen. gung. 
136. jlengl. | kath. | jüd.| engl. | kath. jüb.]| evgl. | kath. I jitd.] engl. | kath. | jud. 

11* 



Nummer. 

RNegierungs>- ıc. 

Bezirk, 

Stettin 

Kösitn 

Stralfund 

Summe a und 5 

Bofen . 

Bromberg 

V. Provinz Pofen . . 

Summe a und 5 

156 

Hiülfsteh 

5. 6. 
Anzahl derjelben Davon (Kolonne! 

&. 

über- | nady Konfeffton | ordnungsmäßig 

haupt. | bzw. Religion. bejett. | 

eval. kath. ittb.| engl. | Tatb.| jud. eval. 

. . . . . | 

4 4| .|. 3 
4 4|. . 2 

4 4|. . 3 
4 4. . 2 

8 8| - . 5 . . 
7117777 

8 2ı 14. 2 

| | 1 

3 2 1 2| 1|. 

8 el ı alı 
ey 717 
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B. 
„neuen: (Adjuvanten:, Gehülfen- 2c.) Stellen. 

fi 8. 
Mt befeßten Stellen . 
NM 6. Na find Bon ben nicht befeßten Stellen (Kolonne 6. b) 

a b. 
7 

a. b. 
*6 werden durch unge⸗ werden durch geprüft 
ne Kit meniger ale prüfte Lehrkräfte Lebrkräfte einer ande: —— — — 

on * fedigt (Bräparanden 2c.) ſren Schule ober Klaffe| gerigr i 
Br verwaltet. xc. mitverfeben. rſorgung. 

SJjengl. | fatb. jud.J eval. | karh. Jjud. evgl. hkath.jud. eval.kath juld. 
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Regierungse ıc. 

Bezirk. 

Breslau . . 

Liegnitz 

Oppeln 

Vl. Provinz Schlefien 

Summe a und 6 

Magdeburg . 

Merfeburg 

Erfurt . 

Die drei Stolberg‘ 
en en 

VII. Provinz Sachen 

Summe a und 5 

A. 
Ordentliche fi 

Anzahl derſelben 
1 2. 

Davon (Kolonne | 

‚| über» 
. haupt. 

ẽ 

nach Konfeſſion 

bzw. Religion. 

[eogt.ı katb.j iftb. 

orbnungsmäßig 
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A. 

se and Pehrerinnen- Stellen. 

d. 4, 

i va ai nen Bon ben nit befetsten Stellen (Rolonne 2. b) 
Aeitat 2. 

ur b. 2. b. 
X werben durch unge⸗ werden durch geprüfte 
„ai I Deniger are prüfte Lehrkräfte jRehrfräfte einer ande] ID ohne jede 
Ir Bi (Bräparanden 2c) Iren Schule oder Kae] unterrichtliche 
in ledigt. verwaltet. 

c 

2c. mitverfeben. Verforgung. 

eogl. | Kath. | jüd.]| engl. | katb. | jüd.I engl. | Tath. | jüb. 



Nummer. 

Hülfslehte 

| 

Regierungs- x. Davon Rolonı 3, f 

8. b 

nit 

beſetzt. be 

evgl. | Tath.| jüib.fenal. Ir 

359 : 1761 1883| . I 73 | 1501 . 1108 

Bezirk. 

Breslaı . | 

Liegnitz 136 % 40) . ö8 3 . ® 

Oppeln «01 a 877 

VI. Provinz Schlefien 

Summe a und 8 

Magdeburg . , 

Meriburg -. . * . | : 

Erfurt . ; 

Bil fatenien. ||} 
VII. Provinz Sachſen 

Summe a ınd 5 
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B. 
scterinnen- (Abjuvanten-, Sehülfen- ac.) Stellen. 

7. 8, 

sn richt befegten Stellen 
Eh 

eeisene 6. b) find Bon ben nicht befegten Stellen (Kolonne 6. b) 

ı b. b c. 
werben durch geprilfte find ohne jebe 

8. 

werben durch unge» 
Lehrkräfte einer ande⸗ 

t ten fett weniger ale prüfte Lehrkräfte 

ea | 6 Monaten er (Bräparanden 2c.) [ren Schule oder Klaffe ne 
wu verwaltet. ıc. mitverfeben.. 8 8 R Iiiib.) enaf. I Latb. I jüb.leval. | kath. | jilb. 
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A 
Ordentliche felt 

Regierungs- x. 

2. 
Davon (Kolonne 1)i 

Bezirk. 

Nummer. 

Schleswig ... 
VII. Provinz Schles · 
wig · Holftein. 

Summe a und b 

Hannover 

Hildesheim 

Stade. . 

Dtterndorf 

Dsnabrüd, evg. 

Dsnabrüd, Tath. . . . 

Aurich. 

Nordhorn. . . 

Stadt Dsnabrüd . . . 

Mofter Locum . . . . 

Niederfär 8% e Tr ER SH 
Ganze Provinz . 2 »p on om mp op m op op pP ap m 

IX. Provinz Hannover | 3 

Summe a und 4 

®. [ 

mid 
beſetzt. bele 
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her: und Lehrerinnen. Stellen. 

3. 4 

Les? —5— ar Stetnen Bon ben nicht beſetzten Stellen (Kolonne 2. b) 

ur b werden dur d * uf erben durch unge- werden durch geprüfte 
in t Benaten ſeit iger nie prüfte Lehrkräfie PLehrkräfte einer ande im ohne jede 
a wer er⸗ febiat. (Bräparanden zc.) Iren Schufe oder Klaſſe r errichtliche 

eriebig verwaltet. ꝛe. mitverfeben. erforgung. 
at Li eval. | kath | jüd.] engl. | Tarh. | jüd.] engl. | Kath. | jäd.] ewgf. | fatb. | jüb. 

H...| 56 |. I. I.I 3 2 |. 
| J | . | 1 | 1 1 . | . 

“ehahai.tlel.| 
4 58 66 34 2 

.Isı!l .| 58 | 50 

I. 1. | 
/ . . 1 

2 . 68 16 1 

' . 1 . 2 

a j 2 . 

‚I: 15 115 
|. 3 1 9 , 

I” “ j j " 
| . 

| . 

| | | 
| | 
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Hülfélehre 

b. 
Davon (Kolonne 5) | 

b 

5. 
Anzahl derjelben Negierungd- ıc. ſtellen. 

Bezirk. Lehrer: 

Nummer. 

Schleswig 

VIII. Provinz | Sites 
wig » Holftein. | | 

Summe a und 5 341 | 341 . | -. | 331] . | . 110. 
— — | Nass mem —— — — Al 

341 331 u 
| 

1.| Saınver . .... 1; ‚ 2 | 6 1. 

2. | Hildesheim .. — | 

3.| Stade . .. 1; 3| 9 2 © 

4.| Dtterudorf .. 

5. Osnabrild, evg. 

6.| Osnabrüd, kath. a ? | 2 u ? 

7. Aurid. 1; 66 | 66 |: 4|.|.]1% | 

8. | Rordhorn. 1; 

9.| Stadt Osnabrlid . . . 2 

a 
10. Kofler Roccum . . 2 , 

11. Niederfäctiche Konfödera- 3 
tion (reform. Gemeinde) 

12. J. Ganze Provinz . | nr |. 

IX. Proviuz Hannover ; 3 | en y | = | s 3 

Summe a und 5 9g3/83|10| . 50 101 .133 
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B. 
ieztrterinnen- (Abjupanten», Behbülfen- ıc.) Stellen. 

7. 5. 

ca da ht beſetzten Stellen FR 

_kelome 6.b) find Bon ben nicht beſetzten Stellen (Kolonne 6. b) 

8. b. c. i . 
HM : : werden durch unge» werden durch geprüfte jede 
J taten jet iweniger ale prüfte Lehrkräfte jRehrfräfte einer ander ihr 
a — ere (Bräparanden ꝛc.) Iren Schule oder Klaſſe Berforgung. 
Bu edigt. verwaltet. ꝛc. mitverſehen. 
hijid. evgl kath. jud.J engl. | kath. | jüd.| engl. | Tath. | jüb.| engl. | kath. | jüb. 
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: sı$ fehbrerinnen- Stellen. 

3. 
tz ch befeßten Stellen 

tizaze 2. b) find 

b. 

4. 
Bon dem nicht befetten Stellen (Kolonne 2. b) 

b. 
werben durch geprüfte 

a. 
c. 

werden durch unge» find ohne jebe zz | feit weniger ale = rad 
um „I prüfte Lehrkräfte |Rehrkräfte einer ande *95 Zen b Monaten er ven Schule ober Kaffe unterrichtliche (PBräparanden zc.) lebigt. verwaltet. 2c. mitverfehen. Berforgung. 
 zät.fenaf. I kath. | jüb.I engl. | kath. | jüb. eogl. | kath. | jüd.lewal. | Tatb. | ji. 
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B. 
Mirerinnen- (Abjnvanten-, Gechülfen- ıc.) Stellen. 

7. 
: ta nicht beſetzten Stellen 

!!eune 6. b) find 
L b. 

8. 
Bon ben nicht befeßten Stellen (Kolonne 6. b) 

c 

* werben bur unge- jwerben dur geprüfte . 

5 m —— ai Sean ale —— einer ea ehe 7 räparanden ꝛc.) Iren Schule oder Klaffe 
* ledigt. verwaltet. x. mitverſehen. Berforgung. 

Ian, 2 jä.J engl. | kath. | jid.| eval. | kath. | jäd.| evgl. | kath. | jfib.I engi. | kath. | jüb. 



XL. Rheinprovinz 

Summe a und b 
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: ind fehrerinnen- Stellen. 

* 4 
> rät beſedten Stellen . . . 

te ! b) find Bon den nicht befekten Stellen (Kolonne 2. b) 

L b. a b. c. 

ku weniger al® | „rare Behrkräfte IRebrfeäfte einer aub 6 Monaten er. | ‚ziälte Lehrkräfte TRebrfräfte einer ande unterrichtfiche 
. (Bräparanden 2c) Iren Schule oder Klaff 

” ledigt. verwaltet. ⁊c. mitwerſehen. Berforgung. 
= 2Jjasl.: fatb. i gd.| ewal. | Bath. | jüb.| engl. | Tarb. jud.l engl. | kath | ifib. 

’ ' ! 
' | 

5. 11.. 19 sı .|sı 
- 1:17 ..]1:]071]05 | 
% 5! ı. ıl. 31 | 1 |. 
4! - . 4 . 

Ä | I | 
; 8 38 9 ' Tı 5 | 14 

16'141 n | 2 1 | 

5 - 3 116 2jı | 
. —ı 4 I | 

| 

I. | 
| ' 

| 

| 

12* 
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dalfelehr 

6. 
Davon (Kolonne 5] | 

5. 

Regierungs- ıc. Anzahl derſelben 

Bezirk 

Nummer. 

1. | Koblenz 

2. | Duſſeldorf 

3. | Köln 

4. | Tier. . 

5. | Aachen 

XII. MR heinproving . 

Summe a und b 

1. | Sigmaringen B 

XI. Oohenzotleruſche 
Rande. 

Sumne a ımd 5 
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B. 
febrerinnen- (Abjuvanten, Gehülfen-⁊c. Gtellen. 

L 2 

, v. 
8 

de nicht befeßten Stellen . . 
kelenme 6.6) fin Bon ben nicht beſetzten Etellen (Kolonne 6. b) 

b. 8. . c. 

. . werben durch unge- ſwerden durch geprilfte : 
je voeniger eis äh Lehetcäfie gehrkräfte einer anne And ehe 

. räparanden 2c.) Iren ule oder Klaſſe 
ledigt. verwaltet. ꝛc. — Berſorgung. 

"2 'j@.Jevgf | Rath. | jilb.] evgl.kath. Ijlid.| engl. I kath. I jlid.| engl. | kath. | jud. 



1. | fa 

nReltung. a. 

4209 | 3708| 501| . 
146| 36) .| Ofpreuten 

1689| 1173) 
Wepreuen . . . - 129 47 

Brandenburg. . « - en 1 

3876| 18) . 
139 

1281 
4 J 

3288| 3106, Sälefin ı - - 184165 

5049| 243] . Tl Sahien , .... 2 m! 

2910) 6 8 Schleswig-Holftein . % 120 Fi) 

5002| 4496| 460) 9.| Hamover . . ... . —39 

1800 10.| Weltfalen . . . . . 12 

11.| Heffen-Raffan . ı . 3266 a 

Geſammtſumme a und b = 
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s und Pebrerinnen- Stellen. 

3. 
tr ridt befeßten Stellen . 4. 
me 2b.) find Bon den nicht beſetzten Stellen (Kolonne 2. b) 

: b. werben dr ch d m ” n Zi:uten | feit weniger ale en durch unge: [werben durch geprüft ei 
— 6 ——— prüfte Lehrkräfie Lehrkräfte eine ande Rab ohne jebe 
* erledigt. (Bräparanden 2c.) [ren Schule oder Klaſſe a olide 
I | erwaltet. ꝛe. mitverfeben. erjorgung. 
= jJengf. ı fath. jud.J engl. | Tath. | jüd.| evgl. | kath. | jüd.] engl. | fatb. | jüid. 



6. 

Davon (Kolonne :) 

a. h 

| über nad Stonfeifton | orbnungemäßig | 

‚haupt. | bzw. Religion befett. kein 

Anzahl derfelben Negierungs- zc. 

Bezirk. 

Nummer. 

evgl. kath. jlid.] ergl. fath.| jüd.jengt Tall 

Zufammeuftelluug u. 

1.| Ofpreußen. . . . .. 1; " 

3.| Wefpreußen . | ; 1 1 1 J 

3.| Brandenburg . | ; : : : 

4.1 Bommern . ; y : ' : N | 

| sn ——30 
6 | Scieflen . 1; 896 236 600 128 19 | 10 

7.| Sadjen. 1; 18 i 1 16 1 J 

8.1 Schleswig⸗Holſtein | ; m 35 316 

9.| Hannover 13 9 2 ; # | - 3 

10.1 Weffalen . 1; a |). 

11.| Heffen-Naffau . 1; 214 „ 1 as 114 | 3 

12.| Rheinprovinz . ; u a En Eu |: | i 

13.] Hohenzollernfhe Lande | ; “ | 4. .| 88 

a | 1602 | 826| 776| . | 587 | 608 9 

Geſammtſumme a und 5 1634 | 866| 7785| . | 614 | 610) . 1242 
ò— —— 

| 1634 1224 
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B. 

ubterinnen-(Adjunvanten⸗, Gehülfen⸗ ıc.) Stellen. 

T. 

t de sicht befeßten Stellen 
t:eane 6 b) find 

1 b. 
"Besten | ſeit weniger ale 

8. 
Bon ben nicht beſetzten Stellen (Kolonne 6. b) 

8. b. c. 

werden durch unge Imerben durch geprüfte . 
nem | 6 Monaten er» prüfte Lehrkräfte IRehriräfte einer ande⸗ ehe 
F febiat (Bräparanden ꝛc.) Iren Schule oder Klaſſe Pr 
“ gt. verwaltet. ꝛe. mitverſehen. erſorgung. 
te. jid.ſ engl | Bath. | judJ eval. I fatb. Jiiild.J evgl. | kath. ijüd. evgl. | fath. | jüd. 

1 . 1 

1 
. 2 

15 235| 26 26 7 148 | 144 1 

1 . 1 

4 . 6 8 
1 . 1 

6 31 2 

4 3 24 8 



"Regierungs- x. 

Bezirk. 
über nad Rontefton 
beupt.| Sy. Reigen, 

10. re REN 
1l, effen-Naffan ©. = 
12. FFIR RER RW 
13, Senemollernie Lande . 

Summe aut 1. Juni 1881 

Summe am 1. Juni 1879 57176) 

Mithin am weniger | 2324) 

1. Juni 1881 | mehr 

Gefammtfumme der ordentlichen 

42315) 1881 

om 1, gut | 175 410792 

mi 1OdE fası [meiger 
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EEE 

B. 

Hülfelehrer- und Hilffstehrerinnen- (Adjuvanten-, Gebllfen- sc.) Stellen. 

3. 6. 
rich! Serfefben Davon (Kolonne 5) find 

8. b. 

29 Lonſefſion orbuungsmäßig nicht 
tje Religion. beſetzt. beſetzt. 

@3.Ib.! iſideval.katb jud Jeval. fatb jud. 

25436214 
.. 7 I. 1 

i ‚| 5| .|I., 3 
u 2 ı .I .I. 
2:0 . 1129 | 4491 . | 170| 151 

| 

*1 17 1 1 
gt | 331 10 
‚ 1e 50 | 10 33 

. 1. . . . 

% u .1 73 | na 4 3 

m. 1.38 14 

an 18; - 1 614 ! 610| . | 242| 168 

4750 1 | 607 | 485 1 | 307| 285 
J 



Negierungs- ıc. 

Bezirk. 

1.] Zehrer- — — 

am 1. Juni . . { 

Mithin am 1. Zuni 1881 | 

en auante: 
am 1. Im. . 

Witpin am 1. Juni 1881 { 

un] ® 2* * 
— Se Sülker 
lehrerinnenftellen z 

am 1. Juni . . 

Mithin am 1. Juni 1881 

IV. Keheeri Hülfslehrer:, 
rerinnen- and Dülfs- 
lebrerinnenjtellen: 

am 1. Juni . . 

weithin am 1. Juni 1881 1 

1881 

1879 

mehr 

weniger 

1881 

1879 

mehr 

weniger 

1881 

1879 

mehr 

weniger 

1881 

1879 

weht 
wertiger 
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Lehrer- und Hülfslchrer-, fowie Lehrerinnen» 
und ei 

Davon (Rolonne 1) find 
bzw. waren: 

üb nad Konfeſſion I b. 
—* zw. Religion. ai nicht befegt. 

evgl. tath. jũd Jevgl. tath.liũd levgl. tath. jud. 

Provinz Weſtpreußen. 

Srkeı mp! folchrer- | | 

Negierungs- xc. 

Bezirk. 

1. 
Anzahl derfelben 

os 1. Inni ji 1881 | 2885 1689 1174) 22]1638 1161 51: 13| 2 
| 1879 | 2717 J1sssinnng] ı7 151511008 el 73. 191 ı 

al. Juni 1881 — ı68 | 101| 62] öl 123 684 | . 1 

trirerinuen: und Hälfss | | 
ichreriuuenftellen : | | 

em 1. Inni 18831 | 171 | 122, 48 1 121] 47 1 1 3 
1879 | 166 | 121. u ı 119] 43) 1] 2 |. 

| 7 — 
om 1. Juni 18381 —E u 4 ö 

et . I 
. 

| 
brer:, Hülfslchrer s, 
ee und Dälft- | 
tbrerinwenftelles: 

au I. yımi . 

| | 
lo j 1881 | 3056 1811 1222 23[1759 1208| 21] 52] 14| 2 

| 1879 2053 rn se 18[1634°1136| 17| 75) 20] 1 

mehr 173 | 102! 66 
weniger 

-am 1. Inni 1881 

Br, Gälfslchrer», 
riunen- und Hälfe: 
öireriuuenftellen: 

j 1881 20:6 | 3066 
am 1. Yımi . . | 1879 | 

:= am L Juni 1881 mehr 173 173 201 . 

weniger . . . 28 



Regierungs- x. 

Bezirk. 

.] Zehrere — —— 

EL 
am 1. Sumi . Y 1879 

j mehr 
Mithin am 1. Juni 1881 — 

11] Lehrer innen · und Hulfs⸗ 
Tehrerinnenftellen: 

t 1881 
am 1. Yun . . 1879 

mehr Within am 1. Juni 1881 a 

un) » ers, Hülfslehrer-, 
ehrerinnen: und Hülfe« 

ehrerinnenftellen: 

am 1. Imit. . { 14 
1879 

mehr 
Mithin am 1. Juni 1881 weriger 

VI. geben: » Dülfel ”, 

Eirnche unn Bal 

am 1. Im. { — 
1879 

mehr Within am 1. Juni 1881 ae 

i ) 
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Lehrer- und Hülfslehrer-, ſowie Lehrerinnen, 
und Hiülfslehrerinnenftellen. 

1. 

Anzahl derfelben 

2. 
Davon (Kolonne 1) find 

1 | ___ dam. waren: 
ach Ronfeffion| ordmu b. 

Inn nTejTo d 8 , 

— bzw. Religion. mäßig befest. nicht befeßt. 

evgl.kath. jud. Jevgl.kath. jud. Jevgl. kath. jild. 

Regierungs⸗x. 

Bezirk. 

Provinz Pommern. 

Lehrtr⸗· and Hälfslehrer- 
ſtellen: 

| ıssı | 3898 3880 18 

.'Snam 1. Juni 1881 | , 
weniger » 

brer:, Hölfslebrer:, 
reriunens und SHülfe: 

| 
1. Juni . a1. Juni | ı879° | 8811 |3793 1) . 187001 17 9 1 

| 37 | 8) .|.Jıon . Iı. 
-"ıael. Juni 1881 J mehr | 

| weniger .I.T . ] 20 . | . 

Echrerinuen- and Dülfe- | 
Ichrerisnenfiellen : | 

am jıssı f ıelısa) .|.| 18 4 
a .8 

m L guni ises 12 lısel .| . [128 N 

mehr 11 | 11 . | . 11 

| 
Iehrerinnenftellen: 

am 1. Iuni f 1881 4041 4023 18 

" | 1879 | 3943 |8925| 18 

. 9 I. 
"sam 1. Juni 1881 | mehr 8 ss | 

weniger . .|. 

!kı:, Sülfelebrer : | 
deerinnen: and Hülfoe — 
lehrerinnenſtellen: 

1881 | 4041 4041 
om 1. Juli . 

1879 | 3948 3943 

mehr 98 98 
Sin am 1. Juni 1881 | weniger 



— —— 

1. | Eehrer⸗ —— 

ant 1. uni». 

Mithin am 1. Juni 1881 | 

1. ie . eeerianentente: 
am 1. Juni. . 

Mithin am 1. Juni 1881 } 

Ir.) es, Hülfslehrer +, 
rerinnen- und Dülfse 
ehrerinnenftellen: 

am 1. Imi . \ 

Within am 1. Juni 1881 | 

Bene 
lehrerinnenftellen: 

am 1. Im». \ 

tere, 
. 

Within am 1. guni 1881 } 

{ 1881 

j 1881 

1879 

mehr 
weniger 

1881 

1879 

mehr 

weniger 

1879 

mehr 

weniger 

j 1881 

1879 

mehr 

weniger 

3173 | 

3101 



Tehrer> und Hllfslehrer-, fowie Lehrerinnen» 
und Hülfslehrerinnenftellen. 

Negierungs- ıc. 

Bezirk 

Davon (Kolonne 1) find 
bzw. waren: 

| a. . 
über, nad Konfeffion) ordnungs⸗ . 
haupt. 3m. Religion. mäßig befett nicht beſetzt. 

evgl.| kath. |jtid.Jevgl.| fath.|ittd.jeugT.| tath. jud. 

Provinz Schlefien. 

2 aud Dülfsl P chrer * 5 fslehrer 

1. 
Anzahl derjelben 

Sant 1881 | 7314 358413706! 2413350/3501| 2al 234! 205 . 
m. Jun 1879 | 7173 [358313616 2413265|3317) 2al 268 2099 

j mehr 

| weniger 

Schreriuuen: und Hülfe- 
Ichrerinnentftellen: 

Aıyım am 1. Juni 1881 

. 1881 > | 187| 165I 31 184| 163 
am 1. Shıni . | 

1879 

mehr 
.’.tia am 1. Juni 1881 | , 

weniger 

brers, Hälfslehrer⸗, 
sreriuuen: uud Hälfs⸗ 
lebreriunenftellen: 

j 1881 7669 [3771/3871 2713534/3664 1. Iuni . am 1. Jun \ 1879 | 7a84 3698,3759| 27]3480 3458 

3 am 1. Juni 881 J "er 
| weniger 

ters, Hülfslehrers 
—— und Haifs⸗ 

kireriumenftellen: 
, 1881 

am 1. Juni . 1879 

Bu | mehr 
ha am 1. Juni 1881 weniger 

13 



Negierumgs- ac. 
Bezirk 

.| 2ehrer- Beh aneieen- 

? am 1. Iumi . . * 

mehr 

weniger 
Mithin am 1. Juni 1881 } 

Br a 
am 1. Juni . . 

„1881 

1879 

mehr Mihin am 1. Juni 1881 a 

| Behrer =, Hülfslehrer», 

Een 
am 1. Imti . . 

1881 

1879 

1 ‚mehr 

| weniger 

er =, —8 

Kennen nu Bi 

Mirhin am 1. Juni 188° 
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—- 

Lehrer- und Hülfslehrer-, fowie Lehrerinnen» 
und —— 

Regierungs- ꝛc. . Davon Rolane 1) find 
Anzahl derfelben 

Bezirk. bzw. waren: 

| b. 
. nad) Konfeffion 8, , 

— bzw. —28 —— nicht beſetzt. 
engl. |kath.|itd.jengl.| kath. |jttd.Jevgl.| kath.|jüd. 

Provinz Schleswig.Holftein. 

Lehrer und Hülfälehrer- 
ftellen: 

zlsızel 6 | 7] 109 
8l3006| 6 | 6] 158 

( 1881 

| 1879 

3248 |3235 

3178 3164 

6 

6 
am 1. Juni 

j mehr 

| weniger 

Lehrerinnen und Hulfs⸗ 
lehrerinnen ſtellen: 

Rithin am I. Juni 1881 

j 1881 
om 3. uni 1 1879 

mehr 
Sin am 1. Suni 1881 | . 

weniger 

threr=, Hülfelehrer u 
‚hrerinnen: und Hülfs 
lehrerinuenſtellen: 

3392 18371) 10 | 11132601 10 | 10 111 . | 1 

8287 3266| 9 | 1213102) 9 | TI 164 . |5 

j 1881 

{1879 
am 1. Juni . 

| mehr 
"tin am 1. Zuni 1881 | h 

weniger 

Ares, Hũlfslehrer⸗ 
keiauen= nud 
kheerinneuftellen: 

1881 
am 1. Suni . | 1879 

mehr 
ala am 1. Yunt 1881 weniger 

13° 



am 1. Jun. 

| mehr Mühin am 1, Junt 1881 Hand 

— 
am 1. Juni — 1879 

Within am 1. Juni 1881 aa 

| Lehrers, Hülfslehrer 
'eri iz * EI —— EL, — 

am 1. Juni —— 
1879 

Within am 1. Juni jası | 
| weniger 

WW. rer =, Eee u Bir 
mens und Düi 

ehrerinnenftell: 

am 1. Juni. 

. Mithin am 1. Int 1881 ek 
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Lehrer» und Hülfslehrer-, fowie Lehrerinnen» 
und Hülfslehrerinnenftellen. 

— — — — —* 

2. 
Davon (Kolonne 1) find 

bzw. waren: 

b. 

nicht befett. 

evgl. |Fath.|jiid. 

Regierungs-» ıc. 

Bezirk. 

1. 
Anzahl berjelben 

a. 
über. nach Konfeifion] ordnungs- 
haupt. bzw. Religion.) mäßig befegt. 

\evgt.| fath.\jüd.lengl.| fath.|jüb. 

Provinz Weſtfalen. 

Lehrer: uud Hñlfolehrer⸗ 
ftellen: 

j 1881 | 3218 |1800 1402| 161175911395) 161 41] 7 

Sun | eo | 3074 jizozlısaa] 2olıessiıaal 1a] 61] 8] ı 

iii a1. Juni 1881 Jr | 1) 9a] 551 us sc... 
\mwenigr | - . .14 .I. 20 11 

| . 
tebrerinuen: und Hülfe: 

lehrerinnenſtellen: 

1. guni 1581 | 8914 142 772 . 1411 al. il 

sn 9 | ss | ne zıol . [nis 707 .| .| a 

86 . 
fııryinn am 1. Juni 1881 un | 

weniger . . |. 

kbrer :, Hulfslehrer⸗, 
khrerinnen: und Hülfeo⸗ 
lebreriumnenitellen: 

j 1881 
1. Imi . 

om 1. Juni | 1879 
⸗ 

u bin am 1. Juni 1881 | mi 230 | 117] un] 136] 121 | | 
weniger .ı MM . | 3 19 4 1 

ers, Hälfslehrer⸗, | | | | 
" erinnen: uud Hülfe: —— 

lehrerinunenftellen:: 
1881 am 1. mi . | 88 4132 4132 4083 49 

5 1879 | 3902 3902 3829 73 

mehr 230 20 254 . 
. . . ® 188 

Mithin am 1. Juni 1881 werten 94 



III. 

IV. 

Lehrer⸗ und Hülfslehrer⸗, ſowie Lehrerin 
und Hüulfslehrerinnenſtellen. 

2. 
1. 

Regierungs x. Anzahl derſelben | Bevor (Rahm 
Bezirk, — 

a. 
über, nach Konfelfion]) ordnungs⸗ 
haupt. bzw. Religion.) mäßig beiest. 

{j kath.jil 

⸗ l £ Lehrer Ti Hülfe ehrer 

1881 

| 1879 
3480 12522 

am 1. Juni . 3379 12451 

Mithin am 1. Juni 1881 en 
weniger 

Lehrerinnen- und Hülfs⸗ 
lehrerinnenftellen: 

. j 1881 N. 
am 1. Juni . | 1879 | I; 

Mithin am 1. Juni 1881 ) "er —J. 
weniger .b.1v. 

Lehrers, Hälfslehrer⸗ 
&ehrerinnens und Hülfe: 

lebrerinnenftellen: j 

am 1. Juni f 1881 | 3621 |2618| 905| 98j2534| 894] sl 4 
"119 2499| 863| 99j2346| 839] 84] 133 

Mithin am 1. Juni 18812 J Mer a #2. 1881 56. | \ weniger 1 . .1 19 

gehrern, Hülfslehrer:, | 
Lehrerinnens und Hülfs- —— 

lehrerinnenſtellen: 

am 1. Juni 1881 8621 3611 
1879 8461 3269 

mehr 160 242 Mithin am 1. Iuni 1881 | 
. weniger 
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Lehrer- und Hülfslehrer-, jowie Lehrerinnen- 
und Hülfslehrerinnenftellen. 

Davon (Rolanne 1) find NRegierungb- x. 
bzw. waren: 

Bezirk. 

1. 
Anzahl derfelben 

8. 

Rheinprovinz 

kehbrer⸗ nud Häülfslehrer- 
ftellen: 

. f 1881 | 6984 1230814648] 28222014192] 2 
am 1. Suni . . } 1879 

| | | Saimis em 1. Juni ggg Tr | 289) nie 16 ‚1176 so | 
| weniger . 3 . 191 

tebreriunen: uud Hülfs⸗ 
Ichrertunenftellen: 

1881 am 1. Iuni . | 2397 | 21412181) 24 21412148] 1 33) 1 
1879 

mehr 151 * 121. 
weniger . u 

ıl 34 |] - Richin am 1. Juni 1881 | 

Örers, Hälfslehrer⸗, 
Adrerimuenu: und Hülfd- 
lehreriumenftellen: 

4 
1881 ası 1. Iumi . | 9381 |252216829| 3012434!6340| 29| 88| 489 
1879 | 8941 |2377|6582 32j224 5814| 32] 153| 718 

mehr | 440 | 146 u ‚| 210| 526 
® sis am 1. Juni 1881 ä 

2 .| .|3 Sm weniger 

irer oe, Hülfslehrer-, 

iebrerinnenftellen: 

. 1881 | 9381 9381 8803 578 
am 1. Juni . J 

\ 1879 | 8941 8941 8070 871 

Lithin am 1. Juni 1881 
mehr 440 440 

weniger 



¶ Eehrer - und Hütfstehrer- 

am 1. Imi . - N 

mehr 
Within am 1. Juni 1881 Innen 

je d je 

a re 
am 1.9. | — 

1879 

weithin am 1. uni 1881 en) 

& 1 MA, Bee 
hrerinnenftellen: 

1881 

1879 

mehr 
weniger 

om 1. Im, . 

Mithin am 1. Juni 1881 | 

IV. :, Hülfslehrer:, 
d Hült an 

am 1. Suli . . 

Mithin am 1. Juni 1881 
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Hauptüberfichten a. und b. 

der vergleichenden Iufammenftellungen. 



NRegierungs- ıc. 

Bezirk. 

Sehrertellen: | 
am. Su 

1 Sun 1881 | wege 
Schterinnenfelfen : 

1881 
1879 

miriger 

am 1. Sum | 

Mithin am 
1. Iumi 1881 

‚Sehrer- und Schrerinnen- 
Neflen: 

1881 
am 1 Sun | Jens 

1 18h (meriger 
und ee Be 

am 1. Int [ 1858 

a br ee 

über» | nad Konfelfion 
haupt. 



chat a 

nmeftelung. 

m zer Behrerinnen- Stellen. 

4. 
der ter nicht beſetzten Stellen (Kolonne 2. b) 

= 
b. 

C 
7 ars mge⸗ werden durch geprüfte find ohne jebe urecköte Mebrlräfte einer ande- *. 
arzıc) ſren Schule oder Klaſſe Bee 
er 2c. mitverfeben. gung. 
2. 1jR.| engl. | kath. | jüld.| engl. | kath. | iüb. 

Mir 397 | 18 



| 2 
am 1. Juui { — 55352) 

1. Sant 1881 | Kies 

und Sülfs- 

1881 am 1. Juni | 1879 

nun (Tmerge 

am 1. Iumi | EM 

mi 
1 — | — 

Se nie un Sie, 

am 1. Juni l Ben 

1.9 1881. |werge 
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eberſicht b. 

ıfommenfellung. 

B. 
sectzeen- und Hülfslehrerinnen- Stellen. 

| 2, 

Bon den nicht befetten Stellen (Kol. 2. b.) \ 

b 

werben durch geprüfte Lehr: 
fräfte einer anderen Schule oder 

a C, 

a dard ungeprüfte Lehr⸗ 
kiite (Prkparanden ac.) find ohne jede unterrichtliche 

verwaltet. Kaffe ꝛc. mitverfehen. Verſorgung. 
it. atbel. jüdiſch. | evangel. | katbol. | jüdiſch. Jevangel. katbol. | ilvifch. 

1 875 341 26 20 26 2 
2 1203 508 29 43 22 
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ht Vefehten Lehrer: und Lehreriunenftellen in den Jahren 1873 und 1881. 
> für die Hülf-Stellen getrennt. 

B. Hilfslehrer- und Hülfslcehrerinnenftellen. C. Stellen über- 

Bon den baupt waren 

ee mseege. | jahrs lid Alſo 1881 
33 teen 1873| 1881 [mehr 7, | 1873 | 1881 [mehe| 1,1875 | 1881 |mehe| I, 

| 

19 19 8 1971 . 50 

323 ml 9 68 7 

3 8 | bi 6 1 166 86 

s 9. | Ba u Be: 79 182 
J | _ 158 16 

a 209| 499 | 321 444 165 

19| 13 1 306 | 93 

Al 57 68 | 10 112 111 

33 244| 105 | 33 243 150 

18 5 49 114 

21441) .| 3| 97 110 104 

7]. 180 9| 1 594 218 

| 57 7601 836 | aıo | 1 laaz| 20 | ı | . | 19 |ssıe jas26 | 98 | 1183 
— 7— — 7— — 7— 

| 7 | 426 19 |1090 

" 14 



Numiner. 

— 

nam 
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Ueberſicht b. für die ordentlichen und die Hülfs-Stellen zujammen. 

Bezirk. 

Königsberg . 
Gumbinnen . . . , 

I. Provinz Oftpreußen 

Danig . . . 
DMarienwerder . 

Il. Provinz Belpreufen 

Stadt Berlin . 
Botsdam. . 
Frankfurt 

III. Provinz Brandenburg 

Stettin 
Köslin . 
Stralfund 

IV. Provinz Bommern . 

Polen. . 
Bromberg 

V. Brovinz Pofen . 

Breslau . 
Liegnitz 
Oppeln 

VI. Provinz Sqhlefien 

Magdeburg . 
Merjeburg . 
Erfu 
Snibergriäe Grafſchaften 

VI. Provinz Sachſen.. 

Zahl der 
vorhan⸗ Alſo 
denen 

Stellen 1881 
überhaupt 

1878 | 1881 [mehr 

2380 2605 2 
1614| 1786| 172 
3996| as9ıl 395 

1007| 1213| 206 
1502| 1843] 341 

2509| 3056) 547 

877| 201311136 
2612| 2901] 289 
2208| 2387| 179 

5697| 7301]1604 

2974| 450 
225 

2675| 505 

7669]1180 

2231] 141 
2158| 218 
10271 151 
139] 12 

6565| 522 

wer 
niger 

Es waren 

Stellen | Alſo 
unbejett 1881 

1873 | 1881 mehrhun nige 

voren 

mãßig 
Stellee 
demnat 

vor | 

mehr 

158 u ra 

* 

37 
38 

75 

197 — 
— un’ 

30 

181 . | 19 
50) 12 

68] 12 | 19 

79) 5 |187 

182 

123) 24 | . 
35]. | 0 

1581 24 | 40 

422 

— | 
16 

1 1 . 
% .| 7 
1 . | 89 

444| 1 |166 13h 

| 
165 

306] 94 | 
| 

93 



Ze Angeben für das Jahr 1873 fehlen. 
14° 

Zahl der Boridrifts- 
vorban- Es waren Alio mäßig beietste 

Berirt gan Stellen 1881 Stellen waren 
ezir tellen demnach 1581 

überhaupt unbelegt vorhanden 

we. we: we 
1873 1881 mehr nige 1873 1881 mehr nig mehr niger 

en E hteewig, | 2833' 3392] 559 
Kira. . . J | 

| 
rue ..2. 2660 283681 208 - 
ne BE 174 1 6. 
2 . . 931 a 9 . 
sam... . 3 441 .|ı 3 
* gr Acqeliich .-1 159 1751 16 . 
- =. -| 38 372 34. . 
.. . - 1 1 4884 37 . 

FT... .. 61 67 6: 
C. Ti’ i mierſtelli 

ʒ HSannover 8 HH 8: 

! Erz; Gannover . | 4835 52461 424° 3 
] - 

421 

2222. .1 70 83 157 
.... 11 832 98] 150 

3..41576 284 712 

Sei Befialen . | 3113 413211019, . 
1 

. 11818 1994 175 . 110 70 „401% 215 . 
NE. 2... 11342 1628| 286 104 . 641 Ei 

Venen- Rafian 3160 3621| 461; 214 11 104 | 565, - 

2222. 1888 14 ef. 
I. ee 528 BIN . 310 5231 . 258 I 1268 . 

-......f112361 153 282 . 61 1259 64 218 
.. 21347, 16141 267. 123 13] 10.. 257. 

.. .. - 1 1105° 12331 12%. . 182 167 "151 143 

Y:eizprovins. - . I 7599 938111782 7199 578 74 295 | 2003 
nn ! 

| 221 

TITEA .. ) | 
2: tensefleruiche kende 174, vg 2. 3 16 3°. “ 1 

Summe 5 1 91, 3 I 3616 25261 226 1316| 10183. 5 
— ⸗ N — mu — — — 

9088 | 1 10178 
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Das Ergebnis der vorſtehenden Nachweiſung iſt alſo, daß 

die Zahl fämmtlicher Lehrer: und Lehrerinnen-Stellen der Mo 
hie fi) von 1873 bis 1831 von 52046 auf 61134 vern 
bat, alfo um 9088, 

während die Zahl der nicht befegten Stellen von 3616 auf 2 
Flurten iſt, fich alſo um 1090 vermindert hat, ſo daß 

anzen 10178 Stellen mehr als vor acht Jahren vorjchr: 
mäßig beſetzt find. 

Gleichzeitig find 703 Hülfslehrerftellen in ordentliche Leh 
ftellen verwandelt worden. Während aljo 1873 jede 15te Stelle 
bejegt war, ift 1880 jede 22fte Stelle unbefegt gewejen. 

Wenn mit Sicherheit ermittelt werden fol, in wie weit 
vorhandenen Lehrfräfte für die Befriedigung des Unterrichtsbed 
niſſes in unferen Volksſchulen audreihen, muß zunähft die ; 
der Schulpflichtigen Kinder feftgeftellt werden. Die in diefer Br 
bung von den Unterrichtöbehörden veranlakten Aufnahmen erman; 
der vollen Zuverläffigkeit, weil diefen Behörden die ausreichen 
und ficheren Organe fehlen, durch welde die Volkszählung bem 
wird. Es fommt 3. B. häufig vor, daß nur die wirklich zur Sch 
fommenden Kinder gezählt werden; noch bäufiger, dab trotz 
jorgfältigften Snftrultionen und trotz des beiten Willens der A 
ſichis-Inſtanzen dieſe doch nicht gleihmäßig verfahren. Desh 
bleiben die nachitehenden, fachmänniſch geprüften Crgebnifie 4 
legten Volkszählung ein zuverläffigerer Maßſtab. Allerdingd dur 
die Kinder, welche im ſchulpflichtigen Alter ftehen, nicht Ohne Fr 
teres als jchulpflichtig angejehen werden; denn ed fommen in Bun 
alle Kinder, welche privatim oder in höheren Schulen untmt! 
werden, ferner die vierfinnigen und andere Kinder, welche franftit 
halber vom Schulbeſuche befreit find, endlich diejenigen, welde m 
Herkommen oder örtliher Beftimmung nicht unmittelbar nad) it 
Cintritte in das gefeglich Schulpflichtige Alter der Schule zugefüht 
und die, melde in analoger Weife vorzeitig entlaffen werden. D 
Sache wird daher, ebenfalls nad fachmänniſchem Urtheile, ridt 
getroffen, wenn angenommen wird, dab die Volksſchulen für ſieb 
Achtheile der Kinder im gefeplich ſchulpflichtigen Alter einzurichten fin 

Bon diefer Annahme ift bei den nachfolgenden Liſten au 
gegangen. 

In denfelben findet ſich aber in einer anderen Beziehung ei 
Inkongruenz. In der Provinz Sachſen unterftehen die Schulen ! 

Stolbergihen Grafichaften dem Oberpräfidenten, in der Pret! 
Hannover jämmtliche hriftlichen Schulen den Konfiftorien, bie ji 
ſchen den Landdrofteten. Es ift nicht möglich geweſen, dieſe jr 
hältniffe bei der Berechnung zum Ausdrude zu bringen; ed Me 
deöwegen in Sachſen die Grafichaften in den Bezirken Magdebunn 

und Merfeburg auf der erften Zuſammenſtellung mitgezählt, " 
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Sumover aber nit die Konfiftoriale, fondern die Landdroftei-Be- 
jirke der Zählung zu Grunde gelegt worden, während bei den ande- 
tn derehnungen nur die Provinz aufgenommen werden fonnte, die 
änesen Bezirke außer Betracht bleiben mußten. 

die Zahl der fchulpflichtigen Kinder im preußiſchen Staate 
et fih wie folgt: 

ahl der 
Fans der PIE welche —— 

_ inder im | zum Befuche at der 
Bezirk (Provinz). Khufpflichti- ve Bolfa- | Bevöfte. 

Iter. ule ver- , gen Alter pflilhtet find. rung 
— 

237321 
163296 

400617 

Kinigeberg 
Sumbinnen 200. 

L. Provinz Oftpreußen. 

Taig . - 
Barienwerder 2. 

ll. Provinz Weftpreußen . 

117331 
186326 

303657 

158635 138806 
225908 197669 
226105 197842 

Berlin . 
Botsdam en 
Kuanffurtt -. . 2. 2... 

Ill. Provinz Brandenburg 

zite .”- zz u 

Etettin.. 
Köln - - > 2 2 2. 
Stallud .. . ... 

IV. Provinz Pommern 

m I — 

243270 
135406 

212861 
118480 

Poſen . . 
Bromberg . rn 

V. Brovinz Polen . 

Breslau 
Liegnig en 
Spy . .» " 2.2. 

VI. Brovinz Schiefien . 

180473 
204171 

167914 Magdeburg 833 
Merſeburg 
Erfurt.... 

VII. Provinz Sadfen . 

Shleswig. - - -» ... 
VII. Provinz Schleswig - 

Solfen . . ... 
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ahl der 
Zahl der PIC, welche, Prozent 

8 Kinder im | zum Beine ſatz der 
E Bezirk (Provinz). ſchulpflichti⸗ ber Dolls: Bevölke- 

= 
ule ber» 

& gen Alter. pflichtet find. rung. 

1. Hannover, Landdroftei . 879383 16941 16,7 

2. Hildesheim, +» +  . 86940 76073 17,6 

3. Litneburg, .. 714295 65008 16,2 

4. Stade, .. 68496 59929 18,6 

5. Osnabrück,⸗ 57989 50740 

6. Aurich), Pe 41626 36423 i 

IX. Provinz Hannover 417273 365114 17,2 

1. Münfter . 88350 77306 16,4 

2. | Minden .. .. 109795 96071 19,0 
3. | Amsbrg - . » 20. 220848 193242 18,1 

X. Provinz Weftfalen . 418993 366619 113 

1. | fe . . 169661 148454 | 180 
2. Wiesbaden -. . 143574 125627 17,2 

XI. Provinz Heffen-Raffau 313235 274081 176 

1. | Koblenz . . 122391 107092 11, 
2. Düffedorf . 317028 277400 114 

3. 1 Köln .. 135814 118837 16, 

4 | Trier .. 137978 120731 185 

5. | Uaden. . . 2... 102164 8393 li: 

Xll. Rheinprovinz . 815375 113453 IH 

1. | Sigmaringen. . ». x». -\ 2 162 
XI. Hohenzollernſche Lande | 12718 11128 

Monarhie | 5503970 | 4816974 | mi 

Bezüglich des Prozentfaged der Geſammtbevölkerung, welde 

die zum Beſuche der Volkeſchule verpflichteten Kinder aukdmadhen 
folgen ſich die Bezirke: 

12,4%, Berlin; 
15,8 » Prov. Brandenburg incl. Berlin; 
16,2 » Lüneburg (Landdroſtei); 
16,4 » Müntter; 
16,5 = Liegnitz, Sigmaringen; 
16,7 s Hannover (Landbroftet); 
16,8 » 
16,9 - 
170 » 

Magdeburg; 
Köln; 
Potsdam; 
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17,2%, Breslau, Wiesbaden, Aachen, Aurich (Eandbroftel) Dron, 
Hannover: 

11,3 = Schleöwig; 
114 s Düffeldorf; 
15 s DOsnabrüd "(anddroftei), Rheinprovinz ; 
116 = Hildesheim (Landdroftet), Heffen-Naffau ; 
17« Prov. Sachſen, Koblenz, die Monardie; 
18» Edlefien; 
119 » Königöbe Frankfurt, Weſtfalen; 
80- Danzig, Kaffel 
1» Dftpreußen, Nrkin Erfurt, Arnöberg; 
182 » Straljund; 
184 » Gumbinnen, Merfeburg; 
185 » Xrier; 
86 « Pommern, Stade (Landdroftei); 
189 s Weftpreußen; 
10. Minden; 
193 Oppeln; 
4: Reg. Bez. Polen; 
195. Prov. Pojen, Marienwerber, Kößlin, Bromberg. 
Die nachfolgende Tabelle veranſchaulicht nun die unterrichtliche 

Leriergung der einzelnen Bezirke. 

Eine Stelle ; l 
ah fommt auf 

E Bezirk (Provinz). Ein- 

3 wohner. Ein- |g:; 5 ohner wehner Kinder 

Königsberg 
-| Gumbinnen . 

I. Provinz Ofprenfen 

11565451 207656 | 2605 | 444 | 79,7 
778391] 142884 | 1786 | 430 | 80,0 

II Danzig 

, 1719339361 350540 | 4391 | 440 m Fr 

.1 sesısıl 102665 | 1213 | 469 
!| Marienwerder "| 836717| 163035 | 1843 | 454 | 885 5 

I. Provinz Wefpreußen . | 14058 265700 | 3056 | 460 | 86,9 

! Satin . 2019 558 63,0%) 
:| Potsdam . 1 ‚1 
»| Sranffurt.. - ‚ 

Il Brovinz Brandenburg 

Stettin 
Köalin. . 
Stralfund .. 

IV. Brovinz Pommern 

ew— 

Thatſächlich ift das Berhältnis günftiger, da 28000 Kinder im ſchul⸗ 
Mihtigen Alter höhere oder private Schulen beſuchen. 
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D- I Nummer. 

DM 

ID 

D m ww. 

PD 

Zahl ach! Zahl Eine Stelle 

e der r der fommt auf 
Bezirk (Provinz). Ein- Schul» | Lehrer- 

wohner. | finder. | ftellen. 

Bon © 222... 109587Bl 2ıassı | 1971 
Broombrg . ». .» 6075241 118480 | 1202 

3173 

2974 
2020 
2675 

V. Brovinz Pofen . . . | 1703397] 331341 

Breklat -» » » = 0. ] 18543840 
Liegnitz .. 
Oppeln . . . 

VI. Brovinz Sälefien . 

Magdeburg . 70,81 
— 3* 82,8t 

Erfurt 71,1 
Suhar ice Graf oben mit 

einbegriffen 

m. —* Sadjfen . 

VI. Brovinz Schleswig. 
Sofftein. . . . „| 1127149] 194519 | 3392 | 332 | 57,3 

IX. Provinz Gannover . 2120168] 365114 | 6246 | 404 | 696 

Münfter . . .......| 47054] 77306 | 8624 546 | 891 
Minden - 2 2 22.1 5046571 96071 | 982 | 514 | 98 
Arnsberg . . . - „1 1068041] 193242 | 2288 | 467 | 84 

X. Provinz Beftfalen „| 2043242] 366619 8,1 

Raffel . . 148454 
Wiesbaden . 1266927 

XI. Provinz Seffen-Raffau 76,7 

Koblen? -» 2 2 2 2.1 6040521 107092 I 1453 | 416 | 737 
Düffeldorf . - - „ „1; 15913691 277400 I 3538 | 450 78,4 
| 21) 1 7029341 118837 | 1543 | 456 717,0 
Tr . 2 2 2 22. 6616485 120731 1614 je 14,8 
Madden . . .. 5240971 89393 | 1233 72,5 

Xu. Rheinproving . .. aus Hi Basel Ha 76,1 

Alll. Hohenzollernſche Lande 676241 11128 384 63,2 

Monarchie 27278895] 4816974 | 61134 | 446 | 788 

+) Thatſãchlich iſt das Verhältnis In den Bezirken Magdeburg und Merfe 
burg ein wenig gunfiger weil die Stolbergihen Grafſchaften bei der Kinder 
und Einwohnernahl, n cht bei der Stellenzahl einbegriffen ſind. 
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Wenn aus der vorftehenden Tabelle gezeigt werden joll, wie 
kh die einzelnen Theile der Monarchie bezüglich ihrer unterricht- 
ichen Verforgung zu einander verhalten, jo muß Berlin außer Be- 
traht bleiben, da der ungemein niedrige Prozentſatz ſchulpflichtiger 
Kinder (12,3) und die große Zahl der Ihulpflichtigen Kinder, welche 
öffentliche oder private höhere Schulen beſuchen (28396), dad Volfö- 
ichulbedürfnis ſehr erheblich vermindert. 

Im Uebrigen ergeben ſich folgende Reihen: 

a. das Verhaͤltnis der Lehrerſtellen zur Einwohnerzahl des Be⸗ 
zirkes bezw. der Provinz: 

1) Schleswig 332 Einwohner auf 1 Stelle, 
2) Stralfund 342, 
3) Prod. Pommern 381, 
4) Köslin 382, 
5) Hohenzollern 384, 
6) Erfurt 393, 
7) Stettin 394, 
8) Potsdam 400, 
9) und 10) Trier und Prov. Hannover 404, 
11) Kaſſel 413, 
12) und 13) Koblenz und Prov. Sachen 416, 
14) Magdeburg 420, 
15) Aachen 425, 
16) Heflen-Raflan 429, 
17) Gumbinnen 430, 
18) Rheinprovinz 434, 
19) Oftprenßen 440, 
20) Königöberg 444, 
21) die Monarchie 446, 
22) Wiedbaden 449, 
23) und 24) Merfeburg und Düfjeldorf 450, 
25) Marienwerder 454, 
26) Köln 456, 
27) Weftpreußen 460, 
28) Frankfurt 463, 
29) Prov. Brandenburg (incl. Berlin) 464, 
30) Arnöberg 467, 
31) Danzig 469, 
32) Weſtfalen 494, 
33) Bromberg 505, 
34) Liegnitz 506, 
35) Minden 514, 
36) Breslau 519, 
37) Schleſien 523, 
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38) Prov. Poſen 537, 
39) Oppeln 539, 

40) Münfter 546, 
41) Polen 556.- 

b. das Verhältnis der Lehrerftellen zur Zahl der fhulpflidti; 

Kinder ded Bezirkes, bezw. der Provinz: 

1) Schleswig 57,3 Kinder auf 1 Stelle, 

2) Straljund 62,0, 
3) Hohenzollern 63,2, 
4) Potsdam 68,1, 
5) Prov. Hannover 69,6, 
6) Magdeburg 70,8, 
7) Bommern 71,0, 
8) Erfurt 71,1, 
9) Stettin 71,3, 

10) Aadyen 52,5, 
11) Prov. Brandenburg 73,2, 
12) und 13) Koblenz und Prob. Sachen 73,7, 

14) Ködlin 74,4, 
15) Kaflel 74,5, 
16) Trier 74,8, 
17) Heſſen⸗Naſſau 75,7, 
18) Rheinprovinz 76,1, 
19) Köln 77,0, 
20) Wiesbaden 72,2, 
21) Düfleldorf 78,4, 
22) die Monardjie 78,8, 
23) Königsberg 79,7, 
24) Oftprenfen 79,8, 
25) Gumbinnen 80,0, 
26) Merieburg 82,8, 
27) Frankfurt 82,9, 
28) Liegnig 83,1, 
29) Arndberg 84,4, 

30) Danzig 84,6, 
31) Weſtprenßen 86,9, 
32) Marienwerder 88,5, 
33) Weftfalen 88,7, 
34) Bredlau 89,4, 
35) Müniter 89,7, 
36) Schlefien 92,9, 
37) Minden 97,8, 
38) Bromberg 98,6, 
39) Oppeln 104,2, 
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40) Prov. Poſen 104,4, 
41) pᷣoſen 108,0. 

Faft gleichzeitig mit diefem Hefte des Centralblattes wird eine ſehr aus- 
führliche und interefjante Zufammenftellung des Herrn Dr. Beterfilie über 
den Zuftend des Volksſchulweſens im Jahre 1878 veröffentliht. Im derfel- 
ben find nur die Kinder beritdfichtigt, welche fih nach den Ermittelungen der 
örtlichen Unterrihtsbehörden in dem genannten Jahre in preußiſchen Volks⸗ 
ſchulen wirtlic befanden. Die Zahl diefer Kinder bleibt um etwa 600000 
hinter der Zahl der ſchulpflichtigen Kinder zurüd, welde durch die Bolls- 
jählung von 1880 ermittelt wurden. Daher ftellt fih auch die Durd)- 
ſchnittszahl der Kinder, welde auf einen Lehrer fommen, bei Herrn Dr. 
Beterfilie erhebli niedriger, al8 in den vorftehenden Nachweiſungen. 
Das Berhältnis der einzelnen Provinzen zu einander ift aber weſenllich 
dasfelbe, nämlich 

Scälieswig-Holfin . -. . . 58 
Bommen -. » 2 22.2.0 
SHSohenpollenm . . . 2...62 
Berlin 63 
Hannover (ohne Stade) . . 66 
Brandenburg (ohne Berlin) . 67 
Heflen-Raflau . . . » . . 68 
Sadin -. . » 2.222.686 
Rheinprovin . - » 2. .69 
DOfipreufen -. -. -» » .....70 
Weipruße -. . ». ... 76 
MWeitalen - . 2 2 282 
Schleſtten.688 
Poſen. 289 

Monarchie..722 

— 

Für die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen für die 61134 
Schulſtellen der Monarchie wird in 110 Anftalten”) geſorgt, welche 
z. 3. von 9892 Zöglingen beſucht werden, wie nachſtehende Zuſam⸗ 
wenftellung ergiebt. 
— 

*) In der nachfolgenden Zuſammenſtellung find auf Seite 214 Nr. 61 die 
? Anftalten zu Drondig, das Gouvernanten -Inftitut und das Lehrerinnen- 
Erminar, zufammengefaßt. Deshalb ſchließt die Nachweiſung mit der laufenden 
'Rummer 109. 
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Frequenz⸗Ueberſicht 

der Schullehrer⸗ und Lehrerinnen⸗Seminare im Semeſter April / Ser 
tember 1881. 

8 Zahl der 
E Negierungs- Bezeihnung — — — 

Bezirk. der Anftalten. Inter- Erter⸗ Sa 
a nen. | nen. | —* 

l. 
1. | Königsberg Braunsberg . 
2. s Waldau . 
8. . Pr. Eylau . 
4. . riedrichshoff 
5. ſterode ... 

II. Sa. 1. 

6. | Gumbinnen Angerburg 
7. -Raralene . ... 

Sa. II. 
Hierzu Sa. I. 

Sa. Provinz Oftpreußen 

Im. 
8 | Danzig Marienburg . . . 
9. . Berent. . .. 

IV. Sa. IIl 
10. I Marienwerder Graudenz . .. 
11. s er Friedland 
12. . Löbau. . . 
13. s Tuchel. ... 

Sa. IV. 
Hierzu Sa. III. 

Sa. Provinz Weſtpreußen 

V. 
14. | Berlin Seminar für Stadtſchulen 
15. . Wiguftafäule . . 

Sa. Stadtbezirk Berlin 

v1. 
168 | Potsdam Köpenid . 
17. ⸗ Oranienburg 
18. Kyritz... 
19. ⸗ Neu-Ruppin . 

Sa. VI. 



Nummer. 

yl 

ug’ 

Regierungs- 

Bezirk. 

Frankfurt 

Stettin 

Köslin 

Stralfund 

Poſen 

s 

5 

Bromberg 

Breslau 
s 

> 

> 

s 

Liegnitz 

8 
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Bezeichnung 

der Anſtalten. 

Neuzelle . . 
Alt-Döbern . 
Droſſen . - 
Königsberg . 

Pölik . 
Kammin . 

Porig . 

Köslin 
Bütow 
Dramburg 

Franzburg 

Sa. Provinz Pommern 

Rawitſch 
Paradies. 
Kofhmin . 

Luifen-Schule in Boien . 

Bromberg 
Erin 

Breslau 
Minfterberg . 
Steinau . 
Habelfwerdt 
DE . .. 

Sa. XIII. 
Bunzlau . 
Liebenthal 
Reichenbach 
Sagan. 

Sa. VI. 
Hierzu Sa. VI. 

Sa. Provinz Brandenburg 

Sa. VII. 

Sa. IX. 

Sa. X. 
Hierzu Sa. IX. 

«- Sa. VII 

Sa. xl. 

Sa. XII. 
Hierzu Sa. XI. 

Sa. Provinz Voſen 

Zahl der 

Juter⸗Exter⸗ 
nen. nen. Sa 

99 32 | 131 
. 9 91 
96 29 | 125 

ı 41 9 
195 246 | 441 
287 82 | 369 

482 | 328 | 810 

71 11 82 
79 . 19 
60 20] 80 

210 | 31] 24 
78 3 | 81 
79 1 80 
74 8 77 

331] 7] 288 
82 | | 82 

82 . | 82 
231 T ı 238 
210 | 31 | 2aı 
523 38 | 561 

101 | 101 
181 | 181 

125 . 125 
70 24 | 94 

195 | 306 | 501 

99 99 
83 83 

182 . 182 
195 | 306 | 501 

377 | 306 | 683 

79 15 | 94 
19 . 79 
85 . 85 
60 37 97 
. 7178| 78 

303 | 130 | 433 
62 22 | 84 
178 . 78 
74 18 92 

79 79 
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8 Zahl der 
E Regierungs⸗ Bezeichnuug 

& Bezirk. der Anftalten. Inter-| Erter- S; 
nen. | nen. | " 

XV. 
46. | Oppeln Ober» Glogau 86 8 
41. ⸗ Peiskretſcham 93 g: 
48. . Kreuzburg 90 18 | 10 
49. ‚ Pilchowitz. 90 X 
50. Roſenberg 59 | 50 
öl. . iegenhals 70 | 7 
52. . ppeln 911 9 
53. ⸗ Zülz . 2 02.0 . | 83 & 

Sa. XV. 359 | 321 | 680 
Hierzu Sa. XIV. 214 ı 119 | 333 

Sa. Xltl. | 308 | 130 | 433 
Sa. Provin Schleſien 826 | 570 |1446 

XVI. 
54. | Magdeburg Barby. . 75 25 | 1W 
55. ⸗ Halberſtadt 88 41 | 129 
56. . Ofterburg . . . 64 32|% 

xvii. Sa. XvI. | IXIX 
57. | Merjeburg Weißenfels 91 . | 9 
58, . Eisleben . 60 30 | % 
9. . Eifterwerda . 63 63 
60. . Deligih . | 20 | 
61 J Droyfig *) 0. 92 . % 

XVIII. Sa. XVII. 366 |__50 | #16 
62. | Erfurt Erfurt . . 114 | 11 
63 ’ Seifigenftadt . o | Wi 

Sa. XVII... 0| 113 5 id 
Hierzu Sa. XVII. 366 1, 

> SaXvE | 27 | 
Sa. Provinz Sadjfen 7 

IX. 
64. | Schleswig Segeberg . 3 
65 s Tondern . . 138 
66. . Edernförde 9 
67. ‚ Ueterfen . . . 73 
68. s YHuguftendurg . . . . 5 

Sa. XIX. | Provinz Schleswig- Holftein 131 | 320 | #1 

XX. u 
69. | Hannover Hannover . 4040| 59| * 
70. . Hildesheim 56 | 6 
1. , Alfeld. . 55 | 50 | 1% 
72. . Wunftorf . 94 | | # 

*) S. Anmerkung auf Seite 211. 

Sa. XX. 19] 15] 8 



Nummer 

Regierungs- 

Bezirk. 

Luneburg ꝛc. 

Osnabrück ꝛc. 

Münfter 

Minden 

s 

Arnsberg 

Kaſſel 

Li 

Wiesbaden 

Koblenz 
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Bezeichnung 

der Anſtalten. 

Lüneburg . 
Stade . 
Berden . 
Bederleia . 2. 

Sa. XXI. 

Dsnabrüd 
Ari . en 

Sa. XXII. 
Hierzu Sa. XXI. 

⸗ Sa. XX. 

Sa. Provinz Hannover 

Langenhorft . 
Münfter un 

Sa. XXI. 
aeieröhagen . 
iten. . . 
—ã— .... 

Sa. XXIV. 

Soeſt. 
Hilhenbad) 
Rüthen . 0. 

Sa. XXV. 
Hierzu Sa. XXIV. 

Sa. XXIII. 

Sa. Brobin; Weftfalen 

Homberg . - 
Schlüdtern . 
Fulda . . 0. 

Sa. XXVl. 
Montabaur . 
Ufingen . 
Dillenburg ... 

Sa. XXVII. 
Sa. Provinz Heſſen⸗Naſſau 

Bopparde. 
Neuwied . . 
Münftermaifeld . 

Sa. KRVIN. 

nen. 

Inter⸗ Erter⸗ | Sa. 

I __ 

8 3228 
-] a 

Zahl der 

nen. 

27| 73 

63 | 63 
158 | 331 

— 

117 
67 | 127 
85 | 85 

209 | 329° 
367 | 660 

57 

. 176 
1939| 9 
60 I 60 
79 | 227 

⸗ 

— — — — — —— 
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5 Regierungs- 

5 Bezirk. 
* 

XXIX. 
96. | Duſſeldorf 
97. 
98. ⸗ 
99. 

100. 
101. . 
102. . 

XXX. 
103. | Köln 
104. ⸗ 

XXXI. 
105. I Trier 
106. . 
107. ⸗ 

XXXII. 
108. | Aachen 
109. - 

Beecapitulation. 

Provinz. 

Oftpreußen . 
MWefpreußen . 
Balin. . . 

Brandenburg 
Pommern. 
Bofen . 

Shlieflen . 
Sadien . . . - 
Schleswig - Hoffteln 

Hannover . 
Weftfalen . 
Heſſen⸗Naſſau 
Rheinprovinz 

Summe 

Zahl der 
Bezeichnung 

der Anſtalten. Inter⸗Erter⸗ Sa, 
nen. | nen. | 

Mörs . 68 2 8 
Kempen . 100 . 100 
Mettmann 67 22 
Eliten . . 16 
Xanten . 71 2 
Rheydt . . . 87 
Odenliihden . . . .. 83 | 

Sa. XXIX. | 5% 

Bil. . . 2... 10 
Siegburg. . » .».. . 59 

Sa. XXX. 100 | 59 19 

Dttweillr -. - . 2.2. 75 | 15| % 
Saarburg . . 68 8 
Wittlich en . % 

Sa. XXXlI. | 248 

Zinni .. “| Hi 
Kornelymünfter . . 90 Ki 

Sa. XXXII. 90 6016 
Hierzu Sa. XXXI. 165 83 | 

» Sa. \XX. 100 59 | 18% 
> Sa XXI. | 306 | 90 | 35 
- Sa. XXVI. 118 | 79 m 

Sa. Rheinprovinz | 809 | 571 [1 

Zahl der 

Internen. | Erternen. | Summßa. 

699 82 631 
541 12 553 
80 139 219 

482 328 810 
528 38 661 
377 306 683 

876 570 1446 
653 262 915 
131 820 451 

432 476 908 
356 819 675 
293 867 660 
809 571 1380 

6152 3740 9892 
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Die umftehende vergleichende Ueberſicht läßt erkennen, welcher 
Sortfchritt in der Sorge für die Beſchaffung ausreichender Lehr: 
fräfte für die Volksſchulen fomohl an fi, wie im Berhältniffe zur 
Einwohnerzahl gemacht worden tft 

1882. 15 
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2. 3. 

Es waren in Ausbildung: 

Provinz. Einwohner Seminariften 

Nummer. 1870 | 1876 | 1878 | 1879 | 1881 

1.1 Oftpreußen. . . - 1933936 | 400 | 533 | 586 | 635 | 631 

2.| Wefpreußen . . - 1405898 | 282 | 466 | 489 | 546 | 553 

3.| Brandendug . . . 3389091 | 676 | 823 | 850 | 1014 | 1029 
incl. Berlin 

4.| Bommern . . . . 1540034 | 8357 | 494 | 506 | 580 | 561 

5.| Bon . . .».. 1708397 | 323 | 386 | 469 | 569 | 683 

6.1 Shlefien . .». . . 4007473 | 738 | 1078 | 1135 | 1264 | 1446 

7. Sachſen .. 2312007 | 559 | 675 | 709 | 842 | 915 
incl. ber Stolberg 
{hen Grafſchaften 

8.| Schlieswig-Holflein . 1127149 | 222 | 361 | 426 | 445 | 851 

9.| Hannover . . . . | 2120168 | 379 | 617 | 722 | 859 | 908 

10.| Weffalen . . . . 2043242 | 342 | 546 | 6383 | 673 | 6% 

11.| Heſſen⸗Naſſau. . . 1554376 | 321 | 432 | 473 | 592 | 660 

12.1 Rhelnprovinz . 4141624 | 410 | 788 | 1127 | 1386 | 1380 
incl. Hohenzollern 

Summe | 27278395 | 5008 | 7199 | 8125 9404 | 98% 
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4. 5. 

Mithin 1881 mehr Es fam ein Seminarift 1881. 
bzw weniger f Einwohner Bat 1 

au e a es 
gegen der | nina» 

Schuls |rift auf 
1879 | 1878 1876 | 1870 | 1870 | 1876 | 1878 | 1879 | 1881 | ‚ftellen |Stellen 

—4| +45| +8 

+8] +64| +87 

+15) +179| -+206 

4487 | 3307 | 3168 | 2923 | 3065| 4391 | 7,0 

4496 | 2881 | 2746 | 2464 | 2542] 3056 | 5,5 

3794 | 3797 | 3678 | 3088 | 3294| 7301 | 7,1 

-19| +55| + 67 

+114| +214| +297 

+182} +311| +368 

+73) +206 | -+240 

3955 | 2960 | 2890 | 2524 | 2745| 4041 | 7,2 

4703 | 4160 | 3424 | 2823 | 2494] 3173 | 4,6 

4675 | 3565 | 3386 | 3041 | 27711 7669 | 5,3 

3821 | 3241 | 8059 | 2576 | 2527 I 5555 | 6,1 

46 +25| +9 

+49| +186 | +291 

+2] +42| +129 

+68| +187| -+228 

6 +253 | +592 

4244 |2974 | 2521 2413 [2499| 3392 | 7,5 

5206 |3270|2794|2349 | 2335 | 5246 | 5,8 

4081 | 3490 | 3011 1283218027 | 4132 | 6,1 

4145 | 3397 |3108 | 248012355 | 3621 | 5,5 

1534 | 5189 | 3435 | 2798 30011 9557 | 6,8 

-29 41267 I+2008 
+517 | 

+488 

15* 
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Daß Ergebnis der vorftehenden Zufammenftellung tft darum 
noch günftiger ald es fheint, weil für die Jahre 1878 und 1879 
noch die Bolldzählung. von 1875 zu Grunde gelejt werden mußte, 
während für 1881 die von 1880 benügt iſt. Auch erhellt aus den 
mitgetheilten Zahlen, dag fidy innerhalb ded Zeitraumes von zehn 
Jahren die Bevölferung im Verhältnis von 100: 110,6, die Se 
minarfrequenz im Berbältnid von 100: 197 vermehrt bat. Wenn 
angenommen werden fann, daß ein Beltand von 8400 Seminariften 
genüge, um den erforderlichen Erjag für 61000 bis 62000 Lehrer: 
ftellen zu fihern, jo bleiben etwa 1500 Seminariftin, alfo ein jähr- 
licher Abgang von 450 (nicht 500, weil nicht alle dad Ziel erreichen) 
Seminariften für die Befegung der noch unerledigten und der neu 
zu begründenden Stellen. Wenn die Zahl der erfteren in den mit 
getheilten Liften noch ziemlich body erjcheint, fo muß daran erinnert 
werden, dab von mehr ald 61000 Stellen naturgemäß eine bebeu- 
tende Zahl ſtets als unbejegt erjcheinen muß. 

Es darf hiernady das Endergebni$ der vorftehbenden Crörterungen 
und Nachweilungen in den Sag zufammengefaßt werden, daß der 
eigentliche Lehbrermangel überwunden fei, aber ein nod 
ſehr großer Lehrerftellenmangel zu befeitigen bleibe. 

Soweit es fi) nämlich um die Beſetzung der vorhandenen Stel- 
len mit vorfchriftäömäßig geprüften Lehrern handelt, kann, mie bie 
vorftebenden Zahlen bemeiten. von einen eigentlihen Mangel kaum 
mehr die Rede fein; für die meiften Bezirke der Monardie ift er 
thatfächlidh bejeitigt und wo er ſich nod geltend macht, ilt der 
Zeitpunkt feiner völligen Ueberwindung mit annähernder Gewißheit 
voraudzubeftimmen. 

Auch die Möglichkeit, mit der Gmeritirung ſolcher Lehrer vor« 
zugeben, welche trop eingetretener Altersſchwäche, oft gegen ihren 
eigenen Munich, im Dienfte erhalten werden mußten, weil man 
ihnen feine Nachfolger geben Tonnte, wird nunmehr planmäßig ver: 
gegangen werben fönnen. 

Im Befitze reichlichen ftatiftiichen Materialed und in der Frei⸗ 
beit, die etatömäßige Zahl der Zöglinge für jede einzelne Lehrer— 
bildungd-Anftalt je nady dem Bevürfnilfe des betreffenden Bezirled 
zu beftimmen, bat die Unterridhtöverwaltung auch die Möglichkeit, 
zu verhüten, daß mehr Lehrer und Lehrerinnen audgebildet werden, 
ald Verwendung finden können. Einer Wiederkehr ded Lehrerman- 
geld, welche durch die getäufchten Erwartungen der Lehramtsbewerber 
eintreten müßte, kann alfo vorgebeugt werden. Andererjeitd wird 
Sorge getragen werden müſſen, daß nicht wiederum ein Mißverhält⸗ 
nid zwifchen der Einwohnerzahl und der Zahl der vorhandenen Se 
minare eintrete, wie ſolches vor zehn Jahren wirklich beftanden bat. 
Der ftetigen Zunahme der Bevölkerung muß darum auch die Neu: 
gründung von Seminaren entipredhen. Um diefe rechtzeitig und am 
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rehten Orte eintreten zu laffen, bat die Unterrichtöverwaltung in 
den legten Jahren den Meg beichritten, da, wo ſich ein befonderd 
dringended Bedürfnid geltend machte, Hülfd- Seminare oder Neben- 
furje zu errichten, und dieſe dann, wenn ſich dad bezügliche Bedürf- 
nis als ein dauernded erwies, zu ordentlichen Seminaren zu erweitern. 
Derartige Beranftaltungen befteben in den Provinzen Oft» und 
Weſtpreußen, Brandenburg, Polen, Schlefien, Sachſen, Weſtfalen 
und Heffen- Raffau jchon it. Durd den diesjährigen Staatö- 
haushalt Entwurf find die Mittel für die Erweiterung des Neben- 
kurjud zu Angerburg zu einem Schullehrer-Seminar zu Ragnit (Oft⸗ 
yreußen) und des Hülfd-Seminard zu Rüthen (Wefttalen) zu einem 
reiftalfigen Seminar beantragt. So weit fidh bis jept überfehen 
lit, werden entſprechende Audgeftaltungen demnächſt für die Neben- 
tue in den Regierungd- Bezirken Sranffurt a./D. und Magdeburg 
gboten fein. 

Wenn ed möglidy war, den Mangel an vorſchriftsmäßig gebil- 
len Zehrern für die vorhandenen und für die in Kolge des Ichnellen 
Vachsthumes der größeren und der großen Städte neu begründeten 
ehrerftellen in verhältnismäßig kurzer Zeit zu deden, jo kam died 
daher, da die gefammte Lehrerbildung ausichlieglich in den Händen 
des Staated liegt, und daß die Landed- Vertretung die von ber 
Stantöregierung beanipruchten Mittel jeder Zeit bereitwilligft zur 
Verfügung geftellt hat. 

Beientiic anders liegt die Angelegenheit der überfüllten Schul« 
Haflen in den Meinen Städten und auf dem platten Lande. Hier 
genügt die bloße Bereitſtellung einer Lehrkraft nicht zur Beſeiti⸗ 
gung ded Uebeld. Es müſſen Schulgemeinden getbeilt, andere ver- 
einigt; es müſſen Erweiterungs⸗ und Neubauten audgeführt, Trä⸗ 
ger für die Unterhaltungspflicht der neu zu gründenden Schulen 
gefunden, an anderen Stellen den unterhaltungspflichtigen Verbän⸗ 
den neue Laften aufgelegt werden. Nicht immer find dieſe willig, 
oft find fie außer Stande, eine größere Laft auf fi zu nehmen. 
So konnte es geichehen, daß in einer Heinen Stadt in einer Provinz 
bes Außerften Oftend beinahe zweihundert Kinder unbeichult blieben, 
und dab eine Gemeinde des Außerften Weſtens, welche für 221 Schul» 
finder nur zwei Lehrer hatte und in weldyer ein ganzer Jahrgang 
von Kindern von der Aufnahme in die Schule zurüdgeitellt werden 
mußte, die Begründung einer dritten Lehrerftelle weigerte. Die 
Gemeinde hat nämlid eine Schuldenlaft von 190000 Marf und 
bringt 640°), der Klaffenftener als Kommunalfteuer auf. Dergleichen 
Berbältniffe find am Niederrhein nicht felten. So zahlen unter 
andern an Gemeindeftener 
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Staats-Mlaffen- und | davon zu 
Eintommenfteuer | Echhulzweden. 

9g %/o 

Lüttringhaufen, Kreis Lnnep . . . . 200-615 33 

Wermelkskirchen, ⸗ ⸗ nn 300 — 700 40 

Ronsdorf, . ⸗ .. 400 - 640 86 

Höchſcheid, ⸗Solingen... 400—640 40 

Dorp, ⸗ en 300 —700 30 

Altendorf, . Ein . .... 300 33 

Borbed, ⸗ En 400 40 

Stoppenberg, ⸗ Le. 390 83 

Wenn die GSteuerliften der öftlihen Provinzen gleich hohe 
Zahlen nicht nachweilen, jo darf daran erinnert werden, daß die dort 
maßgebenden gewerblihen Berhältniffe auch geringere Laften ſchon 
ſchwer empfinden laſſen. 

Die Unterrichtsverwaltung hat daher dringende Veranlaſſung, 
bei den Anforderungen, welde fie an die Gemeinden ftellt, deren 
Leiltungsfähigkeit eingehend zu prüfen und Feine Forderungen zu 
ftellen, deren Erfüllung die Kräfte überjpannen muß. In dem Cir— 
kular⸗Erlaß vom 28. Mat 1881”) ift died den Provinzialbehörden 
ausdrücklich empfohlen. 

Andererfeitd kann ſich die Unterrichtöverwaltung nicht verfchwei- 
gen, wie fie die. Pflicht hat, dafür zu forgen, daß überall im Lande, 
auch in dem entlegenften und ärmſten Gegenden, die religiöfe Er 
ziehung der heranwadyjenden Jugend die nöthige Pflege finde und 
dab auch die fonftige Unterweilung der Kinder, deren hohe Bedeus 
tung für das Staatöwohl ſchon König Friedrih Wilhelm der Erfte 
erfannt bat, und der feine erlauchten Nachfolger ausnahmslos ihre 
Allerhöchſte Zheilnahme zugewendet haben, ordnungsmäßig geſchehe. 
Sie bat fi gegenwärtig zu halten, dab für Kirche, Staat und 
Geſellſchaft kaum eine größere Gefahr gedacht werden fünne, als das 
Heranwachſen einer unerzogenen, in religiöien Dingen unwifjenden, 
für jeden künftigen Erwerb unfähigen Tugend. 

Wenn nun alle mit dem Unterrichtöwejen vertrauten Männer 
übereinftimmend anerfennen, daß der Unterricht feine ganze erzieh— 
liche Kraft einbüße, wenn einem Lehrer eine pröbere Scülerzabl 
angewielen wird, als er gleichzeitig geiltig zu beſchäftigen und in 

rdnung zu balten vermag, wenn demnach zugeftanden werben 
muß, daß die Aufgabe der Volksſchule in überfüullten Klaffen nit 
gelöft werden Tann, dab die Opfer an Geld der Eltern, Zeit der 

*) Gentralbl. pro 1881 Seite 472. N 
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Kinder in ſolchen mehr oder minder verloren find, fo muß die Unter- 
rihtöverwaltung die Theilung dieſer Klaffen ald ihre Pflicht erfen- 
nen. Vermögen die Gemeinden die zur Begründung neuer Stel« 
len und zur Ausführung der nothmendigen Bauten erforderlichen 
Mittel nicht aufzubringen, fo wird der Staat einzutreten haben. 
Iedenfalld muß ausgeſprochen werden: 

„St e8 in den lepten zehn Sahren gelungen, den 
„tehrermangel zu überwinden, fo ift ed die Aufgabe 
„des nächſten FZahrzehntes, den Mangelan Schulklaſſen 
zu beſeitigen.“ 
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2) Der Unterricht in den weiblichen Handarbeiten in 
den preußiſchen Landſchulen im Dezember 1880. 

(Unter Benutzung amtlicher Quellen.) 

Die Vorſchrift der Allgemeinen Verfügung über Einrichtung, 
ML und Ziel der preußiſchen Volksſchule vom 15. Oktober 1872, 
nad weldyer die Mädchen, wenn thunlid, ſchon von der Mittelftufe 
an zur Ausführung weiblicher Handarbeiten angeleitet werden jollen, 
bat keineswegs einen neuen Lehrgegenſtand eingeführt, fondern nur 
allgemein angeordnet, was bereitd in weiten Kreilen geſchah. Die 
Erkenntnis nämlih, daß in der Unfähigkeit der Arbeiterfrauen zur 
Haudhaltung ein Hauptgrund für die Berwilderung der arbeitenden 
Bevölkerung liege, und daß Wohlftand und Wohlverhalten der Fa— 
milten gefördert werden, wo die Frau die Befähigung erlangt, die 
ihr obliegenden Geſchäfte ordentli auszurichten, ift alt. Deshalb 
hat auch die oberfte Staatsleitung jowohl in den älteren Provinzen 
ded preußiſchen Staates, wie in den 1866 erworbenen neuen Landes— 
theilen von da an, wo fie dem Volksſchulweſen überhaupt ihre befon- 
dere Sorge zugemwendet bat, diefe auch auf den bezeichneten Zweig 
desjelben ausgedehnt. 

Es entiprad dem Sinne der Zeit und dem Zuftande der da- 
maligen Schulen, wenn die Unterweilung der Mädchen in weib: 
lien Handarbeiten durch die älteften bezüglichen Vorſchriften theild 
unter humanitäre Gefichtöpuntte geſtellt, theils Snduftriefchulen 
oder ähnlichen Einrichtungen überwiejen wurde, welche mit ber 
eigentlihen Volksſchule nur in lojem Zuſammenhange ftanden. 
So beitimmt das Schuireglement vom 18. Mat 1801 für die nie 
deren katholiſchen Schulen in den Städten und auf dem platten 
Lande von Schlefien und der Grafihaft Glag in Nr. 58: „Von 
nicht minderer Wichtigkeit find die fogenannten SInduftriefchulen, in 
welchen mechaniſche Fertigkeiten, vorzüglich weibliche Arbeiten 
ald Spinnen, Striden und Nähen den Kindern gelehrt wer: 
den. Solche Etabliſſements find von der größten Wichtigkeit, theild, 
um die Jugend zu beichäftigen, theild, um fie zu guten Hausmüttern 
zu bilden. Der Unterriht in ſolchen Saden Tann freilich nit in 
der Schule ertheilt werden; indefjen ließen fih doch auf dem Lande 
Einrichtungen treffen, dab entweder die Schullebhrerinnen 
oder eine andere unbeſcholtene Frau darin Unterridt 
ertbeile." Für Scleöwig- Holftein aber verlangt die Allgemeine 
Schulordnung vom 24. Auguft 1814 in 8.69, daß „mit den Land» 
ſchulen, wo die Umftände es nur irgend erlauben, Arbeitsanftalten zu 
verbinden find, in welden die Mädchen in weiblichen Handarbeiten 
geübt werden.” 

Die Unterrichtöverwaltung bat aber fehr bald die Zuläffigteit 
eines Zwanges zum Befuche des Unterrichte8 in den weiblichen Hand 
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arbeiten und einer Aufnahme deöfelben in den Lehrplan der Volks⸗ 
ihule erfannt; wir finden darum bereitd in dem auf Grund der 
Allerhöchften Order vom 3. November 1817 ausgearbeiteten Unter: 
rihtögejeg-Entwurfe $. 10 Abf. 4 die Vorſchrift: In allen Mädden- 
ihulen ohne Ausnahme muß in weibliden Handarbeiten, in 
jeder nah Maßgabe des Bedürfniffed der Schülerinnen, Unterridt 
ertheilt werden. Diefelbe Beltimmung enthält 8. 3 Abſatz 2 ded 
rem Staatöminifter von Ladenberg aufgeftellten Unterrichts-Geſetz⸗ 
Entwnrfes: „Außerdem ift in der Volksſchule der weiblichen Zu: 
sad überall Anleitung zum Nähen und GStriden zu ertheilen.“ 
die Gefep- Entwürfe der Herren von Bethmann-Hollweg und von 
!ühler beihränfen zwar die Vorfchrift auf die Fälle, „wo ein Bes 
zinis dazu vorhanden iſt,“ geben fie aber übrigen® ebenfo beftimmt, 
er die früheren. Sie ſprechen aljo der Unterricytövermaltung Die 
tete Befugnid zu, die Gemeinden zur Einrichtung des Unter- 
rs und Die Kinder zur Theilnahme an demfelben zu nötbigen; 
ra Recht ſteht ihr übrigend nad) Lage der biöherigen Geſetzgebung 
kritö jept zu, wie durd wiederholte gerichtliche Erkenntniſſe feft 
»tllt worden ilt. Die Beranlafjung zu denjelben war durdy das 
ertzehen der Scuibehörden gegeben worden. 

Die Königlihe Regierung zu Köln batte nämlid durch Ver—⸗ 
zungen vom 28. Mai 1829 und vom 9. Fanuar 1830 die Ein» 
trung des Dandarbeitdunterrichted in den Volksſchulen angeordnet. 
Namentlih in der zweiten diefer Berfügungen war fie den Borur: 
teilen entgegengetreten, weldye die DBefolgung der früheren Ber- 
erdnung binderten, und ed mag intereiliren, bier die Stelle in 
Örinnerung zu bringen, in welcher fie fich gegen diejenigen wendet, 
welhe meinen, die Kinder lernten die Handarbeiten im elterlichen 
Sauje beffer ald in der Schule. Die Regierung fchreibt in dem 
Tene, weldyer die Erlaſſe aud jener Zeit dharakterifirt: 

„Berlangen wir Arbeiten, welde den Kindern fchon in der 
Schule zum Erwerbszweige dienen können, um der Noth ihrer El⸗ 
‘rn umd ihrem eigenen Elende abzubelfen, verlangen wir Arbeiten, 
tele die Eltern entweder felbft nicht oder dody fehr unvolllommen 
zerſtehen, durch deren Betrieb dem Wohlſtande der Familien, dem 
"ewerbefleiße einer ganzen Gemeinde aufgeholfen werden fann, und 
:ı deren Griernung und Förderung die Schule die Gelegenheit dar- 
"itet: jo muß der Cinwand, daß ein Bebürfnid nicht vorliege, 
zel das Elternhaus die nöthige Anleitung gebe, als nichtig zurüd- 
:wiefen werden. Und beihränten wir unjere Forderung auch wirk⸗ 
d nur auf dad Nähen und Striden der Mädchen und allenfalls 
set Knaben, weldye einmal im Viehhüten einen Theil ihrer Beichäf- 
“sung finden werden, fo möchten wir wohl die Frage beantwortet 
“sen, wie viele Mütter und Haudfrauen auf dem Lande 
sen wirflid ihren Töchtern bierin eine angemeſſene 
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Unterweijung zu geben im Stande find! Wäre diele Ge 
ſchicklichkeit ſo allgemein, wie fie in mehreren Berichten vorausgejept 
wird, jo möchten wir allenfalld nur den Zwed des Broterwerbes 
bier noch berüdfichtigen, obgleidy von einer Unterweijung der gejamm- 
ten weiblichen Jugend im Nähen und Striden in der Schule immer 
eine größere Einheit und Sicherheit zu erwarten ift und mande 
Mütter ihre Töchter mehr zu den beſchwerlichen Arbeiten im Haule 
und auf dem Felde anhalten mödten, als zu denen, die im Still. 
figen verrichtet werden fünnen, und denen fie, wenn es fein muß, 
ſich felbft lieber unterziehen. Gewiß geht aus mander Ge: 
meinde für die VBerfertigung von Kleidungödftüden, 
Hemden und Strümpfe mit eingeredhnet, viel Geld nad 
ausmwärtd, was recht gut eripart und für manches weſentliche 
Bedürfnis der Yamilie verwandt werden könnte, wenn Mütter und 
Zöchter diefe Arbeit ſelbſt zu machen verſtänden.“ 

Der Minifter von Altenftein brachte diefe Verfügung durd 
Erlaß vom 30. Auguft 1830 zur Kenntnis ſämmtlicher Regierungen 
der Monardie und empfahl ihnen „bei der zunehmenden Armuth 
in den niederen Bolfökiafjen”, der Anweiſung der Mädchen in den 
Volksſchulen zur Anfertigung von Handarbeiten ihre Aufmerkſam— 
feit zuzumwenden. 

Seit diefer Zeit ift der Handarbeitsunterriht in allen Provin: 
zen ded Staated ein Lehrgegenftand in ftädtifchen wie in ländlichen 
Schulen gewejen. Nur ilt das Snterefje, welches ihm die Scdub 
auffichtöbehörden zumendeten, nad Ort und Zeit fehr ungleihmähg 
gewejen. Von einer Nöthigung der Gemeinden zu den betreffenden 
Einrichtungen wurde meiltentheild Abſtand genommen, dagegen waren 
da, wo der Unterricht beftand, die Kinder verpflichtet, an demielben 
tbeilzunehmen. Vielfach widerjprachen die Eltern. So ift ed ge 
fommen, daß einige Haußväter eined Dorfes im Regierungsbezirke 
Potsdam, welche Schulverfäumnis-Strafen zahlen follten, weil ihre 
Töchter den auf bis dahin jchulfreie Nachmittage gelegten Handarbeitt- 
unterricht nicht beſucht hatten, die Entſcheidung der Gerichte in An- 
ſpruch nahmen. Gegen dieſe Eltern ift das Erkenntnis des Königlichen 
Dbertribunaled vom 14. November 1866 ergangen, weldes die Befug⸗ 
nid der Regierung zu den von ihr getroffenen Anordnungen anerkennt. 

Nachdem durh die in Gemäßheit der Allgemeinen Verfü 
gung vom 15. Oktober 1872 erlaffenen Beftimmungen der Pro 
vinzialbehörden der De en allgemein eingeführt wer- 
den war, richtete ſich ider Widerſpruch gegen die Aufbringun 
der den Haudvätern aufgelegten Koften für die getroffene Einrich— 
tung, und eine Gemeinde — wiederum im Regierungsbezirke Pots- 
dam — verfolgte ihre Sache bis vor dad Königlihe Ober:Bermol: 
tungs⸗Gericht. Diefed bat mitteld Erlenntnifjed vom 29. September 
1876 (Ceutral-Bl. 1876 S. 618) unter Beziehung auf die einleitun: 
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den Beftimmungen des General-Landihul-Reglementd vom 12. Au- 
zuft 1763, des 8. 1 Titel 12 Th. II des Allgemeinen Landrechtes, 
wie 8. 8 Abſ. 7 der Regierungs » Sntruftion vom 23. Oftober 
1817 audy feinerfeitd die Gejeplichkeit des Vorgehens der Unter: 
tihtöverwaltung außer Zweifel geitellt. 

Wenn nad Vorſtehendem anerkannt werden muß, daß die Ein- 
tubrung des Handarbeitäunterrichted für die Mädchen in unjeren 
Xındfulen einem feit langer Zeit allgemein empfundenen Bedürfe 
erie entfpridyt, und daß Die Unterridhtöverwaltung fi) dabei 
itnerhalb der Grenzen ihrer Zuftändigfeit gehalten hat, fo find doch 
cad von zwei Seiten ber Zweifel gegen die Zmedmäßigfeit der 
zineffenen Maßregeln erhoben worden. Man bat der Befürdtung 
Ssstrud gegeben, dab diejelben die Gemeinden zu ſchwer belaften 
daß es nicht möglich fein werde, überall die nöthigen Lehrer: 
soen zu finden. Beide Bejorgniffe haben fi als unbegründet er- 
Ku, 

Bie die nachfolgenden Zabellen ergeben, ift der Handarbeits- 
uneriht für Mädchen in 25657 öffentlichen Yandichulen eingeführt; 
21666 von diefen wird er von den feitangeftellten ordentlichen Leh⸗ 
xannen mitbejorgt, während 23964 Lehrfräfte lediglich für den Hand- 
teitäunterricht angenommen find; von Dielen erhalten 20410 eine 
brlide Remuneration von höchſtens 60 Mark, darunter 12993 
czat nur eine ſolche von hoͤchſtens 40 Mark jährlich, während nur 1218 
mehr ald 80 Mark jährlich erhalten und 407 ganz unentgeltlich ar- 
triten. Die fächlichen Koften betragen in den ſämmtlichen Schulen 
sammen nur 44883 Mark jährlich, jo daß überhaupt faum 0,50 Marf 
often pro Kopf und Fahr entjtehen. Um bei Aufbringung diefer 
Leiſtungen den Gemeinden unmittelbar zu Hülfe zu fommen, bat 
sie Unterrichtöverwaltung feine Fonds. Indeß iſt durch die Ber: 
jungen vom 27. Mai 1873, 2. November 1875 und 3. Januar 
1876 (Central⸗Bl. 1873 S. 346; 1876 ©. 190, 191) darauf hin- 
xmiefen worden, daß, wenn die Anforderungen für dad Schulweſen 
serhaupt die Leiſtungskraft der Beitragspflidytigen derart ſchwächen, 
:ı5 fie die Gehalte der ordentlihen Lehrer und Lehrerinnen nicht 
mehr aufzubringen vermögen, zur Sicherung angemefjener Befoldun- 
vn derfelben aus den zu diefem Zwecke verfünbaren Fonds (Kap. 121 
zit. 27 des Generals &tat8) jederzeit widerruflihe Staatöbeihülfen 
:ewährt werden fönnen. Die Möglichkeit einer Ueberbürdung der 
semeinden iſt hierdurch nahezu audgejchlofjen. 

Was nun endlich die Gewinnung der Lehrkräfte anlangt, fo ift 
uch Einjegung von Prüfungs-Kommilfionen in faft allen Provinzial: 
Sauptftädten, —* durch ſorgfältige Pflege des Handarbeitsunter⸗ 
richtes an den Lehrerinnen-Seminaren Anregung und theilweiſe Ge- 
zenheit zur Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen gegeben, und da— 
zatch ift 08 erreicht, daß in den Städten faft überall ausreichend befähigte 
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und vorfchriftsmäßig geprüfte Kehrfräfte zur Verfügung ftehen. Es 
ift indeß auch ſchon der Anfang zur Ausbildung ländlicher Lehrerinnen 
gemacht worden; fo erhalten an den Öberlinhaufe zu Nowaweß 
die angehenden Kleinktinder- Schullehrerinnen eine gründliche Anlci- 
tung zur Ertheilung des Handarbeitöunterrichtes, fo beftebt zu Neu 
wied ein befonderer Kurſus, welder Landfrauen oder Mädchen zu 
demfelben in einfachfter Weije befähigen fol. Bereits find nahezu 
taufend Handarbeitölehrerinnen auf dem Lande vorſchriftsmäßig ge: 
prüft. Auch das darf als erfreulich bezeichnet werden, daß unter 
den jetzt befchäftigten Lehrerinnen 12488 oder 52%, der Gejammt- 
zahl den Familien der Ortsſchullehrer angehören. 
Die nachſtehende Ueberficht zeigt den Stand der Angelegenbeit 
im Dezember 1880; fie ergiebt durch einen Vergleich mit der Ju: 
fammenftellung aus dem Fahre 1877 (Central-Bl. 1878 S. 622 f.), 
daß innerhalb der legten drei Fahre der Handarbeitsunterricht in 
2407 Yandihulen neu eingeführt worden tft, und daß ſich die Zahl 
der Schulen, in weldyen er fehlt, um 2082 vermindert hat. 
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tie Nachrichten über den Betrieb ded Unterrichtes in weiblihen Handarbeiten 
in den öffentlichen Landichulen der Monardie zu Anfang Dezember 1880. 

2. 

"range, ꝛc. Bezirk. 

Provinz. 

Ping, . 

2 2 2. 

: Iesing Dftpreußen 

ir . . “ 

Averder. .. 

Irevinz Weſtpreußen 

are} 

erh 

! Proviuz Branden- 
m. .2 2 2. 

ae . .. 
von . . ® 

id. 5 

N Sroninz Pommern 

u 
' Sroninz Pofen . 

a . 

Ball ıı.. 
'i drovinz Schlefien 

urg oo. 

>19 . 

4 Ziolber ſche Kon- 
—— .. 

Bvrovinz Sachſen 

3. 

Zahl der 

a. b. 

einge: | nicht 
führt einge: 

t “(tr 
564 | 948 
1220 | 49 

1784 | 997 

628 | 49 
306 | 180 
1534 | 229 

1322 | 77 
1127 | 57 

2449 | 134 

671 | 343 
877 | 132 
231 | 106 

1779 | 681 

1122 | 33 
770 | 60 

1892 | 93 

1356 | 67 
1118 7 
1043 | 39 
3517 | 113 

858 | 32 
796 | 264 
316 ı 71 

43 4 
2013 | 371 

4. 5. 6. 

Zahl der lediglich für den Von den Leh⸗ 
ahl der Kandarbeitsunterricht an⸗ſrerinnen für 

& ulen, | genommenen Lehrkräfte ſden Handar- 

beit&unter- an welchen . 
die ordent b. | e riht (Rol, 4 N , Davon (a.) gehö-ju.5a.) haben 
ligen Feh ren der Familie [die Prüfung 
aud) den des Ortsſchulleh⸗ jals Handar- 
Handar Über- rers bzw. eines derj beitslchrer. 
an. t.| Ortsfchullehrer innen — haupt. 

terricht (als Ehefrau, a | b. 
ertheilen. Mutter, nicht abar, | nit 

Schwefter, | an. (ect abge- 
Tochter) an. gt. legt. 

7 557 | ar | 10 | 
8 1212 1054 158 5b | 1215 

15 6 

11 1 
4 . 

15 

10 
2 

12 

3 
3 

1 

1 

22 
4 

15 

41 

6 
2 

8 12027] 872 Tot 77 2028 
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5. 
Ban ber lediglich für den Bori 

Zahl der Handarbeitsunterridt an-Iteiz 
Schulen, in Zahl ber genommenen Lehrkräfte der i 
weldyen ber en, -—--- - -- —— en 

, Unterrige jan welden a. | b. ı &% ſrich 

= in weiblichen lie a | Davon ‘a.) gehö- [u.a 
Z | Regierungs- ꝛc. Bezirk. [Handarbeiten ſlichen Leh⸗ ren der Kamilie die! 
3 Lo ı_ serien des Ortsſchulleh⸗ Jate 
* Provinz. a | h, — fiber» rers bzw. eines der] bein 

r: einge ! nicht — haupt. | Orieſchullehrer 
7 einge· Jterricht ‚(ale Ehefrau, | a 
2 führt fen ertheilen. Mutter, nic ate 

iſt. Schweſter, an. 
| Tochter) an. 3 

1. [@stemig . .  . . | | | 
VII. Proviuz Schles- !| 1600 | 31 12 | 1598 | 811 178 : 

wig-Helftei | 6 ein . . | 

1. | Hannover . . . .. „| 642 1071 1 641 363 2 
2 | Hlibesheim. . . ... .| 74: 2 b 6 37 
3. Stade... 0... 106 | 210 6a 1 | 
4. |Sttemdof. .... .b el n 1 19 13 
5. Oonabrilck, evangeliih . . 4 ’ 102 87 
6. | Shnabrild, katholiih . . | 232, 23 24 212 A 1 
7. | Murih . . 24 10 2977| 109 1180 
8. | Rordhpom . . . . 45 | 4 45 | 12 * | 
9. I Kofler Loccum . . . . 4 . 5 | I. | 
10 | Iudifhe Eulen. . . . 7:13 . 6 | 1 

IX. Proviuz Hanuover 1821 ‚1367 37 1795 | 76 2 I 
l } 

1. Dinfer. ren 102 | 3 1 33 56 18 
2. Inden. 2 2 2 2. 50 6 206 ’ 
3. | Ammsberg . » ... 0.1818" 2ıl 160 | 681 34 37 8 

X. Yrowinz Weffaten | 17.0 , 31T 416 T 1312, 566 7461 16 
t | 

1. | ......]107, 4 1086 43,64 1 
2. | Wiesbaden . 2. 

xl. Provin en⸗ 
Naſſau Hefie . 

I. I Koblenz. . 
2. | Ditffeldorf . 
3. 1 Köln. . . 
4. I Trier .. 
5 J YAaden . . . . 

XII. Rheinprovin; 

1. | Sigmaringen . . . . 
XII, Hohenzolleruſch 

Rande . .. . 
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2. 8. 4. 5. 6. 
Zahl der lediglich für den Von den Leh⸗ 

Zahl der Handarbeitsunterricht an⸗rerinnen für 
Schulen, in Zahl der | genommenen Lehrkräfte |den Handar- 
weichen der] Schulen, beitsunter> 
Unterricht [an welchenſ a. b. | ©. Jeicht (Kol. 4 

in weiblichen| die ordent- Davon (a) gehö- |. 5 a.) haben 
Provinz. Handarbeitenſlichen Leh- ven der Familie Idie Prüfung 

___f Ferien des Ortsihulleh- ſals Handar- 
| aud den | itber- |verg bzw. eines der] beitslehrer- 

hdandar. ganpt. Ortsichuliehrer innen 
ing nicht | beitsun⸗ IL 
einge ine. | terricht (als Ehefrau, a. b. 
rührt Führt erteilen. Mutter, | nicht night 
iſt. ift. Schmefter, | an. ange abge. 

Tochter) an I legt. 

Zufammenfteluug nach den Provinzen, 

Fin Ofpreußen . 1784| 997 15 1769 1471 2981 6 | 1778 

- Reftpreußen 1534| 229 15 1518 1197 321 1 | 1528 

» Brandenburg . 2449| 134 12 2441 1166 1275| 10 | 2449 

Bommern . 1779| 581 3 1775 961 8141 3 | 1775 

Bofen 1892| 93 1 1812 1659 1583| 173 | 1640 

Schleſien 3517| 113 41 3447 1616 1831| 14 | 3474 

Sadjen . 2013| 371 8 2027 272 1155| 7 | 2028 

Scäieswig-Holftein| 16001 31 12 1598 811 7871 2 | 1608 

Sannover 1821| 1367 37 1795 775 1020| 5 | 1835 

Weſtfalen 1700 31 416 1312 566 7461 176 | 1557 

Heffen - Waffau 1887| 49 6 1901 523 1378| 21 | 1886 

Äxinprovinz 3579| 1531 1098 2467 864 16031 516 | 3101 

102 l 2 102 7 99 .esenzolfernfche Lande 

Summe 25657 ec 1666 | 23964] 12488 11476] 939 ans 
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Vergleichende Zuſammenſtellung. 

Zahl, ber — 
en, in welchen der 
Unierricht in weib⸗ Alſo 1880 
lichen Handarbeiten 

Provinz. eingeführt war - 

* 1877 | 1880 mehr weniger 

1. | Ofprußen . . .. . 1672 1784 112 

2. Weftpreußen. . . . .» 1491 1534 43 

83. | Brandendtung . . . . 2373 2449 76 

4 | Bommen . .... 853 1779 926 

5. | Fon. . 2. 2.2.2. 1670 1892 222 

6 Shlfin. - ... - 8311 8517 206 

7.1 Sohlen... 2... 1843 2013 170 

8 Shleswig-Holflin . . 1605 1600 . 5 

9. Hannover . .. 1484 1821 837 

10. Beffelen. . - -»- .. 1581 1700 119 

11. | Heffen-Naffaun . . - . | -1913 1887 2 

12. | MHeinprovinn . . . . | 8380 | 3679 2 | 

18. Hohenzollern . 

Summe 

Drud von 3. 8. Btarde in Berlin. 



Centralblatt - 
für 

die gefammte Mnterrichts - Derwaltung 
in Prenßen. 

Seraußgegeben in dem Minifterium der geiftlihen, Unterrichts⸗ und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

— -— — — — — — 

Berlin, den 20. April 4. 1882, 
— oo. - — — — — 

Miniſterium der geiſtlichen ze. Angelegenheiten. 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft geruht, 
din Staatsminiſter und Minifter der geiftlichen, Unterrichts⸗ und 
zinal= Angelegenheiten von Goßler den Rothen Adler-Drden 

‚zeiter Klaſſe mit Eichenlaub zu verleihen. 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft gerubt, 
den bisherigen vortragenden Rath im Minifterium der geiltlichen, 
Interrichtd- und Medizinal=- Angelegenheiten, Wirklihen Geheimen 

Tter-Regierungd-Rath de la Croix zum Minifterial-Direktor in 
dieſjem Minifterium zu ernennen. 

(Cinrihtung zweier Abdtheilungen für die Unterrichts Angelegenheiten.) 

| 

| 
| 

! Nahdem Seine Majeftät der Köntg mitteld Allerhöchſten 

Frtaffed vom 9. Januar 1882 zu genehmigen gerubt haben, daß 

“ir die Bearbeitung der auf dad niedere Schulweſen fid beziehenden 
und anderer verwandter Angelegenheiten in dem Minifterium der 

‚tlihen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten eine befondere 
-Stbeilung in dem Berhältniffe der anderen fchon vorhandenen Ab- 
"tungen gebildet werde, find in dem Minifterium zwei Abthei= 
„nzen für die UnterrihtdsAngelegenheiten eingerichtet und der I. Ab⸗ 
tilung die Angelegenheiten der Univerfitäten und wiſſenſchaftlichen 

1882. 16 
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Anftalten, des höheren und techniſchen Unterrichtöwejend, fowie der 

Kunft und ded Kunſtgewerbes, der II. Abtheilung die Angelegen: 
‚beiten ded niederen Schulweſens einjchließlich der Seminare, dei 
Unterrichted der Zaubftummen, Blinden und Idioten, ded Mädchen⸗ 
ſchulweſens und des Zurnunterrichteö übermwiejen worden. Die Di: 

reftion der I. Unterrichts-Abtheilung ift in den Händen des biöherigen 

Diretord der Unterrichtd » Abtheilung ded Minifteriums Wirklichen 
Geheimen Ober» Regierungdrathed Greiff verblieben, während die 
Direktion der II. Unterrichtd » Abtheilung dem zum Minifterial- 

Direktor ernannten bisherigen vortragenden Rathe, Wirklichen Ge 
heimen Ober » Regierungdrathb de la Croix übertragen worden ift- 

— — —  —— 

3) Cirkular⸗-Verfügung, betreffend die Einführung der 
revidirten Lehrpläne für die höheren Schulen. 

Berlin, den 31. März; 188. 
Die Lehreinrihtung unjerer Gymnafien beruht in ihren je! 

geltenden Beftimmungen auf der umfaffenden Revifion, welden 
den fünfziger Jahren vorbereitet, durch die Cirkularverfügung mem 
12. Januar 1856 dur Ausführung gebracht worden ift; die Lehr: 
einrichtung der Realihulen ift durch Die unter dem 6. Oktober 185) 
erlafjene Unterrichtd- und Prüfungs-Ordnung feſtgeſtellt. 

In den Erfahrungen, mweldye während des feit diejer Zeit ver 
floffenen Bierteljahrhundertd gefammelt find, findet ſich die au& 
reichende Grundlage zu erneuter Erwägung der Frage, in wie meil 
die beftebenden Einrichtungen ald bewährt zu erachten find und an 
welden Stellen fie einer Aenderung bedürfen. Die Konferenz vom 
Dftober 1873, zu weldyer der damalige Unterrichtsminiſter mit 
Männern, welche der Unterrichtöverwaltung ober der unmittelbaren 
Lehrthätigfeit angehörten, Vertreter der verjchiedenften Richtungen 
vereinigt hatte, hat fowohl durch ihre eigenen, der Deffentlihteit 
übergebenen Berhandlungen, als indbrfondere durch deren Ber: 
werthung in den weiten Kreijen der an dieſer Frage Betheiligten 
weſentlich dazu beigetragen, die allgemein gültigen Erfahrungen ven 
den zufälligen Beobachtungen beſchränkter Bedeutung zu unter 
Iheiden und die Gefichtöpunfte herauszuheben, welde bei eing 
Revifion der in Rede ftehenden Xehreinrichtung einzuhalten fint. 
Der Revifion der Lehrpläne ift feitdem von der Gentralvermwaltung 
ded Unterrichted unter der gutachtlichen Betheiligung der Provinzial: 
bebörden unaudgefepte Aufmerffamfeit zugemendet worden; diefe Er— 
wägungen haben im Wejentlichen zu Folgenden Ergebniffen geführt. 
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l. Die Unterfheidung der Gymnafien und Real: 
ihulen ift al& fachlich begründet und durch die Erfahrung bewährt 
aufrebt zu halten. Der von vereinzelten Stimmen befürwortete 
Gedanke, für alle Diejenigen jungen Leute, deren Xebendberuf wiſſen— 
ihaftlihe Fachſtudien auf einer Univerfität oder einer techniſchen 
Schihule erfordert, eine einheitliche, die Aufgabe ded Gymnaſiums 
und der Realſchule verfchmelzende höhere Schule herzuftellen, it, 
menigftend unter den gegenwärtigen Kulturverhältnifjen, mit denen 
ein gerechnet werden darf, nicht ausführbar, ohne daß dadurch 
tie geiftige Entwidelung der Zugend auf dad Schwerfte gefährdet 
würde. 

Dagegen hat die der Unterrichtsordnung von 1859 zu Grunde 
liezende Ueberzeugung, daß Realſchulen ohne Latein nur als 
revellſtändige, einer niederen Ordnung angehörige Lehranſtalten zu 
btrachten ſeien, durch die weitere Entwickelung nicht Beſtätigung 
runden; vielmehr haben Realſchulen, welche, bei gleicher Dauer des 
Yerfurtud wie die Realichulen 1. Ordnung, die ſprachliche Bildung 
tr Schüler ausihlieglih auf moderne Kulturſprachen begründen, 
eine teigende Anerkennung als Schulen allgemeiner Bildung fid 
ewerben. Diefe Erfahrung iſt ſowohl an preußiichen als an 
derpreubifchen deutichen LZehranftalten diefer Art gemacht worden. 

Nicht beftätigt hat fich ferner der in der Unterrichtdordnung 
ten 1859 zur Geltung gelangte Gefihtöpunft, daß alle realiftiichen 
!chranftalten von geringerer Kurjusdauer, ald die der Gymnaſien 
md Realſchulen 1. Ordnung tft, im Weſentlichen nur ald die untere 
Ittheilung von Realſchulen 1. Ordnung betradhtet werden, denen 
der Abſchluß durch die Prima fehlt; vielmehr hat es ſich als zweifel- 
ses Bebürfnid ermwiefen, dab für eine höhere bürgerliche Bildung 
Säulen errichtet werden, welche in fechsjähriger Lehrdauer — vom 
‘ kebendjahre der Schüler gerehnet — unter Ausſchluß des latei- 
"ben Unterrichted zu einem beftinmten, nicht auf die Kortiegung 
ah weiteren allgemeinen Unterricht hinweiſenden Abſchluſſe führen 
ad den ald reif entlaffenen Schülern die Ermwerbung ded Militär: 
‚agniffed vermitteln. Kateinlofe höhere Bürgerjhulen der 
«achneten Art befteben in dem außerpreußiſchen Deutichland in 
"ber Zahl, in Preußen vorläufig noch in geringer, find aber auf 
“md ihrer Erfolge in Zunahme begriffen. 
Aus diefen Gründen ift es ald zweckmäßig erjchienen, mit der 
Kerifion der Lehrpläne für die Gumnafien und Realfchulen 1. Ord- 
nung zugleih Normal⸗Lehrpläne für die lateinlofen Realſchulen von 
reunjähriger Lehrdauer und für die Iateinlojen höheren Bürger> 
dulen von fechöjähriger Kebrdauer zu entwerfen und dadurch die 
‚anmten Verhältniffe der höheren Schulen zu klarer Ueberſicht 
a bringen. 

2. An den Gymnafien ift es feit der im Sabre 1856 ge- 

16 * 
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troffenen Aenderung des Lehrplanes als ein Uebelſtand empfund 
worden, daß in den drei Jahreskurſen der unterſten Klaſſen je ei 
neue fremde Sprache in den Unterricht eingeführt wird, in Ser 
die lateiniſche, in Quinta die franzoöſiſche, in Quarta die griechiſch 
Da überdies in Quarta der Beginn des mathematiſchen und d 
eigentlich hiſtoriſchen Unterrichtes hinzutritt, ſo erklärt ſich darau 
daß ein erheblicher Theil der Schüler einer längeren Dauer ? 
Aufenthalted in Duarta bedarf oder die Duarta überhaupt ni 
überichreitet. 

Ferner laßt fi von dem naturbejchreibenden Unterrichte a 
Gymnaſien ein befriedigender Erfolg nicht erwarten, nachdem dur 
die Zehreinrichtung von 1856 derjelbe in Duarta unterbroden win 
und jelbft für Serta und Duinta ein gänzliches Aufgeben die 
ſes Unterrichtes den Schulen geftattet ift. Dazu fommt, dab über 
die dem phyſikaliſchen Unterrichte in Secunda nur eine wödent 
liche Lehrſtunde zugewielen if. Die hieraus fi ergebende Be 
einträcdhtigung der naturwilfenichaftlihen Elementarbildung trifft 
Diejenigen, welche dem naturwiſſenſchaftlichen oder einem damit zu: 
Sammenhängenden Studium fidy |päter widmen, noch nicht einmal 
fo nadhtheilig, als alle die anderen, deren Beruföftudium feinen 
Anlaß giebt zur Ausfüllung diejer Küden. | 

Dem an erfter Stelle bezeichneten Uebelftande läßt fi nid! 
dadurch abhelfen, dat der Unterricht im Franzöſiſchen, wie dies 7 
1856 der Fall war, auf die Klaffen von Tertia aufwärts beichrir! 
werde. Dad Gymnaftum ift allen feinen Schülern, nicht bloß denen. 
weldhe etwa ſchon aus den mittleren Klaffen abgeben, die zeitiger: 
Einführung in diefe, für unfere gefammten bürgerlidhen und wiſſen 
ſchaftlichen Verhältniffe wichtige Sprache unbedingt ſchuldig. Tr 
gegen läßt fi) der Beginn des griechiſchen Unterrichtes, unter ar: 
näbernder Beibehaltung der Gelammtzahl der ihm jegt am Grm: 
nafium gewidmeten Lehrftunden, auf Zertia verlegen, ohne dadurd 
den Erfolg deöfelben zu beeinträchtigen, fofern dafür geſorgt wird, 
daß in der grammatifchen Seite des Unterrichted gegenüber der til: 
türe das richtige Maß eingehalten wird. Durch diefe Aenderunz 
wird nicht nur für die Entwidelung des naturbejchreibenden Unter: 

richtes der erforderliche Raum beichafft, fondern ed werden zugleich 
die Lehrpläne der Gymnafien und Realjchulen 1. Ordnung für die 
drei unterften Jahreskurſe einander fo angenähert, daß biß zur Ber: 
ſetzung nad) Untertertia der Mebergang von der einen Kategorie der 
Schulen zu der anderen unbehindert tft. Die daraus ſich ergebent 
Folge, daß erft nad dreijährigem Schulbefuhe die Entiheidun 
für Gymnafium oder Realfchule 1. Ordnung erforderlich ift, wit 
um fo beachtenswerther erſcheinen, wenn man in Betracht zieht 
daß an 150 Orten nur gymnafiale, an 81 Orten nur Kenlifti 
Anftalten mit lateiniſchem Unterrichte beftehen. 
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3. An den Realfhulen 1. Drdnung (Realgymnaften) 
‚zrrrehen in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Er- 
2: des lateinischen Unterrichted weder dem Maße der auf denfelben 
„mmendeten Zeit, noch inöbejondere der Bedeutung, welche dieſem 
irwrrihte in der gejammten Lehreinrichtung diefer Anftalten zuge= 
zen it. Der Mangel ausreichenden Erfolges trifft vorzugsmeife 
eder ausſchließlich die oberſten Klaffen und wird nad) dem jüberein- 
immenden Urtbeile der Fachkenner dem Umſtande zugejchrieben, 
‘= in diefen Klaffen die Zahl der lateinischen Lehrſtunden auf ein 
:ı geringed Maß berabgejegt ift. Andererjeitd hat auf dem natur- 
"enihaftlichen Gebiete die Ausdehnung ded naturbejchreibenden 
„sterrihteß biß in die oberften Klaffen den faum zu vermeidenden 
‚hh gegeben, die der Schule geftellte Aufgabe zu überjchreiten 
zı in throretiiche Hypotheſen einzugehen, deren Srwägung dem 
"tulum auf einer Hochſchule überlaffen bleiben muß. Die 
"mt verbundene Zerfplitterung des naturwiſſenſchaftlichen Inter— 
"21 den oberften Klaffen auf drei Gebiete, Naturbejchreibung, 
tienfmd Chemie, ift entichieden nadhtheilig, fo daß der Erfolg 
ritdem Aufwande an Zeit entipriht. Durd eine veränderte Ab- 
"sung und Anordnung wird es möglid, dem naturwiljenichaft- 
‘n Unterrichte bei einer nur wenig verminderten Stundenzahl 
= gebührende Bedeutung in vollem Maße zu erhalten und zugleid) 
m lateinifchen Unterrichte die unerläßliche Verſtärkung zu ver- 
tafen. 

4. Die lateinloſen Realſchulen von neunjähriger 
‘:brdauer (Ober-Realſchulen) haben ſich im Weſentlichen ſelb⸗ 
“indig entwickelt, ohne daß im Voraus ein Normalplan für die 
<tundenzahl und für die in den einzelnen Gegenſtänden zu erreidhen- 
na Lehrziele vorgezeichnet war. Sn Folge hiervon find fie nicht 
"ı von der Gefahr geblieben, durch eine überwiegende Hingebung 
: Me mathematiſch⸗naturwiſſenſchaftliche Seite des Unterrichted den 
tarafter von Fachſchulen anzunehmen. Diefer Gefahr vorzubeugen 
:2 im dringenden Intereſſe diefer Schulen; denn nur infoweit 
.tlben den thatſächlichen Beweis liefern, dab aud unter Be- 
rinfung auf moderne Sprachen der Aufgabe der ſprachlich for- 
‚ılen und der ethiſchen Bildung vollitändig Genüge geſchieht, find 
selben fähig, ald Schulen allgemeiner Bildung neben den Gym- 
"ten und den Realſchulen 1. Ordnung zu gelten. 
5 Bei den lateinlofen höheren Bürgerſchulen ilt 
“rund da dad Streben nad einer Steigerung der Lehrziele er- 
"Stlih geworden; dieſen an fih aus ſchaͤtzbaren Motiven hervor: 
"angenen Beftrebungen muß vorgebeugt werden, wenn dieſen 
m die fegendreihe Wirkſamkeit auf weite Kreife gefidhert wer- 
on fol, 
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Nach diefen Grundfäpen find die in der Anlage beigefdlofienen 

Lehrpläne für die höheren Schulen ausgearbeitet. Diefelben find, 
unter den nachher zu bezeichnenden Modalitäten, mit dem Beginn: 
ded Schuljahres Ditern 1882/83 zur Ausführung zu bringen. 

Vorausgeſetzt ift für die Ausführung der vorliegenden Lehrpläne, 
daß die an der weit überwiegenden Mehrheit der höheren Schulen 
eitende Einrihtung der Jahreskurſe — und zwar, jofern nit 
echjelcöten beftehen, von Dftern zu Oftern — und der Zahres: 

verfegungen überall zu ftrenger Durchführung gelange, und das 
an einzelnen Anftalten noch zugelaffene Zufammendrängen der für 
Jahresdauer beftimmten Lehraufgabe einer Klafje auf ein Semefter 
ebenfo wie die Theilung der drei unteren, auf Sahresdauer bejtimm: 
ten Klafjen in zwei auflteigende Klaffen von je halbjähriger Lehr: 
dauer abgeftellt werde. Im Hinblide darauf, dab die unvermeidlide 
Halt des Unterrichted bei jemeftralem Zufammendrängen des Jahres 
penjumd die Freudigfeit der Schüler an dem Gelingen ihrer Arbeit 
und die Sicherheit der Aneignung des Lehrſtoffes gefährdet, un 
daß andererfeitd die Zerlegung der Jahreskurſe in femeftrale Abthei— 
lungen die Lehrzeit der Schüler thatſächlich zu verlängern pflegt, 
ift für den Erfolg des Unterrichted und im Intereſſe der Jugend 
enticheidender Werth darauf zu legen, daß die bezeichneten Abwei— 
dungen von den Jahreskurſen und Fahreöverjepungen, wo fie ne® 
beftehen, baldigft abgeftellt werden. Nicht ald Abweichung iſt 
betrachten, wenn in Klaſſen von zweijähriger Lehrdauer, melde in 
allen Lehrgegenftänden ungetrennt unterrichtet werben, einzelne 
Schülern die Verjegung in Die obere Abtheilung, welche fie nat 
einjährigem Beſuche der Klaſſe noch nicht erreicht hatten, nad ar 
derthalbjährigem Bejuche ‚bewilligt wird. 

Durdy die den Lehrplänen beigefügten Erläuterungen ift auf 
einige mejentlihe Geſichtspunkte hingewieſen, welche für dad 2er: 
fahren beim Unterrichte und insbefondere für das Maß der an die 
Schüler zu ftellenden Anſprüche einzuhalten find. Die Lehrkollegien 
und deren Vorfteher werden darin einen Anlaß zu erneuten dia 
tiihen Erwägungen finden, um fo mehr, da fie fi) der Ueberzeu— 
gung nicht verfchließen können, daß durd eine Reihe thatſächlich 
beftehender und nicht zu ändernder Umftände die erjprießlide Er- 
tbeilung des Unterrichted an den höheren Schulen erheblich erjehwerl 
wird. 

Die Anſprüche, welche an die Lehrer der höheren Schulen be 
züglich der Höhe und des Umfanges ihrer wiffenfchaftlichen Studie 
Beer werden müljen, haben zu einem Ueberwiegen des Fachlehren 
yſtems an diefen Anftalten geführt. Man wird dieje Entwidelun 
nit an ſich für einen Nachtheil anzujehen haben; denn ein Lehrer. 
welcher feinen Gegenitand in voller Sicherheit beherrſcht, fann ver: 
zugsmeife das Sntereffe für denjelben weden und. Erfolge des Un 
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terrichted mit den mäßigften Anſprüchen an die Arbeitöfraft der Schü⸗ 
ır erreichen. ber die Gefahr ift vorhanden, dat der einzelne 
Ychrer in den Anforderungen für jein Gebiet dad Maß außer Adht 
je, welches demjelben in dem ganzen Organismus ded Scul- 
anterrichted zugewieſen iſt, und daß die von den verfchiedenen Seiten 
an den Schüler geftellten Forderungen drüdend auf dad Gejammt- 
urtheil über denjelben wirken. 

Schon aus dieiem Grunde hat an mehreren Stellen der Er: 
luterungen auf das Einhalten ded richtigen Maßes hingewieſen 
werden müljen; ein befonderer Anlaß dazu liegt außerdem in ber 
Gatwidelung, welche mehrere mit ihren &lementen in den Scul- 
unterricht reihenden Willenichaften in den legten Jahrzehnten erfah⸗ 
vn haben. Es genügt, an ein Beilpiel zu erinnern. Die gram- 
mühe Wiſſenſchaft der beiden klaſſiſchen Sprachen des Alterthums 
kt in den legten vier Jahrzehnten eine erheblich veränderte Geftalt 
zeemmen. Die Kormenlebre it auf biltorifche Sprachvergleichung 
kesrndet; für die Syntax ift eime ungleich fpezieller eingehende 
Veehahung zur Grundlage gemadt und zugleich die hiſtoriſche 
Entwidelung als maßgebender Geſichtspunkt anerkannt. Der Lehr- 
"nd unſerer höheren Schulen muB allerdingd, wie er darin bisher 
ciae ehrenvolle Aufgabe erfannt bat, für feine Unterrichtögebiete 
arder Höhe der gegenwärtigen wiſſenſchaftlichen Forſchung fehen 
und der Unterricht an den höheren Schulen darf nicht Die Tradition 
ind Inhalte bewahren, weldyen die wiſſenſchaftliche Forſchung be- 
tat hat. Aber gefährdet wird der Unterricht an unferen höheren 
<hulen, wenn dag für die willenichaftlihe Forſchung erforderliche 
Sprzialificren maßgebend wird für den Umfang der an die Schiller 
gelten Auſprüche. Diele Gefahr ift noch gefteigert durch die um» 
nötige, aber ihren Zweck verfehlende Abfaffung nicht weniger 
Uebungsbücher, weldhe womöglich jeded Wort zu einem Anlaffe des 
Rachdenkens für den Schüler zu machen ſuchen und durch die jede 
zuverſicht des Arbeitens ausſchließende Häufung von Schwierig» 
ten eine Freudigfeit ded Gelingend nicht auffommen laffen. 
"erden dann überdies die ertemporirten Leiftungen der Schüler 
ın diefer Richtung zum Maßſtabe ded gefammten über fie zu fällen- 
ten Urtheiled gemacht, fo wird begreiflich, daß diefer Unterricht, ob- 
leid anf anerkennenswerthen wiſſenſchaftlichen Studien und auf 
methodiſcher Erwägung beruhend, dennody zu einer drüdenden Bürde 
für die Schüler werden fann. An diefe Gefahr muß dur daß 
Leiipiel eimed Lehrgebieted erinnert werden, weil diejelbe in be- 
achtenswerthem Umfange zur Wirklichkeit geworden ift. | 

In anderer Weile übt der namentlih in den legten fünfzehn 
Jahren in reißender Schnelligkeit gefteigerte Zudrang zu den höhe— 
ten Schulen, Indbefondere den Gymnafien, einen erjchwerenden Ein- 
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fluß auf die erfolgreiche Ertheilung des Unterrichtes aud.*) Wenn 
man ſelbſt abfiebt von der Frage, ob nicht mit diefer fchnellen Ver: 
mehrung des Beſuches der höheren Schulen der Prozentſatz derjenigen 
Schüler ſich gefteigert bat, welche für die Aufgabe derfelben minder 
geeignet, eben dadurdy zu einer Hemmung ded Unterrichteö werden, 
\o treten jedenfall zwei Momente von zweifellos erjchwerendem 

Einfluſſe hervor. 
Einerſeits bat eine anfehnlihe Anzahl unferer höheren Schulen 

eine Höhe der Geſammtfrequenz erreidht, welche ihre gejunde Ent 
widelung gefährdet. An mehr als eimem Viertel der Gymnaſien 
überfchreitet die Gefammtzahl der Schüler, ungerecdhnet die etwa 
beftebenden Vorklaſſen, die Zahl 400 und reiht bis 700 und fogar 
darüber. Im der Regel find derartige Schulen zugleich in allen 
oder den meilten einzelnen Klaffen mit der ald äußerſte Grenze zu— 
läffigen Schülerzahl gefüllt und bereiten dadurd dem Erfolge des 
Unterrichted diejenige Erſchwerung, weldhe mit einer hohen Schüler: 
zahl unvermeidlich verbunden ift. Aber jelbft wenn dieſer leptere 
Hebelftand nidyt oder in nur mäßigem Grade vorhanden ift, jo liegt 
in der Höhe der Gejammtfrequenz an ſich eim ſchwer wiegender 
Nachtheil. Für den Direktor ift ed unter ſolchen Vorausſetzungen 
faum erreichbar, dab er die Geſammtheit der Schüler nad) Betragen, 
Fleiß und Leiftungen, gejchweige denn nad ihrer Individualität 
fenne und durch Diele perjönlihe Kenntnis erforderlichen Kals 
zwedmäßigen Einfluß ausübe. Der große Umfang des Lehm: 
kollegiums lodert das Band unter feinen einzelnen Gliedern, melde 
die unerläßliche und unerfegliche Bedingung eined einheitlichen Ju: 
ſammenwirkens ift. Die ganze Schule fommt in die Gefahr, einer 
Großſtadt darin ähnlich zu werden, daß Lehrer und Schüler falt 
wie fremd an einander vorübergehen und die perfönliche Theilnahme 
der Lehrer für die Schüler auf ein verfchwindended Map herab 
finft. Das Urtheil über jeden Schüler wird zu einer aus den ein- 
zelnen Notizen, hauptfächlich über das Ergebnis der fchriftlicen 
Klafjenarbeiten, ſummirten Angabe über dad Berbältnis feiner 
Leiftungen zur Aufgabe der Klaffe, ohne die belebende Anerkennung 

* Zur Erläuterung diefes Satzes können folgende Zahlen beitragen. Im 
Fahre 1868 beftanden im preußiſchen Staate 197 Gymnafien, höhere Schulen 
ber verichiedenen Kategorien zujammen 369; im Jahre 1880 war die Zahl der 
Gymnaſien auf 249, die der höheren Schulen überhaupt auf 489 geftiegen. — Im 
Jahre 1868 kam ein Gymnaftalihüler in Preußen auf 427, ein Schüler der 
höheren Schulen überhaupt auf 266 Köpfe der Bevölkerung; im Jahre 1880 mar 
das Berhältnis der Oymnafiaften 1:362, das der Schüler höherer Schulen über 
haupt 1: 215 (zur Bergleihung kann dienen, daß gleichzeitig im Königreich 
Sachſen das Verhältnis 1:624, bezw. 1:281 war). Im Jahre 1863 ander 
fi) unter 144 Gymnafien 29, aljo 20%;,, mit einer Frequenz (ungeredynet die 
Vorſchulllaſſen) von mehr als 400 Schülern, im Jahre 1880 hatten unter 
249 Gymnaflen 63, alfo 26°/, eine Frequenz von 400 -700 Schulern. 
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des gelingenden Strebend und ohne die wohlwollende Ermunterung 
des ernſtlichen, aber noch nicht ausreichend erfolgreihen Fleißes. 
Tie Lehrfollegien haben ſich gegenwärtig zm erhalten, daß eine ſolche 
eich änßerliche Erfüllung des Berufes nicht bloß die fittlihe Ein- 
wirklung des Unterrichtes aufbebt, fondern auch dem Schüler die 
Arbeit verleidet und erichwert, und daß dieſelbe durd ein Hinaus— 
schen der Schule über die ihr angemeffenen Dimenfionen zwar er- 
türt, aber weder nothwendig veranlaßt wird, wie hoch ſchätzbare 
Zeiſpiele des Gegentheiles beweifen, noch gerechtfertigt werden kann. 
Auch in dieſem Falle muß an die allgemein vorhandene Gefahr er- 
innert werden, weil diefelbe unverkennbar zum Theil bereitd zur 
Thatſache geworden ift. 

Andererjeitö hat der Bedarf an Kehrfräften für die Erweiterung 
da beftehenden und für die zahlreichen neu entftandenen Lehran— 
Kalten dahin geführt, dab in der Regel die Lehramtöfandidaten un— 
ztlbar nach Dem Beſtehen der wifjenichaftlihen Prüfung mit der 
Vöcaſtigung und Verantwortlichkeit einer vollen Lehrfraft betraut 
werten And. Wenn Ichon an fidh dad Probejahr nur unter ftrengiter 
Einhaltung der darüber getroffenen Beftimmungen und durdy die 
inüchlige Hingebung ded Direftord an die Beobadytung und An- 
ung ded Kandidaten den Zwed der Einführung in die Kunft ded 
interrichtend annähernd zu erreichen vermag, fo hat e8 durch feine 
mwandiung in eine kommiſſariſche volle Beichäftigung feine Be— 
deutung großentheild verloren. Durch den in den festen Jahren 
ingetretenen erheblichen Zuwachs an Lehramtäfandidaten und durdy 
Ste gleichzeitig jeltener werdende Errichtung neuer Lehranſtalten tritt 
das Probejahr gegenwärtig wieder in ordnungsmäßige Ausführung; 
tietelbe wird des Erfolges nicht entbehren, wenn der Hingebung der 
Tireftoren an ihre Aufgabe die Ueberzeugung der Kandidaten ent- 
zegenkommt, daß fie daß Lehren erft zu lernen haben. 

Die Revifion der Lehrpläne hat wejentlich den Zweck verfolgt, 
Sinderniffe zu bejeitigen, welche in der Lehreinrichtung der höheren 
<äulen jelbft den Erfolgen ihres Unterrichted entgegenftehen; dagegen 
rmag dieſelbe niht Schwierigfeiten zu löfen, welche aus anderen 
tritlächlichen Berhältniffen hervorgehen. Die Direktoren und Lehrer⸗ 
Isllegien werden nicht verfennen, dab in den angeführten hauptfäd- 

icden Schwierigkeiten zugleich einige der vornehmften Anläſſe bezeichnet 
And, aud denen eine Ueberbürdung der Schüler in denjenigen Fällen 
teworgeht. in welchen diejelbe als thatfächlich vorhanden und durch 
et Anſprüche der Schule felbft herbeigeführt anzuerkennen ift, und 
8 nicht durdy die bloße Befeitigung einzelner Mißgriffe, fondern 
nur durch ein Gelingen der Thätigfeit der Schule in ihrem ganzen 
Imfange die Heberbürdungsflagen können zum Berftummen gebracht 
derden. Zu der bewährten Berufötreue der Direktoren und der 
brerfollegien habe ich das Vertrauen, daß diefelben in der Aus— 
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führung der revidirten Lehrpläne eine erneute Anregung finden mer: 
den, threrjeitö dazu beizutragen, daß der in den Ueberbuͤrdungsklagen 
bervorgetretene, das friiche und frohe Leben der Schulen lähmente 
Gegenjap des Elternhauſes zu den Forderungen der Schule einem 
ange der beiden zum Zufammenmwirfen beftimmten Zaftoren 
weiche. 

Die Einführung der revidirten Lehrpläne fann nad) der Natur 
der Sadye nicht jofort im ganzen Umfange eintreten, vielmehr find 
für dad mit Oſtern d. 3. beginnende Schuljahr folgende Beitim: 
mungen einzuhalten. 

An den Gymnasien und Progymnajien find zu Oftern 
d. 3. die revidirten Lehrpläne für die Klaſſen Serta, Quinta, Duarta, 
(bezw. wenn Quarta Wechjelcöten bat, für dem zu Oftern feinen 
Kurſus beginnenden Cötus der Duarta) einzuführen. Die enticei: 
dende Aenderung liegt darin, DaB aus Duarta (bezw. aus dem Oſter⸗ 
cötud der Duarta) der griechiſche Unterricht befeitigt wird und die 
dadurch verfügbar werdenden Lehrſtunden zur Einführung des natur: 
geſchichtlichen und zur Verftärfung des franzöſiſchen und des mathe 
matiichen Unterrichted verwendet werden. Möglicherweife ift es an 
einzelnen Anftalten in Folge der Zujammenfepung ded Lehrerkolle- 
giumd ſchwierig, die durch Beſeitigung des griechiſchen Unterridter 
verfügbar werdenden Lektionen in der durch den revidirten Lehrplan 
borgefehenen Meile den anderen Unterrichtsfächern zuzuweiſen; ſoſen 
diefe Schwierigkeiten fih nicht überwinden laffen, fann unter da 
einzuholenden Genehmigung des Propinzial-Schulkollegiums für dt 
nächſte Semefter oder höchſtens das nächſte Schuljahr eine Abweichunt 
von der Vorſchrift bezüglich der fraglichen Vertheilung der disponibe. 
werdenden Lektionen zugegeben werden, jedenfalld aber ift aus der 
Duarta (bezw. dem Oftercötus der Duarta) der griechiſche Unter: 
richt zu befeitigen. Von Zertia aufwärts bleibt für dad nächſte 
Schuljahr der Lehrplan für das Griechiſche unverändert; mit Dftern 
1883 tritt die Aenderung im Lehrplane des griechiſchen Unterrichtes in 
Kraft; doch iſt —— für die Uebergangszeit Rückſicht auf 
die Vorbildung derjenigen Schüler zu nehmen, mit demen dieſer 
Unterricht bereitd in Duarta begonnen war. — Zugleich ift daran! 
Bedacht zu nehmen, daß in der Mathematik die Tertia, wenn irgend 
möglich zu Oſtern d. 3., jedenfall zu Michaelis d. 3. in zwei un: 
tergeordnete, getrennt unterrichtete Abtheilungen getheilt werde. Tü 
Erhöhung des phyſikaliſchen Unterrichted in Sefunda auf zwei Lebr— 
ftunden unter gleichzeitiger Kürzung des lateiniichen Unterrichted un 
eine Stunde fann, je nad der Beſchaffenheit der verfügbaren Kelr 
träfte fofort zu Ditern d. 3. eintreten, oder auf Oſtern 1883 au 
geihoben werden. 

An den Realſchulen 1. Ordnung (Realgymnafien) und an 
den dem Lehrplane derjelben folgenden höheren Bürgerſchulen 
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(Realprogymnafien) find für die Klaffen Serta, Quinta, Duarta 
die duch den revidirten Lehrplan - beabfichtigten Aenderungen der 
beftebenden Einrichtung fo gering, dab es feiner Schwierigkeit unter- 
liegen fann, diefelben jofort zu Dftern d. 3. einzuführen. Bezüg— 
iih der Theilung der Zertia für den engliihen und den mathema⸗ 
tiihen Unterricht gilt diejelbe Beftimmung, welde bezüglich der 
Theilung der Gymnaſialtertia für den mathematifhen Unterricht 
gegeben iſt; fofern nämlih nicht unübermindlide Schwierigkeiten 
entgegenftehen, ift diejelbe zu Dftern d. J., jedenfalld aber zu 
Mihaelid d. 3. auszuführen. Die Menderung des Lehrplaned 
für die oberen Klaffen, inöbefondere die Vermehrung des latei- 
niihen Unterrichtes in denfelben, ift durch die andere Vertheilung 
des naturwiſſenſchaftlichen Unterrichte, und dieje wiederum dadurch 
biingt, daß die Naturbejchreibung nur bis Unterſekunda gelehrt. 
wird; daber iſt im Schuljahre 1882/83 darauf Bedacht zu nehmen, 
die Raturbejchreibung mit Unterjefunda zum Abjchluffe zu bringen, 
io dab fodannn zu Oſtern 1883 der revidirte Lehrplan für die oberen 
Kaffen zur Ausführung gelangt. | 

für die lateinlofen Realjhulen von neunjährigem 
Kurſus (Dber-Realihulen) und für die lateinlofen höheren 
Birgerſchulen tft jegt zuerft ein allgemein einzubaltender Lehr⸗ 
ran aufgeftellt worden. Dur Die Publikation deffelben werden 
nicht Korderungen aufgeftellt, welche fofort zu Oftern d. 3. zu er- 
tullen find, fondern den Direktoren (Rektoren) diejer Anftalten wird 
dadurch zur Pflicht gemacht, durch Befeitigung der etwa vorhandenen 
erbeblicheren Abweichungen von der allgemein vorgezeichneten Norm 
dieien Kategorien von Schulen eine gleichartige und gleiche Berech— 
tigungen begründende Lehreinrichtung zu geben. x 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Direltoren (Reltoren) fämmtliher Gymnaſien, 
Progymnaſien, Realfhulen und höheren Bür- 
gerſchulen. 
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Lehrpläne für die höheren Schulen. 

I. 

A. Lehrplan der Öyinnafien. 

1. Dahl der Lehrfiunden in den einzelnen Klaffen und Unter- 
richtegegenfländen. 

lv Iv Jun a, 1b a | 1 | 1a sa. ltit le. 

Chrifliche Retigionstehte .| 3: 2| 21 2) 2| 2 2161916200121 

Deutſch. —32 2,2] 2 an lol 

catein17 9 9 ol o| 1 8 s s| 817186 — 

Ge) — 2—277 | 7 5 6| slalel|-: 

Franzoſiſch. oh | sel | ® 2 2° 2 9 21 17|-! 

Geſchichte und Geographie s| 3|l ai) 3 Er 3| 3|as|%: 

xchun n aatenanz4 4.4 3 —JJ 
Naturbeſchreibung 2 2,2 2 2|- - '-!-Jno|s|- 

Bi || 2[ 2, 2] 2[ 8| 51°: 

Schräben - 222. 2| 2|- — — — 1416| -: 

Zeldmen 2 222. 2! 2/1 -I-|- -1-|- ls 

EIEIET 
Semerkungen. 

1) Wenn die beiden Tertien gemeinſchaftlich unterrichtet werden, ſo müſſen 
fie doch jedenfalls im Griechiſchen und in der Mathematik getrennt werden. 

Der Unterriht im Turnen ift für alle Schüler obligatoriſch; Befreiung 
davon hat der Direktor auf Grund ärztlichen Zeugniffes, in der. Regel nur 
auf die Dauer eines Halbjahres, zu ertheilen. Die Schule hat darauf Bedadı 
zu nehmen, daß jeder Schiller wöchentlich zwei Zurnftunden hat. 

Der Unterrit im Zeihnen ift für die drei unteren Klaſſen obligatoriid, 
für die drei oberen fakultativ. Die Schule hat dafiir zu forgen, daß jeder 
Schüler der oberen Klaffen, welcher es wilnſcht, an zwei Zeichenftunden theil 
nehmen laun, ohne daß dafiir eine befondere Zahlung außer dem Schulgelde 
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erhoben werden darf. Der Eintrittin den fakultativen Zeichenunterricht ver⸗ 
pflitet den betreffenden Schüler zur Theilnahme für die Dauer eines Semefters. 
Bern ans der Tertia eine ausreichende Anzahl von Schülern an dem falultas 
tiven Zeichenumterrichte theilnimmt, fo ift aus denfelben eine abgefondert zu un⸗ 
terrihtende Abtheilung zu bilden. 

Der Unterrigt im Singen ift für die zwei unterften Klaffen mit je 
2 wödentliden Stunden obligatoriih; Befreiung davon hat der Direltor auf 
Grund ärztlihen Zeugniffes, in der Regel nur auf die Dauer eines Semefterg, 
zu ertheilen; dieſe erſtreckt ſich jedoch nicht auf den die theoretiihen Elementar- 
Ienntniffe enthaltenden Theil des Unterrichtes. Auch in den Klaffen von Duarta 
an aufwärts find die Echiller zur Theilnahme an dem von der Schule darge» 
botenen Gefangunterrichte verpflichtet; doch hat der Direktor diejenigen Schüler 
von der Theilnahme zu befreien, deren Eltern auf Grund eines ärztlihen Zeug» 
niſſes um die Dispenjation nadhfuchen ‚oder deren Mangel an Befähigung zum 
Singen von dem Gefanglehrer konftatirt wird. 

2, £ehranfgabe in den einzelnen Unterrichtsgegenfländen der 
Gymnafien. 

1. Chriſtliche Religionslehre. 

A. Für Schüler der evangeliihen Konfeſſion. 

Bibliſche Geſchichte des Alten und beſonders ded Neuen Zelta- 
mie, Katechismus mit den nothwendigften zur Crläuterung 
dienenden Bibelftellen. Crflärung des Kirhenjahred; Cinprägung 
einiger bedeutender Kirchenlieder. Bekanntſchaft mit dem Haupt: 
inbalte der heiligen Schrift, befonderd ded Neuen Teftamented (au 
welchem Abfchnitte in der Urſchrift zu lefen für den Unterricht in 
der oberften Klaffe empfohlen wird), und mit den ficheren Thatſachen 
in Betreff der Abfaffung der einzelnen Bücher. Hauptpunkte der 
Glaubens- und Sittenlehre. Bekanntſchaft mit den Hauptepochen 
der Kirhengeichichte und ihren hervorragenden Trägern. 

B. Für Schüler der fatholifhen Konfeffion. 

Biblifhe Geſchichte des Alten und befonderd des Neuen Zelta- 
mented. Katechismus mit den nothwendigiten zur Crläuterung 
dienenden Stellen auß der heiligen Schrift und der Tradition. Er: 
klärung des Kirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender kirchlichen 
Hymnen. Bekanntſchaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrift, 
beſonders des Neuen Teſtamentes (aus welchem Abſchnitte in der 
Urſchrift zu leſen für den Unterricht in der oberſten Klaſſe empfoh— 
len wird), and mit den ſicheren Thatſachen in Betreff der Abfaſſung 
der einzelnen Bücher. Hanptpunfte der Glaubend- und Sittenlehre. 
Bekanntſchaft mit den Hauptepochen der Kirchengeidhichte und ihren 
bervorragenden Trägern, insbeſondere mit dem Leben großer Heiligen. 

2. Deutſche Sprade. 
Kenntnid der wichtigften Gefege der Kormenlehre und der Syn» 

tar der deutſchen Sprade. Bekanntſchaft mit den Hauptepoden 
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der Nationallitteratur. Lektüre klaſſiſcher Werke aus der neueren 
poetifhen und profaiihen Litteratur; Einprägung zweckmäßig aus: 
gewählter Gedichte und Dichterſtellen; Bekauntihaft mit den haupt: 
ſächlichſten Kunſtformen der Dichtung und der Proja. Sicherbeit 
im fchriftliden Gebrauche der Mutterfprahe zum Auddrude der 
eigenen Gedanken und zur Behandlung eined in dem eigenen Ge 
danfenfreife liegenden Themas. Einfache Uebungen im mündlichen 
Vortrage über ein derartiged Thema nad voraudgegangener Bor: . 
bereitung oder jchriftlicher Bearbeitung. 

3. Lateiniſche Sprade. 

Sicherheit in der lateinischen Formenlehre und Syntar. Er: 
werbung eines Wortfchaped, welcher zum Berftändniffe der Schriften 
der klaſſiſchen Periode, ſoweit fie nicht ſpeziell techniſchen Inhalte 
find, ausreicht, zu feſtem Beſitze für fpätere Fachſtudien und ale 
Grundlage zum Beritändniffe der daraus hervorgegangenen modernen 
Sprachen. Lektüre einer Auswahl der dem Bildungdgrade der Schu: 
ler zugänglichen bedeutendften Werke der klaſſiſchen Litteratur; die 
Lektüre hat, auf grammatiſch genauem BVerftändniffe beruhend, zu 
einer Auffaffung und Werthſchätzung des Inhaltes und der Ferm 
zu führen. Sertigfeit, die lateiniſche Sprache innerhalb des durd 
die Leftüre beftimmten Gedankenkreiſes fchriftlih ohne grobe Inker— 
reftheit und mit einiger Gewandtheit zu verwenden. 

4. Griechiſche Sprade. 

Sicherheit in der attifchen Formenlehre und Bekanntſchaft mit 
der Formenlehre des epifchen Dialektes; Kenntnis der Hauptlehren 
der Syntar. Erwerbung eined ausreihenden Wortſchatzes. Ein: 
nah dem Maße der verfügbaren Zeit umfaffende Leftüre des Be 
deutendften aus der flaififchen poetiſchen und proſaiſchen Litteratur, 
welche geeignet ift, einen bleibenden Eindrud von dem Werthe ber 
griechiichen Kitteratur und von ihrem Einfluſſe auf die Entwidelung 
der modernen Litteraturen bervorzubringen. 

5. Branzöfifhe Sprache. 
Diejenige Sicherheit in der franzöfiihen Kormenlehre und den 

Hauptlehren der Eyntar und derjenige Umfang des Wortſchaßes, 
welche es ermöglichen, franzöfiiche Schriften von nicht, erheblicher 
Schwierigkeit zu verftehen und die franzöfiihe Sprachẽ innerhalb 
des durch die Lektüre zugeführten Gedankenkreiſes ſchriftlich ohne 
grobe Inkorrektheit anzuwenden. 

6. Hebräiſche Sprache (fakultativ). 

Der hebräiſche Unterricht wird in Sekunda und Prima mit je 
2 wöchentlichen Lehrſtunden ertbeilt. Die Aufgabe desjelben if: 
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feſte Aneignung der Elemente der Formenlehre, Lektüre leichter Ab⸗ 
ſchnitte aus dem Alten Teſtamente. 

7. Geſchichte. 

Kenninis der epochemachenden Begebenheiten der Weltgeſchichte 
und der darin durch ihre Bedeutung hervorragendften Perſönlich⸗ 
keiten, vorzugsweiſe der griechiſchen, römiſchen und vaterländiſchen 
Geſchichte. Chronologiſche Sicherheit in vorſichtig beſchränktem 
Maße des Umfanges der Forderungen, und Bekanntſchaft mit dem 
Shauplape der hiſtoriſchen Begebenheiten. 

8. Geographie. 
Grundlehren der mathematiſchen Geographie. Kenntnis der 

wichtigften topiſchen Verhältniſſe der Erdoberfläche und der gegen- 
wärtigen politiſchen Eintheilung; eingehendere Kenntnis von Mittel⸗ 
Europa in beiden Beziehungen. 

9. Rechnen und Mathematik. 

Sicherheit im Rechnen mit beſtimmten Zahlen, ſowie in ſeiner 
Anwendung auf die gewöhnlichen Verhältniſſe des praktiſchen Lebens. 
Nithmetik bis zur Entwickelung des binomiſchen Lehrſatzes, und Als 
zetia bis zu den Gleichungen des zweiten Grades einſchließlich. Die 
een und die körperliche Geometrie und die ebene Trigonometrie. 
Auf allen dieſen Gebieten iſt nicht bloß ein auf Berftändnid be- 
tubendes Wiſſen der Säge, fondern auch Gewandtheit in ihrer Ans 
wendung zu erreichen. 

10. Raturbefchreibung. 
In der Botanik: Kenntnis der wicdhtigeren Familien des natürs 

lihen Syftems und Kenntnis des Linnéiſchen Syſtems. 
In der Zoologie: Kenntnis der widhtigften Ordnungen aus den 

Klaſſen der Wirbelthiere, ſowie einzelner Vertreter aus den übrigen 
aiaflen des Tchierreiched; Kenntnid vom Bau des menſchlichen 
oͤrpers. 

In der Mineralogie: Kenntnis der einfachſten Kryſtallformen 
ind einzelner bejonderd wichtiger Mineralien, 

11. Phyſik. 
Kenntnis der widhtigften Erſcheinungen und Gefepe auß den 

thiedenen Zweigen der Phyſik, ſowie der einfachſten Lehren der 
* Kenntnis der wichtigſten Lehren der mathematiſchen Geo» 
guphie. 

12. Zeichnen. 
Uebung des Blided und Augenmaßes. Ausbildung in der kor⸗ 

"ten Wiedergabe von einfachen Flachornamenten und von einfachen 
ierpern nach Modellen. 
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Bei dem fafultativen Unterrichte in den drei oberen Klaffen ift 
die Fertigkeit im Zeichnen nad Törperlidhen -Gegenftänden weiter 
außzubilden. 

3. Erläuterungen zu dem Kehrplane der Gymnaſien. 
3u 1A. und B. 

Durch den lehrplanmäßigen Neligiondunterricht fol dem Schü— 
ler ein ſolches Maß des Willens auf dem religiöjen Gebiete ver: 
mittelt werden, daß er nicht allein mit den Lehren, den Vorjchriften 
und der geſchichtlichen Entwidelung feiner Konfeffion befannt- tft, 
ſondern auch zu der Feftigfeit eines begründeten Urtheiled über das 
Verhältnis derjelben zu anderen Befenntniffen oder zu befonderen 
Zeitridhtungen befähigt wird. Dabei ift feitzuhalten, daß die Schule 
nicht Theologie lehrt, fondern Religiondunterricht ertheilt, welder 
der Sammlung und Vertiefung des Gemüthes zu dienen hat, Jede 
Ueberbürdung ded Gedächtniffes mit Daten, melden an fidh oder 
für das betreffende Lebensalter ein religtöfer Gehalt nicht beizu- 
mefjen ift, muß ald Beeinträchtigung der Aufgabe ded Religions: 
unterrichted fern gehalten werden. 

Zu 2. 
a. Die weit verbreitete Anficht, dab deutihe Formenlehre un 

Syntar nicht ein Gegenftand ded Unterrichted an höheren Schule, 
fondern nur gelegentlih auf Anlaß der Lektüre zu berühren fei, ft 
veranlaßt durch falfhe Methoden, welche einerjeitd die Mutterfprad: 
jo behandelten, wie eine erft zu erlernende fremde Sprache, anderer: 
feit8 den Unterricht darin zu einer Beilpiellammlung der Logik zu 
maden ſuchten. Verkannt iſt in diefer Anficht, in welchem Umfang: 
der Gebildete über Punkte der Kormenlehre und der Syntax feiner 
Mutteriprache beftimmte Kenntnis gewonnen haben muß, um nid! 
für Fälle des Zweifeld und der Schwankung dem Zufalle und dem 
jubjeltiven Belieben preidgegeben zu fein. 

b. Nicht aufgenommen tft in die Lehraufgabe der deutſchen 
Sprache: Kenntnis der mittelbodhdeutihen Sprade und Lektüre 
einiger, namentlich dichterifcher, mittelhodhdeutiher Werke. Ohne 
Beeinträchtigung anderer unabweislicher Aufgaben ded deutfchen Un- 
terrichteß oder ohne eine mit der gefammten Lehreinrihtung unver: 
einbare Ausdehnung diefed Unterrichtes ift e8 in der Regel nit 
möglidy, eine ſolche Kenntnis der mittelhocdhdeutihen Grammatik unt 
der eigentbümlichen Bedeutung der fcheinbar mit den jegt gebräud: 
lichen gleihen Wörter zu erreichen, daß dad Meberlegen aus dem 
Mittelhochdeutichen mehr als ein ungefähres Rathen fei, welches der 
Gewöhnung zu wiſſenſchaftlicher Gemilfenhaftigfeit Eintrag thut. 
Borausgefept wird dabei, dat die Schüler aus quten Ueberſetzungen 
mittelbochdeuticher Dichtungen einen Eindrud von der Eigenthüm- 
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lichleit der früheren klaſſiſchen Periode unſerer Nationallitteratur 
gewinnen, und daß der Lehrer dieſe Litteratur in der Urſprache kenne 
und der mittelhochdeutſchen Grammatik maͤchtig ſei. 

c. Nicht aufgenommen iſt ferner als ſelbſtändiger Lehrgegen— 
ſtand die deutſche Litteraturgeſchichte, weil dieſelbe, wenn ſie nicht 
gegründet iſt auf die Lektüre eines ausreichenden Theiles der betref> 
tenden Litteratur, zu einer Ueberbürdung des Gedächtniſſes mit Namen 
und Zahlen und zu der nachtheiligen Wiederholung unverſtandener 
Urtheile und allgemeiner Ausdrücke führt. Dagegen wird gefordert, 
daß auf Grund einer wohl gewählten Klaffen- und SPrivatleftüre 
die Schüler mit den Hauptepochen unferer Litteratur befannt gemadt 
und für die Heroen unferer Literatur durch dad Verſtändnis der 
bideutendften ihnen zugänglihen Werke mit danfbarer Hochachtung 
erfüllt werden. Beſonders Werthvolles aus der klaſſiſchen Dichtung 
des eigenen Volkes ald einen unverlierbaren Schatz im Gedächtniffe 
u bewahren, iſt eine nationale Pflicht jeded Gebildeten; die Schule 
iorgt für die Erfüllung derfelben, indem fie aus den zum Verftänd: 
niſſe der Schüler gebradhten Dichtungen Memorir-Aufgaben für die 
zunze Klaſſe zweckmäßig auswählt. Der ſachgemäße Vortrag des 
Memorirten trägt zugleich dazu bei, das Verſtändnis zu befeſtigen 
und die Fähigkeit des Vorleſens zu befördern. Die fonſt üblichen 
Dellamationen willkürlich von den einzelnen Schülern gewählter 
ebichte find megen ihres zweifelhaften Werthes aufzugeben. — In 
nem ähnlichen Verhältniſſe, wie zur Litteraturgeichichte, fteht die 
Yebraufgabe der Schule zur Poetik, Rhetorik, Metrik. Der Lehrer 
muß hierüber ein begründeteß, fyftematifch zufammenhängendes Willen 
beſizen; der Schüler hat ſich zwar ein nicht geringed Maß von 
Kenntniffen anzueignen, aber ausſchließlich fo, daB die betreffenden 
Belehrungen zunächſt der vollftändigen Auffaffung der Lektüre dienen 
und allmählich in den durch die Natur der Sache ſelbſt gegebenen 
Zufammenhang gebracht werden. Die gleiche Stellung nehmen zur 
Stiliſtik und Diöpofitiondlehre die Belehrungen ein, weldye bei den 
Vorbereitungen der Bearbeitung von Auflägen und bei ihrer Kor- 
reftur zu geben find. 

d. Anfänge der Uebung im mündlichen Vortrage der eigenen 
Gedanken find von der Schule weder audzufchließen, noch nothwen⸗ 
dig oder auch nur zwedmäßig auf die oberite Klaffe zu befchränfen. 
Für folde Vorträge ift genaue Vorbereitung zu fordern, von weldyer 
jelbſt Schriftliche Firtrung der Gedanken nicht ausgeſchloſſen ift, um 
zu verhüten, daß Die Zuverfichtlichfeit der bloßen Phraſe einen Werth 
Jewinne. 

e. Die philoſophiſche Propädentif iſt nicht als beſonderer obli— 
zatoriſcher Gegenfſtand im Lehrplane bezeichnet. Es wird dabei 
nicht verkannt, daß es von hohem Werthe iſt, die Gymnaſialſchüler 
von der Nothwendigkeit des philoſophiſchen Studiums für jedes 
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Fachſtudium zu überzeugen, ferner dab es den Bildungdgang der 
oberften Klaſſe nicht überjchreitet, indbefondere Hauptpunkte der 
Logik und der empiriihen Piychologie zu diefem Zwede zu ver: 
wenden, endlih daß die philofophiiche Propädeutik aus anderen 
Lehrgegenftänden der Schule zwar Unterftügung findet, aber durd 
fie nicht erfegt wird. Aber die Befähigung zu einem dad Nadı: 
denken der Schüler mwedenden, nicht fie verwirrenden oder über: 
ipannenden oder ermüdenden philoſophiſchen Unterrichte iſt verhältnid: 
mäßig jo felten, daß ſich nicht verlangen oder erreichen laßt, fie in 
jedem Lehrfollegium eined Gymnafiumd vertreten zu finden. Daher 
wird die Aufnahme diejed Lehrgegenftandes der Erwägung ded ein: 
zelnen Direftord mit den dazu geneigten und durch ihre Studien 
vorbereiteten Lehrern zu überlaffen fein, wobei dem Königl. Provin- 
zial- Schulfollegium fein ordnungsmäßiger Einfluß durd die ihm 
obliegende Prüfung und Genehmigung des Lehrplanes gefihert iſt. 
Erwaͤhnt wird der Gegenftand an dieler Stelle, weil am häufigften 
und natürlichiten der Lehrer des Deutichen in der oberiten Klaſſe 
diefen Gegenftand übernehmen wird; im Intereſſe ſowohl des deut: 
chen als des philofophifch= propädeutiichen Unterrichte8 ift ed wün—⸗ 
ſchenswerth, dab Lehrer ded Deutichen die Befähigung für den 
legteren Unterricht erwerben. Jedoch ift die Aufnahme der philoie- 
philchen Propädeutif in den Lehrplan ded Gymnaſiums ſelbſtverſtänd⸗ 
lich nicht dadurdy bedingt, daß die Befähigung zu dieſem Unterrichte 
gerade bei dem Lehrer des Deutihen in Prima fih finde. 

3u 3. 

a. Daß für die Aufgabe der Sprachkenntnis auf die Aneignung 
eined außreichenden Bortihages nicht geringered Gewicht gelegt ift, 
al8 auf die grammatifche Sicherheit, wird feiner befonderen Be: 
gründung bedürfen; überdied tft ed vornehmlich der fefte Beſitz des 
einmal erworbenen Wortfchaged, durch welchen die Befriedigung an 
fortjchreitender Leichtigkeit der Lektüre gewonnen wird und durd 
welche Die Beihäftigung mit derfelben ihre Wirkung über pie Schul: 
zeit binaud eritredt. 

b. Die Aufgabe des Gymnaſiums ift dadurch nody nicht ald 
erfüllt zu betrachten, daß die Schüler Schriften von irgend einer 
näher beftimmten Höhe der Schwierigkeit leſen können, vielmehr iſt 
darauf Werth zu legen, daß und wie fie einen Kreid von Schriften 
wirklich gelefen haben. Für die Art der Lektüre find die beiden 
Seiten bezeichnet, daB fie begründet fein muß auf fpradhlicher Ge: 
naufgfeit, und daß fie führen fol zur Auffaffung des Gedanken— 
inhalted und der Kunftform. Aus der erfteren Seite der Behand: 
lung ergiebt fi der formal bildende Einfluß dieſes Unterrichtes, 
aus der anderen Seite der Anfang derjenigen Entwidelung, welche 
in ihrer Vollendung als Elaffiiche Bildung bezeichnet wird. Cine 
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Behandlung der Lektüre, welche die Strenge in grammatiicher und 
terifaliicher Hinſicht verabjäumt, verleitet zur Oberflächlidpkeit über- 
haupt; eine Behandlung, welche die Erwerbung grammatifcher und 
lerikaliſcher Kenntniſſe zur Aufgabe der Yeftüre macht, verfennt einen 
meientlihen Grund, auf welchem die Berechtigung des lateinischen 
nmnafialunterrichted beruht. Auf dem legteren Abweg, durch wels 
&en die Hingebung der Schüler an die Beihäftigung mit den alten 
Sprachen und die Achtung der Gymnafial-Finridhtung bei denkenden 
Areunden derjelben gefährdet wird, ift deshalb mit bejonderem Nach⸗ 
trude hinzumeilen, weil e8 im nicht feltenen Fällen vorfommt, daß 
die Etklärung der Klaſſiker, jelbft auf den oberften Stufen, in eine 
Repetition grammatiicher Regeln und eine Anhäufung ftiliftifcher 
und ipnonymifcher Bemerkungen verwandelt wird. Sn der Auswahl 
deiien, was in die Gymnaſiallektüre aufzunehmen Pflicht, was zus 
Sig, was auszuſchließen ift, macht ſich der Kortichritt yäbagogifcer 
Ewägung im Unterjdiede von fubjeltivem Belieben oder bioß ge: 
ıbrtem Sntereffe fenntlid. Durch die Erörterung in Fachlonferen- 
zen der einzelnen Lehrkollegien, in Direktorenfonferenzen, fowie in 
Abhandlungen der Bachzeitichriften werden die betreffenden Fragen 
zıt Grund der gemachten Erfahrungen ihre weitere Klärung finden. 
— Die gedächtnismäßige feite Cinprägung hervorragend bedeutender 
Stellen aus der klaſſiſchen, insbeſondere poetifchen Litteratur bildet 
einen werthvollen Befig für das Keben; jedoch hat bei der Auswahl 
tr Aufgaben hierzu die Schule das vorſichtigſte Maß einzuhalten. 

c. Die Mebungen im Ichriftlihen Gebrauche der lateinifchen 
Sprache find in den unteren und mittleren Klaffen ein unentbehr- 
liches Mittel zu feiter Aneignung der Grammatit und ded Wort: 
ihaged. Im den oberen Klaffen wurde in früherer Zeit der Zweck 
verfolgt, dab die Schüler ded Gymnaſiums die lateiniihe Sprache 
‚um Organe für den Ausdrud ihrer Gedanken machen fönnten. 
Mag man nad verfchiedener Anſicht darin bloß eine Erbſchaft aus 
einem Zeitalter fehen, in weldem dad Latein die internationale 
Sprache der Gebildeten war, oder mag man darin einen Auddrud 
des Werthes finden, weldyen die felbitändige Herrichaft über eine 
fremde, tnöbelondere eine von der Mutteriprache weit entfernte 
Sprache für die formale Gedankenbildung befipt: jedenfall ift ein 
'ceihes Ziel, von allen etwaigen Zweifeln an feinem Werthe ab- 
zeiehen, nicht mehr erreichbar, feitdem felbft unter den Meiftern der 
Thilologie diefe Virtuofität nicht mehr Regel ift und daher dieſem 
Iheile ded Gymnaſialunterrichtes nicht felten die unerläßliche Be— 
dingung des Erfolges fehlt, dad eigene fichere und leichte Können 
des Lehrers. Daraus folgt aber nicht, daß die Uebungen im ſchrift⸗ 
lihen Gebrauche der lateiniſchen Sprache aufzuhören haben, ſondern 
daß fie eine Herrihaft über die Sprache nur innerhalb des durch 
tie Lektüre zugeführten Gedankenkreiſes und Wortſchatzes erfordern 

17* 



_ 252 
dürfen. Als Berwerthung der Lektüre geben die Uebungen im La» 
teinjchreiben, fowohl Ueberfegungen ind Lateiniſche ald Bearbeitung 
von Aufſätzen, erfahrungdmäßig den widhtigften Beitrag gut Der: 
tiefung der Lektüre in Hinfiht auf Sprade und Gedankeninhalt. 
In der bezeichneten Begrenzung find die lateiniſchen Auffäpe als 
ein integrirender Theil des lateinifchen Unterrichted in den oberen 
Klaffen beibehalten worden. Die Hebung im mündliden Gebraude 
der lateinischen Sprache zur Repetition und mannigfadhen Berwer- 
hung des Geleſenen (nicht zu der erft das Verſtändnis vermitteln- 
den Erklärung), fon in mittleren Klaffen zweckmäßig anwendbar, 
ift geeignet, die prompte Herrichaft über einen beftimmten Sprach— 
Jap zu fördern und das lateiniſche Schreiben mefentlid zu unter: 
ftügen. — Die Verſuche, Abſchnitte and modernen Schriftftellern 
in das Lateinifche zu überfepen, haben bei gefchidter Leitung den 
Werth, daß fie zu fcharfer Auffaffung der in moderner Form aus: 
geiprohenen Gedanken und zur Grwägung der Ausdrucksmittel der 
lateiniihen Sprache führen; fie find in der Lehraufgabe nicht aus: 
drüdlih erwähnt, weil ſich für die Höhe der zu ftellenden Forde⸗ 
rungen kaum ein beftimmted Maß bezeichnen läßt. 

Zu 4. 

Die bei dem lateiniihen Unterrihte ausgeſprochenen Bemer- 
fungen über den gleichen Werth der beiden Seiten der fpradhlichen 
Kenntniffe, der grammatiihen und der lerifaltichen, über die Schreit- 
übungen in der erften Hälfte der Unterrichtözeit, über die für bie 
Klaffenleftüre an die Erklärung zu ftellenden Forderungen und über 
die Wahl der Gegenftände für die Lektüre und das Maß der Auf: 
gaben für dad Memoriren haben auch für dad Griechiſche Geltung. 
Der ſyntaktiſche Unterricht, welcher befonderd in den lepten zwei 
Zahrzehnten an manden Gymnaſien eine in das Speziellfte ein 
gehende Ausführung erhalten bat, ift auf die klare Einficht in die 
Hauptgefege und auf deren feſte Cinprägung zu beichränfen. Die 

Screibübungen haben auch in der zweiten Hälfte der Unterricht 
zeit nur den Zwed, durch Befeftigung der Kenntniffe der Formen: 
lehre und durdy Eingewöhnung in die Grundlehren der Syntax bie 
grammatifhe Gründlichkeit der Lektüre zu fihern. In der Prima 
ift der grammatifchen Repetition und den Schreibübungen zufammen 
nur eine von den ſechs wöchentlichen Lehrftunden zu widmen, Die 
übrigen fallen der Leftüre zu. Die Aufgabe der Lektüre felbft findet 
bei richtiger Behandlung eine natürliche Unterftüpung in der Ans 
ztebungäfraft, welche die griechiſche Litteratur auf die Bildungsfäbige 
Tugend ausübt. au 6 

u 5. 

a. Die erſte Aufgabe des franzöfiſchen Unterrichtes, Richtigkeit 
ber Ausſprache und Geläufigfeit des Leſens bei den Echülern zu 
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reihen, bat je nach dem in der betreffenden Gegend berrichenden 
Dialekte einen verjchiedenen Grad der Schwierigkeit; aber bis zu 
einem gewillen Maße muß diefe Aufgabe jedenfall8 erfüllt werden. 

b. Dad Maß der für den franzöfiichen Unterriht an Gym- 
nafien verfügbaren Zeit und Arbeitöfraft und die Erjchwerung, 
wider der Klaffenunterriht im Vergleiche zu dem Privatunterrichte 
unterliegt, machen 28 nothwendig, ausdrüdlich darauf zu verzichten, 
daß eine Geläufigfeit im freien mündlichen Gebraude der franzö- 
ſichen Sprade erreicht werde. Aber unter Berzichtleiftung auf ein 
in diefer Höhe nicht erreichbared Ziel find Diejenigen Uebungen, 
wide der Worbereitung dazu dienen, angelegentlih zu empfehlen. 
Vehufs fiherer Gewöhnung des Ohres an das fremde Sdiom und 
geihzeitiger Befeftigung in der Orthographie find in den mittleren 
Klaſſen von Zeit zu Zeit ftatt der Ertemporalien franzöfiiche Dik— 
te niederzujchreiben und von dem Lehrer zu forrigiren. Die An- 
kendung der franzöfiihen Sprade bei Repetition der Lektüre giebt 
den natürlichften Anlaß, die Schüler nicht nur an dad Berftändnis 
tr vom Lehrer geſprochenen Worte zu gewöhnen, fondern fie aud) 
um eigenen Gebrauche der franzöfiihen Sprade zu führen, wenn 
terielbe auch anfangd nur in einer wenig variirten Reproduktion 
des Gelefenen befteht. Dagegen ift die Behandlung des ſyntaktiſchen 
Shritoffes in franzöſiſcher Sprache dem Berftändniffe nadhtheilig 
ind für die Sprechübung von unerheblidher Bedeutung. — Seden- 
jalls joll erreicht werden, dab dem, der die Gymnafialreifeprüfung be- 
tanden bat, die franzöfiiche Zitteratur ded nachher von ihm erwähl⸗ 
ten ipeziellen Faches leicht zugänglich fet, und dab er für das etwa 
eintretende Crfordernid ded mündlichen Gebrauches der franzöfiichen 
Sprache die nothwendigen Grundlagen des Wiſſens befige, zu denen 
nur die Hebung binzutreten muß. 

c. Daß bezeichnete Ziel wird durd die Aenderung ded Lehr- 
planes leichter erreichbar, da dem franzöfiihen Unterridhte in den 
beiden erften Jahren der Lehrzeit eine erhebliche Erweiterung des 
Umfange® gegeben ift und derjelbe im zweiten Jahre nicht mehr 
durch dad Kintreten des Griechiſchen beeinträdhtigt wird. Kin 
weiterer Grund zur Erwartung günftigerer Erfolge liegt in der 
größeren Sorge, welche der Ausbildung der Lehrer der franzöſiſchen 
Sprache gewidmet wird. 

Zu 6. 

Durch den hebräijchen Unterricht auf dem Gymnafium ſoll er⸗ 
teiht werden, daß Studirende der Theologie ſogleich bei ihrem Ein⸗ 
tritte in die Univerfität ſolchen Vorlefungen erflärenden und hiftori- 
iben Inhalted, weldye einige Kenntnis des Hebräiſchen vorausſetzen, 
mit Verftändnis zu folgen im Stande find. 
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. Zu 7 und 8. 
a. Der geichichtliche Unterricht auf Gymnafien hat jid eine 

maßvolle Beſchränkung zum Geſetze zu machen, indbejondere in zwei 
Beziehungen. 

Erftens ift zu bedenken, dab ed deutihe Schüler find, denen 
der Unterricht ertheilt wird. Darand ergiebt fi, dab die alte 
Geſchichte ſich weientlih den Völtern zuzuwenden bat, welde auf 
Staat und Bildung ded Baterlanded den entichiedeniten und un: 
mittelbarften Einfluß geübt haben, denfelben Völkern, deren Ge: 
Ichichte überdied den Schülern durdy ihre lateinifhe und griechiſche 
Lektüre näher gebracht wird; ferner daß fir die mittlere und neuere 
Zeit die Geſchichte ded Vaterlandes, Deutichlandd und Preußens, 
den Mittelpunkt bildet, und daß die Geſchichte anderer Kulturpölfer 
nur in dem Maße hinzugezogen wird, ald erforderlich ift gum Ber 
ftändnid der vaterländiihen Geſchichte und zur Bildung einer rid: 
tigen Borftelung über den jeweiligen hervorragenden Einfluß ein: 
zelner Staaten auf den allgemeinen Gang der Geſchichte. 

Zweitens tft die Auffafjung der Gedichte durch das Map des 
politiichen Intereſſes und Verſtändniſſes bedingt. In dieſer Hin: 
jiht eine Frühreife zeitigen zu wollen, würde ein ſchweres Unredt 
fein. Der gefchichtlihe Unterriht der Gymnaſien hat feine Auf: 
abe erfüllt, wenn er in den Schülern die Hochachtung vor der 
—** Größe einzelner Männer oder ganzer Völker gepflegt, dat 
Bewußtfein hervorgerufen bat, wie viel ihnen noch zur vollen Ein 
ficht fehlt, und ihnen die Befähigung gegeben hat, die bedeutenditen 
klaſſiſchen Geſchichtswerke mit Verſtaͤndnis zu lefen. 

b. Die dronologifhe Kenntnis, unentbehrlih um die Er: 
innerung an die Thatſachen vor Verworrenheit zu ſchützen, ift nur 
dadurch zur Sicherheit zu bringen, daß Beſchränkung auf das drin: 
gend Nothmwendige eingehalten wird. (Empfehlenswerth ift, daß an 
jeder Anftalt ein maßvoll beitimmter Kanon der zu erfordernden 
Fahredzahlen vereinbart werde.) Es ift unbedingt darauf zu halten, 
daß mit der Erinnerung an jedes biftoriihe Ereignis ſich die geo: 
graphiiche Kenntnis ſeines Ortes feit verbinde. 

c. Sn den Klaffen VI, V, IV fallen zwei wöchentliche Lehr- 
ftunden jelbitändig dem geographiſchen Unterrichte zu, welcyer nicht 
mit dem geichichtlichen in der Hand deöfelben Lehrers zu fein braudt. 
(Sofern von der Zuläffigkeit diefer Trennung Gebrauch gemadt 
wird, ift der biftorifche Unterricht einem noch außerdem mit einem 
anderen Gegenftande in derjelben Klaffe betrauten Lehrer, ſachlich 
am angemeffenften dem Lehrer des Deutichen, zuzuweiſen.) In II 
gehört diefem Unterrichte eine Stunde wöchentlich. Bon I an ift 
der Geſchichtsunterricht ſtets zur Befeftigung der erworbenen geo: 
graphiſchen Kenntniffe zu benugen, und es find außerdem über jolde 
Partien des geographiihen Wiſſens, welche durch den geſchichtlichen 
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Unterricht nicht berührt werden, von Zeit zu Zeit Wiederholungen 
anzuſtellen. — Die dritte Lehrſtunde in VI und V iſt biographi- 
Ihen Erzählungen zu widmen. In IV beginnt der geſchichtliche 
Unterricht und wird in zwei Kurjen, einem niederen av. I) und 
einem böberen (II, I) durchgeführt. 
d. Der geographiſche Unterricht führt noch mehr al8 der 

bittorifche in Die Gefahr, daß dur ein Uebermaß von Namen und 
Zahlen das Gedädhtnid der Schüler überbürdet und dadurdy die 
deftigfeit der Erinnerung gefährdet wird. Erweiterungen des geo- 
graphiihen Wiſſens bringt faft jeded Fachſtudium in feiner Weile 
und verbirgt jedenfalld dad Intereſſe an den Sreigniffen der Gegen- 
wart. Aber unerläßlich ift, daß der Schulunterricht einen feſten 
Stamm von SKenntniffen geſchaffen babe, an den ſich die Ergänzun- 
gen anſchließen. — Mebungen der Schüler im Zeichnen geographi« 
\der Skizzen werden zu feiter Einprägung des Bildes dann am 
berten beitragen, wenn der Lehrer durch fein Zeichnen an der Tafel. 
At und Maß desſelben zu beitimmen vermag. 

e. Unter den in der Lehraufgabe des geographiſchen Unterrichted 
aufgenommenen Grundlehren der mathematiidhen Geographie find 
nur die zum Verſtändniſſe der Karten und der topiichen Verhältniſſe 
ver Erde unentbebrlichen Elemente gemeint. Ein weitere Eingehen 
muh dem phyſikaliſchen Unterrichte auf der oberften Stufe vorbe- 
halten bleiben, nachdem bereitö in der Stereometrie die Beſchäftigung 
mit den Eigenichaften der Kugel voraudgegangen ift. (Bol. Wr. 11 
und die Bemerkungen dazu.) 

3u 9. 

a. Die Bermehrung der dem mathematiſchen Unterrichte zu 
widmenden Stundenzabl ift nicht zu einer Erhöhung des Lehrzieles, 
tondern zur Sicherung des Wiflend und ded Könnend beftimmt. 
Die dur die Rüdfiht auf andere Lehrgegenftände gebotene Bei- 
behaltung von drei Stunden in Zertia giebt bei ftrenger Einhal- 
tung der Jahreskurſe und bei der Trennung von Dber- und Unter: 
tertia in dieſem Unterrichte feinen Anlaß zu Bedenken. 

Der elementare Rechenunterricht in den unteren Klaſſen 
it jo zu ertheilen, daß er mit dem darauf folgenden arithmetifchen 
Unterrihte nicht nur im Einklange fteht, ſondern denfelben vorzu⸗ 
bereiten und zu unterftühen geeignet ilt. Für die Behandlung der 
iogenannten bürgerlichen Nechnungsarten, denen in manden Reden 
büchern ein großer Umfang gegeben wird, ift wohl überlegted Maß—⸗ 
balten dringend zu empfehlen. In vielen Fällen liegt die Schwie- 
tigfeit nicht im Sechnen an fih oder in der Unterordnung beſtimm⸗ 
ter Vorkommniſſe des geichäftlichen Verkehrs unter die Form einer 
Rechnungsoperation, fondern in dem Berftändnifje der betreffenden 
Rerfommniffe des Verkehrs felbft. Dieſes Verftändnis, für Knaben 
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in den unteren Klaffen nur mit erbeblidyem Zeitaufmande und nidt 
leicht mit dauerndem Erfolge erreichbar, ergiebt ſich ohne Schwierig: 
feit für den im Rechnen überhaupt geübten bei wirklichem Eintritte 
in den fraglichen Verkehr. 

c. Dur die Vermehrung der dem mathematischen Unterridte 
in V und IV zu widmenden Lehrftunden und durch die ftrenge 
Einhaltung der Jahreskurſe ift die Erfüllung der für jede Klaſſe 
nur mäßig zu bemeflenden Lehraufgabe ohne Schwierigkeit zu er: 
reihen. Da auf dem mathematithen Gebiete Ichwerer als auf 
einem anderen Lücken im elementaren Wiſſen und Stönnen fich durd 
Drivatfleiß erlegen laffen, und da die Schwierigkeit, welche dieler 
Unterridt in den oberen Klaffen zumeilen macht, erfahrungsmäßiz 
faft ausnahmslos auf elementaren Xüden beruht, fo wird gemilfen: 
bafte Strenge in der Berfegung zu einer um jo dringenderen Pflicht 
gegen die Schüler. 

Die für VI und V angelegten Lehritunden gehören dem 
Rechenunterrichte an. Die für eingetretene Erhöhung der An: 
zahl der Lehrftunden ermöglicht es, eine wöchentliche Lehrſtunde 
dem Zeichnen von Figuren mit Lineal und Zirkel zu widmen unt 
durch dieſe methodiſche Ausbildung der Anjchauung den davon aut: 
drüdlih zu unterſcheidenden geometriſchen Unterricht vorzubereiten. 
— Der geometriihe Unterridht ift neben dem Rechenunterrichte in 
Duarta zu beginnen, der arithmetiſche in Untertertia. 

e. Die wirflihe Aneignung ded mathematischen Wiffend un 
Könnend in dem Umfange, weldyer als Lehraufgabe des Gymnaſiums 
bezeichnet tft, reicht nach den auödrüdlichen Erklärungen fompetenter 
Fachmänner des techniſchen Gebieted auch zum Eintritte in die te: 
niihen Hochſchulen aus. Diefer Umfang ift nicht zu verringern, er 
ift aber auch nicht durch Hineinziehen der ſphäriſchen Trigonometrie 
oder der analytiihen Geometrie oder gar der Differentialrechnung 
in den Schulunterricht zu erweitern. Nicht ausgeſchloſſen ift bier: 
dur, daß unter geeigneten Umftänden von der ſphäriſchen Trigene: 
metrie foviel aufgenommen werde, als zum Berftändnifje der Grund: 
begriffe der mathematiichen Geographie dient, oder daß Elemente 
der Lehre von den Kegelichnitten analytiſch behandelt werden, wobei 
es felbft möglich ift, eine Vorftellung von dem Differentialquotien: 
ten zu geben; aber es darf den Schülern nicht einmal Anlaß zu 
der Meinung gegeben werden, als hätten fie fphärifche Zirigone: 
metrie oder analytiiche Geometrie bereitd kennen gelernt. 

3u 10. 

a. Der Unterriht bat von der Anleitung zur Beobachtung 
und Beichreibung einzelner Pflanzen und Thiere audgehend Bir 
Schüler durch Vergleihung verwandter Formen allmählid zur An: 
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eignung der wichtigften Begriffe der Morphologie und zur Kennt: 
nis des Syſtems binzuführen. 

b. Das Material des Unterrichted bieten vorzugsweiſe Die 
Vertreter der einheimiihen Thier- und Pflanzenwelt, daneben ein- 
jine befonder8 charakteriftiiche Formen fremder Erdtbeile. 

ce Das Hauptgewicht bei dieſem Uinterrichte ift nicht ſowobl 
auf einen großen Umfang ded Materialed, al8 auf deffen didaktiiche 
Durdarbeitung zu legen. 

Bezüglich der in demfelben einzuhaltenden Methode finden die 
betreffenden Crläuterunger zu den Lehrplane der Realſchulen analoge 
Anwendung. 

3u 11. 

Diejenigen Zweige der Phyſik, welche vorzugsweiſe erperimen- 
tele Behandlung geftatten. (Gleftrizität, Magnetiömus, Wärme), ' 
fallen der Lehrzeit der Sefunda zu, womit außerdem ein kurzer 
Gemiiher Lehrkurſus zu verbinden ift. In der Prima tritt bei der 
Nechanik, Optik und mathematischen Geographie die mathematiſche 
Begründung der Gefeße hinzu, foweit es die Kenntniffe der Schüler 
zitatten. 

3u 12. 

Für den obligatorifhen Unterricht in den drei unteren Slaffen: 
Jeichnen ebener, gradliniger und frummliniger Gebilde nad Bor- 
zeichuung ded Lehrer an der Schultafel und nad gedrudten Wand— 
wieln; Beginn ded Zeichnend einfacher Holzmodelle im Umriſſe. Es 
ill damit der Grund gelegt werden für daß fafultative Zeichnen 
der übrigen Klaffen, in welchem welentlih die Miedergabe von 
Ihwierigeren Holamodellen und Geräthen im Umriffe und von ein- 
fahen Gipsmodellen in Schattirung, darauf aud von plaſtiſchen 
Ornamenten und von lebenden Pflanzen geübt wird. Je nad Be- 
zabung und Fortſchritt des Schülers iſt hier aud dad Zeichnen 
nad anderen Gegenftänden geftattet. — Bezüglich der Verwendung 
ton Vorlegeblättern find die Erläuterungen zum Zeichnen an Real: 
ſchulen zu vergleichen. 

B. Lehrplan der Progymnaſien. 

Progymnaſien find gymnaſiale Zehranftalten, denen die Prima fehlt. 
Ihr Lehrplan ift dem der Gymnaften in den entiprechenden 

Klaſſen identiſch; ihr Lehrziel bildet die Reife für die Prima eined 
Gymnafiums. 
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II. 

A. Lehrplan der Realgymnaſien. 

1. Dahl der Lehrfiunden in den einzelnen Klaſſen und Yuter- 
richtsgegenfländen. 

| [at 

1v | v iv on Ib | 1a | 1b | 1a | Sa biste)... 

Chriſtliche Religionstegre .| 3| 2| 2| 2 >| 2/ 2| 2| 2Jı9| @|- 

Deulh. - - s|s| al a|a| 3a| 3| 3| || R]|-: 

Satin ©2222. 

Framoſiſhhß ES u EURER UT RT ET a BET 

En 2-1) -|alalalal sl a|o| 2 

Geſchichte und Geographie 3 3 4 4 4 3 3 3 3 30 30 

Rechnen und Mathematit?) 5 4 5 b|5ı 5 8 5 5 4 47 

Natnebefreibungd . - I 2| 2 2! 2l al 2al_I-|_[Jıel, u 

Bot > 2222. .1-1-1-1-1- 18|8|31 3[12]) 

chenäzßz .. u pun pa Da Ba ara ar 5 ur ara Ei 
Shritn 2... ..l2l2/-|I-/-|-|-|-)-|el > 

Zn lee oleleln|- 

Summa — —— — | 

Bemerkungen. 
ı) Wenn die beiden Tertien gemeinſchaftlich unterrichtet werden, fo müfien 

fie doch jedenfalls im Engliſchen und in der Mathematik getrennt werden. 
) Wenn bie beiden Sekunden gemeinſchaftlich unterrichtet werden, fo milſſen 

fie doch jedenfalls in Naturbefhreibung und Chemie, wo möglich auch in der Dia 
thematif und Phyſik getrennt werden. , 

%) Bezfiglih des Unterrichtes im Turnen und Singen haben die für die 
Gymnaſien bezeichneten Beftimmungen aud für die Realgymnafien Geltung. 
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B. Lehrplan der Ober-Realſchulen. 

l. Zahl der Lehrfinnden in den einzelnen Klaſſen und Ynter- 
richtsgegenfländen. 

VI Ä V w I IIb | Ha | Ib | Ia 

Kitfige Religionslehre .| 3 | 2) 2| 2| 2| 2| 2 | 2 | 2| 19 

Tai. . Talala 8 3 3108 33 30 

ziar ñſch 8868 leihen 56 

FT — 7 
“the und Geographie 

— | — — — — — —— —— — nn 

Atren und Mathematit!) 
— — — — — — — — — —— —— — —— —— | — | — — 

acracbeſchreibung?) el 2al2alela|is-|-|-| u 

Tr —— DRSE EEE DE Eu urn ur Sur erg 
— — — Da ara ra ur Hure 
treiben . a!lala _I_!_/_I__t so 

sihnen BUTTER TG 

Summa „|| |a0lao a |a2|a2 | se| 

Für die aus den vormaligen höheren Gewerbeſchulen hervors 
zigangenen Ober» Realfhulen gilt bis auf einzelne Modifikationen 
ir vorftehende Lehrplan. Eine erheblidhere Abweichung befteht nur 
Sırin, dab in den beiden Sekunden und Primen dem Freihandzeich- 
nen ausſchließlich 4 Stunden und außerdem dem Linearzeichnen in 
ter Obertertia 2, in den oberen Klafjen je 4 Stunden gewidmet 
ind. Es ift vorbehalten, den lepteren Unterricht für diejenigen 
cüler, welche fi) techniſchen Studien nicht widmen wollen, faful- 
tativ zu machen. 

Semerknngen. 

)) Wenn die beiden Tertien gemeinfhaftlic unterrichtet werden, fo milffen 
"c doch jedenfalls im Englifhen und in der Mathematik getrennt werden. 
9 Wenn bie beiden Sekunden emeinfchaftlich unterrichtet werden, fo müffen 
do jedenfalls in der Naturbefhreibung und der Chemie, wo möglich aud) 
ia der Mathematik und Phyſik getrennt werden. 

Baiglid des Unterrihtes im Turnen und Singen baben die filr die 
ymnafien bezeichneten Beſtimmungen auch fir die Ober⸗Realſchulen Geltung. 
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2. Lehraufgabe in den einzelnen Unterrichtsgegenfländen der 

Renlgymnafien nnd der Ober-Renifdinien. 

1. Chriſtliche Religionslehre. 

A. Für Schüler der evangeliihen Konfeifion. 
Bibliide Geſchichte des Alten und befonderd des Neuen Zeltı 

mentes. Katechismus mit den nothwendigiten zur Erläuterung die 
nenden Bibelftellen. Crflärung des Kirchenjahres; Kinpräagun 
einiger bedeutender Kirchenlieder. Befanntihaft mit dem Haurt⸗ 
inhalte der heiligen Schrift, befonders de8 Neuen Zeftamentes, und 
mit den fiheren Thatſachen in Betreff der Abfafjung der einzelnen 
Bücher. Hauptpunfte der Glaubens» und Sittenlehre. Bekannt: 
ihaft mit den Hauptepochen der Kirchengeſchichte und ihren herver: 
tragenden Traͤgern. | 

B. Für Schüler der Fatholifhen Konfeffion. 

Bibliihe Geſchichte des Alten und bejonderd ded Neuen Zelt: 
mented. Katechiömud mit den nothwendigften zur Erläuterung dir: | 
nenden Stellen der heiligen Schrift und der Tradition. Erklärun: 
des Kirchenjahres; Einprägung einiger bedeutender kirchlichen Srm: 
nen. Bekanntſchaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrii 
befonderd des Neuen Zeftamented, und mit den fiheren Thatſacher 
in Betreff der Abfaffung der einzelnen Bücher. Hauptpunfte da 
Glaubens⸗ und Sittenlehre. Befanntidaft mit den Haupteped:: 
der Kirchengefchichte und ihren hervorragenden Trägern, insbelonder: 
mit dem Leben großer Heiligen. | 

2. Deutſche Sprade. 

Kenntnid der widhtigften Gefepe der Kormenlehre und der Syn— 
tar der deutfhen Sprade. Bekanntſchaft mit den Hauptepodyen ti 
Nationallitteratur. Lektüre klaſſiſcher Werke aus der neueren peitt- 
(hen und proſaiſchen Litteratur, Cinprägung zwedmäßig ausgewäb! 
ter Gedichte und Dichterftellen; — mit den bauptii’: 
lichften Kunftformen der Dichtung und Profa. Sicherheit im Schrift 
lihen Gebrauche der Mutterjpradhe zum Auddrude der eigenen 
Gedanken und zur Behandlung eined in dem eigenen Gedanken⸗ 
treife liegenden Themas. Einfache Mebungen im mündliden 2er 
trage über ein derartiged Thema nad) voransgegangener Borbereitur: 
oder Ichriftlicher Bearbeitung. | 

3. Lateinifche Sprache. | 
Sichere Kenntnid der Kormenlehre und der Hauptregelm Ber 

Eyntar und Bekanntſchaft mit den widtigften Geſetzen der Nert- 
lehre. &rwerbung eines für die Echulleftüre audreihenden Wert: 
ſchatzes. Lektüre einer Auswahl der für die einzelnen Klaffen geeig 
neten Werke der klaſſiſchen Litteratur. | 
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4. Sranzöfifhe Sprache. 
Eicherheit in der Formenlehre und Syntar, Bekanntſchaft mit 

den wichtigiten Synonymen. Erwerbung eined für dad BVerftänd- 
nis der zur Schulleftüre geeigneten profaiichen und poetifchen Schrift: 
werke ausreichenden Wortſchatzes. Lektüre einer nah dem Stand: 
vunfte der einzelnen Klaffen getroffenen Auswahl von Schriftwerken. 
Befähigung, in einen Auflage über ein leichtes hiftoriiches Thema - 
die franzötifce Sprache ohne grobe Inkorrektheiten anzumenden. 
Finige Hebung im mündlichen Gebrauche der Sprade im Anjchluffe 
an die Lektüre. — An den Ober-Realichulen muß die Leftüre einen 
iröberen Umfang erreihen und indbejondere auf einige geeignete, 
im Geſichtskreiſe der Schüler liegende fachwiſſenſchaftliche Schriften 
ih erftreden. Sm ſchriftlichen Gebrauche der Sprache ift nicht nur 
rrübeit von groben Sneorreftheiten, fondern audy einige ftiliftifche 
wandtheit zu erreihen. Auch bezüglich ded mündlichen Gebrau- 
bed der Sprache find höhere Anforderungen zu ftellen. 

5. Englifhe Sprade. 
Sicherheit in der Formenlehre und Syntar, Belanntichaft mit 

sen wihtigften Synonymen. Erwerbung eined für das Verftändnis 
ir zur Schullektüre geeigneten profaiichen und poetiihen Schrift- 
"if ausreichenden Wortſchatzes. Leftüre einer nad dem Stand» 
tunfte der einzelnen Klaffen getroffenen Auswahl von Schriftwerfen. 
'rinige Nebung im mündlichen Gebrauche der Sprache im Anjchluffe 
m die Lektüre. — Für Ober-Realichulen finden die unter Nr. 4 
itbaltenen Beſtimmungen bezüglid ded Umfanged der Leftüre und 
‘a Uebung im mündlichen Gebrauche entiprechende Anwendung auf 
die engliihe Sprade. 

6. Geſchichte. 

Kenntnis der epochemadenden Begebenheiten der Weltgefchichte 
ıd der darin durch ihre Bedeutung bervorragendften Perfönlich- 
‚ten, vorzugsweiſe der griechiichen, römiſchen und vaterländiichen 
Sichihte. Chronologiſche Sicherheit in vorfichtig beſchränktem Maße 
3 Umfanges der Sorderungen, und Belanntichaft mit dem Schau⸗ 
‚ge der biftorifhen Begebenheiten. 

7. Geographie. 
Srundlehren der matbematifchen Geographie. Kenntnis der 

richtigften topifhen Berhältniffe der Erdoberflähe und der gegen- 
zartigen politifchen Eintheilung; eingehendere Kenntnid von Mittel: 
uropa in beiden Beziehungen. Ueberſicht über die Hauptverfehrö- 
ice in und zwilchen den Ländern der wichtigſten Kulturvölfer der 
“aenwart. 
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8. Rechnen und Mathematik. 

Sicherheit und Gewandtheit in dem Rechnen mit beftimmten 
Zahlen und in deffen Anmendungen auf die gewöhnlihen Verhält: 
niffe ded bürgerlichen Xebend. Allgemeine Arithmetik bis zu den 
einfacheren unendlichen Peiben; Algebra bis zu den Gleichungen 
dritten Grades einſchließlich. bene Geometrie einſchließlich der 

Grundlehren der ſynthetiſchen Geometrie; körperliche Geometrie nebſt 
den Slementen der bejchreibenden Geometrie. Ebene Trigonometrie, 
die Elemente der ſphäriſchen, fomeit fie zum Verftändniffe der mathe: 
matiſchen Geographie erforderlih find. Elemente der analytiſchen 
Geometrie bid zu der Lehre von den Kegelſchnitten einſchließlich. 
In allen diefen Zweigen ift nit nur ſichere Kenntnis in der Her: 
leitung der Säge, fondern audy Hebung in deren Anwendung zu 
erwerben. — An den Ober: Realfchulen fünnen die Elemente der 
analytiihen Geometrie ded Raumes und der Differentialberehnung 
hinzugefügt werden. 

9. Raturbefchreibung. 
In der Botanik: Anleitung zur Beobadytung und Beichreibung 

einzelner Pflanzen; Kenntnis ded Linnéiſchen und eined natürlichen 
Syſtems, genauere Bekanntſchaft mit den wichtigſten natürlichen 
Familien der einheimiſchen Flora. Kenntnid der widtigften Er: 
ſcheinungen aus dem Leben der Pflanze. 

Sn der Zoologie: Anleitung zur Beobachtung und Beichreibung | 
einzelner Vertreter der verichiedenen Klaffen. Kenntnis der wichtiz⸗ 
ften Drdnungen der Wirbelthiere und Inſekten. Kenntnid vom 
Bau ded menſchlichen Körpers. 

In der Mineralogie: Kenntnis der wichtigeren Krvftallformen, 
fowie der phyſikaliſchen Eigenfhaften und der hemifdhen Zufammen: | 
jegung der befanntejten Mineralien. 

10. Phyſik. 

Sichere Kenntnid der widhtigften Erfcheinungen und Geſetze 
aus den verfchiedenen Zweigen der Phyfik, ſowie der mathematischen 
Herleitung der widhtigeren Gelege auf den Gebieten der Medanil, 
der Optik und der mathematifhen Geographie. 

11. Ghemie. 

Kenntnis der wichtigeren &lemente und ihrer anorganijcen 
Verbindungen, ſowie der ftöchiometriihen Gejege. — An den Ober 

Realſchulen außerdem die Kenntnid der widtigften Stoffe der or— 
ganifchen Chemie. 

12. Zeichnen. 

Uebung des Blickes und Augenmaßes; Sicherheit und Leichtia: 
feit der Hand. Fertigkeit im Zeichnen von Sladornamenten und 
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der Darftelung einfacher Körper und Gerätbe nad) der Natur im 
Umriſſe; Uebung in der Wiedergabe einfacher plaftiicher Ornamente 
unter Darftelung der Beleuchtungserſcheinungen. 

Sicherheit in der Handhabung von Kineal, Zirkel und Reiß— 
feder; Elemente der darftellenden Geometrie. 

3. Erläuterungen zu dem Lchrplane für die Realgymnafien und 
die Ober-Realfchulen. gymnaſ 

Zu 1 und 2. 

gelten im Weſentlichen dieſelben Bemerkungen wie zu dem Lehrplane 
tur Gymnaſien. Im Deutſchen tritt für die Realgymnaſien und 
die Ober-Realfchulen die Aufgabe hinzu, durch die Lektüre geeigneter 
Ueberſetzungen eine Vorftellung von der epifhen und der tragifchen 
Tihtung der Griechen zu vermitteln, 

3u 3. 

a. Bet der in der Unterridtdordnung von 1859 für das La⸗ 
kiniiche feftgefegten Stundenzahl ift e8 beſonders in Folge der glei« 
tenden Skala der oberen Klaffen in diefem Unterrichte biöher nicht 
auereihend gelungen, die in den unteren und mittleren Klaſſen 
‚morbenen grammatiſchen Senntniffe in ſicherem Beige der Schüler 
zu erhalten und fie zu befriedigender Sicherheit und Gewandtheit 
im Ueberfegen der Schriftiteller zu führen. Um dieſe Erfolge des 
Unterrichted zu fichern, ift die Zahl der Unterrichtöftunden in den 
mittleren und oberen Klaffen erhöht worden. Der grammatijche 
Unterricht bat fih aber auch in Zukunft auf das in Formenlehre 
und Syntax gewöhnlid Vorkommende zu befchränfen und in dieſem 
Imfange Sicherheit der Kenntniffe zu erzielen. 

b. Die Lektüre umfaßt in der Proſa befonderd hiſtoriſche 
<hriftftellee (Cäfar, Salluft, Livius) und außerdem leichtere Reden 
INtcerod8; im der Poefie eine Auswahl aus Dvid’8 Metamorphofen, 
Sergil’8 MNeneide (bei. auß dem I. bi8 VI. Bud) und aus den 
»tihen Dichtern. Die Erklärung darf fih nit auf grammatilche 
Zemerkungen beichränfen, fondern bat die Schüler in da8 Der: 
"indnid des Gelefenen einzuführen. Im Anfchluffe an die Lektüre 
nd die Schüler mit dem Wicdhtigften aus der lateinifhen Verslehre 
keſonders dem elegifhen Versmaß und den gewöhnlidhiten Dden- 
etmen) befannt zu maden. 

3u 4 und 5. 

a. In der Unterrichtdordnung vom Jahre 1859 find in Bezug 
ur das Franzöſiſche und Engliſche ganz gleiche Anforderungen ges 
tt, namentlid wird in beiden Spraden verlangt, daß die Abi« 
:rienten im Stande fein follen, über ein biftoriiches Thema einen 
tag zu jchreiben. Diefe Forderungen haben erftend zu einer 
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Ueberbürdung der Schüler geführt, da die Befähigung zur Anferti- 
gung eined Auffahed nur durch fortgefepte häudlice Hebungen glei: 
her Art erworben werden fann, und zweitens die Zeit für die Ein- 
führung der Schüler in die Befanntihaft mit der fo werthvollen 
engliihen Litteratur erheblich geihmälert. Deshalb ift in der vor 
liegenden Feftftellung der Lehraufgaben eine Aenderung der Forde— 
rungen getroffen in der Art, dat die beiden Sprachen in ein äbn: 
liches Verhältnis zu einander gebradht find, wie dad Lateinifche und 
Griechiſche im Lehrplane der Gymnaſien, d. b. dat im Franzöſiſchen 
ein größerer Umfang grammatiſcher Kenntniffe ſowie die Befähigung 
zum freien fchriftlihen Gebrauche der Sprache gefordert wird, wäh: 
rend im Engliſchen davon Abftand genommen ift. Dem entſprechend 
ift unter die fchriftlichen Arbeiten bei der Entlafjungdprüfung im 
Franzöfiihen ein Auffag und ein Crerzitium, im Engliſchen nur 
ein Ererzitium aufgenommen worden. An die Stelle des lepteren 
ebenio wie im Griechiſchen am Gymnafium eine Ueberfehung and 
dem Englifhen zu feßen, erjcheint darum nidht nothwendig, weil 
die dort beitehende Gefahr, daß die Grammatik auf Kolten der 
Lektüre zu ſehr betont wird, bei den einfacheren ſyntaktiſchen Ver: 
bältniffen der legteren Sprache nicht zu beforgen ift. | 

b. Die Aufgabe, durd den grammatifchen Unterricht im einer 
fremden Sprade die Grundlagen Iprachli » formaler Bildung bei 
den Schülern herzuftellen, ift an den Realgymnafien im Weſent- 
lichen durd den lateinifhen Unterricht zu erfüllen; an den Ober: 
Realſchulen Fällt diefe Aufgabe dem Unterrichte im Franzöſiſchen zu. 
Die Stellung der Ober:Realfhulen als Lehranftalten allgemeinct 
Bildung ift wefentlih dadurch bedingt, dab für die Methodik des 
franzöfiichen Unterrichted, indbefondere in den drei unterften Klaſſen. 
diefer Geſichtspunkt volle Berückſichtigung finde. | 

c. Die Lektüre erftred® fi bei beiden Sprachen vorzugsweiſe 
auf hiftorifche und befchreibende Proſa und auf Dichtungen der Hals 
ſiſchen Periode; beim Franzoͤſiſchen mehr ald beim Engliſchen auch 
auf Mufter ded abhandelnden, redneriſchen und Briefitiled. Es tt 
dabei möglihft bald von dem Gebrauche der Chreftomathien zur 
Leftüre von ganzen Schriftwerken fortzufchreiten, deren Inhalt und 
Daritelung dem Standpunkte der einzelnen Klaffen entipridt. Ti: 
Erflärung bat die Aufgabe, die Schüler zu genauer ſprachlicher 
Auffaffung des Gelefenen anzuleiten und in dad VBerftändnis dere 
Inhalte und der Kunftform von Schriftwerken einzuführen. Pa: 
mentli hat die Erklärung bei hiftoriichen Werfen, den gefchicht— 
lichen Unterricht ergänzend, die Bekanntichaft mit den Begebenheiten 
und den ftaatlidhen Einrichtungen zu vermitteln. — An den Ober: 
Realfhulen geftattet die größere Zahl der franzöfiihen und eny- 
liſchen Lehrftunden die Ausdehnung der Lektüre auf muftergiltige, 
für einen weiteren Leſerkreis beſtimmte Abhandlungen aus dem Be- 
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reihe der eralten Wiſſenſchaften. Diefe Lektüre wird, felbft ab- 
zeichen von ihrem allgemein bildenden Werthe, dazu dienen, die 
Schüler zum Berftändniffe fachwiffenfchaftlicher Ausdrüde und Dar- 
ſtellung anzuleiten. — Sn feiner von beiden Epraden ift Litteratur- 
geihihte zu lehren, fondern e8 muß genügen, die erforderlichen, auf 
das Nothwendigfte zu beichränfenden Mittheilungen daraus an die 
geftüre anzuschließen. 

d. Die Uebungen im mündliden Gebrauche der beiden 
Spraden haben an den Realgyumnafien und den Ober-Realfdyulen 
nt die Aufgabe, Konverfationdfertigkeit über Borgänge des täg- 
lien Lebens zu erzielen. Bezüglich der für diefe Hebungen anzu- 
mendenden Methode genügt ed, auf die in den &rläuterungen des 
Gymnafial⸗Lehrplanes zu 5, b. enthaltenen Bemerkungen zu ver- 
weiten. Aus der an den Realanftalten dem Unterridhte in den 
medernen Sprachen gegebenen größeren Ausbreitung ergiebt fi ein 
zigerer Umfang und ein höheres Ziel der fraglihen Webungen. 
In ten Dber-Realfchulen treten zu denjelben in der Prima für dad 
Atnzöfifche noch hinzu Meinere vorbereitete Vorträge über Gegen- 
tinde, melde den Schülern aus dem Unterrichte hinlänglich be- 
Iimt find. — In der Regel wird hiernady für die Uebungen im 
zindlihen Gebrauche die franzöfifhe Sprade um etwas vor der 
eazliichen bevorzugt werden; indeffen können lokale Berhältniffe 
eine Aenderung in diefer Hinficht begründen. 

3u 6 und 7. 

a Kür diefen Unterricht gelten im Weſentlichen diejelben Be⸗ 
merfungen wie für den Lehrplan der Gymnafien. Durch den ganzen 
Lehrplan der Realanftalten ift e8 jedody bedingt, dag in der griedhi- 
'hen und der römifchen Geſchichte der Umfang ded Unterrichted auf 
ter oberen Stufe bier mehr beſchränkt wird (auf ein Jahr in 
Zefunda, während am Gymnafium beide Sabre diejer Klafſe der 
ten Geſchichte zufallen) und die mittlere und neuere Gefchichte 
in den Vordergrund treten. Wie an dem Gymnaſium fteht aud) 
bier die vaterlandifche Geſchichte im Mittelpuntte, und die der an⸗ 
teren europäiſchen Staaten fommt nur in Betradht, foweit fie für 
tie erftere von Bedeutung ift. Bei diefer Einflehtung muß aber 
tie franzöfifche und englifche Geſchichte an den Renlanftalten eine 
stchere Berüdfichtigung erfahren, um die Einführung der Schüler 
in die Litteratur diefer Völker zu erleichtern. Für die Mittheilung 
ren Thatjachen und Zahlen ih au bier befonnened Maßhalten 
tringend nothwendig und die eingehendere Belanntjchaft mit ein- 
seinen Abfchnitten nur durch die Lektüre zu vermitteln. 

b. Sn den Klaffen VI bis III werden je zwei Stunden auf 
den geographifchen Unterricht verwendet. Bon den drei für Ge: 
ihidhte und Geographie in Sekunda beftimmten Lehrfiunden ift 

1882. 18 . 
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eine der ergänzenden und erweiternden Nepetition des geographiſchen 
Wiffend zu widmen. Wenn der geichichtlidhe und geographiſche 
Unterriht in einer Hand liegen, tt ed unbenommen, die drei 
wöchentlichen Stunden abmechreind auf eines der beiden Fächer zu 
verwenden. Das Zeugnis über die Kenntniffe in der Geographie, 
weldyed ein Schüler bei feiner Verfegung nah Prima erhalten hat, 
ift feiner Zeit in das Reifezeugnis aufzunehmen. 

3u 8. 

a. Der Redenunterriht bat Sicherheit und Geläufigfeit in 
den Operationen mit Ziffern zu erftreben und den arithmetifchen 
Unterricht auf dieſe Weiſe vorzubereiten. Die Anwendung auf die 
Verbältniffe des praktiſchen Lebens ift mehr, ald an vielen Real 
anftalten geichieht, auf die einfacheren zu beſchränken, dagegen find 
die fchwierigeren (namentlich kaufmänniſchen), deren Berftändnis 
den Schülern diefer Klaffen fern liegt und darum trog aller Be 
mühungen des Lehrerd nicht zur vollen Klarheit gebracht wird, von 
dem Unterrichte audzufchließen. Der eigentlihe Rechenunterricht 
wird in Der Pegel in der Untertertia mit Wiederholung „der frühe 
ren Penſa feinen Abſchluß finden, die Sicherheit im praftiichen 
Rechnen ift aber bei den Schülern durdy Uebungen im arithmeti- 
chen Unterridhte zu erhalten. — Bezüglid) der in Quinta neben dem 
Rechenunterrichte vorzunehmenden, für den Unterricht in der Ger: 
metrie vorbereitenden Uebung im Zeichnen geometrifcher Figuren 
wird auf die Grläuterungen zu dem Gymnaſial-Lehrplane 9, d. 
verwielen. 

» Der Umfang ded mathematiſchen Unterrichtes ift nad 
Stundenzahl und Lehraufgabe im Weſentlichen ungeändert gelaſſen; 
nur find die Clemente der Integralredhnung ganz befeitigt und die: 
jenigen der Differentialrehnung und der analptilchen Geometrie des 
Raumes nur an den Ober⸗Realſchulen als ftattbaft (aber nicht als 
unbedingt erforderlih) gelaffen worden. Das Penſum läßt fi 
innerhalb diefer Grenzen, wie die Erfahrung bemielen bat, auch bei 
mäßiger beyabten Schülern zu vollem Verftändniffe bringen. Der 
weitere Ausbau der einzelnen Diöziplinen wird nad den einzelnen 
Fahrgängen einer Schule, namentlid in den oberen Klaffen, etwas 
verfchteden fein, in den Ober-Realjchulen bei der größeren Stunden» 
zahl etwas weiter gehen, als in den Realgumnafien. Im Allge- 
meinen ift aber darauf zu achten, dab auf Sicherheit der Kenntnifle 
und Gewandtheit in deren Anwendung das Hauptgewicht zu legen 
ift, und daß diefer Gefihtäpunft bei der Auswahl des Lehrftoffes 
maßgebend fein muß. So ift z. B. bei der ſphäriſchen Trigono— 
metrie nicht die Herleitung und Einübung der in den meilten Lehr⸗ 
büchern gegebenen Formeln erforderlich, fondern e8 genügt, wenn 
die Schüler die erften Säpe richtig aufgefabt haben und dadurd 
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zur Berechnung einfader Aufzaben der mathematiſchen Geographie, 
wenn au auf etwas unbequemerem Wege, befähigt werden. — Es 
it ferner darauf zu achten, daß der Unterricht auch auf der oberften 
Stufe nicht einen ausſchließlich rechnenden Charakter annimmt, fon- 
dern auch bier die Hebung in geometrifcher Anjhauung und Kon- 
ſtruktion fortgefegt wird; beſonders ift im ftereometriichen Unter: 
rihte dad Verſtändnis projeftivifchen Zeichnend vorzubereiten und zu 
unterftüßen . 

3u 9, 

a. Das methodiſche Verfahren bei dem Unterrichte in der 
Raturbeihreibung bat fi nur langjam entwidelt, aber es ift nicht 
zu verfennen, daß im legten Jahrzehnt erhebliche Fortichritte darin 
gemacht find. Es find jept an nicht wenigen Realanftalten recht 
tühtige Vertreter dieſes Unterrichted zu finden, und es läßt ſich an- 
nehmen, dab deren eine noch größere Zahl in der nächlten Zeit 
berangebildet werden wird. Dem entipredyend ift dad Streben immer 
mehr darauf gerichtet, die Schüler zur Beobachtung und Beſchrei— 
bung einzelner Naturförper anzuleiten und durch Vergleichung ver: 
wandter Formen zum Berftändniffe ded Syſtemes hinüberzuführeıt, 
und neben Diejer Einführung in die ſyſtematiſche Drdnung mit den 
vihtigiten Ericheinungen und Geſetzen des Thier- und Pflanzen» 
sbend befannt zu machen. Auf Vollftändigkeit ded Materiales ift 
kein befondered Gewicht zu legen; der Stoff ift hauptjächlid der 
einheimischen Fauna und Flora zu entnehmen, wie fie die Umgebung 
und die Sammlung der Schule bietet, doch dürfen charafteriftifche 
Fotmen anderer Erdtheile nicht unbeachtet bleiben. In der Regel 
wird fi der Unterricht in den unteren Klaffen auf Zoologie und 
Botanik beſchränken; nur an folden Orten, wo die unmittelbare 
Umgebung dazu auffordert, mird die Beichreibung einzelner befon- 
derd wichtiger Mineralien binzutreten. — Der Unterriht in der 
Mineralogie wird im meiteren Verlaufe am naturgemäßeften mit 
dem chemiſchen verbunden und ift im Allgemeinen auf Oryktognoſie 
zu beſchränken; jedoch iſt iſt ed nicht verwehrt, an ſolchen Drten, 
wo die Umgebung Beobachtungen über die Lagerun ai der 
Erdſchichten geftattet, die Grundzüge der Geognofie in denfelben 
aufzunehmen. 

b. Die Beftimmung der Unterrihtdordnung vom Jahre 1859, 
wonach die Schüler bei ihrer Verfegung nad Prima fi einer be- 
Jonderen Prüfung unterziehen müffen, hat ſich erfahrungsmaäßig nicht 
bewährt; die Schüler find dadurd verleitet worden, ſich im lepten 
Semeſter eine Menge von pofitiven Kenntniffen gedächtnismäßig aus 
zueignen. Deöhalb ift von der Beibehaltung dieſer Vorſchrift Ab- 
Hand genommen, die Bedeutung des Unterrichtes aber durch die Ber 
immun, gewahrt worden, daß die bei der Verſetzung nad Ober: 

18* 
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fetunda ertheilte Cenſur auch in das Zeugnis der Reife bei der Ent: 
laffungsprüfung aufgenommen werden muß. 

3u 10 und 11. 

a. Die Lehraufgabe des chemifchen Unterrichtes tft für die 
Ober⸗Realſchulen unverändert beibehalten, dagegen für die Neal 
gymnaſien dur Ausſchließung der Elemente der organifchen Chemie 
etwas beichränft worden. Für beide Arten von Nealichulen ift der 
Beginn diejed Unterrichtes nach Oberſekunda gelegt. Bei der bie 
herigen Cinrihtung find die ſechs naturwiſſenſchaftlichen Stunden 
in Selunda auf Naturbefhreibung, Phyſik und Chemie gleichmäßig 
vertbeilt, und es ift in Folge davon eine Zeriplitterung der Arbeits: 
kraft der Schüler unvermetdlih, zumal da Phyſik und Ehemie auf 
diefer Etufe zugleih begonnen werden. Zur Beleitigung Diele 
Uebelſtandes ift der Abſchluß der Naturbefchreibung und der Beginn 
der Phyſik nad Unterfefunda gelegt, der Anfang des chemiſchen 
Unterrichted nad Oberſekunda verfhoben. Die notbwendige Kolge 
davon iſt dann, daß aud bei fonft gemeinfamem Unterrichte die 
Sekunda für Naturbeichreibung und Chemie getrennt werden muß. 
Bei der hierdurch ermöglichten Boncentration der Aufmerkfamteit 
wird die geringe Minderung der Zahl der Lehrftunden keinen nad: 
theiligen Einfluß auf den Unterrichtserfolg ausüben. 

. Durch dieſe Einſchränkung iſt Die Chemie in diejenige 
Stellung gerückt, welche ihr der Phyſik gegenüber in ihrer Beden- 
tung für die Schule zukommt. Abgeſehen davon, dab die Gefepe 
der lepteren auch die Grundlage für die erftere bilden, bietet h 
duch den größeren Umfang und die größere Mannigfaltigkeit ihre 
Inhaltes und durch die feftere Begründung ihres theoretiichen 
Theiled, wodurd fie in engere Verbindung mit der Mathematil 
gefept wird, einen weit reicheren Stoff für den Unterricht und eine 
vielfeitigere Anregung für die intellektuelle Ausbildung, als die 
Shemie, für deren theoretifhe Grundlagen gerade in * Zeit 
neue Wege verſucht werden und deren ſämmtliche Erſcheinungen fich 
aus einer kleinen Anzahl von Geſetzen durch Wiederholung derſelben 
Denkprozeſſe herleiten laſſen. Für den Unterricht in der Schule 
liegt der Werth der Chemie darin, daß die Schüler an einem ein 
fachen Stoffe und durch einfache, leicht durchſichtige Verſuche in dad 
Verftändnid der induktiven Methode eingeführt werden; auf ber 
anderen Seite tft aber weit mehr als im phyſikaliſchen Unterridhte 
die Gefahr vorhanden, daß die Schüler durch gleihmäßige Behand: 
lung aller Elemente und ihrer Verbindungen mit Lehrſtoff über: 
laden und zu überwiegend gedächtnißmäßiger Aneignung genötbin 
werden. Darum tft gerade auf diefem Gebiete wortichtige Auswahl 
des Lehrftoffes dringend geboten; wenn aber diefe Vorſicht beob- 
achtet wird, kann das Ziel des Unterrichtes, Bekanntſchaft mit den 
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wichtigeren Elementen und ihren Verbindungen und Berftändnid 
der allgemeinen, den Prozeflen zu Grunde Itegenden Geſetze auch 
bei geringerer Stundenzahl recht wohl erreicht werden. 

c. Das Urtheil über die praktiihen Arbeiten der Schüler im 
gaboratorium lautet auch von Seiten der Fadymänner noch ſehr 
verihieden. Während die einen auf diefe praftifchen Uebungen im 
Anihluffe an den Unterricht großen Werth legen, ſehen andere darin 
nur nuplofe Spielerei, weldye nody dazu zur Ueberſchätzung des eige- 
nen Wiſſens führe. Daß die praktiihen Uebungen in foldye Spiele- 
reien ausarten Fönnen, ift unzweifelhaft, aber ebenjo gewiß anderer- 
jeits, daß bei zweckmäßiger Leitung eine im Laboratoriun im An— 
\hluffe an den Unterricht andgeführte leichtere Arbeit denjelben päda- 
gegiihen Werth bat, wie die Löſung einer mathematischen Aufgabe. 
Es liegt darnach weder Grund vor, diefe Uebungen vom lnterrichte 
geradezu audzufchliegen, noch auch Diefelben von allen Schülern zu 
ferdern. Die Schule wird denjenigen, welche Snterefje dafür haben, 
die Gelegenheit dazu bieten, jie wird aber in den oberen Klaffen, 
in welhen diefe Arbeiten allein möglich find, die allgemeinen For- 
derungen auf dad Nothwendigite beichränfen müffen, um der indivi- 
duellen Neigung einen gewillen Spielraum zu laffen. 

, 3u 12. 

Sm Freibandzeihnen ift das Zeichnen nad) Vorlegeblättern 
möglihft auf Flachornamente zu beichränfen und auf Veränderung 
des Maßſtabes Rüdfiht zu nehmen. Das Mefjen am Modell und 
jde Benutzung mechaniſcher Hilfsmittel, wie Zirkel und Lineal, ift 
beim Freihandzeichnen gänzlich zu vermeiden. Für dad Körper: 
jeihnen ift der Einzelunterricht anzuftreben. 

Der Stoff des Unterrichtes vertheilt ſich in folgender Weile. 
kür die beiden unteren Klaffen: Zeichnen ebener geradliniger und 
frummliniger Gebilde nady VBorzeichnung ded Lehrers an der Schul- 
tafel und nach gedrudten Wandtafeln. — In den folgenden Klafjen: 
Zeichnen nach einfadhen und ſchwierigeren Holzmodellen und Geräthen 
im Umriffe. Exit wenn im Umrißzeichnen Sicherheit erzielt worden 
it, wird die Wiedergabe von Licht und Schatten an einfachen Gips⸗ 
modellen geübt und werden weiter plaſtiſche Ornamente nach Gips⸗ 
abgüſſen, auch lebende Pflanzen nach der Natur im Umriſſe oder mit 
einfacher Schattirung dargeſtellt. — Bei dem Zeichnen iſt vorzugs⸗ 
weiſe auf die Verwendung des Bleiſtiftes zu halten; auf der oberen 
Stufe wird auch die Anwendung der Feder empfohlen. 

Sind für das Freihandzeichnen 4 Stunden verfügbar, ſo tritt 
binzu: Farbige Darſtellung von Flächenverzierungen, Beichnen nad) 
tunftgewerblidhen Gegenftänden und Uebung im Sfizziren nad 
DOmamenten. — 

Im Linearzeihnen: Uebung im Gebraude von Zirkel, Lineal 
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und Reißfeder an Flächenmuſtern, Kreistheilungen und anderen 
geradlinigen und frummlinigen geometriichen &ebilden zum Zwecke 
fauberer und erafter Darftellung. — Den Elementen der daritellen- 
den Seometrie muß, um die Anſchauungskraft der Schüler zu üben, 
geometrifche Aufnahme und Darftellung einfacher Modelle voraufgehen. 

Sind für das Linearzeihnen .in den Oberflaffen 4 Stunden 
verfügbar, ſo find die einfahen Aufgaben der darftellenden Geo: 
metrie, der Peripeltive und Scyattenlehre, fomwie deren Anwendung 
auf die Darftellung wirklicher Gegenftände (Mafchinen- und Ardıi- 
tefturtheile) zu üben. — 

G. Lehrplan für die Realprogyymmalien 
(die bisherigen höheren Bürgerfchnien nach der Unterrichtesrdunug 

von 1859). 

Die Realprogymnafien fteben zu den Mealgymnafien in dem- 
jelben Berhältniffe, wie die Progymnaſien zu den Gymnaſien. 

An denjenigen Anftalten, an melden ein Realgumnafium oder 
ein Realprogumnaflum mit einem Gymnaſium oder Progymnafium 
verbunden ih alt für die drei unterften Klaſſen der Lehrplan des 
Gymnaſiums. 

D. Lehrplan für die Realſchulen 
(die bioherigen lateinloſen Nealſchnlen II. Ordnung von fieben- 

jähriger Lehrdauer). 

Die Realſchulen ftehen zu den, Ober-Realfhulen im Wefent: 
lichen in dem gleichen Verhältniffe, wie die Progymnaſien zu den 
Gymnafien. PVergl. jedoch die betreffende Prüfungsordnung. 
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IIl. 

Lehrplan der höheren Bürgerjchulen. 

. 3ahl der Lehrfiunden in den einzelnen Klaffen und Unter- 
richtsgegenfländen. 

uf viwjm I11 | 

Chriffihe Neligionsichre .| 3 | 2 | 2) 2 

Deutſch. 41 4 4| 3 

Ftenzöſiſch... 81 8| 8/6 
— — — — — —— — 

Mh. -. - - 2.0. — — — 65 

Geſchichte und Geographie | 3 3414 

5 Xechnen und Mathematit .| 4| 5| 6 
— — — — — — — 

Katurbeſchreibung 123313 
— — — — — — — — — — — — J — | — — — — 

Ratwlehe. . . .. — | - I—- I — 

Ehren - »- - 2... 3) 3| 2| — 

Jihıen - » » 2. 2| 21 2] 2 

&umma | 20 | oo | 20 | 30 | zo | »o | 

Für die aud den vormaligen Gewerbeſchulen hervorgegangenen 
böberen Bürgerfchulen gilt der vorftehende Lehrplan. Bei einzelnen 
derjelben wird dad Freihandzeihnen von Quarta an obligatorifch 
mit 4 Stunden betrieben und find außerdem für dad Linearzeichnen 
in den drei oberiten Klaffen 2 bis A Stunden hinzugefügt. Es tft 
Jeftattet, für Diejenigen Schüler, welche nicht in tedniiche Fachklaſſen 
übertreten wollen, den letzteren Unterricht fakultativ zu machen. 

Bemerkungen. 

1. Es if flatthaft, in jeder der vier oberen Klaſſen fir die Schüler, deren 
Kinftiger Beruf es erfordert, noch zwei fafultative Zeichenftunden einzurichten. 
2. Bezüglih des Unterrihtes im Turnen und Singen baben die für 
— en bezeichneten Beſtimmungen auch filr die höheren Bürgerſchulen 

eltung. 
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2. kehranfgabe in den einzelnen Unterrichtsgegenſtänden der 
höheren Bürgerſchulen. 

1. Chriſtliche Religionslehre. 

A. Für Schüler evangeliiher Konfefjion. 

Bibliſche Geſchichte des Alten und befonders ded Neuen Zefta: 
mented. Katechismus mit den nothwendigften zur Erläuterung die: 
nenden Bibelſprüchen. Erklärung des Kirchenjahres; Einprägung 
einer mäßigen Zahl bedeutender Kirchenlieder. Bekanntſchaft mit dem 
Hauptinhalte der heiligen Schrift, beſonders des Neuen Teſtamentes. 
Hauptpunkte der Glaubend- und Sittenlehre. Bekanntſchaft mit den 
wichtigſten Daten der NReformationsgeichichte. 

B. Für Schüler fatholifher Konfeflion. 

Bibliſche Geſchichte des Alten und befonderd des Neuen Xeita- 
mented. Katehiömud mit den nothwendigſten zur Grläuterung 
dienenden Stellen aus der heiligen Shrilt und der Xradition. 
Erklärung ded Kirchenjahres; Cinprägung einiger bedeutender Kir: 
chenhymnen. Bekanntſchaft mit dem Hauptinhalte der heiligen Schrift, 
befonderd des Neuen Zeftamented. Hauptpunfte der Glaubend: und 
Sittenlehre. Kenntnis der epohemadenden Creigniffe der Kirden: 
geichichte. 

2. Deutſch. 

Bekanntſchaft mit den widtigften Geſetzen der Kormenlehre 
und Syntar der deutfhen Sprade; Ginführung in dad BVerftänd- 
nid einzelner Werke der Haffifchen Kitteratur; im Anjchluffe daran 
Mittheilungen über die Hauptdaten aus dem Leben der einzelnen 
Dichter, ſowie Belehrungen über die verſchiedenen Dichtungdarten 
und Dihtungsformen. Ginprägung zwedmäßig ausgewählter Ge— 
dichte und Dichterſtellen. Uebungen im forreften mündliden und 
abe Gebrauche der Muttertprache und im Disponiren leichter 

ufgaben. 

3. Branzöfifh und Engliſch. 
Anleitung zur richtigen Ausſprache: Fertigkeit im Leſen. Ein 

übung der Formenlehre und der Hauptregeln der Syntar. Aneig- 
nung eine8 für die Schulleltüre audreihenden Wortſchatzes. Uebun⸗ 
gen im Nachſchreiben eines franzoͤſiſchen oder engliſchen Textes. Lektüre 
leichteren Profa, beſonders hiſtoriſcher und befchreibender, fowie 
leichter poetifcher Stüde. 

4. Geſchichte. 
Bekanntſchaft mit den wichtigſten Greigniffen der griechiichen und 

roͤmiſchen Gefchichte, genauere Kenntnid der vaterländischen Geſchichte, 
befonderd vom Zeitalter der Reformation an. 
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5. Geographie. 

Slemente der mathematiihen Geographie ; Kenntnis der wid: 
tigften topifchen Berhältniffe der Erdoberfläche und ihrer jepigen 
politiihen Eintheilung; eingebendere Kenntnis von Mittel-&uropa. 

6. Rechnen und Mathematik. 
Sicherheit und Gewandtheit im Rechnen mit beftimmten Zahlen 

und in deſſen Anwendungen auf die gewöhnlichen Verhältnifie des 
bürgerlihen Lebend. Allgemeine Arithmetik bid zur Kenntnid der 
Logarithmen und Progrelfionen,; Algebra bis zu leichten Gleihungen - 
vom zweiten Grade. Grundlehren der ebenen und körperlichen Ge⸗ 
ometrie; die erften &lemente der ebenen Trigonometrie. 

7. Raturbefchreibung. 

Anleitung zur Beobadhtung und Befchreibung einzelner Pflanzen; 
Kenntnid der wichtigeren Pflanzenfamilien und der befannteften Er⸗ 
heinungen aus dem Leben der Pflanze. 

Anleitung zur Beobachtung und Beichreibung von Vertretern der 
einzelnen Klaffen der Thierwelt; Kenntnid der widtigeren Ordnun⸗ 
zen der Wirbelthiere und Snjelten. Belanntihaft mit dem Bau 
des menſchlichen Körpers. 

Kenntnis der einfachſten Kryſtallformen, ſowie einzelner beſon⸗ 
ders wichtiger Mineralien. 

8. Raturlehre. 

&ine durch Erperimente vermittelte Kenntnis der allgemeinen 
Gigenihaften der Körper, der Grundlehren des Gleichgewichtes und 
der Bewegung, der Elektrizität, ded Magnetismus und der Wärme, 
jewie der einfachſten optitchen und akuſtiſchen Geſetze; ferner der 
befannteften chemiſchen Elemente und ihrer bauptlächlichiten Verbin— 
dungen. 

9, Zeichnen. 
Mebung des Blided und des Augenmaßed, Sicherheit der Hand. 

Zertigleit im Zeichnen von Flachornamenten und der Darftellung 
einfacher Körper und Geräthe nad der Natur im Umrifje; Wieder: 
gabe einfadyer plaftiiher Ornamente mit leihten Schattenangaben. 

Uebung in der Handhabung von Lineal, Zirkel und Reißfeder. 

3. Erlänterungen zu dem Lehrplane für die höheren 
Bürgerſchnlen. 

3u 1 A. und B. 

Dur den Religiondunterriht fol dem Schüler ein ſolches 
Map von Wiflen vermittelt werden, daß er mit den Sanbtlehren 
einer eigenen Konfelfion bekannt ift und für deren Stellung zu 
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den anderen Konfeffionen und für religiöje Kragen der Gegenwart 
ein Berftändnid gewinnt. Sede Ueberbürdung des Gedächtniſſes 
mit Lehrftoff muß von dem Unterrichte fern gehalten werden. 

Zu 2. 

a. In Betreff ded grammatiſchen Unterrichted in der deutichen 
Sprache gelten im Wejentlihen die Bemerkungen, welde zu dem 
Zehrplane der Gymnaſien gegeben find. 

. Der Stoff zur Lektüre ift einem Leſebuche zu entnehmen, 
welched für jede Etufe eine geeignete Auswahl von proſaiſchen unt 
poetifhen Stüden enthält. Die poetifche Lektüre umfaßt vorwiegen? 
leichtere epilhe und lyriſche Dichtungen; auf der oberften Stuk 
fommt dazu die Leltüre eines leichteren Dramad. An die Lektüre 
der einzelnen Stüde werden in den oberen Klaffen Mittheilungen 
über die Lebenöverhältniffe und Werke der Berfaffer angeichlofien, 
fomweit fie dem jugendlihen Alter verftändlih find. Ferner find 
damit Belehrungen über die betreffenden Dichtungsarten und Did: 
tungöformen zu verbinden und in der erften Klafje überfichtlidy zu: 
fammenzufaffen. 

ce. Die profaifhe Lektüre muß zur Bereicherung ded Wert: 
ſchatzes, zur Förderung ftiliftifcher Fertigkeit und zur Erweiterung 
bed Gedankenkreiſes der Schüler dienen; indbefondere müffen in 
den oberen Klaffen die Schüler angeleitet werden, die einem kleine— 
ren Ganzen zu Grunde liegende Anordnung der Gedanken aufzufin: 
den und die Diöpofition zu einem leichten Thema zu entwerfen. 

Zu 3. 

a. Die Uebungen in den beiden fremden Spraden, haben Rich— 
tigfeit der Audipradhe, Geläufigkeit im Lefen, Erwerbung eines aue- 
reihenden Wortſchatzes und Sicherheit in der Grammatik zu erzielen. 
In lepterer Beziehung tft die Auswahl aus der unregelmäßigen 
Formenlehre und der Syntax auf die widhtigeren Formen und Re: 
geln zu beſchränken. Die Lektüre ift vorwiegend ber hiſtoriſchen unt 
beichreibenden Proſa zu entnehmen, im Kranzöfiihen fann auf der 
oberften Stufe ein leicht verftändliches Drama gelefen werden. 

. Bei dem Unterridyte in den beiden fremden Spradyen ift 
befondere Rückſicht auf folde Hebungen zu nehmen, durch melde 
die Schüler befähigt werden, da8 in der fremden Sprache Mitgetbeilte 
richtig aufzufafjen. Zu dieſem Zwecke empfiehlt ed fi, daß (im Aran- 
zöftihen etwa von der vierten Klaffe an, im Engliſchen in der erften 
Klaffe) abwechſelnd mit den Ertemporalien Diktate in der fremten 
Sprade von den Schülern niederzufchreiben find, welche jodann 
vom Lehrer forrigirt werden (vgl. Erläuterungen zu dem Lehrplan 
der Gymnaſien 5, b). UWebungen im mündlihen Gebraudye der 
Sprache können nur in ſehr beichränftem Umfange betrieben werden 
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und werden nur in der Wiedergabe von Gelefenem befteben; fie 
dürfen nicht an deu grammatilchen Unterricht angeichloffen werden, 
weil dadurdy die Schärfe der Auffafjung grammatifher Verhältniſſe 
Abbruch erfährt. Die Uebungen Fönnen auf eine der beiden frem« 
den Sprachen beſchränkt werden, deren Wahl von den lofalen BBer- 
hältniffen abhängt. 

Zu 4. 

In dem geidyichtlichen Unterrichte wird ein Jahr auf die Er- 
zählung der widhtigften Ereigniffe aus der griechiichen und römiſchen 
Beihichte verwendet; die übrige Zeit fonımt auf die vaterländifche 
Geſchichte, welcher die epochemachenden Ereigniffe aus der Welt: 
geihihte einzuflechten find. Die einzelnen Perioden find nicht mit 
gteiher Ausfirhrlichkeit zu behandeln; der Zeit von der Reformation 
ab gebührt eine größere Berückſichtigung als der Zeit des Mittel- 
alter. Das deutſche Leſebuch ift zur Unterſtützung des Geſchichts— 
umerrichtes zu verwenden, insbeſondere iſt auf der unteren Stufe 
dadurch die Bekanntſchaft mit den widtigften Sagen zu vermitteln. 

Zu 5. 

Für den geographijchen Unterricht gelten diejelben Bemerkungen 
wie zu dem Lehrplane der übrigen höheren Schulen. 

Zu 6. 

a. Ueber den Unterriht im Rechnen gelten diefelben Bemer— 
lungen wie zu dem Lebrplane der Nealanftalten. Die Anzahl der 
Kchritunden in Quinta ift in Vergleih zu der in Serta um eine 
IA um dem vorbereitenden geometriihen Unterridhte Raum zu 
rerſchaffen. 

b. Das Penſum des mathematiſchen Unterrichtes läßt ſich nur 
in der Arithmetik und Algebra auf die Weiſe feſtſetzen, daß das 
Penſum für die oberen Klaſſen der Realanſtalten weggelaſſen wird. 
Die Belanntihaft mit der Lehre von den Logarithmen und den 
Progreffionen bildet einen zweckmäßigen Abſchluß, ebenfo in der Al- 
gebra die Auflöfung von leidhten Aufgaben des zweiten Grades. 

Dagegen iſt ed nicht möglich, in der Geometrie auf ähnliche Weile 
durh Ausſchluß der Trigonometrie und Stereometrie dad Kehrziel zu 
beftimmen,, da die Hauptläße diefer beiden Zweige ſchon aus praf- 
tiſchen Rückſichten nicht wohl entbehrt werden Fünnen. Die Zeit 
dafür kann nur dadurd) gewonnen werden, daß die Planimetrie auf 
die für das Syſtem unentbehrlihen Säge beichränft wird. In der 
ebenen Zirigonometrie find nur die Formeln einzuüben, welde fidh 
auf die Funktionen eines Winkels beziehen und welche zur Auf- 
löſung der Dreiede unbedingt erforderlich find; es find mithin alle 
xormeln für zufammengejepte Winkel und für die Summen der 
Aunftionen vom Unterrichte auszuſchließen. Aus der Stereomeirie 
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find die wichtigſten Säge über die Lage der Linien und Ebenen 
im Raume zum Berftändnifje der Schüler zu bringen, um dadurch 
auch das Projektionszeichnen zu unterftügen, und außerdem find die 
einfacheren Kormeln zur Körperberechnung zu entwideln. 

Zu 7. 

Hinſichtlich des Unterrichtes in der Naturgefchichte gilt in der 
Hauptſache dasjelbe wie für Realanftalten. 

Zu 8. 

Es ift nicht zwiſchen Phyſik und Chemie unterjchieden worden, 
um ſchon durch den Namen den elementaren Charakter des Unter: 
richte® zu bezeichnen und auf die enge Verbindung beider Zweige 
binzuweijen. Der Unterriht muß einen erperimentellen Charafter 
tragen, au in der Phyſik ift von mathematiſcher Begründung 
durchweg abzufeben. Wenn es fih in den verjchiedenen Zweigen 
nur um die einfadhften Erſcheinungen und Gejege handeln fann, jo 
ift diefe Beſchränkung binfichtlih der Dptit und Akuſtik, als der 
ſchwierigſten Theile, noch beſonders hervorgehoben. 

Zu 9. 

Für das Freihandzeichnen gelten die allgemeinen Bemerkun- 
gen unter II. A. und B. Der Stoff vertheilt ſich auf die einzel: 
nen Klaffen wie bei den Realſchulen; auf der oberften Stufe wird, 
wenn Sicherheit im Umrißzeichnen erzielt ift, die Wiedergabe von 
Licht und Schatten an einfahren Gipẽmodellen geübt. 

Sind für das Freihandzeichnen in den oberen Klaffen 4 Etun- 
den verfügbar, fo erweitert An der Unterridyt auf das Zeichnen von 
ornamentalen Bipsabgüffen und lebenden Pflanzen. 

Im Linearzeihnen: Uebung im Gebraudye von Zirkel, Li— 
neal und Reißfeder an Flächenmuſtern, Kreistheilungen und anderen 
geradlinigen und frummlinigen Gebilden zum Zwecke fauberer und 
eralter Darftellung. 

Sind für dad Kinearzeichnen in den oberen Klaſſen 24 Stun- 
den verfügbar, fo treten Dinzu: Aufnahme und Zeichnung einfacher 
Modelle nah Maß; die Elemente der darjtellenden Geometrie. 
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. Allgemeine Berbältniffe. 

4) Gefeg, betreffend die Abänderung des Penfiond- 
geſetzes vom 27. März 1872, 

Bom 31. März 1882. *) 

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ıc. 
verordnen, mit Zuftinnmung beider Häufer des Landtages der Mo- 
nardhie, waß: folgt: 
j tor Artikel I. 

An die Stelle des 8. 1 Abſatz 3, des $. 8, des $. 16 Abſatz 1 
und ded F. 30 Abſatz 1 des Penfiondgefeped vom 27. März 1872 
Geſetz Samml. S. 268) **) treten folgende Vorſchriften: 

8.1. 

Bei Staatd-Miniftern, welche aus dem Staatödienfte aus⸗ 
iheiden, ift eingetretene Dienftunfähigleit nicht Vorbedingung 
des Anſpruches auf Penfion. Dieſe Beftimmung findet gleich 
falls Anwendung auf diejenigen Beamten, welche dad fünfund» 
ſechszigſte Lebensjahr vollendet haben. 

8. 8. 

Die Penfion beträgt, wenn die Verſetzung in den Ruhe⸗ 
itand nad) vollendetem zehnten, jedody vor vollendetem elften 
Dienftjahre eintritt, "5/,, und fteigt von da ab mit jedem weiter 
zurüdgelegten Dienftjahre um "/,, des in den 88. 10 bis 12 
beftimmten Dienfteinfommen®,. 

Meber den Betrag von *%/,, diefed Einfommend hinaus 
findet eine Steigerung nidt ftatt. 

Sn dem im $. 1 Abfap 2 erwähnten Kalle beträgt die 
Penfion '°/,,, in dem Falle des $. 7 höchftens '°/,, des vor⸗ 
bezeichneten Dienſteinkommens. 

. g. 16. 
Die Dienftzeit, weldhe vor den Beginn des einundzwanzig- 

ften Lebensjahres fällt, bleibt außer Berechnung. 

§. 30. 

Sucht ein nicht ridhterlicher Beamter, welcher dad fünfund- 
ſechszigſte Lebensjahr vollendet hat, feine Verſetzung in den 
Ruheftand nicht nad, jo kann Diefe nach Anhörung ded Beam- 
ten unter Beobachtung der Vorſchriften der 88. 20 ff. dieled 

25 veündet burd bie Gefeb- Sammlung für die Königl. Preußifchen 
Staaten filr 1882 Stil Nr. 11 Seite 133 Nr. 8816. 

**) Gentralbl. f. d. Unt. Berw. pro 1872 Seite 194. 
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Gefetzes in der nämlichen Weile verfügt werden, wie wenn der 
Beamte feine Penflontrung felbft beantragt hätte. 

Im Uebrigen behält ed in Anfehung der unfreiwilligen 
Berfegung in den Ruheſtand und des dabei ftattfindenden Ber: 
fahrend bei den Beltimmungen in den Ri) 56 bis 64 des Ge: 
jeged, betreffend die Dienftvergeben der Richter und die unfrei: 
willige Verſetzung derfelben auf eine andere Stelle oder in den 
Rubeftand, vom 7. Mat 1851 (Geſetz⸗Samml. ©. 218) und 
in den 88. 88 bis 93 des Geſetzes, betreffend die Dienftver: 
geben der nicht richterlichen Beamten, die Verlegung dertelben 
auf eine andere Stelle oder in den Ruheſtand, vom 21. Juli 
1852 (Gefeg-Samml. ©. 465) fein Bewenden. 

Artikel IL. 
Ft die nah Maßgabe dieſes Geſetzes bemeſſene Penfion gerin: 

ger al8 die Penfion, welde dem Beamten hätte gewährt werten 
müflen, wenn er am 31. Mär; 1882 nad den bis dahin für ibn 
geltenden Beftimmungen penfionirt worden wäre, fo wird dieie 
tegtere Penfion an Stelle der eriteren bemilligt. 

Artikel III. 
Die VBorichriften dieſes Geſetzes finden ausfchließlih Anwendung 

auf unmittelbare Staatöbeamte und die in dem zweiten Abſatze dee 
8. 6 des Penſionsgeſetzes vom 27. März 1872 genannten Yebrer 
und Beanıten. | 

Artifel IV. 

Das gegenwärtige Gefeg tritt mit dem 1. April 1882 In Kraft. 

Urkundlich unter Unjerer Höchfteigenhändigen Unterfchrift unt 
beigedrudtem Königlichen Inſiegel. | 

Gegeben Berlin, den 31. März 1882. 

(L. S.) Wilhelm. | 
von Puttlamer. von Kamefe. Maybad. Bitten 

Lucius. Friedberg. von Boetticher. von Gopßler. 

5) Staatdaudgaben für öffentliihen Unterridt, Kunft 
und Wiſſenſchaft. 

(Eentrbl. pro 1881 Seite 2W Wr. 506.) 

Nach dem durd das in der Gefepfammlung für 1882 Nr. 12 
Seite 135 Wr. 8847 verfündete Beleg vom 1. April d. 3. ter 

Staatöhaushaltsetat für das Jahr vom 1. April 1882/83 feſtgeſtell 
worden ift, werden die in demjelben nachgewieſenen Ausgaben tur 
öffentlihen Unterricht, Kunft und Wiſſenſchaft nah dem Etat für 
dad Miniiterium der geiftlihen ıc. Angelegenheiten nachſtehend an: 
gegeben: 
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Fu: Audgabe. 
| 

| A. Danernde Ausgaben. 
109. Ninifterium. 

112. 

114, 

117, 

5. Zu außerordentlichen Nemunerationen und Unter: 

2. | 

(Die Ausgaben bleiben bier unerwähnt.) 

Evangeliſche u. katholiſche KRonfiftorien. 

aufgeführt unb bleiben deshalb bier unermähnt.) 

Provinzial-Schulkollegien. 

Beſoldungen: 

(Die Veſoldungen ber ſchulkundigen Mitglieder ber 
Provinzial-Konfiflorien in ber Provinz Hannover find 
in dem Etat des Minifteriums nicht getrennt von den 
Beſoldungen der anderen Mitglieder diefer Konſiſtorien 

| J. Dirigent des Provinzial-Schultollegiums in Ber: 

amte, 6 Berwaltungsräthe und Suftigiarien, 
4 Auftiziarien im Nebenamte . . 

30 Sefretäre, 1 Büreau-Aififtent, 13 Kunzl 
ften, 14 Kanzleidiener 

Summe Titel 1 und 2 

3. Zu Wohnungsgeld⸗Zuſchüſſen für die Beamten 

Summe Titel 3 für fi 

Andere perlönlihe Ausgaben. 

4. Zur Remunerirung von Hülfdarbeitern 

ſtützungen für Subaltern- ‚Kanzlei und Unters 
beamte . 

Summe Titel 4 md 5 — 

Sächliche Ausgaben. 

6. Miete ‚für Geſchäftslokale und zu Bureaubebärf- 

T. Zu N iten und Fuhrkoſten 0 
Summe Titel 6 und 7 

Summe Kapitel 117 

in Hannover im Nebenamte, 27 Provinzial: 
lin, Direktor des Provinzial-Schulkollegiums 

Schulräthe, 1 Provinzial: Schulrathi im Neben: 

196 050. — 

124 470.— 

320 520.— 

44 676.— 

40 130.— 
73 000.— 

A T13 130.— 
"502 336.— 
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Prüfungs⸗Kommiſſionen. 

1. Zur Remunerirung der Mitglieder der wiſſen⸗ 
ſchaftl. Prüfungs⸗Kommiſſionen einſchließlich 
| 13 912 Mark aus den eigenen Einnahmen an 

Prüfungsgebühren . 
2.' Zur Beftreitung der Ausgaben ber Kommifio- 

nen für die wifjenichaftliche Staatöprüfung der 
hen und ber theologifhen Prüfungs: 
Kommilfionen in Halle und Kill . 

3. Zur Remunerirung der Mitglieder und Beamten 
der Kommiſſionen für die Prüfung der Lehrer 
an Mittelfchulen und der Rektoren, der Leh⸗ 
rerinnen und der Schulvorfteherinnen, der Leh⸗ 
rer und Borfteber an Taubſtummenanſtal⸗ 
ten, der Zeichenlebrerinnen für mehrflaffige 

WVoike⸗ und für Mittelfchulen und der Turn⸗ 
ı lehrer und Zurniehrerinnen, ſowie au ſach— 

lichen Ausgaben. 
Summe Kapiiel 118 

Univerfitäten. 

1. Zufhuß für die Univerfität in Königäberg 
2. s s 3 * Berlin 

3. ⸗ . os ⸗ s Greifswald. 
4. ⸗ . = ⸗ s Bredlau 
9. s s 5 ⸗ ⸗ Halle 

6. = . = ⸗ s Kiel. 
( Pa Er Sr ⸗ ⸗ Göttingen . 
8. | ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ Parbutg 
9. | s s 5 [ Bon 

10. +» s die theologiſche und Blei 
Akademie in Münfter . . 

11. | ⸗ ⸗ dad Lyceum in Braunsberg 
Summe Titel 1 bis 11 

12. Dipoftonfone zu außerordentlihen ſaͤch⸗ 

| 

hen Ausgaben für die Univerfitäten, Die Ala- 
| een ünfter u. dad Lyeeum in Braundberg 

54 712.- 

11 760.- 

13 19.- 
79 666.- 

742 18%.- 
1 447 835.- 
136 744.- 
692 794.- 
462 242. 
489 1893. 
282 619.- 
473 21%- 
161 131.- 

119 763. 
20 208. 
— — 5.627 9%. 

60 OM, 
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| Audgabe. 

(119.) 18. Zur Verbeſſerung der Befoldungen der Lehrer 
| an ſämmilichen Untverfitäten, an der Akademie 

ie Münfter und an dem Lyceum zu Braund- 
erg, ſowie zur Heranziehung auögezeichne- 

ter Dozenten. 2 2 ee. 
14. Zu Stipendien für Privatdozenten und andere 

jüngere, für die Univerfitätälaufbahn voraus- 
| fihtlich geeignete Gelehrte, bid zum Betrage 

von —5 1500 Mark jaͤhrlich und auf läng⸗ 
| ftend vier Fahre für den einzelnen Empfänger 
15. | Dispofitiondfonds zur Berufung von Nachfolgern 
| für unerwartet außer Thätigkeit tretende Uni» 

verfitätdlehbrer . . » - 2 2 2 2 2. 
16. Zu Stipendien und Unterftügungen für wür⸗ 

dige und bedürftige Studirende . . . . 
| Summe Kapitel 119 

1%. Gymnasien und Realfdulen. 

‚1.|3ahlungen vermöge rechtlicher Ber» 
pflichtung an Anftalten und Fonds. 

2. Zuſchüſſe für die vom Staate zu unter; 
| hbaltenden Anftalten und Fonds. 

Regierungsbezirk Königsberg: Frie- 
prih8- Kollegium und Wilhelmd-Gymnaftum 
n Königöberg, Gymnaſien zu Raftenburg, 

Betrag 
für 1. April 

1882/83. 

saunöberd, Hohenftein, Röffel, Bartene| 
au. ftein, We 

NRegtierungdbezirt Gumbinnen: Frie- 
drichs⸗ Gymnaſium zu Gumbinnen, Gym- 
nafium zu Lyck, Gymnaſium und Reals 
Schule zu Snfterburg, Gymnafium zu Tilſit, 
Realſchule zu Tilſit. 

Regierungsbezirk Danzig: Gymnaſien 
u Danzig, Elbing, Neuſtadt, Marienburg, 
br. Stargardt. | 

Regierungsbezirk Marienwerder: 
ymnaſien zu Marienwerder, Kulm, Ko- 

nig, Deutſch⸗-Krone, Stradburg, Grauden;z, 
Gymnaſium und Realichule zu Thorn. 

i Reſidenzſtadt Berlin: Ariedrid - Wil- 

Marl. Bf. 

221 157.51 



2 _ 

Audgabe. 

beimd » Öymnaftum nebft Realichule und 
Eliſabeth⸗Schule, Franzöſiſches Gymnaſium, 
Wilhelmo⸗Gymnafium, Gymnaſium im 
Stadttheile Moabit. 

Regierung: bezirt Potddam: Gymna⸗ 
fium zu Charlottenburg. 

Negterungsbezirft Frankfurt: Gym⸗ 
naflum zu Frankfurt a. O. 

Negierungsbezirt Stettin: König Wil: 
Heime» Öymnaftum zu Stettin, Gymnaſium 
zu Stargard. 

Regierungsbezirk Köslin: Gymnaſien 
zu Köslin, Neuſtettin, Gymnaſium und 
Realſchule zu Kolberg. 

Regierungsbezirk Stralſund: Päda- 
gogium zu Putbus. 

Regierungsbezirk Poſen: Friedrich⸗ 
Rilhelmd-Gymnafium und Marien⸗-Gym⸗ 
naflum zu Pofen, Gymnaſien zu Liffa, 
Oftrowo, Krotoſchin, Meſeritz, Schrimm, 
Rogaſen, Realſchulen zu Frauſtadt und 
Rawitſch. 

Regierungsbezirk Bromberg: Gym 
naſien zu Bromberg, Inowrazlaw, Gneſen, 
Schneidemühl, Wongrowitz, Nakel, Pro⸗ 
gymnaſium zu Tremeſſen. 

Regierungsbezirk Breslau: Matthias⸗ 
Gymnaß. zu Breslau, Gymnafien zu Brieg, 
Glatz, Wilhelmso⸗Schule zu Reichenbach. 

Negierungdbezirf Liegnig: Zwei 
Gymnaſien zu Groß⸗Glogau, Gymnafien 

| zu Hiriäbern, Sagan. 
Regierungsdbezirf Oppeln: Gymnafien 

zu Oppeln, Ratibor, Keobihüß, Reife, 
Gleiwitz, Groß Streblip, Pleß. | 

Regierungs b et Magdeburg: Doms 
ymnaſien zu apbeburs umd Halberftadt, 

Gymnafien gu Salzwedel, Duedlinburg. 
Regierungsbezirk Merfeburg: Gymna- 

um zu Eisleben, Stifto⸗Gymnaſ. zu Zei 
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3 F Ausgabe. für ie 
“u Marl. Pf 

(1%) Regierungsbezirt Erfurt: Gymnafien 
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zu Erfurt, Heiligenftadt, Schleufingen. 
Regierungsbezirt Schleswig: Gymna- 

fium zu Altona, Gymnafium und Real⸗ 
Ihule zu Rendsburg, Gymnaſien zu Glück⸗ 
ftadt, Meldorf, Plön, Kiel, Gymnafium 
und Realfhule zu Flendburg, Gymnafien 
und höhere Bürgerfchulen zu Schleöwig, 
Hadersleben, Huſum, höhere Bürgerfchulel 
zu Sonderburg. 

Landdrofteibezirtfe Hannover-Hilde®: 
beim: Katfer Wilhelmd- Gymnafium zu 
Hannover, Gymnafium Andreanum zu Hil- 
desheim, Gymnaſium und höhere Bürger. 
ſchule zu Klausthal, höhere Bürgerfchulen 
zu Nienburg, Duderftadt, Gymnafium und 
Realſchule zu Göttingen. 

ganddrofteibezirfe Züneburg- Stade: 
Gymnafium zu Celle, Gymnaſium und 
böbere Bürgerichule zu Stade, Dom⸗Gym⸗ 
naflum zu Verden. 

EanddrofteibezirfeDsnabrud- Aurich: 
Gymnaſium zu Aurid, Wilhelms⸗Gymna⸗ 
fium und höhere Bürgerfchule zu Emden, 
Gymnaſium Georgianum zu Xingen, Gym⸗ 
nafium zu Meppen, Gymnafium Garolinum 
zu Osnabrück, Gymnaſium und Realſchule zu 

Leer, Gymnaſien zu Norden, Wilhelmshafen. 
Negierungdbezirf Münfter: pmneftum 

zu Münfter, Gymnaſium und Realſchule 
u Burgfteinfurt, Gymnaſien zu Koesfeld, 
 arendorf, 

Negierungdbezirt Minden: Gymnafium 
Theodorianum zu Paderborn. 

Negierungdbezirf Arndberg: Gym» 
naften zu Arnöberg, Hamm. 

Regierungdbezirt Kaſſel: Gymnafien 
u Kaflel, Marburg, Fulda, Hanau, Herb» 
Pe, Rinteln. 

Negierungsbezirt Wiesbaden: Latei⸗ 
19* 
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Ausgabe. 

niſches und Real⸗Gymnaſium zu Wiesbaden, 
Gymnaſien zu Hadamar, Weilburg, Dillen- 
burg, böhere Bürgerihule zu Biedenkopf. 

Regierungäbegirt Koblenz: Gymnafien 
zu Koblenz, Weplar, Kreuznach. 

Regierungdbezirt Düfjeldorf: Gymna— 
fien zu Düffeldorf, Kleve, Emmerich, Neuß. 
Regierungsbezirk Cöln: Friedrih-Wil« 

helms⸗Gymnaſium nebſt Realſchule gu Coͤln, 
Gymnaſien zu Bonn, Münſtereifel. 

Regigrunge bedi Trier: Gymnaſien 
zu Trier, Saarbrücken, Progymnaſium zu 
St. Wendel. 

Regierungsbezirk Sigmaringen: Gym: 
nafium zu Hedingen . . 2 2 2°. 

Summe Tit. 2 für fid. 
Das Gymnaſium zu Wilhelmöhafen wird neu 

begründet. Für die Städte Aachen und 
Burticheid wird ein ſtaatliches Gymnaſium 
in Aachen neu errichtet. Die Realſchule 
I. ©. zu Wehlau wird unter Umwandlung 
derfelben in ein Gymnafium vom Staate 
übernommen. 

3. Zuſchäſſe für die vom Staate und von 
Anderen gemeinjchaftli zu unter 
baltenden Anftalten. 
Negierungdbezirt Frankfurt: Gymna- 

ſium zu Küftrin. 
Regierungsbezirk Breslau: Gymnafium 

zu Oels. 
Negierungdbezirt Merjeburg: Gym- 

naflum zu Derjebunn, 
Regierungsbezirk Minden: Gymnafium 

und Realichule zu Bielefeld. 
Regierungdbezirt Düfjeldorf: Gym- 

nafium zu Eſſen. 
Regierungdbezirt Aachen: Gymnafium, 

zu Aachen ren 
Summe Tit. 3 für fi. | 

‚Betrag 
fite 1. April 

1882/83. 

Marl. 8. 

_3085 Ba. 
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* | Betrag 

a |3 Ausgabe. Ka 
s“ a Marl. BF. 

(180, 4.|3ujhüffe für die von Anderen zu 
unterbaltenden, abervom Stante 
zu unterftügenden Anftalten. 
Regierungsbezirk Königsberg: Reals 

Ihule auf der Burg zu Königöberg, Gym» 
naftum zu Memel, höhere Buͤrgerſchule zu 
Pillau. 

Regierungdbezirt Danzig: Realſchule 
zu Elbing, höhere Dürgerfchule zu Dirſchau. 

Regierungdbezirt Marienwerder: 
Progpmnafien zu Neumark, Löbau W.-Pr., 
höhere Bürgerihule zu Kulm. 

Regterungsbezirt Potsdam: Gymna⸗ 
fien zu Potsdam, Brandenburg, Gymna⸗ 
fium und Nealfchule zu Prenzlau, Gymna⸗ 
fien zu Neu: Ruppin, Beitttod, Freien⸗ 
walde, Realſchulen zu Perleberg, Branden⸗ 
burg, Potsdam, höhere Bürgerſchulen zu 
Wriezen, Luckenwalde. 

Regierungsbezirk Frankfurt: Gym 
naſium und hoͤhere Bürgerſchule zu Guben, 
Gymnaſien zu Luckau, Sorau, Königsberg 
N.⸗M., Gymnaſium und höhere Buͤrger⸗ 
ſchule zu Kottbus, Gymnaſium und Real⸗ 
ſchule zu Landsberg a. W., Pädagogium 
und Waiſenhaus zu Zullichau, höhere Bür⸗ 
gerſchule zu Lübben. 

Regierungsbezirk Stettin: Gymnafien 
zu Anklam, Pyritz, Treptow a. d. R, Dem⸗ 
min, Greifenberg, hoͤhere Bürgerſchule zu 
Wollin. 

Regierungsbezirk Köslin: Gymna⸗ 
ſium zu Dramburg, hoͤhere Bürgerſchule 
zu Lauenburg, Progymnafium zu Schlawe. 

Regierungabezirt Stralſund: Höhere 
ürgerſchule zu Wolgaft. 

Regierungsbezirk Poſen: Progymna- 
fium zu Kempen. 

Regierungdbezirt Bromberg: Real 
ſchule zu Bromberg. 
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Ausgabe. 

Regierungsbezirk Breslau: Friedrichs— 
Gymnaſium zu Breslau, Gymnaſien zu 
Waldenburg, Schweidnig. 

Regierungsbezirk Liegnip: Gymnafium 
zu Sauer, Realichule zu Landeshnt. 

Regierungsbezirk Oppeln: Gymnafien 
u Beutben D.-S., Kreuzburg, Kattowig, 
ealſchulen zu Tarnowitz, Neiſſe. 

Regierungsvezirk Magdeburg: Gym— 
naſien zu Stendal, Seehaufen, Burg, Real⸗ 
ſchule zu Halberftadt. 

Regierungdbezirt Dterfeburg: Gym⸗ 
nafien zu Wittenberg, Torgau, Lateiniſche 
Hauptihule der Franckeſchen Stiftungen zu; 
Halle a. S., Realihule der Franckeſchen 
Stiftungen zu Halle a. S., Progymnafium: 
zu Sangerhaujen. 

Regierungsbezirk Erfurt: Realfchule zu 
Erfurt, Gymnafium zu Mühlhaufen. 

Negierungsbezirt Schleswig: Höhere 
ürgerijähule zu Segeberg, Realfchule zu: 

Neumünſter. 
Landdroſteibezirke Hannover⸗Hil— 

desheim: Gymnaſium und höhere Bür- 
gerfchule zu Hameln, Realſchule zu Oſte⸗ 
rode, hoͤhere Bürgerfchulen zu Einbedi,| 
Münden, Northeim. | 

Landdrofteibezirfe Lüneburg. Stade; 
Gymnafium Sohanneum und Realſchule zu 
Lüneburg, Nealichule zu Harburg, höhere 
Bürgerſchulen zu Dtterndorf, Uelzen, Pro- 
gumnafium zu Geeſtemünde. 

ganddrofteibezirfe Osnabrück-Aurich: 
Raths⸗Gymnaſium zu Ddnabrüd, Real: 
Ihule zu Osnabrück. 

Regierungsäbezirt Münfter: Gym⸗ 
nafien zu Medlinghaufen, Rheine, höhere 
Bürgerfäule zu Bodolt. 

Regierungdbezirt Minden: Gymnaflum 
und Realſchule zu Minden, Gymnaſien zu 
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(120,) 

1 

Herford, Hörter, Warburg, Progymnafium 
zu Rietberg. 

Regierungsbezirk Arnsberg: Gymna—⸗ 
fien zu Soeft, Brilon, Attendorn, Bodum, 
Realſchulen zu Hagen, Lippftadt, Siegen, 
Iſerlohn, höhere Burgerjchule zu Schwelm. 

Regierungdbezirt Kafjel: Realichule 
1. Ordnung zu Kaſſel, Realſchule Mi Eid- 
wege, böbere Bürgerfchulen zu Marburg, 
Fulda, Schmalkalden, Hofgeiömar, Real: 
Ihulen zu Rotenburg, Karlähafen. 

Regierungsbezirk Wiesbaden: Kaiſer 
MWilhelms-Gymnafium zu Montabaur, Real« 
Ihule zu Homburg, hoͤhere Bürgerichulen 
zu Biebrich⸗Mosbach, Kimburg, Geijenheim, 
Ems. Diez. 

Regierungsbezirk Koblenz: Progym- 
nafium zu Linz, Trarbad) Andernad. 

Regierungsbezirk Düffeldorf: Gym— 
nafium zu Elberfeld, Gymnaſium und hö⸗ 
here Bürgerichule zu Welel, Gymnafien zu 
Duisburg, Mörd, Kempen, München⸗Glad⸗ 
bad, Realſchule zu Ruhrort. 

Regierungsbezirk Cöln: Marzellen- 
SGymnafium, Apoſtel-Gymnaſium, Kaiſer 
Wilhelms⸗Gymnaſium zu Cöln. 

Regierungsbezirk Trier: Realſchule zu 
Trier, Progymnaſium zu Prüm, höhere 
Bürgerſchule zu Saarlouis. 

Regierungsbezirk Aachen: Gymnaſium 
zu Düren, Progymnaſien zu Jülich, Mal⸗ 
medy, höhere Buͤrgerſchule zu Eupen. 

Regierungsbezirk Sigmaringen: Hö—⸗ 
here Bürgerſchule zu Hechingen . . 

Summe Titel 4 für fich. 
Summe Titel 1 bid 4 

5.1 Zur Erfüllung des Normal-Etatd vom 20. April 
1872 (Staatd- Anzeiger pro 1872 Nr. 156) 
bei den Gymnafien und Realfchulen erfter Ord« 

Betrag 
fir 1. April 

1882/83. 
Marl. Bf. 

. 948 570.67 

4319 188.34 
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(120.) nung, zu Beſoldungsverbeſſerungen für die 
techniſchen, Hülfs⸗ und Elementar⸗Lehrer an 
dieſen Anſtalten und für die Dirigenten und 
Lehrer an allen übrigen höheren Unterrichts⸗ 
anftalten ſämmtlicher Landestheile, ſowie zu 
Beihülfen zu DBobnungegelbaufhäilen an die 
Dirigenten und Lehrer der nicht ausſchließlich 
vom Staate unterbaltenen höheren Unterrichts⸗ 
anfallen nn 22 245.- 

6. | Dispofitionsfonde zu fonftigen Ausgaben für 
dad höhere Unterrihtöwefen . - . . . 24 000. 

6a.| Zur Dedung von innahme-Ausfällen -bei den 
unter Tit. 2 und 3 aufgeführten Unterrichts⸗ 
anftalten > > 2 2 2 nn 26 000.- 

6b. Dispofitiondfonds zur Dedung der durch die 
Einführung revidirter Lehrpläne an höheren! 
ame ottanftaften entitehenden Mebrbedürf- 
11 1 1 (BE 

7.13u unporbergefebenen und zu außerordentlichen 
baulichen Bebürfniffen der ftaatliden Gym⸗ 
nafien, Realfchulen erfter Ordnung und ſon⸗ 
ftigen höheren Unterrichtö-Anftalten . . . 30 000.- 

8. Zu Stipendien und Unterftügungen für wür- 
dige und bedürftige Schüler von Gymna⸗ 

29 000.- 

| 9.\3 he Ir he  ondh 22 397.1 
-|3u Zuſchüſſen zur Unterhaltung höherer ⸗ 

103 —E ach für Bei ” höhe .. 80 000.- 
Zu Unterftügungen für Lehrer an höheren Un: 

terrichtö-Anftalten > > 2 2 200. 30 000. 

Summe Kapitel 190 | 4582 8304 

121. GlementarsUnterridhtöweien. 

Schullehrer⸗ und Lehrerinnen-Seminare. 

Regierungsbezirk Königsberg: Schul⸗ 
lehrer- Seminare in Braundberg, Waldau, Pr. 
Eylau, Friedrichshoff, Oſterode. 

Regierungsbezirk Gumbinnen: Schul⸗ 
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Außdgabe. 

lehrer » Seminare in Angerburg, Karalene, 
Ragnit. 

Regie ‚ungebegirt Danzig: Schullehrer- 
Seminare in Marienburg, Berent. 

nenierungäbegizt artenwerder: 
Schullehrer⸗Seminare in Graudenz, Pr. Fried⸗ 
land, Löbau, Zuchel. 

Reſidenzſtadt Berlin: Seminar für Stadt- 
ſchulen und mit der Augufts-Schule verbuns 
dened Lehrerinnen» Seminar. 

Regierun gebegirt Potsdam: Scullehrer- 
Seminare in Köpenid, Oranienburg, Kyrip, 
Neu-Ruppin. 

Regierungsbezirk Frankfurt: Schulleh⸗ 
rer-Seminare in Peugelle, Alt-Döbern, Drof- 
fen, Königeberg N.⸗M. 

Regierungdbezirf Stettin: Schullehrer- 
Seminare in Polig, Kammin, Pyrig. 

Regierungdbezirt Köslin: Schullehrer- 
Seminare in Koslin, Bütow, Dramburg 

Regierungsdbezirf Stralfund: Schulleh⸗ 
rersSeminar in $ranzburg. 

Regierung&bezirt Pofen: Schullehrer- 
Seminare in Rawitſch, Paradies, Kojchmin, 
tiftung nebit Zehrerinnen-Seminar in 

ofen. 
Regierungdbezirt Bromberg: Schulleh⸗ 

rer-Seminare in Bromberg, Erin. 
Regterungsbezirt Breslau: Schullehrer- 

Seminare in Breslau, Münfterberg, Steinau, 
Habelſchwerdt, Oels. 

Regierungsbezirk Liegnitz: Schullehrer⸗ 
eminare in Bunzlau, —*8 Reichen⸗ 

bach, Sagan. 
Regierungsbezirk Oppeln: Schullehrer⸗ 

Seminare in Ober⸗Glogau, Peiskretſcham, 
Kreuzburg, Pilchowitz, Roſenberg, Ziegenhals, 
Oppeln, Sin 

Regierungsbezirk Magdeburg: Schul⸗ 
lehrer⸗Semin. in Barby, Halberftadt, Oſterburg. 

Betrag 
für 1. April 

1882/83. 
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(121.) 
rer- Seminare in Weißenfels, Eißleben, Elſter⸗ 
werda, Delitzſch, Lehrerinnen - Seminar in, 
Droyßig. 

Regierungs bezirt Erfurt: Schullehrer- 
eminare in Erfurt, Heiligenftadt. | 

Regierungebegirt Schleswig: Schullehrer⸗ 
Seminare in egeberg, Zondern, Edernförde, 
Ueterſen, Zehrerinnen-Semin. in Auguftenburg. 

ganddrofteibezirte Hannover und Hil- 
desheim: Scullehrer- Seminare in Hanno- 
ver, Hildeöbeim, Alfeld, Wunftorf. 

Landdrofteibezirle Lüneburg und Stade: 
Scullehrer-Seminare in Lüneburg, Stade, 
Berden, Bederkeſa. 

ganddroftetibezirte DInabrüd und 
Aurich: Sculleh 
Aurich. 

Negierungsbezirt Münfter: Scullehrer- 
Seminar in Warendorf, Lrhrerinnen-Semi: 
nar in Münfter. 

Regierungsbezirt Minden: Schullehrer: 
Seminare in Peteröbhagen, Büren, Lehrerin» 

rer: Seminare in Ddnabrüd, 

nen-Seminar in Paderborn. | 
Regierungsbezirk Arnsberg: Schullehrer=, 

Seminare in Soeft, Hildyenbady, Rüthen. | 
Regierungsbezirk Kaflel: Schullehrer- 

Seminare in Homberg, Schlüchtern, Aulda. 
Regierungsbezirt Wiesbaden: Schulleh: 

rersSeminare in Montabaur, Ufingen, Dil 
lenburg. 

Regierungebegirt Koblenz: Schullehrer- 
Seminare in Boppard, Neuwied, proviſori⸗ 
ſches Seminar in Münftermaifeld. 

Regierumgöbegirl Düffeldorf: Schulleh- 
rer-Seminare in Mörd, Kempen, Mettmann, 
Elten, Rheydt, Odenkirchen, Lehrerinnen Se- 
minar in Xanten. 

Regierungdbezirt Söln: Schullehrer⸗Se⸗ 

R Merſeburg: Schulleh· 

| minare in Brühl, Siegburg. 
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Kapitel. Titer. 

| Ausgabe. 
Betrag 

für 1. April 
1882/83. 
Marl. BE. 

121. 

'1[Befoldungen . 
.Zu —— für die Direktoren, 

ur 

| 

Regierungsbezirk Zrier: Schullehrer-Se- 
minare in Ottweiler, Wittlich, Lehrerinnen⸗ 
Seminar in Saarburg. 

Regierungäbezirt Aachen: Schullehrer- 
Seminare in Zinni, Kornelymünfter. 

Lehrer und Beamten 
.|3ur nn von Hütfelehrern, Kaffen- 

Rendanten, AnftaltSärzten, Schuldienern und 
fonftigem Hülfsperfonale, fomie zu Remunera-' 
tionen für den Unterricht in weiblichen Hand⸗ 
arbeiten . . 

Zur Beftreitung der Koften der Hetonomie, il 
Medilamenten und zu Unterftügungen für die) 
Internatözöglinge der Seminare . 

.| Zu Unterftüßungen, zu Medikamenten und je 
Kran lenpflege für die im Externate befind- 
lien Semmariften . 

.13u Unterrichtäömitteln 
.| Zur Unterhaltung der Gebäude und "Särten . | 

-|3ur Unterhaltung und Ergänzung der Uten-' 
filien, zur Heizung und Beleuchtung, Miethe 
für Anftaltslofale und zu fonftigen ſächlichen 
Audgaben, einſchließlich eined Ba von. 
6000 Mark für eine Bildungsanftalt für, 
jüdische Elementarlehrer im Regierungẽbezirte 
Münſter. 

Summe Zitel 1 bis 8 

Präparanden-Anftalten 

et Gumbinnen: in Pil- 
ſlen 

Regierungebejir Danzig: in Pr. Star- 

Reg Terungöbegirt Marienwerder: in 
tpeden. 

2 009 437.24 

109 920.— 

122 232.14 

986 704.42 

468 235.72 
171 362.66 
97 979.— 

447 650.83 
4 403 522.01 
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Kapitel. Titel. 
Ausgabe. 

Betrag 
fir 1. April 

1852/83. 

Mail. $ 

(121.) a @beairt Stettin: in Plathe, 

Regierungsbegirt Köslin: in Rummels: 
urg 

Regierungsbezirt Stralfund: in rim: 

Regierungsbegit Dofen: in Meferig, Liſſa, 
ogafen 

Regierungebegirt Bromberg: in Czar⸗ 
nitau. 

Rienngobezirt Bredlau: in Landeck, 
chweidni 

Regierungebegir Liegnig: in Schmiebe- 
erg 

Regierungöbezirt Oppeln: in Rofenberg, 
Ziegenhald, Oppeln, Zülz. 

Regierungebegirf Magdeburg: in Qued⸗ 
linburg. 

Reßlerungsbezirk Erfurt: in Heiligenſtadt. 
Regierungsbezirt Schleswig: in Barm-! 

ftadt, Apenrade. 
Landdrofteibezirf Hannover: in Diepholz. 
vanbbroielbegiete Deönabrüd und 

Aurich: in Aurih, Melle, 
Regterungdbezirf Arndberg: in Zaasphe. 
Regierungbezirt Kaffel: in Sriplar. 
Regierungabesitt Wiesbaden: in Her- 

Regterungdbezirt Koblenz: in Simmern. 

Befoldu 9. 
10. | Zu Botmungsgebgufgife für die Vorfteher 

II. Zur Reminerisug von Hülfslehrern, Anſialts⸗ 
ärzten, Hausdienern und zu ſonſtigen berfön- 
lichen Ausgaben 

12. Zur Beftreitung der Koften der Helonomie, zu 
Medifamenten und zu Unterftügungen für Die 
Präparanden 

13. | Zur Unterhaltung, der Gebäude und Gärten . 

111 700. 

6612, 

24 336 

197 862 
2635 
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| für 1. Mori x I. —* Ausgabe. 1882/88. 
Marl. BE. 

(121. iM Zu Unterridtömitteln, zur Unterhaltung und &. 
| gänzung der Utenfilien, zur Deigung und Bes 

leuhtung, Miethe für Anftaltslofale und zu 
| ſonſtigen ſächlichen Ausgaben . . . 60 253.— 

Summe Titel 9 bis 14 403 399.— 

15.| Dispoſitionsfonds zur Sörberung des Seminar» 
| Präparandenweiend . . 192 958.— 

Summe Titel 15 für fi. 

16.) 3u Unterftügungen für Seminar» und Präpas 
randenlehrer . . 30 000.— 

Summe Titel 16 für fd. 

Zurnlebrer- Bildungswesen. 

en ehren Bitdungsanſtalt zu Berlin. 

17. Beſoldunge 10 680.— 
18. au Wohnun Ggeldzufchüffen für den Dirigenten! 
| — brer . | 1440.— 
19. Zur "Remunerkung von Hüifslehrern und Hülfe- 

Ichrerinnen u und zu fonitigen perlönlihen Aus. 
aben . | 

2. Zur Unterhaltung des Gebäuded . . . 1070, — 
21. Zu Unterrihtämiiteln, zur Unterhaltung und Er⸗ 

gänzung der Utenfilien, zur Heizung und Be⸗ 
leuchtung, Iomie zu enge aͤchlichen Aus» 
gaben . . 8 150.— 

Summe Titel 17 bis 21 29 850.— 

39, | Dispofitiondfondd zu Unterftüpungen für an⸗ 
ebende Zurnlehrer und zu ſächlichen Ausgaben 
—* das Turnweſen 56 400.— 

Summe Titel 22 für ſich. 
Summe Titel 17 bis 22 86 250.— 

Elementarſchulen. 

23. | 3u Schulauffichtskoſten, und zwar zu Beſoldungen 
| für 181 Kreids-Schulinfpeftoren . . 651 600.— 
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Summe Zitel 23 bis 29 | 14415 057. 

30. Dieregitionfonde für für daß Elementar- Unterrichts- 
| wien . . 
| Summe Titel 30 für fi. 

* Betrag 

3* Ausgabe. ie 
“a Marl. Y 

(12] ) 23a Zu Schulauffihtsfoften, und zwar zu Bergü- 
tungen für Reife- und Ionftige Dienftunfoften 
für die Kreis-Schulinſpektoren . . 181 000.- 

24.| Zu — —— fir die Kreis-Schul- 
inipeftoren . . 84 540. 

| 25.; Zu Shnlauffichtstoften, und zwar zu widerruf⸗ 
lichen Remunerationen für die Verwaltung 
von Schulinſpektionen . . 427 410.- 

27. Befolbungen und Zufhüfle für Lehrer, Lehre: 
rinnen und Schulen, insbeſondere auch Ei 
Gewährung zeitweiliger Gehaltszulagen 
ältere Lehrer, ſowie zu Anterftühungen . 12 152 085. 

128. Behufd Errihtung neuer Schulftellen 218 362. 
| 29.| Zu Rubegehaltö-Zufhüffen und zu Unterftügungen 
| für emeritirte Elementarlehrer und Lehrerinnen] 700 000. 

| 

186 000. 

Zaubftummen- und Blindenmwefen. 

31. Beduͤrſuiezuſhaſe für die Taubſtummen⸗Anftalt 
in Berlin und die Blinden-Anſtalt in Steglitz 60310. 

3la| Zur Sörberung des Unterrichtes Taubſtummer 
und Blinder . . 

' Summe Titel 31 und 31a 

Waifenhäufer und andere Wohlthätig- 
feitd-Anftalten. 

39, Bedürfnis⸗Zuſchüfſe für Anftalten . . 

Summe Titel 32 für ſich 

33.Zuſchüfſe für Kortbildungsfhulen . . . 
Summe Titel 33 für fi. 

Summe Kapitel 121 | 20 053 848 
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| | Audgabe. 

a 

Betrag 
fir 1. April 
1882/83. 
Marl. Bf. 

Kunft- und Biffenfhaft. 

Kunft-Mufeen in Berlin. 

Befoldungen . 
Zu Wohnungdgeld- Zuſchůſſe en für die Beamten 
Andere perſoͤnliche Ausgaben. Zur Remu— 

nerirung von Aſſiſtenten, Rechnungsführern, 
Büreauarbeitern, Auffehern, Boten und fons 
ftigem Hülfsperjonale, ſowie zu außerordent« 
lihen Remunerationen und Unterftüßungen an 
Beamte . . 

14. Zur Vermehrung und Unterhaltung der 
Sammlungen. . 

| 5. Su „unterhaltung der Gebäude und 

J. 
2. 
3. 2 

| 
| 
| 
| 

| 

6. PR: on fligen ſächlichen Ausgaben (Bü- 
| reaufoften, bejondere wiſſenſchaftliche Arbei- 
| ten und Reiſen, Betrieb der Gipäformerei, 
| Kleidung ded Dienftperfonaleß, Unterhaltung 

und Grgänzung der Inventarien, Heizung, 
Licht, Abgaben und Laften, Miethe für Samm- 
lungs⸗ und Geihäftsräume, Drudfoften, Rei» 
nigungßdfoften u. |. w.).. - . 

Summe Titel 1 bis 6 

1.|Befoldungen . 
8. Zu Wohnungdgeld- -Zufchüffen für Die Beamten 
9. Andere perfönlihe Audgaben. Zur Res 

mumerirung von Aififtenten, Rechnungsfüh⸗ 
rern, Büreauarbeitern, Auffebern, Boten und 
fonftigem Hülfsperfonale, ſowie zu außerordent- 
lichen Remunerationen und Unterftügungen an 
Deamte . . 

10. |Zur Unterhaltung der Gebäude umd 

| National» Galerie zu Berlin. 

| 
| 

| 
| 

Bärt 
11. Zufonftigen fägıt en Ausgaben (Büreau- 
| koften, befondere wiſſenſchaftliche Arbeiten und 
Reeiſen, Kleidung des Dienftperfonales, Unter« 

186 830.— 
31 800.— 

6 212.— 

325 000.— 

22 600.— 

143 560.— 
“716 002.— 

34 860.— 
5 580.— 

3 020.— 

15 500.— 
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| haltung und Ergänzung der Inventarten, Hei⸗ 
zung, Licht, Abgaben und Laften, Miethe für 
' Sammlungsd» und Geichäftsräume, Drud- 
| often, Reinigungstoften u. [.w.). . . - 
| Summe Titel 7 bis 11 

| Königlide Bibliothek zu Berlin. 

12.) Befoldungen . 
13.) Zu Wohnungsgeld⸗ Zufääffen für die Beamten 
14. Andere perfönlide Ausgaben. Zur Re 

munerirung von Affiftenten, Rechnungsfüh— 
rern, Düreauarbeitern, Auffehern, Boten und 
fonftigem Hülfßperfonale, ſowie zu außer⸗ 
ordentlichen Remunerationen uno Unterftügun 
gen an Deamte 

15.'3ur Vermehrung und Unterhaltung 
der Sammlungen. 

15.* Zur „Unterhaltung der Gebäude und 

16. 
Gärten 

Zu fonftigen faͤchlichen Aus aben (Bü⸗ 
reaufoften, Unterhaltung und Ergänzung der 
Snentarien, ee Licht, Abgaben und 
Laften, Miet be ammlungd- und Ge⸗ 
ſchäftsräume, — Reinigungstoften ıc.) 

Summe Titel 12 bis 16 

Geodätiſches Inftitut zu Berlin. 

17.1 Bejoldungen . . 
18.| Zu Bohmungegeld-ufüffen für die Beamten 
19.1 Andere perfönlihe Ausgaben. Zur Re 

munerirung von Affiftenten, Rechnungsfüh⸗ 
rern, Büreauarbeitern, Aufſehern, Boten und 
fonftigem Hülfsperfonale, ſowie zu außer. 
ordentlihen Remunerationen und Unterftühun« 
gen an Beamte 

20. Bu fonftigen fäglihen Ausgaben (Büren 
toften, befondere wifjenihaftliche Arbeiten und 
Reiſen, Unterhaltung und Grgänzung der In⸗ 
ventarien, Heizung, Licht, Abgaben und Laften, 

fiir 1. April 
/83. 1882 

Marl. Wi. 

23 900. 
82 860.- 

85 965. 
11 940.- 

18 200.- 

96 000.- 

6 375. 

30 054. 

248 534. 

48 0% 
7 200 
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fr Ausgabe. Neon, 
Marl. BE. 

(122) Miethe für Sammlungs- und Gefchäftsräume 
Drudkoften, Reinigungstoften ıc.) . 43 790. — 

Summe Titel 17 bis 20 107 820. —- 

Aftrophyfitaliihes Obfervatorium auf 
dem Zelegraphenberge bei Potsdam. 

211Befoldungen -. » 2 2 2 2 20 
22|Andere perfönlihe Audgaben. Zur Remus 

nerirung von Alliftenten, Redhnungsführern, 
Büreauarbeitern, Auffehern, Boten und fon- 
ftigem Hülfsperfonale, ſowie für Hülfsleiſtungen 6 000.— 

23. Zu jonftigen ſächlichen Ausgaben (Büreau- 
koften, Unterhaltung und Ergänzung der In⸗ 
ftrumente und Snventarien, Heizung, Licht, 
Abgaben und Laften, Unterhaltung der Ge» 
bäude und Anlagen, Drudkoften, Reinigungd- 
foften :c.) . 

Kapitel. Titel. 

33 900.— 

ne 28 450.— 
Summe Titel 21 bis 23, 68 350.— 

Sonftige Kunft- und wiffenfhaftlide 
Ynftalten und Zwede. 

241Befoldungen. Konfervator der Hannover» 
ſchen Zandes » Alterthümer; Aal Ping des 
litterariſchen, artiſtiſchen, muſikaliſchen, pho⸗ 
tographiſchen und gewerblichen Sachverſtän⸗ 
digen⸗Vereines; 2 Hiſtoriographen des Preu⸗ 
Gifhen Staated und der Mark Brandenburg; 
Schloßkaftellan und Schloßdiener zu Marten- 
burg; Ausfterbebefoldung für einen Gelehr- 
lehrten; Kuftos und Diener des Rauch⸗Mu⸗ 
ſeums in Berlin; Bibliothekar und Bibliothek⸗ 
Sekretäre der Landes⸗Bibliothek zu Wiesba⸗ 
den; Diener desſelben Infſtitutes; Beamte des 
Mufeums in Kaflel; Aufſeher der Gemaͤlde⸗ 
Sammlung in Wiesbaden; Konfervator und 
Diener ded Bereined für Naflauifche Alter- 
thumskunde und Geſchichtsforſchung; Präpa- 
rator des naturbiftoriichen Mufeumd zu Wies⸗ 
baden. 

1882. 20 

48 552.— 
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un ei.a it 

5 Matt. ge 

26. Andere perfönlie Audgaben. Zur Re 
munerirung von Dirigenten, Aififtenten, Rech⸗ 
nungdführern, Büreauarbeitern, Auflebhern, 
Boten und fonftigem Hülföperfonale , ſowie 
zu Unterſtützungen an Beamte. Pädagogiſche 
Seminare zu Berlin, Koͤnigsberg und Bres— 

| lau; Mufeum in Kaflel; Landeöbibliotbef zu 
Wiesbaden: Verein für Alterthumöfunde da» 

ſelbſt; naturbiftorifches Mufeum dafelbft ; 
| Kalferhaus in Soßlar . . 8 289.- 

27. x Stipendien und Reiſe-Unterſtüßun— 
| gen. Pädagogiſche Seminare zu Berlin, 

Königöberg und Breslau . . 14 300.- 
28. 8 Vermehrung und Unterhaltung der 

Sammlungen. Mufeum in Staffel; Landes» 
| bibtiothet in MWiedbaden ; Gemälde» Samm- 
| fung dafelbft; Werein für Alterthumskunde 

| 

| 
| 

(122. m 25. Zu Wohnungsgeldzuſchüſſen für Die Beamten 5 952.— 

| 

dafelbft; natırebiftortfches Mufeum dafelbft 27 180.- 
29.!13ur Unterhaltung der Gebäude und 

| Gärten Mufeum zu Kaffel; Landeöbi- 
bliotbet zu Wiesbaden; Verein für Alter: 
thumskunde daſelbſt; Unterhaltung des Lager⸗ 
hauſes zu Berlin und des Schloſſes zu Marien⸗ 
burg . . 17 241).- 

30. Zu ſonſtigen' ſaͤchlicen Audgaben. (Bi- 
| reaufoften, Unterhaltung und Ergänzung der 

Inventarien, Heizung, Licht, Abgaben und 
Yaften, Miethe für Sammlungs » und Ge⸗ 
\häftsräume, Drudkoften, Neinigungsfoften ic.) 

| Pädagogifche Seminare zu Berlin, Königs 
I I berg und Breslau; Rand: Mufeum in Ber: 
' + Min; Reiſekoften des Konfervatord der Han- 
| noverichen Landesalterthümers;s Mufeum im 

Kaflel; Landedbibliothef in Wiedbaden; Ge⸗ 
mälde-Samminng dafelbft; Verein für Alter» 
thumskunde dafelbft; naturbiftorifche® Mu: 
feum dafelbft . 17 217. 

'31.|3u %eltr Mendelsfohn-Barthoiby.Gti. 
pendien 3 150. 



Ausgabe. 
Kapttel. * F | 

| 

(12) 38. Dißyofitionsfonds zu Beibülfen und 
Unterftügungen für Kunft- und wiſ— 

Ä ſenſchaftliche Zwecke, fowie für Künftler, 
| Gelehrte und Kitteraten und zu Unterftügungen 
| behufd Ausbildung von Künftlern . 
33..3u Antäufen von Kunſtwerken für die 
National-Galerie, ſowie zur Beförderung 
| der monumentalen Malerei und Plaftif und 

Mi ded Kupferftihes . 
34.13u Audgaben für muſikalifche Zwede 
| Für Auebilbung und Prüfung ron Da 

niften, zur Berbefferung der Kirchenmufil . 
‚3. Zur Konjervirung der Alterthümer in 

den NRheinlanden.. . 
‚36, Zu Koften für die Bewachung und Un- 

terhaltung von Denfmälern und Al- 
tertbümern, fowie zu Diäten und Fuhr⸗ 
foften für den Burggrafen zu Marienburg . 

Sunme Titel 24. bis 36. 

| Zufhüjfe an nahbenannte, vom Staate 
zu unterhaltende Anftalten. 

37.1 Akademie der Künſte zu Berlin und die damit 
verbundenen Snftitute . . 

‚38. Muſik⸗Inſtitut der Hof⸗ u. Dom- Kirche zu Berlin 
‚39.| Kunft- Alademie zu Königöberg . . 
40. = zu Düffeldorf 

⸗ ⸗ zu Kaſſel. 

Zeichen · Atademie zu Hanau . . 
Provinzial » Kunft- und Kunftgewerbeichule zu 

Breslau, Provinzial⸗Kunſt⸗ u. Handwerksſchu⸗ 
len zu Koͤnigsberg, Danzig und Magdeburg 

Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin . 

Zuſqhüſſe für nachbenannte, von Ande— 
ren zu unterhaltende Anftalten und für 

Vereine. 

| Deutſche Geſellſchaft in Königeberg; Sammlung 
| 1 vaterländifcher Alterthümer dafelbft; Lefever- 

! 41. 
ı 42. 
43. 

| 

4. 

45. 

Betrag 
für 1. April 
— 

120 000.— 

300 000.— 

5 312.— 

12 000.— 

11 846.— 

591 038.— 

457 983.— 
23 988.— 
38 400.— 
58 742. — 
33 576,— 
27 132.— 

50 323.— 
202 524.— 

20° 



(122.) ein in Frankfurt a. O.; Naturwiſſenſchaft⸗ 

123 

Außgabe. 

licher Verein in Polen; Akademie nüglicher 
Wiſſenſchaften in Erfurt; Raturforfchende 
Geſellſchaft zu Marburg; Berein für Heifi- 
Ihe Geſchichte und Alterthumskunde; Wetter- 
au'ſche Geſellſchaft; Chemiſches Laboratorium 
u Wiesbaden; Naſſauiſcher Kunſtverein da⸗ 
elbſt; Konſervatorium der Muſik zu Coͤln; 
Muſik⸗Inſtitut zu Koblenz; Botaniſcher Gar⸗ 
ten zu Düſſeldorf; Belellicaft nüglicyer Kor» 
ſchungen in Trier; Leopoldiniſch⸗Karoliniſche 
Akademie der Naturforſcher; Zoologiſcher Bar» 
ten in Berlin. . . . 31 188.- 

| 

| 
| 

| 

| 

| 
| 

Summe Titel 37 bie 45 | 23 856- 
Summe Kapitel 122 | 2738 460.— 

Techniſches Unterrihtöwefen und Kö— 
niglide Porzellan-Manufaltur. 

Techniſches Unterrichtsweſen. 

Zu Wohnungsgeldzuſchüſſen für die Lehrer und | 
Deamtn . . . . 79 776. 

Befoldungen. 

1.1 Techniſche gasfänte in Berlin. . . 224 250.- 
2.1 Tehnij e Hochſchule in Hannover 141 020.- 
3. Techniſche Hochſchule in Aachen. 137 710.- 
4. Gewerbefdule in Kallel. . .. 32 550.— 
5. Baugewerkſchule in Nienburg .. 30 525.— 
| Summe Titel 1 bi8 5 566 055. 

6. 

| Summe Titel 8 für fich. 

Andere perfönlide Audgaben. 

7. | Zur Remunerirung von Hülfdlehrern und Hülfd- 
beamten, Be naaulagen für die Reftoren der 
techniſchen Hochſchulen in Berlin und Aachen 
und zu temporären eolbungd Derbefferungen 
der Eehrer der techniſchen Hodhichule in Berlin 253 310. 



301 

E M Betrag A 
E Is ei. l a Ausgabe. —* 

(13.)) 8. Zu Stipendien und Dtcife » Unterftügungen b bei 
der techniſchen Hochſchule in Berl 7500.— 

9.13u Beſoldungszuſchüſſen zum Zwecke der Her- 
anziehung und Erhaltung tüchtiger Lehrkräfte 
für die techniſchen Hochſchulen in Berlin, Han⸗ 
nover und Aachen . . 30 000.— 

10. Zu Stellvertretungs» und Berfepungsfoften . 600.— 
II. Zu außerordentlichen Remunerationen und Un⸗ 

terſtützungen für die Beamten und Lehrer . 7500.— 
Summe Titel 7 bi8 11 328 910.— 

Sächliche und vermiſchte Audgaben. 

:12.13u Amtsbedürfnifien, Porto und Braßtgebühten 127 656.— 
12a| Für Lehrmittel, die Bibliothet und Sammlun- 

gen und für die Prüfungöftationen . . . 127 760.— 
118, Zur Unterhaltung der Gebäude . 38 300.— 
14.|3u Abgaben und Laften, zu Gpturfionen und 

zu fonftigen Ausgaben .. . 11 612.— 
Summe Titel 12 bis 14 305 328.— 

Sonftige Außdgaben. 
115. 3ufhüfe e due Unterhaltung der Gewerbefchulen 

önigsberg, Danzig, Potsdam, Frankfurt 
n. O., Stettin, Stratfund, Bredlau, Brieg, 
Schweidnig, Liegniß, Görlitz, Gleiwi Hal⸗ 

| berftadt, Erfurt, Bielefeld, Hagen, J — 
Bochum, Koblenz, Krefeld, Elberfeld, Edin, 
Trier, Saarbrücken, Aachen, Hildesheim, Bar- 
men, der gewerblichen Zeichenſchulen in Mag- 
deburg, GSöln, Elberfeld, Halle, Kafjel, Kottbuß, 
Bredlau ıc., der Webeihulen in Mühtheim 

| a. R., Krefeld, Einbeck, Grünberg, Sprem- 
berg und der Mädchengewerbefchule i in Drieg, 
fowie zur Unterhaltung von Baugewerk⸗ und 
anderen gewerblichen Sadfculen u. 357 068.— 

1 16.|3u Wohnungsgeldzuſchüſſen für die Lehrer der 
| im Zitel 15. bezeichneten Schulen, mit Aud- 

ſchluß der an der Gewerbeſchuie in Barmen 
angeſtellten Lehre 40 958. - 



Ausgabe. 
Kapitel. Titel. 

(123.)| 17. Zur Ausbildung von Kunfthandwerfeen . . 13 500.— 
18.| Zuſchuß für da8 Kunftgewerbe - Mufeum in 

Dein . 2 2.2 2 2 2 2 2 nn 230 560. — 
19.| Dispofitiondfonds zu Aufwendungen für techni⸗ 

Ihe Sammlungen, zur Herausgabe tedhnificher 
Werke und Zeitichriften, für techniſch⸗wiſſen⸗ 
ſchaftliche Unterfudhungen und Reifen, und 
überhaupt zur Körderung des technifchen Un- 
terrihte8 . . .. 

Summe Titel 15 bis 19 
Summe Titel 1 bi8 19 (Techniſches Unter: 

richtsweſen) 2024 755.— 

Königliche Porzellan-Manufaktur. 

20. BeſoldungÄen.. 2 2 2 20. 59 800,- 
Eumme Titel 20 für fid. 

21.1 3u Wohnungdgeld-Zufhüffen für die Beamten 4 140.— 
Summe Titel 21 für fid. 

Andere perjönlide Ausgaben. 

22.| 3u außerordentlihen Remunerationen und Un- 
terftügungen, fowie zu Belohnungen für Ber: 
ſuche behufs Verbeflerung ver Fabrifation, zu 
Prämien für neue Erfindungen und zu Tan⸗ 
tiemen an die Debitöbeamten und zur Er 
Ibeilung von Unterriht an Maler und Mos 
elleure . .. run 13 150. 

Summe Zitel 22 für fid. 

Sächliche Ausgaben. 
23.1 3u Bureaubedürfniffen, einſchließlich für Porto 

und Frachtgebũhren, zu den Koften des Ber 
triebes, einichließlich der Arbeitötöhne, und zu 
den Berlauföfoften, einichliehlich der Mietbe 
des Verkaufslokales zu Berlin . . . . 

24. Für Materialien und Utenfilien, für den Antau 
von Entwürfen außerhalb der Danufaftur 
ftebender Künftler, für Vermehrung der ter 

324 000.- 
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: |y Ausgabe. 
| 

(18) miſchen Sammlungen der Manufaktur, jowie 
für Kupferwerfe und jonftige Bildungsmittel 
und deren Aufftelung . 

‚25. $ür Unterhaltung der Gebäuds, der Mertftätten 
und der Maſchinen, zu Fleineren Neubauten 
und zu Neubeſchaffungen von Mafchinen, zu 
Reallaſten und für die Verfiherung gegen 
Feuersgefahr . . 

6. Zur Gewährung eines Beitrages zur Arbeiter: 
Berforgungäfafle . 

Summe. Titel 23 bis 96 

Summe Titel 20 biö 26 (Königliche 
Dorzellan-Manufaktur) . 

| 

j 
| Summe Kapitel 123 

Kultus und Unterricht gemeinjam. 

1. Befoldungen für 58 Schulräthe bei den Regie: 
| rungen; 5 Schulräthe im Nebenamte 
| Ä Summe Titel 1 für fid. 

2. Zu Wohnungsgeld-Zufhüffen für Die Sqhulrãthe 
| bei den Megierungen 

Summe | Titel 2 für ſich 

3. Zur Remunerirung von Hülfsarbeitern in der 
| Schulverwaltung bei den Regierungen 
| Summe titel 3 für fi. 

‚ 4. Zum Neubau und zur Unterhaltung der Kirchen, 
Pfarr-, Küftereis und Schulgebäude, joweit 
ſolche anf einer rechtlichen Verpflichtung des 
Staates beruft . 

Summe Titel 4 für ich. 

Sonſtige Ausgaben für Kultus- und 
Unterrichtszwecke. 

6. Zu Unterſtützungen für Predigt- und Schul⸗ 
amts: Kandidaten, ſowie für Studirende und 

Betrag 
für 1. April 

1882/83. 
Marl. BE. 

14 000.— 

23 000.— 

4 300.— 
465 300.— 

542 390. - 
2567 145.— 

. 302 485.71 

35 340.— 

. 15000. — 

1 700 000.— 
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Ausgabe. 
Titel. Kapitel. 

(124.) uf Säulen befindliche Prebiger- und Lehrer— 

.3 für die Stiftung mons pietatis .. 
8.3u Zuſchüſſen (ir &lementarlehrer - Wittwen- 

und Wailenkallen . . 
9.Penfionen und Unterftügungen für Hinterblie⸗ 

bene von Geiſtlichen und Kirchenbeamten 
10.|Penfionen und Unterftügungen für Hinterblie- 

bene von Lehrern . . 
12. Penſionen, Penfionszuſchüfſe und Unterftügun- 

gen für penfionirte Lehrer an höheren Unter» 
rihtöanftalten und Schullehrer-Seminaren . 

13. Pen alionen und Unterftügungen für Wittwen und 
alfen von Beamten und von Lehrern der 

techniſchen Unterrichta⸗Anftalten, ſowie Unter⸗ 
ſtützungen für ausgeſchiedene Beamte und für 
ausgeſchiedene Lehrer des techniſchen Unter: 
richtsweſens . . 

14.\&rziehungs- Unterftügungen für arme Kinder . 3 000.- 
15. Verſchiedene andere Außgaben für Kultud- und 

Unterrihtäözwede . . 24 De 

Summe Titel 6 bis 10, 12 bis 15 750 288. 

Summe Kap.124. Tit.1bi84, 6 bi810, 1251815 | 2803 114. 

67 400.- 

126. Allgemeine Fonds. 

1. Allgemeiner Dispofitionsfonds zu unvorberger 
ſehenen Audgaben.. . . 

3. Zu Umzugs⸗ und Berjepungsfoften . 
4. Amortifat onsrenten hir ‚abgelöfte fietaliſche Leis 

ftungen . . 
Summe Kapitel 126 

Wiederholung. 

117. Provinzial-Schulfollegien . 
118. Prüfun en ulffionen 
119. Univerfitäten . . . .. . 5913 243 



Kapitel. 

129. 

14. 
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Ausgabe. 

Gymnafien und Realihulen . 
Elementar⸗Unterrichtsweſen 
Kunſt und Wiſſenſchaft 
Techniſches Unterrihtömefen und Röniglihe dot 
zelan-Manufaltur . . 

Kultus und Unterricht gemeinfam 
Allgemeine Fonds . . . 

Summe A. Dauernde Ausgaben, ſoweit 
dieſelben bier aufgeführt find . 

B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben. 

| Zum Bau von Alniverfitäts-ebäuden und 
zu anderen Alniverfitätszwecken. 

Univerfität Königsberg i. Pr. 

2. 3ur Erweiterung der mediziniichen Klinik 
Summe Titel 2 für fid. 

Univerſität Berlin. 

3. Zum Neubau naturwiſſenſchaftlicher SInftitute, 
namentlich eines pharmakologiſchen Inſtitutes, 
eines zweiten chemiſchen Laboratoriums und 
eine | technologiſchen Inſtitutes, 4. und lepte 

4.| Zur inftrumentellen Ausftattung des technologi⸗ 
ſchen und zweiten chemiſchen Inſtitutes 

5.13u kliniſchen Bauten auf dem Grundftüde Zies 
gelftraße 5 bis 9, Croänzungdrate . 

6. Zur Einrihtung der biöberigen“ en geburtöhütflichen 
Klinik für Zwecke der mediziniſchen Poliklinik 

7.4Zur erften Einrichtung einer gynakologiſchen 
Poliklinik in der Charite 

8. Zur Befeitigung von Publitaioneräcftänden 
bei der Sternwarte in Berlin . . 

4 582 830.44 
20 053 848.70 
2 738 460,— 

2 567 145.— 
2803 114.26 
154 927.96 

89 895 552.70 

. 102 000.— 

232 000.— 

43 600.— 

98 000.— 

28 200.— 

4 000.— 

5 000.— 
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2 |s Ausgabe. 
—AE 

| 
1 „ur Reparatur ber Dachbalkenlage und des Daches 

| 
(10.) 

des Königlihen Bibliothefgebaudes in Berlin | 9 000. 

Summe Titel 3 bi6 9 | 419 800.- 

Univerfität Halle a. d. €. ! 

10.| Zun Neubau einer Augens und Obrenklinif . | 258 000.- 
11.1 3um Neubau der mediziniſchen Klinif, 2. und: 
| legte Rate . . . | 391 000.- 

12. Zu Thierankäufen für das landwirtpihaitlihe 
Snftitut . . . ! 10 000.- 

Summe Titel 10 bis 12 65ER 

Univerjität Kiel. 

13.| Für Herftelung eined Terrainabſchluſſes der 
Univerfitätöinftitute und akademiſchen Heilans 
ftalten in Folge der ausgeführten Neubauten 8 250.- 

14.| Zum Neubau ded Bibliothefgebäudes, 2. Rate 200 000.- 
15. Zum Bau und zur Einrichtung einer Barade; 

für die spnäfologifche Univerfitätöflinif . 22 70W0.- 

Summe Titel 13 bis 15 230 9530. 

Universität Marburg. 

16.| Zur inneren Einrichtung des chemiſchen Labo⸗ 
ratoriums, Ergänzungsrate. 19 80 

Summe Titel 16 für fi, — 

Univerfität Bonn. 

ı 17.) Zur Regulirtung des Platzes bei den kliniſchen 
| Anftalten, zur Errichtung eines zweiten Eis— 
' fellerd, für Gas- und Wafferleitungen, ſowie 

für Kanäle. . 54 500. 
18. Zum Neubau der qirurgiſchen Alinik. einfchließ- 

li der Errichtung eined gemeinſchaftlichen 
Keſſelhauſes für diefe Klinif und das Oekono⸗ 
miegebaude der kliniſchen Anftalten, 3. Rate 1700. 

19. Zur Snftandfegung der Dächer auf den Schlöſ⸗ 
fern und Umiverfitätögebäuben in Bonn und 
Poppelsdorf .. 318%. 

Summe Titel 17 bis 19 256 350. 
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Ausgabe. 

(10), Zum Rau von Yebäuden für höhere Lehranſtal⸗ 
ten und zu anderen außerordenflichen Ausgaben 

für dieſe Inftitute. 

20.13um Neubau einer Turnhalle und zur Herltel- 
| lung von Ummwährungen bei dem Gymnafium 
| in Bartenftein . 
21. Zum Neubau des Gymnafiums in Danzig, 

4. und legte Rate . . 
122. Für Nacharbeiten beim Reubau des Gymna⸗ 
| fiums in Elbing, Ergänzungdrate 
23. Zum Neubau eined Gymnafiumd nebft Zurn- 
| halle i in Stadttheile Moabit zu Berlin, 4 ‚und 

etzte oo. 
4 Zum Reuban des Gymnafiums zu Sranffurt 

a. D., 4. und legte Rate . . 
125. Zum Reubau eined? Gymnaſiums in Breslau, 

1. Hate. . 
26. Zum Bau ber Gymnafinigebände und der Di- 

reftorwohnung in Göttingen, 2. Rate . 
197, Zur Erridtung eined neuen Gymnafiumd in 
| Aachen-Burticheid, Grunderwerbäfoiten . 
28. Zür die einftweilige miethweife Unterbringung] 
| des Gymnafiumsd in Efjen . . 
| Summe Titel 20 big 28 

| Efementar-Anterrichtswefen. 

29. Zum Neubau eines Seminars in Drtelöburg, 
1. Rate. . 

30.) Zum Neubau des Seminars in Detigich, 1. Rate 
31.1 3um Neubau eined Klaſſenhauſes und einer 

Zurnballe bei dem Lehrerinnen-Seminare in 
Droykig . 

32. Sum Reubau "de. Seminars in Eckernfoͤrde, 
ate. . 

33.| Zum Erweiterungsbau des Seminars in Alfeld 
34. Zur Errichtung einer mit dem Lehrerinnen-Se- 

minare in Münfter verbundenen „Höheren 9 Mäd- 
chenſchule — — 

33 610.— 

28 710.— 

6 800.— 

86 310.— 

90 000.— 

200 000.— 

250 000.— 

178 000.— 

2 458.— 
875 888.— 

200 000. — 
200 000.— 

73 041.— 

153 216.— 
79 150.— 

42 350.— 
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Außdgabe. 

(10.) | 35.| Zur Erbauung einer Turnhalle für das Seminar 
in Peterähagen . 

36. 3um Erweiterungeban des Seminars in Schlüch⸗ 

37. Zum Grmeitrungan des Seminard in Gifter- 

38. Zum Erielierungäbai des Seminars in Eisleben 
Summe Zitel 29 bis 38 

Für Kunft und wiffenfchaflliche Zwecke. 

39.! Für die Reinigung, Infammenfügung und Auf: 
| ftellung der b den Ausgrabungen in Ser» 

gamon hemachten Zunde re 

' (Auberordentl. Zuſchuß zu Kap. 122 Zit. 4 
des Drdinariumd . . 

41. Zur Fortführun des Umbaues des von der Ge⸗ 
maͤlde⸗Galerie eingenommenen Theiles des 
alten Muſeums zu Berlin und zur Ausführung 
einer neuen Heiz⸗ und Bentilationd- Anlage, 
8. 

42. 3um Ban des aAhroloziſchen Mufeums in Berlin, 
t 

43.! Zur Errichtung einer Marmor-Statue für Bil. 
helm von Humboldt, 5. und legte Rate . 

45. Zur Reftauration der le tirche in Marien⸗ 
burg und eines Kreuzgangflügels nebſt Treppe 
im ‚Do podlälofe, fowie der Goldenen Pforte, 

46.| Zur Einelötung "des alten Seminargebäudes 
Dranienburgerftraße 29 in Berlin für das 
akademiſche Snftitut für Kirchenmuſik 

47.\ Zur Herftellung einer Helzungsanlage und Ven⸗ 
Aation im Reicheſaate des Kai erhauſes zu 

Summe Titel 39 bis 47 

17.000.- 

14 393.- 

14 536.- 
14 300.- 

807 986.- 

15 000.- 

100 000.- 
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— Betrag 

E Ausgabe. a 
“or Mark. Bf. 

om) Für das technifche Anterrichtsweſen. 

48.13um Bau der techniſchen Hochſchule in Berlin, 
5. Rate . . 1 800 000.— 

:49.| Zur Erbauung des neuen Webeichulgebäuded in 
| Krefeld, 2. Rate, fowie zur Anfchaffung von 
| Webeftühlen und anderen Maſchinen . . 120 000.— 
9. Zur Audftattung der Klaffe für Gijeliren bei 

der Zeichenafademie in Hanau. . . . . 1 300.— 
51. Zur erften Ausftattung der Tunftgewerblichen 

Unterrihtöanftalt in Düffeldorf, 1. Rate . 2500.— | 

| Summe Titel 48 bis 51 | 1923 800.— 

| Summe B. inmalige Ausgaben | 6439 874.— 

| | Summe fämmtlider Ausgaben | 45835 426.70 

Erläuterungen. 

‚1. Kapitel 117. Titel 6 und 7. Die zu ſächlichen Ausgaben 
beftimmten Fonds für die Provinztal-Schullolegien zu Berlin und 
Breslau find znfammen um 4400 Mark erhöht. 
2 Kapitel 118. Dem Mehraufwande für Prüfungslommil: 
onen Rebt eine entiprechende Mehreinnahme an Prüfungdgebühren 
gegenüber. 

. * Kapitel 119. An Univerfitäten find Profeſſuren neu ges 
gründet: 
zu Köni eh t. Pr. für einen ordentl. Profeſſ. der ortentalifchen 

prachen, 
zu Berlin für einen ordentl. Profeſſ. der Theologie, für zwei außer⸗ 

ordentliche Profeſſoren der Medizin, 
zu Breslau für einen katholiſchen ordentl. Profeſſ. der Philoſophie, 
zu Halle a. d. S. für einen ordentl. Profeſſ. der Zoologie, für zwei 

außerordentliche Profeſſoren der Philoſophie, 
zu Kiel für einen außerordentl. Profefſ. der Theologie, 
m Marburg für zwei ordentlidhe Profeſſoren der Theologte, für einen 

ordentl. und einen außerorbentl. Profeſſ. in der juriftifhen 
Fakultät, für einen außerordentl. Profefj. der Archäologie, 
für einen außerordentl. Profeſſ. der klaſſiſchen Philologie, 
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zu Bonn für einen ordentl. Profeff. der katholiſchen Theologie, für 

einen ordentl. Profeſſ. der Geologie und Paläontologie, 
an der Akademie zu Münfter für einen Profeffor in der philoſophi⸗ 

ſchen Fakultät. 
Bei der Univerſität Berlin find weſentliche Dotationderhöhun: 

gen eingetreten, in Kolge der Ingebrauchnahme ded neuen Gebäudes 
für die geburtöhülflich « gunäfologiiche Klinik, zur Einrichtung einer 
gynäkologiſchen Poliktinit, zu Nemunerationen für den Direktor der 
Sternwarte und der bei dem mit der legteren verbundenen Reden: 
inftitute beſchäftigten Hülfsträfte u. ſ. w. 

Zu Greiföwald foll die bißher nebenamtlid verwaltete tele 
eines Bibliothefard in ein felbitandiged Amt umgewandelt werben. 

Kür Bredlau wird eine außerordentlihe Profeſſur der Geſchichte 
in eine ordentlihe Profeffur umgewandelt. 

Dei den Univerfitäten Halle und Bonn hat die Einrichtung der 
neuen kliniſchen Snftitute bedeutende Mehrausgaben berbeigefitbrt. 

4. Die Univerfitäten, die Akademie zu Münfter und das Lv: 
ceum zu Braundberg beziehen außer den Sufchüffen unter Zitel 1 
bis Il von. oo 2 een nn ne. 5627995,00 Marl 
aus Stiftungd- und anderen Konde . . . . 9727080 = 
an Zinfen von Kapitalien, Revenüũen von Grund⸗ 

ftüden und fonftigen Geredtiamen . . . 4870154 = 
aud eigenem Cewerbe > 2 nn 728605  * 

überhaupt 7816 324,00 Mar 
5. Kap. 120. Zitel 6b. Der Diöpofitiondfonds zur Deckung 

der dur Einführung revidirter Lehrpläne an höheren Unterridhte: 
anftaiten entftehenden Mebrbedürfnifie ift neu eingeftellt, da durd 
die zur Cinführung kommenden Lehrpläne der Gymnafien (Pre: 
gym nafien) und Realihulen I. D. (höheren Bürgerfchulen) erforder: 
lich wird, an denjenigen Lehranftalten, welche eine ungetheilte Tertia 
oder Sefunda haben, dieſe Klaffen für einzelne Lehrgegenftände in 
zwei getrennt unterrichtete auffteigende Söten zu theilen. 

Der Mehraufwand für höhere Unterrichtdanftalten beträgt über: 
baupt 37 634,77 Mark. 

6. Kapitel 121. Das Schullehrer-Seminar Kr Ragnit ift neu 
eingerichtet, zugleich aber der proviforiihe Parallelfurfus bei dem 
Seminare zu Angerburg aufgelöft. Bei dem Seminare au Soeit 
ift der 2. Parallelkurſud aufgelöſt. Das bisher proviſoriſche Se— 
minar in Rüthen ift dauernd eingerichtet und zu einem @rternate 
für 90 Zöglinge erweitert. Bet dem Seminare zu Siegburg ift der 
biöber zweijährige Kurjus in einen dreijährigen umgewandelt. Kür die 
Seminare tft ein Mehraufwand von 70018 Mark 50 Pf. bewilligt. 

Um Sculinipeftoren im Nebenamte eine ihren Audlagen ent: 
ſprechende Entihädigung gewähren zu können iſt der Titel 25 um 
100000 Mark erhöht worden. 
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Dem Fonds unter Titel 27 find 100000 Mark zur Gewäh—⸗ 
rang widerruflicher Staatöbeihülfen zu den Befoldungen beftehender 
eehrerftellen und die aus Grundftener » Entfhädigungen gebildeten 
Sthulverbefferungdfonde in Hannover (früher Kapitel 126 Zitel 2) 
hinzugetreten. 

Ebenfo find die unzulänglihen Mittel behufs Errichtung neuer 
Sdulftellen, zu Ruhegehaltszuſchüſſen und zu Unterftügungen für 
meritirte Glementarlehrer und emeritirte Lehrerinnen, fowie zur För- 
terung ded Unterrichted Zaubftummer und Blinder mwefentlid erhöht. 

Die Mehrbewilligung für dad Elementar-Unterrichtöwefen be- 
tragt überhaupt 471935 Mark 42 Bf. 

7, Kapitel 122. Im Intereſſe der Verbreitung und Nutzbar⸗ 
mabung der Kunftichäpe ift bei den König. Mufeen in Berlin die 
eu: eined techniſchen Beirathes für die artiftiichen Publikationen 
zegründet. 

Bei Titel 24 iſt die Beſoldung für den Konſervator der Kunſt⸗ 
tenfmäler aus Anlaß der Errichtung der Stelle eined vortragenden 
Rathes im Miniftertum der geiftlichen ıc. Angelegenheiten in Weg: 
hl geflommen. 

Zur Durdführung des definitiven Etatuted der Afademie der 
Künſte zu Berlin und der damit werbundenen Inititute, indbefondere 
sur —A— der Senatsmitgliederſtellen, zur Begründung zweier 
ainer Meiſterateliers, zur Erhöhung des Fonds zur Heranziehung 
außerordentlicher Lehrkräfte, für die —*z der Kunſtſchule ıc. 
find Mebrbewilligungen erfolgt. Bei der Kunftafademie zu Koͤnigs⸗ 
erg i. Pr. ift eine Xehrerftelle für Bildhauerei begründet worden. 

Für Kunft und Wiffenfchaft beträgt der Mebhraufmand über: 
haupt 84047 Mart. 

8. Kapitel 123. An der techniſchen Hochſchule zu Berlin ift 
ine Lehrerſtelle für den Straßenbau und die Encyliopädie der Bau: 
Ingenieurwiſſenſchaften errichtet. 

Deszleihen an der techniſchen Hochſchule zu Aachen eine Leh⸗ 
terftelle für allgemeine und organiihe Chemie. 

Der Zuſchuß für dad Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin ift zur 
Verſtärkung des zu Ankäufen beftinnmten Fonds, ſowie zur Vermeh- 
tung des linterrichted erhöht worden. 

Bei der Königl. Porzellan-Manufaftur ift ein Fonds zur Ein: 
richtung des Unterrichtes im Zeichnen und Modelliren für die Maler 
und Modelleure eingeftellt. 

Der Mehraufwand beträgt für das techniiche Unterrichtsweſen 
49120 Mark für die Porzellan Manufaktur 17050 Marf, zufame 
men 66 170 Marf. 

9. Kapitel 124. Bei der Regierung zu Düffeldorf iſt eine 
Stelle für einen vollbefchäftigten Negierungd- und Schulrath errid- 
kt worden. 
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10. Kapitel 126. Der Zitel 2 des vorigen Etats, zur Be 
ftreitung ber Grundfteuer-Entihädigungen in der Provinz Hannover, 
ift feinen Zwedbeitimmungen ent reden? vertbeilt und find bie 
Beträge auf die betreffenden Etatstitel übertragen worben. 

Berleihung von Orben und Ehrenzeichen. 
(Eentrbf. pro 1881 Seite 270.) 

Dei der Feier ded Krönungd» und Ordensfeſtes am 22. 
Januar d. 3. haben nachgenannte dem Reflort der Unterridytd-Ver- 
waltung ausſchließlich oder gleichzeitig angebörende Perjonen erhalten: 

1) den Rothen Adler-Orden zweiter Klaſſe mit 
Eichenlaub: 

Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragender Rath 
im Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Wätzohdt, Geheimer Ober⸗Regierun 3.Kath und vortragender Rath 
im Minifterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

2) den Rothen Adler-Orden dritter Klaffe mit der 
Schleife: 

Dr. Bartfdy, Geheimer Ober⸗Regierungs-Rath und vortragender 
Rath im Miniſterium der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Dr. Beyrich, Geheimer Bergratb und ordentliher Profefjor an 
der Univerfität zu Berlin. 

Dr. Bonig, Geheimer Ober: Regierungg: Rath und vwortragender 
Rath im Minifterium der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 

Dr. Friedlieb, ordentlidher Profefjor an der Untverfität zu Breslau. 
Küders, Geheimer Ober» Regierungd- Rath und vortragender Rath 

im Minifterium der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Dr. Smend, Konfiftoriale und Schulrath zu Münfter. 
Dr. Wehrmann, Geheimer Regierungd» und Provinzial-Schuls 

rath zu Stettin. 
3) den Rothen Adler-Drden vierter Klajfe: 

Bayer, Regierungd- und Schulrath, ſowie Konfiftorialrath zu 
Wiesbaden. 

Dr. Berendt, außerordentlidher Profeffor an der Univerfität unt 
Landesgeologe zu Berlin. 

Dr. Bertram, Profeffor und Etadt-Schulrath zu Berlin. 
Dr. Bode, Direktor an den Kgl. Mufeen zu Berlin. 
Bode, Seminar s Direktor zu Neuwied, Regierungdbezirt Koblenz 
Dr. © F eine, Profeſſor und Oberlehbrer am Gymnafium zı 

erfeld. 
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Ende, Baurath, Profeffor an der tehniihen Hochſchule und Mit- 
glied ded Senated der Akademie der Künfte zu Berlin. 

Sauft, Dekan, katholiſcher Pfarrer und Schulinſpektor zu Hadamar 
im Oberlahnfreiie. 

Fehlberg, Kreis-Schulinſpektor zu Liffa, Regierungsbezirk Poſen. 
zriede, Direktor des Gymnaſiums zu Schweidnitz, Regierungs— 

bezirk Breslau. 
Genſichen, Superintendent, Oberpfarrer und Kreis-Schulinſpektor 

zu Droſſen, Kreis Weſtſternberg. 
Dr. Göbel, Gymnaſial-Direktor zu Fulda, Regierungsbezirk Kaſſel. 
Dr. Jakobſon, vrdentlidyer —8 — an der Univerſität zu Kö— 

nigöberg i. Pr. 
Kern, Seminar - Direktor zu Dramburg, Regierungsbezirt Cöslin. 
Kloſe, Seminar:Direktor zu Liebenthal, Kreis Kömwenberg i. Schl. 
Lie. Kölling, Superintendent, Pfarrer und Kreis-Schulinfpeftor 
zu Roſchkowitz, Kreid Kreuzburg. 

Krockow, Superintendent, Oberpfarrer und Kreis⸗Schulinſpektor zu 
Görlin, Negierungsbezirf Cöslin. 

Dr. Landois, ordentliher Profeffor, z. 3. Rektor der Univerfität 
zu Greifswald. 

töwenberg, Geheimer Regierungd-Rath und vortragender Rath 
im Minifterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

Marg, Gymnaſial-Direktor zu Meferip. 
Dr. Meuß, Konfiftoriale Rath und ordentlicher Profeffor an der 
Univerfität zu Bredlau. 

Nebe, Superintendent und Kreis-Schulinfpektor zu Halberftadt. 
Dr. Neuhänſer, ordentlicher Profefjor an der Univerfität zu Bonn. 
Rugen, Superintendent, Oberpfarrer und Kreis-Schulinſpektor zu 

Putlitz, Kreis Weftpriegnig. 
Schaper, Profeffor und Mitalied des Senated der Akademie der 

Künfte zu Berlin. 
Dr. Schrader, ordentliher Profeſſor an der Univerfität und 
Mitglied der Akademie der Wiljenfchaften zu Berlin. 

Dr. Spitta, aufßerordenliher Profeſſor an der Univerfität und 
zweiter ftändiger Eefretär bei der Akademie der Künfte zu Berlin. 

Dr. Streblfe, Direktor des Gymnafiums und der Realſchule J. O. 
zu Thorn. 

Dr, Treibel, Direftor der Taubftummenanftalt zu Berlin. 
Dr. Welcker, ordentlicher Profeff. an der Univerſität zu Halle a.d. ©. 
Dr. Wigand, ordentlicher Profefjor an der Univerfität zu Marburg. 
Dr. Zöllner, Geheimer Regierungd>Rath und eriter ftändiger 

Sekretär bei der Alademie der Künfte zu Berlin. 

4) den Königlihen KronensDOrden erfter Klaffe: 

Dr. Baeyer, General:Lientenant z. D., Präfident des geodät. In⸗ 
ftituted und Ehrenmitglied der Akademie der Wiſſenſch. zu Berlin. 

1882, 21 
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5) den Königliden Kronen-Orden zweiter Klaſſe: 

Pr. Knoblaud, Geheimer Regierungs-Rath und ordentlicher Pro: 
feffor an der Univerfität zu Halle a. d. ©. 

Menzel, Profelfor und Hiltorienmaler, Mitglied des Senates der 
Akademie der Künfte zu Berlin. 

6) den Königlihden Kronen-Drden vierter Klaffe: 

Dr. Küfter, Santtäts-Rath und außerordentlidher Profeſſor an der 
Univerfiät zu Berlin. 

Wölke, Seminarlehrer zu Berent, Regierungsbezirt Danzig. 

7) den Köntgliden Haus⸗Orden von Hohenzollern: 

a. den Adler der Ritter: 

Dr. Schneider, Geheimer DOber-Regierungd-Rath und vertragen: 
der Rath im Minifterium der geiftlidyen ıc. Angelegenheiten. 

D. Dr. Schrader, Geheimer Regierungd» und Provinzial-Schul- 
rath zu SKönigdberg i. Pr. 

Schumann, Regierungd- und Schulratb zu Franffurt a. d. O. 

b. das Kreuz der Inhaber: 

Gerlach, Kantor, Organift und Küfter zu Kroitſch, Kreis Liegnig. 

c. den Adler der Inhaber: 

Bahls, Kantor und Lehrer zu Garz, Kreid Rügen. 
Conrad, Kantor, eriter Lehrer, Küfter und Organift zu Blecken⸗ 

dorf, Kreis Wanzleben. 
Hoffmann, katholiſcher Lehrer zu Scöned, Kreid Bereut. 
Hübner, Lehrer und Küfter zu Alt-Glienide, Kreis Teltow. 
Kramm, Rektor und Kantor zn Tuchel. 
Krawielitzki, Rektor und Organift zu Neu⸗Incha, Kreis Lyck. 
Linde, eriter Kirchichullehrer und DOrganift zu Jedwabno, Kreid 

Neidenburg. 
Maliske, katholiicher Lehrer zu Gorzupia, Kreid Krotoſchin. 
Richter, Hauptlehrer an der Stadtſchule zu Patſchkau, Kreis Neiße. 
Niemann, SHauptlebrer an der Stadtihule zu Felsberg, Kreis 

Melfungen. 
Schulte, Slementarlehrer zu Herreöhagen, Kreid Gummersbad. 
Selaget, Hauptlehrer an der katholiſchen Schule zu Orzegow, 

Kreid Beutben 1. D. ©. 
Sohn, evangelifher Lehrer zu Lochowo, Landkreis Bromberg. 
Wolter, emeritirter Lehrer zu Berrendorf, Kreid Bergheim. 
Zimmer, katholiſcher Hauptlehrer zu Bernlaftel. 

8) dad Allgemeine Ehrenzeichen: 
Dlod, katholiſcher Lehrer zu Klonowo, Kreis Tuchel. 
Görke, Lehrer zu Groß-Wronnen, Kreis Lötzen. 
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Holgki, emeritirter Kehrer zu Wagten, Kreis Braunsberg. - 
Hübner, Bibliothefdiener bei der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 
Sunguidel, Öaleriediener I. Klaffe bei den Königlihen Mufeen 

u Berlin. 
eorenp, Galeriediener I. Klaffe bei der SKöniglihen National: 

Galerie zu Berlin. 
Muth, dritter Pedell an der Univerfität zu Bonn. 
Schueider, Lehrer und Küfter zu Groß-Karzenberg, Kreid Bublig. 
Scholz, emeritirter Lehrer zu Schweidnitz. 

(Aus Nr. 96 des Deutſchen Reiche- und König. Preuß. Staats⸗Anzeigers 
vom 24. April 1882.) 

Donnerdtag Mittag 1 Uhr ftarb Hierfelbft nach längerer Krant: 
beit der Geheime Dber-Pegierungd- und vortragende Rath im Mi— 
nifterium der geiftlichen, Unterrichtö- und Medizinal-Angelegenbeiten 
Bernhard Schallehn im 52. Lebensjahre. 

Scallehn war geboren in Stettin am 18. Februar 1831 und 
ein Sohn des dortigen Bürgermeifterd Schallehn. Worbereitet auf 
dem Gymnafium feiner Baterftadt, abjolvirte er jeine Studien auf 
den Univerfitäten Bonn und Berlin, wurde Auöfultator am 7. Juni 
1852, Referendar am 22. Februar 1855 und Gerichtdaffeffor am 
16. Dftober 1858. Im diefer Eigenihaft dem damaligen Kreid- 
geriht zu Stettin überwiefen, trat er, nachdem er ſchon feit 1860 
bei der Regierung zu Stettin beihäftigt worden war, im Sabre 
1862 zur Verwaltung über und wurde in demjelben Iahre zum 
Regierungs-Affefjor ernannt und der Regierung zu Göslin über: 
wieſen, welder er ſechs Sabre, im legten Jahre als Regierungs: 
Rath angehört hat. Im Sahre 1868 erfolgte jeine Verſetzung an 
die Regierung An rein. Hier verblieb er bis zu jeiner Cinbe- 
rufung in dad Minifterium der geiftlichen, Unterrichts» und Mebdi- 
sinal» Angelegenheiten, bei welchem er ein Sahr darauf — 1874 — 
zum Geheimen Regierungd- und vortragenden Rathe und 1877 zum 
Seheimen Ober» Regierungs: Rathe befördert wurde. Bon reicher 
Begabung, feiner Bildung und nie wanfender Treue im Dienfte, 
unterftügt durch die bei den Negierungen zu Bößlin und Stettin 
gewonnenen Erfahrungen, bat der Geheime Ober-Regierungs-Rath 
Schallehn im Miniſterium insbefondere auf dem ihm zugemiefenen 
Gebiete der Tirchlichen Verwaltung ſehr nützliche Dienfte geleiftet und 
eine feiner lebten Arbeiten ift die Ausarbeitung des Geſetzes ges 
wejen, welches die Umgeftaltung ded Kur⸗ und des Neumärliiden 
Aemterkirchenfonds betrifft und vor Kurzem in der Geſetz⸗-Samm⸗ 
lung veröffentlicht worden ift. 

Sein Andenken wird in Ehren bleiben. Er ruhe in Frieden. 
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Aufnahme neuer Zöglinge in die Anftalten zu Droyßig' 

(Eentribl. pro IH81 Geite 215 Nr. 28.) 

Berlin, den 2, März 1882. 
Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangeliſchen 

Lehrerinneu-Bildungsanftalten zu Droyßig bei Zeig wird in ber 
erften Hälfte des Monate Auguft ftattfinden. 

Die Meldungen für da8 Gouvernanten= Inftitut find bie 
zum 1. Juni d. 3. unmittelbar bei mir, diejenigen für dad Lehrer: 
innen-Seminar bid zum 1. Mai d. 3. bei der betreffenden 
Königlichen Regierung, bezw. zu Berlin und in der Provinz Han 
nover bei den Königlihen Provinzial-Schulfollegien, anzubringen. 

Der Eintritt in die Erziehungsanſtalt für evangeliſche 
Mädchen (Penfionat) dafelbft ſoll in der Regel zu Dftern oder zu 
Anfang Auguft erfolgen. Die Meldungen find an den Seminar 
Direktor Kripinger zu Droyßig zu richten. 

Die Aufnabmebedingungen ergeben ſich aud den in dem Central: 
blatte für die Unterrichts «- Vermaltung pro 1880 Seite 454 ver: 
öffentlichten Nachrichten über die Anftalten zu Drovpkig, von welden 
befondere Abdrude von dem Seminar-Direltor Kriginger auf 
portofreie Anfragen mitgetheilt werden. 

Der Mirifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belanntmachung. 

U. II. 372. 

Inhaltsverzeichnis des April» Heftes. 
Erle 

Minifterinm ber geiſtlichen ac. Angelegenheiten 5° 

3) Eirkular- Verfiigung, betreffend bie Einführung der revidirten 
Lehrpläne filr Die höheren Ehulen . > 2 2 v0 0 233 

1. 4) GEeſetz, betreffend tie Abänderung des Penfionsgeieges vom 
27. März 1672. Bom 31. März 1682. . 2... 2 20. 27” 

5) Staatsausgaben fiir Sffentlichen Unterricht, Kunfl und Wiſſenſchaft 27® 

Berleihbung von Orden und Ehrenzeichenn. 312 

Nachruf filr den verfiorbenen Geheimen Ober-Regierungs: Rath Schallebn „14 

Aufnahme neuer Zöglinge in die Anfalten zn Droyßig . . . . - 316 

— —— 

J Drud von 3. 3. Etarde in Belt 



Sentralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Preußen. 

deraußgegeben in dem Minifterium der geiftlichen, Unterrichts. und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

%5,6%7%. Berlin. Mai, Juni, Juli, 1882, 
’ 

I. Allgemeine Berbältniffe. 

6) Berordnung, betreffend die fernere Geftattung des 
Gebrauches einer fremden Sprade neben der Deutſchen 

als Geſchäftsſprache. Vom 12. Oktober 1881.”) 

Bir Wilhelm von Gotted Gnaden König von Preußen ıc. 
derordnen auf Grund des $. 3 des Geſetzes vom 28. Auguft 1876, 
betreffend die Geihäftsiprache der Behörden, Beamten und poli- 
en Körperichaften des Stanted (GeſetzSamml. S. 389)**), was 
gt: 

Es wird hierdurch auf die Dauer von weiteren fünf Jahren 
vom 3. Dftober d. 3. ab neben der Deutſchen Spradhe der Gebraudy 

1. der Polniſchen Sprade: 

A. für die mündliden Verhandlungen und die protokollariſchen 
Aufzeichnungen der Schulvorftände, der Gemeinde Vertretungen und 
Grmeindeverfammlungen in den Landgemeinden der Kreife Wongro⸗ 
wis, Mogilno, Gneſen; der Polizeidiftrifte Inowraclaw, Krulamip, 
Marlowig und Strelno des Kreiſes Inowraclaw; des Polizeidiftrit- 
tes Budfin des Kreifed Kolmar i. P.; ferner der Kreife Adelnau, 
Luf, Koften, Schrimm, Wreſchen, Pleſchen, Scildberg, Krotofchin, 
Kröben, Polen, Schroda, Samter; des Polizeidiftritted Storchneft 
des Kreiſes Zrauftadt; der Polizeidiſtrikte Wollftein, Radwis und 

_ - 

*) verkündet burch bie Geſetz⸗ Sammlung fir bie Konigl. Preußifchen 
Staaten pro 1881 Std Nr. 25 Seite 329 Nr. 8813. 

*) 5, Eentralbl. pro 1876 Seite 513. 
Dagl. daſelbſt Seite 517. 

1882, 22 
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Altkloſter des Kreiſes Bomſt und des auf dem linken Wartheufer 
belegenen Theiles des Kreiſes Obornik, 

in der Provinz Poſen; 

B. für die mündlichen Verhandlungen der Schulvorſtände und 
Gemeindevertretungen in den Stadtgemeinden Powidz, Mieltſchien, 
Grabow, Mirftadt, Dubin, Kröben, Scharfenort, und Opalenica, 

in der Provinz Poſen; 
C. für die mündlichen Verhandlungen und die protokollariſchen 

Aufzeichnungen der Schulvorſtände, der Gemeindevertretungen und 
Gemeindeverſammlungen: 

a. der Landgemeinden Raczek und Biſchwalde im Amtsbezirke Il. 
(Kazanitz), Zakurzewo im Amtsbezirke III. (Grabau), 

Guttowo, Londzyn und Stephansdorf im Amtsbezirke VI. 
(Rommen), 

Montowo, Swiniarz, Truszczin und Zwiniarz im Amts— 
bezirke VII. (Zwiniarz), 

Eichwalde, Gronowo, Jeglia und Naguszewo im Amtö- 
bezirke VIII. (Rybno), 

Grabacz, Grondy, Kopaniarce, Werry und Zarybinnek im 
Amtsbezirke IX. (Koſten), 

Oſtaszewo im Amtsbezirke XI. (Weſſolowo), 
„ Kielpin und Kolonie Tamma im Amtöbezirke XII. (Kiel- 

pin), 
Grodezyczno, Iwanken, Lorken⸗Wulka und Lorken⸗Mortung 

im Amtsbezirke XIII. (Grodezyczno), 
Linowitz. Mortung und Rafowip im Amtsbezirke XIV. 

(Mortung), 
Londzek im Amtöbezirte XV. (Somplawa), 
Gwisdzyn im Amtöbezirte XVII, (nn). 
Mrozno und Mrozenko im Amtöbezitte XVIII. (Mrogne), 
Nelberg im Amtöbezirte XIX. (D. Brzozie), 
Lippowitz, Terredzewo und Thomasdorf im Amtsbezirke 
XX. (Terreszewo), 
Groß⸗Oſſowken und Wawerwitz im Amtsbezirke XXI. 

(Groß⸗Balowken), 
Kaczek im Amtsbezirke XXIV. (Brattian), 
Gay im Amtsbezirke XXX. (Lonforsz). 
Kon im Amtöbezirte XXXI. (Suchen), 

des Kreiſes Loebau (Regierungdbezirt Marienwerbder), 
b. der Amtsbezirke XXIX. (Auguftenhoff), XXX. (Bollescyn), 
XXI (Wlewst) XXX. (Guttomo) und? XXXVII. 
(Biber) des Kreiſes Strasburg (Regierungäbezir! Marien: 
iwerder), 

in der Provinz Weftpreußen; 
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D. für die mündlichen Verhandlungen der Schulvorftände der 
Gemeindevertretungen und Gemeindeverfammlungen der Ortſchaften 
Kaözezoref und Gumowo (im Amtöbezirfe Leibitih Nr. 6), Elgis⸗ 
zewo (im Amtöbezirfe Chelmonie Nr. 10), Borowna (im Amts 
bezirke Preußiſch-zauke Nr. 11), Plywaszewo (im Amtöbezirte Neu- 
Schönfee Nr. 12), Mlewo und Silberödorf (im Amtöbezirte Rich— 
nau Nr. 16), Biſchöflich-Papowo, Folgowo, Staw und Chrapib, 
(im Amtöbezirfe Paulshof Nr. 18), Papau (im Amtöbezirte Papau 
Nr. 20), Oftadzemo (im Amtsbezirke Lulkau Nr. 21), Bruchnowo 
und Grzywno (im Amtöbezirke Sternberg 22), Konczewig (im Amts⸗ 
bezirfe Kunzendorf Nr. 23), Lonczyn und Birglau (im Amtöbezirte 
Pırglau Nr. 25), Siemon (im Amtöbezirfe Tannhagen Nr. 26), 
Renczlau (im Amtöbezirke Renczkau Nr. 27), Koryt und Swiedczyn 
(im Amtöbezirke Rofenberg Nr. 28), des Kreifed Thorn, 

in der Provinz Weftpreußen; 

II. der Littauiſchen Sprade: 

E. für die mündlihen Verhandlungen der Schulvorftände, der 
Semeindevertretungen und Gemeinbeverlammlungen in dem Kreiſe 
Heydeklrug, mit Ausnahme der Amtöbezirte Karkeln, Spuden, Scha- 
Iuhnen und Ruß, 

in der Provinz Oſtpreußen; 

UI der Däniſchen Sprade: 
F. für die mündliden Verhandlungen der Kreidvertretung des 

Kreiied Hadersleben; 
G. für die mündlichen Verhandlungen und protofollariichen 

Aufzeichnungen der Hardeövertretungen der Kreife Sonberburg und 
Apenrade und der Hardesvogteibezirke Lügumflofter und Wisbye 
ded Kreifed Tondern; 

H. für die mündliden Berbandlungen und protofollariichen 
Aufzeihnungen der Schulvorftände, der Vertretungen und Verſamm⸗ 
lungen der Zandgemeinden und der fonftigen Mleineren Kommunal: 
verbände der Lanbdiftrifte der Kreife Haderdleben, Sonderburg, 
Apenrade, der Hardesvogteibezirke Lügumflofter und Wisbye mit 
Ausfchluß des Kirdyipieled Uberg im Kreiſe Tondern, 

in der Provinz Schleöwig-Holftein; 

IV. der Franzöfifhen Sprade: 

J. für die mündlihen Verhandlungen der Schulvorftände, der 
Gemeindevertretungen und Gemeindeverfammlungen in den Land- 
jemeinden der Bürgermeiftereien DBellevaur und Weismes, ſowie 
der Landgemeinden Faymonville und Sourbrodt der Bürgermeifteret 
Büttgenbad). 

in der Rheinprovinz ; 
als Geſchäftsſprache geftattet. 

22” 
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Urkundlih unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterfchrift und 
beigedrudten: Königlichen Inftegel. 

Gegeben Baden-Baden, den 12. Oktober 1881. 
(L. S.) Wilhelm. 

von Puttkamer. Friedberg. 

7) Vertreter des Vorſitzenden der Provinzial-Schul— 
kollegien im Geltungsbereiche des Drganijationd- 

geſetzes vom 26. Juli 1880. 
Vertreter des Vorſitzenden der Medizinal-Kollegien. 

Berlin, den 19. Januar 1882. 
Em. ıc. überſenden wir in der Anlage ganz ergebenſt Abſchrift 

des Allerhöchften Erlaffed vom 28. November v. 3., bezüglich der 
fünftigen Organilation der Provinzial» Schulfollegien in denjenigen 
Hrovinzen, in melden dad Geſetz vom 26. Zuli 1880, betreffend 
die Organifation der allgemeinen Landeöverwaltung (G. S. ©. 291), 
bereit eingeführt ift oder demnächſt eingeführt wird, jur gefälligen 
Kenntnisnahme und Nachachtung, ſowie zur Benachrichtigung der 
Fa Regierungd-Präfidenten und Provinzial» Schulfollegien. 
Wo für leptere befondere Dirigenten reſp. Direktoren beftellt End, 
behält e8 bei der biöherigen Organifation auch ferner fein Bewenden. 

Die Stellvertretung der Ober» Präfidenten im Borfige und in 
der Leitung der Geſchäfte der Provinzial» Medizinals Kollegien in 
Fällen der Abweſenheit oder fonftiger Behinderung iſt nach einem 
unterm 6. Dezember 1841 ergangenen Allerhöchſten Erlafje Dem jedes⸗ 
maligen Stellvertreter ded Ober: Präfidenten zu übertragen. Dies 
ift in denjenigen Provinzen, in weldyen das Organifationdgefeg vom 
26. Juli 1880 eingeführt ift oder fpäter zur Einführung gelangt, 
ber Ober-Präfidialrath, in den übrigen Provinzen der Regierungd- 
Bizes-Präfident. Wo bezüglih der Vertretung dee Dber-Präafidenten 
befondere Beitimmungen ergangen find, wie 3. B. beim Medizinal⸗ 
Kollegium der Provinz Brandenburg, iſt in Gemäßheit des $. 9 
de8 Organiſationsgeſetzes nach denfelben auch ferner zu verfahren. 

Der Minifter ded Innern. Der Finanz Minifter. 
von Puttlamer. Bitter. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
fämmtlidde Herren Oberpräfidenten. 

M. b. J. I. A. 10248. 
EM L 1m. 
M. d. g. I. U. II. 3128. M. 6947, 
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Auf den Bericht vom 25. November c. beftimme Ich für die- 
jenigen Provinzen, in welchen das Gejeh vom 26. Zuli 1880, be- 
treffend die Organifation der allgemeinen Kandeöverwaltung (G. ©. 
©. 291) bereitd eingeführt ift oder demnächſt eingeführt wird, daß 
bei den Provinzial-Schulfollegien, fofern für dielelben nicht befon- 
dere Dirigenten beftellt find oder künftig beftellt werden, die Prä- 
fdenten der am Orte befindlichen Regierungen die Vertretung des 
Votfitzenden in Behinderungsfällen zu übernehmen und die Gejchäfte 
Händiger Direktoren zu führen haben. Die Stellvertretung des 
Regierungs-Präfidenten in diefen Funktionen erfolgt der Regel nad) 
durh dad jedesmal anmefende dienftältefte Mitglied der Behörde. 
Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten ift befugt, in be- 
Ionderen Fällen eine andere Stellvertretung anzuordnen. 

Berlin, den 28. November 1881. 

(gez) Wilhelm. 
(995) von Puttlamer von Kameke. Maybad. Bitter. 
kucius. Friedberg. von Boetticher. von Goßler. 

An 
das Staats⸗ Miniſterium 

d, Zuſammenſetzung der Prüfungskommiſſionen für 
tie wiflenfhaftlide Staatsprüfung der Kandidaten 
des geiftlihen Amtes für das Fahr 1. April 1882/83. 

(Gentrbl. pro 1881 Seite 322 Nr. 58.) 

Berlin, den 13. März 1882. 
.Im Berfolg der Belanntmadung vom 9. Mär v. 3. wird 

bierdurdy zur Öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die Prüfungs- 
Kommiffionen für die wiſſenſchaftliche Staatsprüfung der Kandidaten 
des geiftlihen Amtes für dad Jahr 1. April 1882/83 wie folgt 

zuſammengeſetzt find: 

L Konmiſſtonen, welde die Stantspräfung in Verbindung mit 
ber theologifchen Prüfung abnehmen. 

1. in Halle a./S., Provinz Sachſen: 
Dr. Jacobi, Profeffor und Konfiftorialrath, zugleich Vorfipender 

der Kommilfton, 
Dr. Schlottmann, Profeffor, 
Dr. Beyſchlag, desgl. 

2. in Königsberg, Provinzen Oſt- und Weſtpreußen: 
Dr. Schrader, Geheimer Regierungs⸗Jund Provinzial⸗Schulrath, 

zugleich Vorſitzender der Kommiſſion, 
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Dr. Voigt, Profellor, 
Dr. Jacoby, deögl. 

3. in Berlin, Provinz Brandenburg: 
Dr. Domes, Dber » Konfiftorialrath, zugleich Vorfipender der 

mmilfion 
Dr. Sem fr 6,  Ronfiftoriatrath und Pe pr, 
Dr. Klein ert, deögl. 

4. in Stettin, Yrovins 5 ommern: 

Krummad be r, Konfiſtorialrath, zugleich Vorſitzender der Kom: 
ffio 

Wilhelmi, miſſiſtorialrath und Militär⸗Oberpfarrer, 
Brandt, Konſiftorialraih und Schloßprediger. 

5. in Poſen, Provinz Poſen: 

Dr. Geß, Öeneral-Superintendent, zugleich Vorfitender der Kom: 

Dr. Polten ingial-Schulrath, 
Reichard, Konfiftorial-Rath. 

6. in Breslau, Provinz Schleften: 
Dr, Erdmann, General-Superintendent, zugleich Vorfitzender ber 

Kommiffion, 
Dr. RBeingarten, Profeflor, 
Richter, onfiftorialrath und Milttär-Oberpfarrer. 

7. in Münfter, Provinz Weftfalen: 
Dr. Smenbd, Kon fitorialtath, zugleich Vorfigender der Kommiifion. 
Niemann, Konfiftort alrath, 
Dr. Lindner, Profeflor. 

8. in Koblenz, Rheinpropvinz: 

Korten, Konfiftorialrath und Militär-Oberpfarrer, zugleih Bor: 
figender der Kommiſſion, 

Dr. Zange, Ober Konfiftorialcath und Drofeflor, 
Bartelbe im ‚ Superintendent. 

9. in Hannover, Provinz Hannover: 
Dr. Thilo, Ober-Konfiftorialrath, zugleich Vorfigender der Kom- 

milfion, 
Dr. Bagenmann, Konfiftorialrath und aefellor, 
Dr. Wiedaſch, Profeffor und Gymnafial⸗Oirektor 

10. in Kel, Provinz Schleswig-Holftein: 
Dr. Shwa Hi Konfiſtorialrath, zugleich Vorfitzender der Kom 

miffion, 
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Dr. Lahmey er, Provinzial-Schulrath, 
Dr. Scheppig, ordentlidyer Lehrer an der Realſchule zu Kiel. 

11. in Marburg, Regierungd- Bezirk Kaffel: 
Dr. Lu cä, Profeſſor, zugleih Vorſitzender der Kommiſſion, 
Dr. Herrmann, Drote pr, 
Dr. Bergmann, desgl. 

12. in Herborn, Regierungd-Bezirt Wiesbaden: 
Ernft, Profeflor, zugleich Borfipender der Kommiſſion, 
Dr. Maurer, Srofefior, 
Dr. Spieß, Gymnaflial-Direktor in Dillenburg. 

I. Kommiffionen, welde die Staatsprüfung ohne Verbindung 
mit der theologifchen Prüfung abnehmen: 

1. in Emden, Provinz Hannover: 
Bartels, Konfiftorialrath, General-Superintendent in Auridy, zu» 

glei Borlipender der Kommiifion, 
Dr. Shwedendied, Symnafial-Direltor, 
van Senden, SeminarsDirektor. 

2. in Breslau, Provinz Shleſien: 

Dr. Reisader, Gymnafial» Direktor, zugleich Vorſitzender der 
Kommiffion, 

Dr, Wein hold, Profeſſor, 
Dr. Diithey, desgl. 

3. in Münſter, Provinz Weſtfalen: 

Dr. Schultz, Geheimer Regierungs⸗ und Provinzial⸗Schulrath, 
zugleich Vorſitzender der Kommiſſion, 

Dr. Niehued, Profeſſor, 
Dr. Stord, desgl. 

4. in Bonn, Rheinprovinz: 
Dr. Schäfer, Profeflor, zugleich Vorfipender der Kommiſſion, 
Dr. Bilmannd, Profeſſor, 
Dr. Neuhäuſer, desgl. 

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in den 
Öffentlihen Blättern der verſchiedenen Provinzen ſeitens der Vor⸗ 
fitenden der einzelnen Kommijfionen erfolgen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

Belanntmachung. 

G. I. 223. 
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9) Zuſammenſetzung der Bilfenfhaftliden Dräfunge- 
tommiffionen Par das Jahr 1. April 1882/83. 

(Eentrbl. pro 1881 Seite 324 Nr. 59.) 

Berlin, den 29. April 1882. 
Die Königlichen Wiſſenſchaftlichen Prüfunge-Rommilfionen find 

für das Jahr 1. April 1882 bis 31. März 1883 wie folgt zu- 
Tamm eie t: 

rüfungsfächer find in Parentheje angebeutet.) 

1. für die Provinzen Oft: und Weſt⸗ Preußen in Königsberg i./Pr. 
Ordentliche Mitglieder: 

Dr. $riedländer, Profeffor rofilhe — zugleich Di⸗ 

Sidviqh ai aflöe Pilot), = &udwid, . affiſche Philologie), 
s» Weber, . (Mathematit), ar) 
= Schade, . (Deutich), 
= Walter, . eanalaae und Pädagogik), 
- Drug, *  &eidihle), 
- Zöpprig, . — 
« Boigt, . evangel. Theologie Er pri), 
» Kißner, . Engtiid und Franzöfif 
« offen, . Chemie und — 

Außerordentliche Mitglieder: 

Dr. Dittrich Profeſſor in Braunsberg (katholiſche Theologie und 
Hebrätfd), ’ 

Caspary, Botanik), 
⸗Hertwig, a 
- Pape, Wbhyſil). 

2. für die Provinz Brandenburg in Berlin. 
Ordentliche Mitglieder: 

Dr. Klir, Provinzial» Scähul- und Geheimer Negierungs «Rath 
(Deutid), zugleih Direktor der Kommilfion, 

Vahlen Vrofeſſor aſſiſche Philologie), 
- Hü ner, (Haftiihe Philologie), 
. Saelnas, «  (Mathematif und Phyfif), 
» Scherer, . Deuiſch), 
Bee GGeſchichte und Geographie), 

.» Beizläder, . (oetiicte und Geographie), 
» Lic. ommasie, . (evangeliiche Theologie), 
* Bu upisa, . Vena, 
» Xobler, .  (Branzöfiih), 
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Zeller, Profeffor und Geheimer Regierungd-Rath 
(Philoſophiſche radentit) 

Paulſen, ⸗ pbilofonhie und Pädagogik). 

Außerordentlide Mitglieder: 

. Deterd, Profeſſor (Zoologie), 
Schwendener, ⸗ GBotanik), 
Dillmann, ⸗ (Hebräaiſch), 
Brückner, ⸗ (Polniſch), 
Rammelsberg, »s (Chemie und Mineralogie), 

3. für die Provinz Pommern in Greifswald. 

Drdentlide Mitglieder: 

. Shwanert, Profeſſor (Chemie und Mineralogie), zus 
leich Direktor der an non 

home, Mathematik und Phyſik), 
Kießli n 8. .  (Bafftide Duiotate), 
v. Bilamomwip, ⸗ (klafſiſche Philol ogie) 
Schuppe, ⸗yBhiloſophie und Paͤdagogik), 
m n an ⸗ — und Geographie), 
Zöd . evangel. Theologie u. Hebrätich), 
Reifferfäeit, ⸗ Deutiſch), 
Koſchwitz, ———na— 
Konrath, ⸗ ngliſch), 
Münter, ⸗ (Botantl), 
Gerftäder, ⸗ GZoologie). 

4. für die Provinzen Schleſien nnd Poſen in Breslan. 

Ordentliche Mitglieder: 
Sommerbrodt, ont u und Geheimer Regierungd- 

Rath, Direltor der Kommiſſion, 
s Metfferjcheid, Droref or eff he Philologie), event. Ver⸗ 

vw vw 8 w 

treter des Direktors der Kommiſſion, 
geh, ⸗ klaffiſche Philologie), 
riedlieb, kathol. Theologie und —2 — 

Schultz, evangel. eologie und Hebraiſch) 
Schröter, .« (Mathematik), 
Dilthey, . (Philofophie und Pädagogik), 
Weinhold, MOMeutſ 
Nieſe, ⸗caalte Geſchicht e), 
Dove, - (mittlere und neue Geſchichte), 
Partſch, ⸗ (Geographie), 

Gaspary, Gsranzöſiſch). 
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9) Zuſammenſetzung der Wiſſenſchaftlichen Prüfungs 
tommiffionen far da8 Sahr 1. April 1882/83. 

(Eentrbl. pro 1881 Seite 324 Nr. 59.) 

Berlin, den 29. April 1882. 
Die Königlichen Wiſſenſchaftlichen Prüfungs-Kommiſſionen find 

für das gabe 1. April 1882 bis 31. März 1883 mie folgt zu: 

FE Pefungtäger ind In Parntee np) 
1. für die Provinzen Oft: und Weſt-Preußen in Königsberg i. Pr 

Ordentliche Mitglieder: 
Dr. Sriebländer, Profeffor (klaſſiſche Pa zuglei Die 

veftor der Kommtifion, 
= Ludwid, . fische Philologie), 
» Weber, . —— 3 
e Schade, s (Deutid), 
=» Walter, . —— und Pädagogit), 
. IR 8, -Gseſchichte) 
— — 0, 

= Botgt, . evangel, ZI jeologie ab Hebräifd), 
» Kißner, *» (Engl und Franzöfiid), 
« offen, «(Chemie und Mineralogie). 

Außerordentliche Mitglieder: 
Dr. Dittrich Profeffor in Braundberg (Tatholifche Theologie und 

Hebrãiſch) 
Caopary, « (Botanik), 
« Hertwig, . a 
" Pape, WVhyſit). 

2. für die Provinz Brandenburg in Berlin. 

Drdentlide Mitglieder: 
Dr. Klir, Provinzial» Schul und Geheimer Regterungs Rath 

ati), zugleich Direktor der Kommi on, 
Drofeffor (Haffiihe Philologie), 

« Hübner, (Haltiihe Philologie), 
. Se, «  (Mathematit und Phyſil), 
. Sören «  (Deutid), 
. Bel . (Geicichte und Geographie), 
. Bei äder, . —— und Geogean ie), 
« Lie. ommapie, . (evangelifche Theologie), 
« Bu upipn, -  (Engliid), 
» Xobler, ⸗Granzoͤſiſch), 
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Dr. Zeller, Profeffor und Geheimer Regierungs⸗Rath 
(Philojophiiche Propädeutif), 

⸗Paulſen, > Philoſophie und Pädagogit). 

Außerordentlide Mitglieder: 
Dr. Peters, Profeſſor (Zoologie), 

s Schwendener, ⸗ (Botanif), 
: Dillmann, . (Hebräifd), 
:- Brüdner, ⸗ (Polniſch), 

” ” “ %“ 

[Te » Wu \ 
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Rammelöberg, . > (Shemie und Mineralogie), 

3. für die Provinz Pommern in Greifswald. 

Drdentlide Mitglieder: 

. Shwanert, Profeffor re und Mineralogie), zus 
Direktor der Kommilfion, 

Thom 6, ⸗ et und Phyſik), 
Kießling, :» (Haffiihe Philologie), 
v. Wilamowitz, ⸗ (laſffiſche Philologie), 
Schuppe, ⸗BNPhiloſophie und Paͤdagogik), 
lmann, ⸗ Geſchichte und Geographie), 

Zödler, ⸗ evangel. Theologie u. Hebraͤiſch), 
— oeutſch) 

witz, Kran), 
Konrath, ⸗ (Engliſch), 
Münter, GBotanik), 

: Gerftäder, s (Zoologie). 

Dr. 

4. für die Provinzen Schlefien nnd Pofen in Breslan. 

Ordentliche Mitglieder: 

Sommerbrobdt, eo Sonn und Geheimer Regierungs⸗ 
b, Direktor der Kommilfion, 

«= Reifferfcheid, Verteilen (elaffiice Philologie), event. Ver⸗ 

[1 [1 

treter des Direktors der Kommilfion, 
Hertz, ⸗ klaffiſche Philologie), 
Friedlieb, ⸗ kathol. Theologie und Hebräiſch), 
Schultz, ⸗ (evangel. Theologie und Hebraiſch), 
Schröter, 2WMMathematik), 
Dilthey, ⸗ Peugeyhie und Pädagogik), 
Weinhold, ⸗ 
Nieſe, ⸗ le Geſchichte), 
Dove, ⸗ (mittlere und neue Geſchichte), 
Partſch, « (Geographie), 
Gaspary, ⸗Granzoöſiſch). 
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Außerordentlihe Mitglieder: 

ohn, 
lee 
Mever, 
Kölbing, 
Nehring, 

. E A n —F ider, Profeſſor en. j 
Botanit) 

Polniſch). 
5. für die Provinz Sachſen in Halle. 

Drdentlide Mitglieder: 
Drofeffor und Geheimer Sreglerunge Ar . Kramer, 

Zader, 
Dümmler, 

Schlottmann, 
Oberbeck, 
Kraus, 
Greenacher, 
v. Fritſch, 

Pädagogik), zugle 
ommiſſion, 

(llaffiſche Philologie), 
(klaſſiſche Philologie), 
(Mathematit), 
—— 
er te), 

Geſchichie und Geographie), 
Geographie), 
Chemie), 
Engliid), 
—— 
—— Theologie und Hebräild), 

yfit) 
(Botanik), 
(Zoologie), 
(Mineralogie), 

6. für die Provinz Schleswigcholftein zu Kiel. 
Drdentlide Mitglieder: 

Förſter, 
Erdmann, 
Pfeiffer, 
Pochhammer, 
Kloſtermann, 

Karften 
—A 

.Lahmeyer, Provinzial Schu rath (Pädagogik), zugleich Direl⸗ 
tor der Kommiſſio 

Brofejor Cohen Pille), 

in, 
evangel. Theologie und Hebräild), 
mittlere und neue Geſchichte), 
alte Gelöit te), 
Geographie 
Phyſik und Mineralo ie), 
(Em iſch und Sranzöflich nis) 

ch Direktor da - 
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Außerordentlide Mitglieder: 

8. Möbius, Profeſſor nr) 
Ladenburg, ⸗ 
Th. Möbius, ⸗ tie, 
Engler, .« (Botanik). 

7. für die Provinz Hannover in Göttingen. 

Drdentlide Mitglieder: 
. Bolquardien, Profeflor (alte ber Komtatlor zugleih Direktor 

on, 
Sauppe, ⸗ und Geheimer Regierungs » Rath 

(Maffiihe Philologie), 
Diltbey, ⸗ (klaffiſche Philologie), 

-Banmann, ⸗ pueophi und % dago ogik), 
Pauli, mittlere und neue — *2* — 
W. Müller, .«  (Deutid), 
Bollmöller, EEngliſch und Franzöofiſch), 
Wieſinger, und Konfiftorial- Rath (evangelifche 

—*5 und Hebraiſch), 
> hering, :»  (Mathematil 
Riede, * (9 yfih), 
übner, « (Chemie), 
. Wagner, =» (Geographie), 

v. Kön F n, ⸗ (Mineralogie), 
Ehler ⸗ Zoologie), 

u 

Graf Solms⸗ Laubach, —*28 (Botanik). 

8. für die Provinz Weflfalen in Mänfter. 

Drdentlihe Mitglieder: 
. Schuld, Geheimer Regierun 8- und Provin 7* ⸗Schulrath 

aͤdago zugleich Direktor der 
Kom miſſio 

Storck, Profeſſor Deut), event, Vertreter des Direk⸗ 
tors der Kommiifion, 

Langen, ⸗ (klaffiſche eh 
Stahl, ⸗ CR. Ihe 9 nie 
Bachmann, ⸗ Mathema 
Lindner, ⸗ —5 — *. Geographie), 
Biſping, ⸗ atholiſche Theologie und Hebräifh), 
Spider, ⸗ (Philoſophie), 
Karſch, und Medizinal⸗Rath (Zoologie und 

Botanik), 
itt 
— A und granzöfiſch. 
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12) Ausfhluß der Bewährung eines Gnadenmonated 
von Witwen- und Waifenpenfionen. 

Berlin, den 28. Februar 1882. 
Auf den Bericht vom 30. Sanuar d. 3., betreffend die Gewäh- 

rung eined Gnadenmonates an die Hinterbliebenen der Gymnaſiallehrer⸗ 
Witwe N. in N., ermwidere id der Königlichen Regierung, daß dab 
in dem Berichte angezogene Geſetz vom 27. März 1872, betreffend 
die Penfionirung der unmittelbaren Staatöbeamten fowie der Yehrer 
und Beamten an den höheren Unterrichtöanftalten, eine Beftim: 
mung über die Gewährung der Witwenpenfion über den Zod ber 
Empfängerin hinaus nicht enthält, auch fonftige allgemeine Beftim- 
mungen, weldye die Gewährung des fogenannten Gnadenmonates von 
Witwen⸗ und Waiſenpenſionen ermöglichen würden, nit vorhanden 
find, und daher eine Penfionsrate für einen Monat an den Kauf 
mann N. in N. nicht gezahlt werden kann. 

Der Minifter der geiftlichen sc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

G. II. 351, 
— — — 

13) Bezugsquelle für Druckexemplare des Regn- 
latives über die Dieniwohnungen der Staatb- 

eamten. 
(Centrbl. pro 1881 Seite 121 Nr. 4.) 

Berlin, den 18. März 1882. 
Das Königlihe Provinzialſchulkollegium made ich unter Be 

zugnabme auf die Verfügung vom 24. November 1880. Gr. III 8236 
behufs weiterer Peranlafung darauf aufmerfjam, daß dad Regulativ 
über die Dienftwohnungen der Staatsbeamten vom 26. Zulı 1880 
nebft dem mit der vorgedadhten Verfügung im Wefentlihen über 
einftimmenden uafübrungeerlaffe des Herrn Finanz: Minifters vom 
27. Oktober dedf. 3. in der biefigen Verlagsbuchhandlung von 3. 
Buttentag (D. Collin) Wilhelmftrage Nr. 100, erſchienen und 
direft oder im buchhändleriihen Wege zu beziehen ift. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im QAuftrage: Barkhaufen, 

An 
fänmtlihe Köonigl. Provinzial-Schuflollegien, Konfiflorien, 

Univerfltäte-Kuratorien, ac. 

G. 111. 5510. 
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14) Erzwingung des Zeugniffes in Disziplinar-» 
Unterfudungen. 

In einer Diäziplinar-Unterfuhung verweigerte ein Zeuge fein 
Zeugnis unter der Angabe, dab er fi nicht für verpflichtet eradhte, 
in einer Dißziplinar-Unterfuhung Zeugnid abzulegen. Die Er— 
jwingung des Zeugniſſes wurde von dem betreffenden Amtögeridhte 
mit dem Bemerfen abgelehnt, daB es für unzuläffig erachtet werde, 
im vorliegenden Kalle die in der deutihen Strafprozeßordnung bes 
züglich Civilprozeßordnung zur Erzwingung des Zeugniſſes vor⸗ 
—— Maßregeln anzuwenden. Auf erhobene Beſchwerde 
wurde jedoch von dem Civilſenate des zuſtändigen Oberlandesgerichtes 
die Weigerung des Amtsgerichtes als unbegründet erachtet und daB» 
telbe auf Grund ded 8. 87 des Ausführungdgefeged vom 24. April 
1878 und 8. 160 des deutſchen Gerichtöverfaffungsgefehed an» 
gewiefen, dem Erſuchen ded Unterfuhungstommiljard ftattzugeben, 
indem angenommen wurde, daB die Vorſchriften in 88. 7 und 312 
der Krimtnal-Drdnung vom 11. Dezember 1805 auf den vorliegen- 
den Fall Anwendung finden, welche dad vormalige Ober - Tribunal 
h Endet Prartd auch in Disziplinarfachen Mir anwendbar ers 
lärt bat. 

15) Bauunternebmungen, welde von der Alademie 
des Bauweſens zu beurtbeilen find. 

Berlin, den 13. September 1881. 
Nah einer zwilhen dem Herrn Minifter der öffentlichen 

Arbeiten und den betheiligten übrigen Herren Reſſortchefs getroffe- 
nen Bereinbarung, follen Mr die Folge die Projekte der in der An- 
lage bezeichneten Bauunternehmungen theils unabhängig von der 
Koftenhöbe, theild dann, wenn die Koften den Betrag von 750,000 ME. 
überfteigen, der Beurtheilung der Akademie ded Bauweſens unters 
worfen werben, aber auch Projekte anderer, ald der in diefer Nach⸗ 
weiſung aufgeführten Bauunternehmungen ebenfalld der Beurthei⸗ 
lung der Akademie unterbreitet werden dürfen, wenn die Super» 
ve 1ond » Snftanz hierauf einen bejonderen Werth legen zu müſſen 
glaubt. 

Nahweifung 
derjenigen wichtigen öffentlihen Bauunternehbmungen, welche von der 
Aademie des Bauweſens nah Nr. 2 des Allerhöcften Erlaffes vom 
1. Mai 1880 (Gef. Samml. 1880 ©. 261. 2) zu beurtheilen find. 

IL. Banunternehmungen, welche der Akademie unbedingt und in 
jedem Halle vorzulegen find. 



332 

A. Aus dem Gebiete des Hochbaues. 
1) Die Gebäude des Reichötages und der beiden Häuſer des 

Landtages, die Dienftgebäude der Minifterien und der oberften 
Reichsbehörden, des Generalftabes der Armee und daB Ingenieur: 
Dienftgebäude. 

2) nie für mehr als 1500 gleichzeitige Kirchgänger beftinmten 
rchen. 

3) Die Muſeen und Galerien aller Art, die Landesbibltothelen, 
die Theater, (foweit die Koſten des Baues der lehteren ganz 
oder theilweiſe der Staatskaſſe zur Laft fallen). 

4) Die Kollegienhäufer der Untverfitäten und techniſchen Hoch— 
ihulen, die Kriegs-Akademie, die Artillerie- und Ingenieur: 
ſchule, die Haupt Kadetten-Anftalt, fowie das meditziniſch⸗ 
hirurgifhe Artedrih- Wilhelm» Inftitut, die Kunft-, Berg. 
Forſt⸗, und landwirtbichaftlihen Akademien. 

5) Die Projekte zu wefentlihen Umänderungen an den vorftehend 
aufgeführten und ſolchen Gebäuden, welche einen biftorijchen 
oder Kunftwerth haben. 

6) Die Projekte zur Anlage von öffentlichen Plägen und Dent- 
mälern. 
B. Aus dem Gebiete des Ingenieur: und Maſchinen— 

weſens. 
1) Die Herſtellung oder Erweiterung von Waſſerwegen für See⸗ 

tif. die Anlegung von Seehäfen, Schiffsbauwerften und 
8 ocks. 

2) Die ſyſtematiſche Regulirung und Schiffbarmachung von Strömen. 
3) Die Anlegung neuer und die in größerem Umfange vorzuneh: 

mende Berbefferung beftebender Schifffahrtöfanäle. 

II. Bauunternehmungen, welde der Akademie nur dann vor 
zulegen find, wenn die Koften für die Hauptanlage mit Ausichluß 
der Grunderwerbstoften über den Betrag von 750,000 Mark bin: 
auögehen. 

A. Aus dem Gebiete des Hochbaues. | 
1) Die Dienftgebäude der Gentral- und ProvinzialsBerwaltungen. 

der General- Kommandod und anderer Milttärdhargen, der 
Archiv» und der Steuer-Berwaltung, joweit diefelben nicht unter 
Die Klaffe I fallen. 

2) Die Dienftgebäude der Gerichtöbehörden und Generallommil: 
flonen. 

3) Die Dermaltungegebäube für die Ober- Poft- Direktionen und 
die Reichsdruckerei, ſowie die Betriebögebäude für große Poſt⸗ 

" und Zelegraphenämter. 
4) Die Eifenbahn-Direltiond- und Verwaltungsgebände, ſowie bie 

Empfangögebäude auf größeren Bahnhöfen. 
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5) Die Imftitutsgebäude der Univerfitäten und Hochſchulen, die 
militärifden Lehr. und Bildungs-Inftitute, ſoweit fie nicht zu 
den ad I 4 genannten gehören, die Sternwarten. 

6) Die Gymnafien, Realihulen und Schullebrerfeminare, die ge- 
werblidhen, kunſtgewerblichen und Navigationdihulen. 

7) Die Wohlthätigkeits- Blinden-, Zaubftummen-, Befferungs- 
und Straf-Anftalten, Krantenhäufer, Deffentlihe Brunnen- und 
Badeanftalten. 
B. Aus dem Gebiete des Ingenieur: und Maſchinenweſens. 

1) Lenchtthürme, Nebel» und andere Signale für die Seeſchifffahrt, 
Molenbauten, Strandbefeftigungen, Dampfbagger für Seehäfen. 

2) Meliorationen von Brüdern, Trockenlegung von Mooren und 
Binnenfeen, Eindeihung größerer Polder. 

3) Brüden über Seearme oder größere Ströme, Scleufen- und 
Wehr-Anlagen, Alußhäfen, Aquadulte, Biadulte, Thaliperren, 
Baflerverforgung und Kanalifirung von Städten. 

4) Wichtigere Bahnhof» Projekte, namentlich folche, weldye auf den 
Bebauungöplan größerer Städte von Einfluß find. 

16) Bermittelung der Seehbandlung bei An- und Ber- 
täufen von &ffelten für Rechnung des Staates, ſeiner 

Kafſen und Inftitute. 
(cfr. Eentrbl. pro 1879 Geite 508.) 

Berlin, den 5. April 1882. 
‚ _Iabem id) den ſämmtlichen Behörden meines Reſſorts beifolgend 
in Abichrift einen feitens des Herrn Finanz Dinifterd am 12. %es 
kinar d. J. an die ihm untergeordneten Behörden gerichteten Erlaß, 
betreffend den An- und Verlauf von Effekten für den Staat, deſſen 
Kafſen und Inftitute durch Bermittelung der Seehandlungs-Sozietät 
bierfelbft, überjende, veranlafjfe ich Diefelben, bei vorlommenden Ge⸗ 
legenheiten innerhalb Ihres Geſchäftskreiſes, inſoweit An⸗ und Ber- 
fünfe von Effekten für Rechnung des Staated, feiner Kafjen und 
teiner Snftitute bei Ihnen vorlommen, Sid dabei ebenfalld der 
Vermittelung der Seehandlung ıu bedienen. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
ö Vertretung: Lucanus. 

\immtfiche Behörben bes biesjeitigen Reſſorts. 

G. uI. 540. 
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"Berlin, den 12. Februar 1882. 

Die Wahrnehmung, daß von den Staatöbehörden nur jelten 
Aufträge zu Ans und VBerfäufen von Effekten für den Staat, deiſen 
Kaffen und Snftitute an die Seehandlung gelangten, hat bereits 
meinem Herrn Amtövorgänger Beranlaffung gegeben, die Beltim: 
mungen unter Nr. IV 4. der Allerhöchſten Kabinetdordre vem 
17. Zanuar 1820 (Gef. Samml. S. 25), nad mweldyen jene Be: 
ſchäfte durch die General-Direltion der Seehandlungs-Sozietät auf 
Requiſition der betreffenden Behörden gegen Erſtattung der üblichen 
Roften beforgt werden follen, der Königlichen Regierung mittels ber 
Verfügung vom 24. Mai 1855 in Crinnerung zu bringen. Rat 
einer Mittheilung der &General-Direltion der Serhandlungs- Sozietät 
ift indeflen noch jest die Zahl der Behörden und Einzelbeamten, 
welche bei den für Rechnung des Staated und von Inftituten ftatt: 
findenden An» und Berkäufen von Effekten fih der Bermittelung 
der Seehundlung bedienen, nur eine verhältnismäßig geringe, un 
es find namentlid von den Regierungs⸗ bezw. Bezirkd-Haupt-Kaflen 
nur in vereinzelten Fällen der Seehandlung einſchlägige Aufträge 
zugegangen. In Folge deffen und da der Öegenitand aud von der 
Köntglihen Ober-Rechnungskammer bet Revilion der Geſchäftsbücher 
der Seehandlung in Anregung gebradht worden ift, fehe ih mid 
veranlaßt, die obigen Vorfchriften hierdurch von Neuem zur Be: 
folgung in Grinnerung zu bringen. Ic bemerfe dabei, dab 
die Seneraldireftion der Sechandlunge-Sopietät den Proviftondiah 
für Cffeften-An- und Verkäufe Behörden, Beamten, Inftituten «. 
gegenüber künftig von Y/, Prozent auf '/, Prozent ermäßigt br 
und dab dabei nady wie vor in den Källen, wo durdy ihre Bermit: 
telung Effekten verkauft und für den Erlös andere Effekten angefauft 
werden, die Provifion nicht vom Berlaufd- und Anlauföbetrage, 
fondern nur von dem größeren diefer beiden Beträge alfo nur 
einmal, jedoch mindeftend mit 50 Markpfennigen in Redynung ge 
ftellt wird. | 

Außerdem bietet die Mermittelung der Seehandlung bei den in 
Rede ftebenden Geſchäften mancherlei Vortheile, welche auf anderem 
Wege nicht in gleihem Make geboten werden. Während bei den 
durh Banquiers vermittelten An» und Berkäufen von Effekten 
grundfäglih meift Y,"/,, vom An= bezw. Berkaufs - Kourömertbe 
an Kourtage beredhnet werden, berechnet die Seehandlung dieſe 
Gebühr nur dann, wenn dieſelbe von ihr felbft den Malern bat 
gezahlt werden müffen. Die Kourtage fommt alfo nidyt in Anſaß, 
wenn die Seehandlung die —* ohne Vermittelung eines 
Maklers hat ausführen können, und dies wird, da es fich bei den 
für Rechnung der Staatsbehörden auszuführenden Geſchäften haupt 
fächlich um Staatspapiere, Pfand» und Rentenbriefe handelt, nicht 
ſelten der Fall ſein. Ferner kann eine Erſparung an Portokoſten 
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erzielt werden, wenn fidh die Behörden ber General⸗Staatskaſſe und 
bed Girokonto's der Seehandlung bei der Reichsbank zum Zwecke 
ber portofreien Webermittelung baarer Gelder und Effekten bedienten 
und wie auch biöher bei vorliegendem Einverftändniffe der Bethei- 
ligten bereit8 üblid in getrennten Paketen, Obligationen ıc. für fich 
und die dazu gehörigen Koupond für ſich, mit verſchiedenen Poft- 
jügen unter Deklaration eines geringeren Werthes oder der Dekla⸗ 
ration eined folhen und der Berfiherung ded Mehrwerthes bei 
einer foliden Verſicherungs-Geſellſchaft verjendet werden. 

Die Königlihe Regierung wolle daher dafür Sorge tragen, 
daß die oben gedachten Beftimmungen fortan in Ihrem Berwaltungd- 
bereiche in den dazu geeigneten Fällen überall und ausnahmslos 
Beachtung finden. 

An 
fämmtliche Königl. Regierungen, mit Ausſchluß der 

Regierungen zu Wiesbaden, Kaflel und Schleswig. 

Abichrift erhält die König. Regierung ıc. zur Kenntnidnahme 
und Nachachtung reip. gleihmäßigen weiteren Beranlaffung. 

Der Zinanz-Minifter. 
Bitter. 

An 
Ne Königl. Regierungen zu Wiesbaden, Kaffel und 
Schleswig, die Königi. Yinanz- Tireltion zu Han⸗ 
nover u ſ. w. 

17) Berrehnung der bei fidfalifhen Bauten ıc. auf: 
fommenden Kounventionalftrafen. 

Berlin, den 10. Mai 1881. 
Auf Anregung der Königlihen Ober - Rechnungs » Kammer hat 

das Königliche Staatd-Dtinifterium fich bereit erflärt, die bei fiö- 
kaliſchen Bauten :c. auflommenden Konventionalftrafen nicht mehr 
bei den Baufonds verrechnen, jondern ausnahmslos den Einnahmen 
des Staated zuführen, im Bereihe der Bau-Berwaltung alfo unter 
Kapitel 28 Titel 5 vereinnahmen zu laffen. Dad Verfahren megen 
Srmäßigung oder Niederſchlagung bereitd feftgejegter Konventional⸗ 
trafen bleibt unverändert, doch ift bei derartigen Anträgen anzu« 
geben, ob eingezogene Strafen inzwiſchen ſchon definitiv und eventl. 
wann verrechnet worden find, da in diefem Falle die Erftattung be- 
ionder8 zu veranlaffen ift, während anderenfalld die Abiepung des 
betreffenden Betrageö von der Einnahme erfolgt. 

23° 
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Ew. Hochwohlgeboren ſetze ih zur gefälligen Nachachtung bier- 
von ergebenft in Kenntnis. 

Der Minifter der öffentlichen Arbeiten. 
Maybad. 

An 
die Herren Oberpräfldenten zu N. ꝛc. und abſchriftlich 

an mehrere Herren Regierungs-Präfidenten und Kö⸗ 
nigl. Regierungen. 

II, 6896. I. 451. I. a. (b.) 1683. 

18) Berrehnung der durch Amtsfußdpenfionen und Die: 
ziplinarunterfudgungen I Staatdfaffe entftehenden 

often. 

Berlin, den 8. April 188. 
Dad Königlihe Staats. Miniftertum hat auf Anregung te 

Königlichen Ober⸗Rechnungs⸗Kammer beichloffen, daß bei Verred— 
nung der dur Amtöjuöpenfionen und Diöziplinarunterfuchungen 
der — entſtehenden Koſten für die Folge dergeftalt zu ver: 
abren tft, da 
er die Koften, welche durch die Stellvertretung eines fuspendir: 

ten Beamten und durch die Unterfuchung entfteben, ſteit 
— auf die betreffenden Ctatöfonds definitio zu überne: 
men find; 

2) der innebehaltene Theil des Dienfteintommens aber bis x 
Beendigung ded gegen ben Beamten eingeleiteten Verfahren 
in Reft zu halten und dann je nad) dem Ausfalle desjelben 
jun Befriedigung entweder des Beamten oder der Staals⸗ 
affe, hinſichtlich der Tepteren in der Art zu verwenden if, 
daß der der Staatskaſſe zulommende Betrag, fofern nicht aus 
befonderen Gründen, 3. B. wegen einer Feftnefe ten Geld— 
ftrafe, eine befondere Bereinnahmung geboten eeilheiut, ale 
erfpart bei der Reftausgabe in Abgang geteilt wird. 

Die Behörden meines Refforts werden zur Nachricht und Nad- 
achtung hiervon in Kenntnis gefeht. 

Der Mintiter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

An 
ſämmtliche nachgeordneten Behörden des diesſeitigen Reſſorts. 

G. II. 1089. U. I. u. II. M. 1925. 
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19) Berrenung der nit verwendeten Mittel bei den 
Banfonds der Seminare, tehnifhen Hochſchulen u. |. w. 

Berlin, den 11. Sanuar 1882. 
Im Einverftändniffe mit dem Herrn Finanzminifter und der 

Königliyen Ober⸗Rechnungs⸗Kammer veranlaffe ich das Königliche 
Provinzial Schulfollegium anzuordnen, daß vom laufenden Redy- 
nnngdjahre ab in den Final⸗Abſchlüſſen und Rechnungen der Schul⸗ 
lehrer⸗ und Lehrerinnen - Seminare, Titel 6, fowie der ftaatliden 
Präparanden » Anftalten, Titel 13, die nicht verwendeten Mittel der 
etatömäßigen Bau= Fonds nicht mehr in Reſt, fondern in Abgang 
geftellt werden, wenn und joweit fie nicht etwa zur Deckung fälliger, 
aber noch nicht abgehobener Zahlungen erforderlich find. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Königl. Brovinzial-Schuflollegien. 

G. II. 3666. U. 1. 

In gleihem Sinne ift bezüglid der technifhen Hochſchulen 
umd einiger anderen Anftalten eod. dat. verfügt worden. 

20) Uebereintunft mit der Schweiz wegen Schutzes 
der Rechte an litterarifhen Erzeugniſſen ıc. 

(Centebl. pro 1869 Seite 579 unb 588.) 

Berlin, den 23. November 1881. 
In Artikel 15 der unterm 13. Mai 1869 diesſeits mit der 

Schweiz abgeichloffenen, durdy die protofollariihe Verabredung zwi» 
ihen beiden Ländern vom 23. Mai d. J. (Reichs⸗Geſ. BI. ©. 171) 
in Kraft erhaltenen Uebereinkunft wegen gegenfeitigen Schutzes ber 
Rechte au litterariichen Erzeugniffen und Werken der Kunft ift be» 
ſtimmt, daß die im Artilel 6 jener Uebereinkunft vorgefehene Ein- 
ttagung Derjenigen in Deutſchland veröffentlichten Werke, deren Ber: 
iafer ir das Recht auf die Ueberjegung vorbehalten wollen, bei 
tem eidgenöffiihen Departement des Innern in Bern zu 
erfolgen babe. 

Einer hierher gelangten amtlihen Mittheilung zufolge find durch 
Bundesbeſchluß, betreffend die Organijation und den Geſchäftsgang 
des Schweizeriihen Bundedrathes, die Geſchäfte, welche fidh auf den 
Shup des litterariichen Eigenthumes beziehen, dem Departement 
des Innern abgenommen und dem Handeld-Departement 
übertragen worden, und demnad Anmeldungen für Einregiftrirung 
er litterarifhen Werten nunmehr an leptgedachtes Departement zu 
richten. 
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Im Anſchluſſe an den diesjeitigen Erlak vom 19. Auguft 1869 
— U, 23556 — veranlafle ih die Königliche Regierung ıc., dielet 
durch das Amtöblatt zur öffentlihen Kenntnis zu bringen und die 
Drtspotizeibehörden hiernach mit etwa erforderlichen bejonderen Rei: 
jungen zu verfeben. 

An 
fämmtliche Königl. Regierungen und an bie Königl. 

Landdroſteien in der Provinz Hannover. 

Abichrift erhält das Königliche Polizei» Prafidium zur gleich 
mäßigen Nachachtung. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
das Konigl. Polizei Präſidium bier. 

V. IV, 2558. 

21) Lutherſammlung zu Wittenberg. 

Zu Wittenberg bat fih eine Anzahl hiſtoriſch denkwürdiger 
Gegenitände aus der Reformationgzeit erhalten, weldye theild im 
Belipe des Königlihen Prediger» Seminars dafelbft befindlich fint, 
theild der Stadt oder dem Kirchenärar angehören und bisher dem 
größeren Publikum entweder überhaupt nicht oder doch nur jhme 
zugänglich waren. 

Ein im Sabre 1877 zufammengetretened Komite machte es Mt 
deöhalb zur Aufgabe, eine geordnete und überfichtlihe Gelammtar' 
ftellung der in Wittenberg vorhandenen Schaͤtze ir bewirfen, un 
außerdem die noch fonft zerftrenten Crinnerungdzeihen zu famme. 
Zu lepterem Zwecke richtete dad Komite in einem öffentlichen Aufruje 
an alle Diejenigen, in deren Befige ſich dentwürdige Gegenftäntt 
aus der Neformationszeit befinden, die Bitte, ſolche geſchenk⸗ oder 
kaufweiſe an die Sammlung zu überlaffen oder dody die Aufftellung 
in derfelben unter Vorbehalt des Eigenthumsrechtes zu geftatten. 

Diefer Aufruf fand in weiteren Kreifen Beachtung. Insbeſon⸗ 
dere. wendeten auch der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten 
und der Evangeliihe Obers Kirchenratb dem Plane ihre fördernde 
Theilnahme zu. Zur Aufftellung der Sammlung wurde das Luther 
haus zu Wittenberg auserſehen, welches ftant8feitig in einer der hifte- 
riichen Reminiscenz entipredgenden würdigen Weiſe reftaurirt worden 
iſt. Den Kern der Sammlung werden die dem Prediger-Seminar 
bereit8 gehörenden Gegenftände, insbeſondere die Auguftinfice Eamm: 
Iung bilden, über melde in dem Gentraiblatte für die Unterriät® 
Verwaltung pro 1860 Seite 400 einige Nachrichten gegeben find. 
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Bezüglid der Verwaltung der Sammlung haben der Minifter und 
der Evangeliſche Ober-Kirchenrath beftimmt, daß diejelbe einem Ku- 
ratorium übertragen werde, welded aus je einem Deputirten des 
Minifterd und ded Evangelifchen Ober-Kirchenrathes, and dem Regie: 
rungd- Präfidenten zu Merjeburg, dem Bürgermeifter zu Wittenberg, 
den Direktoren des dortigen Prediger-Seminard und aus zwei Mit- 
gliedern des in Wittenberg für die Lutherfammlung zujammengetre- 
tenen Komite’8 beitehben jol. Nach der demgemäh erfolgten Kon- 
ftituirung des Kuratoriumß ift von demfelben die folgende Geſchäfts⸗ 
ordnung erlaffen worden: 

Geihaftsordnung für dad Kuratorium und den Konjer- 
vator der Lutherſammlung zu Wittenberg. 

I. Das Kuratorium befteht nady der unter dem 27. Dezember 
1880 getroffenen Beftimmung des Herrn Minifterd für die geift- 
lihen, Unterrichtd- und Medizinal-Angelegenheiten und des evange- 
liſchen Ober-Kirchenrathes aus neun Mitgliedern, nämlich: 

1) aus einem von dem genannten Herrn Miniſter zu ernennenden 
Mitgliede, 

2) aus einem von dem Evangeliſchem Ober⸗-Kirchenrathe zu 
ernennenden Mitgliede, 

3) aus dem jeweiligen Regierungs-Präſidenten zu Merſeburg, 
4) aus dem jeweiligen Bürgermeiſter der Stadt Wittenberg, 
5) 6) 7) aus den Direktoren des Prediger-Seminars zu Wit- 

tenberg, 
8) 9) aus zwei Mitgliedern, weldye von dem zur Errichtung einer 

„Neformationdhalle im Lutherhauſe“ zufammengetretenen 
Komite zu defigniren find. 

Die Mitglieder des Ruratori müflen der evangeliihen Kon⸗ 
telfion angehören, anderenfalls bat für den Negierungs-Präfidenten 
der Minifter der geiftlichen, Unterrichts: und Medizinal- Angelegen- 
beiten, für den Bürgermeifter der Stadt Wittenberg der Magiltrat 
ein dem betreffenden Kollegium angeböriged Mitglied evangelifcher 
Konfeffion zu ernennen. 

Il. Der Borfigende umd der Schriftführer werden von dem 
Kuratorium auf fünf Jahre aus feinen Mitgliedern erwählt. . 
_. Der Borfigende kann fi im alle feiner Verhinderung einen 
Stellvertreter auß der Zahl der in Wittenberg wohnenden Mitglieder, 
wie auch im Falle der Verhinderung des Schriftführer8 einen Stell» 
vertreter desſelben jubftituiren. 

Der Konfervator wird vom Herrn Minifter der geiftlichen, 
Unterrichts. und Medizinal» Angelegenheiten und dem evangelifchen 
Ober⸗Kirchenrathe gemeinfam aus der Zahl der Direktoren des Pre- 
ger-Seminard ernannt. 
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III. Das Kuratorium hält der Regel nach alljährlich im erften 
Duartale eine Situng, um den Etat für das nächfte Geſchäftsjahr 
feftzuftellen und den Bericht des Konſervators entgegenzunehmen ; 
außerdem, fo oft der Vorfigende die Einberufung für nöthig hält, 
welcher auch die regelmäßigen Jahres-Verſammlungen anberanmt 
und unter Mittheilung der widhtigeren Gegenftände der Tagedorbnung 
zu den Sitzungen einladet. 

&8 bleibt dem Borfigenden überlaffen, in geeigneten Yällen 
per Girkular abftimmen zu lafjen. 

Bei mündliher Berathung iſt das Kuratorium beichlußfähig, 
wenn auf eine acht Tage vorher ergangene Einladung fünf Mitglie: 
der anweſend find. 

Sn allen Abftimmungen enticheidet die abjolute Majorität, bei 
Stimmengleihheit die Stimme des Vorſitzenden. 

IV, In dringenden Fällen, namentlid wenn es fih um Be 
Ihlußnahme über Anfchaffungen handelt, treten die in Wittenberg 
wohnhaften Mitglieder zu einer vom Konfervator zu berufenden 
Konferenz ufammen, von deren Cinladung dem Borfigenden dei 
Kuratorii Nachricht zu geben fit. 

V. Der Konfervator vertritt das Kuratorium nad außen, be 
wirkt die Korreöfpondenz, führt die Kaffe und legt Rechnung. Er 
ift befugt, innerhalb der Grenzen ded Etats felbititändig Ausgaben 
anzuordnen. Doch darf der Betrag einer einzelnen Ausgabe zum 
Zwede ber Anſchaffung von Gegenftänden, die der Sammlung ein- 
verletbt werden fjollen, die Summe von 60 Mark nicht überfteigen. 
Zu Ausgaben von Beträgen bis zu 150 Mark tft die Zuftimmunz 
der Wittenberger Mitglieder (ad IV), bei Ausgaben von höherem 
Betrage die Zuftimmung des Kuratorit erforderlich. 

I. Der Konfervator nimmt den mit dem Herumführen von 
Fremden in der Sammlung zu beauftragenden Unterbeamten auf 
14 tägige Kündigung an, fobald der jepige Schloßküſter nicht mehr 
im Amte ift. 

Der Konjervator verwahrt die Schlüffel zu den Schränfen, in 
denen Mappen mit Kupferftichen, alte Drude, Münzen u. |. w. 
aufbewahrt werden. 

Es ift ihm anheimgegeben, legitimirten Fremden, weldye die 
Benupung der Sammlung au wiffenichaftlichen Zwecken wünſchen, 
die Schränke öffnen, und die Mappen u. |. w. vorlegen zu laflen. 
In folhem alle hat er jaber einem Mitgliede de8 Seminars die 
Auffiht anzuvertrauen, falls er diefelbe nicht jelbft führen kann. 

Zum —* von Studien können einzelne Mappen an legiti⸗ 
mirte Gelehrte zur Benupung auf einem im Lolale einzuräumenden 
—— — unter Abftandnahme von ſpezieller Aufſicht vorgelegt 
werden. Der Betreffende hat dann eine Quittung, welche den Inhalt 
der Mappe ıc. genau bezeichnet, außzuftellen und vor Verlaſſen des 
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eofalee das Dargeliehene gegen Rückempfang der Quittung zurück⸗ 
ugeben. 

zug Ausleihen von Sammlungs⸗Gegenſtänden iſt nur mit Geneh- 
migung des Minifterd und ded Evangeliſchen Ober - Kirchen - Rathes 
geltattet. 
"Y. Der Konfervator wird einen Katalog der Zuther-Sammlung 
und die Inventarien der unter Vorbehalt des Sigenthumes von Kor: 
porationen und Privaten bergegebenen Gegenftände fertigen außer- 
dem ein Verzeichnis folder in der Sammlung befindlihen Dupli- 
fate oder Dbjelte geringen Werthes, weldye er zur Veräußerung 
geeignet hält. 

Der Minifter wie der Evangeliſche Dber » Kirchen Rath haben 
fih die Genehmigung zu Veräußerungen vorbehalten. 

VIII. Anträge auf Geldbewilligungen aus den Mitteln des 
Staates oder der Univerfitätd- Verwaltung find vom Kuratorio zu 
prüfen und an die GentralsInftanzen einzureichen. 

IX. Ueber die Sigungen des Kuratorti und der Lokale Konferenz 
(ad AV) wird ein kurzes Protokoll aufgenommen, welches die Namen 
der Anwefenden, die gelitellten Anträge und gefaßten Bejchlüffe ent- 
balten muß, ohne auf die Diskuſſion einzugeben. 

2) Statut der König Wilhelm: Stiftung für erwach— 
jene Beamtentödter”). 

Es ift ein glüdlicher Gedanke gewefen, eine Stiftung zur Un» 
terftügung unverheiratheter und unverforgter Töchter verftorbener 
Staatöbeamten ind Leben zu rufen; Dir gereicht ed zur lebhaften 
Freude, daß Meinen aus Anlaß Meiner goldenen Hochzeit geäußerten 
Intentionen auch in diefer Richtung Folge gegeben worden iſt, und 
mit Wohlgefallen erfenne Sch die eifrigen Bemühungen des Komités 
an, welche ein für den Beginn des Unternehmens immerhin erheb- 
liches Refultat in verhältnismäßig Turzer Zeit erzielt haben. Un⸗ 
beihadet der im geordneten Wege zu beantragenden ftaatlichen Ge⸗ 
nebmigung der Stiftung will Ich der Bitte des Komitds in dem 
Geſuche vom 22. d. M. gern willfahren: Unter Annahme ded Pro- 
tektorates über die Stiftung genehmige Ich, daß diefelbe den Namen 
‚König Bilhelm-Stiflun für erwadfene Beamten: 
töchter“ führe, mit dem Bunlde, daß die Mittel der Stiftung 

*) Das Kuratorium, deffen Mitglieder durch bie Allerhöchſte 
Ordre vom 31. Dftober 1881 für die nächſten fünf Sahre ernannt 
worden find, hat am 28. November 1881 die Verwaltung der Stif- 
tung übernommen. 
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fräftig wachien mögen, um den Kreis ihrer fegendreihen Wirfiam- 
feit thunlichit bald zu erweitern. Zur Bethätigung Meines Intereſſes 
an der gedeiblihen Körderung der Stiftungsziwede will Ich dem 
Komite zur Abrundung ded vorhandenen Grundfapitaled ein Gna— 
dengeichent von 7000 Mark gewähren, weldes Ich dem Aufrufe 
entiprehend an die Hauptlaffe der Seehandlung abführen laſſe. 

Berlin, den 28. März 1881. 

ge. Wilhelm. 
An 

das Komite zur Brünbung der König Wilhelm- 
Stiftung fir erwachſene Beamtentöchter 

nn 

Auf den Bericht vom 18. Oftober d. 3. will Ich die „König 
Wilhelm » Stiftung für erwachſene Beamtentöchter“ hiermit landes— 
herrlich genehmigen und derfelben auf Grund des zurüdfolgenden 
Statuted vom 22. März; d. 3. die Rechte einer juriftiichen Perjon 
mit der Maßgabe verleihen, daß an Stelle ded im $. 17 gedachten 
Termines der 1. November cr. tritt. 

Zugleich ernenne Ich zu Mitgliedern des Stiftungdfuratoriumd 
für Die nächſten fünf Sabre: 

1) den Präfidenten der Seehandlung Rötger als Vorfipenden, 
2) den Geheimen Hofratb Mießner als Stellvertreter des 

Vorſitzenden, 
3) den Landgerichtspräſidenten Bardeleben. 
Berlin, den 31. Oktober 1881. 

gez. Wilhelm. 
ggez. von Puttkamer. Bitter. Friedberg. 
An 

die Miniſter des Innern, der Finanzen und der Juſtiz. 

Mit einem Kapital von 160457. 40 M., welches in Folge eines 
im April 1880 erlaſſenen öffentlichen Aufrufes unter den Civilbe⸗ 
amten des preußiſchen Staates geſammelt worden iſt, wird zu Gunften 
erwachſener Beamtentoͤchter eine milde Stiftung begründet, deren 
Verwaltung nah Maßgabe des nachſtehenden Statuted erfolgt: 

Drotektorat. Name Sig. 

8. 1. 

Die Stiftung fteht unter dem Proteltorate Seiner Majeftät 
des Kaiſers und Königs und führt den Namen: König Wilhelm: 
Stiftung für erwachſene Beamtentöhter. Sie hat ihren 
Sig in Berlin. 
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Zwed. 

8. 2. 

Zwed der Stiftung ift, den im $. 3 näher bezeichneten erwach⸗ 
jenen Beamtentöchtern zur Förderung ihres wirthſchaftlichen Wohles, 
ſowie zu ihrer Ausbildung Unterftützungen zu gewähren. 

$. 3, 

Die Wohlthaten diefer Stiftung find beftimmt für die nad 
dem Tode ihred Vaters unverbeirathet und unverjorgt zurüdgeblies 
benen Zöchter derjenigen preußifchen unmittelbaren Staatöbeamten, 
weldye im Bereiche der Sivilverwaltung eine höhere oder Subaltern- 
ftelle befleidet haben. Den unmittelbaren Staatöbeamten werden 
gleichgeadhtet die Lehrer und Beamten der Univerfitäten jowie der- 
jenigen Unterrichts- und fonftigen Anftalten, bet weldyen die Ge- 
währung der erforderlihen Unterhaltungdzufhüffe ausfchlieglih dem 
Staate obliegt. 

An Beamtentödhter, meldye dad 17. Lebensjahr noch nicht voll- 
endet haben, und an foldhe, welde ihren Wohnfitz außerhalb des 
Deutihen Reiches haben, werden Unterftügungen in der Regel nicht 
gezahlt. 

Stiftungsvermögen. 

8. 4. 

Das Btiftungevermögen wird aud dem im ingange bezeich- 
neten Kapitale gebildet. Demjelben treten hinzu: 

1) 10 Prozent der jährli auffommenden Zinfen, und zwar 
fo lange, bis dad Gtiftungdvermögen die Sunme von 
500 000 Mark erreicht bat; 

2) Zumendungen und Geſchenke, melde der Stiftung gemacht 
werden, fotern von den Gebern nicht ausdrüdlidy eine andere 
Verwendung angeordnet ift; 

3) fortlaufende jährliche Beiträge; 
4) Stiftungdeinfünfte, weldye dem Stiftungdvermögen außer 

dem sub 1 aufgeführten Zinjenantheile überwiejen werden 
($. 9 Abi. 1); 

5) für den Fall wiederholter Geldjammlungen, der Crtrag 
berfelben. F | 

Das Stiftungsvermögen ift in Werthpapieren oder Hypotheken 
unter Beobachtung der Borfchriften des $. 39 der Vormundſchafts⸗ 
Ordnung vom 5. Juli 1875 zindbar zu belegen. 

8. 6. 

Das Stiftungdvermögen darf zur Erreihung der Stiftungs- 
jwede in feinem Kapitalbeftande nicht angegriffen werben. 
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Zinfen. 

8.7. 
Zur Verwendung für die Zmede der Stiftung find Die J 

fammten Zinſen des Stiftungsvermoͤgens mit der im $. 4 Wr. 
feftgefepten Maßgabe beftimmt. 

Oberaufſicht. 

S. 8. 
Die ftaatlihe Oberauffidht über die Stiftung wird von dem 

Minifter des Innern geführt. 

Berwaltung. 
Die Derwaltung der Stiftung erfolgt unentgeltlih durch ein 

Kuratorium von drei in oder bei Berlin wohnhaften Mitgliedern, 
von denen das erfte ald Vorſitzender, das zweite als deſſen Stell: 
vertreter fungirt. Diefelben werden aus der Zahl der aftiven oder 
penfionirten Eivilftaatsbeamten auf den Vorſchlag des Minifterd des 
Innern von dem SProteltor der Stiftung, Seiner Majeftät dem 
Katfer und Könige, jededmal auf die Dauer von fünf Kabren er⸗ 
nannt. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf dieſes Zeitraumes aus, 
ſo geſchieht die Ernennung des Nachfolgers auf die noch übrige 
Dauer der fünfjährigen Periode durch den Minifter des Innern. 
Bis zu diefer Ernennung wird die Verwaltung der Stiftung von 
den beiden anderen verbliebenen Mitgliedern allein geführt. 

Das Kuratorium bat, geeignetenfald mit Eubftitutiondbefugniß, 
bie Stiftung nach außen bin in allen Angelegenheiten, einfchließlich 
derjenigen IR vertreten, in welchen nad) den Geſetzen Bevollmächtigte 
einer Spezialvollmacht bedürfen. Dasſelbe führt feine Legitimation 
durch ein vom Minifter des Innern zu ertheilendes Atteft. 

Zur Ausftellung von Urkunden, durch welde die Stiftung 
vermögendrechtlidy verpflichtet werben fol, iſt die Unterfchrift ven 
wei Mitgliedern des Kuratoriums erforderlih. Sonftige Schrift: 
üde werden vom Borfigenden allein oder deſſen Stellvertreter voll: 

zogen. 

Kuratorium. 

8.9. 
Ueber allgemeine Anordnungen im Intereffe der Stiftung bat 

da8 Kuratorium nah Stimmenmehrheit zu beichliehen. Ins 
befondere hat dasſelbe über die zindbare Delegum des Stiftungd- 
vermögen jowie darüber zu enticheiden, ob und nisfeweit Stiftungs⸗ 
einfüntte welche im Laufe des Jahres nicht zur Verwendung gelangt 
find, als ſolche auf das nädfte Jahr übertragen, ober dem St. 
tungövermögen überwiefen werden follen. Zur Verſtärkung deö 
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Stiftungsvermögend Tann dad Kuratorium mit Zuftimmung der 
betreffenden Refjortchef8 die Geldfammlungen unter den betbeiligten 
Staatöbeamten von Zeit zu Zeit wiederholen. 

Borfipender. 

Der Borfipende bat die allgemeine Aufficht über die Stiftung 
zu führen, die Verwaltung des Stiftungdvermögend und die be- 
ſtimmungsmäßige Verwendung der Stiftungseinfüntte zu überwachen, 
ſowie für die Erledigung der Unterftätzungsgeſuche und aller fonft 
eingehenden Schreiben zu forgen. 

Kalfe und Büreau. 

Die der Stiftung gehörigen Effelten und geldwerthben Doku: 
mente ſowie die nicht zur Zeiftung der laufenden Ausgaben erfor- 
derlihen Baarbeträge werden bei der Königlihen Haupt-Seehands 
lungd= Kaffe’ niedergelegt. Für die laufenden Einnahmen und Aus: 
gaben wird eine befondere Kaffe gebildet, deren Verwalter das 
Kuratorium beftellt. 

Zur Fertigung der Erpeditiond-, Regiſtratur- und Kanzlei- 
arbeiten können die nöthigen Kräfte gegen Vergütung angenommen 
werden. 

Provinzial-Kommilfionen. 

8. 10. 

‚ . Um die Intereffen der hinterbliebenen Töchter von Beamten 
in den Provinzen zu wahren, wird in jeder Provinz als Beirath des 
Kuratoriums eine Provinziale Kommiffion eingelegt, beftehend 
aus drei Stantdbeamten, von denen jedenfalld einer dem Juſtizreſſort 
und einer dem Subalternfahe angehören muß. Das Amt ift ein 
Ehrenamt. Die Mitglieder werden, nachdem fie fih zur Annahme 
deöfelben bereit erflärt haben, jedesmal auf die Dauer von fünf 
Sahren von dem Oberpräfidenten der betreffenden Provinz ernannt 
und demnädft dem Kuratorium namhaft gemacht. Für Berlin wirb 
eine befondere Kommiſſion beitellt. 

Der Oberpräfident ift befugt, die Kommilfion im Kalle des 
—S durch eine entſprechende Anzahl von Mitgliedern zu 
verftärken. 

Die Provinzial-Kommiſſionen bilden die Organe des Kura- 
toriums. Site haben die ihnen vom Kurotorium zu diefem Zwecke 
überwiefenen Unterftüpungdgejuhe in Bezug auf Dürftigkeit und 
Würdigkeit der Bittfteller zu prüfen, über das Ergebnid zu berichten 
und über die Höhe der zu gerwähtenben Beihülfen Vorfchläge zu 
machen; auch koͤnnen fie jelbftändig Anträge auf Unterftüpung ftellen. 
Den Kommilfionen liegt es ferner ob, dad allgemeine Intereſſe für 
die Stiftung in der Provinz wach zu halten und zu beleben, ſowie 



346 

überhaupt die Intereſſen der Stiftung und deren Gedeihen nad 
Möglichkeit zu fördern. Zu diefem Bebufe find ihnen vom Kura- 
torium von Zeit zu Zeit geeignete Mittheilungen über den Stand 
und die Wirkſamkeit der Stiftung zu machen. 

NRevifiond-Kommiffion. 

8. 11. 

Für die jährliche Rechnungsabnahme wird eine Revifions- 
Kom miſſion aus drei im Staatödienfte ftehbenden und verfchiedenen 
Reffortd der Sivilverwaltung angebörigen Mitgliedern gebildet. Un- 
ter denfelben muß fi wenigftend ein in Rechnungsſachen erfahrener 
Subalternbeamter befinden. Die Rommilfion wird vom Minifter 
des Innern jedesmal auf die Dauer von fünf Jahren ernannt. 

Bewilligung von Unterftüßungen. 

SG. 12. 
Die Bewilligung der Unterftügungen, ſowohl was die Auswahl 

der Empfängerinnen ald was die Ehe der Beträge anlangt, erfolgt 
auf den Vorſchlag ded Borfigenden durch dad Kuratorium, weldes 
bei Meinungsverfchiedenheiten nad Stimmenmehrheit beichließt In 
dringenden Källen kann der Borfigende felbftändig einmalige Unter: 
ftügungen bi8 zur Höhe von 100 Mark gewähren, hat aber alsdann 
dem Kuratorium davon Mittheilung zu machen. 

Berleibung von Stipendien. 

8. 13. 
In beionderd dazu geeigneten Fällen können Beamtentödhter, 

wenn fie würdig und befähigt find, aus den Stiftungseinfünften zu 
ihrer Ausbildung und Vorbereitung für einen künftigen Erwerbe⸗ 
zweig auf wiſſenſchaftlichen, techniſchen oder artiftifchen Lebranftalten 
durch Stipendien unterftügt werden. Solde Stipendien find jedoch 
im Allgemeinen nur auf Die Dauer von zwei Fahren, und nur auß 
nahmömeife auf die Dauer von höchſtens drei Jahren zu verleihen. 
Auch zur Aufnahme von Beamtentöchtern in Kranken» und Alter 
verforgungs-Anftalten können Beihülfen bewilligt werden. 

Rechnungslegung und Beridhterftattung. 

8. 14. 
Ueber die nermalkung des Stihungeuermögene und die Der 

wendung der Stiftungseinfünfte wird alljährlich am Schluſſe dei 
Etatsjahres Rechnung gelegt. Die Entlaftung wird nad erfolgter 
Reviflon der Rechnung durch die Reviftons-Rommilfton vom Minifter 
des Innern ertheilt. Ueber die Wirkſamkeit der Stiftung ift Seiner 
Majeftät dem Kalfer und Könige als Protektor in augemeſſenen 
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Zeiträumen vom Kuratorium Bericht zu erftatten. Abichrift dieſes 
Berichtes erhalten die Provinzial: Kommiffionen. 

Koften. 

§. 15. 

Porto, Schreibgebühren und fonftige unvermeidlidhe Ausgaben 
find aus den Stiftungseinfünften zu beftreiten. 

Statutänderungen. 

S. 16. 
Aenderungen ded Statuted werden von dem Kuratorium unter 

Genehmigung des Minifterd ded Innern befchloffen. Aenderungen, 
welche den Sig, den Zwed und die äußere Vertretung der Stiftung 
betreffen, bedürfen der Iandeöherrlihen Genehmigung. 

8. 17. 

Die Stiftung tritt mit dem 1. November 1881 ins Leben. 
Berlin, den 22. März 1881. 

— — — —— 

23) Landesherrlicher Kommiſſarius bei der Litthau— 
iſchen Friedensgeſellſchaft. 

(Centrbl. pro 1879 Seite 690 Nr. 183.) 

Seine Majeftät der Kaifer und König haben dur Allerhöchfte 
Drdre vom 5. Dambr. 1881 den Herrn Minifter der geiſtlichen ıc. 
Angelegenheiten zu ermächtigen gerubt, den Herrn Regierungsprä- 
prafidenten Steinmann zu Gumbinnen zum landeöherrlihen Kom⸗ 
miffariud für die Litthauiſche Sriedenögeteliaft zu ernennen. — 
Tiefe Ernennung {ft durch Verfügung vom 22. Dymbr. 1881 erfolgt. 

1. Univerfitäten, technifche Doch: 
fchulen, ze. 

24) Beftätigung der Proreltor- bzw. Reftorwahlen an 
den Univerfitäten zu Königsberg und Greifswald. 

(Centrbl. pro 1881 Seite 141 und Seite 312.) 

Der Herr Miniſter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten bat bes 
ſtätigt, durch Verfügung 
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1. vom 3. Februar d. J. die Wahl des ordentlihen Profeflors 
Dr. Bauer zum Prorektor der Univerfität zu Königöberg für 
das Studienjahr von Oftern 1882 bis dahin 1883, 

2. vom 5. April d. 3. die Wahl des ordentlihen Profeflors 
Dr. Behrend zum Rektor der Univerfität zu Greifswald für 
dad Jahr vom 15. Mat 1882 bis dahin 18832. | 

— mu dd sun — —— — 

25) Reglement des hiſtoriſchen Seminars an der König: 
lihen Univerfität zu Marburg. 

8. 1. 
Das biftoriihe Seminar I den Zwed, Studierenden der 

Marburger Univerfität zur methodiichen Behandlung der Geſchichte 
Anleitung zu geben. 

Es zerfällt in zwei Abtheilungen, die eine für alte, die andere 
für mittlere und neuere Gefchichte, und die leßtere wieder in zwei 
Unterabtheilungen, von denen die erfte für Geübtere, die zweite, 
das Profeminar, für Anfänger beftimmt tft. 

8. 2. | 
An der Spipe des Seminars ftehen drei von dem Minifter 

der geiftlihen 2c. Angelegenheiten ernannte Direktoren, von melden 
der eine die Abtheilung fir alte Gefhichte, die beiden anderen in 
jäbrligem Mechiel die beiden Abtheilungen für moderne Geſchichte 
eiten. 

8. 3. 
Studierende, welche Mitglied einer der Seminarabtheilungen 

zu werden wünſchen, haben fidy im Beginne jedes Studienſemeſtert 
bei dem Direltor der bezüglichen Abtheilung perfönli zu melden. 
Der Direktor darf den Eintritt nur bei genügender Vorbildung 
geftatten. 

In der Abtheilung für moderne Geſchichte müfjen Studierende, 
welche biöher an feminariftiichen Uebungen noch nicht theilgenommnen 
haben, zunächſt in das Profeminar eintreten und fünnen erft, wenn 
deſſen Dirigent ihre Leiftungen und Kenntniffe für genügend erflärt 
bat, in die höhere Unterabtheilung aufgenommen werben. 

Honorar ift für die Theilnahme an dem Seminar nidt zu 
entrichten. 

8. 4 
Zür Die Uebungen jeder Seminarabtheilung find wöchentlid 

mindeftend zwei Stunden zu verwenden. Es find denfelben Ge 
ſchichtsquellen vornehmlih des Alterthumes und Mittelalterd zu 
Grunde zu legen. 
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§. 5. 

Die Direktoren der altgefhichtlichen Abtheilung und der oberen 
Abtheilung für mittlere und neuere Geſchichte find beredtigt, von 
deren Mitgliedern die Einreichung jchriftlicher Arbeiten über The- 
mata zu fordern, welde nah Ruͤckſprache mit den Direktoren zu 
wählen find. | 

Die eingelieferten Arbeiten find in den Mebungsftunden zu 
beſprechen. 

Auch im Proſeminar können ſchriftliche Arbeiten der Mitglieder, 
welche freiwillig eingereicht werden, zum Gegenſtande der Beſprechung 
gemacht werden. 

8. 6. 

Mitglieder, welche ihren Verpflichtungen als folde nicht nach⸗ 
fommen, oder durch ihr Verhalten fi als ftörend für die Zmede 
ded Seminard erweilen, können von dem Direktor der betreffenden 
Abtheilung von der ferneren Mitgliedihaft ausgefchloffen werden. 
Ihre Wiederaufnahme in irgend eine Abtheilung kann nur durd 
gemeinſamen Beſchluß der drei Direktoren erfolgen. 

8. 7. . 

Bon der Seminardotation fteht ein beftimmter Betrag für jedes: 
Semefter dem Direktor der Abtheilung für alte Geſchichte und ebenfo 
dem Direktor der erften Unterabtheilung für moderne Geſchichte 
jur Verfügung zur Ertheilung von Prämien an Mitglieder für 
Auszeichnung bei den Seminararbeiten. Aud dem Prämienfonds 
der erften Unterabtbeilung für moderne Geſchichte kann durch ge= 
meinjamen Beſchluß der Direktoren diefer Unterabtheilung und des 
Profeminard ausnahmsweiſe auch einem Mitgliede des lebteren 
eine Prämie für eine befonderd gute fchriftliche Arbeit ertheilt werden. 

Veberfchüffe der beiden Prämtenfonds können nah dem Er: 
mefjen des betreffenden Abtheilungddireftord zu Prämien in den 
folgenden Semeftern oder zur Berftärfung des Bibliothekfonds ver- 
wendet werden ($. 8). 

8. 8. 

Der zu Prämien nicht beftimmte und bezw. nicht verwendete 
Theil des für die Abtheilung für mittlere und neuere Geſchichte 
außgemorfenen Jahresbetrages ift zur Unterhaltung und Vermehrung 
ihrer Bibliothek beftimmt, deren Verwaltung dem Dirigenten der 
oberen Abtheilung obliegt. 

Die Bibliothek der altgefhichtlichen Abtheilung ift mit der des 
philologiſchen Seminars vereinigt. j 
‚Bei der Vermehrung der Icheren aud Mitteln der altgeſchicht⸗ 
lihen Abtheilung hat deren Direktor die entſcheidende Stimme. 

1882. 24 
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8.9. 

Die Direktoren haben am Schluffe jeded Sommerfemefterd mir 
durch Vermittelung des Senates und des Univerfitätökuratoriums 
über die ZIhätigkeit ded Seminars und die Verwendung der Semi: 
nardotation Bericht zu erftatten. 

Berlin, den 3. Februar 188%, 

Der Minifter der geiftlidhen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

ad U. I. 5017. 

26) Reglement für das pbilologifhe Seminar und das 
Proſeminar an der Königlichen Univerfität zu Kiel, 

1. 
Das philologiſche Seminar und dad Profeminar ftehen unter 

der gemeinfamen Direktion dreier von dem Minifter der Unterrichtd: 
Angelegenheiten beauftragter Profefforen der Haffiihen Philologie. 

Bon den drei Direktoren leiten in regelmäßigem jährlidem 
Wechſel jedesmal zwei Me Mebungen ded Seminars, einer die des 
Profeminard. 

Den Borfig und die allgemeine Gefhäftdleitung führt bis auf 
Weitered der gegenwärtig ältefte, fpäter immer jedody derjenige 
Direktor, weldyer die Diöputationen zu leiten hat ($. 11). 

8. 2. 

Die Zahl der Mitglieder des Profeminard ift unbeichränft, Lie 
Zahl der Mitglieder des Seminars dagegen auf höchſtens ſechszehn 
feſtgeſetzt. 

8. 3. 
Unfleigige oder unmwürdige Mitglieder können durch Beſchluß 

der Direktion audgefchloffen werden. Die Ausſchließung zieht für 
Mitglieder, denen ein Seminar» Stipendium verliehen Ih, zugleich 
den Verluſt dieſes Stipendiums nach ſich. 

8. 4. 
Die Studierenden der klaſſiſchen Philologie, welche in das Pre: 

jeminar als Mitglieder aufgenommen zu werden wünſchen, haben 
fih bei dem jeweiligen Direktor deöjelben zu melden. 

8. 5. 
_ Die Mebungen des Profeminard finden in möchentlid zwei 
Stunden ftatt und beftehen In der Interpretation eines fiaffiiden 
Scriftftellers und nady Ermeſſen des Direktors In Disputirübungen 
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in lateiniſcher Sprache. Auch die Interpretation ift thunlichft zur 
Uebung der Mitglieder im Lateinſprechen zu benupen. 

8. 6, 
Für die Interpretation ift der Regel nad) femeftermeife zwiſchen 

griehifchen und lateiniſchen Schriftftelern zu wechſeln. 

8. 7. 
Die Aufnahme von Studierenden in dad Seminar, erfolgt nad) 

Maßgabe der freigemordenen Stellen. 
Die Direktion bat durch einen Anfchlag am fchwarzen Brette 

zur Ichriftlichen Anmeldung aufzufordern und dabet zugleich den Tag 
zu beftimmen, bis zu welchem diefelbe erfolgen muß. 

8. 8, 
Die Aufnahme wird in der Regel nur Studierenden gewährt, 

welche entweder mindeitend ein Semelter dem Profeminar ald Mit: 
glied angehört oder bereit mehrere Semefter auf einer anderen 
Univerfität ftudiert haben. 

8. 9. 
Die Studierenden haben mit ihrer Anmeldung zugleich eine jelbft- 

verfaßte lateinifche Arbeit über eine felbftgemählte philologiſche Auf: 
gabe einzureichen, nach deren Prüfung die Direktion über die Auf» 
nahme enticheidet. 

Studierende, welche früher bereit? Mitglieder des Seminars 
gewejen find, und inzwiſchen eine andere Univerfität befucht haben, 
fönnen auf bloße Meldung wieder aufgenommen werden. 

8. 10. 
Die Aufnahme erfolgt auf die Dauer ded weiteren Studiums 

an der Univerfität zu Kiel; jedoch erliſcht die Mitgliedichaft ſpä⸗ 
teftend mit dem zehnten philologiſchen Studienfemefter überhaupt. 

$. 11. 
Zu den Üebungen ded Seminars find wöchentlich 4 Stunden 

beftimmt, von welden eine Stunde auf Diöputationen, drei auf 
Interpretation und zwar femefterweile abwechjelnd eine und zwei 
auf lateinifche bezw. griechiſche Schriftfteller zu verwenden find. 

Derjenige Direktor, welder die einftündige Interpretationd-Ues 
bung leitet, ift zugleich Leiter der Diöputationen. Es bleibt feinem 
Srmefjen überlaffen, in welcher Weife die Arbeiten auf die zwei 
Stunden zu vertheilen find.” 

Die Sprache in den Hebungen ift regelmäßig die lateiniiche. 
Die Zulaffung von Nihtmitgliedern zu diefen Uebungen als bloße 

Zuhörer fteht in dem Ermeſſen der Direktoren. 

24* 
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8. 12. 
Jedes Mitglied des Seminard liefert in jedem Semefter eine 

wiſſenſchaftliche Arbeit in Inteiniiher Sprade bei dem Direktor ein, 

weldyer die Diöputation zu leiten hat. Diejer übergtebt die Arbeit 
einem anderen Mitgltede zur Beurtheilung und veranlaßt fodann 

darüber eine Diöputatton. 

8. 13. 

Mit der Mitgliedfchaft ift für eine beftimmte Anzahl der Mit- 
glieder zugleih der Genuß des philologiſchen Stipendiumd ver 
bunden. 

Die Verleihung des Stipendiums erfolgt nad Würdigkeit durch 
Beſchluß der Direktion. 

$. 14. 
Dad Stipendium wird auf zwei Sahre verliehen. 
Ausnahmsweiſe kann ed nach Beſchluß der Direktion noch auf 

ein drittes Jahr verliehen werden. 
Falls ein Stipendium frei wird, find bei der Verleihung die 

jenigen Mitglieder ded Seminard, welche ſich biöher nidyt im Ge⸗ 
nufle deöfelben befunden haben, zunächſt zu berückſichtigen. 

Stipendiaten, welde vor Ablauf der zwei Tahre, für welde 
das Stipendium ihnen verliehen war, die Kieler Univerfität verlaflen 
haben, find, wenn fie nad ihrer Rückkehr wieder in das Seminar 
eintreten, in Beziehung auf die an den zwei Jahren fehlende Zeit 
in erfter Linie zu berüdlichtigen. 

8. 15. 
Für die Mebungen im Seminar und Profeminar, fowie für die 

Borlefungen der Profefjoren der Maffiihen Philologie mit Einſchluß 
der Ardänlogie ift das Auditorium Nr. 48 beitimmt. Mit Ausnahme 
der bierfür refernirten Stunden bleibt das Auditorium, ſofern nicht 
der Mangel an anderen geigneten Auditorien eine Ausnahme nöthig 
madht, dem Berfehre der Direktoren mit den Mitgliedern ded Seminare 
und des Projeminars, ſowie den wiflenichaftlichen Arbeiten der Mit: 
glieder, namentlid ihrer Vorbereitung für ihre philologiſchen Snter: 
pretationen und Diöputationen vorbehalten. Auch können die Mit: 
glieder mit Genehmigung der Direktoren die Berfammlungen und 
ln langen ihrer wiffenfhaftlichen Bereine in dem Auditorium 
alten, 

8. 16. 

Mit dem Seminar und dem Profeminar ift eine Handbiblio⸗ 
thef verbunden, für deren Vermehrung ein Theil des Seminarfondd 
beitimmt ift. 

Die Anfhaffung von Büchern erfolgt nach gemeinfanem Be: 
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Ihluffe der Direktoren. Die Ausführung der Beſchlüſſe liegt dem 
vorfipenden Direktor ob. 

Den Mitgliedern ded Seminars und ded Profeminars fteht es 
frei, die Bibliothet in dem Auditorium 48 zu benupen. Sofern 
dies nicht ausreicht, Tönnen auch Bücher aut höchſtens 4 Wochen 
an Mitglieder verliehen werden; der Entleiher hat über jedes Buch 
einen Empfangsſchein mit genauer Bezeichnung des Buches und 
Angabe der ihm geſetzten Leihfrift auszuftellen, 

Für die Aufrehthaltung der Drdnung in der Bibliothek, jowie 
für die Beforgung des Ausleihe-Geſchäftes wird von der Direktion 
eined derjenigen Mitglieder ded Seminars, welde im Benni): ded 
Stipendiumd ($. 13) fi befinden, beftellt. Daßjelbe ift der Diret- 
tion verantwortlid. Für den Behinderungsfall ernennt die Direktion 
einen Stellvertreter. Die Kontrole über feine Gefhäftsführung übt 
der vorfipende Direktor, welcher namentlih auch am Schluſſe jedes 
eneherh die Drdnung und Vollſtändigkeit der Bibliothek zu prü⸗ 
en bat. 

Berlin, den 15. Februar 1882. 

Der Minifter der geiftligen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

ad U. I. 5189. 

27) Reglement für dad Seminar und dad Profeminar 
für Haffifhe Philologie an der Königlihen Univerfität 

zu Göttingen. 

8.1. 

Das Seminar und dad mit ihm verbundene Profeminar für 
klaſſiſche Philologie haben den Zwed, ftrebjamen Studierenden diejeß 
Faches anregende Gelegenheit und methodifche Anleitung zu tieferem 
Studium und zu frudtbarer jelbftändiger Arbeit auf dem Gebiete 
der klaffiſchen Philologie unter gebührender Berüdfihtigung bes 
Bedürfniſſes der höheren Lehranftalten zu geben. 

$. 2. 

Dad Seminar nebit dem Proſeminar fteht unter der gemein- 
iamen Direltion dreier von dem Minifter der Unterrichtdangelegen- 
heiten beauftragten Lehrer der Univerfität. 

Bon den drei Direktoren leiten in regelmäßigem jährlichem 
Wechſel jedesmal zwei die Uebungen des Seminars, einer die des 
Projeminard, und zwar unabhängig von einander nad den Vor⸗ 
ſchriften dieſes Reglements. 

Im Uebrigen werden die Angelegenheiten des Seminars und 
des Profeminard von den drei Virektoren kollegialiſch erledigt; 
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Vorfig und allgemeine Geſchäftsführung wechſeln unter ihnen jährlich 
nach der Neibenfolge bed Dienftalters ald Mitglied der Direktion. 

S. 3. 
Für dad Profeminar tft die Zahl der Mitglieder unbejchränft. 

Für dad Seminar dagegen beträgt fie regelmäßig zmölf, darf jedoch 
ausnahmsweiſe auf ſechszehn erhöht werden. 

Studierende, welche nicht Mitglieder ded Seminard find, dürfen 
den Hebungen ald Zuhörer nad) Maßgabe der für öffentlidye Bor: 
lefungen beftehenden Borfchriften beimohnen. 

8. 4. 
Die Mitglieder find. zu regelmäßigem Beſuche der Uebungs⸗ 

ftunden, zu reger Theilnahme an den Uebungen und zu fleißiger 
und gründlicher eigener Arbeit verpflichtet. 

Unfäbige, unfleißige oder unmürdige Mitglieder können durch 
Beſchluß der Direktion ausgefchloffen werben. 

8. 5. 
Studierende, welde in dad Profeminar ald Mitglieder aufge 

nommen zu werden wünſchen, haben fidy bei dem jemeiligen Direltor 
ded Profeminard zu melden, welder unter Berüdfichtigung der 
nachzuweiſenden Borbildung über die Aufnahme enticheidet. 

$. 6. 

Die Uebungen des Profeminard finden in wöchentlich zwei 
Stunden ftatt und beſtehen zunächſt in der Interpretation eines 
Haffiihen Schriftftellerd, welche thunlichft zur Hebung der Mitglieder 
im Lateiniprechen zu benugen iſt. In der Regel iſt dabei femefter- 
weile zwiſchen griechiſchen und lateiniſchen Schriftftellern zu wedhjeln. 
Es ſteht im Ermeſſen des Direftord, auch fchriftliche Arbeiten zu 
fordern und, wenn er Died thut, zur Beiprehung derſelben eine 
dritte Uebungsſtunde anzufepen. 

8.7. 
Die Aufnahme von Studierenden ald Mitglieder des Seminard 

erfolgt nad) Maßgabe der freigewordenen Stellen und innerhalb der 
in $. 3 beftimmten Grenze durch Beſchluß der drei Direktoren. 

Die Aufnahme wird in der Regel nur Studierenden gewählt, 
weldye entweder bereitd mindeftend ein Semefter dem Profeminar 
mit gutem Erfolge ald Mitglieder angehört haben oder ſich über 
den für die Anforderungen ded Seminard genügenden Erfolg ihrer 
enden philologiihen Studien an einer anderen Univerfität auß 
weifen 

Der Meldung ift eine eigene lateinifche Arbeit des Bewerberd 
benfuienen: ed kann dafür eine im Projeminar gelteferte und von 
deilen Direktor günftig beurtheilte Arbeit ($. 6) benugt werben. 

2 
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Die Aufnahme erfolgt auf die Dauer ded weiteren Studiums 

an der Univerfität zu Göttingen, längftend jedody der Regel nad 
auf vier Semefter. Eine Verlängerung über vier Semefter hinaus 
fann nur durch befonderen Beſchluß der Direktion erfolgen. 

Studierende, weldhe in dad padagogiihe Seminar eintreten, 
ſcheiden aus dent philologifhen Seminar aus. 

8. 8. 
Zu Prämien für Mitglieder des Seminard, deren Leitungen 

zufriedenftellend gewejen find, ift ein Theil des Seminarfonds 
beftimmt. 

Die Anweifung der Prämien erfolgt am Schluffe jedes See 
mefterd auf Antrag der Direktion durch den Univerfitätsfurator. 

8.9. 
Zu den Mebungen des Seminars find wöchentlich vier Stunden 

beitimmt. 
In je zwei Stunden wird unter der Leitung des einen Direktord 

ein lateinifdyer, unter der des anderen ein griechifcher Schriftfteller 
interpretirt, in der Regel in lateiniſcher Sprache. 

- Die Mitglieder des Profeminard dürfen den Uebungen ald; Zu- 
börer beimohnen. 

8. 10. 
Jedes Mitglied ded Seminars ift verpflichtet, in jedem Se 

mefter mindeftend eine wiflenfchaftliche Arbeit einem der Direktoren 
einzureichen, mit welchem er fidy vorher über die Wahl des Themas 
zu beipredyen bat. 

Der Direktor übergiebt die eingelieferte Arbeit einem anderen 
Mitgliede zur Beurtheilung und veranlaßt demnädhft eine Disputation 
darüber oder befpricht felbit die Arbeit in einer der von ihm gelei« 
teten Uebungsſtunden oder in einer beſonders angefepten Stunde. 

.1l. 
Mit dem Seminar und dem Proſeminar ift eine Handbiblio- 

thef verbunden, für deren Vermehrung ein Theil des Seminarfonds 
beftimmt ift. 

Die Anfhaffung von Büchern erfolgt nad gemeinjamer Be⸗ 
ſchlußfaſſung der Direktoren. Die Ausführung der Beichlüffe, die 
intragung der erworbenen Bücher in den Katalog und die Ueber- 

wahung des Ausleihegeſchäftes liegt dem vorfitenden Direktor ob, 
welcher fich dabei der Hülfe eines Seminarmitgliedes bedienen darf. 
Am Schluſſe jedes Semefterd hat er die Drdnung und Bolftändig- 
feit der Bibliothek zu prüfen. 

. 12. 
Am Schluſſe des Winterfemefterd hat die Direktion durch Ver⸗ 

mittelung des Univerfitätöfuratord dem Minifter der Unterrihtdange- 
legenheiten über die Thätigleit des Seminars und Projeminars 
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während des abgelaufenen Studienjahres unter Bellegung einiger 
Seminararbeiten Beriht zu erftatten. 

Berlin, den 11. März 1882. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

ad U. I. 626, A 

28) Unzuläjfi feit der Aufnahme der von einer höheren 
Unterrihtsanttalt verwiefenen Schüler auf einer tech— 
niſchen Hochſchule und auf der Bergafademie zu Klaud- 
thal in dDemfelben Semefter und an demjelben Drte. 

l. 
Berlin, den 21. November 1881. 

Em. ꝛc. erhalten beifolgend Abjchrift des Erlaffes an die Uni⸗ 
verfitätöfuratoren und die Univerfitätöäluratorien vom 20. September 
d. 3.9) — betreffend die wegen Vergehen gegen die Schuldißziplin 
verwiejenen Schüler höherer !chranftalten und deren Aufnahme bei 
ben Zandeduniverfitäten — zur Kenntniönahme und mit dem Be 
merken, daß die Beitimmungen dieſes Erlaffes auch auf die Königl. 
techniſchen Hochſchulen gleihmäßig Anwendung finden und darnach 
in Zufunft relegirte Schüler in demjelben Semefter, in weldem 
ihre Verweiſung aus der Schule erfolgt ift, an der dortigen Anftalt 
weder ald Studierende, noch ald Hospitanten zuzulaffen find. 

An 
bie Herren Reltoren der Königl. techniſchen Hochſchulen 

zu Berlin, Hannover und Aachen. 

Auf den Beriht vom 8. Oktober d. 3. — erwidere ich dem 
Königl. Provinzial» Ehullollegium, dab die wegen Aufnahme ver- 
wiefener Schüler bei den Landeduniverfitäten unter dem 20, Sep⸗ 
tember d. 3. erlafjenen Beftimmungen auf die Königl. techniſchen 
Hochſchulen gleihmäßig Anwendung finden. 

An 
bas Könige. Brovinzial-Schullollegium zu Hannover. 

Abſchrift erhält das Königl. Provinzial» Schullollegium zur 
Kenntnisnahme. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
das Srig Provinzial⸗Schulkollegium bier und 

zu Koblenz. 

U. V. 2326. 
— — — — 

— — — — —— 

“) Centrbl. pro 1881 Seite 615. 
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2. 
Berlin, den 22. Dezember 1881. 

Auf den Bericht vom 8. Dftober d. 3. und im Berfolge meines 
Erlafjed vom 21. November d. 3. — U. V. 2326 — erwidere idy 
dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium, daß die wegen Aufnahme 
verwiefener Schüler bei den Landeduniverfitäten unter dem 20. Sep» 
tember d. J. erlaffenen Beitimmungen fünftig auch auf die König» 
lihe Bergafademie zu Klaudthal gleihmäßig Anwendung finden 
werden, nnd das Königliche Dberbergamt dafelbft von dem Herrn 
Minifter der öffentlihen Arbeiten nady der in Abjchrift beifolgenden 
Verfügung vom 6. Dezember d. 3. mit entipredhender Weilung ver- 
ſehen worden ift. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
das Königi. PBrovinzial-Schullollegium zu Hannover. 

U. 1 8122. U. V. 

29) Kontrole über die Ausführung von Bauten für 
Univerfitäten bezüuglid der Innehaltung der Koften- 

anidhläge. 

Berlin, den 2. November 1881. 
Ew. Hohmohlgeboren lafje ich bierneben Abſchrift der von 

dem Herrn Minifter der öffentlichen Arbeiten im Intereſſe einer 
ahgemäßen Kontrole über die Ausführung von Etaatöbauten an 
lümmtliche Königliche Regierungen unterm 30. März d. 3. erlafjenen 
Girfular- Verfügung zur Kenntnisnahme und zur analogen Beobady- 
tung der in derjelben aufgeftellten Grundſätze bei den zur Ausfüh⸗ 
rung gelangenden Univerfitätöbanten zugehen. Ich bemerfe babet, 
daß bezüglich der legteren die inhalts der Anlage fonft den Königs 
lihen Regierungen, bezw. Regierungd-Präfidenten und Abtheilungs- 
Dirigenten zugewiejenen Funktionen von Em. Hochwohlgeboren wahr: 
junehmen find. 

Indem id Em. Hochwohlgeboren veranlafle, danach das Erfor⸗ 
derlihe in die Wege zu leiten, gebe ich zugleich der Erwartung 
Auddrud, daß den Negterungd-Bauräthen bei Vornahme der anges 
ordneten Kontrole mit vollfter Willfährigkeit entgegen gelommen 
werden wird. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Gopßler. 

An 
ſämmtliche König. Univerfitäts-Kuratoren und Suratorien. 

U. 1,7534. 6 I. 



Berlin, den 30. März 1881. 
Durdy meinen Erlah vom 25. November 1879 — III. 18143 *) 

— ift wiederholt darauf aufmerkſam gemacht worden, daß bei der 
Ausführung von Staatöbauten die nach den fuperrevidirten Anſchlä— 
gen feitgejeßten, resp. bewilligten Koftenbeträge ftreng innegehalten 
und dab bei Nidytbefolgung der hierüber ertheilten Anweifungen 
die betreffenden Baubeamten perjönlid zur Berantwortung gezogen 
werden follen. 

Sn neuefter Zeit haben bei dem Neubau ded DOberpräfidial: 
Gebäudes zu Schleswig und bei dem Umbau des Welfenſchloſſes zu 
Hannover vorgefommene erhebliche Etatsüberſchreitungen im Land: 
tage zu unliebfamen Grörterungen Anlaß gegeben. 

Dbwohl die bezeichneten beiden Källe nur vereinzelt daſtehen, 
ſehe ih mich dody, um Ähnlihen Vorkommniſſen für die Folge vor: 
änbeugen, veranlaßt, die forgfältigfte Aufmerkſamkeit der Köntglichen 

egierung von Neuem auf diefen wichtigen Gegenftand zu lenfen 
und Dertelben behufs ſachgemäßer Kontrole über die Ausführung 
der Staatöbauten die nachſtehenden fpeziellen Anmweifungen zu er: 
tbeilen: 
’ 1) &8 ift dafür Sorge zu tragen, und von Seiten der Re 
terungd-Bauräthe darauf zu achten, daß bei allen nicht in größerer 

Entreprife berzuftellenden Staatöbauten eine ordnungemäßige und 
leicht zu überfehenbe Buchung der Audgaben zu dem Zwede tatt: 
finde, um in jedem Augenblide eine genaue Prüfung der derzeitigen 
Finanzlage ded Baued eintreten laffen zu fünnen: 

2) Es ift darauf hinzumirfen, und fortgefept darauf zu achten, 
daß die Abrechnung der einzelnen Bauarbeiten mit der Ausführung 
derfelben thunlichft gleichen Schritt halte und daß insbefondere et- 
waige unvermeidliche Abweichungen von dem genehmigten Anſchlage 
bezüglidy der daraus erwachſenden Koften ungefäumt in Rechnung 
geftelt und höheren Ortes zur Anzeige gebracht werden. 

3) Bei allen, den Koftenbetrag von 50000 Markt überfteigen 
den Staatsbauten ift eine weitergehende finanzielle Kontrole dahin 
einzuführen, daß die Baubeamten anzumeifen Ann, der Königliden 
Regierung vierteljährlich fpezielle Nachweiſungen über die finanzielle 
Lage bed Baues einzureihen. Diefe Nachmeifungen find nady Bor: 
ſchrift des anliegenden Formulard aufzuftelen. Die Minifterial- 
Referenten meines Neffortes find beauftragt, ſich bei Gelegenheit 
ihrer Dienftreifen ebenfalld davon zu überzeugen, daß die vorftehen: 
den Anweifungen überall pünktlich befolgt und ungeredtfertigte 
Etats⸗Ueberſchreitungen vermieden werden. 

MWenngleih den Regierungs- Bauräthen die Ueberwachung der 
auszuführenden Staatöbauten in erfter Linie obliegt, fo vertraue ich 

*) Gentrbl. pro 1880 Geite 628. 

| 

| 
| 
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doch, dab auch der Herr Präfident und die betreffenden Herren Ab- 
theilungd- Dirigenten der Königlichen Regierung diefem Gegenftande 
vom finanziellen Standpunfte fortan ihre befondere Aufmerkjamfeit 
zuwenden werden, indem idy zugleich darauf hinweiſe, daß ungeredht- 
fertigte oder nicht rechtzeitig zur Sprache gebradhte Urberfchreitungen 
genehmigter Koftenanidläge gegen die Schuldigen in Zukunft uns 
nachſichtiich werden verfolgt werden. Schließlich bemerke ich nod), 
dag in ſolchen Fällen, wo ed fi um die höhere Genehmigung zur 
theilmeifen Verwendung erzielter Erſparniſſe handelt, jedesmal ein 
Ipezieller Nachweis diefer Eriparnifje zur Begründung ded Antrages 
beizufügen ift. 

Der Minifter der öffentlichen Arbeiten. 
Maybach. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen. 

III. 4180. 

30) Statuten der Beuth'ſchen Stipendien-Gtiftung. 

Dad verftorbene Fräulein Eliſabeth Emilie Angelica Anna 
Beuth hat in ihrem am 26. Zuli 1858 eröffneten ZTeftamente vom 
5. Mai 1854 den nad) Abzug ausgeſetzter Legate verbliebenen Reft 
ihred Kapital» Bermögend der Königlien Friedrich - Wilhelms - Uni- 
verfität zu Berlin zu einer unter dem Namen der „Beuth’jchen 
Stipendien” zu führenden Stipendien-Stiftung vermacht. Derjelben 
ift durch den Allerhöchſten Erlaß vom 31. Dezember 1858 die lan⸗ 
deöherrlihe Genehmigung ertheilt worden. 

Für dieſe Stiftung find unter Zugrundelegung der teftamenta- 
riihen Beftimmungen der Erblafferin die nachftehenden Statuten 
feftgefept worden. 5 

.1. 

Die Stiftung der „Beuth’ihen Stipendien” wird nad den 
für die Verwaltung von Mündelgeldern geltenden Borfchriften von 
dem Senate der Königlichen Friedrih-Wilhelmd-Univerfität verwaltet. 

S. 2. 
Die zu dem Stiftungdvermögen gehörenden Werthpaptere, Do» 

fumente und baaren Beftände werden von der Duäftur der König- 
lihen Friedrich Wilhelmsd>Univerfität wie die übrigen Werthpapiere, 
Dokumente und baaren Beftände der Stiftungsfonds unter der 
üblichen Kontrole aufbewahrt. 

8. 8. 
Aus den Revenüen der Stiftung werden Stipendien zum Be- 

trage von 1200 Mark jährlich gebildet, welche und zwar jedesmal 
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auf fünf Sabre an würdige und bedürtige Studierende einer der 
vier Fakultäten der Königlichen Friedrich-Wilhelmé⸗Univerſität zu 
Berlin oder der Abtheilungen I und II der Königlichen Techniſchen 
Hochſchule zu Berlin von dem Senate der Univerfität vergeben 
werden und den Stipendiaten in vierteljährlichen Raten im Borans 
auszuzahlen find. a 

Der Inhaber ded Stipendiums ift verpflichtet, mindeftend ein 
Fahr auf der Königlihen Friedrich - Wilhelmd-Univerfität zu Berlin 
zu ftudieren; die übrige Zeit kann ſich derfelbe dem Etudium auf 
einer anderen deutſchen Univerfität widmen, dad Stipendium aud 
nad beendigtem Studium in der Zeit fortbezieben, welche er zu 
feiner weiteren Ausbildung verwendet, bevor er in eine felbftändige, 
mit einem Cinfommen verbundene Berufsthätigfeit eintritt. 

8. 5. 

Die Crledigung des Stipendiumd fft jedesmal drei Monate 
vor der anderweitigen Vergebung öffentlich befannt zu machen. 

8. 6, 

Wenn fih Nachkommen ded Generalmajor von Williien, 
ded Geheimen Finanz⸗-Rathes und Provinzial» Steuer » Direktors 
Auguft von Maaßen, des ber Reglerungd Rathed ugo von 
Skhierftedt oder des Medizinal-Rathes (Ipäteren Geheimen Me 
dizinalsRathed) Dr. Hermann Duinde um ein zu vergebendes 
Stipendium bewerben, foll denjelben audy ohne daß fie den Nad: 
weid der Bebdürftigkeit führen, ein unbedingtes Vorzugsrecht vor 
jedem anderen Bewerber zuftehen. Xreten aus den genannten Fa— 
milten gleichzeitig mehrere Bewerber auf, hat der Bedürftigfte den 
Vorzug. X 

Nächſt den in 8. 6 gedachten Perſonen haben Eingeborene der 
Stadt Cleve, der Vaterſtadt der Stifterin, vor anderen Bewerbern 
ein Vorzugsgrecht. Ss 

Etwaige Revenüen⸗Ueberſchüſſe oder nicht zur Auszahlung ge⸗ 
langte Stipendienraten werden zum Kapital geichlagen und, foweit 
es möglich, zindbar angelegt, bis ein ferneres, nach denjelben Grund» 
fäpen zu vergebendes Stipendium von 1200 Mark aus den Zinder: 
traͤgniſſen gebildet werden kann. 

8. 9. 

Das Stipendium geht verloren, wenn der Stipendiat — wo⸗ 
rüber der Senat der Königlichen Ariedrich- Wilhelms « Untverfität zu 
befinden und zu beichließen bat — ſich des weiteren Genufje bed 
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Stipendiumd unwürdig macht, oder wenn derfelbe (vergleiche 8. 4) 
in eine felbitändige, mit einem Einkommen verbundene Beruföthätig> 
feit eintritt. 

Berlin, den 12. Oktober 1881. 

Rektor und Senat der Königl. Friedrich Wilhelmd-Univerfität. 
(L.S.) Hofmann. 

— — — — 

Vorſtehende Statuten der Beuth'ſchen Stipendien-Stiftung vom 
12. Oftober v. 3. werden hierdurch genehmigt. 

Berlin, den 6. Februar 1882. 

L. S.) 
Der Minifter der geklihen 2c. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Greiff. 
Genehmigung. 

U. I. 3177. 

31) Sipung der Akademie der Wiſſenſchaften, in welder 
der Jahresbericht über die umoboldt⸗Stiftung zu erſtat⸗— 

ten iſt. 

Nah F. 34 des Statutes der Humboldt - Stiftung für Natur: 
ferihung und Reifen (Gentralbl. f. d. Unt. Berw. pro 1861 Seite 67) 
it in der öffentliden Situng, welde die Königl. Akademie der 
Wiſſenſchaften zur Feier des Jahrestage Friedrichs II. hält, über 
nn Wirkſamkeit der Stiftung in dem verfloffenen Jahre Bericht zu 
erftatten. 

Seine Majeftät der Kaifer und König haben durch Allerhöchfte 
Ordre vom 23. Januar 1882 zu genehmigen gerubt, daß diefer 
Bericht fortan in der zur Feier des Allerhöchften Geburtötaged des 
jedesmaligen Landesherrn veranftalteten Sitzung erftattet werde. 

32) Beftätigung der Wahlen ded Präfidenten und des 
Bertreterd desfjelben bei der Afademie der Künfte 

zu Berlin. 
(Eentrbf. pro 18851 Seite 431 Nr. 117.) 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft gerubt, durch 
AMerböchfte Drdre vom 25. Januar 1882 die durch ben Tod des 
Geheimen Regierungs-Rathed Hittzig nothwendig gewordene, auf den 
Ober-KRapellmeifter Zaubert gefallene Wahl zum Präfidenten der 
Könige. Alademie der Künfte zu Berlin auf die Zeit bid zum 
1. Oftbr. 1882 zu beitätigen. 
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Bon dem Herren Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten ift 
dur Verfügung vom 25. Februar 1882 die Mahl ded Baurathes 
und Profefjord Ende zum Stellvertreter ded Präfidenten derfeiben 
Akademie auf die Zeit bid zum 1. Dftbr. 1882 beitätigt worden. 

— — — — — 

33) Große akademiſche Kunſtausſtellung zu Berlin. 
(Centrbl. pro 1881 Seite 357 Nr. 76.) 

1 

Der Herr Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten hat durd 
Verfügung vom 3. Februar 1882 genebmi t, daß in der Zeit vom 
20. —* bis einſchl. den 15. Oktbr. d. &. eine große akademiſche 
Kunftauftellung von der Königl. Akademie der Künfte zu Berlin 
veranftaltet werde, 

2 
Die große alademifhe Ausftelung von Werfen lebender Künft- 

ler ded In- und Audlanded wird in diefem Sabre Sonntag, den 
20. Auguft in den Räunen ded proviforiihen Ausitellungsgebäudes 
auf dem Gantianplape bierfelbft eröffnet. Programme, welche die 
näheren Beltimmungen enthalten, können bei allen deutſchen Kunft: 
afademien in Empfang genommen werben. 

Berlin, den 28. Februar 1882. 

Der Senat der Königlichen Akademie der Künfte, Sektion für die 
bildenden Künfte. 

nde. 
Belanntmadung. 

34) Preidbewerbungen bei ber Afademie der Künfte 
zu Berlin. 

(Eentrbf. pro 1881 Seite 172 Nr. 17.) 

1. Nach einer Belanntmahung ded Senates der Königl. Aa 
demie der Künfte ya Berlin vom 24. Ianuar 1882 (Reichs- und 
Staatd-Anzeiger Nr. 30 vom 3. Februar d. 3.) ift die diesjährige 

Konkurrenz um den großen Staatöpreis für dad Fach der Ge— 
ſchichtsmalerei beftimmt. Die Zuerfennung des Preiſes (Stipen- 
dium zu einer Studienreife nad Italien auf zwei Jahre von jähr- 
lid) 3000 Mark und außerdem Entſchädigung von 600 Mark für 
Hin» und Rüdreife) erfolgt am 3. Auguft 1882. 

2. Zufolge Defanntmadjung bes Senated vom 6. Bebruar 1882 
(Reiche: und Staatd-Anzeiger Nr. 42 vom 17. Februar d. 3.) ift 
die Konkurrenz um den Preis der I. Michael Beer'ſchen Stif— 
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tung für Maler und Bildhauer jüdiicher Religion im laufenden Jahre 
für Maler aller Fächer beitimmt. Der Preis beitebt in einem Sti- 
pendium von 2250 Mark zu einer einjährigen Studienreile nad) 
Stalien, und die Zuerfennung desfelben erfolgt am 3. Auguft 1882. 

3. Zufolge Bekanntmachung ded Senated vom 6. Yebruar 1882 
(Reichs- und Staatd-Anzeiger Nr. 42 vom 17. Februar d. 3.) ift 
die Konkurrenz um den Preis der II. Michael Beer’ihen Stif— 
tung, zu mweldher Bewerber aller Konfeffionen zuzulaſſen find, im 
laufenden Sabre für Kupferfteher beftimmt. Der Preis befteht in 
einem Stipendium von 2250 Mark zu einer einjährigen Studien» 
en nad Stalien, und die Zuerkennung dedjelben erfolgt am 3. Aus 
guft 1882. 

— u. 

35) Ausfchreiben wegen Bewerbung um Mendelsſohn— 
Bartholdy- Staatd-Stipendien für Muſiker. 

(Centrbl. pro 1851 Seite 357 Nr. 77.) 

Berlin, den 1. April 1882. 
Am 1. Dftober cr. fommen zwei Stipendien der Felir Men» 

delsjohn-Bartholdy’ichen Stiftung für befäbiate und ftrebfame Mus 
fifer zur Verleihung. Jedes derfelben beträgt 1500 Marl. Das 
eine ift für Komponiften, dad andere für ausübende Tonfünftler be» 
ftimmt. Die Verleihung erfolgt an Schüler der in Deutichland 
vom Staate fubventionirten mufilaliihen Ausbildungs» 
inftitute, ohne Unterſchied des Alters, des Geſchlechtes, der Reli» 
gion und der Nationalität. 

Bewerbungsfähig ift nur derjenige, welcher mindeftens ein halbes 
Fahr Studien an einem der genannten Snftitute gemacht bat. Aus⸗ 
nahmsweiſe Eönnen preußifche Staatsangehörige, ohne daß fie dieje 
Bedingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, wenn bad Ku⸗ 
tatarium für die Verwaltung der Stipendien auf Grund eigener 
Prüfung ihrer Befähigung fie dazu für qualifizirt erachtet. 

Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der betref> 
fenden, vom Staate fubventionirten Snftitute ertheilt, dad Kurato- 
rium ift aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nad) Boll» 
endung ihrer Studien auf dem Snftitute ein Stipendium für Jah» 
reöftift zu weiterer Ausbildung (auf Reifen, durch Beſuch auswärtiger 
Inftitute ıc.) zu verleihen. 

Sämmtlidhe Bewerbungen nebft den Nachmeifen über die Er: 
füllung der oben gedachten Bedingungen und einem furzen, felbit- 
geſchriebenen Kebenslaufe, in welchem beionderd der Studiengang 
bervorgehoben wird, find nebft einer Beicheinigung der Reife zur 
Konkurrenz durch den biöherigen Lehrer oder dem Äbgangszeugniſſe 
von der zulegt befuchten Anftalt bis zum 1. Juli er. an da® unter: 
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aehönehe Kuratorium — Berlin W., Wilhelmſtr. Nr 70a. — ein: 
ureichen. 
| Den Bewerbungen um dad Stipendium für Komponiſten find 
eigene Kompofitionen nad freier Wahl, unter eideöftattlicher Ber: 
fiherung, daß die Arbeit ohne fremde Beihilfe auögeführt worden 
tft, veigufügen, 

Die Verleihung des Stipendtumd für ausübende Tonkünſtler 
erfolgt auf Grund einer am 30. September cr. in Berlin durch 
dad Kuratorium abzuhaltenden Prüfung. 

Dad Kuratorium für die Verwaltung der Felir 
Mendelsfohn-BartholdysStipendien. 

36) Beibringung eined Zeugntffes ded Lehrherrn über 
Haltung und Leiftungen eined Apotheflerlehrlinges 

bei der Meldung zur Prüfung. 

Berlin, den 24. Februar 1882. 
Dei der Prüfung der an den Herrn Reichskanzler gelangenden 

Geſuche um Diöpenfation von einzelnen Bedingungen der Zulaffung 
zu den Apotheferprüfungen ift mehrfach wahrgenommen worden, daß 
die den Apotheferlehrlingen ertheilten Zeugniffe über die Lehrzeit 
entgegen der Anforderung der Belanntmadung vom 25. Dezember 
1879 N f. d. deutiche Reich S. 850*)) eine Aeuberung 
der Lehrherren über die Kührung der Lehrlinge nicht enthielten. 

Zur Verhütung der durch derartige Verſäumniſſe ermadhfenden 
Nachtheile und Weiterungen wollen Em. Hochwohlgeboren die be 
treffenden Medizinale Beamten ded Bezirkes, denen die Beglaubigung 
der fraglichen Zeugniſſe obliegt, ausdruͤcklich anweiſen, ftreng darüber 
zu waden daß die Zeugniffe in jedem einzelnen alle mit einer 
Aeußerung des Lehrherrn audy über die Haltung und die Leiftungen 
des Lehrlinges verjehen find. Zugleich tft dieſe Beftimmung in ge 
eigneter Weiſe zur Kenntnis der Apotheker zu bringen. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

An 
die Königl. Regierungs  Bräfidenten in den Kreis ⸗Ord⸗ 

nunge- Provinzen, an den Königl. Regierungs⸗ Präſidenten 
zu Sigmaringen, ben Königl. Polizei⸗Präſidenten hier, 
fowie an bie — Regierungen ber übrigen Provinzen 
und die Kbnigl. Landdroſteien in Hannover. 

M. 1013. 

— une — 

*) Centrbl. f. d. Unt. Berw. pro 18850 Seite 250. 
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II. Gymnaſial⸗ ze. Lebranftalten. 

37) Girkularerlaß, betreffend Ordnung der Ent- 
laſſungsprüfungen an den höheren Schulen. 

Berlin, den 27. Mai 1882. 
Die Königlichen Provinzial-Schulfollegien haben ber Begutachtung 

des durch meinen Erlaß vom 14. Oftober 1881 — U. II. 2645 — 
Denjelben vorgelegten Entwurfed der Prüfungs- Ordnungen für Die 
höheren Schulen eine eingehende Sorgfalt zugewendet, für welche 
ih Denfelben gern meine Anerkennung ausfprehe. Die von den 
Königlichen Provinzial= Schulfollegien vorgetragenen Bemerkungen 
find einer emeuten Crörterung unterzogen und für die fchließliche 
Redaktion verwerthet worden. Die aus diefer Reviſion hervorge- 
gangene „Ordnung der Entlaffungöprüfungen an den höheren Schu: 
ien,” von weldyer das Königliche Provinztal= Schulfollegium in der 
Anlage — Sremplare erhält, ift von dem Oftertermine 1883 an zur 
Ausführung zu bringen. Im jachlicher Hinficht find die jeßt zur 
Geltung gelangenben Prüfungd- Drdnungen, infoweit ed fih um 
Gymnafien und NRealgymnafien handelt, im Wefentlichen mit den 
bisher beftehenden in Webereinftimmung; es ift nur in erneuter Er- 
wägung aller einzelnen Punkte darauf Bedacht genommen, folche 
Beltimmungen zu befeitigen, welche, wie 3. B. der erforderte zuſam⸗ 
menbängende hiltorijche Vortrag, erfahrungsmäßig auf die Geftaltung 
des Unterrichtes in den oberften Klaſſen oder ar eine fpezielle Bor: 
bereitung für die Priifung einen nachtheiligen Einfluß ausgeübt 
baben. Die wenigen jachlichen Unterfchiede der anliegenden Prü- 
fungs-⸗Ordnung von ber biöher geltenden, 3.8. bezüglich der griechi- 
hen und der franzöfiichen jchriftlichen Arbeit in der Gymnaſial⸗ 
Reifeprüfung, finden ihre Begründung in den zu den Lehrplänen 
vom 31. März d. J.') beigegebenen Erläuterungen, welche zugleich alö 
Srläuterung über dad Maß der in der Reifeprüfung zu Hellenden 
sorderungen zu betrachten find. 

Auf den durch die Erläuterungen zu den Lehrplänen bezeichneten 
Maßſtab der Beurtheilung ift indbejondere hinzuweiſen bezüglich des 
Zeihenunterrichtes an Dber-Nealichulen, bezw. Gewerbefchulen. Das 
Zeichnen kann feiner Natur nad) nicht einen Gegenftand der Prüfung 
bilden, fondern das Urtheil für das Reifezeugnis ift auf Grund der 
Klaffenleiftungen feftzuftellen, von denen es ſich empfiehlt Proben 
bei der mündlichen Prüfung zur Vorlage zu bringen. Für die Ab» 
faffung des Urtheiled find die auf dem angefügten Formulare ent- 
haltenen allgemeinen Weifungen um fo beftimmter für das Zeichnen 

*), Eentrbl. pro 1882 Seite 234. 

1882. 25 
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in Anwendung zu bringen, als für manche Beruföwege auf diefes 
Urtheil ein befonberer erth zu legen ift. 

ꝛc. ꝛc. 
Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

von Goßler. 
An 

die Königlihen Provinzial-Schultollegien. 

U. 1. 1279. 

I. 

A. Ordnung der Entlaffungsprüfnng an den 
Gymnaſien. 

8. 1. 
Zwed der Prüfung. 

Zweck der Entlaffungsprüfung ift, zu ermitteln, ob der Schüler 
dasjenige Maß der Schulbildung erlangt hat, weldyes Ziel des Gym: 
naſiums tft. 

8. 2. 
Wo die Prüfung abgehalten wird. 

Zur Abhaltung von Entlaffungsprüfungen find alle diejenigen 
Gymnaſien berechtigt, weldye von dem Unterrichtsminiſter ale ſolche 
anerfannt worden nd. 5.3 

Mapftab zur Ertheilung bed Zeugniſſes der Reife. 

Um dad Zeugnis der Reife zu erwerben, muß der Schüler in 
den einzelnen Gegenftänden den nachftehenden Forderungen entipre: 
hen; piejelben bilden den Mabftab für die Beurtbeilung der jchrift: 
lichen und mündlichen Leiftungen. 

1. Sn der chriſtlichen Religiondlehre muß der Schüler 
von dem Inhalte und dem Et gar der heiligen Schrift, 
von ben Grundlehren der kirchlichen Konfeſſion, weldyer er angehört, 
und von den Hauptepochen der Kirchengeichichte eine genlgende 
Kenntnis erlangt haben. 

In der deutſchen Sprache muß der Schüler ein in 
feinem Gedanfentreije liegendes Thema richtig aufzufaſſen und mit 
eigenem Urtheile in logiſcher Ordnung und fehlerfreier Schreibart zu 
bearbeiten im Stande Sein. Beim mündlihen Gebrauche der Mut: 
teriprache hat derjelbe Geübtheit in fprachrichtiger, Elarer und zu: 
fammenhängender Darftellung zu beweijen. Ferner muß er mit den 
wichtigften Epochen des Entwidelungsganged der deutſchen Litteratur: 
gel te und mit einigen Baffiihen Werken der Nationallitteratur 
efannt fein. 
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3. In der lateinifhen Spradhe muß der Schüler die 
leichteren Reden und philoſophiſchen Schriften Eiceroß, den Sallu⸗ 
ſtius und Livius, die Neneide Vergild, die Dden und Epiſteln bed 
Horaz verftehen und ohne erhebliche Nachhilfe überjeßen, auch über 
die am häufigften vorfommenden Versmaße ſichere Kenntnis befigen. 
Seine jchriftlichen Prüfungsarbeiten müffen von Zehlern, welche eine 
grobe grammatijche Unficherheit zeigen, und von Germaniömen im 
Weſentlichen frei fein und einen Anfang ftiliftifcher Gewandtheit er- 
kennen laſſen. 

4. In der griechiſchen Sprache muß der Schüler den 
Homer, den Xenophon, die kleineren Staatsreden des Demoſthenes 
und die leichteren Dialoge Platons verſtehen und Fi erhebliche 
Nachhilfe zu überjegen vermögen, ferner in der griechiichen Formen— 
lebre und den Hauptpunften der Syntar Sicherheit beweilen. 

5. Sn der franzöfilhen Spradye wird grammatifaliich 
und lerifalifch ficheres Verſtändnis und geläufiges Weberjeßen pro- 
ſaiſcher und poetiicher Schriften von nicht beionderer Schwierigfeit, 
iowie eine ausreichende Sicherheit in der Formenlehre und den 
Grundregeln der Syntar für den ſchriftlichen Gebraudy der franzöfi- 
ihen Sprache erfordert. 

6. Sn der Geſchichte und Geographie muß der Schüler 
die epochemachenden Begebenheiten der Weltgejchichte, namentlich der 
griechifchen, römischen und deutichen jomwie der preußifchen Geſchichte, 
im Zufammenhange ihrer Urfachen und Wirkungen fennen und über 
zeit und Drt der Begebenheiten ficher orientirt fein. Er muß von 
den Grundlehren der matbematiichen Geographie, von den wichtigften 
topiihen Verhältniſſen und der politiichen Cinteilung der Erdober: 
Hläche, unter befonderer Berüdfichtigung von Mittel-Kuropa, genü- 
gende Kenntnis befigen. 

7. Sn der Mathe matik hat der Schüler nachzumeifen, dab 
er in ber Arithmetik bis zur Entwidelung des binomijchen Lehrſatzes 
und in der Algebra bis zu den Gleichungen zweiten Grades ein- 
ihließlich, ferner in der ebenen und förperlichen Geometrie und in 
der ebenen Zrigonometrie fichere, geordnete und willenjchaftlich be- 
gründete Kenntniſſe befitt, und bob er fich ausreichende Uebung in 
der Anwendung feiner Kenntniffe zur Löſung von einfachen Aufgaben 
erworben hat. 

8. In der Phyſik muß der Schüler eine klare Einficht in 
die Hauptlehren von den Geſetzen des Gleichgewichtes und der Be- 
wegung der Körper, von der Wärme, dem Magnetiömus und ber 
Glektrizität, dem Scyalle und dem Lichte gewonnen haben. 

9, In der hebräifchen Sprade (vergl. $. 6, 2) wird 
Pauf es Leſen, Bekanntſchaft mit der Formenlehre und die Ba: 
eit erfordert, leichtere Stellen des Alten Teftamentes ohne erhebliche 
Nachhilfe ind Deutiche zu überfeßen. 

25° 
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10. In ber polnifden — (vergl. $. 6, 2) muß der 
Schüler ein nicht zu fchwieriges deutiched Diktat in korrekter und 
nicht ungemandter Schreibweiſe ind Polnische zu überjeßen vermögen. 

8. 4. 
Zufammenjegung der Prüfungskommiſſion. 

1. Die Prüfungskommiſſion befteht aus dem von dem SKönig- 
lichen Brovinzial- Schulfollegium ernannten Königlichen Kommiljar 
als BVorfigenden, dem Direktor des Gymnaſiums und benjenigen 
Lehrern, welche in der oberiten Klaſſe mit dem Unterrichte in den 
lehrplanmäßigen wilfenfchaftlichen Gegenftänden betraut find. 

2.° Das Königliche Provinzial- Schullollegium ernennt regel- 
mäßig dasjenige feiner Mitglieder, meldyes die inneren Aingeiegen- 
heiten des betreffenden Gymnaſiums bearbeitet, zum Prüfungsfom- 
miſſar. Daöfelbe kann im einzelnen Falle für die Leitung der 
mündlichen Prüfung (88. 10—14) einen ftellvertretenden Kommiſſar 
ernennen und mit nen Stellvertretung indbefondere den Direkter 
ded Gymnafiumd beauftragen. 

3. Dasjenige Organ, welchem die rechtliche Vertretung ber 
Schule zufteht, di befugt, aus feiner Mitte einen Bertreter zum 
Mitgliede der Prüfungslommiffion zu ernennen. Die Ernennung 
erfolgt in der Megel auf einen Zeitraum von mindeftend drei Jahren 
und wird dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium rechtzeitig an- 
gezeigt. Der ernannte Vertreter hat Stimmrecht in der Kommiſſion. 

An den für einzelne Anftalten außerdem etwa beftehenden be 
fonderen Befugniffen zur Theilnahme an den Prüfungen wird hier: 
durch nichts geändert. 

4. Auf fämmtliche erhanblumgen der Prüfungsfommilfion 
erſtreckt fi, für Die Mitglieder derfelben die Pflicht der Amtever: 
ſchwiegenheit. 

g. 5. 
Meldung und Zulaffung zur Prüfung. 

| 1. Die Zulaffung eines Schülers zur Entlaffun öprüfung findet 
in der Regel nicht fruher ald im vierten Halbjahre der zweijährigen 

Lehrzeit der Prima ftatt. Im dritten Halbjahre diefer Lehrzeit kann 
die Zulaffung nur ausnahmsweiſe auf den einftimmigen Antrag der 
ber Prüfungsfommilfion angehörenden Lehrer feitend des Königlichen 
Provinzial: Sulfollegiumg genehmigt werden. 

Unbedingt erforderlich für die Zulaffung eines Schülers zur 
Entlaffungdprüfung ift, daß derfelbe in dem Halbjahre der Meldung 
der Oberprima angehört. 

2. Wenn ein Primaner im Disziplinarwege von einem Gym: 
nafium entfernt worden ift, oder dasſelbe verlaffen bat, um ſich einer 
Schulſtrafe zu entziehen, oder in mwillfürlicher, durch die Verhaͤltniſſe 
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nicht genügend geredjifertigter Weije, jo darf ihm an dem Gymma- 
fum, an welche er übergegangen ift, bei jeiner Meldung zur Ent- 
laſſungsprüfung dad Halbjahr, in welches oder an deſſen Schluß der 
Wechſel der Anitalt fällt, nicht auf die zweijährige Lehrzeit der Prima 
angerechnet werden. 

Ob in dem lettbezeichneten Falle der Wechſel der Anftalt als 
ein gerechtfertigter zu betrachten und demnach das fragliche Semefter 
auf die zweijährige Lehrzeit der Prima anzurechnen ift, enticheidet 
auf den Bortrag des Direftord, bezw. des Direktors und ber der 
Prũfungskommiſſion angehörenden Lehrer, das Königliche Provinzial» 
Schulfollegium. Bald die Eltern oder deren Stellvertreter es be- 
antragen, erfolgt diefe Enticheidung unmittelbar beim Eintritte des 
Schüler in die neue Schule. 

3. Die Meldung zur Entlaffungsprüfung ift drei Monate vor 
dem Schluffe des betreffenden Schuljemefterd dem Direktor jchrift- 
lich einzureichen. 

4. Sn einer Konferenz, weldye von dem Direftor mit den ber 
Prüfungskommiſſion angehörenden Lehrern zu halten ift, werden die 
Meldungen vorgelegt und auf Grund ber in der Prima den betref- 
fenden Schülern ertheilten Zeugniffe Gutachten (Nr. 6 und $. 12, 2) 
darüber feitgeftellt, ob diefe Schüler: nach ihren wiſſenſchaftlichen 
Leiftungen und nad) ihrer fittlichen Haltung ald den Zielforderungen 
des Gymnaſiums entiprechend anzuerkennen find. 

5. Menn ein Schüler nad) dem einftimmigen vn der Kon- 
ferenz die erforderliche Reife in willenichaftlicher oder fittlicher Hin- 
fiht noch nicht erreicht hat, tft der Direktor verpflichtet, ihm von 
dem Cintritte in die Prüfung abzuratben und feinen Eltern oder 
deren Stellvertreter entjprechende Vorftellungen zu machen. Bleiben 
diefe Vorftellungen erfolglos, jo kann die Mebermittelung der Mel: 
dung an Dad Königliche Provinzial» Schulfollegium nicht vermeigert 
werden; daß die Amahmung ftattgefunden hat, ift dabet ausdrücklich 
zu vermerfen. 

6. Das Verzeichnis der Schüler, welche fich zur Prüfung gemeldet 
haben, nebft den erforderlichen näheren Angaben über ihre Berfon und 
dem Gutachten über ihre Reife (Nr. 4), eventuell eine Vakatanzeige, 
hat der Direktor dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium ſpaäteſtens 
2, Monat vor dem Schluffe des betreffenden Semeſters einzureichen. 

In dem einzureichenden tabellarifchen Derzeichnilfe find zu dem 
Namen jedes Abiturienten folgende Rubrifen auszufüllen: Tag und 
Drt der Geburt, Konfeffion (bezw. Religion), Stand und Wohnort des 
Vaters, Dauer des Aufenthaltes auf der Schule überhaupt und in der 
Prima und Oberprima Pr ara (bei ſolchen Schülern, welche 
erft in die Prima eingetreten find, Angabe der Schule, welcher fie 
früher angehörten und der Dauer des Aufenthaltes), ferner ein durch 
furze Bezeichnung der biöherigen gefammten Entwidelung des Schülers 



370 
u begründendes Gutachten über feine Reife. Diefem Gutachten iſt 
die Formulirung des Urtheiles beipifügen welches in dem eventuellen 
Reifezeugniſſe in die Rubrik „Betragen und Fleiß“ aufzunehmen 
beabſichtigt wird. Schließlich iſt zu bezeichnen, welchen Beruf der 
Schüler zn wählen beabſichtigt. 

Wenn für einen Schüler bezüglich der unter Nr. 1 und 2 feft: 
geitellten Bedingungen der Aulaffung zur Prüfung eine Ausnahme 
eantragt wird, " Hi dies in dem tabellarifchen Verzeichniſſe kenntlich 

zu machen und in dem Begleitberichte ausdrüdlidy zu erwähnen. 
7. Das Königliche Krovinzial-Schulfollegiun. prüft, ob die 

für die Entlaffungsprüfung geltenden Erforderniffe (Nr. 1. und 2) 
erfüllt find, und entjcheidet hiernach über die Zulaſſung zur Prüfung. 

8. 6. 

Art und Gegenftände der Prüfung. 
1. Die Entlafjungsprüfung ift eine fchriftliche und mündliche. 

2 Zur fehriftlihen Prüfung gehören: ein deuticher und ein 
Iateiniicher Aufjfaß, eine Meberjegung aus dem Deutichen in das 
Lateiniſche, eine Ueberſetzung aus dem Griechiichen in das Deutiche, 
und in der Mathematik vier Aufgaben, und zwar je eine aud der 
Blanimetrie, Stereometrie, Trigonometrie und Algebra. Es mirt 
empfohlen, eine der mathematiichen Aufgaben fo zu wählen, daß 
fie den Schülern Gelegenheit giebt, ihre Bekanntſchaft mit phufifali- 
ſchen Geſetzen barzulegen. 

Diejenigen Schüler, welche fich einer Prüfung im Hebräiſchen 
unterziehen wollen, baben die deutjche Ueberſetzung eines leichten 
Abſchnittes aus dem Alten Zeftamente nebft grammatijcher Analyie 
zu liefern. An denjenigen Gymnaſien, an weldyen die polnische 
Sprache einen lehrplanmäßigen Theil des Unterrichtes bildet, tritt 
fafultativ hinzu eine Ueberſetzung aus dem Deutſchen in das Polniſche. 

3. Die mündlihe Prüfung erftredt fid auf die chriſtliche 
Religionslehre, die lateinijche, griechtiche und franzöftiche Sprache, 
die Seichichte und Geographie, und die Mathematif, fakultativ 
(Nr. 2) auf die hebrätiche Sprache. 

8.7. 

Schriftliche Prüfung. 
l. Stellung der Aufgaben. 

1. Alle gleichzeitig die Prüfung ablegenden Schüler erhalten 
diejelben Aufgaben. 

2. Die Aufgaben find fo zu beitimmen, daß fie in Art und 
Schwierigkeit die Klaffenaufgaben der Brima in feiner Weiſe über 
ichreiten; fie dürfen aber nicht einer der bereits bearbeiteten Aufgaben 
\o nahe ftehen, daß ihre Benrbeitung aufhört, den Werth einer felb- 
ftändigen Leiftung zu haben. 



371 
— [02 

‚Für die Ueberſetzung aus dem Griechijchen ift aus einem der 
Leftüre der Prima angehörenden ober bay geeigneten Schriftfteller 
ein in der Schule nicht gelefener, von bejonderen Schwierigkeiten 
freier Abſchnitt zu wählen. 

Die Aufgaben für jeden einzelnen Gegenflandb legt der 
Lehrer, weldyer denjelben in der oberiten Klaſſe vertritt, dem Direftor 
sur Genehmigung vor. 

4. Die Terte zu den Meberjegungen aus dem Deutichen be- 
dürfen nur der Genehmigung des Direftord. 

5. Für den deutlichen und lateiniichen Aufſatz, für die Ueber: 
jeßungen aus dem Griechiichen und Hebrätichen haben die — 
je drei Vorſchläge, für die mathematifche Arbeit hat der Fachlehrer 
drei Gruppen von je vier Aufgaben dem Direktor vorzulegen. Nadh- 
dem diejer die Vorſchläge genehmigt hat, jendet er diefelben unter 
bejonderem Berjchluffe dem Königlichen Prüfungskommiſſar ein, behufs 
der aus den Vorſchlägen zu trefenden Auswahl. 

6. Die Zuftellung der Aufgabenvorſchläge an den Königlichen 
Kommiffar geichieht gleichzeitig mit der Einreichung der Meldungen 
an dad Königliche Provinztal-Schulfollegium; zugleich mit der Ent- 
ſcheidung des lehteren über die Meldungen ftellt der Königliche 
Kommiljar die Aufgaben mit Bezeichnung der von ihm getroffenen 
Mahl unter befonderem Berjchluffe zurüd. 

7. Der Königliche Kommiljar ift befugt, ftatt aus den vor- 
geichlagenen Aufgaben zu wählen, andere Aufgaben zu beitimmen, 
ſowie anzuordnen, daB zum Ueberſetzen aus dem Deutichen Zerte, 
welche er mittheilt, ald Aufgaben benußt werden. Auch fteht dem 
Kommiljar frei, bei erheblichen Zweifeln an der Selbftändigfeit der 
efertigten Prüfungdarbeiten für alle. oder für einzelne Fächer neue 
Aufgaben zur Bearbeitung zu ftellen. 

8 Es ilt Pflicht der Prüfungsfommilfion, indbejondere der 
die Aufgaben ftellenden Lehrer und des Direftord, dafür zu forgen, 
daß die Aufgaben für die jchriftliche Prüfung den Schülern erſt beim 
Beginne der betreffenden Arbeit zur Kenntnis fommen; auch ift jede 
vorherige Andeutung über diejelben auf das ftrengfte zu vermeiden. 

8. 8. 

2. Bearbeitung der [hriftliden Aufgaben. 

1. Die Bearbeitung der Aufgaben geichieht in einem geeigneten 
Zimmer des Gymnaſiums unter der beftändigen, durdy den Direktor 
wrgherenden Aufſicht von Lehrern, welche der Prüfungskommiſſion 
angehören. 

2. Für jeden der beiden Aufſätze und für die mathematiſche 
Arbeit find fünf Bormittagsftunden zu beftimmen; die Friſt barf 
bei den Aufläßen nöfbigentalle um eine halbe Stunde überichritten 
werden. Zu der Anfertigung der Ueberjeßung aus dem Griechiſchen 
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werden, ausſchließlich der für das Diftiren des Textes erforderlichen 
Zeit, drei Stunden, zur Anfertigung der Ueberjeßung in dad Latei⸗ 
nische (bezw. Polniſche) werden, ausjchließlich der für das Diktiren 
des Textes erforderlichen Zeit, ferner für die Ueberjeßung aus dem 
Hebräiſchen je zwei Stunden beitimmt. 

3. Keine Arbeitözeit (Nr. 1 und 2) darf durch eine Pauſe 
unterbrochen werden. Doch tit ed zuläffig, die für die mathematijche 
Arbeit beftimmte Zeit in zwei durch eine Erholungdpaufe getrennte 
Hälften zu theilen, am Beginne einer jeden die Hälfte der Aufgaben 
j" tellen und deren Bearbeitung am Echluffe jeder der beiden hal- 
en Arbeitözeiten abliefern zu Iaffen. 

. Andere Hilfemittel in das Arbeitdzimmer mitzubringen, als 
für den lateinischen Aufſatz ein lateiniſch⸗deutſches Hr die Ueber: 
jeßung aus dem Griechtichen ein griechifched, für die Ueberſetzung 
aus dem Hebräiſchen ein hebräiiches Lerifon und für Die mathema- 
tiiche Arbeit Logarithmentafeln, iſt nicht erlaubt. 

5. Mer mit feiner Arbeit fertig ift, hat fie dem beauffichtigen- 
ben Lehrer abzugeben und das Arbeitözimmer zu verlafien. 

Wer nad) Ablauf der vorfchriftsmaßigen Zeit mit feiner Arbeit 
nicht fertig ift, hat fie unvollendet abzugeben. 

n jedem Falle ift von den fertigen wie von den unvollendeten 
Arbeiten außer der Reinſchrift dad Konzept mit abzugeben. 

. Wer bei der fchriftlichen Prüfung fi) der Benugung un: 
erlaubter Hilfsmittel, einer Zäufchung oder eined Täuſchun Sverfuches 
ichuldig macht, oder anderen zur Benutzung unerlaubter Silfemittel, 
zu einer und oder einen Täuſchungsverſuche behilflich ift, wird 
mit Ausſchluß von der weiteren Prüfung und, wenn bie Entdedung 
erſt nach Vollendung derfelben erfolgt, mit an des Prũ⸗ 
ingeengnifieß beitraft. Die in folcher Weile Beitraften find hin- 
ſichtlich der aeieberhalung der Brüfung benjenigen gleichzuftellen, 
welche die Prüfung nicht beftanden haben (vgl. N 16, 1u.2). Wer 
fich einer Täuſchung oder eined Täuſchungsverſuches auch bei der 
Wiederholung der iiten ſchuldig macht, kann von der une 
zur Keifeprünung überhaupt aus eiäloffen werden. In jedem alle 
einer Täuſchung oder eined Täulhun sverſuches ordnet zunächft der 
Direktor mit den ber Brifungstommifie angehörenden Xehrern das 
Erforderliche an, die fchließliche Enticheidung trifft die gejammte 
Kommiffion vor der mündlichen Prüfung ($. 10,2). Für die Fälle, 
in denen ein Schüler von der Zulaffung zur Reifeprüfung überhaupt 
a en werden ſoll, ift die Enticheidung es Minifterd ein- 
zubolen. 

Auf diefe Vorfchriften hat der Direktor bei Beginn der erften 
ſchriftlichen Prüfungsarbeit die Schüler ausdrücklich aufmerffam zu 
machen. 
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8. 9. 
Beurtheilung der ſchriftlichen Arbeiten. 

1. Jede Arbeit wird zunächlt von dem Fachlehrer Forrigirt und 
cenfirt, d. 5. die fich findenden Sehler werden, mag an die Stelle 
des Unrichtigen das Richtige gefeßt werden oder nicht, nach ihrer 
Art und dem auf fie zu legenden Gewichte bezeichnet, und es wird 
über den Werth der Arbeit im Verhaäͤltniſſe zu den ee " 
rungen ($. 3) ein Urtheil abgegeben, welches jchließlidy in eines der 
vier Prädifate: ſehr gut, gut, genügend, nit genügend, 
ufammenzufaflen ift. Dinzugufügen ift Die Angabe über die Be— 
Shaffenbeit der betreffenden Slafjenleiftungen; ed darf jedoch dem 
Urtheile über die Klaffenleiftungen fein influß auf das der Prüs 
fungsarbeit zuzuerfennende Prädikat gegeben werden. 

2. Sodann cirkuliren die Arbeiten bei den der Prüfungskom⸗ 
mijfion angehörenden Lehrern, und in einer hierauf vom Direktor 
mit denjelben zu haltenden Konferenz werden die den einzelnen Ar- 
beiten ertheilten Prädifate zufammengeftellt und wird darüber Be- 
ihluß gefaßt, ob und für welche Craminanden die Ausichliegung 
von der mündlichen Prüfung ($. 10, 3) oder die Dispenjation von 
derjelben ($. 10, R zu beantragen ift. 

3. Der Direktor hat hierauf die Arbeiten nebit dem Prüfungs- 
protofolle und dem gelchriebenen Zerte für die Ueberſetzung aus dem 
Griechifchen und in da8 Lateinische rechtzeitig vor dem Termine zur 
mündlichen Prüfung dem Königlichen Kommiſſar zuzuftellen. Am 
Rande der Terte für die Ueberſetzungen aus dem Griechiſchen und in 
das Lateinifche find die den Examinanden etwa angegebenen Voka— 
bein oder anderweiten Ueberjeßungdhilfen zu bezeichnen; dieſe Be: 
eihnung hat die Bedeutung, daß außerdem feine Weberjegungsd- 
Bilfen den Sraminanden gegeben find. Den Brüfungsarbeiten find 
ferner beizufügen Die Heberfehum en in dad Griechiiche und in das 
Sranöfle welche die Schüler behufs ihrer Verſetzung nad Prima 
eliefert haben. 

’ Der Königliche Kommiſſar ift befugt, Aenderungen in den den 
PBrüfungsarbeiten ertheilten Praͤdikaten zu verlangen und eintreten zu 
laffen. Hiervon ift in dem Protokolle is. 13) Kenntnid zu geben. 

8. 10. 
Mündliche Prüfung. 
1. Borbereitung. 

1. Die mündliche Prüfung ift innerhalb der fetten ſechs Wochen 
des betreffenden Schulfemefterd vorzunehmen. 
8 Fr Königliche Kommiffar beftimmt den Tag und führt den 

orfitz. 
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Für den Zag der mündlichen Prüfung hat der Direktor in dem 
Lokale der Prüfung die Cenſuren, welche die Examinanden währen? 
der Dauer ihres Aufenthaltes in Prima erhalten haben, (von Sci: 
lern, weldye einen Theil des Primakurſus auf einer anderen Schule 
zugebradyt haben, auch deren Abgangszeugniffe) und ihre jchriftlichen 
Arbeiten aus Prima zur Einſichtnahme bereit zu halten. 

Bei der mindliden Prüfung, jedoch mit Ausfchluß der derjelben 
. vorauögehenden (Nr. 2) und nachfolgenden ($. 12, 1) Berathung, 

haben außer den der Kommijfion angehörenden auch alle übrigen 
wiffenichaftlichen Lehrer der Anftalt anweſend zu fein. Im dem 
Zalle einer mehrtägigen Dauer der Prüfung ($. I1, 1) gilt Bieie 
Beitimmung nur für den erften Tag. 

2. Der Prüfung, geht voraus eine Berathung und Beſchluß— 
faffung darüber, ob einzelne ber Bewerber von der Zulafjung zur 
mündlichen Prüfung auszufchließen oder von ihrer Ablegung zu be 
freien find (vgl $. 8, 6 und 8.9, 2). 

3. Gin Schüler, defjen jchriftliche Prüfungsarbeiten ſämmilich 
oder der Mehrzahl nad) das Prädifat „nicht genügend” erhalten 
haben, ift von der mündlichen Prüfung auszufchließen, wenn bereite 
in der auf Anlaß der Meldung auf efellten Deurtbeilung ($. 5, 6) 
der Zweifel an der Meife deöfelben Ausdruck gefunden bat. Iſt ein 
ſolcher Zweifel nicht ausgedrückt worden, fo wird der Erwägung der 
Kommiſſion ee It, ob der Rath zum Rücktritte vor ter 
mündlichen Prüfung ertheilt werden foll. 

Wenn die Leiftungen eines Schülers während der Yehrzeit 
der Prima nach dem einitimmigen Urtheile der Lehrer befriebigt 
haben und die jchriftlichen Arbeiten der Antlaffungsprüfung jämmt: 
lich genügend, einige darunter befjer ausgefallen Anh, fo fann ber: 
felbe von der mündlichen Prüfung befreit werden. Gin dahin ge: 
hender Beſchluß muß einftimmig gefaßt fein. 

Bei Anwendung diefer Beftimmung ift auf bie fittliche Zührung 
ded betreffenden Schülerd während feiner Lehrzeit in der Prima 
entfprechende Rückſicht zu nehmen. 

8. 11. 
2. Ausführung. 

1. Mehr ald zehn Schüler Dürfen in der Regel nicht an einem 
Zage geprüft werden. Sind mehr als zehn zu prüfen, jo find bie 
jelben in zwei oder nad) (Frfordernis in mehrere Gruppen zu theilen. 
Die Prüfung jeder Gruppe ift gefondert vorzunehmen. 

2. Der Königliche Kommilfar beftimmt die Folge der Prü: 
[ıngögegenitände und die jedem derjelben zu widmende Zeit. Er it 
efugt, bei einzelnen Schülern die Prüfung in einzelnen Fächern 

nach Befinden abzufürzen. 
3. Die Schüler dürfen feine Bücher zur Prüfung mitbringen. 
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4. In Betreff etwaiger Zäufchungen oder Täufchungäverfuche 

bei der mündlichen Prüfung gelten die Beitimmungen des $. 8, 6. 
5. Zu prüfen bat in. jedem Gegenftande der Lehrer desjelben 

in der oberften Klafje. Der Königliche Kommiſſar ift befugt, feiner- 
jeitd Fragen an die Schüler zu richten und in einzelnen $ällen die 
Prüfung ſelbſt zu übernehmen. 

6. Zur Prüfung im Lateinifchen und Griechifchen werden den 
Schülern zum Ueberſetzen Abjchnitte aud folchen Schriftftellern vor: 
gelegt, welche in der Prima gelejen werden oder dazu geeignet fein 
würden. Inwieweit dazu Dichter und Profaifer benübßt werden oder 
mit beiden gewechjelt wird, bleibt der Beitimmung des Königlichen 
Kommiſſars überlaffen, weldyer auch befugt ift, die Auswahl der 
vorzulegenden Abjchnitte zu treffen. Aus Brofaifern find nur ſolche 
Abjchnitte vorzulegen, weldye von den Schülern in der Klafje nicht 
gelejen find, aus den Dichtern in der Regel folche Abfchnitte, welche 
in der Klaffenleftüre, aber nicht wahrend des leiten Halbjahres vor- 
gefommen find. 

Durch geeignete, an die Ueberſetzung anzujchließende Tragen ift 
den Schülern Gelegenheit zu geben, die Sicherheit ihrer gramma- 
tiichen Kenntniffe und ihre Bekanntſchaft mit auptpunften der 
Metrif, der Mythologie und der Antiquitäten zu beweilen. Bei ber 
Ueberſetzung des lateiniſchen Schriftftellerd ift iÄnen auch Gelegenheit 
zu geben, eine gewille Geübtheit im mündlichen Gebrauche der latei⸗ 
nijchen Sprache p zeigen. 

7. In ähnlicher Weiſe ſind an die Ueberſetzung aus einem, in 
gleicher Weiſe zu wählenden franzöſiſchen Schriftſteller Fragen aus 
der Grammatik und Synonymik anzuſchließen. 

8. Die geſchichtliche Prüfung bat insbeſondere die Geſchichte 
Griechenlands, Roms, Deutſchlands und des preußiſchen Staates zum 
Gegenſtande. 

Jedem Schüler find, abgeſehen von den in der geſchichtlichen 
Prüfung etwa vorfommenden Beziehungen auf Geographie, einige 
geographijche Tragen vorzulegen. 

9. Die Prüfung in der Mathematik darf nicht auf das Lehr- 
yenfum der Prima beichränkt werden. Die Phyſik bildet nicht einen 
bejonderen Prüfungögegenftand, es wird aber empfohlen, phyſikaliſche 
Fragen mit den mathematifchen zu verbinden ($. 6, 2). 

10. 3m Berlaufe der mündlichen Prüfung find auf Borfchlag 
der hetreffenden Fachlehrer von der Kommilfion die Prädikate feit- 
zuftellen, welche jedem Craminanden in den einzelnen Gegenitänden 
auf Grund der mündlichen Prüfungsleiftungen zuzuerfennen find. 

8. 12. 
Seftftellung des Urtheiles. 

1. Nach Beendigung der mündlichen Prüfung findet eine Be⸗ 
rathung der Prüfungskommifſion über dad Ergebnis der geſammten 
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üfung ftatt. Die Ordnung, in weldyer die einzelnen Kragen zur 
rwägung und Beichlußfaffung gebracht werden jollen, beftimmt der 

Königlihe Kommilfar. 
2. Bei ber Entſcheidung barüber, ob die Prüfung beftanden 

jet, find außer den Leiftungen in der fchriftlichen und mündlichen 
Prüfung die vor dem Beginne der gefammten Prüfung feftgeftellten 
Prädikate ($. 5, 6) über Die Klaffenleiftungen in Betracht zu ziehen. 

38. Die Prüfung ift als beitanden zu erachten, wenn das auf 
die Prüfung und die Klaffenleiftungen Ar. 2) gegründete Gelammt- 
urtheil in feinem obligatorischen wiſſenſchaftlichen Lehrgegenftande 
„nicht genügend” lautet. 

Eine Abweichung FRE in Berüdfichtigung des von dem 
Scyüler gewählten Berufes ift nicht zuläſſig. Dagegen ift zuläffig, 
Daß nicht genügende Leiftungen in einem Lehrgegenitande durch min- 
deitend gute Leiftungen in einem anberen obligatorijchen Gegenftande 
ale ergänzt eradhtet werden. 

4. Die Religiondlehrer haben fidy der Abftimmung zu enthalten, 
wenn ed fi um einen Schüler handelt, der an ihrem Unterrichte 
nicht theilnimmt. 

5. Bei allen Abftimmungen der Kommilfion gilt, wenn Stim- 
mengleichheit eintritt, diejenige Anficht, für weldye der Königliche 
Kommiffar ftimmt. 

. Gegen den Beichluß der Prüfungsfommilfion über Ju: 
erfennung oder Verweigerung des Zeugniffes der Reife fteht dem 
Königlichen Kommiſſar dad Necht der Einſprache zu. In diefem 
Falle find die Prüfungöverhandlungen dem Königlichen Provinzial 
Säulfollegium zur Entſcheidung einzureichen. | 

7. Nachdem die Berathung abgeichloffen und dad Protokoll 
von jämmtlichen Mitgliedern der Kommilfion unterzeichnet iſt, ver- 
fündigt der Königliche Kommiffar den Eraminanden da8 Geſammt⸗ 
ergebnid der Prüfung. 

8. 13. 
Prüfungsprotofoll. 

Ueber die gefammten Vorgänge der Prüfung ift ein Protokoll 
mit folgenden Abjchnitten zu führen: 

1. Brotofoll über die durch $. 5, 4 beftimmte Konferenz; 
dazu gehören als Beilagen die Meldungen zur Prüfung ($. 5, 3), 
das in $. 5, 6 bezeichnete, an das Königliche Provinzial-Schulfolle 
gm eingereichte Verzeichnis und die Verfügung destelßen über die 
nnahme der Meldungen ($. 5, 7; 8. 7, 6). 

2. Protokoll über die fchriftliche Prüfung ($. 8). In demiel- 
ben ift zu verzeichnen, wann jede einzelne jchriftliche Arbeit begonnen 
ift, welche Cehre, die Aufficht geführt haben, welche Schüler und 
wann und mie lange fie dad Zimmer während der Arbeitözeit zeit- 
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weilig verlaffen haben, wann jeder feine Arbeiten abgegeben hat; 
außerdem ift jedes Vorkommnis zu verzeichnen, welches Darauf ſchlie⸗ 
ben laßt, daß der Fall des $. 8, 6 vorliege. 

Am Anfange diefed Protofolles ift zu vermerken, daß der Direktor 
den Schülern die in $. 8, 6 vorgejchriebene Eröffnung gemacht hat; 
am Schluffe des Protofolles hat der Direktor entiprechenden alles 
zu bezeugen, dab während ded Verlaufe der ee Prüfung 
nichts vorgefonmmen ift, was darauf fchließen ließe, daß der Fall des 
$. 8, 6 vorliege. 
Ä J Protofoll über die Vorberathung vor der mündlichen Prü- 
ung. $) 9, 2). 

4. Protokoll über die mündliche Prüfung. Dasjelbe hat zu 
enthalten die Vorberathung ($. 10, 2), den Inhalt der geftellten Sra- 
gen, und die Beſchaffenheit ber Antworten in der Weife, daB daraus 
die Begründung der über die Ergebniſſe der münblichen Prüfung 
getällten Urtheile erfichtlich wird, und die Schlußberathung ($. 12). 

8. 14. 

Zeugnis. 
1. Wer die Prüfung beſtanden hat, erhält ein Zeugnis der 

Reife. Dasſelbe muß enthalten: ein Urtheil über das ſittliche Ver— 
halten, die Aufmerkſamkeit und den Fleiß des Schülers, für jeden 
einzelnen Lehrgegenſtand der Oberprima die Bezeichnung des Ber: 
haͤltniſſes der Schul- und Prüfungsleiſtungen zu den Forderungen 
Nr eiuke, und jchließlich die Erflärung, daß die Prüfung beftan- 
en ei. 

Ein Formular für die Zeugniffe ift diefer Prüfungsordnung 
beigefügt. (Anlage A). 

2. Das aus dem Urtheile über die Prüfungs- und über die 
Schulleiftungen in dem Gegenftande fich ergebende Gejammturtheil 
iſt — in eines der vier $. 9, 1 bezeichneten Prädikate zu⸗ 
hmmenautallen, dies Prädikat iſt durch die Schrift hervorzuheben. 

3. Für Phyſik ift das auf Grund ber Klaffenleiftungen felt- 
geftellte Prädikat in das Zeugnis aufzunehmen. Für das Griechifche 
und das Sranzöfiiche ift zu dem 3engnilfe über die PBrüfungsleiftun- 
gen das Prädikat aufzunehmen, welches dem behufs der Verſetzung 
nad) Brima gelieferten Extemporale ertheilt worden ift. 

Menn die a eh Propädentif an einem Gymnaſium 
gelehrt wird, fo iſt ein Urtheil über den Erfolg dieſes Unterrichtes 
tem Ein die deutſche Sprache beftimmter Abſchnitte des Zeugniljes 
eizufügen. 

Pi Die auf Grund des gefammten Prüfungdergebniffed unter 
der Verantwortlichfeit des Diveftord zu entwerfenden und von allen 
Mitgliedern der Kommilfion zu unterzeichnenden Konzepte der Reife: 
zeugniffe find nebft der gleichen Zahl von Blanfetten dem Königlichen 
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Kommilfar zur Unterjchrift vorzulegen. Lebtere müflen den Namen 
und die Bertonal-Berhältniffe der abgehenden Schüler und die Unter: 
fchrift des Direktors bereits enthalten. 

Die Zeugniffe werden von fämmtlichen Mitgliedern der Brü- 
funge-Kommiffion unterzeichnet. 

5. Eingehändigt werden die Zeugnifle in der Regel ſämmtlichen 
Schülern gleichzeitig unter geeigneter Anſprache durdy den Direktor 
in einer Verſammlung der ganzen Schule oder ihrer oberen Klaflen. 

8. 15. 
Ginreihung der Prüfungsverhandlungen an die König: 

lichen Provinzial-Schulfollegien. 
Der Direktor des Gymnafiums hat das Prüfungsprotofoll nebit 

Beilagen ($. 13) ſowie Abjchrift der Neifezeugniffe und die fchrift- 
lichen Arbeiten der Schüler fpäteftens vier Wochen nach Abichluß der 
mündlichen Brüfung an das Königliche Provinzial-Schulfollegium ein- 
ureichen, behufs Mittheilung an die betreffende Wiſſenſchaftliche Pri- 
Fngsfommiflion. Die Arbeiten jämmtlicher Craminanden über den- 
jelben Prüfungögegenftand find zufammenzuheften; jedem Hefte ift 
die Angabe der vorgejchlagenen Aufgaben, bei den Ueberjegungen 
aus dem Griechifchen und in das Lateinifche (bezw. Polniſche) der 
diftirte Tert unter Bezeichnung der etwa dazu gegebenen Bofabeln 
oder fonftigen Hilfen ($. 9, 3) beizufügen. 

Die Konzepte der jchriftlichen Arbeiten ($. 8, 5) find nur in 
dem alle beizulegen, wenn der betreffende Bachlehrer zur Begrün- 
dung feines Urtheiles Bezug darauf genommen hat oder der König: 
lihe Kommiſſar es erfordert. 

g. 16. 
Verfahren bei denjenigen, welde die Entlaſſungsprü— 

fung nicht beftanden haben. 

1. Wer die Entlaffungöprifung einmal nicht beftanden bat, 
darf zur Wiederholung derjelben, mag er ferner ein Gymnaſium 
beſuchen oder nidyt, höchitend zweimal zugelafjen werden. 

2. Denjenigen Schülern, welche nach nicht beitandener Ent: 
Iaffungsprüfung das Gymnaſium verlaffen, wird ein gewöhnliches 
Abgangszengnid ausgeftellt, in deſſen Eingang das ungenügende 
Ergebnis der Entlaffungsprüfung zu erwähnen iſt. 

3. Studierende, denen in dem Reifezeugniſſe eine genügende 
Kenntnid des Hebräifchen nicht zuerfannt worden ift, haben Ki, wenn 
fie nachträglich das Zeugnis der Reife in dieſem Gegenftande erwerben 
wollen, an eine Biftenthaftliche Prüfungsfommifftion fiir das höhere 
Schulamt zu wenden. 
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$. 17. 

Reifeprüfung derjenigen, welde niht Schüler eines 
Gymnafiums find. 

1. Wer, ohne Schüler eines Gymnaſiums zu fein, die an die 
Entlaffungsprüfung desjelben gefnüpften Nechte erwerben will, hat 
unter Nachweiſung feines Bildungsganges und feines fittlichen Ver— 
baltens das Geſuch um Zulafjung zur Prüfung an das Rönigliche 
Brovinzial- Schulfollegtum zu richten, deffen Amtsbereiche er durch 
den Wohnort der Eltern oder durch den Ort feiner lebten Schul— 
bildung angehört, und wird von demielben, jofern die Nadyweifungen 
als unsre end befunden find, einem Gymnafium zur Prüfung über: 
wielen. 

Wenn jemand bereit die Univerſität bezogen bat, bevor er das 
für vollberechtigte Zulaffung zu dem betreffenden Fakultätsſtudium 
erforderliche Reifezeugnid erworben hat, und nachträglich die Reife 
prüfung abzulegen wünſcht, jo hat er hierzu Die bejondere Bewilli- 
gung ded Mintfterd nachzufuchen. Wenn derſelbe nady erhaltener 
Erlaubnis die Prüfung nicht beiteht, fo fann er nur noch einmal 
zur Prüfung zugelalfen werden. 

2. Das Gefuh um Zulaffung zur Prüfung ift drei Monate 
vor dem Schluſſe des Schulbalbjahres einzureichen. 

Der Nachweiſung des Bildungsganges find die lebten Schul: 
oder Brivatzeugnilje über den empfangenen Unterricht beizufügen. 

Das Königliche Provinzial: Schulfollegium ift verpflichtet, 
wenn ſich aus den Zeugniſſen ergiebt, dab der Bittiteller bereitd an 
einem Gymnaſium einer anderen Provinz; ald Primaner die Ent: 
laſſungsprüfung erfolglos abgelegt hat, mit dem Königlichen Provin- 
zial⸗Schulkollegium diejer Provinz in Einvernehmen darüber zu treten, 
ob dortjeitd noch etwa Bedenken gegen die Zulaffung zu erheben 
find, welche aus den Zeugniffen nicht erhellen. 

4. Junge Leute, welche früher ein Gymnafium befucht haben, 
dürfen zur Prüfung nur zugelaffen werden, wenn mit Ablauf des 
Halbjahres, in welchem fie ſich melden, von dem Cintritte im die 
Prima an gerechnet, zwei Jahre und, falls fie Ichon aus Oberſekunda 
abgegangen, außerdem noch diejenige Zeit verfloffen ift, welche fie 
normalmäßig in diefer Klaſſe noch hätien zurüclegen miffen, um in 
die Prima verjegt zu werden. Hierbei bleiben bezüglich der Anrech- 
nung des Beſuches der Prima die Bedingungen des $.5, 2 in Kraft. 

5. Für die Prüfung find die 88. 3 bis 16 mit folgenden 
näheren Beitimmungen maßgebend. 

Für die fchriftlichen Prufungsarbeiten find andere Nufgaben zu 
tellen, ald die Schüler des betreffenden Gymnaſiums erhalten. 

Außer den $. 6, 2 bezeichneten Aufgaben haben bie Eraminan: 
den, fofern fie nicht bereitd der Prima eined Gymnafiums angehört 
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haben und dad hei der Derfegung in diefe Klaffe erhaltene Zeugnis 
vorlegen, eine Ueberſetzung aus dem Deutichen ind Griechiiche und 
eine aus dem Deutichen in das Franzöſiſche zu fertigen, welche be- 
ftimmt find, ihre Sicherheit in der Formenlehre und in den Elemen- 
ten der Syntax zu ermitteln. 

Eine Ausfliehung oder eine Befreiung von der mündlichen 
Prüfung findet nicht ftatt. 

Die mündliche Prüfung ift getrennt von derjenigen der Echüler 
des Gymnaſiums abzuhalten. 

Zu der Prüfung in den 8. 6, 3 bezeichneten Gegenftänden tritt 
bie in der deutſchen Litteratur und in der Phyſik behufs Ermittelung 
des durch 8. 3, 2 und 8 erforderten Maßes der Kenntniffe hinzu. 

Dad Protokoll über die Prüfung ift abgejondert von dem über 
die Prüfung der Schüler des Gymnaſiums zu führen. 

6. Das in dad Reifezeugnid aufzunehmende Urtheil über das 
fittlihe Verhalten ir auf Grund der beigebrachten Nachweiſungen 
(Nr. 1) und unter Berufung auf diefelben abzufaffen. 

7. Wird die ne nicht beitanden, \; ift die Kommillion 
berechtigt, nach Befinden zu beftimmen, ob die Wiederholung erft 
nach Verlauf eined Jahres erfolgen darf. 

8. Die Prüfungögebühren betragen dreißig Mark. Sie find 
vor dem Beginne der jchriftlichen Prüfung zu entrichten. 

8. 18. j 
Beftimmung über Die Prüfung der Schüler, welde das 
Neifezeugnid an einem Realgymnafium oder einer 

Ober-Realſchule erworben haben. 
1. Die Beftimmungen des 8. 17 finden auch auf diejenigen 

jungen Leute finnentjprechende Anmendung, welche die Gntlaffungs 
prüfung an einem Realgymnafium oder einer Ober⸗-Realſchule be- 
ftanden haben und fich die mit dem Meifezeugniffe eines Gymnaſiums 
verbundenen Rechte erwerben wollen. Haben diejelben bereitd die Uni: 
verfität bezogen, jo haben fie für die Zulaffung zur Gymnaſial⸗Reife— 
prüfung die minifterielle Genehmigung nachzuſuchen ($.17, 1. Abi. 2). 

2. Wenn diejen Bewerbern durdy dad Reifezeugnid der Neal: 
anftalt im Deutſchen, im Sranzöfiichen und in der Mathematik das 
Präbifat genügend ohne jede Cintbräntung ertheilt ift, jo wird ihre 
Ichriftliche Prüfung auf den Iateinifchen Aufſatz, eine Ueberſetzung 
ind Lateiniſche, eine Ueberſetzung aus dem Griechiſchen und eine 
Ueberjegung ind Griechiſche ($. 17, 5), ihre mündliche Prüfung auf 
die Iateiniiche und die griechiiche Sprache und die alte Geſchichte 
beichränft. 

Db dad von dem Realgymnafium, bezw. der Ober: Realfchule 
ertheilte le nis dieſe Beichränfung der Prüfung begründet, hat 
das Königliche Trovinzial-Schulfollegium zu enticheiden. 
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3. Die Prüfungdgebühren betragen dreißig Marl. Sie find 
vor dem Beginne der jchriftlichen Prüfung zu entrichten. 

. 19. 
1. Dad Reglement für N} Prüfungen der zu den Univerfitäten 

übergebenden Schüler vom 4. Juni 1834 und die durch die Girku- 
lar-Berfügung vom 12. Januar 1856*) erfolgten Abänderungen und 
Ergänzungen desjelben, jo wie alle darauf bezüglichen ergänzenden 
oder erläuternden Verordnungen treten hiermit außer Kraft. 

2. Die Beitimmungen der unter den deutſchen Staatöregie- 
rungen im April 1874**) getroffenen Bereinbarung über gegenjeitige 
ung der Gymnafial- Reifezeugnijfe werden dadurch nicht 

ührt. 

B. Ordnung der Entlafungsprüfung an den 
Progymnaflen. 

Für die Entlafjungsprüfungen an Progymnafien finden die 
vorftehenden Anordnungen für die Entlaflungäprüfung an Gymnaſien 
finnentfprechende Anwendung mit folgenden näheren Beftimmungen: 

Zu $. 3. 
Zur Erwerbung eines —* — der Reife hat der Schüler in 

den einzelnen Lehrgegenſtänden die für die Verſetzung in die Prima 
eines Gymnaſiums erforderlichen Kenntniſſe nachzuweiſen. 

Zu 8.5. 
1. Die Zulaffung eines Schülers zur Entlaffungsprüfung findet 

nicht früher als im vierten Semefter der zweijährigen Lehrzeit der 
Sekunda ftatt. Der Schüler muß im Semefter der Meldung der 
Oberſekunda angehören, 

2. Findet Teine Anwendung. 

3u 8. 6. 
2. Zur fchriftlichen Prüfung gehören: ein deuticher Aufſatz, eine 

eberjeßung aus dem Deutfchen in das Lateinische, in das Griechiſche 
und in das Franzöfiiche, und in der a vier Aufgaben, 
und zwar zwei algebraiiche, eine planimetriiche und eine trigono- 
met Eine —5 e Arbeit im Hebräiſchen wird nicht ge⸗ 
ordert. 

3. Die mündliche Prüfung erftredt ſich auf die chriftliche 
Religionslehre, die Iateinifche, griechiiche und franzöfiiche Sprache, 
die Sejchichte und die Geographie, Mathematik, fafultativ auf die 
hebräifche Sprache. 

=) Centrbl. pro 1859 Seite 225. 
"” Digi. pro 1874 Seite 476. 

1882. 26 
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j Zu $. 11. 

9, Die Brüfung in der Geſchichte und in der Mathematik darf 
fich nicht auf das Lehrpenſum der Sekunda bejchränfen. In das 
Zeugnis wird dad Urtheil über die Alaffenleiftungen in der Phyſik 
aufgenommen. 

Zu $. 15. 

Wenn der Departementsrath ded Königlichen Provinzial-Schul: 
kollegiums den — bei der Prüfung nicht ſelbſt geführt hat, find 
die —— e nebſt Anlagen (8. 13), ſowie Abſchriften der 
Zeugniſſe und die ſchriftlichen Arbeiten der Eraminanden von dem 
Nektor ſpäteſtens vier Wochen nach Abſchluß der Prüfung an das 
Königliche Provinzial⸗Schulkollegium zur Kenntnisnahme einzufenden. 

3u 8 17. 

8. Die Prüfungdgebühren betragen zwanzig Marf. 

Anmertung Die für die Entlaffungsprüfungen an Progymnafien 
eltenden Beftimmungen finden Anwendung auf die Prüfungen, welche jung 

Beute an Gymnaſien ablegen, um fid) das Zeugnis der Reife für die Prima ju 
erwerben. Den Vorſttz bei dieſen Prüfungen führt der Direltor des Gymmofume. 
Die Prüfungeverhandlungen find nur auf bejondere Anordnung an das König 
liche PBrovinzial-Schullollegium einzufenden. 

IL 

A. Ordnung der Entlafungsprüfung an den Real⸗ 
gymnaſien nnd den Ober-Realfhulen. 

8. 1. 
Zweck der Prüfung. 

Zweck der Öntlaffungepräfung ift, zu ermitteln, ob der Schüler 
dasjenige Maß der Schulbildung erlangt dat, welches Ziel des Real: 
gymnafiums, bezw. der Ober-Realichule ift 

8. 2. 

Wo die Prüfung abgehalten wird, 
Zur Abhaltung von Entlaffungsprüfungen find alle diejenigen 

nen und Ober⸗Realſchulen berechtigt, welche von dem Un: 
terrichtöminifter als jolche anerkannt worden find. 

8. 3. 
Mapftab zur Ertheilung des Zeugniffes der Reife. 
Um das Zeugnis der Reife zu erwerben, muß ber Schüler in 

ben einzelnen Gegenftänden den nachſtehenden Sorderungen ent: 
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3. In der lateiniſchen Sprache muß der Schüler der Real- 
vmnaſien im Stande jein, Abjchnitte aus den proſaiſchen und poeti- 

ihen Werfen, welche in Prima gelefen werden oder dazu geeignet 
jein würden, zu verftehen und ohne erhebliche Nachhilfe zu über: 
iten. Er mn& in der Formenlehre und in den Haupregeln der 
Syniar ſichere Kenntnifje befigen und mit dem Wichtigften aus der 
Bersiehre genügend befannt jein. 

4. Inder franzöjiihen Sprade muß der Schüler Ab- 
ichnitte aus den profaiichen und poetiichen Werfen, weldye in Brima 
gelejen werden oder dazu geeignet jein würden, verftehen und ohne 
erhebliche Ms überjeßen. Seine jchriftlihen Prüfungsarbeiten 
mürjen von Zehlern, welche eine grobe grammatijche Unficherheit zei- 
gen, und von Germanismen im Weſentlichen frei fein. 

5. In der engliihen Spradye muß der Schüler Abichnitte 
aus den projaijchen umd poetifchen Werken, welche in Prima gelefen 
werden oder dazu geeignet fein würden, veritehen und ohne erhebliche 
Nachhilfe überſetzen. Die fchriftliche Prüfungsarbeit muß von er- 
heblichen Beritößen gegen die Grammatik frei jein. 

An die Schüler der Dber-Realichulen find im Franzöfijchen 
und Engliichen höhere Forderungen zu Stellen, entiprechend den in 
der Bezeichnung ihrer Lehraufgabe (Lehrplan IL 2. Nr. 4 und 5) 
Darüber getroffenen Beitimmungen. 

6. Sn der Geſchichte und Geographie muß der Schüler 
die epochemadyenden Begebenheiten der Weltgeichichte, namentlidy 
der griechiichen, römiſchen und deutichen jomwie der preußiichen Ge- 
ichichte, im Zufammenhange ihrer Urfadhen und Wirkungen fennen 
und über Zeit und Ort ber Begebenheiten ſicher orientirt fein. Gr 
muß von den Grundlehren der mathematijchen Geographie, von den 
wichtigſten topiſchen Verhältnifjen und der politiihen Cintheilung 

26° 
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der Erdoberflaͤche, unter beſonderer Berückſichtigung von Mittel-Eu— 
ropa, genügende Kenntnis befſitzen. 

7. Sn der Mathe matik hat der Schüler nachzuweiſen, daß 
er in der Arithmetik bis zur Entwidelung der einfacheren unend 
lichen Reihen und in der Algebra bis zu den Gleichungen des dritten 
Grades einfchlieblich, in der ebenen und körperlichen Geometrie, in 
der ebenen und Iphärifchen Zrigonometrie und in den Elementen der 
analytiihen Geometrie der Ebene bis zu den Segelichnitten ein 
ſchließlich fichere, geordnete und wiſſenſchaftlich begründete Kenntnifie 
befigt, und daß er ſich hinreichende Uebung in der Löfung von Auf: 
gaben aus den bezeichneten Gebieten erworben hat. 

8 Naturwiſſenſchaften. In der Phyſik muß der Schü— 
ler mit den Geſetzen des Gleichgemwichtes und der Bewegung der 
Körper ſowie mit der mathematiichen Entwidelung dieſer Geſetze, 
mit der Lehre von der Wärme, dem Magnetismud und der Eleftri- 
ität, dem Schalle und dem Lichte hinreichend befannt fein und bie 
efähigung befißen, feine Kenntniffe zur Löſung einfacher Aufgaben 

anzuwenden. 
Sn der Chemie und Mineralogie muß der Schüler aus 

reichende Kenntnis von der Darftellung, den Eigenſchaften und den 
bauptjächlichiten anorganiſchen Verbindungen der wichtigeren Ele 
mente, fowie von den ftöchiometrifchen Grundgeſetzen nachweiſen und 
mit den Kryſtallformen, den phyſikaliſchen Cigen\&aften ‚und der 
chemischen Zufammenfegung der wichtigiten Mineralien bekannt jein. 
— An den Ober-Realichulen fommt —* Kenntnis der für Tech⸗ 
nologie und Phyſiologie befonders wichtigen Verbindungen aus der 
organischen Chemie. 

8. 4. 
Zufammenjegung der Prüfungskommiſſion. 

1. Die Brüfungsfommiffion befteht aus dem von dem König. 
lichen Provinzial: Schulfollegium ernannten Königlichen Kommilfar 
als Vorſitzenden, dem Direktor der Anftalt und denjenigen Lehrern, 
welche in der oberiten Klaffe mit bem Unterrichte in den lehrplan- 
mäßigen wiffenichaftlichen Gegenftänden betraut find. 

2. Das Königlihe Provinzial- Schulfollegium ernennt regel: 
mäßig dasjenige feiner Mitglieder, welches die inneren Angelegen: 
heiten der betreffenden Schule bearbeitet, zum Brüfungsfommilfar. 
lan fann im einzelnen Falle für die Leitung der mündlichen 

Prüfung 9 10— 14) einen ſtellvertretenden Kommiſſar ernennen 
und mit dieſer Stellvertretung insbeſondere den Direktor der Anftalt 
beauftragen. 

3. Dacjenige Drgan, welchem die rechtliche Vertretung der 
Schule zufteht, tft befugt aud feiner Mitte einen Vertreter zum 
Mitgliede der Prüfungslommilfion zu ernennen. Die Ernennung 
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erfolgt in der Regel auf einen Zeitraum von mindeltens drei Jahren 
und wird dem Königlichen Provinzial Schulfollegium rechtzeitig an- 
gezeigt. Der ernannte Vertreter hat Stimmredht in der Kommifion. 

An den für einzelne Anftalten außerdem etwa beftehenden be= 
\onderen Befugniffen zur Theilnahme an den Prüfungen wird bier- 
durch nichts geändert. 

Auf jämmtliche Derhanblungen der Prüfungskommiſſion erftreckt 
ih für die Mitglieder derjelben die Pflicht der Amtöverichwiegenheit. 

8. 5. 
Meldung und Zulafjung zur Brüfung. 

1. Die Zulaffung eines Schülers zur Entlafjungsprüfung findet 
in der Negel nicht früher ald im vierten Dalbjahre der zweijährigen 
Lehrzeit der Prima ftatt. Im dritten Halbjahre diefer Lehrzeit fann 
die Zulafjung zur Entlaffungäprüfung nur ausnahmömeije auf den 
einftimmigen Antrag ber der Prüfungstommiffion angehörenden 
Lehrer ſeitens des Königlichen Provinzial-Schulfollegiums genehmigt 
werden. 

Unbedingt erforderlich für die Zulaffung eines Schülers zur 
Entlaffungsprüfung ift, daß derfelbe im Halbjahre der Meldung der 
Oberprima angehöre. 

2. Wenn ein Primaner im Diöziplinarwege von einem Real: 
gymnaſium oder einer Ober⸗Realſchule entfernt worden tft, oder die- 
\elbe verlajjen hat, um ſich einer Schulftrafe zu entziehen, oder in 
willfürlicher, durch die Verhältniffe nicht. genügend gerechtfertigter 
Weife, jo darf ihm an der Schule, an welche er übergegangen tft, 
bei feiner elbung jur Entlaffun apchfung das Halbjahr, in welches 
oder an deſſen Schluß der Bedhel der Anftalt fällt, nicht auf Die 
zweijährige Lehrzeit der Prima angerechnet werden. 

Ob in dem lebtbezeichneten Halle der Mechjel der Anftalt ale 
ein gerechtfertigter zu betrachten und demnach das fragliche Semeiter 
auf die zweijährige ehren ber Prima anzurechnen ift, entſcheidet 
auf den Bortrag des Direltord, bezw. ded Direktord und der der 
Prüfungskommiſſion angehörenden Cchrer, das Königliche Provinzial: 
Schulkollegium. "als die Eltern oder deren Stellvertreter es bean- 
tragen, erfolgt diefe Enticheidung unmittelbar beim Eintritte des 
Schülers in die neue Schule. 

. Die Meldung zur Entlaffungsprüfung ift drei Monate vor 
dem Schluffe des betreffenden Schuljemefterd dem Direktor ſchriftlich 
einzureichen. 

4. In einer Konferenz, welche von dem Direktor mit den der 
Prüfungskommiſſion angehörenden Lehrern zu halten ift, werden die 
Meldungen vorgelegt und auf Grund der in der Prima ben betref- 
fenden Schülern ertheilten Zengniſſe Gutachten (Nr. 6 und $. 12, 2) 
darüber feftgeftellt, ob diefe Schüler nach ihren wiffenichaftlichen 
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Leiftungen und nach ihrer fittlichen Haltung als den Zielforderungen 
der Scyule entſprechend anzuerkennen find. 

5. Wenn ein Schüler nad) dem einftimmigen Urtbeile der 
pn bie erforderliche Neife in wilfenichaftlicher oder fittlicher 
Hinficht noch nicht erreicht bat, jo iſt der Direktor verpflichtet, ihm 
von dem Cintritte in die Prüfung abzurathen und jeinen Eltern 
oder deren Stellvertreter entſprechende Borftellungen zu machen. 
Bleiben diefe Vorftellungen erfolglos, jo kann die Uebermittelung 
der Meldung an das Königliche Provinzial-Schulfollegium nicht ver: 
weigert werden; daß die Abrathung ftattgefunden hat, ift dabei aus- 
drücklich zu vermerfen. 

6. Das Verzeichnis der Schüler, welche fich zur Prüfung ge: 
meldet baben, nebft den erforberliden näheren Angaben über ihre 
Berfon und dem Outacten über ihre Reife (Nr. 4), eventuell eine 
Vakatanzeige, bat der Direktor dem Königlichen Provinzial Schul: 
follegium fpäteftend 2'/, Monat vor dem Schluffe des betreffenden 
Semefterd einzureichen. 

In dem einzureichenden tabellartjchen Verzeichnifje find_zu dem 
Namen jedes Abiturienten folgende Rubriken auszufüllen: Tag und 
Drt der Geburt, Konfeſſion (beym. Religion), Stand und Wohnort 
des Vaters, Dauer des Aufenthaltes auf der Schule überhaupt und 
in der Brima und Oberprima inäbejondere (bei joldyen Schülern, 
welche erjt in die Prima eingetreten find, Angabe der Schule, wel⸗ 
cher fie je angehörten und ber Dauer ded Aufenthaltes), ferner 
ein durch kurze Bezeichnung der biöherigen gefammten Entwickelung 
des Schülerö zu begründendes Gutachten über feine Reife. Diefem 
Gutachten ift die Formulirung des Urtheiles beizufügen, welches in 
dem eventuellen Reifezeugniſſe in die Rubrik — und Fleiß“ 
aufzunehmen beabſichtigt wird. Schließlich iſt zu bezeichnen, welchen 
Beruf der Schüler zu wählen beabſichtigt. " 

Wenn für einen Schüler bezüglich der unter Nr. 1 und 2 feit: 
eitellten Bedingungen der Zulaffung dur Prüfung eine Ausnahme 
eantragt wird, jo tft dies in dem tabellarifchen Mer eichniſſe kennt⸗ 

lich zu machen und in dem Begleitberichte ausdrüdlid zu erwähnen. 
7. Das Königliche Provinzial⸗Schulkollegium prüft, ob die für 

die Entlafjungsprüfung geltenden Erforberniffe (Nr. I und 2) erfüllt 
find, und entjcheidet hiernach über die Zulaffung zur Prüfung. 

8. 6. 

Art und Gegenuftände der Prüfung 
1. Die Entlafjungöpräfung ift eine ſchriſtliche und münblide. 
2. Zur fchriftlihen Prüfung gehören: ein beutf und ein 

franzöfticher Aufſatz, eine Ueberſetzung aus dem Deutichen in das 
Branzöfifche und in dad Englifche, in der Diathematif vier Aufgaben, 
weldye aus der Algebra, der ebenen und körperlichen Geometrie, der 
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Trigonometrie und der analytiſchen Geometrie zu wählen find; in 
an ff zwei Aufgaben, welche ſich an den Lehrſtoff der Brima 
anjchließen. 
de fommt bei den Realgymnafien eine Ueberſetzung aus dem 
— en in das Deutſche, bei den Ober⸗Realſchulen eine chemiſche 
ufgabe. 

An denjenigen Anſtalten, an welchen die polniſche Sprache einen 
lehrplanmaͤßigen Theil des Unterrichtes bildet, tritt fakuitativ hinzu 
eine Ueberſetzung aus dem Deutſchen in das Polniſche. 
.3. Die mündliche Prüfung erſtreckt fi) auf die chriſtliche Re— 
ligionslehre, die kangöfilce, englijche, bezüglich auf die lateiniſche 
Sprache, ferner auf Geſchichte und Geographie, Mathematik, Phufit 
und Chemie. 

8.7 

Schriftliche Prüfung. 

1. Stellung der Aufgaben. 
1. Alle gleichzeitig die Prüfung ablegenden Schüler erhalten 

diejelben Aufgaben. 
2. Die Aufgaben find fo zu beftimmen, daß fie in Art und 

Schwierigfeit die Klaffenaufgaben der Prima in einer Weiſe über- 
Ichreiten ; fie dürfen aber nicht einer der bereitö bearbeiteten Aufgaben 
N nahe fteben, daß ihre Bearbeitung aufhört, den Werth einer jelb- 
tändigen Xeiftung zu haben. 

Für die Ueberſetzung aus dem Lateinifchen ift aus einem der 
Leftüre der Prima angehörenden oder bazı geeigneten Schriftiteller 
ein in ber Schule nidyt gelejerter, von befonderen Schwierigfeiten 
freier Abſchnitt zu wählen. 

3. Die Aufgaben für jeden einzelnen Gegenftand legt der 
Lehrer, welcher denjelben in der oberften Klaffe vertritt, dem Direktor 
zur Genehmigung vor. 

4. Die Terte zu den Ueberfegungen aus dem Deutichen be- 
dürfen nur der Genehmigung bed Direltord. 

5. Für den beutjchen und franzöfiichen Aufſatz, für Die Ueber: 
ſetzung aus dem Lateinijchen und für die chemiſche Arbeit haben die 
Fachlehrer je drei Vorfchläge, für die mathematifche und phyſikaliſche 
Arbeit je drei Gruppen von je vier, beziehungsweiſe zwei Aufgaben 
dem Direktor vorzulegen. Nachdem dieler die Vorſchlaͤge genehmigt 
bat, jendet er diefelben unter ae der Verſchluſſe dem König- 
lichen Brüfungstommiffar ein, behufs ber ans den Vorſchlägen zu 
treffenden Auswahl. 

6. Die Suellung ber Aufgabenvorjäläge an den Königlichen 
Kommilfar geſchieht gleichzeitig mit der Einreihung ber Meldungen 
an das Königliche Provi jal-Schultollegium zugleich mit der Ent- 
ſcheidung des letzteren über die Meldungen ftellt ber Königliche 
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Kommiffar die Aufgaben mit Bezeichnung der von ihm getroffenen 
Wahl unter befonderem Berjchluffe zurüd. 

7. Der Königlihe Kommiſſar ift befugt, ſtatt aus den vorge- 
fchlagenen Aufgaben zu wählen, andere Aufgaben zu beitimmen, jo 
wie anzuordnen, daB zum Ueberjeßen aus dem Deutichen Zerte, 
welche er mittheilt, als Aufgaben bemußt werben. Auch Iteht dem 
Konmiffar frei, bei erheblidyen Zweifeln an der Selbftändigfeit der 
gefertigten Srüfungöarbeiten für alle oder einzelne Fächer neue Auf: 
gaben zur Bearbeitung zu Stellen. 

8. Es iſt Pflicht der Prüfungstommilfion, insbejondere der die 
Aufgaben ftellenden Lehrer und des Direktors, ball zu jorgen, daB 
die Aufgaben für die fchriftliche Prüfung den Schülern erft beim 
Beginne der betreffenden Arbeit zur Kenntnid kommen, auch jede 
vorherige Anbeutung über diejelben auf das ftrengfte zu ver 
meiden. s.8 

2. Bearbeitung der fhriftliden Aufgaben. 
1. Die Bearbeitung der en geichieht in einem geeigneten 

Zimmer der Schule unter der beitändigen, durch den Direktor anzu⸗ 
en Aufficht von Lehrern, welche der Prüfungsfommiffion an- 

. gehören. 
2. Für jeden ber beiden Aufläte und für bie Pr er Ar- 

beit find fünf Vormittagsſtunden zu beftimmen; bie Friſt darf bei den 
Auffäben nöthigenfalld um eine halbe Stunde überjchritten werden. 
Für die Ueberjeßung aus dem Lateiniſchen werben, ausſchließlich der 
zum Diftiren des Textes erforderlichen Zeit, drei Stunden, zu der 
Anfertigung ber Ueberjeßungen in das Sranzöliee und ingliiche 
(und Polniſche), ausichliehlidy der für das Diltiren der Zerte erfor: 
derlichen Zeit, je zwei Stunden, für die phufifaliiche Arbeit drei, für 
die chemifche zwei Stunden beitimmt. 

3. Keine Arbeitözeit (Nr. 1 und 2) darf durch eine Baufe un- 
‚ terbrodhen werben. Doc iſt es zuläjlig, Die für Die mathematijche 

Arbeit beftimmte Zeit in zwei durch eine Erholungspauſe getrennte 
Hälften zu theilen, am Beginne einer jeden die Hälfte der Aufgaben 
u Stellen und deren Bearbeitung am Schlufje jeder der beiden hal- 
en Arbeitözeiten abliefern zu Iaflen. 

4. Andere Hilfsmittel in das Arbeitszimmer mitzubringen, als 
I den franzöfiiyen Aufſatz ein franzöfiich-deutiches, (für die Ueber: 
eßung aus dem Lateinijchen ein Lateinilch-beutiche® Woͤrterbuch), für 
die mathematifche und die phufifalifche Arbeit Logarithmentafeln (für 
die Gemilhe Arbeit chemiſche Tafeln), ift nicht erlaubt. 

5. Wer mit feiner Arbeit fertig ift, hat fie bem beauffichtigenden 
Lehrer abzugeben und das Arbeitözimmer zu verlaflen. 

‚.. Wer nady Ablauf der vorfhriftämäßigen Zeit mit feiner Arbeit 
nicht fertig ift, bat fie unvollendet abzugeben. 
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In jedem Falle ift von den fertigen wie von den unvollendeten 
Arbeiten außer der Reinſchrift dad Konzept mit abzugeben. 

6. Wer bei der jchriftlichen Prüfung fich der Benutzung un- 
erlaubter Hilfsmittel, einer Täuſchung oder eined Täuſchun Sverhuches 
ſchuldig macht, oder anderen zur Benußung unerliubter Öifemit 
zu einer Zäufchung oder einem Zäufchungäverjuche behilflich tft, 
wird mit Ausjchluß von der weiteren Prüfung und, wenn die Ent- 
defung erft nach Vollendung derjelben erfolgt, mit Vorenthaltung 
des Prüfungszeugniſſes beſtraft. Die in jolcher Weile Beitraften 
find hinſicht id der Wiederholung der Prüfung denjenigen gleichzu- 
ftellen, welche die Prüfung nicht beftanden haben (vergl. $. 16, 
1 und 2). Wer fi einer Zäufchung oder eined Taͤuſchungsverſuches 
auch bei der Wiederholung der Prufung jchuldig macht, kann von 
der Zulaflung zur Reifeprüfung überhaupt ausgeichloffen werden. 
In jedem Falle einer Zäufchung oder eines Täufhungso uched ord- 
net zunächſt der Direktor mit den der Prüfungskommiſſion ange- 
börenden Lehrern das Erforderliche an, die fchließliche ma ot, 
trifft die gefammte Kommilfion vor der mündlichen Prüfung ($. 10, 2). 
Für die Fälle, in denen ein Schüler von der Zulaffung zur Reife⸗ 
prüfung überhaupt auögejchloffen werben joll, tft die Entſcheidung 
des Minilterd einzuholen. 

Auf dieſe Vorfchriften hat der Direktor beim Beginne der erften 
ſchriftlichen Prüfungsarbeit die Schüler ausdrüdlich aufmerkſam zu 
machen. 

8. 9. 

Beurtheilung der ſchriftlichen Arbeiten. 
1. Jede Arbeit wird zunächſt von dem Fachlehrer korrigirt und 

cenfirt, d. b. die fi findenden Fehler werden, mag an die Stelle 
ded Unrichtigen das Richtige gefebt werden oder nicht, nach ihrer 
Art und dem auf fie zu legenden Gewichte bezeichnet, und es wird 
über den Werth der Arbeit im Berhältniffe zu den Prüfungsforde- 
rungen ($. 3) ein Urtbeil abgegeben, welches ſchließlich in eins ber 
vier Prädikate: ſehr gut, gut, genügend, nicht genügend, 
ufammenzufaffen ift. Hinzuzufügen iſt die Angabe über die Ber 
Kan enheit der betreffenden Klaffenleiftungen; es darf jedoch dem 
Urtheile über die Klafjenleiftungen fein Einfluß auf das der Brüfungd- 
arbeit zuzuerfennende PBrädifat gegeben werden. 

2. Sodann cirfuliren die Arbeiten bei den der Prüfungs⸗ 
kommiſſion angehörenden Lehrern, und in einer hierauf vom Direktor 
mit benfelben zu haltenden Konferenz werden die den einzelnen 
Arbeiten ertheilten Praͤdikate gulammengeftelt und wirb darüber Be- 
ſchluß gefaßt, ob und für welche Examinanden die Ausſchließung von 
der münblicdyen Prüfung ($. 10, 3) oder die Diäpenfation von 
derjelben ($. 10, 4) zu beantragen iſt. 
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3. Der Direktor hat hierauf die Arbeiten nebft dem Prüfungs- 
protofole und dem geichriebenen Texte der Ueberjeßungen aus dem 
Zateintjchen, in das Franzöſiſche und in das Engliſche rechtzeitig vor 
dem Termine zur müudlichen Prüfung dem Königlichen Kommiſſar 
znzuftellen. Am Rande der Terte für die Neberjeßungen in die fremden 
Spraden und aud dem Lateiniſchen find die den Craminanden etwa 
angegebenen Vokabeln oder anderweiten Weberjebungshilfen zu be: 
geichmen ; diefe Bezeichnung hat die Bedeutung, daß außerdem feine 
eberfegungsbilfen den Sraminanden gegeben find. Den Prüfungs: 

arbeiten find ferner bei den NRealgymnafien die Ueberſetzungen in das 
Lateiniſche beizulegen, welche die Schüler behufs ihrer Verſetzung 
nach Prima geliefert haben. 

Der Königliche Kommiſſar ift befugt, Aenderungen in den den 
Prüfungsarbeiten an Prädifaten zu verlangen und eintreten 
zu laffen. Hiervon iſt in dem Protofolle ($. 13) Kenntnis zu geben. 

8. 10. 

Mündliche Prüfung. 

| 1. Borbereitung. 

1. Die mündlide Prüfung ift innerhalb der lebten ſechs 
Wochen des betreffenden Schulſemeſters vorzunehmen. 
m Fri Königlide Kommiſſar beitimmt den Zag uud führt den 

orſitz. 
ür den Tag der mündlichen Prüfung hat der Direktor in dem 

Lokale der Prüfung die Cenſuren, welche die Examinanden während 
der Dauer ihres Aufenthaltes in Prima erhalten haben (von Schülern, 
welche einen Theil des Primakurſus m einer anderen Schule zu: 
ebracht haben, auch ihre Abgangszeugniſſe) und ihre fchriftlichen Ar- 
eiten aus Brima ſowie die von denjelben während des Yufent- 

baltes in Prima in den Unterrichtsſtunden angefertigten Zeichnungen 
zur Einſichtnahme bereit zu halten. 

Bei der mündlichen Prüfung, jedoch mit Ausſchluß der derjelben 
poraudgehenden (Nr, 2) und nachfolgenden ($. 12, 1) Beratbung, 
haben außer den der Kommilfion angehörenden auch alle übrigen 
wiffenichaftlichen Lehrer der Anftalt anweſend zu fein. In dem Falle 
einer mehrtägigen Dauer der Prüfung ($. 11, 1) gilt diefe Beitim- 
mung nur für den erften Zag. j 

2. Der Prüfung gebt voraus eine Berathung und Bejchlub: 
fafjung barüber, ob einzelne der Bewerber von der Zulaffung zur 
mündlichen Prüfung auszuſchließen oder von ihrer Ablegung zu be 
freien find. (Bol. $. 8, 6 und 8.9, 2). 

3. Ein Schüler, deſſen jchriftlihe PBrüfungsarbeiten ſämmtlich 
oder der Mehrzahl nady das Prädikat „nicht genügend" erhalten 
haben, ift von der mündlichen ne auszujchließen, wenn bereitd 
in der auf Anlaß der Meldung aufgeitellten Beurtheilung (8. 5, 6) 
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der Zweifel an der Reife deöfelben Ausdrud gefunden hat. ft ein 
joldyer Zweifel nicht audgedrüdt worden, h wird der Erwägung der 
Kommiifion anbeimgeftellt, ob der Rath zum Rücktritte vor der 
mündlichen Prüfung ertbeilt werden fol. 

4. Wenn die Leitungen eines Schülerd während der Lehrzeit 
ber Prima nad) dem einitimmigen Urtheile der Lehrer befriedigt haben 
und die fchriftlichen Arbeiten der Entlaffungsprüfung ſaͤmmilich ge- 
nügend, einige darunter beſſer ausgefallen find, fo kann derjelbe von 
der mündlichen Prüfung befreit werden. Ein dahin gehender Be- 
ſchluhß muß einftimmig gefaßt fein. 

Bei Anwendung diefer Beitimmung iß auf die ſittliche Führung 
des betreffenden Schüulerd während feiner Lehrzeit in der Prima ent- 
Iprechende Rüdficht zu nehmen. 

8. 11. 
2. Ausführung. 

1. Mehr ald acht Schüler dürfen in der Regel nicht an einem 
Tage geprüft werden Sind mehr als acht zu prüfen, jo finb die- 
jelben in zwei oder nach Erfordernis in mehrere Gruppen zu teilen. 
Die Prüfung jeder Gruppe ift gejondert vorzunehmen. 

2. Der Königlije Kommiffar beftimmt die Folge der Prü- 
fungägegenftände und die jedem derjelben zu widmende Zeit. Er 
ift befugt, bei einzelnen Schülern die Prüfung in einzelnen Fächern 
nach Befinden abzufürzen. Ferner ift derjelbe befugt, an Realgym- 
nafien die Prüfung nur in einer der neueren Spradyen eintreten 
und bei genügenden jchriftlichen Leiftungen die Prüfung in der Phyſik 
audfallen zu laſſen, an DOber-Realjchulen die Prüfung in den Natur- 
wifjenichaften auf Phyſik oder Chemie zu beichränfen. 

3. Die Schüler dürfen feine Bücher zur Prüfung mitbringen. 
4. In Betreff etwaiger Täufchungen oder Täuſchungsverſuche 

bei der mündlichen Prüfung gelten die Beitimmungen des $. 8, 6. 
5. Zu prüfen bat in jedem Gegenftande der Lehrer desjelben 

in der oberiten Klaſſe. Der Königliche Kommiſſar ift befugt, feiner: 
jeitö Fragen an die Schüler zu richten und in einzelnen fällen die 
Prüfung felbft zu übernehmen. 

6. Zur Prüfung im Lateiniichen werden den Schülern zum 
Ueberjegen Abſchnitte aus ſolchen Schriftftellern vorgelegt, weldye m 
ber Prima gelejen werden oder dazu geeignet fein würden. SInwie- 
weit dazu Dichter und Proſaiker benübt werden, bleibt der Beſtim⸗ 
mung des Königlichen Kommiflard überlaffen, welcher auch befugt 
ift, Die Auswahl der vorzulegenden Abjchnitte zu treffen. Aus Pro- 
ſailern find nur ſolche Abfchnitte vorzulegen, weldye von den Schü⸗ 
lern in der Klafje nicht gelefen find, aus den Dichtern in der Regel 
joldye Abichnitte, welche in der Klafienleftüre, aber nidyt während 
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bes letzten Halbjahres, vorgelommen find. An die Ueberſetzung find 
Fragen aus der Grammatik und Metrik anzujchließen. 

7. Für die Auswahl der im Fran oe und Engliichen vor- 
zulegenden Abjchnitte gelten diefelben Beltimmungen wie im Latei⸗ 
niſchen. An die leberfehung find Fragen aus der Grammatik und 
Synonymif jowie über die Hauptpunfte der Metrif anzuſchließen. 
Ferner ift den Schülern bei der Ueberſetzung des Franzöhifchen und 
bes engliichen Schriftftellerö Gelegenheit zu geben, ihre Geübtheit 
im mündlichen Gebrauche der Sprache zu zeigen. 

8. Die geichichtliche Prüfung bat insbeſondere die Geſchichte 
Griechenlands, Roms, Deutjchlands und des preußilchen Staates 
um Gegenftande. Eine Prüfung in der Geographie findet nicht 
* (vergl. Lehrplan zu 6 und 7 und Prüfungsordnung $. 14, 2). 
Durch die ginaufügung von Geographie zu Gefchichte in $. 6, 3 
ift nur die Ermittelung der zum Verftändniffe der Geſchichte gehören⸗ 
den geographiſchen Renntnifte erfordert. 

9. Die Prüfung in der Matbematif und Phyſik darf nicht 
auf das Lehrpenfum der Prima beichränft werden. 

An die Prüfung in der Chemie find einige Fragen aus der 
Mineralogie anzuſchließen. 

In der Botanik und Zoologie wird nicht geprüft (vgl. $. 14, 2). 
10. Sm Berlaufe der muͤndlichen hair find auf Vorfchlag 

der betreffenden Sachlehrer von der Kommtffion die Prädifate feft- 
zuftellen, welche jedem Examinanden in den einzelnen Gegenjtänden 
auf Grund der mündlichen Brüfungsleiftungen zuzuerfennen find. 

$. 12. 
Seftftellung des Urtheiles. 

1. Nach Beendigung der mündlichen Prüfung findet eine 
Berathung der Prüfungstommilfion über dad Ergebnid der gefamm- 
ten ring ftatt. Die Ordnung, in weldjyer die einzelnen ragen 
ur Erwägung und Beſchlußfaſſung gebracht werden follen, beftimmt 
er Königliche Kommilfar. 
‚2 Dei ber Onehelbung darüber, ob die Prüfung beftanden 

ſei, find außer den Leiftungen in der jchriftlichen und mündlichen 
fung die vor dem Beginne der gefammten Prüfung feitgeftellten 

Prädilate ($. 5, 6) über die Klaffenleiftungen in Betracht zu ziehen. 
‚ 3 Die Prüfung iſt als beitanden zu erachten, wenn das auf 

die Prüfungs- und die Klafjenleiftungen (Nr. 2) gegründete Ge⸗ 
— in keinem obligatoriſchen wiffenfchaftlichen Lehrgegen⸗ 
tande „nicht genügend“ lautet. 

Eine Abweichung en in Berüdfichtigung des von dem 
Schüler gewählten Berufes tft micht zuläffig. Dagegen ift zuläffig, 
daß nicht genügende Leiftungen in einem Lehrgegenftande durch 
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mindeftenö gute Zeiftungen in einem anderen obligatorifchen Gegen- 
ande als ergänzt erachtet werden. 

4. Die Religiondlehrer haben fich der Abftimmung zu enthal- 
ten, wenn es fih um einen Schüler handelt, der an ihrem linter: 
richte nicht theilmimmt. 

5. Bei allen Abftimmungen der Kommijfion gilt, wenn Stim- 
mengleichheit eintritt, diejenige Anficht, für welche der Königliche 
Kommiflar ftimmt. 

6. Gegen den Beichluß der Prüfungskommiſſion über Zuerken⸗ 
nung oder Verweigerung des Zeugniſſes Reife fteht dem König- 
liben Kommiflar dad Recht der Einipradye zu. Im diefem Zalle 
"nd die Prüfungsverhandlungen dem Köninlichen Provinzial-Schul- 
follegium zur Ontieibung einzureichen. 

7. Nachdem die Berathung abgeichleiien und das Protokoll 
von jämmtlichen Mitgliedern der Kommilfion unterzeichnet ift, ver- 
fündigt der Königliche Kommiflar den Eraminanden das Gefammt- 
ergebnis der Präfung, 

8. 13. 

Prüfungsprotokoll. 

Ueber die gefammten Vorgänge der Prüfung ift ein Protofoll 
mit folgenden Abichnitten zu führen: 

gehören als Beilagen die Meldungen zur Prüfung ($. 5, 3), 
t zeichnete, an das Königliche Provinzial- 

Schullollegium eingereichte Berzeichnis und die Verfügung 
deöfelben uber die Annahme der Meldungen ($.5,7;8.7,6). 

2) Protokoll über die fchriftliche Prüfung ($. 8). In demjelben 
ift zu verzeichnen, wann jede einzelne ſchriftliche Arbeit be- 
onnen ift, weldye Lehrer die Aufficht gerührt haben, welche 

Schüler und wann und wie lange fie dad Zimmer während 
der Arbeitözeit zeitweilig verlaffen haben, wann jeder jeine 
Arbeiten abgegeben hat; außerdem ift jedes Vorkommnis zu 
verzeichnen, welches darauf ſchließen läßt, dab der Fall des 
8. 8, 6 vorliege. 

Am Anfange diejes Protofolles ift zu vermerfen, daß der 
Direktor den Shülem die in 7 8, 6 vorgeichriebene Er⸗ 
öffnung gemadyt hat; am Schluffe ded Protokolle hat ber 
Tirektor entfprechenden Falles zu bezeugen, daß mährend des 
Berlaufes der fchriftlichen fung nichts vorgekommen ift, 
was darauf ſchließen liebe, dab der Fall des 8. 8, 6 vorliege. 

3) Protofoll über die Vorberathung vor der mündlidyen Prüfung 
(8. 9, 2). 

4) Das Bentofoll über die mündliche Prüfung. Dasielbe bat 
zu enthalten die Vorberathung ($. 10, 2), ben Inhalt der 

— 
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peiteltien Fragen und die Belchaffenheit der Antworten in 
er Weile, daB daraus die Begründung der über die Grgeb- 

nifje der mündlichen Prüfung gefällten Urtheile erfichtlich 
wird, und Die Schlußberathung ($. 12). 

8. 14. 
Zeugnis. 

l. Wer die Prüfung beftanden hat, erhält ein Zeugnis ber 
Reife. Daöfelbe muß enthalten: ein Urtheil über das fittliche Ver⸗ 
halten, die Aufmerkjamfeit und ben Flei des Schülerd; für jeden 
einzelnen Lehrgegenftand der Oberprima die Bezeichnung des Ber- 
hältniſſes der Schul- und priifungöleiftungen u den Forderungen 
ber Fhule, und ſchließlich die Erklärung, daß die Prüfung beftan- 
en fei. 

Ein Formular für die Zeugniffe ift dieſer Prüfungsordnung 
beigefügt. (Anlage B.) 

2. Das aus dem Urtheile über bie Prüfunge- und über die 
Schulleiltungen in jedem Gegenftande fich ergebende Gefammturtheil 
ift Schließlich in eins der vier n 9, 1 bezeichneten Prädifate zufam- 
menzufalfen. Dies Prädikat ift durch die Schrift hervorzuheben. 

Für Botanit und Zoologie wird die bei der Verſetzung nad) 
Dberjefunda, für Geographie die bei der Verſetzung nach Prima 
ertheilte Genfur in das Zeugnid aufgenommen. 

Die auf Grund des gefammten Prüfungsergebniſſes unter 
der Berantwortlichteit des Direftord zu entwerfenden und von allen 
Mitgliedern der Kommilfion zu unterzeichnenden Konzepte der Reife— 
jengnifle find nebit der * Zahl von Blanketten dem König- 
ichen Kommilfar zur Unterfchrift vorzulegen. Letztere müſſen den 
Namen und die Perjonalverhältniffe der abgehenden Schüler und 
die Unterſchrift des Direktors bereits enthalten. 

Die Zeugniffe werden von jämmtlichen Mitgliedern der Prü- 
fungstommilfion unterzeichnet. 

4. Gingehändigt werden die Zeugniffe in der Regel lämmtlichen 
Schülern gleichzeitig unter geeigneter Anſprache durdy den Direftor 
in einer Verſammlung der ganzen Schule oder ihrer oberen Alafien. 

8. 15. 
Einreichung der Prüfungsver and inngen an die König: 

ihen Provinzial-Schulfollegien. 
Der Direktor bat das Prüfungsprotofoll nebit Beilagen ($. 13) 

ſowie Abjchrift der Reifezeugniſſe und die fchriftlichen Arbeiten der 
Schüler Ipäteitens vier Wochen nach Abſchluß der mündlichen Prü⸗ 
fung an das Königliche ro inglale hu follegum einzureichen, behufs 
Mittheilung an bie betreffende Wilfenjchaftliche Prüfungskommiſſion. 
Die Arbeiten ſämmtlicher Examinanden über denjelben Brüfunge- 
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gegenftand find zufammenzubeften; jedem Hefte ift die Angabe der 
vorgeihlagenen Aufgaben, bei den Ueberjeßungen in eine fremde 
Sprache und aus dem Lateiniichen der diktirte Tert unter Bezeich—⸗ 
nung der etwa dazu gegebenen Vokabeln oder jonftigen Hilfen (vergl. 
$. 9,_3) beizufügen. 

Die Konzepte der jchriftlichen Arbeiten ($. 8, 5) find nur in 
dem Falle beizulegen, wenn der betreffende Sachlehrer zur Begrün- 
dung feines Urtherled Bezug darauf genommen bat oder der König- 
liche Kommilfar es erfordert. 

8. 16. 
Berfahren bei denjenigen, weldhe die Entlaſſungsprü— 

fung nicht beitanden haben. 
I. Wer die Ontlalfungsprüfung einmal nicht beitanden bat, 

darf zur Wiederholung derjelben, mag er ferner eine Realanftalt bes 
ſuchen oder nicht, höchftens zweimal zugelafjen werden. 

2. Denjenigen Schülern, welche nach nicht beitandener Ent- 
laſſungsprüfung die Schule verlaffen, wird ein gemöhnliches Abgangs- 
zeugnig audgeftellt, in deilen Eingang das ungenügende Ergebniö der 
Entlaffungsprüfung zu erwähnen ift. 

g. 17. 
Reifeprüfung derjenigen, welde nicht Schüler eines 
Realgymnaſiums oder einer Ober-Realſchule ſind. 

1. Wer, ohne Schüler einer Realanſtalt zu fein, die an die 
Entlaffungsprüfung derjelben gefnüpften Nechte erwerben will, hat 
unter Nachweiſung ſeines Bildungsganges und feines fittlichen Ver⸗ 
haltens das Geſuch um Zulaffung zur Brüfung an dad Königliche 
PBrovinzial-Schulfollegium zu richten, deifen Amtöbereiche er durch 
den Wohnort der Eltern oder den Ort feiner lebten Schulbildung 
angehört, und wird von demſelben, jofern die Nachweiſungen als 
ausreichend befunden find, einem Realgymnaſium oder einer Ober: 
Realſchule zur Prüfung überwiejen. 

Wenn Jemand bereitd die Univerfität bezogen hat, bevor er das 
für die vollberechtigte Zulafjung zu dem betreffenden Fakultätsſtudium 
erforderliche Reifezeugnis erworben hat, und nachträglich die Reife: 
prüfung abaulegem wünjcht, jo bat er hierzu Die befondere Bewilli- 
ung bed Miniſters nachzuſuchen. Wenn derfelbe nach erhaltener 
rlaubnis die Prüfung nicht befteht, jo kann er nur noch einmal 

zur Prüfung zugelaflen werden. 
2. Das Gefud um Zulaffung zur Prüfung ift drei Monate 

vor dem Schluffe des betreffenden & duliemefters einzureichen. 
Der Nachweiſung des Bildungsganges find die letzten Schul⸗ 

oder Privatzeugniſſe uͤber den emp angenen Unterricht beizufügen. 
Das Königliche Provinzial» Schulfollegium ift verpflichtet, 
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wenn fi) aus dem Zeugniffe ergiebt, dab der Bittfteller bereits an 
einer Nenlanftalt einer anderen Provinz als Primaner die Ent- 
laffungsprüfung erfolglos abgelegt bat, mit dem Königlichen Pro- 
vinzial⸗Schulkollegium dieſer Srovin; in Einvernehmen darüber zu 
treten, ob dortjeie nody etwa Bedenken gegen die Zulaffung zu er- 
heben find, welche au& den Zeugniffen nicht erbellen. 

: Zunge Leute, welcdye früher ein Reaig mnaflum oder eine 
Ober⸗Realſchule beſucht haben, dürfen zur Prüfung nur zugelaffen 
werben, wenn mit Ablauf des Halbjahres, in welchem fie fi melden, 
von dem Kintritte in die Prima an gerechnet, zwei Jahre, und falls 
fie ſchon aus Oberſeknnda abgegangen, außerdem noch diejenige Zeit 
verfloffen ift, mweldye fie normalmäßig in biefer Klaffe noch hätten 
urüdlegen müſſen, um in die Prima verfeßt zu werden. NHierbei 
leiben bezüglich der Anrechnung bes Beſuches ber Prima die Be- 

ftimmungen von 8. 5, 2 in Kraft. 
5. Zür die Prüfung find die SS. 3 bis 16 mit folgenden 

näheren Beftimmungen maßgebend. 
Für die fchriftlichen Prüfungsarbeiten find andere Aufgaben zu 

ftellen, als die Schüiler ber betreßenden Schule erhalten. 
Außer den in F. 6, 2 bezeichneten Aufgaben paben die Exami⸗ 

nanden an ben Realgymnaſien, fofern fie nicht bereits der Prima 
eined Realgymnaſiums angehört haben und das bei der Verſetzung 
in diefe Klaffe erhaltene Zeugnis vorlegen, eine Ueberfegung aus 
dem Deutſchen ind Lateintiche zu fertigen, welche beftimmt ift, ihre 
Sicherheit in der Formenlehre und in den Hauptregeln der Syntar 
zu ermitteln. 

Eine Ausichliegung oder eine Befreiung von der mündlichen 
Prüfung findet nicht ftatt. 

Die mündliche Prüfung ift getrennt von derjenigen der Scyüler 
der Anftalt abzuhalten. 

Zu der Prüfung in den 8.6, 3 bezeichneten &egenftänden tritt 
die in der beutichen Xitteratur, der Zoologie und Botanik und in der 
Seo waphie hinan, zur Ermittelung des durch 8. 3, 2 und 8.14, 2 
erforderten Maßes der Kenntniffe. 

Das Protofoll über die Prüfung tft abgefondert von dem über 
die Prüfung der Schüler der Realanftalt zu führen. 

6. Das in das Neifezeugnis aufzunehmende Urtheil über das 
fittliche Verhalten ift auf Grund der beigebrachten Nachweifungen 
und unter Berufung er diejelben abzufaſſen. 

7, Bird die Prüfung nicht beitanden, jo fit die Kommiffion 
berechtigt, nach Befinden zu beftimmen, ob die Wiederholung erft 
nach Ablauf eines Jahres ae darf. 

8. Die Prüfungsgebühren betragen dreißig Marl. Sie find 
vor dem Beginne der (Öriftlichen Prüfung zu entrichten. 
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8. 18. 

Beſtimmung über die Prüfung der Schüler, welche das 
Reifezeugnis an einer Ober-Realſchule erworben haben. 

1. Die Beitimmungen bed $. 17 finden auch auf Diejenigen 
jungen Leute finnentiprechende Anwendung, welche die Entlalfunge: 
prü 18 an einer Dber-Realichule beitanden haben und fich die mit 
dem eifegeugniffe eines Realgymnaſiums verbundenen Rechte er: 
werben wollen. 

2. Wenn biefen Bewerbern durch dad Neifezeugnid der Ober: 
Realfchule im Deutjchen und im Sranzöftichen das Prädikat genügend 
ohne jede Einfchränfung ertheilt ift, Me wird ihre Prüfung auf das 
Lateiniſche bejchränkt; im der jchriftlichen Prüfung haben biejelben 
außer der Ueberjegung aus dem Lateiniſchen eine Ueberſetzung ins 
Zateinifche (vgl. 8. 17, 5) zu fertigen. 

Db dad von der Ober⸗ Kealfchule ertheilte Reifezeugnis dieſe 
Beichränfung der Prüfung begründet, hat das Königliche Provinzial- 
Schulfollegium ji entſcheiden. 

3. Die Gebühren für eine ſolche Prüfung betragen zehn Mark. 

8. 19. 

Die Prüfungsordnung vom 6. Oktober 1859*) und die zur Er- 
läuterung und Ergänzung derjelben erlaffenen Verfügungen treten 
hiermit außer rat. 

B. Ordnung der Entlaflungsprüfung an den 
Realprogymnaßen. 

Für die Entlaſſungsprüfung an den Realprogymnaſien finden 
die —ãA Anordnungen für die Entlaſſungsprüfung an Real⸗ 

mnaſien ſinnentſprechende Anwendung mit folgenden näheren Be⸗ 
mmungen: 

Zu 8. 3. 

Zur Erwerbung eines Zeugniſſes der Reife hat der Schüler in 
den einzelnen Lehrgegenftänden die für die Verſetzung in die Prima 
eines Realgymnafiumd erforderlichen Kenntniſſe nachzuweiſen. 

3u 8.5. 

1. Die Zulaffung eines Schülers zur Entlaſſungsprüfung findet 
nicht früher als im vierten Demeher er zweijährigen Lehrzeit der 
Sekunda ftattl. Der Schüler muß im Semefter der Meldung der 
Oberſekunda angehören. ' 

2. Findet feine Anwendung. 

*) Emtrbi. pro 1869 Seite 682. 

1882. 27 
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Zu 8. 6. 

2. Zur ſchriftlichen Prüfung gehören: ein deuticher Auffatz, 
eine Meberjegung aus dem Deutſchen in das Lateiniſche, in das Fran⸗ 
zöfijche und in das Englifche, und in ber Mathematik vier Aufgaben, 
und Fer zwei algebraiſche, eine planimetriſche und eine trigono⸗ 
metriſche. 
* Die mündliche Prüfung erſtreckt ſich auf Die chriftliche 

Religionslehre, die lateiniſche, Franzöftfche und engliſche Sprache, 
Geſchichte und Geographie, Mathematif, Phyfit und Chemie. 

zu ®. 11. 

9. Die Prüfung in ber Geſchichte und in der Mathematif 
darf ſich nicht auf das Lehrpenfum der Sefunda beichränfen. 

Zu 8. 14. 

1. Für Botanif und Zoologie wird die bei der Verſetzung 
nad) Oberſekunda ertheilte Cenſur in das Zeugnis aufgenommen. 

3u $. 15. 

Wenn der Departementsrath des Königlichen Provinzial-Schul- 
follegiums den Vorſitz bei der Prüfung nicht jelbit geführt bat, fo 
find die Prüfungdprotofolle nebft Anlagen ($. 13) ſowie Abſchriften 
der Zeugniſſe und die fchriftlichen Arbeiten der Sraminanden von 
dem Rektor fpäteftens vier Wochen nach Abichluß der Prüfung an 
das Königliche Provinzial Schulfollegium zur Kenntnisnahme ein- 
zufenden. 

3u &. 17, 

8. Die Prüfungsgebühren betragen zwanzig Marf. 

Anmerltung Die fr die Entlaffungeprüfung an den Realpr nafien 
eltenden Beſtimmungen finden Anwendung auf bie Prilfungen, welche junge 
eute an Realgymnaſien ablegen, um ſich das Zeugnis der Reife für die Prima 

zu erwerben. Den Borfik dei diefen Brifungen führt der Director des Real- 
gumnaflums. Die ‚rilfungeverbandlungen find nur anf befondere Anorduung 
on das Königlihe Provinzial ˖Schulkolleglum einzufenden. 

C. Ordnung der Entlaffungsprüfung an dem 
Realſchulen. 

Für bie Ontteffungöprüfung an den Realichulen gelten in for- 
maler —A dieſelben Beſtimmungen wie für die Prüfung an 
Ober⸗Realſchulen. 

zu 8. 3. 

Was den Mafftab der Leiftungen betrifft, fo ift in den Spra⸗ 
hen die, Reife für die Prima einer Sber Realſchule zu fordern. In 
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den Wiſſenſchaften werden diefe Schulen in Rüdficht auf diejenige 
Mehrheit ihrer Schüler, weldye nicht in eine Schule mit höheren 
allgemeinen Lehrzielem einzutreten beabfichtigen, darauf Bedacht zu 
nehmen haben, einen gewiſſen Abichluß der Schulbildung zu erreichen. 
Hierauf ift entjprechend bei der Reifeprüfung Rüdficht zu nehmen. 

3u 8.5. 

1. Die Zulaffung eined Schülers zur Entlaſſungsprüfung fin- 
det nicht früher ald im vierten Semefter der zweijährigen Lehrzeit 
der Prima ftatt. 

2. Findet feine Anwendung. 

3u 8. 6. 

2. Zur fchriftlihen Prüfung gehören: ein deutſcher Aufjag, 
eine Ueberſetzung aud dem Deutichen in das Franzöfifche und in dag 
Englifche, vier mathematijche Aufgaben, und zwar je eine algebraijche, 
planimetrijche, trigonometrifche und ſtereometriſche. 

3. Die mündlidye Prüfung erftredt ſich auf die chriftliche Re— 
ligionslehre, die franzöfiiche und engliiche Sprache, Geſchichte und 
Geographie, Mathematik, Phyfif und Chemie. 

Zu $. 11. 

9. Die Prüfung in der Gejchichte und in der Mathematik darf 
ſich nicht auf das Rehrpenfum der Prima beichränfen. 

3u $. 14. 

7. Für Zoologie und Botanik wird dag auf Grund der Klaffen- 
leiftungen feitgeftellte Prädikat in das Zeugnid aufgenommen. 

3u 8. 15. 

Wenn der Departementsrath des Königlichen PBrovinzial-Schul- 
follegiumd den Vorſitz bei der Prüfung nicht jelbft geführt hat, jo 
find die Prüfungsprotofolle nebit Anlagen ($. 13) jowie Abjchriften 
der Zeugniffe und die jchriftlichen Arbeiten der Eraminanden von 
dem Neftor fpäteltend vier Wochen nach Abſchluß der Prüfung an das 
Königliche Provinzial-Schulfollegium zur Kenntnignahme einzufenden. 

Zu 8. 17. 

8. Die Prüfungsgebühren betragen zwanzig Marl. 

27" 



Ordnung der Entlaflungsprüfung au den höheren 

Burgerſchulen. 
8.1. 

Zwed der Prüfung. 

Zweck der Entlaffungsprüfung ift, zu ermitteln, ob der Schüler 
dasjenige Maß der Schulbildung erlangt hat, welches Ziel der hö⸗ 
heren —2* tft. 

Wo die Prüfung abgehalten wird. 
Zur Abhaltung von Gntlaffungöprüfungen ſind alle höheren 

Bürgerjchulen berechtigt, welche vom Unterrichtöminifter als ſolche 
anerfannt worben find. 

Mapftab zur Ertheilung des Zeugniſſes der Reife. 

Um dad Zeugnis der Meife zu erwerben, muß der Schüler in 
den einzelnen (Segenftänden den nachſtehenden ünrberungen ent- 
fprechen; dieſelben bilden den Maßſtab für die Beurtheilung der 
Ichriftlichen und mündlichen Leiftungen. 

1. In der hriftlichen Religionslehre muß der evangelifche 
Schüler von dem Haupinhalte der heiligen Schrift, befonderd des Neuen 
Zeitamented, und von den Brundlehren feiner Konfeflion eine ge- 
nügende Kenntnid erlangt haben; außerdem muß er mit ber Orb- 
nung des Kirchenjahres, den Sauptereigniffen ber Reformationdge- 
ſchichte und mit einigen Klrchenliebern und deren Verfaſſern bekannt ſein. 

Der katholiſche Schüler muß von der Eintheilung und dem 
weſentlichen Inhalte der heiligen Schrift, von den Hauptpunkten der 
Glaubens⸗ und Sittenlehre ſeiner Konfeſſion eine genügende Kenm⸗ 
nis erlangt haben; außerdem muß er mit der Ordnung des Kirchen⸗ 
jahres, den epochemachenden Ereigniſſen der Kirchengeſchichte und 
einer Anzahl von Kirchenhymnen bekannt ſein. 

2. In der deutſchen Sprache muß der Schüler ein ſeiner 
Bildungsſtufe angemeſſenes Thema zu disponiren und in korrekter 
Sprache auszuführen im Stande fein. Er muß beim mündlichen Ge⸗ 
brauche der Mutterfprache Geübtheit in Iprachrichtiger und klarer Dar- 
ftellung zeigen. Ferner muß er mit einigen Dichtungen der klaffiſchen 
Yitteratur befannt fein, an melden ihm das (Frforberliche über die 
Dichtungsarten und Dichtungsformen zum Berftändniffe gebracht ifl. 

8. In der fran. sfifhen und engliihen Sprade wird 
richtige Ausſprache, Gelaͤufigkeit im Lefen, Sicherheit in der Formen⸗ 
lehre und in den Hauptregeln der Syntar erfordert. Der Schüler 
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muß befähigt jein, leichte biftoriiche und befchreibende Proſa mit 
grammatijchem Zerftändniffe und ohne erhebliche Hilfe zu überſetzen 
und ein nicht zu ſchweres deutſches Diktat ohne gröbere Fehler in 
die jremde Sprache zu überjeben. 

4. Sn der ehicte und Geographie muß der Schüler 
die epochemachenden Ereigniſſe aus der griechiſchen, roͤmiſchen und 
inöbejondere aus der deutfihen und preußtichen Geichichte kennen und 
über Zeit und Ort ber Begebenheiten ficher orientirt jein. Er muß 
von den Örundlehren der mathematiichen Geographie, von den wich⸗ 
tigften topiichen Berhältniffen und der politiichen Cintheilung ber 
Erdoberflaͤche, inöbejondere von Mittel-Europa, genügende Kenntnis 

en 
5. In der Mathematif hat der Schüler nachzumweilen, dab 

er in der allgemeinen Arithmetif bis zur Lehre von den Logarithmen 
und Progreifionen und in der Algebra bis zu einfachen Gleichun⸗ 
gen des zweiten Grades mit einer unbelannten Größe, in den Ele- 
menten der ebenen und förperlicken Geometrie und den Anfangs- 
gründen der ebenen Trigonometrie fichere und wiſſenſchaftlich be- 
ründete Kenntniffe beſitzt und ſich auöreichende Uebung in ber 
nwendung feiner Kenntniffe zur Löſung von einfachen Aufgaben 

erworben bat. 
6. Sn der alurbeigreibung muß der Schüler eine auf 

Anſchauung begründete Kenntnis einzelner wichtigen Mineralien jo- 
wie der widhtigeren Pflanzenfamilien und Ordnungen der Wirbel: 
thiere und netten befien und mit dem Bau des menjchlichen 
Körpers bekannt fein. 

7. Sn der Naturlebre muß der Schüler eine auf Grund von 
Experimenten erworbene Kenntnid von den allgemeinen Eigenfchaften 
der Körper, von den Grundlehren des Gleichgewichted und der Be⸗ 
wegung ber Körper, des Magnetismus, der Clektrizität und ber 
Warme, ferner von den wichtigften chemiſchen Elementen und ihren 
Verbindungen befiten. 

8. 4. 
Zufammenfegung der Brüfungsfommtilion. 

1. Die Prüfungsfommiffion befteht aus dem von dem König⸗ 
lichen Brovinzial-Schulfolegium ernannten Königlichen Kommilfar 
als Borfigenden, dem Rektor der höheren Bürgerjchule und benjenigen 
Lehrern, weldye in der oberiten Klaffe mit dem Unterrichte in den 
Vehrplanmäßigen wiflenidyaftlichen Gegenftänden betraut find. 

2. Das Königliche rovinzial-© ulfollegium ernennt regelmäßig 
badjenige jeiner Mitglieder, welches die inneren Angelegenheiten ber 
betreffenden höheren Bürgerjchule bearbeitet, zum Prufungslommillar. 
Dastelbe kann im einge nen Falle für die Leitung ber mündlichen 
Brüfung (8. 10-8. 14) einen ftellvertretenden Kommilfar ernennen 
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und mit dieſer Stellvertretung insbeſondere den Rektor der höheren 
Bürgerfchule beauftragen. 

3. Dadjenige Organ, welchem die rechtliche Vertretung der 
Schule zufteht, ih befugt, aus feiner Mitte einen Vertreter zum Mit: 
liede der Prüfungskommiſſion zu ernennen. Die Ernennung erfolgt 
n der Regel auf einen Zeitraum von mindeftens drei Jahren und 
wird dem Aöniglichen Provinzial⸗Schulkollegium rechtzeitig angezeigt. 

- Der ernannte Bertreter hat Stimmredt in der Kommiffion. 
An den für einzelne anftalten außerdem etwa beftehenden be- 

fonderen Befugniffen zur Thellnahme an den Prüfungen wird bier: 
durdy nichts geändert. 

4. Auf jämmtliche 1 erhanblungen der PBrüfungsfommiffion 
ion ſich für die Mitglieder derfelben die Pflicht der Amtöver- 
ichwiegenheit. 65 

Meldung und Zulaffung zur Prüfung. 
1. Die Zulaffung eines Schülers zur Entlaffungsprüfung findet 

nicht früher ald im zweiten Halbjahre der einjährigen Lehrzeit der 
erften Klaſſe ftatt. 

2. Wenn ein Scitler der erften Klaffe im Diöziplinarwege 
von einer höheren Bürgerjchule entfernt worden ift, oder dieſelbe ver- 
laffen bat, um ſich einer Schulftrafe zu entziehen, fo J ihm an 
der höheren Bürgerſchule, an welche er übergegangen iſt, bei ſeiner 
Meldung zur Entlaſſungsprüfung das Halbjahr, in welches oder an 
deſſen Schluß der —8 der Anſtalt fällt, nicht auf die Lehrzeit 
diefer Klaſſe ongeredmet werden. 

3. Die Meldung zur Cntlaffungäprüifung ift drei Monate vor 
dem Schluſſe des betreffenden Schuljemelters dem Rektor jchriftlidy 
einzureichen. 

4. Im einer Konferenz, weldye von dem Rektor mit den der 
Prüfungskommiſſion angehörenden Lehrern zu halten ift, werden die 
Meldungen vorgelegt und auf Grund der in der erften Alaffe den 
betreffenden Schuͤlern ertheilten Zeugniffe Gutachten (Nr. 6 und 
N 12, 2) darüber feitgeftellt, ob x: chüler nad) ihren wiffen- 
chaftlichen Leiftungen und nad) ihrer fittlichen Haltung als den Ziel 
forderungen der höheren Bürgerjchule entiprechend anzuerkennen find. 
5. Wenn ein Schüler nad) dem einftinmigen Urtbeile der 
—7— die erforderliche Reife in wiſſenſchaftlicher oder ſittlicher 
Hinſicht noch nicht erreicht hat, fo iſt der Rektor verpflichtet, ihm 
von dem (Fintritte in die Prüfung abzurathen und feinen Eltern oder 
deren Stellvertreter entipredjenbe Porſteuungen zu machen. Bleiben 
dieſe Vorſtellungen erfolglos, ſo kann die Uebermittelung der Mel⸗ 
dung an das Königliche Provinzial⸗-Schulkollegium nicht verweigert 
werden; daß die Abmahnung ftattgefunden hat, ift dabei ausdrud: 
lich zu vermerfen. 
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6. Das Berzeihnid der Schüler, welche ſich zur Prüfung ge- 
meltet haben, nebit den erforderlichen näheren Angaben über ihre 
Berion und dem Gutachten iiber ihre Reife (Nr. 4), eventuell eine 
Vakatanzeige, bat der Rektor dem Königlichen Provinzial: Schul- 
follegium ſpäteſtens 2'/, Monat vor dem Schluſſe deö betreffenden 
Semefterd einzureichen. 

In dem einzureichenden tabellariichen Verzeichnifie find zu dem 
Namen jedes Craminanden folgende Rubriken auszufüllen: Tag und 
Ort der Geburt, Konfeffion (bezw. Religion), Stand und Wohnort 
des Vaters, Dauer des Aufenthaltes auf der Schule überhaupt und 
in der oberften Klaſſe insbejondere, ferner ein durch kurze Bezeichnung 
der gelammten bieherigen Entwidelung des Schülers zu begründendes 
Gutachten über feine e. Diefem Gutachten ift die Sormulirung 
deö Urtheiles beizufügen weldyed in dem eventuellen Reifezeugnifie 
in die Rubrit „Betragen und Fleiß“ aufzunehmen beabfichtigt wird. 

7. Das Königliche Provinzial-Schulfollegium prüft, ob die für 
die Entlafjungöprüfung geltenden Erforderniffe (Nr. 1 und 2) erfüllt 
find, und enticheidet hiernach über die Zulaſſung zur Prüfung. 

8. 6. 

Art und Gegenftände der Prüfung. 
I. Die Entlaffungöprüfung ift eine jchriftliche und mündliche. 
2. Zur jchriftlihen Prüfung gehören: ein deutſcher Aufſatz, 

eine Ueberfeßung aus dem Deutfhen in dad Franzöſiſche und in 
dae Engliſche, und in der Mathematif vier Aufgaben, und zwar 
ae aus der Algebra, je eine aus ber ebenen Geometrie und der 

rigonometrie. 
3. Die mündliche Prüfung erſtreckt ſich auf die chriftliche Re- 

ligionslehre, die franzöftiche und engliihe Sprache, Geſchichte und 
Geographie, Mathematif und Naturlehre. 

8.7. 
Schriftliche Brüfung. 

1. Stellung der Aufgaben. 
1. Alle gleichzeitig die Prüfung ablegenden Schüler erhalten 

diefelben Aufgaben. 
2. Die Aufgaben find jo zu beftimmen, daß fie in Art und 

Schwierigkeit die Stlaffenaufgaben der erften Klaſſe in Feiner Weiſe 
überfäreiten; fie dürfen aber nicht einer der bereitö bearbeiteten Auf- 
gaben fo nahe ftehen, dab ihre Bearbeitung aufhört, den Werth 
einer felbitändigen Xeiftung zu haben. 

. Die Sufgaben ür jeden einzelnen @&egenftand legt ber 
Lehrer, welcher denjelben in der oberften Klaſſe vertritt, dem Reltor 
zur Genehmigung vor. 
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4. Die Zerte zu den leherjehungen ans dem Deutidyen be- 
dürfen nur der Genehmigung des Rektors. 

5. Für den deutichen Aufſatz hat der Kachlehrer drei Vorſchlaͤge, 
für die mathematifche Arbeit drei Gruppen von je vier Aufgaben 
dem Rektor zur Genehmigung vorzulegen. Nachdem dieſer die Bor- 
jhläge genehmigt hat, fendet er diejelben unter befonderem Berjchluife 
em Königlichen Kommiffar ein, behufs der aus den Vorſchlaͤgen 

zu treffenden Auswahl. 
6. Die Zuſtellung der Aufgabenvorichläge an den Königlichen 

Kommiffar geſchieht gleichzeitig mit der Einreichung der Meldungen 
an das Königliche PBrovinzial-Schulfollegium; zugleih mit der Ent⸗ 
ſcheidung des leteren über die Meldungen ftellt der Königliche Kom⸗ 
miffar die Aufgaben mit Bezeichnung der von ihm getroffenen Wahl 
unter befonderem Berichluffe zurüd. 

7. Der Königlide Kommiſſar iſt befugt, ftatt aus ben vor» 
geichlagenen Aufgaben zu wählen, andere zu beftimmen, fowie anzu⸗ 
ordnen, dab zum leberfeßen aus dem Deutihen Zerte, welche er 
mitth it, als Aufgaben benutzt werden. Auch ſteht dem Kommifſſar 
frei , bei erheblichen Zweifeln an der Selbftändigfeit der gefertigten 
Prüfungsarbeiten für alle oder für einzelne Fächer neue Aufgaben 
zur Bearbeitung zu ftellen. 

8. (Ss iſi Bticht der Prüfungsfommilfion, insbeſondere ber 
die Aufgaben ftellenden Yehrer und des Rektors, dafür zu forgen, 
daß Die Aufgaben für die fchriftliche Prüfung den Schülern erft 
beim Beginne der betreffenden Arbeit zur Renntnid fommen, audy 
jede vorherige Andeutung Über diejelben auf das ftrengfte zu vermeiden. 

8.8, 
2. Bearbeitung der fhriftliden Aufgaben. 

1. Die Bearbeitung der Aufgaben geichieht in einem geeigneten 
Zimmer der höheren Bürgerfchule unter der beftändigen, uch den 
Rektor anzuordnenden Aufſicht von Lehrern, welche der Prüfungs 
fommilfion angehören. 

2. Für den deutſchen Auffat und für die mathematifche Arbeit 
Ind fünf Bormittagsitunden zu beftimmen. Zu der Anfertigung 
er Ueberjegungen aus dem Deutjchen in das Franzoͤſiſche und (Ing: 

liſche werden, ausſchließlich der für das Diktiren ber Zerte erforder: 
lihen Zeit, je zwei Stunden beitimmt. 

3. Keine Arbeitszeit darf durdy eine Paufe unterbrochen wer⸗ 
ben. Doch iſt es ag, die für die mathematiiche Arbeit beftimmte 
Zeit in zwei durch eine Erholungspaufe ‚geivennte Hälften zu theilen, 
am Depinne einer jeden die Hälfte ber Aufgaben zu ftellen und deren 
Bearbe hung am Schluſſe jeder der beiden halben Arbeitözeiten ab- 
liefern zu laffen. 

‚ 4. Andere Hilfsmittel in das Arbeitäzimmer mitzubringen, ald 
die Logarithmentafeln für die mathematijche Arbeit, iſt nicht erlaubt. 
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5. Wer mit feiner Arbeit fertig ift, bat fie dem benuffichti- 
genden Lehrer abzugeben und dag Arbeitäzimmer zu verlafjen. 

Wer nad) Ablauf der vorichriftsmäßigen Zeit mit feiner Arbeit 
nicht fertig ift, hat fie unvollendet abzugeben. 

Sn jedem Falle ift von den fertigen wie von den unvollendeten 
Arbeiten außer der Reinfchrift dad Konzept mit abzugeben. 

6. Wer bei der jchriftlichen Prüfung fich der Benutzung un⸗ 
erlaubter Hilfömittel, einer Zäufchung oder eined Täufchungsverluches 
ſchuldig madıt, oder anderen zur Benutzung unerlaubter gi mittel, 
zu einer a oung oder einem Tauſchungsverſuche behilflich ıft, wird 
mit Ausſchluß von der weiteren Prüfung und, wenn die Entdedung 
erſt nady Vollendung derjelben erfolgt, mit ES An des Prü- 
fungszeugniſſes beitraft. Die in folder Weiſe Beſtraften find hin- 
fichtlich der Wiederholung Der —3 denjenigen gleichzuftellen, 
welche die Prüfung nicht beſtanden haben ($. 16, 1 und 2). Wer 
fi einer Zäufchung oder eined Täuſchungsverſuches auch bei der 
Wiederholung der Prüfung jchuldig macht, kann von der Zulaffung 
zur Neifeprühung überhaupt aus offen werden. Sn jedem alle 
einer Taͤuſchung oder eined Fäulhun överjuches ordnet zunächſt der 
Rektor mit den der Prüfun stommilfion angebörenden Lehrern das 
Erforderliche an, die ſchließliche Entſcheidung trifft die gelammte 
Kommiſſion vor der mündlichen Prüfung ($. 10, 2). Für die Fälle, 
in denen ein Schüler von der Zulaffung zur Reifeprüfung überhaupt 
auarichloffen werden ſoll, ift Die Enticheidung des Miniſters ein- 
zuholen. 

Auf dieſe Vorſchriften hat der Rektor beim Beginne der erſten 
ſchriftlichen Prüfungsarbeit die Schüler ausdrücklich aufmerkſam zu 
machen. 

8. 9. 
Beurtheilung der ſchriftlichen Arbeiten. 

1. Jede Arbeit wird zunaͤchſt von dem Fachlehrer korrigirt und 
cenfirt d. h. die ſich findenden Fehler werden, mag an die Stelle 
des Unrichtigen das Richtige geſetzt werden oder nicht, nach ihrer 
Art und dem auf ſie zu legenden Gewichte bezeichnet, und es wird 
über den Werth der Arbeit im Verhältnis zu den Prüfungsforde⸗ 
rungen ($. 3) ein Urtheil abgegeben, welches ſchließlich in eins der 
vier Brädilate: jehr gut, gut, genügend, nicht genügend, 
ujammenzufaflen tft. Hin len ift Die Angabe über die Ber 
— — der betreffenden Klaſſenleiftungen, es darf jedoch dem Ur⸗ 
theile ũber die Klaſſenleiſtungen kein Einfluß auf das der Prüfungs⸗ 
arbeit zuzuerfennende Prädikat gegeben werden. 

2. Sodann cirkuliren die Arbeiten bei den ber Prüfungetom: 
miffion angehörenden Xehrern, und in einer hierauf vom Rektor mit 
denfelben zu haltenden Konferenz werben bie den einzelnen Arbeiten 
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ertheilten Prädilate zufammengeftellt und wird darüber Beichluß ge- 
faßt, ob und für melde Sraminanden die Ausichließung von der 
mündlichen Prüfung ($. 10, 3) oder die Diöpenjation_von derjelben 
($. 10, 4) zu beantragen ift. 

3. Der Rektor bat bierauf die Arbeiten nebit dem Prüfungs: 
protofolle und den Zerten zu den Weberfeßungen in dad Sranzöfiiche 
und Engliſche rechtzeitig vor dem Termine der mündlichen Prüfung 
dem Königlichen Kommiljar uguftelien. Am Rande der Zerte zu 
den Meberjeßungen find die den (Framinanden etwa angegebenen Be- 
fabeln oder andermweiten Ueberſetzungshilfen zu bezeichnen; dieſe Be— 
zeichnung hat die Bedeutung, dab außerdem feine Ueberjeßungshilfen 
den Sraminanden gegeben nd, 

Der Königlidde Kommilfar ift befugt, Aenderungen in den den 
Prüfungsarbeiten ertheilten Prädilaten zu verlangen und eintreten 
zu laffen. Hiervon ift in dem Protokolle (8. 13) Kenntnis zu geben. 

8. 10. 
Mündliche Prüfung. 
1. Borbereitung. 

1. Die mündlidye Prüfung tft innerhalb der letzten ſechs Wochen 
des betreffenden Schulfemefterö vorzunehmen. * 

Der Königliche Kommiffar betimmt den Tag und führt den 
Vorſitz. 

ür den Tag der mündlichen Prüfung hat der Rektor in dem 
Lokale der Prüfung die Genfuren, welche die Sraminanden während 
der Zeit IF —— in der erſten Klaſſe erhalten haben, fer⸗ 
ner ihre Ichriftlichen Arbeiten aus der erften Klaffe und die von 
ihnen während dieſer Zeit in den Unterrichtöftunden ungefertigten 
Zeichnungen zur Einſichtnahme bereit zu halten. 

Bei der münblidhen Prüfung, jedoch mit Ausichluß der derfelben 
vorausgehenden (Nr. 2) und nachfolgenden ($. 12, 2) Berathung, 
Naben außer den der Kommiffion angehörenden audy alle übrigen 
ehrer der höheren Bürgerichule anmejend zu fein. In dem Zalle 

einer mehrtägigen Dauer der Prüfung ($. 11, 1) gilt diefe Beſtim⸗ 
mung nur für den erften Tag. 

2. Der mündlien Prüfung geht voraus eine Berathung und 
——— darüber, ob einzelne der Bewerber von der Zulafſung 
ur mündlichen Prüfung anszufchließen oder von ihrer Ablegung zu 

eien find ($. 8, 6 und 8. 9, 2). 
3. Ein Schüler, deſſen fchriftliche Prüfungsarbeiten ſämmtlich 

oder der Mehrzahl nach das Prädikat „nicht genügend” erhalten haben, 
ift von der mündlichen Prüfung auszufchliegen, wenn bereits in ber 
auf Anlaß der Meldung aufgeftellten Beurtheilung ($. 5, 6) der 
Zweifel an der Reife desielben Ausbrud gefunden hat. Ift ein fol: 
cher Zweifel nicht ausgedrückt worden, jo wird ber Erwägung der 
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Kommilfion anbeingeftellt, ob der Nat zum Rücktritte vor der 
mündlichen Prüfung ertheilt werden fol. ° 

4. Wenn die Leiftungen eines Schülerd während der Lehrzeit 
der oberften Klaſſe nach dem einftimmigen Urtheile der Lehrer befrie- 
digt haben uud die jchriftlichen Arbeiten der Entlaffungsprüfung 
fämmtlich genügend, einige darunter beffer ausgefallen find, jo kann 
derjelbe von der mündlichen Prüfung befreit werden. Ein dahin 
gehender Beichluß muß einftimmi gefaßt fein. 

Bei Anwendung dieſer Beflimmung ift auf die fittliche Füh— 
rung des betreffenden Schülers während feiner Lehrzeit in der 
erften Klaſſe entiprechende Rüdficht zu nehmen. 

8. 11. 
2. Ausführung. 

1. Mehr als zehn Schüler dürfen in der Regel nicht an einem 
Zage geprüft werden. Sind mehr als zehn Schitler zu prüfen, jo 
find diejelben in zwei oder nach Erforderni3 in mehrere Gruppen 
zu theilen. Die Prüfung jeder Gruppe ift gejondert vorzunehmen. 

2. Der Königliche Kommilfar beftimmt die Folge der Brüfungs- 
gegenftände und die jedem derjelben zu midmende Zeit. 

Er ift befugt? bei einzelnen Schülern die Prüfung in einzelnen 
Fächern nach Befinden abzufürzen. 

3. Die Schüler dürfen feine Bücher zur Prüfung mitbringen. 
4. Sn Betreff etwaiger Täujchungen oder Zäujchungsverfuche 

bei der mündliheu Prüfung gelten die Beitimmungen des $. 8, 6. 
5. Zu prüfen bat in jedem Gegenftande der Lehrer deöfelben 

in der erften Klaſſe. Der Königliche Kommiſſar ift befugt, jeiner- 
ſeits Fragen an die Schüler zu richten und in einzelnen Fällen die 
Prüfung jelbit zu übernehmen. | 

6. Zur Prüfung im Franzöfiichen und Englifchen werden den 
Schülern zum Meberfeßen aus profatichen Werfen, weldye in der erſten 
Klaffe gelefen werden oder dazu geeignet fein würden, jolche Ab⸗ 
fchnitte vorgelegt, welche von den Schülern in der erſten Klaſſe nicht 
gelejen find. Der Königliche Kommilfar ift befugt, die Auswahl der 
vorzulegenden Abjchnitte zu treffen. 

Durch geeignete an die Ueberſetzung anzufchließende Fragen ift 
den Scyülern Gelegenheit zu geben, die Sicherheit ihrer grammatt- 
ſchen und lexikaliſchen Kenntniſſe darzuthun. 

7. Jedem Schüler iſt, abgeſehen von den in der geſchichtlichen 
Prũfung etwa vorkommenden Beziehungen Geographie, eine Anzahl 
von Fragen über topiſche und politiſche Ber ältniffe der Erboberfläche 
und über die Grundbegriffe der mathematifchen Geographie vorzulegen. 

8. In der Naturbeichreibung wird nicht geprüft; in dad ZJeug- 
nis ift jedoch das auf Grund der Klaffenleiftungen feitgeftellte Praͤ⸗ 
difat aufzunehmen. 
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9. Im Berlaufe der mündlichen Prüfung find auf Borjchlag 
der betreffenden Fachlehrer von der Kommilfion die Prädikate feftzu- 
ftellen, welche jedem Sraminanden in den einzelnen Mi era 
auf Grund der mündliden PBrüfungsleiftungen zuzuerfennen find. 

8. 12. 

Teitftellung des Urtbeiles. 

. 1. Nach Beendigung der münblichen Prüfung findet eine Be- 
rathung der Prüfungstommijfion über dad Ergebnis der gefammten 
Prüfung ftatt. Die Ordnung, in welcher die einzelnen Fragen zur 
Erwagung und Beichlußfafjung gebradyt werden follen, beftimmt ber 
Königliche Kommiſſar. 

2. Bei der Gnticheidung darüber, ob die Prüfung beftanden 
jet, find außer den Leiſtungen in der fchriftlichen und mündlichen 
Prüfung die vor dem Beginne der gefammten Prüfung feftgeftellten 
Praͤdikate ($.5, 6) über die Klaffenleiftungen in Betracht zu ziehen. 

Die Prüfung ift ald beitanden zu erachten, wenn Das auf 
die Prüfungs» und die Klaffenleiftungen (Nr. 2) gegründete Ge 
ſammturtheil in feinem obligatorijchen wiffenfhaftlichen Lehrgegen⸗ 
ſtande „nicht genügend“ lautet. 

Eine Abweichung hiervon in Berückſichtigung des von dem 
Schüler gewählten Berufes iſt nicht zuläffig. Dagegen iſt zuläffig, 
daß nicht genügende Leitungen in einem Xehrgegenitande durch min: 
deitend gute Beiltungen in einem anderen als ergänzt erachtet werden. 

4. Die Religionslehrer haben 9 der Abſtimmung zu enthalten, 
wenn es ſich um einen Schüler handelt, der an ihrem Unterrichte 
nicht theilnimmt. 

5. Bei allen Abftimmungen der Kommilfion gilt, wenn Stim- 
mengleichheit eintritt, diejenige Anficht, für weldye der Königliche 
Kommiffar ftimmt. 

. Gegen den Beſchluß der Prüfungstommiffion über Zuer- 
Vennung oder Verweigerung des Zeugniftes der Reife ſteht dem 
Köfiglichen Kommiſſar das Necht der Einipradhe zu. In Diefem 
Falle ji die Prüfungöverhandlungen dem Königlichen Provinzial: 
Scyulfollegium zur Enticheidung einzureichen. 

T. Nachdem die Berathung abgeichloffen und das Fern von 
ſämmtlichen Mitgliedern der Kommilfion unterzeichnet iſt, verkündigt 
der Königlihe Kommiſſar den Craminanden das Geſammtergebnie 
der Prüfung. 

8. 18. 

Prüfungsprotofoll. 

Ueber die elammien Vorgänge der Prüfung ift ein Protofoll 
mit folgenden Abichnitten zu führen 

1. Brotofoll über die durdy $. 5, 4 beftimmte Konferenz; dazu 
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gehören als Beilagen die Meldungen zur Prüfung ($. 5,3), bas 
dur) $. 5, 6 bezeichnete, am das Königliche Brock sanfte 
ium eingereichte Verzeichnis und die Verfügung beslelben über bie 
mnahme der Meldungen ($. 5, 7 7 

2. Protofoll über die ſchriftliche Prüfung ($. 8). Im dem 
jelben ift zu verzeichnen, wann jede einzelne — Arbeit be 
gonnen ift, welche Lehrer die Aufficht geführt haben, weldhe Schüler 
und wann und wie lange fie das Zimmer während ber Arbeitözeit 
zeitweilig verlaffen haben, wann jeder feine Arbeiten abgegeben hat; 
außerdem ift jedes Vorkommnis zu verzeichnen, welches darauf ſchlie⸗ 
ben läßt, daß der Fall des $. 8, 6 vorliege. 

Am Anfange dieſes Protofolles ift Ei vermerfen, daß der Rektor 
den Schülern bie in $. 8, 6 vorgefchriebene Gröffnung gemacht hat; 
am Schluffe des Protofolles hat der Rektor entiprechenden Falles zu 
Begeugen, daß während des Verlaufes der fchriftlichen Prüfung nichts 
vorgefommen ift, was darauf fchließen ließe, daß der Fall des 8.8, 6 
vorliege. 

$ Brotofol über die Vorberathung vor der mündlichen Prü- 
fung (&- 9, 2). 

4. Das Protokoll über die mündliche Prüfung. Dasfelbe hat 
zu enthalten die Vorberathung ($. 10, 2), den Inhalt der geftellten 
öragen und die Beſchaffenheit der Antworten in der Weile, daß daraus 
die gründung der über die Ergebniffe der mündlichen Prüfung 
gefällten Urtheile erfichtlich wird, und die Schlußberathung ($. 12). 

8. 14. 
Zeugnis, 

1. Wer die Prüfung beftanden hat, erhält ein Zeugnis ber 
Reife. Dasjelbe muß enthalten: ein Urtheil über das ſittliche Ver⸗ 
halten, die Aufmerffamfeit und den Fleiß des Schülers; für jeden 
einzelnen Lehrgegenftanb der erften Klaſſe die Bezeichnung des Ver- 
en der Schul» und Prüfungsleiftungen zu ben Forderungen 
35 le und ſchließlich die Erklärung, dab die Prüfung beftan- 

ei. 
Ein Formular für die Zeugniffe ift diefer Prüfungsorbnung 

beigefügt. (Anlage C.). ® 
2. Das aus dem Urtheile über die Prüfungs: und über bie 

Schulleiftungen in jedem Gegenftande ſich ergebende Gejammturtheil 
ift ſchließlich in eind der vier $. 9, 1 bezeichneten Prädifate zufam- 
men zu faflen; bies Prädikat ift durch bie Schrift herorzuheben. 
Beʒũglich des Praͤdikaies für Naturbeſchreibung vergl. 8. 11, 8. 

. Die auf Grund des gefammten Prüfungsergebniffes unter 
der Berantwortlichfeit des Rektors zu entwerfenden und von allen 
Mitgliedern der Kommiffton zu unterzeichnenden Konzepte ber Reife: 
jeugniffe find nebft der gleichen Zahl von Blanketten dem König- 
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lichen Kommiſſar zur Unterjchrift vorzulegen. Lebtere müflen den 
Namen und die Berfonalverhältniffe der abgehenden Schiller und 
die linterfchrift des Rektors bereitö enthalten. 

Die Zeugniffe werden von ſämmtlichen Mitgliedern der Rommij- 
fion unterzeidmet. 

4. Gingehändigt werden die Zeugniffe in der Pegel ſaͤmmt⸗ 
lichen Schülern gleichzeitig unter geeigneter Anſprache Durch den Meftor 
in einer Berfammlung der ganzen Schule oder ihrer oberen SKlaffen. 

$. 15. 
Ginfendung der Brüfungdverhandlungen. 

Wenn der Departementörath ded Königlichen Provinzial-Schul- 
Kollegiums den Vorſitz bei der Prüfung nicht ſelbſt geführt hat, find 
die Prüfungöprotofolle nebit Beilagen ($. 13) jowie Abjchriften der 
Zeugniſſe und die jchriftlichen Arbeiten der Sraminanden von dem 
Rektor jpäteftens vier Wochen nach Abichlub der Prüfung an das 
erigliche Provinzial⸗-Schulkollegium zur Kenntnisnahme einzu⸗ 
enden. 

Die Arbeiten ſämmtlicher Examinanden über denſelben Brü- 
fungdgegenftand find zuſammenzuheften; jeden efte ift die Angabe 
der vorgeichlagenen Aufgaben, bei den franzöſiſchen und englifchen 
@rercitien der diftirte Text unter Bezeichnung der etwa Dazu gege: 
benen Bofabeln oder fonftigen Hilfen (vergl. $. 9, 3) beizufügen, 

$. 16. 

Berfahren beidenjenigen, weldhe die Entlajjungsprüfung 
nicht beftanden haben. 

1. Wer bie Ontlaffungöprüfung einmal nicht beitanden bat, 
darf zur Wiederholung derjelben, mag er ferner eine höhere Bürger⸗ 
ichule bejuchen oder nicht, höchltend zweimal zugelaffen werben. 

2. Denjenigen Schülern, weldye nach nicht beitandener Ent: 
laffungsprüfung die höhere Bürgerjchule verlafjen, wird ein gewöhn- 
liches “bgangegeugnid audgeftellt, in deffen Eingang dad ungenügende 
Ergebnis der Gntlaffungsprüfung zu erwähnen ift. 

8. 17. 
Reifeprüfung derjenigen, welche nicht Schüler einer 

höheren Bürgerfchule find. 
l. Wer, ohne Schüler einer höheren Bürgerjchule zu jein, die 

an die GEntlaffunge rüfung beöjelben gefnüpften Rechte erwerben will, 
hat unter Nachweilung feines Bildungsganges und feines fittlichen 
Verhaltens das Geſuch um Zulaffung zur Prüfung an das König: 
liche Provinzial» Schullollegtum zu richten, deſſen Amtöbereiche er 
durch den Wohnort der Eltern ober durch den Drt feiner lebten 
Schulbildung angehört, und wird von bemielben, jofern die Nach⸗ 
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weiſungen als ausreichend befunden find, einer höheren Bürgerjchule 
zur Prüfung überwielen. 

2. Das Gefuh um Zulaffung zur Prüfung ift drei Monate 
vor dem Schluſſe des Sehulhatbiahree einzureichen. 

Der un des Bildungsganges find Die lebten Schul— 
oder Privatzeugnifle über den empfangenen Unterricht beizufügen. 

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium ift verpflichtet, 
wenn ſich aus den Zeugniſſen ergiebt, daß der Bittiteller bereits an 
einer höheren Bürgerichule einer anderen Brovinz als Schüler der 
eriten Klafje die Entlaffungsprüfung erfolglos abgelegt hat, mit dem 
Provinzial: Schulfollegium diefer Provinz in Einvernehmen darüber 
zu treten, ob dortſeits noch etwa Bedenken gegen die Zulaffung zu 
erheben find, welche aus den Zeugniſſen nicht erhellen. 

Junge Leute, weldye Früher eine höhere Bürgerſchule bejucht 
haben, dürfen zur Prüfung nur zugelaffen werden, wenn mit Ablauf 
des Halbjahres, in welchem fie fich melden, von dem Eintritte in die 
erfte Klaffe an gerehnet, ein Zahr, und falls fie jchon aus ber 
zweiten Klaffe abgegangen find, vom Eintritte in dieſe an gerechnet 
‚wei Sahre verfloffen find. Hierbei bleiben bezüglich der Anrechnung 
des Beſuches der eriten Klaſſe die Beitimmungen $. 5, 2 in Kraft. 

Für die Prüfung find die SS. 3 bis 16 mit folgenden 
näheren Beitimmungen maßgebend. 

Für die Schriftlichen Prufungsarbeiten find andere Aufgaben zu 
ſtellen, ald die Schüler der betreffenden Anſtalt erbalten. 

Eine Ausichliegung oder eine Befreiung von der mündlichen 
Prüfung findet nicht ftatt. 

Die mündliche Prüfung ift getrennt von derjenigen der Schüler 
der Anftalt abzuhalten. 

Zu der Prüfung in den $. 6, 3 begeichneten Gegenftänden tritt 
die in der deutſchen Sprache und in der Naturbeichreibung zur Er: 
ae ns des durch S. 3, 2 und 6 erforberten Maßes der Kennt- 
niſſe hinzu. 

Das Protokoll über die Prüfung ift abgejondert von dem über 
die Prüfung der Schüler der höheren Bürgerjchule zu führen. 

6. Das in das Reifezeugnis aufzunehmende Urtheil über das 
fittliche Verhalten ift auf rund der beigebrachten Nachweijungen 
und unter Berufung auf diejelben abzufaljen. 

7. Wird die Prüfung nicht beftanden, jo ift die Kommilfion 
berechtigt, nach Befinden zu beftimmen, ob die Wiederholung erft 
nah Ablauf eines Jahres erfolgen darf. 

8. Die Prüfungsgebühren betragen zwanzig Marl. Sie find 
vor dem Beginne der Shriftlichen Prüfung zu entrichten. 
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Anlage A. 

(Reiheformar. 
Gymnaſium zu 

Beugnis der Reife. 
N. N.) 

geboren den ken 18 zu) , 
’ ‚ Sohn des‘ zu 
war Fahre auf dem Gymnafium und zwar Sahre in 
Prima, ‘) 

[!) Sämmtlide Vornamen anzugeben, Rufname zu unterftreihen; 3) &e- 
burtsort; 2) Konfelfion bez. Religion; *) Stand und Name des Vaters; 5) Wohn 
ort des Baters, nöthigenfalle unter Beifligung des Kreiſes; °) falls der Schüler 
erft in die Prima eingetreten iſt, Hinzuguflgen: vorher Jahre auf ] 

I. Betragen und Fleiß. 
(Am Schlufſe der Charakteriftit ift eventuell die Dispenfation von der münd ̟ 

lichen ung angeben. — In den Kormularen für fremde Maturitäts- Afpi- 
ranten lautet Rubrik 1. : Sittliches Verhalten.) 

Il. SKenntnilfe und Fertigkeiten: (Religionslehre, Deutſch, La- 
tein, Griechiſch, Zranzöfiih, Hebräiſch, Polniſch (event. Engliic), 
Geſchichte und Geographie, Mathematit, Phyſik — Turnen, Zeidh- 
nen, Geſang). 

(Die Urtheile über die einzelnen Lehrgegenflände müſſen den allgemeinen 
Stand der Kenntniffe des Examinanden im Berhältniffe zu den Lehrzielen bezeich⸗ 
nen und, falle die Leiftungen in der fchriftlihen und mündlichen Prüfnng ſich 
von den Riaffenteiftungen unterfhieden haben, diefe Verſchiedenheit yum deutlidhen 
Ausdrude bringen. ie Urtheile find bei jedem Lehrobjekte ſchließlich in ein 
can, buch die Schrift kenntlich gemachtes Prädikat zufammenzufaflen, 
vergl. 8. 14, 2.) " 

Die unterzeichnete Prüfungsfommilfion hat ihm demnach, da 
er jebt dad Gymnaſium verläßt, um !) , 
dad Zeugnis 

der Reife 
zuerkannt und entläßt ihn?) 

‚den?) ten 18 

[H Bezeichnung des gewählten Berufes; 7 Hinzufügung von Wuünſchen 
und Hoffnungen; Datum der mindlihen Prüfung. 

Königliche Prüfungskommiffion. 
N. N. Königl. Kommiffer. 

(Siegel des Königl. Kommiſſare 
. N. Vertreter des Magiſtrats (Kuratoriume). 

N. N. Direktor. 
(Siegel des Gymnaſiums.) 

N. N. Öberlehrer u. ſ. w. 
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Anlage B. 

(Reihsformat.) 
Bealayumnafum (Ober⸗Realſchule) zu 

Beugnis der Reife. 
N. N.!) 

geboren den 9 18 u 
‚ Sohn des‘) & 5) 

war Sabre auf dem Realgymnaſium (der Ober⸗Realſchule) und 
zwar Sahre in Prima‘) 

[1) Sämmtlide Bormamen anzugeben, Rufname zu unterftreihen,; ) Ge- 
burtsort; 5) Konfeifion bezw. Religion ; *) Stand und Name des Vaters; °) Wohn- 
ort des Baters, nöthigenfalls unter Beifügung des Kreifes; °) falle der Schiller 
erft in die Prima eingetreten ift, hinzuzufligen: vorher Jahre auf l 

J. Betragen und Fleiß. 
(Am Schluffe der Eharakteriftif ift eventuell die Dispenfation von der münd⸗ 

lihen Prüfung anzugeben. — In den el peen file fremde Maturitäts-Afpi- 
ranten lautet Rubrik I.: Sittlies Verhalten.) 

1. Kenntniffe und Fertigkeiten: (Religionslehre, Deutich (bezw. 
Latein), Fran Mi „ Engliſch, Polniſch Geichichte und Geographie, 
Mathematit, h fit, Chemie, Raturbefchreibung — Turnen, Zeich⸗ 
nen, Gejang.) 

(Die Urtheile über die einzelnen nehegegen ände müffen den allgemeinen 
Stand der Kenntniffe des Eraminanden im Berhältniffe zu den Lehrzielen bezeich- 
nen und, falls die Leiftungen in der fhriftliden und mündlichen Prüfung fich 
von den Klaffenleiftungen unterfhieden haben, dieſe Werfchiedenheit zum deut⸗ 
lichen Ausdrude bringen. Die Urtheile Pi bei jedem Lehrobjekte ſchließlich in 
ein erimmted, dur die Schrift kenntlich gemachtes Prädikat zuſammenzufaſſen, 
vergl. $. 14, 2.) 

Die unterzeichnete Peine mniffion hat ihm demnach, da er 
jetzt das Realgymnafium (die ODber-Realſchule) verläßt, um’) 

' 

dad Zeugnid 

der Reife 
zuerkannt und entläßt ihn?) 

‚den?) ta 18 

1) Bezeihnung des gewählten Berufes; ) Hinzufigung von Wunſchen und 
Soffnungen‘ ° Datum der mindfiden Prüfung.) 

Königlide Prüfungskommiffion. 
Königl. Kommiſſar. 

Bertreter des Magiftrats (Kuratoriume). 
Direktor. 

N.N. 
(Siegel des Königl. Kommi are) 

N.N. 
(Siegel der Schule.) 

N. N. Oberlehrer u. ſ. w. 

1882. 28 
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Anlage C. 
(Reihsformat.) 

Höhere Bürgerfhnle zu 

Zengnis der Reife. 
N. N.) 

geboren den ten 18 zu) 
‚ Sohn des9 zu) 

war Jahre auf der Schule und zwar Jahr in der erften 
Klaffe, ©) 

[) Sämmtlihe Bornamen anzugeben, Rufname zu unterfireihen; 7) Ge⸗ 
burtsort; 2) Konfelfton bezw. Religion; *) Stand uud Name des Baters; °) Wohn- 
ort des Baters, nöthigenfalls ımter Beifilgung des Kreiſes; 6) — der Schiller 
erft in die erſte Klaſſe eingetreten ift, hinzuzufllgen: vorher Jahre auf 

I. Betragen und Fleiß. 
(Am Schlufſe der Charakteriſtik ift eventuell die Diepenfation von der milnd- 

lien Prüfung anzugeben. — In den Yormularen file fremde Maturitäts .Afpi- 
ranten lautet die Rubrik I.: Sittliches Verhalten.) 

| I. Kenntnifje und Sertigfeiten: (Religiondlehre, Deutſch, Fran⸗ 
vſſch Engliſch, Geſchichte und Geographie, Mathematik, Naturlehre, 

aturbeſchreibung — Turnen, Zeichnen, Geſang). 

(Die Urtheile über die einzelnen eehrgegenflänbe milffen den allgemeinen 
Stand der Kenntuiffe des Eraminauden im Berhältniffe zu den Lehrzielen bezeich 
nen und, falls die Leiftungen in der fehriftlidden und mündlichen Prüfung fid 
von den Klaffenleiftungen unterſchieden haben, Diele Deriehiebenheit zum Deut. 
lien Ausdrude bringen. Die Urtbeile find in jedem Lebrobjelte ſchließlich in 
ein en purch die Schrift kenntlich gemachtes Prädikat zuſammenzufafſen, 
vergl. $. 14, 2. 

Die unterzeichnete Prüfungstommilfion bat ihm demnach, da 
er jetzt die Schule verläßt, um ') , 
dad Zeugnis 

der Reife 
zuerfannt und entläßt ihn?) | 

, den 3) ten 18 

[y Bezeichnung des gewählten Berufes; ) Hinzufligung von Wunſchen und 
Soffuungen; *) Datum der mündlichen Britfung.) 

Königliche Prüfungskommilffion. 
N. N. Königl. Kommifjar. 

(Siegel des Könlgl. Rommiffere,) 
. N, Bertreter des Magiſtrats (Kuratoriums). 

N. N. Rektor. 
Siegel der Schule. 
Sies s 2 N. Oberlehrer u. |. w. 
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38) Beifügung der Zeugniffe über bereitd beftaudene 
Lehramtöprüfungen bei der Meldung zu einer Nach— 
prüfung vor einer Wiſſenſchaftl. Prüfungslommiifion. 

| Berlin, den 31. Dezember 1881. 
Durch $. 38 des Prüfungdreglementd vom 12. Dezember 1866 

ift die Vorausfegung ausgeſprochen, daß der Wiffenichartlichen Prũ⸗ 
fungskommiſſion, welche eine Nachprüfung vornimmt, die Zeugniſſe 
über die Hauptprüfung und über ſämmtliche etwa bereits abgelegte 
Nachprüfungen des Sraminanden vorliegen. 

Mit Rüdfiht auf einen neuerdings vorgefommenen Fall, in 
welchem die Abſtandnahme von dieſer Forderung zu einem Umgeben 
der Prüfungdordnung geführt hat, veranlaffe ich die Direktionen 
ſämmtlicher Wiſſenſchaftlicher Prüfungsfommiffionen, ftreng daranf 
zu halten, daß jeder Meldung zu einer Nachprüfung die Zeugniffe 
über ſämmtliche biöher beftandenen Lehramtäprüfungen, Vollpruͤfung 
und etwaige Nachprüfungen, im Original beigefügt find. Auch find 
die Bewerber um Nachprüfungen in Kenntnid zu fegen, daß bie 
Unterlaffung der Beifügung irgend eines der bereitö erworbenen 
Eehramtöprnfungszeugnifte die Ungiltigkeit der auf Grund unvoll» 
ftändiger Cinreihung der Zeugniffe etwa vorgenommenen neuen 
Prüfung zur Folge haben würde. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Herren Direktoren ſämmtlicher Königl. Wiffenfchaftlichen 

Brifungs-Kommifftonen. 

U. II. 3121. 

39) Gelegenheit zur Erwerbung der Lehrbefähtgung 
für den Unterricht in der ſpaniſchen Sprade an höheren 
Säulen vor der Viffenfhaftliden Präfungskommiſ— 

jton zu Münfter. 

Berlin, den 14. April 1882. 
Auf Anlaß eines befonderen Falles ift Vorſorge getroffen, daß 

ur Srwerbung der Lehrbefähigung für den Unterricht in der jpani- 
Üben Spradye an höheren Schulen die Prüfung vor der Wiſſen⸗ 
Ihaftliden Prüfungstommilfion in Münfter abgelegt werden ann. 
An dieſe Kommiſſion wollen daher Em. Hodhwohlgeboren etwa bei 
Ihnen eingehende Meldungen für die fragliche Lehrbefähigung weijen. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
bie Herren Direktoren der Konigl. Wiffenfchaftlichen 

Sräfungs-Kommtiiflonen. 

U. 11. 524. 
28” 
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40) Maß für Bertheilung des Religiondunterridtes 
an verjchiedene Lehrkräfte bei den höheren Unterridt®- 

anftalten. 

Berlin, den 17. März 1882. 
Aus Anlaß der von den Generalfuperintendenten der altländi- 

chen Provinzen im Sabre 1880 ausgeführten Revifionen ded Mes 
ligiondunterrichted an höheren Schulen ift zu meiner Kenntnid ge- 
bracht worden, daß an einzelnen Anftalten in der Bertheilung des 
Religiondunterrichted an verichiedene Lehrkräfte das zulälfige Maß 
überfähritten zu fein fcheine. Allerdings kann durd Die Uebertragung 
einer zu großen Anzahl von Religiondftunden an denjelben Lehrer 
die Wärme und Energie dieſes Unterrichtes gefährdet werden; ans 
dererfeit8 aber wird durch eine zu weit gehende VBertheilung an ver⸗ 
ſchiedene Lehrkräfte der Zuſammenhang und der Erfolg de8 Unter 
richted entſchieden beeinträchtigt. 

Das Königliche Droningtal  Schutfolleglum wolle daher darauf 
Bedacht nehmen, dab in diefer Hinficht je nach den thatſächlichen 
werhältniffen jeder Anftalt das richtige Maß möglichlt eingehalten 
werde. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

Un 
ſämmtliche Königl. PBrovinzial- Schulfollegien 

in den älteren Provinzen. 

U. 11. 3086. 

41) Ausihluß der Schulgeldbefreiungen in den Vor— 
ihulen höherer Unterrichtsanftalten, indbejondere aud 
für Die Söhne der Lehrer und Beamten diefer Anftalten. 

Berlin, den 17. Zebruar 1882. 
Auf den Bericht des Königlichen Provinzialſchulkollegiums vom 

19. Januar d. J. will ih für die Vergangenheit bis zum 1. April 
d. 3. ausnahmsweiſe genehmigen, daß den Söhnen der Lehrer und 
Beamten an den ftaatlihen höheren Unterrichtäanftalten des dortigen 
Verwaltungsbezirkes freier Schulunterricht in den Vorſchulen gewährt 
worden tft. 

In Zufunft dürfen aber nah Maßgabe des Erlaſſes vom 9. Juli 
1870 (Gentralbl. f. d. Unterr. Verw. S. 480) und dem aus dem 
Girkular » &rlaffe vom 9. Auguft 1877 — U. Il. 1591 — fi er: 
gebenben Grundfage Söulgelöbefreium en in den Vorſchulen, aud 
et herkömmlich befreiten Beamten nicht bemilligt werden. Die 

Vorſchulen find erft eine Einrichtung neueren Datums, fo daß bei 
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ihnen von einem Herkommen nur in beſchränktem Make die Rede 
jein kann. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
Das Königl. Brovinzial-Schullollegium zu N. 

U. II. 162. 

IV. Seminare, 2e., Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche VBerbältniffe. 

42) Ausſetzung ded Schulunterridtes am Tage der Er- 
bebung einer Berufsftatiftit; Mitwirkung der Lehrer 

beidem Zählergejhäfte, Ausihluß der Schüler. 

(cfr. Eentrbl. pro 1880 Seite 715 Mr. 167.) 

Berlin, den 20. April 1882. 
Am 5. Sunt d. 3. wird die Erhebung einer allgemeinen Be- 

rufsftatiftit in Verbindung mit einer Erhebung der landwirthichaft- 
lichen und der gewerblichen Betriebe ftattfinden. 

Damit den Lehrern Gelegenheit gegeben werde, wie es jeither 
bei Volks⸗ ıc. Zahlungen zu weſentlicher Förderung der Sache ge> 
ſchehen ift, fi auch an dem bevorftehenden Zählergeichäfte mithelfend 
zu betheiligen, finde idy mich zu der Anordnung veranlaft, an dem 
bezeichneten Tage, dem 5. Juni d. 3., den Unterriht an allen Lehr⸗ 
anftalten ausfallen zu laffen, in der Erwartung, daß die Lehrer 
überall da, wo ed gewünfcht wird, mitzuwirken bereit jein werden. 
Die Zuziehung von Schülern ift nicht — *5 

Dad Königliche Provinzial⸗-Schulkollegium ꝛc. hat hiernach das 
Weitere zu veranlaſſen. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
ſämmtliche Köonigl. Provinzial⸗Schullollegien und Königl. 

Regierungen, die Königl. Konſiſtorien in ber Provinz 
Dannover und ben KRönigl. Uber - Kirchenrath zu 
Nordhorn. 

U. II.a. 12355. U. II. U. V. 
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43) Der Unterridht in den Schullehbrer-Seminaren. 

(Aus einem Repifionsberichte.) 

Berlin, den 20. November 1881. 
ꝛc. 
Anzuerkennen war überall gewiſſenhafte, planmäßige Arbeit in 

Gemäßheit der geltenden Vorſchriften. Nur bei der Korrektur der 
deutichen Aufſätze wurde in zwei Fällen, in dem einen in bedauer: 
lihem ®rade die erforderlidhe Sorgfalt vermißt. Yerner war überall 
das Streben erfihtlih, den Unterriht nad Form und Inhalt auf 
das Ziel der Bildung von Vollsfhullehrern zu beziehen, und durch⸗ 
weg zeigte fih außerdem, daß die Lehrer für ihr Fach arbeiten. 
Beſonders erfreulid endli war ed, daß ſowohl in C. wie in D. — 
Direltor B. in A. war krank — die Direktoren auch die beiten 
Lehrer waren. Indeß blieb immerhin mandyerlei zu erinnern. 

Der Lehrplan für dad Seminar ift abfichtlich fo angelegt, daß 
bie Penfen der einzelnen Lehrgegenftände ſich auf einander beziehen, 
fo daß die gefammte Lehrarbeit einer Klafje ein in fih zufammen- 
hängendes Ganzes bildet. Außerdem liegt dem Lehrplane die Abficht 
zu Grunde, die Zöglinge der oberften Klaffe moͤglichſt von Lernarbeit 
zu befreien, um ihnen Zeit und geiftige Freiheit für ihre eigene Lehr: 
thätigkeit zu geben. Die Durdführung des Planed wird dadurch 
erleichtert, dag namentlid in Folge der großen Fortjchritte, welche 
das Präparandenweſen gemacht hat, die Seminariften die für fie, 
bezw. für ihren fpäteren Beruf unentbehrlichen SKenntniffe, in allen 
Fächern, außer in Pädagogik, mitbringen. Trotzdem geſchieht es 
namentlich in den fogenannten referirenden Gegenftänden, wie der 
Geſchichte, nicht felten, daß die Kehrer ihr Jahrespenſum nicht abjol- 
viren. Dem muß und dem Tann felbft dann begegnet werden, wenn 
befondere Umftände wie verlängerte Ferien mitgewirft haben. Der 
Lehrer wird nur nötbig haben, ſich zu beichränfen, fobald er wahr: 
nimmt, daß ihm die Zeit zu kurz wird. In feinem Falle aber darf, 
was Klaſſe III nicht mehr vermodte, mit auf II gelegt werben. 
Geſchieht died dennod, fo tft die Folge davon, daß der Lehrplan 
feinen einheitlihen Charakter verliert, daß Die oberfte Klaffe überlaftet 
wird und im Geſchichtsunterrichte noch ganz befonderd, daß der 
vaterländiſchen Geſchichte ihr Recht nicht wird. 

Aud ein anderer Mangel tritt mebrfah, am augenfälligften 
ebenfall8 beim Geſchichtsunterrichte, vor. Wefentliches und Unwe 
fentliches wird nicht genügend geſchieden, dadurch die Anfchanlichkeit 
des Unterrichtes verwiſcht, daß Interefje der Zöglinge an demfelben 
vermindert. Während ſich Lehrer und Schüler abquälen, Neben: 
daten, Ländertauſche im 15. Jahrhundert, die im 16. ſchon wieder 
geändert wurden, zu lernen, laſſen Die Zöglinge die einfache Frage: 
nennen Sie von jedem der Hohenzollernſchen Negenten einen Haupt: 
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au oder eine wichtige Handlung, unbeantwortet oder führen von 
Albrecht Achilles nur an, dag er feinen Hof in Franken gehalten 
babe und von Joachim I, daß er Gegner Luthers geweſen ſei. 
Meder ein Jutereſſe für die gewaltigen Perfönlichkeiten der meiften 
Hohenzollernfchen Fürſten, noch ein Berftändnis für die von ihnen 
konſequent verfolgte Politil wird gewonnen. 

Auch bei den anderen Lehrgegenftänden, felbft beim Rechnen, 
halten die Lehrer nicht immer Kar im Auge, was unentbehrlich oder 
nothwendig und was nur nüglidh ift. Außerdem wird da zu viel 
erläutert und zu wenig wirklich gerechnet, To dab ſich die Zahlkraft 
der Seminaritten nicht gehörig ſtärkt. 

Die Gefahr der Beriplitterung, des Aufgehend in zuviel Detail 
und der Bernadjläffigung der formellen Bildung zeigt fi audy mit» 
unter beim Unterrihte in den Realien, bei weldyen noch bemerft 
wird, daß bei der Phyſik bisweilen nicht elementar genug unterrichtet 
wird, bei der Geographie von Einzelnen das politiiche Gebiet ver- 
nadhläffigt, das phyſiſche, phufitaliiche und mathematiſche allzufehr in 
den Vordergrund geitellt wird, während Andere fi gar zu elementar 
balten und die vielen erziehlichen Momente, welche gerade in diejem 
Gegenftande wirken koͤnnen, nit in Bewegung ſetzen. 

Der deutſche Unterricht beſtimmt, einer lebendigen Geiſtesgym—⸗ 
nafti? zu dienen, ift biöweilen geradezu langweilig, Die Gründe 
liegen tbeild darin, daB es der ehe unterläßt, zu prüfen, ob feine 
Kraft für das von ihm gewählte Leſeſtück ausreihe, dab er fich bei 
demfelben gar zu lange vermeilt und dadurd daß Sntereffe der Sr 
linge tödtet, daß er endlich dasſelbe, ftatt ed auf den Hauptpunft 
zu leiten, auf Einzelheiten ablentt. 

Ich darf Hinzufügen, daß die Direftoren und Lehrer meine 
Auöftellungen in den einzelnen Fällen freundlih und beicheiden an⸗ 
genommen, daß fie namentlih anerlannt haben, wie viel darauf 
anfomme, daß die Seminariften ein gewiſſes Maß klarer, ficherer 
und fefter Kenntniffe und Fertigkeiten gewinnen und felbft das Noth- 
wendige von dem nur Nüblichen jcheiden lernen. 

44) Termin für die Prüfung ald Vorfteher an Taub— 
ftummenanftalten. 

(Eentrbfl. pro 18823 Seite 115.) 

Berlin, den 6. März 1882. 
Die Prüfung für BVorfteher an Taubftummenanftalten gemäß 

der Prüfungsordnung vom 11. Juni 1881 wird im laufenden Jahre 
zu Berlin am 23. Auguft beginnen. 

Die Meldungen zu derielben find bis zum 15. Sunt d. 3. bei 
dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium, in deſſen Auffichtöfreife 
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der Bewerber angeftellt oder beichäftigt ift, bei Einreihung der in 
6. 5 der Prüfungsordnung bezeichneten Schriftftüde anzubringen; 
folche Bewerber jedoch, weldye nicht an einer Zaubftummenanftalt in 
Preußen thätig find, haben ihre Meldung bid zu dem angegebenen 
Zermine unmittelbar an mich zu richten. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belanntmadhung. 
U. III. a. 10052. 

45) Neuer Kurfus in der Zurnlehrer-Bildungsanftalt. 
(Eentrbl. pro 1581 Seite 393 Nr. 93.) 

Berlin, den 18. März 1882. 
Sn der Königlien Zurnlehrer- Bildungsanftalt hierfelbft wird 

zu Anfang Dftober d. J. wiederum ein ſechsmonatlicher Kurſus er- 
öffnet werden. 

Für die Anmeldung und die Aufnahme find die Beitimmungen 
der diedfeitigen Girkfular=- Verfügung vom 20. März 1877 und der 
Anlage derjelben maßgebend. 

Die Königlihe Regierung 2c. veranlaffe ih, dieſe Anordnung 
in Shrem Verwaltungsbezirke in geeigneter Weiſe befannt zu machen 
und über die dort eingehenden Meldungen bid zum 1. Auguft d. 9. 
u berihten. Wenn leine Anmeldungen zu bewirken find, erwarte 

ich gleichfalls Anzeige. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen, bie Konigl. Konſiſtorien 

in ber Provinz Hannover, das Königl. Provinzial⸗ 
Schulkollegium bier und den Königl. Ober⸗Kirchen⸗ 
rath zu Nordhorn. 

— — 

Abſchrift erhält das Koͤnigliche Propinzi Schultollegium zur 
Nachricht und gleichmäßigen weiteren Veranlaſſung. 

Auch jetzt wieder iſt darauf Bedacht zu nehmen, daß für höhere 
Unterrichtsanſtalten und für Schullehrer-Seminare, an welchen be⸗ 
fäbtgte Turnlehrer fehlen, geeignete Lehrer für den nächſten Kurfus 
angemeldet werden. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
fämmtlihe Königl. Provinzial⸗Schulkollegien. 

U. II. db. 5600. 
u — — —— 
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46) Termin für Binziebung, Anlaß zum Berfallen der 
Prüfungsgebühren bei den Prüfungen der Lehrer an 

Mittelihulen und der Rektoren. 

Berlin, den 9. Februar 1882. 
Auf den Beriht vom 22. Dezember v. J. betreffend die Ein- 

ziehen der Prüfungdgebühren bei den Prüfungen der Lehrer an 
ittelihulen und der Reftoren, will ic nad dem Antrage des 

Königliden Provinzial: Schullollegiums in Ergänzung ded $. 15, 
bezw. des S.8 der Prifungeorbaung für Lehrer an ittetfhuten 
und Reftoren vom 15. Dftober 1872 hierdurch genehmigen, 

1) daß die Prüfungsgebühren feitend der Prüfungstommiffion 
bereitö bei dem die Annahme der Meldung erflärenden Be⸗ 
ihyeide, bezw. bei Zuftellung der Aufgabe für die häusliche 
Arbeit eingezogen werden; 

2) daß, wenn ein Sraminand innerhalb der geftellten Friſt, 
bezw. Nachfriſt die Häusliche ſchriftliche Arbeit nicht eingereicht 
bat, die geftellte Aufgabe erliſcht und damit zugleich die ein- 
gezahlten Gebühren verfallen; 

3) dab die gleichen Folgen bezüglih bed Berfallens der Prü- 
fungsgebühren aud eintreten, wenn ein Eraminand nad 
rechtzeitiger Einlieferung der Arbeit dody ohne genügende 
Sntihuldigung zu der mündlihen Prüfung an dem feflge- 
ſetzten Termine nicht ericheint. 

Diefe Beftimmungen find in künftigen Fällen zur Anwendung 
zu bringen. 

4 
dus Königl. Provinziel-Echuflolegium zu N. 

Abſchrift erhält das Königlihe Provinzial Schulfellegium zur 
Kenntnisnahme und gleihmäßigen Beadhtung. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im QAuftrage: de la Croix. 

die übrigen Königl. PBrovinzial- Schuflollegien. 

U. IIL a 19230 nn 

47) Berzeihnis der Lehrer, welde im Jahre 1881 die 
Prüfung ald Lehrer für Zaubfitummen-Anftalten be» 

fanden haben. 

Die Prüfung ald Lehrer für Zaubftummen»Anftalten (Prüfungd- 
erdnung vom 27. Zuni 1878) haben im Jahre 1881 beftanden: 

1) Adam, Hülfdlehrer an der Taubfiummen-Anftalt zu Weißenfels, 
2) Ahrens, Probelehrer an der Zaubftummen-Anftalt zu Osnabrück, 



422 

3) Berge, Hülfdlehrer an der Zaubftummen-Anftalt zu Homberg, 
Regierungsbezirk Kaffel, 

4) Bleher, desgl. an der Zaubftummen » Erziehungdanftalt zu 
Frankfurt a/M., 

5) Bludan, beögl. an der Bereind-Taubftummen-Anftalt zu Kö- 
nigöberg i. / Oſt⸗Pr., 

6) Burckhardt, desgl. an der Taubſtummen⸗Anſtalt zu Wrie—⸗ 
zen a./D., Regierungsbezirk Potsdam, 

7) Carmeſin, desgl. an der Taubſtummen⸗Anſtalt zu Stettin, 
8) Denſtedt, ordentlicher Lehrer an der Taubſtummen-Anftalt 

zu Weimar, 
9) Finckh, Hülfdlehrer an der Zaubftummen-Anftalt zu Schledwig, 

10) Zubrmann, Lehrer an der Zaubftummen »Anftalt zu Ber: 
linden, Regierungsbezirk Frankfurt, 

11) Glamann, Sülfstebrer an der Zaubftummen:Anftalt zu Kiegnip, 
12) Gotzmann, bedgl. an der Taubftummen : Anftalt zu Liegnig, 
13) Grofe, Zaubftummenlehrer zu Hamburg, 
14) Jäger, Lehrer an der Zaubftummen-Anftalt zu KRamberg, 

Regierungdbezirt Wiesbaden, 
15) Jarand, Hülfslehrer an der Zaubftummen-Anftalt zu Erfurt, 
16) Karth, Probelehrer an der Taubitummen-Anftalt zu Osnabrüd, 
17) Kiltan, Hülfßlehrer an der Zaubftummen:Anftalt zu Breslau, 
18) Knöfler, ordentliher Lehrer an der Taubftummen-Anftalt zu 

eimar, 
19) Köftner, Hülfslehrer an der Taubſtummen⸗-Anſtalt zu Ratibor, 
20) — desgl. an der Taubſtummen⸗Anſtalt zu Röſſel 

i. /Oſt⸗Pr., 
21) Krauſe, desgl. an der Taubſtummen⸗Anſtalt zu Liegnitz, 
22) Lieck, desgl. an der Vereins-Taubſtummen⸗Anſtalt zu Königs: 

berg — — 
23) Meinecke, desgl. an der Zaubftummen-Anftalt zu Weißenfels, 
24) Schröder, Lehrer an der Taubftummen-Anftalt zu Schneide: 

ühl mühl, 
25) Schröter, Lehrer an der Privat-Taubſtummen⸗Anſtalt zu 

Halle a. d. S., 
%) Shürmann, Hülfdlehrer an der Taubflummen » Anftalt zu 

Langenhorft, Regierungsbezirk Münfter, 
27) Seidel, Hülfslehrer an der Zaubftummen-Anftalt zu Röflel 

i. / Oſt⸗Pr. 
28) oe deögl. an der Taubftummen -» Auftalt zu Grauden; 

/Beft-Pr., 
29) Stolte, desgl. an der Zaubftummen-Anftalt zu Soeft i. Weſtf. 
30) Töpler, dedgl. an der Zaubftummen-Anftalt zu Bredlau, 
31) Wiehmann, dedgl. an der Provinzial. Kaubftummen-Anftalt 

zu Königdberg 1./Oft-Pr., 
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32) 3e H fe, Hülfslehrer an der ſtädtiſchen Taubſtummenſchule zu 
erlin, und 

33) ar Lehrer an der Zaubftummen - Anftalt zu Schneide- 
mühl. 

ad U. IlLa. 10014. 

48) Prüfungsordnung für Handarbeitslehrerinnen für 
die Provinz Dftpreußen. 

8. 1. 

Zur Abhaltung von Prüfungen für Handarbeitölehrerinnen wird 
zu Königsberg i./Oſt-Pr. eine Kommilfion gebildet. Diefelbe 
beftebt: 

1) aus einem Kommifjarius ded Königlichen Provinzial- Schul: 
Kollegiumd als Vorfigendem, 

2) au dem „Dirigenten einer höheren Töchterſchule zu Königs: 
erg un 

3) aus drei Handarbeitölehrerinnen. 
Die sub 2 und 3 genannten Mitglieder werden dur daß 

Königlihe Provinzial-Schultollegium ernannt. 

Zur Prüfung werden zugelafjen: 
1) Bewerberinnen, welche bereitö die Befähigung zur Erthei- - 

lung von Schulunterridyt vorſchriftsmäßig nachgewieſen haben; 
2) fonftige Bewerberinnen, wenn fie eine ausreichende Schul» 

bildung nachweiſen und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

8. 3. 

Die Prüfung wird jährlidy einmal und zwar im Anſchluſſe an 
die im Frühjahre in Königsberg ftattfindende Prüfung von Lehrer: 
innen an Mädchenſchulen abgehalten. 

8. 4. 
Die Anmeldung muß fpäteftend vier Wochen vor dem Prüfungs- 

" termine bei dem SKöniglihen Provinzial: Schulfollegium erfolgen. 
Der Meldung find beizufügen: 

1) der Geburtöfchein, 
S 2) der jelbftgefertigte Lebenslauf, 

3) ein Gefundheitdatteft, 
4) ein Zeugnis über die von der Bewerberin erworbene Scul- 

bezw. Eehrerinnen-Bildung, 
5) ein Zeugnid über die in der Anfertigung weibliher Hand: 

arbeiten erlangte Ausbildung und bei gehrerinnen auch ihre 
bisherige Wirkſamkeit, 
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6) von den bei $. 2 Nr. 2 bezeichneten Bewerberinnen ein 
amtliches Führungsatteft. 

8. 5. 

Die Prüfung ift eine praktiſche und eine theoretifche. 

S. 6. 
Bet der praltiihen Prüfung haben die Bewerberinnen 

1) eine Probelektion in einer Schulflaffe zu halten, 
2) eine Probe ihrer techniſchen Fertigkeit in meiblihen Hand— 

arbeiten abzulegen. 
Zu diefem Zwecke find von denjenigen Bewerberinnen, welde 

die Befähigung für den Handarbettsunterricht an mittleren und bo: 
heren Toͤchterſchulen zu erlangen wünſchen, vorzulegen und als felbft- 
gefertigt zu bezeugen: 

a. ein ſchulgerecht genähtes Mannsoberhemd, 
ein Frauenhemd, 

. ein paar Strümpfe, 
ein Zeichentuch, 

. eine Häfelarbeit, 
eine Stickerei und einige geſtickte Buchſtaben, 

. ein Stopftud mit Leinen-, Köper:, Damaft:, Mafchen= und 
Tüllſtopfe, 

h. ein Tuch mit verſchiedenen eingeſetzten Flicken. 
Solche Bewerberinnen, welche nur die Qualifikation zum Un⸗ 

terrichte an Volksſchulen nachſuchen, haben vorzulegen und als ſelbſt⸗ 
gefertigt zu bezeugen: 

a. ein Mannshemd (nicht Oberhemd), 
. ein Frauenhembd, 
. ein paar Strümpfe mit den nöthigen Ausbeſſerungen, 
. ein Zeichentud, 
. eine Häfelarbeit, 
. ein Stopftuch mit einigen Leinen» und Köper- Stopfen und 

einer Maichenftopfe, 
. ein Tuch mit verihiedenen eingeſetzten Zliden. 
Ale diefe Arbeiten find aber nicht ganz fertig zu ftellen, ſon⸗ 

dern erft bei der Prüfung unter Aufficht zu vollenden, bezw. weiter 
fortzufepen. s7 

Die theoretiſche Prüfung bezieht fid: 
1) bei ſämmtlichen Bewerberinnen auf Zweck und Ziel und den 

gefammten ſchulmäßigen Betrieb des Handarbeitöunterrichtel, 
ſowie, 

2) bei den 8.2 Nr. 2 bezeichneten Bewerberinnen auf die Kenn! 
nis der wichtigften Regeln der Schuldisziplin, wobei zugleid 

Ro Bun O' 

nd Dun 5” 

us} 
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ermittelt werden fol, ob die Bewerberinnen im richtigen 
und gewandten Gebrauche der Mutterfprache geübt find. 

8. 8. 
Diejenigen Bewerberinnen, weldye die Prüfung beftanden haben, 

erhalten ein Befähigungdzeugniß. 

8. 9. | 

Jede Bewerberin bat beim Beginne der Prüfung eine Prüs 
Tungegebübr von 5 Mark zu entrichten. 

önigäberg, den 22. September 1881. 

Königliches Provinzial-Schultollegium. 
von Horn. 

49) Einheitlichkeit des Stelleneintommen® bei dauern 
der Verbindung von Schul- und Kirhenamt. 

Berlin, den 24. Dezember 1881. 
Auf den Beriht vom 9. Dezember d. 3. ermächtige ich die 

Königliche Regierung, den Lehrer und Organiften N. in N. auf 
das zurücfolgende Geſuch vom 16. Oktober d. 3. um Aufbeljerung 
jeined Einfommend im Sinne des Berichted vom 10. November 
d. 3. ablehnend zu beicheiden. 

Dabei mache ich jedoch darauf aufmerfjam, daß, wenn in dem 
lepteren Berichte von der Auffaffung ausgegangen ift, ald beziehe 
der erfte Lehrer und Organift N. eine bejondere Bejoldung ald 
Lehrer bezw. einen beftimmten Theil feiner Befoldung ald Lehrer aus 
der Lehrerftelle, und eine befondere Befoldung als Organiſt bezw. 
einen beftimmten Theil feiner Befoldung als Organift aus der Ör⸗ 
ganiitenftelle, diefe Auffaffung dem beftehenden Sad und Rechts⸗ 
verhältniffe nicht entipriht. Dieſe Auffaffung würde richtig fein, 
wenn in N. eine dauernde oder berfüömmliche Verbindung des Schul» 
amte8 mit dem Kirchenamte nicht ftattfände, fondern der ꝛc. N. nur 
neben dem Schulamte zugleich aud das Kirchenamt, letzteres ald ein 
Nebenamt, verwaltete. Aus dem Berichte aber ift zu entnehmen, 

und die Matrifel vom a: 1880 beftätigt e8, dag in N. 

mit der erften Lebrerftelle da8 Organiftenamt dauernd verbunden ift. 
In folhen Fällen ift das Dienfteintommen des Inhabers der Stelle 
lediglich als ein einheitliches Stelleneintommen aufzufaffen und zu 
behandeln, ohne Rüdficht darauf, aus welchen Duellen dasjelbe fließt, 
und ohne Unterjcheidung zwiſchen demjenigen Betrage dedjelben, 

welcher aus dem Grtrage befonderen Schulvermögend oder aus den 
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Beiträgen der gefeplih Schulunterhaltungöpflichtigen geleiftet wird, 
und dem Betrage, welder aus kirchlichen Mitteln entnommen wird, 
dergeltalt, daß es nicht zuläjfig ift, den erfteren Betrag als ein beſon⸗ 
deres Zehrerdienfteinfommen, den lehteren als ein beſonderes Orga⸗ 
niftendienfteintommen anzufprechen. 

Indem ich die Königliche Regierung dieſerhalb auf den Erlaß 
vom 22. Zuli 1875 (Bentralbl. ©. 546) verweiſe, veranlaffe ich 
diejelbe zugleich, den ꝛc. N. über deffen irrige Meinung in feiner 
Borftellung vom 16. Oktober cr., ald beziehe er als erfter Lehrer 
ein befonderes Dienfteintommen, excl. Wohnung md Brennmaterial, 
im Betrage von 495 ME. und als hätte er als erfter Lehrer An: 
ſpruch auf ein bejondered Xehrerdienfteinftommen im Betrage von 
750 ME., ſonach noch 255 ME. zu fordern, im Sinne der vorftehen- 
den Eröffnung zu belehren. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

U. III. a. 19028. 

50) Gnadenkompetenz für die Hinterbliebenen von 
Schullehrern: Analoge Anwendung der Allerhöchſten 
Kabinetd-Drdred vom 27. April und 27. Mai 1816, und 
15. November 1819, jowie des $. 3 des Geſetzes vom 

6. Februar 1881. 

1. 

Berlin, den 15. Dftober 1881. 
Der Königlihen Regierung ermwidere id) auf den Bericht vom 

4. September d. 3. unter Wiederanfchluß der Beſchwerde des erften 
Lehrers und Küſters N. zu N. vom 5. Auguft d. J. in Betreff der 
einzelnen Punkte der Befhwerde Folgendes: 

Zu 1. Wie eine analoge Anwendung der Allerhöchſten Kabinets- 
Drdre vom 27. April 1816, wegen der den Hinterbliebenen König- 
licher Beamten zu bewilligenden Gnaden- und Sterbe « Quartate 
(Geſ. Samml. Seite 134) auch auf die Hinterbliebenen von Schul: 
lehrern in den zur biesjeitigen Kognition gelangten Fällen weder 
früher nody in neuerer Zeit einem Bedenken unterlegen hat, — ich 
verweile in diefer Hinfiht u. A. auf die Erlaſſe vom 831. März 
1859, 5. März; 1860, 20. April, 17. und 18. Juli 1861, 13. Mai 
1867, 30. Juni 1871 und 7. Juni 1878 (Centratblatt 1859 ©. 700; 
1860 ©. 178; 1861 ©. 265, 495, 496; 1867 ©. 347; 1871 
©. 477; 1878 ©. 521) —, ebenfowentg ift ed für bedentlich zu 
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erachten, auch die Vorſchrift der Allerhöchſten Kabinetd-Drdre vom 
27. Mai 1816, betreffend den den Hinterbliebenen der Penfionärs 
zu bemwilligenden Gnadenmonat (Geſ. Samml. Seite 261), wonach 
den Hinterbliebenen der Penfionärd ohne Ausnahme“ außer dem 
Sterbemonate noch ein Gnadenmonat zu Theil werden fol, gleichfalls 
auf die Hinterbliebenen der mit Penflon in den Ruheſtand verjehten 
Säullehrer analog in Anwendun au bringen. 

Der 8. 16 des durd Die 4 erhöhte Kabinets-Ordre vom 
1. September 1834 genehmigten Reglementg der Penfionsanitalt 
für andgediente Elementar - Schullehrer in der Provinz Schlefien 
(Annal. Band 19 Seite 136) enthält fogar eine dem entiprecyende 
ausdrückliche Beftimmung folgenden Inhaltes: 

„Der Genuß der Penfion bört mit dem Tode des Pen- 
fionirten auf, jedody wird die Anftalt in Gemäßheit der 
Allerhöchſten Kabinetd » DOrdred vom 27. April 1816 und 
15. Itovember 1819 und der zu ihrer Erläuterung erlaffenen 
Borfchriften den Hinterbliebenen des Penfionärd, außer dem 
Sterbemonate, auch den geordneten Gnadenmonat bezahlen.” 

‚ Die Berufung der Röniglihen Regierung auf die Vorſchrift 
im 8. 842 Zitel 11 Theil II Allg. Land-Rechts kann ich für zu» 
treffend nicht erachten, weil die Hinterbliebenen von Lehrern hinſicht⸗ 
lich ihrer Gnadenbezüge überhaupt nicht nach den Vorſchriften des 
Zitel 11 Theil II Allg. Land⸗Rechts behandelt werden. 

Es ift deshalb für die Entfcheidung der vorliegenden Befchwerde 
auch ohne Belang, daß der Vater ded Beſchwerdeführers als Lehrer 
n einer Gemeinde emeritirt worden ift, weldye nicht zu den in den 
Bereih der M.'er Kirchenordnung fallenden Gemeinden gehört. 

Die Köntglihe Regierung wolle daher die erforderliche Anord⸗ 
nung treffen, daß den Hinterbliebenen de am 6. Januar 1879 ver» 
ftorbenen penfionirten Lehrers N. zu N. der Betrag der Penfion 
für den Gnadenmonat Februar 1879 feitend der Verpflichteten 
gewährt werde. 

ꝛc. 

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

. An 
die Königl. Regierung zu N. 

U, III. a. 16527. 

2. 
Berlin, den 21. November 1881. 

Wie eine analoge Anwendung der Allerhöchften Kabinets-⸗Ordre 
vom 27. April 1816, wegen der dem Hinterbliebenen Königlicyer 
Beamten zu bemwilligenden Gnaden» und Sterbe- Duartale (Gef. 
Samml. S. 134) au auf die Hinterbliebenen von Schullehrern 
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in den zur dießfeitigen Kognition gelangten Fällen aus dem Bereiche 
der älteren Provinzen ded Staates weder früher, noch in neuerer 
Zeit einem Bedenken unterlegen bat, ebenfowenig ift e8, nachdem in 
Folge der Verordnung, betreffend die allgemeine Regelung der 
Staatödienerverhältnifle in den neu erworbenen Zandeötheilen, vom 
23. September 1867 (Gef. Samml. S. 1619) die Kabinets⸗Ordres 
vom 27. April 1816 und 15. November 1819 (Gel. Samml, 1820 
©. 45) in den bezeichneten Landeötheilen in Kraft getreten find, 
für bedenklich d erachten, in dieſen gleihfalld die Vorfchriften der 
Allerhöchſten Kabinetd» Drdre vom 27. April 1816 und bezw. der 
Allerhöchſten Kabinetd-Drdre vom 15. November 1819 analog auch 
auf die Hinterbliebenen von Schullehrern in Anwendung zu bringen. 

Ih laſſe deshalb der Königlichen Regierung in Ermwiederung 
auf den Beriht vom 1. Oktober d. J. dad Geſuch der Helene N. 
zu N. um Gewährung eined Gnadenquartaled an die drei hinter- 
bliebenen Kinder ded am 13. Mai d. 3. in N. verftorbenen Lehrers 
N. nebit dem Gefuhe vom 29. Mat d. 3. mit der Beranlaffung 
wieder zugeben, über died Geſuch unter Beachtung der obigen Er- 
Öffnung anderweitig zu befinden, indem ich der Königlichen Regie: 
rung nreichgeitig Abhieift eined unterm 15. Dftober db. $. an die 
Königliche Regierung in N. gerichteten Erlaffed (U. IHa. 16527), 
weldher demnächſt durch dad Gentralblatt für die Unterrichts-Ver⸗ 
waltung veröffentlicht werden wird, zur Kenntnisnahme und gleidy= 
mäßigen Beachtung mittbeile. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Konigl. Regierung zu N. 

U. III. a, 17846. G. III. 2562. 
— — — 

3. 
Berlin, den 7. Dezember 1881. 

Auszug. 
Hierbei bemerke ich, daß, obwohl die analoge Anwendung der 

Vorſchriften der Allerhöchſten Kabinets-Ordres vom 27. April 1816, 
27. Mat 1816 und 15, November 1819 (Gef. Samml. 1816 S. 134 
u. 201, Gel. Samml. 1820 S. 45) *) audy auf die Hinterbliebenen 

*) Die Allerhöchſten Kabinets-Ordres vom 27. April 1816 und 
15. November 1819 find abgedrudt in dem Gentralbl. f. d. Unt. 
Berw. pro 1881 Eeiten 289 und 288. Die Allerhöchfte Kabinets- 
Drdre vom 27. Mai 1816 (Gel. Samml. 1816 Seite 201) lautet: 

unter den am. 18. v. M. von Ihnen angezeigten Umftänden 
bewillige Sch hierdurch im Allgemeinen: 
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von Schullehrern an fi) feinem Bedenken unterliegt, doch die Praris 
der Königlidyen Regierung, Ihrerſeits aud den Eltern eines ver- 
ftorbenen Schullehrers die Gnadenkompetenz zu gewähren, unftatts 
haft und in Zukunft abzuftellen ift. 

Nach der Borihrift der oben erwähnten Allerhöchſten Ordre 
vom 15. November 1879 fteht die Gnadenkompetenz in der Regel 
nur den Witwen, den Kindern und Enkeln des Berftorbenen zu. 
Ausnahmsweiſe kann, falld der Berfiorbene der Ernährer armer 
Eltern, Geſchwiſter, Gejchwifterfinder oder Pflegelinder geweſen ift, 
zwar audy diefen die Gnadenkompetenz angewielen werden. Die 
Befugnid hierzu fteht aber nicht den Provinzialbehörden, fondern ' 
allein dem Departementd-Chef zu. 

Es ift deöhalb in derartigen Fällen meine Genehmigung einzu: 
bolen, weldye idy für den vorliegenden Fall nachträglich hiermit aus⸗ 
nabmöweile ertheilen will. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Rönigl. Regierung zu R. 

V. III. a. 18137. 

4. 
Berlin, den 20. Sanuar 1882. 

Wie eine analoge Anwendung der Allerhöchſten Kabinets⸗Ordre 
vom 27. April 1816 wegen der den Hinterbliebenen Königlicher 
Beamter zu bewilligenden Gnadenfompetenzen und bezw. der Aller: 
hochſten Kabinet-Ordre vom 15. November 1819 (Gefeg- Sammlung 
1820 Seite 45) aud auf die Hinterbliebenen von Schullehrern in 
den zur diesſeitigen Kognition gelangten Fällen either feinem Bes 
denfen unterlegen bat, jo erachte ih es auch nicht für bedenklich, 
die Vorichrift des 8. 3 des Gelehed vom 6. Februar 1881"), wo- 
nach, wenn ein verftorbener Beamter eine Witwe oder eheliche Nach⸗ 
fommen nicht binterlaffen hat, mit Genehmigung des Verwaltungs⸗ 
chefs die Gnadenfompetenz außer den in der Kabinet3>Drdre vom 
15. November 1819 erwähnten auch folden Perſonen, melde die 
Koften der legten Krankheit und der Beerdigung beftritten haben, 

daß den Hinterbliebenen der Penfionärd ohne Ausnahme außer dem 
Sterbemonate noch ein Gnadenmonat zu Theil werden fol. 

Berlin, den 27. Mat 1816. 

a Friedrich Wilhelm. 

ben Staats: nnd Finanzminifier Grafen von Bülow. 

®) Eentrbf. f. d. Unt. Berw. pro 1851 Geite 287. 

1882. 29 
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für. den Fall gewährt werden Tann, dab der Nachlaß zu deren 
Deckung nit ausreicht, ebenfalls analog in Beziehung auf Schul⸗ 
lehrer anzuwenden. 

ꝛc. 
Der Minifter der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten. 

von Goßler. 
An 

die Königl. Regierung zu N. 

U. III. a. 18967. 

V. Boltsfchulwefen. 
51) Befugnis der Schulauflihtöbehörde zur Anord= 
nung der gaftweifen Aufnahme von Kindern aud einem 
benadhbarten Drte in die Schule; Bemeſſung der für 
die Aufnahme von Gaſtſchälern zu entrihtenden Ber- 

gütung. 

(Eentrbl. pro 1563 Seite 435; pro 1064 Seite 120; pro 1878 Seite 658.) 

Berlin, den 28. Sanuar 1882. 
Mit der in dem Berichte vom 22. November v. 3. dargelegten 

Auffaffung, daB ed der Königlichen Regierung ald Schulauffits- 
behörde zuftehe, die Schulgemeinde N. anzuhalten, die Kinder and 
dem Kooge A., melde Feiner Diftriftöfchule zugewieſen find, in die 
Schule zuN. aufzunehmen, kann id midy nur einverftanden erflären. 
Ebenfo trete ich der Köntglihen Regierung darin bei, daß Sie ald 
Schulauffichtöbehörde die Höhe des Beitrages zu beftimmen babe, 
welcher für die dergeftalt die Schule in ni gaſtweiſe befuchenden 
Kinder außer dem dem Lehrer ald Nebeneintlommen zuftehenden 
gefeplichen Fremdenſchulgelde Bu den Koſten der Unterhaltung der 
Schule zu leiften ſei. Ob diefe Beiträge ebenfalld als Fremden— 
ſchulgeld oder als Sculunterhaltungsbeiträge zu bezeichnen —8 
darüber zu befinden, will ich der Königlichen Regierung überlaſſen. 
Dagegen nehme id Anftand, der Königlichen Regierung darin zuzu« 
ftinnmen, daß die Vergütung von .... Mark jährlid — einſchließ⸗ 
(ih des gejeplichen Fremdenfhulgcides — als den VBerhältnifien 
angemefjen beftimmt anzuſehen fei. &8 erfcheint vielmehr dem Rechte 
und der Billigfeit entiprechend, dab bei der der beofalfigen Zelt: 
jegung zu Grunde zu legenden Berehnung zwar einerfeitd in Be— 
tracht gezogen werde, daß die Angehörigen der die Schule in N. 
gaftweife bejuchenden Kinder von der leßteren nicht denfelben Vor— 
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theil haben, ald wenn im Kooge ſelbſt eine Schule vorhanden wäre, 
andererfeit8 aber auch, daß die Betheiligten dadurch einen erheblichen 
Bortheil genießen, dab ihnen die Koften der Einrichtung und Un- 
terhaltung einer eigenen Schule durch die gaftweije Zumeilung ihrer 
Kinder zur Schule in N. erfpart werden. Die Königliche Regie: 
rung wolle in Beziehung auf diefen Punkt die Beſchwerde nochmals 
in Erwägung ziehen, demnädft eine anderweitige Seftiegung wegen 
der Höhe der zu leiftenden Vergütung treffen und fodann dad Schul: 
follegium auf feine anbei zurüdfolgende Eingabe befcyeiden. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

U. IIH.a. 18399. 

52) Empfehlung der Befeitigung bezw. Grmäßigung 
des Schulgeldes bei Volksſfchulen. 

(Eentrbl. pro 1881 Seite 615 Nr. 197.) 

Berlin, den 4. März 1882. 
In Erwiderung auf den Beriht vom 4. Sanuar d. J. laſſe 

ih dem sönigligen Ronfiftorium hierbei die Immediat-Vorſtellung 
der Heuerleute NR. und N. zu R. vom 6. November v. 3. wieder 
zugeben, um zunächſt Seinerieits refjortmäßig die Beſchwerde zu 
prüfen, Entſcheidung zu treffen und die Beichwerbeführer zu be= 
Iheiden, da, foviel erſichtlich, die legteren an die Inftanz ded König- 
lichen Konfiftoriumd ſich noch nicht gewendet haben. 

Zur Sache ſelbſt kann ich nicht unbemerft laſſen, dab die Auf» 
bringung der Unterhaltungsfoften bei Volksihulen durch Kopfſchul⸗ 
geld ein Zuftand ift, auf deffen thunlichfte Befeitigung hinzuwirken 
die Echulbehörden fi) angelegen fein laſſen müffen, weil dieje Art, 
die Volksſchulunterhaltungskoſten oder auch nur einen erheblichen 
Theil derjelben zu beſchaffen, vorzugsweiſe die ärmeren Volksklaſſen 
bedrüdt. Es wäre dedhalb erwünjdht gewejen, wenn dad Königliche 
Konſiſtorium vollends der Erhöhung der Schulgeldfäpe bei der 
Schule in N. von jährlih 3 Mark auf jährlihd 6 Mark feiner Zeit 
die Genehmigung verfagt hätte. 

Db jegt von Auffichtöwegen die Wiederherabſetzung der Schul⸗ 
geldfäge von 6 Mark jährlih auf 3 Mark jährlich herbeizuführen 
fein wird, eventuell auch gegen den Willen des Sculvorftande®, 
überlaffe ich zunächft der pflichtmäßigen Erwägung des Königlichen 
Konfiſtoriums. 

Die Beſchwerdeführer befinden ſich nach ihren a in 
dürftigen Verhältniſſen umd find vermutblid nur zur erften ober 

29° 
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ur zweiten Stufe der Klaffenfteuer veranlagt. Trifft letzteres zu, 
A liegt e8 zu Tage, daß, wenn fie — abgeſehen von etwaigen 
ſonſtigen Schutunterbaltungsbeiträgen — allein an Edulgeld unt 
an Feuerungsgeld jährlih 14 Mark reip. 18 Mark zahlen müffen, 
fie in unzuläffiger Weiſe mit Leiftungen für die Schulunterhaltung 
überbürdet find und daß bier auf irgend welche geeignete Weiſe Ab- 
bülfe geichaffen werden muß. 

Das Königliche Konftftortum wolle diefe Bemerkungen für die 
Zukunft zur grundjäglicden Richtſchnur nehmen. 

Der Minifter der getftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
das Königl. Konfiflorium zu N. (in der Provinz Hannover.) 

U. III.a. 10258. 

Berlin, den 24. Sanuar 1882. 
Auszug. 
Uebrigens will id nicht unbemerkt laffen, dab, da die Aufbrin- 

gung der Unterhaltungsfoften bei Volksſchulen durch Kopfichulgeld 
ein Suftand ift, auf deifen thunlichſte Behitigung hingewirkt werden 
muß, weil dieſe Aufbringungsart vorzugsweiſe die ärmeren Klaſſen 
der Bevölkerung bedrückt, es —586 geweſen wäre, wenn das 
Königliche Konſiſtorium dem Beſchluſſe des Schulvorſtandes, den 
Satz des jährlichen Schulgeldes für jedes Kind von 4 auf 5 Mark 
zu erböben, die Genehmigung verfagt hätte. 

Das Königlihe Konfiftorium wolle diefe Andeutung für die 
Zukunft zur grundſätzlichen Richtichnur nehmen. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: dela Croir. 

An 
das Königl. Konfiflorium zu N. (in ber Provinz Hannover). 

U. III. a. 10345. 

53) Schulpflihtige Kinder bürfen aud der Schule an 
dem Drte, innerhalb defjen diejelben ihren regelmäßi- 
gen Aufenthalt haben, von dem Schulvorftande oder 
von der Schulgemeinde niht zurüdgemwiejen werden. 

Berlin, den 21. Sanuar 1882. 
Nah den Angaben in der bier wieder beigefügten Vorftellung 

des Landwirthes B. zu L. vom 8. September v. J. denen die Kö: 
nigliche Regierung in dem Berichte vom 1. November v. J. nicht 
widerfprodhen bat, tft angunebmen, dat die beiden Töchter des ıc. B. 
dermalen ihren regelmäßigen Aufenthalt nicht in L. bei ihrem Bater, 
jondern bei einem Einwohner von B. haben. 
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Wenn diefe Annahme zutrifft, jo ift der Beſuch der Schule in 
D. feitend der gedachten Kinder des ıc. B. nicht als ein gaftweiler 
anzuſehen und deshalb nicht abhängig von der Zuflimmung des 
Schulvorftandes in B. 

Die Königliche Regierung wolle die Beichwerde des ꝛc. B., 
weldyer am 6. Zanuar d. 3. um Beſchleunigung der Entiheidung 
gebeten hat, nad diefen Gefichtöpunften andermeit in Erwägung 
ziehen und derjelben Abhülfe verſchaffen, eventuell, falls die Annahme 
nicht zutreffend jein follte, daß die Kinder des ıc. D. in der That 
tt regelmäßigen Aufentbalt in B. haben, anderweit Bericht er- 

atten. 
Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lucanus. 
An 

die Königl. Regierung zu N. 

U. Ida. 10191. 

54) Boraudfepungen für die Zuläfjigfeit der Unter» 
ftügung der Schulunterhaltungspflidtigen aus Staats» 

fond8 bei ihren Schulleiftungen. 

Berlin, den 21. Sanuar 1882, 
Auszug. 
Die Koften der Schulunterhaltung haben die zur Beftreitung 

derjelben geſetzlich Berpflichteten aufgnbeingen und der Einzelne hat 
zur Dedung des Bedarfes nah Maßgabe der diedfälligen Bor: 
Ichriften foviel beizutragen als nothwendig und nad) feinem Ber- 
mögen billigermweije thunlid iſt. Es geht daher nicht an, eine Aen⸗ 
derung dahin zu treffen, daß die Beiträge der Pflichtigen überhaupt 
anf einen beftimmien Prozentfap diefer oder jene Stantöfteuer be- 
ſchränkt werden. &8 ift nur ‚gift, zeitweilig Staatöbeihülfe in- 
foweit zu gewähren, als die Berpflichteten erweislih außer Stande 
find, den Bedarf bei angemefjener Bertheilung desſelben aus eigenen 
Mitteln zu beichaffen. 

Was indbefondere Ew. Hochw. Beiträge zu den Unterhaltungd- 
toften der Schule zu N. anbelangt, fo können Sie, mit jährlich 
72 Mark zur Klaffenftener veranlagt, nicht für überbürdet eradhtet 
werden, wenn Sie an Schulbeiträgen, neben einem Zins⸗ und 
Amortifationdbeitrage von 14,40 Mark, 65,30 Mark, einſchließlich 
der Naturalien, zu entrichten haben. Staatöbeihülfen zu den Lehrer: 
befoldungen können nur zu Gunften der leiftungdunfäbigen Mtitglie- 
der einer Schulgemeinde gewährt werden. (zu vergl Erlaß vom 
10. November 1880 — Gentribl. f. d. Unt. Berw. 1881 ©. 233 —). 

4 
den Klittergutsbefiger Herrn v. NR. Hochwohlgeboren zu R. 



434 

Abſchrift zur Nachricht auf den Beriht vom 10. September v. 3. 
Die Annahme, dab die fogenannten aſſoziirten Ritterqutöbefißer 

aud im Falle eigener Unterftüßungsbedürftigkeit an den den Schul— 
gemeinden gewährten Staatsbeihülfen zu Lehrerbefoldungen nicht 
theilhaben dürfen, trifft nicht zu, ift auch in der von der Königlichen 
Negierung erwähnten Verfügung ded Herrn Oberpräfidenten vom 
7. Mat v. 3. nit ausgefproden, wie leterer Died der Königlichen 
Regierung inzwiſchen in einem anderen %alle bereits bemerklich ge: 
macht bat. 

Außerdem made ich darauf aufmerklam, dab die am Schluſſe 
des vorliegenden Berichted Tundgegebene Auffafiung, daß Staats: 
beihülfen Großgrundbefigern überhaupt nicht zugänglich feien, unbe- 
gründet ift, wie die8 die Erlaffe vom 29. April 1873 — Gentrlbl. 
S. 365 —, 8. November 1875 — Centribl. 1876 ©. 129 —, 
und 9. Dezember 1879 unter 4 — Gentrlbl. 1880 ©. 492 — 
ergeben. 

Daß ferner auch einem Rittergutöbefiger bei Beftreitung feiner 
Schulbaubeiträge ein etwa zu gewährendes Gnadengefchent unter 
gewiffen Voraudfepungen mit zu Gute fommen kann, wolle die 
Königliche Negterung and dem in Abjchrift beifolgendem Beſcheide 
entnehmen, weldyer von dem Herrn Dber- Präfidenten der Provinz 
Preußen auf diesfeitige Beranlaffung unterm 17. Zuli 1877 *) dem 
Vorſtande ded Oſtpreußiſchen landwirtbichaftlidden GentralsBereined 
in Königsberg ertbeilt worden ift. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Königl. Regierung zu R. 

U, Ile. 1425. 

55) Staatöbeihülfen für Gutöherren bei ihren 
Schulleiſtungen. 

(Centrbl. pro 1873 Seite 365, — pro 1876 Seite 129, — pro 1880 Seite 492 

ff, insbeſ. Seite 495.) 

Berlin, den 5. Sanuar 1882. 
Audzug. ꝛc. ıc. 
Im Mebrigen bemerkte ich, daß, fofern einem Gutsherrn mit 

Diedfeitiger Genehmigung eine jederzeit widerrufliche Staatsbeihülfe 
bewilligt worden ift und foldye in Folge veränderter Berhältnifie des 
Gutsherrn im Laufe der Bewilligungdperiode ganz oder theilmeile 
zurüdgezogen werden Tann, Died ohne Weiteres geichehen muß. Zur 

*) Centrbl. f. d. Unt. Berw. pro 1881 Geite 675, 
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&rhöhung einer ſolchen Beihülfe ift meine Genehmigung in allen 
Hallen, alſo aud in dem Falle, wenn innerhalb der Bemwilligungs- 
periode eine neue Regulirung des Lebrerdienfteinfommend unter 
Erhöhung desjelben ftatifindet, erforderlich, ebenjo wie zur Zahlung 
einer Beihülfe über die urſprüngliche hier feftgefegte Bewilligungspe- 
riode hinaus. Dauert das Unterftügungsbedürfnis einer Gutsherrichaft 
während der Bewilligungöperiode in gleihem Maße fort, fo unter- 
liegt ed feinem Bedenken, daß die Königlihe Regierung diesſeits 
bemwilligte Beihülfen innerhalb der bier feitgejegten Bewilligungs- 
periode Shrerfeitd ferner gewähre. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

U. IH. a. 16834. 

56) Bewilligungen aus Fonds der Domänen-Berwal- 
tung zum Anfaufe des kulmiſchen Schulmorgens im 
Beltungsdgebiete der Schulordnung vom 11. Dezember 
1845; Bewilligungen aus Fonds der Unterridtöverwal- 
tung zum Anlaufe und zur Melioration von Dienftlän- 

dereien für Volksſchullehrerſtellen auf dem Lande. 

Berlin, den 22. Dezember 1881. 
Aus Anlaß eines meinerfeitd befürworteten Antrages der König. 

lien Regierung in N. an Stelle der biöherigen, vom Domänen- 
Fiskus zur Dejoldung ded Lehrers an der katholiſchen Volklsſchule 
zu N. gezahlten, jährlihen Rente von 57 ME, zum Ankaufe des 
nach $. 12 der Provinzial-Schulordnung vom 11. Dezember 1845 
zur QAudftattung jeder erften Nolköfchullehrerftelle auf dem Lande für 
erforderlich erachteten fogenannten kulmiſchen Schulmorgend die dem 
wanzigfahen Betrage der jährlihen Rente entipredhende Kapitals 
—* ſeitens des Domänen⸗Fiskus zu bewilligen, weil ſich Gelegen⸗ 
heit zum Erwerbe des Schuldotationslandes darbietet, hat der —* 
Minifter für Landwirthſchaft, Domänen und Forſten mittels des 
abſchriftlich beifolgenden Erlaſſes an die Königliche Regierung vom 
16. September d. 3. unter den darin geftellten Bedingungen das 
Kapital bewilligt und ſich vorbehalten, in ähnlichen Fällen, fofern 
die bezüglidhen Fonds ed geftatten, in gleiher Weile zu verfahren. 

Die Königliche Regierung benadhrichtige ich hiervon bebufd 
fünftiger Beachtung. 

ei der allgemeinen Wigtigteit der Maßnahme, den Lehrern 
auf dem Lande Dienftland zur Nutznießung zu überweiſen, wolle 
die Königliche Regierung thunlichft darauf Bedacht nehmen, daß bei 
fih darbietender Gelegenheit die betreffenden Lebrerftellen überhaupt 
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mit dem fogenannten fulmifchen Edhulmorgen, geeigneten Falle auch 
mit einer Landdotation von noch größerem Umfange audgeltattet wer: 
den. Soweit in folden Fällen der Domänen-Fiöfus bei Durdfüb- 
rung ber Maßregel nicht betbeiligt tft, mache ich darauf aufmerkſam, 
dab die gemäß dem Vermerke zu Kap. 121 Zit. 27 des Staatshaus⸗ 
haltdetatd in die folgenden Sabre übertragbaren Erſparniſſe bei dem 
gedachten Fonds unter Anderem indbelondere auch zu Beihülfen zum 
Anfaufe und zur Melioration von Dienftländereien für öffentlide 
Volksſchulſtellen behufs dauernder Verbefjerung unzulänglich dotirter 
&lementarlehrerftellen verwendet werden können. Der Königlichen 
Regierung bleibt deshalb überlafjen, in geeigneten Fällen unter 
Beahtung der Vorfchriften in den Eirkular-Erlaffen vom 5. Mai 
1869 — GCentral-Bl. 1869 ©. 271 u. f. —, 8. Mai 1872 — 
Central-Bl. 1872 S. 293 — und 24. Februar 1874 — U. IH 
2184 — gehörig motivirte Anträge auf bezügliche Bewilligungen an 
mid) zu richten. Wegen der Verrechnung folder Bewilligungen 
bereite th auf: den Girkular- Erlaß vom 6. November v. 3. — 
U. III a. 15547. 

Der Minifter der geiitlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Königl. Regierungen in ben Provinzen Oſt⸗ 

und Wefpreußen. 

UV. III. a. 18307. 

57) Unzuläffigtett einer ftärferen Heranziebung der 
Berpflihteten zu Schulleiftungen lediglid in &olge 
des Geſetzes vom 10. wen eingetretenen Steuer- 

erlafſes. 

Berlin, den 7. Februar 1882. 
Nach den zurückfolgenden Anlagen des Berichtes vom 24. De⸗ 

zember v. J. iſt, unter Bewilligung einer Staatsbeihülfe von jähr⸗ 
lich 200 Mark, die evangeliſche Schulgemeinde zu N. auf Grund 
bed Gutachtens der Finanz» Abtheilung der SKöniglihen Regierung 
vom 13. Oktober v. 3. mit Rückſicht auf den im vorigen Jahre in 
Folge des Geſetzes vom 10. März 1881 (Gef. Samml. ©. 126) 
eingetretenen dauernden Erlaß von drei Monatöraten der Klaſſen⸗ 
ſteuer für fähig erachtet worden, von dem vom 1. Sanuar d. J. ab 
für die Zeit ded Vorhandenfeind eined Emeritus zur Ergänzung ded 
Dienfteintommend der Xebrerftelle zu leiftenden Zuſchuſſe von jährlich 
* Mark den Betrag jenes Steuererlaſſes mit 143 Mark aufzu⸗ 
ringen. 

Allerdings iſt nach dem Cirkular⸗Erlaſſe vom 5. Mai 1869 
(Centrlbl. 1869 ©. 271) als Regel feſtzuhalten, daß der zwingende 
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und vorübergehende Umftand, das Ruhegehalt eines Emeritus be- 
Idyaffen zu müffen, eine ftärfere Heranziehung der Berpflichteten 
mit Schulunterhaltungdbeiträgen rechtfertigt. Auch würde nad dem 
Erlaſſe vom 27. Dezember 1873 — Gentribl. 1874 ©. 228 — 
und dem Girkular-Erlaffe vom 10. Februar 1874 — U. DI. 1601 — 
in Betracht zu ziehen fein, daß unter Anderem veränderte Steuer- 
verhältniffe, wie die damals in Folge des Geſetzes vom 25. Mai 
1873 (Se. Samml. S. 213) und neuerdings in Folge ded Ge 
jepes vom 10. März 1881 eingetretenen, die Zeiftungsfähigfeit aud) 
minder gut fituirter Schulgemeinden für Schulzwede erhöhen können. 
Im vorliegenden Zalle bleibt aber zu erwägen, nicht nur, daß es 
fi anerfanntermaßen um eine Scyulgemeinde mit ſchwachen Lei⸗ 
ftungsfräften handelt, fondern auch, daß durch den in Folge des 
Geſetzes vom 10. März 1881 eingetretenen Steuererlaß unter allen 
Umftänden eine wirklihe Erleichterung der Betheiligten hat herbei⸗ 
geführt werden jollen. Diele Abficht ded Geſetzes würde nicht er- 
reiht werden, wenn die lepteren, ftatt 143 Mark für allgemeine 
Staatszwecke durch Klafjenfteuer aufzubringen, die ihnen erlaffen 
wird, nun ohne Weiteres für fähig und verpflichtet erachtet würden, 
eine völlig gleich hohe Summe für Saulgwede mebr zu beihaffen. 

Mit Rüdfiht hierauf wolle die Königliche Regierung die Ber- 
bältniffe unter Zuziehung der Finanz - Abtheilung nochmals näher 
prüfen, event. nicht lediglih um jenes Steuererlaffes willen eine 
weitere Staatöbeihülfe verfagen und die Bittfteller auf die Vorſtel⸗ 
lung vom 10. November v. 3. beſcheiden. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Königl. Regierung in R. 

U. II. a 10151. 

58) Wohnungdbedarf für Lehrer; Feftfegung der 
Miethsentſchädigungen nah den örtliden Berhält- 
niffen, auf geringere EN für die legten Lehrer— 

ellen. 

(efr. Centrbl. pro 1879 Zeite 695 Nr 187.) 

Berlin, den 3. Sanuar 1882. 
Bei Rüdjendung der Anlagen des Berichted vom 18. Oktober 

v. 3., bezüglich des Gefuches der Slementarlehrer zu N. um Er⸗ 
böhnng der Miethsentſchädigungen, erwidere ich der Königlichen 
Regierung, dab im Allgemeinen daran feftzubalten tft, die den Schul⸗ 
lehrern zu gewährenden Dienftwohnungen auch für den Wohnungd- 
bedarf verheiratheter Lehrer ausreichend, und dementiprehend aud) 
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die in Ermangelung einer Dienftwohnung den Lehrern zu gewähren- 
den Miethsentichädigungen nad den örtlichen Verhältniffen zu be— 
meflen und feitzufegen. 

Menn die Königliche Regierung hiernach die den Lehrern in 
N. zu gewährenden Miethsentſchädigungen, entipredhend den örtlichen 
Mietböpreiien der Wohnungen, im Allgemeinen auf ..... Marf 
jährlich feſtſetzen will, fo finde ich biergegen nichts zu erinnern. Ich 
erachte es auch nicht für bedenklich, daß ausnahmsweiſe für die legte, 
oder nad Befinden für die zwei bezw. drei legten Lehrerftellen bei 
der Tatbolifchen bezw. bei der evangeliihen Schule in N. der Woh⸗ 
nungsbedarf für die Inhaber der Stellen geringer bemefjen werde, 
al8 für die übrigen Zehrerftellen, und dab demgemäß die den In- 
babern diefer Stellen eventl. zu gewährende Miethsentſchädigung 
ebenfall geringer bemefjen und, dem Vorſchlage der Königlichen 
Regierung entiprechend, auf nur.... Mark jährlich feftgefeht werde, 
jedoch unbeſchadet der Befugnid der Königlichen Regierung, aud) für 
diefe Lehreritellen die Gewährung größerer Dienftwohnungen, bezw. 
höherer Mietbdentihädigungen zu beaniprudyen, wenn die ald Aus: 
nahme zugelaffene Maßnahme einen häufigen Lehrerwechſel in den 
legten Stellen zur Folge haben und dadurd das Schulintereffe ge- 
fährdet werden jollte. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

U. III.a. 17858. 

59) Der Gutsherr des Schnlortes gehört nit zu den 
Haußdvätern oder Einwohnern der zur Schule gemwie- 
jenen Ortſchaften, auch dann nidht, wenn er feinen 
Wohnſitz an einem anderen Orte innerhalb des Schul» 
bezirfes bat, als auf dem Gute, auf defjen Beſitze daß 

gutsherrliche Verhältnis zur Schule beruht. 
(Centrbl. pro 1876 Seite 625 Nr. 217.) 

Berlin, den 5. April 1882. 
Die nebft zugehörigen Anlagen bier wieder beigefügte Beichwerde 

des Nittergutöbefigerd von N. in N. vom 8. Dezember n. 3. über 
feine Herangiehung zu Haußväterbeiträgen zur Unterhaltung der 
Schule in R. Tann, wie ich der Königlihen Regierung auf den 
Beriht vom 6. Januar d. 3. erwidere, für unbegründet nicht er: 
achtet werden. 

Die Unterhaltung der Schulen Tiegt nah 88. 29 und 34 
Zitel 12 Th. II Allg. Landrechtes den Haudvätern oder Einwohnern 
ber zur Schule gewielenen Ortichaften ob. Nach 88. 33 und 36 
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dafelbft hat die Gutöberrichaft des Echulortes die bejondere Ver— 
pflidtung, die Gutseinſaſſen bet Befoldung des Schullehrers zu 
unterftügen und zu den Bauten die vorhandenen Materialien unent- 
geltlih zu liefern. 

Das Allgemeine Landrecht unterfcheidet hiernad die Gutöherr- 
haft des Schulorted von den zur Schule gehörigen Haudvätern 
und Einwohnern; «8 betrachtet fie abgejondert von den lepteren 
und legt ihnen befondere VBerpflihtungen auf. Die Gutsherrichaft 
des Schulortes gehört daher nicht zu den zur Schule gewiefenen 
Einwohnern und hat zu der den lepteren obliegenden gemeinen Un— 
terbaltungslaft — abgefehen von der Vorſchrift des $. 33 Titel 12 
Th. II Allg. Landrechtes — nicht beizutragen. Dieſes Verhältnis 
ändert fih aud dann nidyt, wenn der Gutsherr am irgend einem 
anderen im Schulbezirke belegenen Orte, als auf dem Gute, auf 
defien Beſitz fein gutöherrliches Verhältnis zur Schule beruht, feinen 
Wohnſiztz hat, ſei legtered in einer zur Schule gehörigen Gemeinde 
oder auf einem zur Schule gehörigen Rittergute. Der Gutöherr 
tritt damit aus feiner Eigenſchaft ald Gutsherr des Schulortes nicht 
heraus, er Tann nit Gutöherr und Hausvater derjelben Schul⸗ 
gemeinde zugleich fein. 

Hiernach wolle die Königliche Regierung die Anordnung, nad 
welcher der Nittergutöbefiger von N., welcher in feiner Eigenſchaft 
als Befiper ded Nittergutes N. Gutöherr des Schulortes iſt, aus 
Anlaß ded Umftandes, dag er auf dem zum Schulbezirke R. gehöri⸗ 
gen Nittergute N. feinen Wohnfit bat, als fogenannter aſſoziirter 
NRittergutöbefiger zu Haudväterbeiträgen für die Schule in R. her- 
angezogen worden tft, zurüdnehmen, den ꝛc. von N. dementipredend 
beſcheiden und mir feinerzeit eine Abjchrift des demſelben ertheilten 
Beſcheides einreichen. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

D. IH. a. 11451. 

60) Abgabe ded Brennmaterialed aus fiskaliſchen For— 
ften an die Schulen in den Provinzen Oft- und 

MWeftpreußen bet Balanzfällen. 

Berlin, den 22. September 1881. 
Zur gleichförmigen Regelung der Arage, 

wie es mit der Abgabe des Brennmateriales aus fiskaliſchen 
Forften an die Schulen in den Provinzen Oft: und Weit 
preußen bei Balanzfällen zu halten, 
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beftimme ich im Einverftändniffe mit der Königlichen Ober⸗-Rechnungs⸗ 
fammer Folgendes: 

1. Die Vakanzzeit beginnt 
a. beim Tode des Stelleninhaberd mit Ablauf der Friften des 8. 24 

der Schulordnung, 
b. in allen anderen Fällen mit dem Tage, mit meldyem der Stel» 

leninhaber den Aniprud auf dad Einfommen der Stelle verliert. 
2. Die Balanzzeit endet mit dem Zage, an weldyem der neue 

Stelleninhaber nad feiner Berufung in den Genuß des Einfommend 
der Stelle tritt. 

3. Liegt zwijchen dem Eintritte und dem Aufhören der Balanz 
fein längerer als ein dreimonatlider Zeitraum, jo wird das auf Die 
Vakanzzeit fallende Brennmaterial unverfürzt gewährt, d. h. nicht 
zurüdgefordert, bezw. nicht zurüdgehalten. 

4. Dauert die Vakanz länger ald drei Monate, fo find folgende 
Fälle zu unterjcheiden. 
a. Findet eine Stellvertretung nicht ftatt, jo fallt die Gewährung 

des Brennmaterialed auf die ganze Dauer der Valanz fort. 
b. Dasjelbe gilt, wenn an einer mehrklaffigen Schule die Stellver: 

tretung durd den Inhaber einer anderen Xehrerftelle derfelben 
Schule geleiftet wird und nicht ausnahmsweiſe der Klaffenraum 
der unbejepten Lehrerftelle zum Unterrichte mit benupt werden 
muß. 

c. Findet eine Stellvertretung mit Benutzung des Klafjenraumes 
der vakanten Stelle ftatt nnd bezieht der Stellvertreter ald Lehrer 
einer anderen Schule oder Schulflafje, oder als Kirchenbeamter 
feinen Bedarf an Brennholz oder ein Aequivalent dafür, fo ift 
auf die Dauer diefer Stellvertretung von dem Brennmateriale 
der vakanten Stelle der zur Heizung der Schulſtube beftimmte 
Theil zu gewähren. In dem Falle der Vertretung durdy den 
Lehrer einer anderen Klaſſe ift die Gewährung durd die Be- 
ſcheinigung des Lokal⸗-Schulinſpektors, daß neben dem Klaſſen⸗ 
raume des Stellvertreterd die Schulllaffe der valanten Stelle 
benupt wird und für den Unterriht durch den Stellvertreter 
nicht entbehrt werden Tann, zu begründen. 

d. Findet die Stellvertretung ftatt durdy eine Perſon, melde nicht 
anderweit ihren Brennbedarf oder ein Aequivalent dafür auß 
einer amtlihen Stellung erhält, jo wird auf die Dauer einer 
a Stellvertretung dad ganze Brennmaterial der Stelle 
gemähtrt. 
5. Diejenige Zeit, während welder eine Bertretung nach der 

Boraudfepung unter 4d. ftattfindet, kann fo angefehen werden, ale 
wäre währen derfelben die Stelle befept geweien, wenn die übrige 
Zeit der Balanz (ſ. oben unter 1 und 2) zufammen die Dauer von 
drei Monaten nidyt überfteigt. 
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6. Bei der Bertheilung des Deputates auf die verſchiedenen 
Abfchnitte des Jahres ift nady den in 8. 4 ded Sufapet S. 205 bed 
Se eupiihen Provinzialrechtes vorgefchriebenen Grundjägen zu 
verfahren. 

Eine Berehnung nad Zagen findet nicht ftatt, fondern nur 
nach halben Monaten, dabei find 8 Tage und mehr für einen hal- 
ben Monat, fieben Tage und weniger aber gar nicht zu rechnen. 

7. Eoweit dad Brennmaterial, deffen Gewährung nad vor- 
ftehbenden Beitimmungen aufhören mußte, bereitd abgegeben: ift, 
bat der Schulvorftand dasſelbe zu afferviren. Dadfelbe ift, womög— 
lih dem Amtsnachfolger oder Stellvertreter, oder einem Lehrer ded- 
jelben Orted in Anrechnung auf künftige Bezüge zu überweifen und 
nur, wenn Died nicht audführbar fein ſollte; nach vorberigem Ein: 
vernehmen mit der Gemeinde ꝛc. in Bezug auf deren Antheil an 
Anfubr» und Zerfleinerungdkoften zu verfanten. 

8. Die Regierungdabtheilung für Kirchen» und Schulweſen, 
welche al8 Schulauffichtebehörde nicht nur von jeder Vakanz, fondern 
auch davon Kenntnis erhalten muß, ob und wie eine Stellvertretung 
ftattfindet, hat hierüber in jedem Falle, in welchem Fiskus Brenn» 
material gewährt, Mittheilung an die Finanz-Abtheilung zu maden 
und in Gemeinihaft mit leuterer die etwa erforderlidhen Anmei- 
jungen an den Oberförfter bezw. an die Forſtkaſſe zu erlafen. 

Bei Balanzen, welche in die Zeit der Holz» oder Torfabgabe 
oder die Zahlung der Geldentihädigung hierfür fallen, tft eine foldye 
Anweifung unbedingt erforderlich und darin anzugeben, ob und gegen 
weflen Quittung (oder Abfuhranweifung) das Holz oder der Zorf 
zu verabfolgen, bezw. dad Geld audzuzahlen if. Sm Mebrigen ift 
eine Anweifung nur zu erlaffen, wenn eine DBeränderung in der 
Holz» ıc. Abgabe eintreten muß. 

9. Der Oberförfter hat die erlaffenen Anweiſungen zur Rech— 
nung beizubringen und, foweit in denjelben nicht etwas Anderes 
ausdrüdlidy beitimmt ift, kein Brennmaterial abzugeben auf Quit— 
tungen (oder Abfuhranwetfungen), welchen die Unterfchrift des Lehrers 
fehlt, neben welcher felbftverftändlicdy die Unterfchrift des Schulvor- 
ſtandes wie bisher erforderlid, bleibt. 

10. Der Kontrole wegen ift auf den Verabfolgungdzetteln vor 
deren Beransgabung die Schule (Schulflaffe) und der Name ded 
Lehrers, für welchen das Brennmaterial beftimmt ift, anzugeben. 

Der Minifter für Landwirthſchaft, Domänen und Forften. 
Im Auftrage: Ulriei. 

An 
die Königl. Regierungen zu Königsberg, Gumbinnen, 

Danzig und Marienwerber. 

III. 8279, 
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61) Verpflichtung zur Beheizung der Schulſtube und 

zur Verrichtung der dazu erforderlichen Arbeiten. 
(Centrbil. pro 1859 Seite 567 un. ſ. w.) 

Berlin, den 4. Februar 1882. 
Der Königlihen Regierung erwidere ich auf den Bericht vom 

14. Januar er., dab die Beheizung der Schulftube nebft den dazu 
erforderlihen Arbeiten (Zerkleinern ded Brennmaterialed ıc.) nidht 
Sache ded Lehrers, jondern der Schulgemeinde ift, und hieran auch 
nichts geändert wird, wenn die Königliche Regierung bei Gelegenheit 
der im Sabre 1876 erfolgten Neuregulirung ded Einkommens der 
Lehrer von anderer Vorausſetzung audgegangen iſt. Sofern daher 
nicht über die »elorgung diefer Arbeiten zwiſchen dem Lehrer und 
der Schulgemeinde eine Vereinbarung zu Stande kommt, ift die 
legtere zu derfelben anzuhalten. Allerdings ift fie bei der Ausfüb- 
rung an die im Intereſſe der Schulordnung zu treffenden Beſtim⸗ 
mungen gebunden. Sollte daher im einzelnen Kalle indbefondere 
die Heizung ded Klaffenzimmerd durd die Gemeindemitglieder oder 
einen von der Schulgemeinde zu engagirenden Diener zu Unzuträg- 
lichkeiten führen, jo ift die Leitung der betreffenden Arbeiten dem 
Lehrer gegen billige Vergütung zu übertragen. 

Die Königlihe Regierung wolle demgemäß dad Erforderliche 
veranlaffen und über dad Ergebniß feiner Zeit berichten. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Er:iz. 

An 
bie König. Regierung in NR. 

UV. III. a. 10461. 

62) Notbwendige Vorbedingungen einer Klage im Ber: 
waltungsftreitverfahren gemäß $. 77 Nr. 1 des Zuftändig- 
keitsgeſetzes vom 26. Juli 1877, infoweit diefe Vorſchrift 
fi auf fteuerlihe Keiftungen für die Schulen bezieht, 
ſind rehtzeitige Reklamationen bei der veranlagenden 
Behörde und Reklamationsbeſcheid derjelben. 

Provinzial-Landesgeſetze, welde, wie die Schleli- 
hen fathboliihden Schulreglements vom 3, November 
1765 und 18, Mai 1801 beabfidhtigen, einen Gegenftaud 
erſchöpfend zu regeln, find aud ſich felbft auszulegen, 
Dunfelheiten und Zweideutigfeiten in denſelben nidt 
nad den Borjhriften des Allgemeinen Landrechtes zu 
entſcheiden. 

Verpflichtung der Gutsherrſchaften und Gemeinden 
in Schleſien zur Unterhaltung des Lehrers an den ka— 
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tholiſchen Slementarihulen auf dem Lande nah den 
Meglementd von 1765 und 1801. 

Diejenigen Abgaben und Leiftungen, welde zum 
Unterbhalte des Lehrers dienen und nad den genannten 
Reglemente der Herrihaft und der Gemeinde obliegen, 
find von der Herrichaft allein zu übernehmen, falle 
eine Gemeinde zur Schule nidht gehört, von der Ge: 
meinde allein, wenn eine Herrihaft zur Schule nidt 
gehört. 

(Sentrbl. pro 1880 Zeite 674 Nr. 154; Seite 681 Nr. 158.) 

1. 
Im Namen ded Königs. 

In der Berwaltungsftreitfache 
des Königlichen Regierungds Präfidenten zu DO. und der 
Gutsherrſchaft bezw. des Gutövorfteber - Stellvertreterd vom 
D.er-©., Beflagten, jebt nteoifionöfläger, 

wider 
den Hauptmann a. D. von ©. zu R. 
Kläger und Revifiondbellagten, 

bat das Königliche Dberverwaltungegericht, Erſter Senat, in feiner 
Sitzung vom 18. Oftober 1881 für Recht erkannt, 

daß auf die Reviſion des Königlichen Regierungs - Präfiden- 
ten zu O. und der beflagten Gutsherrſchaft bezw. ded Gutd- 
vorfteber- Stellvertreterd vom B.er-©. die Entjcheidung des 
Königlichen Bezirföverwaltungdgerichted zu D. vom 18. Ok⸗ 
tober 1880 aufzuheben und auf die Berufung des Klägers 
die Entfcheidung des Kreisausfchuffes des Kreiſes DB. vom 
22. Zuni 1880 zu beftätigen, und die Koften der Berufungd- 
und Revifionsinftang — unter Feftſetzung des Werthes des 
Streitgegenftanded® auf 211 Markt 71 Pf. — dem Kläger 
zur Laſt zu legen. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe, 
Hinſichtlich des Sachverhaltes Tann auf das zweitinftanzlicdhe Er- 

fenntnid verwiejen werden, welches das Endurtheil des SKreidauß- 
ſchuſſes des Kreiſes B. vom 22. Juni 1880 dahin abgeändert 
bat, dab der utövorfteber » Stellvertreter zur rftattung von 
211 Mark 71 Pf. an den Kläger für verpflichtet zu erachten und -- 
unter Feftfekung ded Werthes des Streitgegenftanded auf 211 Mari 
71 Pf. und unter Außeranfaglaffung des Pauſchquantums — die 
baaren Auslagen ded Verfahrens und des Klägerd dem Beklagten 
zur Laft zu legen find. . 

Gegen diefe Entfcheidung tft ſowohl von dem Königliden Re⸗ 
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gierungd=s Präfidenten zu D. aus Gründen bes öffentlichen In⸗ 
tereſſes, als auch von dem Gutsvorſteher⸗-Stellvertreter das 
Rechtsmittel der Reviſion ergriffen worden. Es wird beantragt, 
* Aufhebung der angefochtenen Entſcheidung die Klage abzu- 
weiſen. 

Der Gutsvorſteher-Stellvertreter wiederholt, daß er nicht aus 
"eigenem Rechte gehandelt habe oder habe handeln wollen, daß er 
lediglidy der Anweilung feiner vorgefepten Behörde — der König- 
lichen Regierung zu DO. — %olge geleiftet babe und daß er dem: 
nach die Veranlagung weder im Xerwaltungöftreitverfahren zu ver: 
treten habe, nody dafür verantwortlidy gemacht werden fönne. 

Der Königliche Regierungd-Präfident hält gleihfalld das Ber: 
fahren des Gutövorfteher » Stellvertreterd für forreft und nimmt 
im Uebrigen auf feine Reviftonsichrift vom 19. November 1880 in 
Sachen ded Direftord J.wider den Gutövorfteher von S. Bezug. 

Der Magiftrat zu B. bat ſich den Anträgen der Revifiond- 
kläger angeſchloſſen. 

Der Kläger beantragt dagegen die Verwerfung der eingelegten 
Reviſionen, weil für die Geſetzlichkeit ſeiner Handlungen der exeku⸗ 
tirende Beamte dem Geſchädigten immer direft verantwortlidy fei, 
auch wenn er im böberen Auftrage gehandelt habe. 

&8 mußte, wie geſchehen, erfannt werden. 
Wenn der Borderrichter den Butövorfteher - Stellvertreter als 

die veranlagende Behörde anfieht, jo hatte er zunädft zu prüfen, 
ob der Kläger bei dieſem rechtzeitig reflamirt hatte. War dies nicht 
der Fall, jo mußte er die Klage nah $. 1 des Geſetzes vom 
18. Zuni 1840 abmweifen. Da nun im vorliegenden Falle feftfteht, 
daß Kläger eine Reklamation bei dem Gutsvorſteher nicht ange: 
bracht bat, jo war die den Bellagten zur Oritattung der erhobenen 
Steuer verurtheilende Vorentſcheidung ald auf der Nichtanwendung 
des beitehenden Rechtes beruhend aufzuheben. 

Dei freier Beurtbetlung der Sache muß der Einwand des Be- 
klagten, daß er die ftreitige Steuerveranlagung nicht zu vertreten 
habe, für durchgreifend erachtet werden. Der Gutsvorſteher als ſolcher 
iſt nicht berechtigt, Schulfteuern auszuſchreiben. Es hat denn auch 
im vorliegenden Falle der Beklagte ein derartiges Recht weder für fi 
in Aniprudy genommen, noch thatjächlich auögehibt. Derfelbe hat 
vielmehr lediglich einer Anweiſung feiner vorgelebten Behörde Folge 
geleiftet und Died au in der Bekanntmachung vom 20. März 1880 
durch die Worte: „Auf Anordnung ber Königlichen Regierung 
zu D." zum Ausdrude gebracht. ie Handlungen der König» 
lihen Regierung bat Bellagter nicht zu vertreten. Es kann dahın 
gelelt bleiben, ob bie Königliche Regierung, nachdem ſämmiliche 

itgtieber des Schulvoritandes bis ai Einen, den jegigen Kläger, 
ihre Amt niedergelegt hatten, berechtigt geweien wäre, diefem &inen 
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die Veranlagung aufzugeben, — in weldem Yalle übrigens der 
Kläger doch nidyt befugt geweien fein würde, in eigener Ende zu 
befinden, fidy ſelbſt zu beſcheiden — da feftiteht, daß die Regierung 
nicht in diefer Weile prozedirt, jondern vorgezogen bat, die Veran 
lagung felbft ind Werk zu fepen. Zu einer Holden Maßnahme aber 
muß diejelbe nady $. 18 der NRegierungd-Inftruftion vom 23. Okto⸗ 
ber 1817 für voll beredytigt angejehen werden. Nimmt die König- 
lie Re jerung die Obliegenheiten ded Schulvorftanded bei einer 
Steuer: Beranlagung felbft wahr, fo tritt fie dadurch in die Stel- 
fung der veranlagenden Behörde. Bei ihr war Daher im vorliegen- 
den Zalle zu reflamiren, fie hatte die Veranlagung im Berwaltungs- 
ftreituerfahren zu vertreten. 

Es mußte hiernach die Klage abgewiejen werden, da dieſe 
gegen eine Behörde gerichtet ift, welche die Veranlagung nicht zu 
vertreten hat, überdied auch weder bei der befiagten Behoͤrde, noch 
bei der zuftändigen Behörde reflamirt worden ift. 

Unter diefen Umftänden bedarf e8 auch Teined weiteren Einge⸗ 
hens auf die Frage, ob die Veranlagung an und für fi) dem Gefege 
gemäß ift, und auf die in diefer Beziehung von dem Regierung: 
Präfidenten in einer anderen Sache geltend gemachten Geficdhtöpuntte. 

Da durd die Revifion des Regierungd - Präfidenten befondere 
Koften nit erwachſen find, war der Koftenpuntt gemäß $. 72 bed 
Berwaltungdgerichtögefehed, wie geſchehen, zu regeln. 

Urkundlich unter dem Siegel des Königlihen Oberverwaltungs- 
gerichted und der verordneten Unterjchrift. 

(L. S.) Perſius. 
O. B. G. Nr. I. 1653. 

2. 

Im Namen des Königs! 

In der Verwaltungsſtreitſache 
des Königlichen Regierungs⸗Präſidenten zu D. und des ſtell⸗ 
vertretenden Gutsvorfteherd vom B.er⸗S., Beklagten, beide 
Revifionskläger, 

wider 
den Direktor E. J. zu F., Kläger und Revifionsbeklagten, 

bat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erſter Senat, in ſeiner 
Sitzung vom 18. Oktober 1881 für Recht erkannt, 

daß auf die Revifion des Königlichen Regierungs⸗Präfidenten 
zu O. und des Beklagten die Entſcheidung des Königlichen 
Bezirksverwaltungsgerichtes zu O. vom 18. Oktober 1880 
aufzuheben und auf die Berufung des Klägerd die Ent- 
ſcheidung des Kreisausſchuſſes des Kreiſes B. vom 6. Juli 

1882, 30 
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: 1880 zu beftätigen und die Koften der Berufungs- und der 
Revifionsinftanzg — unter Feſtſetzung des Werthes des Streit: 
gegenftandes auf 93 Mark 24 Pf. — dem Kläger zur Laft 
zu legen. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 

Hinſichtlich ded Sachverhaltes kann auf dad zweitinſtanzliche 
Erkenntnis verwieſen werden, welches 

die Entſcheidung des Kreidausfchuffes des Kreiſes B. vom 
6. Juli 1880 aufgehoben und die Reklamationsklage vom 
8./29. Mai d. 3. dahin als begründet anerkannt hat, daß 
Kläger von der Entrichtung von Hausvpaterbeiträgen pro 
I. Ouartal 1880 zur Unterhaltung der Lehrer an der katho⸗ 
liihen Schule zu F. im B.er⸗S. freizulaffen und die er: 
bobenen Beiträge dem Kläger zu erftatten, 

ferner die baaren Auslagen ded Verfahrens und des Klägerd — 
unter Feftiegung des Werthes ded GStreitgegenftandes auf 93 Marf 
24 Pf. — dem Bellagten zur 2aft gelegt, im Webrigen aber die 
Koften beider Inftanzen außer Anſatz gelaffen bat. 

Gegen dieſes Erkenntnis ift ſowohl von dem Königlichen Re: 
gierungd. Präfidenten zu DO. aus Gründen des öffentlichen Inter 
effes, als aud von dem Bellagten das Rechtsmittel der Reviſion 
ergriffen worden. Es wird beantragt, unter Aufhebung der ange 
fohtenen Entiheidung die Klage abzumeifen. 

Der Königliche Regierungd -» Präfident wirft dem Borderrichter 
vor, die Nr. III des Yublifationd-Patentes zum Allgemeinen Land: 
rechte und die 88. 29 ff. Zitel 12 Theil II des Allgemeinen Land» 
rechtes durch Nichtanwendung, den $. 14 des Schulreglementd vom 
3. November 1765 und den 8. 19 des Schulreglementd vom 
18. Mai 1801 durch unrichtige Anwendung verleßt zu haben. Er 
führt auß, daß die Reglement von 1765 und 1801 Beftimmungen 
über dte Unterhaltung von Gutsſchulen, d. b. von Schulen, melde 
lediglih für einen Gutsbezirk oder Theile desfelben beftimmt feien, 
nicht enthielten, daß derartige Schulen nady den Vorſchriften des 
Allgemeinen Landrechtes zu unterhalten feten und daß daher die Ber: 
anlagung, wie fie im vorliegenden Kalle bewirkt worden, dem Geſetze 
gemäß jet. 

Der beflagte Butsvorfteher tritt Dielen Ausführungen bei, 
macht jedoch noch ſeinerſeits geltend, daß er nicht der richtige Be⸗ 
flagte ſei und die von der Königlichen Regierung zn D. bewirkte 
Veranlagung im Berwaltungdftreitverfahren nicht zu vertreten babe. 

Der Kläger beftreitet dem Regterungs » Präfidenten das Recht 
zur Einlegung der Nevifion, indem er barzutbun ſucht, dab daß 
Öffentliche Intereſſe bei der Entſcheidung nicht betheiligt fe. Er 
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halt die An» und Ausführungen beider Reviftondfläger für irrig 
und beantragt Beitätigung der angefochtenen Entſcheidung. 

Es mußte, wie geichehen, erfannt werden. 
Dem Regierungd »Präfidenten ift dad NRechtömittel der Revi⸗ 

fion zur Wahrung des öffentlihen Snterefjed durch den $. 61 des 
Berwaltungsgerichtögejeped in gleichem Umfange, wie den Parteien 
jelbft gegeben. Einer Erörterung darüber, ob im vorliegenden Falle 
das öffentlidhe Intereſſe für betheiligt zu erachten, bedarf ed daher 
nicht (Endurtheil des Oberrerwaltungögerichted vom 23. April 1877. 
Entidyeidungen Band II Seite 258). 

In der Sade jelbft kann den Audführungen ded Regierungd- 
Präfidenten, dab unter „Gemeine? im Sinne der Sgleſiſchen 
Schulreglements von 1765 und 1801 nicht die politiiche Gemeinde, 
fondern die Geſammtheit der zur Ortsſchule gewiejenen Einwohner 
des Gemeindebezirfed zu verftehen ſei, nicht beigetreten werden. 
Wenn die 88. 22, 23, 24 des Reglements vom 18. Mai 1801 
dahin audzulegen find, dag für den Fall ded Vorhandenſeins zweier 
Schullehrer in einem Dorfe der Semeindeantheil für den evangeli- 
ſchen Schullehrer von den evangelifhen Einſaſſen, für den fatholi- 
then Schullebrer von den katholiſchen Einſaſſen aufzubringen ift, 
jo ift zuzugeben, daß in diejer Beftimmung eine Abweidhung von 
dem Srundinge, daß der bauerlihen Gemeinde die Unterhaltung der 
Lehrer obliegt, gefunden werden fann. Allein Abweichungen von 
dem Grundjage, daß Gemeindelaften von der geſammten Gemeinde 
zu tragen find, ftatuirt felbit dad Allgemeine Landrecht in einem 
dem vorliegenden ähnlichen Kalle, nämlidy in dem des Vorhandenſeins 
mehrerer Gericdhtöbarfeiten in ein und demjelben Dorfe ($.- 45 
Zitel 7 Theil II des Allgemeinen Landredhted). ine ähnliche 
Audnahme » Beitimmung findet ih aud im $. 49 der Preußifchen 
Schulordnung vom 11. Dezember 1845 (Gef. Sammi. 1846 ©. 1)*), 
obgleich letztere unzweideutig die Schullaft als eine Zaft der politis 
ſchen Gemeinde hinſtellt. — Der leitende Grundfap eines Geſetzes 
lähßt fi aber niemald aus Beftimmungen, welde für befondere 
Fälle gegeben find, entnehmen, jondern nur aud dem, wad dad Ge⸗ 
ſetz ald die Regel binftelt und annimmt. Wenn der Gejepgeber im 
Reglement von 1765 von „Dominiid und Gemeinen“ ſpricht, jo zeigt 
ſchon diefe Zufammenftellung, daß er unter „&emeine” die damalige 
bauerlidhe Gemeinde verftanden hat, und dab er dieſe Auffaffun 
auch in dem Reglement vom 18. Mai 1801 nicht verlafjen bat, i 
von dem unterzeichneten Gerichtöhofe wiederholt dargethan worden. 
(Endurtheil vom 21. Februar 1880. Entſcheidungen Band VI 
Seite 174 ff.) 

Das GeneralsLand-Schulreglement für Schlefien vom 3. No» 

2) Gentralbl. pro 1877 Seite 633 Rr. 218. 
30” 
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vernber 1765 tft für alle niederen katholiſchen Schulen erlaffen. 
Bei der Anwendung dedjelben zeigte ed ſich, daß die darin enthalte: 
nen Beftimmungen namentlich nicht genügten, die Lehrer mit einem 
auskömmlichen Unterhalte zu verjehen, fie gegen „unbillige Verweige— 
rung ihres Unterhaltes von Seiten der hierzu Verpflichteten“ zu 
fügen. Diefe Mißftände zu befeitigen, die Unterhaltungspflicht 
des Lehrers erjchöpfend zu regeln, ftellte fich da8 Reglement vom 
18. Mai 1801, wie deifen Eingang erweift, zur Aufgabe. 

Wenn dad Publifationd » Patent zum Allgemeinen Landredhte 
sub Nr. III beftimmt: 

Die in den verjchiedenen Provinzen bisher beftandenen be— 
fonderen Provinzial ejepe und Statuten behalten vor der 
Hand noch ihre gefehliche Kraft und Gültigkeit dergeftalt, 
dab die vorfommenden Rechtsangelegenheiten hauptſächlich 
nad diefen und erft in deren Ermangelung nad) den Bor: 
Schriften de8 Allgemeinen Landrechtes beurtheilt und entjchies 
den werben follen, | 

fo ift Hierin geradezu die Verpflichtung des Richters ausgeſprochen, 
Provinztalgejepe, welde, wie die Reglements von 1765 und 1801, 
beabfichtigen, einen Gegenftand erfhöpfend zu regeln, aus fid 
jelbft audzulegen. Iſt dad Provinztalgefeg dunfel oder zweifelhaft, 
jo bat er dasfelbe unter Zubülfenahme der darin aufgeftellten 
Grundfäße audzulegen; Dunkelheiten und Zweideutigkeiten in einem 
Provinzial⸗Landesgeſetze berechtigen den Richter nicht, daßjelbe unbe: 
achtet zu laſſen und den Fall nad den Vorſchriften des Allgemei⸗ 
nen Landrechtes zu enticheiden (Erfenntnid des Königlichen Ober⸗ 
tribunaled vom 3. Juni 1848. Entſcheidungen Band XVI ©. 311). 
Mit Recht hat daher der Vorderrichter die Norm für die Entſchei⸗ 
dung der vorliegenden Streitfrage in den Reglements von 1765 
und 1801 geſucht. 

Wenn nun dad Reglement von 1765 die Hnterhatfung des 
Lehrers den Dominiis und den Gemeinden auferlegte, ſo ließ es 
unentſchieden, was als konvenabler Unterhalt anzufeben, wie diefer 
auf die Gemeinde einerfeitd und auf dad Dominium andererfeitö zn 
vertheilen, wie der Gemeindeantheil in der Gemeinde aufzubringen, 
wie fall8 mehrere Gemeinden oder Dominien zur Schule gehörten, 
der Antheil jeder Gemeinde und jedes Domintums zu beftimmen 
jei. Ale diefe Punkte bedurften ber Regelung und find in bem 
Meglement vom 18. Mat 1801 geregelt. Dagegen konnte bereits 
nad dem Reglement von 1765 nicht wohl ‚weifeiba t fein, daß Laften, 
weldye ed dem Dominio und der Gemeinde auferlegt, bei 
dem Wegfalle ded einen Konkurrenten von dem anderen allein zu 
tragen waren, d. b. daß die Gemeinde dad Ganze zu tragen hatte, 
wenn feine Herrichaft vorhanden war und die Herrſchaft dad Ganze 
zu leiften hatte, wenn eine Gemeinde nicht beftund. So ift es zu 
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erflären, wenn dad Reglement von 1801 weder deö Falled, dab nur 
eine Gemeinde, nody des Falles, dag nur ein Gut zur Schule ge= 
bört, erwähnt. Bon dem Grundſatze, dab bei dem Audfalle des 
einen Kontribuenten der andere dad Ganze zu leilten hat, macht 
übrigend dad Reglement hinfichtlidy des Getreidedeputated im 8. 19 b. 
ausdrudlid Anwendung. Hiernach kann diedjeitd dem Vorderrich⸗ 
ter nur darin beigetreten werden, dab nad Inhalt der Reglements 
von 1765 und 1801 diejenigen Abgaben und Zeiftungen, weldye 
zum Unterhalte des Lehrers dienen und nach den genannten Regle⸗ 
ments der Herrihaft und der Gemeinde obliegen, von der Herr: 
ihaft allein zu übernehmen find, falld eine Gemeinde zur Schule 
nicht gebört. 

Wenn jedody der Vorderrichter, weldyer den beflagten Guts- 
verfteber ald die veranlagende Behörde anfieht, die Klage zugelaſſen 
und anf Erftattung der erhobenen Beiträge erfannt hat, obgleich 
von dem Kläger bei dem Gutövorfteber eine Reklamation nicht an⸗ 
gebracht worden ift, fo berubt die angefochtene Entſcheidung injo- 
fern allerdingd auf der Nichtanwendung des beftebenden Rechtes. 

Rad 8. 1 des Geſetzes vom 18. Suni 1840 (Gel. Samml. 
S. 140) erlifht der Anſpruch auf Steuerbefreiung, fowie auf Rüd- 
erftattung, wenn der zur Steuer Herangezogene nicht binnen 3 Mo- 
naten bei der veranlagenden Behörde reflamirt hat. Und nur gegen 
den Reflamationdbefcheid findet nah 8. 3 a. a. DO. der Rekurs an 
die vorgejepte Behörde, an deffen Stelle gegenwärtig die Klage im 
Berwaltungeftreitverfahren getreten ift, binnen einer Präflufivfrift 
von ſechs Moden ftatt. Redhtzeitige Reflamation und Reflamationd- 
beicheid der veranlagenden Behörde find die nothwendigen Vorbe⸗ 
dingungen der Klage. Bei deren Fehlen mußte der Vorderrichter 
die Klage abweilen. Seine Entſcheidung war daher in Gemäßheit 
der SS. 64, 67 des Berwaltungdgerichtögejeßed aufzuheben. 

Dei freier Beurtbeilnng der Sade muß der Einwand des 
Bellagten, daß er die ftreitige Veranlagung nicht zu vertreten habe, 
für zutreffend erachtet werden. Der Gutövorfteher als foldyer ift 
nicht beredhtigt, Schulfteuern auszuſchreiben. Es bat denn aud im 
vorliegenden Kalle der Beklagte ein derartiged Recht weder für ſich 
in Anſpruch genommen, noch thatfädhlid ausgeübt. Derjelbe bat 
vielmehr lediglidy einer Anweilung feiner vorgejehten Behörde Folge 
geleiftet und dies audy in der Bekanntmachung vom 20. März 1880 
durch die Worte „auf Anordnung der Königlihen Regierung“ zum 
Ausdrude gebradt. Die Handlungen der Königlihen Regierung. 
bat Bellagter nicht zu vertreten. Sach den bier vorliegenden that- 
ſächlichen Berhältniften, wo ein zur Vertretung der Schule berufener 
Schulvorftand, an den die Auffichtöbehörbe ihre maßgebenden Wei⸗ 
jungen hätte richten können, überhaupt nicht befteht, war die Regie- 
rung nad $. 18 der Regierungd-Snftruftion vom 23. Oftober 1817 
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wohl berechtigt, die Obliegenheiten des Schulvorftandes ſelbſt wahrzu⸗ 
nehmen und die Steuerausichreibung zu bewirfen. Sie trat dadurch 
in die Stellung der veranlagenden Behörde. Bei ihr war daher 
zu teflamiren und von ihr auch die Steuerausichreibung im Ber: 
waltungdftreitverfahren zu vertreten. ' 

Es mußte biernady die Klage abgewielen werden, da Ddiejelbe 
gegen eine Behörde gerichtet ift, weldye Die neranlagung nicht zu 
vertreten bat, überdied audy weder bei der beklagten Behörde, nod 
bei der zuftändigen Behörde reflamirt worden iſt. Da durch die 
Reviſion ded NRegierungd-Präfidenten beiondere Koften nicht erwach⸗ 
ſen find, war der Koftenpunft nad $. 72 des Berwaltungsgerichtd- 
gefeßes, wie geſchehen, zu regeln. 

Urkundlid unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltung$- 
gerichte8d und der verordneten Unterjchrift. 

(L. S.) Perſius. 

O. B. ©. Nr. I. 1652. 
— — — — — — 

63) Verpflichtung der Gutsherrſchaften und Gemein— 
den in Schleſien zur Unterhaltung des Lehrers an den 
katholiſchen Elementarſchulen auf dem Lande Ber: 
theilung zwiſchen Herrſchaften und Gemeinden. 

In Streitigkeiten zwiihen Gutsherrſchaften und 
Gemeinden über die Berpflidtung zur Leiftung des 
Dominialantheiles ift der Rechtsweg nur unter denſel— 
ben Vorausſetzungen wie bei der Entrichtung öffent— 

licher Abgaben zuläſſig. 

(Centrbl. pro 1680 Seite 681 fi. Nr. 108; pro 1881 Seite Zu Nr. 52 und 
Seite 473 Nr. 132; pro 1852 Seite 142 Nr. 62.) 

Im Namen des Königs! 
Auf den von der Königlichen Regierung zu B. erhobenen Kom: 

petenz= Konflikt in der bei dem Königlichen Oberlandedgerichte zu B. 
anbängigen Prozeßſache 

des Grafen W. v. M. auf E., Klägers, 
wider 

die Schulgemeinde zu B., Bellagte, 
betreffend Schulbeiträge, 

bat der Königliche Gerichtshof zur Entſcheidung der Kompetenz. ons 
ng in feiner Sipung vom 10. Dezember 1881 
ür Recht erkannt: 

daß der Rechtsweg in diefer Sache für unzuläffig und der 
erhobene Kompetenz. Konflift daher für begründet zu erachten. 

Don Rechts Wegen. 
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Gründe. 

In dem Dorfe B., deſſen ſchulpflichtige Kinder früher die 
Schule in N. beſuchten, iſt durch Reſolut der Königlidden Regierung 
zu B. vom 4. Auguſt 1870 eine ſelbſtändige katholiſche Schule 
errichtet worden. Zur Zahlung des Gehaltes und des Holzgeldes 
für den neu angeſtellten Lehrer iſt in Gemäßheit des Reglements 
für die niederen katholiſchen Schulen für Schleſien vom 18. Mai 
1801 der Kläger als Beſitzer bezw. Vertreter des Dominiums B. 
trotz ſeines Proteſtes herangezogen worden; die auf ihn repartirten 
Beiträge (1/,) find — zuletzt mit 73 Thlr. 10 Ser. jährlich — 
exetutiviich eingezogen und jeine im Wege des Verwaltungditreitver- 
fahrend angeltellten Klagen haben feine ſachliche Entſcheidung gefun- 
den. Er iſt deshalb im Dezember 1880 mit dem Antrage gegen 
den Schulvorftand flagbar geworden: 

die Schulgemeinde zu DB. zur Anerkennung feiner Freiheit 
von der Verpflichtung zur Leitung von Schulbeiträgen zur 
Schule in B. und zur Rüdzahlung der biöher und bi zur 
rechtöfräftigen Enticheidung gezahlten Beiträge zu verurtheilen. 

Zur Begründung der Klage hat er — unter Anerkennung des 
rechtlichen Fortbeitandes ded gedachten Neglementd — hervorgehoben, 
daß er 1870 weder Grundbefiß noch gutöherrliche Rechte in DB. be- 
jeffen habe. Erſteren habe bereits 1818 bis 1822 fein Befißver- 
gänger vollftändig durch Parzellirung veräußert, leptere feien 1834— 
1854 durch Ablöjung erlojhen und die darüber gefchloffenen Rezeſſe 
in dad Grundbuch ded ehemaligen Ritterguted DB. eingetragen wor» 
den. Cr habe daher bei jeinem Befigantritte 1861 im Schuibezirfe 
D. weder Land noch Rechte erworben; auch könne aud dem ding- 
lihen Schuipatronate nit nad) Uebergang des Grundbefiged auf 
Andere ein perjönliched entſtehen, zumal der dinglich berechtigte und 
Bea lee Grund und Boden nod im Beige der Parzellenläufer 
eriltire. 

Die Beklagte hat demgegenüber zunächſt behauptet, daß der 
Kläger no bid Ende 1873 die gutsherrliche Polizei-Verwaltung 
über B. ausgeübt habe und noch jet Befiger ded zum polizeilichen 
und Amtöverbande von B. gehörigen Schloſſes N. ſei; fie hat aber 
weiter ausgeführt, daß die gutöherrlichen Pflichten an den Befig von 
Areal, oder auch von Rechten nicht geknüpft feien, und nicht durch 
einfeitige Handlungen ded Verpflichteten aufhören Tönnten, vielmehr 
fönne der fommunalredhtliche Beftand von Rittergütern nur durch 
einen Alt der Staatöhoheit aufgehoben werden. Daß die gutöherr- 
lichen Obliegenheiten mit veräußert jeten, werde vom Kläger nicht 
behauptet, wohl aber befige der Kläger ald Erbe feines Beſitzvor⸗ 
gängers noch jet die ihm für die Ablöfungen gewährten Renten⸗ 
briete Endliche müffe der Nüdforderung der ſchon gezahlten Be⸗ 
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träge das Nellamationsverfahren des Geſetzes vom 18. Juni 1840 
porangeben. Ä 

Deshalb hat die Derlagte um Abweifung der Klage gebeten. 
Der Kläger bat diefe Behauptungen und Ausführungen beftrit- 

ten, hervorgehoben, daß Schloß N. ein felbftändiger Gutsbezirk fei, 
der nie mit Rittergut DB. verbunden gewejen, welches lehtere ein 
befondered Folium babe; er beftreitet, daß feine Vorbefiger je ein 
Schulyatronat außgeübt hätten, da fie nur zur Befoldung der erften 
3 Lehrer in N. — die auch Kirchenbeamte gewefen — Beiträge 
geleiftet hätten. 

Das Randgeriht zu &. hat ohne Beweidaufnahme die Klage 
abgewiefen, indem ed zwar den Recdhtöweg für ftatthaft erklärt, aber 
die Selbftändigfeit der gutöherrlichen Rechte und Pflichten einfchließ- 
li des Kirchen- und Schulpatronated aus deren publiziftifcher 
Natur berleitet und deshalb die einfeitige Aufgabe derfelben für 
rechtlich wirkungslos erklärt, vielmehr einen Alt der Staatsgewalt 
zu deren wirklicher Aufhebung für nothwendig erachtet. 

Der Kläger hat gegen dieſes Urtheil Berufung eingelegt. 
Bevor jedoch über diejelbe verhandelt worden tft, bat die Kö- 

nigliche Regierung zu B. durch Plenarbeihlug vom 28. April 1881 
erklärt: 

dat der Rechtsweg für unzuläffig erachtet werde. 
Diefe dem Oberlandesgerichte zu B. zugeftellte Erklärung ift 

den Parteien abjchriftlih mitgetheilt, auch der Koͤniglichen Regie 
rung zu DB. von ihrem Eingange — und naddem innerhalb der 
gefeplichen Frift von einem Monate feine Partet einen Schriftjag 
über den Kompetenz⸗Konflikt eingereicht hatte — auch davon Kennt: 
nid gegeben worden. 

Sowohl das Landesgericht zu ©. ald das Dberlandedgericht zu 
B. eradhten den Rechtsweg für zuläffig und daher den Kompetenz- 
Konflitt für unbegründet. 

Gleichwohl war der Rechtsweg audzufchliehen. 
In gleihem Sinne bat der Gerichtöhof zur Entiheidung der 

Kompetenz. Konflifte bereitö wiederholt, namentlich durch die Urtheile 
vom 11. Oftober 1862 *), 14. Dezember 1867 **), 13. März ***) und 
9. Oktober 1869 ****), 12. März 1870 und 14. September 1878 
(Zuftiz-Mintft. BI. 1863 ©. 11, 1868 ©. 118, 1869 S. 99 und 
3l, 1870 ©. 112 — Gentribl. für die Unterrichts - Verwaltung 

1878 ©. 538) erfannt, indem er davon außging, dab dad Schul⸗ 
Reglement vom 18. Mat 1801 ein allgemeines Gefeb im Sinne 

*“) Centrbl. pro 1862 Seite 740, 
**) Digi. pro 1865 Seite 308. 

“**) Dsgl. pro 1869 Seite 309. 
“er, Dsgl. pro 1870 Seite 116. 
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des S. 15 des Geſetzes vom 24. Mai 1861 fei, und dab die Schul- 
abgaben, um welche es ſich bier handelt, auf einer allgemeinen gejeß- 
lien Berbindtichleit beruhen, mithin der Rechtsweg nur in jo weit 
ftattfindet, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall iſt. Auch ge- 
genüber der Enticheidung des Königlidy Preußiſchen Ober-Zribunales 
vom 4. Sanuar 1864 — Entideidungen Bd. 50 ©. 405 — hat 
der Gerichtöhof zur Entſcheidung der Kompetenz: Konflikte an diefer 
Auffaflung feitgehalten. Dem ift neuerdings das Reichsgericht in dem 
Urtheile vom 24. Juni 1880 — Entſcheidungen Bd. II S. 247 — 
entgegengetreten. — In den Gründen bedjelben acceptirt bad Reichs⸗ 
gericht zunächſt die Motivirung jenes Dber-Tribunaldurtheiled vom 
Fahre 1864, indem e8 in dem Umſtande, dab in dem damald zur 
Entideidung gelangten alle die Verpflihtung des Gutsherrn aus 
den Beftimmungen ded Tit. 12 Th. II A. &. R. hergeleitet wurde, 
während fie in dem den Gegenftand der Enticheidung des Reichs— 
gerichted bildenden Falle auf dad Sclefiihe Schul-Reglement vom 
18. Mai 1801 gegründet wurde, nur einen unmefentlichen Unter: 
Ichied erfennt. Sodann aber führt das Reichögericht in felbftändiger 
Motivirung aus, 

die Gleichftellung der Kirchen und Schul-Abgaben mit den 
Staatd- Abgaben Hinfihtli der Ausſchließung ded Nedhtd- 
weged babe zur Vorausſetzung, daß die Bebingungen in bei- 
den Fällen die gleichen feien, der 8. 78 Th. II it. 14 
A. L. R. verlange, dab die Anlage eine allgemeine und eine 
ſolche fei, weldyer ſämmtliche Einwohner des Staated oder 
alle Mitglieder einer gewiflen Kaffe derjelben nady der be= 
ftehenden —— unterworfen ſeien. Uebertrage 
man dieſe Erforderniſſe auf die Verhältniſſe einer Schul⸗ 
Abgabe, fo ſei als Bedingung aufzuftellen, dab die Anlage 
eine allgemeine, eine foldye Hei, der ſämmtliche Mitglieder 
der Schulgemeinde oder alle Mitglieder einer gewiſſen Klafje 
nady einer Beftimmung der Geſetze unterworfen jeien, und 
nur eine derartige Anlage fei in der Nr. 1 der Kabinets- 
Ordre vom 19. Zuni 1836 mit ber Bezeichnung einer allge- 
meinen gejeblichen Verbindlichkeit gemeint. Es genüge nicht, 
dat die Anlage durch ein allgemeines Gefep, für weldes 
allerdingd dad Schulreglement vom 18. Mai 1801 zu ers 
achten, vorgejchrieben jet, jondern die im &efehe vorgeſchrie⸗ 
bene Anlage müfje bezüglidy der dazu verpflichteten Perfonen 
eine allgemeine fein, welde die Schulgemeinde von allen 
ihren Mitgliedern oder allen Mitgliedern einer Klafje der- 
felben zu erheben berechtigt fei, und ed komme darauf an, 
daß dem Einen Berechtigten eine Mehrheit von Verpflichteten 
gegenüberftehe.. Der bellagten Schule gegenüber ftehe Klä⸗ 
ger nur ald Einzelner ba; die Leiftung des Gutsherrn fei 



464 

für die Beklagte nicht eine allgemeine, nicht eine Leiſtung 
der Gemeindeglieder oder einer Klaſſe derſelben, Kläger ſei 
überhaupt dem Beſteuerungsrechte der Beklagten nicht unter- 
morfen; feine aus der utöherrlichleit entipringende Ver⸗ 
pflihtung gehöre überhaupt nicht in die Kategorie der öffent- 
lihen Abgaben und unterliege deshalb nicht den für leptere 
wegen Zulaffung ded Rechtsweges gegebenen Borjchriften, 
wie died mit den von den Mitgliedern der Schulgemeinde 
zu entridytenden bejtändigen Abgaben der all fei. 

Die vorftehend wiedergegebene Motivirung legt das Hauptge- 
wicht darauf, daß der in dem Schulreglement vom Sabre 1801 aud- 
geiprochenen Berpflichtung der Herrichaften zur antheiligen Aufbrin- 
gung des Brennmaterialed und der Xehrerbefoldung der Charakter 
der Allgemeinheit mangele. Darauf joll unten näber eingegangen 
werden. Hier fei nur vorweg bemerkt, dab die Entſcheidung de 
Dber-Tribunale8 vom Fahre 1864 nicht hierin, jondern in der Aus⸗ 
führung gipfelt, daß die dem Gutsherrn in $. 33 Th. II Zit. 12 
Ar. ß. zur Laſt gelegte Uebertragung unvermögender Unterthanen 
bei Aufbringung der Schulbeiträge vermöge ihrer Verbindung mit 
dem alten gutsherrlichen Berhältnitfe feine 5fentliche Abgabe, jondern 
eine privatrechtliche Verpflichtung ſei. Dieſer Auffaflung ift nit 
beizupflichten. Ueberdies würde die Anwendung derſelben auf den 
vorliegenden Zall befonderer Motivirung bedürfen, weil ed ſich dort 
um die Verpflihtung aus 8. 33 Ih. I Tit. 12 A. L. R., bier 
aber, ebenjo wie in dem vom Reichsgerichte entjchiedenen Falle, um 
die Berpflihtung aus SS. 18, 19 des katholiſchen Schulreglements 
vom Jahre 1801 handelt, und diefer Unterſchied nicht fo unweſent⸗ 
lich ift, wie das Reichögericht vorausſetzt. Während nämlidy der 
8. 33 Th. IL Ti. 12 A. L. R. nur eine Berpflidtung der Gutd- 
berrichaften Lonftituirt, ihre Unterthbanen, welde zur Aufbringung 
ihres ſchuldigen Beitraged ganz oder zum Theile auf eine Zeit lang 
unvermögend find, dabei nad Nothdurft zu unterftügen, legt dad 
Schleſiſche Schulreglement in den 88. 18, 19 der Herrichaft und der 
Gemeinde die Beihaffung ded Brennmateriale® und der baaren 
Lehrerbefoldung auf, indem e8 '/, davon auf die Herrichaft, *%, auf 
die Stellenbefiger vertheilt. Die Verſchiedenheit beider Fälle ſpringt 
in die Augen. Dort ein direktes Nechtöverhältnid zwiſchen der 
Gutsherrſchaft und ihren Hinterfaflen, aber fein ſolches zwiſchen der 
Schule und der Gutöherrihaft, melde lehtere auch da, wo ihre 
Iubfidtartiche Verpflichtung aus 8.33 1. c. eintritt, nicht eine eigene, 
fondern eine Schuld ihrer leiftungdunfähigen Hinterfaffen einlöft *); 

*) Zu vergleichen bie in Bezug auf $. 33 Fit. 12 Th. IT dem entgegen- 
fiebenden Ausführungen in dem Erlenntniffe bes Königlichen Gerichtehofes zur 
Entſcheidung der Kompetenz-Konflilte vom 12. Februar 1870 (Inſtiz⸗Min. BI. 



455 

bier eine direkte Verpflichtung der Herridaften gegen die Schule, 
dagegen der völlige Mangel eined Rechtsverhältniſſes zwiſchen den 
Bewohnern des qutöherrlihen Vorwerkslandes und der Schule. Der 
Zujammenbang jener landrechtliden Vorſchrift mit dem alten guts⸗ 
berrlihen Berhältniffe ift in dem $. 33 Th. II Tit. 12 A. L. N. 
deutlich erfennbar. Dagegen gilt nicht dad Gleiche von den 88. 18, 
19 des Schlefiſchen Schulreglementd. Eine felbitändige Mottvirung 
dieſes Zufammenhanges ift in den Gründen der reidhägerichtlidyen 
Entſcheidung nicht enthalten. Denn die am Schluffe ohne Verbin» 
dung mit der jonftigen Motivirung eingeftreute Bemerkung, 

dab die aus der Gutöherrlichkeit entipringende Verpflichtung 
ded Klägerd überhaupt nicht in die Kategorie der öffentlidyen 
Abgaben gehöre, 

ſetzt als feftftehend voraud, was zu erweilen geweien wäre. Daß 
übrigens diefer Zufammenhang der gutsherrlichen Verpflichtungen 
gegen die Schule mit den älteren gutsherrlichen Verhältniſſen fich 
nicht von ſelbſt verftehbt, gebt daraus hervor, dat den Rittergütern 
und größeren Grundbefigern ganz ähnliche Verpflichtungen in neu— 
eren, lange nad) Aufhebung des gutöherrlichen Verbandes ergangenen 
Geſetzen auferlegt worden find. Es genügt in diefer Beziehung, 
auf die Berordnung über die Beitragdpflidt der Rittergutöbefiger 
und anderer Grundbefiger in den vormald Königlih Sächſiſchen 
Zandedtheilen der Provinz Sachſen zur Unterhaltung von Kirchen, 
Darren und Schulen vom 11. November 1844 — Gel. Samml. 
©. 698 — und auf die Schulordnung für die Provinz Preußen 
vom 11. Dezember 1845 — Gel. Samml. 1846 ©. 1 — bei« 
ſpielsweiſe hinzuweiſen. 

Es bleibt hiernächſt noch übrig, auf diejenige Ausführung in 
dem reichsgerichtlichen Urtheile einzugehen, inhalts welcher der durch 
das Schleſiſche Schulreglement der Gutöherrichaft auferlegten Ver⸗ 
pflichtung gegen die Schule der Charakter der Allgemeinheit um 
deswillen abgeſprochen wird, weil der Gutsherr, innerhalb des ein⸗ 
zelnen Schulverbandes, der Schule nur als Einzelner gegenüberſtehe, 
und ſeine Leiſtung nicht eine allgemeine, nicht eine Keiftung der 
Gemeindeglieder oder einer Klafje derfelben darftelle. Wiewohl ed 
nicht ausdrücklich ausgeſprochen wird, drängt doch Die gegebene 
Motivirung zu der Konfequenz, dab das Schulteglement zwar hin⸗ 
fihtlich der Leiſtung der Stellenbefiger, nicht aber hinſichtlich der 
Leiftung der Herrſchaft, als ein allgemeined, den Rechtsweg aus» 
ſchließendes Geſetz anzujehen ſei. Ein ſolches Rejultat erfcheint von 
vornherein unannehmbar, zumal wenn man erwägt, daß die Laſt, 
welche dad Schleſiſche Schulreglement den Herrſchaften und den Stel» 

1870 Seite 107, Centralbl. 1870 Seite 305) und in bem Erlenntniffe des RA- 

nigl. Ober-Berwaltungegerichtes vom 9. März 1881 (Eentralbl. 1881 ©. 47/ 
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Ienbefigern auflegt, wenn auch quantitativ verfchteden bemeflen, fo 
doch qualitativ genau die gleiche iſt. Es kann aber auch nicht als 
eine richtige Parallelifirung zwiſchen den Staatd-Abgaben und Den 
Kirhen» und Scullaften anerkannt werden, wenn verlangt wird, 
daß die Eigenſchaften der Staatd-Abgabe, als einer allgemeinen, in 
jeder einzelnen Kirchen oder Schulgemeinde vol und ganz zur Er: 
ſcheinung kommen. Wie viele oder wie wenige Perjonen in der 
einzelnen Schulgemeinde von der Abgabe betroffen werden, ift für 
die Frage, ob der leßteren der Charakter der Allgemeinheit beiwohne, 
nicht von Belang, wie denn die Abgabe der Stellenbefiger diefen 
Charakter auch dann behalten würde, wenn in der einzelnen Ge— 
meinde zufällig nur ein einziger Stellenbefiger vorhanden wäre. 
Bielmehr manifeftirt fi die Allgemeinbeit der Abgabe darin, daß 
innerhalb des Geltungsbereiched des Schulreglements alle Herr- 
Ichaften ihr unterworfen find, und daß die vorgeichriebene Verthei— 
lung der Schulunterbaltungslaft in allen Schulverbänden ftattfindet, 
weldye dem Reglement unterftellt find. 

Hiernach enthält das reichögerichtliche Urtheil vom 24. Juni 
1880 für den erfennenden Gerichtöhof keinen Anlaß, in der vorlie- 
genden Frage von der bisher konſtant befolgten Prarid abzugeben. 
Nach der letzteren aber kann dem Kläger nur geftattet werden, die 
Einwendungen, welde er gegen feine Heranziehung uf Grund des 
Schleſiſchen Schulreglements erheben zu können glaubt, vor den 
Berwaltungöbehörden, beziehungdweife den Verwaltungsgerichten zur 
Geltung iu bringen. 

Berlin, den 10. Dezember 1881. 

Königlicher Gerichtähet aut auaehhum der Kompetenz = Konflikte. 
omeyer. 

P. L. Nr. 2008, ® ’ 

— 

64) Zuſtändigkeit bei Beſchwerden über Mißbrauch des 
Züchtigungsrechtes, insbeſondere, wenn die Ausübung 
der Schulzucht außer der Schulzeit und der Schulzim 
mer und Durd einen anderen &ehrer der Schule, ald den 

Klaffenlehrer erfolgt ift. 
(Centrbl. pro 1551 Seite 671 Nr. 210.) 

Im Namen ded Königs! 
Auf den von der Königlichen Regierung zu N. erhobenen Kon- 

tt in der bei dem SKöniglihen Amtsgerichte zu L. anbängigen 
nterſuchungsſache. 

den Lehrer N. zu L., 
wider 
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wegen Mebertretung ($. 360 Nr. 11 des Reichöftrafgefep- 
buches), 

bat das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erfter Senat, in feiner 
Sitzung vom 18. Januar 1882 für Redt erkannt, 

daß der erhobene Konflilt für begründet und der Rechtsweg 
daher für unzuläffig zu erachten. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 
Auf Antrag ded Amtsanwalte zu 2. ift durch Strafbefehl des 

dortigen Königlidhen Amtögerichted vom 16. Dezember 1880 gegen 
den — * — N. in Anwendung des 8. 360 Nr. 11 des Reichsſtraf⸗ 
geſetzbuches eine Gelditrafe von 3ME. event. 1 Tag Haft feftgefept 
worden, weil derfelbe nad) einer Anzeige des Bädters S. dafelbit 
deffen jchulpflichtigen Sohn Karl am 16. Eeptember 1880 zu 2. 
von der Kirchſchule bis vor dad neue Schulhaus verfolgt, dort bei 
der Bruft gefaht und auf das vor dem neuen Schulhauſe liegende 
Holz geworfen haben follte. 

Gegen dad auf den Einfpruch des Beſchuldigten eingeleitete gericht: 
lihe Verfahren hat die Königliche Regierung zu N. durch Beſchluß 
vom 5. Mai 1881 unter Berufung auf die Beitimmungen der Aller⸗ 
hödften Kabinetdordre vom 14. Mai 1825 (Geſetzſammlung ©. 149) 
den Konflikt erhoben. In dem Konflikts-Beſchluſſe wird der Vor- 
fall, weldyer zu dem gerichtlihen Verfahren gegen den Lehrer N. 
Anlaß gegeben bat, folgendermaßen dargeftalt: 

Der Karl ©. gehörte zur Zeit ded Borfalled der erften Schul: 
klaſſe an. Der Lehrer N. unterrichtete zwar damald nicht in diefer 
Klaffe, Tannte aber den Schüler ©., weil er vom April bid Mitte 
Zuni 1880 aud in der erften Klaffe Unterricht ertheilt hatte und 
ugegen gewefen war, als der zc. ©. wegen ſeines widerfpenftigen 
enehmene gegen ben Lehrer A. im Beiſein aller Lehrer gezuchtigt 

murde. 
Am 16. September 1880 Morgend etwa um 6°/, Uhr ftand 

nun der Lehrer N. vor der fogenannten Kirchenſchule und bemerfte 
auf der Haupfftraße den ꝛc. ©., welcher nad) dem zweiten Schul- 
gebäude gehen wollte. Obwohl ©. den Lehrer N. fah, ging er an 
demfelben ohne Gruß vorbei, indem er fein Gefiht auf die ent» 
gegengejegte Strabenfeite richtete. Auf mehrmaligen Anruf blieb 
E. ftehen und, ald er er bedeutet worden, daß er die Müpe ab- 
zunehmen babe, rüdte er nur den Schirm derfjelben ein wenig in 
die Höhe und ging weiter. Der Lehrer N. forderte ihn nody dreimal 
auf, die Mütze abzunehmen, ©. unterließ died aber, kehrte ſich bei 
der dritten Aufforderung kurz um, rief in fredher Weife „ja“ und 
ing weiter. Der Lehrer N. ging ihm nun nad, traf ihn auf dem 
eien Diae vor dem Schulhaufe mit einem Fuße auf dem dort 

liegenden Bauholze ftehend, padte ihn kräftig am Arme, jchüttelte ihn 
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und machte ihm bemerflih, daß er weiter mit ihm ſprechen werde. 
Dei dem Schütteln verlor S. dad Gleichgewicht und kam in eine 
Lage, in welcher er fih an das hoch aufgeſchichtete Holz anlehnte. 
Der Lehrer N. verließ ihn bieranf. 

Hiernach erachtet die Königliche Regierung dafür, daß fich die 
Handlung ded ıc. N., obwohl derjelbe nicht der Klaffenlehrer war 
und obwohl der Vorfall auf öffentliher Straße ftattgefunden hatte, 
als ein Alt der Schulzucht charakteriſirt. Nah der Allerhöchiten 
Kabtinetdordre vom 14. Mai 1825 Nr. 6 fei — fo wird weiter aus- 
geführt — die Zuläffigkeit der gerichtlichen Verfolgung wegen Miß- 
brauches des Züchtigungsrechted eines Lehrers dur die Zufügung 
einer wirklihen Verlegung bed gezüchtigten Schülerd bedingt und, 
da eine folde von dem denunzirenden Vater ded Karl ©. nicht be⸗ 
bauptet und nicht nachgewieſen worden, jo fei es lediglih Sache 
der Schulauffihtöbehörde, darüber zu befinden, ob die Züchtigung 
des Lehrers N. in den der Schulzudht gelegten Schranken verblieben 
jei. Weder der Amtsanwalt, noch der Beichuldigte haben fidh über 
den Konflikt erklärt. 

Dad Amtsgericht zu L. und dad Oberlandeögericht zu H. erach⸗ 
ten denjelben für begründet. 

Die Herren Minifter der Juſtiz und der Unterrichtö-Angelegen- 
beiten haben fi zur Sache nicht geäußert. 

Es mußte, wie geſchehen, erfannt werden. 
Der Beſchuldigte ift Mitglied des Lehrerfollegiums an der Schule, 

weldhe der Knabe ©. beſucht. Demjelben feht daber das Recht 
der Schulzucht zu. (Vergl. Enticheidungen des Gerichtöhofed zur 
Enticheidung der Kompetenz. Konflikte vom 18. April 1857 — Zuftize 
Minifterial- Blatt für 1858 Seite 78 — und vom 13. Kebruar 
1874 — Gentralblatt für die Unterrichtd-Berwaltung Seite 383 —.) 
Die Schulzudt begreift das Erziehungsredht in fih. Der Lehrer 
bat vermöge deflen die Pflicht, über das fittliche Verhalten der Schul. 
finder auch außer der Schulzeit und der Schulzimmer zu wachen. 
(Bergl. Entſcheidungen des Gerichthofed zur Entſcheidung der Kom: 
petenz- Konflikte vom 24. Januar 1857 und vom 7. Mai 1859 — 
Juſtiz⸗Miniſterial⸗Blatt für 1858 Seite 77 und für 1859 Geite 442 
—.) Der Beſchuldigte befand ſich ſonach, ald er auf der Straße den 
Karl ©. auf das Ungebörige feined Benehmens aufmerkſam machte 
und denſelben dafür ftrafte, in der rechtmäßigen Ausübung feines 
Amted. Er würde deöhalb in Gemäßbeit der Allerhöchſten Kabi- 
netd-Ordre vom 14. Mai 1825 zur gerichtlihen Verantwortung 
nur dann gegonen werden bürfen, wenn er die Uebung der Schul» 
ucht bis zu Mißhandlungen ausgedehnt hätte, welche der Gefund- 
beit des Knaben Karl S. auch nur auf entfernte Art ſchädlich werden 
konnten. Diefer Fall liegt felbft nad den eigenen Angaben des An- 
tragftellerd nicht vor. 
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Es war daher in Gemäßheit des 8. 3 bed Geſetzes vom 13. Fe⸗ 
bruar 1854 (Geſetzſammlung Seite 86) in Verbindung mit 8. 11 
des Einführungsgeſetzes zum Gerichtöverfaffungdgeiege vom 27. Ja⸗ 
nuar 1877 (Neichögefepblatt Seite 77) der erhobene Konflikt für 
begründet und der Rechtsweg für unzuläffig zu erachten. 

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs- 
gerichtes und der verordneten Unterfchrift. 

(L. S.) Perſius. 
DO. 8. ©. Nr. I. 243. 

65) Ausübung des Züchtigungsrechtes gegen die Beftim- 
mungen der Schulordnung macht die Züdhtigung zu 

einer ftrafbaren Körperverlegung. 

(Eentribfl. pro 1880 Seite 621 Nr. 120.) 

Am Namen ded Reiche! 

In der Straffache wider den Lehrgehülfen N. wegen Körper: 
verlegung 

bat dad Reichsgericht, erfter Strafjenat, am 29. September 
1881 für Recht erkannt: 

dag auf die Revifion der Stantdanwaltichaft das Urtheil der Straf- 
fammer ded Königlih Württembergifchen Landgerichted zu Ulm a./D. 
vom 30. Mai 1881, ſoweit der Angellagte von der Anklage zweier 
in Ausübung des Amted begangener Vergehen der Körperverlegung 
freigefprodyen worden, nebft der demfelben zu Grunde liegenden that- 
fächlichen Feftftellung aufzuheben und die Sache zur anderweiten 
Verhandlung und Entſcheidung an dad genannte Landgericht zurüd: 
zuvermweijen. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe: 

Das Hauptverfahren war gegen den Angeflagten wegen dreier 
von ihm in feiner Eigenfchaft ald Beamter, namlich ald Lehrgehülfe, 
in der Ausübung jeined Amtes in der Drtöichule zu N., an den 
Schulkindern N. N. und N. verübten Vergeben der fahrläffigen Kör- 
perverlegung im Sinne der 88.230 Abf. 2 und 231 Abſ. 1 des Straf: 
geſetzbuches eröffnet worden. Die Staatdanwaltihaft bat jedody auf 
Grund des Ergebniffed der Hauptrerhandlung beantragt, den Ange- 
fagten wegen dreier Vergeben der vorjäglidhen Körperverlegung im 
Amte im Sinne des 8. 340 des Strafgeſetzbuches zu verurtheilen. 

Das Landgericht hat binfichtlich der drei Fälle weder den einen, 
noch den anderen der vorbezeichneten Reale als zutreffend erachtet 
und demgemäß den Angellagten freigeiproden. 
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Die Revifion der Staatsanwaltſchaft, welche fi auf die An- 
fehtung der Freiſprechung binfihtlid der an N. und N. durch 
Schläge an den Kopf, beziehungsweife auf den Rüden verübten 
Vergeben der Körperverlegung beichräntt, ftüßt fi auf die Vers 
letzung des 340 des Strafgeſetzbuches. 

Diefe üge ift begründet. ' 
Dad Landgericht bat ald erwiefen bezeichnet, der Dingellagte 

habe, in Ausübung feine Amtes, in dem Schulzimmer zu N., dem 
ꝛc. N. mit der Hand einen Schlag an den Kopf, eine fogenannte 
Ohrfeige, gegeben und dem ıc. N. mit dem Schulſtock einen Schlag 
auf den Rüden verjept, welcher kurz darauf als rother Streifen 
fichtbar gewejen. 

Die Verneinung bed Thatbeitanded des $. 340 des Strafgefep- 
buches ift in den Urtheildgründen in folgender Weile motivirt: „Mit 
„diefen Strafen bat zwar der Angeklagte die Schulordnung verlegt, 
„Sofern er nad dieler zu einer ſolchen Züchtigung nicht berechtigt ift. 
„Da jedoch in diefen Handlungen an und für ſich mehr ald eine zur 
„Strafe zugefügte körperliche Sichtigung nicht zu erbliden war und 
„die Heberfchreitung der Schulordnung allein die Züchtigung noch nicht 
„al8 eine ftrafbare Rötperver epung ericheinen läßt, eine jolde im 
„Sinne des F. 340 ded Strafgeſetzbuches vielmehr, wo ed ſich von 
„Anwendung einer an fich zuläjfigen Strafzüdtigung handelt, nur 
„dann vorliegen würde, wenn durch biejelbe die Gefundheit gefähr- 
„det worden wäre, was in den vorliegenden Fällen in feiner Weiſe 
„zutrifft, fo war der Angejchuldigte freizuiprecdhen. “ 

Diefe Ausführung vermag die Freiſprechung, ſoweit fie anges 
fodhten worden, beziehungsweiſe die Verneinung ded Thatbeftandes 
des 8. 340 cit. nicht zu rechtfertigen. 

Es ift zunächſt außer Zweifel, daß die Strafbeitimmung diejer 
Geſetzesſtelle nicht bloß Fälle der Geſundheitsbeſchädigung, ſondern 
auch Fälle der Törperlichen Mibhandlung umfaßt. Es iſt anzu- 
nehmen, daß dad Landgericht durch feine Aeftftellung: die Ges 
jundbeit der beiden Sinaben jet nicht „gefährdet” worden, das Vor⸗ 
liegen einer Geſundheitsbeſchädigung verneinen wollte. Es Tann 
baber nur der Thatbeftand einer körperlichen Mißhandlung in Frage 
ommen. 

Dad Vergehen des $. 340 iſt durch die MWiderrechtlichkeit der 
Handlung bedingt. Das Strafgefep findet alfo feine Anwendung, 
wenn zur Bornahme einer an fi die Thatbeſtandsmerkmale des 
S. 340 enthaltenden Handlung eine Berechtigung vorlag. Hierher 
gehört insbelondere der Fall des Schulzüchtigungsrechtes, 

Im vorliegenden Falle handelt ed fih um die Ausübung der 
Schulzucht dur einen unftändigen Lehrer der Volkséſchule. 

In Württemberg ift, abgeſehen von älteren Beftimmungen, in 
der Generalverordnung vom 26./31. Dezember 1810 die körperliche 
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Züchtigung ald Disziplinarftrafmittel der Volksſchule anerkannt. 
Die Ertaffung näherer Vorſchriften über die Schuldigziplin 
bat jene Generalverordnung, welcher Geſetzeskraft zufommt, der 
Schulordnun %, vorbehalten. . 

Durch das bufgeieh vom 29. September 1836 ift eine Aen⸗ 
derung des beitehenden Rechtes nicht eingetreten (vergleiche 8 79. 
dieſes Geſetzes). 

In der Folge ſind von dem Königlichen Miniſterium des 
Kirchen⸗- und Schulweſens in neuer Verfügung vom 22. Mai 1880 
in Beziehung auf die Anwendung der Förperlihen Züchtigung in 
der Volksſchule nähere Vorſchriften erlaflen worden. 

Nach derjelben find die Lehrer, was die Art der Bollziehung 
der Törperlihen Züchtigung anbelangt, nur zu einer beftimmten An» 
zahl von Streichen auf die innere Handfläde, beziehungsweile 
auf dad Geſäß befugt. Jede andere Art körperlicher Züchtigung 
ift unterfagt; „namentlih dürfen die Schüler nidht auf andere 
Körpertbeile, 3. B. nicht an und auf den Kopf, auf den Naden 
oder Rüden u. f. w. geichlagen, nicht an den Haaren gerauft oder 
fonft in irgend einer Weife körperlich mibhandelt werden” ($. 7). 

Sm vorliegenden Falle hat der Angeklagte, welcher die beiden 
Sculfnaben an den Kopf, beziehungdweije auf den Rüden geichlagen, 
jene Vorſchriften nicht eingehalten. Seine Handlungen waren fo: 
nad) unberedhtigte. 

Es muß angenommen werden, daß dad Landgericht, als es in 
feinen Urtheilögründen ausführte: der Angellagte habe zwar „die 
Schulordnung verlegt, fofern er zu einer ſolchen Züchtigung nicht 
beredytigt geweſen,“ allein „die Ueberichreitung der Schulordnung 
allein laffe die Züchtigung noch nicht als eine ftraftbare Körper- 
verlegung erfcheinen,“ durch den Auddrud: „Schulordnung” die in 
der Minifterialverfügung vom 22. Mai 1880 enthaltenen Borjchriften 
bezeichnen wollie. . 

Darüber, ob der Angellagte diefe „Schulordnung“ wiifent- 
lich überſchritten bat, ſowie darüber, ob an fidy die Thatbeftands- 
merfmale einer körperlichen Mißhandlung im Sinne ded 8. 340 des 
Strafgeſetzbuches vorliegen, nämlid ob objektiv eine Störung des 
förperlihhen Wohlbefindens der beiden Knaben zuireffe und ob der 
Angeklagte ſich bewußt gemwefen, dab dieſe Störung als die Folge 
feiner vorfäglichen Handlungen eintreten werde, bat fid dad Gericht 
nicht ausgefprochen, indem es davon auöging, daß die Ueberjchreitung 
der Schhulordnung, wenn eine Gefährdung der Geſundheit nicht 
zutreffe, eine ftrafrechtliche Berantwortlichkeit überhaupt nicht zu be- 
gründen vermöge. 

Diefe Anficht ift eine irrige. 
Es ift zwar die Annahme nicht ausgefchloffen, daß Berfehlungen 

und Mißgriffe, welche bei der Ausübung der Schulzüchtigung be- 

1882, al 
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angen worden, jo befdhaffen fein können, daß, obwohl durd die 
— 28 — ihrem Zwecke entſprechend, eine Störung des körper⸗ 
lichen Wohlbefindens verurſacht worden, die Anwendung der Beſtim⸗ 
mungen ded Strafgeſetzbuches nicht in Frage fommen Tann, daß viel⸗ 
mehr lediglicy eine disziplinare Ahndung einzutreten hat, allein Ver: 
fehlungen dieſer Art würden in den vorliegenden Fällen, in welchen 
der Angeklagte eine ibm ausdrücklich verbotene Art Der 
Zühtigung angeordnet hat nicht zutreffen, wenn die fraglichen 
Handlungen in wiſſentlicher Ueberfchreitung der Süchtigungäberugniß 
vorgenommen worden wären und die Thatbeltanddmerkmale einer 
koͤrperlichen Mißhandlung im Sinne des $. 340 des Strafgeiep: 
buches ald vorliegend angenommen werden follten. Der Angeklagte 
könnte ſich gegenüber dem Strafgefepe nicht auf jein Züchtigungs⸗ 
recht berufen, denn das leptere fteht ihm nur innerhalb der durd 
die Minifterial-Berfügung vom 22. Mai 1880 feftgelegten Grenzen 
us ein über diefe Grenzen hinausgehendes Züchtigungsreht „an 
dig eriftirt nicht. Für den Thatbeitand ded unter jenen Boraußs 

. feßungen vorliegenden Delikte im Sinne des $. 340 des Straf: 
geſetzbuches wäre audy der Beweggrund, welder den Angeflagten 
leitete, indbejondere der Wille, den Zweden der Schule zu dienen, 
nicht von Bedeutung. Zwar lauten die Schlußmworte jener Mini: 
fterialsBerfügung dahin: „Als innerhalb des betreffenden Rechtes im 
Wege der Dienflaufficht erlaffene dienftliche Anmeifungen find dieſe 
Borihriften dazu beftimmt, den Mapftab für die dienſtliche Ber: 
antwortung der genannten Lehrer gegenüber von der vorgejepten 
Dienitbehörde zu bilden. Ein Einjchreiten der lepteren würde dem« 
gemäß, abgefehen von etwaiger ftrafrechtlicher Verantwortung, nicht 
nur in den Allen, in melden bei Anwendung einer Schulftrafe die 
für diefelbe vorgefchriebene Marimalgrenze überjchritten wird, fondern 
auch dann ftattfinden, wenn fonftigen in der gegenwärtigen Ber: 
fügung enthaltenen Geboten und Verboten zumidergehandelt wird.“ 

Allein ed bedarf Feiner weiteren Ausführung, dab durch diele 
Beltimmung, abgefehen davon, dab aus derjelben nicht entnomnten 
werden kann, inwieweit die ftrafrechtliche Verantwortung ausgefchloffen 
werden wollte, bezüglich derjenigen unberechtigten Handlungen, welche 
den Thatbeftand eines nad dem Strafgeſetzbuche ftrafbaren Deliktes 
enthalten, die Anwendung des Strafgefeßes nicht befeitigt werden 
fonnte, (vergleiche Entiheidungen des Reichögerichtes in Strafjachen, 
Band II Seite 10 ff.). 

Dem Audgeführten zufolge mußte das Urtheil, foweit e8 anges 
fochten worden, ald auf Gejepeöverlegung berubend, fammt der man- 
gelhaften thatfächlichen Zeftftellung aufgehoben und die Sadye zur 
anderweiten Berhandlung und Entſcheidung in die erfte Inſtanz 
zurüdverwielen werden. 

D. 1864. 
vr. 1. Pl. 

‘ 
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66) Berwendung und rechnungsmäßige Behandlung 
der Antritts- und Berbeljerungdgelder der Mitglieder 

der Slementarlehbrer-Witwen- und Waifentalten. 

Berlin, den 31. März 1882, 
Auf den Beriht vom 23. Februar d. J., betreffend den lat 

der allgemeinen Lehrer: Witwen: und Waifenkaffe im dortigen Bes 
zirfe für dad Fahr 1882, made ich die Königliche Regierung darauf 
aufmerkſam, daß die biöherige Beftimmung des $. 9 des Geſeßes vom 
22. Dezember 1869, nady weldyer die Antrittd- und Verbeſſerungs⸗ 
gelder der KaffensMitglieder zum Kapitale geichlagen werden follen, 
dur Artikel 2 des Gefeped vom 24. Februar 1881 — Gel. 
Samml. Seite 41°) — aufgehoben if. Dementipredyend ift es 
als unzulälfig zu erachten, wenn im vorliegenden Stat die erwähnten 
Gelder unter dem die Bezeihnung „Zur Anlegung als Kapital“ 
enden Titel IE der Ausgabe ald befondere Pofitionen eingeftellt 
ind. 

Die Einnahmen diefer Art unterfcheiden fih in Hinfiht auf 
die Kapitalifirung in nichts von den Einnahmen an Stellen und 
Gemeindebeiträgen und gehören deshalb in Zukunft mit zu Nr. 4 
im gedachten Titel, mo der Weberihuß der Einnahmen über die 
Ausgaben ald zur Anlegung als Kapital beitimmt aufgeführt ift. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

Au 
die Königl. Regierung zu N. 

G. III. 73. 

67) Schulbankſyſtem von Hubert Vandeneſch. 

Berlin, den 9. September 1881. 
Das Königlihe Provinzial» Schullolleggum made ih auf die 

Broihüre „die Schulbankfrage vom hygieniſchen, pädagogischen und 
techniſchen Standpunkte aus — beleuchtet von Dr. Meyer. 
Dritte Auflage. Dortmund Druck und Verlag von W. Crü— 
well 1881”, in welcher auf eine neue Schulbank mit drehbaren 
Einzelfigen, Syftem von Hub. Vandeneſch in Eupen, binges 
wieſen wird, hierdurch aufmerffam und empfeble Demjelben gelegent- 
lihen Berfuh mit dem genannten Bankſyſtem, welches in der That 
die ſchwierige Trage mit den einfahften Mitteln zu löſen ſcheint. 
Wegen der eventuellen Ausführung folder Verſuche wird dad Ko- 
nigliche Provinzial» Schulfollegium Sich mit den, die Bauten lei⸗ 

*) Gentrbl. pro 1881 Geite 395. 
31* 
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tenden Behörden (Megierungen 20.) in Verbindung zu jegen haben. 
Meber den Erfolg desſelben ſehe ich f. 3. entipredhendem Berichte 
entgegen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
fänmtlide Königl. PBrovinzial-Schulkollegien. 

G. IH. 7571. U. Ill,a. U. HM. 

(Aus Nr. 119 des Deutfchen Reiche: und Königl. Preußifhen Staatsanzeigere 
vom 23. Mai 1682.) 

Am 18. Mai ftarb zu Berlin der Geheime Dber-Regierunge- 
Nath und vortragende Rath im Minifterium der geiſtlichen ꝛc. An 
gelegenhbeiten Dr. jur. Heinrich Göppert. In ihm verliert die 
preußiiche Verwaltung einen ihrer ausgezeichnetften, durch Begabung, 
Bildung und Reinheit der Gefinnung gleich hervorragenden Beamten. 

Geboren zu Bredlau 1838 als der Sohn des allgemein ver- 
ehrten Profefford der Botanik, Geheimen Rathes Dr. Göppert, er: 
hielt er feine Schulbildung auf dem damals von Schönborn geleiteten 
Magdalenum. 1854 begann er auf der Univerfität der Baterftadt 
feine juriftiihden Studien, die er in Heidelberg und Berlin fortjepte 
und mit der Promotion im Januar 1858 in Bredlau abſchloß. Un: 
mittelbar darauf trat er in den Staatödienit und wurde im Februar 
1863 zum Gerichtöafjeffor ernannt. Wenige Monate jpäter bei der 
juriftiihen Fakuliät zu Breslau habilitirt und 1865 zum außer- 
ordentlichen Profeſſor ernannt, ſchied er 1867 aus dem Zuftizdienfte 
aus. 1868 erfotgte feine Ernennung zum ordentlichen Profelfor der 
Rechte an derfelben Univerfität. Meben einer erfolgreichen Lehr⸗ 
thätigfeit, welche ſich über alle Gebiete des römischen Rechtes, außer: 
dem über allgemeines Landrecht und Erbrecht erftredte und neben 
regem Antheile an den öffentlichen Angelegenbeiten, denen er fi) auch 
praftiih ald Stadtverordneter widmete, fand er noch Zeit und Kraft 
J mannigfacher litterariſcher Produktion. Bon feinen größeren 

rbeiten ſeien hier genannt: Beiträge zur Lehre vom Miteigenthume 
nach dem preußiſchen allgemeinen Landrechte. Halle 1864; über die 
organiſchen Erzeugniſſe, eine Unterſuchung aus dem römiſchen Sachen⸗ 
rechte. Halle 1869; über einheitliche, zuſammengeſetzte und Geſammt⸗ 
ſachen nach römiſchem Rechte. Halle 1871. Sm Sommer 1873 
wurde er von dem Staatd-Minifter Dr. Kalt, mit Rüdfiht auf 
da8 damals bevorftehende Ausſcheiden des Geheimen Dber-Reglerum 8: 
Rathes Dr. Diehaufen aus dem Staatödienfte, zur Bearbeitung der 
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Angelegenheiten der Univerfitäten und der dazu gehörigen Anftalten 
als Hülfsurbeiter einberufen. Unter dem 16. Februar 1874 erfolgte 
aledann jeine Ernennung zum Geheimen Regierungd:Rath und vor- 
tragenden Rath, unter dem 5. April 1879 die Ernennung zum Ge- 
beimen Dber-Regierungd:Rath ; im Sabre 1877 ward er durch die 
vierte, 1881 durch die dritte Klaſſe ded Rothen Adler-Orbend aus- 
gezeichnet. 

Göppert bradhte zu dem ihm anvertrauten Amte eine unver- 
gleidlihe Begabnng, eine ungewöhnlih umfaflende Bildung und 
eine Tüchtigkeit des Charafters mit, welche ihm eine in jeder Be- 
ziehung hervorragende Wirkſamkeit ficherte. 

Durh dad Vaterhaus waren ihm die naturmwiflenichaftlichen 
Interefjeu mahegelegt. Unzweifelhaft diefer frühen Anregung ver- 
dankte er ed, wenn er in der Folge fort und fort in diefen und den 
medizinischen Bifjenichaften ſich mit aroßer Leichtigkeit zu unter- 
rihten und einen Schatz von Kenntniffen zu ſammeln vermochte, 
der es ihm ermöglichte, jede einichlagende wiſſenſchaftliche Leiftung 
mit Berftändnid zu verfolgen und die praktiſchen Intereſſen auf 
diefen Gebieten richtig zu würdigen. In der Jurisprudenz nahm 
er zwar an den praftiihen Aragen lebhaften Antheil, feine beiondere 
Reizung aber gehörte der hiſtoriſchen und philoſophiſchen Seite 
teiner Bilfenichaft, welche ihn zu weitergreifenden, namentlidy ge- 
ihichtlihen Studien führte. Umfaflende Vorarbeiten für eine Ge⸗ 
ichichte der Entftehung des Kolonatd haben ihn in den legten Fahren 
jeiner akademiſchen Thätigkeit beſchäftigt. Unter feinen veröffent- 
lichten Schriften ift vor Allem die chen an letzter Etelle genannte 
bezeidhnend für Art und Umfang ſeines Arbeitens, indem fie den cft 
in allgemeinen Wendungen behaupteten und beftrittenen Einfluß der 
fteifden Philoſephie auf die Haifiihe römiſche Suriöprutenz wohl 
zum erfien Male in klaren Umrifſen feftftellte und die römiſchen 
Definitionen mit fiyerer Hand bis zu ihren Quellen verfolgte. Die 
Schrift aeigt ebenjo wie eine Kleine Abhandlung über ferruminare 
und adplumbare die einzige Gabe, fi) auf jedem, and) einem fchein- 
bar fernliegenten &ebiete, raſch und fidher zu orientiren, die ihn in 
feinem praftiihen Wirken auszeichnete. Rod während feiner Bers 
waltungsthätigkeit wußte er die Zitteratur, nicht bloß des Inlandes, 
anf faft allen wiſſenſchaftlichen Gebieten zu verfolgen und nicht leicht 
entzing Seiner Aufmerfiamfeit eine Perfönlichfeit, welche Anſpruch 
auf Beachtung machen durfte. 

In das Minifterium trat er in einer Epoche ein, weldye für 
das von ihm zu bearbeitende Gebiet von der höchften Bedeutung 
wor. Nachdem durdy Jahrzehnte die ohnehin. nicht reihen Mittel 
des Staated für feine Eicherung hatten zujammengehalten werden 
müffen, war feit dem franzöfiihen Kriege eine freiere Bewegung 
möglid. Mit der unaufhaltbaren Fortentwidelung der Wiſſenſchaft 
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waren nach und nady zahlreiche neue Aufgaben für die Univerfitäten 
und andere wiflenichaftlihe Staatdinftitute erwachſen. Diefen Be: 
dürfniffen Erfüllung zu Ichaffen, hatte man eben Hand angelegt, ald 
Göppert in dad Minifterium eintrat. Bon jeinem Amtövorgänger, 
mit dem ihn bid zu feinem Ende cin Verhältnis jchöner Pietät ver: 
fnüpfte, in die Geſchäfte eingeführt, gab er ſich ihnen ſogleich mit 
dem ganzen Eifer feiner energiichen Natur bin. In einem Zeitraume 
von fait neun Jahren, während deflen er die Univerfitätsangelegen- 
beiten bearbeitete, hat er, auf alle Weiſe gefördert durch feine Bor- 
gefegten und Kollegen, unabläffig dahin gewirft, die notbgedrungene 
Verſäumnis früherer Sahre möglichft nachzuholen, den Univerfitäten 
die Hülfömittel und Inſtitute zu fchaffen, deren Die neuere Willen: 
haft nicht zu entrathben vermag, den Unterricht felbft zu vervoll- 
ftändigen und dem Staate eine große Zahl der erften wiſſenſchaft⸗ 
lihen Kräfte jei ed zuzuführen, jei e8 zu erbalten. Es fanu bier 
nicht verzeichnet werden, was im Einzelnen feiner Initiative zu ver 
danken if. Es mag genügen zu jagen, daß, wenn eg gelungen ift, 
ſolche umfaſſende Maßregeln in großartigem und planvollem Sinne, 
zugleidh aber mit nithterner Wahrung ftrenger Berwaltungsordnung 
und zwedmäßiger Sparſamkeit einzuleiten und bis jept fortzufübhren, 
dad der zum nicht geringiten Theile aufopfernden Pflidhttreue, der 
umfaflenden Einfiht, der in jedem, auch dem ſchwierigſten Gefchäfte 
bewährten Sidyerheit und Umſicht Göppertd zu verdanten ift. 

Im Innerften abgewandt von allem hohlen Scheine und aller 
Unlauterfeit, unentwegt auf die idealen Ziele jeined Berufes gerichtet, 
ftreng und von unerjhrodener Wahrhaftigkeit gegen fi und gegen 
Andere, frei von Menichenfurdt, wo e8 die hohen ihm anvertrauten 
Intereffen galt, und voll von reinem Wohlwollen gegen die, welche 
er feiner Fürſorge übermielen fab, bat er fein Leben und feine ganze 
Kraft an feinen Beruf gefept und fih im treuen Dienfte feines 
Königlihen Herren geredhten Anſpruch auf das dankbare Andenken 
wie der Anjtalten, für die vornehmlich er zu wirken berufen war, 
ſo des Vaterlandes erworben. 

Im kräftigiten Manneßalter ift er den Seinen entriffen. Wäb- 
rend er zäh allen Anftrengungen gewachſen fchien, vermochte der 
von jahrelanger übermäßiger Arbeit angegriffene Körper einer Lungen⸗ 
entzündung, die ihn am 11. Mai befiel, nicht zu widerftehen. Mit 
den hochbetagten, ihn überlebenden Eltern, mit der Witwe und den 
Kindern trauern an feinem Grabe feine Freunde und die weiten 
Kreiſe derjenigen, für die ihm im Leben ſegensreich zu wirken ver: 
gönnt geweien ift. 
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Berlonal- Beränderungen, Titel: und Ordens: Berleihungen. 

A. Bebörden und Beamte. 

Bei dem Minifterium der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten ift der 
Geheime Regierungd- und bautechnifdye vortragende Rath Spieler 
zum Geheimen Dber-Regierungd-Rath, der Regierungs- und 
Baurath von Dehn-Rotfelſer zum Geheimen Regierungd- 
und vortragenden Rath ſowie zum Koniervator der Kunftdent: 
mäler, und der Regierungsrath Polenz aud Koblenz zum ®e- 
heimen Regierungd- und vortragenden Rath ernannt, 

dem Regierungs- und Schulrath Stövelen zu Aaden ift der 
Charakter ald Geheimer Regierungsrath verliehen, 

den kommiſſariſchen Mitgliedern des evangeliihen SKonfijtoriumd zu 
Dsnabrüd, Paſtor Mauerdberg zu Georgd-Marienhütte 
und Superintendenten Grashoff zu Meppen der Charalter als 
Konfiftorialrath verliehen, 

der Regierungd- und Schulrath Dr. Bezzenberger zu Mer: 
ſeburg an die Regierung zu Koblenz verfegt, 

der Regierungs- und Schulrath Dr. Eauer zu Poppelödorf (Cöln) 
an die Regierung zu Merfeburg verlegt, 

ber Hülfsarbeiter in der Schulverwaltung an der Regierung zu 
Düffeldorf, Profeffor Dr. Rovenhagen zum Regierungs- und 
ale ernannt und der Regierung zu Düffeldorf über- 
wiejen, 

der Hülfsarbeiter in der Schulverwaltung an der Regierung zu 
Böln, Kreid-Sculinipeftor Dr. theol. Schönen zum Regierungs⸗ 
und Schulrath ernannt und der Regierung zu Cöln überwiejen, 

dem Oberpräfidenten der Provinz Dftpreußen Dr. jur. von Schlieck— 
mann ift dad Amt des Kuratord der Univerfität zu Königs- 
berg übertragen, 

der Berwaltungsbeamte der techniſchen Hochſchule zu Berlin, Re: 
gierungs-Affeffor Kuhnow zum Regierungdrath ernannt, 

dem Kreis-Schulinſpektor, uperintendenten und Oberpfarrer 
Petzholtz zu Potödam der Rothe AdlersDrden vierter 
Klaffe und 

dem biöherigen Kreid- Schulinfpeltor, Superintendenten a. D. 
Nitſchke zu Bunzlau dad Kreuz der Ritter ded Königl. Haus⸗ 
ordend von Hohenzollern verliehen worden. 

B. Univerfitäten, tehnifhe Hochſchulen ıc. 

An der Univerfität zu Königsberg i. Oftpreuben iſt dem orbentl. 
Profeſſor Dr. Friedländer der Charakter ald Geheimer Re- 
gierungäratb und dem ordentl. Profeſſ. Dr. Hildebrandt ber 
Charakter ald Geheimer Medizinalcath verliehen, der anßerordentl. 
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Profeſſ. Dr. Duäbider dafelbft zum ordentl. Profeff. und ber 
Privatdozent Dr. Wichert daſelbſt zum außerordentl, Profeſſ. 
in der philoſoph. Fakultät ernannt, 

dem ordentl. Profefj. an der Univerfität und Mitgliede der Akademie 
der Wiſſenſchaften zu Berlin, Geheimen Regierungsrath Dr. 
von Ranke ift der Charakter ald Wirkliher Geheimer Rath mit 
dem Prädikate Excellenz, 

dem ordentl. Profeſſ. am der Univerfit. daſelbſt, Geheimen Medi⸗ 
zinalratb Dr. Leyden der Rothe Adler-Drden dritter Klaſſe 
mit der Schleife, und dem ordentl. Profefj. Dr. Vahlen in der 
philoſoph. Fakult. diefer Univerfit. der Charakter als Geheimer 
Regierungsrath verliehen, 

die Privatdozenten Dr. Bernhardt und Profeſſ. Dr. E. Bau- 
mann zu Berlin find zu außerordentl. Profefforen in der mes 
diziniſch. Fakult. der Univerfit. dajelbft ernannt, — der ordenti. 
Profeſſ. an der Univerfit. zu Straßburg t. Elf. Dr. Shmoller 
ift zum ordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. der Univerfit. 
zu Berlin ernannt, dem außerordentl. Profeff., Geheimen Re- 
gierungsratb a. D. Dr. Meigen in derfelben Fakult. dieſer 
Univerfit. der Rothe AdlersOrden dritter Klaffe mit der Schleife 
verliehen, und find zu außerordentl. Profefloren in derjelben Fa— 
fult. diefer Univerfit. die Privatdozenten Dr. Hettner zu Göt- 
tingen und Dr. Tiemann zu Berlin ernannt, 

der Profefl. an der Kommunal-Ober-Realjhule zu Wien Dr. 
Konrath ift zum außerordentl. Profefl. in der philoſoph. Fa— 
fult. der Univerfit zu Greiféwald ernannt, 

der Dberlehrer und‘ fathol. Religiondlehrer an der Realſchule zu 
Neiße Dr. theol. König ift zum ordentl. Profefl. in der fa» 
tholiſch-theologiſchen Fakult. der Univerfit. zu Breslau, — der 
außerordentl. Profefj. an der Univerfit. zu Halle Dr. H. Fritſch 
zum ordentl. Profeff. in der mediziniſch. Fakult. der Univerfit. 
zu Breslau und zugleih zum Medizinalratb und Mitgliede 
des Medizinal-Kollegiums der Provinz Schleſien, ed find der 
Privatdoz. Dr. Neiſſer aus Leipzig und der frühere Profefl. 
in Zofio, Dr. Gierke zu außerordentl. Profefforen in der me⸗ 
diziniſch. Fakult. diefer Univerfit., — «8 ift der außerordenil. 
Profefj. Dr. Caro zu Bredlau zum ordentl. Profeſſ. und der 
Privatdoz. Dr. Weber aus Kiel zum außerordenti. Profeff. in 
der philoſoph. Fakult. der Univerfit. zu Bredlau ernannt, — 
dem Mufikdireltor und? Dom-Kapellmeilter Dr. Brofig am 
afademifchen SInftitute für Kirchenmuſik zu Breslau ift das 
Prädikat „Profefjor” beigelegt, 

der ordentl. Profefl. an der Uniwerfit. zu Roftod, Dr. Grenacher, 
der ordentl. Profeſſ. an der Univerfit. zu Erlangen Dr. Bol: 
bard und der außerordentl. Profefj. Dr. Heydemann zu Halle 
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find zu ordentlihen Profeſſoren in der philofoph. Fakult. der 
Univerfit. zu Halle ernannt, und ift dem außerordentl. Profell. 
Dr. Märder in derjelben Fafult. diefer Univerfit. der Königl. 
Kronen-DOrden vierter Klaffe verlieben, 

dem ordentl. Profefl. Ober-Medizinalrath Dr. Henle an der 
Univerfit. zu Göttingen ift der Stern zum Königl. Kro⸗ 
nen= Drden zweiter Klaffe verliehen, — der Scminar - Direktor 
Knofe zu Wunftorf zum ordentl. Profeſſ. in der theolog. Fa⸗ 
fult. derjelben Univerfität, — und find der Profefl. am Deccan 
GSollege zu Poona Dr. Kielhorn zum ordentl. Profeſſ., der 
Privatdoz. Dr. Schmarſow zu Göttingen und der Lektor der 
engliihen Sprache bei der Univerfit. zu Berlin Napier zu 
außerordentlihen Profefforen in der philoſoph. Fakult. der Uni- 
verfit. zu Göttingen ernannt, 

dem ordentl. Profefl. Geheimen Suftizratb Dr. Fuchs an der 
Univerfit. zu Marburg ift der Hothe Adler-Orden zweiter 
Kaffe mit Eichenlaub, und dem ordentl. Profefl. Geheimen 
Medizinalratb Dr. von Heufinger an derjelben Univerfit. der 
Stern zum Königl. Kronen-Drden zweiter Klaffe verliehen, — 
der Pfarrer Achelis zu Barmen zum ordentl. Profell. in der 
tbeolog. Fakultaͤt, der ordentl. Profeſſ. an der Univerfit. zu 
Gießen Dr. von Lis zt zum ordentl. Profeſſ. in der juriſtiſch. 
Fakultät, und der Privatdoz. Dr. Birt zu Marburg zum außer: 
ordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. der Univerfit. u Mar⸗ 
burg ernannt, — dem Bibliothefar der Univerfitätd-Bibliothef 
dafelbft, ordentlichen Profeffor Dr. Cäſar der Charakter als 
Dber-Bibliothefar verliehen, an der Univerfit. zu Bonn ift dem 
ordenil. Profeſſ. Dr. Mangold in der evangelijch-theolog. Fa⸗ 
fult. der Charakter ald Konfiftorialrath verliehen, — der Dr. 
H. Kellner zu Hildesheim zum ordentl. Profeſſ. in der ka⸗ 
tholifch-theolog. Fakult. ernannt, — dem ordentl. Honorar-Pro- 
feflor in der mediziniſch. Fakult. und Direktor der Provinzial- 
Irrenänftalt zu Bonn, Geheimen Medizinalratd Dr. Naffe der 
Rothe Adler-Drden dritter Klaffe mit der Schleife verliehen, der 
ordentl. Profefl. Dr. Friedr. Trendelenburg zum ordentl. 
Profeſſ. in der mediziniih. Fakult. und der Privatdoz. Dr. 
Bogler zu Bonn zum außerordentl. Profeff. in der philojoph. 
Fakult. ernannt worden. 

Dem Univerfitäts-Kaffen-Rendanten und Quäſtor Rechnungsrath 
Hennig zu Königsberg i. Oſtprß. tft der Rothe Adler⸗ 
Orden vierter Klaffe verliehen worden. 

Dem Rendanten der Hauptlaffe der tehnifhen Hochſchule zu 
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Berlin, Rechnungsrath Fröauf ift der Charakter ald Geheimer 
Rechnungsrath verliehen, 

dem Bibliotbel-Sefretär Peppermüller an der techniſchen Hoch: 
ſchule zu Nahen der Zitel „Bibliothefar” beigelegt worden. 

Dem Profeffor und ftändigen Sekretär der Akademie der Wiſſen— 
ichaften Dr. Auwers zu Berlin ift der Königl. Kronen-Orden 
dritter Klaffe verliehen worden. 

An dem aftropbofikaliichen Objervatorium bei Potsdam ift der 
Dbfervator Profeffor Dr. Vogel zum Direktor ernannt, — dem 
Dbfervator Profeffor Dr. Spörer die Amtöbezeihnung als 
Erfter Dbfervator beigelegt und demjelben die Stellvertretung Des 
Direktors in VBerbinderungsfällen übertragen, — und der AXifi- 
itent Dr. Lohſe zum Obfervator ernannt worden. 

Die Baumeifter Strad und Gremer find zu ordentlidhen Lehrern 
an der Königl. Kunft» und Gewerkichule und dem mit derſelben 
verbundenen Seminar für Zeichenlehrer ernannt worden. 

Der Hiftorienmaler Sch obelt aus Magdeburg, bisher in Rom, 
ift als ordentl. Xehrer bei der Kunft- und Kunftgewerbe- Schule 
zu Breslau angeftellt worden. 

Der Stadtbaurath a. D. Schulp und der Arditelt Degel find 
zu Lehrern an der Königl. Baugewerfihule zu Nienburg er: 
nannt worden. 

C. Gymnaſial-, Reals ıc. Lehranftalten. 

Dem Gymnafial-Direltor Dr. Edardt zu Lijfa ift der Rothe 
Adler-Drden vierter Klafie verliehen worden. 

Der Gymnafial-Direltor Dr. Zöppen zu Marienwerder ift in 
gleicher Eigenſchaft an das Gymnafium zu Eibing, und 

der Gymnafial-Direftor Heb zu Rendsburg in gleiher Eigenſchaft 
an dad Gymnafium zu Altona verjegt, 

der Direktor des ftäbtifhen Gymnaſiums zu Lauban, Hoppe ift 
zum Königl. Gymnaflal-Direktor ernannt und demfelben die Di: 
reftorftelle am Gymnafium zu Brieg übertragen, 

zu Gymnaſial⸗Direktoren find ernannt 
der Gymnaſiallehrer Laudien zu Zilfit, 
der Rektor des Progymnaſiums zu Schwetz, Dr. Brods, 
der Gymnaſial⸗Oberlehrer Spreer zu Neuftettin, 
der Oberlehrer und Dirigent ded König Wilhelms⸗Gymnaſiums 

u Stettin, Profeff. Dr. Muff, und 
der Gymnaſial⸗Oberlehrer Profefl. Dr. Wallih8 zu Flensburg, 

und find denfelben übertragen worden die Direktorftellen 
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dem Laudien am Gymnafium zu Hobenitein, 
dem Dr. Brodd am Symnafium zu Marienmwerder, 
dem Spreer am Pädagogiun zu Putbus, 
dem Dr. Muff am König Wilhelmd-Gymnafium zu Stettin, 

und 
dem Dr. Wallichs an dem Gymnafium und der Realſchule zu 

Rendsburg; 
es iſt beſtätigt worden die Wahl 

des Gymnaſial⸗Oberlehrers Dittmar zu Neuwied zum Direktor 
des Gymnaſiums zu Kottbus, 

des Oberlehrers am Marienſtifts-Gymnaſ. zu Stettin, Profeſſors 
Lic. theol. und Dr. phil. Kolbe zum Direktor des Gymnaſ. 
zu Treptow af, 

ded Gymnafial-Direltord Dr. Bouterwek zu Treptow ayf. 
zum Direktor des Gymnaf. zu Bunzlau, und 

des Gymnaſial⸗Direktors Dr. Bardt zu Neuwied zum Direktor 
des Gymnaſ. zu Elberfeld. 

Das Prädikat „Profeffor” ift beigelegt worden den Dberlehrern 
Dr. Schwarz am Gymnaf. zu Hobenftein i. Oſtprß., 
Salkowski am Gymnaſ. zu Memel, 
Dr. Heinrih8 und Dr. Boldmann am Gymnaſ. zu Elbing, 
Krauſe am Gymnaſ. zu Marienwerder, 
Dr. Shumann am Askaniſchen Gymnaf. zu Berlin, 
Dr. Püſchel am Friedrihd-Gymnaf. zu Berlin, 
Dr. gange und Dr. Röhricht am Humboldts-Gymnaſ. zu 

erlin, 
Scholkmann am Luilenftadtiih. Gymnaf. zu Berlin, 
Dr. ®iggert und Dr. Duidde am Gymnaſ. zu Stargard 

i. Pom., 
Nieländer am Gymnaſ. Schneidemühl, 
Köftler am Gymnaſ. zu Naumburg a/S,, 
Konrektor Ringelmann am Raths-Gymnaſ. zu Osnabrück, 
Dr. Humbert an dem Gymnaſ. und der Realjhule zu Bie- 

lefeld, 
Nadebold und Wer am Gymnaſ. zu Dortmund, 
Dr. theol. et phil. Hillon am Gymnaf. zu Koesfeld, 
Schorre und Dr. Lindenkohl am Gymnaf. zu Kaffel. 

Zu etatömähigen Dberlehrern find befördert worden die ordentlichen 
Lehrer, Zitular-DOberlehrer 
Rumler am Gymnaſ. zu Gumbinnen, 
Zieffenbad am Wilhelms⸗Gymnaſ. zu Königsbergi. Oftprb., 
Dr. Anger am Gymnaſ. zu Elbing, und 
Beyer am Gymnaſ. zu Neuftettin. 
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Zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Dr. Mollmann am Kneiphöfſchen Gymnaſ. zu Königsberg 

i. Oſtprß., 
Plew am Gymnaſ. zu Tilſit, 
Markull am Königl. Gymnaſ. zu Danzig, 
Alb. Sul. Ad. Gottſchick am Franzoͤſiſch. Gymnaſ. zu Berlin, 
Dr. Geyer am Friedrihd-Werderih. Gymnaſ. zu Berlin, 
Dr. Sedt am Friedrih-Wilbelmd-Gymnaf. zu Berlin, 
Dr. Voß am Humboldtd-Symnaf. zu Berlin, 
Dr. Lamprecht am Gymnaſ. zum grauen Klofter zu Berlin, 
Nehring am Königftädtiih. Gymnaf. zu Berlin, 
Dr. Brofien am Sopbien-Gymnaf. zu Berlin, 
Dr. Gottſchick am Gymnaſ. zu Charlottenburg, 
Trantow ⸗ = zu Kotthus, 
Dr. Buth ⸗ ⸗ zu Anklam, 
Dr. Fahland > ⸗ zu Greiffenberg, 
Dr. Textor am König Wilhelms⸗Gymnaſ. zu Stettin, 
Dr. Löwe am Marienftifts-Gymnaf. zu Stettin, 
Zeterling am Friedrich-Wilhelms-Gymnaſ. zu Pofen, 
Dr. Böllerling am EClifabeth-Gymnaf. zu Breslau, 
Bieluf am Gymnaſ. zu Hirſchberg, 
Heiniſch am Gymnaſ. zu Leobſchütz, 
Dr. Scheibe am Gymnaſ. zu Halberſtadt, 
Dr. Höfer am Gymnaſ. zu Seehauſen i. d. Altm., 
Dr. Grube - : zu Scledwig, 
Räder ⸗ = zu Wandsbeck, 
Forcke . ee zu Hameln, 
Dr. Rüter - 5 zu Gütersloh, 
Dr. Meinhold am Gymnaſ. zu Münfter, 
Dr. Tendhoff > ⸗ zu Paderborn, 
Dr. Klippert— «e zu Hersfeld, 
Dr. Autb Il ⸗ -zu Kaſſel, 
Dr. Baier ⸗ ⸗zu Elberfeld, und 
Dr. Er ich und Dr. Bieſe am Gymnaf. zu Krefeld. 

Der katholiſche Religiondlehrer König am —* zu Krefeld 
iſt zum Oberlehrer befördert worden. 

Als Zeglehrer ſind berufen bezw. verſetzt worden an das Gym⸗ 
naſium 
zu Gumbinnen der Zitular»Oberlehrer Dr. Sieroka vom 

Gymnaf. zu Lyck, 
zu Hobenftein der Rektor Dr. Schwartz von ber höheren 

Bürgerſch. zu Gumbinnen, 
zu Prß. Stargard der ordentl. Gymnaf. Lehrer Bragpogel 

aus Dtiſch. Krone, 
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zu Stradburg i. Weſtprß. der ordentl. Gymnaf. Lehrer Dr. 
Heidenhain aus Marienwerder, 

zu Berlin, Humboldiö-&ymnaf., der Oberlehrer Dr. Meuſel 
vom Friedrichs-Gymnaſ. dafelbit, 

zu Kottbus der ordentl. Gymnaſ. Lehrer Dr. Stephan auß 
Naumburg a/S., 

zu Snowraclaw der ordentl. Lehrer Dr. Cybihomäfi vom 
Marien-Gymnaf. zu Pojen, 

zu Oſtr owo der ordentl, Gymnaf. Lehrer Giefen aus Won- 
growitz, 

zu Poſen, Marien-Gymnaſium, der ordentl. Gymnaf. Lehrer 
Nowad aus Braundberg, 

zu Brieg der ordentl. Gymnaf. Lehrer Schaube aud Hirſch⸗ 
berg, 

zu Sagan der Gymnaſ. Oberl. Arend aud Kattowitz, 
zu Wittenberg der ordentl. Gymnaſ. Lehrer Haupt aus Ohlau, 
zu Flensburg der ordentl. Gymnaſ. Lehrer Dr. Wiegand aus 

Nendöburg, 
zu Heröfeld der Oberlehrer Stöltzing von der aufgehobenen 

höheren Bürgerfhule dafelbft, 
zu Rinteln der Gymnaf. Oberlehrer Schmidt aud Kaffel, 
zu Aachen der ordentl. Lehrer Dr. Menge vom Gymnaf. an 

Marzellen zu Göln, 
zu Krefeld der Realihullehrer Quoſſek, 
zu Mörd der Realichullehrer Dr. Winmenauer aus Mülhein . 

a. d. Ruhr, und | 
zu m der Gymnaſ. Oberlehrer Dr. Matthias aus 

Bodum. 
Das Prädikat „Oberlehrer” ift beigelegt worden den ordentlidyen 

Lehrern 
Dr. Sierofa am Gymnaj. zu Lyck, 
Sudomw am Etifabetb-Gymnal. zu Bredlau, 
Gäßner am Gymnafium zu Wilbelmshafen, 
Kühl an dem Gymnaf. und der Realichule zu Minden, 
Dr. Wakhenfeld am Gymnaf. zu Hersfeld, und 
Petit am Gymnaſ. an der Apoftelfirde zu Cöhn. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an dem Gymnafium 
zu Hd der ordentl. Gymnaf. Lehrer Chlebowski 

aus Nöffel 
zu Sumbinnen der orbentl. Gymnaſ. Kehrer Dr. Preibiſch 

us Sun, fowie die Schula. Kandidaten Dr. Baud und 
adner, 

zu Königsberg i. Oſtprß., Kneiphöfſch. Gymnaſ., der Schula. 
Kandid. Kanzow, 



474 

zu N der ordentl. Gymnaſ. Lehrer Moldänke aus Hohen 
ein, 

zu #Röffel der ordentl. Gymnaf. Lehrer Dr. Hane aus 
Braundberg, 

zu Zilfit der ordentl. Gymnaf. Yehrer Naft aus Gumbinnen, 
der biöherige Hülfslehrer, Dberlehrer a. D. Preuß, der 
Schula. Kandid. Kurjchat und der ordentl. Gymnaf. Kehrer 
Zucad aus Hohenftein, 

zu Danzig, ftädtiih. Gymnaf., der fommifl. Kehrer Dr. Mag- 
deburg und der Gymnaſ. Lehrer Meinhold aus Ziifit, 

zu Elbing der kommiſſ. Gymnaf. Lehrer Dr. Schmidt aus 
Prß. Stargardt, 

zu Graudenz der Lehrer Dr. Brofig von der Landwirth— 
ſchaftsſchule zu Marienburg, 

zu Konip der Hülfslehrer Wieſe, der ordentl. Lehrer Bis- 
kupski von der höh. Bürgerſch. zu Dirichau, 

zu Marienwerder der Gymnaf. Lehrer Dr. Denide aus 
Dldenburg, 

zu Neuftadt i. Weſtprß. der ordentl. Kehrer Reimann ven 
der höh. Bürgerſch. zu Dirſchau, 

zu Prß. Stargardt der Gymnaſ. Lehrer Wieſe aus Konitz, 
zu Berlin, Friedrichs-Werderſch. Gymnaſ., der Schula. Kandid. 

Dr. Schneider, 
zu Berlin, Joachimsthalſch. Gymnaſ., der Schula. Kandid. 

Dr. Dreinhöfer, 
zu Berlin, Luiſen-Gymnaſ., die ordentlichen Lehrer Dr. Müller 

von der Königl. Realſchule dafelbft, Dr. Bafedow vom 
Gymnaſ. zu Charlottenburg, Dr. Bahn vom Gymnaf. zu 
Zotedam und Braune vom Joachimsthalſch. Gymnaſ. zu 

erlin, 
zu Berlin, Sophien⸗Gymnaſ. die Schula. Kandidaten Schrodt 

und Udermann, 
zu Berlin, Wilhelmd-Gymnaf., der Schula. Kandid. Dr. Schlee, 
zu Frankfurt a / O. der ordentl. Lehrer Kobley vom Pädagog. 

zu Zullidau, 
zu Kottbus der Schula. Kandid. Dr. Neumann, 
zu Landsberg a/W. der Schula. Kandid. Dr. Charitiuß, 
ju Prenzlau der Schula. Kandid. Monje, 
zu Spandau der Schula. Kandid. Dr. Pretzſch, 
zu Sreifenberg i/Pom. der Hülfslehrer Marfeille dajelbft, 
zu Neuftettin der Schula. Kandid. Seifert, 
zu Stargard i/Pom. der Hülfslehrer Kunow, 
zu Stettin, Marienftiftd-Gymnaj., der ordentl. Lehrer Dr. 

oppe vom Progymnal. zu Sclawe und der Gymnal. 
Hülfslehrer Tiebe aus Prenzlau, 
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zu Stettin, König Wilhelms-Gymnaſ., der ordentl. Lehrer 
Dr. Wehrmann von der lateinifhen Hauptichule zu Halle 
a/S. fowie die Schula. Kandidaten Meinhof und Dr. 
Zürgend, 

zu Stolp der ordentl. Xehrer Dr. Graßmann vom Marien- 
ſtifts-Gymnaſ. zu Stettin, 

zu Mejerig der Scula. Kandid. Dr. Danyb;, 
zu DOftromwo „ " „  Nöring, 
zu Shrimm „ " „ Dr. Damas, 
zu Breslau, Eliſab. Gymnaſ., der Hülfdlehrer Dr. Degner, 
zu Görlitz der Hülfslehrer Buchwald, 
zu Halberjtadt der Hülfdlehrer Dr. Kampe, 
zu Halle a. d. S., lateiniſche Schule, der Gymnaſ. Lehrer Dr. 

Graßmann aus Sangerhauſen und der Hülfslehrer Dr. 
Jordan, 

zu Heiligenſtadt der Schula. Kandid. Dr. Greinemann, 
zu Magdeburg, Pädagog. des Klofterd U. L. Fr. der Hülfs— 

lehrer Dr. Bahr, 
zu Sangerhauſen der ordentl. Lehrer Dr. Paro w von der 

Gewerbeſch. zu Hagen, 
zu dee der Schula. Kandid. und Hülfdlehrer Wold- 

tedt, 
zu Kiel der Schula. Kandid. und Hülfslehrer Dr. Bilje und 

der Schula. Kandid. Peters, 
zu Schles wig der ordentl. Lehrer Dr. Koch von der Realſch. 

zu Altona, 
zu Emden der ordentl. Lehrer Müller vom Gymnaſ. Andrea- 

num zu Hildesheim, 
zu Hameln der Schula. Kandid. Amrhein, 
zu Hildesheim, Gymnaf. Andreanum, ber Gymnaſ. Lehrer 

Dflugmader aud Emden und der Schula. Kandid. 
Ballauf, 

zu Wilbelmshafen der ordentl. Lehrer Gähner vom Gymnaſ. 
Andreanum zu Hildesheim, 

zu Bielefeld der Hülfdlehrer Dr. Küfel, 
zu Dortmund -» Tſchierſch, 
zu Hamm ⸗ ⸗ Dr. Otto Hoffmann, 
zu Paderborn = : Dr. End, 
zu So eſt ⸗ ⸗ Dr. Schäfer vom Gymnaſ. zu 

Bielefeld, 
zu Dillenburg = ⸗ Kauſel, 
zu Kaſſel ⸗ ⸗ Dr. Lange, 
zu Wiesbaden - ⸗ Dr. Thomä, 
zu Düſſeldorf der Lehrer Dr. Luthe von der Realſchule zu 

Ruhrort, 
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zu Duisburg die Schula. Kandidaten Ruppersberg und 
r. aß, 

zu Elberfeld die Schula. Kandidaten Dr. Trentepohl und 
Dr. Lenz, und 

zu Eſſen der Schula. Kandid. Neuber, 

Es find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Eberswalde der Lehrer Herper ald Zeichenlehrer, 
zu Königsberg N./M. der Lehrer Seilheimer aus Bitter: 

feld al8 Clementarlehrer, 
zu od der Lehrer Kremp ald Clementar- und Zeidyen- 

ebrer, 
zu Hildesheim, Gymnaſ. Andreanum, der Kehrer Hendel als 

Slementarlehrer, und 
zu Paderborn der Lehrer Schunk aus Schmallenberg als 

Glementarlebrer. 

Es ift betätigt worden die Wahl 
ded Gymnaſ. Oberlehrerd Dr. Gronau zu Straßburg i. Weſtprß. 

zum Rektor ded Progymnafiums zu Schwep, 
des Gymnaf. Oberlehrerd Oftendorf zu Schledwig zum Rektor 

der in der Umwandlung zu einem Progymnafium nebft höhe: 
rer Bürgerfchule befindlihen Nealihule zu Neumünfter. 

Der Gymnafiallehrer Dr. Dietrich zu Landöberg a. / W. iſt ale 
Dberlehrer an das Progymnaf. zu Lauenburg berufen, 

dem erften Kehrer Ritter am Progymnaf. zu Brühl der Xitel 
„Oberlehrer“ beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeltellt worden am Progymnaſium 
zu Sranfenftein, Reg. Bez. Bredlau, der Hülfslehrer Trooft, 
zu Rietberg der Hülfslehrer Terbille, 
zu Eſchweiler der Schula. Kandid. Wohlhage, und 
zu St. Wendel— ⸗ ⸗ Dr. Raths. 

Dem Oberlehrer Profeſſ. Dr. Heinrichs an der Königftädtifchen 
en zu Berlin ift der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe 
verlieben, 

dad Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Mogk an der Realich. zu Tilfit, 
Dr. Steuer und Dr. Bellermann an der Königftädtifchen 

Realſch. zu Berlin, 
Proreltor Heufer an der Realſch. I. Drdn. zu Kaffel, und 
MWeyland an der ſtädtiſch. Realſch. zu Göln. 
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Die Zitular-Oberlehrer 
Dr. Möhrs an der ftädt. Realich. zu Königsberg i. Oſtprß., 
Dr. Karl Hartung an der Realid. zu Sprottau, und 
Hengftenberg := = ss zu Elberfeld 

find in etatsmäßige Oberlehrerftellen und find ferner zu Oberlehrern 
befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Thalmann an der Realſch. zu Zilfit, 
Dr. Bäler - = :» zu Stralfund, 
Tiede . = = zu Sprottau, 
PBerron . » a u Münfter, und 
Dr. Rud. Neumann an der Mufterfchule zu Frankfurt a./M., 
Dr. Delöner, Shlimbad, Dr. Balentin, Dr. Hoburg, 

Dr. ®eber, Dr. Schneider, Marx, Dr. Richters 
und Dr. Wolff an der Wöhlerfchule zu Frankfurt a./M. 

Der Lehrer Dr. Heine an der Landwirtbichaftsichule zu Samter 
ift als Oberlehrer an die Realſch. zu Rawitſch berufen, und 

dem ordentl. Lehrer Schumann an der Johannis⸗Realſch. zu Dan- 
zig das Prädikat „Dberlehrer" beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realichule 
zu Danzig, Petrlichule, der Hülfslehrer Schlüter, 
zu Berlin, Falk-Realſch., die ordentlichen Lehrer Dr. Herz 

vom Gymnaf. zu Spandau und Dr. Hausknecht vom 
Leibniz⸗Gymnaſ. zu Berlin, ſowie der Schula. Kandid. For⸗ 
demann, 

zu Berlin, Friedrichs⸗Realſch, der Schula. Kandid. Dr. Hoff- 
mann, 

zu Berlin, Luifenftädt. Realſch., der Schula. Kandid. Dr. Gropp, 
zu Frankfurt a. /O. der Schule. Kandid. Keiſer, 
zu Spremberg ⸗ ⸗ Dr. Schmidt, 
zu Frauſtadt ⸗ ⸗ Buchholz, 
zu Rawitſch die Schula. Kandidaten Keſſeler und Hoppe, 
zu Breslau, Realſch. am Zwinger, der Gymnaſ. Hülfslehrer 

Lindemann aus Belgard, 
zu Görlitz der ordentl. Lehrer Dr. Zeitzſchel von der höheren 

Bürgerſch. zu Lübben, 
zu Altona der Schula. Kandid. Dr. Warnede, 
zu Hannover, Realid. I., der Schula. Kandid. Sandmann. 
zu Hannover, ibni Weach der Hülfslehrer Bertram und 

der Schula. Kandid. Dr. Weiſe, 
zu Münfter der Häülfslehrer Dr. Huyskens, 
zu Eihmwege - ⸗ Stendell, 
zu Frankfürt a./M., Realſch. der iſraelit. Religionsgeſellſchaft, 

der ordentl. Gymnaſ. Lehrer Dr. Stößell aus Konitz und 
der Hülfslehrer Rönnberg, 

zu Kaſſel der Hülfslehrer Dr. Danker, 

1882. 32 
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zu Wiesbaden, Realſch. II. O. der Hülfälehrer Uſener, 
zu Mülheim a. d. Ruhr der Schule. Kandid. Dr. Hupfeld 

und der Gewerbeihullehree Dr. Emmerich aus Elber- 
feld, umd 

zu Rubrort der Schula. Kandid. Dr. Zawadzky. 

Die ordentlichen Lehrer von Arnim, Kleinftüber und Berndt 
an der Gewerbefchule zu Breslau find zu Oberlehrern ernannt, 

der ordentl. Zehrer Dr. Hummel von der Realid. zu Potdam 
ift ald Dberlehrer an die Gewerbeſchule dafelbft berufen, 

als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Gewerbeſchule 
zu Dortmund der Hülfölehrer Fleck, 
zu Hagen der Schula. Kandid. Predler, und 
zu Giberfeld - ⸗ Müller. 

Es iſt beſtätigt worden die Wahl 
des Gymnaſ. Oberlehrers Dr. Küſel zu Gumbinnen zum 

Rektor der höheren Bürgerſch. daſelbſt, 
des Gymnaſ. Lehrers Dr. Schaper zu Köslin zum Rektor der 

höheren Bürgerich. zu Nauen, 
des Neltord Liebhold an der höheren Bürgerſch. zu Nauen zum 

Rektor der höheren Bürgerſch. zu Bodum, und 
des Realſch. Oberlehrerd Dr. Hölſcher zu Düffeldorf zum Rek—⸗ 

tor der höheren Bürgerſch. zu Bonn. 

Der ordentl. Lehrer Holp an der höheren Bürgerih. zu Rielen- 
hund. iſt als Oberlehrer an die höhere Bürgerfh. zu Dirſchau 
berufen, 

zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Subreltor Sordemann an der höheren Bürgerſch. zu Uelzen, 

und 
Schöber an der höheren Bürgerſch. zu Einbed, 

den ordentliden Lehrern 
S Hnellen bad an der höheren Bürgerih. zu Rieſenburg 

un 
Kottmann an der höheren Bürgerih. zu Dortmund ift der 

Titel Oberlehrer beigelegt worden. 

9 ide Lehrer find angeftellt worden an der höheren Bür- 
gerfchule 

zu Sumbinnen der Schula. Kandid. Powel, 
zu Dirfhau der Hülfslehrer Dr. Fricke, 
zu Havelberg der Schula. Kandid. Dr. Behnned, 
zu Wriezen der Realſch. Lehrer Dr. Altmann aus Hanau und 

die Schula. Kandidaten Dr. Poßeldt und Dr. Nölle, 
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zu Bredlau, evangel. höhere Bürgerſch. IT, der Realſch. Lehrer 
Dr. Behſchnitt aus Perleberg, 

zu Freiburg i. Schlef. der Schula. Kandid. Uteſcher, 
zu &ilenburg der Hülfßlehrer Dr. Reuß, 
zu Hannover, böbere Bürgerſch. II, der Gymnaf. Lehrer 
en er aus Büdeburg und der Hülfslehrer Dr. 

rhorn, 

gerhauſen 
zu Diez der Häülfslehrer Dörr, 
zu Geijenheim - ⸗ Ewald, und 

Pullig und Dr. Fromm von der früheren Kortegarnioen 
Wal⸗ 

deyer. 

Es find an der höheren Bürgerſchule 
zu Marne der Lehrer Voſſ, 
zu Northeim - Borfchullehrer Knode, 
zu Bonn » Lehrer Reuter und 
zu Eupen s = Kind ald Elementarlehrer, 
zu Düffeldorf = = SFanfen ald Zeidhenlehrer angeftellt 

worden. 

D. Schullehrer- und Lehrerinnen: Seminare, 
Praparanden-Anftalten. 

Dem Seminardiretor Mahraun zu Hannover ift der Rothe 
Adler⸗Orden vierter Klafſe verliehen, 

der Seminar »Direltor Dr. Ganſen zn Odenkirchen in gleicher 
Eigenſchaft an dad Schullebrer-Seminar zu Boppard und 

der Seminar: Direktor Dr. Langen zu Büren in gleicher Eigen⸗ 
haft an das Schul. Seminar zu Odenkirchen verjegt, 

zu Seminar-Direltoren find ernannt worden 
der Kreis⸗Schulinſpektor Dr. Brarator zu Rybnik, 
der ordentl. Seminarlehrer Pliſchke zu Ziegenhals, und 

s : ⸗ Dr. Funke zu Heiligenftabt, 
und ift verliehen worden 

dem Dr. Brarator dad Direltorat des Schul. Seminard zu 
Dber- Slogan, 

dem Pliſchke das Direktorat ded Schul. Seminars zu Zie⸗ 
enhals, und 

dem Dr. Funke das Direltorat des von Langenhorft nad Wa⸗ 
rendorf zu verlegenden Schall. Seminars. 

32° 
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Der erfte Seminarlehrer Dr. Scharlach zu Droybig ift in gleicher 
Eigenihaft an das Schul. Seminar zu Barby verjebt, 

al8 erfte Lehrer find angeftellt worden 
am Schul. Seminar zu Prß. Friedland der Lehrer Löſchke 

von der höh. Mädchenfchule zu Neu-Ruppin, 
am Schul. Seminar zu Paradies der Gymnaf. Hülfslehrer 

Stordeur zu Nafel, und 
an den Lehrerinnen-Bildungd- und Erziehungd-Anftalten zu Droy⸗ 

Big der Prediger und Rektor Kießner zu Wriezen a./D. 

Es ift den ordentlihen Seminarlehrern 
Schubert zu Köslin der Rothe Adler-Orden vierter Klaffe, 
Wetzel am Lehrerinnen - Seminar und der Augufta = Schule zu 

Berlin und 
Hüttmann am Schul. Seminar zu Hannover der Königl. 

Kronen-Drden vierter Klaffe verliehen worden. 
Sn gleicher Eigenſchaft find verfegt worden die ordentl. Seminarlehrer 

Dellin zu ngerburg an dad neu eingeridtete Schull. Seminar 
zu Ragnit, 

Büttner zu Bütow an das Schul. Seminar zu Marienburg, 
Slaußen zu Edernförde an dad Schul. Seminar zu Bütow, 
Witteborg zu Soeft an das Schul. Seminar zu Sagan, 
Steinweller zu Waldau an dad Schul. Seminar zu Dillen: 

urg, und 
Hilger zu Wittlih an dad Schul. Seminar zu Odenkirchen. 

An dem &ehrerinnen- Seminar und der mit demjelben verbundenen 
Augufta-Schule zu Berlin find der Vorfteber und erfte Lehrer 
Löſche an der Präparand. Anftalt zu Schmiedeberg und der 
Präparandenlehrer Harz zu Berlin ald ordentliche Lehrer, 

an dem Lehrerinnen-Seminar und der mit demfelben verbundenen 
Lutfenichule zu Pofen der Mittelfchullehrer Brendel daſelbſt 
und der fommiffar. Lehrer Dr. Engelen ald ordentliche Lehrer, 
ſowie die Mittelihullehrerin Werner dafelbft ald ordentl. Leh⸗ 
rerin angeftellt worden. 

Als ordentliche Lehrer find ferner angeftellt worden an dem Schul 
lehrer-Seminar 

zu Waldau der Kandid. der Theologie Henfel zu Iohannis- 
burg, 

zu Paradies der kommiſſ. Kehrer Janiſch, 
zu Steinau a. / O. der Lehrer Geifel von der höheren Mäd» 

hbenichule zu Hanau und der Semin. Hülftlehrer Neu; 
mann aud Kreuzburg, 

zu Eckernförde der Präparandenanftalts » Lehrer Müller aus 
Herborn, und 

zu Wittlich der Privatgeiftlihe Erneftt aus Paderborn. 
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Der Semin. Hülfdlehrer Rogowski zu Angerburg ift in gleicher 
Eigenſchaft an dad Schul. Seminar zu Ragnit, 

der Semin. Hülfglehrer Knott a zu Steinau in gleiher Eigenſchaft 
an dad Schul. Seminar zu Kreu gbur, und 

der Präparandenanftaltestehrer Joſ. Beder zu Fritzlar ald Hülfs- 
lehrer an das Schull. Seminar u Fulda verfept worden. 

Als Hülfslehrer find ferner angeftellt worden an dem Schullehrer- 
Seminar ' 

zu DOfterode der Lehrer Bahr aus Gr. Meduniſchken, 
zu Ober-Ölogau der Lehrer Hilfenhbaus aus Rangerödorf, 
zu Sagan der Präparandenlehrer Schönbrunn dafelbft, 
zu Zülz der Lehrer Langer aus Walditz, 
zu Barby der Xehrer Heinemann aus Sundhaufen, und 
zu Ufingen der Lehrer 9. B. Linnarz aud Verden. 

Der Präparandenanftaltd- Vorfteher und erfte Lehrer Zeglin zu 
Maſſow ift in gleicher Eigenſchaft an die Präpar. Anftalt zu 
Scdmiedeberg verjept, 

an der Präpar. Anftalt zu Maſſow der zweite Lehrer Schrant 
zum Borfteher und ertten Lehrer befördert, 

an der Präpar. Anftalt zu Pillkallen der Lehrer Mar old dajelbft 
ald zweiter Lehrer angeftellt, und 

der Semin. Hülfslehrer Ickler zu Ufingen als zweiter Lehrer an 
die Präpar. Anftalt zu Herborn verfept worden. 

E. Zaubftummen- und Blinden: Anftalten. 

Dem Direktor der Zaubftummen-Anftalt zu Poſen, Matuſzewski 
ift der Königl. Kronen-Orden vierter Klafje verliehen, 

bei der von Braundberg nad Röffel verlegten Taubſtummen-An⸗ 
ftalt find der Zaubftummenlehrer Medlenburg aus Berlinden 
als ordentl. Xehrer, der Lehrer Schulzki ald etatsmäßiger Hülfs- 
lehrer angeftellt, 

ed find bei der Zaubftummen-Anftalt 
zu Wriezen der Hülfsl. Burkhardt zum ordentl. Xehrer be— 

fördert und der Hülfsl. Knüpfer von der Taubft. Anft. zu 
Weißenfels ald Hülfslehrer angeftellt, . 

zu Schleswig der Hülfsl. Finckh zum ordentl. Lehrer befördert, 
zu Hildesheim der Alpirant Marquardt als Probelehrer an⸗ 

eftellt, 
der Sanbft Lehrer Klaus zu Stade ift an die Taubft. Anftalt zu 
Denabrüd verjeht, | 

der Zanbft. Lehrer Ahrens zu Ddnabrüd an die Taubft. Anftalt 
zu Stade verfept, 

der Borfteher und erfte Lehrer Heinrich an ber Taubft. Anftalt zu 
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Peterdhagen im gleicher Eigenſchaft an die Taubſt. Anftalt zu 
So eſt verſetzt, 

der Taubſt. Lehrer Winter zu Soeſt mit Wahrnehmung der Vor—⸗ 
ftebergefchäfte bei der Zub, Anftalt zu Petershagen kommiſſ. 
beauftragt, 

an der Zaubft. Anftalt zu Homberg der Seminar » Hülfdlehrer 
Peterſon dafelbjt ala Hülfslehrer angeftelt worden. 

Es tft an der Blinden-Anftalt 
zu Steglig die Lehrerin Gadow ald ordentl. Lehrerin angeftellt, 
zu Neu⸗-⸗Torney bei Stettin der Hülfslehrer Grützmacher 

zum ordentl. Lehrer befördert, 
zu Kiel die Lehrerin Schnepel angeftellt worden. 

F. Deffentlihe höhere Mädchenſchulen. 

Dem Lehrer Dr. Wolffgarten an der höheren Mädchenfchule zu 
St. Leonard in Aachen ift der Titel Oberlehrer beigelegt worden. 

G. Volksſchullehrer, ıc. 

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klafle: 
Eisfeldt, evangel. erfter Lehrer und Inſpektor an der Waifen- 

Verſorgungsanſtalt zu Slein-Glienide bei Potsdam, 
Goldmann, jüdiiher Lehrer und Kreis-Rabbiner zu Eſchwege, 
Kalepe, evangel. Lehrer, Kantor und Küfter zu Hertwigswal- 

dau, Kreid Sauer, 
Lange, Schulvorfteher und Vorfipender des Vorſtandes eines 

Männer-Stehenhaufed zu Berlin, 
Menzel, evangel. Schulreftor zu Bunzlau, 
Re evangel, Lehrer an der höheren Mädchenichule zu In⸗ 

terburg, 
öfter, evangel, Lehrer, Kantor und DOrganift zu Halle a. d. S., 

un 
Scharf, kathol. Schulreftor zu Guhrau. 

den Adler der Inhaber des König. Haudordend von Hopenzollem: 
Balper, evangel. Lehrer und Küfter zu Münchehofe, Krd. Beed- 

ow⸗Storkow, 
Batt, evangel. Kirchſchullehrer und Organiſt zu Liebwalde, Krs. 

Mohrungen, 
Becker, evangel. Lehrer, Küſter und Organiſt zu Retzow, Krs. 

Weſthavelland. 
Buchali, kathol. Hauptlehrer u Oppeln, 
Büneler, evangel. Lehrer zu Meckelwege, Krs. Zedienburg, 
Döhring, degl. zu Klein-Starfin, Krs. Neuftadt i. Weftprf., 
Erihof, kathol. Lehrer zu Niederöfeld, Krs. Brilon, 
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Sahrenborft, kathol. erfter Lehrer und Organift zu Delbrüd, 
Krs. Daderborn, 

Gantenberg, kathol. erfter Lehrer, Kantor und Organift zu 
Duisburg, 

Grimm, kathol. Lehrer zu Eſſen, 
Hanfen, evangel. erfter Lehrer zu Ketting, Krs. Sonderburg, 
Derbi ß ‚ kathol. Lehrer und Organiſt zu Stephansdorf, Kro. 

eiße, 
Hoppe, evangel. Lehrer und Küfter zu Wufterwig, Krs. Dram- 

ur g, | 
indenlaub, evangel. Lehrer und Drganift zu Schleufingen, 
Medrow, evangel, Lehrer zn Gremeräddorf, Krs. Grimmen, 
Möller, kathol. erfter Lehrer zu Lünen, Landkrs. Dortmund, 
Neugebauer, kathol. Lehrer, Drganift und Küfter zu Proden- 

dorf, Krs. Neiße, 
Noack, evangel. Lehrer und Küſter zu Herzberg, Krs. Beeskow⸗ 

Storkow, 
Opitz, evangel. Hauptlehrer, Kantor und Organiſt zu Rabishau, 

Krs. Loͤwenberg, 
Os burg, kathol. erſter Lehrer zu Uder, Krs. Heiligenftadt, 
Petri, evangel. Lehrer zu Parchau, Krs. Lüben, 
Porrmann, evangel. erſter Lehrer zu Schmolz, Landkrs. Breslau, 
Quade, evangel. Lehrer, Kantor und Küſter zu Alt⸗Zerpenſchleuſe, 

Krs. Niederbarnim, 
Rehling, evangel. erſter Lehrer, Kantor, Organiſt und Küſter 

zu Lerbeck, Krs. Minden, 
Reinert, evangel. Lehrer und Kantor zu Kolmar i. Poſ., 
Rindermann, kathol. erſter Lehrer zu Bickenriede, Krs. Mühl⸗ 

hauſen i. Thrg., 
Rösler, kathol. Lehrer und Kantor zu Arnsdorf, Krs. Hirſchberg, 
Rommel, biöh. evangel. Lehrer zu Kaflel, 
Schramm, evangel. Lehrer und Küfter zu Rütznow, Krs. Grei- 

fenberg i. Pomm., 
Schr der, evangel. Lehrer und Kantor zu Jakobshagen, Kr. 

aatzig, 
Säweihler, evangel. Lehrer zu Zinten, Krs. Heiligenbeil, 
Sant — evangel. Lehrer, Kantor, Organiſt und Küſter 

zu Herford, 
Sim n, evangel. Lehrer und Küſter zu Niederalben, Krs. St. 

endel, 
Stephan, evangel. Lehrer, Organiſt und Küſter zu Hofgeismar, 
Stoll, kathol. Lehrer zu Piffau, Krs. Roöſſel, 
Zir, evangel. Hauptlehrer und Kantor zu Neiße, 
Weber, evangel. Rektor, Organift und Küfter zu Herford, 
Wel gel, kathol. Hauptlehrer zu Langenbrüd, Krs. Reuftadt Ob. 

chleſ., 
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Milde, evangel. Lehrer zu Pichelsborf, Krs. Dfthavelland, 
Wortmann, Fathol. Lehrer zu Hamm i. Weftfal., 
Ziegler I, evangel. Lehrer zu Zei, 
Zier, evangel. erfter Mädchenlehrer zu Finfterwalde, Krs. Luckau, 

und 
Ztllmann, evangel. erfter Lehrer zu Böfendorf, Krs. Thorn. 

das Allgemeine Ehrenzeichen: 
Becher, evangel. Lehrer und Küfter zu Daberlow, Krs. Demmin, 
Braap, evangel. Lehrer, Organift und Küfter zu Ahlbeck, Krs. 

Ueckermünde, 
Buffe, evangel. Lehrer, Organiſt und Küfter zu Kirchwahlingen, 

Krs. Zallingboftel, 
Conrad, evangel. Lehrer zu Wallau im Mainkreiſe, 
Elias, evangel. erfter Kirchfchullehrer und Orgauift zu Blumenau, 

Krs. Prß. Holland, 
Freſe, evangel. Hauptlehrer, Organiſt und Küſter zu Hambergen, 

Krs. —2 
Günther, evangel. Hauptlehrer, Organiſt und Küſter zu Steen- 

felde, Krs. Leer, 
Krühn, evangel. erſter Lehrer, Kantor, Organiſt und Küfter zu 

Krakau, Krs. Jerichow J, 
Nagel, kathol. Lehrer zu Schwirle, Krs. Birnbaum, 
Pommerening, evangel. Lehrer zu Koritowo, Krs. Schwetz, 
Rinn, dögl. zu Mallenuppen, Krs. Darkehmen, 
Ritter, dögl. und Organiſt zu Rudelsdorf, Krs. Nimpiſch, 
Schenk, evangel. erſter Lehrer und Küfter zu Scheune, Krs. 

Random, 
Schepelmann, evangel. Lehrer, Drganift und Küfter zu Hohn- 

ftedt, Krs. Einbeck, 
Speer n ge] ‚ evangel. eriter Lehrer zu Naſſenhuben, Landkrs. 

anzig, 
Tielitz, hol. Lehrer zu Hahndorf, Krs. Liebenburg, und 
Wanner, evangel. Lehrer und Küſter zu Schinna, Krd. Nienburg. 

Ausgefcjieden aus dem Amte. 

Aus dem Amte ald Kurator der Univerfität zu Königsberg ift 
audgetreten der biöherige Oberpräftdent der Provinz Oſtpreußen, 
Wirkl. Geheimer Rath Dr. von Horn. 

Geſtorben: 

die Geheimen Ober⸗Regierungs⸗ und vortragenden Räthe Schal⸗ 
lehn und Dr. Göppert im Miniſterium der geiſtlichen 
ꝛc. Angelegenheiten, 
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der Provinzial⸗Schulrath, Geheime Regierungsrath Dr. Dillen⸗ 
burger bei dem Provinzial-Schulkollegium zu Breslau, 

die ordentlihen Profefloren Dr. Duäbider in der pbilofoph. 
Safult. der Univerfit.. zu Königsberg, 
Dr. Hüter in ber medizin. und Dr. med. et phil. Hüne- 
feld in der philojoph. Fakult. der Univerfit. zu Greiföwald, 
und 
Dr. Pauli in der philoſoph. Fakult. der Univerfit. zu Göt- 
tingen, 

die auferorbentl. Profefloren Dr. Batfe in der theolog. Fakult. 
und Dr. Mullad in der philojoph. Fakult. der Univerfit. 
u Berlin, md 
r. Simon in der medizin. Fafult. der Univerfit. zu Bres— 

lau, 
der Beokel Dr. Hattendorf an der techniſchen Hochſchule zu 

achen, 
der” Bildhauer Profeſſ. Dr. Drake, Mitglied des Senated der 

Akademie der Künfte zu Berlin, 
der Gymnafial-Direftor Profefi. Dr. Dietrich zu Erfurt, 
der Propft und gireltor Dr. Bormann am Pädagogium des 

Klofters U. L. Fr. zu Magdeburg, 
die Oberlehrer 

Profeſſ. Kawczynski am m Gymna}. zu Braundberg, 
Dr. Rindfleiſch ⸗ zu Marienburg, 
Dr. Czaplicki : gu Snowraclaw, 
Drofefl, Dr. Tiesler und Dr. Kretſchmer am Ariedrid: 

Wilhelms⸗Gymnaſ. zu Pofen, 
Dr. Banning am Gymnaf. zu Minden, 
Giala =» zu Neuwied, 

die ordentlichen kehrer 
Dieffenbagen am Gymnaf. zu tudan, 
Dr. Sante ⸗ ⸗ zu Pyritz, 
Dr. Albert ⸗ Andreanum zu Hildesheim, 
Dr. Schwarze ⸗ ⸗ Stade, und 
Eberle u Trier 

der —** und tehnifche &efrer Sosty am Gymnaj. zu 
Kott 

der Giementarlebrer Bärtling am Gymnaſ. Andreanum zu Hils 
desheim, 

der Lehrer Deutſch am Progymnaſ. zu St. Wendel, 
der Direktor Dr. Schacht an der Realſch. zu Eiberfeld, 
die Oberlehrer 
Dr. ‚söhirmer an der Köntgftädtifch. Realich. zu Berlin, 

Shildgen an der Realſch. zu Münfter, 
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die ordentlichen Lehrer 
Dr. Förfter an der Real. zu Stralfund, 
Dohrenwend - > ⸗ zu Osnabrück, und 
Müller .. = zu Trier, 

der Seihentehrer Troſchel an der Dorotheenftädt. Realſch. zu 
erlin, 

der Slementarlehrer Rübmann an der Realih. I zu Hannover, 
der Dberlehrer Konreltor Zange an der höheren Bürgerſch. zu 

Nienburg, 
der ordentl. Lehrer Dr. Ahlmann an der höheren Bürgerſch. 

u Marne, 
der Horfteher der (früher Nöle’ihen) Handelsichule zu Döna - 

brüd, H. Sleumer, 
der Seminar-Direltor Berdrom zu Alt-Döbern, 
der Vorfteher und erite Lehrer Plöger an der Zaubftummen- 

Anftalt zu Soeft. . 

In den Ruheſtand getreten: 

die Gymnaſial⸗Direktoren 
porn Dr. Benecke zu Elbing, und iſt demſelben der 

Charakter als Geheimer Regierungs⸗-Rath verliehen worden, 
Profeſſ. Dr. Pitann zu Köslin, 
Profeſſ. Dr. Guttmann zu Brieg, und iſt demfelben der 

Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern 
verliehen worden, 

Dr. Beifjert zu Bunzlau, und ift demjelben der Rothe 
Adler⸗Orden vierter Klaffe verliehen worden, 

Geheimer Regierungs-Rath Profell. Dr. Lucht zu Altona, 
und ift demſelben der Rothe Adler-Drden dritter Klaffe mit 
der Schleife verliehen worden, 

die Gymnaſial⸗Oberlehrer 
Profeſſ. Dr. Koßinna zu Zilfit, 
Schubert zu Anklam, 
Prorektor, Profefl. Dr. Thoms zu Greifswald, 
Drofefl. Dr. Voigt zu Halberftabt, 
Rektor Theilluhl zu Hameln, 
Profefl. Dr. Schipper zu Münfter, und 
Profeſſ. Dr. Möhring zu Kreuznad, 
und iſt denfelben der Rothe Adler» Drden vierter Klafje ver- 

liehen worden, 
die GymnafialsÖberlehrer 
FA Dr. Reuſch nn 
Profeſſ. Borhard am Friedrich⸗-Wilh. Gymnaſ. zu Berlin, 
Dr. Bolze zu Kottbus, 
Dr. Ziemßen zu Reuftettin, 
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Marten zu Oftrowo, 
Neide am Eliſab. Gymnaf. zu Breslau, 
Dr. Haade zu Hirſchberg, 
Dr. Klee zu Leobſchütz, 
Leinemann zu Münſter, und 
Konrektor Rhein zu Moͤrs, 

der Religionslehrer am Gymnaf. zu Naumburg a/S&., Dom: 
prediger Mitzſchke, 

die ordentlichen Gymnaftallehrer 
su Ai b am Kneiphoͤfſchen Gymnafium zu Königsöberg i. 

r 
Dr. von Kleift zu Flens burg, und 
tüde zu Schleswig, 

die Realſchul⸗Oberlehrer 
Profeſſ. Otto Meyer an der ſtädtiſch. Realſch. zu Königs- 

berg i. Oſtprß., 
Profeſſ. Knobenbaner zu Potsdam, und 
Profefj. Dr. Geisler zu Rawitſch, 
und iſt denjelben der Kötbe Apler » Orden vierter Klaſſe vers 
lieben worden, 

die Realſchul⸗ Oberlehee Dr. Bauer und Dr. Stier an der 
Realſch. zu Neiße, 

die odentlihen Lehrer 
Kühne an der Luifenftädtiih. Realſch. zu Berlin, 

Dr. Kar mohl an der Realid. in Stralfund, 
Dr. Michaelis an der Realſch. I zu Hannover, und 
Reiff an der Mufterfchule zu Frankfurt a. Main, 

der Oberlehrer Meunier an der höheren Bürgerfd. zu Lennep, 
die ordentlichen Lehrer 

Tögel an der hoͤheren Buͤrgerſch. zu Northeim, und 
Lohmann⸗—⸗— zu Hersfeld, 

der Direltor Dr. Keßler an der Gewerbeſchule zu Bodum, 

der Lehrer Broicher ⸗ ⸗ zu Coͤhn, 
der Seminar-Direftor Lechtappe zu Langenhorſt, und ift 

bemfeiben der Rothe Adler »Drden dritter Klaffe mit der 
Schleife verliehen worden, 

der erfte Lehrer Kif Kom am Schul. Seminar zu Paradies, 
der ordentl. Lehrer Böhme am Lehrerinnen - Seminar und ber 

Augufta- Schule zu Berlin, und ift demfelben der Rothe 
Adler-Drden —* Klaffe verliehen worden, 

der ae Krad an der Taubftummen « Anftalt zu Hil- 
esheim. 
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Wegen Eintritted in ein andered Amt, bezm. eine Pri- 
battellung im Snlande ausgeſchieden: 

der Proninzial- Schuirath Fürſtenau bei dem Provinzial-Schul- 
follegium a © Berlin, 

der Oberlehrer Dr. Krofta am Kneiphöfihen Gymnaſ. zu Koͤ⸗ 
nigöberg i. Oſtprß., 

die ordentlichen Lehrer 
UUrich DI an der lateinifhen Hauptihule zu Halle 

ne. und 
Dr. Wendel am Gymnaſ. zu Kaffel 

der ordentl. Xehrer Dr. Bietor an der Realich. I. Ord. zu 
MWiedbaden, 

der ordentl. Lehrer 5; ädide an der Gewerbeidh. zu Hagen, 
der Slementarlehrer Steben an der Gewerbe» und höheren 

Bürgerfh. zu Dortmund, 
der orbenil. Lehrer Dr. Sch erler an dem Lehrerinnen-Seminar 

und der Augufta-Schule zu Berlin, 
der Semtnar-Hülfdlehrer H öpel zu Barby 
ber zweite Lehrer Jablonski an ber Pröparandenanftalt zu 

Dillfallen. 

Wegen onitellung außerhalb der Preußiſchen Monardie 
ausgeſchieden: 

der ordentl. Profeſſ. Dr. Brentano in der philoſoph. Fakult. 
der Univerſit. zu Breslau, 

die außerordentl. Profeſſoren 
r. Bruns in der philoſoph. Fakult. der Univerſit. je Berlin, 

Dr. Pescatore in der juriſtiſch. Fakult. der Univerfit. zu 
Marburg, 

Dr. Madelung in der mediziniſch. Fakult. und Dr. Frei⸗ 
herr von Hertling in der philoſoph. Fakult. der Univerfit. 
u Bonn, 

dien irektoren 
Dr. Kühne am Gymnaſ. zu Hohenſtein und 
Drofefl. Menge am kathol. Gymnaf. zu Slogau, 

der Ta ie Dr. Hacht mann am Gymnaſ. zu Seehanfen 
Alt 

die ReulfeulsOberleprer 
Dr. Lambeck zu Stralfund und 
Profefl. Dr. Pinzger zu Reichenbach 

der Ders Lehrer Kippenberg an der Realich. zu Brom» 
be und 

der Oberlehrer Dr. Schneider an der höheren Bürgerfch. zu 
Segeberg. 
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Aufibhre Anträge find entlaffen worden: 

der erbentl. Lehrer Dr. Förfter am Friedrichs-Gymnaſ. zu 
erlin, 

der ordentl. Lehrer Delerih an der Petri⸗Realſch. zu Danzig, 
der Lehrer Hummel an der höheren Bürgerih. zu Solingen, 
die ordentlichen Lehrerinnen 
Herrmann an dem Lehrerinnen » Seminar und der Luijen- 

ihule zu Pofen und 
von Haeften an dem Lehrerinnen-Seminar zu Saarburg, 

die Lehrerin Buller an der Blindenanftalt zu Paderborn, 
und 

der Lehrer Platte an der Blindenanftalt zu Soeft. 
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(Sentralblatt 
für 

die gefammte Mnterrichts- Verwaltung 
in Prenßen. 

Herausgegeben in dein Minifterium der geiftliden, Unterrichts» und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

2.8u9 Berlin. Auguft, September. 1882, 

. Allgemeine Berbältniffe. 

68) Gefep, betreffend die Fürjorge für die Witwen 
und Watjen der unmittelbaren Staatöbeamten. Bom 

20. Mai 1882.*) 

Wir Wilhelm, von Gotted Gnaden König von Preußen ıc. 
verordnnen, mit Zuftimmung beider Häufer ded Landtages der Mo- 
nardhie, was folgt: 

— —— — 

8. 1. 
Unmittelbare Staatöbeamte, welche Dienfteintommen oder Warte- 

geld aus der Staatöfaffe beziehen und welden beim Eintritte der 
Borausfepungen der Verſetzung in den Ruheſtand nad Erfüllung 
der erforderlichen Dienftzeit Penfion aus der Staatskaſſe gebühren 
würde, fomwte in den Rubeftand verſetzte unmittelbare Staatöbeamte, 
welche fraft geſetzlichen Anſpruches oder auf Grund des 8. 7 des Pen⸗ 
fionsgefepes vom 27. März 1872 (Gel. Samml. ©. 268) "*) lebend- 
längliche Penfion aus der Staatöfafje beziehen, find verpflichtet, 
Witwen- und Watjengeldbeiträge zur Staatdfaffe zu entrichten. 

Diele Verpflichtung erftredt N nicht auf 
1) Beamte, denen ein Penfiondanfpruh nur auf Grund der 

Vorſchrift in dem zweiten Abjape ded 8. 3 der Verordnung 
vom 6. Mai 1867 (Gel. Samml. ©. 713) zufteht; 

2) Beamte, weldye nur nebenamtlid im Staatödienfte anges 
ftellt find; 

*) verkündet buch bie Geſetz⸗ Sammlung für bie Königl. Preußiſchen 
Staaten pro 1883 Nr. 21 Seite 298 lauf. Nr. 8868. 

**) Gentralbl. pro 1572 Seite 194. 

1882. 33 
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3) diejenigen Beamten, welde nur auf Grund des $. 79 Des 
Geſetzes, betreffend die Verfaſſung und Berwaltung Der 
Städte und Aleden in der Provinz Schledwig-Holftein, vom 
14. April 1869 (Gef. Samml. S. 589) ein Einfommen 
aus der Staaiskaſſe beziehen; 
die mit Bewilligung von Wartegeld oder Penfion aus einer 
der unter Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Stellungen ausgeſchie⸗ 
denen, ſowie diejenigen Beamten, welde nur auf Grund 
einer nad) dem erften Abſatze des S. 36 des Penſionsgeſetzes 
vom 27. März 1872 in Kraft gebliebenen Zufiherung eine 
Penſion aus der Staatölaffe beziehen. 

4 a 

8. 2. 
Bon dem den Hinterbliebenen eined zur Entrihtung von Wit⸗ 

wens und Waijengeldbeiträgen verpflichteten Beamten nady der Ka- 
binet8order vom 27. April 1816 (Gef. Samml. S. 134), dem 
Gelege vom 6. Februar 1881, betreffend die Zahlung der Beamten: 
nehälter und Beitimmungen über dad Gnadenquartal (Gel. Samml. 
S.17),*) fowie dem 8. 31 des Penfiondgefeged vom 27. März 1872 
gebührenden oder bewilligten Betrage des vierteljäbrlichen Gehaltes oder 
Wartegelded beziehungswelfe der einmonatlien Penflon des Verftorbe- 
nen find die Witwen: und Waiſengeldbeiträge gleihfalld zu entrichten. 

8. 3. 
Die Witwen» und Watfengeldbeiträge betragen jährlih 3 Pro» 

zent des penfiondfähigen Dientteintommens, ded Wartegeldes oder 
der Penfion mit der Maßgabe, daß der die Jahresſumme von 
9000 Mark des penfionsfähigen Dienfteinfommens oder Wartegeldes 
und von 5000 Mark der Penfion überfteigende Betrag nicht bei- 
tragspflichtig ift. 

S. 4. 
Die Witwen und Wailengeldbeiträge werden in denjenigen 

Zheilbeträgen erhoben, in weichen dad Dienfteintommen, dad Warte- 
geld oder die Penfion zahlbar if. Die Erhebung erfolgt durch 
Einbehaltung eines entiprehenden Theile diefer Bezüge, wenn und 
infomweit diefelben aut Dedung der Beiträge ausreihen. Anderenfalls 
find letztere vierteljährlid im Voraus an die Staatskaſſe einzuzahlen. 

8. 5. 
Dieſe Verpflichtung zur Entridhtung der Witwen- und Waifen- 

geldbeiträge erlilcht: 
1) mit dem Tode des Beamten, vorbehaltlih der im 8. 2 ge- 

troffenen Beitimmungen; 
2) wenn der Beamte ohne Penfion aus dem Dienfte ſcheidet 

oder mit Belaffung eined Theiles derfelben aus dem Dienfte 
entlafjen wird; 

“) Gentralbl. pro 1881 Seiten 287 und 289. 
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3) wenn der Beamte in den Rubeftand verfept und ibm auf 
Grund ded 8. 7 des Penfiondgejeped vom 27. März 1872 
eine Penfion auf beftimmte Zeit bewilligt ift; 

4) für den Beamten, welder weder verheirathet ift, nody un 
verheirathete eheliche oder durdy nachgefolgte Ehe legitimirte 
Kinder unter 18 Jahren befigt, mit dem Zeitpunfte der Ber: 
jegung in den Ruheſtand; 

5) für den penfionirten Beamten mit dem Ablaufe dedjenigen 
Monated, in welchem die unter Ziffer 4 bezeichnete Voraus— 
jegung zutrifft. Durch eine nad) der Penftonirung gefchloffene 
Ehe oder durch dad Vorhandenſein von Kindern aud einer 
jolden wird dad Erloͤſchen der Verpflichtung nicht gehindert. 

8. 6. 
Die zur Zeit des Inkrafttretens dieſes Geſetzes penfionirten 

Deamten, welche weder verheirathet find, nody unverheirathete eheliche 
oder durch machgefolgte Ehe legitimirte Kinder unter 18 Sahren 
befigen, find von Entrihtung der Witwen: und Waifengeldbeiträge 
befreit. ine nady der Yen fonirung geichloffene Ehe, fowie Kinder 
aus einer ſolchen kommen hierbei nit in Betradht. 

$. 7. 
Die Witwe und die binterbliebenen ehelichen oder durch nach⸗ 

gefolgte Ehe Ilegitimirten Kinder eines zur Zeit feined Todes zur 
ntrihtung von Witwen» und Waifengeldbeiträgen verpflichteten 

Beamten erhalten aud der Staatölafle Witwen: und Waijengeld 
nach Maßgabe der nachfolgenden Beftimmungen. 

8. 8. 
Das MWitwengeld beftehbt in dem dritten Schelle derjenigen 

Penfion, zu welcher der Verftorbene berechtigt geweſen ift oder be= 
rechtigt gewejen fein würde, wenn er am Todestage in den Ruhe⸗ 
ftand verfept wäre. 

Dad Witwengeld fol jedoch, vorbehaltlih der im $. 10 ver- 
ordneten Beichränfung, mindeftend 160 Mark betragen und 1600 Marf 
nicht überfteigen. 

Das Waifengeld beträgt: 
1) für Kinder, deren Mutter lebt und zur Zeit ded Todes des 

Beamten zum Bezuge von Witwengeld berechtigt war, ein 
Fünftel des MWitmengeldes für jedes Kind; 

2) für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder zur Zeit bed 
Zoded ded Beamten zum Be uge von Witwengeld nicht 
beredhtigt war, ein Drittel des 8 twengeldes für jedes Kind. 

. 10. 
Witwen⸗ und Waiſengeld dürfen weder einzeln noch zuſammen 

den Betrag der Penſion überfteigen, zu welcher der Verſtorbene 

33° 
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berechtigt geweſen tft oder berechtigt geweien fein würde, wenn er 
am XTodestage in den Ruheftand verfebt wäre. 

Bei Anwendung dieſer Beichräntung werden das Witwen: 
und dad Waiſengeld verhältnismäßig gekürzt. 

g. 11. 
Bei dem Audfcheiden eines Witwen: und Watjengeldberechtigten 

erhöht fi das Witwen: oder Waiſengeld der verbleibenden Berech— 
tigten von dem nächſtfolgenden Monate an infoweit, al8 fie fi nod 
nicht im vollen Genufje der ihnen nady den 88. 8 bis 10 gebübren- 
den Beträge befinden. s.ı 

War die Witwe mehr ald 15 Fahre jünger ald der Verftorbene, 
fo wird dad nad) Maßgabe der 88. 8 und 10 berechnete Witwen: 
geld für jeded angefangene Jahr des Alterdunterjchieded über 15 bis 
einſchließlich 25 Sabre um "/,, gekürzt. 

Auf den nah $. 9 zu berechnenden Betrag ded Waifengelded 
find diefe Kürzungen des PBitwengelbed ohne Einfluß. 

g. 18. 
Keinen Anſpruch auf Witwengeld bat die Witwe, wenn die 

Ehe mit dem verftorbenen Beamten innerhalb dreier Monate vor 
feinem Ableben gefchloffen und die Eheichließung zu dem Zwede 
erfolgt ift, um der Witwe den Bezug des Witwengeldes zu ver- 
ſchaffen. 

Keinen Anſpruch auf Witwen⸗ und Waiſengeld haben die 
Witwe und die Dinterbiiebenen Kinder eines penfionirten Beamten 
aus folder Ehe, welche erft nad der Verſetzung de Beamten in 
den Ruheſtand geſchloſſen ift. 

§. 14. 

Stirbt ein zur Entrihtung von Witwen» und Watjengeld- 
beiträge verpflichteter Beamter, weldem, wenn er am Todestage in 
den Ruheſtand verlegt wäre, auf Grund ded 8. 7 des Penfiondge- 
feged vom 27. März 1872 eine Penfion hätte bewilligt werden 
fönnen, fo fann der Witwe und den Waifen desfelben von dem 
Departementöchef in Gemeinſchaft mit dem Finanzminifter Witwen: 
und Waifengeld bewilligt werden. 

Stirbt ein zur Entrihtung von Witwen» und Waifengeldbei- 
trägen verpflichteter Beamter, welchem nad) den 88. 18 und 19 de 
Denfiondgeieped vom 27. März 1872 im alle feiner Verſetzung in 
den Ruheſtand die Anrechnung geritfer Zeiten auf die in Betradht 
fommende Dienftzeit hätte bewilligt werden können, fo tft der De- 
partementöchef in Gemeinſchaft mit dem Finanzminifter befugt, eine 
ſolche Anrechnung aud bei Feftiehung des Witwen» und Waiſen⸗ 
geldes zuzulaſſen. 
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8. 15. 
Die Zahlung des Witwen- und Waifengeldes beginnt mit dem 

Ablaufe ded Gnadenquartaled oder des Gnadenmonates. 

$. 16, 
Das Witwen und Waijengeld wird monatlih im Voraus ge- 

zahlt. An wen die Zablung gültig zu leiften ift, beftimmt der De- 
partementöchef, welcher die Befugnis zu foldyer Beftimmung auf Die 
Provinzialbehörde übertragen fann. 

" Nicht abgehobene Theilbeträge des Witwen- und Waifengelded 
verjähren binnen vier Jahren, vom Tage ihrer Fälligkeit an gerechnet, 
zum Bortheile der Staatskaſſe. 

8. 17. 

Das Witwen- und Watjengeld Tann mit rechtlicher Wirkung 
weder abgetreten nody verpfändet oder fonft übertragen werden. 

8. 18. 

Das Recht auf den Bezug ded Witwen- und Waiſengeldes 
erlifcht: 

1) für jeden Berechtigten mit Ablauf des Monated, in welchem 
er ſich verbeirathet oder ftirbt; 

2) für jede Waiſe außerdem mit dem Ablaufe des Monated, in 
welchem fie das 18. Lebensjahr vollendet. 

8. 19. 
Dad Recht auf den en des Mitwen- und Waiſengeldes 

e ruht, wenn der Berechtigte das Deutſche Indigenat verliert, bis zur 
etwaigen Wiedererlangung desſelben. 

§. 20. 

Mit den aus 8. 14 ſich ergebenden Maßgaben erfolgt die Be- 
ftimmung darüber, ob und welches Witwen- und Waiſengeld der 
Witwe und den Waiſen eined Beamten zufteht, dur den Depar- 
tementöchef, welcher die Befugnis zu folder Beftimmung auf die 
Provinzialbehörde übertragen Tann. 

Die Beichreitung ded Rechtsweges fteht den Betheiligten offen, 
doh muß die Entiheidung des Departementöchefd der Klage vor⸗ 
bergehen und letztere fodann bei Verluft ded Klagerechtes innerhalb 
ſechs Monaten, nachdem den Betheiligten die Enticheidung ded Des 
partementächef3 bekannt gemacht worden, erhoben werden. 

8. 21. 

Die Borfchriften 
1) der 88. 10 und 12 des Dänifhen Penfiondgejehed vom 

24. Februar 1858, 
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2) ded dritten Theiles des Kurbeifiihen Staatsdienſtgeſetzes 
vom 8. März 1831, 

3) der 88. 28 ff. des Staatödieneredifted für dad Zürftenthum 
Hohenzollern= Sigmaringen vom 20. Auguft 1831 und ber 
88. 26 ff. der Dienftpragmatif für das Fürſtenthum Hohen: 
zollern Hechingen vom 11. Dftober 1843 

treten für die Hinterbliebenen derjenigen Beamten, weldye auf Grund 
des F. 23 Abſatz 1 dieſes Gefeped aus der Landedanftalt, der fie 
either angehörten, ausjdyeiden, mit der Maßgabe außer Kraft, daß 
das denfelben zu berofligende Witwen» und Watjengeld nicht hinter 
demjenigen Betrage zurücbleiben darf, weldyer ihnen nad) den vor: 
ftebend unter Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Vorfchriften aus der Staatd- 
kaſſe hätte bewilligt werden müſſen. 

$. 22. 
Der Beitritt zu der allgemeinen Witwenverpflegungsanftalt ift 

den nad $.1 zur Entrihtung von Witwen: und Waijengeldbeiträ- 
gen verpflichteten Beamten, fowie den Beamten ded Deutihen Rei⸗ 
ches nicht ferner geftattet. 

$. 28. 
Diejenigen nah $. 1 zur Entrihtung von Witwen» und Wai— 

jengeldbeiträgen verpflichteten Aramten, melde Mitglieder einer Mi: 
litär- oder Staatsbeamten-Witwenkaſſe oder einer fonftigen Ber: 
anftaltung ded Staated zur Verſorgung der Hinterbliebenen von 
Beamten und derjelben nicht erft nach der Verkündigung diejed Ge- 
ſetzes beigetreten find, bleiben, wenn fie binnen drei Monaten nad 
dem Inkrafttreten dieſes Gefeped durch eine RE Erklärun 
für ihre etwaigen künftigen Hinterbliebenen auf das in den SS. 7 R 
beftimmte Witwen- und Waifengeld verzichten, von Entrichtung der 
im 8. 3 beftimmten Witwen» und Watlengeldbeiträge befreit. Ans 
derenfalld find fie berechtigt, aus der Landesanſtalt auszuſcheiden. 

Diefe Beitimmungen finden finngemäße Anmwendung auf Die 
Mitglieder der Beamtenpenfiondlaffen bei den vom Staate erwor- 
benen Privateifenbahnen einſchließlich der Unterftügungetaiie der 
Angeftellten der Cöln- Mindener Eilenbahn, ferner der Berliner 
allgemeinen Witwenpenfiond» und Unterftügungöfafle, ſowie auf 
diejenigen Beamten, welche wegen ihrer Angehörigkeit zu einer an> 
deren Privatverficherungsgejellihaft von der ihnen fonft obliegenden 
Verpflichtung zur Theilnahme an einer der im erften Abjape bezeid: 
neten Anftalten entbunden oder nad Anordnung ihrer vorgefepten 
Behörde zum Zwede der Berforgung ihrer Ehefrau für den Yall 
ihred Todes einer Privatverfiherungsgefellihaft beigetreten und noch 
I —8 et Intrafttretend dieſes Geſetzes Mitglieder der Geſell⸗ 

aft find. 
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§. 24. 

Dieſes Geſetz tritt am 1. Zuli 1882 in Kraft. 
Urkundlich unter Unſerer Höchfteigenhändigen Unterfchrift und 

beigedrudtem Koͤniglichen Smfeget 
Gegeben Berlin, den 20. Mai 1882. 

(L. S.) Wilhelm. 
v. Puttlamer. v. Kameke. Bitter. Lucius Friedberg. 

v. Boettider v. Soßler. 
— — — — 

69) Beſtimmungen zur Ausführung des Geſetzes vom 
20. Mai 1882 (Geſ. Samml. S. 298), betreffend die Für— 
forge für die Witwen und Waiſen der unmittelbaren 

Staatöbeamten. 
Berlin, den 5. Juni 1882. 

Allgemeine Beitimmungen. 
1. Die Ausführung ded Geſetzes erfolgt, ſoweit nicht nach— 

ftebend anderweite Anordnungen getroffen find, durch die Departe- 
mentschefs und die von denjelben zu bezeidynenden Behörden. 

. Die Witwen» und Watjengeldbeiträge (88. 2 und 3 des 
Geſetzes), fowie die Witwen» und Waifengelder (88. 7 ff.) find 
vom Rechnungsjahre 1. April 1883/84 ab nad Anleitung des Etats, 
auf die Zeit bid Ende März 1883 aber außeretatsmäßig nad) Dlap- 
gabe der Nummern 6 und 21 diefer Beftimmungen zu verrechnen. 

Spezielle Beftimmungen. 
Deitragdpflihtige und nicht beitragspflidhtige Beamte. 

3. Zur näheren Information über den Kreis der zur Entrid- 
tung der in dem $. 3 des Gefepes beftimmten Witwen- und Waifen: 
geldbeiträge verpflichteten Beamten wird die Begründung ded $. 1 
des Entwurfes des Geſetzes hierbei (Anlage 1) angejchloffen. 

Hinzugefügt wird, daß die Beitimmung des 8. 1, nach weldyer 
auch ſolche Beanite, die auf Grund des F. 7 des Penſionsgeſetzes 
lebenslängliche Penfion beziehen, beitragäpflichtig find, eine analoge 
Anwendung nicht geftattet auf diejenigen Beamten, welden in Ge⸗ 
mäßheit ded Allerhöchſten Erlafjed vom 9. Oktober 1848 (Min. DL. 
f. d. i. V. ©. 342) ein lebenslänglidhes Önabengehall oder in 
Gemäßheit des $. 6 ded Penſions-Reglements vom 30. April 1825 
eine Penfion auf Lebendzeit bewilligt ift. 

Berehnung des penfionsfähtgen Dienfteinlommend und 
der Witwen- und Watfengeldbeiträge. 

4. Für die Berechnung der Höhe des penfionsfähigen Dienft- 
einlommend find die bei der Penſionirung geltenden Grundſätze 
maßgebend. Zu bemerken ift dabei: 
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a. die Witwen» und Watjengeldbeiträge von Beamten, welde 
unter Einbebaltung eines Theiles des Gehaltes beurlaubt find, 
(Allerh. Erl. vom 15. Juni 1863 — Minift. Bl. f. d. i. 2. 
©. 137), von fuspendirten Beamten, jowie von Beamten, 
deren Wartegeld oder Penfion wegen des Bezuged eines 
neuen Dienfteinfommend aus einer zur Penfion aud ber 
Staatskaſſe nicht beredtigenden Stellung gekürzt wird 
(8. 27 Nr. 2 und 8. 29 des Penfiondgejeges, Allerhöchfter 
Erlaß vom 14. Suni 1848, Gel. Samml. ©. 153), find 
mit dem durch den Stat beziehungsweiſe die Erhebungßlifte 
(Nr. 5) feftgeftellten vollen Betrage in den im $. 4 des Ge⸗ 
jepe8 bezeichneten Raten, und zwar in den erfteren beiden 
Fallen aus dem Dienfteinflommen, in lepterem Yalle aus 
dem Wartegelde oder der Penflon vorweg zu entnehmen. 
Ruht dad Recht eined Beamten auf den Bezug ded Warte⸗ 
gelded oder der Penfion aus dem leptgedadhten Grunde oder 
der Befoldung wegen eines Urlaube8 von längerer Dauer als 
von 6 Monaten ganz oder doch infoweit, daß der Reftbetrag 
ur Dedung der Beiträge nidt audreiht, fo gelangt Die 

Vorſchrift des letzten Satzes des $. 4 zur Anwendung. 
b. Iſt dem Wartegeldempfänger oder Penſionär ein zur Penſion 

aus der Staatötalfe berechtigended Amt mieder verliehen 
und derjelbe demgemäß zur Entridtung von Witwen» und 
Waijengeldbeiträgen von dem Einkommen aud diefem Amte 
verpflichtet, jo ruht die Verpflichtung zur Zahlung foldyer 
Beiträge von dem MWartegelde oder der Penfion injoweit, als 
dieje Kompetenzen eingezogen oder gekürzt werden oder dies 
jelben unter Hinzurehnung des neuen beitragdpflichtigen Ein⸗ 
tommend die Summe von 9000 Mark überfteigen. 

c. Die Witwen» und Waifengeldbeiträge find aud von dem» 
jenigen Theile der Penſion früherer Militärpenftonäre, welder 
in Gemäßbeit des $. 107 des Militärs Penfiondgefeped vom 
27. Zuni 1871 den Civilfonds aus Militärfonds zu erftatten 
ift, für Rechnung der Staatöfaffe zu erheben. In den An⸗ 
ſprüchen der Givilfonds auf folde Erftattung aus Militär: 
fonds wird hierdurch eine Veränderung nicht herbeigeführt. 

Geftftellung, Erhebung, Berrehnung und Juftififation 
der Witwen- und Waifengeldbeiträge. 

5. Die Feftitellung der Witwen uud Watfengeldbeiträge erfolgt: 
a. Bezüglich der aktiven Beamten und bezüglich derjenigen Warte: 

geld-&mpfänger bei der Suftig-Berimaltung, weldye dad Warte: 
geld aus Kapitel 76 Titel 2 des Etats beziehen, durch die 
nah Nr. 1 zuftändige Behörde. 

b. Bezüglich der übrigen MWartegeld- Empfänger und der Pen- 
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fionäre durd diejenige Behörde, welche der die betreffende 
Rechnung aufftellenden Kaffe vorgejept ift. - 

Rod vor dem 1. Juli d. J., ald dem Zeitpunfte ded Snfraft- 
tretend des Gefeped iſt den Provinzial-Hauptkaſſen, beziehungsweije 
den Spezialfafjen, für jede von denfelben für 1882/83 zu legende 
Jahresrechnung befonderd, eine Nachweiſung der zu erhebenden 
Witwen: und Waifengeldbeiträge zuzufertigen. In diefer Nach— 
weifung ift zugleich das penfionsfähige Dienfteinfommen der einzelnen 
Beamten (cfr. Nr. 4 der Ausführungd-Beftimmungen), beziehungd- 
weile dad Wartegeld und die Penfton, foweit davon nad) $. 3 des 
Geſetzes Witwen: und Watfengeldbeiträge zu erheben find, erfichtlich 
zu maden und, foweit nicht die Bezüge nad) den Etats und Red: 
nungen für den vorliegenden Zweck als zweifellos erfcheinen, zu er- 
läutern und zu begründen. 

In den Fällen, in weldhen eine Einnahme aus einem Neben- 
amte penfionsfähig tft, find der Nachweiſung die desfallfigen Be- 
weidftüde in beglaubigter Form beizufügen. Sämmtliche Penfio- 
näre und Wartegeld-Empfänger find in ber Nachweiſung der zu 
zahlenden Beiträge in derjelben Reihenfolge aufzuführen, wie fie in 
den Rechnungen nachgewiejen find. Sn den Fällen, in welden ein 
Witwen» und Waijengeldbeitrag nit zum Anſatze gebracht fein 
ſollte, ift dies näher zu begründen. 

Kann wegen Kürze der Zeit die Frage, ob der Beamte über: 
haupt zur Zahlung der Beiträge verpflichtet ift, rechtzeitig vor dem 
1. Juli nicht mit Sicherheit feitgeftellt werden, fo find die Beiträge 
gleichwohl behufs vorläufiger Erhebung in die Nachweiſung einzuftellen. 

Sft e8 wegen Kürze der Zeit nicht thunlid, die Höhe der zu 
erhebenden Beiträge rechtzeitig vor dem 1. Zuli zur definitiven gef 
ftelung zu bringen, jo find diefelben zu einem annähernd veran- 
\chlagten Betrage in die Nachweiſung einzuftellen. Die definitive 
Heltiebung der Beitragspflicht, beziehungsweiſe der Höhe der Bei⸗ 
träge erfolgt thunlichit in der Weife, daß die erforderliche Ausglei⸗ 
hung bei dem nädjften Zermine der Fälligkeit des weiteren Beie 
trages ftattfinden kann. 

Bei neu in den Ruheſtand tretenden Beamten hat diejenige 
Provinzialbehörde, auf deren Anweiſung die Zahlung der erſten Pen- 
fionsrate erfolgt (oben 5b), audy die erforderliche Anordnung wegen 
der Erhebung oder in den Fällen des 8. 5 Abſatz 4 und 5 des Ger 
feed der Befreiung von der Entrichtung der Witwen- und Waifen« 
geldbeiträge zu treffen. Die dem Beamten zulept vorgeſetzte Dienft- 
bebörde hat auf Erforbern der die vorgedadhte Anweiſung erlaffenden 
Provinzialbehörde die nöthigen Mittheilungen zu maden. 

6. In den nädjften Entwürfen zu den Kaſſenetats der einzelnen 
Verwaltungen find in der Ausgabe hinter der legten Kolonne folgende 
zwei Spalten hinzuzufügen: 

s 
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Die Witwen: und Waijengeldbeiträge find zu entrichten 
— — — — —— - - — — — — — — — — 

von einem penſionsfähigen zu 3%, 

Dienfteintommen deöfelben ($. 3 des Gejeped vom 

von 20. Mai 1882) 
(bi8 9000 Mark) mit 

Marl Mark Pf. 

Sn den Fällen, in welchen in den Kafjenetatd ganze Beamten- 
Kategorien auf einer Linie nachgewieſen werden, ift das penfions- 
fähige Dienfteinfommen nebft den davon zu entrihtenden Witwen- 
und Waifengeldbeiträgen nur ſummariſch auszubringen. Der ſpe—⸗ 
ziele Nachweis derfelben hat alddann in den den Ctatd- Entwürfen 
beizufügenden bejonderen Beſoldungs⸗Nachweifungen beziehungsweiie 
in entiprehenden Spezial» Berzeichniffen zu erfolgen. Etwaige bei 
der Gtatöfeftftelung vorgenommene Aenderungen werden den Be 
börden bei der Zufertigung der betreffenden Raffenetatt Ipeziell mit- 
getheilt werden. 

Mad hinfichtlih der Zuftifilation der Erhebungsliften unter 
Nr. 5 vorgejchrieben ift, gilt auch für die Etatdentwürfe. In den- 
jenigen Gtatsentwürfen, in denen Fonds, wie zum Beiſpiel der 
Fonds zu Wartegeldern und Givilpenfionen, nachgewieſen werden, 
über melde feine Spezial⸗Etats aufgeftellt, jondern nur Rechnungen 
gelegt werden, find bei diejen Bonds die ebenfalls ſummariſch aus- 
zubringenden Anfäge, insbelondere was die Witwen: und Waiſen⸗ 
geldbeiträge anlangt, durch die Angabe zu begründen, wie viel dad 

Jahres-Soll an folden nah den ausgefertigten Erhebungstiften 
(Nr. 5) beziehungsweiſe nad) der legten Jahres-Rechnung beträgt. 

Die Witwen: und Waifengeldbeiträge find unter einem mit 
der Bezeihnung „gejeplihe Witwen. und Waifengeldbeiträge* neu 
zu bildenden Titel zu verrechnen, im Reſſort: 

der Domänen-Berwaltung unter Kapitel 1 Titel 8a, 
⸗Forſt⸗Verwaltung unter Kapitel 2 Zitel 10a, 
: Berwaltung der direkten Steuern unter Kapitel 4 Titel 8a, 
« Berwaltung der indirekten Steuernunter Kapitel5 Titel 192, 
« Berg. Hüttens und Salinenverwaltung unter Kapitel 9 
Titel 14a, 
ded Kinanz-Miniftertumd (mit Ausfchluß der Verwaltung der 

eRerp 

— 
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direkten und indireften Steuern) in dem gemeinſchaftlichen 
Reſſort dedjelben und des Minifteriumd ded Innern, fowte 
des landwirthichaftliden Minifteriumd unter Kapitel 27 
Zitel 8a und 8b (Titel 8a von altiven Beamten, Titel 8b 
von Wartegeldempfängern und penfionirten Beamten), 

. der Bauverwaltung unter Kapitel 28 Titel 5a, 
⸗Handels⸗-⸗ und Gewerbe» DBermaltung unter Kapitel 29 

Titel 6a, 
1. der Quftiz. Verwaltung unter Kapitel 30 Titel 3a, 
k. » Berwaltung ded Innern unter Kapitel 31a Titel 1, 
L = landwirthichaftliden Verwaltung unter Kapitel32 Titel 6a, 

m. 

n. 

Bra 

- Geltüt-VBerwaltung unter Kapitel 33a Titel 1, 
s geiftiihen, Unterrichtd- und Medizinal-Berwaltung unter 

Kapitel 34 Titel 4a und 5a, (Titel 4a für die fämmtlichen 
Verwaltungszweige mit Ausſchluß bes Medizinalmeiens, 
Zitel 5a für dag Medizinalwejen). 

Diejenigen Inftitute und Anftalten, welche wie die Univerfitäten 
und Gymnaſien nur Zufhüfle aus allgemeinen Staatsfonds beziehen, 
deren Einnahmen und Ausgaben mithin nit im Staatöhaushalts- 
Stat nachgewiefen werden, haben die Witwen» und Waifengeldbeis 
träge zur Verrechnung bei dem oben bezeichneten Etatsfonds der 
betreffenden Verwaltung an diejenige Kaffe abzuliefern, von welcher 
die ihnen etatsmäßig zu zahlenden Zuſchüſſe zu verrechnen find. 

Hinfihtlih der Verrehnung der Witwen» und Waifengeldbei- 
träge aus der Eijenbahn- Verwaltung werden von dem Departementöchef 
bejondere Vorſchriften erlajjen werden. 

In die Kaflenrehnungen find die für die Etats vorgejchrie= 
benen Spalten ebenfalld und zwar jchon für dad laufende Rechnungs⸗ 
jahr zu übernehmen. 

In den Kaffenbücdern find im Texte derjelben die von den 
Deamten zu entrichtenden Witwen- und Wailengeldbeiträge für das 
laufende Kedinungsjahr an der Stelle erfihtlih I machen, wo dad 
Gehalt der Beamten in Ausgabe nachgewieſen wird, der Regel nad) 
alfo bei den Beſoldungsfonds und zwar auch dann, wenn die Beamten 
aud denfelben fein feſtes Dienfteintommen beziehen, wie 3. B. die 
Steserempfänger Kapitel 6 Zitel 4 und die Gerihtövollzieher Ka⸗ 
pitel 74 Titel 7, in denjenigen Ausnahmefällen jedoch, in denen 
Beamten, welche aus Fonds zu anderen perfönlichen Ausgaben remu⸗ 
nerirt werden, die Penfionsberedhtigung zuſteht, wie 3. B. den außer: 
etatsmäßigen Räthen und Aſſeſſoren (Kapitel 58 Titel 7 des Staatd- 
haushalis⸗Etats), den Vermeſſungsbeamten (Anmerkung zu Ka⸗ 
pitel 101 Zitel 9), bei diejen Fonds. 

. Die Erhebung der Witwen- und Watjengeldbeiträge erfolgt 
mit der Maßgabe des 8. 4 des Geſetzes durch Einbehaltung eines 
entiprechenden Theiles des Dienfteinfommend der verpflichteten Be⸗ 
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amten und in den Fällen, in welchen died nicht ausführbar tft, durch 
Boranderhebung in vterteljährlichen Raten. 

Auf die Wartegeldempfänger und Penfionäre finden diefe Be- 
ftimmungen entipredhende Anwendung. 

Ueber die aus dem Dienfteinfommen, bezw. dem Wartegelde 
und der Penfion einbehaltenen Beiträge ift von den Kaffen Quittung 
nicht zu ertheilen. 

Ein Formular zu den künftigen Befoldungd- Duittungen und 
ein foldyed zu den fünftigen Quittungen über Penfionen und Warte: 
gelder werden beigefügt (Anl. 2 u. 2a). Danach find in den Quit⸗ 
en ae einbehaltenen Witwen- und Waifengeldbeiträge erfichtlich 
u machen. 
j 10. Erhöht fi das penfionsfähige Dienfteinfommen eines 
Beamten, fo tit die Kaffe in der desfallfigen Derfügung bezüglich 
der in erhöhtem Betrage zu zahlenden Witwen» und Waiſengeldbei⸗ 
träge mit Weifung zu verſehen. Bezüglih der auf Emolumente 
geftellten Beamten ift dasjenige Dienfteintommen maßgebend, wel: 
ches der Berechnung der Denfion zu Grunde zu legen wäre, wenn 
der Beamte im Laufe des Etatsjahres penfionirt worden wäre. Der 
hiernach feftgeftellte Witwen» und Maifengeldbeitrag wird auch im 
erften Quartale des folgenden Etatsjahres einftwetlen forterhoben. 
Nah Beginn eined neuen Ctatöfahred und zwar aldbald nach dem 
Rechnungsſchluſſe für da8 vorangegangene Etatsjahr wird das pen- 
fiondfähige Dienfteinfommen, fomweit die8 nah 8. 10 Nr. 2 des 
Penſionsgeſetzes erforderlich, neu feſtgeſtellt. Ergiebt dieſe Feſtſtel⸗ 
lung, daß für das neue think der früher gezahlte Beitrag eine 
Aenderung erleidet, jo tft hinfichtlich des für das erfte Quartal zu 
viel oder zu wenig erhobenen Beitraged die Audgleihung in dem 
neöten Termine der Yälligleit eines weiteren Beitrages zu be= 
wirfen. 

Erlöfhen der Berpflidtung zur Entridtung von 
Witwen- und Waifengeldbeiträgen. 

11. In den Fällen ded 8. 5 Nr. 4 und 5, ſowie des $. 6 
des Gefeped haben die Penfionäre durch Beicheinigung der Orts⸗ 
Polizei» Behörde ihred Mohnorted oder in fonft glaubhafter Weiſe 
den Nachweis zu erbringen, daß fie weder in einer vor ihrer Nen- 
fionirung geſchloſſenen Ehe leben nody unverheirathete eheliche oder 
durch nachgefolgte Ehe legitimirte Kinder unter 18 Sahren aus einer 
jolhen Ehe befigen. Die Eingabe, durch welche diefer Nachweis 
geführt wird, ift von ihnen der die Penfion zahlenden Kalle einzu» 
reihen, welche dieſelbe unverzüglich der der rechnungdlegenden Kaffe 
vorgeſetzten Provinzialbehörde, welcher die Entſcheidung auftebt, vor: 
gulegen bat. Den Beamten bleibt jedoch überlaflen, die Eingabe 
er Provinzialbehörde direkt einzureichen. 



805 

Befreiung von der Entrihtung der Witwen- und 
MWaifengeldbeiträge. 

12. Berforgungsdanftalten, deren Mitglieder auf Grund der 
Beitimmungen im $. 23 des Geſetzes unter den dafelbft gedachten 
Vorausfegungen die Befreiung von der Entrihtung der Witwen- 
und Waifengeldbeiträge in Anſpruch nehmen können, find namentlidy: 

b. 
c. 

d. 

n.adoB 

die allgemeine Witwen-Berpflegungs-Anftalt in Berlin und die 
Berliner allgemeine Witwen-Penfiond- und Unterftügungsfaffe, 
die Königlich Preußiſche Militär-Witwen⸗-Kaſſe in Berlin, 
die Witwen-Kaffe für die Königlihe Hof- und Eivildiener- 
\haft in dem vormaligen Königreihe Hannover, 
die Witwen» und Waifenanftalt für die Eivildiener der acht 
Rangklaſſen in dem vormaligen Kurfürftentbume Heffen, 

. die Eivil-Witwen - und Watjengefelihaft in dem vormaligen 
Kurfürftenthume Heffen, 

. die Central-Witwen- und Watfenverjorgungs » Anftalt für 
die zu einer Penfion nicht beredhtigten Civil- und Hofdiener 
in dem vormaligen Herzogthume Naſſau, 

. die Witwen: und Waiſenkaſſe der höheren Civil» Staats- 
diener in dem vormaligen Herzogtbume Naſſau, 

. die allgemeine Berforgungsanftalt für Witwen und Waifen 
eanderäfliger Diener in der vormaligen Landgraffchaft Heffen- 
ombur Homburg, 

1. die Penfiondanftalt für die Witwen und Waifen von Staats⸗ 
dienern in der vormaligen freien Stadt Frankfurt a. / M., 

. die an die Stelle des robbergoglic Helfiihen Givildiener: 
Witwen⸗Inſtitutes getretenen Veranftaltungen, 

. die allgemeine Witwenkaffe in Kopenhagen und die vormald 
Großfürftlihe Witmen- und Waiſenkaſſe in Kiel, 

. die Leibrenten- und Verforgungdanftalt von 1842 in Kopen- 
hagen, beztebungdweife die an deren Stelle getretene Xebend- 
verficherungd- und Verſorgungs-Anſtalt von 1871 dajelbft, 

. die Witwen und Waiſenkaſſen der Lehrer an den Univerfitäten, 
s vormals Kurheſſiſche Militär-Witwen- und Wailen-Anftalt, 

. die vormals Naſſauiſche Militär-MWitwen- und Wailenfaffe, 
: vormald Hannoverjche Offizier Witwentaſſe 
- &ifenbahnbeamten-Witwenfaffen und die Unterjtügungs- 

faffe der Angeftellten der Cöln-Mindener Eiſenbahn, 
8. die Bau⸗Witwenkaſſe in Kaflel. 
Melde Mitglieder anderer Verficherungd-Anftalten die nämliche 

Befreiung in Anfpruch nehmen Tönnen, ergiebt fi aus dem zweiten 
Abfape des F. 23. Zur näheren Information ift ein Auszug aus 
ber Begründung des Geſetz⸗Entwurfes beigefügt (Anl. 3.). 

Die Zuläffigfett der auf Grund des $. 23 von den einzelnen 
Beamten zu ftellenden Anträge ift von dem durch Beibringung ent- 
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iprechender Beläge zu führenden Nachweiſe abhängig, daß der Beamte 
zur Zeit des Snfranteetend des Geſetzes, alfo am 1. Zulid. J. noch 
Mitglied einer der in diefem Paragraphen gedachten Verforgungs: 
anftalten war, und diefe Mitgltedfchaft nicht erft nach der Berfündi- 
gung des Geſetzes erworben bat. 

Die von dem Beamten dabet abzugebende Erflärung wird dabin 
zu lauten haben: 

dat der Antragfteller auf Grund ded Geſetzes vom 20. Mai 
1882 (Gef. Samml. &. 298) feine Sreilafjung von der Ent- 
rihtung der Witwen: und Waijengeldbeiträge beantrage, 
indem er für feine etwaigen fünftigen Hinterbliebenen auf 
das in den SS. 7 ff. des bezeichneten Gelehes beftimmte Witwen⸗ 
und Waifengeld ausdrüdlich verzichte, obwohl ihm befannt fei, 
daß, falld diefem Antrage ftattgegeben werden follte, dieſer 
Verzicht ein endgültiger und unmiderruflicher fet. 

Iſt der Penfiondanfprudy einer gerichtlich geſchiedenen oder bös— 
willig verlaffenen Frau in den Källen des $. 26 a und b ded Re- 

glements für die allgemeine Witwenverpflegungsanftalt dadurd auf: 
recht erhalten, daß die Frau für die Kortzahlung der Beiträge geforgt 
bat, fo fteht dem Manne nicht dad Net zu, auf Grund des $. 23 
des Geſetzes die Befreiung von Entrichtung der Witwen- und 
Watjengeldbeiträge in Anſpruch zu nehmen. 

Die Enticheidung erfolgt durdy die nämliche Behörde, welche 
nad Nr. 5 a und b für die Keftftelung der Witwen» und Waiſen⸗ 
geldbeiträge zuftändig ift. 

Hinſichtlich der Anträge der Zartegelbemplänger und Penfionäre 
gilt dasfelbe, was bezüglich der unter Nr. 11 bezeichneten Eingaben 
beftimmt ift, mit der Maßgabe, daß die Eingaben der unter Nr. 5a 
bezeichneten Wartegeldempfänger der Auftiz» Verwaltung von der 
zahlenden Kaffe an die Vorftandsbeamten ded Ober » Landedgerichtes 
einzufenden find. In zweifelhaften Fällen hat die für die Entſchei— 
dung zuftändige Behörde fi zunächſt mit der lepten Dienftbehörde 
des Martegeldempfängerd oder Penfionärd in Beziehung zu fepen. 
It nah dem Erachten der zuftändigen Behörde dem Antrage ftatt- 
zugeben, fo bat Diefelbe unter Benachrichtigung ded Beamten durd 
Verfügung an die rechnungdlegende Kaffe die Befreiung ded Beamten 
von der Entrichtung der Beiträge anzuordnen. In der Verfügung 
ft —F anzugeben, in welcher Weiſe den geſetzlichen Vorausſetzungen 
genügt iſt. 

Für das Reſſort der Eiſenbahnverwaltung wird der Erlaß bes 
fonderer Beitimmungen vorbehalten. 

Ausfegung der Erhebung von Beiträgen. 

13. Die Witwen» und Waifengeldbeiträge find von den nad 
$. 1 des Geſetzes verpflichteten Beamten ſchon zum 1. Zuli 1882 



507 

gu entrichten. Bon denjenigen Beamten, welche zur Zeit der Vers 
ündigung des Geleped Mitglieder einer der im 8. 23 desſelben 
bezeichneten Anftalten waren und vor dem 1. Juli 1882 — in der 
unter Nr. 12 vorgefchriebenen Form — der zuftändigen Behörde 
Ihriftlicy anzeigen, daß fie auf dad Witwen- und Waifengeld ver: 
zihten, find die zu dem fraglihen Termine fälligen Beiträge nicht 
zu erheben, vorbehaltlid der nachträglichen Entridhtung, wenn nicht 
rechtzeitig vor dem 1. Oktober von den Beamten unter Beftätigung 
des früher ausgeſprochenen Verzichted der Nachweis geführt wird, 
daß fie noch am 1. Juli Mitglieder der Anftalt waren. 

Ausicheiden aud den beftehbenden Witwen: und Waiſen— 
Berforgungd»Anftalten. 

14. Diejenigen nah $. 1 des Geſetzes zur Entrichtung von 
Witwen: und Wailengeldbeiträgen verpflichteten Beamten, weldhe von 
der ihnen nad) $. 23 zuſtehenden Befugnid, die Befreiung von diefer 
Verpflichtung in Aniprud zu nehmen, feinen Gebraud machen 
wollen, find bereditigt, aus derjenigen Verſorgungs-Anſtalt, welcher 
fie bisher ald Mitglieder anzugebören, verpflichtet geweſen find, aus— 
zuicheiden. Der Antrag MR; ein Ausicheiden aus foldher Anftalt ıft 
an die Direftion der betreffenden Anftalt zu richten und mit einem 
begleitenden Schreiben an die nämliche Behörde einzufenden, welche 
nah Nr. 12 der Ausführungsbeftimmungen über eine Freilaſſung 
der Beamten von der Entridhtung der Witwen. und Waijengeld- 
beiträge zu enticheiden haben würde. — Bezüglidy der Wartegeld- 
empfänger und Penftonäre gilt auch bier, was wegen der Bermittes 
lung der dad Wartegeld oder die Penfion zahlenden Kaffe unter 
Nr. 11 und 12 beftimmt ift. 

Bon der ProvinzialsBehörde find die bei ihr eingehenden gejeh- 
lich begründeten Anträge in Zmifchenräumen von 8 zu 8 Tagen mit 
einer nach dem beigefügten Zormulare 4 (Anlage 4) aufzuftellenden 
beicheinigten Nachweiſung der Direktion der betreffenden Anftalt zur 
weiteren Beranlafjung zu überfenden. 

Die näheren Beltimmungen über dad Ausfcheiden der Beamten 
aus den Beranftaltungen ded Staated zur Verforgung der Hinter: 
bliebenen der Beamten, namentli auch darüber, ob den Beamten 
außer dem vollftändigen Ausſcheiden aud das Recht auf Ermäßi- 
gung der BVerfiherungdiumme zuftebt, werden von den Berwaltun- 
gen der Anftalten zur öffentlihen Kenntnid gebracht werden. 

15. Ein Antrag des Beanıten auf Ausſcheiden aud der Ber: 
forgungs-Anftalt, welcher er bisher als Mitglied angehört hat, oder 
auf Ermäßigung des nach den biöher maßgebenden Vorſchriften erfor⸗ 
derlichen Verficherungäbetrages ſchließt die Berechtigung zu dem An⸗ 
trage auf Befreiung von Entrihtung der Witwen» und Waiſengeld⸗ 
beiträge aus, deögleichen ein Antrag auf Befreiung von Entrichtung 
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diefer Beiträge den Antrag auf Audfcheiden aus der Anftalt, bezie- 
hungsweiſe auf Ermäßigung ded Verſicherungsbetrages. 

Die mit der Ausführung des Geſetzes beauftragten Behörden 
haben daber eine genaue Kontrole darüber zu führen, dab biernad) 
verfahren werde. 

Befltimmung der Witwen- und Waifengelder. 

16. Weber die Gewährung von Witwen» und Wailengeld an 
Hinterbliebene im aktiven Dientte oder ald Wartegeldempfänger ver- 
ftorbener Beamten tft, unter Berüdfihtigung der Vorſchrift im 
Schlußſatze des 8.16 Abjag 1 an den Departementöchef zu berichten, 
Soweit nicht auf Grund des $. 20 Abjap 1 die Befugnis zur Bes 
ftimmung ded Witwen: und Waiſengeldes der Provinzialbehörde 
überlaffen wird. 

Dem Berichte ift in den Fällen des $. 14 Abfag 2 eine Bor: 
ſchlags⸗Nachweiſung nad) dem beigefügten Formulare 5 (Anlage 5), 
in den anderweitigen Fällen, abgejehen von $. 14 Abſatz 1 eine 
Vorſchlags⸗Nachweiſung in im Uebrigen gleiher Korm, jedoch unter 
Fortlaffung der Spalten 17 bis 19 des Kormulared, anzufchließen. 
Sn den Fällen des $. 14 Abfag 1 endlich ift den Spalten 15 und 
16 die Ueberſchrift: „Davon können gewährt werden,” den Spalten 
18 und 19 die Ueberſchrift: „Davon merden zur Gewährung vor» 
geſchlagen,“ zu geben. 

17. Auf Grund ded 8. 20 Abſatz 1 wird die felbftändige Be- 
willigung ded Witwen und Waiſengeldes für die Fälle, in denen 
dadfelbe an Hinterbliebene penftonirter Beamten zu gewähren 
ift, derjenigen Provinzialbehörde übertragen, welche der die lepte 
Penfiondrate verrechnenden Kaffe vorgelegt iſt. Die Provinzialbes 
börde hat auf Grund des $. 16 Abſatz 1 zugleich zu beftimmen, an 
wen die Zahlung gültig zu leiften ift. Dabei tft davon außzugeben, 
daß die Zahlung von einer gerichtlichen Feſtſtellung der Empfangs— 
berechtigten der Regel nad nit abhängig gemacht werden fol. 
Sofern nicht befondere Bedenken vorliegen, find alfo die Witwen⸗ 
gelder an die Witwe, die Waijengelder, wenn die Mutter noch lebt 
und für die Pflege und Erziehung der Kinder forgt, an die Mutter, 
anderenfalld an den Vormund der Kinder, welcher durd gerichtliche 
Beſtallung als folder ſich zu legitimiren bat, zu zahlen. 

Die Provinzialbehörde hat von der nad) den 88.8 und 9 erfolg« 
ten Bewilligung von Witwen» und Watfengeld der legten Dienft- 
behörde des Penfionärd Mittheilung zu machen. 

Bezügli der Bermittelung der Anträge auf Bewilligung des 
MWitwen- und Waiſengeldes gilt auch bier, was unter Nr. 11 für 
die zahlende Kaffe beitimmt ift. 

Der Zahlungdanweifung des nad) den 88. 8. und 9. neu be« 
willigten Witwen» und Waiſengeldes ift eine nad Analogie des 
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Formulares 5, ohne die Spalten 12/13 und 17/19 desſelben auf—⸗ 
zuftellende und entfprechend zu juftifizirende Nachweiſung beizufügen. 

18. Berner wird auf Grund ded $. 20 Abſatz 1 des Gefehes 
die jelbftändige Beftimmung der nad) 8. 11 desfelben eintretenden 
Erhöhungen bereits bemwilligter Witwen: und Maifengelder derjenigen 
Provinzialbehörde übertragen, welche der diefe Kompetenzen verrech⸗ 
nenden Kaffe vorgefept ift. 

Zur näheren Information über die Fälle der Erhöhung eines 
Witwen: und Waifengelded wird die Begründung ded $. 11 des 
Entwurfed des Geſetzes beigefügt (Anl. 6). 

19. Kine Abrundung ded Witwen- und Waijengelded auf volle 
Markt findet in feinem Falle ftatt. 

20. Iſt die Ehe eined Beamten durch Scheidung aufgelöft, fo 
ift die vormalige Shefrau nad) dem Tode ded Beamten ald Witwe 
nicht anzufehen und hat daher auch auf Witwengeld feinen Anſpruch. 

Berrehnung der Witwen: und Waifengelder. 

21. Die gezahlten Witwen- und Wailengelder werden bezüglich 
der Hinterbliebenen der im altiven Dienfte oder ald Wartegeld- 
empfänger vorftorbenen Beamten bei derjenigen Verwaltung in Aus: 
gabe verrechnet, welcher der Beamte In —* letzten dienſtlichen 
Stellung angehört hat. Dieſe Verrechnung erfolgt unter einem mit 
der Bezeichnung „gefeglihe Witwen» und Waiſengelder“ neu zu 
bildenden Zitel im Reſſort 

der Jnanen - Verwaltung unter Kapitel 1 Titel 7a, 
s orſt⸗ ⸗ 2 e ⸗ &, 

Verwaltung der direkten Steuern unter Kapitel 6 Titel 10a, 
⸗ s indireften = ⸗ -10 ⸗la, 

Berg⸗, Hütten» und Salinen-Verwaltung unter Kapitel 22 
vor Titel 1, | 

f. des Finanz-Miniftertumd (mit Ausſchluß der Verwaltung der 
direften und indirekten Steuern) und in dem gemeinjdhaft- 
lichen Reſſort desfelben und des Minifteriumd des Innern 
— be landwirtbichaftlichen Minifteriumd unter Kapitel 62 

itel 5b, 
g. der BauverwaltunG . . . . unter Kapitel 66 Xitel la, 
h. « Hanbeld- und Gewerbe⸗Ver⸗ 

oe Amer 

3 

= 

* 

nd ... ⸗ : 70 = 1a, 
1. s Juſtiz⸗Verwaltun ⸗ 80 = 24, 
k. = Verwaltung des Innern. . = » 97 = 5a, 
l. = Tandwirtbfchaftlichen Verwaltung - : 107 = 3a, 

m. =: GeftüteBerwaltung . . . = « 108 = 39a, 
undn. der geiftlihen, Unterrichts⸗ und 

Medizinale-Bermaltun . . . = .» 124 = 13a, 
beztehungsweife ⸗ 125 « 12a. 

1882, 34 
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An welder Stelle bei der Eifenbahnverwaltung die Witwen- und 
Waiſengelder zu verrechnen find, wird vom Departementschef beftimmt 
werden. 

Hinfihtlih der Verrechnung derfelben aus dem Geſchäftsbereiche 
von Berwaltungdbehörden in Dienftzweigen, für welche feine Pro⸗ 
vinzialbehörden beftehen, wird in jedem einzelnen Falle von dem 
betreffenden Departementschef Beftimmung getroffen werden. 

Die gezahlten Witwen» und Wailengelder für Hinterbliebene 
der penfionirten Beamten werden im Reſſort des Finanz» Minifte- 
riums unter dem mit der Bezeichnung „geleplihe Witwen- und 
Waiſengelder für Hinterbliebene penfionirter Beamten“ neu zu bil- 
denden Titel 5a ded Kapiteld 62 in den Civilpenfions⸗Rechnungen 
verrechnet. Ausgenommen hiervon find nur die Witwen⸗ und 
Waiſengelder für die Hinterbliebenen von Landgendarmerie-Dffizteren, 
Oberwachtmeiſtern und Gendarmen, weldye unter dem obengedadhten 
neu zu bildenden Zitel 5a des Kapitel 97 des Etats der Verwal: 
tung ded Innern in Ausgabe nachzuweiſen find. 

Anlage 1. 

Begründung. 
x. 

8. 1. 
in Verbindung mit $. 7 enthält die entſcheidenden Grundſätze: 

a. Sämmtlide Beamte, deren etwaigen künftigen Hinterbliebenen 
ein Rechtsanſpruch auf Witwen» und Waijengeld zu gewähren 
tft, aber aud nur diefe Beamte find zur Entrichtung von 
Witwen, und Waijengeldbeiträgen berpflichtet 

b. Ein Rechtsanſpruch auf Witwen» und Watfengeld ift den 
Hinterbliebenen nur derjenigen Beamten einzuräumen, die 
ohne Veränderung ihrer zeitlichen dienftlichen Stellung in die 
Lage kommen können, einen Rechtsanſpruch auf Penfion dem 
Staate gegenüber zu erwerben. 

Hiernah werden die unter dem Borbehalte des Widerrufes 
oder der Kündigung angeftellten Beamten, welde eine in den Be- 
joldungsetatd aufgeführte Stelle nicht befleiden ($. 2 Abſatz 2 des 
ee) dem Geſetze nicht unterwerfen jein, weil fie cinen 
Aniprud auf Penfton nicht haben. 

Die nämlihe Vorausſetzung trifft auf die nur nebenbei oder 
nur vorübergehend im Staatödienfte beichäftigten Beamten nach $. 5 
des Penfiondgefeges zu, infomeit nicht in Gemäßheit des 8. 32 dieſes 
Geſetzes die hr ded zweiten Abſatzes des 8.3 der Verordnung 
vom 6. Mai 1867 (Bei. Samml. S. 713) Plag greift, nach wel⸗ 
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cher den Beamten in den neu erworbenen Landestheilen Penfions- 
anſprüche auch für den Fall gewahrt find, daß fie zur Zeit der Ber: 
jepung in den Ruheſtand fidy in einer zur Penſion nicht beredhti- 
genden Stelle befinden. 

Durch leptere Ausnahmebeitimmung fol lediglich ein beftehender 
Rechtözuftand aufrecht erhalten werden. Dieſelbe kann daher auf 
die Bewilligung der nad) dem vorliegenden Entwurfe den Beamten 
einzuräumenden neuen Anſprüche auf Gewährung von Penfionen an 
ihre Witwen und Waifen nit ausgedehnt werden. Demgemäß 
ift eine entiprechende Vorſchrift in den zweiten Abſatz ded 8. 1 unter 
Ziffer 1 aufgenommen. 

Die Beftimmung unter Ziffer 2 dieſes Abſatzes, nach welcher 
die nur nebenamtlid im unmittelbaren Staatödienfte angeftellten 
Beamten überhaupt, alſo auch dann, wenn fie eine penfionsfähige 
Befoldung aus der Staatölafje beziehen ($. 12 des Penfiondgejeped), 
zur Beitragdentrihtung nicht verpflichtet fein follen, gründet fich auf 
die Erwägung, daß die Fürſorge für die Hinterbliebenen folder 
Beamten demjenigen zu überlaffen fein wird, deflen Beamtenfchaft 
fie dur ihr Hauptamt angehören. Unter diefe Vorjchrift werden 
namentlich diejenigen Beamten fallen, welde in einem Hauptamte 
des Kirchendienited und zugleich in einem ftaatlidhen Nebenamte als 
Konfiftoriale oder Schulräthe angeftellt find, desgleichen Reichs— 
beamte, welche zugleidy ein dem unmittelbaren Staatödienfte ange- 
böriged Nebenamt befleiden. 

Zufolge $. 79 des Geſetzes, betreffend die Berfaffung und Ver: 
waltung der Städte und Fleden in der Provinz Schleöwig-Holftein 
vom 14. April 1869 (Gel. Samml. S. 589), find den bei Ein- 
führung diefe8 Gejeged in den Kommunen bereitd feft angeftellten 
Beamten die ihnen aus Staatsmitteln zugeficherten Befoldungdan- 
tbeile und andermeit qultebenden Einkommensentſchädigungen infos 
weit aus der Staatölaffe fortzuzahlen, als nöthig tft, um den 
etwaigen Ueberſchuß der gelammten, dieſen Beamten perfönlidy zu= 
ftehenden Dienfteinfünfte über den von der Kommune zu leiftenden 
Beſoldungsbetrag zu decken. Nah dem nämliden Maßſtabe hat 
der Staat zur Penfionirung der gedachten Beamten beizutragen. 
Ferner ift vor Erlaß des Penfiondgejeped vom 27. Mär; 1872 in 
einzelnen Fällen die nach dem erften Abſatze ded 8. 36 desſelben in 
Kraft gebliebene Zuficherung ertheilt, dat der Staat einen Beitrag 
zur Penfton von foldhen Beamten gewähren werde, weldhe aus dem 
unmittelbaren Staatödienfte in ein demjelben nicht angehöriges öffent» 
liches Amt übergetreten find. Eine Veranlaffung, den Hinterbliebenen 
der gedachten Beamten Witwen- und Waifengeld aus der Stants- 
kaſſe zu bewilligen, ift nicht vorhanden. Zur Befeitigung von An⸗ 
ſprüchen hierauf empfiehlt es fich, diefelben durch die unter Ziffer 3 
und 4 aufgenommenen Beftimmungen ausdrücklich audzufchließen. 

34° 
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Die anderweitige Beſtimmung unter Ziffer 4 iſt eine Konſequenz 

der Vorſchriften unter Ziffer 1 bis 3. 
Was im Mebrigen die in den Ruheſtand verfepten Beamten 

anbelangt, fo ift ed nad) dem Vorgange des Reichsgeſetzes als geboten 
erachtet, den zur Zeit ded Inkrafttretens des Öle bereitö pen- 
fionirten Beamten die Wohlthaten desjelben in gleicher Weile zu 
Theil werden zu laffen, wie den erft ſpäter in den Ruheſtand 
tretenden. Nach der Faffung des 8. 1 wird daher der Zeitpunft 
der Penfionirung für die Beitragspflidt nicht maßgebend fein. 

Menn im Allgemeinen nur folde in den Ruheſtand verfepte 
Beamte für beitragöpflidtig erklärt worden find, welche aus der 
Staatskaſſe Eraft gefeglihen Anſpruches Penfion beziehen, fo 
follen damit diejenigen ehemaligen Beamten ausgeſchloſſen werden, 
weldhe im Diöziplinarwege unter Belafjung eined Theiles ded gefeg- 
lichen Penfionsbetrages ald Unterftügung aus dem Dienfte entlaffen find. 

Nah 8. 7 des Penfiondgefepes kann einem Beamten, welcher 
vor Bollendung des zehnten Dienftjahres® wegen Dienftunfähigfeit 
in den Ruheſtand verjept wird, eine Penfion zum Betrage von bad 
ftens !/, feined Dienfteintommend entweder auf beftimmte Zeit oder 
lebenslänglich bewilligt werden. Soweit eine folde Bewilligung 
auf Lebendzeit erfolgt, wird der Beamte, obgleich er die Penfion 
nicht kraft geſetzlichen Anſpruches bezieht, mit der aus $. 7 des Ent- 
wurfes fich ergebenden Folge auch nach feiner Penftonirung zur 
Beitragdentrichtung verpflichtel beziehungsweiſe berechtigt bleiben 
müffen, weil er nicht nur während feiner Altivität Beiträge zu ent- 
richten hatte, fondern weil er auch durch die Bewilligung einer 
lebendlänglidhen Penfion den penſionsberechtigten Beamten gleich- 
geftelt if. Wenn dagegen auf Grund ded 8.7 des Penfiondgejepes 
eine Penfion nur auf beftimmte Zeit gewährt wird, jo muß mit der 
Penftonirung die Beitragdpflicht de® Beamten und folgeweile die 
Anmwartichaft feiner Angehör gen auf Witwen: und Waifengeld ſchon 
aus dem ne erlöjhen, weil bier die leptgebachte Vorausſetzung 
nicht zutrifft. 
’ Ghentowenig ericheint ed angängig, einen unter dem Vorbehalte 

des MWiderrufed oder der Kündigung angeftellt gewejenen Beamten, 
welcher eine in den Bejoldungsetatd aufgeführte Stelle nicht beflei- 
det, bei feiner Verfegung in den Ruheſtand aber eine Penfion be» 
willigt erhalten bat ($.2 Abfap 2 des Penfionsgeſetzes), nah Maß—⸗ 
gabe dieſer Penfion zu Beiträgen heranzuziehen. Hiergegen Ipricht, 
dat den Anbörigen eines Beamten, welcher während feiner Aktivität 
nicht beitragspflidtig war, und deflen Relikten zum Bezuge des 
Witwen: und Waiſengeldes nicht berechtigt geivelen fein würden, 
wenn er vor der Verſetzung in den Ruheſtand geftorben wäre, um 
fo weniger ein Anrecht auf Berforgung mit dem Beginne der In⸗ 
aftivität de8 Beamten zugeftanden werden kann. 
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Wenn in dem Entwurfe die Verpflichtung zur Entrichtung von 
Witwen - und Waifengeldbeiträgen davon abhangig gemacht tft, daß 
der Beamte Dienfteinfommen, Wartegeld oder Denfion bezieht, jo 
ift darunter verftanden, dab den Beamten das Recht auf foldhen Be- 
zug auftehen muß, während ed, jofern dieſe Vorausſetzung vorliegt, 
ohne Bedeutung ift, ob der Beamte thatfählid ein Einkommen 
der gedachten Art aus der Staatskaſſe bezieht, oder ob etwa Das 
Recht auf deffen Bezug zeitweilig ruht. 

Demgemäß fallen namentlich audy diejenigen Beamten, welde 
auf Vorſchlag oder in Folge Ernennung feitend der Preußifchen 
Staatöregierung entweder zur Einhaltung des gefeplihen Verfahrens 
bei Erhebung und Verwaltung der Zölle und Berbrauchäftenern den 
Zoll- und Eteuer-Nemtern und den Direftivbehörden der einzelnen 
Staaten beigeordnet worden: die Reichsbevollmächtigten für Zölle 
und Steuern und die Stationdfontroleure —, oder bei den Haupt: 
ollsAemtern in Hamburg, Lübeck und Bremen, fowie bei der 

Verwaltung der indirekten Steuern in dem Großherzogthume Lurem- 
burg angeftell find, unter die Vorſchriften des erften Abjaped des 
8. 1. Denn diefe Beamten beziehen zwar thatfädhlich während der 
Dauer ihrer Dienftleiftung in einer der gedachten Stellungen ihr 
Eintommen nicht direft aus der Staatskaſſe. Einerſeits fteht jedoch 
der Preußifchen Staatöregierung das Recht zu, diefelben aus foldyer 
Stellung zurüd zu berufen, andererjeitd ir der Preußiſche Staat 
verpflichtet, die Beamten, wenn fie in derjelben dienftunfähig werden, 
zu penfioniren. Rechte und Verpflichtungen diefer Beamten dem 
Preußiſchen Staate gegenüber ruhen daher nur einftweilen und 
treten in vollem Umfange in Kraft, jobald dad fraglidhe Verhältnis 
gelöft wird. 

— — — 

Anlage 2 
Mark Gehalt 
Mart (Wohnungsgeldzuſchuß) 
Marl (anderweitige Bezüge) 

zufammen . Markt (bucftäblidh ıc.) babe ich für 
das... Duartal (Monat) des Etatsjahres. . . (für dad Etat» 
jahr. . .) und zwar: 

> 0 2020. . Mark baar und 
> 2 2.2000, Mark durch Anrehnung der Witwen- und 

Watjengeldbeiträge 
gezahlt erhalten,. worüber ich hiermit quittire. 

ea ‚den. . ....18 
(Name) 

(Amtöcharafter) 
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Anlage 2a. 

2 0. Mark Penfion (Wartegeld) 
(buchſtäblich) habe ich für (den Monat . . . .. 18 . ) daß 
Statsjahr 188 /8 ) und zwar: 

2 000.0. Mark baar und 
0.2.0. Mark durd Anrechnung der Witwen: und Waiſen⸗ 
geldbeiträge 

gezahlt erhalten, worüber ich hiermit quittire. 
Zugleich verfichere ich hierdurch, daß ich in dem obigen Zeit: 

raume an weiterem Dienfteintommen in Folge einer Anftellung 
oder Beihäftigung im Reichs- oder Staatödienfte, oder in einem 
fonfttgen ffentlihen Dienfte . . .» . .  . bezogen babe. 

den 188 . 
Name 

(früherer Amtöcharafter) 
Anmertlung: 

I, In den vorgefohriebenen Duittungebefcheinigungen wird nichts geändert. 
2. Die Worte: „oder in einem fonftigen dffentlihen Dienfte” fönnen von 

ben Benflonären, welche eine Eivilpenfion lediglidh aus Preußifchen Staate- 
fonds beziehen — (von welcher alfo nicht etwa ein Theil aus Reichefonds 
zu erflatten ft) — nicht aber von den Wartegeldempfängern geftrichen 
werben. 

. Die im Schlußſatze offen gefaffene Stelle iR von dem Penfionäre 
ober Wartegeldempfänger mit dem Worte „nichts“ auszufüllen, 
wenn dies zutrifft. Sonſt iſt an biefe Stelle das Wort „nur“ zu feßen, 
und dann die Art der nenen Anftellung oder Beſchäftigung ſowie das be- 
jogene weitere Dienfleinlommen näher anzugeben, unter Bezeichnung der 
Kaffe, aus welcher dasſelbe gezahlt if. 

[_ 3 ws 

Aulage 3. 

Begründung. 
ꝛc. ⸗ 

§. 23. 
Nach dem $. 23 des Reichsgeſetzes vom 20. April 1881 ſollen 

diejenigen Beamten von der Verpflichtung zur Unterwerfung unter 
das Gefeh befreit fein, welche Mitglieder einer Militär oder Lan- 
deöbenmten- Witwentaffe oder der fonftigen Beranftaltung eines 
Bundedftaates zur Verſorgung der Hinterbliebenen von Beamten 
find. Dieſer Beitimmung folgt der vorliegende Entwurf, da anzu⸗ 
erkennen ift, dab es der Billigkeit entipridyt, die Beamten nicht zum 
Berzichte auf ihre zum überwiegenden Theile durdy eigene Leiltungen 
an die Anftalten erworbenen Anſprüche zu nöthigen, nachdem ihnen 
vorher entweder die Verpflichtung auferlegt war, denfelben beizu- 
treten oder doch von der Staatöverwaltung folder Beitritt ald eine 
geeignete und genügende Art der Berjorgung ihrer Hinterbliebenen 
bezeichnet worden. 
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Im Sinne ded Entwurfes ift ‚dabei unter einer Witwenkaſſe 
oder einer Veranftaltung zur Werjorgung der Hinterbliebenen von 
Beamten nur eine Anftalt zu verftehen, weldye den Zwed der Ver⸗ 
forgung von Witwen in allen regelmäßigen Fällen erfüllt. Dem: 
gemäß trifft die gedachte Beftimmung ſoweit nicht zu, als die bei 
den Eiſenbahnen beftehenden Penfionskaffen den Witwen der Kaffen- 
mitglieder eine Penlion nur in dem Kalle fihern, wenn der Zod 
ded Chemanned in Folge einer bei Ausübung des Dienſtes erlittenen 
Verlegung eingetreten ift. 

Dei den neuerdings in den Beſitz ded Staates übergegangenen 
Drivateifenbahnen, mit Ausnahme der weiterhin zu erwähnenden 
Cõln⸗Mindener Bahn, jowie bei denjenigen Privateifenbahnen, deren 
Erwerb durdy den Staat nody vor dem Zeitpunfte des Inkrafttretens 
dieſes Geſetzes ftatifinden wird, wird der Zweck einer regelmäßigen 
Berforgung der Beamtenwitwen durch die für die Beamten errichteten 
Penſionskaſſen verwirkliiht. Die Mitglieder diejer Kaffen werden 
daher von der Unterwerfung unter dad Geſetz ebenfalld zu entbinden 
fein. Einen Crjag für die mit dem Ausſcheiden aus der Kaffe 
erlöſchenden Anfprüde durd die Unterwerfung unter das Geſetz 
würden die Mitglieder aus dem Grunde nicht finden, weil ihre 
Dienftzeit ald Beamte der Privatgefellichaft bei Feſtſtellung des ihnen 
aus der Staatökaffe zu gewährenden Ruhegehaltes und demgemäß 
auch des nad) den 88. 7 fi. des Entwurfed ihren Hinterbliebenen zu 
bewilligenden Witwen» und Waiſengeldes nicht berüdfihtigt werden 
fann. Diefer Umftand ift dafür beftimmend geweien, auch die 
Mitglieder der jogenannten Unterftügungdtaffe der Angeltellten der 
Göln-Mindener Eiſenbahn von der Verpflichtung zur Entrichtung 
der Witwen» und Waifengeldbeiträge zu entbinden, obwohl die 
Kaffe biöher den Witwen und Waiſen der Mitglieder eine Penfion 
nur in dem alle ficherte, wenn der Tod des betreffenden Mitgliedes 
in Folge einer bei Ausübung ded Dienfted erlittenen Verlegung 
eingetreten war. Dem Bedürfniffe einer angemeffenen Yürforge für 
die Hinterbliebenen der Mitglieder dieſer Kaſſe wird durd ent- 
ſprechende Erweiterung der Kaffenzwede Rechnung getragen werden. 

Die finngemäße Anmendung des Gefeged führt für diejenigen 
Mitglieder der Penfiondfaflen der vom Staate erworbenen Privat: 
Eijenbahnen, welche zur Zeit ded Inkrafttretens des Geſetzes eine 
gut Denfion aus der Staatöfaffe berechtigende Stelle im unmittel- 
aren Staatsdienſte nody nicht erlangt baben, dahin, daß die in 

dem erften Abſatze des $. 23 gedachte dreimonatliche Frift von dem 
Zeitpunfte ab zu berechnen tft, mit weldhem die Vorausfegungen des 
8. 1 vorliegen. 
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Hiernah wird in Preußen die Theilnahme an einer Privat: 
verficherungsgejellihaft der Regel nach von der Unterwerfung unter 
das Geſetz nicht befreien Dürfen. 

Inſoweit jedoch wird eine Ausnahme von dieſer Regel zuzulafien 
fein, als bereitd bisher zugeftanden tft, daß die Mitgliedichaft einer 
ſolchen Gejellichaft einen Beamten von der Verpflichtung zur Theil⸗ 
nahme an einer Staatdanftalt befreie. Diefe Boraudfegung trifft 
namentlich zu auf die Mitglieder der Berliner allgemeinen Witwen: 
Penſions- und Unterftügungd - Kaffe, deögleichen auf eine größere 
Anzahl von Kijenbahnbeamten, denen mit Rüdfidht auf eine nad) 
gemwiefene angemefjene Verfiherung ihrer Ehefrau von ihrer vorge» 
ſetzten Behörde geitattet ift, an den für die Eiſenbahnbeamten er» 
richteten Witwenfaffen nicht Theil zu nehmen. Außerdem find viele 
Deamte der Cijenbahnvermwaltung, denen eine Verpflichtung zur 
Theilnahme an einer ſolchen Kaffe nicht oblag, im Aufſichtswege 
angehalten, für ihre Ehefrauen durch Verſicherung einer Rente oder 
eined Kapitaled bei einer Privatgefelichaft zu forgen. Cine Rüd- 
ſichtnahme auch auf dieſe Verfiherungen wird nicht zu vermeiden fein. 
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Anlage 4. 

Uachweiſung 

der Beamten im Bezirke . ‚ welde nad 
Makgabe ded 8. 23 bes Geſehes vom 20. Mai 1882, betreffend 
die Fürforge für die Witwen und Waifen der unmittelbaren Staats» 
beamten (Bel. Samml. ©. 298) ihren Austritt aus der . 
beziehungsweife die Srmäßigung der bei derfelben verficherten Den: 

fionen in Antrag gebracht haben. 

Nr. bes . Zermin, von| Betrag‘ 

& Name, Stand | anliegen- Bisher | Zeitpuntt welchem abeine pr IE 
s ne] 

»| und Wohnort |ven Rezep- verſicherte | des Ane- | Ermäßigung Ermäßt- |5 
2 . | Summe. |trittes ausſder verficherten 2 
2 des Beamten. | tionsjchei- Summe ein-| gung I5 
3 ber Anſtalt 8 
* nes ꝛc. treten ſoll. © 

Marl Marl 

Daß die unter Nr. I bis . . aufgeführten Beamten zur Ent» 
rihtung von Witwen- und Waifengeldbeiträgen gemäß des $. 1 des 
Gefehed vom 20. Mai 1882 (Gel. Samml. ©. 298) verpflichtet 
find, beſcheinigt. 

‚den... 18. 

(Behörde.) 
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Anlage 5. 

Vorſchlags 
behufs Bewilligung von Witwen- und Waiſengeld auf Grund des 

bliebenen de8gam . . . . .dU ... 

(Finanz-Miniftertum, 

Der Witwe Deren Alter 

ler | Zett- ber 

bes | punge bluterblie- 
beuen verkor- | ber 

Bor-, Bu- | gpemann | Wohn- Ce . unter | 

— und » ort Aueꝛ manues Tag Monat Jabe 
H Elternuame. er dung |-- — -- 

& Mr. 13 Jahren 

j 2 | 3 | ı 51 | 7 191 w ı 11 

(Beifpiet). | 
1. Karoline Regierungs- | Ebles- |36 Jahrej5d Jahreli6. Za-| 1 | Marie | M. De- | 1872. 

Auguße Müller, elretär, wig. Monat. 6 Monat.| nuar Auguſte, zewber 
ee —— 3 2. 18370. 

geboren am ao htoDer 2| Hart | 14.| Mat | 178 3. Mär 1827, geftor- * “ 
1816. ben amt. Mat Henri. 

1882. 

Anmerlung. 
1) Die Seburts-, Eheſchließungs⸗ und Sterbe-Angaben in den Kolonnen 2 bie Kl 

Fre durch Beifügung flandesamtlicher ober pfarramtlicher Atteſte nachzuweiſen, 
ofern nicht aus den Perſonal⸗Alten hierüber zweifelloſe Nachricht zu ent 
nehmen iſt. 

2) In Spalte 21 find auch die thatſächlichen Angaben zu machen, welche ben 
Vorſchlag in Spalte 17 nach den 88. IN und 19 des Penflonsgefeges vom 
237. März 1872 motiviren. 

3) Kerner ift in Spalte 21 bie Rechnung zu bezeichnen, in welcher das von dem 
eamten bezogene Dienfleinlommen zur Verrechnung gelangt. 
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Nachweiſung 
Geſetzes vom 20. Mai 1882 (Gel Samml. ©. 298) für die Hinter 
verftorbenen . . . . 

Minifterium ded Innern.) 

Davon wür- 
(1a) | den sußeen: 

— Bam < ji bem| burn —— in 7 f F — er eben] burg bie esem| Dunt 
Sepırs fühle | um. Inder, [Anton gr vr | 

venfiemsfählges | Dienfjeit | zueren) Rinder Meat d inter]. 

Dienfeintommen | röfelben | Yenfen | |.; znime | gum [einer an Mal Pr | zum Inester g 
des Ehemannes |(Tpsiele An- Ives Ebe- *58* vell- | gap- [8 

gaben) |mannes | mar | ns IE 
bene- J ABten = 
hadre | erhöben auf Iahre 2 

Dart | Marl. | Mar. IMart.| Marl. |Mart. Marl. 
— m IB om 

2700 [vom tue] 10 bei 23 Dieng.| nat [1% sonli.&w- 
druar 187 (500 Haken, auf |Map- _ 50 ‚tember] 
ab, als dem hate, 160. ide 110] 12, 
Tage der 
wrdung 

Regler 

2970| mithin de 

Jahre. 

Die Richtigkeit vorfehender durch Atteſte bezw. durch ben Inhalt der Alten 
zweifelios feftgeftellter Angaben beſcheinigt. 

Schleswig, du... 0... 188. 

Königliche Regierung. 
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Kegründung. 

8. 11. 
Nah 8. 18 des Entwurfed find folgende Fälle ded Ausſchei— 

dens eined Witwen- oder Waiſengeldberechtigten möglich: 
a. Zod der Witwe, 
b. Wiederverheirathbung der Witwe, 
c. Ausſcheiden einer Waiſe durch Heirath, Weberfchreitung des 

18. Lebensjahres oder Zod. 
Sn diefen ſämmtlichen Fällen foll auf Grund der Beltimmung 

ded 8. 11 das den verbleibenden Berechtigten zuftehende Witwen: 
und Waifengeld auf den in den 88. 8 und 9 beftimmien Zap 
beziehungsweiſe verhältnismäßig auf den Betrag der von dem ver: 
ftorbenen Beamten erdienten Penfion erhöht werden, wenn ed vorber 
in Folge der im $. 10 getroffenen Beitimmung eine Herabſetzung 
erlitten hat. Sn dem Falle zu a wird fi außerdem dad Waifengeld 
der etwa vorhandenen penfiondfähigen Kinder von '/, auf Y, des 
im $. 8 beftimmten Witwengeldes fteigern. 

70) Berfügungen zur Ausführung des Geſetzes vom 
20. Mat 1882 über die Fürjorge für die Witwen und 

Waiſen der unmittelbaren Staatöbeamten. 

Berlin, den 12. Juni 1882. 
Das Köntglihe Provinzial Schulfollegium erhält bierneben 

— Gremplare der Beitimmungen vom 5. Juni cr. zur Ausführung 
des Gelebed vom 20. v. Di. (Gef. Samml. S. 298), betreffend 
die Kürforge für die Witwen und Waiſen der unmittelbaren Staate- 
beamten, zur Kenntnisnahme und weiteren Beranlaffung mit dem Be: 
merfen, daß ich Demfelben bezüglich Seiner Mitglieder und Beamten, 

der vom Staate zu unterhaltenden Gymnaſien, Progymnaften, Real: 
und höheren Bürgerihulen, Tit. 2 Cap. 120 des Staats⸗ 
haushalts⸗Etats, 

ber Schullehrer⸗ und Lehrerinnen⸗Seminare, Tit. 1— 8 Cap. 121 
des Staatshaushalts⸗Etats, 

der ſtaatlichen Schulamts⸗Präparanden-Anſtalten Tit. 9 — 14 
Gap. 121 des Staatshaushalts⸗Etats, 

die Ausführung hiermit übertrage und hiervon die Köntglichen Ne 
gierungen, 9 ‚die Königliche Finanz⸗Direktion zu Hannover, 
behufs Benachrichtigung der Regierungd- reip. Bezirks⸗Haupt⸗Kaſſen 
in Kenntnis gejept babe. 
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Den lepteren ift die unverzüglich aufzuftellende Nachweiſung 
der von den Mitgliedern und Beamten ded Königl. Provinzial-Schul: 
kollegiums vom 1. Zuli d. 3. ab zu entrichtenden Witwen und Wai- 
fengeld-Beiträge — Nr. 5 der Beitimmungen — jedenfall8 recht— 
zeitig vor diefem Termine zuzuftellen. 

Für die Öymnafien und Seminare ıc. hat dad Köntgl. Provinzial: 
Schultollegium ebenfall8 die Nachweifungen der von den Direktoren, 
Lehrern und Beamten vom 1.Zuli er. ab zu entrichtenden Witwen: und 
Maifengeld: Beiträge jofort aufzuftellen und den Anftalts-Direftoren 
rechtzeitig vor dem gedadhten Termine mit der Auflage zuzufertigen, 
danad und nad den in je einem Gremplare beizufügenden allgemei- 
nen Beftimmungen die Anftaltö-Kaffen mit Anweilung zu verfehen 
und die Betheiligten zu benachrichtigen. - 

Ergeben fidh bei Berechnung des Jahresſs-Betrages der Witwen⸗ 
Waifengeld » Beiträge Pfennigbrüche, fo find diejelben, wenn fie ein 
halb und mehr betragen, voll anzufegen, unter ein halb aber meg- 
zulaſſen. Pfennigbrüche, melde bei Zerlegung des Jahresbetrages 
in Quartalraten entſtehen, find bei Erhebung der letzten Dartalrate 
des Rechnungsjahres auszugleichen. 

In den Manualen und Rechnungen der Gymnaſien und Se— 
minare ꝛc. ſind die Witwen- und Waiſengeld-Beiträge nach Anlei— 
tung der Nummern 6 und 7 der allgemeinen Beſtimmungen erſichtlich 
zu maden. Die einbehaltenen Beiträge felbit find bei den Bejol- 
dungd-Titeln vierteljährlih in Ausgabe zu ftelen und an die im 
vorlegten Abſatze der Nr. 6 der Beitimmungen bezeichnete borheorb- 
nete Kaffe im Abrechnungswege abzuführen. Darüber, welche befon- 
deren Rechnungd-Suftififatorien den lepteren Kaffen zuzuftellen fein 
werden, find die weiteren Anordnungen der Königlichen Ober⸗-Rech⸗ 
nungd-Kammer abzuwarten. 

An 
fämmtlihe Königl. Provinzial-Schuflollegien. 

b. 

Abfchrift hiervon erhält die Königlihe Regierung ıc. zur Kennt» 
niönahme und weiteren Weranlaffung. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lu canus. 

An 
fänmtlihe Königl. Regierungen und an bie Königl. 

Finanz: Direktion zu Hannover. 

ad G. III. 2121. M. 3771. 
U. 1. II. IIIb. IV. V. 
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In entiprechender Weile ift eod. dato wegen der Mitglieder 
und Beamten der Konfiftorien, der ftändigen Kreis⸗Schulinſpektoren, 
der Beamten der Univerfitäten und der Inſtitute derjelben, der 
Lehrer und Beamten der techniſchen Hochſchulen und Kunft-Afade: 
mien u. |. w. verfügt worden. 

71) Ausführung des Geſetzes vom 20. Mai 1882 in Be- 
ziehung auf Audfheiden’auß der Königl. allgemeinen 

Witwen: Berpflegungd-Anftalt oder Berbleiben 
in derfelben. 

Berlin, den 9. Juni 1882. 
Auf Anordnung des Herrn Finanz Minifterd wird behufs Aus: 

führung des Gefepes vom 20. Mai d. 3., betreffend die Fürſorge 
für die Witwen und Waiſen der unmittelbaren Staatöbeamten 
(Geſ. Samml. S. 298) für die Intereflenten der Königlichen all- 
gemeinen Witwen» Berpflegungsanftalt Folgendes befannt gemacht: 

1) Mitglieder unſerer Anftalt, melde auf Grund ded neuen 
Geſetzes Witwen» und Watjengeldbeiträge an die Staatölaffe leiften, 
find beredhtigt, nad ihrer Wahl aus der Anftalt auszufcheiden, oder 
in derfelben zu verbleiben. Diefelben können aud in der Anftalt 
verbleiben und die biöherige Berficherungsfumme herabfepen. 

Anträge auf Ausfcheiden oder auf Herabjegung der Berficherungs- 
jumme find nur für den 1. April oder 1. Oktober jeden Jahres zu: 
läffig. Diefelben find unter Beilegung ded Rezeptionſcheines an 
unfere Adreffe zu richten und mit einem begleitenden Schreiben der: 
jenigen Behörde (in der Negel der vorgefepten Provinzialbehörde) 
einzureichen, welcher von dem Departementöchef Die Ausführung des 
—** übertragen iſt. Wartegeldempfänger und Penſionäre können 
dee anträge der die Bezüge zahlenden Kafle zur Weiterbeförderung 
übergeben. 

Die zuftändigen Behörden werden die Anträge nach näherer An: 
weilung des Herrn Kinanz-Minifterd mit der nöthigen Beicheinigung 
verſehen an und einreichen. 

2) Die urfprünglich feftgefegten Beiträge müffen bi8 zum Ab: 
laufe desjenigen mit dem 1. April oder 1. Dftober beginnenden Halb: 
jahres bezahlt werden, in welchem der ad 1 erwähnte jchriftliche An⸗ 
trag über den Austritt oder die Penfiondermäßigung an und gelangt. 
Dagegen bleiben den betreffenden Mitgliedern gegenüber auch die 
FR: ichtungen unferer Anftalt bis zu dem gedachten Zeitpunfte in 

raft. 
3) Eine Vergütung für den erfolgten Austritt oder die erfolgte 

Denfiondermäbigun ift nach $. 22 unſeres Reglements vom 28. Dr: 
zember 1775 in keinem Falle ftatthaft. 
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4) Beim Austritte aus der Anftalt wird nad Erfüllung der 

zu 1 und 2 gedachten Bedingungen die Penfiondverficherung in ben 
diesjeitigen Büchern geloöſcht. 

5) Bei einer Herabfegung der Berfiherungdfumme unter den⸗ 
felben Vorausſetzungen wird felbftverftändlich auch der halbjährlicye 
Beitrag verhältnismäßig ermäßigt. Bezüglich des verbleibenden 
Verſicherungsbetrages, der in Markbeträgen beftehen muß, die durch 
75 obne Reſt theilbar find, bleiben die erworbenen Rechte gewahrt. 
Der Herabjegungdvermerf wird von und auf den Rezeptionsſchein 
geſetzt, der demnächſt zurückgeſandt wird. 

General⸗Direktion 
der Königlichen allgemeinen Witwen-Verpflegungs-Anſtalt. 

Dr. Rüdorff. 
Belanntmadung. 

12) Benadhridhtigung der Lokal-Schulverwaltung von 
der Berfepung ıc. eined Lehrers, deifen Dienfteinltom- 
men in Folge einer Pfändung einem Abzuge unterliegt. 

Berlin, den 11. Mai 1882. 
Nah $. 734 der Givilprogehordnung vom 30. Sanuar 1877 

(R. ©. Bl. 1877, ©. 83) wird dur die Pfändung des Dienft- 
einlommend auch daßjenige Einkommen betroffen, welches der 
Schuldner in Folge der Verſetzung in ein andered Amt oder der 
Uebertragung eined neuen Amtes zu beziehen hat, jofern eine Aen- 
derung des Dienftherrn damit nicht verbunden ift. Diefe Boraus- 
jegung trifft mithin zu, wenn die Verfepung von einer ftaatlichen 
Anftalt zu einer anderen ftaatlichen Anſtalt, bezw. in ein anderes 
ftaatlihed Amt, oder von einer ftädtifhen Anftalt zu einer anderen 
ſtädtiſchen Anftalt derfelben Stadt erfolgt. 

Mit Bezug bierauf veranlaffe ich daher das Königliche Pro- 
vinzial » Schultollegium, die unterftellten Lokalſchulverwaltungen ans 
zuweilen, in den vorgedachten Fällen der Verſetzung eined Lehrers, 
deffen Dienfteintommen in Folge einer Pfändung noch einem Abzuge 
unterliegt, die Kaffe der Anftalt, bezw. die Behörde, an welche die 
Verlegung erfolgt, von der ftattgehabten Pfändung unter Angabe 
der in deren Verfolg bereitd abgeführten Beträge in Kenntnis zu 
jepen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial⸗Schulkollegien 

U. 11. 5097. 
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73) Ausführung des Schulaufſichtsgeſetzes. 

Berlin, den 4. Zuli 1882. 
Der Königlihen Regierung eröffne ih auf den Bericht vom 

13. April d. J., dab die in demſelben vorgetragene Anfidht über den 
Einfluß ded Gefeped vom 11. März 1872 auf die Stellung des 
Geiftlihen zum Schulvorftande im Wefentlihen mit den von meinen 
Herren Amtövorgängern wiederholt zum Außdrude gebrachten Grunt- 
lägen in Einklang Meht. Da die lehteren indeß bei Behandlung 
des Gegenftandes in der dortigen Provinz nicht gleihmähtg zur Gel⸗ 
tung gefommen zu fein fcheinen, fo mache ich behufs Herftellung 
eines ‚gleihmäbigen Verfahrens auf folgende Punkte aufmerkſam. 

ach der Inſtruktion für Die Orts-Schulvorſtände vom 6. No: 
vember 1829, melde zwar nicht al8 Geſetz, wohl aber als bindende 
Verwaltungsnorm Ri betradyten, tft der Pfarrer fraft feines Firdylichen 
Amtes ftändiges Mitglied ded Schulvorftandes (8. 5) und neben 
dem Borfige ($. 23) mit befonderen Funktionen betraut (8. 20. 21. 
22. 24). Derfelbe ift in dieler Eigenſchaft nicht anderd zu behan⸗ 
deln, als die in den übrigen Theilen der Monarchie unter der Be 
zeichnung als Lofal-Schulinipeltoren fungirenden Schulauffihtsbeam: 
ten und bedarf deöhalb in Gemäßheit des $. 2 des Geſetzes vom 
11. März 1872 zur Wahrnehmung der gedachten Funktionen eines 
ftaatlihen Auftrages, welcher durch fpezielle Ernennung zum Bor: 
fipenden des Schulvorftanded in inneren Angelegenheiten auf Wider: 
ruf zu ertbeilen ift. 

Die der Inftruftion von 1829 fremde Bezeichnung als Kofal- 
Schulinſpektoren für die praesides in internis tft als ein äußerliches 
Moment ohne enticheidenden Einflug und kann ohne Verlegung 
formeller und materieller Vorſchriften auch in der dortigen Provinz 
in Anwendung gebradht werben. 

Die Ernennung des Lokal⸗Schulinſpektors fteht der Köntglichen 
Negierung zu, fofern die Wahl auf eine Perfönlichkeit fällt, mit 
deren — Amte bis zum Erlaſſe des Geſetzes vom 11. Mär; 
1872 die Lokal⸗Schulinſpektion verbunden war. In jedem anderen 
Falle iſt den Erlaſſen vom 13. März 1872. B. 480 — Centralbl. 
S. 203 — 16. April 1872. B.696 — Centralbl. S. 257 — ent⸗ 
ſprechend an mich zu berichten.“ 

ꝛe. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Königl. Regierung zu N. (in der Provinz 

Beftfalen.) 

U. III. b. 6209. 
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Abfchrift ift den beiden anderen Königl. Regierungen in der 
Provinz Weftfalen zur Kenntnisnahme und Beachtung mitgetheilt 
worden. 

74) Zindbare Belegung von Geldern ftaatliher An- 
ftalten bei der Königlichen Seehandlung. 

Berlin, den 29. April 1882. 
Unter Bezugnahme auf die GirkularsBerfügung vom 7. Dezem- 

ber 1878 — G. III. 3751 —*), betreffend die auf Grund des 
8. 12 des Vertrages zwiſchen dem Deutichen Reihe und Preußen 
über die Abtretung der Preußiſchen Bank an das Deutſche Neid vom 
17./18. Mai 1875 erfolgte Kündigung der Rechte und Berpflichtun- 
gen der Reichsbank gegenüber der Königlich Preußiſchen Staatsregie⸗ 
rung hinſichtlich der Belegung von Geldern der Kirchen, Schulen, 
Holpitäler und anderen milden Stiftungen und öffentlihen Anftalten 
tbeile ich den Behörden meined Reſſorts mit, dab der Herr Finanz⸗ 
Minifter die General-Direltion der Seehandlungs- Sozietät ermädy- 
tigt hat, disponible Kaflenbeftände von Kirchen, Schulen, Stiftun- 
en und fonftigen der Bermwaltung oder Aufficht des Staates unter: 

Kellten Inftituten zur zindbaren Belegung anzunehmen. 
Die Annahme der disponiblen Raftenbeftände erfolgt unter 

den für die Belegung von Geldern ftaatliher Anftalten normirten 
allgemeinen Bedingungen, von denen Abjchrift bier beigefügt ift. 

Hiernad) ift geeignetenfalld das Weitere zu veranlafjen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
ſämmtliche nachgeordneten Behörden bes biesfeitigen Refſorts. 

G. III. 89%. U. I. n. U. U. 

Bedingungen 
für die zinsbare Belegung von Geldern ſtaatlicher Anſtalten bei ber 

Königlichen Seehandlung. 
8. 1. 

Die Ein und Rüdzahlungen müffen durch zehn teilbar fein, und 
haben ſolche in den Vormittagsftunden von I—1 Ubr zu erfolgen. 

8. 2. 
Die Einlagen werden mit 2’/, Prozent jährlih, den Monat 

zu 30 Tagen berechnet, verzinft. Die Zahlung der Zinfen erfolgt 
bei Abfchluß des Kontos am Schluſſe ded Etatsjahres. 

8. 3. . 
Rückzahlungen erfolgen bid zu 10000 ME. mit Stägiger Kün⸗ 

digung, größere Beträge bedingen eine vierwöchentlihe Kündigung. 

®) Sentrbl. pro 1878 Seite 649, Nr. 215. 

1882. 35 
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Indeflen tft die Seehandlung beredhtigt, die Rüudzahlung fofort zu 
leiften, unter Belaftung ded Zahlungstages. 

8. 4. 
Formulare für den Depofitens Verkehr, Einzahlungen und Ab» 

bebungen betreffend, werden von der Haupt-Seehandlungs-Kafſe 
unentgeltlich verabfolgt. X 

Zur Abhebung von Geldern gegen Quittung find nur Diejenis 
gen berechtigt, weldye der Königlichen Sechandlung nambaft gemadht 
ind. Die Unterfchrift der betreffenden Beamten ift der Königlichen 
Seehandlung zu Kenntnidnahme einzureihen. Zur Prüfung der 
Echtheit und Gültigkeit der Quittung iſt die Koͤnigliche Seehand- 
lung nicht verpflichtet. 

8. 6. 
Porto oder fonftige Koften find von den Conto di tempo-In» 

babern zu tragen. 
ad G. 111.89. U. I. un. I. 

75) Ausführung kirchlicher und Schulbauten mit einem 
Koftenaufwande bid zu 500 Mark in der Provinz Han: 
nover, Ausſchluß einer Mitwirlung ded Kreisbaubeamten. 

(Centrbl. pro 1881 Seiten 595, 597.) 

Berlin, den 5. April 1882. 
Der Königlihen Finanz⸗Direktion erwidere ih auf den an den 

Herrn Minifter für Landwirthſchaft, Domänen und Forſten gerid» 
teten, zur rejjortmäßigen Verfügung an mich abgegebenen Bericht 
vom 6. Juli v. 3. im Einverftändniffe mit dem Herren Minifter 
der öffentlichen Arbeiten, dat im Hinblicke auf daß Ziel, welches durch 
die nach dem Girkularerlafje des leptgenannten Herrn Minifterd vom 
20. Juni 1880 beabfichtigte Gefchafdentlaftung der Kreisbaubeamten 
erreicht werden fol, eine Abweichung von den beghglichen Beftim- 
mungen jened &rlaffe8 nur im Falle unbedingter Nothwendigfeit 
gugelaffen werden Tönnte. Eine ſolche Nothwendigkeit wird aber 

ei gemöhnlichen, mit einem Koftenaufwande von meniger ald 500 Mt. 
auszuführenden baulichen Arbeiten an kirchlichen und Schulgebäuden 
in der Provinz Hannover, auch da, wo die Verpflichtung zum Bau 
und zur Unterhaltung jener Gebäude dem Fiskus obliegt, nicht an- 
erfannt werden fönnen. Nah den hierüber von den Konfiftorien 
der Provinz eingezogenen Berichten haben die betreffenden Kirchen⸗ 
und Schulvorftände die Uebernahme der fraglichen Geſchäfte, obwohl 
fie gefeplih nicht dazu angehalten werden können, mehrfach freiwillig 
übernommen und nur felten abgelehnt. Sollte bier und da eine 
Ablehnung erfolgen, fo werden doch Bauhandwerker oder andere 
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geeignete Perjonen leicht zu ermitteln fein, die die betreffenden Ar⸗ 
beiten zu übernehmen bereit find. Auf die Geiftlichen, welche in 
vielen Fällen nur ungern dieſe ihrem eigentlihen Amte fern liegen: 
den Geſchaͤfte beforgen werden, wird hierbei nicht refurrirt zu werden 
brauden. Der Königlihen Finanz⸗-Direktion überlaffe ich, biernad) 
dad Weitere zu verfügen. 

An 
die Königl. Zinanz-Direltion zu Hannover. 

Abichrift erhält das Königl. Konfiftorium zur Kenntnisnahme. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

Au 
Die Königl. Konfiftorien in der Provinz Hannover und 

den Königl. Ober⸗Kirchenrath zu Norbhorn. 

G. III. 5266. 

176) Der Erlös für alte Baumaterialien ift bei den 
Staatskaſſen zu Öunften der allgemeinen Staatsfonds 
nur dann zu vereinnabmen, wenn diefe Materialien 

Gigenthum des Staated find. 
(Centrbl. pro 1879 Seite 162 Mr, 3.) 

Berlin, den 25. Mat 1882. 
Auf den Bericht vom 5. Sanuar d. 3. eröffne ich der Koͤnig⸗ 

lihen Minifterial- Bau-Kommilfion, dab den Beftimmungen der 
Girkular-Berfügung vom 7. Dezember 1878 entiprehend der Erlös 
für alte Baumatertalien nur dann bet den Staatskaſſen zu Gunften 
der allgemeinen Staatsfonds zu vereinnahmen Ift, wenn die qu. 
Materialien Eigenthum ded Staated find. Der Erlös für fremde 
Materialien gebührt dem Staate nidt. 

Die Königliche Realſchule hierfelbft ift eine für fich beftehende 
juriftifche Perjon, fie ift Eigenthümerin ded Gebäudes, in welchem 
fie fich befindet, und demgemäß auch der alten Matertalten, die Be- 
ftandiheile des Gebäudes waren. Der Erlös daraus gebührt daher 
der Anftaltöfaffe, nicht dem Staate. 

Der Umftand, dab die Anftalt einen Staatszuſchuß bezieht, 
ändert an der Rechtslage nichts; fie erhält denjelben mit Rückſicht 
auf die Unterhaltungspfliht des Staates für ihre Bedürfniſſe ganz 
allgemein, und hat mit demfelben alle ihre Audgaben zu beftreiten, 
foweit nicht die eigenen Einnahmen dazu ausreichen. Eine ſolche Ein- 

nahme ift auch der Erlös aus den Materialien. Das Eigenthum 

an dem Gebäude und den Materialien wird durch die Gewährung bed 

Staatszuſchuſſes nicht alterirt. 
35 * 
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Die Königliche Realſchule ift daher nicht, wie in dem Berichte 

der Königlichen Minifterial- Bau» Kommilfion geichieht, ſolchen Be: 
börden gleichzuftellen, weldye stationes fisci find und deren Einnab- 
men und Audgaben in die Staatskaſſe fließen reſp. aus derjelben 
gedeckt werben. 

Demgemäß ift der Erlöß von 221,03 ME. aus dem Verkaufe 
des alten Zinkbleches von dem Dache der Koͤniglichen Realſchule bei 
den allgemeinen Staatöfondd nicht zu verrechnen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
die Königl. Miniſterial⸗Van⸗Kommiſſion bier. 

G. III. 5130. U. II. 

77) Unzuläſſigkeit der einjettigen Bevorzugung eines 
beftimmten Geſchäftes bei Ausführung von Gentral: 

Heizungsanlagen in fiskaliſchen Bauten. 

Berlin, den 31. Mai 1882. 
Die Behörden meine Reſſorts erhalten beiliegend je ein Exem⸗ 

plar einer von dem Herrn Minifter der öffentlichen Arbeiten an die 
Provinztalbehörden erlaffenen, auf die Verdingung von Central: 
Hetzungsanlagen ſich beziehenden Girkular-Berfügung vom 6. April 
d. 3. zur Kenntnidnahme mit der Beranlaffung, die Beftimmungen 
derjelben bei allen mein Reſſort berührenden Bauten, deren Rofken 
ganz oder theilmeife aus Staatsfonds oder ſolchen Stiftungdfonde, 
die unter Staatd-Berwaltung ftehen, gededt werden, ſoweit irgend 
thunli in vollem Umfange zur Anwendung zu bringen. 

An 
fämmtlihe nachgeordneten Behörben des biesfeitigen Reſſorts. 

Abſchrift (ohne Anlage) erhält die Königliche Regierung ıc. 
zur Kenntnisnahme. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

An 
fämmtlihe Königl. Regierungen und Lanbbrofteien, fowie 

an bie Königl. Minifterial-Baukommiffion bierfelbft und 
an bie König. Finanz- Direktion zu Sannover. 

G. III 6093. U. I. II. III. M. 

Berlin, den 6. April 1882. 
Bon Seiten einer auf dem Gebiete der Central» Heizungsan- 

lagen mit beftem Erfolge wirkenden Geſchäfts⸗-Firma ift Beſchwerde 
darüber erhoben worden, daß es ihr bei den fiäfaliichen Bauten troß 
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vielfaher Bemühungen biöher nur in feltenen Fällen gelungen fei, 
gegenüber einer anderen mit denjelben Einrichtungen ſich beichäfti- 
genden, von den bauaudführenden Behörden häufig einfeitig bevor: 
zugten Firma fih Geltung zu verſchaffen. 

Wenngleich in manden Fällen mejentli ſachliche Gründe zur 
Nichtberückſichtigung der einen oder der anderen Offerte den Anlaß 
gegeben haben mögen, jo kann doch die einfeitige Bevorzugung eined 
war tüchtigen, doch nicht allein bewährten Gejchäftes weder im 
öfalifchen &ntereffe, noch aus NRüdfichten der Billigkeit gegen an- 

dere gleichfalls leiſtungsfähige Firmen für angemeſſen erachtet werden. 
Ei. Hochwohlgeboren erjuche idy demzufolge ergebenft, die Aus⸗ 

führung von SentralsHeizungsanlagen in fiskaliſchen Bauten fortan 
der Regel nad nicht im Wege des freihändigen Verdinges, fondern 
nach vorangegangenem befchränften Submiffiond-Berfahren, bei wel- 
hem die auf diefem Gebiete vorhandenen anerkannt tüdhtigen Fabri⸗ 
fanten zu berüdfichtigen find, ftattfinden zu laffen. 

Der Minifter der öffentlihen Arbeiten. 
An Maybach. 

ſämmtliche Königl. Regierungs- Präfidenten bezw. Regie⸗ 
rungen, Landdroſteien, Eiſenbahn⸗Direktionen und an 
die Köonigl. Minifterial-Baulommiffion hierſelbſt. 

III. 5212. II. a. 4366. 
. 

78) Preußifher Beamten-Berein. 
(Eentrbl. pro 1881 Seite 421 Nr. 109.) 

Der Preubiihe Beamten»Berein, welder am 1. Zuli 1876 
eine Geſchäftsthätigkeit eröffnet bat, ſucht auf der Grundlage der 
Gegenſeitigkeit und Selbfthülfe die wirthſchaftlichen Bedürfniſſe des 
Beamtenftandes zu befriedigen. Aufnahmefähig find Reichs⸗, Staats⸗, 
Kommunalbeamte, Seifli Aerzte, Rechtsanwälte und Lehrer. 

Der Berein ſchließt Xebend-, Kapital», Leibrenten-, Sriegd- 
und Marine-Verfiherungen ab, giebt an feine Mitglieder Kautione- 
und andere Policen- Darlehen und fördert in würdiger und ſach— 
gemäßer Weile die Sntereflen des DBeamtenftande® durdy die 
Monatöfchrift für Deutiche Beamte. (Redaktion Geh. Regierung: 
Rath Sacobi zu Kiegnig — Verlag Friede. Weiß Nachfolger zu 
Grünberg i./Schl.) 

Der Berfiherungdbeftand betrug ult. 1881 
5370 Kebend-Berfiherungd-Policen über 18622 200 Marf 

1915 Kapital» ⸗ «= 83612110 = 
Sa.7285 Policen über 22 234 310 Mar. 

Nah dem 5. Geſchäftsberichte pro 1881 lautet da8 Gewinn: 
und Verluſt⸗Konto, ſowie die Bilanz wie folgt: 
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Die eigenen Fonds des Vereines, welhen Paſſiven nicht gegen- 
überftehen, belaufen fih nad ftatutenmäßiger Bertheilung des G&c- 
winned pro 1881 bereitd auf mehr al8 279 600 Markt. Der ult. 
1880 noch aus 62200 Markt in Wechſeln beftehende Garantiefonds 
ift durdy den Gewinn pro 1881, Rüdgabe der Wechfel und Erhö⸗ 
bung des Sicherheitsfonds vollftändig getilgt. Der Verein hat alje 
den ftatutenmäßigen Sicherheitsfonds von 200 000 Mark bereits 
baar angefammelt, außerdem aber nody einen Extraſicherheits⸗Fonds 
von ca. 80000 Mark zurüdgelegt, und ferner für die 5 erften Ge⸗ 
Ihäftsjahre feinen Mitgliedern in Sa. 203 249 M. 45 Pf. Divi- 
dende gezahlt. 

Auf Erſuchen verjendet die Direktion ded Preußiſchen Beamten: 
Bereined in Hannover die Druckſachen des Bereined franfo und 
gratis und ertheilt bereitwilligft jede gewünfchte Auskunft. 

79) Schrift: „Die BausUnterbaltung in Haus und 
Hof" von Hilger. 

Berlin, den 20. Juni 1882. 
Ich finde mid veranlaßt, die Behörden meines Reſſorts auf 

das von dem Königlihen Bau-Snipeftor E. Hilgerd zu Wies— 
baden jpeziell für nicht techniſche Verwaltungsbeamie verfaßte Werk: 
„Die BausUnterhaltung in Haus und Hof? welches im Verlage von 
Edmund Rodrian’s Hofbuhhandlung in Wiesbaden zum Preiie 
von 2 Mark 80 Pf. erichienen ift, aufmerkſam zu machen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
ſämmtliche nachgeordneten Behörden bes biesfeitigen Reſſorts. 

G. IN. 6543. 

Il. Univerſitäten, techniſche Doch: 
ſchulen, ze. 

80) Beſtätigung der Rektorwahl an der Univerſität 
zu Halle. 

(Centrbl. pro 1881 Seite 429 Nr. 114.) 

Der Herr Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten hat durch 
Verfügung vom 23. Mat d. 3. die Wahl des ordentl. Profefford 
Dr. Keil in der philoſophiſchen Fakultät der Univerfität zu Halle 
zum Rektor diefer Univerfität für das Jahr vom 12. &uti 1882 
bis dahin 1883 beftätigt. 
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81) Reglement für das biftorifhe Seminar an der. 
Königlichen Univerfität zu Kiel. 

8. 1. 

Daß hiſtoriſche Seminar bat den doppelten Zwed, in die Me- 
thode der kritiſchen Geſchichtsforſchung einzuführen und fünftige 
Lehrer an höheren Schulen für den Unterricht im biftoriichen Fache 
vorzubereiten. gr 

Es zerfällt in zwei Abtheilungen, eine für alte und eine für 
mittlere und neuere Gefchichte. Feder Abtbeilung fteht ein beionderer 
Direktor vor. & 

. 8. 

Die Anmeldung zum Eintritte gefchieht bei dem Direktor der- 
jenigen eng, an deren Mebungen der Cintretende theilzu- 
nehmen wünjdt. Durch den Eintritt verpflichtet er fi zur fleißigen 
BDetheiligung an dieſen Hebungen. Es ift geftattet, beiden Abthei— 
lungen zugleidy anzugehören. 

In jeder der beiden Abtheilungen des Seminars findet in der 
Regel woͤchentlich eine Zufammentunft ftatt. 

Sn den Zuſammenkünften werden vorzugsweile wiffenjchaftliche 
Unterfuhungen angeftelt. Außerdem wird durdy freie Vorträge, 
welche auch unabhängig von den regelmäßigen Hebungen ftattfinden 
fönnen, der praftiichen Ausbildung für den fünftigen Gejchichts- 
unterricht Rechnung getragen werden. 

Honorar wird von den Mitgliedern nicht entrichtet. 

8. 5. 
Sedem der beiden Direktoren fteht in jedem Semefter ein Bes 

trag von 150 Mark zur Berleihbung von Prämien für die beften 
Zeitungen in der unter feiner Leitung ftehenden Abtheilung des 
Seminars zur DBerfügung. 

Die Bermehrung der Seminarbibliothet erfolgt nad gemein- 
famen Beichlüffen der Direktoren aus dem zu Prämien nicht bes 
ftimmten Theile des Seminarfonds, ſowie aus den nicht verwen. 
deten Prämienbeträgen, fofern der Direktor der betreffenden Abthei- 
lung die legteren nicht zu außerordentlihen Prämien innerhalb der 
nädten vier Semefter vorzubehalten wünſcht. 

Berlin, den 19. April 1882. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

ad U. I. 5906. 
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82) Beftätigung der Wahl des Rektors bei der ted- 
niihen Hochſchule zu Berlin; dedgl. der Wahlen ber 
Abtheilungdvorfteher an den drei techniſchen Hochſchulen. 

(Eentrbl. pro 1881 Seite 429, pro 1880 Seite 724, pro 1881 Seiten 143 u. 664.) 

Der Herr Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten bat durd 
Verfügung vom 20. Mai d. 3. die Wahl des Profefjord Kühn 
zum Sektor der techniſchen Hochſchule zu Berlin für die Amts 
veriode vom 1. Juli 1882 bis dahin 1883 beftätigt. 

Kerner bat der Herr Minifter beitätigt durch Verfügung 

a. vom 3. Juni d. 3. die von den Abtheilungskollegien der 
techniſchen Hochſchule zu Berlin getroffenen Wahlen 

1) o ee Schwatlo zum Borfteher der Arditektur- 
theilung, 

2) des Profeſſors Brandt zum Vorſteher der Abtheilung für 
Bau⸗Ingenieurweſen, 

3) des Geheimen Regierungs Ratbeg Profeſſors Reuleaur 
zum Vorſteher der Abtheilung für Maſchinen⸗Ingenieurweſen, 

4) des Profeſſors Dr. Hirſchwald zum Vorſteher der Ab- 
theilung für Chemie und Hüttenkunde, 

5) des Profefjord Dr. hen zum Vorſteher der Abtheilung 
für allgemeine Wiffenfchaften, und 

6) des Admiralitätsrathes Dietrich zum Vorfteher der Seltion 
für Schiffsbau 

auf die Amtsperiode vom 1. Zuli 1882/83, 

b. vom 17. Juni d. 3. die von den Abtbeilungsfollegien der 
techniſchen Hochſchule zu Hannover getroffenen Wahlen 

1) des Profeflord, Baurathes Debo zum Vorſteher der Abthei- 
lung I für Architektur, 

2) des Profefjord, Baurathes Dolezalet zum Vorfteber der 
Abtheilung II für Bau-Ingenieurmwefen, 

3) des Profeſſors Fiſcher zum Vorſteher der Abtbeilung III 
für Maſchinen⸗Ingenieurweſen, 

4) des Profefford Dr. von Quintus-JIcilius zum Borfteher 
der Abtheilung IV für chemiſch⸗techniſche Wiffenichaften, und 

5) des Profefiord Ked zum Vorſteher der Abtheilung V für 
allgemeine Wiſſenſchaften 

auf die Amtsperiode vom 1. Zuli 1882/83, 
c. vom 17. Juni d. 3. die von den Abtheilungskollegien der 

techniſchen Hochſchule zu Aachen getroffenen Wahlen 
1) des Profefjord Dr. Lemcke zum Borfteher der Abtheilung I 

für Architektur, 
2) des Profefford Inge zum Borfteher der Abtheilung IL für 

Bau⸗Ingenieurweſen, 
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3) des Profeflord von Reiche zum Vorfteher der Abtheilung III 
für Maſchinen⸗Ingenieurweſen, 

4) des Profefjord Dr. Laſspeyres zum Borfteher der Abthei⸗ 
lung IV für Bergbau und Hüttentunde und für Chemie, und 

5) des Profefford Dr. Wüllner zum Vorſteher für die Abthei⸗ 
lung V für allgemeine Wiſſenſchaften 

auf die Umtöperiode vom 1. Zuli 1882/83. 

83) Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipendium 
der Jakob Saling’jhen Stiftung. 

(Centrbl. pro 1880 Seite 423 Nr. 74.) 

Berlin, den 7. Suli 1882. 
Aus der unter dem Namen „Jakob Saling'ſche Stiftung" für 

Studirende der Königlichen Gewerbe-Afademie, jetzt Fach Abtheilung 
II und IV der Königlichen techniſchen Hochſchule in Berlin, begrün« 
deten Stipendien-Stiftung ift vom 1. Dftober d. 3. ab ein Stipen- 
dium in Höhe von 600 ht. zu vergeben. 

Nah dem dur dad Amtöblatt der Königlihen Regierung zu 
Potsdam vom 9, Dezember 1864 veröffentlichten Statute find die 
Stipendien diefer Stiftung von dem früheren Minifterlum für Han⸗ 
del, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und nachdem das techniſche 

Unterrichtsweſen vom 1. April 1879 ab auf dad Reſſort des Minis 
fteriumd der geiftlichen 2c. Angelegenheiten übergegangen ift, von 
dem Dtinifter der geiftlichen, Unterrichtd- und ana nge legen 
beiten an bedürftige, fähige und fleißige, dem Preußiſchen Staatd- 
verbande angehörige Studirende der genannten Anftalt auf die Dauer 
von drei Jahren unter denſelben Bedingungen zu verleihen, unter 
welchen die Staatd- Stipendien an Stubirende dieſer Anftalt be⸗ 
willigt werden. 

Es können daher nur ſolche Bewerber zugelaffen werden, wel⸗ 
hen, wenn fie die Abgangöprüfung auf einer Gewerbejchule abgelegt 
haben, das Prädikat „mit Auszeichnung beftanden” zu Theil gemors 
ben ift, oder, wenn fie von einer Realfchule oder einem Gymnafium 
mit dem Zeugniffe der Reife verfeben find, zugleich nachzuweiſen ver⸗ 
mögen, daß Ye ch durch vorzügliche Leitungen und hervorragende 
Fähigkeiten ausgezeichnet haben. 

Bewerber um dad vom 1. Dftober d. 3. ab zu vergebende Sti⸗ 
pendium werden aufgefordert, ihre deöfallfigen Geſuche an diejenige 
Königlihe Regierung reſp. Landdroftei zu richten, deren Verwal⸗ 
tungsbezirke fie ihrem Domizile nad) angehören. 

Dem Geſuche find beizufügen: 
1) der Geburtöichein, 
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2) ein Gefundbeitdatteft, in welchem ausgedrückt fein muß, 
daß der Bewerber die förperlidhe Tüchtigkeit für die praftiiche Aus: 
übung bed von ihm ermwählten Gewerbes und für die Anftrengungen 
des Unterrichted in der Anftalt befihe, 

3) ein Zeugnid der Neife von einer zu Entlaffungdprüfungen 
berechtigten Gewerbe» oder Realſchule oder von einem Gymnafium, 

4) die über die etwaige praftiiche Ausbildung des Bewerbers 
ſprechenden Zeugniſſe, 

5) ein Führungsatteſt, 
6) ein Zeugnid der Ortsbehörde reſp. des Bormundfcafts- 

gerichted über die Bedürftigkeit mit Ipezieller Angabe der Vermögens: 
verhältniffe des Bewerbers, 

7) die über die militärifchen Berhältniffe des Bewerbers 
ſprechenden Papiere, aus welchen hervorgehen muß, daß die Ablei- 
ftung feiner Militärpflicht Feine Unterbrehung des Unterridhtes her⸗ 
beiführen werde, 

8) falls der Bewerber bereitö Studirender der Gewerbe⸗Akademie 
beziehungsweiſe der III und IV Fach-Abtheilung der biefigen König. 
lichen techniſchen Hochſchule ift, ein von dem Rektor der Anftalt 
auagultellenbe® Atteft über Fleiß, Fortſchritte und Fähigkeiten des 
Bewerbers. 

Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

84) Preisaufgabe bei der Charlotten-Stiftung für 
Philologie. 

(Auszug aus dem Sitzungséberichte der Alademie der Wiſſenſchaften zu Berlin 
vom 3. Juli 1882.) 

(Eentrbl. pro 1879 Seiten 450 unb 546.) 

Nah dem Statute der von Frau Charlotte Stiepel, geb. Freiin 
von Hopfgarten, errichteten Charlotten-Stiftung für Philologie 
ift am heutigen Zage eine neue Aufgabe zu veröffentlichen. - Die 
von der philofophiich-hiftoriichen Klaffe ermählte Kommiffion, welche 
die Aufgaben zu beftimmen bat, ftelt im Namen der Akademie 
folgended Thema: 

Die Einrichtung der ftadtrömifchen Kolumbarien ift auf Grund 
der gedrudt vorliegenden Inſchriften und Stiche daraufhin zu uns 
terſuchen, daß die Vertheilung der Niſchen auf die einzelnen Wände, 
die Zählung der Grabpläge und die darauf bezügliche Terminologie 
ihre Erläuterung finden. Es ift den Bewerbern überlaffen, Darüber 
hinaus die Entftehung der Kolumbarien und deren Chronologie 
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überhaupt, ferner die Rechtöfrage zu erörtern, auf welchen Momen- 
ten die Erwerbung des Grabrechtes theild für Genoſſenſchaften, 
theild für Sndividuen beruht. 

Die Stiftung iſt zur Förderung junger, dem Deutfchen Reiche 
angeböriger Philologen beftimmt, welche die Univerfitätäftudien voll- 
endet und den philoſophiſchen Doftorgrad erlangt oder die Prüfung 
für das höhere Schulamt beftanden haben, aber zur Zeit ihrer Be— 
werbung noch ohne feite Anftellung find. SPrivatdozenten an Uni- 
verfitäten find von der Bewerbung nit audgejchloffen. 

Die Arbeiten der Bewerber find bi8 zum 1. März 1883 an 
die Akademie einzujenden. Sie find mit einem Denkſpruche zu ver- 
ſehen; in einem verfiegelten, mit demjelben Sprude bezeichneten 
Umſchlage ift der Name ded Berfafferd anzugeben und der Nachweis 
zu liefern, daß die ftatutenmäßigen Vorausſetzungen bei dem Bewer- 
ber zutreffen. 

In der öffentlihen Sitzung am Leibniz-Tage 1883 ertheilt 
die Afademie dem Berfafler der ded Preiſes würdig erkannten Ar⸗ 
beit dad Stipendium. Dasſelbe befteht in dem Genuffe der zur Zeit 
44, Prozent beiragenden Jahreszinſen des Stiftungsfapitaled von 
30000 Mark auf die Dauer von vier Jahren. 

85) Audfall der angekündigten akademiſchen Kunft- 
ausftellung zu Berlin im Jahre 1882. 

(Centrbl. pro 1882 Seite 362 Nr. 33.) 

Die laut Bekanntmachung vom 28. Zebruar d. 3. angefündigte 
akademiſche Kunftausftellung fallt in diefem Jahre aus. Die nächſte 
akademiſche Kunſtausftellung findet vorausſichtlich im nächften Früh» 
jahre ftatt; weitere Bekanntmachung bleibt vorbehalten. 

Berlin, den 19. Juni 1882. 

Der Senat der Königlichen Alademte der Künfte, Sektion für die 
bildenden Künfte. 

Ende. 
Bekanntmachung. 

86) Ablieferung eines Eremplares der amtlichen 
Druckſachen an die Königliche Bibliothek zu Berlin. 

Berlin, den 6. Mai 1882. 
Em. Hochwohlgeboren erfuche ich ergebenft, von den fünftig im 

Drude ericheinenden Berichten ded Regierungd- Medizinalbeamten 
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ded dortigen Bezirkes die foftenfreie Abgabe eines Exemplares an 
die biefige Königliche Bibliothek zu veranlaffen. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Herren Regierungs-PBräfidenten. 

U. I 7704. M. 2512, 

Berlin, den 6. Mat 1882. 
Auf Anvegung bed Dberbibltothefard, Geheimen Regierungs⸗ 

Rathes Profefford Dr. Lepſius erfucde ich das Königliche Ronfifto- 
rium ꝛc. ıc., von den im dortigen Geichäftöbereiche herausgegebenen 
amtlichen Druckſachen, foweit died nicht ſchon gegenmär ki geihteht, 
fünftig je 1 Exemplar der hiefigen Königlichen Bibliothek Toftenfrei 
zukommen zu laffen. 

Etwa zu ſekretirende Sachen würden event. außzunehmen oder 
der Königlichen Bibliothet mit einer darauf bezüglihen Weiſung 
zuzufertigen fein. Die &inlieferung von periodiſchen Schriften hat 
nah Nblauf des Sahres, die von felbftändigen nichtperiodifchen 
Schriften aldbald nad) dem Erſcheinen zu erfolgen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

An 
ſämmtliche nachgeorbdneten Oberbehörben meines Refforte. 

V. I 7704. M. 2512. 

— m — — — 

87) Zuſammenſetzung der Kommiſſionen von Sachver— 
ſtändigen bei den Muſeen zu Berlin. 

Seine Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht, zu 
Mitgliedern der nach $. 8 der durch den Allerhöchſten Erlahß vom 
13. November 1878 *) genehmigten Beftimmungen über die Stellung 
der Abtbeilungd-Direftoren und über die Verwendung der ſächlichen 
Fonds bei den Königlihen Mufeen in Berlin zu bildenden Kom: 
miffionen von Sadyverftändigen außer den betreffenden Abtheilungs- 
Direktoren auf die Zeit bid zum 31. März 1885 zu ernennen: 
1) für die Gemälde-Galerie 
Der De en D. Begas, 

rofeffor Dr. 9. mm, 
Geheimer Regierungdratb Dr. Jordan, Mitglieder. 
Hiftorienmaler Drofeflor G. Spangenberg, 

*) Centralbl. pro 1878 Seite 054 Nr. 2. 
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Kaufmann A. von Bederath, 
Hiftorienmaler Profeſſor ©. Richter, Stellvertreter. 

für dad Antiquarium 
Profellor Dr. E. Hübner, 
Direktor der Sammlungen n ded Kunſt⸗Gewerbe⸗ Mitglieder. 

Muſeums Profeffor Dr. Leſſing, 
Profeſſor Dr. Robert, \ Stellvertret 
Gymnafial-Dberlehrer Dr. Trendelenburg, ellvertreter. 

3) für das Kupferſtich⸗Kabinet 
Kaufmann A. von Beckerath, 
Profeſſor Dr. H. Grimm, Mitglieder. 

Hrofeſſor Dr. Hobbert, 
Geheimer Regierungsrath Dr. Jordan, Stellvertreter. 

4) Aegyptiſche Abtheilung 
Profeſſor Dr. Sachau, a 
Profeſſor Dr. Schrader, Mitglieder. 

Geheimer Ober-Regierungsrath a.D. Dr. D18: } Stellvertreter. 
baujen 

5) Antike Stulgtue und so mpenbgätfe 
Profeffor Dr. E. Hübner, 
eher Profeflr N. Wolff, 

rofeljor Ur obert, 

Bildhauer Profeſſor Sie mering, Stellvertreter. 

Profeſſor Dr. Dillmann, | 

Mitglieder. 

6) für die Sammlung der Skulpturen der chriſtlichen Epoche und 

7) 

der entiprechenden Ab üſſe 
Kaufmann A. von Dederath, un 
inpauer | or N n h m a n n sHellborn, Mitglieder. 

ildhauer Profeflor Reinho egas, 
Profeſſor Dr. Dobbert, Stellvertreter. 

für das Münzkabinet 

Profeſſor Dr. J. G. Droyſen, 
Profeſſor Dr. Th. Mommſen, 
Profeſſor Dr. Sachau, 
Profeſſor Dr. Robert, 
Profeſſor Dr. Wattenbach, 

Mitglieder. 

Sanbgeriöhtöratg Dannenberg, | 

Stellvertreter. 

8) fi die ethmologliße Sammlung 

r. Sr. Sag in 
Gebeimer Medizinafrath Profeflor Dr. Birdow, | Mitglieder. 

Dr. ®. Reis, | 

Konful a. D. ®. Dr. Wepftein, Stellvertreter. 
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11. Gymnafial⸗ ze. Lebranitalten. 

88) Belanntmahung eined Berzeihniffed derjenigen 
höheren Lehranftalten, welde zur Außftellung von 
Zeugniffen über die wiffenihaftlide Befähigung für 
den einjährig-freiwilligen Militärdienft berechtigt jind.‘) 

Es wird bierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lehran- 
ftalten zur öffentlichen Kenntnid gebradht, welche fi zur Zeit in 
Gemäßheit ded 8. 90 Th. I der Wehrordnung vom 28. September 
1875 im Befige der Berechtigung zur Audftelung von Zeugnifien 
über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig- freiwilligen 
Militärdienft befinden. 

— — — — — 

Verzeichnis 
der höheren Lehranſtalten, welche zur Ausſtellung von 
Zeugniffen über die wiſſenſchaftliche Befähigung für 
deneinjährig-freimilligen Militärdienft beretigt find. 

A, Lehranftalten, bei welden der einjährige, erfolg- 
reihe Beſuch der zweiten Klaffe zur Derlegung der 

wiffenihaftlihen Befähigung erforderlich ift.**) 

a. Gymnaſien. 
Provinz Öftpreußen. Direktoren: 

1. Das Gymnafium zu Allenftein, Dr. Friedersdorff. 
2. ⸗ . s Bartenftein, :» Schulp. 

*), Die nachfolgende Belanntmadung wirb, wie bisher, genau nach bem 
Wortlaute berfelben in dem Centralblatte für das Deutſche Reid aufgenommen, 
und unter Hinzufügung ber Namen der Direltoren (Reltoren) der einzelnen An- 
falten. Daraus erklärt fi, daß die einzelnen Kategorien der höheren Schulen 
noch mit ben frilher für biefelben im Sebrauche befindlichen Benennungen be 
zeichnet find, vergl. Anmerkungen x) auf den Seiten: 548, 551, 553, 55%, 557. 

Die Belanntmadhung vom 19. April 1882 ift veröffentlicht durch das Cen⸗ 
trbl. f. d. Deutfche Reid pro 1882 Nr. Ib Seite 179. 

Aus dem Verzeichniffe find bier nur bie höheren Lebranftalten im Preußiſchen 
Staate aufgeführt. Anmerkungen der Rebalt. des Centrbi. f. db. Unt. Verw. 

‚„**) Die Gymnaften und Progymnaſien an Orten, an welchen eine zur Er- 
theilung wiffenfchaftliher Befähigungszeugniffe für den einjährig ⸗ freiwilligen 
Mititärdienft berechtigte Realſchule bezw. höhere Bürgerſchule mit obligatorifchem 
Unterrigte im Latein nicht ſich befindet, find befugt, derartige Befähigungszeng- 
niffe auch ihren von der Theilnahme am Unterridte in ber gricechiſchen 
Sprade dispenfirten Schülern zu ertheilen, infofern letztere an bem für jenen 
Unterriht eingeführten Srfagnnterrichte regelmäßig theilgenommen und entweber 
die Sekunda abfolvirt oder nad mindeftens einjährigem Beſuche berfelben auf 
Grund einer befonderen Prüfung ein Zeugnis bes Fehrer-Kollegiums über genil- 
gende Aneignung des entiprechenden Lebrpenfums erhalten haben. 

Zur Zeit find Dice die in dem Berzeichniffe mit einem * bezeichneten Oym- 
nafjien und Brogymnmafien (A. a und B.a). 
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Direktoren: 
3. Das Gymnafium zu Braunsberg, Dr. Meinertz. 
4. = «= Gumbinnen, = Arnold, Prof. 
5. = ⸗ ⸗Hohenftein, : Raubdien. 
6. » Snfterburg (ver: 

bunden mit der Realſchule J. Srbn. daf.)» SKrah. 
7. = Altftädtifche Gymnaſium zu Koͤnigs⸗ 

berg i. Oftpr. = Möller, Prof. 
8. ⸗ Friedrichs-Kollegium dafelbit, Lehnerdt. 
9. = Kuneiphoͤfiſche Gymnaſium daſelbſt, v. Drygalski. 

10. ⸗- Wilhelms⸗Gymnaſium daſelbſt, nr ban, Prof. 
11. = Gymnafium zu Lyck, Dr. Kamm er, Prof. 
12. = ⸗ WMemel, s Große, Prof. 
13. > ⸗ « Naftenburg, - Sabn. 
14. = ⸗ ⸗Röſſel, s Frey 
15. > s ⸗Tirlfit, ⸗Mol — er, Prof. 

Provinz Weſtpreußen. 
16. Das Gymnafium zu Conitz, Dr. Thomaszewski, 

rof. 
17. = : ulm, := Lozyndfi. 
18. = Königliche Gymnaſium zu Danzig, Trofien. 
19. = Städtifhe Gymnafium dafelbi, Dr. Sarnuth. 
20. » Gymnafium zu Deutſch⸗Krone, Lowinski, Prof. 
21. = ⸗ ⸗Elbing, r. Töppen. 
22. = ⸗ ⸗Graudenz, ⸗ Kreiihmann. 
23. = ⸗ ⸗Marienburg, - Haydud 
24. » s = Marienwerder, » Brod®ß. 
25. > ⸗ = Neuftadti/Weftpr, «= Seemann, Prof. 
26. » ⸗ ⸗Strasburgi / Weſtpr,“ Königäbed. 
27. = Thorn (verbunden 

mit ber Realicule I. Ordn. dal.), = Streblfe, 

Din Brandenburg. 
28. Das Askaniſche Gymnafium zu Berlin, Dr. Nibbed, Prof. 
29. ⸗ Franzoͤfiſche ymnafium daſelbſt, ⸗ Schnat ter. 
30. ⸗ Sriedrihd-Gymnafium dajelbft, Kempf, Prof. 
31. = Friedrichs⸗WerderſcheGymnaſ. dafelbft, - Bü y | ufhüg, 

rof. 
32. ⸗ Friedrich⸗Wilhelms-Gymnaſ. daſelbft, » Kern, Prof. 
33. = Humboldts⸗Gymnaſium dafelbft, » Schottmüller. 
34. = Joachimsthal'ſcheGymnafium daſelbſt, Schaper. 
35. ⸗ Gymnafium zum grauenKlofter dafelbft,. Be et phil. 

ofmann. 
36. das Koͤllniſche Gymnafium dafelbft, Kern, Prof. 
37. = Königftädtiihe Gymnafium dafelbft, Dr. Bellermann. 

1882, 36 



38. dad Leibniz-⸗Gymnaſium dajelbft, Dr. $riedländer. 
389. ⸗ Euifenttäbtifche Opmnaflum dafelbft, = Kod, Prof. 
40. = Sopbien-Gymnafium dajelbit, Paul, Prof. 
41. = Wilhelms⸗Gymnaſium dafelbft, = Kübler, Prof. 
42. Gymnafium zu Brandenburg, s Rasmus. 
43. Die Ritter⸗Akademie dafelbit, s Köpfe, Prof. 
44. Daß Gymnafium au Charlottenburg, : Schul. 
45. = Eberswalde, s von Bamberg. 
46. = „ » Rranffurta.d.Dder, «- Kod. 
47. ⸗ . « Zreienwaldea.d. Oder,» Genz, Prof. 
48. = ⸗ ⸗Friedebergi. d. Neu⸗ 

mark, Schneider. 
49. = s ürftenwalde, Dr. Buchwald. 
50. = Guben (verbunden 

mit der Realſchu I. Ordn. dal.) = Wagler, Prof. 
51. =» Gymnaſium zu Königöberg i. d. Neu⸗ 

ark, ⸗Nauck. 
52. = ⸗ Kottbus ( verbunden 

mit der höheren Bürgerfchule daf.), Dittm ar. 
53. = Gymnaſium zu Küſtrin, Dr. Tſchierſch. 
54. =» s Landöberg a.d.Warthe 

(verbunden mit der Realiulel. Drdn. 
dajelbft), :s Köpfe. 

55. » Gymnafium zu Luckau, .e &binger. 
56. > ⸗ Neu-KRuppin, s SKüfter 
57. = ⸗ ⸗ —88 Volz. 
58. = s Srenzlau (verbunden 

mit der Realſchule Ordn. daſ.), Kern. 
59. = Gymnaflum zu Sorau, Dr. 2. Schulze. 
60. = . . Spandau, ⸗Pfautſch. 
61. ⸗ ⸗ ⸗Wittſtock, Groſſer, Prof. 
62. = Pädagogium » Züllichau, s Hanom. 

Provinz Pommern. 
63. Das Gymnafium zu Anklam, Heinze. 
64. = ⸗ Belgard, Dr. Bobrik. 
65. = . »s Böslin, ⸗Sorof. 
66. = ⸗Colberg (verbun- 

den mit der Realfchule I. Orbn. daf.), » Streit. 
67. © Gymnafium zu Demmin, Schmeckebier. 
68. = ⸗ Dramburg, Dr. Queck, Prof. 
69. > ⸗ ⸗Greiffenberg, s Riem 5 nn, 

Prof. 
70. = s Greifswald (verbun- 
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Direktoren: . 

den mit der Realfehule I. Ordn. daf.), » Steinbaufen. 



"I: 

. Das Gymnafium zu 
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—— 

Das Gymnafium zu Neuftettin, 
s Yäadagoygium = Yutbuß, 
⸗ Gymnafium ⸗Ppyrißz, 

⸗ Stargard i. Pom. 
⸗ Marienftifts-Gymnafium zu S 
- Stadt-Gymnafium dafelbft, 

Symnafium zu Stolp. (verbunden 
mit der höheren Bürgerſchule daf.), 

⸗ Gymnafium zu Stralſund, 

Provinz Poſen. 

Bromberg, 
Gneſen, 
Inowrazlaw, 
Krotoſchin, 

ua sn u a 

0732 

—⸗ 2 

ua “u vw % 

Oſtrowo, 

oſen, 
Marien⸗Gymnaſium daſelbft 
Gymnafium zu Rogaſen, 

⸗Schneidemuͤhl, 
Schrimm, 
Wongrowitz, 

Provinz Schleſien. 

Dad Gymnaſium zu Beuthen i. Ob. Schl. 
Eliſabeth-Gymnaſium zu Breslau, 
Friedrihd-Gymnafium daſelbſt, 
Johannes⸗Gymnaſium daſelbſt, 
Magdalenen-Gymnaſium daſelbſt, 

Matthias⸗Gymnaſium daſelbſt, 

v 

8 = 

um u 5 s 

ua 

Gymnafium zu DBrieg, 
3 ⸗ Bunzlau, 

# ⸗ Gatz, 

katholiſche Gymnaſium daſelbſt, 
Gymnaſium zu Görlitz, 

s Groß-Strehlig, uva vv 3 uw 

Stettin, 

Treptow a. d. Rega, 

Zriedrich⸗ Wilhelms: *Spmnaflum zu 

Direktoren: 
Dr. Schirlitz. 
Spreer. 
Dr. Zinzow. 

⸗ holz, Drof. 
MWeid 

Lemcke, Drof, 

Dr. Reujder. 
:» Winter. 

Lic.theol. u.Dr. phil. 
Kolbe. 

Dr. Guttmann. 
:e Methner. — 
Menzel. 
Leuchtenberger. 
Dr. Eckardt. 

* "Hihter. 
⸗Beckhaus. 

Nötel. 
Dr. Deiters. 

» Kunze. 
3. 3. unbefept. 
Schneider. 
Ronke. 

Dr. Brüll. 
Päch. 

⸗Lange, Prof. 
Müuüller, Prof. 

Rektor: Dr. Heine, 
Prof. 

Dr. Reisacker. 
Hoppe. 
Dr. Bouterwel. 

s Stein, Prof. 
Nieberding. itz, 

evangeliſche Gymnafium zu Glogau, Dr. Has per. 
3. unbeſetzt. 

Dr. Eitner. 
»Schröoter. 

36° 



Direktoren: 
108. Das Gymnafium zu Hirſchberg, Dr. Lindner. 
109. = ⸗ ⸗Jauer, Volkmann. 
110. = ⸗ ⸗Kattowitz, æMüller 
11l. =» ⸗ s Königshütte, s Brod. 
112. » ⸗ ⸗Kreuzburg, s Steinmepyer. 
113. = ⸗ ⸗Lauban, & 3. unbeſetzt. 
114. » ⸗ ⸗ Leobſchütz— osner. 
*115. Die Ritter⸗Akademie zu Liegnitz, Dr. Stechow. 
116. Das Städtiſche Gymnafium dajelbf, - Güthling. 
117. » Gymnaſium zu Neiße, .« BZaftra. 
118. » s = Neuftadti.Db.Schl, » Jung. 
119, ⸗ ⸗ ⸗Oels, ⸗Abicht, Prof. 
120. = ⸗ » Oblau, Treu. 
121. = ⸗ = Oppeln, Dr. Wentzel. 
122. = ⸗ Patſchkau, s Adam. 
123. > ⸗ ⸗Pleß, s Schönborn. 
124. » ⸗ ⸗Ratibor, ⸗Kirchner. 
125. > ⸗ Sagan, ⸗Kayſer, Prof 
126. = s ⸗Schweidnitz, Friede 
127. = . = Gtrehlen, Dr. Korn. 
128. » ⸗ ⸗Waldenburg, ⸗Scheiding. 
129. » ⸗ ⸗Wohlau, ⸗Radtke, Prof. 

Provinz Sachſen. 
130. Das Gymnafium zu Burg, Dr. Hartung. 
131. > ⸗ ⸗Eisleben, ⸗Gerhardt, Prof. 
132. ⸗ ⸗ ⸗Erfurt, = 3. unbefegt. 
133. = ⸗ ⸗Halberftadt, r. Schmidt. 
134. Die Lateiniſche Schule zu Halle a. d. S., Rektor: Dr. Fries. 
135. Das Städtiſche Gymnafium daſelbſt, Dr. Naſemann, Prof. 
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136. ⸗Gymnaſium Heiligenſtadt, ⸗Grimme. 
137. » Pädagogium des Klofterd U. X, Fr. 

zu Magdeburg, z. 3. unbefegt. 
138. Das Dom-Gymnafium dafeibft, Dr, Briegleb. 
139. ⸗ . ⸗ Au Merfeburg, Rektor: Dr. Aß mus. 
140. » Gymnafium zu Mühlhaufen, i. Thrg. 

(verbunden mit der höheren Bür⸗ 
gerſchule daf.), Ofterwald, Prof. 

141. Das Dom: Gymnafium zu Naumburg, Dr. Anton. 
142. » Gymnaflium zu Nordhaufen, ⸗Groſch. 

. Die Landesſchule Pforta, 

. Das Gymnaſium zu Quedlinburg, D 

. Die Klofterfhule zu Roßleben, s Wentrup,Ptrof. 

. Das Gymnafium » Salzwebel, s 

Bollmann. 
Dihle. 

Legerlotz. 
⸗Sangerhauſen, Fulda. 
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Direktoren: 
148. Daß Gymnaſium zu Schleufingen, Dr. Schmieder. 
149 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 

155. 
156. 

*157. 
158. 

159. 

160. 
*161. 
*162. 
163. 
164, 

165. 

166. 

167. 
168. 

#169. 
170. 

171. 

172. 

Stendal, 
Torgau, vn wo 

von 

” 9 u | u | 1 

Provinz Shledwig-Holft 

⸗ ⸗Flensburg 
(verbunden mit der Realichule 

I. Ordn. daj.), Dr. 
⸗ Gymnafium zu Glückſtadt, ⸗Detlefſen, Prof. 
⸗ = SHabderdleben 

(verbunden mit der höh. Bür- 
gerfchule dal.), = Jeſſen. 

- Gymnafium zu Hujum (verbun- 
den mit ber ve Bürger 

Ihule daf.), = Ked. 
⸗EGymnaſium zu Kiel, . Niemeyer. 
⸗ ⸗ ⸗ Meldorf, Lorenz. 
⸗ ⸗ .e Blön, Dr. Heimreid, Prof. 
⸗ ⸗ ⸗Ratzeburg, ⸗ Steinmep. 
⸗ ⸗ Rendsburgſver⸗ 

bunden mit der Realtchule 
I. Ordn. daf.), = Wallidß. 

« Gymnafium zu Schleswig (ver: 
bunden mit der hoͤh. Bürger- 

Ichule daf.), = Gidionfen, Hof- 
rath. 

- Gymnafium % Wandsbeck (ver- 
bunden mit der höheren Dürger. 

hule daf.), =» Klapp. 

Provin Hannover. 
Das Gymnaſium zu Aurich, 

Celle, 
⸗ ⸗ ⸗ Elausthal, 

Emden (verbunden 
mit ber höheren Bürgerfchule daf.), = 

2 vu 

Das Gymnafium zu di Göttin ngen (verbun» 
en den mitder Realſchule J. Ordn. daſ.), = 

- Gymnafium zu Hameln (verbunden 
mit der höheren Bürgerfchule daſ.), ⸗ 

Seehaujeni.d.Altm., Dr. Henkel, Prof. 
Dr. Krahner. 

» Haade, Brof. 
Mernigerode, Bahmann. 
Wittenberg, Rhode. 
Zeitz, Lic.theol. Tauſcher. 

ein. 

Das Gymnafium zu Altona, Heß. 

Müller. 

Dr. Dräger. 
» Ebeling. 
s Rattmann. 

Schwedendied. 

Hampfe, Prof. 

s Regel. 
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Direktoren: 
173. Das Lyceum J. zu Hannover, Dr. Capelle, Prof. 
174. = e II. dafelbit, - MWiedafch,Pref. 
175. = Kaifer Wilbelmd » Gymnaf. dajelbft, = Ba 

Prof. 
176. ⸗-Gymnaſium Andreanum zu Hildes⸗ 

beim (verbunden mit der Real- 
ſchule I. Ordn. daſ.),- Hode. 

177. = Gymnafium Joſephinum dafelbft 
(verbunden mit der höh. Bürger: 

ſchule daf.), Kirchhoff. 
178. Die Klofterfchule zu Sifeld, r. Saimmelpfene, 

rof. 
179. Das Gymnaflum zu Keer (verbunden mit 

der Realihule I. Ordn. daf.), Duapp. 
*180. ⸗ Symnafium zu Lingen, Dr. Züttgert. 
181. = = Lüneburg (verbun- 

den mit der Realſchule J.Ordn. daſ.), Hange. 
182. = Gymnafium zu Meppen, —*D unbeſetzt. 
183. = e Morden, r. Münnich. 
184. = « Garolinum zu Dönabrüd, = Bohle. 
185. = Ratb8-Gymnafium dajelbft, Runge. 
186. » Gymnafium zu Stade (verbunden mit 

der höheren Bürgerfchule dal.), Dr. Koppin. 
*187. = Gymnafium zu Berden, Freytag. 

Provinz Weftfalen. 

188. Dat Gymnafium zu Arnsberg, Dr. Scherer. 
189. s Attendorn, :» Rrußfern. 
190. = «e Bielefeld(verbun- 

den mitderRealfgulel. Drdn.daf.), ⸗Nitzſch, Prof. 
191. » Gymnafium zu Bochum, e Broider. 
192. = s Brilon, : Hüfer. 
193. = s Burgfteinfurt (ver: 

bunden mit ber Realſchule 
I. Ordn. daſ.) Rohdewald. 

⸗ Gymnaſium zu Coesfeld, Dr. Hoff. 
195. ⸗ ⸗ Dortmund, ⸗ oͤring 
196. ⸗ ⸗ ⸗ Gütersloh, s Roth eu ch 6. 
197. » s Hamm (verbunden 

mit der Realſchule I. Ordn. daf.), 5 ch Ei elzer. 
*198. ⸗ Gymnofium zu Herford, Dr. Bode. 
199. « Hörter, Petri. 
200. » «e Minden(verbunden 

mit der Realichule I. Drdn. daf.), Dr. Grautoff. 
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Direktoren: 

201. Das Gymnafium zu Münfter, Dr. Oberdid. 

202. = ⸗ ⸗ Paderborn, : © ch midt. 

203. = 5 -Kecklinghauſen, - Hölſcher. 

204. = ⸗ ⸗Rheine, ⸗Grosfeld. 

2205. = . - Soeft, . Göbel, Prof. 
206. = ⸗ ⸗Warburg, =» Hebelmann. 

207. ⸗ s « Warendorf, e Ganp. 

Provinz Hoſſen-Naſſau. 

208. Das Gymnafium zu Caſſel, Dr. Bogt. 

209. = ⸗ -Dillenburg, Spieß. 

210. ⸗ ⸗ - Frankfurt a. Main, Dr. Mommſen. 

211. = ⸗ ⸗Fulda, .e Göbel. 

212. ⸗ ⸗ Hadamar, ⸗Peters. 

213. » . .e Hanau, s Zürftenau. 

214. = ⸗ Hersfeld,“) Duden. 

215. ⸗ ⸗ = Marburg, s Münider. 

216. = ⸗ Montabaur, Wernecke. 

217. = ⸗ ⸗Rirnteln, ⸗Buchenau. 

218. ⸗ ⸗ Weilburg, Bernhardt. 

219. = ⸗ Wiesbaden, Dr. Pähler. 

Rheinprovinz. 

220. Das Gymnaſium zu Aachen, Dr. Schwenger. 

221. = ⸗ ⸗Barmen, 8 3. unbeſetzt. 

222. Die Ritter⸗Akademie zu Bedburg, r. Wiel. 

223. Dad Gymnaſium zu Bonn, ⸗Waldeyer. 

224. = ⸗ « (&leve, .- Liejegang. 

225. = > « Goblenz, =» Bindfeld. 

2%. : :» an derXpoftellirche zu Göln, Bigge, Prof. 

227. = Hriedrid- Wilhelmd:Gymnaftum da]. 

(verbunden mit der Königlichen 
Realſchule I. Orbn. — Dr. Jäger. 

298. = Kaiſer Withelmd-Gymnafium daſelbſt, - Schmitz. 

229. = Gymnafium an Marzellen dafelbfi, Ditge®. 

230. = s u Düren, Dr. Uppenkamp. 

231. ⸗ ⸗ Düſſeldorf, ⸗-Kieſel. 

232. = s s Duidburg, Schneider. 

233. = ⸗ Elberfeld, :» Bardbt. 

234. = ⸗ Emmerich, ⸗Ködhler. 

235. ⸗ s - fen, .« Pilger. 

*, Mit dem Gymnaſ. zu Hersfeld if eine höhere Bür erſchnle verbunden. 

- Anm. ber Rebalt. des Ceutrbl. f. d. Unt. Berw. 
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Direktoren: 
236. Das Gymnafium zu M.Gladbach (ver: 

bunden mit ber höheren Bürger: 
ſchule daf.), Dr. Schweikert. 

237. Das Gymnafium zu Kempen, :s Schürmann. 
238. ⸗ ⸗ se Krefeld, ⸗Wollſeiffen. 

*239. = . ⸗Kreuzuach, ⸗Wulfert. 
240. = . s Mörs, .e Zahn. 
241. = . : Münftereifel, s Ungermann. 

"242. ⸗ ⸗ ⸗Neuß, ⸗Tücing. 
243. = ⸗ ⸗Neuwied (verbun⸗ 

den mit der höheren Bürgerſchule 
dal), = Wegehaupt. 

244. = Gymnafium zu Saarbrüden, Lic. theol. u. Dr. 
hil. pollenberg, 

245. = ⸗ ⸗Trier, r. Renvers. 
246. = ⸗ ⸗Weſel (verbunden 

mit der höheren Bürgerſchule daf.), ⸗Kleine. 
247. » Gymnafium zu Weplar, : Derb. 

Hohbenzollern’ihe Lande. 
248, Das Gymnafium zu Hedingen, Syree. 

b. Realſchulen erfier Ordnung. X) 

Provinz Dftpreußen. 
Direftoren: 

1. Die Realfcyule zu Sniterburg (verbunden 
mit dem Symnafium daf.), Dr. Arab, 

2. » Burgiule gi Königdberg i. Oftpr., i 3. erledigt. 
3. = Stäpdtifhe Realſchule dafelbft, r. Shmidt. 
4. » Mealihule zu Tilſit, Kod. 
5. » ⸗ ⸗Wehlau, Dr. Eichhor ſt. 

Provinz Weſtpreußen. 

6. Die Johannisſchule zu Danzig, Dr. Banten. 
7. » Betriichule dafelbft, s Oblert. 
8 ⸗Realſchule zu Elbing, e Brunnemann. 
9. ⸗ ⸗ ⸗CThorn (verbunden mit 

dem Gymnafium daf.), » Strehlke. 

x) Nad) dem durd die Cirkular-Berfügung bed Königl. Pren- 
biihen Miniſters der geiftlichen ıc. Angelegenheiten vom 31. März 
1882 publizirten Lehrplane werden die Preußifchen Realſchulen erfter 
Drdnung fortan den Namen „Real-Öymnafien* führen. 
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Provinz Brandenburg. 
Direktoren: 

10. Die Andreasſchule zu Berlin, Dr. Bolze. 
= Dorotheenftädtifchefteal] hufedafelbft. ⸗ 2 chwalbe, Prof. 

12 ⸗Falk⸗Realſchule dajelbft, :- Bad. 
13. -Friedrichs⸗Realſchule daſelbſt, ⸗Runge, Prof. 
14. + Königlihe Realſchule daſelbſt, - Simon. 
15. » Königftäbtiihe Realfchule dafelbft, = Bogel. 
16. = Luifenftädtiihe Realſchule Daft, - % 5 Prof. 
17. » Sophien⸗Realſchule dafelbit, .« Martus, Prof. 
18. » Realſchule zu Brandenburg, e Ptebe. 
19. - ⸗Frankfurt a. d. Oder, = Laubert. 
20. = ⸗ - Guben bat 

mit dem Gymnafium daſ.), » Wagler, Prof. 
21. = ⸗ zu Landsberga.d. Warthe 

(verbunden mit dem Gymnafium 
daſ.), Köpfe. 

22. = Realjchule zu Perleberg, Bog el. 
23. = ⸗ Potsdam, Dr. Baumgardt. 
24.- ⸗ ⸗Prenzlau (verbunden 

mit dem Gymnafium daſ.), Kern. 
Provinz Pommern. 

25. Die Realfchule zu Colberg, (verbunden 
mit dem Gymnafium daf.), Dr. Streit. 

26. = ⸗ zu — (verbun⸗ 
ben mit dem Gymnafium daf.), ⸗Steinhauſen. 

27. = Friedrich Wilhelmsichule zu Stettin, Kleinforge. 
28. = GStädtilhe Realſchule dafelbft, Sievert. 
29. = Nealfchule zu Straljund, Dr. Brandt. 

Provinz Pojen. 
30. Die Realſchule zu Bromberg, Dr. Gerber. 
31. .« Krauftadt, Krüger. 
32. - ⸗ ⸗Poſen, Dr. Geiſt. 
33. = ⸗ ⸗Ravwitſch, ⸗Lierſemann. 

Provinz Schleſien. 
34. Die Realſchule zum h. Geiſt zu Breslau, Dr. Reimann, Prof. 
5.⸗ ⸗ am Singer dafelbft, . Meffert. 

36. = D zu Görlig, .e Wupdorff. 
37. = ⸗ ⸗Grünberg, Fritſche. 
38. = . « Landeöhut, Dr. Santid. 
39. » ⸗ ⸗Neiße, Gallien. 
40. = ⸗ ⸗Reichenbach, Dr. Weck, Prof. 
41.- ⸗ ⸗ Sprottau, > Rösler. 

42, s ⸗ ⸗ Tarnowitz, W of | tdlo. 



43. Die Realichule zu Aſchersleben, Dr. Hüſer. 
44. = ⸗ ⸗Erfurt, Koch. 
45. >= ⸗ ⸗Halberſtadt, ⸗Spilleke. 
46.⸗ ⸗Halle a. d. Saale, ⸗Schrader. 
47. > ⸗ = Magdeburg, = Holzapfel. 
48. = ⸗ Nordhauſen, ⸗ — 

Provinz Schleswig-Holſtein. 
49. Die Realſchule J. Ordnung zu Altona 

(verbunden mit der Real⸗ 
ſchule II. Ordnung daf.), Dr. Schlee. 

50. » ⸗ zu Flensburg (verbunden 
mit dem Gymnaſium 

daſ.) » Müller. 
5l. > ⸗ ⸗Rendsburg (verbunden 

mit dem Gymnaſium 
daf.), ⸗Wallichs. 

350 

Provinz Sachſen. 

Provinz Hannover. 
52. Die Realſchule zu Celle, 
53. >» Göttingen (verbunden 

mit dem Gymnafium 

Direktoren: 

Dr. Franke, Prof. 

daf.), ⸗Hampke, Prof. 
54. = . = Goßlar, - phil., Lic. theol. 

eimbad. 
55. ⸗ ⸗ e Hannover, ⸗Schuſter. 
56. = ⸗ e Harburg, Braune, 
57. = ⸗ - Hildesheim (verbunden 

mit dem Gymnaftum 
Andreanum daf.), Dr. Hoche 

58. > ⸗ s Leer (verbunden mit 
dem Gymnafium daf.), Duapp 

59. ⸗ ⸗ ⸗Lüneburg (verbunden 
mit dem Gymnaſium 

daſ), Haage. 
60. = ⸗ s Dönabrüd, Fiſcher. 
61. = ⸗ ⸗Oſterode, Dr. Naumann. 
62. = ⸗ ⸗QOuakenbrůck, Geßner. 

Provinz Weſtfalen. 

63. Die Realſchnle zu Bielefeld (verbunden mit 

2 

dem Gymnaſium daſ.), Dr. Ni tzſch, Prof. 
Burgſteinfurt (verbun⸗ 
den mit dem Gymnaſium 

daf.), Rohdewalbd. 
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Direltoren: 
65. Die Realſchule zu Dortmund, Dr. Börner. 
66. ⸗Hagen, s GStahlberg. 
67. ⸗ ⸗ ⸗Iſerlohn, Langguth. 
68. = ⸗ ⸗WLippſtadt, Schröter. 
69. > ⸗ Minden (verbunden mit 

dem Gymnafium daf.), = Granutoff. 
70. ⸗ . s Muünfter, :s Münd. 
N. =: ⸗ ⸗Siegen, Tagert. 
12. = ⸗ ⸗Witten, -Zerlang. 

Provinz Heſſen-Nafſau. 

73. Die Realſchule zu Caſſel, Dr. Preime. 
74. ⸗-Muſterſchule zu Frankfurt a. Main, s &ijelen. 
75. : Woͤhlerſchule dafelbft, s Kortegarn. 
76. dad Real⸗Gymnaſium zu "Wiesbaden, Spangenberg. 

Rheinprovin;. 
77. Die Realſchule zu Aachen, Dr. Hilgers, Prof. 
78. ⸗Barmen, Gruhl. 
79. » Königliche Realſchule zu Coͤln (ver⸗ 

bunden mit dem Friedrich-Wilhelms⸗ 
Gymnaſium daf.), Dr. Iäg er. 

80. ⸗- Städtifhe Realſchule Paferbft, .« Scorn, Prof. 
81. = MRealfchule zu Düffeldorf, s Böttder. 
82. ⸗ ⸗ - Duiöburg, .e Steinbart. 
83. > . s &iberfeld, i 3. unbejept. 
84. > ⸗ ⸗Krefeld, r. Schauenburg. 
85. = ⸗ - Mülheim a. Rhein, - &ramer. 
86. = ⸗ s Mülheim a. d. Ruhr, ⸗Henke. 
87. = ⸗ ⸗Ruhrort, :s Münd. 
88. ⸗ ⸗ ⸗Trier, Dronke. 

e. Reatſchuten mit mindeſtens nennjährigem Aurfus ohne obli- 
atorifhen Auterricht im Fatein. x), 

Provinz Brandenburg. 
Direktoren: 

1. Die Friedrichs-Werder'ſche Gewerbeſchule zu 
Berlin, Gallenkamp. 

2. = Luifenftädtiiche Gewerbefchule daſelbſt, Dr Bandow,Prof. 

x) Die Preugifhen Realſchulen von neunjährigem Kurſus 
ohne obligatorifhen Unterriht im Latein werden fortan den Namen 
„Ober⸗Realſchulen“ führen (ſ. Anmerkung auf Seite 548). 
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Provinz Schleſien. 
Direktoren: 

3. Die Gewerbeſchule zu Breslau, Dr. Fiedler. 
4. = - Brieg, : Nöggeratb. 
5. = ⸗ ⸗Gleiwitz, .e Wernide 

Provinz Sadjen. 

6. Die Gewerbefhule zu Halberftadt, Grampe. 
7. = Gueride-Schule zu Magdeburg, Dr. er 

Prof. 
Provinz Schleswig: Holitein. 

8. Die Realfchule zu Kiel, Dr. Meißel. 

Rheinprovinz. 
9. Die Gewerbeſchule zu Soblenz, Dr. Moft. 

10. : Cöln » Zielen. 
11. = ⸗ ⸗ Giberfelb, -» Artope. 

B. 2ehranftalten, bet welden der einjährige, erfolg: 
reihe Beſuch der erften Klaffe zur Darlegung der 

wiſſenſchaftlichen Befähigung erforderlich if. 

a. Progymmafen. 

Provinz Oftpreußen. 

1. Das Progymnafium zu Königsberg in Oftpr., 
Direltor: Dembomsti. 

2. = ⸗ ⸗Löoöͤtzen, Rektor: Dr. Böhmer. 

Provinz Weſtpreußen. 

3. Das Progpmnafium zu %öbau, Rektor: 2 he. 
4. = - Neumarki.Weftpr., + cotlant. 
5. ⸗ ⸗ ⸗Schwetz, ⸗Dr. Gronau. 

Provinz Pommern. 
Dat Progymnaſium zu Garza.d.Dd., Rektor: Dr. Big. 

. Lauenburgi Vomm. ⸗Sommerfeld. 
8 ⸗ ⸗ ⸗Schlawe, D.rr. Becker. 

Provinz Poſen. 

Das Progpmnafium zu Kempen, Rektor: Dr. Martin. 
10. s Xremeffen, ⸗ ⸗»Sarg. 

Provinz Sachſen. 

11. Das Progymnafium zu Neuhaldensleben, Rektor: Dr. Sorgen: 
frey. 

12. = ⸗ ⸗Weißenfels, ⸗Roſalaky. 

10 

So 
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Provinz Hannover. 
“13. Das Progymnafium zu Geeftemünde, Rektor: Holftein. 

14. :» Münden (verbun- 
den mit der böberen Bürgerfchule daf.), s»s Dr.Babhrdt. 

Provinz Weftfalen. 
15. Das Progymnaftum zu Dorften, Rektor: Dr. Krampe. 
6 16. ⸗ ⸗ Rieiberg, ⸗ Mues. 

Rheinprovinz. 
17. Das Progymnafium zu Andernach, Rektor: Dr. Schlüter. 
18. - Boppard, := Brüggemann. 
19. = ⸗ - Brühl, » Dr. Eſchweiler. 
20. = ⸗Eſchweiler 

(verbunden mit der höheren 
Bürgerſchule daf.), »  2iefen. 

21. » Progpmnafium au Eusfrdn, -» Dr. Döotſch 
22. > Jülich, . := Ru 
23. > ⸗ Linz Pohl 
24. > ⸗ —* 3. unbefeßt. 
25. ⸗ > s Prüm, he ttor: Dr. Sünneles 
26. = ⸗ ⸗ Kheinbach, ⸗ ⸗Schlünkes. 
27. = s - Gtegburg, » Dr.vorm Walde. 
28. ⸗ ⸗ = Sobernheim, = ⸗ Plasb erg. 
29. ⸗ ⸗ ⸗ Trarbach, ⸗ = © ch midt. 

30.- -St. Wendel,.- »Buſch. 
31. = ⸗ ⸗Wipperfürth, ⸗Burgartz. 

b. Realſchulen zweiter Ordnung. x) 

Provinz Brandenburg. 
Direktoren: 

1. Die Realfhule zu Spremberg, Schmidt. 

Provinz Sachſen. 

72. Die Realſchule zu Schoͤnebeck, Dr. Maredal. 
Provinz Schledwig-Holftein. 

13. Die Realfhule II. Ordnung zu Altona (ver: 
bunden mit der Realſchule I. Drdn. daf.), Dr. Sclee. 

74. Die Realſchule zu Neumünfter, Dftendorf. 

x) Die Preußiſchen Realfchulen qweiier Drdnung werden forts 
an den Namen „Realſchulen“ führen (1. Anmerkung auf Seite 548). 

+) Die mit einem F bezeichneten Lehranftalten haben keinen obligatoriſchen 
Unterricht im Latein. 



554 

. Provinz Heffen-NRaffau. 

Direktoren: 
+5. Die Realſchule zu Bockenheim, Wiegand. 
16. = ⸗ ⸗ en Dr. Buderus, Prof. 
rl. = s Eſchwe = Bogt. 
18. = ⸗ = ber Hrastitifchen Reli: 

gionggeenwaft de 
Frankfurt a. ⸗»Hirſch. 

19. > ⸗ s der ilraelitiichen Se- 
meinde dafelbft, »s Bärwald. 

+10. = Klingerfchule dafelbft, = Schulpe. 
+11. > Realthule zu Hanau, Beder. 
+12. > ⸗ s 9BHomburgv.d. Höhe, Göpel, Prof. 
1l3. ⸗ ⸗ ⸗Wiesbaden, Dr. Unverzagt, Prof. 

Rheinprovinz. 

+14. Die Realſchule zu armen-ZBupperfeld, Dr. Burmeliter. 
+15. : Hetlermann. 
rl * ⸗ Gewerbeſchule hr Remfcheib, s Petry. 

c. Höhere Bürgerfhnien, welche den Realſchulen erfier Ord- 
nung n BR — — — eingehen FAR ) 

Provinz Dftpreußen. 

1. Die höhere Bürgerfchule zu Ofterode i. Oftpr., Reltor: in 
r, üft. 

Provinz Weftpreußen. 
2. Die höhere Buͤrgerſchule zu Dirſchau, Rektor: Killmann. 
3. = =» Nr. Friedland, = Dr. Peters: 

dorff. 
4. = ⸗ ⸗ ⸗-Jenkau, Direktor: Dr. Bonſtedt. 
5. = ⸗ ⸗ - Rieſenburg, Rektor: Müller. 

Provinz Brandenburg. 
6. Die höhere Bürgerſchule zu Kottbus (verbunden mit dem Gym⸗ 

naſium daſ.), Direktor: Dittmar. 
— 

*) Inzwiſchen iſt zugetreten bie nemerbeidule Mn Seefeld, Direltor Dr. 
Beyßel. — Anmerl. der Redalt. des Centrbl. f. d erw. 

x) Die Preußiſchen böberen Bärgerfehulen untee B. ce und 
C. a. aa, fofern diejelben obligatorifhen Unterricht im Latein haben, 
werden fortan den Namen „Real⸗Progymnaſien“ führen (f. An: 
merfung auf Seite 548). 
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ı Die höhere Bürgerfchule au Kroffen, Rektor: Dr. Berbig. 
. ⸗ Luckenwalde, ⸗ = Bogel. 

9. = : ⸗ s Lübben, ⸗ :» Weined. 
10. = . ⸗ s Mathenow, = = MWeidker. 
ll. = ⸗ ⸗ ⸗Wriezen, ⸗ Gentz. 

Provinz Pommern. 

12. Die höhere Bürgerſchule zu Stargard i. Pom. 
Rektor: Rünger. 

= ⸗ Wol aft, ⸗ Dr. Schmidt. 
⸗ ⸗ Wo in, 3 a Meyer. 

Provinz Schleſien. 

15. Die höhere Bürgerfchule zu Freiburg i. Schl., 
Rektor: Dr. Meyer. 

16. = ⸗ . göwenberg, :» Gteinvorth. 
17.» = s Striegau, s Dr. Gemoli. 

Proving Sachſen. 

18. Die hoͤhere Buůͤrgerſchule zu Delitzſch, Rektor: Kayſer. 

ph > . wa ) 

19. = ⸗Eilenburg, -» Dr.®iemann. 
20. = ⸗ REisleben, ⸗ ⸗-Richter. 
21. = ⸗ ⸗ ⸗Gardelegen,⸗ ⸗-Iſenſee. 
22. = a ⸗ ⸗Mühlhauſen 

in Thürg. (verbunden mit dem Gym⸗ 
nafium daſ.), Direktor: Oſterwald, Prof. 

23. = hoͤhere Bürgerfchule zu Naumburg a. d. S., Rektor: Dr. 
Neumüller. 

Provinz Schleswig-Holftein. 

24. Die höhere Bürgerfchule zu Haderöleben (verbunden mit dem 
Gymnafium daf.), Direltor: Dr. Jeſſen. 

25. = höhere Bürgerfchule zu Hufum (verbunden mit dem Gym⸗ 
nafium daf.), Direltor: Dr. Ked. 

26. = höhere Bürgerfchule zu Itzehoe, Rektor: Dr. Set, Prof. 
27. = Albinusihule zu Lauenburg a. d. Elbe, Direktor: Bup. 
28. - böbere Bůrgerſchule zu Marne, Rektor: Schwalbach. 
29. = - OfdeBloe, Rektor: Dr. M.Schultze. 
30. = = ⸗ Schleswig (verbunden mit dem 

Gymnafium daf. ), Direltor: Dr. Sidionfen, Hofrath. 
31. = böbere Bürgerfchule zu Segeberg, Rektor: Dr. Zietzſch⸗ 

mann. 
32. = ⸗ ⸗ = Sonderburg, ⸗ «= Döring, 

Prof. 
33. > ⸗ ⸗ = Mandöbel (verbunden mit dem 

Gymnafium daf.), Direltor: Dr. Klapp. 
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Provinz Hannover. 

* Die höhere Buͤrgerſchule zu Buxtehude, Rektor: Dr. Panſch. 

36.»  - 
37. » 

= 

5 * 

Duderſtadt. Aug.Meyer. 
Einbeck, Hemme. 
Emden (verbunden mit dem Gym⸗ 

nafium daf.), Direktor: Dr. Schweckendieck. 
38. = hoͤhere Bürgerſchule zu Aa (verbunden mit dem Gym: 

naſium daf.), Direltor: Dr. Regel. 
39. Die höhere Bürgerfchule zu Münden (verbunden mit dem Pro: 

gymnaſium daf.), Rektor: Dr. Bahrdt. 
40. = ⸗ 
41 . 3 s s s 

42. 3 3 s s 

43. > ⸗ . 

⸗ zu Nienburg, = :» Ritter. 
Northeim, = Bennigerbol;. 
Dtterndorf, = Bollbredt. 
Stade (verbunden mit dem Gym: 

naflum daf.), Gymnaſ. Direktor: Dr. Koppin. 
we Hm u “ Bürgerjchule zu Uelzen, Rektor: Pauli. 

Provinz Weſtfalen. 
45. Die hoͤhere Dürgeriäule zu Altena, Rektor: Mummentben. 

Hamm (verbunden mit dem Gym⸗ 
naflum daf.), Direltor: Schmelger. 

47. ⸗ ⸗ ⸗ zu Lüdenſcheid, Rektor: Mayer. 
48. 2 s 5 5 Schwelm, »s  Köttgen. 

Provinz Heſſen-Naſſau. 

49. Die höhere Bürgerfchule zu Biebridy 

le» . : 
52. 2 3 s s 

53. 3 3 5 s 

54. * 5 2 5 

55. ⸗ * ⸗ 

56. ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 

57. ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 

58. ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 
59. * 2 3 

Bu Inzwiſchen iſt zugetreten bie 
. Willert. — Anmerf. der Rebalt. des Centr 

Mosbach, Rektor: Dr. Schäfer. 
Biedenkopf, ⸗ = Gruno. 
Diez, : Chun. 
Fulda, s Dr. Berg: 

mann 
Geiſenheim, =» Uihlein. 
Heröfeld,**) Direktor: Dr. Duden. 
Fa fgeiömar, Rektor: Homburg. 
möurg a. 

d. Zahn, ⸗ pa aß, 
Marburg, ⸗ r. Hem⸗ 

pfing. 
Dberlahnftein, ⸗ ⸗ Birkel 
Schmalfalden, = Haffelbad. 

höhere Bür Krelaute au egait, Rektor: 
n 

"en Die höhere Bürgerfhufe zu Hersfeld ift mit dem Gymnafium daſelbſt 
verbunden. Anmerk. der Redalt. bes Eentrbl, f. b. Unt. Berw 



557 

Rheinprovin;z. 

60. Die höhere Bürgerfähule zu Düllen, Reltor: Dr. 95 ffling. 
61. ⸗ ⸗ = Düren, s Benrath 
62. = ⸗ ⸗ ⸗ Eichweiler (verbunden Mn dem 

a daſ.), Rektor: Kielen. 
⸗ ⸗ upen, Rektor: Dr. Lorſcheid, Prof. 

64. = ⸗ = M.:Gladbad) (verbunden mit dem 
rufen daf.), Direltor: Dr. Schweilert. 

Bürgerjhule zu Lennep, Rektor: » Fiſcher. 
66. Die böbere Bürgerfhule zu Neumied (verbunden mit dem Gym⸗ 

nafium daf.), Direktor: Dr. Wegehaupt. 

or] or “a 

67. = »s  Bürgerfchule zu Oberhaufen, Reltor: Dr. Röfen. 
68. ⸗ ⸗ ⸗ -Rheydt, Rektor: Dr. Bittenhaus. 
69. ⸗ ⸗ ⸗ - Saarlouis,⸗Thele. 
70. = ⸗ ⸗ = Solingen, ⸗ pen ftenberg. 
m. ⸗ ⸗ ⸗ -Vierſen, ⸗Dr. Diekmann. 
12. = ⸗ ⸗ = Mejel (verbunden mit dem Gym⸗ 

nafium daf.), Direltor: Dr. Kleine. 

C. Lehranſtalten, bei welden dad Beftehen der Ent- 
laifungeprüfung jur Darlegung der wiſſenſchaftlichen 

Defahigung erforderlich iſt. 

a. Deſſeutliche. 

aa. Höhere Kürgerfchulen, welche nicht zu denjenigen unter B. c. 
gehören. X.) 

Provinz Oftpreußen. 

1. Die höhere Bůͤrgerſchule zu Gumbinnen, Rektor: Dr. Küſel. 
12. im Loͤbenicht zu Kö: 

nigöberg i. Oftpr., Rektor: Erdmann. 
3. = ⸗ ⸗zu Pillau, 2Z3ander. 

Provinz Weſtpreußen. 

Die hoͤhere Buͤrgerſchule zu Culm, Rektor: Dahel. 
Marienwerber, - v.d. Olsnitz. 

Provinz Brandenburg. 
Die hoͤbere Buͤrgerſchule zu Nauen, Rektor: Dr. Schaper. 

⸗Strausberg,⸗ ⸗-Korſchel. 

Provinz Pommern. 

8. Die höhere Bürgerſchule zu Stolp (verbunden mit dem Gym⸗ 
nafium daf.), Direftor: Dr. Reuſcher. 

x) Siehe Anmerkung auf Seite 554. 
1882, 37 

En pm 

09 
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Provinz Schleſien. 

79. Die erfte evamgelifhe höhere Bürgerſchule 
Bredlau, Rektor: Dr. Barftädt. 

110. » zweite evang. höhere Bürgerih. dal,» Kaufmann. 
ll. = tatbolliche höhere Bürzgerih. dal, = Dr. Höhnen. 
12. » höhere Bürgerichnle zu Guhrau, = : Rhode. 
13. = ⸗ ⸗ s Natibor, = .e Knape. 

Provinz Sadfen. 
14. Die höhere Bürgerfhule zu Langenfalza, Rektor: Dr. Ulrich. 

Provinz Hannover. 
+15. Die höhere Bärgerfhule zu Hannover, Rektor: Dr. Meyer, 

Prof. 
16. = ⸗ ⸗ ⸗Hildesheim (verbunden mit dem 

Gymnaſium Sojephinum daf.), Direktor: Kirchhoff. 
17. e höhere Bürgerijhule zu Papenburg, Rekt.: Dr. Erdmann. 

Drovinz Weftfalen. 
18. Die höhere Bürgerſchule zu Bocholt, Rekt.: Waldau, Geiftt. 

119. = Gewerbejhule (höhere Bürgerjchule) zu 
Dortmund, Rektor: Behſe. 

120. ⸗- Gewerbeſchule (höhere Bürgerfchule) an 
Hagen, Direltor: Dr. Holzmüller. 

Provinz Hefſen⸗Naſſau. 
+21. Die Gewerbefchule (höhere Bürgerfchule) zu 

Gaffel, Direltor: Dr. Wiede. 
22. ⸗ ⸗ =» Bürgerjhule zu Ems, 

Rektor: Wagner. 
+23. = Seleltenfhule zu Zranffurt a M., Inſpekt. Dr. Be 55 

rof. 
Rheinprovinz. 

+24. Die Gewerbeſchule (höhere Bürgerſchule) zu 
armen, Direltor: Dr. Zehme. 

25. = höhere Bürgerfchule zu Bonn, Rektor: Dr. Hoͤlſcher. 
126. » =: ⸗ « Düffeldorf, Rektor: Viehoff. 

Hohenzollern'ſche Lande. 
27. Die höhere Bürgerſchule zu Hechingen, Rektor: Dr. Thele. 

b. DrivatZehranflalten.«) 

Provinz Weſtpreußen. 
tl. Die Handeld-Alademie zu Danzig, Direktor: Dr. Völkel. 

x) Die unter diefer Kategorie aufgeführten Anftalten, mit 
Ausnahme des Pädagogiums zu Niesky (Nr. 6.) dürfen Befähi- 
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Provinz Brandenpurg. 

72. Die Handelsſchule ded Dr. Lange zu Berlin, Direktor: Dr. 
ange. 

3. das BiltoriasInftitut ded Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) zu 
Falkenberg i. M., Diretor: Dr. Siebert. 

Provinz Poſen. 

4. Dad Pädagogium ded Dr. Beheim-Schwarzbah zu Oftrowo 
bei Filehne, Direftor: Dr. Beheim-Schwarzbad. 

Provinz Schleſien. 

75. Die Handelöfhule des Dr. Steinhaus zu Breslau, 
Direktor: Dr. Steinhaus. 

6. das Pädagogium zu Niesky, Direktor: Müller. 

Provinz Heſſen-Naſſan. 

+7. Die Lehr⸗ und Brziehungsanftalt ded Dr. Vietor zu Friedriche- 
dorf bei Homburg. 

D. Lehranſtalten, deren Beredtigung zur Audftellung 
wilfenjhaftlihder Befähigungsdzeugnifie von der Er: 

füllung bejonderß feftgeftellter Bedingungen ab- 
hängig ift. 

Direktoren: 
Provinz Oftpreußen. 

Tl. Die Gewerbefchule zu Königöberg i. Oftpr.‘), Dr. Albrecht. 

Provinz Brandenburg. 
12. Die Gewerbefhule zu Potsdam,) Langhoff. 

Provinz Schleswig-Holſtein. 

3. Die Kaiſerliche Marineſchule zu Kiel.) 

Provinz Weftfalen. 

74. Die Gewerbeihule zu Bodhum,°) *) Rektor: Liebhold. 

gungdzeugniffe nur auf Grund einer im Beiſein eined Regierungs- 
Kommifjard abgehaltenen, wohlbeftandenen Entlafjungsprüfung aus: 
ftellen, für weldye da8 Reglement von der Auffichtöbehörde genehmigt ift. 

0) Die unter Nr. 1, 2, 4 und 5 aufgeführten Anflalten dürfen Befähi⸗ 
gungszengniffe denjenigen ihrer Schüler ausflellen, welche nach Abfolvirung ber 
erſten theoretifchen Klaffe die Reife für bie Fachtlaſſe erworben haben. 

1) Diefe Anftalt darf denjenigen jungen Leuten Befähigungszeugniffe ans⸗ 
flellen, welche bie Kabetten-@intrittsprilfung beftanden haben. Bei letzterer bildet 
das Latein einen obligatorifchen Brüfungsgegenftand. 

*) Unmerk. ber Rebalt. des Centrbl. f. db. Unt. Verw. Die Gewerbeihul 
zu Bochum ift in der Umgeflaltung zu einer höheren Bürgerfchule begriffen. 

37° 
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Nheinprovinz. 

+5. Die Gewerbeihule zu Saarbrüden,‘) Direktor: Krüger. 
Berlin, den 19. April 1882. 

Der Reichölanzler. 
Im Auftrage: Bojfe. 

Belanntmadung.*) 
&8 wird bierunter ein Verzeichnis derjenigen höheren Lehr⸗ 

anftalten veröffentlicht, welchen proviforifch geftattet worden ift, 
Zeugniffe über die wiljenfchaftlihe Befähigung für den einjährig- 
freiwilligen Militatrdienft audzuftellen. 

Diefe Anftalten dürfen ſolche Zeugniffe nur denjenigen ihrer 
Schüler ertheilen, welde eine auf Grund eined von der Auffidhts- 
bebörde genehmigten Reglementd in Gegenwart eines Regierung 
Kommiſſars abzuhaltende Entlaffungdprüfung wohl beftanden haben. 

De rz eichnis. 

a. Deſſentliche Lehranſtalten. 
irektoren: 

N. Die Landwirthſchaftsſchule zu Bitburg, Dr. Meder. 
+2. = ⸗ ⸗Brieg, Schulz. 
13. > . . Gleve, Dr.Fürſtenberg. 
4. = ⸗ «e Dahme, s Sittbogen. 
5. = ⸗ ⸗Eldena. 

16. = ⸗ ⸗Flensburg, Liedke. 
+7. ⸗ ⸗ = Herford, Burgtorf. 
8. = ⸗ ⸗Hildesheim, Michelſen. 

+49. > ⸗ ⸗Liegnitz, Dr. Birnbaum. 
10. = ⸗ ⸗Lüdinghauſen. 

fII. = ⸗ ⸗Marienburg 
i. Weſtpr, Dr. Kuhnke. 

12. ⸗ ⸗ ⸗Samter, Struve. 
13. ⸗ ⸗ ⸗Schivelbein 

i. Pomm. 
14. ⸗ ⸗ ⸗Weilburg, Dr. Mapat. 

*) Die Belanntmahung und das Berzeichnie vom 19. April 1882 find 
veröflentfict buch das Eentraiblatt fir das Deutſche Reich pro 1882 Nr. 16, 

r. 195. 
Aus dem Berzeichniffe werben bier nur die Anftalten im Preußiſchen Staate 

aufgeflihrt. — Anmerk. ber Redakt. des Centrbl. f. d. Unt. Berw. 
T) Die mit einem + bezeichneten Lehranſtalten haben keinen obligatoriſchen 

Unterriht im Latein. 
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b. Privat - Sehranftaften. 

15. Die Beton  Orgiehungsantalt von Dr. Künfler und Dr. 
Burfart zu Biebridh, 

+16. = SHandeldjhule ded Dr. Wahl zu Erfurt, 
+17. da8 Erziehungd-Inftitut von W. Bröp (früher Ruoff-Haffel) 

zu Frankfurt a. Main, 
+18. = Grziehungs-Snftitut von Karl Harrach zu St. Goarshauſen, 
19. die Er iehungd + Anftalt ded Dr. Deter zu Lichterfelde bei 

erlin, 
20. dad Erziehungs-Inftitut von 3. Knickenberg sen. zu Zelgte. 

Berlin, den 19. April 1882. 

Der Reichskanzler. 

Sm Auftrage: Boffe. 

89) Aufhebung der Berwaltungdfommijfionen bei den 
ftaatliden Gymnafien im Regierungbezirke Kajiel; 
Wahrnehmung der Funktionen derjelben in Zukunft. 

Berlin, den 5. April 1882. 
Auf den gefälligen Bericht vom 28. Februar d. 3. genehmige 

ih bei Rückſendung der Anlagen die Aufhebung der Verwaltungs⸗ 
fommiffionen bei den ftaatlihen Gymnaſien ded Regierungsbezirkes 
Kaffel und Ueberweifung der Funktionen derjelben an die Direktoren 
der betreffenden Gymnalten mit der Maßgabe, daß die rechtliche 
Veriretung der Anitalten nad Außen dem Königlichen Provinzials 
Schulkollegium zufällt, welches die Direktoren derjelben zur Aus- 
bung der ihm obliegenden Vertretung zu beauftragen befugt iſt. 

w. Ercellenz eriuche ich ganz ergebenft, hiernach dad Weitere 
gefälligft zu veranlaffen. 

von Öoßler. 
An 

den Königlihen Ober- Präftdenten Staatsminifter Herrn 
Strafen zu Eulenburg Ercellenz zu Kaffel. 

DV. II. 5565. 
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IV. Seminare, ze, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

90) Bermeidung einer Störung ded Unterridtäbe: 
triebed durch Theilnahme Preußiſcher Lehrer an dem 

Dentichen Lehrertage zu Kajiel. 
(efr. Centebf. pro 1881 Zeite 400 Nr. 100.) 

Berlin, den 26. Zuni 1882. 
Der Ausihuß ift unter dem 18. d. M. bei mir mit dem Ge— 

juche vorftellig geworden, anzuordnen, 
dab denjenigen Lehrern, weldye an dem vierten deutidhen 
Zehrertage theilzunehmen wünſchen, der hierzu erforderliche 
Urlaub ertheilt werden möge. 

Aus diefer VBorftellung ift zu entnehmen, daß der vierte Lehrer— 
tag vom 24.— 27. Zuli d. 3. dort abgehalten werden jol. Bei 
diefer Anberaumung ift die Vorausfegung maßgebend gemweien, daß 
die bezeichneten Tage in die Eommerferien treffen und daß fomit 
den Volksſchullehrern Preußens Gelegenheit geboten fein würde, fid 
an der Verſammlung zu betbeiligen. Nach der dießjeitigen Kenntnis 
ber beſtehenden Ferienordnungen trifft diefe VBoraudjegung zu, und 
bedarf es ſonach jedenfalld bei dem weitaus größten Sheile der 
Volksſchnllehrer einer befonderen Anordnung zur Beurlaubung nidht. 

Sotern gleihwohl in einigen Bezirken die Verjammlungstage 
nicht in die Ferien fallen, muß ich Bedenken tragen, die Sommer: 
ferien ſei e8 durch einen früheren Anfang jet ed durch eine fpätere 
Beendigung zu verlängern oder gar den Unterridht un nahezu eine 
volle Schulwoche unterbreden zu laffen. Das unterrichtlicdhe Intereſſe 
läßt e8 nicht zu, dem Antrage ded Ausichuffed Folge zu geben. 

Au 
den gefchäftsführenden Ausſchuß file den vierten beut- 
ben Lehrertag & H. des Borfigenden Herrn Lehrers 
Liebermann Wohlgeboren zu Kaffe. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial: Schulfollegium ıc. 
zur Kenntnisnahme bez. Beachtung. 

In Vertretung: Lucanus. 
An 

fämmtlihe König. Provinzial » Schullollegien und Re⸗ 
ierungen, bie Königl. Konfiforien in der Provinz 
annover und den önigl. Ober - Kirchenrath zu 

Nordhorn. 

U. III. 4. 14556. 
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91) Zuläffigfeit einer Vertheilung der ſchriftlichen 
Klanfurarbeiten bei der Lehrerinnenprüfung auf 

zwei Tage. 

Berlin, den 1. Suni 1882. 
Nah 8.13 der Prüfungdordnung für Lehrerinnen vom 24. April 

1874 follen die ſchriftlichen Klaufurarbeiten in einem Tage voll- 
endet werden. 

Diefe Anordnung ift nur dedhalb getroffen worden, um den 
Aufenthalt auswärtiger Bewerberinnen am Prüfungdorte möglichft 
abzufürzen. Wenn eine Berüdfihtigung dieſes Umftandes nicht 
geboten ericheint, fteht einer Vertheilung der fchriftlihen Prüfungs- 
arbeiten auf zwei Tage fein Bedenken entgegen. 

Der Minifter der geiltlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Quftrage: de la Eroir. 

An 
fämmtlihe Königl. Provinzial-Schulfollegien. 

U. Ill.a. 13200. 
mn m — — — 

92) Beſchränkung der Zulafſung zur Lehrerprüfung auf 
drei Fälle für Bewerber, welche weder zu den Seminar: 

Abiturienten gehören, noch in einem Lehramte 
beſchäftigt find. 

Berlin, den 25. Mai 1882. 
Auf die Berichte des Königliden Provinzial = Schulfollegiume 

vom 2. Sanuar und 22. Februar d. 3. erfläre ich mich damit ein- 
verftanden, daß Lehramtsbewerbern, weldye weder zu den Seminar- 
Abiturienten gebören, nod in einem Lehramte kommiſſariſch beichäf- 
tigt find, die Zulafjung zur Prüfung für Volksſchullehrer verfagt 
werde, wenn fie bereitd dreimal den Verſuch, diefe Prüfung abzulegen, 
ohne Erfolg gemadt haben. 

An 
Das Königl. Provinzial-Schuftollegiam zu N. 

— — — — 

Abichrift erhält dad Königliche Provinzial-Schulkollegium ꝛc. 
zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlihern ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
fänmtliche Königl. Provinzial⸗Schullollegien (außer N.), 

ſämmtliche Königl. Regiernungen, die Königl. Kouſiſto 
rien der Provinz Hannover und den Konigl. Ober⸗ 
Eirchenrath zu Nordhorn. 

U. III. a. 11309. 
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93) Berfahren bei Erhebung der Gebühren in den Prüũ— 
fungen für Mittelfhullehrer und Reftoren. Rüderftat- 
tung bereitd entridhteter Sebühren bei Erfranfung ıc. 

des Sraminanden. 

(@entrbl. pro 1882 Seite 421 Nr. 46.) 

Berlin, den 17. Mai 1882. 
Auf den Beriht vom 2. März d. 3. erwidere id dem König- 

lichen Provinzial-Schulfollegium, daB dem Antrage, das von der 
dortigen Königlihen Prüfungd-Kommijfion für Mittelfhullehrer und 
Rektoren bei Einziehung der Prüfungdgebühren bisher beobachtete 
Berfahren beibehalten zu dürfen, nicht entiprocdhen werden kann, viel» 
mehr ift auch dort fünftig nach Maßgabe der Borfchriften des Girkular- 
Erlaſſes vom 9. Februard. 3. — U. Ill.a. 19230. — zu verfahren. 

Dagegen will ih in Ergänzung dieſes Cirkular-Erlaffes hiermit 
feftfegen, dab Geſuche um Nüderftattung der Prüfungsgebübhren, 
fei es zur Hälfte oder zum vollen Betrage, dann berücticht wer⸗ 
den können, wenn ein Examinand nad) dem pflichtmäßigen Ermeſſen 
der Prüfungd- Kommilfion durch Krankheit oder andere erhebliche 
Gründe ohne feine Schuld verhindert geweſen ift, die Aufgaben 
zu bearbeiten bezw. genöthigt worden if, die Prüfung aufzugeben. 
Das Geſuch ift an die betreffende Prüfungs-Kommiſſion zu richten, 
welche darüber felbftändig zu enticheiden hat. 

Hiernach ift in fünftigen Fällen zu verfahren. 
An 

das Köonigl. Provinzial- Schulfollegtum zu N. 

Abichrift erhält das Königliche Provinzial» Schulfollegium zur 
Kenntniönahme und gleihmäßigen Beachtung. 

Der Mintfter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
fämmtlige Königl. Provinzial-Schnflollegien (excl. zu R.) 

U, IIl,a. 11641. 

I) Befähigungszeugniffe aus der Zurnlehrerprüfung 
im Sabre 1882. 

(Centrbl. pro 1881 Geite 392 Nr. 92.) 

Berlin den 19. Mat 1882. 
In der am 27. und 28. Februar und 1. März d. J. zu 

Berlin abgehaltenen Zurnlehrerprüfung haben das Zeugnid der 
Befähigung zur Keitung der Zurnübungen an öffentlichen Unterrichts» 
anjtalten erlangt: 
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1) Dr. Fleiſchmann, Gymnafial-Hülflehrer zu Berlin, 
2) Gottſchaldt, Studirender aus Gera z. 3. zu Berlin, 
3) Häniſch, Studirender, 3. 3. zu Breslau, 
4) Harmd, Lehrer an der Mittelfchule zu Ottenfen bei Hamburg, 

5) Hennig, Studirender, 3. 3. zu Berlin, 
6) Hoffmann, Kandidat der Philologie, 3. 3. zu Breslau, 

2) 7) Lüdecke, Zurnlehrer zu Hamburg, 
3) 8) Matthias, Progymnafiallehrer zu Schlawe in Pommern, 

9) Möller, techniſcher Hülfslehrer an der Gewerbe: und 
Handelsſchule zu Kaflel, 

10) — 23, Schullehrer zu Peine, Landdroſteibezirk Hil- 
desheim, 

11) Dr. Oels, Schulamts-Kandidat zu Loöwenberg i. / Schleſ., 
12) Dr. Plarre, Schulamtd-Randidat, 3. 3. zu Berlin, 
13) Reichel, Studirender, z. 3. zu Bredlau, 
14) Reinhardt, Studirender, 3. 3. zu Berlin, 
15) Schaller, Turnlehrer zu Altenburg, Herzogthum Sachſen⸗ 

Altenburg, 
16) Schatte, Studirender zu Berlin, 

2) 17) Schepufat zu Frankfurt a./D., 
18) Schulze, Studirender zu Berlin, 

19) Schwarz, Studirender, z. 3. zu Breölau, 
20) Stübing, Schullehrer zu Braunfchweig, 

21) Triebel, &lementar- und Turnlehrer an der Landesſchule 
zu Pforta, 

22) Dr. Bogeler, Gymnafial- Hülfslehrer zu Schleswig, 
23) Bormeng zu Breslau, 

3,4) 24) Weingärtner, Turnlehrer zu Frankfurt a./D., 
25) Dr. Welzel, Schulamtd-Kandidat zu Bredlau, 

3) 26) Word, Studirender, z. 3. zu Berlin und 
27) Zopf, Realſchullehrer zu Breslau. 
Baer ift in derfelben Prüfung dem Turnlehrer Weigand 

zu Berlin 
die Befähigung zur felbftändigen Leitung des Schwimm- 
Unterrichted zuerlannt worden. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Groix. 

Bekanntmachnung. 

U. II. b. 6186. 

1) Der Genaunte iſt auch zur Ertheilung des Schwimm⸗Unterrichtes befähigt. 

3) Der Genannte hat auch die Prüfung im Stoß- und Hiebfechten beftanden. 

3) Der Genannte hat auch die Prüfung im Hiebfechten befanden. 
4) Der Genannte ift auch befähigt, Schwimm-Unterridht jelbfländig zu Seiten. 
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95) Befähtigungdzeugniffe aud der Zurnlehrerinnen- 
prüfung im Frühjahre 1882. 

(Eentrbl, pro 1881 Seite HAN Nr. 207.) 

Berlin den 19. Suli 1882. 
In der im Monate Mai d. 3. zu Berlin abgebaltenen Zurn- 

lehrerinnenprüfung haben das Zeugnis der Befähigung zur Erthei— 
lung ded Zurnunterrichted an Mädchenſchulen erlangt: 
1) Hedwig Abmann zu Mühlhauſen i. Thrg., 
2) Erneftine Bril, Lehrerin zu Berlin, 
3) Marianne Dräger, Lehrerin daſelbſt, 
4) Anna Edftein, Handarbeitdlehrerin dafelbit, 
5) Anna Slößer, Lehrerin dajelbit, 
6) Emma Gärtner, Handarbeitslehrerin dafelbft, 
7) Martha Gambke daſelbſt, 
8) Anna Gaulke, Lehrerin dajelbft, 
9) Martha Gieje dafelbft, 

10) Balesfa Heinsdorff zu Halle a. d. Saale, 3. 3. zu Berlin, 
11) Margarethe Hennide zu Berlin, 
12) Klara Heyne, Handarbeitölehrerin dafelbft, 
13) Hedwig Iffland, Lehrerin zu Potsdam, 
14) Eliſabeth Kaul, Zeichenlehrerin zu Schöneberg bei Berlin, 
15) Martha Keil zu Berlin, 
16) Gertrud Krems, Lehrerin dajelbft, 
17) Marie Lehmann dafelbft, 
18) Lucie Matthiolius dafelbft, 
19) Eliſabeth von Mittelftädt, Handarbeitslehrerin bajelbft, 
20) Marie Moſer, Handarbeitd- und Zeichenlehrerin zn Leipzig, 
21) Dlga Peldmann, Lehrerin zu Berlin, 
22) Marie Praßer (gen. Stechow) SHandarbeitölebrerin daſelbft, 
23) Luife Radike, Handarbeitölebrerin dafelbft, 
24) Margarethe Rebenklau, Handarbeitölehrerin zu Magdeburg, 
25) Eliſabeth Rehdantz daſelbſt, 
26) Martha Richter, Handarbeitd- und Zeichenlehrerin zu Berlin, 
27) Klara Richter dafelbft, 
28) Margarethe Richter dafelbft, 
29) Elife Sachſe, Handarbeitölehrerin zu Magdeburg, 
30) Margarethe Sandrog zu Berlin, 
31) Hedwig Schaar, Lehrerin dafelbft, 
32) Elifabetb Schaar, Handarbeitslehrerin dafelbft, 
33) Eliſabeth Sobotta, Lehrerin dajelbft, 
34) Amalte Stetn dafelbft, 
35) Anna Steinfrauß, Lehrerin dafelbft, 
36) &life Stöhr zu Magdeburg, . 
37) Marte Treplin zu Nieder-Schönhaufen bei Berlin, 
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38) Adda Wenzlaff, Lehrerin zu Berlin, 
39) Martha Wihmann daielbft und 
40) Hedwig Wirth, Handarbeitslehrerin dafelbft. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barfhanfen. 

Bekanntmachung. 

V. IIIL b665. 

96) Befähigungszeugniſſe aus der Zeichenlehrerinnen— 
prüfung im Jahre 1882. 

(Centrbi. pro 1881 Seite 469 Nr. 125.) 

Berlin den 13. Mai 1882. 
In der zu Berlin gegen Ende März d. 3. abgehaltenen 

Zeichenlehrerinnenprüfung haben dad Zeugnid der Befähigung zur 
Ertheilung des Zeihenunterrichted an mehrklaffigen Volks- und an 
Mittelihulen erlangt: 

1) Dieg, Charlotte, zu Kößlin, 
2) Gerth, Marie, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
3) Götze, Hedwig, dafelbft, 
4) Krauel, Hulda, zu adl. Dombrowken, 
5) Krüger, Agnes, zu Berlin, 
6) Krumnow, Anna, Handarbeitdlehrerin dafelbft, 
7) Krumnow, Marie, deögl. dafelbit, 
8) Lehmann, Marie, deögl. dafelbft, 
9) Poöppel, Minna, deögl. zu Vandsburg i. Weitpr., 

10) Puttfarken, Anita, deögl. zu Berlin, 
11) von Puttlamer, Marie, zu Rettlewig bei Lauenburg i. / Pomm. 
12) Schmidt, Katharine, zu Elbing, 
13) Schwen, G&lije, zu Beejenlaublingen bei Aldleben a. d. S., 
14) Tietz, Eliſe, zu Berlin, 
15) von Trentovius, Marie, Handarbeitdlehrerin dafelbit und 
16) Wepel, Marie, Handarbeitölehrerin zu Refellow i./Pomm. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belanntmadhung. 

U. III. a. 13323, 
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97) Einheitlichkeit des Stelleneinfommens bei dauern: 
der Verbindung von Schul: und Kirdhenamt; Normi- 
rung des Einkommens in folden Fällen mit Rüdlidt 

auf die entftehbende Mehrarbeit. 

(Eentrbl. pro 1882 Seite 425; pro 1875 Seite 415.) 

Berlin, den 14. April 1882. 
Dem Borftande der Provinzial» Synode erwidere ich auf den 

Antrag vom ‚24. November v. 3. in Folge des Beichluffed der 3. 
ordentlihen Provinztale Synode wegen Bemeffung der Bejoldungen 
derjenigen kirchlichen Beamten, weldye zugleich Lehrer find, daß wenn 
mit einer LZehrerftelle ein Kirchenamt dauernd verbunden ift, das 
Dienfteinfommen des Inhabers der Stelle lediglich ald ein einheit- 
lihed Stelleneintommen aufzufaffen und zu behandeln ift, ohne 
Rückſicht darauf, aus welchen Duellen dasfelbe fließt. Es ift ſonach 
nit zu unterjcheiden zwiſchen demjenigen Betrage ded Stellen: 
einfommend, weldyer aus dem Ertrage bejonderen Schuls-VBermögend 
oder aus den Beiträgen der gejeplih Schulunterhaltungspflichtigen 
geleiftet wird, und dem Betrage, welder aus kirchlichen Mitteln 
entnommen wird, ſodaß ed nicht zuläfftg ift, den erfteren Betrag als 
ein bejondered Lehrerdienfteintommen, den lepteren als ein befon- 
dered kirchliches Einkommen anzufpreden. 

Im Uebrigen geftatten die mitteld Sirfular-Erlaffed vom 31. Mai 
1875 — Gentralbl. 1875 ©. 415 — in Erinnerung gebrachten 
Grundjäge, der Billigkeit durch entiprechende höhere Normirung des 
Stelleneinlommend der bei dauernder Bereinigung von Schul und 
Kirchenamt durch die kirchlichen Amtöverrichtungen bedingten Mebr- 
arbeit des Lehrers gebührend Rechnung zu tragen. 

Hiernady liegt fein ausreichender Grund vor, in der in Rede 
ftehenden Beziehung für die dortige Provinz ausnahmsweiſe Anord⸗ 
nungen wegen Normirung ded Etelleneintommend der Inhaber von 
dauernd verbundenen Schul- und Kirdhenämtern zu treffen. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

A 
den Borkand ber Provinzial⸗Synode R. 

U. II.a. 19286. G. I 

2. 

Berlin, den 29. April 1882. 
Der Borftand des ıc. Lehrers Vereines bat am Schluffe der Vor: 

ftelung vom 2. Zebruar d. 3. den Wunſch des Schleſiſchen Provin- 
zialsXehrer- Vereines zum Ausdrucke gebracht, dahin zu wirken: 
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„daß in Zukunft die Erträgniffe des Kantorens und Organiften- 
amtes dem Lehrereintommen nicht mehr hinzugerechnet werden, die 
Srreihung des Minimalgehaltes jeder Lehrerftelle alfo ohne neben: 
amtliche Beihülfe zu erfolgen babe.” 

Dabei ſcheint der gedachte Lehrerverein fi den Unterjchied 
nicht genügend Far gemacht zu haben, weldyer zwiſchen den Fällen 
befteht, in welchen Schule und Kirchenamt organiſch oder herkoͤmm⸗ 
lid und dauernd mit einander verbunden find, und denjenigen, in 
welchen eine ſolche Verbindung nicht vorhanden ft. 

In Fällen der lehteren Art ift das Schulamt dad Hauptamt, 
dad Kirhenamt das Nebenamt, die Uebernahme des lepteren dem 
Lehrer überhaupt nur jederzeit widerruflich geftattet und es findet 
bei Normirung des Einkommens der Lehrerftelle eine Anrechnung 
des Einfommend aud der blos nebenamtlihen Verwaltung des Kir: 
chenamtes auf dad Einkommen der LZebrerftelle nicht ftatt. 

Mo dagegen eine organijche oder herfümmliche Verbindung von 
Schul: und Kirchenamt beftebt, letzteres alfo nicht blos nebenamt- 
li und widerrufli dem Stelleninhaber übertragen tft, ift das 
Dienfteintommen ded Inhabers der Stelle lediglih als ein ein» 
heitliches Stelleneinfommen aufzufaffen und zu behandeln, obne 
Rückficht darauf, aus welchen Duellen dasfelbe fließt und ohne Un 
terfcheidung zwiſchen demjenigen Theile dedfelben, weldyer aud dem 
Ertrage bejonderen Schulvermögend oder aus den Beiträgen der 
geſetzlich Schulunterhaltungspflichtigen geleiftet wird, und dem Theile, 
welder aus kirchlichen Mitteln fließt. 

Daraus ergiebt fi, daß ed in folden Fällen überhaupt un» 
uläffig ift, den erfteren Betrag ald ein beſonderes Lehrerdienftein- 
ommen, den letzteren ald ein beſonderes Kirdhenamtdeintommen 
anzufprechen und bei Normirung ded Cinfommens der dauernd mit 
einem Kirchenamt verbundenen Lehrerftelle den aus kirchlichen Mit« 
teln fließenden Theil des einheitlihen Stelleneintommend außer 
Berechnung zu laffen. 

Im Uebrigen geftatten die durch den Girkular-Erlaf vom 31. März 
1875 (Centralbl. 1875 ©. 415) in Erinnerung gebradhten Grund» 
fäge, in Fällen der dauernden Vereinigung von Schul und Kirchen« 
Amtern der durch ſolche Verbindung bedingten Mehrarbeit des Stel⸗ 
leninhabers durch entipredhende höhere Normirung des Stellenein« 
kommens gebührend Rechnung zu tragen. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
ben Borfland bes ꝛc. Lehrer-Vereines zu N. 

UV. IT. a. 11129. 
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98) Erfordernis der Zuftimmung der Gemeinde ſo wie 
der Genehmigung der Schulaufſichtsbehörde zur Ber- 
mietbung einer Eehrerwohnung, insbefondere in der 
Provinz Hannover. — Zum Betriebe eined Handels 
durch Die Ehefrau eines Lehrers bedarf es der Erlanbnis 

der Schulaufſichtsbehörde. 

(Centribl. pro 1881 Geite 469 Nr. 126.) 

Berlin den 14. Juni 1882. 
Die hierbei wieder angeichloffene Beichwerde des Schulvor⸗ 

ftandes zu N. vom 14. Dezember v. 3., en die Vermiethung 
oder unentgeltliche Weberlafflung der Dienftwohnung ded Lehrers N. 
im Schulhauſe an die Witwe 2. und den Betrieb eined Handels 
leiten der Ehefrau des Lehrers N., ift, obwohl idy den Ausführungen 
in dem Berichte vom 28. Jamar d. 3. mild nicht überall anſchlie⸗ 
ben Tann, für begründet nicht zu erachten. 

Wird einem Lehrer auf Grund bed 8. 20 des Hannoverichen 
Bolföfyulgefeged vom 26. Mai 1845 von der Schulgemeinde eine 
Dienftwohnung gewährt, fo erfolgt deren Gewährung lediglich in 
Rückſicht auf das Amt und die Perjon des Inhabers ded Amtee. 

Daraus, daß feine ausdrüdlihe geſetzliche Beſtimmung eriftirt. 
welche den Lehrer verpflichtet, die im Scuthaufe ihm angewieſene 
Dienftwohnung zu beziehen, kann nidyt gefolgert werden, daß ber: 
jelbe die Annahme reſp. das Beziehen der Dienſtwohnnug verweigern 
fönne. Vielmehr findet die Verpflichtung eines Lehrerd, eine ihm 
angewielene Dienftwohnung anzunehmen und zu beziehen, in bem 
hierbei obwaltenden dienftlichen Intereſſe und in dem Berhältnifie 
des Lehrers ald Staatödiener ihre Begründung. Seitens der Schul: 
auflichtöbehörde kann einem Lehrer anf feinen Antrag aus befonderen 
Gründen die Benupung der Dienftwohnung allerdings erlaffen wer- 
den, ohne daß in diefer Hinficht der Schulgemeinde ein Red zum 
Widerſpruche zufteht. Glaubt daher das Königlihe Konfiltortum 
mit Rückſicht daranf, dab der Lehrer N. ein ihm oder feiner Ehefrau 
eigenthümlich zugeböriged Haus bewohnt und dab and diefem Um- 
ftande irgend welche Nachtheile für den Schuldienft ſich micht ergeben, 
den gedachten Lehrer davon entbinden zu fünnen, daß er die Dienft- 
wohnung beziehe, fo ilt diesſeits hiergegen nichtd gu erinnern. 

Was ferner die Diöpofition über die Dienſtwohnung des N. 
betrifft, fo würde zwar, da dad Recht der Lehrer an ben Dienft: 
wohnungen, welche ihnen von den dazu Verpflichteten gewährt wer: 
den, im Gebiete ded in der Provinz Hannover geltenden gemeinen 
Mechtes ebenfo, wie im Geltungdgebiete des Preußiſchen Allgemeinen 
Landrechted und ded Franzoöſiſchen Rechtes, lediglich ein mit Rückficht 
auf da8 Amt und die Perfon des Inhaber des Amtes bewilligted 
Gebrauchs- oder Wohnungsreht (usus), nicht, wie in den Beſcheide 



ded vormaligen Hmnoverfhen Miniſteriums der geifttiden und 
Unterrichtö-Angelegenbeiten vom 22. Fannar 1859 angenommen zu 
ſein fcheint, ein Nießbrauchſsrecht (usus fructus) ift, eine DVermie- 
thung der Dienjtwohnung ohne Zuftimmung der Schulgemeinde 
bezw. des diefelbe vertretenden Schulvorſtandes für zulälfig nicht 
erachtet werden können. Dagegen giebt die unentgeltliche Weber: 
laffung eined Theiles der Dienftwohnung an die Witme L. dem 
Schulvorftande feinen Anlaß zu gegründeter Klage. 

Was ſchließlich den Betrieb eined Handeld durch die Ehefrau 
des Lehrers N. betrifft, fo bevarf es dazu gemäß $. 1 Nr. 5 der 
Berordunng vom 23. September 1867 (Gel. Samml. S. 1619), 
bezw. $. 19 der Preubiihen Allgemeinen Gewerbeordnung vom 
17. Sanuar 1845 (Ge). Samml. S. 44) der Crlaubnid ded Kö 
niglichen Konfiftoriumd. Das Königliche Konfiftorium hat deshalb 
een 3” befinden, ob diefe Erlaubnis zu ertheilen oder zu ver 
fagen i 

Hiernady wolle das Königlihe Konfiftorium das Weitere vers 
anlafien und den Schulvorftand bejcheiden. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Sroir. 

An 
das Königl. Konfiftorium zu N. (in ber Provinz Hannover.) 

U. III.a. 10647. 

V. Volksſchulweſen. 

99) Eigenſchaft der Mitglieder des Schulvorftandes, 
insbeſondere auch der gewählten, als öffentlicher Beam- 
ten; Ausſchluß gerichtlicher Verfolgung derſelben wegen 
einer Aeußerung gegen Schulaufſichtöbeamte über daß 

Verhalten des Lehrers. 

Im Namen des Königs. 

Auf den von der Königlichen Regierung zu A. erhobenen Kon⸗ 
flitt in der bei dem Königlichen Amtsgerichte zu B. anhängigen 
Privat⸗Klageſache 

der Ehefrau E. zu A. 
wider 

den Landwirth P. dafelbft, wegen Beleidigung, 
hat das Königliche Oberverwaltungsgeriht, Erfter Senat, in feiner 
Sitzung vom 12. April 1882 für Recht erkannt, 
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dat der erhobene Konflikt für begründet und der Rechtsweg 
daher für unzuläffig zu erachten. 

Von Rechts Wegen. 

Gründe. 

Der Königliche Kreis-Schulinfpeltor N. zu N. begab ſich eines 
Zages im Frühjahre 1881 nah A. um Streitigkeiten zwiſchen den 
beiden dortigen Lehrern A. und B. beizulegen, weldye dadurch ent: 
ftanden waren, daß DB. von A. behauptet hatte, diejer babe fich mit 
Frauenzimmern herumgetrieben. Zu diefem Zwecke ging der Kreis 
Schulinſpektor N., welcher den Landwirth P. in ferner Eigenfchaft 
als Mitglied des Schulvorftandes zu der Verhandlung zuzog, mit 
diefem und den beiden Lehrern in den Schulſaal. ort fagte er 
dem A., man ſpreche im Orte davon, daß derjelbe fi in einer der 
legten Wochen auf zwei Hochzeiten in S. bi8 nad 2 Uhr Nachts 
aufgehalten und auf einer derfelben ſich mit feiner Koftwirthin in 
einer nicht paflenden Weiſe zu thun gemacht habe. A. ftellte dies 
in Abrede, und nun fagte der Landwirth 9. 

„Sa, Herr gehter, daß ift doch wahr, der Steiger W. 
bat mir gejagt, Ihre Koftwirthin jet in einer unpaſſenden 
Weiſe über en Tiſch geſtiegen, um ſich an Ihre Seite 
zu ſetzen.“ 

Wegen dieſer ſeitens des P. gethanen Aeußerung hat die Ehe: 
frau E., die in der bezeichneten Aeußerung des P. erwähnte Koſt⸗ 
wirthin des A., unter dem 25. Mai 1881 die Privatflage gegen 
den P. auf Grund der 88. 185, 186 des Neichöftrafgefepbudhes an- 
geftellt, und iſt der Prozeß bei dem Königlichen Amtsgerichte zu B. 
eingeleitet worden. 

In Folge deffen bat die Königliche Regierung zu 9. durch 
Plenar⸗Beſchluß vom 29. September 1881 auf Grund bed $. 1 
de8 Geſetzes vom 13. Zebruar 1854 (Gel. Samml. S. 86) den 
Konflikt erhoben, weil der Beklagte die inkriminirte Aeußerung 
lediglich in feiner amtlihen Eigenſchaft ald Mitglied des Schulvor- 
ftandes in Erfüllung einer Amtöpflicht gethan habe und der Rechts⸗ 
weg daber unzuläjftg jet. 

Die Parteien haben ſich über den Konflitt nicht erfiärt. 
Dad Amtögeriht zu B. und bad Oberlandeögeriht zu H. erach⸗ 

ten denſelben für begründet. 
Der Herr Unterrihts-Minifter halt gleichfalls den Konflikt für 

begründet, indem er unter Bezugnahme auf die Entſcheidungen des 
früheren Königlichen Gerichtöhofes zur Unti@eibung der Kompetenz⸗ 
Konflikte vom 30. Sanuar 1858 und 13. September 1879 Sutiz- 
Minift. Bl. 1858 S. 202 — Eentrbl. f. d. Unt. Verw. 1879 ©. 698) 
und des früheren Königlichen Obertribunale8 vom 13. April 1866 
(Archiv für Rechtsfälle Bd. 62 S. 284) ausführt, daß den Mit⸗ 
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gliedern des Schulvorftanded in diefer Stellung die Eigenſchaft 
öffentlicher Beamten beimohne. 

Der Herr Iuftiz.Minifter hat ſich zur Sache nicht geäußert. 
Es mußte, wie geſchehen, erfannt werden. 
Der Schulvorftand ift nad dem maßgebenden Reifripte bes 

Departements für den Kultud- und öffentlichen Unterricht vom 
28. Oktober 1812 (von Rönne Schulweſen I ©. 321) die nächfte 
dem Schullehrer und der Schulgemeinde vorgefebte Behörde. Die 
Mitglieder dedjelben find daher nach der Vorſchrift der 88. 68, 69 
zit. 10 Th. II ded Allg. Landr. ald Beamte anzujehen. Nament- 
lich erfcheint ed bedeutungelos, dat der Bellagte zu den gewählten 
Mitgliedern ded Schulvorftandes gehört, da dad Landrecht zwilchen 
gewählten, geborenen, ernannten Mitgliedern eined Kollegiums nir- 
gends unterjcheidet. Ste alle find verpflichtet, ihre amtlichen Ob⸗ 
ltegenbeiten gewiſſenhaft zu erfüllen, und haben deöhalb auch gleichen 
Anfpruch auf den den Beamten vom Geſetze gewährten Sau. Der 
Deflagte ift demnach den Beamten beizuzählen, auf welde die 
SS. 1, 5 des Geſetzes vom 13. Februar 1854 Anwendung finden. 
Derjelbe hat im vorliegenden Falle das über das Verhalten des 
Schullebrerd zu feiner Wiſſenſchaft Gekommene dem Kreid- Schul: 
inipeftor, der Erhebungen in diefer Richtung anzuftellen hatte, mit- 
getheilt und hiermit nichts Weiteres gethan, als wozu ihn fein Amt 
als Mitglied des Schulvorftandes verpflichtete. Eine Ueberichreitung 
feiner Amtöbefugnifje fallt dem P. nicht zur Laft. 

Der erhobene Konflift muß daher gemäß $. 11 des Einfüh- 
rungsgeſetzes zum Gerichtöverfaffungdgefege vom 27. Januar 1877 
(Reichögeteg-Blatt S. 78) für begründet und der Rechtsweg dem- 
gemäß für unzulajfig eradhtet werden. 

Urkundli unter dem Siegel des Königlichen Dberverwaltungs- 
gerichted und der verordneten Unterfchrift. 

(L. S.) Perſius. 
O. 8. G. Nr. I. 617. 

100) Beredtigung zur Berufung der Lehrer, Mitwirkung 
de8 Schulvorftanded, indbelondere im Negierungd- 

bezirke Arnsberg. 
(Eentrbl. pro 1872 Seite 261 Nr. 123.) 

Berlin den 17. November 1881,. 
Die Beihwerde der Schulgemeinde N. vom 1. Dftober v. 3., 

betreffend die Ernennung der Lehrerin dafelbft, welche der Schul⸗ 
vorftand gegen die bierbei zurüdfolgende Verfügung der Königlichen 
Regierung zu Arndberg vom 19. September v. 3. bei dem Herrn 

1882, 38 
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Dberpräfidenten eingelegt bat, ift mir von dem Lepteren zur reflort- 
mäßigen Entſcheidung vorgelegt worden. 

Nach wiederholter eingehender Prüfung der Angelegenheit eröffu. 
ih dem Sculvorftande, daß ich die gedachte Beſchwerde für be: 
gründet nicht erachten kann und dem in derjelben geftellten Antrage 
zu entſprechen nicht in der Lage bin. 

Die Königliche Regierung wäre zwar wohl befugt geweien, ver 
Beſetzung der nen erridhteten Lehrerinnenitelle an der katholiſcher 
Schule zu N., melde fie der Lehrerin W. in M. übertragen bat, 
die Vorihläge des Schulvorftandes wegen Selehung diefer Stelle 
entgegenzunehmen, wie denn auch ein derartiged Verfahren in frühe: 
ren Fällen von der Königlichen Regierung vielfadh für angemefjen 
erachtet und beobachtet worden ift. 

Eine geſetzliche Verpflidtung der Königlihen Regierung aber, 
den Schulvorftand mit feinen Vorſchlägen zu hören, befteht nicht. 
weil dem Schulvorftande weder ein Lehrermahlreht (Recht zur Br 
ſetzung der 2ehrerftellen), noch ein Vorſchlagsrecht (Präfentations: 
recht) bei Beſetzung von Lebrerftellen zuftebt und zwar weder aut 
Grund einer allgemeinen oder befonderen gejeglihen Vorichrift, ned 
auf Grund eined Herfommend im redhtlidhen Sinne diejed Wortes, 
d. h. eines örtliden Gewohnheitsrechtes oder einer Obfervanz, ned 
auf Grund eined befonderen Rechtstitels. 

Im Uebrigen find mir von der Königligen Regierung dee 
Näheren die Gründe dargelegt worden, aus welchen fie in dem vor: 
liegenden alle von dem in der Regel beobachteten Verfahren, ver 
Belegung einer Schulftelle den Schulvorftand mit feinen Vorſchlä⸗ 
gen zu hören, abgegangen und ohne Vorſchläge des Schnivorftandes 
abzuwarten, die in Rede ftehende Stelle mit der Lehrerin R. aus 
M. zu befegen fi bewogen gefunden hat. 8 ift Dies in Wahr: 
nehmung des allgemeinen Schulintereffes aus fachlichen Erwägungen 
geichehen, die ich für triftig erachten muß. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
den Schulvorfland zu N., Regierungsbezirt Arnsberg. 

U. III. 4. 17162. 

101) Unzuläſſigkeit einer ftärferen Heranziehung zu 
S äulleitungen lediglidh in Folge des durch das Geier 
vom 10. März 1881 angeordneten Klafjenfteuer-Erlafjee. 

(Eentrbl pro 1582 Seite 436 Nr. 57.) 

Berlin, den 4. März 1882. 
Nachdem die Königliche Regierung mitteld Erlaſſes vom 7. Be: 

bruar d. 3. — U. Ill.a. 10151. — bezüglich der evangeliiden Schule 
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zu N. darauf aufmerkfam gemacht worden ift, dab durch den in Folge 
des Geſetzes vom 10. März v. I. eingetretenen Steuererlaß unter allen 
Umftänden eine wirkliche Erleichterung der Betbeiligten hat berbei- 
geführt werden jollen, und dieſe Abficht des Gefepes nicht erreicht 
werden würde, wenn bie legteren eine dem Steuererlafie völlig gleich 
hohe Summe ohne Weiteres für Schulzwedte mehr beichaffen follten, 
ende ich die Anlagen bed Berichted vom 30. Dezember v. 3. zu 
nochmaliger näherer Prüfung der DBerhältniffe der evangelifchen 
Schulgemeinde zu R. Kreis L. nah Maßgabe des Erlaſſes vom 
7. Februar d. 3. jowie zur Beſcheidung der Bittfteller auf die Vor- 
Itellung vom 12. November v. 3. und die anliegende, neuerdings 
eingegangene Vorftellung vom 27. Zebruar d. 3. zurüd. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

An 
bie Rönigl. Regierung zu N. 

U. Ill. a. 10152. 

102) Empfehlung der Befeitigung oder Ermäßigung ded 
Schulgeldes bei Volksſchulen. 
(Centrbl. pro 1882 Seite 431 Nr. 52.) 

Berlin, den 29. April 1882. 
Die hierbei zurüdfolgende Beihwerde der Haudväter N. und 

Genofjen zu N. vom 10. Januar d. 3. über abermalige Erhöhung 
ded Schulgeldes bei der Volksſchule in N. kann, wie ich dem König: 
lihen Konfiftorium auf den Beriht vom 8. April d. 3. ermidere, 
für unbegründet nicht erachtet werden. 

Die Beihaffung der Volksſchulunterhaltungskoſten oder aud) 
nur eines erheblihen Theiles derjelben durch Kopfſchulgeld ift eine 
Einridtung, melde vorzugsweiſe die ärmeren, vornehmlich, oft aud- 
ſchließlich auf die Benupung der allgemeinen Volksſchule angewie— 
jenen Klaffen der Bevölkerung in unbilliger Weiſe belaftet und be- 
drüdt. Die Staatöregierung muß es deshalb für ihre Aufgabe 
era'hten, thunlichit auf Bejeitigung der Schulgelderhebung binzumwir- 
fen. Diefer Standpuntt ift in den 88. 2 Ila, 6 II und 9 ded mit 
Allerhöhfter Ermächtigung vom 15. März d. 3. dem Landtage der 
Monardyie vorgelegten Entwurfed eines Geſetzes, betreffend die Ver— 
wendung der in Folge weiterer Neichöftenerreformen an Preußen 
u überweijenden Geldfunmen, und in der Begründung dieſes Ge- 
egentwurfes (Drudiahen des Haufed der Abgeordneten Nr. 135) 
zu beftimmtem Ausdrude gelangt, nachdem ſchon früher feitend ber 
Unterrihöverwaltung durdy den Erlab vom 28. April 1881. (Cen⸗ 

38 * 
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tralbf. 1881 S. 645) die Befeitigung bezw. Ermäßigung des Schul: 
geldes bei Volksſchulen empfohlen worden. 

In dem vorliegenden Kalle ift daraus, daß die Beſchwerdeführer, 
mit Ausnahme eined Einzigen, indgefammt nur zur unterften Stufe 
der Klaſſenſteuer veranlagt worden find, zur Genüge zu entuehmen, 
dag fich diefelben durchgängig nur in dürftigen Berhältniffen befin- 
den. Es wäre deshalb erwünicht geweien, wenn das "Königliche 
Konfiftortum ſchon den früheren Beichlüffen des Schulvoritandes, durch 
welche das Schulgeld pro Kopf und Jahr von 3,50 Mark im Sabre 
1873 auf 5 Mark und im Jahre 1875 auf 6 Mark erhöht worden, 
feiner Zeit die Genehmigung verfagt hätte. Keinenfalld aber fann 
ed gebilligt werden, daß dad Königliche Konfiftorium die aus Anlaf 
der Penftonirung des Lehrerd und Kantors N. vom Sculvorftande 
beichloffene abermalige Erhöhung ded Schulgeldes von 6 Mark auf 
8 Mark jährlih vom 1. Dftober v. 3. ab wiederum genehmigt bat. 
Wenn danach Haudväter, weldye nur mit 3 Mrk. jährlich zur Klaſ— 
fenfteuer veranlagt find, an Schulgeld für ein Kind 8 Mark, für 
zwei Kinder 16 Mark, für drei Kinder 20 Mark jährli außer einem 
Beitrage von 30 Pf. behufs Beheizung der Schulftube für jedes 
Kind, alſo bezw. ca. 277, 533 und 667 Prozent der Klafjenfteuer 
entrichten follen, fo liegt die Ueberbürdung der betheiligten Senfiten 
far zu Zage. 

Ich peranloſe deshalb das Königlihe Konſiſtorium, von Auf: 
fichtöwegen die Wiederherabſetzung der Schulgeldjäge von 8 Marf 
auf höchſtens 6 Mark derart in die Wege zu leiten, daß diefe Er- 
mäßigung fpäteftend vom 1. Juli d. J. ab eintritt. Es iſt folde 
eventuell auch gegen den Willen des Schulvorftandes von Auffidhtö- 
wegen anzuordnen und durchzuführen. 

Der Minifter der geiftlidhen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
das Königl. Konfiflorium zu N. (in ber Provinz Hannover.) - 

U, Ill.a. 12754. 

Berlin, den 2. Mai 1882. 
Auszug. zug 
Unbemerkt will ich nicht laſſen, daß die in dem Berichte ver⸗ 

tretenen Anſchauungen hinſichtlich der Beſchaffung der Schulunterhal⸗ 
tungskoſten durch Erhebung von Schulgeld ſich mit den neuerdings 
wiederholt bekundeten Intentionen der Staatsregierung nicht im 
Einklange befinden. Ich verweiſe in dieſer *8 — auf den mit 
Allerhöchſter Ermächtigung vom 15. März d. J. dem Landtage der 
Monarchie vorgelegten Entwurf eines —28 betreffend die Ber: 
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wendung der in Folge weiterer Reichöfteuerreformen an Preußen zu 
ũberweiſenden Geldſummen, indbejondere auf den $. 2 unter Ila, $. 6 
unter II und $. 9 dieſes Gejepentwurfed und die Begründung der 
gedachten, die Bejeitigung der Schulgelderhebung bei Volksſchulen 
erftrebenden Beftimmungen (Druckſachen des Haufed der Abgeordne- 
ten Nr. 135). 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

U. IIL.a. 11479. 

103) Aufbringung der Zehrerpenfionen und der Lehrer— 
bejoldungen, Ergänzung der Bejoldung des im Amte 
tehbenden Lehrers während der Zahlung eined Emeriten- 
gehaltes, Zuſchuß aud Staatsfonds für den Gutsherrn, 
— insbeſondere im Geltungsbereihe der Provinzial- 

Schulordnung vom 11. Dezember 1845. 

Berlin, den 29. November 1881. 
Dem von Ew. Wohlgeboren in der Vorftellung vom 15. Zuli 

d. 3. geftellten Antrage, die Penſion des in den Ruheſtand verjep- 
ten Lehrerd N. in N. aud Staatömitteln zu gewähren, Tann, wie 
ich hiermit ergebenft erwidere, nicht entiprochen werden. 

Die Denfion ded Lehrerd N. ift gemäß $. 26 der Schulord- 
nung vom 11. Dezember 1845 zunächſt aus den Einkünften der 
Stelle zu entnehmen. Werden dadurch die Einkünfte der Stelle 
\o weit geſchmälert, dab fie nicht mehr ausreichen, dem Amtönad)- 
folger eine auskömmliche Befoldung zu gewähren, fo ift daß hierzu 
Sehlende in derfelben Weije, wie die übrigen zur Unterhaltung der 
Schule erforderlihen Mittel aufzubringen und unter die Verpflich⸗ 
teten, Gemeinden und Gutöbezirfe, bezw. in den Gutöbezirken die 
Anwohner auf gutöherrlihem Territorium und Grundherren zu ver- 
theilen, gemäß F8S. 40, 56, 60 und 65 a. a. D. 

Iſt eine zur Schule gehörende Gemeinde erweislich unnermö- 
gend, den nach $. 40 der Schulordnung von ihr zu leiftenden An» 
theil zur Ergänzung ded Dienfteintommend ded neuen Lehrers allein 
aufzubringen, fo ift die Königliche Megierung befugt, ihr aus ben 
dazu beftimmten Staatsfonds eine jederzeit widerruflide Beihülfe 
zur 2ebrerbefoldung zu gewähren. 

Was dagegen den auf den Gutöbezirk entfallenden Antheil in 
Ergänzung ded Dienfteinfommend ded neuen Xehrerd betrifft, jo bat 
die Königliche Regierung nad vorgängiger Ermittlung des Nah— 
rungdzuftandes der Anwohner zu beitimmen, wieviel ein jeder Der 
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jelben zu den gedachten Schulunterhaltungsfoften beizuftenern bat 
Zur Dedung des Ausfalled kann eine Staatöbeihülfe niht gemährt 
werden, vielmehr bat der Grundherr den Ausfall zu übertragen. 
Dadurh, dab Staatöbeihülfen zu den Lehrerbejoldungen zur Ent: 
laftung unvermögender Gutdeingefellener um deshalb nicht gemwähr 
werden, weil für die legteren der Grundherr einzutreten hat, wir: 
gleichwohl die Zuläffigfeit der Gewährung jolder Staatsbeihülfen 
u Gunften des Grundherrn jelbft nicht überhaupt ausgeſchlofſen 
Sielmehr ift dies in ſolchen ausnahmsweiſe vorfommenden Faller 
zuläffig, wo der Grundherr felbft erweislih nicht im Stande it. 
die ihm gemäß 88. 56 und 60 der Schulordnung auferlegten Bei: 
träge zu leiften, ohne über ein auläffiges Maß hinaus bedrüdt zu 
werden. Ein folder Audnahmefall liegt bezüglihd Ew. Wohlgeboren 
unter Grwägung der Gefammtlage Ihrer Verhältniffe nicht vor. 

An 
ben Gutébefitzer Heren N. Wohlgeboren zu ©. 

Abfchrift zur Kenntnidnahme auf den Bericht vom 10. Oftober 
d. J. mit dem Bemerfen, daß Ihr Verfahren in dieſer Angelegen: 
beit in mehrfacher Hinſicht den geieglihen Vorſchriften und den 
wegen der Gewährung von Staatöbeihülfen zu den Xebhrerbefoldun: 
gen erlaffenen Anmeijungen nicht entipricht. 

Jusbeſondere war die Beitimmung unftatthaft, daß von dem 
Zufhuffe für den Il. Lehrer 40 Markt vorweg der Gemeinde N. 
und ebenfo von dem Zufchuffe für den Emeritus 25 Mark vorweg 
derfelben Gemeinde zu Gute gerechnet, dayegen alle übrigen Zu- 
ſchüſſe gleihmäßig dem ganzen Schulverbande, — was mohl heißen 
ſoll: gleihmäßig der Gemeinde N. und dem Gutsbezirke S. — zu 
Gute fommen follten. Die Königlihe Regierung tft uberhaupt nicht 
berechtigt, zu Gunften eines Gutsbezirkes, bezw. des Grundberrn, 
weldyer die im Gutsbezirke aufzubringenden Edyulbeiträge, foweit 
die Anwohner zu deren Aufbringung nicht im Stande find, zu be 
ftreiten bat, Ihrerſeits eine Staatsbeihülfe zu gewähren, vielmehr 
ift die ausnahmömeile Gewährung von Staatöbeihülfen zu Gunften 
von Guts⸗ oder Grundherren in allen Fällen von bejonderer mini: 
fterieller Genehmigung abhängig. 

Indem id die Königliche Regierung auf die Eröffnung ver: 
weile, welche der Here Oberpräfident im Auftrage ded damaligen 
Herrn Minifterd der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten Ihr in Foige 
bed Berihted vom 1. Ditober 1878 bereitd mittels Erlaſſes vom 
16. Dezember 1878 bezüglih des Verfahrens bei Gewährung von 
Staatsbeihülfen zu den Lehrerbefoldungen gemacht bat, ſowie ferner 
auf den Erlaß vom 9. Dezember 1879 und die Verfügung ber Kö: 
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nigliden Ober-Rechnungskammer vom 2. März 1876 (Gentralbl. 
1880 ©. 492 ff., 499), das Erkenntnis des Königlichen Ober- 
verwaltungsgerihtede vom 18. Februar 1880 (Gentralbl. 1881 
S. 244) und den Erlaß vom 31. Sanuar 1881 (Gentralbl. 1881 
S. 476) Iprede ich zugleih die Erwartung aus, dab die Kö- 
nigliche Regenn Sich angelegen ſein (affen werde, Ihr Ber: 
fahren bei Gewährung von Staatsbeihülfen zu den Lehrerbeſoldun⸗ 
gen überall unter Beahtung der Vorſchriften der Schulordnung 
vom 11. Dezember 1845 über die Verpflichtung zur Aufbringung 
der Schulunterhaltungstoften den ertheilten allgemeinen Anweiſungen 
entiprechend einzurichten. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

U. III. a. 17984, 

104) Unzuläffigfeit der Gewährung von Staatsbei— 
hülfen zur Durdhführung eined Gehaltdiyftems mit 
Dienftalterdzulagen oder einer beweglidhen Gehalts— 

ſkala für Volksſchullehrer. 

Berlin, den 20. Juni 1882. 
Dem Magiſtrate erwidere ich auf die Vorſtellung vom 20. De⸗ 

zember v. J., daß ich die Anordnung, welche die Königliche Regierung 
u N. mitteld der Verfügung vom 30.November v. 3. bezüglich der 

ejoldung der Vollöfhullehrer in N. und wegen Serabfegung der 
zur Befoldung diefer Lehrer either im Betrage von — Mark jähr: . 
li gewährten widerruflihen Staatöbeihülfen auf den Betrag von 
— Mark jährlih vom 1. Sanuar d. J. ab getroffen hat, nad Prüfung 
aller in Betracht fommenden Berhältniffe nur für gerechtfertigt er- 
achten und mich daher nicht veranlaßt finden fann, die Königliche 
Regierung anzumeijen, die Staatöbeihülfe zu den Bejoldungen der 
Bolföfhullehrer in der früheren Art und Weife und in der Höhe, 
weldye diejelbe bid zum Sabre 1881 erreicht hat, ferner zu gewähren. 

Grundſätzlich Sind die den SKöniglihen Regierungen zur Ge- 
währung von Staatöbeihülfen zu den Stellengehältern der Lehrer 
überwiefenen Mittel nicht dazu beftimmt, um Städte bei der Durd- 
führung eines Gehaltsregulirungsſyſtems mit Dienftalterözulagen oder 
einer fogenannten beweglichen Sehaftsitale zu unterftüßen, wie der 
nnagiftrat dies aus den Erlaſſen vom 5. Mai 1869, 27. Dezember 
1873, 15. April 1875, 9. November 1876, und 7. Zuli 1879 (Gen- 
tralbf. f. d. Unterr. Berw. 1869 S. 271, 1874 ©. 228, 1875 ©. 412, 
1876 ©. 678 und 1879 ©. 484) des Näheren entnehmen möge. 
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Es ift deshalb lediglich eine von mir aus befonderen bemegen- 
den Gründen zugelaffene Ausnahme von der Regel, daß zur Unter- 
ftügung des von der Stadtgemeinde N. feiner Zeit beliebten und 
nady dem Wunſche der ftädtiichen Behörden beibehaltenen Syſtems 
der Bejoldung der dortigen Volksſchullehter mit Dienftalterdzulagen 
überhaupt Staatöbeihülfen gewährt werden. 

Daß die vom 1. Januar d. J. ab gewährten Staatöbeihülfen 
im Gejammtbetrage von — Mark jährlid) unzureichend ſeien, und 
daß die Stadtgemeinde N. überbürdet fei, wenn fie denjenigen Be 
trag, welcher außer den vorgedadhten — Mark jährlich zur Bejoldung 
der Lehrer nöthig ift, aus eigenen Mitteln aufbringe, kann nach der 
Darlegung der Präftationsfähigkeit der Stadtgemeinde, melde mir 
die Königliche tegierung gegeben hat, keineswegs anerkannt werden. 

Die gedachte Bewilligung erjcheint im Gegentheile jo beträcht: 
ih, dab der Magiftrat um jo weniger auf unmwandelbaren ferneren 
Bezug diefer Bewilligung rechnen kann, als die in Betracht kom⸗ 
menden Staatsfonds behufd Erfüllung ihrer Beftimmung, zur Un- 
terftügung bülföbedürftiger Gemeinden behufs Sicherung planmäßig 
abgeftufter Stellengehälter der Lehrer zu dienen, derart in Aniprud 
‚genommen find, dab es unthunlich ift, zu Gunften einzelner Gemein— 
den ausnahmsweiſe unverhältnismäßig beträchtliche Bewilligungen zu 
machen. 

Wünſcht daher der Magiftrat das feitherige Beſoldungsſyſtem 
mit Dienftalterd » Zulagen beizubehalten, jo wird dagegen zwar von 
Auffichtömegen nichts erinnert werden. Es muß alddann aber der 
Stadtgemeinde auch lediglich überlaffen werden, den Mehraufwand, 
welchen die Beibehaltung diejes Syftemd im Vergleiche mit dem Koften: 
aufwande, weldyen ein Gehaltsſyſtem mit feften planmäßig abgeftuften 
Stellengehältern im Gefolge bat, aus eigenen Mitteln aufzubringen. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
ben Magiftrat zu N. 

U. OI.a, 11138. 

105) Unzuläffigfeit der Erhebung der Remuneration 
für eine Handarbeitdlehrerin, während eine folde nicht 
angeftellt if. Anordnungen zur Gewinnung einer 

Handarbeitölehrerin bei Unwillfährigfeit der 
Gemeinde, 

Berlin, den 28. April 1882. 
Auf den Bericht vom 11. März d. 3., betreffend den Unter 

richt in den weiblichen Handarbeiten bei der Volksſchule in N. Kreis 
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N. erwidere ih der Königlichen Regierung, daß eine Anordnung, 
nad weldyer die Remuneration für die Handarbeitslehrerin aud in 
dem Falle aufgebracht und zur SchulsKafle eingezogen werden müßte, 
daß zeitweilig eine Lehrerin nicht angeftellt ift und der Unterridt 
nicht ftattfindet, bei dem Mangel gejeglicher Grundlage nicht für 
zuläffig zu erachten ift. 

Hingegen wird folden Gemeinden, weldye ſich weigern, eine 
Handarbeitölehrerin anzunehmen, oder die es zu verhindern wilfen, 
daß fih eine foldhe zur Uebernahme des Handarbeitdunterrichtes 
bereit finden läßt, eine beftimmte Frift zu ſetzen fein, bis zu weldyer 
fie Vorfchläge wegen Annahme einer Handarbeitölebrerin zu machen 
haben. Verſtreicht die Friſt, ohne dab fie der Anforderung nach⸗ 
gefommen find, fo bat die Königlihe Regierung auf dem Ihr 
geeignet fcheinenden Wege, etwa durd den Lokal⸗ oder Kreis⸗Schul⸗ 
inipeltor oder fonft wie eine qualifizirte Perjönlichkeit zu ermitteln, 
die Remumeration feitzufegen und die Beiträge eventuell exekutiviſch 
beizutreiben. — 

Berleidet die widerftrebende Gemeinde der Lehrerin ihr Amt, 
jo daß letztere es dieferhalb aufgiebt, fo ift eine andere und zwar 
wenn nöthig unter angemefjener Erhöhung der Remuneration zu 
engagiren und mit der Einziehung der erhöhten Beiträge fortzu- 
fahren. Es iſt mit Sicherheit anzunehmen, dab bei diefem Ver⸗ 
fahren die renitenten Gemeinden ihr Widerftreben aufgeben werden. 
Den fie dasſelbe fort, jo werden fie nur erhöhte Laſten zu tragen 
aben. 

Die Königliche NRegierung wolle biernady dad Weitere veran- 
laflen, ſowie demnächſt die Beichwerdeführer auf die anbei zurüd- 
folgende Eingabe vom 17. Sanuar d. 3. mit entſprechendem Be⸗ 
ſcheide verſehen. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

U. III, a. 11898. 

106) Borfehrungen zur firdliden Berjorgung erwad- 
jener Taubftummen, indbefondere Preisermäßigung bei 

Gifenbahnfahrten. 

Berlin, den 31. Mai 1882. 
Seine Majeftät der Kaifer und König haben mitteld Allerhöch⸗ 

fer Order vom 8. März d. 3. den Herren Minifter der öffentlichen 
Arbeiten zu ermächtigen geruht, die bisher gewährte Bergünftigung 
freier Sitenbahnfahrt für Theilnehmer ded Berliner Kirchenfeftes 
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für Zaubftumme aufzuheben und an Stelle derfelben den unbemit- 
telten Theilnehmern Meinerer Zuſammenkünfte erwachſener Taub— 
ftummen an Taubſtummen-Anſtalten ſowie ſolchen Zaubftummen, 
welche behufs ihrer kirchlichen Verſorgung einzeln die betreffenden 
Anſtalten zu beſuchen wünſchen, auf den Staatsbahnen und den für 
Rechnung des Staates verwalteten Eiſenbahnen eine Fabrpreidermä: 
ßigung dadurch zu gewähren, daß bei Benutzung der dritten Wa⸗ 
genflatfe der Milttär-Fahrpreid erhoben wird. 

Der Herr Minifter der öffentlihen Arbeiten bat die König- 
lichen Etijenbahnr Direktionen beauftragt, demgemäß vom 1. April d. 9. 
an zu verfahren. Bezügli der Ausführung find hierbei folgende 
Anordnungen getroffen worden: 

„Die Billetd zu Militär» Fahrpreifen find den betreffenden 
Zaubftummen von den Billet -Erpeditionen auf Grund der 
von den Borftänden der Zaubjtummen » Anftalten zu ertbeis 
lenden Legitimationsicheine, in weldyen Namen, Stand und 
Wohnort der Reiſenden, Zwed und Ziel der Reife, die zu 
benugende Route und die Gültigkeitsdauer des Legitimatione- 
ſcheines anzugeben find, zu verabfolgen und zuvor 'von den 
&rpebitionen mit handſchriftlichem Vermerke zu verfeben. 
Die Kegitimationsiheine find von den Billet » Erpeditionen 
zum Zeichen der ftattgehabten Verwendung abzuftempeln und 
verbleiben in den Händen der Eijenbahnverwaltung. “ 

Auf den für Geſellſchafts-Rechnung vom Staate verwalteten 
Bahnen wird, die Zuftimmung der Geſellſchafts-Vertretung zur Ge 
währung dieſer DVergünftigung vorauögefegt, in gleicher Weiſe ver: 
fahren werden. Herner find die Königlihen Eiſenbahn⸗Kommiſſa⸗ 
riate beauftragt worden, den Verwaltungen der Privatbahnen ihres 
Bezirkes die Gewährung der gleihen Bergünftigung anzuempfeblen. 

&8 wird zwedmäßig fein, diejenigen Taubltummen welche die 
Zufammenfünfte zu beſuchen wünſchen, mit ihren Anträgen auf Er- 
theilung eines Legitimationsſcheines, wegen der dabei in Betracht fom- 
menden Prüfung der perfönlichen Verbältniffe, zunäͤchſt an die Land⸗ 
räthe bezw. Kreis- und Amtöhauptleute der Kreife und Bezirke zu 
verweilen, in melden die Antragfteller wohnen, und durch Deren 
Bermittelung die Anträge an die VBorftände der Anftalten fowie Die 
von ben lepteren auögefertigten Legitimationsſcheine in die Hände 
der Antragfteller gelangen zu laffen. In Städten, melde einem 
landräthlichen Kreiſe nicht angehören, würden die Anträge an die 
Drtöpolizeibehörde zu richten Kein 

Indem ih Em. ıc. hiervon auf den gefälligen Beriht vom — 
Nachricht gebe, erſuche ich ergebenft, für die Provinz N. die geeig- 
neten meiteren Anordnungen zu treffen. 

Ich bemerke noch, daß der Evangeliſche Ober⸗Kirchenrath be- 
reit iſt, die Aufmerkſamkeit ber kirchlichen Behörden und Organe 
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auf die kirchliche Berforgung der evangeliihen erwachſenen Taub- 
ftummen, melde in ihren Bezirken wohnen, zu lenken und fie zu 
der feitend der Kirche erforderlichen Mitwirkung zu veranlaffen. 
Durdy eine desfallſige Anordnung werden, wie ich nicht bezweifele, die 
bei Beranftaltung der Verfammlungen und den Beſuchen einzelner 
Zaubftummen in Anftalten beabfidhtigten Zwede in erwünidhter 
Weile gefördert werden. 

Ich lege Werth darauf, daß aud den Eatholiichen kirchlichen 
Stellen Nachricht gegeben werde mit dem Anheimftellen, rüdfichtlich 
der katholiſchen erwachſenen Zaubftummen in entipredhender Weife 
den Beftrebungen ihre Mitwirfung zu Theil werden zu laffen. Em. ıc. 
erſuche ich daher ergebenft um Shre gefällige Vermittelung in diejer 
Hinfiht und demnädftige Benachrichtigung von dem Ergebniſſe. 

In Vertretung ded Herrn Minifterd der geiftlichen ıc. Angelegenheiten: 
Lucanus. 

An 
den Köonigl. Oberpräſidenten ꝛe. zu N. 

U. II. a. 12278. 6. I. G. II. 

In entſprechender Weiſe iſt den anderen Herren Oberpräſi— 
denten mit Ausſchluß desjenigen der Rheinprovinz, woſelbſt Verſamm⸗ 
lungen zunächſt nicht ſtattfinden werden, Mittheilung gemacht, und 
bezüglich der nicht zum Verwaltungsbezirke des Evangeliſchen Ober⸗ 
Kirchenrathes gehörenden Provinzen auch wegen Betheiligung der 
dortigen evangeliſchen kirchlichen Stellen Anregung gegeben worden. 

107) Verhätung vollſtändiger Verſtummung unheilbar 
befundener ohrenkranker Kinder, welche bereits ge— 

ſprochen hatten. 

Gelegentlich eines Beſuches in der hieſigen Königlichen Taub⸗ 
ſtummen⸗Anſtalt iſt ein Uebelftand zur Sprache gekommen, welcher 
dadurch entſtehen kann, daß Ohrenärzte es unterlaſſen, die Eltern 
unbeilbar befundener ohrenkranker Kinder darauf aufmerkſam 
p machen, daß das Ertauben von Kindern, die ſchon ſprechen 
onnten, allmählich ihre vollftändige Verſtummung zur Folge hat, 
ſofern nicht rechtzeitig in geeigneter Weiſe entgegengewirft wird. 
In der neunten Klaſſe fand fi ein ganz ftummed Kind, weldyed 
erſt im 6. Sahre taub geworden war, während in der erften Klaffe 
ein Knabe angetroffen wurde, der, unmittelbar nad) feiner Ertaubung 
der Anftalt zugeführt, im Beſitze ſeines Sprachſchatzes fi befand 
und wohllautend ſprach. 
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Berfonal: Berändernugen, Titel: und Orbend- Berleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Dem Birklihen Geheimen Ober-Medizinal-Rath und vortragenter 
Rath Dr. Houſſelle in dem Ninitterkum der geiftlidhen ꝛc. An- 
gelegenheiten ift der Königl. Kronen» Drden zweiter Klafje mit 
dem Sterne verliehen, — der Geheime Regierungd- und vortra- 
gende Rath Bohtz in demjelben Minifterium zum Geheimen 
ObersNegierungd-Rath ernannt, 

ber Realgymnafial» Direltor Gruhl zu Barmen zum Provinzial: 
Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulfollegium zu Berlin 
überwiejen, 

der Kommiſſarius für die erzbiichöfliche Wermögendverwaltung in der 
Didzefe Köln, Konfiftortalratp Schuppe zum Regierungsrark 
und Berwaltungdrath bei einem Provinzial-Schulfollegium ernannt, 
und dem Provinzial-Schulfollegium zu Magdeburg überwieſen, 

dem Regierungs- und Schulrath, Kontiftorialtath Möpde bei der 
Regierung zu Magdeburg der Charakter ald Geheimer Regie- 
rungsrath verlieben, 

der kommiſſariſche Kreis:Schulinfpeftor, Gymnafiallehrer Dr. Ey- 
ranfa zu Schmwep zum Kreid-Schulinfpeftor ernannt worden. 

B. Univerfitäten, tehnifhe Hochſchulen, Alademien, ıc. 

Der außerordentl. Profeff. Dr. Auguft Müller an der Univerfit. 
zu Halle ift zum ordentl. rofett. in der philoſoph. Fakult. der 
Untverfit. zu Königsberg i. Oſtprß. ernannt, 

dem ordentl. Profeff. in der medizin. Fakult. der Univerfit. und 
Direktor der gynäkologiſchen Klinif Dr. Schröder zu Berlin 
der Rothe Adler-Drden dritter Klaſſe verliehen, den Aififtenten 
der medizin. Klinik bei derjelben Univerfit. Dr. Ehrlich und 
Privatdozenten Dr. Brieger dad Prädikat „Profeffor” beigelegt, 
— der ordentl. Profefl. Dr. Dilthey in der philofoph. Fakult. 
der Univerfit. zu Breslau in gleicher Eigenſchaft an die Univerfit. 
zu Berlin verfept 

der Privatdoz. Dr. Störf an der Univerfit. zu Wien zum außer: 
ordentl. Profeff. in der jurift. Zakult. der Untverfit. zu Greifs- 
wald ernannt, 

an der Univerfit. zu Halle a. d. ©. find die Privatdozenten Dr. 
Seeligmüller und Projektor der Anatomie Dr. Solger zu 
außerordentl. Profefforen in der mediziniſch. Fakult. ernannt, 
— und ift der ordentl. Profefl. Dr. Wellhaufen in der theolog. 
Fakult. der Univerfit. zu Greifswald feinem Antrage entſprechend 
in die philoſoph. Fakuli. der Univerfit. zu Halle ald außerordentl. 
Profeſſ. verfept, 
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an der Univerfit. zu Kiel der Privatdoz. und erfte Obfervator an 
der Sternwarte dafelbft, Dr. Peters zum außerordentl. Profefi. 
in der philoſoph. Fakult. ernannt, 

dem Privatdoz. Dr. Fesca in der philofoph. Fakult. der Univerfit. 
zu Göttingen daß Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, 

dem ordentl. Profeſſ. Dr. Röftell in der juriſtiſch. Fakult. der Univerfit. 
zu Marburg der Königl. Kronen-Drden zweiter Klaffe verliehen, 

an der Univerfit. zu Bonn der außerordentl. Profeff. Dr. Schlüter 
in der ubilofoph. Sakult. zum ordentl. Profefl. in derfelben Fakult. 
ernannt worden. 

Der Bibliothefar Dr. Ständer an der Pauliniſchen Bibliothek 
der Afademie zu Münfter ift zum Bibliothelar der Univerfitäts- 
Bibliothek zu Greifswald, 

der Dr. Shaarjhmidt zu Bonn unter Belaffung in feinem 
Amte als außerordentl. Profeff. in der philoſoph. Fakult. der 
re zugleih zum Bibliothefar der Untverfitäts- Bibliothek 
afelbft, 

der Kuſtos Dr. Prinz an der Univerfität3-Bibliothef zu Breslau 
zum Bibliothekar der Pauliniihen Bibliothek der Alademie zu 
Münfter ernannt worden. 

Der Verwaltungs - Inipektor des Augufta- Hofpitald zu Berlin, 
Löffler ift zum Oekonomie- und Hand: Infpeltor der geburts⸗ 
hülflich⸗gynäkologiſchen Univerfitätd-Klinif dafelbft ernannt worden. 

An der techniſchen Hochſchule zu Aachen ift der Profefl. Dr. 
Slaagen dafelbft als etatdmäßiger Lehrer und Profeffor für 
anorganiiche Chemie angeftellt worden. 

Der Maler Neide und der Bildhauer Reuſch find ald ordentliche 
Lehrer an der Kunft-Alademie zu Königsberg 1. Oſtprß. angeftellt, 

dem Lehrer Profeſſ. Janßen an der Kunft-Alademie zu Düſſel— 
dorf ift der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe verliehen worden. 

C. Gymnaſial- und Realskehranftalten. 

Der Diretor Dr. Schwartz vom Friedrich» Wilhelmd-Gymna]. zu 
Poſen ift ald Direktor an das Luiſen-Gymnaſ. im Stabttheile 
Moabit zu Berlin berufen, 

der Direktor Nötel am ftädtiihen Gymnaf. zu Kottbus zum Kö—⸗ 
niglihen Gymnaſial⸗Direktor ernannt und demielben die Direktion 
des Friedrich MWilhelmd-Gymnaf. zu Poſen übertragen, 

den Gymnafial » Direktoren 
Dr. Köhler zu Emmerich und 
Dr. Zahn zu Mörs 

der RotheAldler-Drden vierter Klaffe verliehen worden. 
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Dad Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden ben Oberlehrern 
Dr. Dinfe am Gymnaf. zum grauen Klofter zu Berlin, 
Herm am Pädagog. zu Züllihau, 
Dr. ®indier am Eymnaſ. zu Kolberg, 
Heffter ⸗ ⸗ zu Bromberg, 
Lucas s zu Rheine, 
Dr. van Hengel = ⸗ zu Emmerich, und 
E. Fiſcher ⸗ ⸗ zu Mörs. 

Als Oberlehrer ſind verſetzt worden 
an dad Gymnaſ. zu Brauusberg der ordentl. Lehrer Thurau 

vom Gymnaſ. zu Röffel, und 
an das Luiſen⸗Gymnaſ. im Stadttheile Moabit zu Berlin der 

Oberlehrer Profeſſ. Lie. Deutih vom Joachimsöthalſchen 
Gymnaſ. und der ordentl. Lehrer Dr. Gemß vom Wilhelms⸗ 
Gymnaſ. zu Berlin. 

Zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Böhlau am Gymnaf. zu Neuftettin, und 
Dr. Spengel an dem Gymnaſ. und dem mit demjelben ver- 

bundenen Realgymnaj. zu Minden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Hobenftein der ordentl. Lehrer Pohlmann vom Gymnaſ. 

zu Gumbinnen, 
zu Ankham der Schula. Kandid. Manke, 
zu Pyrib = Dr. Güldenpenning, 
zu Erfurt » . s Karften, 
zu Brilon der Hülfslehrer Wesmöller dafelbft, 
zu Dillenburg -» ⸗ Spilling vom Realgymnaf. 

zu Wieöbaden, 
zu Hersfeld der Hülfslehrer Schenfheld, und 
zu Marburg der ordentl. Lehrer Dr. Weingarten von der 

aufgebobenen höheren Bürgerſchule zu Hersfeld. 

Am Gymnaf. zu Bochum ift der Borfchullehrer Barthel als 
&lementarlehrer angeftellt worden. 

Dem ordentl. Kehrer von Knorr am Progymnaf. zu Rheinbad 
ift das Prädikat „Oberlehrer” beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Progymnaſium 
zu Berlin, ftädtiih. Progymnaf., der ordentl. Lehrer Dr. 

Klatt von der Sophien⸗Realſchule dafelbft, 
zu Schlame der Schufa. Kandid. Knuth, und 
zu Neuhaldendleben der Gymnafiallehrer Schreiber aus 

Wittenberg. 
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Die Wahl ded Gymnafial-Dberfehrerd Gallien zu Oſtrowo zum 

Direktor ded Realgymnaſ. zu Neiße ift beftätigt worden. 

Den ordentlidyen Lehrern 
Dr. Brügmann am Realgymnaf. zu Stra und, und 
Dr. Franzen ⸗ ⸗Krefeld 

ift das Prädikat „Oberlehrer“ beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Realgymnafium 
zu Zilfit der Schula. Kandid. Södnid, 
zu Stralfund der Gymnaftallehrer P. Dietrich, der Hülfs⸗ 

lehrer Dr. Badke und der Schula. Kandid. Gallert, 
zu Witten der Schula. Kandid. Gutzmann, 
zu Frankfurt a. / M., Muſterſchule, der Gpmnaftaliehrer Böſche 

aus Eſſen und der Hülfslehrer Dr. Notthaft, 
zu Frankfurt a./M., Wöhlerfhule, der ordentl. Lehrer Dr. 

Berger von der Selektenfchule daſelbſt, 
zu Kaffel die Hülfslehrer Merkelbach und Quiehl, 
zu hen der Gymnafiallehrer Bielefeld aus Dillen> 

urg, und 
zu Mülheim a. d. Ruhr der Schufa. Kandid. Wernide. 

An der Ober-Realfhule zu Gleiwitz find die ordentlihen Lehrer 
Hieronymus und Cunerth zu Oberlehrern ernannt worden. 

An der Gemwerbefhule zu Krefeld ift der Schula. Kandid. Dr. 
Schmip ald ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realſchule 
zu Frankfurt a./M., Klingerſchule, der Lehrer Dr. Better, 
An Lehrer 'Dr. Gotthold von der Bethmannſchule 
ajelbit 

zu Frankfurt a. / M. Adler-Flychtichule, der Hülfdlehrer Morin 
vom Gymna!. dafelbft, und 

zu Mies baden ber Realichullehrer Dr. Ramb eau aus Straß- 
urg 

Zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Srande am RealsProgymnal. zu Sarheiegen, und 
Bindel am Real-Progymnaf. zu Schalte. 

Dem ordenti. echter Dr. Zimmermann am Real-Progymnaf. zu 
Limburg a. d. 2. ift dad Prädikat Dberlehrer beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Real-Pro ogymnafium 
zu Köntgöberg i. Oftprb., Real-Progymnaf. im Löbenicht, der 

Schula. Kandid. Funk, 
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Hr Srerobet, Oſtprß. der Schula. Kandid. Schülke, 
Delitzſch Rubland, 

Au Mühlhauſeni. Thrg. der provfforifche Lehrer Jahn, 
zu Kaffel, Gewerbe— und Handelsſchule, der Hülfslehrer Dr. 

Kreßner, und 
zu Solingen der Schula. Kandid. Grabe. 

D. Stäullebrer-Seminare. 

Der ordentl. Seminarlehrer Döring zu Habelfchwerdt ift unter Be- 
förderung zum erften Seminarlehrer an das Schullehrer-Seminar 
zu Rofenberg Ob. Schl. verfept, und 

an dem Schullehrer-Seminar zu Kempen der ordentl. Lehrer Faß: 
bender zum eriten Seminarlehrer befördert worden. 

In gleicher Eigenſchaft find verjegt worden die ordentlichen Lehrer 
Richt A Ober » Ölogau an das Schull. Seminar zu Zie: 

genbalß, 
Bernardd zu Kornelymünfter an das Schull. Seminar zu 

Kempen, und 
Kod zu Boppard an dad Schull. Seminar zu Kornelymünfter. 

Zu ordentlichen Lehrern find befördert worden am Schullehrer- Seminar 
zu Zudel der Hülfelehrer Weichert, und 
zu Heiligenftadt = Fliege; 

8 ordentliche Lehrer find an eſtelit worden am Schullehrer⸗Seminar 
zu Boppard der —*86 Lehrer Dr. Reuter, und 
zu Kempen der Lehrer Eifer. 

as Hülfslehrer find angeftellt worden am Schullehrer-Seminar 
u Tuchel der Lehrer Brodmann aus Rüthen, 
A Paradies der fommiffar. Hülfslehrer Biegansfi dafelbft, 
zu Ofterburg der Lehrer Hillger bafelbft, 
zu Weißenfels die kommiſſar. Hüulfslehrer Bed und Wilde, und 
zu Homberg der Schula. Kandid. Roſenkranz aus Ufingen. 

E. Zaubftummen»Anftalten. 

en Lehrern find befördert worden an der Taubftummen- 
nftalt 
zu Kößlin der Hülfälehrer 8 ering, und 
zu Halberftadt > Meinede. 

Als Hülfslehrer find angeftelt worden an der Taubftummen-Anftalt 
zu Marienburg dee Hülfdlebrer Gurski von der zaubli. 

Hülfsanft. zu Schlochau, und der Elementarlehrer G 
Schmidt aud Mehlby, Krs Flensburg, 

zu Ködlin der Stadtfchullehrer Laude aus Bublip, und 
zu Weißenfels der Slementarlehrer Kühling. 
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An der Zaubftummen » Anftalt zu Schleswig ift die Lehrerin 
— er aus Dresden als Hülfslehrerin und Grzieherin angeftellt 
worden. 

F. Volksſchullehrer. 

Es haben erhalten den Königl. Kronen⸗-Orden vierter Klaffe: 
Gramm, evangel. Schulrektor zu Waldenburg i. Schleſ. und 
Wedwarth, evangel. Oberlehrer und Organift zu Krone a. d. 

Brahe, Landkrs Bromberg; 

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: 
Adebahr, evangel. Kirchſchullehrer und Organiſt zu Quednau, 

Landkreis Koͤnigsberg i. Oſtprß., 
Gräve, evangel. Lehrer zu Berge, Krd Hamm i. Weſtfal., 
Hedenbad, kathol. Lehrer zu Weplar, 
Klint, dögl. zu Wanowitz, Krs Leobſchütz, 
Looke, evangel. Lehrer und Küfter zu Wend. Sornow, Krs Kalau, 
Ferdin. Müller, evangel. Lehrer zu Halberftadt, 
Konrad Müller, evangel. erfter Lehrer, Kantor und Küfter zu 

Langenftein, Krs Halberftadt, 
Dpdening, evangel Lehrer zu Halberftadt, 
Pauliſch, dögl. und Küfter zu Diedersdorf, Krs Lebus, 
Poſchmann, lathol. Kirdichullehrer und Organift zu Freuden⸗ 

berg, Krs Röſſel, 
Schrader, evangel. Lehrer, Kantor und Küſter zu Seggerde, 

Krs Gardelegen, 
Thyßen, kathol. Lehrer zu Aachen, und 
Bogt, evangel. Lehrer zu Ober-⸗Wüſtegiersdorf, Krs Waldenburg; 

dad Allgemeine Ehrenzeichen: 
Buhrke, evangel. Lehrer zu Rodlafin, Krs Lauenburg i. Pomm,, 
Dahlke, evangel. Lehrer und Drganift zu NRiefenwalde, Krö 

Nojenberg, 
Freitag, evangel. Lehrer und Küfter zu Groß-Zacharin, Krs 

Diih Krone, 
Hademann, evangel. Lehrer zu Hobeufen, Krs Hagen, 
Kloß, dögl. zu Eulau, Krs Sprottau, 
Lemti, Tathol. Kebrer zu Freimarkt, Krs Heilöberg, 
Nude, evangel. Kehrer zu Skemsk, Krs Strasburg t. Weſtpß., und 
Wolke, dögl. zu Egſow, Krs Schlawe. 

Ausgeſchieden ans dem Amte. 
Geſtorben: 

der ordentl. Profeſſ. Medizinalrath Dr. Hildebrandt in ber 
medizin. Fakult. der Univerſit. zu Koͤnigsberg i. Oſtprß, 

der Proreltor Nagel am Gymnaſ. zu Brandenburg a ./ H., 

1882. 39 
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die ordentlichen Lehrer 
Dr. Heyne am ftädtiichen Gymnaf. zu Danzig, 
Dr. Brunn am Stadtgymna], zu Stettin, und 
Raabe am Gymnaf. zu Frankfurt a Main, 

der Elementarlehrer Dehauer am Gymnaſ. u Dortmund, 
der Lehrer Sauer am Progymnaf. zu Wipperfürth, 
der Direltor Dr. Preime am Realgymnal. zu Kaffel, 
der Oberlehrer Profeff. Dr. Krahmer am Realgymnal. zu Stral: 

und, 
der ordentl. Lehrer Wugt am Realgymnaf. zu Elberfeld, 
der nn Dr. Klode am Heal-Progymnaf. zu Ober: 

aufen, 
der odentl. Lehrer Menn an der Gewerbefchule zu Hagen 1. Weitfal., 
der Seminar-Direltor Kern zu Dramburg, 
die Seminarlehrer 

Piltz zu Köpenid und 
Leven zu Kempen. 

Enden Ruheſtand getreten: 

der Oberlehrer Profeff. Dr. Stade am Gymnaſ. zu Rinteln, 
und tft demfelben der Rothe Adler Drden vierter Klaſſe 
verliehen worden. 

bie Gymnafial⸗Oberlehrer 
Braun zufRogafen und 
Profefl. Dr. Schramm zu Slap, 

der ordentl. Gymnaſiallehre Beinmann zu Fulda, 
der ordentl. Lehrer Zirndörfer an der Realſchule der t8raeliti- 

chen Gemeinde zu Franffurt a/M., und ift demfelben 
der Königl. Kronen-Orden vierter Klaffe verliehen worden, 

der ordentl. Eehrer Dr. Neuburger an der Realſchule der is— 
raelitifihen Gemeinde zu Frankfurt a./Main. 

Wegen Eintritted in ein andered Amt im Inlande: 

der Berwaltungdrath bei dem Provinzial-Schullollegtum zu Mag: 
deburg, Regierungs⸗Rath Becher 

der Kreis⸗Schulinſpektor Pohl zu Ti t, 
der Oberlehrer Dr. Bruſis an der Ober⸗Realſchule zu Köln, 

die Seminar Hülfßlehrer 
Hollburg zu Ofterburg, und 
Schomberg zu Homberg. 

Wegen Anftellung außerhalb der Preußiſchen Monardie 
ausgeſchieden: 

der ordentl. Lehrer Dr. Hartung am Progymnaſ. zu Neu⸗ 
baldengleben. 

Anderweit audgefchieden: 

ber Rektor Dr. Göcke am Progymnaf. zu Malmedy. 
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bei Volkoſchuluenn. 5.V 

103) Aufbringung der Lehrerpenſionen und ber Lehrerbeſoldungen, Er- 
gänzung der Befoldung bes im Amte flehenden Lehrere wäh- 
rend ber Sablung eines Emeritengebaltes, Zufhuß aus Staate- 
fonds für ben Sutsheren — insbefonbere im Geltungsbereiche 
ber Provinzial-Schulorbnung vom 11. Dezember 1845 . . . 

104) Unzuläffigleit ber Gewährung von Staatsbeihlilfen zur Durch⸗ 
führung eines Gehaltsſyſtemes mit Dienflalterözulagen ober einer 
beweglichen Gebaftsflala für BVollsfäullebrer -. -. . . .». 

105) Unzufäffigkeit der Erhebung ber Remuneration für eine Handar⸗ 
beitölehrerin, während eine folde nicht angeflellt if. Anord⸗ 
nungen zur Gewinnung einer Sanbarbeitslehrerin bei Unwill⸗ 
fährigleit dee Gemeinde . . . re en 

106) Vorkehrungen zur firchlichen Verſor ung erwacdhlener Taubſtummen, 
insbefonbere Preißermäßigung bei Eifenbabnfahtten . . . . 

107) Berbiitun volänbiger Berflummung unbeilbar befundener obren» 
franfer Kinder, welche bereits geiprocdhen hatten -. . - » . . 

Berfonalhronit 000 rn 

Drud von 8. 3. Gterde in Berlin. 
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Sentralblatt 
für Ä 

die geſammte Mnterrichts- Derwaltung 
in Prenßen. 

Herausgegeben in dem Minifterium ver geiftlichen, Unterrihts- und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

— 

NM 10 u.1l. Berlin. Oktober, November. 1882, 

I. Allgemeine Berbältniffe. 

108) Geſetz, betreffend die VBerjährungdfriften bei 
öffentliden Abgaben in den Provinzen Schleswig— 

Holftein, Hannover und Hefjen-Naffau Vom 
12. April 1882.*) | 

Wir Bilhelm, von Gotted Gnaden König von Preußen ıc. 
verordnen, unter Zuftimmung beider Häufer des Landiaged der 
Monarchie, was folgt: 

8.1. 

Dad Gejep vom 18. Zuni 1840 über die Verjährungsfriften 
bei öffentlichen Abgaben (Geieg-Sanıml. S. 140) wird hinſichtlich 
der im $. 14 desjelben bezeichneten, nicht zu den Staatölaffen 
fließenden, öffentlichen Abgaben auf die Provinz Hannover, jowie auf 
diejenigen Theile der P:ovinzen Schleöwig: Holjtein und Heffen- 
Naſſau ausgedehnt, in weldhen dasfelbe für die Verjährung von Ab⸗ 
gaben der gedadhten Art biöher Geltung nicht gehabt bat. 

§. 2. 
Für Die zur Zeit vorhandenen Abgabenrüdftände beginnt bie 

im 8. 8 des Geſetzes vom 18. Zuni 1840 feſtgeſetzte Verjährungs- 
frift von vier Fahren für den neuen Geltungsbereich des Geſetzes 
mit dem 1. Sanuar 1883. 

*) verkündet durch die Geſetz Sammlung für die Königl. Preußifchen 
Staaten pro 185852 Nr. 21 Seite 297 lauf. Nr. 8866. 

1862. 40 
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Urkundlich unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterfchrift und 
beigedrudtem Königlichen Infiegel. 

Gegeben Berlin, den 12. April 1882. 

(L. S.) Wilhelm. 
Kürft v. Bismard. v. Puttkamer. v. Kamele Maybad. 
Bitter. Lucius Friedberg. v. Boetticher. v. Goßler. 

8. 

Berlin, den 14. Auguft 1882. 
Die betheiligten Behörden meined Reffortd made ich auf das 

in Nr. 21 Seite 297 der diesjährigen Gefep- Sammlung abgedrudte 
Geſetz vom 12. April cr., betreffend die Verjährungsfriften bei öffent: 
lihen Abgaben in den Provinzen Schleöwig-Holftein, Hannover und 
Heſſen⸗Naſſau, zur Nachachtung und genauen Anweifung der nad: 
geordneten Behörden, Kirchen- und Schulvorftände — mit Bezug 
auf 88. 1, 3, 5 und 6 ded Geſetzes vom 18. Suni 1840 in Ber: 
bindung mit 8. 1 Abfag 3 des Geſetzes vom 12. Suli 1876 G. ©. 
S. 288 (Gentralblatt für die geſammte Unterrichtd-Bermaltung de 
1881 ©. 638) — namentlidy in Hinfiht auf die Davon mitbetroffenen 
Kirchen- und Schulabgaben nody befonders aufmerkjam. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Aufttage: de la Eroir. 

An 
die betheiligten nachgeorbneten Behörben bes 

diesfeitigen Refforte. 

G. III. 2738. U. IIL a. 

109) Borfchriften über die Prüfung der öffentlid an: 
zuftellenden Landmeſſer. 

Mer in Gemäßheit des 8. 36 der Gewerbe-Ordnung vom 21. 
Suni 1869 als Landmeſſer öffentlich angeftellt werden will, bat fid 
einer Prüfung zu unterwerfen, für welche die nachftehenden Bor: 
Ichriften zur Anwendung kommen. 

8. 1. 
Ober-Prüfungs-Kommiffion für Landmeſſer. 

Das Landmeffer-Prüfungsweien wird der 
„Ober⸗Prüfungs-Kommiſſion für Landmeſſer“ 

unterftellt, welche indbeſondere 
1) die Geichäftsthätigkeit der Prüfungd-Kommilfionen ($. 3) be 

züglich des Prüfungdverfahrens und der gleihmäßigen Aus- 
ubung der Prüfungdvorjchriften zu regeln, 
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2) über die Dualififation der geprüften Kandidaten zum Land- 
meffer endgültig zu enticheiden, 

3) die Beftellungen zum Landmeſſer audzufertigen 
hat. 

8. 2. 
Die Ober - Prüfungs» Kommiifion (8. 1) wird gebildet aus je 

einem Kommiſſiarius 
a. ded Minifterd für öffentliche Arbeiten, 
b. des Finanz: Minifters, 
c. des Minifterd für Landwirtbichaft, Domänen und Forften. 
Diefen Kommiffarien tritt für den Ball, daß eine der in 8. 3 

genannten höheren Lehranftalten zu den Nefforts des Minifters der 
geiftlichen, Unterrichtd- und Medizinals Angelegenheiten gehört, ein 
Kommiſſar dieſes Minifterd hinzu. Die Gefchäfte des Vorſitzenden 
der Ober Prüfungs: Kommilfion werden von dem dienftälteften Mits 
gliede wahrgenommen. F 

Präfungs⸗Kommiſſion für Landmeſſer. 

Behufs der Prüfung der Kandidaten der Landmeßkunſt wird 
bei denjenigen höheren Lehranſtalten, bei welchen ein Kurſus für 
Landmeſſer (F. 5 Nr. 5) eingerichtet iſt, eine 
beſtellt „Prüfungs-Kommiſſion für Landmeſſer“ 
eſtellt. 

Die Mitglieder der Prüfungs-Kommiſſionen und deren Vor» 
figende werden nad) Anhörung ded Gutachtens der Ober-Prüfungd- 
fommiffion (8. 1) dur die im 8. 2 genannten Minifter berufen. 

8 4. 

Beſchlußfaſſung der Prüfungd-Kommiffionen. 

Die Beichlüffe der Ober-Prüfungs⸗Kommiſſion (88. 1 u. 2) und 
ve a afunge-Rommiffionen (8. 3) werden nad Stimmenmehrheit 
gefaßt. 

Bei Stimmengleihheit giebt die Stimme des Vorfibenden den 
Ausſchlag. 85 

Bedingungen der Zulaſſung zur Prüfung. 

Wer die Prüfung zum Landmeſſer ablegen will, hat ſich bei 
einer Prüfungskommiſſion ($. 3) zu melden, und folgende nicht 
ftempelpflichtige Nachweife und Zeugniffe einzureichen: 

1) eine felbit verfaßte und ſelbſt gefthriebene Beichreibung 
ſeines Lebenslaufes, 

2) ein Zeugnis der Ortopolizeibehoͤrde über feine Unbeſcholtenheit, 
3) ald Nachweis der erforderlichen allgemeinen wiſſenſchaftlichen 

Bildung, entweder 
40° 
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a. ein Zeugnid über die erlangte Reife zur Verſetzung im die 
erfte Klaſſe eines Gymnafiumd, einer Realſchule erfter Ord⸗ 
nung bezw. einer lateinlofen Realſchule (Gewerbeſchule) mit 
neunjährigem Lehrgange, oder in die erite Klaffe (Fachklaſſe) 
einer nad der Verordnung vom 21. März 1870 reorganis 
firten Gewerbefchule, oder 

b. das Abgangdzeugnid der Reife einer Realfchule zweiter Ord⸗ 
nung oder einer höheren Bürgerſchule mit fiebenjährigem 
eehrgange. (Welche nichtpreußiſche Lehranftalten den unter 
a. und b. genannten Schulen für gleichwerthig zu erachten 
find, enticheidet im gegebenen Falle der Minifter der geift- 
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.) 

4) dad Zeugnis eined oder mehrerer geprüfter Landmeſſer (Feld⸗ 
meffer) über die praftiiche Beichäftigung bei Vermeſſungs- und Ni- 
vellementdarbeiten (FF. 7 und 9), 

5) den Nachweis des regelmäßigen Beſuches ded bei den im 
8. 3 bezeichneten höheren Lehranftalten für Landmeſſer eingerichteten 
Kurfus (88. 8 und 9). Ss 

Offiziere des ſtehenden Heeres find von der Beibringung eines 
Zeugniffed über den erlangten Grad der ſchulwiſſenſchaftlichen Bil« 
dung (8. 5 Nr. 3) entbunden und haben nur durd Einreichung 
des ihnen erteilten Dffizierpatentd über ihre perjönlichen Verhält: 
niffe ſich auszuweiſen. 

8.7. 

1) In dem Zeugniffe über die praktiſche Beſchäftigung G 5 
Nr. 4) müffen diejenigen Arbeiten, welche der Kandidat unter Auf- 
fiht, jedoch felbftändig ausgeführt hat, fpeziell namhaft gemacht, 
nad ihrem Umfange — die Vermeſſungen in Heltaren, die Nivelle- 
mentd in Metern — angegeben und in der Art der Ausführung 
unter Angabe der dabei gebrauchten Snftrumente näher negelchnei, 
auch in Beziehung auf die Richtigfeit der Ausführung beſcheinigt fein. 

2) Der Gefammtumfang ded mit allen Spezialien vermeifenen, 
fartirten und berechneten Areald muß mindeltend 100 ha, und die 
Länge der in Stationen von nicht über 50 m nivellirten, unter Auf: 
zeichnung ded Terraindurchſchnittes aufgetragenen Strede mindeftens 
8 km beitragen. Es iſt aber nicht erforderlih, daB das vermeflene 
Areal einen zufammenhängenden Komplex von 100 ha bildet, viel: 
mehr für ausreichend zu halten, wenn die Vermeſſung aus zwei 
ee von welchen der Eleinere nicht unter 20 ha umfaflen darf, 
eftebt. 

Die nivellirte Strede von 8 km darf in nicht mehr als zwei 
getrennte Theile zerfallen und müſſen darin mindeftend 4 km Ni: 
vellement fließenden Waſſers enthalten fein. 
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3) In Bezug auf die von den Kandidaten aus der Rheinprovinz 
und aus den Provinzen Weſtfalen und Heſſen-Naſſau ausgeführten 
praftiichen Arbeiten ift es wegen der befonderen Agrarverhäftniffe 
diefer Provinzen, in welchen ſich felten Gelegenheit zum Vermeſſen 
größerer Landfomplere findet, ausnahmöweife für audreihend zu 
erachten, wenn die Vermeſſungen aud drei in fich gefchloffenen 
Den jeder einzelne jedod nicht unter 20 ha Inhalt, beftanden 
aben. 

8. 8. 

Dem Nachweiſe des Beſuches des Landmeſſer-Kurſus (8.5 Nr. 5) 
find die während der Studienzeit angefertigten und als ſolche von 
dem Lehrer beglaubigten praftiichen Arbeiten geodätifchen und Eultur- 
techniſchen Inhaltes beizufügen. 

8. 9. 
1) Die praktiſche Beſchäftigung (F. 5 Nr. 4) und der regel— 

mäßige Beſuch ded Kurfus für Landmefler ($. 5 Nr. 5) müllen 
zujammengenommen einen Zeitraum von mindeftend drei Jahren 
umfaflen. Innerhalb dieſes Zeitraumes muß auf die praktiſche Be— 
Ihäftigung mindeitens ein Jahr und auf den Beſuch des Landmeſſer⸗ 
Kurſus ebenfalld mindeftend ein Sahr entfallen, während das dritte 
Zahr gang, oder theilmeife ebenfowohl zur praftiihen Beſchäftigung 
wie zum Beſuche des Landmeſſer-Kurſus verwendet werden kann. 

2) Die mindeftend einjährige praftiihe Beichäftigung R 5 
Nr. 4 und 8. 7) muß dem Beſuche des Landmefjer-Kurjus ($. 5 
Nr. 5) vorangehen. 

3) Ob und mit melder Zeit der Beſuch eined entipredhenden 
Kurſus an einer nicht preußiichen Lehranftalt für anredhnungsfähig 
zu eradhten ift, wird von der Ober- Prüfungd-Kommillion ($. 1) 
beftimmt. 

&. 10. 
Darlegung der Fertigkeit im Kartenzeihnen. 

1) der Kandidat hat genügende Fertigkeit im SKartenzeichnen 
nachzuweiſen. 

2) Dieſer Nachweis wird geführt: 
a. durch die Studienzeichnungen, welche ſich unter den gemäß 

ben Vorſchrift im 8. 8 einzureichenden praftifchen Arbeiten 
efinden, 

b. fall8 die Zeihnungen nicht genügen, durd Anfertigung einer 
befonderen Probekarte. 

3) Darüber, ob die Studienzeihnungen den genügenden Nach⸗ 
weis der Fertigkeit im Planzeichnen gewähren (Nr. 2 zu a.), oder 
ob der Kandidat eine befondere Probekarte anzufertigen bat, (Nr. 2 
zu b.) entjheidet die Prüfungs-Kommiifion (8. 3), nachdem fie zu= 
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vor die fämmtlichen von dem Kandidaten gemäß 88. 5 bis 9 ein- 
en 5 Zeugnifle und Nachweiſe geprüft und für ausreichend be: 
unden bat. 

8. 11. 
1) Die befondere Probelarte (8. 10 Nr. 2 zu b.) ift durd 

Kopiren oder Reduziren der von der Prüfungd-Kommiffion fpeziell 
zu beftimmenden Karte anzufertigen. 

2) Bei den Studienzeihnungen wie bei der Auswahl der Probe: 
farte ift nicht auf großen Umfang der Zeidhnungen, fondern ver: 
zugsweiſe darauf zu fehen, daß der Kandidat jeine Fertigkeit im 
Planzeichnen, und zwar in der richtigen Darftellung fowohl der 
Berge, Thäler, Stüffe und Seen, als aud) der übrigen auf öfone- 
milden Situationdplänen vorkommenden Gegenftände, wie Acder, 
Gärten, Wieſen, Wälder, Gebäude u. |. w. und in dem vorge 
Schriebenen Kolorit derfelben, nicht minder in der Kartenſchrift an 
den Tag legt. 

3) Die fertige Probelarte hat der Kandidat mit feiner vollen 
Namensunterfchrift zu bezeichnen und nebft dem Driginale an die 
Prüfungd-Kommilfion innerhalb der von derjelben zu beftimmenden 
Frift, melde den Zeitraum von acht Wochen nah Beendigung der 
Prüfung (88. 16 bis 19) nicht überfchreiten darf, einzureichen. Unter 
bejonderen Umftänden, z. B. in Fällen nadgemwielener Erkrankung 
ded Kandidaten, kann die Prüfungs-Kommilfion die Frift angemeffen 
verlängern. 

4) Der Kommtifion bleibt e8 überlaffen, dem Kandidaten nad 
Ginreihung der Probelarte die Zeichnung eines kleinen Abſchnittes 
aud derjelben unter Klaufur aufzugeben. 

$. 12. 
Die Gegenftände der Landmefjer-Prüfung find folgende: 

1) Elementare Mathematik, 

mit Einfchluß der Anfangdgründe der darftellenden Geometrie, ferner 
der ſphäriſchen Trigonometrie, ſoweit diefelbe in der Geodäfie in 

Betradht fommt. 

2) Analytifhe Geometrie, 
a. aud der analytifdhen Geometrie der Ebene: 

Linear» und Polar» Koordinaten. Die gerade Linie. Die 
Kegelichnitte Allgemeine Gleichung der Linien zweiten 

rades. 
b. aus der analytiſchen Geometrie des Raumes: 

Koordinatenſyſteme. Die ebene Fläche. Gleichungen der 
Umdrehungsflächen, insbeſondere derjenigen der Cylinder 
und Kegel. Bon den Flächen zweiten Grades das Ellipſoid. 
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3) Algebraiſche Analyfis. 
Aus derfelben: 

Die Lehre von den Kombinationen. Der binomiſche Lehrſatz 
für alle Erponenten. Die unendlihen Reihen. Konvergenz 
und Divergenz derſelben. rponentialreihe, Togarithmifche 
Reihen, Reihen für Sinus und Kofinud. Einiges von den 
algebraifchen Sleihungen höheren Grade mit einer Un- 
befannten. Auflöfung der zweigliedrigen Gleichungen höheren 
Grades, Interpolationsrechnung. 

4) Höhere Analyfis. 

Elemente der Differentiale und Integralrechnung, ſoweit diejelben 
in der Geodäfie in Betracht fommen. 

5) Iheorie der Beobadhtungsfehler und Ansgleichung derfelben 
nad der Methode der Tleinften Quadrate, 

in ihrer Anwendung auf Aufgaren ber Landmeß⸗ und Snftrumenten- 
unde. 

Duo 

. Flächenberehnung. 

. Seldertheilung ob 

6) Landmeßknnde. 
Längenmeſſung. Winfelmeffung. Tirigonometrifhe und poly- 
gonometrifhe Punktbeftimmung. Berechnung der redhtwinf- 
ligen Koordinaten auf der Ebene, desgleichen von ſphäriſchen, 
Iphäroidiichen und geographifchen Koordinaten. Aluraufnahme 
in großem und fleinem Umfange. 

. Das Kopiren, Reduziren und Entwerfen der Karten. Cigen- 
haften und Behandlung des Kartenpapiered. Geläufige 
Anwendung der allgemeinen Vorjchriften über Kartenfigna- 
turen. 

ne und mit Berüdfichtigung der Bonität 
der Grundftüde. 
Vertheilen der unvermeidlichen Sehler nad) Näherungdmetho- 
den. Die am häufigften fich ereignenden groben Irrthümer 
im Mefjen und Rechnen zc. und die Mittel zur Vermeidung 
und Auffindung derfelben. 

. Kenntnid der in Preußen vorhandenen allgemeinen Ber: 
mefjungdwerte, ſowie Kenntnis der wejentlichften für Ka- 
tafter-, Auseinanderſetzungs⸗, Forſt⸗, Eiſenbahn⸗, Straßen⸗, 
Strom-Bermefjungen in Preußen ergangenen Vorſchriften. 

7) Rivelliren. 
. Geometrifche Kängen- und Flächen-Nivellements. Audführung 

derfelben im Felde, insbefondere auch dad Nivelliren von 
Wafferläufen und das Peilen der Längen» und Duerprofile 
u. f. w. Auftragen von Längen» und Duerprofilen, Ent- 
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werfen der Niveaukurven durch Abftedlen im Terrain, aus 
Profilen und aus zerftreuten Hoͤhenpunkten. 

b. Trigonometriſches Nivellement auf Grund von trigonometriſch 
beftimmien oder von Plänen entnommenen oder direkt ge— 
mefjenen ieldiftanzen (Diftanzmeffer). Einfluß der Nefraf- 
tion der Lichtſtrahlen. 

. Barometrifche Höhenmeffung. 
. Kenntnid der in Preußen geltenden allgemeinen Beſtimmun— 

gen über die Ausführung der Nivellementd und die Zeidh- 
nung der Nivellementspläne. 

8) Traziren oder Vorerhebungen, Maſſenberechnungen und 
Abſteckungen zum Erd: nnd Waſſerbau. 

a. Anwendung von Längen- und Flächen-Nivellementd auf be- 
ſondere wirtbichaftlihe Unterfuhungen. Beltimmung der 
Waſſermengen in kleineren fliegenden Gewäflern. 

b. Ergänzung fertiger Situationspläne durch Flächen-Nivelle⸗ 
ments, Verbindung der leßteren mit der Horizontal» Auf: 
nahme Bacpmekrie). 

c. Mafien-Nivellement und Maffenberehnung. 
d, Uebertragen von Linien aus den Plänen in das Gelände. 

Kurenabftedung. 

9) Inſtrumentenkunde. 
Die zum Landmeflen, Nivelliren und Traziren, zum Ko: 

piren, Deduziren und Entwerfen der Karten, fowie zur 
Flächenbeſtimmung dienenden Snftrumente nad ihrer Ein 
rihtung und Handhabung, ihren Mängeln, ihrer Prüfung 
und Berichtigung. 

10) Landeskulturtechnik. 
Elemente derjelben in Bezug auf: 

a. die Entwäfjerung und Bewäfferung des Boden; 
b. dad Entwerfen und Ausführen von Graben- und MWegenepen; 
c. die zwedmäßige Geftaltung der Eigenthumsftüde bei Grund» 

ftüdözufammenlegungen und Theilungen; 
d. endlid die Zarationdlehre mit der Bonitirung des Bodens. 

11) Rechtskunde. 
Kenntnis der beitehenden Geſetze und Vorſchriften über 

diejenigen NRechtöverhältniffe, welche bei den Arbeiten der 
Landmeſſer hauptfählih in Betracht kommen. 

8. 13. 
Prüfungsdtermin. 

Die Landmeflerprüfungen finden regelmäßig am Schluſſe eined 
Stubdienfemefters ftatt. 

nn 
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| 8. 14. 
Ladung zur Prüfung. 

Gleichzeitig mit der gemäß $. 10 Nr. 3 zu treffenden Entjchei- 
dung ladet die Prüfungs» Kommilfion ($. 3) den Kandidaten zur 
Prüfung in dem nächftfolgenden Prüfungstermine (8. 13). 

8. 15. 

Prüfungsgebühr. 

Bor der Zulaffung zur Prüfung hat der Kandidat eine Gebühr 
von fünfzehn Mark an die ihm zu bezeichnende Kaffe einzuzahlen. 
Kandidaten, welche in der Prüfung nicht beftanden, haben, wenn 
fie jpäter zu einer Wiederholung derfelben im Ganzen oder in ein- 
zelnen Fällen zugelaffen werden ($. 25), alddann die Prüfungd- 
gebührt noch einmal zu entrichten. 

8. 16. 
Prüfung. 

1) Die Prüfung zerfällt in: 
a. eine fchriftliche, 
b. eine praftifhe und 
c. eine mündliche. 

2) Die jchriftliche und die praftiihe Prüfung gehen der münbd- 
lien voraus, 

3) Die fchriftlihe Prüfung fol in drei Tagen erledigt fein. 
Auf die praltiiche und die mündlide Prüfung find in ber Regel je 
zwei Tage zu verwenden. 

4) Ueber die praftiiche und die mündlide Prüfung find Pro- 
tofolle aufzunehmen, welche den Gang und die Ergebniffe der Prü- 
fung erkennen laffen. 

$. 17. 

1) Für die ſchriftliche Prüfung (8. 16 Nr. 1 zu a) find min- 
deftend drei Aufgaben aus den Disziplinen unter Nr. 1 bid 5 im 
$. 12 und mindeftend drei Aufgaben aus den Disziplinen unter 
Pr. 6 bis 10 a. a. DO. zu ertheilen. 

2) Die fchriftlide Prüfung findet unter der Auffiht minde⸗ 
ftend eined Mitgliedes der Prüfungd-Kommilfion ($. 3) ftatt. 

3) Dad auffihtführende Kommifftondmitglied hat immer nur 
eine Aufgabe dem Kandidaten zu ertheilen, zur Löſung die von 
der Prüfungd - Kommilfion fefigefebte Friſt zu Beilen und erft nad 
erfolgter Zöjung der Aufgabe bezw. nad) Ablauf der Zrift eine ans 
dere Aufgabe folgen zu laſſen, felbft wenn die vorhergegangene noch 
gar nicht oder nicht vollftändig follte gelöft worden fein. Die bei der 
Löſung der einen Aufgabe gegen die geftellte Frift weniger verwendete 
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Zeit kann den für die folgenden Aufgaben geftellten Friften binzu- 
gerechnet werden. 

4) Die Zeit der Stellung der Aufgabe und der Ablieferung 
der Arbeit ift von dem auffichtführenden Kommijfiondmitgliede nad 
Tag und Stunde auf der Arbeit zu vermerken. 

5) Bei der fchriftlihen Prüfung darf der Kandidat ih — 
nit Ausnahme der von der Prüfungd-Kommilfion ausdrücklich zur 
Benutzung geftatteten Logarithmen- und anderen Rechentafeln Feiner 
Hilfsmittel an Büchern, Heften eder dergleichen bedienen. 

Zumwiderhandlungen biergegen haben die durdy Beſchluß der 
Prüfungs - Kommilfion auszuſprechende fofortige Ausſchließung von 
der Fortfegung der Prüfung zur Folge. 

8. 18. 

Die praktiſche Prüfung ($. 16 Nr. 1 zu b) erfolgt im 
Beilein von mindeltend zwei Mitgliedern der Prüfungd-Kommilfien 
duch die im Felde zu bemirkende Ausführung von Aufgaben aus 
dem Bereihe der Landmeßkunde, ded Nivellirend und Xrazirene 
(8. 12 Nr. 6 bi8 8). 

Die Löfung der Aufgaben muß die nothmendigen Meffungspre- 
ben einſchließen. 

Werden mehrere Kandidaten gleichzeitig geprüft, jo müſſen den» 
felben verfchiedene Aufgaben zur Ausführung überwielen werden, 
welche thunlichft jo auszumählen find, daß aus denfelben gegenfeitige 
Proben für die Nichtigkeit der Löfung gemonnen werden. 

Die die Ergebniffe der Meffungen nachweiſenden Feld-Manuale 
müflen in Zinte geführt, von dem Kandidaten und den anweſenden 
Mitgliedern der Prüfungd-Kommilfion unterſchriftlich vollzogen unt 
nebft den danach etwa angefertigten Zeichnungen u. |. w. zu ben 
Prüfungs-Berhandlungen gebradyt werden. 

8. 19. 
Die mündlide Prüfung (8. 16 Nr. 1 zu c) umfaßt die 

im $. 12 unter Nr. 1 bid 11 bezeichneten Disziplinen und hat die 
Schriftliche Prüfüng in geeigneter Weife zu ergänzen. 

8. 20. 
Urtheil über den Audgang der Prüfung. 

1) Die Prüfungs-Kommilfion ($. 3) fallt nad dem Ergebnie 
der fchriftlichen, praftiichen und mündlichen Prüfung nad vorheriger 
Berathung ihr Urtheil über den Ausfall_der Prüfung in den einzelnen 
im $. 12 bezeichneten Abtheilungen der Prüfungsgegenftände und in 
der dargelegten Fertigkeit im Zeichnen. 

2) Zur gleihmäßigen Bezeichnung des verjchiedenen Grades 
der Kentniffe in den einzelnen Abtheilungen und der Yertigleit im 
Zeichnen dienen ausſchließlich die Prädikate: 
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ſehr gut (bei ausnahmsweiſe tüchtigen Leiftungen: vorzüglich); 
guf; 
befriedigend; 
zulänglich; 

. ungenügend. 
3. Die Prüfungd-Kommilfion ftellt für jeden Kandidaten ein 

Zeugnid nad) dem von der Ober-Prüfungd-Kommilfion ($. 1) vor- 
zujchreibenden Mufter aus, welches mit dem SKommiffiong - Siegel 
verjehben und von ſämmtlichen Mitgliedern der erfteren unterjchrift- 
lich vollzogen wird. 

emerp 

. 21. 
Theilnahme eined Kommiſſarius der Ober-Prüfungs— 

Kommiſſion. 
Die Ober⸗Prüfungs-Kommiſſion (8. 1) iſt berechtigt, zur Theil⸗ 

nahme an der Prüfung (88. 16 bis 19) und an der Beſchlußfaſſung 
der Prüfungs -Kommilfion (8. 3) über das Ergebnis der Prüfung 
($. 20) eine8 ihrer Mitglieder ald ihren Kommiſſarius abzuordnen. 
Der Kommiffarius übernimmt den Borfig in der Prüfungs» Kom: 
milfton und ift befugt, fofern die Beichlüffe den beftehenden Bor: 
Ihriften wideriprechen oder dad Prüfungd-Verfahren mangelhaft ift, 
die Berufung an die Ober-Prüfungd-Kommiffion einzulegen, welche 
die Prüfungs» Kommilfion nodhmald zu hören und demnädft die 
Entſcheidung zu treffen hat, an melde fodann die Prüfungs Kom- 
miffion gebunden ift. 

. 22. 
Sinreihung der Prüfungd-Berhbandlungen an die 

Ober: Prüfungd-Kommiffion. 

Die Prüfungd- Kommilfion reiht die gefchloffenen Prüfungs» 
Verhandlungen nebjt den zugehörigen Dokumenten, Probelarten 
u. |. w., ſowie dad Prüfungdzeugnid — und zwar für jeden einzelnen 
Kandidaten mitteld bejonderen Berichted — an die Ober-Prüfungd- 
Kommilfion ein. Bom Tage des Schluffed der mündliden Prüfung 
bezw. ded Einganges der vom Kandidaten gezeichneten Probefarte bei 
der Prüfungs-Kommiſſion (8.11 Nr.3) an gerechnet, darf bis zur Ein- 
jendung der Prüfungs-Berhandlungen an die Ober-Prüfungd-Som- 
miffion ein Zeitraum von hoͤchſtens ſechs Wochen verlaufen und leh- 
terer ohne Angabe von Behinderungdgründen nicht überfchritten werden. 

8. 23. 
Superrevifion dur die Dber-Prüfungd-Kommilfion 

und Ausfertigung der Beftallung zum Landmeſſer. 
1) Die Ober: Prüfungd- Kommilfion unterwirft ihrerfeitö Die 

Prüfungs-Berhandlung und das von der Prüfungs⸗Kommiſſion aus⸗ 
gefertigte Prüfungdzeugnis der eingehenden Durcſicht, veranlaßt Die 
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Aufklärung etwa beftehender Bedenken und Unvollitändigkeiten, ent: 
ſcheidet — fall ſich gegen die beigebradhten Zeugniffe nnd Nady- 
weile, jowie gegen das Prüfungdverfahren nichts zu erinnern findet, 
über die allgemeine Qualififation ded Kandidaten zum Landmeſſer, 
fertigt danach eventuell die mit dem Kommilfiondfiegel zu ver 
jehende und von den Kommilfiondmitgliedern unterfchriftlich zu voll- 
ziehende Beltallung desjelben zum Landmeſſer aus und -überfendet 
die leptere nebft dem Prüfungszeugniffe der Prüfungs» Kommiifion 
zur Aushändigung. 

2) Zur Bezeichnung der allgemeinen Qualifikation zum Lant- 
meffer finden die im $. 20 unter Nr. 2 bezeichneten Präpdikate 
gleichmäßige Anwendung. 

1) Die Beitallung zum Sandmefjer wird nur ſolchen Kant: 
daten ertheilt, melde in allen Abtheilungen der Prüfungdgegen: 
ftände und in der Fertigkeit im Zeichnen mindeftend das Prädikat 
„zulänglich“ erhalten haben. 

2) Das Prüfungszeugnid (S. 20) derjenigen Kandidaten, für 
welche die Ertheilung der Beftallung zum Landmeſſer verſagt wird, 
verbleibt bei den Alten der Ober-Prünun 8-Kommilfion. Von der 
Berjagung der Beitallung wird allen Drühungs-Kommiffionen (8.3) 
Kenntnis gegeben. 

. 25. 
1) Bezüglidy derjenigen Kandidaten, deren Kenntniſſe in einer 

oder mehreren Abtheilungen für „ungenügend“ befunden morben 
find, bat die Ober - Prü ung» Kommilfion pe beftimmen, ob bie 
Wiederholung der Prüfung früheftend nad einen: halben oder nad 
einem ganzen Sabre ftattfinden darf, und ob die Wiederholung auf 
einzelne Abtbeilungen, event. auf welche beſchränkt werden Tann, 
oder fih wieder auf alle Prüfungsgepenftände zu erftreden hat. 

2) Kandidaten, welche auch zum zweiten Male die Prüfuny 
nicht beftanden haben, werden zu nodhmaliger Wtederholung der: 
jelben in der Negel nicht zugelaſſen. Ausnahmen hiervon unter 
liegen der bejonderen Genehmigung der Ober-Prüfungd-Kommilfion. 

$. 26. 
Nachträgliche Prüfung behufs Erlangung bejferer 

Prädikate. 

Solchen Perſonen, welche die Beſtallung zum Landmeſſer (8. 23) 
erhalten, aber in einzelnen Abtheilungen der Prüfungsgegenſtände 
nur geringe Prädifate erlangt haben, iſt e8 freigejtellt, " bebufs 
Erlangung befjerer Prädikate einer nochmaligen Prüfung in dieſen 
Abtheilungen zu unterwerfen, worauf denjelben bei nadygewiejenen 
beſſeren Kenntniffen anderweite Prüfungdzeugniffe und Beftallungen 
audgefertigt werden können. 
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8. 27. 

Rechtsfolgen der Beftallung zum Landmeſſer. 

Die erlangte Beftallung zum Landmeffer (8. 23) und die auf 
Grund derielben erfolgte Beeidigung begründet die im $. 36 der 
Gewerbe » Ordnung vom 21. Juni 1869 bezeichneten Rechte der 
öffentlich angeftellten Feldmeſſer. 

8. 28. 
Befondere Beftimmungen in Betreff der Baumeifter 

und Bauführer, ſowie der Oberförfter- und Forft- 
tandidaten. 

Baumeifter und Bauführer, fowie Oberförfterfandidaten und 
Forſtkandidaten, welche auf Grund der von ihnen al8 foldye bereits 
abgelegten Prüfungen nachträglich audy die formelle Befähigung zum 
Zandmeffer erwerben wollen, haben die Beicheinigung eined Land⸗ 
meſſers (Feldmeſſers) beizubringen, daß fie mindeftend ſechs Monate 
hindurch ununterbrochen nad) abgelegter Bauführerprüfung bezw. nad) 
abgelegtem forftlihen Tentamen audjchlieglid mit fpeziell namhaft 
zu madenden Bermeflungd- und Nivellementsarbeiten in dem nad) 
$. 7 vorgeichriebenen Umfange der dort angegebenen Art der Aus: 
führung beichäftigt gewefen find, und dabei bewiejen haben, daß fie 
\elbftändig richtige Vermeſſungen, Kartirungen und Berechnungen 
auszuführen vermögen. 5.9 

Unter Einreihung der erlangten Patente als Baumeifter oder 
Bauführer bezw. des Zeugniffes über dad beitandene forftlihe Ten⸗ 
tamen und der in 8. 28 vorgefchriebenen Nachweiſe hat Kandidat 
die Ertbeilung einer Probearbeit im Planzeichnen bei einer Prüfungs- 
Kommiifion (8. 3) nachzuſuchen. 

Letztere ertheilt, nachdem die Nachweiſe ald vorſchriftsmäßig 
anerfannt worden, nad) Maßgabe der Vorfchriften unter Nr. 1 und 2 
im $. 11 die Probefarte und beftimmt den Termin zur Einreichung 
derfelben. 

8. 30. 

Nahdem Kandidat die mit feiner Namendunterfchrift und der 
pflichtmäßigen Verficherung, dab er dieſelbe allein gezeichnet und be— 
Ichrieben, zu verjehende Probelarte nebft dem zum Vorbilde benupten 
Driginal der Prüfungd-Kommilfion eingereicht bat, wird folde von 
lepterer geprüft und nah Maßgabe des 8. 20 cenfirt. Iſt die 
Probefarte für annehmbar erachtet, jo legt die Prüfungs-Kommiſſion 
diefelbe mit den in 88. 28 und 29 bezeichneten Bengniffen und Nach» 
weilen innerhalb einer Frift von längftens ſechs Wochen vom Tage 
der Einreihung an gerechnet, der DOber-Prüfungd-Kommilfion vor. 



_ 606 

$. 31. 
Die Ober » Prüfungs: Kommilfion entſcheidet danach, ob ter 

Kandidat zum Kandmefter befähigt ift, fertigt nah dem Befunde 
die Beftallung zum Landmeſſer aus und jendet diefelbe an die Prü- 
funge-Kommilfion zur Aushändigung. 

$. 32. 
Vebergangsbeftimmungen. 

Bis zum 1. Sanuar 1885 kann die Prüfung als „Zeldmeffer‘ 
noch nach den bisherigen Vorichriften abgelegt und fünnen darüker 

in der bisherigen Weile Dualififationdzeugniffe zum Feldmeſſer aus: 
efertigt werden, mit der Maßgabe jedoch, dan die nady den bie: 

berigen Prüfungsvorſchriften von der technifhen Baudeputation ver: 
jehenen, durch die Verfügung vom 24. Auguft 1880 vorläufig ter 
techniſchen Ober⸗Prũfungs⸗Kommiſſion übertragenen Funktionen von 
der Ober Prüfungs: Kommilfion für die Landmeſſer ($. 1) wahr 
genommen werden. 

Bom 1. Sanuar 1885 ab treten die biöherigen Vorſchriften 
über die Prüfung der Feldmeſſer im ganzen Umfange außer An- 
wendung. 

Berlin, den 4. September 1882. 

Der Minifter der öffentlihen Der Minifter für Landwirthfchaft. 
Arbeiten. Domänen und Forften. 
Maybad. Luciuß. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Der Finanz Minifter. 
Angelegenheiten. In Vertretung: Meine de. 

In Vertretung: Lucanus. 

110) Berrehnung der Vitwen- und Waifengeldbei- 
träge in Beziehung auf die unmittelbaren und die Zu: 

\huß-Bermwaltungen. 

(Eentrbl. pro 1882 Seite 520 Nr. 70.) 

Berlin, den 25. Auguft 1882. 
Auf den Bericht vom 16. Auguft cr. erwidere id dem König: 

lihen Provinzial-Schultollegium, daß nach weiteren Vereinbarungen 
mit dem Herrn Finanz: Minilter und der Königlichen Ober⸗Rechnungs— 
Kammer die Anordnung wegen DBerrehnung der Witwen» und 
Waiſengeldbeiträge im letzten Abjape der diesjeitigen Cirkular⸗Ver⸗ 
fügung vom 12. Zunt er. (G. Ill. 2121) allerdingd dahin modifizirt 
werden wird, daß, wie übrigens auch bereitö die Anweiſungen der 
Königlihen Ober-RehnungssKammer vom 7. Zuli cr. und Die Died» 
jeitige Cirkular + Verfügung vom 4. Auguft cr. (G. UI, 2524) cr: 
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kennen laſſen, ſämmtliche Kaſſen-Etats des diesſeitigen Reſſorts, 
ſoweit ſie nicht bei der Neufertigung ſchon geändert ſind, vom laufen⸗ 
den Rechnungsjahre ab entſprechend deklarirt werden, woraus felbit- 
verſtändlich folgt, daß alle unmittelbaren Verwaltungen, ins— 
beſondere alſo die Seminare und Präparanden » Anftalten, die von 
ihnen zu erhebenden Witwen und Waifengeldbeiträge nit an die 
vorgeordneten Regierungs- und Bezirfd- Haupt Kaffen abführen, 
jondern bei dem durch die Deklaration hinzutretenden Etatd: Titeln 
unmittelbar verrechnen. 

Bezüglih der Zuſchuß-Verwaltungen, alfo indbelondere der 
Gymnaſien ıc., bemwendet ed bei der angeordneten Abführung der 
Witwen» und MWaifengeldbeiträge an die Regierungs- und Bezirk: 
Haupt⸗Kaſſen. 

An 
das Königl. Provinzial-Schullollegiam zu N. 

Abichrift Hiervon erhält das Königl. Provinzial-Schulfollegium 
ıc. 2. zur Kenntnisnahme. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Übrigen Königl. Provinzial-Schullollegien ꝛc. 2c. 

G. IU. 2908. 

111) Verfahren bei Üeberweifung der Zahlung von 
Witwen- und Waifengeldern in Folge von Wohnorts— 

Veränderungen der Cmpfangsberedtigten. 

Berlin, den 11. September 1882. 
Die nachgeordneten Behörden meines Neflortd erhalten bier» 

neben zur Kenntnidnahme, Nachachtung und rejp. weiteren Veran⸗ 
laffung ein Druderemplar der Vorſchriften für das Verfahren bei 
Heberweijung der Zahlung von Witwen- und Waifengeldern in Folge 
von Wohnortdö-Beränderungen der Empfangöberedtigten. 

Leptere find von den getroffenen Anordnungen, ſoweit dieje für 
fie von Intereſſe find, vieleicht durch Audlegung der betreffenden 
Beitimmungen bei den dad Witwen- und Waiſengeld zahlenden 
Kaffen oder in fonft geeigneter Weife, in Kenntnid zu jegen. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die nachgeorbneten Behörden des biesfeitigen Refforts. 

G. III. 3155. 
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Berfahren bei Ueberweiſung der Zahlung von Wit: 
wen- und Waijengeldern in Folge von Wohnorts— 

veränderungen der Empfangäberedtigten. 

Wenn Witwen: und Waifengeldberechtigte ihren Wohnort ver- 
ändern und dad Witwen: und Waiſengeld aus einer anderen ale 
der bisherigen Kaffe zu empfangen wünſchen, jo tft mit Rüdfidt 
auf die Beitimmungen unter Nr. 12 und 13 der Vorſchriften der 
Königlihen Ober: Redhnungdfammer vom 7. Zult 1882, wie folgt, 
zu verfahren: 

In Bezug auf die Weberweifung find zu unterfcheiden die 
Witwen- und Waifengelder für Hinterbliebene 

a) der aktiven Beamten und Wartegeldempfänger aus denjenigen 
Nefforts, für melde Provinzialverwaltungen befteben ; 

b) der aktiven Beamten und Bartegeldempfänger welche ihre 
Bezüge erhalten aud dem Fonds einer Berwaltungsbebörke 
in einem Dienftzweige, für welchen feine Provinzialbehörden 
befteben; 

c) der Penfionäre. 
Zu a, find die Anträge der Empfangöberehtigten an die Kafle 

zu richten, welche ihnen biöher ihre Bezuge gezahlt bat, oder bis 
auf Weitered auch direft an die für den Bezirk ded derzeitigen 
Wohnorted der Berechtigten nach den Ausführungsbeftimmungen vom 
5. Suni 1882 zuftändige Provinzialbehörde desienigen Reſſorts (in 
der Zuftizverwaltung die Vorſtandsbeamten ded Ober⸗-Landesgerichtes), 
welchem der betreffende Beamte oder Wartegeldempfänger währen? 
feiner aktiven Dienftzeit zulept angehört hat. Die der Kaffe zu: 
gehenden Anträge find von derjelben fofort der zuftändigen Pro; 
vinzialbehörde vorzulegen. 

Die Provinzialbehörbe des betreffenden Reſſortz weift, wenn 
der neue Wohnort innerhalb ihres Bezirked belegen tft, nah Nr. 12 
der Vorichriften vom 7. Zuli 1882 die zunädhft belegene Kaffe des 
Reſſorts, event. die Hauptlaffe, zur weiteren Zahlung und Verrech⸗ 
nung der Kompetenzen an und theilt Abichrift der bezügliden An⸗ 
weifung der Kaffe, welche biöher die Verrechnung bewirkt bat, ala 
Rechnungsbelag für den Abgang der Zahlung mit. 

Iſt der neue Wohnort dagegen nicht in ihrem Bezirke belegen, 
fo überweift die Provinzialbehörde die Witwen» und Watfengelder 
an die Provinzialbebörde desjelben Nefforts für den neuen Wohn: 
ort unter genauer Bezeihnung ded Fonds, welchem die Beträge zur 
Laft fallen, zur weiteren Zahlung und Verrechnung. 

Die Provinzialbehörde für den neuen Wohnort beftimmt nad 
Nr. 12 der Vorſchriften vom 7. Zuli 1882 die neue Verrechnungs⸗ 
ftelle, ertheilt derjelben die erforderliche Anweifung, und jendet Ab: 
ichrift der Tepteren direkt an die biöberige Verrechnungsftelle, 



609 

welche demnächſt die Zahlung felbftändig in Abgang zu ftellen und 
den Abgang in der Jahresrechnung durd die ihr in Abfchrift mit» 
getheilte Verfügung zu juftifiziren bat. 

Die Berredhnungsftelle, welche die Zahlung bisher geleitet hat, 
bezw. diejenige, welde die Zahlung neu übernommen hat, find in 
den betreffenden Rechnungen ausdrücklich zu bezeichnen. 

3u b. find die Weberweifungdanträge der Berechtigten aus— 
Ihliegih an die Kalle zu richten, aus weldyer die Witwen» und 
Waifengelder biöher gezahlt worden find. 

Zt die Zahlung biöher direft durdy die Kalle der betreffenden 
Berwaltungdbehörde erfolgt, fo überweift diefe Kaffe nunmehr die 
Witwen: und Waifengelder auf die Hauptlaffe der für den neuen 
Wohnort zuftändigen Bezirks-⸗Regierung (in der Provinz Hannover 
auf die Bezirkö> Hauptlaffen) zur weiteren Zahlung und zur dem- 
nächſtigen Aufrechnung der Duittungen im Wege ded gewöhnlichen 
Abrechnungsverkehres. 

Iſt die Zahlung ſchon bisher durch Vermittelung einer Regie⸗ 
rungs⸗ (Bezirks⸗) Hauptkaſſe geleiſtet worden, ſo geben die Weber: 
weilungsanträge, melde bei den Spezialkaſſen eingereicht werden, 
zunächſt an die betreffende Regierungd- (Bezirk) Hauptkaſſe, und 
von diejer demnäcdhft ebenfo, wie die Ueberweiſungsanträge für die 
von ihr bisher direkt geleifteten Zahlungen, der Kaffe zu, welde die 
Witwen: und Waifengelder zu verrehnen hat. Die leptere Kaffe 
überweift dann, wenn fie nicht felbft die weitere Zahlung zu übers 
nehmen bat, die MWitwen- und Watfengelder der für den neuen 
Wohnort zuftändigen Regierungs- (Bezirld-) Hauptlaffe zur weiteren 
Zahlung und zur demnädhftigen Aufrechnung der Quittungen im 
Wege ded Abrechnungsverkehres. Die Regierungd- (Bezirld-) Haupts 
kaſſe für den neuen Wohnort benachrichtigt die Empfangdberedhtigten, 
Daß und aus welder Kaffe fie ihre Bezüge weiter zu erheben haben. 

Die den Behörden in Dienftzweigen, für weldhe feine Pro- 
vinzialbehörden beftehen, direkt zugehenden Ueberweilungsanträge 
find biernady von denfelben lediglich ihren Kaflen zur weiteren Ver: 
anlaffung zuzuftellen. 

Zu c. find die Meberweifungsanträge der Berechtigten entweder 
an die Kaffe, aus welcher fie ihre Bezüge empfangen, oder direft 
an die Regierung (in Hannover an die Finanzdireltion, in Berlin 
an die Minifterial-Milttär- und Baufommilfion) zu richten. . 

Die Spezialkaffen überreihen die bei ihnen eingehenden An» 
träge durch Vermittelung der Hauptlaffen, und diefe gleihfalld die 
bei ihnen eingehenden Anträge direkt der vorgefepten Regierung ıc. 

Die Leptere veranlaßt demnächſt bezüglich fanmtlidher ihr zu⸗ 
gehenden Anträge die Ueberweiſung, wobei dasſelbe Verfahren ftatt- 
findet, wie e8 bei Heberweifung von Penfiondzahlungen vorgelchrieben 
und in Uebung tft. 

1882, 41 
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Im Mebrigen ift Werth darauf zu legen, dat die Bezugsberech⸗ 
tigten die Witwen» und Waifengelder aud einer Kafle erheben 
fönnen, welche in ihrem Wohnorte oder möglichft nahe bei demfelben 
belegen tft. Hierzu werden die Kaſſen der Spezial» Berwaltungen 
nicht in allen Zallen audreihen. Eventuell find daher die bezüg— 
lihen Beträge zwar auf die Kafjen der betreffenden Spezial. Ber: 
waltungen anzumweifen, gleichzeitig ift aber die betreffende Königliche 
Regierung (in Hannover die Königlidye Finanzdireltion) zu erfuchen, 
die Zahlung durch ihre Hauptlaffe, bezw. durch eine Unterfafle der: 
ſelben leiften und bie gezahlten Beträge jeitend der Hauptlaiie 
unter Beifügung der Beläge in den üblihen Abrechnungsterminer 
den betreffenden Kaſſen der Speztals Verwaltung in Aufredhnun; 
bringen zu laſſen. 

112) Befugnis des Landrathes, den Amtövorfteber mit 
Anwetfungen zu verſehen. 

Berlin, den 16. November 1881. 
Bon dem Herrn Minifter ded Innern ift mir der Bericht vom 

5. Oktober d. 3. nebſt Anlagen zur Kenntnisnahme und reffcrt- 
mäßigen Verfügung mitgetheilt worden, in welchem Ew. Hochwohl— 
geboren auf die herporgetretenen Uebelftände der in der Dortiger 
Provinz beftebenden Ungleichheit in der Beſtrafung der Schuler: 
ſäumniſſe bingewiefen und eine anderweite Regelung diefer Ms: 
terie in Anregung bringen. 

Indem ih in lepterer Hinfiht auf die in ber Borbereitun; 
begriffenen allgemeinen Berhandlungen verweife, bemerfe ich ergebent 
noch Folgendes: 

Wenn der Landrath des Kreiſes N. in dem Berichte ver 
26. Auguft d. 3. anführt, daß der Kreisausſchuß ded Kreifes N. 
feine Beranlafjung habe finden können, gegen den Amtövorfteher dei 
Amtsbezirkes N. auf die Beſchwerde des Kreisichulinipektord N. über 
unrichtige Anwendung der Strafvorichriften gegen Schulverfäumnine 
vorzugehen, und wenn biernady der Landrath der Anficht zu feir 
ſcheint, daß er nl in der Sache nichts weiter thun könne, ': 
vermag ich in Uebereinſtimmung mit dem Herrn Minifter des Snner: 
diefer Anficht nicht beizutreten. Denn wenn auch der Kreisandfdhut 
die zur Verhängung von Diöziplinarftrafen gegen die Amtsvorſteber 
zunächſt Fompetente Behörde ift, jo ſteht doch dem Landrathe ale 
Vorſitzenden des Kreisausſchuſſes die Aufficht über die Geſchäfte— 
führung der Amtövorfteher zu, und ferner ift er ald nächſte ver 
efetzte Staatsbehörde berechtigt, diefelben mit Anmwelfungen zu ver: 

Fehen, denen fie Folge zu leiften verpflichtet find. 
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Em. Hodmohlgeboren erfuche idy ergebenft, den Landrath hier- 
auf binzumeifen. 

von Soßler. 
Au 

den Königl. Regierungs-Präfidenten 2c. zu N. 

U. III. a. 17487. 

113) Anbringung von Doppelfenftern in Pfarr- und 
Schulbäufern. 

(Centrbil. pro 1874 Seite 712 Nr. 261.) 

Berlin, den 14. Zuli 1882. 
Auf den Beriht vom 8. Juni d. 3. eröffne ich der Königlichen 

Nepierung, dab bei allen Pfarr» und Schulbauten, zu welden Fi» 
kus beitragäpflichtig ift, Die diedfeitige Genehmigung zur Anſchaffung 
von Doppelfenftern ftetd vor der Ausführung einzuholen ift und 
nur dann ertheilt werden fann, wenn die befonderd erponirte Kane 
des Gebäudes und ungünftige Flimatifche oder fonftige Drtöverhält- 
nifle (3. B. wenn Doppelfenfter auch im Privatbau allgemein üblich 
find) die qu. Anlage bedingen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

G. III. 6875. 

114) &inbolung von Gutachten der auf Grund geiepliger 
Borfhriften beftehbenden Sadverftändigenvereine. 
8. 31 bes Öefeipes vom 11. Inni 1870, betreffenb das Urheberreht an 

Schriftwerten ꝛe. (Bundes⸗Geſetzbl. ©. 339). 
8. 16 des Geſetzes vom 9. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an 

Werken der bildenden Künfte (Reichs⸗Geſetzbl. S. 4). 
88. 9, 10 des Geſetzes vom 10. Januar 1876, betreffend den Schutz ber 

Photograpbien gegen unbefugte Nachbildung (Reichs⸗Geſetzbl. S. 8). 
8. 14 des Gefetses vom 11. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an 

Muftern und Modellen (Reichs⸗Geſetzbl. S. 11). 

Berlin, den 5. Juli 1882. 
Der Herr Minifter der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal- 

Angelegenheiten bat meine Aufmerfjamfeit darauf gelenkt, daß die 
bierjelbit beftehbenden Sachverſtändigenvereine, welche auf Grund der 
oben angeführten geſetzlichen Vorſchriften behufs der Begutachtung 
technijcher Fragen in Nachdrucks- und Nahbildungsfällen gebildet 
find, von den Suftigbehörden nicht in dem Maße, wie erwartet 
werden dürfte, in Anfprud genommen werben. 

41” 
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Namentlich ift es im neuerer Zeit vielfach vorgekommen, ds: 
Gerichte und Staatdanmaltihhaften zunächſt nicht das Gutachten dr 
Sadhverftändigenvereine erfordert, fondern einzelne Kabrilanten, In 
duftrielle, Künftler, Handwerker ıc. als Sadyverftändige gehört un: 
erſt jpäter, wenn dieſe Perfonen ungenügende oder fi) widerſpre— 
chende Gutachten abgegeben hatten, ein Dbergutachten der Sadhver: 
ftändigenvereine eingeholt haben. 

Ein ſolches Verfahren, welchem in manden Fällen die irriz 
Meinung zu Grunde gelegen zu haben fcheint, dab die Sadyverftär- 
digenvereine nur zur Abgabe von Dbergutadhten berufen feien, i 
geeignet, die Thätigleit dieſer Vereine erheblich zu beeinträdhtiger 
wenn nicht ganz aufzuheben. Es gereicht dies aber nicht minde 
den Saden ald auch den Parteien zum Schaden, da die als Sad— 
verftändige augegogenen Einzelperfonen häufig die für die Begu— 
achtung erforderliche Erfahrung nicht befigen, ihnen auch die Urheber: 
rechts-⸗Geſetzgebung überhaupt nicht oder nur in ungenügender Weit 
befannt tft, und fie mit den bereitd vorhandenen Ericheinungen ar 
dem litterarifchen, fünftleriichen oder induftriellen Gebiete nicht bir 
reihend vertraut find, fo dab fie vielfach materiell unrichtige Gu— 
achten abgeben. 

Ich nehme hieraus Veranlaffung, die Juſtizbehörden auf di: 
angeführten gefeplihen Borfchriften binzumeifen und ihnen zu em: 
pfeblen, die Gutachten in Nachdrucks- und Nahbildungsfällen ver 
den Sacdverftändigenvereinen zu erfordern, fofern nicht befonter 
Umftände, wie namentlid die durd eine vorläufige Beichlagnahm: 
bedingte Dringlichkeit der Sache, eine Ausnahme erheifchen. ' 

Der ZuftizMinifter. 
Friedberg. 

An 
ſämmiliche Juſtizbehörden. 

I. 2281. N. 15. Crim. 140 S. 74. 

115) Ergebnis des Preisausſchreibens für Angabe eine 
Maſſe zur Herſtellung der Abgüſſe von Kunſtwerken. 

(Centrbl. pro 1877 Seite 620 Nr. 199.) 

Berlin, den 31. Auguft 1882. 
Um den unter dem 15. November 1877 ausgejchriebenen Preis 

von 10000 Mark für die Angabe einer Maffe zur Herftellung von 
Abgüffen von Kunftwerken, welche die Vortheile des Gipſes, aker 
außerdem noch eine hinreichende Widerftandsfähigkeit befigt, um bie 
Abgüffe zu befähigen periodifch wiederkehrende Reinigungen ohne 
vorbergegangene Behandlung zu ertragen, find 41 Bewerbungen 
rechtzeitig eingegangen. 
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Diefe Bewerbungen find auf Erſuchen der unterzeichneten Mi- 
nifter von einer Kommillion, beftehend aus Geheimen Regierunge- 
rath Profejfor Dr. A. W. Hofmann, Direktor Geheimen Regie- 
rungsrath Buſſe, Direktor Dr. Conze, Direltor Grunow, Pro» 
feſſor Dr. Liebermann, Bildhauer Profeffor Lürßen, Bildhauer 
Profeffor Sußmann:Hellborn einer Prüfung unterzogen worden. 
Dieje Prüfung hat ergeben, dab feine der eingegangenen Bewer⸗ 
bungen ald eine genügende Löjung der geftellten Aufgabe anzuer- 
fennen fei. Der audgefepte Preis fann fomit nicht zur Vertheilung 
gelangen, 

it Bezug auf Nr. 9 der Belanntmahung vom 15. Novem- 
ber 1877 wird bemerkt, daß diejenigen Bewerber, deren Adreffen 
befannt geworden waren, bereitd von der getroffenen Enticyeidung 
in Kenntnid gejegt und ihnen die Rüdnahme ihrer Einſendungen 
anbeimgeftelt worden ift. Die übrigen Sendungen werden, injoweit 
fie nicht bei der Prüfung zum Verbrauche gelangt find, vom heutigen 
Tage ab auf zwei Monate im cdemildhen Laboratorium der hiefigen 
Königlichen Univerfität Dorotheenftraße 10 zur Verfügung der Ein- 
fender oder ihrer fich legitimirenden DBertreter gehalten, alddann 
aber kaſſirt werden. 

Der Minifter der öffentlihen Der Minifter der geiftlichen ꝛc. 
Arbeiten. Angelegenheiten. 

Sm Auftrage: Schultz. In Bertretung: Lucanus. 
Belanntmadhung. 

M. d. 5. 9. II. 13916. 
M. d. g. A. U. IV. 1047. 

— — 

il. Univerſitäten, Akademien, ꝛc. 

116) Beftätigung der Wahlen von Rektoren und De— 
tanen an Untverfitäten. 

(Centrbl. pro 1881 Seite 503 Nr. 137.) 

Seine Majeftät der König haben durch Allerhöchfte Order vom 
19. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlichen Profefjord Geheimen 
Medizinalrathed Dr. du Boid-Reymond zum Rektor ber Unis 
verfität zu Berlin für das Studienjahr 1882/83 zu beftätigen 
geruht. 

Bon idem Herrn Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten 
find beſtätigt worden durch Verfügung 
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1) vom 22. Auguft d. 3. die Wahl des orbentlihen Profeſſert 
Dr. Gierke zum Rektor der Univerfität zu Bredlau für da 
Univerfitätöjahr 1882/83, 

2) vom 18. Zuli d. 3. die Wahl des ordentlihen Profeitert 
Geheimen Zuftizrathe8 Dr. Mejer zum Proreltor der Univerfität 
au Söttin gen für die Zeit vom 1. September 1882 bis dahin 
188 

3) vom 5. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlihen Profefjerk 
Dr. Leopold Schmidt zum Rektor der Univerfität zu Marbur: 
für das Amtejahr 1882/83, 

4) vom 20. Juli d. 3. die Wahl ded ordentlihen Profeffer: 
Dr. Uſener zum Reltor, fowie die Wahlen der ordentlichen Pre 
fefioren Dr. Ehriftlieb, Dr. Langen, Dr. Lörſch, Dr. frei: 
bern von la Balette St. George und Dr. Karl Menzel zn 
Dekanen bez. der enangeliich-theologiichen, der Fatholifchetheologifchen, 
der jurtftiihen, der mediziniihen und der pbilofophiihen Kakulızı 
der Univerfität zu Bonn für dad Studienjahr 1882/83, und 

5) vom 11. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlichen Profefjort 
Dr. Lindner zum Rektor, fowie die Wahlen der ordentlichen Pre- 
fefjoren Dr. Shwane und Dr. Körting zu Delanen bezw. de 
theologtfchen und der philofophiihen Fakultät der Akademie :3 
Münfter für da8 Studienjahr 1882/83. 

117) Abänderung der Beftimmungen für die Doftor- 
promotionen bei der philofophifhen Fakultät der Uni— 

verfität zu Kiel. 

Berlin, den 16. Auguft 1882. 
Auf Ew. Hohmoblgeboren gefälligen Beriht vom 29. Sul 

d. 3. erfläre ich mich damit einverftanden, daß der $. 2 der Bor: 
fchriften über die Promotionen bei der philoſophiſchen Fakultät der 
dortigen Univerfität abgeändert und demſelben folgende Yaflunz 
gegeben werde: 

„Es find ferner Univerfitätözeugnijfe über das vollendete 
Triennium, fowie von Inländern ein Reifezeugnid von einem 
Gymnaſium oder, für die Fälle, in weldyen dies nady den 
behehenben Vorſchriften dur dad Reifezeugnid von einem 
Realgymnafium erjept werden fann, ein Reifezeugnis ven 
einem Realgymnafium, von Ausländern Schulzeugniffe oder 
fonftige Dokumente einzufenden, welde über den wiflen- 
Ihaftlihen Bildungsgang Aufſchluß ertheilen. 

Anträge auf Dispenfation von der Beibringung eines 
Reifegeugnifiee in einzelnen Fällen find durch das Univerfi- 
tät8-Sturatorium an das vorgelegte Minifterium einzureichen.“ 
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‚ „Die in dem biöherigen $. 2 enthaltene Beftimmung über die 
Einlieferung einer Lebensbejchreibung ift in $. 1 aufzunehmen und 
durch folgenden Zufag audzudrüden: 

„Derjelben ift auch eine kurz gefaßte Lebenäbefchreibung 
beizufügen. * 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

An 
ben Königl. Univerfitäts-Kurator zu Kiel. 

U. 1. 7337. 

118) Statut für da8 pädagogifhe Seminar der Uni- 
verjität Halle-Wittenberg. 

8. 1. 

Dad pädagogiſche Seminar hat die Aufgabe, Kandidaten des 
höheren Schulamted nach dem Abichluffe ihrer wiſſenſchaftlichen Uni- 
verfitätöftudien in ihrer didaktiichen und pädagogiſchen Ausbildung 
zu fördern. 82 

Das pädagogiſche Seminar bildet eine Abtheilung des zur theo⸗ 
logiſchen Fakultät der Univerſität Halle-Wittenberg gehörigen 
Seminars; die für ſämmtliche Abtheilungen des theologiſchen Semi⸗ 
nars in Kraft ſtehenden gemeinſamen Beſtimmungen finden auch 
auf das pädagogiſche Seminar Anwendung. 

§. 3. 
Zum Direktor des pädagogiſchen Seminars ernennt der Miniſter 

der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten einen Profeſſor der Theologie. 

§. 4. 

Das Seminar hat ſechs ordentliche Mitglieder. Die 
Aufnahme derſelben erfolgt auf motivirten Antrag des Seminar⸗ 
direktors durch den Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

8. 5. 

Bedingung der Aufnahme in das Seminar als ordent⸗ 
liches Mitglied iſt: 

1) daß der Aufzunehmende die wiſſenſchaftliche Lehramtsprüfung 
in einer Weiſe beſtanden habe, welche Vertrauen zu dem 
Ernſte ſeines Strebens und feiner Hingebung an den Lehr⸗ 
beruf begründet, und daß derſelbe mindeſtens zwei Semeſter 
ſeiner Studienzeit auf der Univerſität Halle-Wittenberg 
immatrikulirt geweſen ſei; 
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2) dab derfelbe an einer höheren Schule in Halle a. / E. ale 
Probekandidat oder als kommiſſariſcher Lehrer (wiſſenſchant⸗ 
licher Hilfslehrer), in letzterem Kalle höchſtens mit 15 wöchent: 
lichen Lehrſtunden, beſchäftigt werde; 

3) daß derjelbe dem preußiſchen Etaate angeböre. 
Kür eine der ordentlihen Seminarftellen ift unter den Be: 

werbern bet fonftiger Erfüllung der Aufnahmebedingungen dem: 
jenigen der Vorzug zu geben, welcher die Lehrbefähigung in ber 
Religion und im © ebräilpen nachgewieſen bat. 

Bine Ausnahme von diefen Bedingungen kann der Direktor nur 
in dem Kalle beantragen, wenn geeignete Bewerber, welche denfelben 
entiprechen, dadurch nicht auögelchloffen werden. 

Die definitive Anftellung oder die kommiſſariſche Beihäftigung 
mit mehr als 15 Lehrſtunden jchließt den Kandidaten von der Zu: 
gebörigkeit zum Seminar als ordentlihes Mitglied aus. 

8. 6. 

Die Aufnahme eined Kandidaten in dad Seminar ald ordent- 
lies Mitglied erfolgt auf ein Jahr. Die Verlängerung auf ein 
ameile® Sabır fann von dem Direltor beantragt werden, Fofern da⸗ 
urch geeignete Bewerber nicht beeinträchtigt werden. 

8, 7. 

Außer ben orbentlihen Mitgliedern kann der Direktor außer: 
ordentlihe Mitglieder zur Xheilnahme an den Uebungen des 
Seminars zulaffen. Die Anzahl derfelben und das Maß ihrer Be- 
8 an den Mebungen zu beftimmen bleibt dem Direktor über- 
aſſen. 

8.8. 
In jeder Woche, mit Ausſchluß der Ferien, findet eine zwei⸗ 

fünbige Sigung des Seminars ftatt. Diefelbe wird nad 
Ipezieller Anordnung des Direltord zur Kritif der von den Mit: 
gliedern eingereichten Abhandlungen (8. 9, I), zu methodifhen Be: 
merlungen in Bezug auf die von den Mitgliedern ertheilten Xehr- 
ftunden (8. 5, 2. 8. 10), ferner zu anderweiten didaktiſch⸗pädago⸗ 
giſchen und fachwiſſenſchaftlichen Krörterungen verwendet. 

8.9. 

Jedes ordentlihe Mitglied des Seminars ift verpflichtet 
1) an den Sigungen des Seminard regelmäßig theilzunchmen 

und zur Bethätigung in denfelben fi in der von dem Di- 
reltor erforderten Weiſe vorzubereiten, 

2) in jedem Halbjahre eine ſchriftliche Abhandlung einzureichen. 
Die Wahl ded Gegenſtandes erfolgt auf Vorfchlag oder unter 
der vorher einzubolenden Billigung des Direftord. 



617 

Sedenfalls eine der zwei Abhandlungen eined Jahres muß di. 
daktiſch⸗pädagogiſchen, die andere kann fachwiſſenſchaftlichen Inhaltes 
fein. Sm der Regel cirfulirt jede eingelieferte Arbeit, jo weit die 
verfügbare Zeit ed erlaubt, bei allen erdentlihen Mitgliedern des 
Seminars; eines derjelben wird vom Direktor mit dem beurtheilenden 
Neferate über diejelbe beauftragt. Der Direktor fann Abhandlungen 
feiner audjchließlichen Beurtheilung vorbehalten. “Keine eingereichte 
Abhandlung bleibt unbeurtheilt. 

Sollte ein Seminarmitglied feine Verpflichtungen vernachläffigen, 
ſo bat der Direktor feine Ausfchließung vom Seminar beim Minifter 
zu beantragen. 10 

8. 10. 
In Betreff ihrer Lehrthätigkeit an einer öffentlichen höheren 

Schule ($. 5, 2) find die Seminarmitglieder denjenigen Beftim- 
mungen unterworfen, welche für Probefandidaten oder für kom— 
miſſariſche Lehrer überhaupt in Kraft ſtehen. 

Außer dem Direktor der betreffenden höheren Schule, bezw. 
den von demfelben damit beauftragten Xehrern, hat der Seminar- 
direftor die Lehrftunden der Seminarmitglieder zu befuchen. 

8. 11. 
Zur etwaigen Ertbeilung von Unterriht an Privatanftalten 

bedürfen Semtnarmitglieder der Genehmigung ded Seminardireftorß. 
Vorausſetzung für die Ertheilung diefer Genehmigung tft, daß zu 
den gehrftunden des Seminarmitglieded dem Seminardireftor der 
Zutritt offen fteht. 

8. 12. 

Die ordentlihen Mitglieder des Seminard haben das Recht, 
ohne Erfordernis einer Kaution die Seminarbibliothet zu benupen. 

g. 13. 
Die ordentlihen Seminarmitglieder erhalten ein Stipendium 

im Sahreöbetrage von 500 Mark, zahlbar in vierteljährlien Raten 
postnumerando. s 

. 14. 

Bei dem Audtritte aus dem Seminar wird ben Mitgliedern 
auf ihr Verlangen von dem Direktor ein Zeugnid über die Dauer 
ihrer Angebörigkeit zum Seminar und über Ihre Bethätigung in 
demjelben ausgeftellt. 

8. 15. 
Der Direktor bat jährlih in Verbindung mit den Berichten 

der Dirigenten der einzelnen Abtheilungen des theologiſchen Seminars 
durch Bermittelung ded Univerfitätäfuratord dem Minifter der geiſt⸗ 
lichen ꝛc. Angelegenheiten über den Perfonalftand und die Thätigkeit 
ded Seminard während des abgelaufenen Jahres Bericht zu ers 
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ſtatten. Dem Berichte find die eingereichten ſchriftlichen Arbeit-- 
der Seminarmitglieder beizufügen. 

8. 16. 
Jedem Mitgliede des Seminars wird bei feiner Aufnahme cı: 

gedrucktes Exemplar dieſes Statuted eingehändigt. 
Berlin, den 16. September 1882. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

U. I. 7708, G. 1. 7914. 

119) Beftätigung der Wahlen des Präfidenten und k«: 
Bertreterd dedfelben er er Alademie der Künfte :: 

erlin. 

(Eentribl. pro 1682 Seite 31 Nr. 32.) 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft gerubt, Turt 
Allerhöchfte Order vom 28. Zuli d. 3. die Wahl des Geſchicht 
malers, Profeflord Karl Beder zu Berlin zum Präfidenten t-: 
Akademie der Künfte dafelbft, für dad Jahr vom 1. Oftober Im. 
bi8 Ende September 1883 zu beftätigen. 

Bon dem Heren Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten :” 
durh Verfügung vom 1. Auguft d. 3. die Wahl des Banratbet. 
Drofefjord Ende zu Berlin zum Vertreter des Präfidenten te: 
Akademie ber Künfte dafelbit für dasſelbe Amtsjahr beftätigt worder 

120) Ernennung des Direktors der afademifhen Hed- 
ſchule für die bildenden Künfte zu Berlin. 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft geruht, des 
Maler Profefjor Anton von Werner zum Direltor der Köni:: 
lihen akademiſchen Hochſchule für Die bildenden Künfte in Berl: 
auf den Zeitraum von fünf Jahren vom 1. Oktober d. 3. ab :: 
ernennen. 

121) Statut der Königlihen Alademie der Künfte :: 
Berlin. 

Bad Ems, den 19. Zunt 1882 
Auf Ihren Beriht vom 15. Juni d. 3. will Ih unter Außer: 

traftfegung des proviforiihen Statuted der Afademie ber Künfte :: 



619 

Berlin vom 6. April 1875 dad anbei zurüdfolgende definitive Statut 
der Königlichen Akademie der Künfte zu Berlin hierdurch genehmi- 
gen und Sie zugleich ermädhtigen, die zu feiner Einführung erforder- 
lichen Uebergangd-Beftimmungen zu treffen. 

Wilhelm. 
ggez. von Goßler. 

Au 
den Minifter ber geifllihen ꝛc. Angelegeuheiten. 

I. Bon der Alademie überhaupt. 

Zwed und Stellung der Alademie. 
8. 1. 

Die unter dem SProtektorate Sr. Majeftät des Königs ftehende 
Königliche Akademie der Künfte zu Berlin ift eine der Xörderung 
der bildenden Künfte und der Mufit gemidmete Staatsanftalt. 

Sie befipt die Rechte einer huriftifchen Perſon und hat ihren 
Sig in Berlin. 

Sie fteht unmittelbar unter dem Minifter der geiftlihen, Un- 
terrihtd- und Medizinal-Angelegenheiten ald ihrem Kurator. 

Zufammenfepung der Alademie. 

8. 2. 

Die Königliche Akademie der Künfte, an deren Spihe der 
Präfident der Akademie ftebt, umfaßt den Senat, die Genofjenichaft 
der Mitglieder und folgende Unterridhtd-Anftalten: 

A. %ür die bildenden Künfte: 
1) die alademifche Hochſchule für die bildenden Künfte, 
2) die alademiihen Meifteratelierd. 

B. Für die Muſik: 
1) die akademiſche Hochſchule für Mufit, 
2) die alademifhen Meifterfchulen für mufilaliihe Kompofition, 
3) das akademiſche Inſtitut für Kirchenmuſik. 

II. Bon dem Präſidenten und den Sekretären. 

Wahl und Amtsdauer des Präfidenten. 
8. 3. 

Der Präfident der Akademie wird vom Senate aus der Zahl 
der Senatoren unter Vorbehalt der Beftätigung Sr. Majeftät des 
Königs auf ein Sahr gewählt. Wählbar find nur diejenigen Sena- 
toren, weldye orbentlihde Mitglieder der Alademie find und am 
Beginne des Geichäftsjahred des neuen Präfidenten dem Senate 
angehören. 
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Die Wahl erfolgt nady den Beſtimmungen der 88. 18 und 19. 
Wiederwahl ift auläffig, 64 

Die Wahl ift unter Einfendung des Wahlprotofolled dem Mini- 
fter anzuzeigen, weldyer die Allerhöchſte Entſcheidung über Deren 
Beftätigung einholt. - 

Wird die Wahl nicht beftätigt, fo ift binnen vier Wochen eine 
Neuwahl nah denjelben Beltimmungen (8$ 18 und 19) vorzu- 
nehmen. 

Stellvertreter des Präfidenten. 

8. 5. 

Als Vertreter bed Präfidenten wird vom Senate ein zweiter 
Senator in derjelben Sigung, in welcher die Präfidentenwahl erfolat 
nad den für dieſe getroffenen Beitimmungen ebenfalld auf ein Jaht 
gewählt. Die Wahl bedarf der Beftätigung des Minifterd. 

Amtsantritt des Präfidenten. 

8.6. 
Der Amtdantritt ded Präfidenten und feines Etellvertretert 

erfolgt am 1. Oktober, 

Gefhäftstreis des Präfidenten. 

8.7. 
Der Präfident vertritt die Akademie nah Außen und führt 

den Borfip in allen Sefammtfipungen, fowohl des Senates, als ter 
Genoſſenſchaft, jowie in den Sigungen derjenigen ©eltion des Se⸗ 
nates, welder er angehört. Er eruennt für die Berathungdgegen- 
ftände die Referenten. 

Er ift befugt, allen Sitzungen der Seltionen bed Senates, 
fowie der Genoffenfcaft der itglieber beizuwohnen und von Dem 
ann der akademiſchen Unterrihtö« Anftalten jederzeit Kenntnis 
zu nehmen. 

Er erledigt felbitändig unter Mitwirkung des erften Sekretärts 
die laufenden Verwaltungsgeſchäfte, fomelt fie nicht des Bortrages 
im Senate bedürfen. ($$. 16 und 27.) 

&r führt die neu eintretenden Senatoren in einer Geſammt⸗ 
fipung des Senates ein und vereibigt dieſelben, ſofern fie den 
Dienhteid noch nicht geleiftet haben. 

Stellung und Befugnis des Präfidenten. 
8. 8. 

Der Präftdent vollzieht namend der Akademie und des Senates 
alle von denfelben ausgehenden Shriftftüde und Bekanntmachungen. 

&r verhandelt namens der Alademte und bed Senated mit 
Behörden und Privatperjonen. 
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Er übermittelt alle Anträge, Gutachten oder fonftigen Berichte 
des Senated und feiner Sektionen fowie der Genoffentähaften und 
deren Seftionen an den Minifter. 

Urkunden über Rechtsgeſchäfte, welche die Akademie gegen 
Dritte verpflichten follen, find von dem Präfidenten und dem erften 
ftändigen Sekretär zu vollziehen. 

Stellung de8 Präfidenten zu den Beamten 
der Alademie. 

S. 9. 

Der Präfident hat auf Vorſchlag des zuftändigen Sefretärd 
die Eubaltern» und Unterbeamten, foweit dielelben nicht ausſchließ— 
ih einer akademiſchen Unterrichtdanftalt zugewiefen find (88. 46, 
87 und 127), anzunehmen. 

Bei denjenigen diefer Beamten, welche fomohl bet der Gefammt- 
afademie, als auch bei einer akademiſchen Unterrichtäanftalt Dienfte 
zu verſehen haben, geſchieht der Vorſchlag unter Zuftimmung der 
betreffenden Direftoren. ‘ 

Zur Anftellung der Subalternbeamten ift die Genehmigung des 
Minifterd erforderlich. 

Der Bräfident übt über die Subaltern- und Unterbeamten der 
Akademie die Disziplinarbefugnifje des Vorſtandes einer Provin- 
zialbehoͤrde. 

Urlaub des Präfidenten. 

8. 10. 

Der Präfident hat jede Abwejenbeit von Berlin über die Dauer 
einer Woche dem Minilter anzuzeigen. 

Für Urlaub auf länger ald zwei Wochen bedarf er der Ge- 
nehmigung des Minifters, 

Sefretäre der Akademie. 
8. 1l. 

Dem Präfidenten ftehen zwei ftändige Sefretäre der Akademie 
zur Seite, weldye auf Antrag des Minifterd von Sr. Majeftät dem 
Könige ernannt werden. In Bebhinderungsfällen wird deren Ver—⸗ 
tretung durch den Minifter geregelt. 

Geſchäftskreis der Sekretäre. 
8. 12. 

Zum Geſchäftskreiſe des erften ftändigen Sekretärs gehören die 
Angelegenheiten der Akademie in ihrer Gefammtheit ſowie der Sektion 
des Senates für die bildenden Künfte. Insbeſondere liegt ihm ob: 

1) die Abfaffung der in ben Gejammtfigungen des Senates 
fowie der Genoffenfhaft der Mitglieder gefabten Beſchlüſſe 
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und der auf Grund berfelben zu erftattenden Berichte, zu 
erlafjenden Bekanntmachungen u. |. w., 

2) die Bearbeitung der adminiftrativen Geichäfte der Geſammt⸗ 
afademie und der Senatöfeltion für die bildenden Künſte 
ſowie die Fürforge für die Ausführung der Geſchäfte der 
Genoſſenſchaft der Mitglieder der Akademie und ihrer el: 
tionen. 

Der erfte Sekretär ift der nächſte Dienftvorgefepte der Sub: 
alterne und Unterbeamten der Geſammtakademie. 

Zum Geſchäftskreiſe des zweiten ftändigen Selretärd gehören 
die Angelegenheiten der Senatsfeltion für Muſik fowie die Bermal: 
tungsgeichäfte bei der akademiſchen Hochſchule für Mufit. 

Im Mebrigen beftimmt die Funktionen der Sefretäre ein vom 
Minifter zu erlaffendes Reglement. 

II. Bom bem Genate. 
Aufgabe und Stellung. 

8. 13. 

Der Senat ift technifche Kunftbehörde und Fünftleriicher Beirath 
des Minifterd. Er ift berufen, das „Kunftleben zu beobadhten un? 
Anträge im Intereſſe desfelben an den Minifter zu ftellen, bezm. 
mit feinem Gutachten zu übermitteln. 

Er beſchließt über die Angelegenheiten der Akademie als juri- 
ftiiher Perfon und über ihre Verwaltung, ſoweit diefelbe nicht an- 
deren Organen übertragen ift. 

Berufung der Senatoren. 
8. 14. 

Die Mitglieder des Senated (Senatoren) werden vom Minifter 
nad Maßgabe ded S. 15 berufen. 

Diejenigen Senatoren, weldye dem Senate als Set eines 
beſtimmten Ämtes angehören, werden für die Dauer ihrer Amts⸗ 
führung, die Mebrigen jedesmal auf drei Fahre, vom 1. Dftober 
an geredynet, berufen. 

Scheiden Senatoren innerhalb der Zeit, auf welche fie berufen 
find, aus, fo tritt eine Ergänzung der Wahl und Berufung für den 
4 der Zeit ein, auf welche der Audgeſchiedene dem Senate an- 
ebörte. 

' Sektionen des Senates. 
§. 15. 

Der Senat zerfällt in zwei Sektionen, eine für die bildenden 
Künfte und eine fir Muſilk. 

Die Mitglieder desſelben ſind: 
A. In der Sektion für die bildenden Künſte: 
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1) ſechs Maler, vier Bildhauer, drei Ardhitekten, welche von 
der Genofſſenſchaft der ordentlihen Mitglieder der Akademie, 
Sektion für die bildenden Künfte, aus ihrer Mitte unter 
Vorbehalt der Betätigung des Minifterd auf drei Fahre 
gewählt werden. Wiederwahl ift zuläffig, 

2) die Vorfteher der akademiſchen Meifteratelierd ($. 67), 
3) die Direktoren der akademiſchen Hochſchule für Die bilden- 

den Künfte, der Königlichen Kunſtſchule und der Lehranftalt 
ded Kunftgewerbe-Mufeumß, 

4) der erfte ftändige Sekretär der Akademie, 
5) der Direktor der Königlichen National-Galerie, 
6) einer der Abtbeilungds Direktoren der biefigen Königlichen 

Muſeen, 
7) ein Kunſtgelehrter, 
8) ein Rechts-⸗ und Verwaltungskundiger. 

Die zu 6, 7 und 8 Aufgeführten werden vom Miniſter 
ernannt. 

B. In der Sektion für Muſik: 
1) vier Mufiter, welche von der Genoſſenſchaft der ordent- 

lichen Mitglieder der Akademie, Sektion für Mufil, aus 
ihrer Mitte unter Vorbehalt der Beftätigung des Minifterd 
auf drei Jahre gewählt werden. Wiederwahl ift zuläffig, 

2) die Vorfteher der akademiſchen Meifterfchulen für Kom⸗ 
pofition (8. 102), 

3) die Vorſteher der vier Abtheilungen der akademiſchen Hoch⸗ 
— für Muſik ſowie der Dirigent der Aufführungen an 
erjelben, 

4) der Direktor des alabemifchen SInftituted für Kirchenmuſik, 
5) der zweite fländige Sekretär ber Alademte, 
2 ein Mufifgelehrter, 
7) die oben unter A. 4 und 8 Genannten. Diefelben find in 

den Sitzungen diefer Seltion zu erſcheinen nur dann ver- 
pflichtet, wenn ragen, die ihre Theilnahme erheiſchen, auf 
der Tagesordnung ſtehen. 

Geſchäftskreis des Geſammtſenates. 
8. 16. 

Zum Geſchäftskreiſe des Geſammtfenates gehören: 
1) die Wahl des SPrafidenten der Akademie und feines Stell» 

vertreterd (8. 18), 
2) die Erörterung und Begutadhtung allgemeiner Kunſt⸗ und 

Unterridhtöfragen, 
3) die Beſchlußfaſſung über Drgantfationdfragen der Geſammt⸗ 

akademie und über bie aermaltung ihres Vermögens, 
4) die Abgabe von Vorſchlägen für die Ernennung der auslän- 



624 

difchen Ritter des Drdend pour le merite für Wiſſenſchaften 
und Künfte nah Maßgabe des Allerhöchſten Erxlaffed vom 
24. Juni 1846, 

5) die Erſtattung der vom Minifter fonft noch erforderten 
Berichte. 

u 8. 17. ’ 

Zu den Sigungen des Gejammtjenated erläßt der Präfident bie 
Ginladungen unter Angabe der Zagedordnung. Cr vertheilt die 
Dazu geeigneten Sadyen zum Vortrage in den Sigungen auf bie 
Mitglieder. 

Wahl des Präfidenten. 
$. 18. 

Die Wahl des Präfidenten erfolgt in einer während des Me- 
nates Mai befonderd für diefen Zwed zu berufenden Sitzung bei 
Sefammtfenated, in welcher mindeftend zwei Drittheile ſämmtlicher 
Senatoren anwesend fein müſſen. 

Iſt feine beſchlußfähige Anzahl von Wahlberechtigten erſchienen, 
jo ift binnen acht Tagen eine neue Berfammlung zu berufen, melde 
aledann ohne Rückſicht auf die Anzahl der Anweſenden beſchluß—⸗ 
fähig ift. Dies ift in der Einladung zu berjelben ausdrücklich zu 
bemerfen. 

8. 19. 

Die Wahl erfolgt mittel Abftimmung durd Zettel nach abſo⸗ 
Inter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Die Zählung der Stimmen gejchteht durch zwei von dem Prä- 
fidenten zu ernennende Senatoren. Iſt keine abfolute Mehrheit 
erreicht, fo werden die drei Senatoren, meldhe die meiften Stimmen 
erhalten haben, auf die engere Wahl gebracht. 

Ergiebt fi auch bei diefer engeren Wahl feine abfolute Mehr: 
beit, fo werden die beiden, melde die meiften Stimmen haben, auf 
Die engere Wahl gebracht. 

Bei Stimmengleichheit enticheidet in den vorbemerften Fällen 
dad Loos, welches durch den Präfidenten zu ziehen ift. 

Geſchäftskreis der Senatdfeltton für die bildenden 
Künfte. 

g. 20. 
Zum Geſchäftskreiſe der Senatsfeltion für die bildenden Künfte 

gehören insbeſondere: 
1) die Erftattung der vom Minifter erforderten oder fonft noth: 

wendigen, die bildenden Künfte betreffenden Gutadhten, 
2) Vorſchläge für Die Ernennung der Vorſteher der alademifchen 

Meifter- Atelierd und des Direltord der Hochſchule für die 
bildenden Künfte, 
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4) 

5) 

6) 

7 
u 

8) 

9) 

10) 

11) 
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Anträge und Vorſchläge in Bezug auf den Lehrgang und 
Lehrplan der Hochſchule für die bildenden SKünfte, 
die Prüfung und Begutachtung aller die akademiſchen Meifter- 
Atelierd und die Hochſchule für die bildenden Künfte gemein: 
ſam betreffenden Angelegenheiten, 
die Ausſchreibung der von diejer Sektion abhängigen Kon» 
furrenzen und die Entſcheidung derjelben unter Mitwirkung 
der in Berlin wohnhaften ordentlihen Mitglieder der Akademie 
nach dem beftehenden Reglement, ſowie erforderlichenfalls 
Vorſchläge zur Nevifion der geltenden Konfurrenz-Ordnung, 
die Ausichreibung der akademiſchen Kunftaußftellungen mit Ge⸗ 
nehmigung des Minifterd und die Leitung derfelben nad 
den von demfelben genehmigten reglementarifchen Beftimmun- 
gen, 
die Borfhläge zur Verleihung der goldenen Medaille für 
Kunft bei Gelegenheit der Kunftausftellungen nah Maßgabe 
der Allerhöchſten Erlaffe vom 3. Mai 1845 und vom 22. Ok— 
tober 1855, unter Zuziehung von ordentlihen Mitgliedern 
der Akademie, 
die Ertheilung des großen Staatspreiſes und der übrigen 
bei her Alademie für Zwede der bildenden Künfte geftifteten 
Dreife, 
die Bewilligung von Unterftügungen innerhalb der im Etat 
vorgeichriebenen Grenzen an Schüler der Meifter-Ateliers, 
nude zur Bewilligung von Auszeichnungen an bildende 

ünſtler, 
die Wahl der durch den Miniſter aus dem Senate in die 
Landes⸗Kommiſſion zur Begutachtung der Verwendungen des 
Kunſtfonds zu berufenden Künſtler. 

Geſchäftskreis der Senatsſektion für Muſik. 

$. 21. 

Zum Gefchäftökreife der Senatsſektion für Muſik gehören ind» 
befondere: 

l) 

2) 

3) 

4) 

1882. 

die Erftattung der vom Minifter verlangten oder fonft erfor- 
derlichen, die Muſik betreffenden Gutachten, 
Vorſchläge für die Ernennung der Borfteher der akademiſchen 
Meiſterſchulen für Kompofition ſowie des Direftord bei dem 
akademischen Snftitute für Kirchenmufif, 
Anträge und Vorſchläge, welche den Lehrgang und Lehrplan 
der ale für Muſik und des Inftitutes für Kirchenmuſik 
betreffen, 
die Prüfung und Begutachtung aller die akademiſchen Met- 
ſterſchulen er mufitalifhe Kompoſition und die Hochſchule 
für Mufit gemeinfam betreffenden Angelegenheiten, 

42 
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5) die Ausſchreibung der von dieſer Sektion abhängigen Kon- 
turrenzen und die Entſcheidung derjelben nachden beftehenden 
Reglements, 

6) Vorſchläge zur Bewilligung von Auszeichnungen an Mufiter. 

Senatskommiſfionen. 

8. 22. 
Der Senat und feine Sektionen find berechtigt, einzelne der 

ihnen obliegenden Geſchäfte auf bejondere, aus "ihrer Mitte zu 
wählende Kommilfionen zu übertragen. 

Borfip in den Senatsfeltionen. 

8. 23. 
Der Präfident der Alademte ift zugleich Borfigender der Sel⸗ 

tion, weldyer er angehört. 
Die andere Sektion wählt, fobald die Wahl des Präfidenten be 

ftätigt ift, nad den Beitimmungen des 8. 19 aus den für das 
betreffende Geichäftsjahr ihr angehörigen Mitgliedern ihren Ber: 
fipenden auf ein Jahr. 

Jede Sektion wählt für ihren Borfigenden einen Stellvertreter. 

. 24. 
Die BVorfigenden der Sektionen unterzeichnen die von den 

Seltionen zu erflattenden Berichte und die fonftigen von dielen 
audgehenden Schriftftüde ſowie die von ihnen zu erlaflenden Be 
fanntmadyungen. 

Sie laden zu den Sipungen ber Sektionen, ſoweit moͤglich unter 
Angabe der Tagedordnung, ein und vertheilen die dazu ae | 
einzelnen Sachen zur Bearbeitung und zum Vortrage an die Mitglieber. 

Die Abfaffung der Beihluffe und der zu erftattenden Butad: 
ten ꝛc. liegt, foweit fie nicht vom Borfigenden dem betreffenden Re 
ferenten übertragen wird, in der Sektion für die bildenden Künft 
dem erften, in der Seltion für Mufil dem zweiten ftändigen Ce: 
fretär_ob. 

Die Borfigenden der Seltionen erlaffen die nöthigen Belannt: 
madungen über den Beginn des Unterrichted in den akademiſchen 
Meifter-Atelierd und Meifterfchulen und veröffentlichen im Zuſam⸗ 
menbange biermit die von den Vorftänden der alademifchen Unter 
richtö-Anftalten zu erlaffenden und zu diefem Zwede ſechs Woden 
vor Beginn jeded Studien - Semefterd ihnen zu übergebenden Dr 
fanntmadungen über den Lehrplan ıc. der betreffenden Anftalten. 
($$. 55, 69, 89, 104 und 120.) 

Sipungsprotofolle 

Ueber jede Eipung bes enated und feiner Eeltionen ift ein 
Prototoll aufzunehmen, welches nad erfolgter Genehmigung von 
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dem Borfigenden und dem Protolollführer vollzogen und in Ab- 

ſchrift dem Minifter eingereiht wird. " 

Als Protofolführer fungirt in den Sigungen des Gefammt- 
ienate3 der erfte ſtändige Sekretär, in den Sipungen der Seltionen 
der betreffende ftändige Sekretär. 

Urlaub der Senatoren. 

8. 26. 
Urlaub bis zu vierzehn Tagen haben die Senatoren beim Prä- 

fidenten der Afademie, Urlaub für längere Zeit beim Minifter durd) 
Bermittelung des Präfidenten nachzufuchen. 

Hat der Minifter einem Senator in anderer Eigenſchaft Urlaub 
ertheilt, fo genügt die Anzeige an den Präfidenten. 

Ferien des Senateß. 

§. 27. 

Sitzungen des Geſammtſenates und ſeiner Sektionen ſollen in 
der Woche vor und nach den hohen Feſten und in der Zeit vom 
1. Auguſt bis 1. Oktober der Regel nach nicht anberaumt werden. 

In diefen Zeiten find dringlihe Sachen, welde der Mitwir- 
funz des Senated bedürfen, durd den Präfidenten bezw. durch die 
Borfigenden der Sektionen unter Zuziehung von wentgftend zwei 
anderen Mitgliedern des Senates bezw. der betreffenden Seltionen 
zu erledigen. 

Dietelben find nachträglich zur Kenntnis des Senates bezw. der 
einzelnen Sektionen zu bringen. 

Berfammlungen des Senates und der Genofjenfhaft. 
8. 28. 

Gemeinſchaftliche Verfammlungen des Gefammtfenated und ber 
Genoſſenſchaft der Mitglieder finden nah Beſchluß des Senates bei 
beionderen Beranlaffungen und regelmäßig zur Feier des Geburts» 
tages Sr. Majeftät des Königs ftatt, in lepterem Falle unter Bethei- 
ligung fämmtlicher Lehrer der alademilchen Unterricht8-Anftalten. 

u diefen Berfammlungen erläßt der Präſident die Einladungen. 

IV. Bon den Mitgliedern der Akademie. 
8. 29. 

Die Mitglieder der Akademie zerfallen in orbentlihe und 
Ehrenmitglieder. 

Ordentliche Mitglieder. 
8. 30. 

Die ordentligen Mitglieder bilden eine Genoſſenſchaft, welche 
fh durch Wahl aus hervorragenden biefigen und auswärtigen Künft- 
lern nach Maßgabe der Beftimmungen der 8. 34 ff. ergänzt. 

42° 



Sie fcheidet fi wie der Senat in eine Seftion für die bilden: 
den Künfte und in eine Seftion für Muſik, deren jede ihren Bor: 
figenden und deflen Stellvertreter aus ihrer Mitte im Monat Suni 
jeded Jahres anf ein Fahr wählt. Wiederwahl ift zuläffig- 

Das Ergebnis der Wahl ift dem Präfidenten der Akademie 
und durd diefen dem Miniſter und dem Senate anzuzeigen. 

Die Gewählten übernehmen den Vorfitz mit dem 1. Dftober. 
Gemeinſchaftliche Berfammlungen beider Seftionen bat ber 

Präfident der Akademie zu berufen und zu leiten. 

8. 31. 
Zu den Rechten und Pflichten der Genoſſenſchaft bezw. ihrer 

Sektionen gebören: 
1) die Wahl der Settionde Borfipenben ($. 30), 
2) die Wahl neuer ordentlicher Mitglieder und Ehrenmitglieder 

der Akademie nady den Beftimmungen der 88. 34 ff., 
3) die Wahl von Senatoren ($. 15 A. Nr. 1 und B. Wr. 1), 
4) die Veibeiligung an der Entiheidung über die von der Ala- 

demie zu ertheilenden Konkurrenz» Preife nad Maßgabe der 
dafür geltenden Beitimmungen ($. 20 Nr. 5). 

Der Sektion der Genoſſenſchaft für die bildenden Künfte liegt 
inöbefondere noch ob: 

5) die Mitwirkung bei den Vorſchlägen, welche wegen Verlei⸗ 
bung der goldenen Medaille für Kunft bei Gelegenheit der 
akademiſchen Kunſtausſtellungen zu machen find, durch die 
jenigen ihrer Mitglieder, welche die große goldene Medaille 
beſitzen 

6) die Mahl von Mitgliedern zur Jury und zur Kommiffion 
für Aufſtellung der Kunſtwerke bei den akademiſchen And 
ftelungen nach den beſtehenden Reglements. 

Außerdem ſteht es der Genoſſenſchaft ſowie ihren Sektionen zu, 
Anträge an den Senat und durch dieſen an den Miniſter zu richten. 

Sitz ungen. 
8. 32. 

Gemeinfame igungen beider Sektionen der Genoſſenſchaft hat 
der Präfident der Akademie nach Bedürfnis, jedoch mindeftend einmal 
in jedem Halbjahre, anzuberaunten. 

In denfelben werden rechtzeitig einpebraite Anträge verhandelt 
fowie Berichte und Vorlagen der Mitglieder entgegengenommen. 

8. 33. 
Zur Ausübung der in $. 31 den Sektionen beigelegten Redte 

und Pflichten werden die Mitglieder von dem Vorfitzenden ber Seb⸗ 
tion je nah Bedürfnis berufen. 

Außerdem ift von demfelben eine Berfammlung anzuberaumen, 
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fo oft mehr als ein Drittel der in Berlin wohnhaften Mitglieber der 
Sektion es beantragt. 

Wähl neuer Mitglieder. 
8. 34. 

In jeder Sektion findet jährlich im Monate Januar eine Ver⸗ 
ſammlung zur Wahl neuer ordentlicher Mitglieder der Akademie ſtatt. 
Zu derjelben find die in Berlin wohnhaften Mitglieder der betreffenden 
Sektion mindeftend drei Moden vorher ſchriftlich unter Angabe des 
Zweded einzuladen. Etwaige Vorſchläge für die Wahl beitimmter 
Perjonen find bis 14 Tage vor der Wahlverfammlung dem Vorfigen- 
den fchriftlicy einzureichen, weldyer diefe Vorſchläge in einer ſpäteſtens 
acht Tage vor der eigentlihen Wahlverfammlung zu berufenden 
Borverfammlung zur Kenntnis der erichtenenen Mitglieder bringt. 
In der Borverfanmlung findet nach voraufgegangener Beſprechung 
über die einzelnen Kandidaten geheime Abftimmung ftatt. Nur 
diejenigen Kandidaten, welche bei diefer Abftimmung in der Sektion 
für die bildenden Künfte eine Unterftügung von zehn, in der Sektion 
für Muſik eine foldhe von drei Stimmen erhalten haben, fommen 
zur Wahl in der eigentlichen MWahlverfammlung. ine Lifte diefer 
Kandidaten iſt in der Wahlverfammlung jedem Stimmenden ein- 
zubändigen. Seder Stimmende giebt durh Hinzufügung von Ja 
oder Nein hinter jedem Namen auf diefer Lifte feine Stimme ab. 

Die Mitglieder find verpflichtet, über die VBorfchläge zu den 
Wahlen ſowie über diefe felbft, fo lange und inſoweit fie nicht zur 
amtlichen Beröffentlihung gelangen, gegen Nichtmitglieder Still⸗ 
ſchweigen zu beobadıten. 

8. 35. 
Die Wahlverfammlung jeder Sektion tft nur beſchlußfähig, 

wenn mindeftend zwei Drittheile der wahlberechtigten Sektionsmit⸗ 
glieder erjchienen find. Als gewählt gilt derjenige, welcher mindeftend 
zwei Drittheile der abgegebenen Stimmen erhalten hat. 

&hrenmitglieder. 
36 

Derfonen, welche, ohne Künftler zu fein, fih um die Afademie 
oder die Kunft im Allgemeinen Berbienfte erworben haben, fowte 
hervorragende Künftlerinnen fönnen zu Ehrenmitgliedern der König- 
lihen Akademie der Künfte gewählt werden. 

Diefelben nehmen an den Rechten und Pflichten der ordentlichen 
Mitglieder nicht Theil. 

, ‚Anträge auf Wahl von Ehrenmitgliedern müſſen von mindeftens 
Kinfzehn itgliedern gemeinſchaftlich an den Präfidenten der Aka— 
demie gerichtet werden. Die Wahl findet in einer von dem Prä- 
fidenten zu berufenden gemeinſchaftlichen Sitzung beider Seltionen 
nad den Beftimmungen des $. 34 ftatt. 
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Wahlprotololi und Beftätigung der Wablen. 

8. 37. 

Ueber die nah Maßgabe der 88. 34 ff. volljogenen Wablen 
wird ein Wahlprotokoll aufgenommen, welches nach erfolgter Geneb— 
migung vom Borfigenden der Sektion bezw. dem SPräfidenten der 
Akademie und zwei Mitgliedern vollzogen wird. 

Die von einer Sektion bezw. der Sefammtheit der Genofien- 
haft vollzogenen Wahlen von ordentlichen oder Ehrenmitgliedern 
jowie von Mitgliedern ded Senated werden dem Gejammtjenate 
angezeigt und mit defjen Berichte dem Minifter unter Beifügung det 
Wahlprotokolles zur Beltätigung vorgelegt. Die Veröffentlichurz 
beftätigter Wahlen erfolgt namend der Akademie durch den Präii: 
denten. 

Wahl der Seltionsvorjißenden und der Senatoren. 
8. 38. 

Für die nah $. 31 Nr. 1 und 3 zu vollziebenden Wahlen it 
die Anweſenheit von mindeftend der Hälfte der in Berlin wohn: 
haften Mitglieder erforderlih; im Uebrigen gelten die Wahlbeftim: 
mungen des $. 19. 

Die Wahl der Senatoren hat mindeftend vier Wochen vor ker 
Wahl des Prafidenten der Akademie zıı erfolgen. 

Sitzungsprotokolle. 
8. 39. 

Ueber jede Sipung der Genoſſenſchaft und ihrer Sektionen it 
ein Protokoll aufzunehmen und nad der Feitftelung dem Minifter 
in Abfchrift einzureichen. Die Führung ded Protokolle wechſelt 
unter den Mitgliedern der Beriammlung. 

Ausübung der Redte. 

8. 40. 
Die in $. 31 aufgeführten Rechte und Pflichten können nur 

perjönlih audgeübt werden. 

Gerien. 
8. 41. 

In den Monaten Auguft und September find feine Mitglie: 
der-Berjammlungen anzuberaumen, 

V. Bon der alademifhen Hochfchule für die bildenden Küuſte 

Hochſchule für die bildenden Künfte. 
§. 42. 

Die akademiſche Hochſchule für die bildenden Künfte bezwedi 
eine allfeitige Ausbildung in den bildenden Künften und ihren 
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Hilfswifſenſchaften, wie fie der Maler, Bildhauer, Architekt, Kupfer: 
ftedyer, Holzfchneider u. |. w. gleihmäßig bedarf, und die fpezielle 
Borbildung für die felbjtändige Ausübung der einzelnen Zweige 
der bildenden Kunft. 

Direktor. 
8. 43. 

Die akademiſche Hochſchule für die bildenden Künfte fteht unter 
einem Direktor. Derjelbe muß ausübender Künftler fein und wird 
auf eine Dauer von mindeftend fünf Sahren auf den Antrag bed 
Minifterd von Seiner Majeftät dem Könige ernannt. Derfelbe ift 
für die Dauer feined Amted Mitglied ded Senates der Akademie 
und nur dem Minifter verantwortlich. 

$. 44. 
Der Direktor führt die Auffiht über die Hochſchule in allen 

ihren Zheilen und überwacht die Ausführung der für diefelbe ge⸗ 
troffenen Beftimmungen. SInöbefondere bat er für EA A 
eeigneter Lehrkräfte zu forgen, bei Erledigung ordentlicher Lehrer: 
—* für ihre Wiederbeſetzung und, wenn der Unterricht unvoll⸗ 
ftändig erſcheint, für die Ergänzung desſelben durch Gründung und 
Beſetzung neuer Stellen motivirte Vorſchläge zu machen. 

Anträge des Direktors, welche die Einführung eines neuen 
Lehrgegenſtandes betreffen, find durch die Sektion des Senates für 
die bildenden Künfte mit deren Gutachten einzureichen. 

$. 45. 
Der Direktor ordnet unter Mitwirkung des Lehrer-Kollegiums 

für jedes Semeiter den Lehrplan und überweift die Schüler auf 
Grund der Beichlüffe ded Lehrer-Kollegiums den einzelnen Klaffen. 

Er ift der nächſte Dienftvorgefegte der Lehrer; dielelben haben 
ae ungen innerhalb ihrer amtlichen Verpflichtungen Folge 
zu leilten. 

8. 46. 
Die ausſchließlich zur Erledigung der Verwaltungsgeſchäfte der 

Hochſchule erforderlihen Beamten werden auf Vorſchlag des Direl: 
tord vom Minifter ernannt. Die Funktionen derfelben beftimmt 
ein vom Minifter zu erlaffendes Reglement. 

Der Direktor ift der nächfte Dienftvorgefette der für die Hoch⸗ 
ichule angeftellten Beamten. &r bat diefelben dem Präfidenten der 
Akademie namhaft zu machen. 

Ueber die Mittel des Snftitutes verfügt der Direltor na Maß⸗ 
gabe der Beftimmungen ded Etatd und der allgemeinen, die Geld⸗ 
verwendung betreffenden Borfchriften. . 

Er trägt Sorge für dad Inventar und die Lehrmittel bed In- 
ftituteö und verfügt über Deren Benupung. 
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Anftellung ber Lehrer. 

8. 48. 
Die ordentlihen Lehrer werden vom Minifter ernannt. Hilfs- 

Ichrer werden unter Vorbehalt des Widerrufed vom Direltor mi: 
Genchmigung ded Minifterd angenommen. 
—8 Lehrer find dem Präfidenten der Alademie namhaft zz 

machen. 

Lehrer-Kollegium. 

8. 49. 

Die ordentlichen Lehrer bilden unter dem Vorfipe des Direftert 
das Lehrer- Kollegium, welches, fo oft diefer es für nöthig hält 
mindeftens aber halbjährli einmal zur Feftftellung des Lehrplaret 
ıc. fi verfammelt, über die ihm vorgelegten Angelegenheiten berätt 
und etwa erforderliche Gutachten abgiebt. | 

Meber Anträge auf Bewilligungen erhöhter Gelbmittel für tat . 
Fnftitut hat der Direltor dad Lehrer Kollegium zu hören. 

Außerdem hat der Direfter eine Berfammlung des Lehrer: Kelle: 
giumd zu berufen, febald die Hälfte ſämmtlicher erdentlidyer Lehrer 
eine folde unter Mittheilung des Berathungsgegenftandes beantragt. 

Jedem ordentlichen Lehrer ftcht dad Recht zu, felbftändig An- 
träge, welche die Hochſchule für die bildenden Künfte betreffen, in 
den Berfammlungen ded Lehrer: Kollegium zu ftellen. Zu dieſen 
Derfammlungen find auch die Hilfßlehrer zuzuziehen, denen jeded 
ein Stimmredt nicht zufteht. 

Meber jede Sitzung ded Lehrers Kollegiums ift ein Protokoll zu 
führen, welches nach Genehmigung vom Direkter und dem Prote— 
follführer unterzeichnet wird. 

Lehrer: Atelierß, 

8. 50. 

Drdentlie Lehrer der Hochſchule für die bildenden Künfte, 
welden vom Minifter ein Atelier mit Schülerraum gewährt wird, 
find verpflichtet, mindeftend zwei Schüler aufzunehmen und unent: 
geltlih zu unterrichten. 

Die näheren Beltimmungen über die Leitung diefer Schüler 
trifft ein vom Minifter zu erlaffended Reglement. 

Urlaub des Direktors. 

§. 51. 

Urlaub für länger als eine Woche hat der Direktor bei dem 
Miniſter nachzuſuchen. Soweit ihm bei ſeiner Anſtellung ein ſolcher 
Urlaub zugeſichert ift, bedarf ed nur der Anzeige vom Antritte des⸗ 
felben und von der Wiederaufnahme der Seihäfte, 
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Urlaub der Lehrer. 

8. 52. 

Urlaubsgeſuche der Lehrer find an den Direktor zu richten und 
fönnen von diefem für die Dauer einer Woche bewilligt werben. 
Für längeren Urlaub ift die Genehmigung des Minifterd erforderlich. 

Aufnahme der Schüler. 

8. 53. 

Zur Aufnahme in die Hochſchule für die bildenden Künfte ift 
erforderlich: 

a. eine allgemeine Bildung, melde zum einjährigen freiwilligen 
Militärdienfte berechtigt, 

b. eine untadelhaite fittlihe Führung, 
c. eine für das erfolgreihe Studium der Kunft genügende Be- 

gabung und die für dasjelbe nöthigen Fertigkeiten und Vor⸗ 
enntniſſe. 

Bei der Meldung zur Aufnahme, welche ſchriftlich bei dem 
Direktor zu erfolgen bat, ift ein ſelbſtgeſchriebener Lebenslauf und ein 
ſchriftlicher Nachweis über die Erfüllung der unter a. und b. bezeich⸗ 
neten Bedingungen, ſowie bei Minderjährigen die Genehmigung ber 
Eltern oder DBormünder beizubringen. Ueber die Bedingungen 
unter c. haben ſich die Bewerber durdy Ablegung einer Prüfung vor 
dem Direftor und dem Lehrer - Kollegium auszumeiien. Die Auf- 
nahme verfügt auf Grund des Beſchluſſes des Lehrer - Kolegiums 
der Direktor. , 

Bon dem oben unter a. bezeichneten Erfordernifje kann der Di- 
reftor auf Beſchluß des Lehrer - Kollegiumd ausnahmsweiſe bei her⸗ 
vorragender Fünftleriicher Begabung Dispens ertheilen und hat in 
foldhen Fällen den Betreffenden zur nadyträglichen Ergänzung feiner 
allgemeinen Bildung anzubalten. Bon den Erfordernifjen unter b. 
und c. ift eine Diöpenfation überhaupt unzuläffig. 

8. 54. 

Die Aufnahme von Schülern erfolgt zu Oftern und zu Michaelis. 
Nach Beginn ded Semeſters ift die Aufnahme neuer Schüler in der 
Regel nicht zuläffig. 

8. 55. 

Den Zeitpunkt bed Unterrichtöbeginned und der Aufnahme neu 
eintretender Schüler beftimmt der Direftor. Cr übergiebt die von 
ihm vollzogene Ankündigung mindeftend ſechs Wochen vor Beginn 
des Studienfemefterd dem Borfipenden der Senatsfektion für Die 
bildenden Künfte zum Zwede ihrer Beröffentlihung ($. 24). 



Smmatrifulation. 

8. 56. 

Die Smmatrifulation der aufgenommenen Schüler erfolgt auf 
Anweilung ded Direktors gegen rlegung der Gebühren nr drei 
Fahre. 
’ Ihre Giltigkeit kann von dem Direktor verlängert werden. 

Unterridt an der Hochſchule. 

8. 57. 

Der Unterriht an der Hochſchule für die bildenden Künfte it 
obligatoriſch. s. 58 

Den Schülern tft die Benugung der akademiſchen Bibliothel 
und der Lehrmittel der Anftalt fowie das Kopiren in den Köniz: 
lihen Mufeen und ia der National-Galerte gegen Vorlage eines von 
dem Direktor ausgeftellten Befähigungs-Zeugniſſes nach den beftehen: 
den Vorſchriften geitattet. 

Unterridtd- Honorar. 

8. 59. 
Daß feftgefeßte Unterrichts-Honorar ift halbjährlich im Voraus 

an ben Inipeltor der Akademie der Künfte zu zahlen. 
Mer ausnahmsweiſe im Laufe eines Scmeitere eintritt, bat in 

der Regel für daB ganze Semefter Honorar zu enfrichten. Auf Er 
ftattung bereitö gezahlten Honorard hat fein Schüler Anſpruch. 

Ueber Grlah ded ganzen oder halben Honorars befindet ber 
Direktor innerhalb der im Etat vorgefehenen Grenzen. 

Geſuche um Unterftügungen find an den Direktor unter Ein: 
reihung eined amtlich beglaubigten Bedürftigkeitd - Zeugniffes zt 
richten. Diefer entjcheidet darüber auf Grund des fchriftlich abzr 
gebenden Zeugniffeß der Lehrer des Bittfteler8 innerhalb der Grenzen 
des Etats. 

Hospitanten. 

§. 60. 
Hospitanten dürfen mit Bewilligung des Direktors an einzelnen 

Unterrihtöftunden gegen Erlegung eined angemefjenen Honorard füt 
jeded einzelne Fach theilnehmen. 

Schülerinnen finden feine Aufnahme. 

Außdftellungen von Schülerarbeiten. 

8. 61. 
Alljährlich findet eine öffentliche Ausſtellung von Schülerarbeiten 

aus dem abgelaufenen Schuljahre ftatt, zu welder jeder Schuler 
feine Arbeiten einzuliefern verpflichtet ift. 
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Meber die Ertheilung von Preifen enticheidet das Lehrer⸗-Kolle⸗ 
gium. Das Ergebnid wird den Schülern dur den Direftor vor 
den verfammelten Lehrern verfündigt. 

Kein Schüler der Hochſchule darf feine Arbeiten ohne Bewilli- 
gung des Direktors öffentlich audftellen. 

Entlaffung der Schüler. 

8. 62. 

Schüler, welche wegen ungenügender Begabung oder durch Un- 
Heiß Feine Hoffnung auf erfolgreihe Benutzung des Unterrichtes 
gewähren, können durch Beſchluß des Lehrer» Kollegiumd von dem 
Beſuche der Hochſchule ausgeſchloſſen werden. 

Wegen ungehörigen Verhaltens können Schüler durch das 
Lehrer⸗Kollegium zeitweilig von der Theilnahme am Unterrichte oder 
für immer von der Anftalt audgefchloffen werden. 

In dringenden Fällen kann der Direktor den Beſuch des Unter- 
rihted und der Inſtitutsräume fofort unterfagen. 

Abgangd-Zeugniife. 

8. 63. 
Den Schülern werden bei ihrem Abgange ei Verlangen Zeug» 

niffe über ihren Beſuch der Hochſchule ausgeſtellt. Diejenigen 
Zeugniſſe, welche die erlangte Ausbildung, den Fleiß und die Be- 
fühigung der Schüler konſtatiren follen, werden auf Grund der 
ſchriftlich abzugebenden Urtheile der Lehrer durch Beichluß des Leh— 
rer-Kollegiums feſtgeſtellt und vom Direktor ausgefertigt. 

Ferien. 

§. 64. 
Die Hauptferien fallen in die Monate Auguſt und September; 

außerdem wird der Unterricht ge Meihnachten, Oftern und Pfingften, 
\oweit die Zeftzeit oder die Vorbereitungen für dad Sommer- Se- 
meter e8 erfordern, ausgeſetzt. 

Jahresbericht des Direktor. 

$. 65. 
Alljährlich erftattet der Direktor an den Minifter den zur Ber» 

öffentlihung und zur Mittheilung an den Senat und die Genoffen- 
Ihaft der Mitglieder der Akademie beftimmten Bericht über das 
verfloffene Schuljahr. 

VI. Bon den alademifhen Meifter:Ateliers. 

Metfter- Ateliers. 

S. 66. 
‚Mit der Königlihen Akademie der Künfte find eine Reihe von 

Meifter- Atelier verbunden: 
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für Malerei, 
für Bildhaueret, 
für Architektur, 
für Kupferſtich. 

Diefelben haben die Beftimmung, den in fie aufgenommenn 
Schülern Gelegenheit zur Ausbildung in felbitändiger künſtleriſchet 
Thätigkeit unter unmittelbarer Auffiht und Leitung eined Meifter 
u geben. 
zug Vorſtand. 

8. 67. 
Jedes Atelter fteht unter jelbitändiger Leitung eined augübender 

Künftlers, welcher vom Minifter angeftellt wird, und diefem allein 
verantwortlich iſt. Cr ift als Inhaber des Atelierd, fofern er te: 
finitiv angeftellt ift, Mitglied ded Senates der Akademie. Prev 
ſoriſch angeftellte Vorſteher können durch beſonderen Beſchluß tt 
Miniſters in den Senat berufen werden. 

Jeder Meiſter iſt verpflichtet, bis zu ſechs Schüler anzunehmen 

Aufnahme der Schüler. 

§. 68. 
Die Aufnahme von Schülern findet in der Regel nur zı 

Anfang eined jeden Vierteljahres ftatt. 
VBorbedingung der Aufnahme ift der Nachweis einer untaded: 

haften fittlihen Führung. 
Ueber die fünftleriiche Befähigung der Schüler zur Aufnahme 

in das Atelier enticheidet der betzeifende Meifter. 

Immatrikulation. 

8. 69. 
Iſt der Meifter geneigt, den Schüler aufzunehmen, fe mal! 

er von der Bewilligung zum Eintritte dem Sntpeftor der Afademi: 
Anzeige, weldyer gegen Erlegung der Gebühren den auf drei Zahı 
giltigen Immatrifulationdfchein außftellt. Nur auf Borlegung dieſet 
Scheined und der uittung über das gezahlte Honorar iſt der Ein— 
tritt in das Atelier ſowie in der Folge der Verbleib in demſelben 
zu geftatten. 

Den Zeitpunft des Unterrichtö-Beginned und der Schüler-Auf: 
nahme hat der Meifter mindeftens ſechs Wochen zuvor dem Bor: 
figenden der Senats» Seltion für die bildenden Künfte zum Zwede 
ber Beröffentlihung anzuzeigen. 

Schüler: Honorar. 

8. 70. 
Das feftgefepte Honorar ift vierteljährlih im Voraus an de 

Inſpektor zu zahlen. Kein Schüler hat ein Anrecht auf Erftattun 
von bereitd gezahltem Honorar. 
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Ueber Erlaß ded ganzen oder halben Honorars befindet der 
Ateliervorfteher im Einverftändniffe mit dem Präfidenten der Aka⸗ 
demie innerhalb der im Etat vorgefchriebenen Grenzen. 

Sefuhe um Unterftügungen find an den Ateliernorfteher zu 
rihten und von diefem der Senatöleftion für die bildenden Rünfte 
mit feinen Vorſchlägen zur Beihlußfaffung vorzulegen. Letztere 
entiheibet darüber innerhalb der im Stat feftgefepten Grenzen ($. 20 
Nr. 9). 

g. 71. 
Den Schülern der Meifter-Atelierd ift die Benugung der afas 

demifchen Bibliothet nah Maßgabe ded Reglements bderjelben ge- 
tattet. Wegen Benupung ber Lehrmittel der Akademie haben fie 
die Bermittelung des Ateliervorfteherd nachzuſuchen. 

Ste find ferner beredhtigt zum Beſuche der Vorträge über die 
Hilfswiffenichaften bei der Hochſchule für die bildenden Künfte und 
nit Genehmigung bed Ateliervorfteherd zur Theilnahme an einzelnen 
Nebungen dieler Anftalt, ſoweit der Direktor derjelben Raum zur 
Verfügung ftellen kann, ſowie zum unentgeltlihen Beſuche der afas 
demiſchen Kunftaudftellungen. 

Entlajfung aus dem Meifteratelier. 

8. 72. 

Glaubt der Meifter perſönlich einem Schüler nicht nügen zu 
fönnen, jo kann er ihn mit Ende eines Duartaled entlaffen. Der 
Eintritt in ein andered Meifter » Atelier ift Demfelben dadurch nicht 
verſchloſſen. 

Ferien. 

§. 73. 
Für die Ateliers gelten die Ferien der Hochſchule für die bil— 

denden Künſte (8. 64), jedoch ſteht den Schülern frei, mit Geneh— 
migung des Meifterd auch während der Ferien ihre Arbeiten im 
Atelier fortzufepen. 

Urlaub des Meiſters. 

8. 74. 
‚Wenn der Meifter für länger ald eine Woche verhindert ift, 
im Atelier anmwefend zu fein, fo bat er dem Minifter Anzeige zu 
eritatten. Kür Abweienheit auf länger ald 14 Tage bedarf ed der 
Urlaubsertheilung durch den Miniſter. Soweit ein folder Urlaub 
dem Meifter bei der Anftellung zugefichert ift, bedarf es nur der 
Anzeige vom Antritte des Urlaubed und der Wiederaufnahme der 
Atelierleitung. 

Für die Dauer feiner Abwefenheit bat der Ateltervorfteher wegen 
Beauffihtigung feines Atelierd Anordnung zu treffen und von dem 
Geſchehenen dem Minifter Anzeige zu maden. 
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VII. Bon der afademifhen Hochſchule für Muſik. 

Zweck. 

8. 75. 
Die akademiſche Hochſchule für Muſik bezweckt einedtheils die 

allfeitige höhere Ausbildung für ſämmtliche Gebiete der Muſik. 
anderentheild die Beranftaltung muſikaliſcher Aufführungen unter 
Verwerthung der von ihr audgebildeten Sträfte. 

Sie zerfällt in vier Abtheilungen, nämlih: für Kompofitien, 
für Geſang, für Orcefter-Snftrumente, für Klavier und Orgel. 

Direktorium. 

8. 76. 

Die Hochſchule fteht unter einem Direltorium, weldes fich 
zuſammenſetzt aus den Vorſtehern der vier Abtheilungen und dem 
zweiten ftändigen Sekretär der Akademie. 

Der Borip wechſelt jährlih unter den Abtheilungsvorſtehern 
nad einem vom Minifter feftzuftellenden Turnus. 

Die Stellvertretung regelt der Miniiter. 
Das Direltortum faßt feine Beſchlüſſe bei Anwefenheit ven 

mindeftend drei Mitgliedern mit Stimmenmehrheit. Bei Gleichheit 
der Stimmen giebt die Stimme des Vorfipenden den Ausichlag. 

8. 77. 
Das Direktorium vertritt die Hochſchule gegenüber der ver 

gelepten Behörde und nah Außen. Insbeſondere liegt ihm ob, von 
dem Gange des Unterrichted in allen feinen Zweigen Kenntnid zu 
nehmen und alle im Intereſſe deöfelben liegenden Anträge an den 
Minifter zu richten; außerdem den Lehrplan auf Grund der Ber: 
ſchläge der Abtheilungsvorſteher feftzuftellen. 

Abtheilungsvorſteher. 
8. 78. 

Jede Abtheilung hat einen Vorfteher, weldyer die artiftiichen 
Angelegenheiten derfelben leitet. 

Die Vorſteher der Abtheilungen ernennt der Minifter und zwar 
denjenigen der Kompofitiond-Abtbeilung aud der Zahl der Borfteher 
der alademifchen Meifterfchulen für muflfaliihe Kompofition. 

Lehrer. 

8. 79. 
Die ordentlichen Lehrer ernennt der Minifter auf Vorſchlag 

ded Direktoriums. 
Die außerordentlichen Lehrer und Hilfdlehrer werden auf Ber: 

Icılag der Abtheilungsvorfteher vom Direktorium unter Zuftimmung 
des Minifterd mit Vorbehalt des Widerrufes beftellt. 
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Den einzelnen Abtheilungen werden die Lehrer vom Minifter 
überwieſen. 

Die Lehrer find dem Präſidenten der Akademie der Künſte 
nambaft zu machen. 

Lehrer: Kollegium. 
8. 80. 

Die Abtheilungsvorftehber und die ſämmtlichen übrigen Lehrer 
mit dem Sekretär bilden dad Lehrer» Kollegium. Diejed wird vom 
Sefretär nad) feinem Ermeſſen oder auf Beranlaffung ded Direk—⸗ 
toriumd zu Sipungen berufen und beichließt über die ihm vor- 
gelegten Angelegenheiten nah Stimmenmehrheit. 

Den Vorſitz in dieſen Sitzungen führt der Vorſitzende des 
Direftoriumd, fofern e8 fih um rtififhe Angelegenheiten, der Se⸗ 
fretär, jofern e8 fi) um Berwaltungsangelegenbeiten handelt. 

Ueber jede Sitzung tft ein Protofoll zu führen, welches nad) 
Berlefung und Genehmigung vom Borfigenden und Protofolführer 
vollzogen wird. 

Abtheilungd>- Konferenzen. 
8. 81. 

Feder Abtheilungdvorfteher beruft und leitet die Konferenzen 
der Lehrer feiner Abtheilung. Diefelben finden mindeftend balb- 
jährlich einmal ftatt; außerdem fo oft ber Abtheilungdvorfteher ed 
für nöthig hält, oder die Hälfte der fämmtlichen Lehrer einer Ab» 
theilung eine Konferenz unter Mittheilung des Berathungdgegen- 
ftandes beantragt. | 

Dirigent der Aufführungen. 

8. 82. 
Die von der Hochſchule zu veranftaltenden öffentlihen und 

halböffentlihen Aufführungen ftehen bezüglich ihrer Anordnung und 
Zeitung unter einem befonderen Dirigenten, welcher aud der Zahl 
der Lehrer auf Vorſchlag des Minifterd durch Seine Majeftät den 
König ernannt wird. 

Derſelbe hat den Plan zu den öffentlihen Aufführungen für 
jeded Halbjahr feftzuftellen; er bat ſich wegen Durhführung des⸗ 
jelben mit dem Direktorium und mit dem Sekretär zu verftändigen 
und vor Erlaß der Ankündigung eined Konzerted dem Minifter An: 
zeige davon zu machen. 

Dem Dirigenten ftebt e8 zu, über die Verleihung der etatd- 
mäßigen Orchefterftipendien dem Minifter die erforderlichen Bor: 
ſchläge zu machen. 

Draktiiche Uebungen im Dirigiren leitet ebenfalls der Dirigent. 
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Mitwirkung der Lehrer bei den Aufführungen. 
8. 83. 

Die fämmtlihen an der Hochſchule für Muſik beichäftigten 
Lehrer der Orchefter» Inftrumente find gebalten, bei den von ber 
Hochſchule veranftalteten öffentlihen Mufilaufführungen nach An: 
weifung des Dirigenten mitzuwirken. Ausnahmen hiervon find nur 
mit Genehmigung ded Minifters zuläſſig. 

Kein Lehrer ift befugt, ohne Genehmigung des Minifterd an 
anderen Inftituten Unterricht zu übernehmen. 

Aufführungen von Kompofitionen der Schüler. 

8. 84, 
Erachten die Lehrer ber Abtheilung für Kompofition Probe: 

aufführungen von Arbeiten ihrer Schüler durch Chor: und Drchelter- 
fräfte der Hochſchule für zmedmäßig, jo bleibt ihnen überlaffen, 
darüber mit dem Dirigenten die erforderliche Vereinbarung zu treffen. 

Kompofitionen von Schülern, weldhe von den Lehrern der Ab: 
theilung für Kompofition deffen ald würdig erfannt werden, können 
nah Maßgabe der dafür beitimmten Mittel und nach Berftändigung 
mit dem Dirigenten unter thunlichiter Mitwirkung der Chor- umd 
Drcheiterfräfte der Hochſchule auch zur öffentlihen Aufführung ge 
bracht und dabei den Urhebern der Kompofitionen Prämien zu 
erfannt werden.. 

Urlaub der Lehrer. 

. 85. 
Urlaubsgeſuche der Lehrer Find an den Sekretär zu richten und 

fönnen von diefem mit Zuftimmung bes Abtheilungdvorftehers für 
die Dauer einer Mode bewilligt werden. 
. * längeren Urlaub ift die Genehmigung des Miniſters erfor: 
erlich. 

Hinſichtlich des Urlaubes der Mitglieder des Direktoriums und 
ded Dirigenten der Aufführungen trifft der Minifter die möthigen 
Anordnungen. 

Geihäfts- Verwaltung. 
. 86. 

Die geichäftliche Bermaltung der gefammten Anftalt ſowie die 
Ueberwachung der für Haus und Schule erlaffenen Reglements liegt 
dem Sefretär ob. Auch bat er fämmtlihe von dem Direktorium 
an den Minifter zu erftattende Berichte fowie die Zeugnifje der 
Schüler mitzuzeichnen. 

Subalterns und Unterbeamte. 
8. 87. 

Die zur rlebigung der Verwaltungsgeſchäfte außer dem Er 
fretär erforderlichen Beamten und fonftigen Hilfskräfte werden vom 
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Miniſter auf Vorſchlag des Sekretärs beſtellt. Der Letztere iſt der 
nächfte Dienſtvorgeſetzte dieſer Beamten und hat dieſelben dem Prä- 
fidenten der Akademie namhaft zu machen. 

Unterridt. 
8. 88. 

Der Unterricht theilt fi in Abfchnitte von halbjähriger Dauer, 
welche zu Oſtern und Michaelis beginnen. Die Aufnahme in den 

findet in der Regel nur einmal jährlih, nämlih zu Oſtern, 
tatt. 

8. 89. 
Den Zeitpunft des Unterrichtöbeginned und der Aufnahme neu 

eintretender Schüler beftimmt das Direktorium. Es übergiebt die 
von ihm vollzogene Antündigung fehd Moden vor Beginn des 
Studienfemefterd dem Borfigenden der Senatsſektion für Muſik zum 
Zwede ihrer Veröffentlihung ($. 24). 

. 90. 
Obligatoriſch ift für alle — die Theilnahme am elemen⸗ 

taren Geſangs⸗Unterrichte und an den Chor-Uebungen. 
Ferner ſind obligatoriſch: 
. für die Schüler der Abtheilung für Kompoſition der Unter: 

richt im Klavier und in der Gefchichte der Mufik, 
b. für die Schüler der Gejangd = Abtheilung der Unterricht in 

der Gefhichte und Theorie der Muſik, im Klavierfpiele, im 
Italieniſchen und in der Dellamation, 

c. für die Schüler der Abtbheilung für Orcheiter - Inftrumente 
der Unterricht in der Gefchichte und Theorie der Muſik jowie 
im Klavierſpiele, 

d. für die Schüler der Abtbeilung für Klavier und Orgel der 
Unterriht in der Geſchichte und Theorie der Muſik, für 
Drgelfhüler auch der Unterricht in der Orgelftruftur. 

Dispenfation von einem der obligatorischen Lehrgegenftände kann 
vom Abtheilungd-Vorfteher nah Anhörung des Lehrers des obliga- 
toriſchen Faches gewährt werden. 

Aufnahme der Schüler. 
$. 81. 

Zur Aufnahme in die Hocfchule ift erforderlich: 
1) Das vollendete 16. Lebentjahr, 
2) eine untadelbafte fittlihe Führung, 
3) eine genügende allgemeine Bildung, und zwar bei den 

männlichen Schülern eine folche, welche zum einjährigen 
freiwilligen Militärdienfte berechtigt, . 

4) eine für die Ausbildung in der Hochſchule genügende 
mufifaltihe Begabung und Vorbildung. 

1882. 43 
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Bei der Meldung zur Aufnahme ift ein felbftgeichriebener Le⸗ 
benslauf und ein fhriftlicher Nachweis über die Erfüllung der Be: 
dingungen 1— 3, und bei Minderjährigen die Genehmigung der 
Eltern oder Vormünder beizubringen. 

Ueber die Bedingungen zu 4 haben ſich die Bewerber durch 
Ablegung einer befonderen Aufnahmeprüfung auszuweiſen. Die Ab— 
nahme derfelben erfolgt durdy die Lehrer der oe Abtheilung 
und die Entiheidung durch den Abtheilungdvorfteher. 

Dem Direktorium fteht es zu, den Prüfungen beizumohnen. 
— bat die Aufnahme ſämmtlicher Schüler endgiltig zu ver⸗ 
ügen. 
ß Dispenſationen von den Bedingungen 1 und 3 können aus 

nahmsweiſe bei vorzügliden mufifaliihen Fähigkeiten auf Antrag 
des Abtheilungdvorfteherd vom Direftorium gewährt werden; in 
—A die Bedingungen 2 und 4 iſt Diöpenfation überhaupt 
unzuläffig- 

Das erite Semefter wird ald eine Probezeit angejehen, nad 
deren Ablauf bei ungenügendem Crgebniffe dem Schuler die Fort- 
jegung der Studien an der Hochſchule auf Antrag ded Abtheilungs- 
vorfteberd durch das Direktorium verweigert werden kann. 

Bei ausnahmsweiſe im Laufe ded Semeſters vorlommenden 
Anmeldungen ift dad Direktorium befugt, ohne Zuziehung der Lehrer 
der Abtheilung über die Aufnahme zu enticheiden. 

Honorar. 

8. 92. 
Daß feftgefepte Honorar ift halbjährig im Voraus zu zahlen. 
er ausnahmsweiſe im Laufe eined Semefters eintritt, hat für 

das ganze Semefter Honorar zu entrichten. Auf Erftattung bereits 
gezahlten Honorard hat fein Schüler Anſpruch. 

Ueber Erlaß ded ganzen oder halben Honorard befindet das 
Direktorium innerhalb der im Etat vorgefehenen Grenzen. 

Geſuche um Unterftügungen find, ſoweit nicht hinſichtlich der 
hierzu verfügbaren Mittel befonbere Anordnungen beftehen, unter 
Einreihung eined amtlich beglaubigten Bedürftigkeits-Zeugniſſes an 
dad Direktorium zu richten. Dieſes enticheidet darüber nad Ein» 
forderung eined ſchriftlichen Zeugniffes der betreffenden Fachlehret 
innerhalb der Grenzen des Etats. 

Schülern, welde den volftändigen Kurſus abjolvirt haben, 
kann geftattet werden, unentgeltlih an den Chor» und Orchefter⸗ 
übungen Theil zu nehmen. 

. 98. 
Den männliden Schülern der Hochſchule ift die Theilnahme 

an den kunſtwiſſenſchaftlichen Vorträgen in der Hochſchule für bie 
bildenden Künfte ſowie die Benupung der allgemeinen Bibliothet 
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der Afademie der Künfte nad Maßgabe der beftehenden Reglement 
geitattet. 

Mitwirkung der Schüler bet den Aufführungen. 
8. 94. 

Die Schüler find verpflichtet, bei den öffentlichen Aufführungen 
der Hochſchule mitzuwirken. Dagegen dürfen fie ohne Zuftimmung 
des Vorſtehers ihrer Abtheilung ſich nicht andermeit öffentlich hören 
laffen und ohne Zuftimmung ihres Fachlehrers eigene Kompofitionen 
weder zur öffentliden Aufführung bringen noch durch den Drud 
veröffentlichen. 

Die Schüler der Gejangsabtbeilung, welche ſich zum Lehrberufe 
ausbilden, find verpflichtet, auf Anordnung und unter Aufficht des 
—— derſelben wöchentlich bis zu vier Unterrichtsſtunden zu 
ertheilen. 

Ueber den Zutritt zu den Aufführungen trifft ein beſonderes 
Reglement Anordnung. 

Ferien. 

8. 95. 

Die Hauptferten fallen in die Monate Auguft und September; 
außerdem fällt der Unterricht zu Weihnachten, Oftern und Pfingften 
aus, foweit die Feftzeit oder die Vorbereitungen für das Sommer: 
ſemeſter ed erfordern. 

Audtritt. 

$. 96. 

Die Schüler, welhe aus der Anftalt audzutreten wünſchen, 
haben dies vor Schluß ded Semefterd fchriftlih dem Sekretär an- 
zuzeigen. 

Reifeprüfung. 

8. 97. 
Jedes Semefter findet eine Reifeprüfung ftatt, zu welcher die 

Meldung den Schülern ohne Rüdficht auf die Dauer ihrer Studien» 
zeit Freiftcht. 

Die Prüfung geſchieht vor dem Lebrerfollegium, welches durch 
Stimmenmehrheit über den Ausfall enticheidet. Wer diefelbe beftebt, 
erhält ein Zeugnis darüber, dab er zu einem Grade Fünftlerijcher 
Reife gediehen ift, welcher ihn in den Stand fept, fremder Führung 
bei feiner Weiterbildung fortan zu entrathen. 

Entlaffung von Schülern. 

8. 98. 
Wegen Mangeld an Zleiß oder wegen fittlih anftößigen De- 

tragend können Schüler auf Beichluß ded Lehrer» Kollegiumd ent- 
lafen werben. 

43° 
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In dringenden Fällen ift der Sekretär befugt, einem Schüler 
den Beſuch des Unterrichte und der Unterrichtöräume bis zur Ent- 
ſcheidung über die Entlaffung zu unterfagen. 

Hoßpitanten. 

8. 99. 

Vorgeſchrittene Künftler oder Mufilfreunde, melde die Auß- 
übung der Kunft nicht zum Lebensberufe erwählt haben, Fönnen, 
wofern fie den in $. 91 genannten Bedingungen genügen, minde—⸗ 
ftend ein halbes Jahr zu dem Unterridhte zugelaffen werden. 

Sie verpflichten ſich für diefe Zeit gleich den übrigen Schülern 
gur genauen Befolgung der Unterridhtdordnung, fowie zur Mitwir- 
ung in den von dem Snftitute veranftalteten öffentlihen Auffüb- 
rungen. 

ß Jahresbericht des Direktoriums. 

§. 100. 
Alljährlich erſftattet das Direktorium den zur Veröffentlichung 

und zur Mittheilung an den Senat und die Genoſſenſchaft der Mit— 
Kart der Akademie beftimmten Bericht über das verfloffene Schul- 
jahr. 

VIII Bon den alademifhen Meifterfchulen für muſikaliſche 
Kompofition. 

Meiſterſchulen. 

8. 101. 
Mit der Königlihen Akademie der Künfte find Meifterfhulen 

für muſikaliſche Kompofitionen verbunden. 
Diefelben haben den Zwed, den in fie aufgenommenen Schulern 

Gelegenheit zu weiterer Ausbildung in der Kompofition unter un: 
mittelbarer Zeitung eines Meifterd zu geben. 

Leitung der Meiſterſchulen. 
$. 102. 

Jede Meifterfchule fteht unter felbftändiger Leitung eined Kom- 
poniften, weldher vom Mintfter angeftellt wird und nur dieſem ver- 
antwortlih ift. Derfelbe ift, wenn definitiv angeftellt, in dieler 
Eigenſchaft Mitglied ded Senated der Akademie. 

Proviſoriſch angeftellte Vorſteher können durch befonderen Bes 
ſchluß des Mintfterd in den Senat berufen werden. 

Jeder Meifter ift verpflichtet, big zu ſechs Schüler anzunehmen. 

Urlaub der Meifter. 

$. 108. 
Wenn der Meifter für länger als eine Woche verhindert if, 

den Unterricht feiner Echule zu leiten, jo bat er dem Minifter An- 
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zeige zu erflatten. Für Abweſenheit von länger al3 vierzehn Tagen 
bedarf er der Urlaubsertheilung durch den Minifter. Soweit ein 
joldyer Urlaub dem Meifter bei der Anftellung zugefidhert ift, genügt 
Die Anzeige vom Antritte des Urlaubes und von der Wiederaufnahme 
der Lebrthätigfeit. 

Aufnabme der Schüler. 

$. 104. 
Die Aufnahme von Schülern in die Meifterfchulen findet in 

der Regel nur zu Oftern und Michaelis ftatt, gemäß der ſpäteſtens 
dechs Wochen zuvor von dem Borfitenden der Senatsſektion für 
Muſik zu veröffentlihenden Belanntmahung über den Aufnahmes 
termin ($. 24). 

Ueber die künftleriihe Befähigung der Bewerber zur Aufnahme 
in die Meifterfchule enticheidet der betreffende Meiſter. Borbedin- 
gung der Aufnahme ift der Nachweis einer untadelhaften fittlidyen 
Fũhrung. 

$. 105. 

Iſt der Meifter geneigt, den Schüler aufzunehmen, fo macht 
er von der Bewillirung zum Eiutritte dem Snipeltor der Akademie 
Anzeige, welcher gegen Erlegung der Gebühren den auf drei Jahre 
giltigen Immatrikulationsſchein audftelt.e Nur gegen Worlegung 
diejed Scheined und der Quittung über die Smmatrifulationdgebühr 
ift der Eintritt in die Meifterfhule zu geftatten. 

$. 106. 
Es ift zulälfig, daß ein Schüler den Unterricht mehrerer Meifter 

gleichzeitig in Aniprud nimmt, falls Berftändigung hierüber mit 
denfelben erfolgt ift. 

Glaubt der Meifter dem Schüler nicht mehr nügen zu fönnen, 
jo ift er befugt, denjelben am Semeſterſchluſſe zu entlaflen. Dem 
Schüler ift unbenommen, alsdann bei einem anderen Meifter Auf: 
nahme nachzuſuchen. ine nochmalige Entridtung der Immatriku⸗ 
lationdgebühr ift in diefem alle nicht erforderlich. 

Unterricht. 

$. 107. 

Der Unterricht in den Meifterfchulen ift bis auf weitere Bes 
ftimmung unentgeltlid). 

8. 108. 

Den Schülern der Meifterfchulen ift der Beſuch der an der 
Hochſchule für Muſik gehaltenen muſikwiſſenſchaftlichen Vorträge, 
iowie die Benupung der Bibliothek der Afademie unter den dafür 
beftehenden Beftimmungen geftattet. Auch fteht den Meiftern und 
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ihren Schülern der unentgeltliche Zutritt zu ben von der Hochſchule 
für Muſik veranftalteten Aufführungen zu. 

Ferien. 

8. 109. 

Für die Meifterfchulen gelten die Ferien der Hochſchule für Mufif. 

8. 110. 
Zalentvollen und bedürftigen Schülern der Meifterfchulen, bie 

fi durch Fleiß bewährt haben, können auf Vorſchlag ihred Meiftert 
aus dem etatömäbig dafür beitimmten Fonds Unterftüpungen zu: 
nächſt auf ein Halbjahr, und bei andauerndem Fleiße und ficytlichen 
Fortichritten auch weiterhin bewilligt werden. 

Ueber ſolche Unterftügungen entjcheidet auf Antrag des beiref: 
fenden Meifterd der Mintiter. 

Aufführung von Schülerarbeiten. 
8. 111. 

Erachtet ein Meifter Probeaufführungen von Arbeiten feiner 
Schüler durch Chor» und Orchefterkräfte für zwedmäßig, fo bleibt 
ihm überlaffen, fich darüber mit dem Dirigenten der Aufführungen 
an der Hochſchule für Mufit zu verftändigen. 

Kompofitionen von Schülern, welde von dem betreffenden 
Meifter deſſen als würdig anerkannt find, können nach Maßgabe 
der dafür beftimmten Mittel und nad) Berftändigung mit dem Di- 
rigenten der Aufführungen an der Hochſchule für Muſik unter thun- 
Iichfter Mitwirfung der Chor» und Drchefterfräfte der Hochſchule 
auch zur öffentlichen Aufführung gebracht und dabei den betreffenden 
Schülern Prämien zuerkannt werden. 

Konkurrenz» Aufgaben. 
8. 112. 

Alle drei Fahre kann mit Genehmigung des Minifterd von den 
Vorſtehern der Meifterfchulen für ihre Schüler eine Konkurrenz: 
Aufgabe zur Erlangung eines größeren Preiſes geftellt werben. 

Diefelbe muß entweder aud einer mehrere Nummern umfaflen- 
den geiftlihen oder weltlichen Kantate oder aus einer Symphonie 
oder aus einer anderen größeren Snftrumental-Kompofition beiteben. 

Die Zuerkennung des Preifes, über welche die Mitglieder der 
Senatdjeftion für Muſik nah Stimmenmehrheit beichließen, erfolgt 
durch den Präſidenten der Akademie. 
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IX. Bon dem afademifchen Juſtitute für Kirchenmuſik. 

Zwed. 

8. 113. 
‚Das akademiſche Inftitut für Kirchenmuſik hat den Zwed, Or⸗ 

ganiften, Kantoren, Chordirigenten wie auch Muſiklehrer für höhere 
Lehranſtalten, insbeſondere für Schullehrer-Seminare auszubilden. 

Lehrgegenftände. 

8. 114. 

Lehrgegenftände find: Orgel⸗, Klavier und Biolinfpiel, Har- 
monielehre, Sontrapunft und Sormenlehre, Geſang, Orgelitruftur. 

Unterricht. 

$. 115. 
Der Unterricht theilt fi in Abjchnitte von halbjähriger Dauer 

welde zu DOftern und Michaqelis beginnen. 

Schälerzahl, Hoßdpitanten. 
$. 116. 

Die Normalzahl der Schüler beträgt zwanzig. 
An dem Unterrichte in der Theorie ift außerdem ſechs Hospi⸗ 

tanten die Theilnahme geftattet. 

Aufnahbme- Bedingungen. 
8. 117. 

Allgemeine Aufnahmes Bedingungen find: 
1) ein Alter von mindeftens 17 Sahren, 
2) genägende mufifalifche Sefähigung, 
3) Beibringung eined Zeugniffes über die Abjolvirung eined 

Somnakums, eined Realgymnaſiums oder einer Ober⸗Real⸗ 
fchule, oder des Zeugnifjes über die nad) dreijährigem Se- 
minarfurjus beftandene Xehrerprüfung, 

4) der Nachweid, daß der Bewerber die Koften ſeines Unter- 
haltes aufzubringen vermag ohne dadurd in der regelmäßigen 
Theilnahme am Unterrichte geftört zu werden. 

8. 118. 
Ein Bewerber, welcher feine mufifaliihe Borbildung durch 

Privatunterricht erhalten bat, muß über die Art und den Grad 
derjelben von einem glaubwürdigen Sadhverftändigen ein Zeugnid 
beibringen. 

8. 119. 
Feder Aufzunehmende hat fi in einer Vorprüfung vor dem 

geſammten Lehrer - Kollegium über den Grad feiner muftfalifchen 
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Borbildung auszuweiſen und muß folgenden Anforderungen zu ge- 
nügen im Stande jein: 

1) in der Harmonielehre: eine Choralmelodie mit und obne 
egebenen Baß korrekt vierftinnmig zu harmonifiren; 

2) im Gefange: Zonleitern, Choräle und Lieder ohne Begleitung 
rein und forreft audzuführen; 

3) im Orgelfpiele: Choräle mit obligatem Pedale zu [pielen, 
einfache Vor: und Zwiſchenſpiele zu erfinden, leichte Drgel- 
ftüdle von Rink, Rembt und Fiſcher vorzufragen; 

4) im Klavierfpiele: dad Studium der fogenannten Zünffinger- 
Mebungen der jämmtlihen Zonleitern und eine8 leichteren 
Etüdenwerkes nachzuweiſen und eine Sonate von Haydn, 
Mozart oder Clementi korrekt vorzutragen; 

5) im Piolinfpiele: in den erften drei Lagen zu jpielen und 
leichtere Etüden korrekt auszuführen. 

Meldungen zur Aufnahme. 
8. 120. 

Die Meldungen zum intritte in das Snftitut find für das 
Sommerfemefter mindeftend ſechs Wochen vor Oftern, für das Win- 
terfemefter mindeftend ſechs Wochen vor Michgelis an das König- 
liche Minifterium der geiftliden, Unterrichts: und Medizinal» Ange- 
legenbeiten zu richten. 

Diefen Meldungen find außer einem felbftgefchriebenen Lebens— 
laufe die Nachweiſe über Erfüllung der Bedingungen des $. 117 
beizufügen. 

Der Zeitpunkt der Aufnahmeprüfung wird durd den Vorſiztzen⸗ 
den der Senatöfektion für Muſik öffentlidy befannt gemacht ($. 24). 

8. 121. 

Die Aufnahme wird gemöhnlid nur auf ein Jahr bewilligt; 
doch kann, wenn bejonderer Fleiß und vorzügliches Talent ausge⸗ 
zeichnete Keiftungen erwarten lafjen, oder wenn bejondere Umftände, 
namentlidy Krankheit, ungeachtet des aufgewendeten Fleißes die Er⸗ 
reichung des Zieles gehindert haben, die Studienzeit nach Umftänden 
verlängert werden. 

8. 122. 

Der Unterricht ift unentgeltlich. 

8. 123. 
Die Eleven find berechtigt und auf Anweilung des Direltord 

verpflichtet, fomwohl an den Vorträgen über Geſchichte der Muſik in 
der akademiſchen Hochſchule für Muſik, als aud, wenn fie die zur 
Aufnahme in den Chor nötbige Prüfung beftanden haben, an den 
Chorübungen und Aufführungen derfelben theilzunehmen. 
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8. 124. 
Den Eleven des Inftitutes fteht die Theilnahme an den kunſt—⸗ 

wiffenfchaftlichen Borträgen der alademiihen Hochſchule für die bil» 
denden Künfte, fowie die Benußung der Bibliothek und der Inſtru— 
mente des Inftituted nah Maßgabe der darüber feitgejepten Be⸗ 
ftimmungen zu. 

8. 125. 

Die Eleven haben den Unterricht regelmäßig zu beſuchen und 
die ihnen geitellten Aufgaben jorgfältig und pünftlidy auszuführen. 
Mangel an Fleiß, wie unfüglames und fittlid anftößiged Betragen 
fünnen auf Beſchluß des Lehrer-Kollegiums die fofortige Entlaffung 
aus dem Inftitute herbeiführen. 

Abgangd-Zeugniß. 

8. 126. 
Nach regelmäßig abfolvirtem Kurſus erhält jeder ausfcheidende 

Eleve ein von Zehrer- Kollegium gemeinſchaftlich ausgefertigtes Zeug- 
nid, welches nah Maßgabe der Leiftungen in den einzelnen Lehr: 
fähern ein Urtheil über die amtliche Verwendbarkeit desſelben feitftellt. 

Direktor. 

8. 127. 
Der Direktor des Inftitutes für Kirchenmufil wird von dem 

Minifter der geiftlichen, Unterrichtd- und Medizinal-Angelegenheiten 
ernannt. Die ordentlidhen Lehrer ernennt der Minifter auf Bor- 
Ihlag des Direftord. Das Dienftperfonal wird unter Zuftimmung 
oe Niniſters von dem Direktor, mit Vorbehalt des Widerrufes, 
erufen. 

Der Direktor hat die Lehrer und die Beamten des Inſtitutes 
dem Präſidenten der Akademie namhaft zu machen. | 

Lehrer. 

§. 128. 
‚ Die Lehrer ftehen zunächſt und unmittelbar unter Leitung des 

Direftord. Sie bilden unter dem Vorſitze deöfelben das Lehrer: 
Kollegium, welches, fo oft dieſer es für gut findet, ſich verfammelt, 
über die ihm vorgelegten Angelegenheiten beräth und etwa erforder- 
lihe Gutachten abgiebt. - 

Urlaub. 

g. 129. 
, Wenn der Direktor auf länger ald vier Tage verhindert if, 

leine Gefcyäfte wahrzunehmen, jo bat er für angemeffene Vertre- 
tung zu forgen und dem Minifter davon Anzeige zu madyen. Urlaub 
für länger als eine Woche hat er vorher bei dem Minifter nach⸗ 
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zufuchen. Urlaubögejuche der Lehrer find an den Direktor zu richten 
und können von diefem für die Dauer einer Woche bewilligt wer: 
den. Für längeren Urlaub ift die Genehmigung ded Minifters er: 
forderlid. 

Ferien. 

$. 130. 

Die Hauptferien fallen in den Monat Zuli. 

X. Allgemeine Schlußbeſtimmungen. 

$. 131. 
Der Ausdrud „in Berlin wohnhaft” begreift im Sinne dieſet 

Statuted auch diejenigen Perfonen, welche ihren Wohnfig an einem 
Drte haben, der mit Berlin durch Dampfe oder Pferdebahn ver: 
bunden und nicht weiter ald 30 km von der Stadt entfernt ift. | 

8. 132. | 

Die zur Ausführung diefed Statutes erforderlichen Anordum: 
gen, Neglementd und SInftrultionen erläßt, foweit in dem Statnte 
eine anderweite Beitimmung nicht getroffen tft, der Minifter. 

122) Preisertheilungen bei der Akademie der Künſte 
zu Berlin. 

(Eentrbil. pro 1883 Seite 362; pro 1881 Geite 431.) 

In der am 3. Auguft d. 3. ftattgehabten öffentlihen Sigunz 
der Königlihen Akademie der Künfte ift folgendes Ergebnis der in 
diefem Fahre von der Königlihen Akademie der Künfte ausgefchrie- 
benen Preiöbewerbungen verkündet worden: 

1) Der von Sr. Hochfeligen Majeftäat dem Könige Friedrid 
Wilhelm III. geftiftete, in diefem Jahre für da8 Fach der Geſchichts 
malerei beftimmte große akademiſche Staatöpreid ift dem Malct 
Nudolf Eichſtädt, aud Berlin gebürtig, zuerkannt worden. 

Eine öffentlihe Anerkennung wurde dem Maler Konrad 
Siemenroth aus Küftrin für die von ihm gefertigte Konkurren; 
arbeit zu Theil. 

2) Der Preis der von Rohrſchen Stiftung, in diefem Jahre 
für da8 Fach der Architektur beftimmt, ift dem Architelten Zuliut 
Knoblaud aud Frankfurt a. M. zuerfannt worden. | 

Eine öffentliche Anerfennung wurde dem Regierungd-Baumeiiter 
Adolf Hartung und dem Architekten Wilhelm Guth für ibr: 
zur Preiöbewerbung eingefanbten Konkurrenz⸗ Arbeiten ausgeſprochen 

8) Der Preis der J. Michael⸗Beerſchen Stiftung, nur für Be 
kenner jüdifcher Religion und in dieſem Jahre für Maler aller Fäche 
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beftimmt, tft dem Maler Iſaak Braſch aus Moſchin zuerkannt 
worden, während fi) 

4) zur Bewerbung um den Preis der zweiten Michael-Beer- 
ſchen Stiftung, in diefem Jahre für Kupferfteder beftimmt, Niemand 
gemeldet bat. 

Berlin, den 5. Auguft 1882. 

Der Senat der Köntglichen Akademie der Künfte, Sektion für Die 
bildenden Künfte. 

Ende. 
Bekanntmachung. 

III. Gymnaſial⸗ ze. Lehranſtalten. 

123) Präfungs-Ordnung für Baugewerkſchulen. 

8.1. 
Zur Abhaltung der Abgangdprüfungen an den vom Gtaate 

unterhaltenen oder fubventtonirten Baugewerkſchulen werden bejondere 
Kommiffionen gebildet. Diefelben beitchen auß: 

1) einem Kommiſſar der Staatdregierung, 
2) einem vom Kuratorium der Schule gewählten Mitgliede, 
3) dem Direftor der Schule, 
4) fünf Lehrern derfelben, welche für jede Prüfung von der 

Dezirköregierung oder Kanddsoftet auf Vorſchlag des Direltord 
zu defigniren find, 

5) drei Baugewerksmeiſtern, welche den Baugewerkvereinen der 
Provinz, in welcher die Schule belegen ift, angehören. Sie 
werden von den Vereinen präfentirt und von der Begirte- 
tegierung oder der Landdroftei auf beftimmte Zeit beftätigt. 

8. 2. 
Den Borfig in den Prüfungd-Konferenzen führt der Königliche 

Kommiſſar oder in deifen Stellvertretung der Direktor der Schule. 

8. 3. 

Die Prüfung zerfällt in eine ſchriftliche und ineine münd⸗ 
(ie Prüfung. 

Zu der fhriftlichen Prüfung werden 18 Wochentage Zeit ge- 
währt, während die mündliche Prüfung je nad der Anzahl der zu 
Hrüfenden in einem oder in mehr Tagen zu beenden tft. 

Die Schriftliche Prüfung wird von dem Lehrerfollegium 
allein abgehalten, und werden die Arbeiten unter Klaufur angefertigt. 
Ueber die fchriftlihe Prüfung wird ein Protokoll geführt. 
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Die mündliche Prüfung erfolgt vor der geſammten Prü— 
fungd-Kommilfion. Diefelbe hat namentli den Zwei, den Mit 
gliedern der Prüfungs-Kommillton, welche dem Lehrerfollegium nicht 
angehören, eine Ueberſicht von den Kenntniffen und der Braudhbar: 
feit der einzelnen Examinanden und lepteren ausreichende Gelegen- 
beit zu geben, durd mündliche Beantwortung der ihnen geftellten 
Fragen Lüden und Fehler des ſchriftlichen Examens auszugleichen 
und zu zeigen, daß fie dem Unterrichte in den einzelnen Unterrichts: 
gegenftänden mit Verſtändnis gefolgt find. Ueber die mändliche 
Prüfung wird durch die von dem Direktor dazu beftimmten Lehrer 
ein Protokoll geführt. s 

4 

Die Ichriftliden Arbeiten werden durch die Lehrer binnen 14 
Tagen cenfirt und die Fehler bezeichnet, jodann mit den Genfuren 
den der Prüfungs =» Kommilfion angehörenden Baugewerksmeiſtern 
zur Begutachtung ſerienweiſe zugelandt. Die Arbeiten müffen von 
denfelben innerhalb 2 Moden beurtheilt werden. Die Gutachten 
werden mit den Arbeiten ferienweife dem Direktor der Schule zurüd: 
gelandt und von diefem nebft den Genfuren der Lehrer dem König: 
lien Kommiſſar jchleunigft und jpäteftend 3 Wochen vor dem Termine 
des mündlichen Eramend zur Prüfung vorgelegt. Bon dem legteren 
ift der Termin der |päteftend am 15. April zu beendigenden münt- 
lihen Prüfung fo zeitig anzuberaumen, daß inöbejondere die an der 
Prüfung theilnehmenden Baugewerksmeiſter danach ihre Dispofitionen 
treffen können. 

Die Abftimmung über die, zu ertheilenden Cenſuren erfolgt in 
der Schlußfonferenz, welche unmittelbar an die mündlihe Prüfung 
anzufchliegen ift, nad einfacher Majorität. Bei Stimmengfeidhbeit 
entjcheidet der Königlihe Kommilfar. 

Das Refultat der Gefammtprüfung ift den Eraminanden fofert 
zu eröffnen; die Zuftellung der Zeugniffe erfolgt binnen 6 Wochen. 

Dem Borftebenden analog find die Termine für die Abhaltung 
der Abgangsprüfungen im Herbfte in jedem Fahre zu beftimmen. 

8. 5. 
Für die gleihmäßige Beurtheilnng der fchriftlichen Arbeiten 

find folgende Cenſur⸗Noten zu ertheilen: 
a. für eine vorzüglidhe Beantwortung oder Bearbeitung Note 4 
b. für eine Ute oo oo ren 
c. für eine genügende.42 
d. für eine mittelmäßige.- - - 2 2 2 —41 
e. für eine ungenügende . „ dv 

8. 6. 
Die Prüfungsaufgaben für die fehriftlihe Prüfung find vom 

Lehrerfollegtum nad Maßgabe diefer Prüfungdordnung in größerer 
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Zahl ausdzuarbeiten. Es werden hieraus dur den Königlichen 
Kommiljar die zu ftellenden Aufgaben ausgewählt und dem Direktor 
der Schule zugelandt. 

Die Couverts werden von dem Direktor bei Vertheilung der 
Aufgaben an die Schüler geöffnet und die Aufgaben den Delegirten 
der Baugewerkvereine in Abjchrift aldbald zur Kenntnidnahme zu⸗ 
geſchickt. 

8. 7. 

Der Examinand muß an der Anſtalt, an welcher er ſich der 
abgangeprüfung unterziehen will, die erfte Klaffe befuhen und hat 
mindeftend 4 Wochen vor dem Gramen eine fchriftliche Eingabe an 
die Direktion der Schule zu richten, in welder er um Zulaſſung 
zur Prüfung nachſucht. Dem Geſuche müffen Zeugniffe über feine 
praftiiche Tchätigkeit vor feinem Eintritte in eine Baugewerkſchule 
und während der Unterbrehungen des Schulbeſuches, fomte ein 
furzer Zebendlauf angefügt fein. 

Es darf Niemand zum Examen zugelafjen werden, der nicht 
mindeftend zwei Sommer hindurch praktiſch gearbeitet bat. 

8. 8. 

An Prüfungsgebühren find von jedem Eraminanden zehn Mark 
vor Beginn der Prüfung an die Bauſchulkaſſe zu entrichten. 

Die Quittung ift dem Direktor der Schule vor Beginn der 
Prüfung einzuhändigen, anderenfalld der Kandidat zur Prüfung nicht 
zugelaffen wird. Den nad Beginn der Prüfung Zurüdtretenden 
wird die Prüfungsgebühr nicht zurüdgezahlt. 

8. 9. 
Die Prüfungszeugniffe werden von fämmtlihen Mitgliedern 

der Prüfungs-Kommilfion unterzeichnet. 

8. 10. 
Prüfnngsgegenitände. 

I. Schriftlide Prüfung, unter Klaufur. 

A. Entwurf. 1 Aufgabe. 

Bon einem einfachen Gebäude find nach gegebenem Programme 
im Mapftabe von mindeitend von 1:100 die nöthigen Grundrifle, 
Balfenlagen, Anfihten und Durchſchnitte zu entwerfen und mit ein» 
gefchriebenen Maßen zu verjeben, jo dab der Bau in allen Theilen 
aus den Zeichnungen klargelegt wird, und darauß die sub F ge- 
forderte für einen Koſtenanſchlag nothwendige Maffenberechnung auf- 
geftellt werden kann. Es iſt hierbei vor Allem die Richtigkeit der 
Konftruftionen zu berüdfichtigen, die architektoniſche Ausbildung 
aber der Konftruftion fowie dem Wefen ded Materiale8 entſprechend 
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zu halten. Dem in Tuſche audzuziebenden Entwurfe ift ein Er: 
läuterungöberiht in der für Staatöbauten vorgefchriebenen Form 
beizufügen. 

B. Baukonſtruktionszeichnen. 8 Aufgaben. 

An den Entwurf follen foweit möglid 6 Baufonftruftione 
Aufgaben der Art angefhloffen werden, daß diefelben Detailzei: 
nungen zu dem Entwurfe bilden. Diefe Zeihnungen follen im Au: 
gemeinen umfafjen: 

die Mauerfonftruftionen, 
die Zimmerkonftruftionen, 
die Dacheindedungen, 
die Treppenkonſtruktionen, 
die Thüren und Fenfter 
und die Gründungen. 

Es können mehrere Aufgaben in einer Zeichnung zufammen- 
gelobt werden, |. 3. B. ein Haupigefimd (1 Aufgabe aus de 

auerfonftruftion) verbunden mit der Zimmerkonſtruktion der 
Drempelwand und des Dachanfanges (1 Aufgabe aus der Zimmer- 
fonftruftion) und verbunden mit der Dacheindeckung und Rinnen: 
anlage (1 Aufgabe aus der Dadeindedung). 

Aus dem fpeziellen Baugewerke ded Eraminanden find min 
beitend 3 Aufgaben zu wählen. 

C. Darftellende Geometrie. 2 Aufgaben. 
Es werden 2 Aufgaben aus der darſtellenden Geometrie reſp. 

deren Anwendung gegeben. 

D. Baukunde. 5 Aufgaben. 
Aus der Baufunde, den Eifenkonftruftionen und den Feuerungk 

Anlagen werden 5 Einzelaufgaben gegeben, foweit diefelben im Ent- 
wurfe nicht enthalten find. 

E. $ormenlebre. 2 Aufgaben. 

Ebenfalls, wenn möglih, an den Entwurf oder an eine der | 
Baufonftruftiond- Aufgaben anfdließend, wird die Detailzeichnung 
eined Facadentheiled oder eined Theiles des inneren Ausbaues als 
eine Aufgabe aus der Kormenlehre gegeben. Die Verbindung mit 
einer der vorherigen Aufgaben kann vorgejchrieben werben. Sa 
natürlicher Größe werden ald 2. Aufgabe aus dem vorgenannten 
Detaiiblatt eine oder zwei Schablonen audgetragen. 

Die Aufgaben der Disziplinen B, C, D und E find in vor 
zufchreibendem, größerem Maßſtabe berguftelien. 

Saubere und korrekte Ausführung in Blei gemügt, doch ift dat 
Ausziehen mit Tuſche nicht unterfagt. 
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F. Maffenberehnung zum Koſtenanſchlage des Entwurfes. 

Bon einem Theile des sub A. gefertigten Entwurfed ift die 
Maſſenberechnung des dad Baugewerbe ded Craminanden betreffenden 
ZTiteld zu verlangen. Die Audrehnung der Anfäbe Tann unter- 
bleiben, dagegen wird vorzugsweiſe Gewicht darauf gelegt, daß die 
Aufftellung der Form und dem Inhalte nad richtig ift. 

G. Mathematik. 4 Aufgaben. 

Es werden 4 Aufgaben geftellt, und zwar eine Aufgabe aus 
der Geometrie, Planimetrie oder Stereometrie, eine aud der elemen- 
taren Xrigonometrie, eine Rechenaufgabe und eine algebraijche 
Sleihung 1. Grades. 

H. Theorie der Baufonftruftionen. 1 Aufgabe. 

Eine vom &raminanden vorher nad empirifchen Regeln ge- 
zeichnete Konftruftion des Hochbaued in Holz, Stein oder Eijen, 
die in fi) ein Ganzes bildet, ift bezüglich der Duerfchnittödimenfionen 
und der Stabilität zu unterfuchen und zu verbeffern. Hierbei dürfen 
die Sraminanden fid) unbefchränft der graphilchen Methoden bedienen 
und die in der Prarid allgemein gebräuchlichen, ihnen fpeziell zu 
bezeichnenden Hilfämittel benupen. 

Der Zeihnung ift ein vollftändiger und eingehender Erläus 
terungsbericht beizufügen. 

J. Deutfhe Sprade. 1 Aufgabe. 
Der Crläuterungsbericht zum Entwurfe wird zugleich als deutſche 

Arbeit angefehen und auch als foldhe bejonderd cenfirt. Zu beadhten 
find hierbei alfo die Orthographie und die Snterpunftion, die Satz⸗ 
bildung und die logiiche Verbindung der einzelnen Säge unterein- 
ander. Der die Ausführung ded Projektes betreffende Inhalt ded 
Berichted wird sub A cenfirt. 

Zeit für die ſchriftliche Prüfung. 

Zür die Aufgaben sub A, B, C, D, E und F werben im 
Ganzen 16 Wocdentage Zeit gewährt, wovon 8 Tage für die Auf- 
gabe sub A zu beftimmen find. Für die Aufgaben sub G und H 
zwet Wochentage. 

U. Mündlide Prüfung. 

Die Zahl der gleichzeitig zu Examinirenden darf in der Regel 
10 nicht überfteigen. Die mündliche Prüfung tft auf folgende Dis⸗ 
ziplinen, den nachfolgenden Andeutungen entiprechend zu erftreden. 

A. Baumatertaltientunde. 
Kennzeichen der guten und jchledhten Befchaffenheit der natürs 

lichen und künſtlichen Baumaterialien, wie Brucdhfteine, Werlſtücke, 
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Ziegel und Holz; ihre Zubereitung und Aufbewahrung in Rüdhed: 
auf dauerhafte Herftelung von Baufonftruftionen; 

Berbindungdmaterialien ; 
Nebenmatertalien. 

B. Baulonftruftionen und Baukunde. 

Fragen aus den zu I. B und C genannten Gebieten unter 
Berüdfihtigung de8 Um⸗ und Reparatur-Baues. 

C. Baupolizei und baugefhäftlide Buchführung. 

Tragen, welche ſich auf die Einrichtung und Führung des Gr 
ſchäftes eines Baugewerksmeiſters beziehen. Wichtige baupolizeilid« 
Beftimmungen. 

D. Naturlehre. 

Ä Die für dad Baugewerbe widtigften Naturerfheinungen un! 
Geſetze. 

E. Mathematik. 

a. Die Planimetrie bis einſchließlich der Aehnlichkeit der Dra- 
ede und der Lehre vom reife. 

b. Stereometrie. Herleitung der Formeln, weldye zur Beret- 
nung von Inhalt und Oberfläche ded Cylinders und des Prismar. 
des Kegeld und der Pyramide dienen, fowie Kenntnid der Kormele 
für die Berehnung der Kugel. Anwendung diejer Formeln an Zat: 
lenbeifpielen. 

c. Xrigonometrie. Berechnung des rechtwinkeligen Dreiedee. 
d. Arithmetif und Algebra. 
PVürgerliche8 Rechnen, Rechnen mit Potenzen und Wurzel 

geößen, Anwendung der Logarithmen. Außerdem die 4 Grant: 
operationen mit allyemeinen Größen, Loͤſung der Gleichungen |. 
Grades mit einer und mehreren Unbefannten. 

F. Statik und Feſtigkeitslehre. 

Gleichgewicht von beliebig in der bene liegenden Kräften: 
Kräftepaare und Momente. Die Sraminanden haben Kertigfeit ie 
der Sufammenfegung und Zerlegung von Kräften an ebenen Spftemen 
mit Hilfe des Kräfte- und Seilpolygond zu zeigen; auch foll ihnen 
die analytifche Behandlung für die einfacheren Fälle (parallele Kräfte 
nicht unbefannt fein. Anwendung auf die Ermittelung der Re 
aftionen und Spannungen bei Stabiyftemen, einfachen Zrägern, 
Dadpkonftruftionen, Drud- und Stüplinie. Schwerpunftd-Beltim. 
mungen von ebenen Figuren und geraden prismatiſchen Körpern, 
ſoweit fie auf elementarem, namentlich graphiſchem Wege zu er- 
reichen find. Stabilität. Anwendung auf Stütz⸗ und Futtermauern 
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Anwendung der Formeln der Zug, Drud- und Abicheerungs- 
Feftigkeit bei Aufgaben aus dem Hochbau, fowie der ercentriichen 
Drudfeftigfeit bei rechtedigem Duerfchnitte. Die Querſchnittsdimen⸗ 
fionen des geraden, liegend belafteten, auf Biegung in Anſpruch ges 
nommenen Balfend follen die Sraminanden mit Sicherheit zu er: 
mitteln im Stande fein. 

Seläufigkeit in der Anwendung der in der Praxis üblichen 
Formeln ift namentlidy zu fordern. 

g. 11. 
Die Benjuren für die gefammte Prüfung werden nad dem 

Ausfalle der mündlichen und ſchriftlichen Prüfung feftgeftellt. Das 
Prädikat „beitanden” darf nur denjenigen Examinanden ertbeilt 
werden, deren Leiltungen durchſchnittlich die Cenſur „genügend“ ers 
balten baben. 

Die Benfur der Arbeiten ded $. 10 A und B ift jedoch inſo⸗ 
fern für das Gefammtrefultat der Prüfung enticheidend, ald befjeren 
Zeiftungen in anderen Fächern ein Einfluß auf die Feftitellung des 
Geſammtreſultates nicht eingeräumt werden darf und als indbejondere 
das Prädikat „beitanden“ nur denjenigen zu erteilen ift, deren 
Arbeiten de8 $. 10 A und B mindeftens die Cenſur „genügend“ 
erhalten haben. 

I. Schriftliche Prüfung. 

Die Beurtheilung der Arbeiten des $. 10 A und B erftredt 
ih auf: 

1) Einrichtung (Grundrißdispofition), 
2) Konftruftion, 
3) Façade, 
4) Erläuterungsbericht, 
5) Korrefte Daritellung, 

und zwar wird jede Diefer Abtheilungen nach dem im $. 5 gegebenen 
Mapftabe für fich beurtheilt. Die ertheilte Note wird 

für die Sinrichtung mit 1, 
„ nm "Konftruftion mit 4, 
„„Fagade mit l, 
„ den Srläuterungsbericht mit 1, 
„ die Eorrefte Darftellung mit 1 

multiplizirt. Sodann werden die Noten addirt und durd 8 dividirt. 
Der Quotient gilt ald Note für den Entwurf. 

8. 12. 
Die Prüfungszeugniffe find unter Benugung des angehängten 

Formulard audzufertigen. Es ift geftattet, bie Genfuren der ein⸗ 
zelnen Leiftungen in dem Zeugniffe näher zu erläutern. 

1882. 44 



8. 13. 

Die den Mitgliedern der Prüfungs: Kommilfion aus den Pro: 
fungsgebühren zu gemährenden Zagegelder und Reifefoften-Entichä: 
Digungen 2c. jeßt die Königliche Regierung, bezw. die Landdroſtei feft. 

Berlin, den 6. September 1882. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanus. 

UV. v. 1043. 

Baugewerffchule 
zu 

Prüfungs: Zeugnis. 
Der 

I au ° Kreis 
geboren den ten 

befuchte die 4. Klaffe im Semeſter 18 
8. 
2. 
1. 

der biefigen Baugemwerfichule. 
Derfelbe unterzog fi der bierjelbft am Schluffe des 

Semefterd 18 in der Anjtalt nach den Vorſchriften der Prüfunge⸗ 
Drdnung für die Preußiihen Baugewerfihulen vom 6. September 
1882 abgehaltenen Abgangd- Prüfung. 

Seine Eeiftungen wurden wie folgt beurtbeilt: 
A. Sn der Klaulurprüfung: 

Der Entwurf eines Gebäuded nacdhgegebenem Programme — 
Die dem &raminanden geftellten Baufonftruftions-Auf: 
gaben — 
Die Aufgaben aus der daritellenden Geometrie — 
Die Aufgaben aus der Baufunde — 
Die Aufgaben aus der Formenlehre — 
Die Maflenberehnung zum Koftenanichlage ded Ent: 
mwurfes (sub Nr. 1) — 
Die Aufgaben aus der Mathematit — 
Die Aufgabe aud der Theorie der Baukonſtruktion — 
In der deutjhen Sprade — 

18 

y . . 

san mm 

Nota: Die Cenfuren der einzelnen Leitungen find vorzüglich gut, gut, genügend, 
mittelmäßig, ungenügend, — Das Gelammtrefultat der Prüfung wird mit 
vorztiglic beftanben, gut beftanden, befanden cenfirt. 

hei ei mittelmäßigem Gefammtrefultate wird ein Prifungezengnis nid! 
ertheilt. 



659 

B. Sn der mündlihen Prüfung: 
10. Sn der Baumaterialientunde — 
11. Sn der Baukonftruftion und in der Baulunde — 
12. Sn der Baupolizei und baugefchäftlihen Buchführung — 
13. In der Naturlebre — 
14. In der Mathematif — 
15. Sn der Statik und Feltigfeitölehre — 

Es iſt dem 
auf Grund der ſtattgehabten Prüfung von der Prüfungs-Kommiſſion 
unter dem ten 18 das Prädikat: 

vorzüglich beftanden, 
gut beitanden, 
beftanden 

zuerfannt worden. 
den ten 18 

Königliche Prüfungs Kommilfion. 
Königliher Kommilfar. Mitglied des Schulvorſtandes. 

Direktor und Lehrer. Mitglieder 
ded Verbandes Deuticher Baugemwerfö- 

Meifter. 

Fleiß und fittliche8 Verhalten 
des 

den ten 18 

Der Direktor und die Lehrer. 

IV. Seminare, 2c., Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verhältniſſe. 

124) Termin zur Abhaltung des pädagogiſchen Kurjus 

für evangelifhe Theologen am Seminare zu Sranzburg. 

(Eentrbf. pro 1877 Seite 231. — II. 7.) 

Der Anfangstermin ded bei dem evangeliſchen Schullehrer⸗ 

Seminare zu Franzburg alljährlich abzuhaltenden pädagogijchen 

Rurfus für Kandidaten des evangelifhen Prebigtamted ift vom Jahre 

1883 ab von Mitte Mai auf Montag nad dem Sonntage Estomihi 

verlegt worden. 

44° 
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125) Regelung des Unterftügungdwejend an den Schul: 
lehrer=- und Zehrerinnen-Seminaren mit Internat: 

einrihtung. 

Berlin, den 14. Auguſt 1882. 
Die Etatd der mit SInternatdeinrichtung verbundenen Schul— 

lehrer und Lehrerinnen-Seminare enthalten in vielen Fällen bezüg- 
ih der Hebung der Koftgelder von den Zöglingen und der für die 
legteren beftimmten Unterftügungen detaillirte Feſtſetzungen, welche 
eine zweckgemäße Bertbeilung der Benefizien erfchweren, bezw. un- 
möglich maden. 

Letzteres geſchieht, wenn der Höcftbetrag ded zur Erbebunz 
gelangenden Koftgelded den wirklich entftehenden Aufwand für Die 
Beföftigung des Zöglinges nicht erreicht. In diefem Zalle werden 
fowohl Zöglinge, welche feiner Unterftügung würdig find, ſowie 
ſolche, welche derjelben nicht bedürfen, an den Benefizien betbeiligt. 
Bei der Befchränftheit der zur Verfügung ftehenden Mittel ſchließen 
die Bewilligungen an gar nicht oder minder bedürftige Zögling: 
zugleidy eine Härte gegen die wirklich bedürftigen und würdigen 
Seminariften, zu deren Unterftügung die betreffenden Mittel gemährt 
worden find, in ſich. 

An nicht wenigen Anftalten ift ferner der verfügbare Betrag 
faft ganz zum theilweifen, bezw. vollen Koftgelderlaffe beftimmt, ie 
daß ſelbſt bei Fällen der dringendften Noth einem Zöglinge det 
Snternate eine ausreichende baare Unterftübung nicht gewährt wer: 
den Tann. 

&8 unterliegt jedoch feinem Bedenfen, die für die Verwendung 
der Unterftügungsfonds bei Erternaten den Seminardirektoren, bezw. 
den SKöniglihen Provinzial» Schulfollegien gegebene Freiheit un? 
die dabei für die Bertbeitung maßgebenden Grundfäge (Verfügung 
vom 6. Zult 1874 — U. IIl. 7564 — Gentralblatt S. 535) aud 
bei Snternaten zur Geltung zu bringen. Im @inverftändniffe mit 
dem Herrn Finanzminifter jehe ich mich daher veranlaft, zu be 
ftimmen, daß bei der Neuregulirung der betreffenden Seminar⸗-Etats: 
1) dad Syſtem der „Koftgelderlaffe bezm. Freiſtellen“ befeitigt und 

dad von den Zöglingen jeder einzelnen Anftalt zu gleihem Satze 
zu entrichtende, unter Poſ. 5 der Einnahme audzubringende Koft: 
geld zum vollen Selbftloftenbetrage ausgebracht, und 

2) der Titel 4 der Ausgabe in folgende Unterabtheilungen zer: 
legt werde: 
a. zur Beföftigung der Zöglinge (conform mit dem zu er: 

bebenden Koftgelde), 
b. zu Unterftügungen, zu Medifamenten und zur Kranfenpflege 

für dieſelben. 
Soweit and diefem Titel bei einzelnen Anftalten noch fonftige 
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Ausgaben (Stipendien, zur Beipeifung von Lehrern, Dienftboten, 
Srternen u. |. w.) zu beftreiten find, werden diefelben unter bejon- 
deren Pofitionen audgebradt. 

Der Pofition a. „zur Belöftigung der Zöglinge” tritt der 
nachfolgende Vermerk hinzu: 

„ohwaige Mehraudgaben find aud Pol. b. dieſes Ziteld zu 
ecken. 

Ad Poſition b. „zu Unterſtützungen ꝛc.“ iſt ein Betrag einzu- 
ſtellen, welcher der Differenz zwiſchen dem gegenwärtig unter Titel 4 
der Ausgabe für Die Zwede der Beföftigung der Zöglinge, ſowie 
zu Unterftügungen, Medilamenten und zur Krankenpflege für die- 
reiben ausgebradhten Beirage und dem der bisher zur Erhebung 
gelangenden Koflgelder, Beiträge für Krankenpflege, Holz und Licht 
und Bibliothek bezw. der j. g. Eintrittögelder entipriht. Der Po- 
fition b. tritt überall der Vermerk hinzu: 

„Aus diefem Fonds dürfen im Durchſchnitte höchſtens 90 M. 
pro Kopf und Jahr der wirkflid vorhandenen Zöglinge zur 
Berwendung kommen.” 

Indem ich bemerke, daß die im laufenden Jahre zur Neuregu- 
lirung gelangenden Etats in entiprechender Weiſe eingerichtet fein 
werden, veranlaſſe idy die Königlihen Provinzial» Schulfollegien, 
dafür Eorge zu tragen, daß die im nächſten Fahre und ſpäter ein- 
jureihenden Etats-Entwürfe in gleicher Weile aufgeftellt werden. 

Daß bei der vorftehenden lediglich formalen Aenderung eine 
Mehrbelaftung der Staatskaſſe nicht beabfichtigt ift, bezw. nicht ein— 
treten darf, bedarf feiner weiteren Ausführung. Um aber auch den 
Berhältniffen derjenigen Zöglinge Rechnung zu tragen, weldye vor 
dem Zeitpunfte der Neuregulirung des Unterftügungemefene in dad 
Internat der betreffenden Anftalt eingetreten find und Die nad) der 
bis dahin beftehenden Einrichtung den ganzen bezw. theilmeijen 
Erlaß des Koftgeldes zu erwarten hatten, wolle dad Königliche 
Provinzial-Schulfollegium die betreffenden Seminardireftoren an- 
weilen, diefen Zöglingen aus dem Unterftügungdfonds, ſoweit thun— 
lid, diefelben Beträge ald Beihülfen zu den Unterhaltungdfoften zu 
gewähren, welde ihnen bisher in der Form von Koftgelderlaffen 
zu Theil geworden find. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial: Schulfollegien. 

U III. 1435. 
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126) Bedeutung und Zwed der Reltoratdprüfung. 

Unzuläfjigfeit eined Dispenſes. 

Berlin, den 7. Suli 1882. 
Sn der Prüfungsordnung vom 15. Dftober 1872 ift unter III. 

8. 1 vorgefchrieben, daß die Befähigung zur Anftelung als Refter 
von höheren Mädchenichulen durch Ablegung der Rektoratsprüfung 
erworben werde. Bei diefer Prüfung handelt e8 fih, wie 8. 6 der 
Prüfungsordnung erkennen läßt, nit um den Nachweis eined ge: 
willen Maßes pofitiver Kenntniffe, jondern um die Grmittelung, 
ob der Sraminand die Erfahrungen gejammelt und die Einfict im 

die Organifation der Schulen gewonnen, ſich namentlidy auch die 
Sicherheit in Handhabung der Schulzudt angeeignet habe, welde 
erwarten lafjen, daß die von ihm geleitete Schule ihre erzieblichen 
und unterrichtlihen Aufgaben erfüllen würde. 

In der früheren Ablegung wiflenjchaftlicher Prüfungen, ſowie 

liegt eine Bürgfchaft hierfür noch nicht. Es ift daher aud in der 
Prüfungsordnung die Zuläffigkeit eined Dispenfed von der Prüfung 
für defignirte Rektoren nicht ausgeſprochen, und ich befinde mid 
demnach auch nicht in der Lage, den zum Rektor der höheren Mät- 
henichule zu N. berufenen Lehrer N. von Ablegung der Nektorats | 
prüfung zu biöpenfiren. Die Königlihe Regierung wolle denfelben 
biervon auf dad mitteld Berichted vom 11. Juni d. 3. eingereichte 
Geſuch vom 21. April d. J. in Kenntnis fegen. 

An 
bie Königl. Negierung zu N. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial »-Schulfollegium x. 
zur Kenntnidnahme. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barfhaufen. 

An 
jämmtlihe Königl. Provinzial- Schullollegien und Regierungen, 

bie Königl. Konfiftorien der Provinz Hannover und ben 
Königl. Ober - Kirchenrath zu Northorn. 

U. III a. 14725. 

127) Befähigungszeugniffe für Zöglinge der Lehrer 
innen» Beldungdanftalten zu Droyßig. 

(Sentrblf pro 1881 Seite 544 Nr. 150.) 

Berlin, den 15. Auguſt 1882. 
Bei den im Monate Zuli d. 3. abgehaltenen Entlaſſungsptü— 

fungen an dem Gouvernanten:Inftitute und dem Lehrerinnen-Semt 
nare zu Droyßig haben dad Zeugnid der Befähigung erlangt 

in einer, wenn auch vorzüglich erfolgreichen bloßen Yehrthätigkeit 
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I. Für das Lehramt an höheren Mädchenſchulen: 
1) Luiſe Beft zu Brepenheim, Kreis Kreuznach, 
2) Hertha Crome zu Oberdorf bei Rordhaufen, 
3) Alwine Grabowsky zu Breslau, 
4) Julie Jacobitz zu Grunow, Regierungdbezirt Frankfurt, 
5) Paula Lahr zu Minden, 
6) Eydia Langenmayr zu Berlin, 
7) Fanny Marthen zu Sorau, 
8) Lucie Mühlradt zu Konitz 1./NBeftpr., 
9) Rofalie Nicolai zu Mes, 
10) Hedwig von Dberfamff zu Königöberg i./Oftpr., 
Il) Gertrud Peters zu Breslau, 
12) Roja Prehn zu Meppen, Tanddrofteibezirf Osnabrück, 
13) Anna von Reden (au Wendlinghaufen, Fürſtenthum Lippe: 

Detmold, jet) zu Hildesheim, 
14) Marie von Sellin zu Schweidnig, 
15) Anna Sydow zu Schubin und 
16) Helene Zacher zu Snowraclam. 

II. Für dad Lehramt an Bolföfdhulen: 

1) Wilhelmine Dittmar zu Thalhaufen, Regierungdbezirf Koblenz, 
2) Martha Fiſcher zu Füterbog, 
3) Dttilie Foht zu Winfen a. d. Aller, bei Lüneburg, 
4) Eliſabeth Herzog zu Buben, 
9) Johanna Klingner zu Fehrbellin, Kreis Oſthavelland, 
6) Johanna Klode zu Kroſſen a./D., 
7) Dttilie Knapp zu Darfehmen, Regierungdbezirt Gumbinnen, 
8) Klara Lange zu Michelau, Regierungsbezirk Bredlau, 
I) Marie Nieſchke zu Naumburg a. d. ©. 

10) Emilie Dlimart zu Trier, 
11) Margarethe Priefer zu Sommerfeld, Regierungdbezirt Frank⸗ 

furt, 
12) Anna Rothe zu Droybig bei Zeib, 
13) Thella Rupnomw zu Neuzelle, Regierungsbezirk Srankfurt, 
14) Minna Sander zu Zabrze, Negierungsbezirt Oppeln, 
15) Luiſe Schermer zu Mellin, Regierungdbezirt Magdeburg, 
16) Marie Schulz zu Grevenbroich, Regierungsbezirk Düffeldorf, 
17) Emma Sohn zu Berfchweiler, Regierungsbezirk Trier, 
18) Karoline Stege zu Stetternid, Regierungsbezirk Aachen, 
19) Augufte von Steuben zu Auma bei Weimar, und 
20) Julie Wortmann zu Dortmund. 

Der Seminardireftor Kripinger zu Droyßig bei Zeig iſt 
bereit, über die Befähigung diefer Kandidatinnen für beftimmte 
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Stellen im öffentlihen und im Privat- Schuldienfte nähere Aus- 
funft zu geben. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belanntmachung. 

U. III. 1947. 
— — — —— 

128) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im 
Herbſte 1882. 

(Centrbl. pro 1882 Seite 116 X.) 

Berlin, den 18. September 1882. 
Für die Zurnlebrerinnen-Prüfung, welde im Herbite 1882 zu 

Berlin abzuhalten tft, habe ih Termin auf Dienftag den 21. Ne: 
vember d. 3. und folgende Tage anberaumt. 

Meldungen der in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen 
find bei der vorgejepten Dienftbehörde jpäteftend 5 Wochen, Meldun: 
gen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir |päteftend 3 Moden 
vor dem Prüfungsdtermine unter Einreihung der im $. 4 des Pru- 
fungöreglementd vom 21. Auguft 1875 bezeichneten Schriftftüde 
anzubringen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croir. 

Belanntmadhung. 

U. III. b. 7129, 

129) Befähigungdzeugnilfe aus dem Kurfus zur Aus— | 
bildung von Zurnlehrerinnen. 
(Tentrbl. pro 1881 Seite 165 Nr. 123.) 

Berlin, den 25. September 1882. 
An dem in der Königlichen Zurnlehrer » Bildungsanftalt zu 

Berlin in der Zeit vom 12. April bis 6. Zuli 1882 abgehaltenen 
Kurfus zur Audbildung von Zurniehrerinnen haben theilgenommen | 
und am Schlufje desfelben dad Zeugnis der Befähigung zur Ertheir 
lung von Zurnunterriht an Mädchenſchulen erlangt: 

1) Augufte Alpert, Handarbeitelchrerin zu Berlin, 
2) Agned Blumenthal, Lehrerin zu Brunn bei Wufterhaufen a./D. 
3) Olga Bouveron, Lehrerin zu Berlin, 
4) Martha Brintmann, Lehrerin zu Berlin, 
5) Emilie Buske, Lehrerin zu Berlin, 
6) Roſa Sandler zu Kalfberge Rüdersdorf, 
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7) Katharine Cochius, Lehrerin zu Berlin, 
8) Jenny Conrad zu Allenftein 1./Oftpr., 
9) Anna Coſack, Handarbeitölehrerin zu Konitz, 

10) Anna Dänell, Lehrerin zu Berlin, 
11) Alma Diko, Lehrerin zu Berlin, 
12) Marie Ebert zu Barth, 
13) Eliſabeth Eſchrich, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
14) Margarethe Ewald, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
15) Martha Fendler, Lehrerin zu Berlin, 
16) Sophie Fenske zu Stettin, 
17) Marie Fievet zu Berlin, 
18) Emma Greudenthal, Lehrerin zu Berlin, 
19) Theodore Fuchs, Lehrerin zu Hamm in Weftfalen, 
20) Elite Züllgraf, Lehrerin zu Berlin, 
21) Eva Gene, Handarbeitölehrerin zu Stettin, 
22) Marie Gerth, Zeihen- und Handarbeitölehrerin zu Lauenburg 

in Pommern, 
23) Helene Gfrörer, Lehrerin zu Berlin, 
24) Adele Gramm, Handarbeitölehrerin zu Köln, 
25) Klara Grohn, Handarbeitdlehrerin zu Berlin, 
26) Charlotte Haffe, Lehrerin zu Gumbinnen, 
27) Antonie Hauptner, Lehrerin zu Berlin, 
28) Marie Humbert, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
29) Martba Sacobfjohn, Lehrerin zu Berlin, 
30) Elifabetb Zunge zu Glogau, 
31) Marie Kaifer, Lehrerin zu Kammin i. Pommern, 
32) Alma Kant, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
33) Sophie Koberowsky zu Potddam, 
34) Marie Köther zu Berlin, 
35) Anna Kozlowski, Lehrerin zu Gorgaft, Reg. Bez. Frankfurt, 
36) Emma Kramer, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
37) Johanna Kraufe, Handarbeitölehrerin zu Elbing, 
38) Agnes Krüger, Zeihen- und Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
39) Anna Krumnow, Zeidhen- und Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
40) Marie Krumnow, Zeichen: und Handarbeitdlehrerin zu Berlin, 
41) Elvira Laune, Lehrerin zu Delitzſch, 
42) Roſalie Liman, Lehrerin zu Berlin, 
43) Ludovika Lüpſchütz, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
44) Klara von Lukowitz zu Berlin, 
45) Martha Maaß, —A zu Berlin, 
46) Anna Martens, Lehrerin zu Liſſa, Kreis Frauſtadt, 
47) Eliſabeth Moritz, Handarbeitslehrerin zu Braunſchweig, 
48) Mathilde Nauck, Handarbeitslehrerin zu Erfurt, 
49) Roſa O pitz, Lehrerin zu Striegau, 
50) Gertrud Pancritius zu Königsberg i./ Oſtpr., 
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51) Mathilde Peters, Lehrerin zu Altona, 
52) Minna Pöppel, Zeichen» und Handarbeitölebrerin zu Bande. 

burg 1./Weftpr., 
53) Amalie Riftow, Handarbeitslehrerin zu Neu-Strelig, 
54) Luiſe Rofenboom, Handarbeitölehrerin zu Krefeld, 
55) Martha Rothenburg, Lehrerin zu Berlin, 
56) Anna Saling, Lehrerin zu Berlin, 
57) Anna Schaller, Lehrerin zu Sorau, 
58) Margaretfe Schirmer, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
59) Anna Schmidt, Lehrerin zu Krefeld, 
60) Martha Schmidt, Lehrerin zu Charlottenburg, 
61) Martha Schmidt, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
62) Maly Schulg zu Braunſchweig, 
63) Elfriede Seidel, Lehrerin zu Landeshut 1./Schlefien, 
64) Hedwig Siebold, Lehrerin zu Köfen, 
65) Eliſabeth Tropus, Lehrerin zu Berlin, 
66) Johanna Waetz oldt, Lehrerin zu Berlin, 
67) Eva Wiedemann zu Berlin, 
68) Helene Wittig, Handarbeitölehrerin zu Zeig, 
69) Hulda Wünn, Lehrerin zu Berlin, und 
70) Eliſabeth Zander, Lehrerin zu Xriedenau bei Berlin. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Sroir. 

Bekanntmachung. 

U. III. b. 7227. 
— — —— — — — 

130) Befähigungszeugniſſe aus der Prüfung für Ber: 
fteber von Zaubftummenanftalten. 

(Eentrbl. pro 1581 Geite 546 Nr. 151.) 

Berlin, den 23. September 1882. 
In der zu Berlin am 23. und 24. Auguft d. 3. abgehaltenen 

Prüfung für Vorſteher an Taubftummenanftalten haben 
Hahn, erfter Lehrer an der ſtädtiſchen Taubftummenanftalt 

zu Danzig, und 
Höhne, ordentlicher Lehrer an der Königl. Taubftummen⸗ 

anftalt zu Berlin 
das Zeugnis der Befähigung zur Leitung einer Zaubftummenantalt 
erlangt. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

Bekanntmachung. 

U. HI.n. 16671. 
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131) Grundfäge für Anftellung, Beförderung und Ein- 
fommenöverbejjerung der Lehrer an mebrflafjigen 
Schulen, Berufung von audmwärtigen Lehrern an jolde 
Schulen. Zuftändigkeit zur Entſcheidung über daß Auf: 

ruden der Lehrer in höhere Sehaltdftufen. 

(Sentrbl. pro 1867 Seite 477, pro 1876 Seite 300, pro 1877 Seite 109, 
pro 1-50 Seite 666.) 

Berlin, den 14. Februar 1882. 
Die Königliche Regierung hat aus einer Beſchwerde des Lehrers 

N in N. über Nichtberüdfichtigung feiner Bewerbung um die durd) 
die Emeritirung des Lehrerd und Küfterd DB. erledigte Stelle bei 
der Stadtſchule in N., bezw. um die Bewilligung des von dem ıc. 
B. bezogenen böheren Gebalted jeitend des Mlagiftrated in N., 
jewie aus dem an diefe Bejchwerde gefnüpften Antrage des ıc. N., 
ihn in die durch die Emeritirung des ıc. B. frei werdende böbere 
Gehaltsſtufe einrücden zu laffen, Beranlaffjung genommen, mittels 
Berfügung vom 7. April v. 3. dem Magiftrate zu eröffnen, daß 
der gedadhte Antrag des ıc. N. als begründet anerkannt werden 
müſſe. Zur Begründung diejer Verfügung bemerkt die Königliche 
Regierung, in dem unterm 11. Auguft 1877 für die Lehrer in W. 
feſtgeſetzten Bejoldungsplane feien nicht für die einzelnen Lehrerftellen 
beftimmte Gehälter feftgejegt, fondern die Lehrer feien in die Ge— 
baltsjfala nah Maßgabe der in der dortigen Stadt zurüdgelegten 
Dienftzeit und ohne Südficht auf die von ihnen verwalteten Stellen 
einrangirt worden; nad Gmeritirung des ıc. B. verftebe es ſich 
daher von felbft, daß in die Gehaltöftufe deöfelben der nächſt ältefte 
Lehrer, alfo N., einrüde und ebenfo die übrigen Lehrer in die 
höheren Gebaltäftufen aufrüdten, fo daß alfo eine Stelle mit dem 
Anfangsgehalte von — Mark wieder zu befepen fei. 

Diefer Auffaflung der Königlichen Negierung vermag ich nicht 
durchgehends beizutreten und Tann deöhalb die Beſchwerde des Ma⸗ 
giftrated vom 16. September v. 3. über die vorgedachte Verfügung 
der Königlichen Regierung, wie ich Derfelben hiermit auf den an 
den Herren Oberpräfidenten erftatteten Beridht vom 16. Dezember 
v. 3, erwidere, nicht ſchlechthin für unbegründet erachten. 
. Zur zwedmäßigen Einrihtung mehrklaffiger ftädtifher Schulen 
it ein ftufenweifes Auffteigen der Gehaltsſätze für die Lehrer durch 
planmäßige Abftufung der Lehrergehälter, bezw. durch Cinführung 
von Dienftalterdzulagen oder durch inführung eines gemiſchten 
Syſtemes der Gehaltöregulirung nothwendig, damit die älteren Lehrer 
mit dem fteigenden Dienftalter auch in den Genuß einer entipreden- 
den Ginfommendverbefferung zu gelangen Ausficht haben. 

Wenn foldhergeftalt ein Dotations- oder Gehaltöregulirungdplar, 
deffen Genehmigung bezw. Feftftelung der Regierung gebührt, ein- 
geführt worden ift, fo unterliegt demnächſt die Ausführung desjelben 
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in Bezug auf die einzelnen betheiligien Lehrer allerdings nicht mehr 
dem beliebigen Ermefjen der Gemeinde oder Schulgemeinde, vielmebr 
gehört es zur Zuftändigfeit der Königlichen Negierung, als Schul: 
auffichtöbehörde, darüber zu befinden und zu enticheiden, ob bei ein: 
tretender Erledigung einer Gehaltsitelle der nächſt älteſte Lehrer 
oder ein anderer der an der Schule bereitd angeftellten Lehrer in 
den Genuß des verfügbar gewordenen höheren Gehaltes einrüden 
oder ob dem zur Befepung der Lehrerftellen Berechtigten freigegeben 
werden fol, für die erledigte Gehalteftele einen Lehrer von auswärte 
zu berufen, vorbebaltlih natürlid der Beftätigung der Berufung 
durch die Königliche Regierung. 

Aus dem Dotationdplane erwächſt den einzelnen Lehrern ein 
Rechtsanſpruch darauf, dab fie bei Eintritt einer Vakanz lediglich 
nad) Maßgabe ihres Dienftalterd in einen höheren Gehaltsſatz auf: 
rüden, nicht und ebenjowenig wird durdy den Dotationgplan ter 
Schulauffichtöbehörde eine Nöthigung auferlegt, die ſchulunterhaltungs— 
pflihtige Gemeinde anzubalten, beim Eintritte einer Vakanz die Kebrer 
ſchlechthin nah Maßgabe ihres Dienftalterd in den Genuß der durd 
die Vakanz möglich werdenden Sintommendverbefferungen zu fegen 

Einer ſolchen Auffaffung der Bedeutung der Dotationspläne und 
einer jolhen Ausführung derjelben ftehen ſowohl disziplinariſche Rüd: 
fichten, als aud diejenigen Rüdfichten entgegen, weldye auf die bejonte- 
ren Zuftände und Verhältniſſe der beiheiligten Schule zu nehmen find. 

Nach den Vorſchriften der Regierungs-Inſtruktion vom 23. 01: 
tober 1817 und der Gefchäftd-Anmeifung für die Regierungen vom 
31. Dezember 1825 joll bei Anftelungen mehr auf Treue, Fleiß 
und Gelhidlichteit, als auf Dienftalter gefehen und nur bei gleicher 
Mürdigfeit dem lepteren der Borzug gegeben werden und ebenjo jollen 
Beamte, welche mit Treue, Fleiß und Wärme ihre Berufspflichten 
üben, mit Aufmunterung behandelt, dem mehr oder minderen Grat: 
ihres Dienfteiferd und ihrer Fähigkeiten nad) ausgezeichnet und kei 
fi) ereignenden Gelegenheiten befördert und verbeilert werden. 

Diefe Grundfäge müffen auch auf die Anftellung, Beförderung; 
und Berbefferung von Schullehrern entiprehende Anwendung finden. 

Ihnen entſprechen aber die Normen nicht, welche die Königliche 
Regierung in dem Berichte vom 16. Dezember v. 3. ald grundjäglid 
maßgebende aufgeltellt hat. Ein Vorgehen nad) den legteren mag 
wohl geeignet fein, Unbilden und Parteilichleiten im Allgemeinen 
infofern vorzubeugen, als es die Lehrer in gewiſſer Beziehung jchügt 
und für ihre Zufunft ſicherſtellt, auch — ohne daß died dabei brab- 
fichtigt fein mag — ältere Lehrer von dem Zuge nad den Städten 
zurüdhalten, — e8 birgt aber auch die Gefahr in fi, die Yage der 
Lehrer thatlahhlih von ihrem Fleiße und Eifer, von ihren Keiftungen 
und von ihrer Befähigung unabhängig zu maden, indem es die 
Mittelmäßigkeit ſchirmt, nöthige Verbefferungen im Schulweſen zu 
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erfchweren und zu verhindern, und unter Umftänden, ohne daß die 
Königliche Regierung ed abwenden fönnte, recht nachtheilig auf die 
Geftaltung de8 Schulmefend zu wirken. 

Ich laffe deshalb der Königlichen Regierung die Beichwerde des 
Magiftrated zu N. vom 16. September v. 3. hierbei wieder zugeben, 
um diefelbe unter Beachtung der vorftehenden Gefihtöpunfte in erneute 
iorgfältige Erwägung zu ziehen und fi demnächſt anderweitig zu 
äußern, ob und weldye befonderen und überwiegenden Gründe etwa 
dafür geltend zu machen find, den Lehrer N. in die durch die Eme— 
ritirung des Lehrers und Küfter8 B. erledigte Gehaltöftelle aufrüden zu 
laffen, oder ob es nicht vielmehr angezeigt ericheint, dem Magiftrate 
in. zu überlaffen, bezüglich der erledigten Gebaltöftelle von feinem 
Xebrerberufungsrehte Gebrauh zu machen. Dabei wolle mir die 
Königlihe Regierung die Aeußerung ded Kreisſchulinſpektors zur 
Sache mit vorlegen. 

Ich bemerfe jchlieglich, dab, wenn der Magiftrat Die Lehrer⸗ und 
Küfterftelle mit einem Lehrer befeen will, welcher auch die Prüfung 
für Mittelichulen beitanden bat und den Rektor vertreten joll und 
biergegen, wie die Königliche Negierung bemerkt, Shrerjeitd nichts 
einzumenden ift, feine Nöthigung vorzuliegen fcheint, ein ſolches Vor— 
haben lediglih in der Weife zur Ausführung zu bringen, daB die 
Lehrer: und Küfterftelle von der Gehaltsſtala audgefchloffen und be- 
ſonders dotirt wird, für die übrigen Lehrer aber die Gehaltsſkala 
mit dem Marimun von — Mark beftehen bleibt. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

U. III.a. 19258. —B 

132) Präüfungsordnung für Handarbeitslehrerinnen 
in der Provinz Weſtpreußen. 

8. 1. 
Zur Abhaltung der Prüfung für Handarbeitölehrerinnen an 

mittleren und höheren Mädchenſchulen in der Provinz Weftpreußen 
wird in der Stadt Danzig eine Kommilfion gebildet. 

Diefelbe befteht: 
1) aus einem Kommiſſar des Königlichen Provinzial» Schul: 

Kollegiumd als Vorſitzendem; 
2) aus dem Direktor oder einem Lehrer der höheren ſtädtiſchen 

Mädchenſchule und der damit verbundenen Lehrerinnen = Bil« 
dungsdanftalt zu Danzig; 

3) aus zwei geprüften Handarbeitölehrerinnen. 
Die Mitglieder der Prüfungs- Kommiffion werden vom Ober: 

Präfidenten ernannt. 
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S. 2. 
Die Prüfung findet jährlich zweimal ſtatt, im Frühjahre und 

im Herbfte. 
Die Termine werden vom Königliden Provinzial» Sculfel: 

legium beftimmt und zu Anfang jedes Jahres durch die Regierunge— 
Amtsblätter bekannt gemadht. 

Zu diefer Prüfung werden zugelaffen: 
1) Bewerberinnen, welde die Befähigung zum Schulunterridte 

bereitd vorſchriftsmäßig nachgewieſen haben; 
2) fonftige Bewerberinnen, melde das 18. Lebensjahr vollenkt 

baben und fi) über die erforderliche Ausbildung ausweijen 
Önnen. 

8. 4. 
Die Anmeldung muß fpäteftend 4 Wochen vor dem Prüfungster: 

mine bei dem hiefigen Königlichen Provinzial-Schulfollegium erfolgen. 
Der Meldung find folgende Schriftftüde beizufügen: 

1) der Geburtsſchein; 
2) ein Gefundheitdatteft; 
3) ein Zeugnis über die von der Bewerberin erworbene Edul: 

bildung, bezw. über die beftandene Kehrerinnen-Prüfung; 
4) ein Zeugnis über die erlangte Ausbildung in der Anferti- 

gung weiblicher Handarbeiten; 
5) ein amtliched Führungsatteft; 
6) ein jelbftgefertigter Lebenslauf. 

8. 5. 
Die Prüfung ift eine theoretiiche und eine praftifche. 

8. 6. 
1. Die tbeoretiihe Prüfung bezieht fi bei allen Bewer: 

berinnen auf die fittliche und erziehliche Bedeutung des Handarbeit: 
unterrichte8 und deffen gefammten ſchulmäßigen Betrieb, auf das Ziel 
und die Aufgabe, auf den Lehrgang und auf die Lehrmethode, auf 
die Auswahl ded Stoffed und auf die Litteratur diejed Unterrichtes. 

2. Bei denjenigen Bewerberinnen, welde feine Lehrerinnen⸗ 
prüfung abgelegt haben, erſtreckt ſich diefelbe auch auf die allge: 
meinen Grundjäge der Pädagogik und auf die wichtigſten Regeln 
der Schuldisziplin. Außerdem haben diefelben einen deutichen Auf: 
fag, wozu das Thema fo geitellt wird, daß hinreichende Bekanntſchaft 
mit dem Stoffe bei den Eraminandinnen voraudgefept werden dari, 
unter Klaufur anzufertigen, um fi über den Standpunft ihrer all- 
gemeinen Bildung auszumweifen. 

8.7. 
Für die praftiiche Prüfung haben die Bewerberinnen im Prü— 

fungstermine ſelbſt vorzulegen und als felbftgefertigt zu bezeugen: 
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1) ein fehulgerecht genähetes einfaches Mannshemd und ein des⸗ 
gleihen Oberhemd; 

2) ein Frauenhemd; 
3) ein Paar geftridte Strümpfe, wovon einer mit einer ein- 

geftrichten Hade; 
4) ein Zeihentudy und ein Stidtud; 
5) ein Häkeltuch; 
6) ein Stopftuh mit Leinen⸗, Köper-, Mafchen:, Damaft- und 

Züllftopfen; 
7) ein Flicktuch mit verſchiedenen eingefepten Flicken in weiß 

und in bunt. 
Diefe Arbeiten find nicht ganz zu vollenden, fo daß nach An- 

weilung der Prüfungd- Kommilfion unter Aufſicht in der Arbeit 
fortgefahren werden Tann. 

Heberdie8 haben die Bewerberinnen in einer Klaffe einer höheren 
Mädchenſchule eine Probeleftion im Handarbeitöunterrichte zu halten, 
wozu ihnen die Aufgabe tagsvorher geftellt wird. 

. 8. 
Die Bewerberinnen erhalten auf Grund der beitandenen Prüs 

fung ein Zeugnis, welches befcheinigt, daß diefelben zur Anjtellung 
ald Handarbeitälehrerinnen an mittleren und höheren Mädchenichulen 
befähigt find. 

8. 9. " Ä 
Bor dem Eintritte in die Prüfung ift eine Prüfungsgebühr von 

6 Mark zu entrichten. 
Danzig, den 3. April 1882. 

Köntgliched Provinzial-Schul- Kollegium. 
v. Ernſthauſen. 

V. Volksſchulweſen. 

133) Anderweite Regelung der Schulauffiht in den 
Städten der Provinz Weftfalen: Schuldeputation, Zu: 
lammenfegung und Wirkungskreis derjelben, ftatutarifdhe 
Anordnungen bierüber, Schulvorftände für Sozietätß- 
und für Kommunalſchulen, Stellung der ftaatlihen 
Kreide und Lokal-Schulinſpektoren, Anftellung eined 

Hädtiihen Schulinſpektors (Stadtihulrathes) als 
Gemeindebeamten. 

Berlin, den 20. Suni 1882. 
Ew. Ereellenz erwidern wir auf den gefälligen Bericht vom 

6. April v. 3. unter Rüdgabe der Beſchwerde ded Bürgermeifterd 
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zu N. nebft zwei Beilagen ganz ergebenft, daß die unterm 6. Auguſt 
1877 für die Bolföihulen der Stadt N. erlaffene und von der 
Königlihen Regierung zu N. am 12. September desjelben Jahres 
von Schulauffichtöwegen genehmigte Schulordnung mangels ftatu: 
tarifher Feftftellung derjelben der Rechtsbeſtändigkeit entbehrt. 
Sodann ift dabei überjehen, daß die Snftruftion vom 6. November 
1829 nicht bloß auf Sozietätd-, ſondern auh auf Kommunalſchulen 
Anwendung findet, und, infomweit für die größeren Stäbte mit aus: 
gedehnten Schuleinridhtungen da8 Bedürfnis einer anderen Geftal: 
tung der Ortsſchulbehörden bervortritt, leptere im Anſchluſſe an Die 
Snftruftion vom 26. Suni 1811 berbeizuführen tft, deren Beftim: 
mungen bereit8 in einem &rlaffe de8 damaligen Herrn Minifters 
der geiftlichen 2c. Angelegenheiten vom 11. Mai 1838 audy für Die 
dortige Provinz ald Norm in Ausficht genommen worden find. 

Die Inftruftion von 1829 feht zwar im $. 2 Schullommilfie- 
nen voraus und geltattet im $. 6 die Anordnung folder, enthält 
aber über deren Zufammenfegung feine ausreichenden Beftinnmungen, 
fo daß ein Zurüdgreifen ur die Snftruftion von 1811, melde in 
anderen Provinzen feit einer langen Reihe von Jahren fi bewährt 
bat, rathſam und mit NRüdfiht auf $. 59 und 11 der Städteort: 
nung vom 19. Mär; 1856 rechtlich unbedenklich erjcheint. 

Da die hiernach einzufehenden Schuldeputationen in der dop— 
pelten Eigenſchaft al8 örtliche Organe der ftaatlihen Schulauffichte: 
behörden und als ftädtifhe Vermwaltungddeputationen ftaatlide und 
fommunale Yunftionen in ſich vereinigen, jo kann von denjeniznen 
Beftimmungen der Snftruftion von 1811, welde für die gleich— 
mäbige Wahrnehmung der Sntereffen des Staates, der Schule und 
der Gemeinde eine Garantie gewähren, nicht abgeſehen werben. 
Dazu kommt, daß, nahdem durch dad Geſetz vom Ir März 1872 
das Verhältnis der Geiftlichen zur Schule Har geftellt worden ift. 
ed Sich empfiehlt, die an ſich wünſchenswerthe Betheiligung der Geift: 
lihen an der Leitung und Beauffihtigung der Schulen innerhalb 
der von dem Geſetze gezogenen Grenzen thatſächlich ficher zu ftellen. 

In diefer Beziehung ift dad Vorgehen der Königlihen Regie: 
rung zu N. zwar zu billigen, inde& nicht genügend, um die in for- 
meller und materteller Beziehung gegen die Schulordnung vom 
6. Auguft 1877 vorliegenden Bedenken zu heben, vielmehr erſcheint 
eine durchgreifende Umgeftaltung derfelben geboten, wobei folgende 
Geſichtspunkte zu beachten find: 

1) Die Schuljozietäten behalten als Vertreter der Korporation 
den bisherigen Schulvorftand, deffen Zufammenfegung und Wirkunge- 
kreis fich lediglich nach der Inftruftion vom 6. November 1829 ridhtet. 

Für die einzelnen Kommunalſchulen, bezüglich Schulſyſteme 
find Spezialvorftände in gleicher Zufammenfegung wie ad 1 ale 
Organe der Schuldeputation einzurichten, deren wechlelnde Mitglies 
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der von der Deputation oder von den Stadtverordnneten auf eine 
beftimmte Zeit vorbehaltlid) der Beftätigung gewählt werden können. 

3) Die Borftände unter 1 und 2 erhalten neben dem Bürger: 
meifter oder deflen Stellvertreter, ald praeses in externis, einen 
von der Regierung zu ernennenden praeses in internis, welcher die 
Stellung ded Lokal⸗-Schulinſpektors einnimmt und die in der Inftruftion 
von 1829 bezeichneten Funktionen ausübt. Die Ernennung von Lokal⸗ 
Schulinſpektoren für die einzelnen Kommunaljchulen oder Schuliyfteme 
findet auch dann Statt, wenn die Errichtung von Speztal-Borftänden 
unterbleiben und an deren Stelle die Deputation treten jollte. 

4) Zür die Bermögendangelegenheiten der Schulfozietäten blei⸗ 
ben die Repräfentanten, fo weit folche beftehen, in Funktion. Bet 
Mebernahme des Schulfaffendefizitd oder der Schulbedürfniffe über: 
haupt auf den Kommunaletat, oder bei Ummwandelung der Schulen 
in Kommunalanftalten beftimmt ſich die Theilnahme der ftädtifchen 
Behörden an der Vermögendvermwaltung nad) der Städteordnung. 

5) Die Zufammenfegung der Schuldeputation ift nach der In» 
itruftion vom 26. Zuni 1811, dem Erlaffe vom 11. Mat 1838, 
den örtlichen, indbefondere auch den konfeffionellen Berhältniffen gemäß 
ftatutarifh zu ordnen und der Pegierung die Beſtätigung der ge- 
wählten Mitglieder vorzubehalten. 

Zu den mit ſachverſtändigen Mitgliedern zu befependen Stellen ift 
die drei⸗ reſp. zweifache Zahl in Borkhlag zu bringen, unter welchen 
fi je ein Geiftlicher der betheiligten Kirchengemeinden befinden muß. 

6) Die Stellung der Kreid- und Lofal-Schulinipeltoren wird 
durch die Errichtung der Schuldeputation nicht berührt. 

7) Der Anftellung eined ftädtiihen Schulinfpeltord (Schul- 
rathes) fteht an fi ein Bedenken nicht entgegen, nur ift dabet feſt— 
zubalten, daß derſelbe als Gemeindebeamter zu betrachten ift, Sitz 
und Stimme in der Schuldeputation durch ftatutariihe Anordnung 
erhalten und bei entiprechender Dualififation mit den Funktionen 
ded Kreis⸗Schulinſpektors von der Regierung auf Widerruf betraut 
werden fann, wozu indeß meine, des Minifterd der geiftlichen ıc. 
Angelegenheiten Genehmigung befonder8 einzuholen tft. 

Unter Berückſichtigung diefer Geſichtspunkte, welche ſich, ſoweit 
die ſtaatlichen Aufſichtörechte in Frage kommen, ſelbſtverſtändlich der 
Einwirkung‘ ſeitens der Stadtgemeinde entziehen, würde für die 
Stadt N. ein Statut von den ftädtifchen Behörden aufzuftellen und 
von Ew. Excellenz im Einverftändniffe mit der Schulabtheilung der 
Regierung zu beitätigen fein. 

Sollten aber die ftädtiichen Behörden darauf nicht eingeben, 
dann würde die Schulorbnung vom 6, Auguft 1877 ohne Weiteres 
aufzuheben und die Regierung anzuweiſen fein, nach Vorſchrift der 
Inftruftion vom 6. November 1829 auch für die Kommunalſchulen 
Schulvorftände einzurichten, wobei die erfte Wahl den Stadtver- 
ordnneten überlaffen werden könnte. | 15 

1882, 
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Ew. Excellenz erſuchen wir ganz ergebenft, Abichrift diefer Ber: 
fügung den drei Regierungen der dortigen Provinz zur Kenntninahm: 
und Nachachtung gefäligft mitzutbeilen, wegen Reorganifation der 
Drtöfchulbehörden zu N. dad Erforderlihe zu veranlaffen und ben 
Bürgermeifter dafelbft mit entiprechendem Beſcheide zu verſehen. 

Megen der prinzipiellen Bedeutung des Gegenftanded eben 
wir vor der Genehmigung ded etwa aufgeltellten Statuts der Ein 
ſendung eined Entwurfes ſowie demnächſt der Beridterftattung über 
den Verlauf der Verhandlungen entgegen. 

Die Mintiter 
des Innern. ber gefftlihen ıc. Angelegenheiten. 

von Puttfamer. von Goßler. 
An 

den Königlichen Ober- Präfidenten, Wirkt. Geheimen Rath, 
Herrn Dr. v. Kühlwetter Ercellenz zu Münfter. 

B. 1. 5111. M. d. J. 
U. IN. a. 14014. M.d.g.. 

— — 

134) Geſundheitspflege in den Volksſchulen. 

Oppeln, den 19. Auguft 1882. 
Es ift zu unferer Kenntnid gefommen, da nicht alle Lehrer der 

Gejundheitöpflege ihrer Schüler, ſoweit Died durd die Schule ge— 
ſchehen Tann, die erforderlidhe Sorgfalt zuwenden. 

Reinlichleit und Ventilation laffen in manchen Schulen viel ;u 
wünſchen übrig. 

Was indbefondere die Körperhaltung der Kinder in der Schul 
anlangt, jo kann die Achtlofigfeit der Lehrer in diefem Punkte ii 
Beranlaffung -jein, dab bei manden Kindern Berfrümmungen da 
Wirbelſäule und Kurzfichtigkeit eintreten. 

Unter Hinweis auf unfere Cirfulars Verfügungen vom 10. Min 
1865 (II. Heft der gedrudten Schulverordnungen Nr. 4), vom 10. Ne 
vember 1873 (IV. Heft Nr. 11) und vom 27. Zuli 1874 (IV. Het 
Nr. 23) beauftragen wir deöhalb Em. Wohlgeboren, diefem Gegen: 
ftande Ihre befondere Aufmerkſamkeit zuzuwenden, den Lehrern die 
Beftimmungen der oben angezogenen Verordnungen, fowie die päda: 
gogiſchen Vorfchriften über die körperliche Erziehung der Kinder zur 
genaueften Beachtung in Erinnerung zu bringen, bei den Schulrevi⸗ 
fionen zu erörtern, ob diefe Anordnungen und Borfchriften feitens 
der Lehrer befolgt werden und in dem Reviſionsprotokolle den hierauf 
bezüglichen Vermerk zu machen. 

Köntgl. Regierung, Abtheilung für Kirchen» und Schulmefen. 
An 

ſämmtliche Königl. Kreis-Schulinfpeltoren bes 
Regierungebegirles Oppeln. 
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135) Schulangebörigfeit und Schulpflicht der jüdifchen 
Kinder in der Provinz Hannover. Entrichtung des 

Schulgelded und der fonftigen Schulbeiträge. 

Berlin, den 27. Mai 1882. 
Ihre Beſchwerde über Heranziehung zur Zahlung ded Schul: 

geldes an die chriſtliche Volksſchule in 2. für Shre Kinder im ſchul⸗ 
pflihtigen Alter kann, wie ich Ihnen hiermit auf die Vorftellungen 
vom 24. Dftober v. 3. und 6. März d. 3. erwidere, für begründet 
nit erachtet werden. 

Nah den Vorſchriften der 88. 39 und 41 des Geſetzes über 
die Rechtönerhältniffe der Suden vom 30. September 1842 in Ver⸗ 
bindung mit dem zmeiten Abjage des $. 3 der Schulordnung für 
die jüdifhen Schulen vom 5. Februar 1854 find jüdiſche Kinder 
im jchulpflichtigen Alter, wenn an dem Orte eine öffentliche jüdifche 
Schule beftebt, als zu diefer gehörig, wenn aber an dem Orte feine 
bejondere jüdiſche Schule beſteht, ald zur öffentlihen chriſtlichen 
Schule des Ortes gehörig anzuſehen. 

In dem letzteren Falle find von den Juden, deren Kinder die 
Hriftliche Volksſchule befuchen, gemäß $. 45 des Gefehed vom 30. 
September 1842 dad Schulgeld und die fonftigen Beiträge behufs 
ded chriſtlichen Schulweſens, gleihwie von den Chriften zu ent 
ribten, während, wenn die Kinder der Juden die chriftliche Volks⸗ 
ſchule nicht befuchen, gemäß $. 46 a. a. D. das Schulgeld an bie 
&riftliche Ortsſchule entrichtet werden muß, fofern nicht eine der 
Vorausſetzungen zutrifft, unter welchen nad $. 30 des Geſetzes, das 
chriſtliche Voiksſchulweſen betreffend, vom 26. Mai 1845 ein An» 
ſpruch auf Befreiung vom Schulgelde begründet ift. 

In 8%. befteht nun eine bejondere jüdiihe Schule nicht, und 
ebenfowenig ift dieſer Ort einem jüdiihen Schulverbande ange- 
ihloffen. Der Beſuch einer Privatichule begründet nach $. 30 des 
Sejepes vom 26. Mai 1845 feine Befreiung von der Verpflichtung 
zur Zahlung des Schulgeldes. Sie find deöhalb zur Zahlung des 
Schulgeldes an die.öffentliche chriftliche Volksſchule in 2. für Ihre 
bie jüdifche Privatihule in B. befuchenden Kinder für gefeplich ver- 
pflichtet zu erachten und würden hierzu felbft in dem Zalle ver- 
pflichtet fein, wenn die jüdifhe Schule in B. nicht eine Privatichule, 
ſondern eine öffentlihe Volksſchule wäre, weil Kinder, welche eine 
auswärtige Voiksſchule befuchen, nach der Beftimmung unter Nr. 3 
des .30 a. a. D. nur, wenn fie zugleich außerhalb des Schul⸗ 
bezirkes, zu weldyem fie gehören, untergebradht find, was hinfichtlich 
— Ainder nicht der Fall, von der Erlegung des Schulgeldes 
efreit find. 

Uebrigens fteht Ihnen, wenn Sie den Anfprud der Iutheriichen 
Volksſchule in &, auf Zahlung des Schulgelded für Ihre diefe Schule 

45” 



nicht beſuchenden Kinder für rechtlich nicht begründet erachten, nad 
F. 15 des Geſetzes, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges ven 
24. Mai 1861 frei, dieferhalb im ordentlichen Rechtswege gegen 
den Schulverband L. klagbar zu werden. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de fa Croix. 
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An 
den Kaufmann Herrn N. zu 8. (in ber Provinz Hannover.) | 

U. III. a. 12152. 
— — — — — 

136) Beitragspflicht der Elementarlehrer zur Unter 
haltung der Sozietätsſchulen. Ausſchluß des Rechts— 

weges in Beziehung auf dieſe Beitragspflicht. 

(Ceuntrbl. pro 1881 Seite 240 und Seite 633.) 

Im Namen des Reiches. 

In Sachen des Lehrers K. in E., Klägers und Revificat 
kläägers, wider die Schulgemeinde der Johannis-Gemeinde zu €. 
vertreten durch den Vorſtand, Beklagte und Revifionsbeklagte, bi 
dad Reichsgericht, Vierter Civilfenat, auf die mündliche VBerbandlan | 
vom 29. September 1881 für Recht erkannt: 

die gegen daß Urtheil des erften Givilfenated des Königlicher 
Preußiſchen Dberlandeögerichteö zu H. vom 23. Februar 1881 
eingelegte Revifion wird zurüdgemielen, die Koften der Re 
vifiondinftanz werden dem Revifiondfläger auferlegt. 

Bon Rechts Wegen. 

Thatbeitand. 

Gegen dad dad Sachverhältnis ergebende Erkenntnis des ver: 
erwähnten Berufungsgerichted® bat der Kläger noch die Revifier 
eingelegt, mit dem Antrage, das am 23. Februar verkündete Urthei 
aufzuheben und die Beklagte für nicht berechtigt zu erflären, ven 
dem Cintommen ald Elementarlehrer der Johannis⸗Gemeinde zu ©. 
einen Beitrag zu den Bebürfniffen dieſer Schule im Wege ta 
Schulfteuer zu erheben. 

Der Reviſionskläger meint, feine Befreiung von den Beiträgen 
zur Unterhaltung der Schule berube auf $. 735 Th. II Tit. 11 
des Allg. Landr., außerdem auch auf feinem Anftelungsvertrage. 
durch welchen er ald Dritter der Schulgemeinde gegenüber geftellt kei, 
zur Schulgemeinde nicht gehöre und ihm ein Anipruh auf Gewäb— 
rung des vollen Gehaltes zugefichert ſei. Revifionskläger rügt 
dieſerhalb Verlegung der 88. 78, 79 Th. II Zit. 14, der SS. 29 ñ. 
Th. II Zit. 12, des S. 735 Th. IT Tit. 11 des Allg. Landr. und dr 
Gefetzes üder die Erweiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861. 
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Die Revifiondbellagte hat Zurüdweifung der Revifion verlangt. 
Dieſem Antrage war auch ftattzugeben. 

Entſcheidungsgründe. 

Die beiden Vorderrichter haben den Rechtsweg in dieſer Sache 
für unftatthaft erklärt und aus dieſem Grunde den Kläger mit dem 
erhobenen Antrage abgewiefen. Dem war beizutreten. 

Die ftreitige von dem Kläger unter Androhung exekutiviſcher 
Deitreibung laut Schulfteuerheberolle der Gemeinde für das Fahr 
1879/80 zur Beitreitung der Schulbedürfniffe erforderte Schulfteuer 
gehört nach dem Thatbeftande und auch unbeftritten zu den auf 
einer allgemeinen gejeglihen Verbindlichkeit beruhenden Abgaben, 
zu deren Entrichtung alle Mitglieder der beflagten- Gemeinde ver- 
pflichtet find. Ueber die Verbindlichkeit der Gemeindemitglieder zur 
Entridtung dieſer Abgaben findet daher nach den 88. 78, 79 Th. II 
Zit. 14 ded Allg. Landr. in Verbindung mit der Kabinetsorder vom 
19. Zuni 1836 — Gel. Samml. ©. 198 — und des $. 15 des 
Gejeped vom 24. Mai 1861 — ©. 241 — ein Prozeb nicht Statt 
und tft der Rechtsweg infofern ausgeſchloſſen, als von den einzelnen 
Berpflichteten eine Befreiung nicht aus befonderen Gründen, Pri- 
vilegium, Bertrag, Verjährung, behauptet wird. 

Ein derartiged Privilegium bat der Kläger ſelbſt nicht für fid 
in Anſpruch genommen und die in der Klage ganz allgemein auf: 
geitellte Behauptung, daß die Lehrer dur Verjährung Befreiung 
erworben, ift, wie jchon von dem Richter der erften Inftanz ber- 
vorgeboben worden, in feiner Weiſe näher begründet, bedarf daher 
auch feiner näheren Crörterung, ift auch nicht weiter verfolgt. 

Der Kläger hat fi in feiner Klage allgemein audy auf feinen 
Anftellungsvertrag berufen und jept in der mündliden Verhandlung 
geltend gemacht, daß ihm in jenem Bertrage ein den Bedürfniffen 
entſprechendes Gehalt zugefichert worden. Er hat aber nicht behaup- 
ten können, daß ihm durd irgend eine Beitimmung in dem DBer- 
trage eine Befreiung von den Sculbeiträgen oder anderen Ge: 
meindelaften veriprodyen worden. Aus der Fuficherung eines feſten 
Gehaltes folgt indeß noch in keiner Weiſe irgend eine ſolche Be— 
freiung, fo wenig wie andere Gemeinde- oder die Staatsdiener durch 
Auöfegung beftimmter Gehälter von den allgemeinen Gemeinde- und 
den Staatdabgaben befreit werden. 

Ebenfo unbegründet ift die weitere Behauptung des Klägers, 
daß er durch die Anftellung ald Lehrer jeitend der Gemeinde und 
nah $. 29 Th. II Tit. 12 des Allg. Landr. der Gemeinde gegen- 
über geftellt und ald ein außerhalb derfelben ftehender Dritter an⸗ 
zufehen fei und daher jene Vorfchriften über Ausſchließung bed 
Nechtöweged auf ihn feine Anwendung fänden. Beide Borrichter 
haben aus völlig zutreffenden, mit feiner geſetzlichen Vorſchrift in 
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Widerſpruch ftehenden Gründen audgeführt, daß der Kläger Mitglied 
der beflagten Schulgemeinde fei. 

Zu den Mitgliedern gehören nah 8. 29 a. a. D. alle Haut: 
väter eined Ortes, und durdy die Anltellung und Uebernahme dit 
Gemeindeamtes wird der betreffende Beamte Mitglied der Gemeinde. 
als ein außerhalb derfelben ftehender Dritter kann er nicht betrachtet 
werden. 
ae Vorſchrift in 8. 735 Th. II Tit. 11 des Allg. Landrechtes 

endlich, 
daß Kirchen-, Pfarr-, Schul und Hoßpitaläder zu feinen 
Beiträgen gezogen werden follen, 

bezieht ſich zunächſt nur auf Beiträge zu Kirhenbauten, außerdem 
aber werden dort auch nur die Aeder von Beiträgen befreit. 

Der Rechtsweg ift fomit von den vorigen Richtern mit Nedt 
für unftatthaft erklärt und war daber die Reviſion unter Verut— 
theilung des Reviſionsklägers in die Koften zurüdzumeiien. 

137) Nihtanwendbarkeit der Betordnung, betreffend dir 
Heranziehung der Staatddiener zu den Kommunalauf: 
lagen, vom 23. September 1867 auf die Heranziehung 
derfelben zu den Schulgemeinde-DBeiträgen. 

Befreiung der fervisberehtigten Militärperfonen 
bes aktiven Dienftftanded (fervidberedhtigten Militär: 
perlonen des Soldatenftanded und fervisberedhtigten 
Militärbeamten) auhb von Schulgemeinde-Beiträgen. 

Nichtbefreiung der Milttärbeamten von Schul: 
zimeinde Beitraͤgen, wenn dieſelben nicht ſervisbered— 
tigt ſind. 

Empfehlung der Herbeiführung der Uebernahme 
der Schulſozietätslaſten als Kommunallaſten und der 
Schulen als Gemeindeanſtalten von Seiten der bürger— 
lihen Gemeinde, 

(Gentrbl. pro 1877 Seite 159 Nr. 77; pro 1880 Seite 2323 Nr. 8; pro INl 
Seite 633 Nr. 191, Seite 637 Nr. 193.) 

Berlin, den 3. Juli 1882. 
In Verfolg meiner vorläufigen Benachrichtigung vom 24. Fer 

bruar d. 3. erwidere ih Shen auf Ihre an den Herrn Minifte 
des Innern gerichtete, von lepterem zur reflortmäßigen Verfügung 
an mid abgegebene Borftellung vom 26. Juli v. 3., daß ich die 
von Ihnen geführte Beſchwerde über Ihre Heranziehung zu den 
Schulumlagen in W. für begründet nicht zu erachten vermag. 

Auf Grund des Geſetzes, betreffend den Rechtszuſtand dei 
Sadegebieted, vom 23. März 1873 find die Bollsichullaften im 
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TFadegebiete nah $. 15 ded Hannoverſchen Volkdichulgefepes in Ver⸗ 
bindung mit denjenigen Vorſchriften der 88. 29 ff. Zit. 12 Ih. I 
des Preußiſchen Allgemeinen Landrechtes, welche ald dem $. 15 des 
Geſetzes vom 26. Mai 1845 nicht entgegenftehende, noch heute in 
Ditfriesland geltendes Recht find, nicht von den bürgerlichen Gg- 
meinden, jondern von den als jelbftändige Korporationen beftehenden 
Schulverbänden oder Schulgemeinden zu tragen, melde eine von 
den bürgerlihen ®emeinden und fonftigen fommunalen Körper: 
ſchaften gefonderte Eriftenz haben. 

Hiernach und da aud weder behauptet worden, noch fonft er- 
ſichtlich iſt, daß in W. durch einen fürmlichen, von der Kommunal: 
Auffichtöbehörde beftätigten Gemeindebeihluß die Unterhaltung des 
Volksſchulweſens ald eine Laft der bürgerlihen Gemeinde über- 
nommen worden, finden die VBorjchriften der Verordnung vom 23. 
September 1867 (Gef. Samml. ©. 1648, Reichsgeſ. Bl. 1868 
©. 571), welche fi), ebenſo mie Die des Geſetzes vom 11. Zuli 1822 
(Gef. Samml. ©. 184) nur auf Beiträge zu den Laften der bürger- 
lihen Gemeinden und fonftiger fommunaler Körperichaften, nicht 
auch auf diejenigen der Schulgemeinden beziehen, auf Ihre Heran» 
ziebung zu den Volksſchullaſten in W. überhaupt feine Anwendung. 

Nach 8. 29 Tit. 12 Ih. II ded Preuß. Allg. Landrechtes liegt 
die Unterhaltung der Kehrer den fämmtlichen Hausvätern jeded Ortes, 
ohne Unterſchied, ob fie Kinder haben oder nicht, und ohne Unter: 
\chied des Glaubensbekenntniſſes ob. Als Hausväter im Sinne diejer 
Geſetzesvorſchrift find alle Einwohner des Schulbezirfed anzuſehen, 
weldhe in demfelben ihren beitändigen Wohnfig und ein eigened 
Sintommen haben. 

Danach find auch Sie ald ſchulbeitragspflichtige Hausväter der 
Scyulgemeinde (ded Schulverbandes) W. anzufehen, da in Bes 
ztehbung auf Shr Verhältnis zu diefer Schulgemeinde bie eben ge= 
dachten Boraudjegungen zutreffen. 

Sie beftreiten died zwar, indem Sie behaupten, daß Sie zu 
den ferviäberechtigten Militärbeamten gehören und daß nad einem 
diedjeitö an den Herrn Oberpräftdenten der Provinz Hannover er- 
gangenen Erlaffe vom 8. Oktober 1870 die den aktiven Militärs 
verfonen ded Soldatenftandes gleichftehenden Militärbeamten, d. 5. 
die fervisberechtigten Militärbeamten ald von Schulfozietätslaften 
befreit anzujeben feien. aan 

Richtig ift, daß anerkannt worden, die ſervisberechtigten Milttär- 

beamten jeien ebenjo, wie die aktiven Militärperfonen ded Soldaten- 
ftande8 von den Schulfozietätdlaften freizulafjen, weil deren Aufent« 
halt an dem ihnen dienſilich angewiefenen Orte für fih allein nicht 
genüge, um den Wohnſitz dafelbft zu Eonftituiren und ebenjowenig 
im Sinne des $. 29 Tit. 12 Th. II des Preuß. Allg. Landrechtes 
— bezw. des $. 15 ded Hannoverſchen Volksſchulgeſetzes vom 26. 



680 

Mai 1845 — die Eigenſchaft als Ichulfteuerpflidhtige Hauspäter des 
Drted begründe. 

Dagegen vermag ich Ihre Behauptung, dab die Werftijchreiber 
und Werft» Büreauajfiltenten jervisberechtigte Militärbeamte jeien, 
8 in den beftehenden Gejegen begründet nicht anzuerfennen. Die 
ilttärbeamtenqualität der Werft-Büreauaffiltenten bei den Werften, 

welche vor dem 1. April 1880 in diefe Stellen eingetreten fint, 
fowie der Werft-Büreauajfiftenten, welche vom 1. April 1880 ab in 
Stellen von Werftichreibern eingetreten find, bezw. noch eintreten 
follten, unterliegt zwar nady der unterm 29. Zuni 1880 Allerhöchft ge: 
nehmigten Klafjeneintheilung der Milttärbeamten ded Reichöheeres und 
der Marine (Reichsgeſ. Bi. 1880 ©. 169) feinem Zweifel, eben: 
jowenig, wie ed zweifelhaft ift, daß den nicht zu den vorgedadhten 
Kategorien gehörenden Berwaltungsbeamten bei den Kaiſerlichen 
Merften im Frieden überhaupt nicht die Eigenſchaft von Militär: 
beamten, fondern die als Eivilbeamte derMarine-Berwaltung beimohnt. 

Nicht aber kann anerkannt werden, daß die nad Vorftehendem zu 
den Militärbeamten gehörenden Werftichreiber und Werft - Büreau- 
affiftenten auch fervidberechtigt feien. In dieſer Hinſicht ift ven 
Ausſchlag gebendem Gewichte, daß als ſervisberechtigt nur Diejenigen 
Militärbeamten angejehen werden können, welde in dem auf Grund 
des Geſetzes vom 25. Juni 1868 (Bunded-Gel. Bi. S. 523) und 
bezw. des Gejeged vom 3. Auguft 1878 (Reichsgeſ. BI. S. 243) 
gefenfich feftgeftelten Servistarife genannt find, bei den in Diefem 
Serpidtarife unter den sub B verzeichneten Militärbeamten der 
Marine aber weder die Merftichreiber noch die Werft» Bürean: 
affiftenten eine Stelle gefunden haben. 

Ich bin biernad nicht in der Lage, Ihrer Beichwerde vom 
26. Zuli v. 3. und dem darin geftellten Antrage entipredhend zu 
verfügen, daß Ihnen die bereitd gezahlten Schulumlagen zuräd: 
erftattet und Sie fortan von der Zahlung dieſer Abgaben entbunden 
werden, meinerjeitö eine weitere Folge zu geben. 

An 
die Werftichreiber und Werft-Blreau-Affiftenten der 

Kaiſerl. Werft, Herrin W. und Genoffen zu W. 

Abjichrift des vorftehenden Befcheides erhält das Königl. Kon: 
fiftorium zur SKenntnidnahme mit Bezug auf den Bericht vom 
5. September v. 3. bei Rüdgabe der Anlagen. 

Ich empfehle dem Koͤnigl. Konfiftortum, zugleich unter Hinweifung 
auf den Girkular-Erla vom 6. Dftober v. J. (Eentr. BI. f. d. Unterr. 
Verw. 1881 ©. 637), in geeigneter Weiſe, im Einvernehmen mit 
der Königl. Landdroftei dajelbit bei dem Schulvorftande zu W. und 
bei den Stäbtifchen Gemeindebehörden dafelbft darauf hinzumirfen, 
daß unter Genehmigung der Kommunal» und bezw. der Schulauf- 
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fichtöbehörde mitteld &Gemeindebeichluffes die Volksſchulen in W. 
feitend der Stadtgemeinde ald &emeindeanftalten und die Unter- 
haltung derjelben ald Gemeindelaft übernommen werden. 

Es würde auf diefe Weile den Beichwerdeführern zwar nicht 
die nur den jervisberehtigten aktiven Militärperſonen des 
aftiven Dienftftanded (jerviäberechtigten aktiven Militärd und Mili- 
tärbeamten) im $.1 Nr. 1 der Verordnung vom 23. September 1867 
eingeräumte völlige Befreiung von allen direften Kommunalfteuern 
mit Einſchluß ded zur Volksſchulunterhaltung erforderlichen Betrages 
des fepteren, wohl aber die den Beamten im Allgemeinen nad) den 
SS. 2 ff. a. a. D. zuftehende befchränfte Immunität auch in Bezug 
auf den zur Unterhaltung der Volksſchulen erforderlihen Betrag der 
direften Gemeindeftenern zu Theil werden fönnen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
das Königl. Konfiftorium zu U. 

U. ILa. 13793. 

138) Die Aufbringung von Abgaben und Keiftungen zum 
Unterbalte derXebrer an ſolchen katholiſchen Elementar- 
ſchulen, weldhe lediglich für einen Gutsbezirk oder für 
Theile desſelben beftimmt find — an Gutsſchulen — 
tiegt im Geltungsbereiche des General⸗Landſchulregle— 
ments vom 3. November 1765 und des Schulreglements 
für die niederen katholiſchen Schulen vom 18. Mai 1801 

allein den Gutsherrſchaften ob. 

(Sentrbl. pro 1882 Seite 442 Nr. 62.) 

Seneral-?andfchulreglement vom 3. November 1765 88. 13, 14 ff. (Korn- 
ſche Edikten Sammlung Bb. VIIE ©. 780. 

Schulreglement für bie niederen katholiſchen Schulen in ben Städten und 
anf dem platten Lande von Schlefien und ber Grafſchaft Glatz vom 
18. Mai 1801 88. 19b, 22, 23, 24 (Neue Kornſche Edikten-Samm- 
Inng ®b. VII. ©. 266. 

A. &-R. Bublilationspatent vom 5. Februar 1794 $. III. Th. II Tit. 12 
88. 29 fi. 

Endurtheil des L Genates ‚des Königl. Oberverwaltungsgeridhtes 
vom 7. Dezember 1881. 

I. Kreisausihuß bes Kreifes Beuthen. 
II. Bezirtsverwaltungsgeriht zu Oppeln. 

Der Hüttenmeifter L. zu C., welder zur Beftreitung der Koften 

für den Unterhalt des Lehrerd an der katholiſchen Gutsſchule zu €. 

mit einem Beitrage von 26,70 Mark herangezogen war, machte in 

der gegen die Schule angebrachten Klage geltend, daß ihm eine 

Berpflichtung, jene Abgabe zu leiften, nicht obliege, der Unterhalt 
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ded Lehrerd vielmehr allein von der Gutsherrſchaft zu beſchaffen fei. 
In eben diefem Sinne wurde denn aud), nachdem die Gutsherr⸗ 
haft zu dem Streitverfahren zugezogen, in den beiden VBorinftanzen 
entſchieden. Der Berufunggrichter führte aus, daß in Sölehen 
bezügli) der Unterhaltung der Lehrer an katholiſchen Schulen oder 
an Schulen in Dörfern gemilchter Religion die maßgebenden Normen 
lediglich aud den Schulreglementd von 1765 und 1801 und nidt 
aus dem Allgemeinen Landredhte zu entnehmen feien. Die bezizglide 
Materie habe auch in jenen Neglements eine dergeftalt felbftändige 
und allgemeine Regelung erfahren, dab auf dad Allgemeine Yant- 
recht weder zur Deklarirung noch zur Ergänzung derfelben zurüd: 
zugeben fei. Mit Unrecht werde von der Beklagten behauptet, daß 
jene für Sclefien und die Grafihaft Glap geltenden Gejege Feine 
Grundlage zur Enticheidung der Frage böten, wer den Unterhalt des 
Lehrerd dann zu beftreiten habe, wenn ein Dominium allein für 
die Bedürfniſſe feiner Bewohner eine Schule befipe. Den beiden 
Schulreglements fei eine Perjonen-, eine Haußväterjozietät im land- 
rechtlichen Sinne unbelannt. Als Verpflichtete werde vielmehr neben 
der Gutsherrſchaft die politiihe Gemeinde hingeftellt. Bei dem 
Fehlen eined diefer beiden Faktoren habe der andere die ganze Laft 
zu tragen, wie dad in einer fpeziellen Richtung in $. 19b des 
Neglementd vom 18. Mai 1801 nody beſonders zum Ausdrucke ge: 
fommen fei. So wenig es bedenklich erſcheinen würde, gegebenen: 
falls der politiihen Gemeinde allein jene Laſt aufzulegen, fo wenig 
ehe ih bier die Gutsherrſchaft der ftreitigen Verpflichtung ent: 
iehen. 
| Sn der feitend der Beflagten und der Beigeladenen nunmehr 
noch betretenen Revifionsinftanz wurde zwar wiederholt geltend ge: 
macht, daß die mehrermähnten Schlefiſchen Schulreglementd in Be- 
treff der Gutsſchulen feine bier anwendbare Beſtimmung enthielten, 
und daß deöhalb nad den Grundfägen ded Allgemeinen Landrechtes 
u verfahren ſei. Dad Obervermwaltungdgericht erfannte indeß auf 
Beftätigung des angegriffenen Urtheiles. 

Gründe. 

Der erfte ſowie der zweite Richter ſprechen die Freilaffung des 
Klägers von Beiträgen zum linterhalte der Lehrer aud, weil fie Die 
Schule zu E. für eine Fatbotifche Gutsſchule und zur Unterhaltung 
der Lehrer an derfelben die Gutsherrſchaft für verpflichtet erachten. 
Diefer Grundfag befindet ſich in Uebereinftiimmung mit dem be 
ftebenden Rechte. Zuvörderit ift dem Berufungdrichter darin bei- 
zutreten, daß unter „Gemeine“ im Sinne der Schlefiſchen Schul⸗ 
reglementd von 1765 und 1801 die politiiche Gemeinde, nicht aber 
die Geſammtheit der zur Ortsſchule gewiefenen Einwohner des Ge⸗ 
meindebezirkes zu verfteben fe. Wenn die 88. 22, 23, 24 des 
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NReglements vom 18. Mat 1801 dahin auszulegen find, dab für den 
Fall des Vorhandenſeins zweier Schullehrer in einem Dorfe der 
Gemeindeantheil für den evangeliihen Scullehrer von den evans 
geliihen Einſaſſen, für den katholiſchen Schullehrer von den katho⸗ 
liſchen Einſaſſen aufgebradht werden muß, fo ift zuzugeben, daß in 
diejer Beitimmung eine Abweihung von dem Grundfape, daß der 
bäuerlichen Gemeinde die Unterhaltung der Lehrer obliegt, gefunden 
werden Tann. Allein Abweichungen von dem Grundjage, daB Ge» 
meindelaften von der gefammten Gemeinde zu tragen find, ftatuirt 
jelbft das Allgemeine Landrecht in einem dem vorliegenden äbnlidyen 
Falle, nämlih in dem ded VBorhandenfeind mehrerer Gerichtöbarkeiten 
in ein und demfelben Dorfe (8.45 Tit. 7 Th. II. A. L. R.). Eine 
ähnliche Audnahmeftimmung findet ſich auch im $. 49 der Preußiſchen 
Edulordnung vom 11. Dezember 1845 (G. S. 1846 ©. 1), ob» 
gleich legtere unzweideutig die Schullaft als eine Laſt der politifchen 
Gemeinde hinftelt. Der leitende Grundfag eined Geſeztzes läßt fich 
aber niemald aus Beftimmungen, weldye für bejondere Fälle gegeben 
find, entnehmen, fondern nur aus dem, was dad Geſetz als die 
Regel hinftellt und annimmt. Wenn der Gefepgeber im Reglement 
von 1765 von „Dominiid nnd Gemeinen“ ſpricht, jo zeigt ſchon 
diefe Zufammenftellung, daß er unter „Gemeine“ die damalige 
bäuerlihe Gemeinde verftanden bat, und daß er dieſe Auffafjung 
auch in dem Meglement vom 18. Mai 1801 nicht verlafjen hat, tit 
von dem unterzeichneten Gerichtshofe wiederholt dargethan worden 
SE vom 21. Februar 1880, nticheidungen Bd. VI. 

. 174 ff.). 
Dad General» Landfchulreglement für Schlefien vom 3. No 

vember 1765 ift für alle niederen katholiſchen Schulen erlaffen. 
Dei der Anwendung dedfelben zeigte ed fi, daß die darin enthal⸗ 
tenen Beftimmungen namentlich nicht genügten, die Lehrer mit einem 
auskömmlichen Unterhalte zu verfehen, fie gegen „unbtllige Berwei- 
gerungen ihres Unterhalte von Seiten der hierzu Berpflichteten“ 
zu ſchützen. Diefe Mibftände zu befeitigen, die Unterhaltungäpflicht 
ded Lehrers erichöpfend zu regeln, ftellte fich das Reglement vom 
18. Mai 1801, wie deffen Eingang erweift, zur Aufgabe. Fragt 
ed fich nun, ob und event. wie dieje Neglemehtd auf den vorliegenden 
Hall anzuwenden find, fo fommt hierfür die Beftimmung des Publi⸗ 
fationdpatented zum Allgemeinen Landrechte unter Nr. III. in Be 
tracht, weldye lautet: 

Die in den verſchiedenen Provinzen bisher beftandenen 
befonderen Provinzialgefege und Statuten behalten vor der 
Hand noch ihre geſetzliche Kraft und Gültigkeit dergeftalt, 
daß die vorkommenden Redhtsangelegenheiten hauptfſächlich 
nad) biefen und erft in deren Grmangelung nad den Vor⸗ 
Ichriften ded Allgemeinen Landrechtes beurtheilt und entfchieden 
werden follen. 
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Hierin tft geradezu die Verpflichtung bed Richters ausgeſprochen, 
Provinzialgejepe, welche, wie die Kteglementd von 1765 und 1801, 
einen Gegenftand erſchöpfend zu regeln beabfidytigen, aus ſich felbft 
zu deuten. Iſt dad Provinzialgefeg dunkel oder zweifelhaft, jo bat 
er daßjelbe unter Zuhülfenahme der darin aufgeltellten Grundfäge 
audzulegen; Dunfelheiten und Zweideutigleiten in einem Provinzial- 
Landedgejege berechtigen den Richter nicht, dasjelbe unbeacdhtet zu 
laffen und den Fall nad den Vorſchriften des Allgemeinen Land: 
rechted zu entjcheiden (Erfenntnid des vormaligen Preußifchen Ober: 
tribunale® vom 3. Juni 1848, Entideidungen Bd. XVI. ©. 311). 
Mit Recht bat daher der Vorderrichter die Norm für die Ent: 
ſcheidung der vorliegenden Streitfrage in den Reglementd von 1765 
und 1801 gejudt.*) 

Indem dad Reglement von 1765 die Unterhaltung des Lehrers 
den Dominitd und den Gemeinden auferlegte, lieh es unentidhieden, 
was als Fonvenabler Unterhalt anzufehen, wie diefer auf die Ge⸗ 
meinde einerfeitd und auf dad Dominium andererjeitd zu vertheifen, 
wie der Gemeindeantheil in der Gemeinde aufzubringen, wie, falls 
mebrere Gemeinden oder Dominien zur Schule gehörten, der An- 
theil jeder Gemeinde und jedes Dominiums zu beftimmen ſei. Ale 
dDiefe Punkte bedurften der Regelung und find in dem Reglement 
vom 18. Mai 1801 geregelt. Dagegen konnte bereitd nad) dem 
Reglement von 1765 nicht wohl zweifelhaft fein, daß Laften, melde 
e8 dem Dominio und der Gemeinde auferlegt, bei dem Wegfalle 
des einen Konkurrenten von dem anderen allein zu tragen waren, 
d. b. daß die Gemeinde dad Ganze zu tragen hatte, wenn keine 
Herrſchaft vorhanden war, und daß die Herrfchaft dad Ganze zu 
leiften hatte, wenn eine Gemeinde nicht beftand. So ift e8 zu er: 
Hären, wenn dad Reglement von 1801 weder ded alles, daß nur 
eine Gemeinde, noch ded Falles, daß nur ein Gut zur Schule ge» 
hört,” erwähnt. Bon dem Grundfape, daß bei dem Ausfalle des 
einen Kontribuenten der andere dad Ganze zu leiften hat, macht 
übrigens das Reglement binfichtlicy des Getreidedeputated im 8. 19 b 
ausdrüdiih Anwendung. Hiernah Tann dem Vorderrichter nur 
darin beigetreten werden, dab nach Inhalt der Reglement von 1765 
und 1801 diejenigen Abgaben und Leiftungen, welche zum Unter: 
halte des Lehrers dienen und nach den genannten Meglementd der 
Herrihaft und der Gemeinde obliegen, von der Herrichaft allein zu 
übernehmen find, fall8 eine Gemeinde zur Schule nicht gehört. 
Die Borentiheidung war daher zu beftätigen. 

*) Bergl. Bd. IV. S. 190, 208 (Rr. 31, 34) diefer Sammlung (Erlennt ̟ 
niffe vom 18. September 1878, GCentrbl, pro 1878 Seite 632 Nr. 211, und 
vom 4. Dezember 1878, Centrbl. pro 1881 Seite 250 Nr. 52. 
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139) Die Shulunterhaltungslaft der Einwohner ver- 
ſchiedenen Glaubenöbefenntniffed an Einem Orte, wenn 
ſich daſelbſt nur die Schule für die eine Religiondgejell» 
haft befindet, während die Mitglieder der anderen 
einer audwärtigen Konfeffionsfhule zugewieſen find. 

Grenzen ded NRedtsftreited der Mitglieder einer 
Schulgemeinde unter einander über die Berpflihtung 
zur Leiſtung von Schulbeiträgen. 

A.L.R. Th. II Kit. 12 88. 20, 30. 
Zufländigleitögefeg vom 26. Inli 1876 $. 77. 

Endurtheil bes I. Senates des Königl. Zyerverwaltungegerichtes vom 
15. April 1 

I. Kreisonsihuß des Kreifes Freiſtadt. 
II. Bezirtsverwaltungsgericht zu Liegnig. 

Drei Mitglieder der evangeliihen Schulgemeinde R. klagten 
gegen den katholiſchen Grundbefiper W. daſelbſt dahin, daß derfelbe 
verurtbeilt werde, für dad Steuerjahr 1880 eine nach Verhältnis 
der Beitragspflicht aller Hausväter des Drted bemefjene beftimmte 
Summe zum Unterhalte ded evangelifchen Lehrers an die Gemeinde- 
kaſſe & zahlen. 

ementiprechend verurtheilte der Kreisausſchuß den Bellagten, 
indem der Einwand des Lehteren, dab er zur katholiſchen Schule 
zu R. eingefchult jet, um deöwillen verworfen wurde, weil der Be—⸗ 
Hagte Feine Beiträge zum Unterhalte des katholiſchen Kehrerd in M. 
teifte, alfo eine Doppelbeitenerung nicht ftattfinde.e Im zweiter 
Inſtanz wurde außer Zweifel geftet, dab die Katholifen zu R. zwar 
zum Unterhalte ded katholiſchen Lehrers in M. nichts beitrügen, weil 
defjen Stelle anderweit genügend dotirt tft, daß diefelben aber nad 
M. eingefchult feien, und wurde unter Berüdlichtigung de8 lepteren 
Umftanded auf Grund des $. 30 Th. 11. Tit. 12 A. L. R. auf 
Abweiſung der Kläger erkannt. 

Gründe. 

In der gegen dieſes Erkenntnis eingelegten Nevifion behaupteten 
Kläger unrichtige Anwendung der 88. 29 und 30 a. a. D., da die 
in dem lepteren Paragraphen enthaltene Borfchrift nur für den Fall 
gegeben ſei, wenn beide Schulen an Einem Orte innerhalb desfelben 
Gemeindebezirfed liegen. 
(6 —* Oberverwaltungsgericht beftätigte die angefochtene Ent: 

eidung. 
Die 88. 29, 30 Tit. 12 Th. IL. d. A. L. R. ſprechen gar nicht 

von dem Orte, wo die Schule fih befindet, jondern von den Haud- 
vätern jeden Ortes. Sie beftimmen, dab, wenn die Haudväter 
eined Ortes ſämmtlich zu Einer Schule gewielen find, fie ſämmtlich 
die Schullaft zu tragen haben, daß aber in dem Falle, wenn die 
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Haudväter ded Ortes je nah ihrem Glaubensbekenntniſſe verſchie⸗ 
denen Schulen zugewieſen find, jeder nur zur Unterhaltung der 
Säule feiner Religiondpartei beizutragen bat. Die Worte „an 
Einem Orte“ im $. 30 a. a. O. beziehen fih auf die Worte „für 
die Einwohner”, nicht auf die Worte „mehrere gemeine Schulen“, 
wie died die Stellung der Worte im Sape und der Zufammenbang 
mit dem vorhergehenden $. 29 a. a. O. Deutli ergeben (vergl 
auch die Begründung der WPlenarenticheidung des früheren Prenk. 
Dbertribungaled vom 20. Zuni 1853, Striethorft Ardiv Bd. 9 ©. 
293 ff.). Mit Recht bat daher der Vorderrichter den zur Tatho- 
liihen Schule in M. gewiejenen Beklagten für die evangelifche 
Schule in R. als nicht beitragdpflichtig erachtet. 

Bemerft mag fchließlih werden, dab Kläger in jedem Falle 
nur berechtigt gewejen fein würden, von dem Bellagten Erftattung, 
bezw. Uebernahme desjenigen Betraged zu verlangen, um welchen fie 
duch Freilaffung des Bellagten überbürdet worden, welden fie 
perfönlich in Folge deſſen mehr zu leiften batten. Zu einem An- 
trage, den Beklagten zur Zahlung feines Beitrages an die Orts 
oder Schulfafje zu verurtheilen, fehlte ihnen die Beredhtigung.*) 

Verleihung von Orden und Ehrenzeichen ıc. 

Aus Anlaß der Theilnahbme Sr. Majeftät ded Kaiſers und 
Königs an den großen Herbftübungen ded V. und VI. Armeelorpe 
und des Allerhödhften Aufenthaltes in der Provinz Schlefien haben 
nachgenannte dem Reſſort der Unterrihtd-Verwaltung ausichließlid 
oder gleichzeitig angehörende Perfonen erhalten: 

1) den Rothen Adler-Orden dritter Klaffe mit der 
Stleife: 

Dr. Biermer, Geheimer Medizinalrath und ordentlicher Profeffer 
an der Univerfität zu Bredlau, zur Zeit Rektor der Univerfität, 

Dr. Röpell, ordentlicher Profeffor an derjelben Univerfität, 
Dr. Weinhold, ordentlicher Profeffor dafelbft. 

2) den Rothen Adler-Drden vierter Klaſſe: 

Binkowski, Kreis-Schulinipeftor zu Inowrazlaw, 
Dr. Deiters, Gymnafial- Direktor zu Pofen, 
Dorn, Kreids-Schulinspeftor zu Neurode, Kreis Neurode, 

®) Hierburdh werben bie Ausführungen Banb VII. S. 222 der Entichei- 
bungen (Erkenntnis vom 16. Februar 1881, Centrbl. pro 1881 Geite 370 
Nr. 161) ergänzt. 
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Fichtner, Superintendent, Kreis⸗-Schulinſpektor und pastor prim. 
zu Neuſalz a./D., Kreis Freiftadt, 

Siebe, NRegierungd- und Schulrath zu Liegnip, 
Dr. Hahn, ordentlider Profefjor an der Univerfität zu Breslau, 
Dr. Hadper, Gymnafial-Direltor zu Slogan, 
Klepper, Quäſtor der Univerfität und Rendant der Univerfitäts- 

kaſſe zu Bredlau, - 
Köhler, Oberlehrer am Matthind-Gymnafium zu Bredlau, 
Kofolt, Direktor ded Schullehrerjeminard zu Peiskretſcham, Kreis 

eiwitz, 
Dr. Lämmer, ordentlicher Profeſſor an der Univerſität zu Breslau, 
Luke, Regierungs- und Schulrath zu Poſen, 
Menzel, Gymnafial⸗Direktor zu Inowrazlaw, 
Palm, Prorektor und Profeſſor am Magdalenen-Gymnafſium zu 

Breslau, 
Patrunky, Superintendent und Kreis-Schulinſpektor zu Lüben, 

Kreis Lüben, 
Petzold, pastor prim., Superintendentur⸗-Verweſer und ſtellvertr. 

Kreis⸗Schulinſpektor zu Liſſa, Kreis Frauftadt, 
Porske, Kreis⸗Schulinſpektor zu Ratibor, 
Dr. Reimann, Direktor des ſtädtiſchen Realgymnaſiums zum 

heiligen Geiſt zu Breslau, 
Dr. Schwanert, ordentlicher Profeſſor an der Univerfität zu 

Bredlau, 
Sklarzyk, Kreids-Schulinipeftor zu Samter, 
Strodzti, Direktor des Schullehrerfeminard zu Kreuzburg, 
Dr. Starte, Profeſſor, Oberlehrer am Friedrich-Wilhelms-Gym⸗ 

naftum zu Pofen, 
Ueberihärg Superintendent und Kreid- Schulinipeltor, pastor 

prim. zu Delß, 
Bater, Direktor ded Lehrerfeminard zu Bromberg, 
Dr. Boltmann, Direktor des ftädtiihen Gymnaftumsd zu Jauer, 
Dr. Wentzel, Direktor ded Gymnafiums zu Oppeln. 

3) den Königl. Kronen-Drbden vierter Klaffe: 

Beſta, erfter Lehrer am Schullebrerfeminar zu Ober⸗Glogau, 
Dober, Rektor an der evangelifhen Clementarfhule Nr. 3 zu 

redlau, 
Boll: K an p Rektor einer ſechsklaſſigen katholiſchen Elementarſchule 

aſelbſt, 
Kurts, Rektor a. D. zu Brieg. 

4) den Adler der Ritter des Königl. Haus⸗—Ordens von 
Hohenzollern: 

Sommerbrodt, Geheimer Regierungs- und Provinzial-Schulrath 
zu Breslau. 
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5) den Adler der Inhaber desdjelben Ordens: 

Auft, katholifcher Lehrer zu Bersdorf, Kreid Jauer, 
Gorzel, deögleichen zu Sandowis, Kreid Groß-Strehlig, 
Janietz, eriter Lehrer an der katholiſchen Schule zu Wyſſoka, 

Kreid Rojenberg, 
Kufulfa, Hauptlehrer an der katholiſchen Schule zu Grabom, Kreis 

Scildberg, 
Langner, Rektor zu Landedhut, 
Marp, ewangelifier Lehrer zu Domaslawig, Kreis Polnifch-War- 

tenberg, 
Mapner, Hauptlehrer an der evangelifhen Schule zu Königähütte, 

Kreis Beutben, 
Sommer, evangelifcher Lehrer und Kantor zu Pleſchen, 
Welz, Hauptlehrer an der evangeliihen Schule zu Ditteröbad, 

Kreid Waldenburg. 

6) da8 Allgemeine Ehrenzeiden: 

Kempf, Schuldiener beim Friedrih- Wilhelms Gymnafium zu Polen, 
Kyas, Aufwärter bei dem phyſiologiſchen Inftitute der Univerfität 

zu Breslau, 
Derntod, Aufmärter bei der Univerfitätd-Sternwarte dafelbft. 

Außerdem ift der ordentlihe Profeſſor Dr. Heidenhain in 
der medizinischen Zafultät der Univerfität zu Breslau zum Geheimen 
Medizinalrath ernannt worden. 

Berfonal- Veränderungen, Titel: und Orbend- Berleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Dem Geheimen Ober» Regterungd- und vortragenden Rath in dem 
Minifterium der geijtlihen ıc. Angelegenheiten, General⸗Direkter 
der Mufeen Dr. Schöne ift der Königl. KronensDrden zweiter 
Klaffe und dem Geheimen Regierungd- und vortragenden Kath 
Dr. Jor dan in demielben Minifterium der Köntgl. Kronen: 
Drden dritter Klaffe verliehen, es find der Ober-Konfittorial-Ratf 
Winter bei dem Evangeliſchen Ober⸗Kirchenrath zum Geheimen 
Dber» Regierungd- und vortragenden Rath, der Regierungs⸗ und 
Medizinalrath bei dem Polizet- Prafivium zu Berlin, Geheime 
Medizinal-Rath Dr. Skrzeczka zum vortragenden Rath, und 
der ordentl. Profell. der Rechte an der Univerfit. zu Straßburg i. / E. 
Dr. Althoff zum Geheimen Regierungd- und vortragenden Rath 
in demfelben Minifterium ernannt, 
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der Direktor des Matthias-Gymnaſiums zu Breslau, Dr. Reisacker 
iſt zum Provinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schul- 
follegium zu Breslau überwiejen, 

der frühere Kreis: Schulinipeltor Dr. Pollof zum KRegierungs- 
a Schulrath ernannt und der Regierung zu Danzig über» 
wiefen, 

dem Superintendenten und Kreid-Schulinipeltor Müller zu Bahn 
im Kreiſe Greifenhagen der Rothe Adler-Drden dritter Klaffe 
mit der Schleife verliehen, und 

dem Superintendenten, Oberpfarrer und Kreis - Schulinipeltor 
Henske zu Schivelbein der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe 
verliehen worden. 

B. Univerfitäten, Techniſche Hochſchulen, Akademien ıc. 

Dem Profeltor in dem anatomiſchen Inſtitute und Privatdozenten 
in der medizinifch. Fakult. der Univerfit. zu Königsberg, Dr. 
med. et phil. P. Albredt ift dad Prädikat „Profefjor” bei- 
gelegt, — der außerordentl. Profeſſ. Dr. Thiele an der Univerfit. 
zu Halle ift zum ordentl. Profeffor, und der Privatdoz. Dr. 
Dehio an derliniverfit. zu Münden zum außerordentl. Profefl. 
in der pbilofopb. Fakult. der Univerfit. zu Königsberg ernannt, 

dem Geheimen ber Mebiginel- Statt, ordentl. Profeſſ. in der medi- 
ziniſch. Fakult. der Univerfit. und Direktor des Eliniichen Uni- 
verfitäts-Inftitutes für Chirurgie, Generalarzt erfter Klafjfe Dr. 
von Langenbeck zu Berlin ift der Charakter ald Wirklicher 
Geheimer Rath mit dem Prädikat „Sreellenz” verliehen, dem 
ordentl. Profeſſ. in derfelben Fakult. diefer Univerfit. und Direktor 
der Klinit für Chirurgie in der Charite, Geheimen Medizinal- 
Rath Dr. Bardeleben der Charakter ald Geheimer Ober» 
Medizinal:Rath verliehen, der ordentl. Profeſſ. an der Univerfit. 
zu Würzburg Dr. von Bergmann zum ordentl. Profefj. in 
der mediziniih. Fakult. der Univerfit. zu Berlin und zum 
Direktor des zu diefer gehörigen kliniſchen Snftitutes für Chirurgie 
mit dem Charakter ald Geheimer Mebizinal-Rath, und dusteid 
zum Mitgliede der wiflenichaftlihen Deputation für dad Medizi⸗ 
nalweſen ernannt, — dem ordentl. Honorar:Profefl. Dr. Lazarus 
in der philofoph. Fakult. der Univerfit. zu Berlin ift der Rothe 
Adler-Drden vierter Klaffe verlieben, zum außerordentl. Profefl. 
in derſelben Fakult. diefer Univerfit. der außerordentl. Profefl. 
Dr. Netto von der Univerfit. zu Straßburg i. E. ernannt, — 
der Sohn 8. Bashford zu Dresden zum Lektor der englifchen 
Sprache an der Untverfit. zu Berlin ernannt, 

an der Univerfit. zu Greiföwald ift der außerordentl. Profell. 
Dr. 9. Bogt zum ordentl. Profeff. in der medizinisch. Fakult. 
ernannt, 

der Privatdozent Dr. Viſcher an der Univerfit. zu München zum 

1882, 46 
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außerordentl. Profefl. in der philoſoph. Fakult. der Univerfit. zu 
Bredlau ernannt, 

der ordentl. Profefj. Dr. Brunnenmeifter an der Univerfit. zu 
Zürih zum ordentl. Profeſſ. in den juriftifch. Fakult., und der 
außerordentl. Profeſſ. Dr. Wangerin an der Univerfit. zu Berlin 
zum ordentl. Profeff. in der philofoph. Fakult. der Univerfit. zu 
Halle ernannt, 

der Privatdozent Dr. Lenelan der Univerfit. zu Leipzig zum orbentl. 
Profeff. in der juriftiih. Fakult., und der außerordenti. Profefl. 
Dr. Büding zu Kiel zum ordentl. Profefj. in der philoſoph. 
Fafult. der Univerfit. zu Kiel ernannt, 

der Privatdozent Dr. Stammler an der Univerfit. zu Leipzig zum 
außerordentl. Profeſſ. in der juriftiih. Fakult. der Univerfit. zu 
Marburg ernannt, 

an der Univerfit. zu Bonn der außerodentl. Profeff. Dr. Kaulen 
zum ordentl. Profeſſ. in der katholiſch⸗theologiſchen Fakult. er⸗ 
nannt, 

an dem Lyceum Hosianum zu Braunsberg der auferordentl. 
Profefj. Lic. theol, et Dr. phil. Marquardt zum ordenil. 
Drofefl. in der theologiſch. Fakultät, und der Gymnaſial-Ober⸗ 
lehrer Dr. Killing zu Brilon zum orbentl. Profefl. in der 
philofoph. Fakult. ernannt worden. 

Der Regierungd-Baumeifter Drofeff. Dietrich ift zum etatsmäßigen 
Drofeff. an der techniſchen Hochſchule zu Berlin, 

der Profefi. Dr. Michaelis zum etatdmäßigen Lehrer und Profeflor 
für organische Chemie, und der Gymnaftal-Oberlebrer Dr. Stahl 
zum etatömäßigen Lehrer und Profeffor für höhere Mathematit 
an der techniihen Hochſchule zu Aachen ernannt worden. 

Der Profeff. Sofef Soahim ift zum Dirigenten der Aufführungen 
der afademifhen Hochſchule für Mufit zu Berlin, unter Bei 
legung des Charakters als „Kapellmeifter der Königlihen Ala⸗ 
demie der Künſte“ ernannt, 

an derjelben afademifhen Hochſchule für Muſik find der Profefl. 
Kiel zum ordentl. Lehrer und zugleich zum Vorfteher der Ab⸗ 
theilung für Kompofition, ber Profeſſ. Soahim zum Borfteher 
der Abtheilung für Orchefter-Inftrumente, der Profefl. Schulze 
zum Borfteher der Abtheilung für Gefang, und ber Drofef. 
Rudorff zum BVorfteher der Abtheilung für Klavier und Orgel 
ernannt, 

zu Borftehern der akademiſchen Meifterihulen für muſikaliſche 
Kompofition zu Berlin find der Oberhoflapellmeifter Taubert 
Iomit die Profefloren Grell, Kiel und Bargiel ernannt 
worden. 
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Dem Direltor ded akademiſchen Snftituted für Kirchenmuſik und 
Draaniften an der Parochialkirche, Profeſſ. Haupt zu Berlin 
ift der Königl. Kronen-Drden dritter Klaffe verliehen worden. 

Der Profeſſ. Jacoby an der Kunftalademie zu Wien ift zum 
technischen Beirathe für die artiftifhen Publikationen bei den 
Mufeen zu Berlin ernannt worden. 

C. Gymnafial» und Realskebranftalten. 

Dem Borfigenden des Gymnafial- Kuratoriums zu Eſſen, Ober: 
Bürgermeifter Hache iſt der Rothe Adler- Orden vierter Klaffe 
verliehen worden. 

Dem Gymnafial» Direktor Dr. Legerlop zu Salzwedel ift der 
Rothe Adler-Orden vierter Klafje verliehen worden. 

In gleicher Eigenjchaft find verfept worden die Gymnafial- Direktoren 
Dr. Kunze zu Rogajen an das Gymnafium zu Schneidemühl, 
Dr. Oberdid zu Münfter an dad Matthias⸗Gymnaſ. zu Breslau, 
Dr. Schröter zu Groß-Strehlig an das kathol. Gymnaſ. zu 

Slogau, und 
Urban bei dem Wilhelmd-Gymnaf. zu Königsberg t. Oſtprß. 

ald Propft und Direktor an dad Pädagog. des Klofterd 
u. 2%. Fr. zu Magdeburg, 

Zu Königlichen Gymnafial-Direktoren find die Direktoren der ftädti- 
hen Gymnafien 

zu Prenzlau Georg Kern und 
zu Streblen Dr. Otto Korn 

ernannt und iſt denfelben übertragen worden das Direltorat 
dem Kern am Friedrih8-Gymnaf. zu Frankfurt a./D. und 
dem Dr. Korn am Gymna]. zu Ratibor. 

Zu Gymnafial⸗Direktoren find 
der Oberlehrer Dr. Dolega am Gymnaſ. zu Wongrowig und 
der Oberlehrer Dr. Robert Nieberding am kathol. Gymnaſ. zu 

Gr. Glogau 
ernannt und tft denfelben übertragen worden das Direktorat 
dem Dr. Dolega am Gymnaſ. zu Rogaſen und 
dem Dr. Nieberding -» := zu Groß⸗-Strehlitz. 

Es ift beftätigt worden die Wahl 
des Dberlehrerd Guhrauer am Gymnaſ. zu Waldenburg 1. Schlel. 

zum Direktor ded Gymnaſ. zu Lauban, und 
des Oberlehrerd Dr. Friedel an der Iateinifhen Hauptichule 

der Francke'ſchen Stiftungen zu Halle a. d. ©. zum Direktor 
des Gymnaf. zu Stendal. 

46* 
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Der Pfarrer Käwerau zu Klemzig ift als geiftlicher Inſpektor 
und Borfteher ded Kandidaten-Konviktes bei dem Pädagog. des 
Klofterd U.2. Fr. zu Magdeburg angeftellt und demfelben das 
Prädikat — beigelegt, 

das Prädikat „Profeſſor“ iſt ferner beigelegt worden den Oberlehrern 
Böthke am Gymnaf. zu Thorn, 
Prorektor Schwarze und Dr. du Mednil am Gymnal. zu 

Frankfurt a./D., 
Dr. Brandt am Symnaf. zu Salzwedel, 
Dr. Otto ⸗ ⸗ zu Paderborn, 
Dr. Henfe = = zu Warburg, und 
Averdunf = ⸗ Au Duisburg. 

Zu etatsmäßigen Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen 
Lehrer, Titular⸗Oberlehrer 

Dr. Wachenfeld am m Gymnaſ. zu Hersfeld, 
Dr. Sei zu Kreuznach und 
Dr. Kra —zu Neuwied. 

Als Sberlchrer find berufen, bezw. verfept worden an dad Gymnafium 
zu Bartenftein der —* Meckbach vom Gymnaſ. zu Tiffit, 
zu Tilſit ⸗ Dr.Thimm- zu Bar⸗ 

zu Poſen, Friedrich-Wilhelms⸗Gymnaſ., der ordentl. Lehret 
von-Schäwen vom Gymnaf. zu Saarbrüden, 

zu B rieg be der ordentl. Lehrer Thalheim dom Glifabeth- Gymnaoſ. 
reslau, 

zu Slaͤdtiſch. Gymnaſ., der Oberlehrer Seiffert vom 
Gymnaſ. zu Örtebeberg R- /M., 

zu Neiße HA Dberlehrer wrath vom Gymnaf. zu Neuftadt 
D./ 

zu Bniten der ordentl. Lehrer Starmand vom Gymnal. ju 
Paderborn, 

zu Düf feldorf der ordentl. sehe Dr. Bone vom Gymnal. 
an der Apoſtelkirche zu Köln, u 

zu Köln, Gymnaf. an ber Boalkire der orbdentl. Xehrer Dr. 
Wrede vom Kaiſer Wilhelm Gymnaf. dajelbft. 

Zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Dr. Kauſch am Gymnaf. “ Elb ing, 
Dr. Horowitz - u Thor 
Johannes Müller am Sriebricha-&umnaf zu Berlin, 
Dr. Kewitſch am Gymnaſ. zu Landsberg a./ W., 
SE und Dr. Niejahr am Gymnaſ. Greifswald, 

n D ⸗ zu Straljund, 
Dr. Schubert . . zu Lifſa, 
Dr. Kubicki ⸗ zu ß. 
Auſten ⸗ ⸗ zu Nei e 
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(ferner find zu Oberlehrern befördert worden die orbentl. Lehrer) 
Dr. Monſe am Gymnaf. zu Waldenburg 
Dr. Ulrid I. an der lateinifchen Hauptfähnle der Frande’ichen 

Stiftungen zu Halle a. d. S. 
Dr. Pannenborg am Gymnaf. zu Göttingen, 
Dr. Zimme ⸗ ⸗ Andreanum zu Hildesheim, 
Dr. paning ⸗ zu Münfter, 
Bolt ⸗ zu Fulda, und 
Dr. Wolff zu Hanau. 

Dad Prädikat „Oberlehrer“ it beigelegt worden dem erften Ad- 
junkten Dr. Kettner an ber Landesfchule zu Pforta, 

peögleichen den ordentlidhen Lehrern 
Breithbaupt am Gymnaf. zu Halberftadt, 
Dr. Braun ⸗ ⸗—zu Dillenburg, und 
Dr. Peter Groß >» = zu Kempen. 

As ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Braunsberg der ordentl. Lehrer Dombromwsti vom 

Gymnaf. zu Röffel und der Kandid. der Theologie und des 
Schulamtes Krieger, 

zu Röffel der ordentl. Lehrer Gehrmann vom Gymnal. zu 
Braundberg und der Scula. Kandid. Dr. Lühr, 

zu Danzig, Königl. Gymnaf., der ordentl. Lehrer Dompfe 
vom ftädtifhen Gymnaſ. dafelbft, 

zu Danzig, Städtifh. Gymnaſ., der Hülfdlehrer Dr. Buscke, 
zu Marienmwerber die Hülfslehrer Shulpe und Dr. Peterſen, 
zu Neuftadt i. Weſtprß. der frühere Bilar Behrendt, 
zu Thorn die Hülfßlehbrer Wolgram und Bunglat, 
zu Berlin, Gymnaf. zum grauen Klofter, der Schula. Kandid. 

Dr. Stiller, 
zu Sharlottenburg die Schula. Kandidaten Dr. Schulze- 

Berge und Dr. Dietrich, 
zu Kottbus der Säula, Kandid. genflina 
zu Landöberg a. / W.⸗ Marmodée, 
zu Sorau . Malberg, 
zu Köslin der ordentl. Lehrer Dr. Bellmann von der Land⸗ 

wirthſchaftsſchule zu Eldena und der Hülfslehrer Graßmann, 
zu Neuftettin der Saula, R Kandid. Dr. Tümpel, 
zu Stettin, Marienftiftö-Gymnaf., der ordentl. Lehrer und 

Infpeftor Dr. Sfland vom Herzogl. Anhaltiſchen Gymnaſ. 

zu Zerbſt, 
zu Stettin, Stabtgymnaf., ber Säula. Kandid. Dr. Kranie, 
zu Stralfund ⸗ Sander, 
zu Treptow a. / R. ber Hülfstehrer Dr. Zant vom Stabt- 

gymnaf. zu Stetti 
zu Brieg ber Hülfelehrer Nitſchke, 
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(ferner find als ordentliche Lehrer angeftellt worden) 
zu Kreuzburg der Schula. Kandid. Dr. Heine, 
zu Leobſchütz = e :» Kurzidim, 
zu Halle a.d. ©., latein. Hauptſch. der Francke'ſchen Stiftungen, 

ber Hülfölehrer Dr. Lübbert, 
zu Naumburg der ordentl. Lehrer Dr. Ribbad vom Gymnai. 

zu Attendorn, 
zu Rageburg der Schula. Kandid. Dr. Spannth, und 
zu Shleöwig -» s = Dr. Bogeler. 

An der Ritters Akademie zu Brandenburg a. d. 9. ift der 
Schula. Kandid. Dr. Grünbaum ald Adjunft angeftellt worden. 

Dem Gefanglehrer am Gymnafium und Kantor Ddenwald zu 
Elbing if der Königl. Kronen⸗Orden vierter Klaffe verliehen, 

am Gymnaf. zu Kottbu8 der Zeichenlehrer Oerk witz von dem 
Realprogymnaſ. zu Spremberg als Zeichenlehrer und 

am Symnet. zu Schweidnitz der Lehrer Kretſchmer als techni⸗ 
ſcher Lehrer angeſtellt worden. 

Der Oberlehrer Dr. Redigan-Quaatz am Andreas⸗Realgymnaſ. 
zu Berlin tft an das ſtädtiſche Progymnaſ. daſelbſt verfept, 

als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Progymnaſium 
zu Schlawe der Schula. Kandid. Matthias, 
zu Striegau der Hülfslehrer Dr. Bernhard, und 
zu St. Wendel der Lehrer Weldmann vom Progymnal. zu 

Euskirchen. 

Die Wahl des Realſchul-Direktors Dr. Böttcher zu Düſſeldorf 
zum Direktor des Realgymnaſiums auf der Burg zu Königs— 
berg i. Oſtprß. iſt beſtätigt worden. 

Dem Oberlehrer Dr. Schulte am Realgymnaſ. zu Neiße iſt dad 
Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

Zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Dr. Müllenhoff am Andreas. Realgymnaf. zu Berlin, 
Dr. Köhne am Fall:Realgymnaf. zu Berlin, 
Dr. Engel am Realgymnaf. zu Straljund, und 
Dr. Hoveftadtt « =: — s zu Münfter. 

Der ordentl. Kehrer Konrad Müller am Marienſtifts-Gymnaſ. zu 
Stettin ift als Dberlehrer an das Realgymnaſ. zu Potsdam 
berufen worden. 

Das Prädifat „Dberlehrer” tft beigelegt worden den ordentlichen 
Lehrern 

Dr. Schneider am Realgymnaf. zu Elbing, und 
Roſe = zu Neiße 



695 

Am Sophien » Realgymnaf. zu Berlin ift der Schula. Kandid. 
Krollid ald ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

' &8 find an der Ober⸗Realſchule 
| zu Gleiwiß der Lehrer Dr. Pietjch dafelbft ald ordentlicher 

Lehrer angeftellt, 
zu Elberfeld die ordentl. Lehrer Eickershoff und Kaphengft 

zu Oberlehrern befördert, dem ordentl. Lehrer Morapfy 
der Zitel „Dberlehrer” beigelegt, und der Schula. Kandid. 
Langenberg ald ordenti. Lehrer angeftellt, 

zu Köln die ordenti. Lehrer Weiland, Merg, Dr. Schnütgen, 
Dr. Dahmen und Dr. Kleinen zu Oberlehrern befördert, 
und der Oberlehrer Dr. Treutler vom Gymnaf. zu Bel: 
gard in gleicher Eigenſchaft angeftellt worden. 

An der Realihule zu Neumünfter find die Schula. Kandidaten 
und Hülfdlchrer Wienand und Dr. Schnoor ald ordentliche 
Lehrer angeftellt worden. 

An dem Real-Progymnafium zu Riefenburg i. Weftprb. ift der 
Hülfslehrer Diehl als ordentlicher Lehrer angeftellt worden. 

Es find an der höheren Bürgerfchule 
zu Erfurt der Direktor der höheren Mädchenſchule dajelbft, 

Neubauer, ald Rektor, der ordentl. Lehrer Dr. Reinhardt 
von der höh. Bürgerſch. zu Pillau, der Hülfslebrer Apel 
und der Schula. Kandid. Hellmann ald ordentliche Lehrer 
angeftellt, 

zu Köln dem Rektor Dr. Thome das Prädikat „Profeſſor“ 
beigelegt, die Schula. Kandidaten Dr. Schwarz und Dr. 
Blind ald ordentlidhe Lehrer angeftellt worden. 

D. Scäullehrer-Seminare, Präparanden-Auftalten. 

In gleicher Bigen\haft find verfegt worden die Seminar-Direftoren 
Banfe zu Mettmann an das Schull. Semin. zu Pr. Brie 

Seeliger zu Pr. Friedland » » = . zuAlt-Dö> 

Platen zu Prb. Eylau = = . = zu Dramburg, 
Köchy zu Lüneburg = ee = zu Hannover, 

Bünger zu Aranzburg .. ⸗ zuLüneburg. 
Die erſten Seminarlehrer 
Rößler zu Alt-Döbern und 
Tiedge zu Wunſtorf 
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find zu Seminar-Direltoren ernannt und ift übertragen worden 
dem Rößhler das Direktorat ded Schull.-Seminard zu Wunftorf 

und 
dem Tiedge das Direftorat ded Schull..-Seminard zu Mettmann. 

Der orbdentl. Seminarlehrer Hoffmann zu Neuwied ift als 
erfter Xehrer an dad Schull. Seminar zu Alt-Döbern, und 

der ordentl. Seminarlehrer Ortlieb zu Osnabrück als erfter 
Lehrer an das Schull. Seminar zu Wunftorf verfept worden. 

ni gleicher Eigenichaft find verfegt worden die ordentlichen Seminar- 
ebrer 
Hintze zu Kyritz an das Schull. Seminar zu Droſſen, 
Graßmann zu Droffen - zu Köpenid, 
Steinberg zu Pölitz — zu Dramburg, 
Wieſe zu MWunftorf - zu Berden, 
Schiementz zu Rheydt - zu Ottweiler, und 
Hoffmann zu Öttweiler - ⸗ zu Rheydt. 

Am Schull. Seminar zn Pölitz iſt der Hülfslehrer Räther zum 
ordentl. Lehrer befördert worden. 

Unter Beförderung zu ordentlichen Lehrern ſind verſetzt worden die 
Seminar⸗Hülfslehrer 
Fiebing zu Kammin an das Schull. Seminar zu Kyritz, und 
Schlee zu Verden⸗— ⸗ zu Osnabrüc. 

Als ordentliche Lehrer find angeſtellt worden am Schullehrer⸗Seminar 
zu Habelſchwerdt der Kaplan Dr. Hohaus aus Reinerz, 
zu Wunſtorf der Lehrer Wagner daſelbſt, 
zu Warendorf (bis Michaelis 1882 Langen horſt) der ordentl. 

Lehrer Wöhning vom Seminar zu Büren, der 
Lehrer Daniel aus Dülmen und der 
Hülfslehrer Kleffing von dem biöherigen Seminar zum 

Zangenhorft, und 
zu Neuwied der Predigta. Kandid. Paul Meyer. 

An dem landfhaftlihen Schullehrer- Seminar zu Rapeburg im 
Kreife Herzogthbum Lauenburg ift der Predigta. Kandid. Hanjen 
als ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

Als Hülfslehrer find angeftellt worden am Schullehrer-Seminar 
zu Angerburg der Lehrer Jendruſchke, 
zu Kammin der Lehrer und Kantor Beelib aud Havelberg, 
zu Ziegenhals der Lehrer Lange aus Schweidnig, 
zu Verden der echter Kleinhanns aus Edendorf, 
zu Wunftorf der Lehrer Gerling aus Alfeld, und 
zu Warendorf der SeminarsHülfdlehrer Hartmann aus Büren. 

An der Präparanden- Anftalt zu Schweidnig tft der Seminar- 

W v 

“u a N 9a vum 
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Hülleprer Nietſch aus Ziegenhald ald zweiter Lehrer angeftellt 
worden. 

E. Zaubftummen-Anftalten. 

Es find an der Zaubftummen-Anftalt 
zu Berlin, ftädtiih. Taubſtummenſchule, der ordentl. Lehrer 

Arendt von der Zaubit. Anft. zu Marienburg in gleicher 
Eigenschaft, 

zu Wriezen a,/D. der Lehrer Haudering als Hülfdlehrer an- 
geftellt, 

zu Ratibor die Hülfslehrer Hoffmann und Türke zu ordent- 
lichen Lehrern befördert, 

zu Samberg der Hülfölehrer Bleher von ber Zaubft. Erzieh. 
Anit. zu Frankfurt a. M. als ordentl. Lehrer angeftellt, und 

zu Frankfurt a. M. der Lehrer Sturz als Hülfslehrer anges 
ftelt worden. 

F. Deffentlihe höhere Mädchenſchulen. 

Dem Direktor der Luilen-Schule zu Berlin, Dr. Mätz ner ift der 
Rothe Adler-DOrden vierter Rah, 

dem Direktor der höheren Mädchenichule zu Saarbrüden, Brandt, 
jowie dem Vorſteher der höheren Mädchenſch. zu Wefel, Dr. 
Fiſcher der Köntgl. Kronen-Drden vierter Klaffe verliehen worden. 

An der Sophien- Schule zu Berlin tft der ordentl. Lehrer Dr. 
Lange zum Oberlehrer befördert worden. 

G. Volksſchullehrer. 

Es haben erhalten den Köntglihen Kronen-Drden vierter Klaſſe: 
Gitſchmann, evangel. eriter Lehrer zu Seitendorf, Krs Walden- 

burg, 
Heß, evangel. Lehrer zu Schwanenberg, Krs Erkelenz, und 
Proske, kathol. Hauptlehrer zu Gleiwitz; 

den Adler der Inhaber ded Königl. Haudordend von Hohenzollern: 
Abel, eranger Lehrer und Küſter zu Görlsdorf, Krs Königs⸗ 

erg N./M., 
Arnold. evangel. erfter Knabenlehrer, Kantor und Küfter zu 

Lauchſtädt, Krs Merjeburg, 
Bede ae Lehrer und Kantor zu Schraplau im Mansfelder 

eekreiſe, 
Brücke, evangel. Lehrer, Kantor, Küfter und Organift zu Hohen⸗ 

dorf, Krs Kalbe, 
Dreher, evangel. Lehrer und Küfter zu Säpzig, Krs Weft- 

Sternberg, 
Endemann, evangel. Lehrer, Kantor und Küfter zu Zützen, Krö 

Luckau, 
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(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber des Köntgl. Haus— 
ordend von Hohenzollern:) 
Erner, evangel. Lehrer zu Rothenzechau, Krs Hirfchberg, 
Felke, dögl. und Kantor zu Zarthun, Krs Wanzleben, 
Brantı Lehrer und Drganift zu Salefhe, Krs Oro 

tehlig, 
Goͤtz, kathol. Lehrer au Waldalgesheim, Krs Kreuznach, 
Golling, evangel. Lehrer und Küſter zu Aurith, Krs Wet: 

Sternberg, 
Örabe, evangel. Zehrer und Küfter zu Worholländer, Kr Lande: 

erg a./W. 
Grinzner, kathol. Hauptlehrer zu Potödam, 
Großcurth, evangel. Lehrer, Kantor und Organift zu Allen 

dorf a. d. Werra, Krs Wigendauſen 
Heſſe, evangel. erſter Lehrer, Kantor und Organiſt zu Könige 

Wuſterhauſen, Krs Teltow, 
Heuer, evangel. Lehrer und Kantor zu Empelde, Krs Wennigien, 

angel Lehrer zu Thörichthof, Krs Marienburg i. 
eſtprß., 

Hoffmann, evangel. Schulrektor zu Jarmen, Krs Demmin, 
Hoſch, jüdiſcher erſter Lehrer und Kantor zu Neiße, 
Kamieth, evangel. Lehrer und Organiſt zu Bismark, Krs Stendal, 
Kionka, kathol. Lehrer und Organiſt zu Neudorf, Krs Kreuzburg. 
Klotz, evangel. Lehrer und Organiſt zu Wernersdorf, Krs Marien: 

burg i. Weſtprß., 
Körner, evangel. Hauptlehrer zu Kuntzendorf, Krs Sprottau, 
Kuhn, kathol. Schulrektor in iſchofsburg, Krs Röffel, 
Maskow, evangel. erſter Mädchenlehrer zu Treptow a. Zoll, 

Krs Demmin, 
Mähl, evangel. Lehrer zu Groß⸗-Schönwalde, Krs Greifwalt, 
Möhle, il Lehrer zu Hands Eicherde, Krs Marienburg, 

Landdrofteibez. Hildeöheim, 
Niederftein, evangel. Hauptlehrer und Kantor zu Heißen, Kis 

Mülheim a. d. Rhr., 
Dppiler, kathol. Hauptlehrer zu Plania, Krs Ratibor, 
Dahl, evangel. Lehrer zu Prellwig, Krs Diſch. Krone, 
Pathe, ven. und Küfter zu —8 Krs Oſterburg, 
Rachner, kathol. Lehrer und Kantor zu Freiburg, Krs Schweidnip, 
Reitz, evangel. Lehrer und Kirchendiener zu Beuern, Krs Meliungen, 
Römer, evangel. Lehrer und Küfter zu Volkſtedt, Mansfelder 

eetrd, 
Runge, evangel. Lehrer zu Wollin, Krs Ufedom-Wollin, 
Saur, fathol. Lehrer zu Mittelftrimmig, Krs Zell, 
Scheffler, evangel. erfter Lehrer, Organiſt und Küfter zu Born: 

ftädt, Krs Ofthavelland, 



699 

(ferner haben erhalten den Adler der Inhaber ded Königl. Haus⸗ 
ordens von Hobenzollern:) 
shi fathol. Lehrer, Organift und Küfter zu Welver, Krs 

Soeft, . 
Senftleben, evangel. Lehrer und Kantor zu Neufalz a./D., Krs 

Freiftadt i. Schleſ., 
Stein, evangel. Schulrektor a. D. und Kirchner zu Kangenfalza, 
Wimmert, kathol. Lehrer zu Ehrenbreitftein, Krs Koblenz, 
Wolowski, kathol. Hauptlehrer zu Bromberg, und 
von Zeddelmann, evangel. Kehrer zu Rudal, Krs Xhorn; 

das Allgemeine Chrenzeidyen: 
Bönkoſt, evangel. Lehrer zu Groß-Allendorf, Krs Weblau, 
Börger, evangel. Hauptlehrer und Küfter zu Flögeln, Krs Lehe, 
Dittmann, kathol. Lehrer, Drganift und Küfter zu Henneräborf, 

Krs Ohlau, 
Frank, kathol. erſter Lehrer und Organiſt zu Kosmüg, Krs 

Ratibor, 
Grämer, evangel. Lehrer zu Lehlesken, Krs Ortelsburg, 
Harms, evangel. Lehrer, Organiſt und Küfter zu Upfebt, Krs 

Liebenburg, 
Heinze, evangel. Lehrer zu Lemmersdorf, Krs Prenzlau, 
Sergolla, evangel. Kirchſchullehrer und Organift zu Seters- 

walde, Krs Dfterode, 
Kroder, Tathol. Lehrer zu Slawoczewo, Krs Plefchen, 
Laroſch, evangel. Lehrer und Küfter zu Lauenhagen, Krs Prenzlau, 
Lörch, kathol. Lehrer zu Krauchenwies, Dberamtöbezirt Sig- 

maringen, 
Maurer, evangel. Lehrer zu Born, Untertaunudfts, 
Neumann, evangel. Kirdyihullehrer und Drganift zu Dtten- 

hagen, Landkrs Königöber 
Yulvermader, evangel. Sehrer zu Neu⸗Rüdnitz, Krs König: 

berg R./M., 
Reichelt, kathol. Kehrer und Kantor zu Militſch, 
Scharfe, evangel. Lehrer, Kantor, Drganift und Küfter zu 

Steigerihal, Krs Zellerfeld, 
Schmidt, evangel. Hauptlehrer zu Miehlen, Unterlahntr, 
Thieme, evangel. Lehrer und Kantor zu Artern, Krs Sanger- 

haufen, und 
Zimmermann, evangel. erfter Lehrer zu Schee, Krs Hagen; 

die Rettungs-Medaille am Bande: 
Ninnemann, evangel. Lehrer und Küfter zu Langenhagen, Krs 

Sreifenhagen. 



Ansgefcieden aus dem Amte. 
Geſtorben: 

der Geheime Regierungs-Rath Bormann, Ehrenmitglied de 
Provinzial⸗Schulkollegiums zu Berlin, 

der Provinzial⸗-Schulrath Dr. Reis acker bei dem Provinzial: 
Schulfollegium zu Breslau, 

der Geheime Regierungdratb und Schulrath Wöpde bei ber 
Regierung zu Magdeburg, 

die ordentlichen Profefjoren 
Geheimer Zuftizratb Dr. Neuner in der jurift. Fakult. der 

Univerfit. zu Kiel, 
Geheimer Ober-Medizinalratd Dr. Wöhler in der medizin. 

Fakult. der Univerfit. zu Göttingen, und 
Geheimer Regierungsrath Dr. Zeldt in der yhilofoph. 

Fakult. ded &yceumd zu Braunsberg, 
der auberorbentl. Profefj. Dr. Obernier in der medizin. Fakult. 

der Univerfit. zu Bonn, 
der Univerfitätöfaffen-Rendant Schmidt zu Kiel, 
der Geſchichtsmaler Profefj. Eybel und der Kupferftecher Profefi. 

Mandel, Mitglieder des Senates ber Afademie der Künite 
zu Berlin, 

die Oberlehrer 
Profeſſ. Dr. Schwarz am Gymnaf. zu Hobenftein, 
Dr. Sacob am Königftädt. Gymnaf. zu Berlin, und 
Meufer am Gymnaf. zu Bodum, 

der ordentl. Lehrer Willen am Gymnaf. Andreanum zu Hildes- 
eim, 

der Elementarlehrer Hilfer am Gymnaf. zu Celle, 
der Dberlehrer und Prorektor Höger am Nealgymnaf. zu 

Landeshut, 
der ordentl. Lehrer Dr. Grotjan am Realgymnaſ. zu Halle 

a. d. S. 
der ordentl. Lehrer Dooſe an der Ober-Realſch. zu Kiel, 
der ordentl. Lehrer Dr. Knauer am Nealprogpmnal. zu 

Kroſſen a. d. O., 
die ordentlichen Seminarlehrer 

Ignée zu Angerburg, 
Hanufa zu Münfterberg und 
Knoke zu Berden, und 

der Oberlehrer Böhm an der Sophien- Schule (ftädt. höb. 
Mädchenſch.) zu Berlin. 

Inden Rubeftand getreten: 
der Wirkt. Geheime Ober-Medizinalvath und vortragende Kath 

Dr. Houfjelle im Minifterium der geiftlichen ıc. An— 
gelegenheiten, 
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(ferner in den Ruheſtand getreten:) 
der Geheime Regierungsrath und Schulratb Henrich bei der 

Regierung zu Koblenz, und ift demjelben der Rothe Adler: 
Drden dritter Klaſſe mit der Schleife verliehen worden, 

der Lehrer Leucht weis an der Zeihen-Afademie zu Hanau, 
der Direktor des Luijenftädt. Gymnaſ. zu Berlin, Dr. Kod, 

und ift demjelben der Rothe Adler-Drden dritter Klaſſe ver- 
lieben worden, 

die nachgenannten Gymnafial » Direktoren, weldhen der Rothe 
Adler-Drden vierter Klaffe verliehen worden ift, 

Dr. Kod zu Frankfurt a. d. O., 
Hanow zu Schnetdemühl, und 
Dr. Krahner zu Stendal, 

der Gymnaflal-Direltor Dr. Lozynski zu Kulm, 
die nacdhgenannten Gymnaftal» Oberlehrer, welchen der Rothe 
Adler-Drden vierter Klaffe verliehen worden ift, 

Konrektor Profefl. Dr. Freeſe am Gymnaſ. zu Stralfund, 
Martend am Gymnaſ. zu Liſſa, 
Profeff. Dr. Zittler am Gymnaf. zu Brieg, 
L. M. Müller . . zu Groß-Glogau, 
Proreltor fee Dr. Brir am Städtiih. Gymnaſ. zu 

egniß, 
Profeſſ. Dr. Henridfen am Gymnaf. zu Altona, 
Profeſſ. Dr. 9. D. Müller - ⸗ zu Göttingen, 
Profeſſ. Dr. Wieſeler ⸗ ⸗Andreanum zu 

Hildesheim, 
Profeſſ. Dr. Eberz am Gymnaſ. zu Frankfurt a. Main, 
Profefl. Dr. Gies s = zu Fulda, 
Profef]. Dr. von Belfen- = zu Hanau, 
fathol. Religiondlehrer Krabe am Gymnal. zu Düffel- 

dorf und 
Dr. Bablenbers am Gymnaſ. an der Apoſtelkirche zu 

öln, 
die Gymnafial-Oberlehrer 

rofefl. Dr. W. Hirſch am Gymnaſ. zu Thorn, 
Dr. Schäfer ⸗ zu Meſeritz, 
Profeſſ. Dr. Winkler - ⸗ zu Leobſchütz, 
Breithaupt ⸗ ⸗ zu Halberſtadt, und 
Heermann ⸗ ⸗ zu Hersfeld, 

der Geſanglehrer Muſikdirektosr Bemmann am Gymnaſ. zu 
Greifswald, und ift demfelben der Königl. Kronen-Drden 
vierter Klaſſe verliehen worden, 

der Elementarlehrer Lefholz am Gymnaf. zu Burgfteinfurt, 
der Lehrer Stippiud an der Dber-Nealich. zu Koblenz, 
der Reftor Dr. Haſſelbach am Realprogymnaf. zu Schmal- 

alden, 



702 

(ferner in den Ruheſtand getreten :) 
der Zehrer Dr. Ludorff an der höheren Bürgerfchule zu Köln, 

und 
der Seminarlehrer Gravenfamp zu Langenhorſt, und it 

venjelben der Königl. KronensÖrden vierter Klaſſe verliehen 
worden. 

Audgejhieden wegen Eintritted in ein andered Amt im 
Inlande: 

der Geheime Regierungd» und vortragende Raty Stolzmann 
im Minifterium der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten, 

der Regierungs- und Schulrath Wanjura bei der Regierung 
u Danzig, 

der Univerfität3- Architekt und Lektor an der Univerfit. zu Halle, 
Landbauinipeltor von Tiedemann, und fft demfelben der 
Rothe Adler-Drden vierter Klaffe verliehen worden, 

der Dozent Dr. Branco an der techniſchen Hochſchule zu Aachen, 
der Oberlebrer Dr. Pfundtner am Kneiphöfichen Gymnal. zu 

Königädberg i. Oſtprß., 
der ordentl. Lehrer Dr. Sona8 am Gymnaf. zum grauen Klofter 

zu Berlin, 
der Oberlehrer Hecht am Realgymnaf. zu Lippftadt, 
der ordentl. Lehrer Delinghaus am Realprogymnaf. zu Altena, 
der Seminar-Hülfdlehrer Haafe zu Wunftorf, und 
der zweite Lehrer Ragopig an der Präparanden = Anftalt zu 

Schweidnitz. 

Ausgeſchieden wegen Anſtellung außerhalb der Preu— 
ßiſchen Monarchie: 

der außerordentl. Profeſſ. Dr. A. Schultz in der philoſoph. 
Fakult. der Univerſit. zu Breslau, 

der Lehrer an der Kunft» Akademie Profeſſ. Dr. Wör mann zu 
Dütffeldorf, und tft demfelben der Rothe Adler » Drden 
vierter Klaffe verliehen worden, 

der Direktorial-Affiftent Dr. Treu bet den Mufeen zu Berlin, 
und ift demfelben der Rothe Adler-Drden vierter Klaſſe ver: 
lieben worden, 

der Profeffor und geiftliche Inſpektor Gottſchick am Padagogium 
des Klofterd U. 2. Fr. zu Magdeburg, 

der Oberlehrer Klaude am Gymnaſ. zu Landsberg a. / W. 
der ordentl. Zehrer Dr. Sofad am Gymnaf. u Hamm, 
der Direltor Dr. Maréchal an der Realfchule zu Schönebed, 
der ordentl. Lehrer Dr. Meyer an der höheren Bürgerſch. zu 

&rfurt, und Ä 
der Seminar-Direltor Mahraun zu Hannover. 



103 

Ihr Amt haben niedergelegt, bzw. find auf ihre An> 
träge entlaffen worden: 

der Wirkl. Geheime Rath, Generalarzt und Profefj. Dr. von 
Zangenbed zu Berlin hat die Direktion des kliniſchen 
Univerfitäts-Inftitutes für Chirurgie niedergelegt, 

der ordentliche Profeſſ. Dr. Eulenburg in der mediziniſchen 
Zafultät der Univerfität zu Greifswald, 

die ordentlichen Lehrer 
Kämper am Realgymnaf. zu Siegen, und 
Dr. von Napolsky⸗ = = zu Witten. 

Anderweit audgefdieden: 

die ordentlichen Lehrer 
Queſt am Gymnaſ. zu Dortmund, und . 
Dr. ®ieje » s zu Paderborn. 
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(Sentralblatt 
für 

die aefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlihen, Unterrichts- und 
Medizinal > Angelegenheiten. 

Ne 12. Berlin. Dezember. 1882, 

. Allgemeine VBerbältuiffe. 

140) Ausführung des Geſetzes vom 20. Mai 1882, be» 
treffend die Fürforge für die Witwen und Waifen der 

—unnmittelbaren Staatdbeamten. 

(Eentrbl. pro 1882 Seite 393 u. folg.) 

a Anwendbarkeit bes Gefeßes auf die in einem unmittelbaren Staatsamte 
(an höheren Unterrichteanftalten 2c.) ſtehenden fatholifchen Geiftlichen. 

Berlin, den 24. Oktober 1882. 
Ew. Hochehrwürden erwidere ich auf das Geſuch vom 21. Sep⸗ 

tember d. J. daß ich Sie von Entrichtung der Witwen⸗ und Waiſen⸗ 
geldbeiträge nicht entbinden kann, da dad Geſetz vom 20. Mai d. J., 
betreffend die Fürſorge für die Witwen und Waiſen der unmittel⸗ 
baren Staatäbeamten, fall, wie bei Ihnen, deſſen fonftige Vor— 
außfepungen vorliegen, auch auf katholiſche Geiltlihe Anwendung 
Indet. Hierüber it jeder Zweifel um fo mehr ausgefchloffen, ald 
bei der Berathung des Geſetzes ein im Abgeordnetenhaufe geftellter 
Antrag, welcher die Ausnahmen von dem Gelege auch auf die römiſch⸗ 
tatholtichen Geiftlichen zu erſtrecken bezwedtte, auf den Widerſpruch 
ded Vertreterd der Staatöregierung nach Seite 1277 der ftenogra- 
phiſchen Berichte de 1881/82 abgelehnt worden ift. 

An 
ben Königl. Oymnafial-Oberlehrer Herrn R. 
Hochehrwürden zu N. 

— — — — 

1882, 47 
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Abfchrift hiervon erhält das Königliche Provinzial: Schulfclle: 

gium mit Bezug auf den dem ıc. N. unterm 11. September d. I. 
ertheilten Beſcheid zur Kenntniönahme. 

An 
das Königl. Provinzial-Schullollegiam zu N. 

— 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur 
Kenntnisnahme. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

A 
bie iibrigen Rönigt. Provinzial⸗Schulkollegien. 

U. II. 7639. 

b. Nichtanwenbbarleit des Geſetzes auf Fehrerinnen in einem ımmittbaren 
Staatsamte (an Seminaren :c.). 

Berlin, den 25. September 1882. 
Auf den Beriht vom 31. Auguft d. 3., betreffend die Aus— 

führung ded Gejeged vom 20. Mai 1882, erwidere ich dem König: 
lichen Provinzial-<chulfollegium, daß die Kehrerinnen an dem Sr 
minare zu N., da weiblihe Perfonen nicht als beitragspflichtig zu 
erachten find, von der Zahlung der Witwen: und TWatfengeldbeiträge 
befreit find. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: G 8 

An 
das Konigl. Provinzial⸗Schulkollegium zu N. 

G. III, 3183. 

e Nichtanwendbarkeit bes Geſetzes auf die Mitglieder der Efementarlehrer 
Witwen⸗ und Waifenfaffen. 

Berlin, den 30. September 1882. 
Auf den Beriht vom 20. September d. 3. — erwidere ich dem 

Königlihen Provinzial» Schulfollegium, daß die Elementarlehrer: 
Witwen» und Wailen » Kaffen der einzelnen Regierungsbezirke zu 
denjenigen Anftalten des Staated zur Berforgung der Hinterblie: 
benen von Beamten gehöten, deren Mitglieder auf Grund der Be 
ftimmungen ded 8. 23 ded Geſetzes vom 20. Mai d. 3. unter den 
dafelbft gedachten Vorausſetzungen die Befreiung von der Entrichtung 
der Witwen- und Waijengeldbeiträge in Anfprudy nehmen können. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
das Königl. Provinzial-Schuffollegium zu N. 

G. III. 3341. 
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d. Richtanwenbbarleit bes Geſetzes anf Schufdiener, welde in einer nicht 
zu Benfion berechtigenden Stelle angeflellt find. 

Berlin, den 12. September 1882. 
Auf den Bericht vom 30. Auguft d. J. erwidere ich dem König» 

lichen Provinzial-Schulfollegium, daß dad Geſetz vom 20. Mai d. J., 
betreffend die Fürjorge für die Witwen und Waifen der unmittel- 
baren Etaatöbeamten, nad Anlage 1 zu den Audführungd-Beftim- 
mungen vom 5. Suni d. J. auf den Gymnafialdiener N. zu N. nidt 
Anwendung findet, da letzterer nach Lage des Etats keinen Rechts— 
anſpruch auf Penſion hat, jondern zu denjenigen Beamten gehört, 
welchen nur auf Grund der Beltimmung in Abjap 2 ded $. 2 des 
Civils Penfiond- Gejepes vom 27. März 1872 event. eine Penfion 
bewilligt werden fann. 

Die angeordnete Heranziehung ded ꝛc. N. zu Witwen» und 
Batlengeldbeiträgen ift daher fofort rüdgängig zu machen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croir. 

An 
das König. Brovinzial-Schulkollegium zu N. 

G. III. 3166. 

141) Zuwendungen zu milden, gemeinnüßigenac Zweden 
unterliegen der Erbſchaftſteuer, au wenn dad Kapital, 
deffen Zinfen verwandt werden follen, einem fubjeltiv 

befreiten Snftitute — Schule, Kirde ıc. — zufällt. 

Im Namen des Reiche. 

In Sachen der evangelifhen Kirche zu S., Klägerin und Im⸗ 
plorantin, 

wider 
den Königlichen Stempelfistus, Berklagten und Smploraten, bat das 
Reihögericht, vierter Givilfenat, in der Sikung vom 5. Februar 
1881 fir Recht erkannt: 

daß die von der Klägerin gegen dad Erkenntnis des vierten 
Sivilfenates des Königlichen Oberlandeögerichted zu B. vom 
21. Mai 1880 eingelegte Nichtigkeitsbeſchwerde zurücdzumeijen. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 
Der Appellationdrichter hat mit Recht angenommen, dab genau 

der Fall des 8. 8 des Erbſchaftſteuergeſetzes vom 30. Mai 1873 
vorliegt, denn die Klägerin, welcher dad Legat der 6000 Mark ver: 
macht ift, ift beauftragt, von deſſen Zinſen 270 Mark an vier ver- 
ſchämte Arme und fieben unverbeirathete Frauendperfonen zu ver 

47” 
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theilen. Daß die Klägerin als deutſche Kirche nah dem Tariie 
„Befreiungen Nr. 2 lit. i.“ von der Erbſchaftſteuer befreit ift. 
begründet feinen Aniprud auf Befreiung von der durch $. 8. an- 
geordneten Steuer. Die in diefem Paragraphen angeordnete Steuer 
ift zu entrichten ohne Unterjchied, ob die beauftragte Perfon Steuer: 
freiheit genießt oder nit. Denn dad Gejep macht eine foldye Un- 
terſcheidung nicht, ſondern legt die Steuer auf die Zumendung zu 
milden Zmweden. Es ergeben aud die Motive, dat eine derartige 
Unterjheidung nicht gemacht worden, jondern nur die Natur der Zu⸗ 
wendung über die Pflicht der Verſteuerung entſcheiden fol. (Hoyer, 
die Preußifche Stempelgefepgebung 2. Aufl. ©. 609 Nr. 31.) Eine 
Verlegung ded 8. 8 des Gefehed vom 30. Mai 1873 und des Ta⸗ 
rifes „Allgemeine VBorfchriften” zu c,e und Befreiungen zu 2, i liegt 
ſonach nicht vor. 

Die Klägerin macht nun zwar noch geltend, daB die Zumen- 
dung deöhalb ftempelfrei fei, weil die Zuwendung zum Kirchenver⸗ 
mögen gehöre, und fie macht dem Appellationdrichter daraus einen 
Vorwurf, dab er fagt: 

Angefichts des Wortlautes des 8. 160 Zit. 11 Th. II Allg. 
Landrechtes könne füglid davon feine Rede fein, daß die in 
der Klage genannte Zuwendung im landrechtlichen Sinne 
zum Kirchenvermögen gehöre. 

Allein der auf Verlegung diejed Paragraphen geftügte Angriff 
konnte feinen Erfolg haben. 

Legirt find der Kirche 6000 Mark; diefe 6000 Mark find Eigen- 
thum der Kirche geworden und gehören zum Kirchenvermögen. Bei 
der Zumendung der 6000 Mark ift die Kirche aber beauftragt wer. 
den, 270 Marf jährlich zu beſtimmten milden Zweden zu verwenden. 
Wegen diefed Auftrages müſſen die 270 Mark jährlih nah $. 8 
des Gefehed vom 30. Mat 1873 verfteuert werden, und die ber 
Klägerin auferlegte Verpflichtung, jährlich 270 Mark zu zablen, 
kann nicht deshalb fteuerfrei werden, weil Zuwendung von Vermögen 
an die Klägerin fteuerfret tft. 

142) Friedrih>Wilhelm- Stiftung für Marienbad. 

(Sentrbl. pro 1881 Seite 614.) 

Die Friedrih-Wilhelm- Stiftung für Marienbad in Böhmen, 
über welde in dem Bentralblatte für die Unterrihtd-Berwaltung pre 
1877 ©. 9 Nachrichten gegeben worden find, verfolgt nach $. 2 der 
Statuten vom 11. Januar 1876 den Zwed, ſolchen Perfonen aus 
den gebildeten Ständen, welden die Gelbmittel zu einer Badereije 
ganz oder theilweife fehlen, den Gebrauch der Heilquellen und Bäder 
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zu Marienbad zu ermöglihen oder zu erleichtern. Es wird 
freie Wohnung oder ftatt derjelben eine Geldunterftüßung nicht 
unter je 100 Marf gewährt, und außerdem findet Erlaß der Kur: 
tare ꝛc. ftutt. 

Der Vorſchlag zur Verleihung von jährlich zwei diefer Bei- 
bülfen ftehbt dem Herrn Mintfter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten 
zu. Die Präfentation von Bewerbern bei dem Borftande der Stif- 
tung muß vor dem 1. April des betreffenden Jahres erfolgen. Es 
ift deshalb nothmendig, daß die Geſuche dem Herrn Minifter ſpä— 
teftend bis Anfang März jeded Jahres eingereicht und vollftändig 
begründet werden, damit e8 feiner Rüdfrage bedarf. 

— — —— — — — — 

I. Univerſitäten, Akademien, ꝛe. 

143) Preisbewerbung bei der v. Rohr'ſchen Stiftung 
für talentvolle deutſche Künſtler. 

(Centrbl. pro 1881 Seite 431 Nr. 118.) 

Durch Bekanntmachung ded Senated der Königl. Akademie der 
Künfte, Sektion für die bildenden Künfte, zu®erlin vom 27. Ok⸗ 
tober 1882 (Reichs- und Staatd- Anzeiger Nr. 261 vom 6. Wo» 
vember 1882) iſt die Konkurrenz um den Preiß der v. Rohr'ſchen 
Stiftung für das laufende Jahr Im Fade der Malerei (Hiſtorie, 
Genre, Landſchaft u. j. w.) eröffnet worden. Dem Bewerber bleibt 
der Gegenftand des einzureihenden Gemäldes freigeftellt. Der End- 
termin zur Einſendung ift auf den 1. Mat 1883 feitgefept. Der 
Preis befteht in einem Stipendium von 4500 Mark zu einer ein» 
jährigen Studienreije. 

— — — — 

144) Entſcheidung auf die Bewerbungen um Mendels— 
ſohn-Bartholdy-Staats-Stipendien. 

(Centribl. pro 1882 Seite 363 Nr. 35.) 

Das diesjährige Felir Mendelsſohn-Bartholdy-Staats— 
Stipendium fuͤr ausübende Tonkünſtler iſt der Hoſpitantin an 
der hieſigen Hochſchule für Mufik Fräulein Marie Soldat aus 
Graz in Steiermark verliehen worden, das Stipendium für Kom⸗ 
—*— aber unverliehen geblieben. 

Unter den Bewerbern um das letztere verdient jedoch der Or⸗ 
ganift und Univerfitätd - Muftflehrer Arnold Mendelsſohn in 
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Bonn, und unter den Bewerbern um daß erftere Stipendium der 
biöherige- Eleve der hiefigen Hochſchule für Mufit Kari Prill em: 
ehrenvolle Erwähnung. 

Kleinere Stipendien aud den Refervebeträgen der Stiftung fin? 
den Eleven der biefigen Akademie der Künfte Karl Shmeidler 
und? Martin Gebhardt, der Sängerin Fräulein Marthı 
Schwie der bierjelbft und den Schülerinnen der biefigen Hochſchule 
für Mufit Fräulein Marie Harzer und Elfa Harriers zuer- 
fannt worden. 

Berlin, den 6. November 1882. 

Das Kuratorium für die Verwaltung der Felir Mendelsfohn- 
Bartholdy-Staatd-Stipendien für Mufiker: 

Soahtim Kiel. Taubert. 

I. Gymmaftal: ze. Lebranftalten. 

145) Beihaffung von Zurnplägen, Betreibung ven 
Zurnübungen und Turnſpielen im Freien, Einridhtung 

von Turnfahrten ıc. 

Berlin, den 27. Dftober. 1882. 
Nachdem dad Turnen ald ein integrirender Theil dem Unterridte 

der Jugend in den höheren und niederen Schulen eingefügt worden 
und an die Stelle der Kreiwilligkeit der Theilnahme an diefen le— 
bungen für die turnfähigen Schüler die Verpflichtung getreten ift, 
bat ſich die ftaatlihe und kommunale Fürforge auf die Beichaffung 
und Herftellung von geſchloſſenen Turnräumen erftredt, in melden 
unabhängig von der Fahredzeit und unbehindert von den Unbilden 
der Witterung das Schulturnen eine ununterbrochene und geordnete 
Dflege gefunden hat. 

Es ift Died für den Sugendunterricht ein überaus werthvoller 
Erwerb. Erſt die Kortführung der turnerifchen Uebungen durch das 
ganze Jahr fidhert eine tüchtige körperliche Ausbildung. 

Nicht minder werthvoll aber tft der Turnplag. Gewiſſe 
Uebungen, wie dad Stabipringen, der Gerwurf, mancherlei Bett: 
kaͤmpfe u. A. laffen ſich in der Halle gar nicht oder nicht ohne De 
ſchraͤnkung und ohne Gefahr vornehmen. Ein größeres Gewicht 
muß aber nody darauf gelegt werden, daß dad Turnen im Freien den 
günftigen gefundheitlichen Einfluß der Uebungen weſentlich erhöht, 
und dab mit dem Turnplahe eine Stätte gewonnen wird, wo fi die 
Tugend im Spiele ihrer Freiheit freuen Tann, und wo fie diefelbe, 
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nur gehalten durch Geſetz und Pegel ded Spiele, auch gebrauchen 
lernt. Es iſt von hoher erziehlicher Bedeutung, daß diefed Stüd 
jugendlichen Lebens, die Freude früherer Gejchlechter, in der Gegen⸗ 
wart wieder aufblühe und der Zukunft erhalten bleibe. Defter und 
in freierer Weiſe, als ed beim Schulturnen in geichloffenen Räumen 
möglih ijt, muß der Jugend Gelegenheit gegeben werden, Kraft 
und Geſchicklichkeit zu bethätigen und fidy des Kampfes zu freuen, der 
mit jeden redhten Spiele verbunden ift. &8 giebt ſchwerlich ein Mittel, 
welches wie diejed jo ſehr im Stande ift, die geiftige Ermüdung zu 
bebeben, Leib und Seele zu erfriihen und zu neuer Arbeit fahig 
und freudig zu maden. Es bewahrt vor unnatürlidher Frühreife 
und blafirtem Weſen und mo diefe beflagendmerthen Erſcheinungen 
bereitd Plag gegriffen, arbeitet ed mit Erfolg an der Beſſerung eines 
ungejund gewordenen Jugendlebend. Das Spiel wahrt der Zugend 
über das Kindesalter hinaus Unbefangenbeit und Frobfinn, die ihr 
jo wohl anftehen, lehrt und übt Gemeinfinn, wedt und ſtärkt die 
Greude am thatfräftigen Leben und die volle Hingabe an gemeinjam 
geſtellte Aufgaben und Ziele. Zreffend jagt Jahn im zweiten Abjchnitte 
jeiner deutfchen Zurnfunft von den Zurnipielen: „In ihnen lebt ein 
gefelliger freudiger lebenöfrifcher Wettkampf. Hier paart fid Arbeit 
mit Luft, und Craft mit Jubel. Da lernt die Tugend von Mein 
auf, gleiches Recht und Gefep mit andern halten. Da bat fie Brauch, 
Sitte, Ziem und Schi im lebendigen Anichaun vor Augen. Frübe 
mit feine Gleichen und unter feined Gleichen leben ift die Wiege der 
Größe für den Mann. Jeder Einling verirrt ſich fo leicht zur Selbit- 
jucht, wozu den Geſpielen die Geſpielſchaft nicht kommen läffet. Auch 
bat der Einling feinen Spiegel, fi in wahrer Geſtalt zu erbliden, 
kein lebendiged Maaß, feine Kraftmehrung zu meſſen, feine Richter: 
woage für feinen Eigenwerth, keine Schule für den Willen und feine 
Gelegenheit zu ſchnellem Entſchluß und Thatkraft.“ 

Die Aniprüde an die Erwerbung von Kenntniffen und Fertig» 
feiten find für faft alle Berufsarten gewachſen und je beſchränkter 
damit die Zeit, welche fonft für die Erholung verfügbar war, gewor⸗ 
den ift, und je mehr im Haufe Sinn oder Sitte und leider oft audy 
die Mögliehfeit jchwindet, mit der Jugend zu leben und ihr Zeit 
und Raum zum Spielen zu geben, um jo mehr ift Antrieb und 
Pflicht vorhanden, daß die Schule thue, was ſonſt erziehlich 
nicht gethan wird und oft aud nicht gethan werden fann. Die 
Schule muß das Spiel ald eine für Körper und Geift, für Herz 
und Gemüth gleich heilfame Lebendäußerung der Tugend mit dem 
Zuwachſe an leiblicher Kraft und Gewandtheit und mit den ethifchen 
Wirkungen, die ed in feinem Gefolge hat, in ihre Pflege nehmen 
und zwar nicht bloß gelegentlidh, fondern grundjäglich und in geord- 
neter Weiſe. 

Bon diejer Nothwendigkeit ift die Unterrichtöverwaltung ſchon 
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von lange „ber überzeugt geweſen, und bat auch dementiprechende 
Verordnungen ergeben laffen. Ich verweile auf die Minifterial-Re- 
(Eripte vom 26. Mai, vom 10. September, vom 24. November 
1860 und vom 14. Mai 1869 (Central⸗Bl. de 1860 ©. 339 fi. 
519ff., 735 ff. und de 1869 ©. 307 ff. auch abgedrudt in „Berordnun- 
gen und amtliche Befanntmachungen, dad Turnweſen in Preußen be 
treffend, gejammelt von Dr. &. Euler und ©. Edler Leipzig 1869). 
Leider aber haben dieje Anordnungen nah den Wahrnehmungen, 
welde im Allgemeinen und indbefondere bei den Revifionen des 
ZurneMWefens in den einzelnen Schulanftalten gemacht worden find, 
nicht überall die dem Werthe und Nupen der Sache entſprechende 
Beachtung gefunden. In einer Anzahl älterer Unterrichts und Er- 
ziehbungs-Anffalten find die Jugendſpiele traditionell in Uebung geblie- 
ben, und in einigen Bezirfen hat Herkommen und Sitte an ihnen 
feftgebalten, in anderen aber fehlt e8 an jeder Ueberlieferung und nur 
jelten find Anfänge zu neuer Belebung vorhanden. Fedenfalld hat 
eine allgemeine Einführung und Durchführung nicht ftattgefunden. 
&8 bedarf daher einer erneueten Anregung und einer dauernden Bes 
mübung Aller, welche mit der Erziehung der Jugend befaßt find, 
damit, wad da ift, erhalten, was verlernt ift, wieder gelernt werde, 
und, was als heilfam erkannt ift, in Uebung komme. 

E8 bedarf faum der Erwähnung, daB ed ſich hier lediglid um 
Bewegungsſpiele handelt, und das Alles ausgeſchloſſen ift, was dahin 
nicht gehört. An Hülfömitteln, fich auf Diefem Gebiete zu orientiren, 
fehlt e8 nit. Anknüpfend an das was im Volke und in der Jugend 
des Volkes lebte, haben Guts Muths und Jahn eine Reihe von Ju: 
gend» und Zurnipielen zufammengeftellt und bejchrieben (S. Gute 
Muth Spiele zur Uebung und Erholung ded Körperd und bed 
Geiftes, herausgegeben von Schettler 5. Aufl. Hof 1878. Jahn, die 
die deutſche Turnkunſt, Berlin 1816). Andere find gefolgt. Der 
neue Leitfaden für den Turn⸗Unterricht in den Preußiſchen Volks: 
Ihulen, 2. Auflage, Berlin 1868, führt auch eine Reihe von Spielen 
auf. Bergleihe auch Dieterd Merkbücdhlein für Turner, herausgege: 
ben von Dr. Ed. Angerftein, 7. Auflage, Halle 1875, und Raven- 
ſteins Volksturnbuch, 3. Auflage, Frankfurt a. M. 1876. Eine 
reichhaltige Zufammenftellung und Befchreibung findet ſich aud in 
Jakobs „Deutſchlands fpielende Jugend“ 2. Auflage, Leipzig 1875. 

Bei der großen Mannigfaltigkeit des Dargebotenen wird es aller- 
dingd einer Auswahl bedürfen, und es wird hierbei wefentlid auf 
dasjenige Nüdfiht zu nehmen fein, was herkömmlich und volle» 
thümlih if. Obenan find die verjchtedenen Balliptele zu ſtellen 
(Zreibball, Fußball, Schlagball, Kreiäball, Stehball, Thorball), dann 
die Laufipiele, und bier beſonders der Barlauf, die Wettkämpfe 
(Hinkkampf, Zauziehen, SKettenreißen ıc.), die Schleuderjpiele mit 
Dällen, Kugeln, Steinen und Stäben, und die Jagd⸗ und Kriegdipiele. 
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Beachtenswerthe Winke über die Geftaltung des Spielend finden 
ih in einigen Auffäpen der Monatöfchrift für dad Turnweſen, ber- 
auögegeben vom Profeljor Dr. Euler und Gebh. Edler, Berlin 1882. 
(Das freiwillige Abendturnen an der Falk⸗Realſchule zu Berlin von 
Dr. Th. Bad Heft 1 und 2. Zur Geſchichte und Drganijation der 
Braunfchweiger Schulipiele. Bon Oberlehrer Dr. K. Koch Heft 4). 
Vergleiche auch den Aufſatz über Zurnipiele (Bedürfnis und Ein- 
führung) von Kohlrauſch in den neuen Jahrbüchern für Philologie 
und Pädagogit II. Abth. 1880 Heft 4 und 5. 

Wenn ich hiernach die Unterrichtöbehörden anweiſe, für die Ein> 
führung und Belebung der Zugendipiele in die ihrer Aufficht unter- 
ftellten Schulanftalten Sorge zu tragen und es ſich angelegen fein zu 
laffen, bei Revifion derfelben wie auf dad Turnen überhaupt fo auch 
auf die Zurnipiele injonderheit ihre Aufmerkſamkeit zu richten und fie 
einer eingehenden Beachtung zu würdigen, jo verfenne ich die Schmwie- 
rigkei ten nicht, welche ſich der allgemeinen Durchführung entgegenftellen. 
Am leichteften wird es ſich bei den Königlihen Schullehrer-Semi» 
naren machen, weil fie in den meiften Fällen bereit3 im Befige von 
Zurn= und Spielplägen find und ed bier nur eben darauf ankommt, 
die gegebene Gelegenheit gehörig audzunupen. Dad Gleiche wird 
bei den höheren Lehranftalten der Fall fein, wenn ihnen auch ein 
Zurnplaß zur Verfügung fteht. Nur die Neubeihaffung eines fol 
hen wird Schwierigkeiten begegnen, zumal wenn, was allerdings 
günftig und erwünſcht ift, der Zurnplag möglichit in der Nähe der 
Zurnballe liegen fol. Diefe Lage geftattet, die eigentlien Zurn- 
übungen mit den Zurnipielen in Verbindung zu ſetzen, und eine 
angemefjene Abwechſelung zwiſchen. Arbeit und Erholung herbei- 
zuführen. Wo daher diefer räumliche Zufammenbang zwiſchen Zurn- 
halle und Zurnplag vorhanden ift, wird er zu bewahren fein, und 
wo Neuanlagen von Zurnhallen ftattfinden, wird aud auf die Ge- 
winnung eined Turnplatzes bedacht zu nehmen fein. In der Girku- 
nn Berfügung vom 4. Zuni 1862 (Gentral-Bl. de 1862 ©. 363) 
wird unter allen Umftänden die Beſchaffung und Eprichtung eines 
Wriapeten Turnplatzes von den für Unterhaltung der Volksſchule 

erpflichteten gefordert. Dieſe Forderung erſcheint bei den höheren 
Lehranſtalten, wenn ihnen auch eine Turnhalle zur Verfügung ſteht, 
mit Rüdficht auf die erhöhten geiſtigen Anforderungen und Anftren- 
ungen nicht minder, ja vielmehr noch in höherem Maße beredhtigt. 
$ wird daher die Sache der Schulauffichtöbehörden fein, dafür zu 

orgen, daß diefem Bedürfniffe möglichſt bald Genüge geſchehe. Und 
wenn fi der Turnplatz nicht im Zuſammenhange mit der Zurn- 
halle befchaffen läßt, wird auf die Anlegung dedfelben außerhalb des 
Ortes zu dringen fein. Erhebliche Koften wird diefe Einrichtung 
nit verurfachen, da die Anlage in diefem Falle hauptſächlich nur 
den Turnfpielen dienen fol. Ich vertraue, daß es den Bemühungen 
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der Behörden, dem thatfräftigen Snterefje der Direltoren, der Dpfer: 
willigfeit der Genteinden, der Theilnahme von Bereinen für die 
Förderung de leiblichen Wohles der lernenden Jugend und dem opfer: 
willigen Wohlmwollen von Jugendfreunden gelingen wird, entgegen: 
ſtehende Anftände zu befeitigen und die für die leibliche und geiftige 
Entwidelung der Jugend in hohem Maße eriprießliche Einrichtung 
in’d Leben zu rufen. 

Dabei will ich nicht unterlaffen, auf eine weitere Pflege des 
Spieles in Verbindung mit gemeinjchaftlich zu unternehmenden Spa: 
ziergängen und Ausflügen in Feld und Wald fowie mit Zurnfabhrten 
binzuweilen. (S. Minift. Verfügung vom 10. September 1860 
Gentral-Bl. de 1860 ©. 519 ff.). Zur Drientirung in diefer Be 
Hebung empfehle ich die Schrift von Dr. Th. Bach: Wanderungen, 

urnfabhrten und Schülerreilen, Leipzig 1877, ſowie die Aufläge von 
C. Fleiſchmann in der deutjchen Zuruzeitung, Jahrgang 1880, unter 
der Meberichrift: „Anleitung zu Turnfahrten“, ſoweit fich diefelben 
auf Schüler-Zurnfahrten beziehen. 

In der vorangeführten Minifterials Verfügung vom 10. Septem- 
ber 1860 ift außer den Zurnipielen aud auf Schwimmen und Eis: 
lauf bingewiefen worden. Indem idy hierauf Bezug nehme, bemerfe 
ih, dab die Königliche Zurnlehrer- Bildungsanftalt den Schwimm: 
unterricht ſchon jeit einer Reihe von Jahren in ihren Unterridte- 
betrieb aufgenommen hat und jährlidy eine Anzahl von Eleven ent: 
läßt, welche auch für die Ertheilung diefed Unterrichted befähigt find. 
Mo e8 fih hat ermöglichen laffen, find bei den Schullebrer-Semi- 
naren Schwimmanftalten eingerichtet worden, zunädft im gefund⸗ 
beitliyen Intereſſe der Zöglinge, dann aber audy mit der Abficht, 
diefen für Gefundheit und Leben befonderd werthvollen Webungen 
und Fertigkeiten in immer weiteren Kreifen Eingang zu verihaffen 
(S. Birkular-Berfügung vom 24. Juni 1873, Central-Bt. de 1873 
S. 467 ff.). 

In geichloffenen Erziehungsanſtalten haben auch dieſe Lebungen, 
zum Theile von Alterd ber, eine Stätte gefunden. Bei den offenen 
Sculanftalten läßt fi) deren Einführung allerdings nicht allgemein 
und ohne Weiteres anordnen, aber idy gebe midy der Hoffnung bin, 
dag ihre Leiter und Lehrer dazu Anregung geben und Vorurtheilen 
gegen dieſe wie gegen andere körperliche Uebungen, wie fie fid 
immer nod bin und wieder finden, begegnen werden. 

Leider ilt die Einfiht noch nicht allgemein geworden, daß mit der 
leiblichen Ertüchtigung und Erfriihung auch die Kraft und Zreudig- 
feit zu geijtiger Arbeit wächſt. Mandye Klage wegen Ueberbürdung 
und Weberanffrengung der Jugend würde nicht laut werden, wenn 
diefe Wahrheit mehr erlebt und erfahren würde. Darum müllen 
Schule und Haus und wer immer an der Zugendbildung mitzu- 
arbeiten Beruf und Pfliht bat, Raum fchaffen und Raum lflen 
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für jene Uebungen, in welden Körper und Geift Kräftigung und 
Erholung finden. Der Gewinn davon fommt nicht der Jugend 
allein zu Gute, fondern unferem ganzen Volke und Baterlande. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An 
fämmtlihe Königl. Provinzial» Schulfollegien, bie Königl. 

Regierungen fowie die Königl. Konfiftorien in der Bro- 
vinz Hannover und ben Königl. Ober « Kirchenrath zu 
Nordhorn. 

U. III. db. 7145 

146) Dauer der Vertretung eines erkrankten Lehrers 
einer böberen Unterridhtöanftalt durch die übrigen 
Lehrer der Anftalt, wenn diefe Lehrer über dad Maß 
der Pflichtftunden hinaus herangezogen werden follen. 

Berlin, den 30. September 1882. 
In Erwiderung des Berichtes vom 15. September d. J. will ich 

hiermit genehmigen, dab der dem Oberlehrer Dr. N. an der Realfchule 
zu N. gewährte Urlaub auf weitere 6 Monate verlängert wird. 

Indem id dem Königlidhen Provinzial-Schulfollegium bezüglich 
der Stellvertretung deöfelben dad Erforderliche anzuordnen überlaffe, 
bemerfe ich unter Bezugnahme auf die desfallfige Ausführung des 
Kuratoriums der Anftalt in dem anbei wieder zurücdkfolgenden Be- 
richte desſelben, daß aus der Cirkular- Verfügung vom 6. April 1880 
(Centralbl. f. d. Unt. Verw. ©. 580) die Verpflichtung der übrigen 
Lehrer der Anſtalt zur Vertretung eines erkrankten Kollegen über 
die Marimalzahl der wöchentlichen Pflihtftunden hinaus jelbftredend 
nur inſoweit begründet werden fann, ald dad unterrichtlicdye Intereſſe 
der Schule dadurch nicht gefährdet wird. Daß eine ſolche Bertre- 
tung in der Regel nur auf eine verhältnismäßig kurze Zeit bemeflen 
werden Fönne, ift in dem eben allegirten Erlaſſe durdy den Zujah 
„vorübergehend“ angedeutet. 

Nach BVorftehendem wolle das Königlihe Provinzial: Schul: 
tollegium das Kuratorium der dortigen Realſchule, falls dasfelbe 
benblidhtigen follte, die Lehrer der Anftalt auf die ganze Dauer von 
6 Monaten über das Maß der wöchentlichen Pflichtftunden zur 
ereretung ded ıc. N. heranzuziehen, mit entiprechender Weilung 
berieben. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Am Auftrage: Greiff. 

An 
das Köonigl. Provinzial-Schultollegium zu N. 

U. 11. 7570. 
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IV. Seminare, ze, Bildung der Lehrer 
und Deren perfünliche Verbältniffe. 

147) Ausflug der Sammlungen und der Bibliotheken 
der Seminare und der Präparandenanftalten von der 

Berjiherung gegen Feuersgefahr. 

(Centrbl. pro 1881 Seite 541 Nr. 146.) 

Berlin, den 6. Oktober 1882. 
Auf den Beriht vom 26. September d. J., betreffend Ber: 

fiherung der Bibliothefen und Sammlungen der höheren Unterrichts: 
Anftalten gegen Feuersgefahr, made ich das Königliche Provinzial: 
Schulkollegium darauf aufmerffam, daß die Seminare und Präpa- 
randen-Anftalten unter die Cirkular- Verfügung vom 21. Zunt 1881 
— G. III. 1957 U. IL — nidt zu fubjumtren find. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Am Auftrage: de la Croix. 

An 
das Konigl. Provinzial-Schullollegium zu N. 

G. III. 33066, 
— —— — — 

148) Ertheilung von Privatunterricht gegen Bezahlung 
durch öffenthiche Lehrer, insbeſondere an Schüler der 
eigenen Klafje. Oeffentliche Lehrer bedürfen zur Er— 
tbeilung von Privatunterridt eines für Privatlehrer 
erforderliden Brlaubuidihenet der Ortsſchulbehoͤrde 

nicht. 

Berlin, den 6. Dftober 1882. 
Euer Hohmohlgeboren ermwidere ih auf die Borftellung vom 

5. Zuni d. $. das Folgende: 
Die auf Erwerb gerichtete außeramtlihe Beichäftigung eines 

Öffentlichen Lehrers mit der Ertheilung von Privatunterrichtäftunden 
gegen Bezahlung harakterifirt ſich als Betrieb eined Gewerbes, zu 
welchem öffentlidye Xehrer ald Beamte gemäß $. 19 der Preußiſchen 
allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 der Erlaubnid 
ihrer vorgefegten Dienftbehörde bedürfen. 

Der Lehrer N. bat deöhalb allerdings darin gefehlt, daß er, 
ohne zuvor die Erlaubnis des ihm naächſt vorgefepten Rektord der 
Mittelihule und Lokalſchulinſpektors bazı erhalten oder auch nur 
nachgeſucht zu haben, fih mit der Ertheilung von Privatunterridt®- 
ftunden gegen Bezahlung an Schüler der Mittelfchule und der Bir: 
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gerſchule befaßt hat. Er hat ſich ded Weiteren durch Zuwiderhand⸗ 
lung gegen die Aufforderung des Lokalſchulinſpektors, das Berhält- 
nid zu diefen Privatfchülern, joweit fie der Mittelfchule angehören, 
zu löfen, auch einer Injubordination jhuldig gemacht. 

Euer Hohmohlgeboren haben ihn dieſerhalb mit Recht ver: 
ftändigt und feine Infubordination mit Recht durch Ertheilung eines 
Verweiſes gerügt. 

Was dagegen die von Euer Hochmohlgeboren erlaffene allge- 
meine Berfügung vom 14. Dezember v. 3. betrifft, durch melde 
Sie beftimmt haben, daß für die Folge bezahlter Privatunterricht 
von Seiten der Klafienlehrer an Schulkinder ihrer Klafje überhaupt 
nicht ferner ertheilt werden dürfe, jo kann ich die Verfügung ber 
Königlichen Regierung dafelbft vom 13. März d. J. inſoweit nicht 
für ungeredhtfertigt eradhten, ald Ihnen dadurch aufgegeben ift, Ihre 
vorgedadhte allgemeine Berfügung zu modifiziren, bezüglich des 
Lehrer N. aber noch anzuzeigen, ob, event. weldhe Gründe vorliegen, 
ihm die Ertheilung von Privatunterricht zu unterfagen (bezm. die 
dazu erforderliche Erlaubnis zu verjagen). 

Die Ertbeilung von Privatunterricht feitend des Klaffenlehrerd 
an Schüler feiner eigenen Klaffe, wenn derjelbe dafür Bezahlung 
nimmt, ift zwar im Allgemeinen nicht für zuläffig zu eradhten wegen 
der damit in der Regel verbundenen, von Shnen zutreffend geidil- 
derten Unzuträglichleiten. Es giebt aber Audnahmefälle, in welchen, 
wie 3. B. nad längerer Verſäumnis der Unterrichtöftunden wegen 
Krankheit, Nachhilfeftunden durch den Klaſſenlehrer, auch wenn fie 
gegen Bezahlung ertheilt werden, nicht bloß für ftatthaft zu erachten 
ind, fondern unter Umftänden felbft erwünſcht und erſprießlich ers 
Iheinen fönnen. 

Die von Ihnen erlaffene allgemeine Verfügung vom 14. De: 
zember v. 3. gebt deöhalb zu weit, wenn fie die Ertheilung derars 
tigen Privatunterrichted überhaupt und ohne Rüdfiht auf bejondere 
Berhältniffe, weldhe Ausnahmen von dem Grundfage und der Regel 
rechtfertigen, unterfagt. 

Euer Hohmohlgeboren haben deshalb der Weifung der König- 
lihen Regierung unter Beachtung der vorftehenden Gefichtöpunfte 
zu entfprechen. 

An 
den Konigl. Kreisfchulinfpeltor ꝛe. zu N. 

, Abſchrift ded vorfiehenden Beſcheides erhält die Königliche Re- 
gierung zur Kenntnisnahme auf den Bericht vom 20. Auguft d. 3. 
mit dem Bemerken, dab Ihre Deutung ded $. 16 der Minifterial» 
Inftruftion vom 31. Dezember 1839 auf einer nicht zutreffenden 
Auffaffung beruht. 
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Der $. 16 am angeführten Orte will nichtd weiter bejagen, 
ald dad die öffentlichen Lehrer zur Ertbeilung von Privatunter: 
richt eined befonderen Erlaubnisſcheines (Konzeifion) der 
Ortsſchulbehörde, deſſen Privatlehrer bedürfen, die fich zu 
dem Zwecke erft über ihre wiſſenſchaftliche und ſittliche Tüchtigkeit 
befonderd auszuweiſen haben, nicht bedürfen, vielmehr ihr Vorhaben 
bloß bei der Ortsſchulbehörde anzuzeigen haben follen, 
läßt daher die auf dem Dienft- und Disziplinar: Berhältniffe der 
Öffentlichen Lehrer ald Beamte berubentde, in 8. 19 der Preußiichen 
allgemeinen GewerbesDrdnung vom 17. Sanuar 1845 zu beftimmtem 
Ausdrude gebrachte Verpflichtung der öffentlichen Lehrer, zur Er— 
tbeilung von Privatunterricht, wenn Diele Privatthätigkeit auf Er: 
werb gerichtet ift, die Erlaubnis ihrer mit der Drtöfchulbebörde 
als folder nicht zu identifizirenden vorgefepten Dienftbehörde 
einzuholen, unberührt. 

Der Sap in der Verfügung vom 13. März; d. 3., daß der 
Lehrer verpflichtet fei, vor der Ertheilung des Privatunterrichte 
feinen unmittelbaren Vorgefepten Anzeige zu madyen, entipricht daher 
weder dem F. 16 der Inſtruktion vom 31. Dezember 1839, noch 
dem $. 19 der Preußifchen allgemeinen Gewerbe » Drbnung vom 
17. Sanuar 1845. . 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Goßler. 

Ar 
die Königl. Regierung zu N. 

U. III. a. 16569. 

149) Zuläffigfeit von Dienftalterdzulagen und Rechts— 
verbältnifie der Lehrer bei Schuliyftemen mit plan: 

mäßig abgeftuften Bejoldungen. 

Berlin, den 27. September 1882. 
Aus dem Berichte der Königl. Negierung vom 8. Juli d. 9. 

ift fein ausreichender Grund zu entnehmen, davon abzufehen, daß 
auch im dortigen Verwaltungsbezirke bei Gewährung von ftaatliden 
Dienftalterözulagen an Volksſchul-Lehrer und Lehrerinnen die Grund- 
fäbe zur Anwendung fommen, welche nach den diedfälligen Beftim- 
mungen und nady der Natur der Sadye in allen Gebieten des Staates 
gleichmäßig zur Richtſchnur genommen werden mülfen. 

8 muß daher hinſichtlich der Zurüdziehung der einzelnen 
Lehrern in N. gewährten ftaatlihen Dienftalterdzulagen und der etwa⸗ 
nigen andermeiten Regelung der Gehälter der Lehrerftellen bei dem 
&rlaffe vom 22. Mai d. 3. verbleiben. 

Wenn im vorliegenden Berichte wiederum wie unterm 31. Ol: 
tober 1876 hervorgehoben wird, daß im dortigen Berwaltungäbezirke 
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bei eintretender Erledigung einer Lehrerſtelle ein Aufrüden der Lehrer 
aus unteren, weniger gut ausgeftatteten Xebrerftellen in obere, befler 
dotirte Stellen nit ohne Weiteres ftattfindet, fondern jede erledigte 
Lehrerftelle ald vakant ausgeichrieben werden foll und die ftädtifchen 
Sculbehörden, unter Vorbehalt regierungsfeitiger Beftätigung, Die 
Wahl unter den Bewerbern haben, fo bemerfe ih, dab dieſes Ver⸗ 
fahren feine Eigenthümlichkeit der dortigen Provinz ift. Aehnliche 
Berhältniffe finden fi in allen übrigen Provinzen wieder. Die- 
jelben verhindern aber ebenfomwenig eine planmäßige Abftufung der 
Kebrerbefoldungen, bezw. ein Aufrüden bewährter Lehrer in beſſer 
außgeftattete Lehrerftellen, noch bedingen fie eine augnahmöweife Be⸗ 
willtgung von ftaatlihen Dienitalterszulagen. 

Zur zwedmäßigen Einrichtung mehrklaſſiger ftädtiiher Schulen 
ift bergebrachterweife ein ſtufenweiſes Auffteigen der Gehaltsfäge für 
die Lehrer durch planmäßige Abftufung der Kehrergebälter oder, wenn 
die Verpflichteten die dazu erforderlihen Mittel bereitzuftellen ver: 
mögen, durch Einführung fogenannter beweglicher Gehaltsſkalen noth⸗ 
wendig, damit die älteren Lehrer mit dem fteigenden Dienftalter 
au in den Genuß einer entiprechenden Einfommendverbeflerung zu 
gelangen Ausſicht haben. Wenn foldyergeftalt ein Dotationd= oder 
Gehaltöregulirungdplan, deſſen Genehmigung, bezw. Seftitellung der 
Königl. Regierung gebührt, eingeführt worden ift, fo unterliegt dem⸗ 
nächſt die Ausführung desfelben in Bezug auf die einzelnen bethei- 
ligten Lehrer nicht mehr dem beliebigen Ermefjen der Gemeinde oder 
der Schulgemeinde, bezw. der ftädtiihen Schulbehörden. Vielmehr 
gehört es zur Zuftändigkeit der Königl. Regierung als Schulauf: 
jiht8behörde darüber zu befinden und zu enticheiden, ob bei eintre- 
tender Erledigung einer Gehaltöftelle, deren Vakanz immerhin behufd 
der Meldung von Bewerbern auögefchrieben werden mag, der nächſt⸗ 
ältefte Xehrer oder ein anderer der an der Schule bereitd angeftellten 
Lehrer in den Genuß des verfügbar gewordenen höheren Gehalted 
einrüden, oder ob dem zur Befehung der Lehrerſtellen Berechtigten 
frei gegeben werden foll, für die erledigte Gehaltäftelle einen Rebter 
von auswärts zu berufen, vorbehaltlich natürlich der Beftätigung der 
Derufung durd die Königl. Negierung. Aus dem Dotationdplane 
erwächſt den einzelnen Lehrern fein Rechtsanſpruch darauf, daß fie 
bei Eintritt einer Vakanz lediglich nah Maßgabe ihres Dienitalters 
in einen böberen Gehaltöfag aufrüden, und ebenfowenig wird der 
Schnlaufſichtsbehörde durch den Dotationöplan eine Nöthigung aufs 
erlegt, die Schulunterhaltungäpflichtigen anzuhalten, beim Eintritte 
einer Balanz die Lehrer ſchlechthin nad Maßgabe ihres Dienftalterd 
in den Genuß der durch die Vakanz möglich werdenden Einkommens⸗ 
verbefjerungen zu fehen. Einer ſolchen Auffaffung der Bedeutung der 
Dotationspläne und einer ſolchen Ausführung derielben fteben fomohl 
disziplinariſche Rückſichten, als auch diejenigen Nüdfichten entgegen, 
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welche auf die bejonderen Zuftände und Verhältniſſe ber betheiligten 
Schule zu nehmen find. 

Nach den Vorſchriften der Regierungs-Snftruftion vom 23. Of: 
tober 1817 und der Geſchäftsanweiſung für die Königlichen Regie: 
rungenfiwom 31. Dezember 1825 foll bei Anftellungen mehr auf 
Treue, Fleiß und Geſchicklichkeit, als auf Dienftalter gefehen, und 
nur bei gleicher Würdigfeit dem lepteren der Vorzug gegeben werden. 
Ebenſo \ollen Beamte, welde mit Treue, Fleiß und Wärme ihre 
Beruföpflichten üben, mit Aufmunterung behandelt, dem mehr oder 
minderen Grade ihred Dienfteiferd und ihrer Fähigkeiten nad aus: 
gezeichnet und bei ſich ereignenden Gelegenheiten befördert und ver: 
Deffert werden. Dieje Grundjäge müſſen auch auf die Anftellung, 
Beförderung und Berbefferung von Schullehrern entiprechende An: 
wendung finden. 

Bei ſachgemäßer Anwendung derjelben hat ed die Königl. Re 
gierung in der Hand, dafür zu jorgen, einerfeitd, dab den älteren 
und verdienten Lehrern an einer Schule gerechte Erwartungen in 
Deziehung auf Eintommendverbefferung nicht verfümmert werden, 
andererjeitö, daß der Gefahr vorgebeugt werde, die Lage der an 
einer Schule bereitd angeftellten Lehrer thatſächlich von ihrem Fleiße 
und Eifer und von ihrer Befähigung unabhängig zu machen und 
nöthige Verbefferungen im Schulmefen durch Heranziehung bejonders 
tüchtiger auswärtiger Lehrer zu erfchweren oder zu verhindern. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

U. Il a 15376. 

— — — — — — 

V. Volks chulweſen. 

150) Schulbeiträge (Schulgeld und Schulfteuer) der aud 
der Kirche ausgetretenen Schulintereſſenten in der Pro» 

vinz Hannover. 

Berlin, den 12. September 1882. 
In der Beſchwerdeſache des ıc. N. und ded ꝛc. N. zu R. wegen 

Herauziehung bderfelben zur Zahlung von Schulgeld und bezw. von 
Sculfteuer für die katholiſche Schule zu N. erwidere ich dem Ki 
niglichen Konfiftorium unter Rüdfendung der Anlagen ded Berichte 
vom 12. Auguft d. J., dat die am Scluffe dieſes Berichtes ge 
äußerte Meinung, die? unter Beobachtung der in dem Geſetze vom 
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14. Mai 1873 (Gef. Samml. Seite 207) vorgeſchriebenen Formen 
aus der katholiſchen Kirche audgetretenen Beichwerdeführer feien für 
verpflichtet zu eradhten, io lange zu den Laften (Schulgeld und 
Schulfteuer) des katholiſchen Schulverbaudes beizutragen, als fie 
nicht einer anderen mit Korporationdrechten verſehenen Religions⸗ 
zeiellidhaft beigetreten feien, für begründet nidyt zu erachten ift. 

Die Beihwerdeführer find vielmehr nur folauge zu den Laften 
des katholiſchen Schulverbanded beizutragen für verpflichtet zu erach⸗ 
ten, als fie nicht entweder einer anderen Religiondgelellihaft, für 
welche am Orte eine Volksſchule errichtet ift, beigetreten und da⸗ 
durch Mitglieder ded betreffenden anderen Schulverbandeß geworden, 
eder anf ihre eiwaigen Anträge einem anderen Schulverbande am 
Orte durd die Schulauffichtsbehörde zugewieſen worden find. 

Indem id midy im Uebrigen mit den Audführungen in dem 
Berichte vom 12. Auguft d. 3. einverftanden erkläre, veranlafje ich 
dad Königliche Konfiftorium, die Beichwerdeführer im Sinne diefeß 
Berichted unter Beachtung des vorftehend von mir Bemerkten zu 
beiheiden, indem ich zugleich darauf aufmerfiam mache, daß, wenn 
die Beichwerbeführer, deren Kinder ſchon jetzt die evangeliſch⸗luthe⸗ 
riiche Bolkdihule in N. beinden, den Antrag ftellen Tollten, fie, 
auch ohne daß fie der evangeliſchen Kirche beitreten, dem evangeliidy- 
Intheriihen Schulverbande zuzuweiſen, es feinem Bedenken unter- 
liegen fann, einem foldyen Antrage zu entiprecdhen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

Au 
tes Königl. Konfiftorium zu N. 

‚in der Provinz Hannover). 

U. ULa 16283. 

151) Elementarlehrer-Witwen- und Waiſen-Kafſen. 

a. Bebeutung des Ansbrudes „öfjentliher Elementarlehrer”. Sorge für 
Berfiherung einer Benfion feitens aller Bfientliher Lehrer, insbelondere auch 
der in andere Etellungen bes Lehrerfiandes übergehenden und berjenigen an 
zehobenen Schulen. 

Berlin, den 7. Oltober 1881. 
Auf den Bericht vom 4. Suli d. J., betreffend die Elementar- 

Ichrer- Witwen- und Waiſen⸗Kafſe des dortigen Regierungsbezirkes, 
erwidere ich der Königlihen Regierung Folgendes: " 

Die Königlihe Regierung geht von dem nicht zutreffenden 
Geſichtspunkte and, daß es ſich bei Ausführung des Geſetzes vom 
22. Dezember 1869 und ber Novelle dazn vom 24. Februar d.3.*) 
um Slementarlebrerftellen an öffentlichen Volksſchulen handelt, 

) Eentrbl. pro 1869 Seite 745, pro 1881 Seite 395. 

1882. 48 
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während im $. 1 des erfteren Gefeges die „öffentlihen Elementar: 
lehrer“ als ſolche angeführt find. Es kommt biernady auf die Aelt: 
ftellung des Begriffes „öffentlicher Elementarlehrer” an, weldye in 
Grmangelung einer beftimmten Borfchrift ded Geſetzes in der Hand 
der Berwaltung liegt. 

Wurde auch zu der Zeit, ald das Gefeh in Geltung trat, dieſer 
Begriff enger begrenzt und fomit eine Anzahl von Lehrerftellen, reſp. 
Lehrern theild ganz von der Wirkſamkeit der neu eingerichteten 
Slementarlehrer-Witwen-Kaffen audgeichloffen, reip. der Erwerb der 
Mitgliedſchaft in ihr Belieben geftellt, jo hat ſich doch immer drin: 
gender die Nothwendigkeit ergeben, den Kreid der zum Beitritte zu 
den Kaſſen Berpflichteten fo weit, ald irgend nad dem Geſetz zu: 
läjfig, zu ziehen, um die ihres Srhalterd beraubten Lehrerfamilten 
vor Mangel und Noth zu ſchützen. Sm Bejonderen ift ed Aufgabe 
der Schulverwaltung, zu verhüten — felbftverftändlich innerbalb 
des Rahmens der geltenden Geſetze —, dab eine öffentliche Lehrer 
ftelle, reſp. ein öffentlicher Kehrer dadurch ſich der Fürforge für feine 
u binterlaffende Familie entzieht, daß er auf Grund etwaiger Zweifel 

über feine Zugehörigkeit zur Allgemeinen Witwen»Verpflegungd-An: 
ftalt oder zur &lementarlehrer- Witwen.» Kaffe weder der einen nod 
der anderen Anftalt beitritt. 

Dieſer Gefihtöpunft war maßgebend für die Verfügungen rem 
20. April v. J. — G. IH. 1252. II. —*) und 29. April d. 3. 
— G. III. 1226. —, ſowie für die abichriftlich beifolgende Per: 
fügung an die Königlihen Provinzial-Schulfollegien vom 17. Mai 
d. J. — G. II. 1325. U. II. —**) und für die Girkular- Ber: 
fü ung bom 16. Suni. d. S. — G. I. 1899 — ***), Die König: 
lihe Regierung bat diefen Geſichtspunkt auch Shrerfeitd überall 
anzuwenden und foweit ald nöthig dur Abänderung des Statuteh 
der dortigen Elementarlehrer-Witwen-Kaffe in den 88. 6, 7 und 12 
zum Ausdrude zu bringen. 

Wenn die Königliche Regierung aber ausdrücklich bezeugt, daß 
im dortigen Deziele für die Familien aller öffentlichen Elementar⸗ 
lehrer geforgt fet, und wenn weder der Begriff „öffentlicher Elemen⸗ 
tarlehrer” zu eng gezogen, noch auch die Kürjorge diefer Lehrer für 
ihre Familien, 3. DB. durch freiwillige Niederlegung ihrer Mitglieds 
haft an einer Witwen. und Wailen- Kaffe des öffentlichen Rechtes, 
in ihr Belteben geſtellt ift, fo bleibt dies für die weitere Entſchei⸗ 
dung der Sache näher auszuführen. 

Bon einer Aufnahme einzelner durch dad Königliche Provinzials 
Schulkollegium zu berufenden Lehrer in die Elementarlehrer- Witwen: 

*) Gentrbl. pro 1880 Seite 46%. 
—38— Dsgl. pro 1881 Seite 540. 

e*2*8) Doegl. Seite 547. 
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Kaffe auf Grund ihrer Berufung kann aber nicht die Rede fein, 
vielmchr find diefe Stellen entweder der Elementarlehrer -Witwen- 
Kaffe dauernd ohne NRüdfiht auf die Berhältniffe ihrer Inhaber 
zuzuweifen, oder es find dieſe Stellen von dem Wirkungskreiſe diefer 
Kaffe auszuſchließen. Den Lehrern aber, weldye ſolche Stellen an- 
treten, Tann, joweit es nad) dem Statute zuläjfig tft, geftattet werden, 
die etwa früher durch ein andered Amt ald Glementarlehrer erwor⸗ 
bene Mitgliedihaft an der Elementarlehrer-WitwensKaffe fortzufepen. 

Üeberall ift daran feitzuhalten, dab die von einem Lehrer be- 
Fleidete Lebrerftelle diefem die Mitgliedihaft an der Elementar⸗ 
lehrer - Witwen» Kafle fihert, während die Mitgliedfchaft bei der 
Allgemeinen Witwen »Berpflegungd« Anftalt auf Grund perjönlicher 
Berhältniffe erworben wird. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

G. III. 2319. 

Berlin, den 17. Mai 1882. 
Auf den Bericht von 17. April d. 3. erwidere id der König» 

lihen Regierung, dab e8 betreffd der Zuweifung der Lehrer N. und 
N. zu R. zur Elementarlehrer-Witwen-Kaffe nicht darauf ankommt, 
ob diefe Lehrer litterariich gebildet find, jondern allein darauf, welche 
Lebrerftellen fie befleiden. Wenn die Bürgerfchule in N., an welcher 
beide Lehrer angeftellt find, von der Königlichen Regierung als eine 
„böbere“ bezeichnet wird, jo trifft diefe Bezeichnung für den tech» 
niſchen Sinn des Worted nicht zu, weil diefer Schule die Berech⸗ 
tigung zu Entlafjungdprüfungen für den Eintritt in den einjährig- 
freiwilligen Militärdienft fehlt. Aus diefem Grunde find die Lehrer- 
Stellen der erwähnten Schule dem Wirkungskreiſe der Clementar- 
lehrer- Witwen» und Waiſen⸗Kaſſe zu überweifen. 

Sollten bei Ordnung der Angelegenheit in diefem Sinne Billig- 
keitsrückſichten, 3. B. eine bereitd erworbene Mitgliedichaft bei der 
Allgemeinen Witwen-Berpflegungs-Anftalt, eine Abweichung von der 
— erforderlich erſcheinen laſſen, fo iſt darüber Bericht zu er- 
atten. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkhauſen. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

G. III. 1631. 

48* 
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Berlin, den 26. Oktober 1882. 
Mit Bezug auf den Beriht vom 21. Auguft d. S., betreffen 

die Ordnung der Beziehungen der Lehrerftellen an der ftädtiichen 
höheren Mädchenſchule dortjelbft zu der Elementarlehrer - Witwen: 
und Waijen- Kaffe ded Regierungsbezirkes N. eröffne ich der König: 
lihen Regierung, daß, nachdem Ih inzwilchen die auf die Fürjorge 
für die Witwen und Watfen der unmittelbaren Staatöbeamten be> 
züglichen BVerhältniffe durd dad Geſetz vom 20. Mai d. 3. (Bei. 
Samml. ©. 298) wejentlid geändert haben, Diefe Aenderung nidt 
ohne Einfluß auf die Verhältniffe der Witwen und Waijen derjenigen 
Lehrer ift, welche nicht direft von dem gedachten Gejege betroffen 
werden. 

Die Prüfung diefer Berhältniffe hat infonderheit eine ftrengere 
Scheidung der der Allgemeinen Witwen »Berpflegungs » Anftalt zu 
überweilenden Lehrer von denjenigen Lehrern, weldhe durch die von 
ihnen bekleidete Lehrerftelle zu der Clementarlehrer - Witwen» und 
Waifen- Kaffe gehören, ald unumgänglid nothwendig heraußgeftellt. 
Zu der eriteren Kategorie von Lehrern find alle die bei den höheren 
Unterridhtöanftalten, d. 5. bei foldhen Unterrichtsanſtalten, welchen 
mindeftend die Berechtigung zu Entlaffungs- Prüfungen für den ein- 
jährig-freiwilligen Militärdienft zuſteht, angeftellten Lehrer mit Aus- 
\hluß der &lementarlehrer an den Vorſchulen nicht ftaatlicher Gym⸗ 
nafien, Realgymnafien, Progymnafien und Realprogymnafien :c. 
zu rechnen. Alle übrigen Lehrer, einſchließlich der letzterwähnten, 
gehören dadurch zu der Elementarlehrer-Witwen- Kaffe, da fie Lehrer⸗ 
ftellen befleiden, welche in den Wirkungskreis diefer Kaſſen fallen. 
Alle Lebrerftellen an höheren Töchterſchulen, ſowie an höheren Bür⸗ 
gerfchulen, welche nicht zu den höheren Lebranftalten in dem 
vererwähnten Sinne ded Wortes gehören, find fortan der Elemen⸗ 
tarlehrer-Witwen- und Wailen- Kaffe zu übermeilen. Nur wenn 
Inhaber der hierdurch betroffenen Lehrerſtellen bereits die Mitglied: 
ichaft bet der Allgemeinen Witwen: Berpflegungs » Anftalt erworben 
haben, iſt die Zumweifung der betreffenden Siellen mit allen damit 
verbundenen Rechten und Pflichten zur Elementarlehrer-Witwen= ıc. 
Kaffe binaudzufchieben, bis eine Veränderung in der Stelle oder in 
der Perſon des jepigen Inhabers derfelben eintritt. 

Hiernad find für die Zufunft die Verhältniffe an den dortigen 
Schulen, namentlid bezüglich des an die Höhere Mädchenfchule dort: 
jelbft berufenen Lehrers N., welcher fih übrigens in einer unterm 
3. Zuli d. 3. bierher gerichteten Eingabe zum Beitritte in die 
dortige Bezirks-Witwen-Kaſſe bereit erklärt hat, zu ordnen. 

Der Miniſter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

V. III. a. 16492, 
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b. Augebörigleit ber Borfchuflehrer an den nicht ſtaatlichen Unterrichtsan- 
alten zu den Elementarlehrer-Wirwen-Kaffen. 

Berlin, den 27. Oktober 1882. 
Auf den Beriht vom 13. September d. 3. erwidere ich der 

Königlihen Regierung, dab die Stellen der Vorſchullehrer an den 
nicht ftaatlihen, höheren Unterrichtdanftalten, wie dies bereitd in dem 
Girfular» Erlaffe vom 20. April 1880°) und der demfelben ange- 
ſchloſſenen Verfügung vom 23. Januar desfelben Jahres — Nr. 1252. 
und 3750. G. III. —”) ausgeſprochen tft, ganz allgemein dem 
Wirkungskreiſe der Elementarlehrer-Witwen- und Waiſen⸗-Kaſſe an- 
gehören. Demnad hat die Stadt N. für die Borfchullehrerftele 
an der dortigen höheren Bürgerfchule, welche zur Zeit der ıc. N 
inne hat, die Gemeindebeiträge, ſoweit fie nicht verjährt find, zu 
zahlen, während die Etellenbeiträge, joweit fie inzwiſchen nicht ver- 
jäbrt find, aus dem Einkommen der gedachten Lehrerftelle zu ent- 
nehmen find. 

Auch die übrigen Borjchullehrerftellen an der höheren Bürger: 
ſchule zu N. wie an den fonftigen Unterrichtdanftalten der gleichen 
Kategorie im dortigen Bezirke find in der bier in Rede ftehenden 
Beziehung in gleiher Weile zu behandeln; ed ſei denn, daß ein 
Snbaber folder Stellen Mitglied der Allgemeinen Witwen-BVerpfle- 
aungd-Anftalt bereitd geworden iſt. Sm lepteren Falle ift bis zur 
ie diejed Berhältniffed die Neuordnung der Sache zu ver: 

ieben. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Barkthaufen. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

G. III. 3304. 

c. Nothwendigleit der Erhebung der Gehaltsverbefferungsgelder, Verfahren 
bierbei, Erhebung bei fombinirten Lehrer- und kirchlichen Stellen, Verwendung 
der Antritts- und Berbefierungsgelder, Aufführung derjelben in den Etats. 

Berlin, den 27. Mai 1882. 
Nachdem durch daB Geſetz vom 24. Februar v. 3. die aus den 

Elementarlehrer-Witwen- und Waiſen⸗Kaſſen zu gewährende Minimal: 
Denfion auf 250 Mark feftgejept, und nachdem durch inzwiſchen ſtatt⸗ 
gehabte Srörterungen, fowie durch fachverftändige Berechnungen 
der Leiftungdfähigkeit diefer Kaſſen nachgewieſen tft, daß dieſelben 
durchweg dauernd nit im Stande find, dieſe Minimalpenfion 
ohne Beihülfe aud Staatömitteln zu zahlen, beftimme ich zur Her- 
beiführung eines gleihmähigen Verfahrens bei der überall nothwen⸗ 

*) Gentralbl. pro 1880 Seite 309 und 452. 
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digen Erhebung der Gehaltöverbefjerungdgelder nad $. 3 des Gefepet 
vom 22. Dezember 1869 Nachſtehendes: 

1) Die einmalige Abgabe von 25°, der den Kafjenmitgliedern 
zutommenden Aufbeflerung ihres Jahreseinkommens ift auch dann 
zur Kafje zu zahlen, wenn ein Lehrer bei feiner erften Anftellung 
ein Dienfteinlommen erhält, dad über dad Minimalgehalt hinausgeht, 
von dem Betrage der Differenz ded Dienfteinfommend gegen das 
örtlihe Minimaleintommen, deſſen Betrag erforderlichen Falles von 
der Auffihtöbehörde feitzujegen ift. 

2) Der Beitrag ift zur Kaffe zu entrichten bei jeder den Leh— 
ern zugewendeten dauernden Aufbeflerung ihres Dienfteintommeng, 
gleichgiltig ob diefelbe durch Aufrüden in eine höhere Gehaltöftufe, 
oder durch Verſetzung, oder durch Gewährung einer Zulage be 
gründet ift. 

3) Ausgenommen find allein die Zulagen, welche zur Erfülluny 
des Minimalgehaltes gewährt werden, nicht aber dad Antangögehalt in 
dem Falle, wo dasſelbe an einem Orte dad Minimalgehalt überfteigt. 

4) Auch von den Alterözulagen ift die Abgabe zu entridten, 
obgleich diejelben widerruflich gewährt werden, weil fie faft aus: 
nahmslos den Lehrern dauernd verbleiben.” Käme ein folder Aus— 
nabmefall vor, fo wird Billigfeitörüdfichten je nad der Art des 
beftimmten Falles durdy Gewährung einer Entihädigung Rednung 
zu tragen jein. 

5) Da Fälle vorfommen können, welde z. B. bei Verfegungen eine 
Stundung ded Gehaltöverbefferungögelded wünſchenswerth madyen, fo 
wird eine folde nad Lage des beionderen Falles bis auf den Zeit⸗ 
raum eined Jahres zu gewähren fein. 

Einer Abänderung der geltenden Statuten im Sinne der vor: 
ftebenden Anordnungen bedarf e8 an ſich nicht, da diefelben auf dem 
Geſetze jelbft — Art. 1 des Geſetzes vom 24. Bebruar 1881 und 
8; 5 mit 8. 3 des Gefeped vom 22. Dezember 1869 — beruhen. 
n diefer Beziehung bemerfe ich, daß die in Mede ftehende Angele 

genheit audy Gegenftand der Verhandlung in der Sitzung des Haufe? 
der Abgeordneten vom 19. April d. J. gemefen ift — cfr. ftenographi: 
ſcher Beriht S. 1421 mit Nr. 199 der Drudicriften der 14. Legis⸗ 
laturperiode III. Sejfion 1882. — Im Einverftändniffe mit der 
Königlihen Staatöregierung iſt das Haus der Abgeordneten binfiht- 
li einer eine andere Auffaffung der Sache beantragenden Petition 
aus der nd Hannover zur Tagesordnung übergegangen, umd 
füge ich Abichrift der von meinem Kommiſſarius abgegebenen be 
züglichen Erklärung, meldhe in dem jene Petition betreffenden Berichte 
ber Unterrigtd- Kommiſſion wörtlich abgedrudt ift, zur Informa: 

on bei. 
Auch den Königlichen Provinzial Schulkollegien laſſe ich die vor 

ftehende Verfügung zugeben, weil abgejehen von den in der Provinz 
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Dannover beftehenden Einrichtungen auch ſonſt Fälle vorfommen, in 
melden den lepterwähnten Behörden unterftellte Lehrer, 3. B. Se- 
minarlehrer, auönahmömeije eine früher erworbene Mitgliedfchaft bei 
den Slementarlehrer-Witwen- und WaifensKaflen fidh ald eine perſön⸗ 
liche erhalten haben. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lucanud. 

An 
fänmtlihe Königl. Regierungen und Provinzigl- 

Scuitollegien. 

G. III. 1658. 

Sechster Beridt 
der Kommilfion für da8 Unterrichtöwejen über Petitionen. 

Der Herr Regierungd-Rommilfar führte demgegenüber Folgendes 
aus: Die Erhebung der Gehaltöverbefjerungdgelder jollte nady dem 
von der Königlichen Staatöregierung vorgelegten Gefepentwurfe, wels 
der zum Erlaſſe des Gefeped vom 24. Februar 1881 führte, aller: 
dings unterbleiben. Sn diefem Gejepentwurfe war indeilen eine Mi- 
nimalpenfion von 200 Mark in Audfiht genommen, und als diefer 
Minimaljap auf 250 Mark nad) dem Wunſche des Abgeordnetenhauſes 
erhöht wurde, fam in Frage, wie den Kaſſen ſolche Einnahmegquellen 
eröffnet werden könnten, weldye die vom Staate zu leiftenden Zu- 
Ihüfle zu den Kaſſen berabzumindern geeignet wären. Dei den 
bezuglihen Verhandlungen einigte man fi dahin, von einer Erhö- 
bung des Marimumd der Stellenbeiträge mit 15 Mark und den firir- 
ten Semeindebeiträgen mit 12 Marf abzufehen, dagegen die Erhebung 
der Gehaltöverbefjerungdbeiträge, welde ſeit Jahren in Rüdficht 
auf die auch ohnehin bei einer Minimalpenfion von nur 150 Marf 
vorhandene Leiltungsfähigkeit der Kafjen der Regel nad) unterblieben 
war, eintreten zu laffen. Die hierfür maßgebenden Gründe beftanden 
darin, daf einmal bei den verhältnismäßig fehr niedrigen Beiträgen 
der Kaffenmitglieder den mit höheren Dienfteintommen auögeftatteten 
Lehrern ohne Unbilligfeit ein erhöhter Beitrag auferlegt werden könne; 
und zum Anderen, daß der leptere zwedmäßig in Form eined ein- 
maligen Abzuges von jeder Aufbeilerung des Gehaltes zu erheben 
ei. Sn der That beiteht auch der Effekt diefer Maßregel darin, 
daß für den Betroffenen die Aufbellerung jeined Gehalte nur ein 
Vierteljahr fpäter eintritt, ald es ohne die in Rede ftehende Bor- 
ſchrift der Kal fein würde. 

Hiernah wurde bei Ausführung der Vorſchrift der Gefichtd- 
punft als maßgebend anerkannt, daß die wirkliche thatfächlihe Mehr⸗ 
einnabme des Lehrers iiber dad Minimalgehalt bei erfter Anftellung 
(8.9 Nr. 2 des Hannoverihen Statuted vom 16. September 1874), 
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Perfonal- Veränderungen, Titel: und Ordens- Berleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Der Regierungs- und Schulrath Menges zu Potsdam ift in glei: 
her Cigenihaft an die Regierung zu Magdeburg verjept, | 

der kommiſſariſche Kreis-Schulinſpektor, Gymnaſ. Lehrer Schlicht 
zu Röſſel zum Kreis⸗-Schulinſpektor ernannt worden. 

B. Univerfitäten, Techniſche Hochſchulen. 

Dem erften Vorſtande der landwirthſchaftl. Verſuchsſtation zu Kiel 
und Privatdozent. an der Univerf. daſelbſt Dr. Emmerling 
ift das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, — dem Zeichenlehrer Loos 
an berjelben Univerf. der Königl. Kronen- Orden vierter Klaile 
verliehen worden. 

Dem Profeſſ., Bauratd Hafe an der techniſch. Hochſch. zu Han— 
nov F ift der Charakter als Geheimer Regierungs⸗Rath verliehen 
worden. 

C. Gymnaſial- und Real-Lehranſtalten. 

Dem Gymnaſial⸗Direktor Dr. Kleine zu Weſel iſt der Rethe 
Adler-Drden vierter Klaffe verlieben, 

der Direktor des ftädtiichen Gymnaſ. zu Burg, Dr. Hartung zum 
Köntgl. Gymnafial- Direktor ernannt, und demjelben dad Direl: 
torat am Gymnaſ. zu Erfurt übertragen, 

die Wahl ded Neftord am Nealprogymnaf, zu Gumbinnen, Dr. 
Küſel zum Direltor des Gymnaf. zu Memel ift beftätigt worden. 

Dem DOberlehrer und Konventual am Pädagog. des Klofterd U. L. 
Fr. zu Magdeburg, Profeſſ. Dr. Götze ift der Rothe Adler 
Drden vierter Klaffe verliehen, 

das Prädikat „Profeflor” tft beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Lincke am Friedrichs-Kolleg. zu Königsberg i. Oſtprß— 
Martiny am Friede. Wilhelmd-Gymnaf. zu Berlin, 
Dr. Seyffert und Dr. Hutt am ſtädtiſch. Gymnaf. zu Bran: 

denburg a. / H. 
Dr. Reuſcher an der Ritterakademie zu Brandenburg a./d. 

un 
Beckmann am Gymnaſ. zu Haderdleben. 

Zu etatömäßigen Oberlebrern find befördert worden die ordentlichen 
Lehrer Titular⸗Oberlehrer 

Dr. Scholz am kathol. Gymnaf. zu Glogau, 
Pottgieger, KRampmann und Dr. Beneke am Gymnal. zu 

Bodum, 
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Po find ferner zu Dberlebrern befürdert worden die ordentlichen 
ehrer 
Szelinski am Gymnaſ. zu Hohenſtein, 
Dr. Lengnick am Königſtädt. Gymnaſ. zu Berlin, und 
Dr. Sommerfeld am kathol. Gymnaſ. zu Glogau. 

Dem Adjunkten und ordentl. Lehrer Dr. Klein an der Ritterafa- 
demie zu Brandenburg, und 

dem ordentl. Xehrer Bäumer am Gymnaf. zu Warendorf ift 
der Titel „Oberlehrer” beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Königsberg i. Oſtprß., Wilhelms - Gpmnal. ‚der Schula. 

Kandid. Dr. Dembowski, 
zu Berlin, Gymnaſ. zum grauen Klofter, der Schula. Kandid. 

Dr. Fichte, 
zu Berlin, Humboldt-Symnaf., der Schula. Kandid. Ohmann, 
zu Ber! n, Leibniz. Gymnaf., ⸗ ⸗ ⸗Dr. Meyer, 
zu Berlin, Withelmd-Gymnaf., = . Dr. Micha⸗ 

i 
zu Landsberg a. / W. der Schula. Kandid. Walther, 
zu Breslau, Magdalenen-Gymnaſ., der Schula. Kandid. Sar⸗ 

toriuß, 
zu Neiße die Hülfslehrer Nürnberger und Karaſiewicz, 
zu Seehaujen A. / M. der Schula. Kandid. Dr. Schmidt, 
zu Emden ⸗ ⸗ Dr. Ritter, 
zu Göttingen der Hülfsl. Wähmer vom Gynnap zu Stade, 
zu Hildesheim, Andreanum, der Lehrer Dr. Herbft aus 

Genthin und der Schula. Kandid. Hentſchel, 
zu Lingen der Hülfsl. Kluge, 
zu Lüneburg der ordentl. Xehrer Dr. Kannengieber vom 

Realprogymnaf. zu Burtehude, 
zu Stade der ordentl. Lehrer Dr. Lent vom Realgymnaf. zu 

Dfterode a./d., 
zu Berden der Schula. Kandid. Bieler, 
zu Wilhelmshafen die ordentl. Kehrer Wittneben vom Gym» 

nafium zu Verden und Zimmermann vom Gymnaſ. zu 
Lingen, ſowie die Hülfdlehrer NRauterberg und Saſſen— 
bery, 

zu Minden der Hülfsl. Weſterwick, 
zu Münſter der ordentl. Lehrer Dr. Führer vom Gymnaſ. zu 

Arnsberg und der Hülfsl. Gieſe, 
zu Paderborn der ordentl. Lehrer Dr. Wetzel vom Gymnaſ. 

zu Warburg, 
zu Köln, Kaiſer Wilhelmd-Gymnaf., der ordentl. Lehrer Bauſch 

vom Gymnaſ. zu Kreuznach, und 
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(ferner find ald ordentliche Gymnafial⸗-Lehrer angeftellt worden :) 
zu Neuwied der Lehrer Dr. Fromm von der höheren Bür- 

gerih. zu Bonn. 

Als Elementar⸗ und techniſche Lehrer find angeftellt worden am 
Gymnaftum 

zu Selle der Präparandenlehrer Bellerjen aus Wunftorf, 
zu Emden der provifor. Glementarl, Metfter, 
zu Wilhelmshafen die Clementar- und techniſch. Lehrer Fol: 

ferd vom Gymnaſ. zu Emden und Moltmann vom Gym: 
naftum zu Aurich, und 

zu Burgiteinfurt der Elementarl. Harthaufen vom Real: 
gymnaſ. zu Duafenbrüd. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Progymnaftum 
zu Berlin, ftädtiih. Progymnaf., die Schula. Kandidaten Dr. 

von Gizycki und Buske, 
zu Euskirchen der Privatgeiftlihe Dr. Meifter, und 
zu Wipperfürth der Schula. Kandid. Raab. 

Dem Oberlehrer Dr. Bieling am Sophien-Realgymnal. zu Ber: 
lin ift dad Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

Zu Dberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Dr. Horftmann am Königftädt. Realgpmnaf. zu Berlin, und 
Dr. Klinghardt am Realgymnaf. zu Reihenbad i. Schle. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Realgymnafium 
zu Bottin Andread» Realgymnaf., der Schula. Kandid. Dr. 

udert, 
zu Berlin, Kall-Realgymnaf., der ordentl. Lehrer Dr. Leh— 

mann vom Friedrichs⸗Gymnaſ. zu Breslau, 
zu Altona der Schula. Kandid. Dr. Harmien, 
zu Hannover, Realgymnaſ. I, der orbentl. Lehrer Gröll vom 

Realgymnaſ. zu Quakenbrück, 
zu Harburg ber Hülfsl. Arndt vom Gymnaſ. zu Quedlin⸗ 

urg, 
zu Qualenbrüd der Hülfsl. Morgenrotb, 
zu Lippftadt ⸗ Ripke vom Gymnaſ. zu Ohlan, 
zu Münſter 0Seiling vom — * zu Muͤn⸗ 

ſter, und 
zu Elberfeld der Gymnaſ. Lehrer Moſengel aus Jever. 

An der Friedrich-Werderſchen Gewerbeſchule (Ober⸗Realſchule) zu 
Berlin iſt der Schula. Kandid. Eichner als ordentl. Lehrer 
angeftellt worden. 
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Die Wahl des Gymnafial- Dberlehrerd Dr. Bölder zu Prenzlau 
zum Direktor der Realfchule zu Schönebed ift beftätigt worden. 

Die Wahl des Rektors Homburg am Realprogymnaf. zu Hof: 
geiömar zum Rektor des Realprogymnafiums zu Schmaltalden 
ift beftätigt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Realprogymnafium 
zu Nauen der Schula. Kandid. Bardey, 
zu Striegau der Hülfel. Dr. Baumert, 
zu Buxtehude der Hülfel. Schulge rom Gymnaf. zu Stade, 
zu Nienburg der ordentl. Lehrer Dr. Zügner vom Gymnaſ. 

zu Deſſau, zugleid ald Konreftor angeftellt, und der Schula. 
Kandid. Dr. Fräßpdorff, 

zu Bocholt der Hülfsl. Seppeler, und 
zu Rheydt der Schula. Kandid. Dr. Greeven. 

Es find angeftellt worden am Realprogymnafium 
zu Spremberg der Zeichenlehrer Paul als folder, und 
zu Segeberg der Lehrer Mähl als Slementarlebrer. 

An der Köbenicht’Ichen höheren Bürgerfchule zu Königsberg 1.Oftpr. 
N der ordentl. Kehrer Freudenhammer zum Öberlehrer beför- 
ert worden. 

D. Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare. 

Dem Direktor Dr. Sommer am Lehrerinnen » Seminar zu Pa⸗ 
derborn ift der Rothe Adler-Drden vierter Klaſſe verliehen, 

der erfte Lehrer und Dirigent de8 Schul. Seminard zu Rüthen, 
Stubldreier, und 

der erfte Zebrer am Schul. Seminar zu Kornelymünfter, Dr. Wim⸗ 
mers 

find zu Seminar⸗Direktoren ernannt und iſt übertragen worden 
dem Stuhldreier das Direktorat des Schul. Seminard zu 

Rüthen und 
dem or MWimmers das Direltorat ded Schul. Seminard zu 

lten. 

Die im vorigen Hefte des Centralbl. Seite 696 Zeile 6 v. u. ges 
meldete Anftellung des Lehrers und Kantors Beelitz zu Havel» 
berg als Hülfslehrer am Schul. Seminar zu Kammin ift nidt 
zur Ausführung gekommen. 

Waifen- ı. Anftalten. 

An der Wailen- und Schulanftalt zu Bunzlau find die Lehrer 
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Heumann zu Michelödorf und Scholz zu Giedmannddorf alt 
Hülfslehrer angeftellt worden. 

F. Volksſchullehrer. 

Es haben erhalten den Königlihen Kronen-Orden vierter Klaffe: 
Gitſchmann, evangel. eriter Lehrer zu GSeitendorf, Krs Wal- 

denburg, 
Quaſt, evangel. erfter Lehrer und Drganift zu Kulmfee, Krs 

Thorn, und 
Rojenbrod, evangel. Hauptlehrer zu Sittenfen, Krs Rotenburg, 

Landdroft. Bez. Stade; 

den Adler der Inhaber ded Königl. Haudordend von Hohenzollern: 
Eberſchweiler, fathol. Lehrer zu Bitburg, 
Großgerge, evangel. Kirhichullehrer und Präzentor zu Szirgu- 

pönen, Krs Gumbinnen, 
Haafe, evangel. Lehrer und Küfter zu Lübars, Krs Niederbamim, 
Hormann, evangel. Lehrer, Kantor, Küfter und Drganift zu 

Dvenftedt, Krs Minden, 
Kaufmann, evangel. Hauptlehrer zu Kirſchbaumshoͤhe in Dom, 

Krs Solingen, 
Mahrenbolz, evangel. Lehrer und Küfter zu Schönewerda, Krk 

Duerfurt, 
Richter, evangel. Lehrer und Küfter zu Rothenihirmbad, Krs 

Querfurt, 
Schütz, evangel. erfter Lehrer und Kantor zu Gorgaft, Krs 

ebuß, 
Thiele, evangel. Lehrer zu Gurfau, Krs Sorau, und 
B008, Tathol. Xehrer zu Rheinbreitbach, Krd Neuwied; 

dad Allgemeine Ehrenzeichen: 
Brimmer, evangel. Lehrer zu Neuſaaß, Krs Kulm, 
Riedel, dedgl. zu Tſchausdorf, Krs Kroffen, 
Wachsmann, dedgl., Kantor und Küfter zu Hödingen, Krb 

Sardelegen, und 
MWiofciejewsti, kathol. Lehrer zu Groß⸗Lenka, Krs Kröben. 

Ansgefchieden aus dem Amte. 

Geitorben: 

der ftändige Kreis-Schulinipeftor Rind zu Köln, 
der ordenti. Profeſſ, Geh. Reg. Rath Dr. Troſchel in ber 

philoſoph. Fakult. der Univerf. zu Bonn, 
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(ferner geftorben :) 

der Slementarlehrer Bandholt am Gymnaf. zu Hujum, und 
der Dberlehrer Dr. Lade am Realprogymnaſ. zu Ludenmwalbe. 

Inden Rubeftand getreten: 

der Oberlehrer Dr. Hohe am Friedrich -Werderfhen Gymnaſ. 
zu Berlin, 

die ordentliden Lehrer Knibbe am Realgymnaf. zu Harburg 
und Buſchmann am Realgymnaf. zu Witten, und 

der ordentl. Lehrer Droß am Schull. Seminar zu Dramburg. 

Ausgeſchieden wegen Eintrittes in ein anderes Amt im 
Inlande: 

der ordentl. Lehrer Dr. Holzmann am Sophien⸗-Realgymnaf 
zu Berlin. 

Ausgeſchieden wegen Anſtellung außerhalb der Preu— 
bilden Monarchie: 

die ordentlichen Gymnafiallehrer Dr. Freund zu Wandsbeck 
und Ubbelode zu Lüneburg. 

Ihr Amt haben niedergelegt, bzw. find auf ihre An— 
träge entlaffen worden: 

der ordentl. Lehrer Bonhoff am Gymnaf. zu Kottbud, und 
der ordentl. Lehrer Dr. Lindemann anı Realprogymnaf. zu 

Papenburg. 

Anderweit ausgeſchieden: 

der orbentl. Profeff. Dr. Ilſe in der philoſoph. Fakultät der 
Untverf. zu Königsberg. 

— — — — — — — 
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Chronologiſches Negiſter 
zum Gentralblatte für den Jahrgang 1882. 

bre — A. Erl. — U. Berorbn. — Allerhöchſte Ordre — Allerhöchſter 
Erlaß — Allerhöchſte Verordnung. 
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Sach: Negiiter 
zum Gentralblatte für den Iahrgang 1882. 

(Die Zahlen geben die Eeitenzablen an.) 

Abiturientenprüfungen J. Prüfungen. 
Abtheilungen bei den lechniſchen Sochihuen. Beftät. der Wahlen ber Abtheil 

Vorſteher zu Berlin, Hannover, Aachen 534. 
AUlademie des Bauweſens. Bauunternehmungen, welche von berielben zu 

beurtbeilen find 331. 
Akademie ber Wiffenfhaften zu Berlin. Perſonal 43. Sitzung in 

welcher der Jahresbericht über die Humbolbt-Gtiftung zu erflatten 361. 
Alademie der Künſte zu Berlin. Perfonal 45. Beflätigung ber Wahl bes 

Bräfidenten und feines Stellvertreters 361. 618. Ernennung bes Direltors 
der aladem. Hochſchule für bie bild. Künfte 618. Statut. 618. Kunf- 
ausftellung, Ankündigung 362. Ausfall 537. Preis-Ausfchreib. und Erthei⸗ 
lung: großer Staatspreis 362. 650. Michael - Beerfche Stiftungen 02. 
650. von Rohrſche Stiftung 650. 709. 

Alabemie, theolog. u. philof. zu Münfter. Perſonal 82. Im Uebrig. 
f. Univerfitäten 

Amtsfuspenfionen, Berrehuung entfiehender Koften 336. 
Amtsvorftcher mit Anmweifungen zu verfehen iſt ber Landrath befugt 610. 
Anftellung im Schuldienſte. Orunbfäge für Anftellnug, Beförberung umd 

Einfommensverbeflerung ber Lehrer an megrtioffigen Schulen, Berufung von 
auswärtigen Lehrern an folhe Schulen 667. 718. 

Antritts- und Gehalts-Berbefierungsgelber für bie Elementarlehrer- Witwen 
Raffen, Erhebung, insbef. bei fombinirten kirchlichen Stellen; Berwenbung 
und Etetifirung 725, 

Apotbelen f. Pharmazeut. Angel. 
Aſtrophyſikaliſches Obſervatorium bei Potsbam. Direktion u. Obſer⸗ 

vatoren 2c. 53. Staatsausgaben 297 
Aufnahme vermwiefener Schüler auf techniſchen Hochſchulen ꝛc. in bemfelben 

Semefter unb an bemfelben Orte ift unzuläfftg 350. Desgl. auf ber Berg 
Alademie zu Klausthal 357. ebingungen file die Aufnahme von Schülern 
in: die akademiſche Hochſchule für die bilbenden Künfte zu Berlin 633. bie 
aladem. Meifterateliere baf. 636. bie alabem. Hochſchule für Mufit bei. 
641. die akadem. Meifterfchulen für mufllalifhe Kompofition daſ. 645. 
das akadem. Inſtitut fir Kirchenmuſik daſ. 647, 

Aufſichtsérecht, ſtaatliches, ſ. Schnlaufficht. 
Auslegung von Provinzial» anbesgefegen, welche wie bie ſchlefiſchen katho⸗ 

liſchen Schulreglements v. 1765 u. 1801 beabfidhtigen, einen Gegenſtand 
erſchöpfend zu regeln; Dunkelheiten unb Zweibeutigfeiten find nicht nach ben 
Borfchriften des Allgem. Landrechtes zu enticheiben 442. 
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Ansfheiden aus den beflehenden Witwen- u. Wailen + Berforgungs - Anftalten 
507. Ans ber Kgl. allgemeinen Witmen-Berpflegungs-Anflalt 922. 

Ausftellun gen der Ulademie ber Künfte zu Berlin. Anlünbigung 362. 
Ausfall 537. 

Anszeihnungen, Allerhöchfte, „zur eier des Krönungs⸗ u. Orbensfeftes 312. 
Des Minifterse der geiftliden 2c. Angelegenheiten 233. Ans Anlaß bes 
Allerhöchſten Aufenthaltes In Schleſien 686. 

8. 
Bäder ſ. Marienbad. 
Baubeamte. rung kirchlicher u. Schufbauten mit einem Koftenauf- 

wande bis zu 500 ME. in Hannover, Ansſchluß einer Mitwirkung bes Kreis⸗ 
banbeamten 526. 

Banfonds. Verrechnung der nicht verwendeten Mittel bei Seminaren, techni⸗ 
ſchen Hochſchulen n. |. w. 337. 

Baugewerkſchulen, Prüfungsordnung 651. 
Bauholz |. Baumaterial. 
Bauloften. Innehaltung der Aufchläge bei Ausführung von Staatsbanten 358. 
Baumaterialien. Erlde für alte Baumatrl. ift fiir Die allgemeinen Staats» 

fonds nur dann jP bereinnahbmen, wenn biefe Materialien Eigentbum bes 
Staates find 527. 

Bauweſen. Unternehmungen , welche von ber Alabemie des Baumefens zu 
beurtheilen find 331. Verrechnung von Konventionalfirafen 335. Kontrole 
über die Ausführung von Bauten für Univerfitäten bezüglich der Innehal⸗ 
tung ber Koflenanfchläge 357. Ausführung kirchlicher u. Schulbauten mit 
einem Koflenanfmanbe bis zu 500 Mi. in Hannover, Ausſchluß einer Mit- 
wirtung bes Kreisbaubeamten 526. Unzuläſſigkeit ber einfeitigen Bevorzu⸗ 
gung eines beſtimmten Gefchäftes bei Ausführung von Kentral-Heizungs- 
anlagen 5238. Schrift, die Bau-Unterhaltung in Haus un. Hof, von Hilgers 
532, Anbringung von Doppelfenftern in Pfarr- u. Schulhäufern 611. 

Beamte. ©. a. Behörden. Ort für Befleuerung der Etaatsbeamten 329. Ge⸗ 
je v. 20. Mai 1882, betreffend die Fürſorge für die Witwen und Waifen 
der unmittelbaren Gtaatsbeamten 493. Beflimmungen zur Ausführung 
diefes Geſ. 499. 520. Richtanwendbarkeit der Berorbnung, betreffend bie 
Heranziehung der Staatsdiener zu den Kommunalauflagen v. 23. Septbr. 
1867 auf Heranziehung berfelben zu den Schuigemeinbebeiträgen, Nicht⸗ 
befreiung ber Militärbeamten von ſolchen Beiträgen, wenn biejelben nicht 
ſervisberechtigt finb 678. 

Beamtenverein, Preußifcher, Geſchäftsbericht für 1881: 529. 
Bee * Michaels Stiftungen für Künſtler Preis Ausſchreiben 362. Preiserthei⸗ 

ung 650. 
Befreiung von ber Entrichtung der Witwen- und Waifengeldbeiträge unmittel- 

barer Stantsbeamten 505. Der Lehrerinnen in einem unmittelb. Staateamte 
706. Der Mitglieder der Elementarlehrer-Witwen- u. Waifenlaffen 706. 

Berufungeé recht für Elementarlehrerfiellen, Mitwirkung des Schulvorflanbes 
573. Berufung von auswärtigen Lehrern an mehrklaſſige Schulen 667. 

Befoldungen der Boltsiculiehrer. &. a. Unterhaltung Einheitlichkeit bes 
Stelleneintommens bei dauernder Berbindung von Schul- u. Kirchenamt 
425. 568. Ergänzung ber Befolbung des im Amte flehenden Lehrers 
während der Zahlung eines Emeritengehaltes 577. Grundjäge fiir Anſtel⸗ 
Iung, Veförberung u. Einkommensverbefſerung der Lehrer an mebrticifigen 
Schulen 667. Zuläffigleit von Dienflalterszulagen u. Rechteverhältniſſe ber 
Lehrer bei Schulfuftemen mit planmäßig abgefinften Befolb. 718. Erhebung 
ber Antritts- un. ber Gehaltsverbeſſerumgsgelder, insbef. and bei kom⸗ 
ae Lehrer- u. kirchlichen Stellen fiir bie Elementarlehrer » Witwen- 

affen 725. 
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Befolbungsabzüge. Benachrichtigung ber Lokal⸗Schulverwaltung vom ber 
Berjegung 2c. eines Lehrers, beifen Dienfleinlommen in Folge Pfändung 
einem Abzuge unterliegt 523. 

Beut h'ſche Stipendien-Stiftung, Statuten 359. 
Bibliotheken. Königl. Bibl. zu Berlin, Perſonal 52. Staatsausgaben 2%. 

Mblieferung von amtlihen Druckſachen an bie Kgl. Bibl. zu Berlin 53°: 
— der Seminare u. Präparandenanftalten find von ber VBerficherung gegen 

Feuersgefahr aus ge aloſen 716. 
Bliudenanſtalt, Koöonigl, zu Steglitz, Direltor 99. 
Blinden⸗Unterrichteweſen, Staatsausgaben 294. 
Botanifher Barten zu Berlin, Perjonal dd. 
Brennmaterial. Abgabe bes Brennmateriole aus fisfalifchen Forſten an bie 

Schulen in Of- und Weftpreußen bei Balanzfällen 439. Berpflichtung 
zum Berlleinern bed Breunmateriale u. zu anderen Ürbeiten für Beheizung 
der Schulftube 442. 

Bürgerlihe Gemeinden. Herbeiführung ber Übernahme ber Schuliozitätt- 
laſten al® Rommunallaften unb der Schulen ale Gemeindeanflalten 678. 
Gemeinde, im Sinne der ſchleſiſchen Schufreglements 681. 

€. 

Charlotten-Stiftung für Philologie, Breisaufgabe 536. 

D. 

Dekanat f. Reltorat. 
Dienſtalterszulagen ſ. Beſoldungen. 
Dienſtländereien für Vollsſchullehrerſtellen auf dem Lande. Bewilligungen 

aus Fonds der Domänen-Berwaltung zum Ankaufe bes kulmiſchen Schul 
morgens im Beltungsgebiete ber Schulorb. v. 11. Dezbr. 1845 ; Bewilligungen 
aus Fonds der Unterrichtsverwaltung zum Anlaufe u. zur Welioration vor 
Dienftlände. 435. 

Dienkwohnungen ber Staatebeamten, Bezugsquelle für Drudeyemplare 
bes Regulative 330; 

— der Boltsihullehrer. Wohnungsbebarf für Lehrer 437. Zufimmnng ber 
Gemeinde u. Genehmigung der Schulauffihtsbehörbe zur Bermierhung einer 
Lehrermohnung, insbe. in Hannover 370. 

Dispenfe von Ableguug ber Rektoratepräfung find unzuläffig 662. 
Disziplinar-Unterfuhungen. Erzwingung bes Zeugniffes 331. Berred- 

nung entflehbender Koſten 336. 
Doppelfenfter, deren Anbringung in Pfarr- u. Schulbäufern 611. 
Droy ßig. Evangel. Lehrerinnen ˖ Bildungſanſtalten und Penſionat daſ. Direkter 

5. 94. Bekannimachung wegen Aufnahme neuer Zöglinge 316. Befähigungt- 
el: für Zöglinge 662. 

Drindjahen, amtliche, Ablieferung eines Eremplars berfelben am bie Königl. 
Bibliothek zu Berlin 537. 

@. 

a injährig- freiwilliger Mititärdienf |. Milit.-Dienft. 
Binwohner. Der Gutsherr des Schulortes gehört nicht zu ben Ginmwohnern 

ber zur Schule gewiejenen Ortichaften 438. 
Gifenbahnfahrten. Preisermäßigung für erwachſene Tanbſtumme kai 

Heineren Zufammentlünften 581. 
Emeritirung, Emeriteneintommen. Aufbringung der Lehrerpenftonen 577. 
Entleffungsprüfungen f. Prüfungen. kan 
Erbſchaftſtener, dieſer unterliegen Zuwendungen zu milden, gemeinnüigigen 

weden, auch wenn das Kapital, beffen Zinfen verwandt werben follen, 
einem ſubjektiv befreiten Inſtitute zufällt 707. 
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Etat bed Miniſterinms. Gtaatsausgaben fir Öffentl. Unterricht, Kunſt umb 
Wiſſenſchaft 278. 

Etatsweien. ©. a. Kaflen- u. Rechnungsweſen. Feſtſtellung, Erhebung, 
Berrehuung u. Zuftifllation ber Witwen- u. Waifengeldbeiträge der Staate- 
beamten 500. Berrehnung der Witwen- u. Waifengelbbeiträge in Beziehung 
auf bie unmittelbaren u. die Zufchuß-Berwaltungen bU6. Regelung des Un- 
terflgungswefens an den Schullehrer- u. Lehrerinnen Seminaren mit Inter» 
natdeinrihtung 660. Verwendung u. rechnungsmäßige Behandlung ber An⸗ 
trittß- und Gehaltsverbefſerungsgelder für die Slementarlehrer - Witwen- 
Raflen 403. Berwendung u. Etatiſirung ſolcher Gelber 725. 

F. 

Fenſter. Anbringung von Doppelfenſtern in Pfarr⸗ u. Schulhänſern 611. 
Seuerverjiherung, Ausihluß der Sammlungen u. Bibliothelen der Seminare 

u. ber Präparandenanflalten won ber Verſicherung 716. 
Frequenz ber Scminare für BVollejhullehrer u. Lehrerinnen 212. 
Friedenégeſellſchaft, litthauifche, Ernennung d. landeeherrl. Kommiffars 347. 
Sriedrih-Wilhelm- Stiftung für Marienbad. Beihltfen zur Benutung 

bes Babes US. 

Gafkihäler Anordnung der gaftweifen Aufnahme vou Kindern aus einem 
benahbarten Orte in bie Schule. Bemeffung der zu entrichtenden Ber- 
güätung 430. Kinder, welde in dem Schulorte ihren regelmäßigen Auf- 
enthalt haben, find ale Gaſtſchüler uicht anzufehen 432. 

Gehalt ſ. Beſoldung. 
Geiſtliches Amt, Geiſtliche. Zuſammenſetzung ber Kommiſſion für bie 

wiſſenſchaftl. Staateprifung der Kandidaten des geiftl. Amtes 321. Stel⸗ 
lung des Geiſtlichen zum Ortéſchulvorſtande 524. Anwendbarkeit des Ge⸗ 
ſetzes v. 20. Mai 1882 auf die in einem unmittelbaren Staatsamte ſtehen⸗ 
den katholiſchen Geiſtlichen 705. 

Gemeinde⸗Abgaben ꝛ⁊c. Ort für Beſteuerung ber Staatobeamten, Kom- 
munalbefleuerung am Sitze der Behörde 329. Nichtanwendbarkeit ber 
Verordnung, betreff. die Heranziehung der Staatsdiener zu den Kommunal⸗ 
auflagen v. 23. Septr. 1867 auf bie Heranziehung derſelben zu den Schul⸗ 
gemeindebeiträgen 67%. 

Geodätifhes Jüſtitut zu Berlin. Berfonal 53. Staatsansgaben 296. 
Geihäfts- Einrihtungen bei Behörden. Abtheilungen für die Unterrichte- 

Angelegenheiten im Minifterium 233. Wahrnehmung der Funktionen der 
anfgehobenen Berwaltungstommiffionen bei den flaatl. Symnaflen im Reg. 
Bez. Kafiel 561. Vertreter des Borfigenden ber Provinzial» Schuffollegien 
n. der Diebizinal-Rollegien 320. 

Geihäftsfprade. Fernere Geſtattung bes Gebrauches einer fremden Sprade 
neben ber Deutichen 317. 

Geſetzgebung. Gefek v. 31. März 1852 megen Abänderung des Penfions- 
geieges vom 27. März 1872: 277. Allerhöchſte Verordnung v. 12. Ok 
tober 1881 wegen fernerer Geflattung des Gebraudes einer fremden 
Sprache neben der Deutihen als Geſchaͤftsſprache 317. Belek v. 20. Mai 
1882, betreff. die Fürſorge für die Witwen und Waiſen der unmittelbaren 
Stantsbeamten 493. Geſetz vom 12. April 1882, betreffend bie Ber- 
jäbrungsfriften bei öffentlichen Abgaben in Schleswig - Holflein, Hannover 
2. Seflen-Daffau 593. 

— Brovinzial » Randesgefee, welche wie bie fchlefiichen katholiſchen Schul⸗ 
teglements v. 1765 n 1801 beabfitigen, einen Gegenſtand erfhöpfend zu 
regeln, find aus fi ſelbſt auszulegen, Dunkelheiten und Zweideutigkeiten 
wicht nach den Vorſchriften des Allgem. Landrechtes zu entſcheiden 442. 
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Gefunbheitspflege in den Bollsſchulen 674. 
Gewerbeordnung dv. 17. Ian. 1845. Anwendung berfelben in Bezug auf 

bie Ertheilung von Privatunterricht gegen Bezahlung durch öffentliche 
Lehrer 716. Ertheilung ber Erlaubnis zum Betriebe eines Handels durch 
bie Ehefrau eines Lehrers 570. 

Gewerbeſchulen ſ. Unterrichtsanftalten höhere. 
Snadenzeit. Ausſchluß ber Gewährung von Witwen- u. Wailen » Benfionen 

330. Gnadenkompetenz für die Hinterbliebenen von Schullehrern 4%. 427. 
428. 429. Während ber Gnabenzeit find die Witwen- u. Watfengelbbei- 
träge von den Hinterbliebenen der Staatsbeamten zu entrichten 494. 

Gouvernanten- Inftitut zu Droyßig f. Droyßig. 
Butsherr in Beziehung auf die Schule. Der Qutsherr bes Schulortes gehört 

IH zu pen ansvätern oder Einwohnern der zur Schule gewiejenen Ort⸗ 
aften . 

Butsherrlihe Leifungen für die Schule. Staatebeiblilfen für Gute⸗ 
herren bei ihren Schulleiftungen 434. Verpflichtung der Outsherrfchaften nz. 
Gemeinden in Schlefien zur Unterhaltung des Lehrers an den fatholifchen 
Elementarſchulen auf bem Lande nad) den Reglements von 1765 n. 1801: 
442. 450. Zufhuß aus Staatsfonds für ben Gutsheren zur Ergänzung 
ber Befoldung bes im Amte flebenden Lehrers während der Zahlung eines 
Emeritengebaltes 577. Die Aufbringung von Abgaben und Leiflungen zum 
Unterhalte der Lehrer an ſolchen katholiſchen Elementarſchulen, welche ledig: 
lich für einen Gutsbezirk ober für Theile besfelben beflimmt finb, liegt im 
Geltungsbereihe der Reglements von 1765 u. 1801 allein ben Gutsherr- 
ſchaften ob 681. 

Bymnafien f. Unterridtsanftalten. 

H. 

Handarbeitsunterricht ſ. Weibl. Handarb. 
Handelsbetrieb durch bie Ehefrau eines Lehrers, dazu bedarf es ber Er- 

laubnis der Schnlaufſichtsbehörde 570, 
Hausväter. Der Gutsherr des Schulortes gehört nicht zu ben Hausvätern 

ber zur Schule gewieſenen Ortſchaften 435. Militärbeamte ſind als ſchul⸗ 
ae chtige Hausväter anzufehen, wenn biejelben nicht ſerviebe⸗ 
rechtigt 

Heizung der Schulſtube, Verpflichtung zum Zerkleinern bes Brennmateriale n. 
zu anderen Arbeiten für bie Beheizung 442 

Heizungsanlagen, Unpuläff feit der einfeitigen Bevorzugung eines be- 
‚ Rimmten Gefdäftes be Ausführung von Central⸗Heiz. Anl. 528. 

Hilgers, Schrift, die Bau-Unterhaltung in Haus u. Hof 532. 
do ſchule, alabemifche für die bildenden Künſte zu Berlin. Ernennung bed 

Direltors 618. Statutarifhe Befimmungen 630. 
—, alademifche, für Muſik zu Berlin, Perſonal 49. Statutarifhe Beſtim⸗ 

mungen 638, 
81360 ulen, f. Techniſche Hochſch. 
umbolbt- Stiftung. Erſtattung bes Jahresberichtes 361. 

J. 

Immatrikulation. ©. a. Aufnahme Der Schüller der Königl. Alademie 
ber Künfte zu Berlin. An ber Hochſchule f. d. bild. Küinfte 634. Un den 
Dreifteratefiere 636. Un den Meifterichulen für muſikaliſche Kompoſition 

°. 

Jüdiſche Kinder, Schulangehörigkeit n. Schulpflicht berfelben in Hannover, 
Entrichtung bes Schuigeldes u. der fonfligen Qulbeiträge 675. 

YJugendfpiele, Einführung u. Belebung der. an Schulen /10, 
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Kaſſenweſen. 6. a. Etats- u. Rechnungsweſen Bermittelung der See⸗ 
banbiung bei An- n. Berfänfen von Effelten 333. Zinsbare Belegung von 
Geldern flaatlicher Anflalten bei ber Seehaundl. 525. 

Kirdenämter in Berbindung mit Schnlämtern. Einheitlichleit des Stellen» 
einfommen® bei bauernder Verbindung 435. Degi. und Normirung bes 
Eintommens in folden Fällen mit Rückſicht auf entfiehende Mebrarbeit 568. 
Erhebung ber Gehaltsverbefjerungsgelder für die Efementarlehrer-Witwen- 
Kafje bei kombinirten Lehrer- und kirchlichen Stellen 725. 

Kirhenmufikl Infitut f. Kirch. Muſik zu Berlin, Direltor 49. Gtatuta- 
riſche Beſtimmungen 647. 

Klaufnrarbeeiten, ſchriftliche bei der Lehrerinnenprüfung, Zuläffigfeit einer 
Bertheilung derſ. auf zwei Tage 563. 

Körperiide Erziehung der Kinder in den Bolleichnien, Beachtung ber 
ergangenen Vorſchriften 674. 

Körperlihe Züchtigung der Schullinder ſ. Echulzudt. 
Kommmual:Abgaben ſ. Gemeinde-Abg. 
Kompetenzlonflitt. AZufländigleit bei Beſchwerden über Mißbranch des 

Züchtigungsrechtes, insbei., wenn bie Auslibuug der Echulzudht außer ber 
Schulzeit u. der Schnlzimmer u. durch einen auberen Lehrer ber Schule 
ala den Klaffeniehrer eıfolgt iR 456. Ausſchluß gerichtlicher Verfolgung 
von Mitgliedern des Schulvorflandes wegen einer Aeuferung gegen Schul⸗ 
auffichtsbeamte fiber das Verhalten des Lehrers 571. Ju Streitigkeiten 
zwiſchen Guteherrihaften n. Gemeinden über bie Berpflichtung zur Leiſtung 
des Dominialantheiles if der Rechtsweg mur umter denſelben Voraus- 
fegungen wie bei der Entrichtung öffentl. Abgaben zufälfig 450. 

Kouventionalfirafen, Berrechnung der bei Bauten auftommenben 335. 
Kreis-Schulinipeltoren. Berzeihnis 17. Staatsansgaben für dieſe 293. 

Anderweite Regelung der Schulauffiht in den Städten ber Prov. Weſtfalen, 
Stellung der flaatl. Kreis- u. Zolal-Schulinfpeftoren, Anftellung eines ftädt. 
Schulinſpeltors ale Gemeindebeamten 671. 

Krdnungs- u. Orbensjef. Berleihung Allerhöchſter Auszeichnungen bei 
der Feier desielben i. %. 1882: 312. 

KRulmifher Schulmorgen. Bewilligungen ans Fonde der Domänenver⸗ 
weltung zum Aulaufe desjelben 435. 

Aunfansftellung |. Ausftellung. 
Ruuf- u. Gewerkſchule bei ber Alab. db. Künſte zu Berlin, Direktor 49. 

2 
Landmeſſer, Borfchriften Aber die Prüfung ber öffentlich anzuftellenden 594. 
Landwirtbfhaftsihulen, Berzeihnis derjenigen, welchen proviforifch ge, 

ftattet worden if, Zengniſſe über bie wiffenihaftt. Befähigung für ben ein⸗ 

jährig- freiwilligen Militärdienſt anszuftellen 560. 
Lehranfgeben iu den einzelnen Unterrihtsgegenfländen: an Gymuafien 245. 

an Realgymnafien und Ober-Realfchulen 200. au höheren Bürgerfchulen 272. 
Lehrer, Lehrerfiellen au ben Univerfitäten. Grümdung neuer Brofefiuren 309. 

— an höheren Unterrichtsanfalten. Aumenbbarleit des Geſetzes v. 20. Mai 
1882 auf die in einem mumittelbaren Staatsamte ſtehenden katholiſchen 
Geiſtlichen 705. 

— an Vorſchulen der nicht Raatlichen höheren Uuterrichtsanftalten gehören zu 
den Elementarlehrer⸗Witwen⸗Kafſen 724. 725. j 

— an höheren Mädchenſchulen, fowie an gehobenen Schulen, denen bie Berech⸗ 
tigung zu Entlafinngspräfungen für ben einjährig-freiwilligen Militärdienft 
Ichtt, And ver Etementarlehrer-Witwen- u. Waifen-Kaffe zu überweiſen 
21. 723. . 
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Lehrer, Lehrerfiellen an Volksſchulen. Nachweiſung über die Zahl ber 

Lehrer u. Lehrerinnenſtellen und über deren Befegung 149. Bergleichende 
Zufammenftellungen über diefelben IV. Vergleichende Überfiht der nicht 
befegten Stellen 200. Bedeutung des Ansdrudes öffentl. Elementarlehrer 
in Beziehung auf bie Elementarlehrer-Witwen- n. Waifen-Kaffen 721. 

Lehrerinnen in einem unmittelbaren Staatsamte finb von der Zahlung ber 
Witwen⸗ u. Waifengelbbeiträge befreit 706. 

Lehrer. Berfjammlung Bermeibung einer Störung des Unterrichts⸗ 
betriebes durch Theilnahme Preußiſcher Lehrer an dem beutfchen Lehrertage 
zu Kafjel 562. 

Lehrer⸗Wohnung f. Dienfimohnung. 
Lehrpläne, Einführung ber repidirten fiir bie Höheren Schulen 234. Lehrplan: 

der Gymnaſien 244. der PBrogymnaften 257. der Realgymnafien 258. ber 
Ober ˖ Realſchulen 259. d. Realprogymnaften, b. Realihulen 270. d. höheren 
Birgeriäulen 271. Durchführung bes Lehrplaues für Schullehrer - Semi- 
nare 

Litterarifhe Erzeugniffe Schutz der Rechte an benfelben in ber 
Schweiz 337. 

Littbauifhe Friedensgeſellſchaft, Ernennung des Iandesherrlichen 
Kommiffare 347. 

Lutber-Sammlung zu Wittenberg. Nachrichten 338. Geſchäftsordnung 
für das Kuratorium u. d. Konfervator 339, 

Lyceum zu Braunsberg. Perſoual 84. Im Übrigen f. Univerfitäten. 

Mädchenſchnlen Öffentl. höhere. Verzeichnis, mit Angabe ber Reiter berf. 99. 
Marienbad, Kriedrid- Wilhelm Stiftung. Beihülfen 3. Benugung d Bades 708. 
Medizinalwejen. BZufammenfegung der wiflenfchaftl. Deputation für bas 

Mediz. Weſen 4. Vertreter des VBorfigenden der Medizinal⸗Kollegien 320. 
Meifterateliere b. d. Akad. d. dilnſte zn Berlin, Verzeichnis 49. Statu⸗ 

tarifhe Beflimmungen 639. 
Meiſterſchulen, alademifche, für mufitalifhe Koypofition zu Berlin. Sta- 

tarifhe Beflimmungen 634. 
Mendelsfohn- Bartholdy. Stipendien für Muſiker. Ausfchreiben für die Be- 

werbung 363. Entſcheidungen auf bie Bewerbungen 7UB. 
Mihael-Beerihe Stiftungen für Künfller. Preisausfchreiben 362. 

Preisertbeilungen 650. 
Miethsentſchädignugen. Feſtſetzung berjelben nad ben drtlihen Verhält⸗ 

niffen, auf geringere Beträge für die legten Lehrerfiellen an Volkoſchulen 437. 
Mi litärbienft Verzeichniſſe der böhberen Lehranſtalten, welche zur Aus⸗ 

ſtellung von Zeugniſſen über die wiſſenſchaftl. Befähigung für ben einjähr. 
freiwill. Militärbienft berechtigt find 540. 560. 

Militär-Berfonen u. Beamte, Befreiung der fervisberedhtigten auch von 
Schulgemeinbebeiträgen, Nicdhtbefreiung der Militärbeamten von foldhen 
Beiträgen, wenn biejelben nicht ferwisberedhtigt find 678. 

Minifterium ber geifllihen sc. Angelegenheiten I. Einrichtung zweier Ab- 
theilungen f. d. Unterrichts Angelegenheiten 233. 

Mufeen, Königl., zu Berlin: Perfonal, Abtheilungen ıc. 49. Steatsausgaben 
295. 308. Kommiffionen von Sachverfändigen 535. Rauchmuſeum, Bor- 
ſteher 52. Staatsausgaben 297. 

Mufit. Anflalten u. Fonds zur Förderung. Aladem Hochſchule für Muſil 
zu Berlin: Perſonal 49. ftatutarifhe Beſtimmungen 638. Aladem. Meifter- 
ſchulen für muſikal Kompofition zu Berlin, flatutarifhe Befimmungen 644. 
Menvelsfohn-Bartholdy-Stipendien für Muflfer: Wusichreiben 363. Gnt- 
ſcheidungen auf die Bewerbungen 709. Aladem. Inflitut fir Kirhenmufit 
zu Berlin: Direktor 49. flatutarifche Befimmungen 647. 

edilieſtr 

Ari. Le 



747 
— — — 

Nachhilfeſtunden. Ertheilung von Vrivatunterricht gegen Berabl dur 
öffentl. Lehrer, insbeſ. an Schüler der eigenen Rlaffe 316. zeblung durch 

innen, ſ. — 
Nachrufe. r den Geb. Ober⸗Regier. Rath Schallehn 315. Fü Geh. 

Ober Dee. Rath Dr. Böppert 64. b Fur ben (ieh 
National Galerie zu Berlin. Direktion ꝛe. 52. Gtaatsausgaben f. b. 
2 — 20. 
ordhanfen. Ausiheiden dieſer Stadt ans dem Kreisverbande, Bi 

eines Stadtkreiſes 329. erbanbe, Bildung 

8 

Ohrenkranke Kinder, unbeilbare, Verhütung vollſtändiger B 583. 
Orden, Berleifungen, |. Auszeichnungen. g vollſtändiger Berfiummung 

%. 

Bädagogifhe Kurſe für enangel. Theologen. Zermin zur Abhaltung bes 
KNKurſus am Seminare zu Franzburg 659. ; ’ 8 
PBatronat, Aufgabe ber Vatronatsrechte über Kirche u. Schule 450. 
Benfionswejen. Abänderung bes Penfionsgefeges 277. Ausſchluß ber 

Snabenzeit von Witwen- u. Wailen-Benfionen 330. Berechnung bes pen⸗ 
fionsfähigen Dienfleinlommens u. ber Witwen- u. Waifengelobeiträge der 
Staatsbeamten 499. 

Berfonaldronif 467. 581. 688. 730. 
Bharmazentifhe Augelegenbeiten. Zufammenfegung der techniſchen Kom- 

miffion für biejelben 4. Beibringung eines Zeugniffes bes Lehrhern für 
Apotheleriehrlinge bei der Meldung zur Prilfung 364. 

Bolitifhe Gemeinde f. Bürger. Gemeinde. 
Bräparanden-Bildungsmefen. Verzeichnis ber ftaatlichen Präpar. An- 

ftalten, Borfteber 97. Staatsausgaben für dasſelbe 291. 
Bräfident ber Alabemie ber Rinde zu Berlin u. Stellvertreter besfelben, 

Befätigung ber Wahlen 361. 618. 
Breis- Aufgaben, Ausjchreiben, Bewerbungen. Bei ber Alabemie d. Künſte 

362. 6530. Mendelsfohn-Bartholdy- Stipendien f. Mufiler 363. 709. Sti- 
penbium der Jakob Saling’ihen Stiftung 535. Bei ber Charlotten-Stiftung 
fie Philologie 336. Ergebnis des Preisausihr. file Angabe einer Maffe 
zur Herſtellung der Abgüffe von Kunftwerten 612. 

Preußiſcher Beamtenverein. Gefchäftsbericht für 1881: 529. 
Privat Schulen u. Erziehungsanflalten. Berzeihnis der zur Ausflellung von 

Zeugniffen über bie wiflenfchaftl. Befähigung für den einjährig-freimilligen 
Militärdienſt berechtigten 558. 561. 

Brivatunterridt, Ertheilung gegen Bezahlung durch Öffentl. Lehrer, inabei. 
an Schüler der eigenen Klaſſe. Deffentl. Lehrer bedürfen zur Ertbeilung 
diefes Unterrichtes eines für Privatlehrer erforderlichen Erlaubnisfcheines ber 
Ortsſchulbehorde nicht 716. 

Brofefforen f. Lehrer. 
Bromotionen. Abänderung ber Beftimmungen fir bie Doltorpromot. bei 

der philof. Fakultät der Univerfität Kiel 614. 
Provinzialbehörden für die Unterrichts» Verwaltung Nachweiſung 5. 

Bertreter bes Borfißenden d. Provinzl. Schulfollegien im Geltungsbereiche 
des Organifations-Gefees 320. 

Brozefie |. Rechtsſtreitigkeiten. 
Brüfungen. ©. a. Priüfungs-Kommiffionen. Beibringung eines Zeugniffee 

bes Lehrherrn für Apothekerlehrlinge bei der Meldung 364. Der Melbung 

u einer Nachprüfung vor einer will. Prüf. Kommiſſion find Zeugniffe über 
ereits beſtandene Lehramtsprüfungen beizufligen 419. 
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Lehrer, Lehrerſtellen an Bollsfhulen. Nachweiſung über die Zahl der 

Lehrer u. Rehrerinnenftellen und über beren Befeyung 149. Vergleichende 
Zufammenftellungen über dieſelben 180. Vergleichende Überſicht der nicht 
befegten Stellen 200. Bedeutung des Ansprudes öffentl. Elementarlehrer 
in Beziehung auf bie Etementarlehrer-Witwen- n. Wailen-Kaflen 721. 

Lehrerinnen in einem unmittelbaren Staatsamte find von ber Zahlung ber 
Witwen⸗ u. Waifengeldbeiträge befreit 706. 

Lehrer. Berfammlung. Vermeidung einer Störung bes Uuterrichts- 
betriebes duch Theilnahme Preußiſcher Lehrer an dem dentſchen Lehrertage 
zu Kafſel 962. 

Lebrer-Wohnung f. Dienſtwohnung. 
Lehrpläne, Einführung ber repidirten für die höheren Schulen 234. Lehrplan: 

ber Gymnaſien 244. ber Progymnaſien 237. ber Realgymnafien 238. der 
Ober ˖ Realſchulen 259. d. Realprogymnaflen, d. Realichulen 270. d. höheren 
Birgerigulen 271. Durchführung des Lehrplanes für Scullehrer - Semt- 
uare 

Litterariſche Erzeugniſſe. Schutz der Rechte an denſelben in der 
Schweiz 337. 

Littbauifhe Friedensgeſellſchaft, Ernennung des landecherrtlichen 
Kommiffare 347. 

Lutber-Sammlung zu Wittenberg. Nachrichten 338. Geſchäftsordnung 
für das Ruratorium u. d. Konſervator 339 

Lyceum zu Braunsberg. Berfonal 84. Im Übrigen f. Univ erfitäten. 

Mädchenſchulen öffentl. höhere. Verzeichnis, mit Angabe ber Reiter berf. 99. 
Marienbad, Friedrih-Wilhelm: Stiftung. Beihülfen z. Benugung d Babes 708. 
Medizinalwefen. AZufammenfegung der wiſſenſchaftl. Deputation für bas 

Mediz. Weſen 4. Vertreter des Vorfigenden der Medizinal⸗Kollegien 32V. 
Meifterateliers b. d. Alad. d. nünfte zu Berlin, Verzeichnis 49. Gtatu- 

tarifhe Befimmungen 6.9. 
Meiſterſchulen, alademifche, für mufilalifche Koyipofition zu Berlin. Sta⸗ 

tariſche Beflimmungen 634. 
Mendelsfohn-Bartholdy- Stipendien für Muſiker. Ausfchreiben für die Be⸗ 

werbung 363. Entſcheidungen auf die Bewerbungen 7UB. 
Mihael-Beerihe Stiftungen für Künſtler. BPreisausfchreiben 362. 

Preisertheilungen 650. 
Miethsentfhädiguugen. Feſtſetzung berjelben nach ben örtlichen Verhält⸗ 

niffen, auf geringere Beträge für die legten Lehrerſtellen an Volleſchulen 437. 
Militärdienft. Verzeichniſſe ber höheren Lehranftalten, welche zur Aus⸗ 
— von Zeugniſſen über die wiſſenſchaftl. Befähigung für ben einjähr. 
freiwill. Militärdienſt berechtigt find 540. 560. 

Militär-PBerfonen u. Beamte, Befreiung ber feroisberedhtigten auch von 
Schulgemeinbebeiträgen, Nidtbefreiung der Militärbeamten von folden 
Beiträgen, wenn biefelben nicht fervisberedhtigt find 678. 

Minifterium ber geiftlihen 2c. Angelegenheiten 1. inrichtung zweier Ab- 
theilungen f. db. Unterrichts Angelegenheiten 233. 

Mufeen, Königl., zu Berlin: Perſonal, Abtheilungen ꝛc. 49. Staatsausgaben 
295. Kommiffionen von Sachverſtändigen 538. Rauchmuſeum, Bor- 
ſteher 52. Staatsausgaben 297. 

Mufit. Anfalten u. Fonde zur Pörberung. Aladem. Hochſchule für Mufit 
zu Berlin: Perſonal 49. flatutarifhe Beſimmungen 638. Akadem. Meifter- 
ſchulen für muſikal Rompofition zu Berlin, fatutariihe Befimmungen 644. 
Menpdelsfohn-Bartholdy-Stipendien für Muſiker: Ausichreiben 363. Ent⸗ 
fheidungen auf die Bewerbungen 709. Aladem. Inſtitut für Kirchenmufit 
zu Berlin: Direktor 49. ſtatutariſche Befimmungen 647. 
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N. 
Nach hilfeſtunden. Ertheilung von Privatunterricht gegen Bezahlung d 

öffentl. Lehrer, insbef. an Schüler der eigenen Plaffe "3 zahlung durch 

en, ſJ. Sehfungen. 

Nachrufe. Für den Geb. Ober⸗Regier. Rath Schallehn 315. Für den Geh. 
Ober Regier. Rath Dr. Göppert 61 b Hür den Geb 

National-Salerie zu Berlin. Direktion ıc. 52. Gtaatsausgaben f. d. 
— 2. ſaciden biefer S 

Nordhauſen. Ausiheiden dieſer Stadt ans dem Kreisverbande, Bild 

eines Stabtkreiſes 329. erbanbe, Bildung 

©. 

Oh renkranke Kinder, unheiſbare, Verhütung vollſtändiger Berflummung 583. 

Drden, Berleibungen, |. Auszeichnungen. g vollſtändig eflummung 

P. 

Pädagogiſche Kurſe für evangel. Theologen. Termin zur Abhaltung bes 
Nurſue am Seminare zu Franzburg 659. j ı 8 
Batronat, Anfgabe der VBatronatsrechte über Kirche u. Schule 450. 
Benfionewefen. Abänderung bes Penfionsgejegee 277. Aueſchluß ber 

Gnabenzeit von Witwen- u. Waifen-Benfionen 330. Berechnung bes pen- 
fionsfähigen Dienfleinlommens u. ber Witwen- u, Waifengeldbeiträge ber 
Gtaatsbeamten 499. 

Berfonaldronit 467. 58%. 688. 730. 
Pharmazentiſche Angelegenheiten. Zujammenjegung der techniſchen Kom⸗ 

miſſion für biefelben 3. Beibringung eines Zeugniffes bes Lehrherrn für 
Apothelerlehrlinge bei ber Meldung zur Prilfung 364. 

Bolitifhe Gemeinde f. Bürgerl. Gemeinde. 
Bräparanden-Bildungsmwejen. Berzeichnis ber flaatlichen Präpar. An- 

falten, Vorſteher 97. Staatsausgaben für basfelbe 291. 
Bräfident der Aladbemie der Künfte zu Berlin n. Stellvertreter beejelben, 

Befätigung ber Wahlen 361. 618. 
Breis-Aufgaben, Ausfchreidben, Bewerbungen. Bei ber Alabemie d. Künfte 

362. 650. Menbelsfohn-Bartholdy-Stipendien f. Muſiler 3h3. 709. Sti⸗ 
pendium der Jakob Saling'ſchen Stiftung 535. Bei der Charlotten-Stiftung 
für Philologie 536. Ergebnis des Preisausihr. für Angabe einer Maſſe 
zur Herftellung ber Abgüffe von Kunſtwerlen 612. 

Brenßifher Beamtennerein. Geſchäftebericht für 1881: 529. 
Brivat- Schulen u. Erziehungsanftalten. Verzeichnis ber zur Ausftellung von 

Zeugniffen über die wiſſenſchaftl. Befähigung für den einjährig-freimilligen 
Militärdienſt berechtigten 558. 561. 

Brivatunterridt, Ertheilung gegen Bezahlung durch dffentl. Lehrer, insbef. 
an Schuler der eigenen Klaſſe. Deffentl. Lehrer bedürfen zur Grtbeilung 
biefes Unterrihtes eines fir, Privatlehrer erforberlichen Erlaubmiefcheinee ber 
Ortsihulbehörbe nicht 716. 

Brofefforen f. Lehrer. 
Bromotionen. Abänderung der Beſtimmungen für bie Doltorpromot. bei 

der philof. Fakultät der Univerſität Kiel 614. 
Brovinzialbebörden für die Unterrichts - Verwaltung. Nachweilung 5. 

Bertreter bes Vorfigenden d. Provinzl. Schullollegien im @eltungsbereiche 
des Organifations-Gefegee 320. 

Brozefie |. Rechtöftreitigkeiten. 
Prüfungen. ©. a. PBrifungs-Kommiffionen. Veibringung eines Zeugniffes 

des Lehrherrn für Apotheleriehrlinge bei ber Meldung 364. Der Meldung 
zu einer Nachprüfung vor einer wiſſ. Prüf. Nommilfion find Zeugniffe über 
ereits beftandene Lehramtsprüfungen beizufügen 415. 
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Prüfungen an höheren Unterrihts-Anfl. Ordnung ber Entlaffungspräf. 366. 
— an Lehrer u. Lehrerinnen-Seminaren n. Bildungsanflalten. Termine 109. 

Befähigungszeugniffe füür Zöglinge aus ben Anftalten zu Droyßig 662. 
— ber Lehrer an Mittelfhulen und der Neltoren. Termine 107. Beben 

tung u. Zweck ber Reltoratsprülf., Unzuläffigleit eines Dispenjes 662. 
— der Bolklsſchullehrer. Beſchränkung ber Zulaffung zur Prüf. auf brei Zölle 

für Bewerber, welche weder zu den Seminar-Abiturienten gehören, nod in 
einem Lehramte bejchäftigt find 563. 

— ber Lehrerinnen und Schnlvorſteherinnen. Termine 109. Bufäffigleit 
einer Bertheilung ber jchriftlichen Klanfurarbeiten bei ber Lehrinnenprüf. anf 
zwei Zage 563. Befähigungszeugniffe aus den Anftalten zu Droyßig 662. 

— ber Lehrer un. ber Borfteber für Taubſſummen⸗-Anſtalten. Xermine 115. 
419. Befähigungszeugniffe: für Lehrer 421. für Vorſteher 666. 
— ber Zurnlehrer. Zermine 116. Befähigungszeugniffe 564. 
— ber Turniehrerinnen. Zermine 116. 664. Befähigungszeugniffe 566. 664. 
— der Zeichenlehrerinnen an mehrklaffigen Volls⸗ u. an Dlittelfchulen. Termin 

117. Befähigungszeugnifle 567. 
Prüfungsgebühren bei den GEntlaffungsprüfungen an: GEymnaſien 381. 

Progymnaſien 382. Realgymnafien u. Ober-Realihulen 396. Realprogyni- 
nafien 398. Realſchulen 399. höheren Büirgerfchulen 411. Termin für Em⸗ 
ziehung, Anlaß zum Verfalle der Geblihren bei Prüf. der Fehrer au Mittel- 
ſchulen u. der Reftoren 321. Berfahren bei Erhebung der @ebüihren in ben 
Priuf. für Mittelfchullehrer u. Rektoren Nilderflattung von Gebühren bei 
Erkrankung ꝛc. des Sraminanden 564. Geblihren bei den Prüf. für dffentl. 
anzuftellende Lanbmeffer 601; bei den Prüf. an Baugewerkſchulen 653. 

Brüfungslommisfionen. Staatsausgaben 280. 
—_ Kür bie, iffenfaftt. Staatspritfung ber Kanbibaten bes geiftfichen 

mte8 21. 
—, BWiffenicaftlihe 324. Für den Unterricht in ber fpanifchen Sprade zu 

Miünfter 415. 
— u. Oberprüfungsfommiifion für Landmeſſer 593. 
— für Entlaffungspriüfungen an: Gymnaſien 368. Realgyumnafien u. Ober⸗ 

Realſchulen 384. höheren Bürgerſchulen 401. 
— für Abgangsprilfungen an Baugewerkſchulen 651. 

Brüfungsordnung. Vorſchriften über die Prüfung der öffentlich anzufel- 
(enden Landmeſſer 594 

— für Entlaffungsprüfungen an den höheren Schnien 365. Insbeſondere an: 
Symnaflen 366. Progymnafien 381. Realgymnaſien u. Ober-Realjchulen 
382. Realprogymnaften 397. Nealfchulen 398. böh. Bürgerſchulen 4U0. 

— für Baugewerfichulen 651. 
— ger echrerinnen, Vertheilung ber fchriftlihen Klaufurarbeiten anf zwei 

age 5969. 
— fir. Sanbarbeitslehrerinnen: in Oftpreußen 423. in Weftpreußen 669. 
Brüfungstermine für Lehrer an Mittelfchulen u. Rektoren 107. für Leh⸗ 

rerinnen u. Schulvorfteherinnen 109. für Lehrer u. fir Borfieher an Zanb- 
finmmen-Anflalten 115. 419 für Turnlehrer 116. fir Turnlehrerinnen 
116. 663. filr De ee 117. 

PBrüfungszengniffe über bereits beflandene Lehramtsprilfungen find bei der 
Dielbung zu einer Nahprilfung vor einer wifl. Prüfungstommifion beyu- 
fügen 415. Formulare zu Zeugniſſen der Reife: fir Gymnafien 412. fir 
Realgymnafien u. Ober-Realiulen 413. für Höhere Bürgerſchulen 113. 
fie Baugewerlſchulen 658. 

©. 
Quittungen. Kormular zu Bejoldungs-Onittungen ber Staatsbeamten S1J. 

Degl. zu Dultt. über Penflon oder Wartegeld. 514, 
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N. 

Kauch⸗Muſenum zu Berlin, Borfteher 52. Gtaatsausgaben 297. 
Real-Lehranftalten. Lehrpläne: der Realgumnaften 258. ber Ober-Real- 

ſchulen 239. der Realprogymnaften 270. ber Realichufen 270. der böhe- 
ren Bürgerfchufen 271. Ordnung ber Entlaffungsprüfungen an: den Real» 
gymnaften u. d. Ober Realſchulen 382. ben NRealprogymnafien 397. ben 
Realichulen 398. den höheren Bürgerfchulen 400. Berzeihnis bei Benen- 
nung der Direktoren, Reltoren 540. 

Rehnnngewefen 9. a. Etats⸗ u. Kaſſenweſen. Berrehnung der bei 
Amtsjuspenfionen u. Disziplinarunterfuhungen entfiehenden Koflen 336. 
Berrehnung ber bei fiefaliihen Bauten auffommenden Konventionafftrafen 
335. Dögl. der nicht verwenbeten Mittel bei ben Baufonds ber Seminare, 
techniſchen Hochſchnlen ıc. 337. Erlde flir alte Baumaterialien iſt für bie all⸗ 
gemeinen Staatsfonds nur dann zu vereinnahmen, wenn biefe Materialien 
Eigentbum des Staates 527. Verrechnung n. Juſtifikation der Witwen- n. 
Baifengelbbeiträge der Staatsbeamten 500. Dagl. der Witwen- u. Waifen- 
gelber 309. Degl. der Witwen⸗ und Waifengelbbeiträge von Lehrern n. 
Beamten der vom Staate zu unterhaltenden höheren Unterrichtsanftalten, 
Seminare u. PBräparandenanflalten 520. Degl. der Witwen- u. Waifen- 
gelobeiträge bei unmittelbaren u. Zufhuß-Bermaltungen 606. erfahren bei 
Ueberweifung der Zahlung von Witwen. u. Waifengelbern in Folge von 
Wohnortsverändernngen 607. Erbebung u. Verwendung ber Untritts- u. 
Berbefferungsgelber für Elementariehrer-Witwen- u. Waiſenkaſſen 725. 

Rechtsſtreitigkeiten. Einholung von Gutachten ber auf Grund gefetlicher 
Borfchriften beſtehenden Sachverfländigenvereine 611. 

Rehdteweg. ©. a. Zuftändigkeit, Verwaltungsftreitverfahren. In Streitig- 
feiten zwifchen GOntéherrſchaften u. Gemeinden in Schlefien über die Ber- 
pflichtung zur Leiſtung bes Dominialantheiles zur Unterhaltung bes Pehrers 
an den katholiſchen Elementarfchulen auf dem Lande iſt der Rechtsweg nur 
unter benfelben Vorausſetzungen wie bei ber Entrichtung öffentlicher Ab⸗ 
gaben zuläffig 450. Ausſchluß des Rechtsweges in Beziehung auf Die Bei- 
tragspflicht der Slementarlehrer zur Unterhaltung ber Sozietätsſchulen 676. 
Grenzen bes Nechtöftreites ber Mitglieder einer Schulgemeinde unter ein- 
ander über bie Verpflichtung zur Leiftung von Schulbeiträgen 685. 

Regierungen f. Provinzialbehörden. 
Reifeprüfung derjenigen, welche nicht Schliler eines Gymnaſfiums find 379. 

Dogi. eines Realgymnaftums oder einer Ober-Realihule 395. Degl. einer 
höheren Bürgerſchnle 410. Im Uebrigen f. Brüfungen. 

Reflamation bei ber bie Schuiftener veranlagenden Behörde u. Reklamations⸗ 
beſcheid berfelben ſind nothwendige Borbebingungen einer Klage im Verwal⸗ 
tungeftreitverfahren 442. 

Rektorat, Proreltorat, Dekanat bei den Univerfitäten. Zefzugung der 
Wahlen zu Königsberg, Greifswald 347. Halle 532. Berlin 613. Bree⸗ 
Ian, Böttingen, Marburg, Bonn, Münfter 614. 

— bei den technifchen Hochſchulen. Beſtätigung ber Wahl zu Berlin 534. 
Relurs f. Reklamation. , . 
Religioneunterriht, Maß für Vertheilung an verſchiedene Lehrkräfte bei 

den höheren Unterrichtsanftaften 416. 
von Robrfhe Stiftung für Kunſtler Preisertheilung 650. Preisaus- 

ſchreiben 709. ® 

Sachverſtändigenvereine, Einholung von Gutachten ber auf Grund 
gefetslicher Vorfchriften beftebenden 611. un 

Salıng’fhe Stiftung. Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipendinm 
der Jakob Sal. Stift. 535. 



750 

Sammlungen ber Seminare u. der Präparanbenanflalten find von ber 
Berfigerung gegen Fenersgefahr ausgeſchlofſen 710. 

Schenkungen ſ. Zuwendungen. 
Schulanufſicht. Ausiührung des Schulauſſichtsgeſetzes 524. Anderweite 

Regelung der Schulaufſicht in den Städten ber Prov. Weflfalen 671. 
Schulbauten f. Baumefen. 
Schulbeiträge f. Unterhaltung. 
Schulbeſuch, Schulpflicht, Schulangehdrigfeit ber jübifchen Kinber in 

Hannover 675. Schnipfichtige Kinder bilıfen aus der Schule ihres 
regelmäßigen Aufenthaltsortes nicht zurückgewieſen werben 432, 

Schuldeputation. Anderweite Regelung der Schulaufſicht in den Städten 
ber Prov. Weffalen, flatutarifche Anordnungen über Sujammenfeguug und 
Wirkungstreis der Schuldeput. 671. 

Schuldiener, welde in einer nicht au Penſion berechtigenden Stelle angeftellt, 
find zu Witwen- u. Waifengelbbeiträgen nicht heranzuziehen 707, 

Sıhuldienft an höheren Unterrichtsanftalten. Dauer ber Vertretung eines 
erkrankten Lehrers durch die übrigen Lehrer ber Anſtalt, wenn biefe Lehrer 
Nber das Maf der Pflichtfiunden hinaus herangezogen werden follen 715. 

Schulgebäude, Anbringung von Doppelfenfern bil. Im Uebrigen ſ. 
Dienflmohnungen. 

Schulgeld. Ausſchluß der Befreiungen in ben Vorſchulen höoh. Unterrichte- 
anftalten, auch fir Söhne von Lehrern und Beamten #16. Gmpfehlung 
ber Befeitigung, bezw. Ermäßigung bes Schulgeldes bei Vollsſchulen 431. 
432. 575. 576. ntritung des Schulgeldes und ber fonfligen Schulbei⸗ 
träge fiir jübifche Kinder in Hannover 675. Gchulbeiträge ber aus ber 
Kirche ausgetretenen Schulintereffenten in Hannover 720. 

Qutgeleßgebung ſ. Geſetzgebung. 
chulinſpeltion f. Kreis⸗Schulinſpektoren, Schulaufſicht. 
chulpflicht, ſ. Schulbeſuch. 
chulſteuer ſ. Unterhaltung. 
chulutenſilien. Schulbankſyſtem von Hubert Vandeneſch 463. 
chulvorſtand. Stellung bes Geiſtlichen zum Orteſchulvorſtande 524. 

Eigenſchaft der Mitglieder des Schulvorſtandes als öffentlicher Beamten; 
Aueſchluß gerichtlicher Verfolgung derſelben wegen einer Außerung gegen 
Schulauffichtobeamte über das Verhalten bes Lehrers 571. Mitwirkung 
bes Schulvorftandes bei Berufung ber Lehrer 573. Anderweite ——— 
ber Schulaufſicht in den Städten ber Prov. Weſtfalen, Schuloorſtände fiir 
Sozietäts⸗ u. Kommunalſchulen 671 

Schulzucht. Ausübung der Schulzucht außer ber Schulzeit u. ber Schul⸗ 
zimmer u. burch einen anderen Lehrer ber Schule ale ben Kiaffeniehrer 
456. Uusübung des Züchtigungsrechtes gegen die VBellimmungen ber 
Schulordnung macht bie Züchtigung zu einer firafbaren Rörperverlegung 469. 

Schwimmunterricht, Einführung u. Belebung besfelben an Schulen 710. 
Seehandlung. Bermittelung berfefben bei An- u. Verkäufen von Sffeften 

23. Zinsbare Belegung von Geldern flaatlicher Anflalten bei berjelben 

Seminare bei Univerfitäten |. Univerfltäte-Gem. , 
Seminare für Volksſchullehrer u. für Lehrerinnen. Verzeichnis, Direltoren 

92. Gtaatsausgaben 288. 307. Unterrichtabetrieb in benfelben 418. 
Seminar-PBräparanden f. Präpar. Bild. Weſen. 
Seminarwefen. Termin zur Abhaltung bes päbagogiihen Kurfus für 

evangeliihe Theologen am Seminare zn Beamgburg 9. Megelung bes 
Unterfiligungsweiene m ben Sautiehter u. Lehrerimen-Gemtnaren matt 
Internatseinrichtung 660. 

Goztietärsihnlen f. Bürgerliche Gemeinde, Unterhaltung. 

+ 58 
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Spauifhe Sprade. Ermwerbung ber Lehrbefähigung für bem Unterricht in ber- 
felben an höheren Schulen vor ber will. Prüf. Kommiff. zu Münfter 115. 

Staatsausgaben für öffentl. Unterricht 2c. 278. 
Staatsbeibülfen Air Volksſchulweſen. Korausfegungen fir bie Unter⸗ 

ſtützung der Schnulunterhaltungepflichtigen aus Staatsfonds bei ihren Schul⸗ 
leiſtungen 433. Etaatsbeihlf. für Gutéherren bei ihren Schufleifitungen 434. 
Berilligungen aus Fonds der Tomänen-Berwaltung zum Anfaufe des ul. 
miſchen Schulmorgens im Geltungegebiete der Schulordn. v. 11. Dybr. 1845. 
Bewilligungen aus Fonbe der Unterrihteverwaltung zum Anlaufe n. zur 
Melioration von Dienflländereien für Volléeſchnllehrerſtellen auf dem Lande 
435. Zuſchuß für den Gutsberrn zur Ergänzung ber Befolbung bes im 
Amte Nebenden Lehrers während der Zahlung eines Smeritengehaltes 577. 
Unzutäffigfeit der Gewährung von Staatsbeihlf zur Durchführung eines Ge- 
halt ſsſyſtems mit Dienflalterszulagen ober einer beweglichen Gehalteſtala 579. 

Staatedienf f. Beamte. 
Steateyufhäüffe f. Staatebeihälfen. 
StastiRifches. Schullehrer- u. Lehrerinnen-Seminare, Frequenzlleberficht 212. 
— Bollsihulwelen. Unterrichtliche Berforgung der Schullinder in Preußen 

121 Nachweiſung Über die Zahl der vorhandenen Lehrer- u. Lehrerinnen: 
Rellen an öffentl. Bollsſchulen u. über deren Befekung zu Anfang uni 
1881: 149. Dögl. Über bie Zahl der jchuipflichtigen Kinder 205. 

— Unterridt in ben weibliden Handarbeiten in ben Landſchulen im Dezember 
1880: 2234. Nachmweifung Über den Unterrichtebetrieb 229. 

Stellvertretung. Daner ber Bertreiung eines erkrankten Lehrers einer 
höheren Unterrihtsanftalt durch die übrigen Lehrer ber Anfalt, wenn biefe 
Behrer Zuser dae Maß ber Pſtichtſtunden hinaus herangezogen werben 
ſollen 

Sternwarte zu Berlin, Berfonal 52. 
Stiftungen. König Wilhelm Etiftung ſ erwachſ. Beamtentöchter, Begrün- 

dung 341 Mitglieder des Kuratorinme 343. Statut 343. Benth'ſche Sti⸗ 
dien-Stiftung, Statuten 359. Jahresbericht Aber die Humbolbt-Stiftung 

361. Friedrich BWilhelm-Stiftung für Marienbad 708. 
Straffeden, insbef. au Klagen gegen Lehrer u. Schulauffihtebeamte wegen 

Ausübung der Schulzucht, Zufländigleit 456. 459. 

T. 

Taubſtummenweſen. Taubſtummenanſtalt zu Berlin, Direktor 9. Staate- 

ansgaben 294. Prüfungstermine für Vorſieher u. Lehrer au Taubfl. Aufl. 
115. 319. Befähigungszengniffe: für Lehrer 421. für Borfleher 666. 
Borfehrungen zur firdhlichen Berforgung erwachfener Taubfiummen, Preis- 
ermäßigung bei Gifenbabnufahrten 551. Berbätung vollkändiger Berfium- 
mung unheilbar ohrentranfer Kinder, welche bereits geiprochen hatten 583. 

Techniſche HSochſchulen. Verzeichnis, Perfonal 34. Staatsausgaben 300. 
309. Grüundung nener Lehrerfiellen 311. Beſtätigung der Wahlen bes Rel⸗ 
tore u. der Abtbeilunge-Borfleher 534. 

Tontunf f. Mufit. 
Zurnturfe für Lehrer 420. 
Enrulehrer-Bildungsanflalt zu Berlin. Perfonal 4. Staatsausgaben 

293. fungstermine: für Turnlehrer 116. für Turnlehrerinnen 116. 664. 

Kırfns zur Ausbildimg: von Turnlehrern 420. von Turnlehrerinnen 116. 
Befähigungszeugniffe: für Turnlehrer 564. für Turnichrerinnen 566. 664. 

Znınmwefen. Beibaffung von Zurnplägen, Betreibung von Turnübangen u. 
Turufpielen im freien, Einrichtung von Turnfahrten ıc. 710. ©. a. Pru⸗ 

fungen für Turniehrer u. Lehrerinnen. 
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u. 

Univerfitäten, Afabemie zu Münſter, Lyeeum zu Braunsberg. Perſonal 54. 
Staatsausgaben 280. 305. Beſtätigung ber Wahlen für Rektorat, Prorek⸗ 
torat, Dekanat zu Königsberg, Greifswald 347. Halle 532. Berlin 613. 
Breslau, Göttingen, Marburg, Bonn, Münfter 614. 

Univerfitäts.-Lehrer ſ. Lehrer 
Univerfitäts-Seminare, Profeminare. Reglemente: bes biftorifchen 

Sem zu Marburg 348. des philologifchen Sem. zu Kiel 350. des Gem. 
für klaſſ. Philologie zu Göttingen 353. des Hiflorifhen Sem. zu Kiel 533. 
bes pädagogifhen Seminars zu Halle 615. 

Unterhaltung ber Volksſchule. S. a. Beſoldung, Bürgerliche Gemeinde, 
Gutsherrliche Leiftungen, Weiblihe Handarbeiten. Aufbringung ber Lebrer- 
penfionen n. der Lehrerbefoltungen, Ergänzung der Beſoldung bes im Amte 
ftebenden Lehrers während ber Zahlung eines Gmeritengebaltes 577. 
Unzuläffigleit der Bewährung von Staatsbeihillfen zur Durchführung eines 
Gehaltsſyſteme mit Dienflalterszulagen ober einer beweglichen Gehalteilafa 
für Lehrer 579. Buläffigkeit von Dienflalterszulagen und Rechteverhält- 

_ niffe ber geehrer bei Schulſyſtemen mit planmäßig abgeſtuften Beſol⸗ 
ungen 

— Empfehlung der Beſeitigung, bezw. Ermäßigung des Schulgeldes 431. 375. 
Unzuläffigleit einer flärleren Heranziehung ber Berpflichteten zu Schul⸗ 
leiftungen Tediglih in Folge des Gtaatsfleuererlaffes 436. 574. Bei- 
tragepfliht der Glementarlehrer zur Unterhaltung der Sozietätsfchulen ; 
Ausflug des Rechtoweges 676. Nichtanwenbbarkeit der Berorbmung 
über die Heranziehung ber Staatsbiener zu Kommunalauflagen v. 186 
auf die Heranziehung berjelben zu ben Schulgemeindebeiträgen, Befreiung 
der ferwisberechtigten Militärperfonen von folhen Beiträgen, Nichrbefreiung 
der Wiilitärbeamten, welche nicht fervisberedhtigt find; Uebernahme der 
Sculfozietätsiaften ale Rommunallaften u. ber Schulen als Gemeinde 
anfelten feitens ber bürgerlichen Gemeinde 678. Schulunterhaltungslaf 
der Einwohner verjchiebenen Glaubensbelenntniffes, wenn fi am Orte nur 
bie Schule fix die eine Neligionsgefellihaft befindet, während die Mitglie⸗ 
ber ber anderen einer auswärtigen Konfeffionsfchule zugewiefen find. Gren 
zen bes Nechtöflreites ber Mitglieder einer Schulgemeinde unter einanber 
über bie Berpflichtung zu Schulbeiträgen 685. Bemeſſung ber Bergii- 
tung file bie Aufnahme von Gafiſchülern 430. VBorausfegungen für bie 
Unterflügung der Schulunterhaltungspflichtigen aus Staatsfonds zu Schul- 
feiftungen 453. Berpflihtung zur Beheizung ber Schulſtube n. zur Ber- 
richtung ber bazu erforberfichen Arbeiten 442. Unzuläffigleit ber Erbe 
bung der Remumeration für die Hanbarbeitslehrerin, während eine folche 
nicht angeflellt ift 580. 

— Schulunterhaltung in einzelnen Provinzen: 
Df- u. Weftpreußen. Abgabe bes Brennmaterials aus fiekaliſchen Forſten 
an die Schulen bei VBalanzfällen 439. 
Schlefien. Verpflichtung ber Qutsherrichaften u. Gemeinden zur linterhal- 
tung des Lehrers an Tatholifchen Schulen auf dem Lande nad den Regle- 
ments von 1765 u. 1801: 442. 450. Wbgaben u. Feiftungen zum LUnter- 
balte der Lehrer an Latholifchen Elementarfchulen, welche lediglich fülr einen 
Gutsbezirk oder für Theile besjelben beflimmt, find im Geltungsbereiche 
ber Reglements allein von ben Qutsberrichaften aufzubringen 681. 
Sannover. Schulangebörigkeit u. Schulpflicht jilbifcher Kinder, Entrichtung 
des Schulgeldes und der Schufbeiträge 675. Schulbeiträge ber aus ber 
Kirche ausgetretenen Schulinterefjenten 720. 

Unterrihtsanftalten, höhere. Berzeichniffe mit Angabe ber Direktoren, 
Heltoren 540. Gtaatsausgaben 281. 307. 
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Unterrihtsbehörben f. Minifterinnm, Brovimzialbehörben. 
Unterridtsbetrieb. Ausſetzung bes Schulunterrichtes am Tage ber Er- 

bebung einer Berufsfatifif 417.  Uuterrichtsbetrieb in ben Schulfehrer- 
Seminaren 418. Vermeidung einer Störung des Unterrichtsbetriebes durch 
Theilnahme Preußifcher Lehrer an bem bentfchen Lehrertage zu Kaffel 562. 

Unterrihisgefeßgebung f. Geſetzgebung. 
Unterſtützungsweſen an den Schullehrer- u. Lehrerinnen-Seminaren mit 

Internatseinrichtung, Regelung 660. 
Urheberrecht. Lebereintunft mit ber Schweiz wegen Schutes der Rechte an 

fitterarifhen Erzeugnifſen 337. Einholung von Gutadten der Sachver⸗ 
Rändigen-Bereine 611. © 

Bandeneſch. Schulbankſyſtem von Hubert Vandn. 463. 
Berjährungsfriften bei Öffentlichen Abgaben in Schleswig-Bolflein, Han⸗ 

nover u. Heflen-Raffau, Gele v. 12. April 1882: 593. 
Bermäctniffe f. Zumendnngen. 
Bermietbung einer Lehrerwohnung, Insbej. in Hannover, bedarf der Znflim- 

mung der Gemeinde, ſowie ber Genehmigung der Schulauffihtsbehörbe 570. 
Berſetzung der Lehrer. Benachrichtigung ber Lolal-Schulverwaltung von ber 

Berjeg. eines Lehrers, beffen Dienfeinlommen in Folge Pfändung einem 
Abzuge unterliegt 523. 

Bertheilung von Schulunterbaltungslaften. Kür katholiſche Elementar⸗ 
ſchulen auf dem Panbe in Schleſien zwiſchen Herrſchaften u. Oemeinden 
450. Zur Ergänzung der Befoldung bes im Amte lebenden Lehrers wäh⸗ 
send ber Zahlung eines Smeritengehaltes 577. 

Bertreter f. Stellvertreiung. 
Berwaltungstommtjfionen bei ben flaatl. Gymmaſien im Reg. Bez. 

Kaffel, Aufhebung 561. 
Berwaltungsfreitverfahren. S. a. Zuflänbigfeit, Rechtsweg. Noth⸗ 

wenbige Borbebingungen einer Klage in dieſem Berfahren gemäß 8 77 Nr. 
1 bes Zuſtändigkeitsgeſ. v. 26. Juli 1877, infoweit biefe Borfchrift fich 
anf ſteuerliche Leiflungen für die Schulen bezieht 442. 445. Im GStrei- 
tigleiten zwiſchen Qutsherrfchaften u. Gemeinden fiber bie Verpflichtung zur 
Leitung des Dominal-Antheiles 450. 

Berwaltungszwangsverfahren. Anordnungen zur Gewinnung einer 
Sandarbeitslehrerin bei Unwillfährigfeit ber Gemeinde 680, 

Berweifung von Schülern aus höheren Lehranfalten. Unzuläffigteit der Auf- 
nahme verwief. Schüler auf techniſchen Hechſchulen u. auf ber Bergakademie 
zu Klausthal in demfelben Gemefter u. an bemjelben Orte 356. 

Ber zicht von Staatsbeamten auf Gewährung von Witwen⸗ n. Waifengelb an 
ihre etwaigen künftigen Hinterbliebenen 498. 514. 

Bolkoſchulweſen. Unterrichtliche Berjorgung ber Schulkinder im preuß. 
Staate 121. Zahl der ſchulpflichtigen Kinder 205. Im Uebrigen |. Be⸗ 
zeichnung ber einzelnen Gegenſtände. 

Vorſchlagsnach we iſung behufſs Bewilligung von Witwen⸗ u. Waiſengeld 
für Hinterbliebene eines Staatsbeamten, Formular 518. 

W. 
Wartegeldempfänger, Anwendung bes Geſetzes, betreff. die Fürſorge fir 

bir „Biten u. Waiſen der unmittelbaren Staatsbeamten v. 20. Mai 

Weiblihe Handarbeiten in der Bollsſchule. Statiſtiſche Nachrichten über 
ben Betrieb bes Unterrichtes in den Landſchulen 229. Prüfungsorbnung 
für Lehrerinnen: in Oftpreußen 423. in Weftpreußen 669. lnzuläffig- 
feit ber Erhebung der Renumeration filr eine Sanbarbeitslehrerin, während 

1882, 50 
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Weiblihde Handarbeiten (Yortf.) 

eine ſolche nicht angeftellt if. Anorbnungen zur Gewinnung einer Lehrern 
bei Unmillfährigfeit der Gemeinde 580. 

Bitwen- und Waiſenkaſſen für Vollkeſchullehrer. Berwendung u. red- 
nungsmäßige Behandlung der Antritts- u. Berbefferungsgelver ber Miüt- 
fieder 463. Nichtanwendbarleit des Geſetzes vom 20. Mai 1882 auf bie 
itglieber biefer Kaffen 706. Bebeutung des Ausdrudes öffentlicher Ele⸗ 

mentarlebrer; Sorge für Berficherung einer Penfion feitens aller Bffentl. 
Lehrer, insbeſ. auch ber in andere Stellungen des Lehrerftandes übergeben: 
den und berjenigen an gehobenen Schulen 721. Sugehörigfeit ber Bor: 
ſchullehrer an den nicht flaatlihen Unterrichtsanftalten 725. Erhebung ber 
Gehaltsverbeſſerungsgelder, insbef. auch bei kombinicten Lehrer⸗ u. fird: 
lichen Stellen, Verwendung ber Antritts- n. Verbefferungsgelber, Auffüh- 
rung berielben in ben Etats 725. Erhöhung bereits zahlbarer Witwen- 
Benfionen nad dem Inkrafttreten des Geſetzes v. 24 Febr. 1881: 729. 

Witwen» und Daifenzt erforgung. Geſetz v. 20. Mai 1882, betreffend bie 
Fürforge für die Witwen u. Waifen der unmittelbaren Staatsbeamten 49. 
Beſtimmungen zur Ausführung diefee Gef. 498. Berfligungen zur Anefüh⸗ 
rung biefes Se. 520. Ausſcheiden ans der Kol. allgemeinen Witwen-Ber- 
pflegungs-Anftalt ober Berbleiben in derfelben 522, Berrechnung der Wit 
wen- u. Waifengelbbeiträge bei mittelbaren u. Zufhuß-Berwaltungen 606. 
Berfahren bei Ueberweifung der Zahlung von Witwen- und Waiſengeldern 
in Beige von Wohnortsveränberungen der Empfangsberechtigten 607. An- 
wenbbarfeit des Gef. auf bie in einem ummittelbaren Staatsamte fiehenben 
katholiſchen Geiſtlichen 706. Nichtanwenbbarkeit des Gef. auf Lehrerinnen 
in einem unmittelbaren Staatsamte 706. Dagl. auf bie Mitglieder ber 
Elementarlehrer - Witwen» u. Waifenlafien 706. Dogl. auf Gchufviener, 
welche in einer nicht zu Penfton berechtigten Stelle angeftellt find 707. 
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